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AbMun von Dom.

Von F, I. Krau»,

I,

Eine der großartigsten und folgereichsten Scenen in der Ge

schichte des Mittelalters ist ohne Zweifel der Kampf zwischen Boni-

facius VIII. und König Philipp dem Schonen von Frankreich. Die

Stunde war schon vorüber, in der nach Bcsicgung von Hcioenthum

und Häresie die reißenden Erdkräfte von dem Orte der Weihe abge

trieben waren; wo Friede zwischen Staat und Kirche eingetreten

war und in glücklichem Verein zwei hohe Gipfel, die Brennpunkte

für die ganze gebildete Welt, sich erhoben hatten, der eine in Rom

mit der Hierachie, der andere in Deutschland mit dem Kaiserthum,

Tausend Jahre war der Drache, wie er im Gesichte geweissagt,

gebunden gewesen, da rührte er sich wieder in seinem Abgrunde,

ergrimmt ob des Kreuzes herrlicher Früchte, um jetzo mit verstärkter

Thätigkeit hervorzutreten und wüthender denn vorher jemals zu rin

gen. Und er säete die Drachensaat der Zwietracht, daß im argen

Ringen Kirche und Staat sich verbluteten, beide aber seither siech

wurden, daß Glied um Glied sich löste vom festen Verbände und

sich in Selbstständigkeit wohlgefiel.

Die vernunftlosen Geister der Tiefe hatten sich wol schon unter

Heinrich dem Vierten gegen die Weltordnung empört. Doch es war

damals der große Mann gesendet worden, den die neuere Zeit in

blinder Thorheit so hart geschmäht hat, daß er mit Blitzen diesen

Frevel niederwarf und die Freiheit der Kirche rettete. Nach dem

gemeinen Gange der Dinge war aber inmitten des Haders hier und

dort das andere Ertrem hervorgetreten, und der eine oder andere

Oeft, Vierteli- f. l»th. lheol, l, 1
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Träger kirchlicher Gewalt mochte, die einzig richtige harmonische

Consonanz verkennend, sich Rechte beigelegt haben, die unterhalb des

Umkreises seiner Befugnisse fielen. Solches mußte denn in natur

gemäßer Rückwirkung die Hyle um so heftiger entzünden, die denn

nach langem Glimmen unter König Philipp dem Schönen in Frank

reich in rohen Feuerbächen losbrauste, um von dort aus die Fackel

nach England und Deutschland zu werfen.

Der inner» Verursachung trat dann, wie bekannt, in Frankreich

als äußere Veranlassung die Steuerfrage zur Seite. Es handelte

sich um die Rechtsgültigkeit der Canones, welche den Klerus von

den öffentlichen Lasten freisprechen, Canones, die Seitens des Papstes

unbeugsam aufrecht erhalten werden, während der König die Steuern,

als der weltlichen Ordnung zugehörig erklärend, in dieser Ord

nung keinen Richter und keine andere Auctorität als sich selber

erkennt. So entspinnt sich alsbald der Streit über das Vcrhältniß

beider Gewalten, und nimmt einen kriegerischen und gelehrten Cha

rakter zumal an, da, während die Soldaten des Königs den Knoten

mit dem Schwerte zu lösen bemüht sind, zugleich die Universitäten

nach ihrer Weise den Kampf mitkämpfen und die Rechtsgelehrten

sich in zwei Heerlager theilen, die einen für den König, die anderen

für den Papst mit Wort und Feder einstehend ').

Einer der Männer, welche ihre öffentliche und persönliche

Stellung einen Hauptantheil an den Debatten zu nehmen veranlaßte,

war Aegidius von Rom, auch genannt Aegidius Colonna,

Erzbischof von Bourges. Er war im Jahre 1247 zu Rom geboren

(ob, wie Raynal in der Hist. äu Lerrv, Bourges, 1846. in 8".

toru. II, p. 259, 260, und Fleury , livrs I.XXXIII, Nr. 18

glauben, aus der berühmten Familie der Colonna, ist ungewiß), in

sehr jugendlichem Alter in den Orden der Eremiten vom h. Augustin

eingetreten. Seine Studien machte er zu Rom und zu Paris, und

zwar dreizehn Jahre, wie es heißt, unter der Leitung des h. Thomas

 

') Vergl. über die ganze Geschichte des Streites: vupu?, Iiiztolre äu

äillerenä ä'entre I« Mp« Lolliknee VIII. et kliilipp« I« Lei, ru^ 6e I'lüuc:«.

pari» 1655. — 5ol. Na^u»!«. »ä. 2. 1296—1303. — ^. «udeu«, Loiiil»<:üi»VIII,

Ilnm, 1651, in 4°. — ?2liua, rraeleet, b!«t. e«el. tom. II, p, II, e, 11, — Nie.

^Visemau, vigzei-tüt, ä« LnuIAc VIII, (gelesen zu Rom in der röm. Akad.) am

4. Juni 1840.
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von Aquin, zu dessen eifrigsten Schülern er von nun an zählte.

Schon bald hatte er Gelegenheit, seine Anhänglichkeit an den großen

Lehrer und dessen Zeitgenossen, den h. Ioh. Bonaventura öffentlich

an Tag zu legen, indem er ihre Lehre gegen Wilhelm, der in Oxford

mit vielem Beifalle die Theologie lehrte, vertheidigte. Es geschah

dies in den beiden Schriften : Al'vi Thomas <ie/sn«<n-i«m, seu N»?-

i'eeton'unl «»«'uptai ll und De/en«or'lu»n til'm'Zonewent«»'«« '). Aegidius

wirkte nun an verschiedenen Orten als Lehrer der Oottesgelahrthcit,

zog sich indessen durch allzukühnes Vorgehen gegen den Bischof

Etienne Tempier von Paris die Gefahr einer Censur zu. Der

Letztere hatte einige Lehren des Aegidius selbst untersucht und durch

den Kanzler seiner Kirche prüfen lassen und in Folge dessen als

Falsch erklärt; aber Bruder Aegidius nicht zum Widerruf vermocht,

sondern nur zu eifrigerer Aufrechthaltuug der betreffenden Doctrinen

gebracht. Der Augustinermünch kommt nach Rom und erbietet sich

Papst Honorius IV. zum Widerruf, nach dessen Gutdünken. Darauf

hin schrieb Honorius an den Nachfolger des Etienne auf dem bischöfl.

Stuhle von Paris, Renoul de Hombliere, und trägt ihm auf, seine

Lehrer der Theologie zu versammeln und nach Stimmenmehrheit

darüber entscheiden zu lassen, was Aegidius zu retrnctiren habe.

Der Brief des Papstes ist vom 1. Juni 1285"). Aegidius büßte

indessen durch diese Ereignisse an seinem stets wachsenden Ruhme

nichts ein, sondern fährt unter großem Zuströmen der Studierenden

fort, an der Pariser Universität zu lehren, namentlich die Sentenzen

des P. Lombardis zu erklären. Er war der erste Doctor, welcher

aus seinem Orden an der genannten Hochschule docirte. Seine

gediegene Lehre erwarb ihm den Beinamen des DoLwr ^un6»tis-

»im«», und so hoch stieg in seinem eigenen Orden das Ansehen des

Aegidius, daß die Augustiner-Eremiten auf der zu Florenz 128?

gehaltenen Generalversammlung beschlossen, die Lehre des Bruders

Aegidius, czuas munäum univsrguiil illustraliat , wie sie sich

ausdrückten, sei fortan von allen Lectoren und Studierenden des

ganzen Ordens anzunehmen und genau zu befolgen. Die General

versammlung zu Rom (6. Jänner 1292) endlich ernannte ihn zum

'» Vergl. über die philosophischen Ansichten des Aegidius- 0K. ^o!iiä»in,

?l>ilo«opl>is äs 8t. Ibum»» ä'Hgum, tum. 2.

') Nergl. «»?ii»ia Hnu. »ä »im. 1285, u. 76. I'Isui'x I. «,

1»
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Generalprior, eine Würde, die aber Aegidius nur drei Jahre beklei

dete und dann freiwillig niederlegte ').

Schon früher hatte der König Philipp der Kühne den berühm

ten Augustiner nach Lyon berufen, und ihm den Unterricht seines

Sohnes, des späteren Königs Philipps IV. anvertraut. In dieser

Stellung schrieb Aegidius sein Werk cis /n«ili«tions ^vneiz,««,

oder eis Asglinn'ns Ks^um, um seinem hohen Schüler die Quintessenz

seiner religiösen und politischen Lehren schriftlich zu hinterlassen °).

Wie es scheint, hat sich Aegidius das Wohlwollen des Prinzen in

hohem Grade erworben. Derselbe wollte denn auch nach seiner Thron

besteigung, daß der Redner, der ihn im Namen der pariser Facultät

bei seinem der Krönung in Rheims folgenden feierlichen Einzüge in

Paris bewilltommen sollte, Aegidius der Augustiner sei.

Es war im September des Jahres 1294, als der erzbischöfliche

Sitz von Bourges durch die Promotion Simon's de Beaulieu zum

Cardinal und Bischof von Palastrina erledigt wurde. Die beiden

Factoren, welche über die Besetzung dieses Stuhles zu entscheiden

hatten, waren unserm Aegidius überaus geneigt: Der König als

seinem ehemaligen Erzieher, und der Papst Vonifacius VIH. als

seinem Verthcidiger gegen Diejenigen, welche die Rechtmäßigkeit seiner

Wahl bestritten, und gegen welche Aegidius das Buch cle Hewunti«-

tions /^as geschrieben hatte. Derselbe verdankte dieser doppelten

Gönnerschaft seine Ernennung zum Erzbischof von Bourges, im

Jahre 1296 «).

Es fragt sich nun vor Allem, welche Stellung Aegidius in dem

bald nach seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Bour

ges zwischen Vonifacius VIII. und Philipp dem Schönen ausgebro

chenen Streite genommen habe. Weniger als jedem Andern war es

ihm möglich eine neutrale Haltung zu beobachten; sein Charakter,

seine hohe Würde, sein großes Ansehen, seine Antecedentien und

seine persönlichen Verhältnisse zu den in dem Kampfe zunächst bethei-

>) Duboul»?. t°m. III. p, 671. 1'Ieui-?, Ni«t. eeol. I"Vl. QXXXVIIII. Nr, 45,

Vgl. über Aegidius Ansehen als Dogmatiler innerhalb seines Orden«. Kleutgen,

Philosoph, d. Vorzeit. I, S. 344.

') Eine Analyse de« Werte« werden wir weiter unten geben.

') 62II. °b,ri«l. tom. I. p. 180. KauFi». Ltü-ou, »n. 1295, »r. 5, I'Ieui'?,

t>i»t. ««öl, I. IHXXVIIII. Nr. 45, Die Schrift 6« L«nnuti»tions r»z>»« hat

Roccaberti im II, Bd. der H»üi«M. poni«F«» veröffentlicht.
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ligten Männern nöthigen ihn zu der einen oder andern Partei sich

zu entscheiden.

Bisher galt es gleichsam als ausgemacht und wurde so von

fast allen Gelehrten geglaubt, daß Aegidius von Rom die Partei

des Königs ergriffen und zur Vertheidigung desselben gegen die

angeblichen Hebelgriffe des Papstes die Schrift cis l^T-a^us /'otssiais

geschrieben habe, welche Goldast bekanntlich in der Mma»-«^'«

«aneti AoTnant' /m^sn'«' ') herausgab. Auch Bossuet führt diese

Schrift als Aegidius von Rom angchorig in seiner Dstsnss äu

Vieris äs Francs an °). Ein neuerer Schriftsteller, Raynal, der

Historiker der Grafschaft Bcrwy, welcher Aegidius aus der berühm-

ten und Bonifacius wie bekannt höchst feindlichen Familie der Co-

lonnll in Rom abstammen läßt, schreibt dem Erzbischof von Bourges

diese nämlichen Gesinnungen und die aus diesen Gesinnungen hervor

gegangene Abfassung des von Goldast veröffentlichen Werkes zu ').

So allgemein diese Ansicht auch verbreitet ist, so ist sie doch

grundfalsch. Der Erste, welcher Zweifel an der Richtigkeit derselben

erhob, war V. Courdaveaux, Prof. in Macon, in der Schrift:

^s^iäü liomaui äs üsßimius krillsipuru Dostrina. (These zum

Doctorat, vertheidigt 1857, im Buchhandel nicht erschienen.) Ein

Jahr spater ließ H. Charles Iourda in, Divisionschef im Mi

nisterium des Cultus zu Paris, und auch in Deutschland als Ver

fasser der „I'KilosopIiis äs 8t. I'noiu»,» ä'^uin" vortheilhaft be

kannt, einen kleinen Aufsatz als Manuscript drucken, in welchem er

mit Evidenz nachwies, 1° daß der Tractat äs utra^us kotsstats

nicht von Aegidius herrührt; 2° daß der Erzbischof von Bourges,

weit entfernt für den König zu entscheiden, sich auf Bonifacius'

des VIII. Seite gestellt; und 3° daß der nämliche als diejenige Per

sönlichkeit angesehen werden kann, welche die berühmte Bulle l/«am

Famoitim, die die Partei des Königs so sehr erbitterte, inspirirt, viel

leicht selbst redigirt hat <).

') I^2n<-<,l<,lä!»s, 1614 in rulio, ?oin. II. p, 96. 199.

') I^ivi-, 3, obnp. 25. Oeuvr. oamnl. sä. äe V»r»»i!Ie«, l. XXXI. p, 685.

') «avn«,I, «!«t. äu Lsrrv. Loui-F«». 1846. in 8°. toiu. II. n. 259, 260,

Vgl. auch Zic>bi-b»<:uel, Ui»t, univer«. äe I'N^U»e. 2« öäit. wm, XIX. p. 473

<) l7« o«l»'age ineclit <le 6Äle« <ie /imne, kreeeptenl ä« ?nilipp« I« Lei.

^«7 t7^a^le« >/ou»'<iain, onel ä« Division üii ininistere 6« I'Iu»tru<:ti<,u publique

et äe» c!ults». ^»li» 1858. in L>-. 8°. p»g. 26.
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Die genannte Abhandlung, vorher in dem ebenfalls nur We

nigen zugänglichen Journal ^en^ral äe I'Inztruotiuu publique,

eingerückt, ist, wie bemerkt, als Manuscript gedruckt und käuflich

nicht zu haben — wir selbst danken unser Exemplar der Freundlich

keit des Herrn Verfassers — was insofern zu bedauern ist, als die

Ergebnisse derselben auf diese Weise naturgemäß nur einem sehr

engen Kreise bekannt werden konnten. Unsere Leser werden uns darum

Dank wissen, wenn wir ihnen die Resultate Iourdain's und den

Weg, auf welchem er zu diesem Resultate gelangt ist, ausführlich

vorlegen, wozu wir um so eher im Stande sein möchten, als wir die

handschriftlichen Beweismittel, deren Iouroain sich bedient, selber an

Ort und Stelle eingesehen und uns in einer noch specielleren Absicht,

als der genannte Gelehrte sie hatte, mit Aegidius' Werken, soweit

sie in Manuskripten der Pariser kaiserl. Bibliothek uns vorlagen,

beschäftigten.

II,

Daß Aegidius von Rom sich nicht zu Philipp's des Schönen

Partei gehalten , ergibt sich aus der Unechtheit des Tractates ä«

Ilrra^u« koteswte, den man als einzigen Beweis für die gegen-

theilige Behauptung anzuführen im Stande war. Für die Unecht

heit dieser Schrift zeugen aber sowohl innere als namentlich die

schlagendsten äußeren Gründe. Um zuerst einen innern Grund her

vorzuheben, so findet sich in dem l'ract. 6s IItra^us kotostats eine

von der trocknen, scholastischen Darstellungsweise des Restes grell

abstechende, überaus schwunghafte, selbst schwulstige Stelle, welche

die Autorschaft des Erzbischofs von Bourges verdächtigen muß : der

Verfasser der Schrift mahnt an die großen Beispiele von Tugend

und Ergebenheit an die Kirche, welche die französischen Könige ge

geben hätten, ruft den Namen des h. Ludwig an und empfiehlt die

Rechte Philipp's des Schönen dringend dem Schutze des heiligen

Königs '). Herr Iouroain, welcher diese Stelle sehr erhaben und

') 6o1ä»»t. I. I, I, p. 102. „?rnb»t novit»» vit»e, elarit«,« l»n>»«, äevo-

tioni» telvol, »inoeiit»« üäei euliztiaiiae , <zu»e »emner in reßidu» noLtri«

vi^uit et in leß^no, nr»e eeteri» leßidu» et re^ni« üuiu« inunäi . . , Dominus

no«ter lex eoäein titulo et eoäein iure teuet reßuum »uum et no»8iäet, uuo

tenuit be^tuz I^uäuvieu«. . . ?io uodi» re»nonä«»t de»tu« I^uäoviou», lesnouäsat
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rührend findet, bestreitet mit Recht, daß ein Italiener, wie Aegidius

von Rom doch war, solche Ausdrücke gefunden habe, „^'ai peius K

ms psr8naäsi- c^u'uu Italien 8« lüt sxprims ä«,n» es» terms»

et c^ue, z>our louer äe» »suverain» äont il n'^tait p»8 le »«ist,

il süt trouv6 äs» aeeeut» au»»! psns'trs» et au»»i attelläri«. Il

importerait du inoin», c^us 1' autlieutioit6 6u livre oü »s reu-

eoutrs »e lisau z)ü,88a^s lut plsiusuieut ^t^lilie." (kilF. ?)

Was äußere Gründe für die Unechthcit angeht, so gibt es

einerseits keine einzige Handschrift des Tractatcs äs lItrac^us kote-

«t»ts, welche Aegidius von Rom als Verfasser angäbe, während

anderseits auch kein Zeitgenosse desselben ihm die besagte Schrift

zuschreibt. Hierzu kommen die bewährtesten historischen Thatsachen,

welche es über allen Zweifel erheben, daß der Erzbischof von Bour-

ges den Tractat nicht verfaßt haben kann.

Als der Zwist zwischen Papst und König in offenen Kampf

ausgeartet, veröffentlichte Bonifacius VIII. eine Bulle, durch welche

er alle französischen Prälaten und Doctoren der Theologie zu sich

entbot, sie sollten in Rom sich versammeln, um mit dem h. Vater

über die Mittel übereinzukommen, die man den Unternehmungen der

weltlichen Macht gegen Güter und Person der Geistlichen entgegen

zusetzen und zur Wahrung der kirchlichen Freiheit, wie zur Reform

des Königs und Königreiches anzuwenden habe '). Philipp, nament

lich sein Kanzler Petrus Flott«, der die päpstlichen Schreiben ver

fälscht, aufgestachelt, antwortete mit Verjagung der päpstlichen Ge

sandten aus Frankreich und Zusammenberufung der Reichsstände

nach Paris (10. April 1302), wo er den geistlichen Herren aufs

Strengste verbot, auf die Aufforderung des Papstes hin nach Rom

zu gehen ').

ein» vit» «2ULti8»ii!i», <zu»iu «r«Kr» iuir»ou!» Protestant»!, " Man erkennt in dem

eisten Theil des Satzes unleugbar den reinsten und ächtesten französischen Charakter,

dessen erster Glaubensartikel noch heute die Unübertrefflichkeit der „OiÄnäe uatiuu

«»tüoliyu«" und der ,ü!I« aius« ä« l'llgliss" ist.

>) Die Bulle („H,u»oult» «i«) ist vom 5. December 1301, Siehe L?.vu»1ä.

»ä auu. 1301.

') Die nämliche Versammlung ist in der französischen Staat«- und Rechts

geschichte berühmt, weil auf ihr zum erstenmale die Bürgerfchaft, der tisr« st»t,

zugelassen wurde, eine Ehre, die sie sreilich mit vielem Gelb, dessen der König

bedurfte, bezahlen mußte.
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Dieses Verbot einer- und die Aufforderung des Papstes ander

seits versetzten den Klerus in eine sehr schlimme Alternative. Ein

großer Theil der Geistlichkeit eilte nach Paris, um dem König seine

Huldigungen darzubringen. Aber sechs Aebte, fünf und dreißig Bi

schöfe und vier Erzbischüfe achteten der Drohungen nicht und zogen

über die Alpen, um dem Papste den schuldigen Gehorsam zu leisten.

Die Geschichte hat die Namen dieser treuen und muthvollen Prä

laten in den Acten aufbewahrt, durch welche der König die Confis-

cationen ihrer Güter verfügte '). Diese Acten weisen aber auch den

Erzbischof Aegidius von Bourges als der Zahl dieser Schuldigen,

ungehörig auf, Aegidius, der zur nämlichen Zeit als officiöser Apv'

löget der königlichen Gewalt soll aufgetreten sein. Daß aber auch

schon vorher Aegidius seine wahren Gesinnungen nicht verhehlt, und

die Gunst seines ehemaligen Zöglings verloren habe, geht aus den

Anschuldigungen hervor, die der letztere vor den Ständen in Paris

gegen Bonifacius erhob und deren eine die ist, daß der Papst Aegidius

zum Erzbischof ernannt. „Die Beneficien der französischen Kirche,"

rufen dort die Redner des Königs aus, „werden vom Papste Frem

den, Italienern gegeben, welche die Einkünfte derselben genießen, und

das Land verarmen machen." Ob hier Aegidius gleich nicht genannt

wird, so täuschten sich die römischen Cardinäle doch nicht über den

Sinn dieser Worte und antworteten in dem an die Deputirten des

Adels und der Bürger gerichteten Schreiben, die einzigen Italiener,

welche in Frankreich Beneficien besäßen, seien der Erzbischof von

Vourges und der Bischof von Arras, die dem König nicht verdächtig

sein könnten, und deren hervorragende Eigenschaften ihm genugsam be

kannt seien 2). Der Cardinal von Porto sprach sich in dem zu Rom

gehaltenen Consistorium in ähnlicher Weise aus und fügte hinzu,

') VUP117, 1, 1. p. 86,

2) Vgl, den Brief an die Reichsbarone, bei Dupri?, 1. 1. 1, p. 64: „NoLti-aS

yuoyue niemori«,« uou neeurrit yuoä eatkeär^lidu» «e«I«3ii» äieti i-ezui provi-

äerit (äumiun» ?c>util«x) äs psrsoni» it»Ii«is, ni»i Lit!ilioLU»i8 et H,ttreb»t«i>«i3

Leel««ii» yuidug ä» personi» prouiäit ip«iz r«^i non »uspsllti« «t r«^nc>, Quorum

emiusn» »«wuti» I«t« patet, ue« 3liut oouäition«» Kurum iuooFuit»«," S. anch

?Ieu>7, I. I. Xl)., Nr. 16.

Ebenso schreiben die Cardinäle an die Bürgermeister und Schöffen: idiä.

z>. 71: »Hui Huuyue Dcuniuu» uoütsr äs uullo H,rLÜi«z>i«<:(>p« n«I «pi«uopu pro-

uiäit »lioui Llitiieäi^Ii Hoolezias äioti rkßui, ui»i ä« «riuuäi« äe ipzu re^uo,
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der König von Frankreich habe sich über diese Ernennungen Seitens

des Papstes nicht zu beklagen, da Bruder Aegidius, um den es sich

hier handle, in dessen Reiche ernannt und erzogen worden sei').

Dieses mehrfache Streben, Aegidius in Schutz zu nehmen, laßt

nicht bezweifeln, daß die Inuectiven der königlichen Oratoren gegen

ihn gerichtet waren. Gegen 1301 behandelt also Philipp der Schöne

seinen alten Lehrer nicht als einen treu ergebenen Anhänger, sondern

als einen Gegner, den er offenbar zu fürchten hatte. Dieses Ver

fahren war seinerseits gewiß gegründet, da Aegidius seine Diöcese

«erlassen hatte, um sich nach Rom zu begeben. Soll aber der große

Erzbischof seine Ansichten und sein Verhalten geändert und zuerst

die Sache des Papstes umfaßt haben, um darauf des Königs Partei

zu ergreifen? Diese Conjectur hat nicht die geringste Wahrschein

lichkeit, und um sie zu rechtfertigen, reichen einfache Behaup

tungen nicht hin. (Vgl. Iourdain. I. I. z». 101.)

III.

Die Unechtheit des ^raot. äs Ultra^us ?ots»wts und damit

zugleich die Unrichtigkeit der bisher über Aegidius Verhalten verbrei

teten Ansicht geht aber am schlagendsten aus der unbestreitbaren

Authenticität einer erst jüngst wieder ans Licht gezogenen Schrift

desselben hervor. Schon die Geschichtschreiber des Augustiner-Ordens

Gandolfo und Ossinger°) sprechen von einem Manuscripte,

welches von der geistlichen Gewalt (äs ^oolsziltLtisa kotsztllts)

handeln und unter dem Namen des Aegidius von Rom in einigen

Liwrieeusi ^rotuepiseor») et H,ttreb»ten8i Lpizenpn äuutÄxat exeeptiz , ylloium

emiueu» seienti» tat« p»tet, et «uut unt»e lauäabileg eullältinne« eorum." Del

in Rede stehende Bischof von Arras war Gerald Pigalotti, flüher Bifchof von

Anllgni und Svolet«. It»I, «»er. I, 358.

') Du pn?, I. I, II, p. 76, „Nene verum e»t uuoä »uminu» ?<>i>titex äo-

miuu« uoster p<i»ult lratrein ^e^iäiuiu äs Ilniu» äs «räiue ^UANstluniiiin, nuu

iu»i»t<) »cl ein« eniumeuäatioueii!, «sä taiuell vo» «eitis <z<i»Ii« olerieu« est, ip«e

est iu»ßi»t«r in tueolnFi» et tuit uutritu» et eäue»tu« in i-eFuo ille,"

^) (3»iiäull<i, Vi8«ert»tic> lliztorie» äe äueenti« eeleberriwi« H,ußU8ti-

uikni» »erivtoridu«. Üom2«, 1704. in 4°. p»ß. 33; »«»iu^er, Liblintuee»

H,ußn»tiuiÄu», IuFn!»t»ä. 1768. ?ol. Iourdain hält die von Gandolf und Ofsinger

erwähnte Schrift fül die nämliche, welche nach dem Zeugnisse des letztern in der

Bibliothek der Augustiner zu Verona unter dem Titel cle Lxeellentia »ummi ?on-

liüoi» bewahrt wird.
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Bibliotheken Italiens aufbewahrt werde. Gandolfo bemerkt, die

etwaige Veröffentlichung dieser Schrift werde denjenigen, welche das

von Goldast herausgegebene Werk als apogryph anführen, entscheidende

Argumente an die Hand geben '). Von dem Vorhandensein dieser

Handschrift in italienischen Bibliotheken haben wir uns bisher noch

nicht überzeugen gekonnt; dagegen besitzt die kaiserliche Bibliothek zu

Paris ein Manuskript, das vor drei Jahren zuerst von Herrn Iour-

dllin wieder untersucht wurde und ihm damals Veranlassung zur

Abfassung der mehrfach genannten Abhandlung über Acgidius von

Rom gab. Wir haben den Coder selbst in Paris sorgfältig einge

sehen und geben hier, nach Iourdain's und unseren eigenen Bemer

kungen, zuerst eine kurze Beschreibung, dann eine Analyse der

Handschrift.

Der Coder, im Catalog der lateinischen Handschriften mit

Nr. 4229 bezeichnet", dem Colbert'schen Fonds entstammend (Nold.

2402) und als ooä. lie^iun ehemahls 4260^ numerirt, ist eine

Membranhllndschrift in 4° aus dem vierzehnten Jahrhundert, sehr

gut erhalten und in ziemlich schöner aber wegen der namentlich in

der ersten Hälfte des Volumens sehr häufigen Abbreviaturen stellen

weise etwas schwer zu entziffernder Schrift geschrieben. Die Hand

schrift enthält:

^) ^SAl'cil«' Aomanl' cis Secleslastl'c« ^otestats /.lb»^' ^1/.

(?ol. 1r—5?r).

2) Zhnstoi» a«eto«« («/»«sc. «e^.) aci Zon«/ati«m /'/'. I^i//.

(I'ol. 59r.)

H) «/aeobi <ie I?lts»'ble> o^cilni« ^e»'e»mt«»'«m Haneil' ^«F««t«n

0^>««e«i«m <is ^isFlmins c^istianc». (l'ol. 59—106.)

8e^uuutur eiuLäsu» opuneuli eapituia.

^) ^ibeii«« cont»'« in^cisis« et lnobscll'ente« ei »'sbeits« ä'anets

^omnne eeois^s ao ««mmo /'on.t«^««' (fol. 114r.) Inei-

z>it »i«:

„/nol'^'t o/iu« ^>e»/eet«m st a^^oban« H)a^>aiem cilFni-

taten» et ^»ate^nitatem «bl^ue l« s^»l«t«ailb«« et tem^o-

i'ail'l»«« «bi totaiitST' obtins/'l) eomzioslt«»« ab /lenT'lec» «'s

t^emona ciaoto»'« <iee»>sto?'um «t nune i'SI« ezilHeo^o/^

»it»» lidri eäiti 2 6olä»8t."
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Die erste dieser Schriften ist diejenige, welche uns hier angeht.

Der Analyse derselben schicken wir eine Uebersicht der Kapitel vor

aus, welche Iourdain schon gegeben und die wir mit dem Original

texte verglichen haben:

8auoti83iii!0 natri »« äomino 8uo, äornino 8MFulÄ,ri, äomino

Lonitaoio, äivina prouiäoutis, 8Äoro8ÄUote loin^ne s,e uuivor-

sali« eoo1o8ie »uiuiuo noutiliei I'rater H,e^äiu8, ein» liumili»

ersÄtura, eaäerQ miseriooräia L^turioeusi» »ronienisoopus, ^o^ui-

tauie vrim»,8, onm omni suoieetiune 8oin8uin kä neäum oseul»,

dkHtoruiil iutr», sorivtam oomnilatiduem <1e eoolesiastio«, nute-

ztate sigäeiu iieati» peäiou8 uumiliter olfereutem.

F'oi. ^ , r". — luoioiunt o^pitula «rime parti» nresenti»

libri äe eoelsLiantioa vutestÄte in <^ul>, traotatur äe potestate

»ummi poutitioi» respeotu materiltlis ßlaäii et re8peotu poteutie

»eeularis.

/i>l'<i. — (^avitulum nriinum. In c>uo e»t z>ro1uFU8 Kuiu»

libri äsolarau» quoä, ne i^uoremur a Domino, non äeoemu8

»ummi vontitic:i8 poteutiain i^norare,

/bl'ti. «°. — l^anit. II. <Huoä »umiiiu» nontilex est ts,nte r>o-

teutie ') o^uante «st ille »nirituali» Iiomo o^ui iuäioat onmiü. et

!z>zL Ä nemine iuäieatur.

^ol. 2, r". — Oanit. III. ") <^uoä »ummu» noutiiex est tante

foteztHti» o^uoä o»t ill» vote8ta3 eui omni» »nima äenet e83e

»uiiieotÄ,.

^ol. ö, r". — (^llpit. Uli. <Huoä »pirituali» z>ote8t^8 in8tiwere

u»i,et terrenain votestatem, et »i terreu», pote8<H8 oous, nou

luslit, Lpirituali8 r»ote8tÄ8 eaui noterit inciieare.

^biei. v°. — (!ar»it. V. In n^uo llääueuntur IX. r»tioue3 o^uoä

83,<:ei'<1otll1i8 rioto3tÄ3 »uolimior et 6ißuior est omni reßi»,

potestate.

^ol. ^. v°. — Oanit. VI. <Huoä 33,oeräot»1i8 potest»,» non

»olum äißuitate, neä temoure prior e»t re^i» note8t»te.

^) Herr Iourdain liest inthümlich ^«ie«l»l«« statt />»ie»li«,

2) Wie Herr Iourdain richtig «mmerlt, ttägt da« III. Kapitel im Texte die

Nummer II. Dieser Irrthum, welcher sich von Kapitel zu Kapitel durch den ganzen

eisten Theil hindurchzieht, findet sich jedoch nicht in der dem Texte vorausgeschick

ten Tabelle.
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Ali. 6', »">. — (^apit. VII. Huou sieut in nomine est duplex

sunstauti», corpus et Spiritus, et sieut est äupliesru oinum, oor-

poralem et spiritualem, sie est ponere äuplioem Flaäiuiu, Quorum

unus »Iteri äeoet esse suoieetus.

^ol. 7, «°. — (üapit. VIII. <Huomoäo üi äuo ^laäii iu una et

e»6em persona, viäelieet in summo pontinee per ^uamällm ex-

oellentiam reservautur.

FKi. s, «". — (^apit. Villi. <Huoä äeeet Lcelesiam nadere

materialem ^laäium non aä usum, seu aä uutum, et <^uoä sie

IiaKere üune ^lauium est maioris perleetionis et exeellentiae potioris.

Aoi. 9, «". — Inoipit seeunä» pars nuius operis ulii a^itur

ue Noelesie potestate Quantum »,ä n»ee temporalia c^us viäemus.

/bl'cl. — (üapit. I. <Huoä. lioeat Loolesie et ^eueraliter

olsrieis nauere temporalia.

A)i. ^l), v°. — (^«pit. II. In c^uo soluuatur uiota, Nvau^elii

o^uae uiäentur nustro proposito eoutraria, c^uou nou lioeat ele-

rieis temporalia alio^u» possiäere.

A)i. ^2, 7>°. — C!apit. III. In nuo soluuntur äiets, et aueto-

ritates Veteris l'estamenti, auoä neu lieeat eleriois temporalia

possiäere.

A?i, ^Z, ^°. — Oapit. IUI. <Huoä omuia temporalia suo

äominio et poteswte Loelesie et potissime suiuini pontiüois

eolloeautur.

Aol. ^^ v°. — t^apit. V. <Huoä potestas re^ia est per po-

testatem eeelesiastieam , et a potestate eeelesiastie«, oonstituta

est et oräinata, in opus et uoseouium eoelesiastioe potest^tis,

propter o^uoä elarius »äpareoit o^uomoäo temporalia sunt sub

äominio Neelesie eolloeata.

Aoi. ^6, ^°. — (^apit. VI. <Huoä terreull potostas tum parti»

oularior, tum o^uou materiam preparaus, tum uuou etiam lou^in-

c^uius attiußit optimum, seeuuclum se et seouuäum sua, spiri-

tualis poteutie iure et merito tamulatur.

^ol. ^9, »>". — lüapit. VII. Huoä omne äomiuium eum iu-

stitia sive rerum sive personarum, sive sit utile, sive potest«,-

tiuum, nou uisi sul> rüeelsl-ig, et per Neelesiam potest esse.

Aoi. 2t), v°. — lüapit. VIII. Huoä nullus est äizuus üere-

äitate paterna, nisi sit seruus, et tilius Neelesie, et uisi per

Deolesiam sit Diznus üereuitate eterns,.
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Foi. 22, ^°. — Oan. Villi. <Huoä licet non »it notest»» ui»i

2 Den, nullus tainen est 0ÜANU8 alic^ua note8tate, ui»i »üb No-

elesia et per Noelesiam Lat äi^uu».

Fol. 2Z, v°. — Oapit. X. <Huo6 in omninu« temnora1iou3

l!«ole8ia lialiet äoiuinium universale, tiäele» autein äe iure et

eiun iu8titia äoininium nartieulare Kaders no33unt.

Fol. 26, v°, — (^anit. XI. <Huoä iutiäele» omni vosseszioue

et äoiniMo »o note8tate u^ualioet sunt inäißui.

Fol. 27, v°. — Oanit. XII. <Huoä in omninu» temnora1inu8

NeeleLi» nHli«t doiuiniuln »uneriu«, eeteri autein soluni äoniiniun!

inlerius nähere vo88unt.

Fol. ZO, v°. — Oavit. XIII. Huare »uut 6uo terreni ßlaäii

in Neo1e8i» et quoinoäo ni äuo ^laäii 8unt 8uiueuäi.

Fol. Z'^i, v°. — (^avit. XIIII. <Huoä euui äuo ^laäii »int in

I^eolesia, c^uin^ue äe eau8i8 ^Iaäiu8 inserier non 8unerlluit nro-

nter 8un6rioreiu, 8eä ui «lue ^laäii äeeorant et oruant Neele-

«iaiu inilitauteni.

Fol. Z7, v". — Oavit. XV. I5oi pleniu» a^itur o^uoinoäo äuo

zlaäii c^ui nunt in Neolesia »äaptautur «,6 äuo8 ßlaäios in evau-

ßelio ncnuinato».

Fol. Z<3, o". — Ineipit tertia nar8 nuiu8 oneri8 in qua 8ol-

uuntur onieotiones c^ue eontra vrenaoita Keri no38uut.

Ibiul. — (^anit. I. <Huoä eum äiotun, 8it c^uoä Noolesia in

tsmuoralibu» naoeat uuiver8a1e äowinium, quomoäo intellißenäum

8it ^uoä non «8t äe ri^ore iuri8 ut a eiuili iuäiee aänellatur

2<l vaoam.

Fol. ^0, v°. — (!apit. II. (üum Hee1e8ia 8uuer tewnora1idu8

naneat uuiver8a1e äoininium, u^uoinoäo intelle^enäuin est o^uoä

»umlnus pontilex non uult iuriäiotionein re^uni nertrubare, et

<^uoä uoli aä Noe1e8iain, 8eä aä re^e8 «veotat äe no88088ionidu8

iuäiears.

F'ol. ^Z. ^°. — (üavit. III. <Huoä ratio per8ua6et nriina, ma-

terialis, «t naturalia luanilestant, nee non et tertio äiviua ßuner-

uatio Ki« äeelarat u^ualiter 8uiuinu» nontilex eirea tewnoralia 8e

äedst Iiadere.

Fol. 4^, ^». — (üapit. IUI. Huoä euiu omni» temnoralia

8iut »ul» äoiniuio Iüeo1e8ie , yuoiuoäo intelle^enäuw e3t quoä
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ait lunocentius III. o^uoä „cunctis causis iusnecti«, teinnoraleiu

iuriäictioneiu casualiter exercemus,"

^oi. ^6, »>°. — Oanit. V. <Huoä si teinnoralia tlant sniritua-

IIa, uel aunectantur sniritualious , uel e contrario teiunoraüous

sniritualia »int annexa, sunt snirituales casus per u^uos l^cclesia

iuriäictionem temnoraleiu äicitur exercere.

^oi. ^ »>°. — (^!»nit. VI. Ouiu nro c^ualinet orimiuali nee-

cato nossit Lcclesia u^uemlioet <ünristianuiu corrinere, et ex noc

temnoraleni iuriäictionoin nera^ere n^uaiiter nrecinue aä Nccle-

siam snectat, cuin liti^ium teninoraliuin coutrariatur naci, et cum

nacis ioeäera sunt iuramento tlrmata.

A?i. ^9, »>°. — Oanit. VII. <Huoä tain ex narto reruin teinno-

ralium, ut sunerius est narratuin, tain ex parte notestatis terreue,

ut in üoe canitulo ostenäatur, ouani etiain ex narte notestatis

ecclesiastice, ut in seyueuti canitulo äeclaraoitur , nossunt sni-

rituales casus nronter c^uos suininus nontitex se de ternnoralious

intruniittit.

A>i. Z^, »>". — <üanit. VIII. In Huo narrantur sneoi»Ies casus,

suinnti ex parte notestatis ecolesiastice, in c^uiou» aä ^cclesiaiu

nertineoit iurisäictionein in temnoralious exercere.

^oi. Z2, i°". — (^!anit. Villi. Huoä est nlenituäo notestatis

et auoä in summa nontiiice veraciter notestatis resiäet nlenituäo.

^oi. 6Z, v". — Oanit. X. (^uin in sumino nontiiice sit nie-

nituäo notestatis, non tainen sit in celo nuiu» nlenituäo, n^ualiter

notestas eius äicatur esse celestis.

^«i. Z^, ««. — Oanit. XI. (^!uin in sulnmo noutitice nleui-

tuäo resiäeat notestatis , yuomoäo intelli^enäum est äictuin

Hußouis, o^uoä nia äevotioue üäeliuiu, teinnoralia u^ueäain eccle-

siis concessa sunt nossiäenäa.

^ai. 66, ^°. — Oanituluin ultimuin. <Huoä in Ncclesi» est

tanta notestatis nlenituäo u^uoä eius nosse est sine nonäere,

nuinero et niensura.

F'ol. ö7, ^«. Lxnlicit über äe ecclesiastica notestate siue äe

suiumi noutincis notestate.

Vst lioer scrintus ner Daviä 6alensein. Deo ^ratias.

(Note des Copisten.)

Die Widmung der Schrift an Papst Bonifacius VIII.

und die ganz besonders warmen Ausdrücke der Ergebenheit in den
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Dedicationsworten sind, wie übrigens schon die Kapitelangabe allein

lehrt, gleichsam das Motto des ganzen Textes. Das Werk zerfallt

also in drei Theile oder Bücher. In den neun Kapiteln des ersten

Theiles sucht der Verfasser nach einem kurzen Prolog, der von der

Pflicht jedes Gläubigen, sich über die Ausdehnung der päpstlichen

Gewalt wohl zu unterrichten, handelt, zu zeigen, der Pontifer zu

Rom sei jenem geistigen Mann, von dem der Apostel spricht, gleich,

der über jegliche Person und Sache urtheilc, ohne daß er selbst von

einem andern als Gott ein Urtheil erfahre; höchster Richter über

die Seele, welche er von der Gemeinschaft der Gläubigen lostrennen

kann, wird er dadurch zugleich zum Herrscher des Leibes, dessen Ge

bieter die Seele ist. In Anwendung dieses Principes auf die welt

liche Auctorität, erklärt Aegidius, die Kirche habe das Recht die

Könige ein- und im Falle einer schlechten Regierung abzusetzen. Zu

ihr spricht der Herr durch den Mund seines Propheten: „Ich habe

dich gesetzt über die Völker und Reiche, damit du sie aus der Erde

reißest und sie zerstörest, und wenn du sie zerschlagen, andere Reiche

gründest." Vier Gründe beweisen die Superiorität der geistlichen

über die weltliche Macht : 1) Die Einnahme des Zehnten durch die

Kirche; 2) ihr Privileg, die weltlichen Mächte zu segnen und zu

weihen; 3) die Art der Einsetzung dieser Mächte, welche alle ihre

Institution durch das Saccrdotium erhalten haben; 4) der Anblick

de« Weltalls, in welchem wir die gröbere Materie durch die Intel

ligenz regiert sehen, gleichwie die weltlichen Fürsten durch den Papst

«giert werden sollen. Es tritt hinzu das höhere Alter des Priester«

thums, welches, als von dem ersten Gott durch Adam und Abel dar

gebrachten Opfer datirend, lange vor dem Aufkommen von Königen

bestand. Also, wie die menschliche Natur aus zwei Wesen oder

Substanzen zusammengesetzt ist und folgerichtig eine doppelte Nah

rung verlangt, so hat auch die Gesellschaft zu ihrer Vcrtheidigung

zwei Schwerter, das geistliche und das weltliche; und wie der Geist

dem Körper zu gebieten hat, also muß das weltliche Schwert dem

geistlichen unterworfen sein. Beide Schwerter sind in den Händen des

Papstes vereinigt, wie sie in dem alten Bunde in den Händen

Nosis und der Hohenpriester sich gegattet fanden; aber der Papst

macht von ihnen nicht den nämlichen Gebrauch. Während er das

geistliche Schwert sich vorbehält, überläßt er das weltliche den Für

sten, auf daß sie es führen nach seinem Gebote und unter seiner
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Auctoritiit, Diese Theilung der Gewalten beeinträchtigt aber nicht

die Rechte der päpstlichen Obergewalt, sondern erhebt im Gegentheile

ihre Würde, indem es der Natur angemessen ist, daß von den höhern

Ursachen niedere Ursachen abhängen, welche erstere als Zwischenglie

der und Mittel bei ihrer Wirkung dienen ').

Die vierzehn Kapitel des zweiten Theiles handeln von der

Macht der Kirche über die zeitlichen Güter. Der Besitz solcher Güter

ist dem Klerus weder durch das alte noch das neue Testament ver

boten; aber hierbei, fährt Aegidius fort, bleibt das Recht der Kirche

nicht stehen, sondern es kömmt ihr in der Person des Papstes das

Recht über Alles, was der Gegenstand eines Besitzes sein kann, zu.

Die Bestimmung der zeitlichen Dinge ist der Nutzen des Leibes ; die

ser aber ist nothwendig der Seele dienstbar, welche ihrerseits wie

derum dem Papste unterwürfig ist. In Kraft jener Gewalt also,

die dem h. Vater über unsere Seelen zusteht, hat derselbe zugleich

die Gerichtsbarkeit über die weltlichen Dinge; unsere Seelen, unsere

Leiber und unsere Güter, Alles hängt gleicher Maßen von ihm ab.

Und auch dann, wenn diese Abhängigkeit durch die Verkehrtheit der

Menschen tatsächlich nicht anerkannt wird, besteht sie doch rechtlich

und legt den Gläubigen eine Schuld auf, die sie nicht von sich ab

zuweisen vermögen:

„?atet, c^uoä omni», temnoralig, sunt sub äoiuinio üedesie

colloeatÄ,, st si non äe laeto, c^uoniain inulti körte nuie ^uri re-

dellantur, cie iure tarnen et ex äedito temporalia sumuio pon-

tinei sunt subieet«, a <^uo iure et a <^uo ueoito nullatenug ^os-

sunt »dzolm."^) Hur Bestätigung dieser Behauptung stützt sich der

Anctor auf seine Grundsätze über das Verhältniß der beiden Ge

walten. Wenn die weltliche Macht, der die Besorgung der zeitlichen

Angelegenheiten obliegt, der höhern Auctoritiit des Priesterthums

sich unterwerfen muß, muß man nicht nothwendig anerkennen, daß

die Befugniß des letzteren sich auch über das Zeitliche erstreckt, daß

es rechtens über alle Elemente und Kräfte der bürgerlichen Gesell

schaft verfügt, und daß es eine Pflicht der Herrscher ist, Alles in

>) Au« dieser Bemerkung erlennt man ohne Mühe den thomistischen Philo

sophen, in dessen Schule das Verhältniß der <:»««»« «upsriores und inferiore« be

kanntlich eine viel besprochene Frage bildete,

') ?2rt. II. e, 4. ?ul, 14°, eoäiei« U8,
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ihren Staaten, die Armee, die Finanzen, die Gesetzgebung, das Ge

richtswesen, die politische Verfassung des Landes nach des Saccrdo-

tiums Anschauungen und zu seinem Dienste zu ordnen? „katet sr^o

auoä terrsri», potest»« et ar« Aut>srn»näi oonulum »eeunäuin ter-

reuain potyst^tein, est ars äisnonen» inateriain »6 äispositioneiu

ssolesiaLtic« ^»oteswti». In»a tsrrsnu, notesta« äedet a »e esse »ut>-

iseta pot68te»,ti ecelssiasties, ut «sin»3.m st omni», or?ang, et iustru-

rnsnta 8N«, ni-äirist aä obssc^uiuin et »6 nutuin snirituali» potsstati»

st c^uaniaiu or^an» et instrumenta notestatis terrene sunt eiuilis po-

tsstas, »rrna iielliea, dona teinnoraliacsus n»dst, le^e» et eonstitutio-

nss c^ua» eoriäit, iäeo »eiv»»in et oinnia nee t»nc^u»m ein» ermann, et

iuLtruiuLut,«. ordinäre äenet aä odsec^uiuin st voluntlltsin seelesi»-

stios z>ot«»tati8" '). In so weit geht Aegidius in den Consequenzen,

welche er aus seinem Principe zieht, daß er der Kirche auch das Privat-

eigenthum zuspricht und folgerichtig z. B. behauptet, der Eigentümer

eines Feldes, eines Weinberges, besitze selbes nicht rechtlich, wofern

er es nicht unter der Auctorität der Kirche und durch die Kirche

besitze: „^is «i-^o äeolaratis, volumus ässeenäers aä vrnnositu'm

et c>8tsncters Huoct nulluni sit äoininium ouin iustitia, nee rsrum

telnpc>r«,liurn, nse nsrsonarum Illiellruin, nso c^uorumoumque,

<^uo6 nun sit 8ud I^eelesia et per Leelssiain, ut a^ruin uel

vin«»,in, uel c^uoäeuin^ue c^uocl Iiadst nie nemo, uel ills, non

PQ3»rt Ulldsrs euiu iuztitia , nisi liadsat icl »ud I^eelssi«, st per

No«Ie8i»iu" ^). Die Ungläubigen, die durch die Taufe nicht wie

dergeboren; die Christen selbst, denen in dem Bußsacramente ihre

Sünden nicht nachgelassen worden; Alle, welche nicht im Schooße

der Kirche leben, sind keine rechtmäßigen Eigenthümer der Güter,

welche sie in Händen haben ; ihr Besitz ist gegen die Wahrheit und

das Recht. Alles, was wir haben, haben wir von Gott; wenden

wir es nicht zu Gottes Ehre an, erheben wir uns gegen die Kirche

Gottes, so ist unser Besitz unrechtmäßig und ungesetzlich. „Viäe»

«r-^o uuoä «,6 iustain et äi^nkiu possessionem rerum plus taoit

r6^eneratio per Leelssiain c^ue est snirituali», yuani Asueratio

pi-irns, yue tuit earnali»." (t?ol. 20, r".) — „Huilidet tiäele» c^ue-

tiVu» in psooatuw rnortale laduntur st nsr Neelesiarn lldsoluuu-

>) ?»lt. II, °, 6. ?ol. 18°.

') Ibiä. r°I. 20> I».

Oeft, Nieiteli. f. I»th. Theol. I,
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tur, totie8 omni» ncing, »u»,, 0MU63 üc>uore8, omne8 not63tlltez

et taou1t»te8 8Ull« äedent reeo^no8eei'e an Loele8ia, per <^n»m

au8oluti. ?"aoti sunt t»1iou3 äi^ni <^uiou3, cum neoeato 8erui«-

d»ut, erant inäiFni." (Ollpit. VIIH. l'nl. 23. v°.) „Volumus acl

in8am no83e88ic>uem, st dominium et notestatem inüäelium uo»

conuertere, ostenäente» <^uoä uullam nossegsioueiu , nullum äo-

minium , llullam vote8tatem p038unt inüciele3 naoere uere et

cum iu8titia." (<ü«n. XI, I'ol. 26, v".) — „^ Deo nademu»

re8 temporales et äominig, et pote8t«,te8 l^uoniam non e8t po-

t68tÄ8 , !N8i 3, Deo : c^UÄnto er^o ma^i» neo omni«, naoemu3 a

Deo, t»nto 8UMU8 mg^i8 iuiu8ti no38683ore8 , 8i inäs non 8er-

uimu8 I)eo.« (Ibiä. I'ol. 27, r«.)

Aegidius von Rom konnte sich selbst nicht verhehlt haben, wie

viel Gewagtes und für die weltlichen Herren Aufreizendes seine

Theorien über den Besitz haben mußten. Er sucht darum im dritten

Thcile die Strenge seiner Principien, namentlich in der praktischen

Anwendung derselben zu mäßigen und zu zeigen, daß seine Lehre

über den Vorrang des Priesterthums den Begriff der bürgerlichen

Auctoritat nicht vernichte und ihre Rechte nicht verkümmere.

Der Beruf der Kirche ist die Sorge für das Seelenheil der

Gläubigen. So oft diese große Angelegenheit bedroht wird, ziemt

es sich, daß die Kirche das ihr Anvertraute in Schutz nehme, und

da es oft geschieht, daß gerade das Streben nach zeitlichen Gütern

das Heil der Seelen gefährdet, so muß die Kirche nothwendig

gleich der weltlichen Behörde mit den an den Besitz dieser Güter

sich knüpfenden Fragen vertraut sein. Welchen sittlichen Schaden

uns aber anch die irdischen Freuden durch Abwendung von unserem

ewigen Ziele bringen mögen, so sind die Reichthümer, die Früchte

der Erde und die übrigen materiellen Güter doch unstreitig zunächst

und speciell zur Unterhaltung unseres Körpers bestimmt und gehen

unsere Seele nur in sehr mittelbarer Weise an. Folgerichtig fallen

sie an und für sich genommen unter die unmittelbare Gerichtsbarkeit

der bürgerlichen Gewalt, welche die Sorge alles dessen, was unseren

Körper betrifft, zusteht. Dieser Gewalt kömmt also das Urtheil über

die Streitigkeiten, welche jene Güter unter den Menschen hervor

rufen können, zu, wie auch z.B. die Regelung der Erbfolgen und

Erbschaften. Die Kirche hat in diesem Falle nur eine höchst mittel

bare Befugniß und gleichsam ein Recht der Controle, das ihr ihr
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heiliger Charakter verleiht, (kart, III. oap. 5, toi. 47, v°.) Nach

gleichen Grundsätzen theilet sich das Eigenthum in kirchliches und

bürgerliches. Die Kirche empfängt den Zehnten, die Opfer und die

den geistlichen Genossenschaften zukommenden Einkünfte; sie hat zum

weiteren über jegliche Art von Gütern ein ursprüngliches und

allgemeines Recht, in Kraft dessen sie den Privatbesitz segnet. Aber

diese Oberherrschaft des Sacerdotiums vernichtet nicht das Eigen

thum des weltlichen Souverains, dem alle Bcfugniß bleibt, die dem

Staate nothwendigen Mittel aus seinen Domänen zu ziehen oder

von seinem Volke zu verlangen. So wird Alles, was der Kirche d. h.

Gottes ist, Gott, und Alles, was Cäsar's ist, dem Cäsar gegeben.

„In terurioralilirl» »num ins linkst Ncole»:» et 8uum in» Kickst

0as8ar." (I»s,i-t. IH. oap. XI. toi. 55. v°.) Es soll aber der Papst

die ihm übertragene Auctorität mit Weisheit und Mäßigkeit üben,

sich deren nicht bedienen, um die Staaten in Verwirrung zu stürzen,

sich in ihre Angelegenheiten nicht jeden Augenblick mischen: so lange

das geistliche Interesse nicht im Spiele ist, verlangt die gesunde

Vernunft, daß er nach dem Beispiele der Vorsehung, welche die

zweiten Ursachen ungehindert wirken läßt, die weltlichen Fürsten ihre

Völker nach ihrem Gutdünken regieren lasse. (<üar>. II, tul. 43.) Da

aber die Feststellung der päpstlichen Suprematie des Verfassers vor»

herrschender Gedanke ist, so schließt er sein Werk mit einem Kapitel,

in welchem er zum andern und letzten Male das Ansehen der Kirche

erhebt und erklärte, es sei nicht möglich die Ausdehnung ihrer Macht

M berechnen und zu bestimmen: O«oei «!n seeien« s«i tant« ^>«t«-

Diese kurze Darlegung der Ideen, welche Aegidius in seinem

Werke entwickelt, genügen, um zu zeigen, daß die päpstliche Supre

matie wohl selten einen so eifrigen, wie einen weiter gehenden Apolo

geten gefunden hat. Im seltsamen Widerspruche mit der unbeug

samen Strenge des Systems steht die Einfachheit und Mäßigung der

Sprache; die extremsten Ansichten, welche eine tiefe und glühende

Ueberzcugung voraussetzen, sind mit Ruhe und Besonnenheit ausge

drückt, ohne daß irgend eine Invective gegen die weltliche Auctori

tät die Leidenschaft verriethe. Fügen wir noch bei, daß, was Hrn.

Iourdain nicht aufgefallen zu sein scheint, daß das Werk in Geist

und Sprache auch sichtbare Spuren eines echtitalienischen Verfassers

an sich trägt.
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Mit Recht bemerkt Iourdain, daß der l'raot. äs Nool. r«te-

state gerade in historischer Hinsicht am interessantesten wegen der

Aehnlichkeit sei, welche die in ihm ausgeführten Lehren mit gewissen

Doctrinen haben, welche zu jener Zeit der römische Hof geltend

zu machen suchte. Wir haben drei Bullen Bonifacius VIII., in

welchen die Frage über das Verhältnis; der beiden Gewalten besprochen

wird: Es sind die Bullen tAsT-l'n« iaico« vom September 1296;

^,u«<-Ma /li vom 5. December 1301 und l/nam Hanotam vom

18. November 1302 '). Der Inhalt dieser merkwürdigen päpstlichen

>> Den Text der Bulle s. bei N^nulä ^,uu»1. Es versteht sich von selbst

daß diese drei Bullen, sowie das gesammte Verfahren des Papste« Bonifacius VIII.

von jeher ein Steckenpferd jener heillosen Sophistenzunft gewesen, die in Allem

sich auf Nichts gestellt, und deren Streben darum aus Nichts durch Nichts auch

wieder in Nichts aufgeht. Namentlich hat sich das Thema höchst erfprießlich und

fruchtbar für jene Affen de« Staates erwiesen, die, wie Görres sagt, an dem

Staate nur ausschließlich die irdische, ja uuterirdifche Seite anerkennen, und ihn

in Mitte der beweglichen Wellen wie ein Korallenschiff au« Meeresgrund hinauf

zumauern sich in immer unfruchtbarer und stets wieder neu anhebender Anstren

gung abarbeiten. Es haben vorzugsweise auch in Frankreich die servilen Lieb

haber der staatlichen und königlichen Omnipotenz nach dem Vorgänge des nichts

würdigen Mezer»; das Rößlein brav geritten; zur Zeit, da der 2. December in

unseren Tagen Miene machte, die Mönchskutte anzulegen, Rosenkränze zu beten

und dem Papste den Steigbügel zu halten, hatten die Herren da« Reitpferd ein

gestallt; al« sie nun aber gesehen, daß es mit der Kutte und der Bekehrung sich

wie mit der Beichte de« Fuchses in der Fabel verhielt, haben sie rasch die Rosi-

nante wieder aufgezäumt und sind wildmuthigen Sinne« aufgesprungen, und so

reiten die neuen Don Quichote mit eingelegter Lanze wieber scharfen Trab

nach der alten Melodie. Sancho Pansa aber und der Esel sind auch dabei. Wir

hatten Gelegenheit, einst ein solches Turnier anzusehen, als wir vor etwa einem

Jahre uns in Donau aufhaltend, uns bewegen ließen, einem Vortrag de« äeeu»

ot ornÄmentum der Douayer laiferlichen Akademie beizuwohnen. Der Professor

der Geschichte, ein Jude, Hr. Cochon, der vom Ministerium die Erlaubniß erhalten

hat, sich in Anbetracht seines unanständigen Namens umzutaufen und Desjardins

zu nennen (wir müssen jedoch bekennen, daß uns seine Vorlesung eben kein Blu

menbeet schien), docirte gerade die Geschichte Bonifacius VIII,, und natürlich in

einem Geiste, der auf jeden Katholiken den fchmerzlichsten Eindruck machen mußte,

aber auch in einer Weise, die von den historischen Kenntnissen und dem Wahr

heitsgefühle des Redners das größte Armuthszeugniß gab. Die ganze akademische

Sitzung konnte wohl als Periphrase des alten Laster-Epitaphs aus Bonifacius

gelten ,

,O^ ssist Louitaee yui enti» «laus le ?oQtiüe»t en reuarä, ießi>» eu liou

et mnxrut en «Inen."
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Erlässe ist bekannt: sie sind alle drei die stärksten Bestätigungen der

kirchlichen Immunitäten und der Suprematie des römischen Stuhles.

Die Bulle Oleriei» laioos straft Diejenigen alle mit der Excommunication,

welche ohne Genehmigung des Papstes (als Geistliche) den Zehnten

an Laien bezahlen (oder als Fürsten :c.) den Zehnten oder sonst

irgendwelche Steuer von den Geistlichen ziehen. In der Bulle

H^8«ult», tili, welche Philipp zu Paris verbrennen ließ, erklärte der

Papst, Gott habe ihn gesetzt über die Könige und Königreiche, um

auszureißen, zu zerstören, zu zerstreuen, und im Namen Christi

aufzubauen und zu pflanzen; es möge darum der König sich nicht

überreden lassen, daß er keine Obern habe und der geistl. Hierarchie

nicht unterworfen sei. Ilnam sauotain endlich lehrt, die höchste

Gewalt gehöre auf Erden der Kirche an; sie sei die Herrin und

Schiedsrichterin der Könige; die Führung des weltlichen Schwertes

sei den Fürsten nur darum übergeben worden, daß sie sich dessen

nach Anordnung und Erlaubniß des Papstes bedienten. Man erkennt

ohne Mühe in der kurzen Inhaltsangabe der drei päpstlichen Acten-

stücke die nämlichen Grundsätze wieder, welche wir bei dem Verfasser

des Tractates äs NooleLiaztios, ?c>te»tat« gefunden haben.

Aber die Aehnlichkeit bleibt nicht bei dem Inhalt und der

Lehre stehen , sondern erstreckt sich auch durchaus auf die Form und

den Ausdruck. Die Vergleichung der Bulle Unam sanotÄin mit

unserer Handschrift läßt in der letzteren fast Wort für Wort alle

Satze der erster« wiederfinden. Einige Citate werden genügen, um

den Leser hiervon zu überzeugen.

Drunten in dem gefüllten Auditorium schnatterten die Gänse der Rebe

nach, der Hahn krähte und schlug freudig mit den Flügeln, der Pfau legte seine

Spiegelsucher auseinander, die Eule glotzte Beifall, und das stürmifche Grunzen

und Händeklatschen der Zuhörer (meisten« Spießbürger und Damen) tönte Wohl»

gefallen an den Worten de« blinden Propheten; e« war großer Jubel und rechte

Lustbarkeit in der edlen Genossenschaft. Da« aber ist leider der Geist der meisten

Lehrer und Lernenden an den kaiserlichen Anstalten Frankreich«. Ist es da zu

verwundern, wenn es der französischen Jugend in Bezug auf da« Christenthum

geht wie den Aegyptiern, die von den Juden das geheimnißvolle ^»b (i«n<>v»n)

hörten, wa« im Koptifchen Esel bedeutet, und darum glaubten, die Juden beteten

einen Eselskopf an, was man später auch den Christen nachsagte. So ist ein alte«

Bild zu Rom, einen bekleideten, gekreuzigten Menschen, oben drüber mit einem

Lselslopfe darstellend, ein rechter Ausdruck der Idee, welche die alten und neuen

Ungläubigen sich allzumeift von der Religion Christi machen.
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Nachdem Bonifacius VIII. in der Bulle an die Einheit der

christl. Kirche erinnert hat, lehrt er die Kirche habe zwei Schwerter,

ein geistliches und weltliches; jenes führe sie selber, während dieses

zu ihrem Dienste und nach ihren Anordnungen durch die Könige

und Krieger geführt werden soll. Er führt dann fort:

„Oportet autem ^laclium e83e 8ub ßlaclio, et temporalem

auotoritatein 8piritu»Ii 8ul»iioi pote8tati. I^am cum «lioat ^,po

8tolu8: I>lon e8t pote»ta8 uisi a Deo; c^uao autem sunt, a Den

oräiuata sunt: non antem oräinata o83ent, ni»i ^laüiu3 e»»et

8ul» ^laäio, et taiuHuam interior reclueeretur per alinin in 8U-

prema. Ham »eouuäum lieatum Dion^3ium lex <liviuitati8 est,

intima per me6ia in 3uprerna reäuei. I^ou er^o »eeuuäum er-

äiuem uuiversi, omni», aeu^ue ac immeäiate, »eä intim», per me-

clia et inkeriora per 8uperiora aä oräiuem reänoantur."

Im HI. Kapitel des I. Buches spricht sich Aegidius von Rom

also aus:

„Ron est pote»ta3 nisi a I)eo, 8ecl et omni» liadet oräinaw

68»e, o^noniam, nt tllll^enainu8 , c^uae sunt a Deo oportet oräi-

nata esse. 5Ion e33ent autem orclinata, ni8i unu3 ^Ia6iu8 reäu-

eeretur per alterum et ni3i unu3 e88et 8uo altern. <Huoniam,

ut äietum e3t per Dion^3ium, lioo roo^uirit lex äivinitati8 c^uaw

Deu8 cleäit univer8i3 rei>u8 ereati8 et lioe reuuirit oräo uui-

ver3i, icl e8t univer3arum rerum ereaturarum, ut non omuia

aeo^ue immecliate reäuoautur in 8uprema, 8ecl intima per meäi»

et inleriura per 3uperiora. 6lacliu8 erzo temporaÜ8 tam^uaN

inkerior re<lueenäu3 e8t per 8piritualem tamo^uam per 8up«ri0-

rem, et unu8 oräinan<1u8 03t 8uo altern, tamc^uam interior sud

8uperiori."

Bonifacius führt die Vergleichuug der zwei Gewalten durch:

„8piritualem autem, et äi^nitate et nooilitate terrenam

n^uamlioet praeoellere pote8tatsm oportet tantn no8 elariu»

tateri, c^uanto 3piritualia tempnralia anteeellunt. (Huocl etiam

ex äeeimarum äatione et oeneclietione et 3anetitioatians , ex

ip8in3 potest3,ti3 aoeeptione, ex ip8arum rerum Auoernatioue

o1ari8 oouli3 iutuemur."

Fast ebenso Aegidius im IUI. Kapitel: „Huocl 3aoeräotali8

pote8ta3 äi^nitate et nooilitate praeeeäat pote8tatem reßiam et

terreuam, apucl 8apient68 cluoium e38e non pote8t: c^uocl p03
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zumiis c^uicleiii dkolarare nrim«, ex aeeimarum cklltioue, »eeuu6o

ex benecliotionk et Lanetitioatione ; tertio ex ip»iu» potestÄtis

»eoentioiis ; c^narto ex iozarum rerum ßunernatione."

Es folgert Bonifacius VIII. aus diesen Grundsätzen, die geist

liche Gewalt habe das Recht, die weltliche zu richten:

„I5rAn »i «leviat terrena, votestas, iuciioaoitur a pute»tate

snirituali ; »«<1 »i äeviat »uiritullli» , minor a guneriori ; «i vero

zuorem», », »«1« Deo, non an nomine poterit iudicari."

Ganz ähnlich Aegidius: ^8i äeviat er^o terrena, inclieadi-

tur a poteLtaiS »^>iritu»1i, tanu/iam a »uo »u^eriori; »ecl »i äevint

potegtH» Lpiritnali» et notisgime uotegta» »ummi nontlticis, a solo

Den potsrit irldieari."

Die angeführten Teile genügen, um die vollständige Conformi-

tät der Bulle und der Handschrift zu beweisen; ähnliche Lehren

waren freilich schon früher von dem h. Bernhard, Hugo von

St. Victor u. A. aufgestellt worden, aber es bleibt gleichwohl zu

erklären, wie es geschehen sei, daß zu gleicher Zeit der Verfasser

der Bulle IInam 8»,nowin und Aegidius, der Erzbischof von Bourges

nicht bloß in Gedanken und Inhalt durchaus zusammentreffen, sondern

auch hinsichtlich der Form in der seltsamsten Weise und bis in die

zufälligsten Ausdrücke übereinstimmten? Es sind wie Hr. Iourdain

richtig bemerkt, hier mehrere Conjectureu gestattet: entweder kommt

der Bulle die Priorität zu und, unser Schriftsteller hat, was sehr

verzeihlich gewesen wäre, sie in dem Tractat cle eonl, kotestate

benutzt und geradezu stellenweise copirt; oder es bestand das Werk

des Aegidius früher und befriedigte den Redacteur der Bulle in

solchem Maße, daß er sich mit Aushebung ganzer Abschnitte aus

ihm und geschickter Verschmelzung derselben zu einem Ganzen

begnügte ? Daran ist in keinem Falle zu zweifeln, daß das eine von

beiden Schriftstücken dem andern zum Vorbild und als Original ge

dient. Eine dritte Möglichkeit aber, für welche wir mit Iourdain uns

entscheiden, ist die, daß beide Acte von derselben Hand herrühren.

Die Geschichtschreiber ') sehen die Bulle Unam 8«,nowm einstimmig

als das Werk der im October 1302 zu Rom gehaltenen Synode

an; Aegidius aber hatte, wie wir oben gesehen, trotz des Königs

Verbot seine Diöcese verlassen und sich auf die Kirchenoersammlung

>) I'Ieur?, bist. eoel. I.ivr. XO, Oiiap, 18. eu 1302,
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begeben. Sehr wahrscheinlich hat er sich bei dieser Gelegenheit längere

Zeit in Italien aufgehalten; denn im Deccmber des folgenden Jahres

war er in seine Diücese noch nicht zurückgekehrt, als das Kapitel

seiner Kathedrale und mehreren Religiösen verschiedener Genossen

schaften sich auf die Aufforderung eines königlichen Commissarius hier

versammelten, um allen Beschlüssen Philipps beizupflichten '). Das

Ansehen Aegidius' von Rom als Theologe, seine hohe hierarchische

Stellung, seine besonders innigen Beziehungen zu Bonifacius mochte»

ihn dem Papste und der Synode mehr als jeden Andern zur Ab

fassung einer Decretale empfehlen , welche die Verteidigung der

päpstlichen Gewalt gerade zum Zwecke hatte. Wir lassen gerne zu,

daß diese Vermuthung vor der Hand noch durch keine directen Be

weise erhärtet ist; aber sie scheint uns durchaus gerechtfertigt, ja

nach dem jetzigen Stande der Sache selbst geboten. Vielleicht, daß

spater uns begegnende, namentlich römische Documente uns die

vollständige Durchführung des Beweises ermöglichen werde.

Das tragische Ende Bonifacius VIII. nach den Scenen zu

Anagni ist bekannt, und desgleichen die seit dem Tode des gefürch

teten Mannes veränderte Haltung des Papstthnms, das nun unter

Frankreichs verderblichen Einfluß kam. Die gegen Philipp IV.

geschleuderten Bannflüche und Bullen wurden zurückgenommen, und

Benedict XI. (in dem (^»p. ^uoci «iim ii. t, in Nxtrav. comm.)

sowie Clemens V. (Oap. O«oni'a»n ii. t. in Oleiueutiuis) kehrten

rücksichtlich der Steuerfreiheit des Klerus zu den Latcranensifchen

Beschlüssen zurück "). Freilich entsagte der Letztere nicht allen ehe

maligen Ansprüchen des römischen Hofes den weltlichen Fürsten

gegenüber (ob diese Ansprüche reiue „Prätensionen" waren, darüber

mögen wir hier mit Hrn. Iourdain nicht rechten), aber dieser Vorbehalt,

auf welchen die Kcmonisten später aufmerksam gemacht haben, hatte in

Gegenwart der zahlreichen Zeichen von Wohlwollen und Freundschaft,

welche der französische Papst dem französischen Könige erwies, nur

geringen Eindruck auf die Geister verursacht. Freunde und Feinde

Philipps sahen dessen Triumph als vollendet an, und so ist es nicht

zu verwundern, wenn die zu Gunsten Bonifacius des VIII. verfaßten

') vupu?, I, I. I, pllF. 176 «<Z(Z.

') Philipps, Kircheniecht. Bd. III, S. 239 ff. Lehrbuch de« Kirchen-

recht«, Abth. II, S. 674.
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Werke unterdrückt worden; der Sieger hatte gewiß ein Interesse

sie zu vernichten, und die unterliegende Partei mochte ihre Verbrei

tung und Vervielfältigung Angesichts der brutalen Tyrannei des

Königs nicht wagen. So theilte denn der Tractat äs eoolsgiastie»,

kote8tate von Aegidius, dem Erzbischof von Bourges, das näm

liche Loos mit einem ähnlichen, den zu gleichem Zwecke der seiner

Zeit berühmte Ja cobus de Viterbo aus dem Augustiner-Orden

geschrieben hatte, und der gleich dem erster« trotz seines unbestreit

baren Verdienstes unveröffentlich blieb, während weit weniger geist

reiche und gelehrte Werke gedruckt wurden '). Aegidius von Rom

»»I von dem Vertheidiger Bcllarmin's, Ad. Schulken, als Apologet

der päpstlichen Rechte und seiner weltlichen Macht angeführt wor

den"); aber sein Buch war so wenig bekannt, seine Stellung in dem

Kampfe zwischen Papst und König so schlecht ermittelt, daß es dem

Betrüger Goldast gelingen konnte, die den wahren Gesinnungen

unseres Aegidius vollkommen widersprechende Schrift el« l/t»-«^««

?ote«<ats unter dessen Namen in Umlauf zu bringen und Männer,

»ie Bossuet, zu täuschen.

IV.

Ueber die spätern Schicksale des Erzbischofs von Aegidius ist

wenig bekannt. Wir wissen nicht genau, wann er aus Italien nach

Bourges zurückgekehrt ist; doch geschah es vermuthlich nach der

>) Der Tractat des Jacob v, Viteibo ist, wie wir oben bemerkt, dem

unseren in der Handschrift 4229 beigebunden; er führt den Titel: cl« HeFimin«

ckl'«K'an<,, und beginnt mit folgendem Prologus: „Zaneti^imo In vui-!3tn ?atri

»o l«v«leuäi«8in>c> (im Manusci. steht leverenti88iii>c>) äumillo Louif»«ic> äivin»

pwviäeutig, «»LrosÄUüte »<: rmive^gli« eeelezi»« puutiLei »uiuiiio t>»ter ^s»endu8

äe Viteidio , oläiui» llelemitasuin 8»u<:ti H,ußu»tiui, tueoloFie f»<:ult»ti« pro-

s«z»or licet iuutili«, «um »umm» äevotiniie , obeäieiiti» et leverenti» äevnta

peäum «»eulll beatorum. Opuzeuluiu »udäitum äe IleFiiuiii« olii-isti»«« c>uc>ä

»ßßleäi me Iu6ux!t üli»li» äevntl« »6 82erc>8»iiet»ii> u>»tlem üeelesiain at<zue

«eäeiu 2z>a»toIiLÄill eui pgztni' et leßsnni terr»e 82cer priuee^>8, äizpenente H,I>

tizzlmo, presiäeti«, eniiziäelÄvi uulli e«8e äi^uiu8 oüereuäum c>u»n! v«8ti«

«Huete ?»terllit»ti <zue »ä lideltztem e«e1e8i»8tioi reßimini« exaltatiaueni e»t!io-

!iee verit»ti» pi'ri6ei>ter et 6Ä^r»nter invi^IIllt."

Loeoabei-ti. Libliotli, poutiü«, Tom, II. z>u^. 12.
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Aussöhnung des Klerus unter Benedict XI. mit dem König, Jeden

falls war er 1306 wieder in seiner Diücese, da in diesem Jahre,

wie uns die Chronik uon Nangis erzählt, Papst Clemens V. auf

einer seiner Reisen durch Frankreich nach Bourges kam, und von

Bruder Aegidius von Rom, dem Erzbischof, dreihundert touronische

Pfund sich bezahlen ließ, weil derselbe zweimal unterlassen habe

den römischen Stuhl alle zwei Jahre zu besuchen, und es wurde

dadurch, wie die Chronik sagt, dieser Prälat in eine solche Armuth

gestürzt, daß er genüthigt war, den Officien als einfacher Canonicus

in seiner Kathedrale beizuwohnen, um so von den täglichen Distri

butionen zu leben '). Zehn Jahre später, am 22. December 1316,

starb Aegidius zu Avignon, im 69. Jahr seines Lebens. Philipp uon

Bergamo meldet (im 8ur»pl«iu, (Tronic, aun. 1285), Aegidius

sei durch Wunder verherrlicht und ob seines heiligen Lebenswandels

beat«« ckootm- genannt worden. Doch steht Philipp von Bergamo

mit dieser Nachricht allein. Die irdische Hülle des Aegidius wurde

nach Paris gebracht und dort neben dem Hochaltäre der Augustiner«

kirche beigesetzt. Sein Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle

von Bourges war Renaud de la Porta, vorher Bischof uon Limoges,

spater (1320) zum Cardinal und (1321) zum Bischof uon Ostia

ernannt ").

Die Werke unseres Aegidius sind zahlreich, und nur der kleinste

Thcil derselben ist durch den Druck bekannt. Bellarmin (sorlpt. sacr.)

Possevin (Apparat, sacr,) Trithemius, Gesner, Wilh. Cave haben

dieselben aufgezählt und besprochen. Wir verweisen auf diese Schrift

steller, sowie Baronius, Natalis, Alexander und Philipp von Ber

gamo (suppl. OlironiL. a. 1316). Die kaiserliche Bibliothek zu

Paris besitzt in Membranhandschriften außer dem Iraot. ä« Ncol.

kowLiÄte (4229) noch folgende Werke des Aegidius von Rom'):

>) Auch diese« Factum möchte ein Beweis sein, daß Aegidius mit dem

Könige, seinem ehemaligen Zögling, in keinem freundlichen Verhältnisse mehr stand.

Clemens V. würde sonst den treuen Anhänger und Freund Philipp« IV. nicht so

unglimpstich behandelt haben. Vgl. über diesen Besuch Clemens' V, in Bourges

^»»F. <H»-m,. p, 620, l'leurv, bist. «oc-I, I^ivr. XOI. ob,»p, 5, », 1306.

2) L»I>i2. ?it, wn>. I. p. 163. 194. rleni-v, I^ivr. XOII,, «u»p. 52.

», 1320.

') Machen wir bei dieser Gelegenheit auf die Menge von Schriftstellern

aujmertsam, welche den Namen Aegidius trugen und von denen die meisten ganz
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De /isFinnne />i»«z)«nl ^ii»^i ///. 6475. 6476. 6477. 6478.

6479. 6481. 6482. 6695. 6696. 6697.

T^actat«« eis /V«etie«i«'natl'c>ne. 6447.

lAlaest«?: a« et </u«?nocic> /)«««'«< «Fe« bona »>e»«l «eciesli»

ela/'F«»'!. 6786.

O«ae»ti'«ne« <ie ^«««»'»'eotl'one. 7978.

OuaeHtl'nne« cl«^«tatas. 3121 ^.

t?o«lj?enti««i» //lbi'i cis ^iec/^mlne /^^l'nolMM. 2191.

IHßT' eont»'« e^emziilcme«. 3160.

^ibeT' eis ^?en«»^atic>«e /'a/>ae, 3160,

^lelraTneT'an. 3160.

lich unbekannt sind. Von solchen Aucloren bewahrt die genannte Vibliothel allein

noch nachstehende Schriften auf:

^,«Ficl« O«»<» <?»«>« H/agni. 6191,

^«aiH« HlaZi«^ <3e»in. in ^»>F»l. <««im^i, Z. ^1/. 1^. 2584.

^e»«l«l Ht»g««t7'» i»°»o<, «upe»- eau«'» <?l«ilib«« et «T'munaill»««, 4604.

^o»?l«, ^eFiciii l?°<i«<. cle ueeeniibu«. 523.

^4e?«in OlnielenHl« en>-»!en <ie ^?«i»l'iu« e< «>°i?li«, 6882. ^. 6988. 8093.

8160.

Hin»«!. ^aPel'imenta, 6988 H.

üinzä, liuel. <ie «lFni» <i!«ilnc<!l«« u^i»»^«»!, 6988 X,

sAußer diesem Arzt Aegidiu« hatte die Abtei Corbie noch einen

andern Aegidius, zubenannt Catherinus, aufzuweisen. Der letztere

ward Prior von St. Laurent (im 1. 1489>. Er war Kanonist, und von

seiner Hand rührt noch eine tirchenrechtliche Sammlung, Nr. 271 der

Bibliothek von Amien«, her. S Lawlo^u« ä« I» liidüotli, ä'Hmieu»,

pal öl. V»luier, z>, 297, und 1^. V«li8le, lieelierlllie« »ur I»u>

elemie LibliotKique ä« Lorbl«. pari» 1860. P23, 35,s

^«F«lii »l>b«<. K, ^)ian^«ll in FVaneia, viia H, ^>ion^«ii ^7°ec>ziaFliue, 5286.

^«Fick'i lie F^<«e«?-<i?-i« ei«« öcmonien«i» cle «^ciime ^'«cliei«««»». lii, 3977,

4083 L. 4106. 4588. (Der bekannte Rechtsgelehrtc.)

^eZillii lle Hiu«« e^onieon. ^?«n<i7-iae. 6271.

^legilln cle ^lm/a eni-onicon Dunen««. 5041,

^,eF«clii Kpl>itaii« lle /^«»-««lo, Ooclo»'. /)e«'e<c>»'«m ^ibell, eon/7-a /»Allele«,

4229.

^egiclii PÄe,'i»'e»«!« ^be« bekannten Augustiner-General«) 7nie^»-ei»il» ?««-

^imcl«nl lli?-o»-«m Hal>l>inien«<»l. 527. 527 ^. 598,

Nu»ä. Keae^ina «i«e i^aet, <le »«am« Vu<laeo»-u»n Doel^ina. 3363.

üinsä. /'elia z«n Aarane, 3667.

üin»6. ^oollilila^iuni li»F«ae «ane<ae, 596. 597.

üiuzcl. cle ^«'«ioieli« e»-»-<n'li>u«, 6589.

üiu«ä, /nclea: ^4»-i«t«<«li« opei'um, 6589.
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<3oiatl'um iucii «c«o»'07'u»n. 6483.

Za^on'tl'o in ll'bT'. ^4,'l«tot«il«. 6457. 7694.

^bsiiu« cis «nteiieoiu /lossliil». 7978.

Unter diesen verschiedenen Schriften unseres Aegidius ist

namentlich der Tractat äe lieFimiue ?riuoiz>um merkwürdig; von

demselben hat jüngst ein Professor in Macon, Hr. Courdaveaur, in

der schon oben angeführten Doctorthcse eine fleißige Analyse gege

ben ') ; das Werk verdient es, daß wir es zum Schlüsse des gegen

wärtigen Aufsatzes über Aegidius in seinen Hauptzügen unfern

Lesern vorführen.

Während die christlichen Schriftsteller, welche vor Aegidius

über die Pflichten der Fürsten geschrieben haben, sich, wenn sie auch

einerseits der Argumente des Aristoteles und anderer Philosophen

sich bedienten, doch zumeist auf die Auctorität und die Bemerkungen

der Heiligen und der Väter stützten '), schlug Aegidius einen verschiede

nen Weg ein, indem er fast ausschließlich Vernunftgründe anrief und

aus allen christlichen Auctoren höchstens Dionysius den Areopagiten

citirte. Es ist nicht zu verkennen, daß Aegidius hiemit einen großen

Fortschritt auf der Bahn wissenschaftlicher Forschung und Darstellung

gethan. Anderseits ist es freilich wahr, daß die vor Aegidius beige

brachten Argumente meistens nicht Original, vielmehr aus Aristoteles

und Thomas von Aquin entlehnt sind.

Die Schrift äe Itsßimius ?riuoiz>uiu zerfällt in drei Bücher:

das erste handelt äs lisFimine sui, das zweite äe Leßimine lami-

1i»e; das dritte <te ließiiuins re^ui.

") ^«F«i«i Domain <ie AeFl'mine /'»'ülelznim Anei^na, /i»ne <H««?n iue-

tvz>!s ^V, IleuKzuet et Oomp,, vi» äiet» 6»r«,!i<:iers , 5. 1857. p. 86.

') So Hincmar v. Rheim« (äs pstsztÄte re^i» st pontitielZ, aä d»l<)-

lon>»iiiim Ileßsiu) ; Hugo Flor, (äs reFi» pc>te»t»ts «t äs «»eei-äntali äi^nitHts

tr»et.); Petl. Lombardus (»ent. lit. II. äi»t, 44. ». 3. äs odeä.1; der heil.

Bernhard <au verschiedenen Orten, so in den Npi»t, »ä «ünni-lläum rs^sm, in

den Büchern äs LnuLiäslatinne) ; Johanne« Salisburiensi« (knlierntleu«

Leu äs uußiZ ellliÄUum et äs vezti^ii» pbiwzspuorun,); Wilh, Peraldus

(äe eruältions ?rweipui!i üb,); Vincenz Bellovacensi« (Lpseul, änetlwllle ;

— äs üliolNll! lSIHUum iuztitutione) ; der h. Thomas ^ri»tot, zwlitisas exp<>-

»itiu und die dem h, Thom. v. Aq. fälschlich zugeschriebenen libri ä« rs^lmiue

^liuoipuin).
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Im I. Kapitel gibt der Verfasser allgemeine Andeutungen über

Zweck und Anlage seines Werkes; im II. die Einteilung worauf

dann mit dem HI. Kap. der leider primus eröffnet wird. Derselbe

zerfällt in 4 partes, von denen die erste äe iiiie krineipi» handelt.

Nachdem Aegidius die drei Quellen der menschlichen Glückseligkeit

nach Aristoteles erörtert (ßenug voluptuosa — politie» — eontein-

plativa), gelangt er zu dem Grundsatze: Des Fürsten Seligkeit

müsse erwachsen aus der Liebe Gottes und der Erfüllung seiner

Gebote: „Hlaxinie autem äeus riHuirit » prineipiiiu» ut per pru-

äentiaru st Is^eiu populum sidi eomini88uiu iunte et sanote

rezant."

Die »««unäa pars handelt weitläufig äe Virtutibu« prill-

üipi», nach Aristoteles und Thomas. Ausführlich ergeht sich Aegidius

in Besprechung der Klugheit, Gerechtigkeit, Hochherzigkeit, Mäßigkeit.

„Lsßes Hui iniusti sunt, nou äi^ni »unt c^ui »int le^es," Hütte

Philipp IV. das besser bedacht! Was Hr. Courdaveaur ') von den

angeblich ganz verschiedenen Begriffen der Demuth bei Aegidius und

Thomas (2' 2" yu. 161.) einer- und bei Thomas von Kempen

und Guilelmus Peraldus Lumina virtutum, sie edeäienti» traet. V.

p. 10', oap. 1.) anderseits sagt, ist ihm als Nicht-Theologen ver

zeihlich. Vollends über unverstanden ist seine für Aristoteles, Aegi

dius und Thomas nachtheilige Vergleichung ihres Begriffes von

ÄznLuswäo (????««'?<>') mit demjenigen des Seneca und Peraldus

(i. I. tinot. 3. «HP. 6. pilrt. tertiae; traet. 5. p. 2. eap, 5; traet. 6,

?> 9) Außer der von Courdaveaux angeführten Stelle des h. Tho

mas von Aquin (2" 2", yuaest, 15? i?.) hat dieser noch an einem

andern Orte über die Tugend der Sanftmuth gesprochen, und zwar

in dem Op«8llu1um de äuobus praeeeplis «üaritati» et äeeern

lezi« prsec^pti», in dem Abschnitte äe c^uinto praeeepto le^i».

Vgl. auch <ie äiviui« moriduL, Abschn. Dens patien» est. Wir

empfehlen Hrn. Courdaveaux diese Stellen, die ihn wohl über den

Begriff des Aequinaten von der Demuth aufklaren möchten ").

') A. a. O. S. 27.

') Sprechen wir im Vorbeigehen den Wunsch au«, daß auch die lleineren

0pu«<:»I» des h. Thomas (wie das Oompeuä. l^liLnIoz. , die Nxpc>»itiu orationi»

äuminilH«, »alutat. ^,u^«Ii<:2L, <!« virtutibu» et villi», äe Nuu>»i!lt»te Odli8ti,

äe OtLeii» 8»«elä<)ti« , die üxpo»itio >Ii«»ae, äe pelkeet, vit»e «piritu»Ii» , äe

l>lim»til petii, äs äiviui» moi-ibu») mehr verbreitet und gelesen würden. Sie sind
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Die III. p»r», äe na88ionidu8 ?rineini8, folgt ganz Thomas

von Aquin, mit dem Unterschiede daß Aegidius nicht zehn, sondern

zwölf Leidenschaften annimmt, denen des Thomas noch die mau-

8uetuäo und aversio zusetzend.

Dieselben Bemerkungen, welche wir zur pars II. über Hrn.

Courdaveaux' Ansicht von den christlichen Tugenden bei Aegidius

und Thomas gemacht, gelten auch von der Huarta nar», <Ie mo-

ribus kiineipis. Nur folgt Aegidius freilich etwas zu treu dem

Aristoteles, dessen Classification der Tugenden, der h. Thomas doch

die theologischen beigefügt hatte. Ob, wie Hr. Courdaveaux glaubt,

die Theologen des Mittelalters mehr gewonnen hatten, wenn sie in

der Sittenlehre die Seneca'schen Begriffe statt der Aristotelischen

adoptirt hätten, lassen wir dahingestellt.

Die I. nar8 des leider 8ecunclu3 ist dem He^imen Hxoris

gewidmet. Auch hier folgt der Verf. Aristoteles, und es scheint,

Bruder Aegidius sei kein besonderer Freund des weiblichen Geschlech

tes gewesen; wenigstens ist er noch bitterer als Quintus Cicero in

dem bekannten Tetrastichon, und Hr. Courdaveaux meint, Niemand

habe die Frauen je nachtheiliger beurtheilt. „l^emina mala, lierda

S8t," sagt Aegidius, „cmae cito ore8eit. (Nervus muliedre eo c^nocl

8it vilius, et natura minus äe eo ourat, eitius venit aä snnin

oomvlementum c^uam virile." (I^idr. II, eav. 23.) „I^emina 68t

nomo imr»erieotu8;" — ^sunt teminae intemr)erante8 , ^arrulae,

mobiles, ventosae, sunerdae, invaliäi eousilii, in omnidus inäe,

vel in virtutilnus , nimiae , nullius clenio^ue e natura lauäis, nisi

cmocl niae sunt et timiäitate aut mollitie ooräis vereouu^ae et

miserieoräes." Die Stellung, welche Aegidius demnach dem Weibe

in der Familie zuweist, ist eine wesentlich untergeordnete; er stimmt

hier mit vielen gleichzeitigen Schriftstellern, namentlich mit Vincenz

Bellovacensis (8peoul. clootrinale , übr. V.) überein.

Dem Regimen nxori8 folgt in der pars II. das Regimen

libsrorum. Die Erziehung der Kinder zerfällt in drei Perioden : von

der ersten Kindheit bis zum ?., von da bis zum 14. Jahre und

vom 14. Jahre bis zur Mannbarkeit. Im Gegensatze zu Aristoteles

und Thomas (vgl. 2' 2" cm. 5? a. 4.) will Aegidius die Sühne

wenig gekannt und enthalten gleichwol eine Menge der geistreichsten und tiefsten

Ideen.
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der Fürsten weniger als die der Bürger und Ritter mit körperlichen

Hebungen beschäftigt wissen, da ihnen die pruäenti», nöthigcr sei,

als corporis i-obui-. Vielleicht hatte er hier damalige Mißgriffe in

der Erziehung der Prinzen vor Augen.

Die par» III. handelt unter der Überschrift 6« lipFinnue

in8truiu6ntorum zuerst von den Sclaven, dann von den Einkünf

ten u. s. f. In Hinsicht auf die erster« hat er die allgemeine Lehre der

mittelalterlichen Theologen, und Hrn. Courdaocaur's Polemik gegen

ihn und Thomas ist vor Allem Unkenntnis; der theologischen Grund

sätze über die Sclaverei zuzuschreiben.

Uebrigens widerspricht Aegidius der Ansicht des Aristoteles,

daß die /3«?/3«po« zur Knechtschaft geboren und ihre Unterjochung

dann auf alle Weise erlaubt sei. — Den Geldzins halt der Ver

fasser für unerlaubt.

In der Einleitung zu dem leider tertiu» wird zuerst gezeigt,

daß der Mensch für die »ooiew» oivitati» geboren sei; es wird dann

nach angegebener Eintheilung des Buches zu dessen erstem Theile

(cie rioliticis veteruru vnilosorilioruii! nentsntii») fortgeschritten. In

demselben bespricht Aegidius zuerst mit großer Begeisterung die

Lehren des Aristoteles, sucht sodann den (Kommunismus des Platon

und den Socialismus des Phaleas zu widerlegen. Zum Schlüsse

einige Bemerkungen über den Philosophen Hippodonius.

Es folgt dann die pars II., zugleich die wichtigste des Werkes,

6e ließiminL OivitatiL «»eis tempore.

Die große und oft besprochene Frage nach dem Ursprung

der öffentlichen Gewalt hatte schon vor Aegidius bei den

mittelalterlichen Denkern eine doppelte Beantwortung gefunden. Die

Ansicht der Einen ') resumirt sich in den Worten: „Oiiiues ?ote8tate»

», I)eo sunt," und „?er veum re^es re^uut." Anders nach

') Es stützt sich diese Ansicht schon auf Stellen de« h. Augustin (äs elvi-

t»ts vsi), des Tertullian OpolnFstie»), de« h. Ambrosius und Gregor« des Gr.

Ausgesprochen ist sie von Hincmar v. Rheim« (HLmnnitio aä OaraloinHunni

re^siu 6« potent, i-eZÄli et pontiüc:.) , von dem Mönche Hugo (um 1130), von

Ioh. Salisburiensis (äs nu^i» eui-ialiuni. — : „?rin<:ep» s«t „qusm äigpo-

8itic> äiviu» in »rce lsipudlie»« enllc><:»vit," libr, V, o»p. 6,; ihm sind auch die

Tyrannen n>iui»ts! vei, I^ibr. VIII, «»p. 18.); ähnlich St. Bernhard, Petr.

Lombard., Peraldus, Vincenz Bellovac., der h. Bonaventura (in

8sllt«nt. 1>dr. ll, äi8t. 44. »rt. 2 qu. 1).
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Aristoteles der h. Thomas, dem zufolge wohl „omni» notestag a

Den est, »sä notssta» in»«, at non notente»." ') In unserem Trac-

tllte hat Aegidins sich über diesen damals wie heute sehr delicaten

Punkt nicht bestimmt ausgesprochen ; doch hat er seine Ueberzeugung

in dem „Commentar zu den Sentenzen" ") niedergelegt, er

klärend, daß die Gewalt nur Fsnsi'eelli«»- et in ^««nt«in o^clo est

von Gott sei ; unerlaubtes Ansichreißen der Gewalt giebt kein Recht,

sondern dieß entspringt bloß aus dem übereinstimmenden Willen des

Volkes. Es ist von Wichtigkeit, hier auf die Verschiedenheit dieser

Ansicht des Aegidins von derjenigen hinzuweisen, welche der Ver

fasser des l'rast. äs Utrac^us n«ts»t3,ts bei Goldllst (artis. 1 —3)

hat; letzterer spricht nämlich den Königen nicht bloß ein in» äivi-

nuiu zu, sondern schließt auch alle rechtliche Betheiligung des 8a««r-

äotiuiu bei Wahl und Einsetzung des Königs in einer sich offenbar

scharf gegen das Verfahren des Papstes richtenden Weise aus. Wir

heben diesen Umstand als einen neuen Beweis für die Unechtheit

des 1"raotat. äs Utrauns uots»tats hervor.

Die Form der Regierung betreffend, entscheidet sich Aegidins

nicht für die von Aristoteles bevorzugte n«^?««, sondern mit

(Pseudo-) Thomas v. Aquin äs Its^iiuins I'i-insinnni (I^idr. I,

oan. 2) für die /3«o-^««, gibt jedoch den Fürsten den Rath, „nibi

mnlto» »»»ociars »anisnts», nt uausat inulto» oonlo», inultos

vsäs» st multll» manu»." Doch erkennt er auch an, daß, wenn die

Monarchie ausartet, sie die schlechteste Regierungsform sei. Die

<ip«<7?<»xß«?l« ist ihm besser als die nol,««««, weil dem Princip der

Einheit näherstehend; aber schlimmer gilt ihm die «^/«^i«, dann

die s^oxc«?««. Des Weiteren entscheidet sich dann Aegidins für die

Erbfolge, gegen Aristoteles und Thomas, welchen die Wahl besser

dünkte. Das Reich soll nach Aegidins stets auf den erstgebornen

Sohn übergehen. Ueber das Verhältniß der weltlichen Macht zur

geistlichen spricht sich Aegidius hier nicht aus, desgleichen schweigt

er über diejenige, ob in gewissen Fällen ein Widerstand gegen den

Fürsten gestattet sei. Letzteren erklärt er jedoch wiederum in dem

l) Lnmmeut. in Lpi»t. 8. ?»uli »ä Lorn. «2p. 13. Vgl. dazu die Ansichten

Bellalmin's und Suaiez'.

') I^ibi-. II. äi»t. 44. gu. 1, ». 2., M» 2, », 2,
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Oomineut. in 8ententias ') unbedingt für erlaubt, nicht nur, wenn

der Fürst Böses befehle, sondern auch, wenn sie „vellent y^g, im-

ponere voäaßia vel nuvas talias." Doch spricht er nicht von In

stitutionen, welche den König in seiner Freiheit beschränken, letzterem

eine ziemlich vollständige Omnivotenz rcservirend: „liex eniui est

^ua«i sa^ittator o^uiäaln ; r»oz»ulu» vero est csuasi sa^itt«, c^uaeäain

«linkend» in linein et in donunl."

Die Justiz betreffend, so verlangt unser Verfasser, ut „c^ulln-

tum vossiliile est, omni» leßious sunt äeterininauä»." Es folgen

sodann Erörterungen über die lex naturalis und lex positiv^ über

Zweck und Ausdehnung der Gesetzgebung, über das Recht des Kö

nigs, die Gesetze zu geben. Es soll endlich auch der König das

evangelische Gesetz ehren und beobachten, ohne aber die Häretiker

zu verfolgen, und auch der Papst solle dieß so wenig als besondere

Privilegien von dem Könige verlangen °).

Das Wert schließt mit der pars III. des dritten Buches, welche

äe re^iiuiuae eivitlltis belli tempore handelt. Zweck und Erlaubt-

heit des Krieges, Weise der Kriegsführung bilden den Gegenstand

dieses Theiles.

Die drei Bücher cle rle^imine uriueivuin fanden bei Aegidius'

Zeitgenossen, die ihn den „Gesetzgeber der Monarchie" hießen, wie

bei Späteren großen Anklang. Noch zu des Verfassers Lebzeiten

wurde das Werk von Henri de Gauchi in's Französische übersetzt,

und die bedeutendsten Gelehrten, welche über die Politik im

XVII. Jahrhunderte geschrieben, scheinen vielfach aus ihm geschöpft

zu haben. So Mariana in den Untersuchungen über die Vorzüge

der Monarchie, die Erbfolge, den Unterschied zwischen Königen und

Tyrannen, die Erziehung der Prinzen; so Bodinus in der „Les-

public" und Bedäus; vielleicht auch Bossuet, der allem Anscheine

nach Aegidius' Schriften viel gelesen und benutzt hat.

') I^ibr. II. äi3t. 44. yu. 2, ». 2. Ebenso Thomas v. Aq, zur nämlichen

Stelle und in der ihm zugeschriebenen Schrift äe Le^Iiuill« piiuoipum.

') Vgl. jedoch Thomas v. Aq. 2» 2« «zu, 10. »rt. 8. — Lo«»u«t,

8«rm. «ur Ie» ä«v«ir» äs» Lui».

Lest, «ieiteli, f. l»th. Theo«. I.
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II.

Die deutsche Kirche des Mittelalters im Kampfe

gegen den zeitweiligen Aberglauben.

Von Dr, I, Kehr.

Je mehr unser Jahrhundert und unsere Generation theils

wirklich aufgeklärt ist, theils es zu sein in eitler Verblendung sich

dünkt, mit desto größeren Ansprüchen treten wir gewöhnlich den

Leistungen früherer Jahrhunderte entgegen. Des Dichters Wort:

„non omni», rios»uiiiu8 omnes" geht unbeachtet an unseren Ohren

vorüber, und eben so wenig befassen wir uns mit dem Gedanken,

was man spaterer Zeit wohl über die Leistungen der unserigen zu

urtheilen berechtigt sein werde. Und doch sollte unser Blick rück

wärts und vorwärts gerichtet sein; rückwärts, damit wir die Vor

arbeiten und Grundlagen nicht aus den Augen verlieren, mittelst

deren es erst möglich war, Besseres und Vollkommeneres zu leisten —

vorwärts, damit wir bei dem nothwendigen Fortschreiten der gei

stigen Bildung nicht vergessen, daß die Nachwelt auch über unsere

wissenschaftlichen Leistungen zu Gerichte sitzen wird, und endlich, daß

wir auch hierüber dem Allwissenden werden Rechenschaft ablegen

müssen.

Daß es in unserer Zeit und bei allen christlichen Confessione»

des crassesten Aberglaubens in bedauerlicher Menge gibt, wer möchte

dieß auch nur einen Augenblick in Abrede ziehen? Und dieß darf

nicht im Mindesten befremden; denn der Unglaube, der von den

Wortführern der Zeit mit stets größerem Uebermuthe gepredigt wird,

ist seiner Natur nach stets die fruchtbarste Mutter des Aberglaubens

gewesen; denn der Mensch ist von Natur aus zum Glauben und

zur Religion geschaffen und berufen, und übernimmt er es, in

frevelndem Leichtsinn diese Gaben des Schöpfers und des Himmels

über Bord zu werfen, so hat er den wahren Compaß für das

sturmvolle Meer dieses irdischen Lebens verloren, irrt schiffbrüchig

auf demselben umher und klammert sich in dem Zerfalle und bei

der Leerheit seines Innern an Wahn- und Truggebilde!

Von diesem Gesichtspunkte aus sollten wir zu der erfreulichen

Annahme berechtigt sein, daß es in dem glaubensvollen Mittelalter
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des Aberglaubens weniger gegeben habe, als in den Jahrhunderten

überhandnehmenden Unglaubens, und beinahe wären wir geneigt,

dieß Letztere in allem Ernste zu behaupten, obwohl wir auf argen

Widerspruch stoßen würden, nicht zwar bei den ernsthaften Forschern

im großen Gebiete der Geschichte, als vielmehr bei jener dünkel

haften Sippe, die sich einmal ihren Wahn nicht benehmen lassen

will, daß in den Jahrhunderten des Mittelalters eine geistige Fin-

sterniß geherrscht habe, die mit Händen zu greifen und mit Messern

zu stechen gewesen wäre, und deren Anhänger und Nachbeter von

der einmal von der neuzeitigcn Aufklärung angebrachten Anklage

nicht abstehen wollen, daß die mittelalterliche Geistlichkeit absichtlich

den Aberglauben im Volke genährt, befestigt und verbreitet habe,

in der freilich gemeinen Absicht, aus dessen Dummheit und geistiger

Unmündigkeit für sich den größtmöglichen materiellen Gewinn und

Vortheil zu ziehen ! Und das sagen uns allen Ernstes angeblich auf

der Höhe der Zcitbildung stehende Literaten in zahllosen Schriften

und Romanen, die sie für den Aufkläricht bearbeiten, um sodann im

Genüsse starker geistiger Getränke den Abmangel eigenen Geistes sich

selben vergessen zu machen, auf Kosten des urthcilslosen und eben

deßwegen leicht verführbarcn Theiles ihres Publikums ein flottes

und behagliches Leben zu führen!

Indessen hatte der Aberglaube in bestimmten Zeiten des Mit

telalters eine gewisse historische Berechtigung; war er ja nichts neu

Erdachtes und neu Geschaffenes, sondern wurzelte ganz und gar in

der heidnisch-religiösen Anschauungsweise der fränkisch-germanischen

Völker und derjenigen Nationen, mit welchen jene in Verkehr und

Berührung kamen. Während aber so mit den römischen Adlern und

der römischen Cultur einerseits der Aberglaube fast der ganzen alten

Welt von den Grenzen selbst tiefer in die deutschen Stammlande

einzog, waren die Germanen der Religion ihrer Väter, des Odin,

so von Herzen ergeben, daß ihnen der Untergang ihrer Religion

zugleich als der Untergang ihrer Nationalität erscheinen mußte.

Man kann sich daher denken, mit welch tief verwachsenen nationalen

Anschauungen die christlichen Missionäre zu kämpfen hatten, als sie

an der Stelle der heidnischen Religion des Odin die Lehre des

Friedens und der Selbstentsagung zu pflanzen bemüht waren. Seit

dem dann freilich der heil. Bonifacius im Jahre 720 die Donner

eiche gestürzt und so auf das Augenfälligste die reelle Ohnmacht

8»
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der germanischen Götterwelt den erstaunten Germanen gezeigt hatte,

stürzte allmälig auch im Innern Deutschlands die Religion des

Odin zusammen, aber alle Erinnerungen an den Dienst desselben

konnten nicht so plötzlich aus dem Gedächtnisse und den Gewohn

heiten des Volkes vertilgt werden, selbst desjenigen Theilcs nicht,

der durch das anziehende Beispiel seiner Fürsten sich zu der neuen

Religion hingezogen fühlen mußte und bei dem es nicht an fortge

setztem Unterricht von Seite der Geistlichkeit fehlte. Nehme man

hiezu, daß z. B. bei den Sachsen aus politischen Gründen nicht

der langsame Weg der Belehrung und Ueberzeugung eingehalten

werden konnte, sondern daß das Schwert eines erobernden Königs

und Volkes erst den christlichen Glaubensbotcn den Pfad ebnen

mußte, so wird das Widerstreben gegen die neue und die verdop

pelte Anhänglichkeit an die alte Religion sehr leicht zu erklären sein.

Das Werk des heil. Bonifacius wurde und blieb entscheidend

für Deutschland. Obwohl ein Bestnndtheil des großen fränkischen

Reiches, war nun Deutschland ein christliches Land geworden, und

an der erziehenden Hand der Kirche sind seine Völker zur sittlichen

und staatlichen Selbstständigkeit herangewachsen. Diese erziehende

Wirksamkeit der Kirche aber ist um so höher anzuschlagen, als, die

Zeiten der ersten Carolinger ausgenommen, der mittelalterliche Staat

in dieser Beziehung so gut als nichts zu leisten im Stande war,

so daß die Kirche auch in dieser Rücksicht ergänzend einschreiten

und z. B. auf den Concilien eine Reihe polizeilicher Anordnungen

erlassen mußte. Es leuchtet daher von selbst ein, daß der Staat

seinerseits sich um den Beirath und die Beihilfe der Kirche mußte

angelegen sein lassen, und so ist denn die Kirche auch bei Erlassung

staatlicher Gesetze unausgesetzt thätig, und wenn daher in den letz

teren Bestimmungen gegen den Aberglauben vorkommen, so ist deren

Zustandekommen zweifellos auf Rechnung der Kirche zu schreiben.

Nach diesen Vorbemerkungen können wir zu unserem Gegen

stände selbst übergehen. Nachdem sich der bayerische Herzog Theodo,

bei dem von nun an die christlichen Glaubensboten eine gastliche

Aufnahme fanden, bekehrt hatte, begab er sich selbst nach Rom,

um das Bekehrungsgeschäft unter seinem Volke zu fördern. Papst

Gregor II. (715—31) gab ihm zu diesem Ende eine Gesandtschaft

mit, welche aus dem Bischöfe Martinian, aus Cardinal-Diacon

Georg und Subdiacon Dorotheus bestand; diesen gab er ausge
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dehnte Vollmachten und eine Anweisung, wie sie die kirchlichen An

gelegenheiten in Bayern ordnen sollten. Diese päpstliche Instruction

oder, wie man sie nennt, Oapiwlar« ttrs^orii II. vom 15. März 715

besteht aus 13 Punkten und ist für die Kenntniß der damaligen

Lehre und Disciplin sehr wichtig. Artikel ? nun lautet: Keine

Speise, als nur die, welche den Götzen geopfert wird,

halte man für unrein. Art. tt: Auf Träume und Wahr-

sagerei soll man nichts halten. Art. 9: Auch soll man

verabscheuen die Zauberkräfte und die verschiedenen

Gebräuche beim Anfange des Jahres'). So genau war

also das Oberhaupt der Kirche über die Verhältnisse des entlegenen

Bayerns unterrichtet, und so besorgt war es, den daselbst herrschen

den abergläubischen Mißständen entgegenzuwirken! Indeß schweigen

die Geschichtsquellen über den Erfolg dieser Mission; wahrscheinlich

fehlte es an tüchtigen Mitarbeitern. Die kleinen, bereits gewon

nenen Heerden lagen sehr zerstreut, und, was das Schlimmste war,

es hatten sich Geistliche und Missionäre eingeschlichen, die den ächten

Geist der Religion Jesu Christi selbst nicht hatten und daher auch

Anderen nicht mitthcilcn konnten, vielmehr das Hcidenthum und

Christenthum vermengten, die Morgens das unblutige Opfer dem

Christengott und Abends den Götzen Stiere, Böcke u. f. w. dar

brachten; die einen schändlichen Lebenswandel führten und den wah

ren Predigern des Evangeliums die gefährlichsten Nachstellungen be

reiteten, Verfolgungen gegen sie anzettelten, worüber sich der heil.

Vonifacius mehr als einmal beklagt; er nennt sie falsche Brüder,

Afterbrüder, Hurer, Ehebrecher u. s. w. ') Unter diesen Umständen

darf es nicht befremden, wenn der alte Aberglaube nicht nur fort

wucherte, sondern auch neue Knospen und Zweige trieb.

So betrübend und schmerzlich auch diese Erscheinungen in dem

Leben der jugendlichen Kirche Bayerns trotz ihres sehr natürlichen

Erklürungsgiundes sind, haben wir gleichwohl den Trost, zu sehen,

wie der Eifer der Missionäre nicht erkaltete. Am 21. April 742

hielt der heilige Bonifacius das erste deutsche Nation« l-

Concil (Oonoiliuiu Fermauieuru) ; wo es gehalten worden, ist

') UnitsbLim, Loueili» 6erm»ni»«. 1?, I. p, 37.

') Binteiim, pragmatische Geschichte der deutschen Loncilien u. s, w.

Mainz 1835—48. Bd. II. S. 8 ss.
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ungewiß, daß es aber gehalten worden, durch die neueren und neue

sten Forschungen außer allen Zweifel gesetzt. Von seinen Beschlüssen

nun lautet das fünfte Kapitel: „Wir haben auch angeordnet, daß

den Canones gemäß jeder Bischof in seiner Diöcese mit Beihilfe

des Grafen, welcher der Schutzherr der Kirche ist, seine Sorge

dahin wende, daß das christliche Volk keine heidnische Ge

brauche beobachte, sondern all' dergleichen Unflat ablege

und verabscheue; auch keine abergläubischen Todtenopfer,

keine Zauberkünste, Wahrsagercien, Hexereien, auch keine

Opferfeuer mache, wie einfältige Menschen manchmal

nach heidnischem Gebrauche bei den Kirchen thun, unter

dem Namen der Märtyrer und Beichtiger, wodurch sie

Gott und die Heiligen zum Zorne reizen. Sie sollen jene

gotteslästerlichen Feuer, welche sie Nsälratres nennen,

und alle heidnischen Gebräuche verbieten" '). So erstreckte

sich denn allsogleich die Thätigkeit des ersten deutschen National-

Concils auch gegen den Aberglauben jeglicher Art, wie kaum

vorher der Papst seine väterlichen Warnungen gegen denselben ge

richtet hatte. Und auf dem einmal eingeschlagenen Wege ging man

mit der beharrlichsten Ausdauer weiter, unbekümmert um Haß und

Verfolgung. Schon ein Jahr darauf, am 1. März 743, wurde das

Concil zu Leptinae, vielleicht dem heutigen Lestines in der Graf

schaft Hcnnegau, gleichfalls unter dem Vorsitze des Bonifacius und

unter Carlmann's Protcctorate gehalten. Der vierte Canon des

selben nun erneuert die alten Gesetze, daß, wer heid

nische Gebräuche beobachtet, mit fünfzehn Solidi be

straft werden solle, eine für jene Zeit harte und schwere

Strafe, wenn man bedenkt, daß ein Solidus den Werth einer Kuh

hatte. Als Anhang zu diesem Concil folgen dann : 1. die Abschwö

rung des Teufels in altdeutscher Sprache und 2. ein Verzeichnis;

der damals noch hie und da bei den neubekehrten Deutschen üblichen

abergläubischen Gebräuche. Wahrscheinlich wurden beide

von den beim Concil anwesenden Bischöfen zur Belehrung der

Pfarrer und Gemeinden verfaßt, wodurch ihre allgemeine

Bedeutsamkeit besonders erhöht wurde.

') Binterim, a. «. O. S. 120.
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In der That ist daran nicht zu zweifeln, daß damals die

Geistlichkeit gegen den Aberglauben anzukämpfen hatte; denn das

genannte Verzeichnis) der abergläubischen und heidnischen Gebräuche

besteht aus nicht weniger als dreißig Artikeln und lautet der Haupt

sache nach also: Von dem schändlichen Dienst bei den Gräbern der

Todten (äs »aorile^io »ä »epuloiirum moi'tuoruiu) ; von dem schänd

lichen Dienst unter den Beerdigten; von den Sporkelfestcn im Fe

bruar (clo 8purealibu8 et«.); von den Häuschen, d. i. Götterhütten;

von dem heidnischen Dienste in den Kirchen; von den heiligen Orten

in den Wäldern, welche Nimiden genannt werden; von den Ge

bräuchen, die sie auf den Felsen verrichten; von den heiligen Dien

sten Mercur's und Iupiter's; von dem Opfcrdienst, der einem

Heiligen geschieht; von den Anhängezetteln und Bändern; von

den Opferbrunnen (äe toutibu» 8aoritioioruiu) ; von den Zaubereien;

von den Wahrsagern aus den Vögeln oder Pferden oder aus dem

Mist der Ochsen, oder aus dem Nießen; von den Wahrsagern (äe

äivilli» et sortilezi»); von dem aus Holz geriebenen Feuer, d. i.

lloäHi-; von dem Gehirn der Thiere; von den heidnischen Beobach

tungen am Herde oder bei dem Anfange eines jeden Dinges; von

den ungewissen Orten, welche sie für heilig halten ; von dem Stroh

bündel, welches das gemeine Volt St. Mariabündel nennt; von

den Festen, welche sie dem Jupiter und Mcrcur geben; von dem

Abnehmen des Mondes, welches sie Vinoe tun», nennen; von den

Ungcwittern, Hörnern und Löffeln; von den Furchen um die Höfe;

von dem heidnischen Zusammenlaufen, welches Irias heißt, mit zer

rissenen Kleidern oder Schuhen; von dem, daß sie sich jeden Todten

als einen Heiligen vorstellen; von dem Götzenbild aus Mehlteig;

von den Götzenbildern, die aus Tuch gemacht sind; von dem Götzen,

den sie über die Felder tragen; von den hölzernen Füßen oder

Händen nach heidnischem Gebrauch; von der Meinung, als be

schwören die Weiber den Mond, daß sie die Herzen der Menschen,

den Heiden gemäß, wegnehmen können ').

') Da der Raum es hier nicht gestattet, einen Commentar zu Obigem zu

geben, nennen wir bloß die einschlägige Literatur: ü<:lili«i-ä, I'rauei» orisutali».

?, I. p. 411 s?. Binterim, die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christtatbo-

lischen Kirche u. f. w. 2. Aufl. Mainz 1838. Bd. II. 2. Th. S. 540 ff., und nach

ihm Fehr: der Aberglaube und die lath. Kirche de« Mittelalter«. Stuttgart 1857.

S. 55—78.
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Die Mehrzahl dieser Bestimmungen nun ist allerdings gegen

die Ueberreste des Heidenthums gerichtet; gleichwohl werden auch

Ausschreitungen gegen die christliche Glaubens- und Sittenlehre

ebenfalls geahndet, namentlich in Betreff der Verehrung der Hei

ligen, also gerade in einem Punkte, der von akatholischer Seite

so oft als Vorwurf gegen die Kirche geschleudert wird. So traten

denn also die Concilien mit heiligem Eifer gegen die verschiedenen

Arten des Aberglaubens auf und in demselben Sinne und Geiste

wirkten auch gerade die hervorragendsten Bischöfe und Priester, und

ihr Beispiel mußte auch ihre Mitarbeiter im Weinberge des Herrn

mächtig zur Nacheiferuug auffordern. Der heilige Abt Pirmin,

der wahrscheinlich dem Concil von Leptinae beiwohnte, führt beinahe

alle diese heidnischen Gebräuche in seiner Schrift: v« sinAulis

lidris canonici» Loaraviius , bei Na Kill on, ^,na1oot. vst. p. 69,

an. „Trauet und glaubet," sagt er unter Anderem, „nicht an Zau

berei, Wahrsager, Kartenschläger (oaraß«»), Weissager, Hexenmeister,

Beschwörer, an das Nießen; glaubet nicht an Wettermacher und

gebt nichts dafür; glaubet nicht Denen, die garstige Sachen auf die

Dächer hängen, um, wie die Leute sagen, ihnen zukünftige Dinge,

ob es ihnen gut oder übel ergehe, voraussagen zu können; denn

Gott allein kennt das Zukünftige. Machet keine Glieder aus Holz

oder Bäumen oder aus Anderem bei Scheidewegen, stellet keine auf;

denn sie können euch die Gesundheit nicht geben; haltet auch nichts

auf euere Träume, weil sie euch Falsches prophezeien ; sondern betet

den dreieinigen Gott an."

Wir sehen also, die Verordnungen der Concilien fielen nicht

wirkungslos darnieder, sondern dienten den Bischöfen, Vorstehein

und Leitern der Gemeinden, dem gesammten Klerus in der Seel

sorge zur Norm ihrer christlichen Unterweisung. Daraus wird es

sich auch am leichtesten und einfachsten erklären, wie die verschiedenen

Pünitentialbücher nähere Bestimmungen über die kirchlichen Buß-

strafen für Ausübung abergläubischer Gebräuche enthalten; es mußte

dem Priester in seinen seelenhirtlichen Functionen eine Regel für die

Behandlung dieser und ähnlicher Fragen geboten werden; es bilden

daher auch andererseits eben diese Pünitentialbücher eine reichhaltige

Quelle zur Erforschung des zeitweiligen Aberglaubens der verschie

denen Perioden und einen werthvollen Beitrag zur Culturgeschichte

überhaupt. So handelt z. B. das kosnitentiale des heil. Bonifacius
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»on dem Maus- und Wicseltrunk. Hier wird das Beichtkind unter

Anderem gefragt: „Läisti äo liyuore, in czuo mu» »ut mustLlIg,

mortu«, iuvsuitur ?" d. h. „Hast du von dem Tranke genossen, in

welchem eine Maus oder eine Wiesel tudt sich findet?" Offenbar

bediente man sich desselben zu abergläubischen Sachen. Wirklich

scheint dieser Maustrank in Deutschland ziemlich bekannt und üblich

gewesen zu sein, weil das Verbot seines Genusses nicht nur von

Mehreren angeführt, sondern auch dem Bischöfe aufgetragen wird,

bei seinen Visitationen hierüber strenge Untersuchung anzustellen ').

Gerade auf solche Pönitentialbücher legen wir einen ganz be

sonderen Nachdruck. Denn wenn die Päpste, wenn die Concilien

und Synoden, wenn der gesummte Clerns, ja wenn die von der

Kirche beeinflußte bürgerliche und peinliche Gesetzgebung, wie wir

bald zeigen werden, dem Aberglauben, er mag seine Quelle haben

von woher er will, mit aller Entschiedenheit und bei jeder Gelegen

heit entgegenarbeiten, so kann kein Unbefangener mehr die Behaup

tung wagen, „die Kirche habe die christliche Art des Aberglau

bens geschützt und selbst verbreitet". Bleiben wir daher noch einen

Augenblick bei dem stehen, was unter den Augen und der Leitung

des heil. Bonifacius, des großen Apostels der Deutschen, vor sich

ging und verordnet worden ist. Im Jahre 744 wurde von diesem

unter Vermittlung der beiden Fürsten Carlmann und Pipin das

Concil von Soissons abgehalten. Von den dort gefaßten Beschlüssen

gehören bloß Hieher (üan. VI, gemäß welchem der Bischof Sorge

trogen soll, daß das Volk keine heidnischen Gebräuche beobachte, und

(?2u. VII mit der Ueberschrift: Ht ^äeloerti oi-uoieulas i^ni tr»-

ä»llwr. Der Canon selbst lautet: „Wir haben auch verordnet, daß

die Kreuze, welche Adelbert allenthalben in dem Bisthume

aufgerichtet hat, in's Feuer geworfen werden." Es sind hier offen

bar nur solche Kreuze gemeint, die Adelbcrt unter verschiedenen aber

gläubischen Ceremonien eingeweiht und zu Versammlungsorten be

stimmt hatte. Denn Bonifacius berichtet, nachdem er sich in aller

Demuth über die erlittene Verfolgung von Seiten falscher Priester

beklagt hat, Folgendes über denselben an Papst Sacharins in Be

treff dieser Kreuze: „Er errichtete auch Kreuze und kleine Oratorien

in den Feldern und an den Quellen oder wo es ihm gefiel und ließ

') 'low. II 8uppl«nwut. (ücmoil, eä. zi»u8i, in Hppsnä. lol. 156.
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daselbst öffentliche Gebete feiern, bis die Volksmenge, die anderen

Bischöfe verachtend und die alten Kirchen verlassend, an solchen

Orten ihre Zusammenkünfte feierte und sprach: die Verdienste des

heil. Adelbertus haben uns geholfen" '). So also lauteten die Ver

ordnungen der Kirche, und der christliche Staat hatte lein Be

denken, diese Satzungen auch als Civilgesetze zu erklären °) ; die

Uebertreter derselben sollten vom Bischöfe oder vom Fürsten oder

vom Grafen nach der Strenge der Gesetze an Geld gestraft oder

mit leiblichen Strafen gezüchtigt werden.

Damit stoßen wir auf ein neues Moment in der Bekämpfung

des Aberglaubens in der Zeit des Mittelalters. Bis Hieher haben

wir gesehen, wie die Kirche in all ihren Organen und Institutionen

mit Ernst und Liebe, mit Bestrafung, Belehrung und Ermahnung

alle Werke und Schöpfungen des Aberglaubens auszurotten auf das

Eifrigste bemüht und bestrebt gewesen ist. Nunmehr aber wurde

sie in diesem höchst verdienstlichen Wirken noch unterstützt von dem

christlichen Staat, und von nun an arbeiten die Reichs

gesetze so gut als die Kirchengesetze jeder Art des Aberglaubens

entgegen. Mit Freuden vernahm Papst Zacharias die Beschlüsse

des oben genannten Concils und ermahnte in seinem Briefe an die

Franken und Gallier vom Jahre 745 diese, denselben sowie den

Anordnungen des heil. Bonifacius willige Folge zu leisten, und

ebenso wird auch das Gebühren Adclberts von demselben Papste

verurtheilt ").

Auch die Statuten des heil. Bonifacius fahren ganz in dem

selben Sinne und Geiste der Kirche anzuordnen fort. So soll gleich

nach Statut 2 kein Priester die heil. Geheimnisse, es sei denn an

geweihten Orten, aus Verachtung gegen die Kirche verrichten, womit

offenbar der genannte Adelbert und sein Anhang gemeint. Stat. 21

sagt: Es ist nicht erlaubt, in der Kirche Reihentanze der Weltlichen

oder Gesänge der Mädchen zu halten oder Gastmähler in der Kirche

zu veranstalten. Stat. 33 besagt endlich: Wenn ein Priester oder

Cleriker Wahrsagern, Glücks- oder Unglücksanzeigen, Träume, Loose,

Anhängszettel oder geschriebene Täfclchen beobachtet, so soll er nach

der Strenge der Canones gestraft werden.

') üpist. 8. Louil. bei H»it2l!eiill, I. L. p. 62.

') O211. bei 2»rt2k«iui, z>. 57.

») 2»it2l!siui, I. 0. p. 69 u. 71.
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In den nun folgenden gemischten Concilien, d. h. solchen,

welche sowohl kirchliche als bürgerliche Gegenstände in den Kreis

ihrer Bcrathungen und Entschließungen ziehen, fügte man die Be

schlüsse oder Verordnungen der zwei oder drei Abtheilungen zusam

men und gab diese in der Form eines (üapitulare heraus. So

gehen namentlich Carls des Großen Capitularien kirch

lichen Inhaltes Hand in Hand mit den Concilienbcschlttssen.

Das erste derselben ist vom Jahre 769 und verordnet gleich in Kap. 7 :

„Der Bischof soll jährlich seinen Sprengel visitiren

und die abergläubischen Gebräuche abstellen." Kap, 14:

Kein Priester darf anderswo Messe lesen, als an einem geweihten

Orte, oder wann er auf Reisen ist, in Zelten und auf einem stei

nernen Altartisch') sonst setzt er sich der Gefahr aus, seines Amtes

entsetzt zu werden. Das (üapitulare von Paderborn vom Jahre 785

hllt sofort folgende Bestimmungen : 6. Wenn Einer vom Teufel

berückt nach heidnischer Weise glaubt, ein Mann oder eine Frau

sei eine Hexe und esse Menschen, und sie darum verbrennt, und ihr

Fleisch zum essen gibt oder es selbst ißt, der soll mit dem Tode

bestraft werden. 9. Wer einen Menschen dem Teufel ofert, und ihn

nach heidnischer Sitte den bösen Geistern als Opfer darbringt, soll

des Todes sterben. 21. Wer an Quellen oder Bäumen oder in

Hainen ein Gelübde thut, oder Etwas nach heidnischem Brauch dar

bringt und zu Ehren der bösen Geister speist, bat, ist er ein Ade

liger, 60, ist er ein Freigeborner, 30, ist er ein Lite, 15 Schillinge

zu entrichten. Vermögen sie aber nicht die Zahlung gleich zu leisten,

so sollen sie in den Dienst der Kirche gegeben werden, bis die

Schillinge bezahlt sind. 23. Die (heidnischen) Priester und Wahr

sager befehlen wir den Kirchen und Geistlichen auszuliefern ^). Ob-

Hohl diese Bestimmungen zunächst gegen das germanisch-sächsische

Heidenthum gerichtet sind, läßt sich doch nicht verkennen, daß sie auch

dem mit jenem zusammenhängenden Teufelscult, wie er sich bei

Christen zuweilen fand, stark zu Leibe gehen. In den Aachener

Kapitularien vom Jahre 789 wird Kap. 16 geboten, man soll keine

unbekannten Namen der Engel erdichten oder nennen, außer jenen,

") Die Reifealtäre, auch die beweglichen Altäre, waren sonst früher häufig

den Holz.

') Einhard's Jahrbücher zum Jahr 785.
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welche in der heil. Schrift enthalten sind; in Kap. 18 befohlen, e«

sollen keine Gaukler (eano1e»rii), Zauberer, Hexenmeister 'zugelassen

werden. Ebenso sollen, nach Kap. 42, nicht falsche Märtyrer verehrt

und unsichere Gedächtnisse der Heiligen gefeiert werden. Kap. 64

wiederholt, weil durch die Zeitumstände gcnöthigt: Kein Gaukler,

Zauberer, Wettermacher, oder Schwerer (obli^awres), die vorgeben,

sie könnten die Menschen durch ihre Zaubcrgürtel anziehen, sollen ge

duldet werden; ebenso keine abergläubischen Gebräuche bei den Brunnen,

Flüssen u. s. w. Kap. 78. „Die falschen Schriften, zweifelhaften,

oder die gar gegen den katholischen Glauben sind, wie der schänd

liche und abscheuliche Brief, wovon einige Unsinnige, und Andere

zum Unsinn führenden in den vorigen Jahren gesagt haben, er sei

vom Himmel gefallen '), sollen nicht gelesen und aufbewahrt, sondern

verbrannt werden. Nur die göttlichen Schriften, die katholischen

Tractate und die Bücher der heiligen Väter überreiche man zum

Lesen «).

Zwei andere Kapitularien vom nämlichen Jahre betreffen ver

schiedene Verhältnisse des Staates und der Kirche. Das vierte

Kapitel verbietet, „die Bücher der heil. Schrift zum Wahr

sagen zu gebrauchen." Wer nämlich Auskunft über eine ver

borgene Sache haben oder etwas Wichtiges unternehmen wollte,

schlug die Bibel auf und deutete die erste sich ihm darbietende Stelle

als einen göttlichen Ausspruch, ein abergläubischer Mißbrauch, den

schon im 6. Jahrhundert mehrere Concilien Galliens unter der

Strafe der Ercommunication verboten.

Kap. 18 lautet: „daß die Glocken nicht getauft und keine

Zettel auf Stangen gegen den Hagel aufgehängt werden sollen."

Man hat dieß Kapitel unrichtig von der Taufe der Kirchenglocken

verstanden; es ist hier die Rede von den Hausschellen, die in der

damaligen Sprache auch Glocken genannt wurden ").

Daß man auch jetzt nicht gleichgiltig in Betreff der Vereh

rung der Heiligen war, zeigt außer dem bereits Angeführten auch

das im Jahre 794 zu Frankfurt gehaltene Nationalconcil, das

') Da« hatte der schon genannte Ketzer Adelbert behauptet, dessen Wahn

demnach zur Zeit Carls de« Großen noch nicht ganz verschwunden war.

°) Hait-ueiill, I. L. p. 265—284.

') Harti-beiiu, p. 286.
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Oau. 42 verordnet: „Keine neuen Heiligen dürfen verehrt oder

angerufen, keine Denkmäler für sie an den Wegen errichtet werde»,

sondern die allein sollen in der Kirche verehrt werden, die als Mär

tyrer oder Heilige von der Kirche anerkannt sind;" denn es durfte

ohne strenge Untersuchung und ohne Entscheidung des Provincial-

concils Keiner, obgleich durch Wunder ausgezeichnet, als ein Heiliger

öffentlich verehrt werden. Nebenbei sei es hier gesagt, daß auch

schon frühzeitig gegen Mißbräuche beim Wallfahren geeifert wurde.

So sagt das Concil von Chalons in Gallien, vom Jahre 813: „Es

gibt Priester, Diacone und andere Cleriker, welche ein nachlässiges

Leben führen und glauben, daß sie von ihren Sünden gereinigt

werden, wenn sie nach Rom, Tours u. s. w. wallfahren; ebenso

gibt es Laien, welche wähnen, sie haben ungestraft sündigen dürfen

oder werden dieß thun, weil sie des Gebetes wegen jene Orte be

suchen; ebenso gehen Arme dahin, um Gelegenheit zum Betteln zu

haben. Diese alle mögen die Worte des heil. Hieronymus bedenken:

„nicht zu Jerusalem gewesen zu sein, sondern dort gut gelebt zu

haben, ist löblich" ').

Endlich heißt es in dem Synodaldecret der Bischöfe auf Be

fehl des Königs Carl vom Jahre 799 in Art. 15: „In Hinsicht

der Zaubereien, abergläubischen Wahrsagereien und Vorbedeutungen

und derjenigen, die Wetter oder andere Hexereien machen, hat das

Concil verordnet, daß, wo sie immer ertappt werden, der Erzpriester

der Diöcese Acht habe, sie auf das Strengste geprüft werden, ob

sie vielleicht ihre bösen Thatcn, die sie begangen haben, bekennen.

Die Verhaftung muß jedoch mit solcher Mäßigung geschehen, daß

sie das Leben nicht verlieren, sondern daß sie im Kerker niedergebeugt,

gerettet werden, bis sie auf Eingebung Gottes Besserung der Sün

den verheißen. Sie sollen keineswegs von den Grafen oder Vorstehern

durch Bestechung ohne scharfe Untersuchung oder Züchtigung ent

lassen werden. Geschieht dieß, so sollen die Erzpriester, sobald sie es

erfahren, es keineswegs dem Bischof verhehlen, und es soll, wie

recht ist, von den Bischöfen scharf geahndet werden."

Auch bei der Verehrung der Reliquien begegnen wir der

selben empfehlcnswerthcn Vorsicht. Als z. B. Carl der Große im

Herbste des Jahres 804 aus Sachsen nach Aachen zurückgekehrt

') Oouoili» »utiyu» 6»I1i»e eä. Liimouäi 1'. II, p. 318.
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war, empfing er einen Besuch von Papst Leo III, Der Kaiser hatte

erfahren, daß in Mantua das Blut Christi aufgefunden worden

sei. Dieses Gerücht bewog ihn, dem Papste die Untersuchung der

Sache aufzutragen, wohl in der Absicht, zu verhüten, daß Lüge und

Gaukelei sich nicht eines solchen Gegenstandes zu losem Spiel be

mächtigen möchten, um dem Aberglauben Nahrung zu geben und

das religiöse Gefühl frommer Menschen zn mißbrauchen. Was wei

ter in der Sache geschehen ist, wird nicht gemeldet ').

Wie ferner Carl der Große auf wahre Aufklärung des Volkes

mittelst des Unterrichtes in Schule und Kirche drang, und so den

Aberglauben in seiner Wurzel traf, nämlich in der Unwissenheit,

setzen wir hier als bekannt voraus. All' diesen Einwirkungen ist es

zu danken, daß in den nächstfolgenden Concilienbeschlüssen des aber

gläubischen Unfugs nicht mehr so häufig Erwähnung geschieht, ein

unverkennbarer Fortschritt und dankcnswcrthcstcr Erfolg der uner

müdlichen Thatigkcit der Kirche.

Gehen wir nun zunächst zur Darstellung der Wirksamkeit gegen

den Aberglauben von Seiten derjenigen Männer über, welche in die

Fußtapfen des heil. Nonifacius getreten sind. Der vortrefflichste

Mann auf deutschem Boden, der Gründer des deutschen Schul

wesens ist nunmehr der Benedictiner Rhabnnus Maurus, der

große Schüler des gelehrten Alcuin, und er entfaltete die ganze

Kraft seines überaus reichen Geistes und den vollsten Segen seiner

unverdrossenen und unermüdlichen Thätigkeit sowohl als Abt zu

Fulda, als auch als Erzbischof von Mainz, in der Eigenschaft eines

würdigen Nachfolgers des heil. Bonifacius; er gehört zugleich in

die Reihe jener ausgezeichnetsten Männer seiner Zeit, auf die der

Satz Anwendung findet : ex uno äisciNUL omnes, d. i. aus Einem

lernen wir Alle kennen. Er ist das Ideal eines Lehrers und Bi

schofs seiner Zeit, ein erhabenes Vorbild, das die Anderen mächtig

nach sich zog. Hier handelt es sich indeß ausschließlich um die

Schilderung seines siegreichen Kampfes gegen die Ausgeburten des

Aberglaubens.

Noch als Abt hatte Rhaban von einem Freunde die Frage zur

Beantwortung erhalten, was von jenen Menschen zu halten

sei, welche durch magische Kräfte oder dämonische

') Luden, Geschichte des deutschen Voltes. Bd. 5. S. 73.
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Zaubergesänge die Menschen täuschen und in einen

andern Zustand versetzen sollen? Die Beantwortung nun

beginnt er mit der Anführung der Gesetze des alten Testamentes

gegen die Zauberer, welche er in verschiedene Classen eintheilt und

hiezu Beispiele von ihrer verschiedenen Thätigkeit, theils aus dem

alten Testamente, theils aus der Mythologie, nebst Erklärung aus

den klassischen Schriftstellern anführt. Rhaban handelt von Magie

unllWahrsllgerei; zur Magie rechnet er die eigentlichen Magier,

welche ihrer böfen Werke wegen auch Naleliei genannt werden, die

Elemente erschüttern u. s. w. ; dann die ^eoromllntioi, ll^ärnm»n-

tioi, Oeomantioi, ^,erolu«ntioi, k^roiulmtioi, Inollnt»tore», ^rioli;

von Wahrsagern führt er auf: ^ru»pillS8, ^Ußures, welche von

Apollo Pythius auch ?^tlione3 genannt werden, ^»ti-nln^i, Na-

tbenmtioi, Horosooril, 8ortils^l, Zabisatores. Die Ansicht, welche

Rhaban von Zauberkräften, Beschwörungen, Wahrsagereien und der

gleichen Dingen hatte, scheint in jenem Zeitalter die vorherrschende

gewesen zu sein, da wir sie auch bei Hincmar von Rheims wieder

finden.

In das Jahr 847 fällt das erste von Rhaban gehaltene Concil

von Mainz, und dieses beschäftigte sich auch mit einer gewissen

falschen Prophetin Thiota, welche aus Alemannien nach

Mainz gekommen war. Sie gab sich für eine Prophetin aus, ver-

lündigte den nahen Untergang der Welt und hatte dadurch in dem

Bisthume Konstanz unter dem gemeinen Volke große Unruhen ver

anlaßt. Man brachte ihr Geschenke, empfahl sich ihrem Gebete, und

selbst Cleriker hingen ihr an und betrachteten sie als eine vom

Himmel gesandte Lehrerin. Von der Synode über ihr Benehmen

zur Rede gestellt, bekannte sie, daß schändliche Gewinnsucht und der

Nach eines unwürdigen Priesters sie zu diesem Betrüge verleitet

habe, nnd wurde zur öffentlichen Züchtigung vcrurtheilt, und so

ward ihren Prophezeiungen ein Ende gemacht ').

Noch als Abt hatte Rhaban eine Homilien-Sammlung

veranstaltet, um so namentlich auf das Volt belehrend zu wirken.

Vor Allem, sagt er in einer für die Charakteristik seiner Zeit merk

würdigen Homilie, müsse er warnen vor dem Umgänge mit

Heiden, deren Gesellschaft von den Christen gesucht, deren Ge-

>) N«rt2beim, t. u. p. 160.
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brauche von ihnen nachgemacht würden. Obgleich er ihnen dieß,

sowie die Theilnahme an den verwerflichen Gastmählern der Heiden

schon so oft verboten habe, so habe er doch vor einigen Tagen, als

er zu Hause mit sich zu Rathe gegangen sei, wie er den Fortschritt

der Gläubigen auf dem Wege des Heiles fördern könne, gegen An

beginn der Nacht ein Geschrei von Seiten des Volkes gehört, so

gewaltig, als habe dieser gottlose Lärm bis zum Himmel dringen

wollen, und auf seine Frage über die Veranlassung dazu habe man

ihm geantwortet, es geschehe, um dem abnehmenden Monde

zu helfen; und am Morgen des folgenden Tages habe man ihm

belichtet, daß auf Hörnern geblasen würde, wie zur Aufmunterung

zum Streit, das Grunzen der Schweine nachgeahmt, Pfeile uud

Wurfgeschosse gegen den Mond gesendet und Feuer gegen den

Himmel geworfen werde. Alles dieses geschehe, um den Mond

zu unterstützen, denn einige unbekannte Ungeheuer wollten ihn zer

reißen, und würde mau ihm nicht zu Hilfe kommen, so würden sie

ihn gänzlich verschlingen. Aus demselben Grunde würden auch von

Einigen die Umzäunungen der Grundstücke niedergehauen und alle

Geschirre im Hause zerschlagen, um die Dämonen dadurch zu täu

schen und dem Monde eine sehr dienliche Hilfe zu leisten. Rhaban

erklärt nun, daß die Ungeheuer, welche den Mond zerfleischen sollten,

ein Unding seien, und belehrt, daß das Abnehmen des

Mondes durch den Schatten der Erde geschehe.

In einer anderen Homilie warnt Rhaban vor Zeichendeutern

(oora^ii), Weissagern (sortiioFi) und Zauberern. Christen sollen

weder den Flug der Vögel beobachten, noch auf ihren Gesang Acht

geben, um daraus wahrzusagen, noch bei dem Beginne einer Reise

sich gewisse Tage zum Anfang und zur Rückkehr wählen; denn jeder

Tag sei von Gott geschaffen und Gott habe Alles wohl gemacht.

Eben so wenig sollten sie auf das zugleich lächerliche und verwerf

liche Nießen achten, sondern mit dem Zeichen des Kreuzes und

mit Gebet ihre Reise antreten.

Wenn Rhaban schon als Lehrer und Abt des Klosters Fulda

das wissenschaftliche Orakel seiner Zeit bildete, wenn von allen

Seiten Mönche in die Klosterschule sich drängten, um den Unter

richt des gefeierten Meisters zu hören, wenn Rhaban mit den aus

gezeichnetsten Bischöfen, Aebten und Gelehrten seiner Zeit in ver

trautem Briefwechsel und freundlichem wie wissenschaftlichem Ver
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kehr stand, wenn seine Schriften von einem Kloster zum andern

wanderten, wenn seine Homilien als Musterbilder der Geistlichkeit

vorlagen, wenn endlich sein hohes Ansehen und seine wissenschaft

liche Geltung durch die erzbischöfliche Würde gleichsam autorisirt

wurde, so kann gewiß aus allen diesen Umstanden mit dem vollsten

Rechte geschlossen werden, daß in der damaligen deutschen Kirche

der Aberglaube, wo er immer und in welcher Gestalt er sich zeigte,

mit Nachdruck, Entschiedenheit, beharrlicher Ausdauer und daher

wchl auch mit dem besten Erfolg bekämpft wurde.

Der Brief des Rhabanus Maurus, Erzbischofs von Mainz,

an Heribald, Bischof von Auxerre, gibt uns leider auch unter An

derem einen Einblick in die unnatürlichen Sünden jener Zeit, womit

zugleich abergläubisches Zeug genug verknüpft war, und zu dessen

Bezeichnung es unserer deutschen Sprache an Worten gebricht, weß-

wegen wir dasselbe hier übergehen und nur hervorheben, daß über

Zauberer und Wahrsager ein Jahr Buße verhängt ward. Das

Weib, welches ihr Mädchen auf das Dach oder in den Ofen legt,

um das Fieber zu heilen, soll sieben Jahre büßen; wer Getreide

»einrennt, wo Jemand gestorben ist, und zwar zum Wohle der Le

benden und des Hauses , soll fünf Bußjahre erstehen u. s. w. Zu

gleich wird auf die Beschlüsse des Concils von Ancyra hingewiesen,

wo es heißt: Wer Augurien, Auspicien, Traumdeuterei oder irgend

Wahrsagern nach heidnischem Gebrauch beobachtet, oder dergleichen

Menschen, damit sie derlei bösliche Dinge erforschen, einführt, soll,

wenn er vom Clericalstande ist, ausgestoßen werden, im anderen

Falle fünf Jahre Buße thun. Wenn Jemand Opferspeise ißt und

dieß beichtet, so muß der Priester die Person, ihr Alter, ihre Bil

dungsstufe und wie die Sache sich zugetragen hat, berücksichtigen;

bei einem Kranken soll die priesterliche Autorität jedoch gemildert

werden und dieß bei jeder Buße und Beichte überhaupt mit Gottes

Hilfe mit aller Sorgfalt beachtet werden. Ebenso wird der Beschluß

des gallischen Concils von Agatha (Agde) in Betreff der Zeichen

deuter und Wahrsager iu's Gedächtniß zurückgerufen und namentlich

auf das Verderbliche der Loose der Heiligen (»orte» »auctoruiii)

hingewiesen, indem man damit mißbräuchlicher Weise die Zukunft

erforschen zu können vermeinte. Wer hiezu rathe oder diesen Unfug

Qeft, Vieitelj. f. I»th. Theol, I. 4



— 50 —

lehre, soll, sei er Cleriker oder Laie, von der Kirchengemeinschuft

ausgeschlossen sein ').

So entschieden Rhaban Maurus in solchen Dingen sein Ver-

dammungsurtheil ausspricht, so rücksichtsvoll ist er dagegen in an

deren, mehr zweifelhaften Fallen. So schreibt er noch als Abt an

den Bischof Regimbold von Mainz: die zweite von einem Mönch

aus Hersfcld im Namen des Bischofs von Mainz an ihn gestellte

Frage betreffe einen Mann, den ein wüthender Hund in den Fuß

gebissen habe; zu feiner Heilung nun haben ihm Einige, ohne sein

Wissen, die Leber des Hundes zu essen gegeben. Der menschliche

Irrthum und der Fehler, sagt der Abt, liege bei Denjenigen, die

den Mann haben heilen wollen, aber die Arzneikunde nicht verstan

den. Daher seien sie in Betreff dieses Irrthums zu belehren, damit

sie ferner solchen Frevel nicht mehr wagen, und sollten sie es den

noch thun, so soll man sie auf dem Wege der Disciplin oder mit

Fasten bestrafen, um Andere davon abzuschrecken ').

Welch unermüdliche Sorgfalt aber Rhaban besonders als Erz

bischof der Abwendung der Ausschreitungen des Aberglaubens wid

mete, geht aus seinem Tractat über magische Künste hervor').

Wie schon angedeutet wurde, beruft er sich hier zu deren Verwer

fung besonders auf das alte Testament; doch gestattet uns hier der

Raum nicht, naher auf diese Abhandlung einzugehen. Auch in seiner

Schrift „6e universu", vom All, gleichsam einer Universal-Ency-

clopädie nach den Begriffen jener Zeit, kommt er im 15. Buche

über Sybillen, Magier, heidnische Gebräuche und heidnische Gott

heiten zu sprechen. Mit diesen wenigen Bemerkungen scheiden um

von diesem Manne unsterblicher Verdienste um Vertheidigung, Auf-

rechterhaltung und Weiterverbreitnng wahren Glaubens, in dessen

Fußtapfcn so manche andere gottbegeisterte Männer getreten sind

und an dessen zahlreichen Schriften sich so Viele erwärmt und neu

belebt haben. Ehre seinem Andenken!

Das zehnte Jahrhundert zeigt uns Europa im Ganzen in

einem trüben Bilde, von dem nur Deutschland eine erfreuliche Aus

nahme bildet, ohne daß es indeß auch hier an bedauerlichen Schat

l) llaltülisim, II. p. 209 u. 210, <HP. 30 u. 31.

') Ibid. p. 212.

') Ibiä. i>. 233-243



— 51 -

tcnscitcn fehlt. Papst Leo VII. (936-39) erließ auch an die beut-

schen Fürsten des Reichs und der Kirche ein Rundschreiben, worin

ei denselben zunächst meldet, daß der Erzbischof Gerard von

Lorch nach Rom gekommen sei, und ihm, dem Papste, über man

cherlei Mißbrauche mit Wehmuth geklagt habe. Nach der üblichen

Einleitung befaßt sich das Rundschreiben sogleich mit den abergläu

bischen Gebräuchen und Gewohnheiten, woraus folgt, daß das

Referat des Erzbischofes gerade sich hierüber am schmerzlichsten

äußerte. In Betreff der Wahrsager und Zauberer entscheidet

der Papst im Allgemeinen: man solle dieselben zu einer aufrichtigen

Buße und Besserung zu bringen suchen; kann das nicht geschehen,

so muß man sie den weltlichen Strafgesetzen überlassen. So sollen

sich also Kirche und Staat zu gemeinschaftlichem Wirken gegen den

Aberglauben, jene durch Belehrung, dieser durch Bestrafung, die

Hände reichen. Der Papst beruft sich hiebei auf die Aussprüche des

Mn Testamentes; die Anwendung der Autorität des bürgerlichen

Gesetzes sei erlaubt und gestattet ') ; es müssen also hierüber noch

einige Zweifel obgewaltet haben.

Aus dem 10. Jahrhundert haben wir überdieß ein merkwür

diges Denkmal, ein Volkslied, aufbewahrt erhalten, welches uns

recht augenfällig zeigt, wie man Lügen und Prahlereien über angeb

liche Visionen mit sehr nüchternem Verstände aufnahm. Dasselbe

ist betitelt: „Der falsche Prophet" und lautet in jetzigem Schrift

deutsch also:

Heriger, Bischof der Mainzer Kirche,

Hört einen falschen Propheten prahlen,

Er habe Himmel und Hölle durchwandert.

Und von der Hölle zuvörderst macht er

Diefe Bemerkung: Sie liege nach allen

Seiten von dichten Wäldern umgürtet.

Heriger lachend gab ihm die Antwort:

„Nach diesen Wäldern foll mir der Sauhirt

Die mageren Ferkel zur Mästung treiben."

Noch fprach der Lügner: „Erhoben ward ich

Zum Himmelstempel; da sah ich Christus

Bei Tafel sitzen und fröhlich schmausen.

>) A»n«i, «ou«. coli. XVIII. p. 378.

4»
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„Mundschenk war ihm Johannes der Täuser;

Köstlichen Weines Becher crebenzt er

Allen berufenen Heiligen des Himmel«.

„Aber für Speise sorgte Sanct Peter,

Und in der Küche herrscht' er gewllltig

Ueber die Töpfe, Kessel und Pfannen."

Herig er fügte: „Klüglich zum Schenken

Hat den Johanne« Christus geordnet,

Da dieser Heilige gar leinen Wein trinkt.

„Aber das lügst du, wenn du Sanct Petern

Meldest zum Haupt der Köche geordnet,

Der Pförtner ist er de« hohen Himmel«.

„Doch f»ge mit welchen Ehren empfing dich

Der Gott de« Himmels? Sprich, wo du saßest?

Und laß uns wissen, was du dort aßest?"

Sprach der Betrüger: „In einem Winkel

Nahm ich den Köchen ein Stückchen Lunge:

Da« aß ich heimlich und schlich von dannen,"

Herig er ließ ihn greifen und binden

Und gleich am Schandpfahl öffentlich stäupen,

Ihn also scheltend mit harten Worten:

„Wenn dich an seinem Tisch der Heiland

Will tränken und speisen, Schändlicher, kannst du

Nicht bei dir halten die langen Finger?" ')

Aber auch die Concilien fuhren mit dem gewohnten Eifer fort,

den Aberglauben zu bekämpfen. So lesen wir in dem deutschen Concil

zu Seligenstadt vom Jahr 1022: „Es ist dem Concilium über

gewisse erzdumme Priester (swltissimi prs^wri) geklagt worden,

die bei einem Brande das durch den Leib des Herrn geheiligte

Tuch, «oi-porals genannt, auf eine verwegene Weise ins Feuer

werfen, um dadurch den Brand zu stillen. Es ist beschlossen worden,

unter Androhung des Anathems, daß dieß ferner nicht mehr geschehe.

Die reichhaltigste Quelle für den Zustand der Sitten in

Deutschland im ersten Viertel des 11. Jahrhunderts ist indeß

>) Siehe C. Simrock: Die geschichtlichen deutschen Sagen aus dem

Munde des Voltes und deutscher Dichter. Franks. 1850, S. 203.
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wohl das Na^uum Oeorotorum voluiusu, das Burchard, Bischof

von Worms, gestorben 1025, in zwanzig Büchern veranstaltet hat.

Namentlich ward auch dem Volks- und Aberglauben eine weit

läufigere Beachtung gewidmet. Unter dem Verzeichniß der Sünden,

auf deren Abstellung Bischöfe und Priester ganz besonders hinarbei

ten sollen, nimmt der Artikel heidnischer Gebräuche und aber

gläubischer Vorstellungen einen bedeutenden Platz ein. Fast

das ganze zehnte Buch handelt hievon und beginnt mit der ernst

lichen Ermahnung, daß die Bischöfe und ihre Priester mit allen

Kräften dahin arbeiten und streben sollen, daß sie die verderbliche,

vom Teufel erfundene Kunst der Wahrsager« und Zauberei ganz

und gar, mit sammt der Wurzel aus ihren Sprengel« ausrotten;

wo sie daher ein Individuum männlichen oder weiblichen Geschlech

tes fänden, das dergleichen Unfug treibe, fo sollen sie dasselbe auf

eine schimpfliche Weise aus dem Sprengel hinwegschaffen; es müsse

die Kirche von solcher Befleckung gereiniget werden. Ausführlicher

können wir auf das bedeutsame Werk hier nicht eingehen und be

schränken uns daher darauf, mit dem fünften Kapitel des 19. Buches

etwas naher bekannt zu machen. Hier handelt nämlich ein eigener

Abschnitt von der Zauberkunst (äe arte mazioa) und nach die

sem nun sollen folgende Fragen an das Gewissen des Beichtkindes

gerichtet werden: »Hast du Zauberer um Rath gefragt und in dein

Haus eingeführt, damit sie durch Zauberkraft hier Etwas ausfüh

ren oder damit du von ihnen zukünftige Dinge erfahrest, oder hast

du zu demselben Ende Weissager aufgenommen? Hast du heidnische

Gebrauche beobachtet, welche gleichsam durch ein Erbschaftsrccht des

Teufels bis auf diese Tage immer die Väter den Söhnen hinter»

lassen haben, d. h. daß du Elemente verehrst, oder den Mond und

die Sonne, den Lauf der Gestirne, den Neumond, den abnehmenden

Mond, damit du durch dein Geschrei und deine Hilfe seinen Glanz

wieder herzustellen vermögest oder damit die Elemente dir helfen?

Oder hast du den Neumond abgewartet, um ein Haus zu bauen oder

dich zu verheiraten? Hast du am Neujahrtage deinen Tisch mit

Fackeln und Speisen bereitet, oder auf den Gaffen und Straßen

getanzt und gesungen, oder mit dem Schwerte umgürtet dich auf

das Dach oder auf eine Ochscnhaut an einem Scheidewege gesetzt,

um zu sehen was dir im künftigen Jahre begegnen werde? Oder

hast du in dieser Nacht Broo backen lassen, um, wenn es in die
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Höhe ginge, dein Glück zu erkennen? Hast du Bänder (li^awrae)

gemacht, und Zaubereien und Herereien veranstaltet, wie jene ver

werflichen Hirten und Jäger thun, indem sie teuflische Gedichte über

Brod, Kräuter und gewisse verwerfliche Bänder sprechen, und diese

dann in einem Baum verbergen oder auf einen zwei- oder dreifachen

Weg werfen, damit ihre Thiere oder Hunde von Krankheit, Seuche,

und Tod befreit bleiben, dagegen die eines Andern zu Grunde gehen?

Hast du jenem Unsinn beigewohnt oder zugestimmt, welchen Weiber

bei ihren Wollarbeiten zu begehen pflegen? Hast du Arzneitrüuter

mit Zauberformeln gesammelt, statt den Glauben und das Vater

unser zu beten? Bist du, um zu beten, an einen andern Ort gegan

gen, als in die Kirche, oder an einen andern Ort, als dir dein

Bischof oder Priester angewiesen hat, z. B. an einen Brunnen, zu

Steinen, Scheidewegen? oder hast du ein Licht angezündet zur Ver

ehrung des Ortes, oder Brod oder sonst Etwas als Opfer dahin

gebracht, das dir an Leib und Seele nützlich sein soll? Hast du die

Bücher oder Psalter oder die Evangelien zum Wahrsagen nachge

schlagen? Hast du geglaubt, was Einige vorgeben, sie könnten Ge

witter erregen oder die Gcmüther der Menschen umändern? Hast du

geglaubt, daß es Weiber gäbe, die durch Zauberkünste die Gemüther

der Menschen umändern, Haß in Liebe und Liebe in Haß verwandeln

oder die Güter der Menschen durch ihre Zauberei beschädigen oder

stehlen können? Hast du geglaubt, was einige gottlose, vom Teufel

verblendete Weiber vorgeben, daß sie zur Nachtzeit mit der angeb

lichen Göttin Hold« und einer großen Menge von Weibern auf

Thieren reiten, ihr als einer Frau gehorchen und zu ihrem Dienste

in anderen Nachten gerufen werden? Für den Fall der Bejahung

der Frage ist sofort für jedes abergläubische Vergehen die entspre

chende Buße verzeichnet. Gewiß, einen augenfälligeren Beweis für

die eifrige Thätigkeit der Kirche zur Ausrottung des Aberglaubens

kann man nicht beibringen, als eben die den Beichtvätern vorgeschrie

benen besonderen Fragen an ihre Beichtkinder, und gewiß war auch

der Erfolg einer solchen ernstlichen Fürsorge kein geringer.

Die deutsche Kirche des zwölften Jahrhunderts bietet in viel

facher Beziehung einen betrübenden Anblick, und gewährt daher für

unseren Zweck, abgesehen von ihrem Einschreiten gegen Schwärmerei

und Fanatismus (vgl. z. B. Tanchelm), fast keine Ausbeute. Dagegen

widmete die römische Kirche Mißbräuchen und abergläubischen
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Dingen ununterbrochen ihre sorgfältigste Aufmerksamkeit. In dieser

Beziehung ist es als ein Zeichen der Zeit bcmerkenswerth, daß das

Generalconcil zu Rom im Lateran im Nov. 1215 unter Papst In-

nocenz III. verordnete: „daß kcin Cleriker heißes oder kal

tes Wasser oder glühendes Eisen zum G ott esurtheil

weihe" (can. 18), eine Verordnung, die um so wichtiger erscheinen

muß, als überhaupt die Satzungen dieses Concils als die Grund

lagen der folgenden deutschen Concilien anzusehen sind und durch

dasselbe die Kirchenreformation des dreizehnten Jahrhunderts in

Deutschland vorzüglich eingeleitet und gegründet wurde. Wirklich

wird dieselbe Verordnung bereits auf dem Provincialconcil zu Trier

i. I. 122? wiederholt, indem es dort heißt: Ein Priester darf nicht

glühendes Eisen segnen. Während das genannte Lateranconcil gegen

die Mißbrauche der Reliquienverehrung und der Ablässe

eifert, behielt auch die deutsche Kirche den Aberglanbcn fest im Auge.

So heißt es in den Acten des zweiten Provincialconcils zu Trier

v. I. 1227: Taufwllsser, Chrisam, Oel sei gut verschlossen des

abergläubischen Unfugs wegen. Ebenso wird verboten, eine Todten-

bahre in die Kirche zu setzen und dabei das Officium für den Ver

storbenen zu beten, damit die, welche man haßt, um desto bälder

sterben. Ferner heißt es daselbst : wenn in den Kirchenmauern Brun

nen, Bäume oder was immer für dergleichen Gewächse, so auch

Tootengebeine, wovon weder etwas Schriftliches noch auch andere

bewahrte Urkunden Meldung thun, so darf man diese keineswegs

anbeten, weil dieß Abgötterei und heidnischer Gebrauch ist '). Ein

anderes Concil von Trier i. I. 1238 verordnet e. 17. „Da Be

schwörungen, welche durch Besichtigung des Feuers oder des Schwer

tes oder auf jede andere Art geschehen, verboten sind, so verordnen

wir, daß, wenn ein Geistlicher befunden wird, sich hierin verfehlt

zu haben, er suspendirt werden und dieß so lange bleiben soll, bis

ei hinreichende Buße gethan hat; der Laie aber werde excommuni-

cirt'). Das Concil von Frizlar von 1244 oder 1246 und das von

Mainz (1261) und das von Cüln (1279) belegen Wahrsager ent

weder mit der Ercommunication oder zählen solche Sünden unter die

dem Bischof reservirten Fälle; dasselbe geschieht auch von der Synode

') Bintelim, Eonciliengeschichte. Bd. V, S, 484 u. 493.

') 2»it2beiiu, m. p. 561.
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zu Breslau (1290), und die von Würzburg vom Jahre 1298 ver

ordnet, das Beichtkind in Betreff des ersten der zehn Gebote Gottes

zu fragen: Hast du nicht Versuche, Zaubereien und Beschwörungen

oder, um Etwas zu finden, Weissagungen, Zeichcndeuterei oder Vo

gelschau angestellt, und die Synode von Straßburg v. I. 1300

befiehlt: die Christgläubigen sollen sich nicht mit Wahrsager« und

Zauberei abgeben; wer sich hierin schuldig findet, soll zur aufrich

tigen Buße schreiten.

Der Geistlichkeit der Diöcese Trier muß in Verfolgung des

Aberglaubens besonderer Eifer nachgerühmt werden. Ein dortiges

Provincialconcil vom Jahre 1310 verordnet o. 79: Wahrsagungen,

Weissagungen, Vorhersagungen und andere abergläubische Mittel,

sei es daß sie in Anrufungen und Beschwörungen oder in gewissen

Zeichen geschehen oder in Dingen bestehen, welche an den Hals oder

anderswo angehängt oder aufgebunden werden, verbieten wir als

von allen Christgläubigen verurtheilt unseren Untergebenen gänzlich.

Keiner gehe daher nach heidnischer Sitte zu Wahrsagern, Weissagern

(Zeichendeutern) und Vorhersagern, um Leben oder Tod von Men

schen oder Thieren oder um den Verlust von Sachen oder gegen

Hagel und Gewitter, oder daß er die Liebe seiner Frau in höherem

Grade gewinne, oder um ein anderes abergläubisches Mittel, noch

führe er solche Leute in sein Haus, damit sie ein Uebel aus dem

selben vertreiben, und dergleichen. Keiner mißbrauche die Psalter

oder irgend einen Theil der heil. Schrift zum Wahrsagen oder zur

Erforschung der Zukunft (o. 80). Kein Weib gebe vor, sie reite in

der Nacht mit der heidnischen Göttin Diana oder mit Herodiana

in Begleitung einer unzähligen Menge von Weibern; denn das ist

eine dämonische Vorspiegelung (o. 81). Bei dem Krautersammeln

darf Niemand außer dem Vaterunser und Glaube an Gott Vater

sich der Zauber- und Wahrsagereiformeln oder anderer Gebräuche

bedienen; er darf auch auf die Zettelchen, welche angehängt werden,

nichts Anders schreiben. Die ägyptischen Tage, die Constellationen

und Lunationen, der Ianuarsanfang, die Anfänge der Monate, die

Monattllge, den Mondes-, Sonnen- und Sternenlauf darf man

nicht abergläubisch beobachten, in dem Wahne, hierin liege eine

Kraft oder Nothwendigkeit. An den genannten Tagen oder Zeiten

aber follen die Tische in den Häusern nicht mit Ampeln oder Lam

pen bereitet oder durch Gassen oder Straßen Reihentänze mit Ge
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sängen gehalten werden (o. 82). Man darf keine Zeit für glücklich

»der unglücklich halten, daß hievon Jemand Etwas anfangen wolle

oder nicht wolle; auch darf man nicht nach dem Fluge oder Geschrei

der Vögel, oder nach der Bewegung eines Gliedes oder nach dem

Erblicken eines Thieres etwas Günstiges oder Ungünstiges wahrneh

men oder vorhersagen («. 83). Wir verbieten auch, daß Jemand aus

den zwölf Himmelszeichen den darin Gebornen Sitten, Handlungen,

Ereignisse oder Thaten weissage, oder daß Jemand für einen Haus

bau, oder für Eheverlöbnisse oder für andere Sachen diese Zeichen

beobachte. Wer aber nach dem allgemeinen Verbot, welches alle

Sonntage durch den Priester in der Hochmesse bekannt gemacht

werden soll, Etwas der Art thut, dem sollen der Eingang in die

Kirche und die heil. Sacramentc verweigert, dann soll er auch,

wenn es nöthig ist, durch Ercommunication und durch andere Stra

fen von den Ortsordinaricn davon abgehalten werden ').

Wir erblicken somit eine Steigerung in den Strafbestimmungen.

Auch das in demselben Jahre 1310 abgehaltene Provincialconcil von

Mainz verordnet: Alle Wahrsager sind ercommnnicirt und können

nur von den Bischöfen absoluirt werden, außer in der Sterbestunde ;

dieß mutz alle Sonn- und Feiertage von den Pfarrern in den Kirchen

öffentlich bekannt gemacht werden ^). Auch die Synoden von Utrecht

(1310 und 1343) und Würzburg (1329) und die Statuten des

Bisthums Augsburg von 1355 zahlen Zauberei unter die den Bi«

schöfen rcservirten Falle. Auch Bischof Johannes von Naumburg

gibt seinem gesammten Clerus 1350 zur strengen Nachachtung den

Befehl, Schwarzkünstler und Zauberer ohne feine Einwilligung nicht

kirchlich zu beerdigen und schließt sie gleich den Mördern und andern

großen Verbrechern aus der kirchlichen Gemeinschaft aus ^).

Das so eben genannte Statut des Mainzer Concils von 1310

wurde nachmals von mehreren anderen Synoden wiederholt und

weiteren Entschließungen zu Grunde gelegt. Hören wir z. B. das

Magdeburger Concil von 1370. Dasselbe verordnet: Alle Vogel-

schauer, Weissager und Weissagerinnen, Zauberer und Beschwörer

schließen wir durch gegenwärtiges Statut unter Zustimmung des

>) llalt^Iieiii,, IV. p. 148 «<z,

') Ibiä. p. 221.

') Ibis, p. 357.
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Concils aus der Kirchengemcinschaft aus, behalten uns deren Abso

lution vor, und verbieten unter Androhung des göttlichen Gerichts,

daß irgend ein Priester sich unterstehe, dieselben zu absolviren.

Sollten indcß solche gefunden werden, welche aufrichtig in den

Schooß der Kirche zurückkehren wollen, Zeichen der Buße geben und»

durch den Bischof oder dessen Stellvertreter die Absolution erhalten

haben, so wollen wir nichtsdestoweniger, weil sie Gott, unseren

Schöpfer, verachtet und Götzendienst getrieben haben, daß sie an

vier Sonntagen baalfuß wahrend der Procession im Kirchhof dem

Kreuze und Fahnen vorangehen, nach Beendigung der Procession

vor der Kirchenthiire stehen bleiben und erst, nachdem die Gläubigen

eingetreten sind, gleichfalls eintreten, sich in den Chor begeben und

dort baarfuß, nicht weit vom Priester, ohne Kapuze, das Cingulmn

am Halse, die ganze Messe zum Zeichen ihrer Buße anhören ').

Es ist dieß doch gewiß ein höchst abschreckendes uud nachdrückliches

Abmahnungs- und Strafverfahren, das vielleicht mancher zarten

und matten Seele all zu hart erscheint! Hören wir die Kirche von

Köln. Die dortige Synode vom Jahre 1357 äußert sich hierüber

also: Da wir vernommen haben, daß der Aberglaube der Wahr

sagern, Zauberei und Weissagern in unserer Diöcesc sich einge

schlichen habe, so schließen wir Alle beiderlei Geschlechts, welche sich

mit solchen Dingen befassen, aus der Kirchengemcinschaft aus und

befehlen, daß ihre Namen jeden Sonn- und Festtag in der betref

fenden Kirche abgelesen werden, damit die Christgläubigen nicht durch

ihren verderblichen Eigensinn zum Götzendienst verleitet werden "),

Mit demselben Ernste und derselben Würde ergriff cmch Bischof

Raban von Speyer bei dem Antritte seines Episcopates die Re

formation und drang vorzüglich auf Beobachtung der genannten

Mainzer Provincial-Statuten und machte sie auf einer Synode im

Jahre 1399 zur Grundlage seiner Verordnungen.

Treten wir nach dieser Darstellung muthigen Herzens in das

Jahrhundert ein, das der sogenannten Reformation vorausging und

in dem nach der gewöhnlichen Ansicht der Greuel in der Kirche bis

in's Unglaubliche sich steigerte — und wir werden nicht ganz unbe

friedigt von ihm scheiden. In den Statuten der Diöcesan-Synode

') n»lt«bsim, IV. p. 425.

') Ibiä. p. 490.
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von Meissen vom Jahre 1413 werden gleich Eingangs die Wahr

sager, Zauberer und Alle, welche sich mit magischen Künsten ab

geben, ercommunicirt, und zugleich wird verordnet, daß ihre Ercom-

munication jeden Sonn- und Festtag verkündet werde '). Wie die

nun folgenden Concilien und Synoden des fünfzehnten Jahrhunderts

gegen die zu häufigen Ablässe eifern, fo haben sie auch unab

lässig den Aberglauben im Auge. So zählt das Lübecker Concil vom

Jahre 1420 auch die Wahrsagerei unter die Reservatfälle des Bi

schofs '). Hören wir das Concil von Straßburg im Jahre 1435.

Hier heißt es: Ebenso verbieten wir allen Christgläubigen beiderlei

Geschlechts, besonders aber geistlichen Personen, Wahrsagern, Zau

ber-Formeln und -Gebete und jede Art teuflische» Unfugs. Wenn

Jemand der genannten Vergehen sich schuldig weiß, und sich dieses

abscheulichen und verkehrten Gebrauchs mit Erfolg enthält und

innerhalb acht Tage seinen Seelsorger befragt, so soll die entspre

chende Buße auferlegt werden. Wer dagegen diese erbärmlichen und

verkehrten Handlungen ausübt, sowie wer ihnen beistimmt und mit

hilft, ist ipso taeto ercommunicirt '). Die Bußcanonen der Bres

lauer Synode von 1446 legen einem Wahrsager vierzig Tage, dem

Weissager aus den Sternen zwei Jahre Buße auf; nach denselben

soll fünf Jahre Buße thun, wer sein Haus mit magischen oder

zauberischen Künsten weiht ^). Die Synode von Würzburg vom

Jahre 1446 ercommunicirt alle Wahrsager, und behält die Los

sprechung, den Augenblick des Todes ausgenommen, dem Bischöfe

vor; auch befiehlt sie, diese Ercommunication an allen Sonn- und

Festtagen in den Kirchen und Kapellen zu verkünden ^). Hören wir

das Concil von Eichstädt vom Jahre 1447: Ein Greuel vor Gott

find die Zaubereien, Weisfagereien nnd die Wissenschaft der Pytho-

nissen, welche vorgeben, dem Menschen eine gute Zukunft bereiten,

eine böse abwenden zu können. Ja, bis zu einem solchen Irr-

thume werden sie verleitet, daß sie glauben, durch gewisse Worte,

oder, um ihren Ausdruck zu gebrauchen, Benedictionen oder gewisse

>) «»it«Ii«!n,, V. p, 35.

') Ibiä. p, 166.

2) Ibiä. p, 246.

') Id!ä. p. 299.

°) Ibiä. p, 347.
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Bänder können Krankheiten geheilt oder das Vieh vor dem Bisse

wilder Thiere bewahrt werden. Da wir dieses verderbliche Geschlecht

mit der Wurzel auszurotten gedenken, umsomchr, da es dem Verneh

men nach weit im Volke verbreitet ist, so verordnen wir, daß fortan

jeder Priester oder Cleritcr auf solche Leute, wessen Geschlechtes und

Standes sie sein mögen, wenn sie in den genannten verwerflichen

Irrthümern befangen sind, oder sich sonst mit irgend welchen aber

gläubischen Dingen abgeben, besonders achten. Erhält er im Beicht

stuhle Kunde von einem solchen Verbrechen, so behalte er uns (dem

Bischöfe) oder unserem Pönitcntiarius die Absolutio» vor '). In der

Diöcese Eichstädt nun scheint der Aberglaube besonders wuchernd

um sich gegriffen zu haben; wenigstens wissen wir nur so die hier

häufigen Einschreitungen gegen denselben zu erklären. Daher heißt

es in dem dortigen Concil von 1453: Obwohl wir schon ander

wärts in unseren Synooalstatuten Vorsorge getroffen haben gegen

die Lästerer der Heiligen, sowie auch gegen die höchst verwerfliche

Sünde des Götzendienstes, nämlich der Zauberei und der Wahr

sagern der Pythonen und Pythonissen (d. h. solcher Personen bei

derlei Geschlechts, die einen Wahrsagergeist zu haben vorgeben), so

verordnen wir, da dieselben, was schmerzlich ist zu sagen, noch von

Vielen angewendet werden, auf das Strengste, daß ihr unsere frü

heren hierauf bezüglichen Synodalstatnten mit dem grüßten Fleiße

handhabt, und im Beichtstühle über solche Sünden sorgfältigst nach

forschet und die aufgefundenen Sünder dieser Art in Betreff der

Absolution an unseren Pönitcntiarius sendet und keinen Solchen zur

heil. Communion zulasset, wenn er nicht vorher in Eideskraft das

Versprechen gegeben hat, daß er in Zukunft sich solcher Zaubereien,

Wahrsagereien und anderen abergläubischen, von der Kirche ver

botenen Dingen enthalten und nicht mehr an sie glauben wolle.

Sollten sich indeß nichtsdestoweniger Solche finden, welche von den

genannten Sachen Gebrauch machen oder an sie glauben, so wollen

wir, daß ihr sie ermahnt, sogleich von den gotteslästerlichen Zaube

reien und dem genannten Aberglauben völlig abzugehen und sie

fernerhin weder zu gebrauchen, noch an sie zu glauben. Sollte aber

Jemand gegen diese neuere Ermahnung sich verächtlich oder saum

selig zeigen, so wollen wir, daß sie eben dadurch (ipso lacto) von

>) N»rt2lieim, V. p. 363,
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allen kirchlichen Sacramenten und von der kirchlichen Beerdigung

ausgeschlossen seien '). Ganz in demselben energischen Geiste spricht

sich eine Eichstädtcr Synode von 1465 und 1484 aus, so daß hier

die obersten Wächter über Sitte und Glaube auf ihren Posten

standen. Diese Bestimmung finden wir fast wörtlich in der Synode

von Bamberg von 1491 , und auch die Synoden von Schwerin

(1492) und Barmen 149? zahlen dieselben Vergehungcn unter die

dem Bischöfe reservirten Fälle ').

Gewiß! auch im fünfzehnten Jahrhunderte hat es der Bischöfe

viele gegeben, welche über den wahren Glauben zu wachen verstan

den ; aber auch aus dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts sind

Actenstücke mit gleicher Beweiskraft vorhanden. In den Synodal-

Statuten von Basel aus dem Jahre 1503 heißt es gleich Titel I:

Da der katholische Glaube die Grundlage der ganzen christlichen

Religion ist, so wolle» wir, daß die längst erschienenen kanoni

schen Bestimmungen gegen den fluchwürdigen Greuel des Götzen

dienstes, gegen die schrecklichen Lästerungen Gottes und der Heiligen,

gegen den Aberglauben, Wahrsagerei, Zauberei, gegen die Enthül

lungen der Pythonen und Pythonissen von allen unseren Unter

gebenen auf das Sorgfältigste beobachtet werden. Auch wollen wir,

daß über solche Sünden und über Anderes, was dem christlichen

Glauben zuwiderläuft, in der Beichte eine sorgfältige Nachforschung

angestellt und die Reuigen und in diesen Dingen Schuldigen zuni

Abstehen hievon ermahnt und im Nothfall durch unsere Autorität

angehalten werden. Und in Titel V heißt es: Da den gemachten

Erfahrungen gemäß manche Wallfahrten und häufig ein Zusam

menlas des Volkes bei gewissen Bildern oder an einigen profanen,

in Gebirgen und Wäldern abgelegenen Orten stattfinden, hervorge

rufen nicht durch wirkliche Visionen, sondern vielmehr aus eitlen

Traumen, den Vorspiegelungen der verletzten Phantasie, die, wie sie

einen eitlen, ungewissen Anfang hatten, so auch einen lächerlichen

Ausgang nahmen, so verordnen wir, damit in Zukunft in unserer

Diöcese das einfältige Volk nicht mehr durch seine Leichtgläubigkeit

verführt, durch erdichtete oder abergläubische Wunder bethört, um

sonst ermüdet, oder mit unnöthigen Reisetosten belästigt werde oder

>) Unitülisim, V. p. 434.

') Ibiä. p. 623, 651 u. 667,
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in den Irrthum des Götzendienstes verfalle, bei der Strafe der E^

communication , daß, wo immer ein solcher tumultuarischer Zusam-

menlauf des Volkes stattsindet, dieß uns von dem betreffenden Cu-

raten und Decan des Ortes berichtet werde, oder unterdessen, wo

möglich, jener Zusammenlauf auf eine vernünftige und mäßige Weise

verhindert werde, und keine Wunder mehr, wenn sie nicht vorher

von uns geprüft und bestätigt worden sind, von der Kanzel ver

kündigt werden. Endlich werden Titel XXXIII diese Sünden der

bischöflichen Absolution vorbehalten '), was gleichfalls durch die

Magdeburgischcn Synodalstatutcn vom Jahre 1505 geschieht ').

Auch die Regensburgcr Synodalstatuten vom Jahre 1512 sprechen

sich in gleichem Sinne, ja in den nämlichen Worten mit dem ange

führten Statut aus '),

Wenn wir also mit der vollsten Befriedigung über die Thä-

tigkeit der deutschen Kirche im Mittelalter gegen den Aberglauben

erfüllt werden müssen, so bemeistert sich unser eine eigenthümliche

Wehmuth bei dem Gedanken, daß die sogenannten Reformatoren des

16. Jahrhunderts in dieser Beziehung noch ganz von den Vorur-

theilen früherer Zeiten befangen sind. Und doch ist man gerade in

dieser Beziehung gewöhnlich ganz anderer Ansicht.

'1 «ai-t-beini, VI, p, 3, 6, 28.

') Ibiä. p. 64,

') Ibiä. p. 105.
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III.

!>r. Johann v. Eck

auf der

Deputation zu Naden.

Von Dr. Theodor wieoemnnn

lie neue Lehre drang besonders durch die Predigten des Mei

sters Ulrich Zwingli, gewesenen Pfarrers zu Glarus und Einsiedeln,

in die Schweiz ein und erregte die Besorgnis; der Anhänger

der alten Kirchenlehre. Bereits 1523 suchte der Bischof von Con-

stanz, Hugo von Hohen-Landenberg , und besonders dessen General-

vicar, der berühmte Johann Faber, durch das Religionsgespräch zu

Zürch dem reformatorischen Treiben Zwingli's einen Damm zu

setzen, und seiner sich zu Zürch'), Bern, Schafft) ausen , Basel,

Appenzell und St. Gallen immer mehr verbreitenden Lehre eine

Grenze zu stecken. Allein dieses Religionsgespräch sowohl als die

Erlässe des Bischofs und die Schriften Faber's gegen die Neuerun

gen blieben ohne Erfolg. Von einer feierlichen öffentlichen Dispu

tation mit Zwingli und dessen Hauptstützen hoffte man einen besseren

Erfolg.

Die katholischen Schweizer traten also mit den Eidgenossen,

die dem Meister Ulrich abhold waren, mit Herzog Ferdinand zu

') Vergl. Ioh, Salat, historische Nachricht von dem am 29. Jänner 1523

zu Zürich gehaltenen Religions-Gespräche lFüßlin, Beyträge, II. S. 80-150;

onl. IV. S. 124—172); Hottinger, Geschichte der Eidgenossen während der

Zeiten der Kirchentrennung. Zürch 1825. 8°, S. 438—445.
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Österreich, dem schwäbischen Bunde ') und dem Herzoge Wilhelm

von Bayern deßhalb in Unterhandlung.

Die Herzoge von Bayern vermochten nun unfern Johann Eck,

dem Begehren der Schweizer zu willfahren und sich in eine Dispu

tation mit Zwingli einzulassen, weil er „zum geschicktisten" in dieser

Sache wäre. Es waren also nicht „unbefugte Einmischung" , noch

„bloses Sichgeltendmachen", noch Freude „an geschänkten vnd

gaben" 2), was ihn bewog, den Kampf mit den Reformatoren der

Schweiz zu beginnen, sondern der Wille seines Herrn bestimmte hier

seine Handlungsweise. Am 17. August 1524 schrieb nun Eck von

Ingolstadt aus an die Eidgenossen, die zu Baden im Argau einen

gemeinen Tag hatten, wie er oftmals mit Freuden vernommen, daß

sie als beständige Glieder der heiligen christlichen Kirche sich den

neuen verführerischen Ketzereien Luther's widersetzt haben; sie sollten

sich nun auch durch Zwingli's Schreiben nicht verführen lassen.

„Dann derselb Zwingli in siner gschrift manigfaltig irrung ynfürt,

den glauben befleckt, das wort gottes und die heiligen gschrift

ketzerisch verwaltiget, zerryßt, und in einen mißverstand ärgerlich

zücht. Deß ich mich hiemit erbüt und erbotten haben will, wo und

wenn es üch gefällig und gelegen syn will, sölichs mit disputieren

gegen gemeldtem Zwingli uszefüren; doch dergestalt, daß der Zwingli

nach unser beiden verhörten disputation by deren, so ir dazu ver

ordnen würden, erkennen und urteilen fest und ungewegert blyben

wolle; und nit thüge, wie Martinus Luther gethan, der in die ron

Paris als richter vor des ... . Herrn Georgen, Herzogen in Sachsen

verordneten raten versprochen hat. Als aber die von Paris wider

jn, Luther, declariert und erkennt, wollte er jrem urteil nit anhängig

seyn" ").

Dieses Schreiben wurde Zwingli mitgetheilt. Er antwortete

am 31. August auf eine bissige Weise. Wie Luther seine Lehre

kurzweg als „das Evangelium" nannte und diese Benennung mit

') Heinrich Vullinger's Reformationsgeschichte, herausgegeben von

Hottinger und Vögeli. Frauenfeld 1838, I. S, 332.

') Bullinger, °. I,

') Eck, Ein fendbrieff an ein fromme Eidgnosfchaft die Lüttere», vnd

Zwingli betreffend. Lanßhut, 8. I. 4°. — Huldreich Zwingli's Werke. Erste

vollständige Ausgabe durch Melchior Schuler und I°h. Schulthess. Zürch 1832,

II. 2, S, 400.
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Zauberkraft wirkte und jeden Belämpfer dieser Kehre schon im Vor

aus richtete, so ioentificirte auch Zwingli seine neue Lehre auf diese

Weise mit dem Evangelium. Er warf Eck vor, daß sein Leben und

seine Lehre anzeigen, daß er nicht glaube, daß eiu Gott sei. „Denn,

gloubtest du, daß der ein Gott war, den wir christen für unseren

Gott haltend ; so widerstündist nit sinem wort ; dem du aber iezetliche

ja so frefenlich und torlich widerstanden bist, daß alle christenmen-

schen dich als einen waren gottsfyend gehalten und empfunden ha

bend : ja auch die, so diner Part sind, nit solchen trost in dich gesetzt,

als aber du »erhofft hattest." Eck solle ihn zuerst freundlich ange

redet haben, „denn gott manet die sünder allweg zum ersten fried

lich," und nicht hinter seinem Rücken an die Eidgenossen geschrieben

haben; ferners wäre es billig gewesen/ an den Bürgermeister und

Ruth in Zürch zu schreiben, wo er (Zwingli) stets gcprediget habe.

Die Disputation weiset Zwingli zwar nicht ab, ladet aber Eck zu

derselben nach Zürch ein. „Also kumm, wenn du willt; und ent

sitzest dir einiger weg, wellend wir alle, so zu Zürch predigend, die

erstgenannten Herren, als wir hoffend, nit allein um gleit (das für

sich selbs allweg den ynrcdeuden gegeben und gehalten ist) sunder

ouch um besundren schirm erbitten. Und bis du nun der Mann,

und kumm" ').

In einigen Tagen ward diese Antwort gedruckt, und Eck durch

Freunde zugesandt. Auch die Gesandten der Eidgenossen auf der

Tagsatzung theilten ihm dieselbe mit.

Eck antwortete in einem Schreiben vom 18. Sept. ^), und

am 26. Sept. erließ er auch von Ingolstadt aus an die zu Frauen

feld Tag haltenden Boten der Eidgenossen ein Schreiben. In dem

selben hob er gleich Anfangs hervor: „nachdem Zwingli sich etliche

lange Zeit erboten hat, und in alle Winkel ausgeschricn : man solle

mit ihm die Schrift führen, und aus dem Wort Gottes ihm anders

berichten. So aber ich solches gegen ihn zu thun urbietig bin vor

den Seinen, zieht er am Hag ab, und laßt einen Druck über mich

ausgehen nach Art des lutherischen Evangeliums mit Schmach- und

Schandschriften, und mich mit der Unwahrheit gegen gemeine Eid

genossen damit meint zu verhetzen. Also üben sie das Wort Gottes

') Zwingli« Werke, «. I, S. 400—403,

') Eck, °. l, AIÜ-AMd.

Oeft, Niertelj, f. lath. Theol. I.
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die Gesellen, ja unter dem Schein des Worts Gottes all Ketzeiey

und Buberey." Dann an die Eidgenossen sich wendend fährt er

fort: „Bitt ich wie vor, daß Ihr als mannhafte ludere Leute den

wahren alten, christlichen Glauben beschützen und handhaben, und

keine Ketzercy in die fromme Eidgenossenschaft einwurzeln lasset;

dazu geb Euch Gott und unser lieber Herr Jesus Christus seine

Gnlld, Gab und Stärke. Und Euch laßt gar nicht irren de«

Zwingli und ihrer Anhänger verführerisch ketzerisch Schreiben, darin

ein jeder, in der heil. Schrift gebraucht, klärlich erkennt, daß er,

Zwingli, in der heil. Schrift Verstand nicht geübt, zusammeuge-

raspelt die Stücke der heil. Schrift unschlietzlich ohn alle Gründe,

dieselben vergewaltigt und zerreißt wider den Verstand des heiligen

Geistes, zu Zeiten auf dem tobten Buchstaben liegt, und sich und

Andere damit verführt. Dann wie Origenes spricht: Wir Christen

haben auch 1its!-»in ocoiäsntsiu , wenn man nicht hat rechte Aus

legung der Schrift. Dazu er auch seinen Meister, den Luther, in

den Hauptstücken nicht versteht, denn, wo er ist, christliche Brauch

und Ordnung umstoßen, so nimmt er ihm auch einen layischen Ver

stand daraus. Wo Zwingli oder etwar ander sich dessen widerspricht

gegen Euch, bin ich urbietig mit dem Wort Gottes, mit wohlbe

gründeten vernünftigen Ursachen vor Euerm, gemeiner Eidgenossen,

verordneten Richter, es sei zu Baden oder zu Luzern, oder wo es

Euere Herrschaft an einem unpartheyischen Ort will gelegen sehn,

daß ich Euch kein Ordnung oder Maaßgebe, solches trostlich mil

der Hilf Gottes erhalten. Ich begehr aber sicher Geleit für Ver

gewaltigung für die bösen Lutherischen Buben, die meiner Ehr und

Leib etlich Jahr nachgestellt haben. Dicß Geleit soll nicht länger

gelten, als bis zur gehaltenen Disputation: dann was nach gehal

tener Disputation die Richter mir auflegen, dem will ich mich

unterwerfen, so fern Zwingli ein Gleiches thut. Mein Absehen

hiebey ist nicht Ehr oder eigener Nutzen oder die Mißbräuche der

Geistlichen, es sey der Päpste, Bischöfe, Priester oder Ordensleute

zu beschützen; sondern wie jüngsthin zu Regensburg geschehen, solche

Mißbräuche helfen abstellen, für Gott, den Glauben, für brüderliche

Liebe gegen gemeine Eidgenossenschaft. Hoffe auch nicht, den Zwingli

zurechtzubringen; Ketzer waren immer verstockt; sondern trachte allein

aus Liebe gegen gemeine Eidgenossenschaft, daß die Eidgenossen nicht

weiter durch geblümte falsche Ketzerey verführt werden. Die zu
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Zürch gehaltene Disputation giebt mit, daß ich die zu Zürich nicht

zu Richtern annehmen kann; hoffe aber zu Gott und der werthen

Mutter Gottes, die frommen Biederleut zu Zürich werden sich in

Kurzem so christlich erzeigen wider Lutherische Kctzercy, daß sie lieber

Türken dann Lutherisch wollen seyn. Laßt Euch nicht abweisen von

vorgenommener Disputation, liebe fromme Eidgenossen; ob etliche

wollten sagen: Ihr hattet dessen nicht Macht, es sey wider Päpst

liche Rechte, wie Zwingli anzieht, der meint, es wäre unrecht, vor

gemeinen Eidgenossen disputiren ; aber vor einem innern und großen

Ruth zu Zürch disputiren wäre nicht unrecht. Denn wiewohl das

Urtheil im Glauben im höhern Grad zusteht dem heiligen Conti»

lium, einem Papst; doch so haben die Bischöfe, die Ketzermeister,

die Universitäten, die Doctores, jeder in seinem Fall auch Macht

zu urtheilen, wie zu Conftantius Zeiten Athanasius und Arius vor

dem Landvogt von Syrien, Probus, disputirten, der den heiligen

Glauben noch nicht empfangen hatte. Warum sollte Zwingli nicht

wie Arius den frommen Eidgenossen vertrauen?" ')

Auf dieses Sendschreiben antwortete an Zwingli's Stelle Se

bastian Hofmeister, Prädikant zu Schafft) ausen, in einer lümmel

haften Weise. Weil dem Eck der sächsische Sieg mißlungen, wolle

er nun sein Heil in der Eidgenossenschaft versuchen. „Du elender

Mensch, hast müssen nach Rom laufen, deinen Sachen nachzukom

men, so dem Zwingli hinter die Thüre heim und hinter seinen

Ofen, päpstliche Bullen und Gold gekommen; das aber er, nachdem

er sich vom Papst jetzt im vierten Jahr entladen, nicht genommen

wie du. — Dein alt Evangelium (Tücke, Falsch und arge List), aus

deinen Sophisten erlernt, dir ohne Zweifel ein gut golden Evange

lium, so dir viel guter Römischer Ducaten und silberner Becher

heimbringt, hie liegt dir deine Andacht : denn daß du Gaben nimmst,

liegt am Tag. Wer weiß nicht von deinen 1200 Ducaten und

Pfründen zu fagen? Leicht ist's einen Ketzer, Verführer, Zerreißer

der Schrift zu schelten, das auch Iuffbuben können, dir wohl zu

wissen, du habest dann nie das Geschrey der Juden vor Pilato

über Christum gelesen; aber zu einem Ketzer zu machen braucht

mehr Arbeit und Schnaufen. Es will ja nicht genug seyn zu

schreyen: tolle, tolle, orueiüße, erueitiFs; man muß auch anzeigen:

>) Eck, <:. I. B - Wb; Zwingli« Werte, °. I. S. 403-405.

5»
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yuiä msli lsoit. — Kundbar ist es münniglich, daß Eck mit seinem

Leben ein wahrer Epicurus ist, — mit seiner Lehre ein elender,

toller Sophist; weisen das alle seine Thaten und Schriften, in

denen nicht ein Härlein göttlicher Schrift ist; doch in Heidnischer

Philosophie wollen wir ihm seinen Platz lassen. — Du unterstehest

dich noch, täglich viele unchristliche Artikel christlich zu machen; du

schürest, zündest, reizest allenthalben an Bischöfe und Fürsten, daß

sie die frommen, christlichen Lehrer sahen, kerkern, tränken und

trennen: dessen muß Freisingen, Eichstätt, Regensburg, Salzburg,

Bamberg und Würzburg Zeugniß geben." Er meint, es wäre Ecken

besser angestanden, die Argula von Grumbach, die allein die baye

rische Sprache brauche, zu überwinden, als mit Zwingli, der latei

nisch, griechisch und hebräisch verstehe, disputiren zu wollen ').

Uebrigens fand Hofmeister vor lauter Schimpfen keine Zeit,

irgendwie auf Gründe einzugehen.

Eck hatte neben dieser öffentlichen Zuschrift an die Eidgenossen

noch einen besonderen Brief den Gesandten mittheilen lassen. Diesen

stellte der Ruth von Zürch Zwingli zu mit dem Wunsche, daß er

seine Meinung über die Disputation, welche Eck den Eidgenossen

anrathe, eröffne. Am 6. Wintermonat 1524 erschien nun im Drucke:

„Zwinglis antwurt dem eersamen rat zu Zürich 'ylends ggeben,

über anzeigen Eggen geschrift und nüner orten anschlag zu Frowen-

feld beschehen. Gedruckt zu Zürich durch Iohannsen Hager. Ggeben

am 6 tag Wintermonats N. O. XXIV." In dieser Schrift sagte er:

es sei ihm nicht gelegen, nach Luzern zu kommen, und noch viel

weniger Richter von Menschen über Gott und sein Wort anzu

nehmen. Gerne wolle er Antwort geben seiner Lehre wegen allen

Menschen vor den Herren des Rathes und vor der ganzen Kirche

zu Zürch °).

Am 6. November 1524 beschloß nun der große Ruth von

Zürch, Eck zu eiuer Disputation in ihre Stadt einzuladen und ihm

dafür ein sicheres Geleit auszufertigen. Er schickte ihm somit Zwingli's

>) Antwurt vff die Meinung doctor Ecken« von Ingoldstatt, gethon vff die

widergeschrifft Huldiuch« Zwinglis, vff sin Mifsiven an ein lobliche Evdgnoschafft

durch Sebistianum Hoffmevster Predicanten zu Schaofhusen. 8. 1. et 2, 4°. 18 Bltt.

— Onl. I'üeopkili 8iuoer> Nachrichten von lauter alten und raren Büchern,

II, S. 174,

') Zwingli's Werte, °, 1. S. 410—414; Bullinger, <:, I. S. 333.
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gedruckte Antwort, das Einladungsschreiben nebst dem Geleitsbriefe

durch einen eigenen Stadtboten nach Ingolstadt ').

Am 17. November gab Eck die Rückantwort: „Es hat mir

euer laufender Bote einen Sendbrief und Geleit, und Zwingli's

argwöhnische Erklärung behandigt, darin ich euer Begehren ver

nommen. Weil ich aber vormals einer gemeinen Eidgenossenschaft

deshalb geschrieben und noch keine Antwort empfangen, kann ich

mich vor derselben nicht einlassen anders, denn daß ich noch des

Vornehmens bin, wohin ich und an welchen Ort oder End ich von

gemeinen Eidgenossen gewiesen werde, daß ich demselben unverzüg

lich nachkommen wolle, Gott dem Herrn zu Ehre und dem alten,

wahren, ungezweifelten , christlichen Glauben, darin auch unsere

Eltern christlich und wohl gestorben sind, zu Rettung und Beschir

mung; damit die Einfältigen durch Vertehrung, Verblendung und

falsch Auslegen der Schrift nicht zur Ketzerei verführt werden, und

die Anhangenden dem alten wahren Glauben gestärkt und getröstet

werden, und aus keiner andern Meinung; dazu mir Gott helfe und

Maria, die werthe Mutter, und alle Gottes auserwühlten Heiligen

wollen meine Fürbitter sein" ").

Am 18. November ließ er dann eine Zuschrift an alle Chri

sten wider Zwingli's letzte Gegenschrift ausgehen.

Während des Jahres 1525 gab es zwar Aerathungen über

die zu veranstaltende Disputation , die Ausführung ward aber noch

verschoben. Der Bischof von Constanz gab seine Einwilligung zu

einer in Baden zu haltenden Disputation. Zwingli hatte an die

Tagsatzung zu Kuzcrn gegen Eck eine Antwort eingesandt. Man

wollte sie aber nicht einmal anhören, und verbot Zwingli's Schriften

bei hoher Strafe. Zwingli hatte zwar Luzern und Baden als Dis-

putationsorte abgelehnt; denn ein angesehener Luzerner sagte auf

die Frage: Wollet ihr nicht Fried und Geleit an ihm halten? „Ja,

hätte wir ihn nur, ich wollte ihm demnach um einen Batzen all sein

Lebtag zu essen geben." Uebrigens bot Zwingli zur Disputation

außer Zürch auch Schaffhausen und St. Gallen an. Der große

Rath von Zürch hingegen, auf den Bundesartikel sich berufend:

Es soll Keiner vor fremdes Gericht geladen werden, sondern der

>) °. I. S. 416-418; Bullingei, °. I. S. 334-336.

') Eck, <-, I. 0.; Zwingli'« Werke, °. I. S. 214-215.
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Beklagte an seinem Orte berechtigt werden," befahl Zwingli, sein

Anerbieten zurückzunehmen ').

Hierauf verlangte der Bischof von Constanz von der Tag

satzung zu Luzern Aufschub der Disputation; ebenso wurden die

Ancrbietungen von Zürch, die Disputation daselbst zu halten, ab

gewiesen 2).

Am 28. Octobcr 1525 schrieb Eck eine neue Mahnung an

die Eidgenossen, worin er sich auf sein Anerbieten zu einer Dispu

tation im vorigen Jahre, sowie auf Zwingli's Ablehnung derselben

beruft. „Da ich nun lange nichts gehört habe," schrieb er, „denn

allein, Gott sey Lob! wie der mehre Theil Eurer Gnad und Gunst

noch standhaft im wahren christlichen Glauben stehe; diejenigen hin

gegen, die sich von christlicher Einigkeit abgesondert, und irrige

ketzerische Lehre angenommen, für und für in schwerere Irrsale und

lästerliche Ketzerei gefallen, sintemal auch Zwingli und Oecolampa-

dius lehren, daß im hochwürdigen Sacrament des Altars nicht der

wahre FrohnleichnaM Jesu Christi, auch nicht sein kostbares heiliges

Blut sey. Daraus Euere Gnade und Gunst leicht abnimmt, was

für einen falschen teuflischen Glauben die verstockten Leute lehren,

da sie ihnen selbst und unter einander so widerwärtig sind. Dann

Zwingli und Oecolampadius haben ehemal das hochwürdige Sakrament

wol nicht wollen ein Opfer im Amte der heil. Messe sein lassen;

jedoch anbey gelehrt, das Sacrament des Leibes und Blutes Christi

solle man hoch verehren, also daß auch Zwingli in Auslegung seiner

Schlußrede beim 18. Artikel den Päpstlern ihr schalkhaft Geschrei,

wie er sagt, da sie ihn anklagen, er wolle aus Christi Frohnleichnam

nichts machen, und die armen Menschen der himmlischen Speise be

rauben, verweiset; da er nun im Jahre 1523 im Heumonate gar

nicht hat wollen leiden, daß man solches sage, füllt er zwei Jahre

darnach mit aller Unsinnigkeit darein, und nimmt nicht allein die

Messe der Kirche hin, sondern auch seine erdichtete ketzerische Messe,

und beraubet, so viel an ihm ist, die Menschen der himmlischen

Speise. So lose, lucke, wankelmüthige Leute sind die Ketzer; jedoch

schreien sie, der Fels der ungezweifelten und ewigen Wahrheit sei

°) Ein antwurt Huldrychen Zwingli« Valentine Comp« alten landschrybern

zu Uri gegeben, (Zwingli« Weite, <:, I, II. 1. S. 8.)

') Zwingli's Werte, «. I. II. 2. S. 415.
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bei ihnen. Haltet Zwingli so viel auf Luther, wie er selbst ge

schrieben hat, warum glaubt und folgt er dem Luther nicht, der mit

derselben Schrift die Carlstädtisch Ketzerei vom hochwürdigen Sa-

crament umstößt! Wiewol Carlstadt von dieser Ketzerei wieder ab

gefallen und dieselbe freiwillig reuocirt hat, so höre ich doch, daß

Zwingli zu Zürch und Hausschcin — es ist wol ein Hußischer

Schein — zu Basel viele tausend Menschen in die gräuliche Ketzerei

»erführen, daß sie nicht glauben, daß sich der wahre Leib und das

Blut Christi im würdigen Sacrament befinde. — Ihr habet leider

gesehen, was diese Ketzerei für jämmerliche Früchte in Deutschland

gebracht hat, nämlich alle Uneinigkeit, Unwillen, Ungehorsam, Rot

ten, Aufruhren, Land und Lcut verderben, Austilgung alles Gottes

dienstes und aller Ehrbarkeit, wie auch Stärkung alles Muthwillens

und aller Sund und Laster. Sehet an der Ketzer Unbeständigkeit

und Spaltung, wie in kurzer Zeit so viel Secten unter ihnen ent

standen seien: die Bildstürmer, die Wiedertäufer, die Rotten

geister, die Verzweifler — welche sagen, Christus habe am

Kreuze gezweifelt und gesündigt — die Hol lcnkreuziger, welche

sagen, Christus habe kleine Dinge auf Erden gelitten, in der Hölle

haben ihn die Teufel erst recht gekreuziget — und viele andere

Letten, — Darum bitte ich, so wollet den wahren, alten, ungezwei-

felten, christlichen Glauben mannhaft handhaben, und die falsche,

verhöhnische, gotteslästerliche Ketzerei ausreuten und vertilgen. Was

ich armer Pfaff dienstliches dazu beweisen kann und mag, will ich

von Herzen und mit höchstem Fleiße thun, absonderlich wenn Zwingli

»der Hausschein unter verordnetem Richter vor Euch meinen Herren

gemeiner Eidgenossenschaft disputiren, und endlich bei der Erkennt-

niß derselben bleiben wollten. Wie ich mich dann das vergangene

Jahr zweimal erboten habe, will ich ganz willig auf eure Ermah

nung, an Ort und End, wo ihr mich hin bcscheidet, erscheinen und

die Disputation aus Grund der heil. Schrift vollstrecken, in der

guten Hoffnung, Gott werde durch seine Barmherzigkeit seiner Wahr

heit und dem heil. Glauben beistehen." ')

') Johann Ecken« Schreiben an die Eidsgenössische Stände (Füßlin,

Nlytiige zur Erläuterung der Kirchen -Resormation«- Geschichten de« Schweitzer»

Zürich 1741, 8°. I, S, 161-188).
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Auf der Tagsatzung zu Luzern am 15. Januar 1526 drangen

der Generaluicar von Conftanz, I>. Faber, die Gesandten von

Oesterreich und dem Schwäbischen Bunde auf Festsetzung der Dis

putation. Die Cantone Luzern, Uri, Schwitz, Freiburg, Appenzell,

Glarus und Schaffhausen schlugen Baden vor, und luden die übri

gen Eidgenossen Bern, Unterwalden, Zug, Basel und Solothurn ein,

auf der künftigen Tagsatzung zu Einsiedeln am 10. April ihre Ge

sinnung darüber auszusprechen '). Die Bcrner waren der Ansicht-

So etwas zieme sich eher für große und mächtige Staaten, als für

Cantone; wolle man jedoch durchaus disputiren, so möge mau es

zu Basel thun, wo sich eine Universität und viele Gelehrte befände».

Die Basler wollten übrigens von einer Disputation in ihrer Stadt

nichts wissen. Endlich auf der Tagsatzung zu Luzern am 13. Mar;

einigten sich die zwölf Cantone, die Disputation am 16. Mai in

Baden zu halten.

Baden war eine den acht alten Cnntoneu angehörige Stadt,

stand nicht unter dem directen Einflüsse irgend eines besonderen

Cantones und konnte somit als neutraler Ort gelten.

Die Eidgenossen erließen nun ein öffentliches Ausschreiben, in

welchem sie sagten, sie hätten sich zu dieser Disputation in der

Meinung entschlossen, daß sie selbst nicht befugt wären, über Glau-

benssachen zu entscheiden, sondern einzig in der Hoffnung, dem

Zwingli seiner Irrthümer zu überweisen und so den gestörten Reli

gionsfrieden in der Schweiz herzustellen. „Vnd wiewol wir köncnd

ermässen, das vns nitt zimpt, sind ouchs des willens nitt, einich

enderung imm glouben zu thun, sunder gedünkend vns als gehor

same glieder, von der heiligen Christenlichen kylchen nitt zu sünderen.

Aber damit der Zwingli vnd sines gelichcn in vnser Eyognoschafft

irres verfürrischen leerens geschweigt, und ettlicher maß das gemein

Volk von der irrthümm angewandt vnd rüwig gemacht werde: vnd

wir wider zu frid rüw Und einikeit des gloubens tummen mögend,

so habend vnsere Herren vnd Oberen ein . . . Gespräch ... zu hall

ten, das ein anzaal vnser gelerthen lüthen, der heiligen geschafft

verständig vnd erfaren, von allen orten vnd zugewandten vnser Eyd-

gnoschafft, ongefarlich, samt vnser Eydgnoschasft von orten vnd zu

gewandten Rlldtsbottschafften zusamen kumind." Die Bischöfe von

') Bullingei, <-. I. S.337.
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Constanz, Basel, Chur und Lausanne wurden ebenfalls eingeladen,

jeder solle auf eigene Kosten seine Theologen mitbringen '). Auch

an Erasmus erging eine Einladung Doch dieser entschuldigte in

einem Schreiben vom 15, Mai von Basel aus sein Erscheinen mit

einer Unpäßlichkeit, wünschte der Versammlung günstigen Erfolg, be

schwerte sich aber in ziemlich starken Ausdrücken über eine zu seiner

Verdächtigung anonym erschienene Schrift: „Des Hochgelehrten

Erasmi von Rotterdam vnd Doctor Martin Luthers Meinung vom

Nachtmal unsrcs Herrn Jesu Christi", indem er in seinen Schriften

leine andere Ansicht über das heil. Abendmahl ausgesprochen habe,

als die katholische Kirche lehre; Niemand könne ihm beweisen, daß

er je die wiklcfitische Ansicht für die rechte gehalten habe ").

Die Zürcher weigerten sich, Zwingli hinzusenden, und unter

sagten ihm die Hinreise. Am 21. April schrieb Zwingli selbst an

die zwölf Cantone: „Er könne nicht mit Sicherheit nach Baden

kommen, weil dieß eine ihnen unterworfene Stadt sei; auch hatten

die fünf alten Cantone nebst Freiburg schon den Beschluß gefaßt,

ihn ergreifen und nach Luzcrn abführen zu lassen; sie erlaubten

ferner den Verkauf der von Eck und Fader verfaßten Schmähschriften

wider ihn, und untersagten den seiner eigenen Bücher, Eck habe ge

sagt: mit Ketzern müsse man nur mit Feuer und Schwert dispu-

tiren; auch drohten Andere aus allen Stünden! Daher könne er

nicht nach Baden kommen, weder mit einem Geleite, noch ohne ein

solches, um so weniger, als seine Herren, in deren Abwesenheit und

mit deren Ausschließung jene Disputation beschlossen worden sei,

ihm jenes verboten hätten. Wolle man übrigens in erfolgreicher

Weise disputiren, so müsse solches

1) ganz nach der Angabe des göttlichen Wortes geschehen;

2) müsse man das Wort Gottes nicht verdrehen, um es in

Einklang mit der Deutung der Doctoren zu bringen, die dunkleren

Stellen seien vielmehr durch die klareren zu erklären;

3) da dieses Wort Gottes die alleinige Glaubensregel sei und

keines Richters bedürfe, so müsse man über dieses Wort und über

die, welche dessen Sinn erforschten, keine Richter bestellen.

>)Bnllinger, °. I. S. 337-338; Kappen, lleine Nachlese, NI.

S. 352-358.

2) Bullinget, «.I. S. 352; 0»u«»» Kelvstie» ni-tkoäoi»« Lä«i,

I^noen,»« 1528. 4". »Mb _ >,».
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Dann verlangte er für die Disputation einen für Jedermann

sicheren Ort, und sechs Geißeln sollen für Jeden bürgen, der etwas

zu fürchten habe. Uebrigens wolle er in Zürch, Bern oder St. Gallen

bereitwillig disputiren ').

Auf die Weigerung Zürichs, an der Disputation Theil zu

nehmen, suchten nun die Eidgenossen durch Bitten zu ihrem Zwecke

zu gelangen. Bürgermeister Röust meldete am 2. Mai von der

Tagsatzung zu Einsiedeln : „wie mit viel guten Worten die IX Orte

Anerbieten machen, für Sicherheit und Unterhalt genugsam zu sor

gen ; unsere Herren sollen auch ihre Anwäloe schicken ; sie bitten, daß

man Zwingli hinschicke, auf daß man sehe, wer Recht oder Unrecht

habe; sie wollen zur Bewahrung desselben 20 bis 30 Mann zur

Wache geben. Er schickt auch die ihm von den XI Orten über-

gebene Schrift Faber's, worin er sich erbietet, Zwingli des Ir»

thums zu überweisen, und erklärt, warum man disputiren wolle,

Sie, die Gesandten von Zürch, haben in nichts bewilligt, sondern

geantwortet, sie wollen Alles heimbringen."

Zur Einleitung der Disputation war auf den 10. Mai ein

Tag zu Baden angesetzt. Zürch gab seinen Gesandten, Rudolph

Thunysen und Johannes Bleuler, folgende Instructiou: „Ihr sollt

unfern lieben Eidgenossen auf jetzigen Tag zu Baden entdecken und

mit tapfern guten Worten erscheinen, daß Meister Ulrich Zwingli

keineswegs wolle gebühren auf die Disputation zu Baden zu

kommen, und unscrn Herrn von Zürich nicht gezieme ihn dahin zu

lassen, ans folgenden rechtmäßigen Ursachen:

1) Die Disputation ist hinter unfern Herren angeschlagen,

und sie sind nicht dabei gesessen;

2) der Platz ist nicht gemein; Baden kann sich vor Gewalt

nicht schützen;

3) die Mehrheit der Herrschaft daselbst steht den V Orten zu,

deren Gewalt Baden sich nicht entziehen kann;

4) Luzcrn hat ja schon offenlich Zwinglis Bildniß mit Schmach

und trotzigem Hochmuth verbrannt;

") Ein freundliche geschrift an gemein eidgnossen der XII orten und zuge>

wandten die disputation gen Baden uf den 16 tag may angeschlagen beireffende.

Von Huldrychen Zwingli (Zwinglis Werte, e. I, II. 2, S. 424—429); Bul>

linger, o. I. S. 338-340.
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5) Freiburg hat dessen Büchlein auch «»verhörter Weise ver

brannt ;

6) die meisten der Baden regierenden Orte haben schon be

schlossen, Zwingt! in ihrem Gebiet gefangen zu nehmen und ihnen

zu überantworten befohlen;

7) sey am Tag die gefährlichen Practiteu mit Herzog Fer

dinand und dem Schwäbischen Bunde gegen das Evangelium;

8) werde Zwingli aufs höchste gedroht; sonderlich habe sich

der Ueberlinger zu Baden öffentlich unter gute» Herren und Gesellen

lassen merken; daß er nicht mehr wollte begehren, dann daß er

solle ob ihm, dem Zwingli, Henker sein; da wollte er gern all sein

Lebtag ein Henker genannt und geheißen werden;

9) haben unsere Herren an die nächstgehaltcne Gemcmd zu

Uri ein Büchlein von Zwingli der Disputation halber geschickt mit

fteundlicher Schrift durch eigenen Boten; wie man aber am letzten

im Büchlein Zwinglis Nahmen sah, wollten sie es nicht lesen und

antworteten: Er soll es dem Zwingli wieder bringen;

10) I)r. Eck und Faber, wo ihnen mit der fach Ernst und

leine Gefährlichkeit darin zu besorgen wäre, hatten wohl näher bei

den Ihren außer der Eidgenossenschaft, als zu Constanz, dann zu

Baden gefunden zu disputiren und ihre Klugheit auszustoßen. Alles

Erbieten« ungeachtet habe Niemand noch zu ihnen gen Zürch kom

men wollen, sie eines Besseren zu belehren; sie wiederholen es und

bieten alle Sicherheit, Schutz und Geleit dafür an. Es sei aber

den Bünden gemäß und billig, daß solche Disputation geschehe, wo

man, wie man sage, am meisten irre." ')

Zwingli sandte eine am 10. Mai oatirte Zuschrift an die

Eidgenossen auf die Tagsatzung nach Baden, in welcher er sagte:

„Gen Baden komm ich keinswegs. Und ob man mir glych Mche

sicherheit in die ougen stellte, daß ich daran keinen zwyfel könnt

haben; dennoch wollt ich nit dahin; dann ein so ernstlicher Handel

ist, diewyl die Welt gestanden , nie an ein so kleinfüg ort verfügt.

Es gehörend grosse namhafte starke stät zu solchen dingen. Zu Ba

den hat man gewont Wollust ze haben und frölich syn, und nit so

ernstlichen händlen warnemen. Wo aber die statt, die ich fürge-

') Zwingli'« Weite, °, I. II. 2, S. 453-454; Bullingel, <:. I.

S. 342-344.
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schlagen Hab, ie keins Wegs angenommen, auch die artikel, die ich

anzeigt Hab von nöten syn; muß ich ie darab ncmen, daß die fach

an etlichen enden bresthaft sye." ')

Auf diesen Vortrag der Gesandten von Zürch antworteten die

Gesandten der VII Baden regierenden Orte dem Rathe von Zürch

den 12. Mai 1526: ..Um zu Fried, Nuh und Einigkeit des Glau

bens zu kommen, haben die Orte vor kurzen Tagen eine Disputation

zu Baden halten zu lassen beschlossen. So nun Meister Ulrich

Zwingt! nicht der Wenigste, sondern der Vornehmste ist, der solche

neue Lehre zu Zürch gepredigt, auch sonst allenthalben in unserer

Eidgenossenschaft mit seinen Schriften und gedruckten Büchlein ge

pflanzt und ausgegossen hat. Darum wir unsere lieben Eidgenossen

vorher und auf diesem Tag zum höchsten ansuchen und bitten, daß

sie Zwingli und andere ihre Pradicanten und gelehrten Leute in

ihrer Stadt und Gebiet auf diese Disputation zu kommen anhalten,

und ihre Botschaft dazu verordnen. Da sie sich sonst erbotten haben,

sich eines Besseren aus der heil. Schrift berichten zu lassen, so dürfen

sie dicß unser Begehren nicht abschlagen, um zu rechtem Verstand

und zur Einigkeit des Glaubens wieder zu kommen. Sie versprechen

ein frey, sicher Geleit für Zwingli und alle Mithaften und gelehrten

Leute seiner Pärchen in der besten Form, als sie können; doch mit

dem Anhang, daß sich jedermann gleitlich halten solle; und so die

von Zürch einen Mangel daran finden sollten, wollen sie es aufs

kräftigste ausfertigen und gegeben haben in Kraft dieses Briefs.

Wollen auch in Stadt und Grafschaft Baden für alle Sicherheit

sorgen, und wollen, wenn Zwingli und die Seinen dem Geleit nicht

trauen, den Lundvogt von Baden, sammt 20 oder 30 Mann gen

Zürch schicken, die ihn gen Baden vergleitcn und verhüten sollen,

daß das Geleit treulich an ihnen gehalten werde. Auch haben wir

mit unserer lieben Eidgenossen Boten, von Zürch geredt, und sie uns

rathschlagen helfen, ob an solchem Geleit nicht genugsam wäre, wie

man doch solch Geleit versehen und machen möchte, daß der Zwingli

sich begnügen ließe. . . . Die vermeinten Ursachen, so die Herren von

Zürch in ihrer Instruction vorgehalten, warum der Zwingli nicht

gen Baden kommen will, lassen sie in ihrem Werthe stehen, und

werden sie an ihre Herren und Obern langen lassen; achten sie aber

') Zwingli« Werte. °, I, S. 458,
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überflüssig, und hoffen, unsere Eidgenossen von Zürch und Zwingli

werden sich an unserm überflüssigen Erbieten genügen lassen, und

solche Disputation zu Baden nnbesucht nicht lassen." ')

Die Zürcher antworteten am 17. Mai: „Wir lassen es bei

«er gegebenen Antwort der Disputation halben bleiben, weil der

mindeste Artikel derselben genugsam ist, daß wir und unsere Priidi-

cantcn nicht auf die Disputation nach Baden tominen." Zwingli

selbst hielt diese dringende Einladung sowie die so starke Begleitung

gerade recht verdächtig. Ließ diese seine Ansicht drucken und sandte

sie den Cantonen zu ^).

Darüber wurden diese erbittert, stellten in ihrer Klage Zwingli

als Verleumder dar und forderten die Zürcher auf, ihn wegzujagen.

Mittwoch den 16. Mai erschienen in der Kirche zu Baden die

Abgeordneten der Cantone: Ritter Caspar von Mülinen von

Bern; Alt-Schultheiß Hanns Hug von Luzern; Iost Vlattilj

»°n Uri; Alt-Landtammann Gilg Rychmüt von Schwyz; Alt-

Landtammann Ricinus Hallter von Undcrwnlden; Scckelmeister

Caspar Schell von Zug ; Landtammann Marx Maad von

Glarus ; Bürgermeister Adalbert Meyer und Urban von

Brünnen von Basel; Schultheiß Diterich von Engelsperg und

Hanns Gugelberg von Freilmrg; Alt-Schultheiß PeterHeboldt

von Solothurn ; Bürgermeister Hanns Ziegler und Jakob Mur-

bllch von Schaffhausen; Ammann Isenhut und Heini Bumann

von Appenzell. Dann Kaspar Zollikoffer und Andreas Müller

v°n Basel; Ritter Jakob Stapfer vou dem Abte zu Basel; der

Bürgermeister und Stadtschrciber von Mühlhausen; Dr. Melchior

Vattli, Weihbischof des Bischofes Hugo von Constanz; Antonius

Piratta "), Domprediger in Constanz; Otmar Luscinius nebst

mehreren Doctoren und Pfarrern. Der Bischof Christoph von Utten-

>, Zwingli« Werte, e. l, II. 2, S, 459—460; Bullinger, e. !.

L. 344-346.

') Zwingli'« Werte, <-. I. II. 2, S. 460—466; Bullinger, <-. I.

S, 347-348.

'< Antonius Piratta (Guldenmiinzer) , Dominicaner -Provincial, war ein

Mtiger, gewandter Mann, ein guter Dialektiker und besaß viel natürlichen Witz,

den er trefflich zu benützen wußte, um seine Gegner und ihre i!ehre bei seinen

Zuhören, lächerlich zu machen. Die Reformatoren von Constauz haßten ihn dafür

»on Herzen und legten ihm den Namen „Bruder Feindselig" bei.
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heim zu Basel schickte seinen Domprediger Augustin Marius,

Weihbischof von Freising; Dr. Johann Lemp, Professor der Theo

logie in Tübingen; Professor der Theologie Balthasar Plantsch

in Tübingen und noch eine Anzahl Gelehrter. Den Bischof von

Lausanne, Sebastian von Montfaucon, vertraten Dr. Conrad

Trayer, Provincial des Augustiner-Ordens, und Ludwig Löublin,

Dechant zu Bern; der Bischof von Chur, Paul Zingler, sendete

Dr. Peter Spyscr und zwei Domherren. Der Abt von St. Gallen

ward durch den Prediger Dr. Wendel vertreten. Dann erschienen

noch im Namen Oestrcichs vi-. Johann Faber; „Von den surften

in peyern" Dr. Eck; Caspar Turrerius Graecus; Jakob

Jonas Hebraus; Di-. Mathias Kretz, Domprediger in Augs

burg; Andreas Schließ und Hanns Lickinger, gesendet von dem

Abte von Regenspurg; ferners die Pfarrer von Mengen, Fürsten

berg, Meersburg, Eßlingen, Hcrrenberg und Eichstetten. Dann Ni

colaus von Uri und Thomas Muruer, Prediger zu Luzern,

Die Hauptpersonen auf Seiten der Katholiken waren Eck,

Faber und Murner.

Auf Seiten der Gegner erschienen: Oecolompadius ') und

Wolfgang Wyssenburg von Basel, Berthold Haller von Bern,

Ludwig Oechslin von Schaffhausen, nebst anderen Prädikauten

von Schaffhausen, Mühlhausen und St. Gallen ").

') Bereit« i. I, 1529 erregte Oecolampadm« Ecks Unwillen. Oecolam-

padiu« äußerte nämlich in einem Schreiben an Adelmann, Luther stehe der evan

gelischen Wahrheit näher als seine Gegner. Diese« Schreiben wurde in Augsbmg

gedruckt. Eck schalt dorob den Rath von Augsburg und bedrohte den Schreiber

Oecolampadm« that nun, für sein Kloster Altomünster besorgt, der weiteren Ver

breitung dieses Schreibens Einhalt. Als die Disputation von Baden sich näherte,

mochte ihm wohl vor dem gewaltigen Eck bangen, er suchte sich und den Refor

mator von ZUrch aufzurichten: „Wer ist denn," schrieb er am 19. Dec. 1525 an

Zwingli, „jener elende Eck, der Lästerungen ausstößt gegen da« Lager des Gottes

Israel«? Was haben wir zu fürchten? Ist nicht Immanuel da, der sich unser an

nimmt? Laßt uns guten Muthes sein. Noch lebt der Gott, der durch die Pro

pheten geredet, und unserm Mund Weisheit verfprochen. Daß Morgen schon der

Tag nahte! Einmal werden wir doch den Päbstlern in das Angesicht wider

sprechen müssen." Am 12. Jan, 1526 erklärte er dem Rathe von Basel seine

Bereitwilligkeit zur Disputation, Herzog, das Leben Johannes Oecolampad's und

die Reformation der Kirche zu Basel. Basel 1843, I. S. 146-147, 355—356.

-) Bullinger. °. 1. S. 348-349,
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Am 19. Mai, am Pfingstabende, begrüßte der Abt BarnabaS

von Engelberg in Unterwalden die Versammlung im Namen der

Eibgenossen „mit früntlichen Worten", gab die Ursachen dieser Zu

sammenkunft an, und ermahnte, Gott um seine Gnade zu bitten.

Dann traf man die nöthige Verabredung und kam in folgenden

Punkten überein:

1) Jeden Tag sollte Morgens 5 Uhr ein heil. Amt gesungen

und dann eine halbe Stunde gepredigt werden;

2) als Präsidenten sollten fungiren Di-, Ludwig Bären von

Basel, Abt Barnabas, Jakob Stapfer von St. Gallen und Schult

heiß Hanns Hanegger zu Bremgarten;

3) von jeder Seite sollten zwei Notare in Eid und Pflicht

genommen werden '), außer diesen dürfe Niemand während der

Disputation etwas aufzeichnen, noch weniger veröffentlichen"); diese

Notare nebst vier Beisitzern sollten jeden Abend die Acta der Dis

putation vergleichen, der Präsident die Abweichungen berichtigen und

die Abschriften in Verwahr nehmen;

4) wer aber doch etwas aufschreibe und bekannt mache, dieß

sollte von Anfange an als uuwahr erklärt werden;

5) die Thesen sollten an die Kircheuthüren angeschlagen werden ;

6) Jeder, der disputiren will, sollte seinen Tauf- und Ge

schlechtsnamen angeben und geloben, vor Beendigung der Dispu

tation Baden nicht zu verlassen.

Diese Uebereintunft wurde an die Kirchenthüren und an die

Thore des Rathhauses geheftet ").

>> Diese vier Notare hießen Leoichard Altweger, Egmund Risysen, Nern>

hard Brumer und Kaspar Nodmer.

') Gegen diesen Punlt versündigten sich die Evangelischen schwer, Sie

hatten einen jungen, geschickten, mit besonders gutem Gedächtnisse begabten Men

schen, Hieronymus Wasch aus Wallis, bestellt, der unter dem Verwände, die

Bäder zu Baden zu benützen, Alle«, was nur einigermaßen von Bedeutung war,

besonders aber Eck's Argumente, gut fassen und nach Ziirch berichten mußt«. Er

begab sich in alle Disputationen, prägte sich Alles tief in das Gedächtnis) ein,

begab sich dann in die Bäder und schrieb es auf, Thomas Plater und Hiero

nymus Zimmermann von Winterthur trugen das Geschriebene nebst Briefen von

Oecolllmpadius zu Zwingli, „domit sy zu Zürich mißten, was zu Baden ge-

haudlet ward." Fechter, Thomas Platter und Felix Platter, zwei Autobiogra

phien. Basel 1840. S. 46.

') Bullinger, e, I, S. 349—350. — 0»u«»» b,«Iv«ti<:» ortlio-
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Hierauf schlugen nun Eck und Murner (Nachmittags) ihre

Thesen an.

Eck stellte auf:

1) Verum 0nri8ti corpus et e^'u8 »anßuis praeseutia sunt

in saorkinento altari« ;

2) c^ulle et vere otteruntur in ollicio luins^e pro vivi« «t

äetuneti» ;

3) Nari» et »llnoti invooancli sunt ut iutereessore» ;

4) Doiuini no8tri ^esu et »auetorum iiull^iiies äeleuäae

nou sunt;

5) vc»8t nitne vitilm i^nis est pur^atoriu»;

6) pueruli etiam onriFtiauoruin in peeeata original! ua

»euntur ;

?) Laptisinus tünristi nun ^oÜKnui» tollit originale pec-

oaturn ').

Die Haupt- und Grundfrage über die Kirche und ihr Ansehen

berührte Eck gar nicht, weil es damals in der Schweiz noch NW

mand wagte, sie förmlich in Zweifel zu ziehen ').

Murner stellte auf:

1) In 82,erÄiuento unionis eornoris et 8»nAuini» clomim

nostri ^esu 0nri8ti, <ünri8tuni salvatorem 8un utra<^ue 8pe<:iß

nraesenteln ereciere, aäorare, venerari, i6otol»tria oeu86ri nun

poteßt, on äivinÄ» Iiter»8 illuä äooentes. ^eo^ue furti »ceu5»i'i

äenet, populuui una «peeie (ps,ni8 vicielieet) eommunieans, c^u»»!

viui 8peoieiu «, t^üristi pleneeul» lllrtlin Ä,t>8tu1i88et.

äuxae li6ei. Ui»putatic> Nelvetioruin in Lacken »uperieri , enr-un äuocleoim

«»ntonuin oraturidu» et nuntiiz, z»D »»netae liäei L2tnnli«l>« veritate, et clivi-

naruin Uter^rum äelen^Ione, nabitu contra ilaltini I^utlieri, Vlrielii L^vin^Iii e!

Neeulllmpaäii nerver»« et famnsll änFM»t», IlUeernae Helvetiuruiu 1528, 4",

llW- Der Herausgeber ist Murner.

>) O»u8»» Iielvetiea, e, l, v ; E ck , die falsch on warhaftig, Versurisch

^eer Ulricij Zwingli von Zurch. Ingolstadt 1526, 8°. 16 Bltt. — Unschuldige

Nachrichten, Iahrg 1708, S. 18, — Lüulteti ^.nul»Uuin äee»« «euunäl» lvo»

äer H»r6t, Inztori» literari» Ilelurinutioni», ^raneolurti et 1<ip»i»e 1717,

I'nl. V, p. 97). — ^ntnuiu» H»Iieu» (llium»« v, Holen), ^uib>>3 prsejuäieii«

in Laäen Nelvetinruin »it (lisputatuin eni»WI». «, I. et », 8°, — Bullingei,

o. I. S, 351; ?2ln»»«. boieu«, «, I. II, S. 527; Ooeblaeu», äe »eü« e!

serinti» ilartini I^utner, e, I. p. 252,

') Haller, Geschichte der kirchlichen Revolution oder protestantischen Re

form des Kantons Bern und umliegenden Gegenden. Luzern 1836, S. 30,



— 81 -

2) lfull!» «aoriZ Iiteri8 prol)»i'i potest, csuionuiä in lioni»

lcirtunae »eu versou«,« proxiini, »tis^ue »ententi» et »olo flleto,

»ulertur, alienatur, atc^ue tentatur, c^uoounc^ue etiam vietnti»,

i-ksormationi», liäei et reli^ioui» titulis praetexetur. 8eä eense-

biwr iä oinue injuria, tamase et imprulie ßestum ').

Montag den 21. Mai zogen die Katholiken in prächtiger Pro»

cession zur Kirche; den Zug eröffnete der Wcihbischof von Constanz

„in uonoritioadilituäinationiduL" wie Bullinger sagt, dann folgten

Faber, Eck, die Doctoren, die Gesandten der Cantone, Bischöfe und

Städte „mitt Syden, Damast und Sammet beklcydet, mitt kostlichen

füteren und guldinen ringen". Nach beendetem Gottesdienste begann

bei geöffneten Thüren die Disputation zwischen Eck und Occolam-

Plldius. Für Eck hatte man eine prächtige Kanzel aufgeschlagen,

für Oecolampadius eine geringere ').

Eck klagte über die neuen Lehrer, welche die Kirche des kost

baren Schatzes des Leibes und Blutes unseres Herrn berauben

wollten, und sie noch fortwährend des Götzendienstes beschuldigten,

weil sie denselben im Sacramente anbete. Dann forderte er Oeco

lampadius auf, seine Gründe vorzubringen, und schwur bei der

seligsten Jungfrau und allen Heiligen, daß er im Namen der Kirche

ihm mit Kraft Antwort geben werde.

Occolompadius erwiederte, ehe er sich auf Einzelnheitcn

einlasse, halte er für nüthig, um die Gemüther zum Anhören vor

zubereiten, einige wider ihn und die übrigen Gelehrten seines Theils

vorgebrachten beleidigenden Reden zu widerlegen. Dahin gehöre

1. daß sie eine neue Lehre vortrügen ; 2. daß sie alle ihre Vorfahren

verdammten; 3. daß sie die guten Werke verwürfen.

Das Erste leugnete er: sie trügen bloß die Lehre der Apostel

und Evangelisten vor, und unterstünden sich nicht, dem Worte

Gottes etwas zuzusetzen oder davon wegzunehmen, weil Gott Beides

verboten habe. Was das Zweite anbelange, so hätten ihre Väter

die ganze im Symbolum enthaltene Lehre geglaubt, nur auf eine

Weise geirrt, wodurch das Glaubensfundament nicht umgestoßen

werde; deßwegen dürfe man hoffen, daß Gott ihnen barmherzig ge

wesen fei; möglich sei, daß man im Augenblicke des Todes ihnen

') (3»>i»»» delvstlc», <:. 1. OH; Vullinger, o. l. S. 351.

Ölst. Bieltelj, f. lotf. Ih«l. I. 6
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vorgehalten habe, wie sie ihre Zuflucht zu Gottes Barmherzigkeit

nehmen müßten. Gott weiß sehr gut, wie viel Licht und Erkenntmß

er Jedem zutheilen will. Was für den belehrten Mörder am Kreuze

zu seiner Beseligung genügen tonnte, das genügt auch zum Heile

der Nebligen, die sich im gleichen Falle befinden. „Wir Theologen

sollen aber aus Gründen von solcher Geringfügigkeit nicht so schnell

und unbedachtsam den Nächsten beurtheilen und verdammen" ').

Eck unterbrach den Redner und forderte ihn auf, zur Sache

überzugehen; er sei hier anwesend, abgesandt vom Herzoge von

Bayern, um ihm Rede und Antwort zu stehen. Er wisse das Thema,

wiewohl die Reformatoren die Eucharistie nicht höher als das Stück

einer Rübe achten °).

") Die difputation vor den xii orten einer loblichen eidtgno»

schafft nämlich Bern Lutzern Ury Schvüvtz Underwalben ob vnnd

undt dem lern walt Zug mitt den samvt vsseren ampt Glaris Bafel Friburg,

Solathorn, Schaffhufen vnd Appenzell, von wegen der einigkeit in christlichem

glauben in iren landen vnd undterthonen der fier bistumb Costentz Bafel, Losanen

vnd Chur beschehen, vnd in dem jar Christi vnser« erlösers Ucee«:« vnd xxvi »ff

den xvi tag des Meyens erhöret vnd zu Baden im ergöw irer stattgehalten vnnd

^ndet, Maria.

Maria zart man lagt von dir

Groß lob vnd eer da« gloubent wir

Du habst gmeine Christenheit

Vor yrthum bhiet vnd ouch vor leid

Ach hilff vn« auch zu einiteit

Durch dm fun Ihesum reine meydt

Rieff an für vns in gütlich klafft

Zu frid vnd ruw der Eidgnoschafft.

Lutzein gedruckt durch doetor Thomas Murner 1527 , 4°, , Ali — AH, —

Ueber dieses interessante Wert vergl. Beschreibung der deutschen Ausgabe der

zu Baden im Ergöw 1526 gehaltenen Disputation <Veefenmever, Bevtriige zur

Gefchichte der Literatur und Reformation, Ulm 1792, S.67—79, 8°.). Vgl. H aller,

Bibliothek der Schweizer-Geschichte, Bern 1785, III. S. 100—102; Anzeige der

vornehmsten Schriften, welche das Gespräch zu Baden im Ergau i. I. 1526 be

treffen. (Literarisches Museum, Altdorf 1778, I. S. 534—587.) — 0»u»»»

delvetio», e. l. Lijb — diiijb.

2) Die difputacion vor den xii orten, e.I.Aiii. — Ol, i<l namyue liie

»tau« permauebo, Hu» ßrati» Iieenti»m Kabeu» » <üliri«ti»no principe L»v»ri»e,

tiuito nie tempore äurare, <m»nto plaeuerit l2uä»uä! fueäeri» Helvetiurum äo-

mini», ilox i^itur prnilite inauu» e»u»»e eonzerturu», tenorem enim »eit!«

eoueluzioni» 6e 8»er»mento, et »i üoe tempore ex eo portiouem r»pae il>ei»!it,

(^»ll»»» t>«Iv«.till«l e. I. p. lliHb.
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Oecolampadius erwiederte: Eck rühmt sich des Befehles des

Herzogs von Bayern, so rühme ich mich auch meines Herrn Jesu

Christi, um dessentwillen ich hier stehe. Ich will mir die Schmä

hungen verbeten haben; ich traue, wie ich von meinem gnädigen

Herrn hergesandt bin, so soll es dabei bleiben, baß ich nicht dastehe

als Einer, den man am Stricke hergeführt hat, oder daß man

meisterliche Gewalt gegen mich als gegen einen Ketzer in solcher

wichtigen Anforderung brauchen soll. Ich begehre Rechenschaft zu

geben in Sanftmüthigkeit , wollte gerne, daß sich die Gegner dieses

auch thun möchten. Ich will meinen Grund und Meinung darthun

nicht allein dieser Lehre vom Sacrament, sondern aller meiner

Lehre: Wir predigen Iesum den Gekreuzigten, den Einen ein Aer-

gerniß, den Andern eine Thorheit, aber den an Christum Gläubigen

eine Kraft Gottes. Das Kreuz Jesu Christi ist mein Grund, das

Kreuz Jesu Christi ist meine Waffe, womit ich hoffe, aller meiner

Feinde entledigt zu werden. Werden diese Worte verstanden, so

werden sie den fünf ersten Schlußreden Eck's (die zwei letzten sind

christlich) einen großen Stoß geben ').

Da er auch im Verlauf der Rede, wenn er von Christus

redete, ausrief: „Mein Heiland, mein Heiland!" erwiederte Eck:

Er erhebt sehr seinen Herrn Jesus, dessen Verdienst, gottliche All

macht und Barmherzigkeit, als gebe es nur für sie einen Herrn

Jesus! Ihr liebe Herren werdet doch wohl gestatten, daß Jesus

auch unser Gott sei und auch wir an seinem Leiden und Verdienste

Theil haben? ') Jesus habe uns gelehrt, den Baum an seinen

Flüchten zu erkennen, man tonne jeden Tag sehen, welche schonen

Früchte das neue Evangelium bringe. Hätte Luther und seine Ge

sellen nicht geschrieben, dann wäre mancher Biedermann bei seinem

Gut und Leben geblieben. Eck sagte seinem Gegner nochmals die

Thefis.

Oecolampadius: Die Formel des Widerrufes des Beren-

Ms spreche ja selbst, die Behauptung, der Leib Christi werde

empfindlich gegessen, enthalte zu viel; seine Lehre rufe kein Unglück an

do« Tageslicht und gebäre keine schlechte Frucht; die Gegenwärtig-

'1 Die disputacion vor den xü orten, o. I. AM — B; 6»us»»

bolvetie», <:, I, OMb — 0.

') e. t. VHb. u. BH.

S*
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keit des Leibes Christi schwäche die Andacht, weil das menschliche

Gedächtnis; gar kurz sei und in einem Augenblicke nicht vieler Dinge

zu gedenken vermöge.

In Beziehung auf die Formel, in welcher Bcrengar seine

Meinung vom Abcndmahle zu widerrufen gezwungen wurde, erwi

derte Eck, es sei kündbar, wie in Pflanzung eines Baumes, so auf

der einen Seite krumm wachsen wolle, man ihn ein wenig mehr als

nöthig sei, auf die andere Seite ziehe, um ihn gerade zu machen.

Also wenn die Väter einen Sterblichen von der Krümme eines Irr-

thums haben abbringen wollen, so haben sie die bezeichnendsten

Worte gebraucht, die dem Irrthum am meisten entgegengesetzt

waren ').

Oecolampadius: Auf diese Weise lasse sich mit dem Schein

der Wahrheit die allerärgstcn Irrthümer rechtfertigen. Es gebühre

sich nicht, in Sachen des Glaubens mit Worten zu spielen, wodurch

man von einem Irrsale in den andern fallen könne °).

Eck: Die Schrift allein sei nicht die Macht, Irrthümer aus

zurotten; Arius wäre nicht widerlegt worden, wenn die Kirche sich

nur an den Spruch gehalten hätte: Der Vater ist größer als ich').

Kein Christ sei verpflichtet, ein Geheimniß allein zu betrachten, son

dern Christi Menschwerdung, Frohnleichnam, Sterben, Auferstehen

und Himmelfahrt seien von den frommen Christen zu betrachten;

„memoriain leeit mirainliuin suorum iniserioorg et missrator

äominus," spricht David , und ein rnemnriaiii niiraiiiliuni suoruiu

sei der Frohnleichnam. Wenn Oecolampadius ausgerufen habe, er

halte es mit der christlichen Kirche und die Kirche mit ihm, so

möchte er doch gerne hören, wo denn seine Kirche eigentlich sei?

Oecolampadius: Es solle ihm doch einmal die heil. Schrift

entgegengestellt werden; das Sacrament des Altars sei nach Augustin

lein Glaubensartikel; der Frohnleichnamstag sei kein memoi-inm

miradilium snoi-um , sondern eine mehr heidnische als christliche

Andacht, mmi sehe nichts als äußere Pracht. Er sei nie lutherisch

gewesen , habe aber Luther etwas Gutes gesagt, dann habe er es gerne

angenommen; es sei Brauch der Kirche, daß man das Brod des

') 0. l, vii^>>; u. °, i. o.

') <-. i, i^'; u. °, i. cH.

') o. I. NM, u. 0Mb-
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Herin ein Sacrament heiße, deßwegen die Worte Christi: „das ist

mein Leib und das ist mein Blut" verstanden werden: „das ist ein

Slicrament meines Leibes", und ein Sacrament sei nicht anderes

als ein heil. Zeichen.

Eck: Sein Gegner sei mit seinem Argument rückwärts ge

gangen wie ein Krebs; er wolle dieß nachweisen, nur wäre es

wünschenswerth, wenn Zwingli und Oecolampadius sich zuvor selbst

einigen würden.

Am Abende wurde noch die wichtige Frage behandelt, wer

Richter über die Disputation sein sollte. Bereits am 19. Mai hatte

Eck die Frage aufgeworfen: wer nach beendigter Disputation ur-

theilen sollte, welcher von beiden Theilen den Sieg davongetragen

hätte. Oecolampadius und seine Freunde versprachen auf den näch

sten Tag Antwort zu geben. Eck meinte zwar, das Richteramt sollte

den anwesenden (meist katholischen) Rathsboten überlassen werden ').

Dieser Ansicht wurde widersprochen. Oecolampadius ließ nun in

der Eile bei Zwingli anfragen, was zu thun sei und worin seine

Ansicht bestehe. Thomas Platter machte den Unterhändler. „Uff den

abent glich vor dem nachtmall," erzählt Platter "), „gieng ich zum

Oecolamvadio, fragt, ob er uütz welte schriben M. Ulrich. Antwurt

er: ich welt gären schriben und wäre von nötten, aber es ist spatt

und fürchten dinen, du fachst an argwönisch werden. Bistu in der

disputatz Hut gsin, so hast» woll ghort, woruff »vier antwurten sollen.

Sagt ich: das will ich im woll von mund anzeigen; des was er

woll zufriden, mocht eben noch zum thor ußkommen und lieff on rast

für und für byß gan Zürch, gieng zu des Kl^eauii huß, der was

schon nider, zeigt im die Meinung an. Do sprach er: so gang hin

und so M. Ulrich nider wert, so hör nit uff lütten, byß man dich

inlaßt; dan ich hat vermeint, ich wolt erst morn des han anzeigt;

sieng an lütten, was icderman nider. Ich tut, des gägend über der

glogner uffstund, sprach: welcher tüfell halt so ein laben? Ich sprach:

Caspar, ich bin do ! Der kand mich an der red und wüßt woll, das

ich gar vill zu M, Ulrich kam, sagt: Ousto», bistu do? (dan schier

icderman nnmpt mich <üu»tc>8, drum das ich ein zytlang Oustns zum

frowen minster was gsin) lüt weidlich. Ueber ein gut will lumpt ein

') Herzog, das Leben Johannes Oecolampadius, «, l. II. S. 7 u. 10.

') Fechter, °, I. S. 47 u, 48.
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alter Herr Herfür, hieß Herr (^erv^in», was ein Priester gsin und

was ettlich jar by dem Zwingliu gsin; der fraget, war do weri.

Sprach ich: Herr 6erva»i, ich bin do: Der ließ mich in und sprach:

was wilt so spatt? hast« nit M. Ulrich ein nacht mögen ruw lassen?

er ist in 6 wuchen in kein bett nie kummen, die will disputatz hatt

gwert, und klopftend im an der tammer ein gut will. Bald kumpt

er hcrfür, dan er hat ghört, das ich do was, und reib die ougen.

Ei du bist ein unrüwig mensch! ich bin ich 6 wuchen nie in das

bett kummen, han vermeint, will moren da pfingstag ist, man wurde

rnwen und giengen in die stuben und sprach: was bringst? zeigt im

den Handel! von mund an und worumb ich nit bricff hette. Do sagt

er: potz ist nur das! do hatt der Eck aber siner listen ein brucht;

ich will schriben; weistu ein knabcn, der wider hin gang? Sprach

ich: jo. Sagt er: wilt essen, so will ich die iungfrowen uffwecken,

sy muß dier ein suppen kochen. Sagt ich: ich wette bald lieber

schlaffen, wünscht im ein gute nacht. Schickt im ein knaben, dem

gab er brieff und schickt in nachtz hinweg, kam vor tag gcm Baden.

Do hatt zu abend einer mit eim wagen mit höw verspättet; do

steig der knab uff den wagen, leit sich uff das höw nnd entschlieff.

Am morgen fiert der das höw in die statt byß uff den markt, das

der knab nit erwachet, Do erwacht er, gsicht um sich, da fach er

die hüser, stigt ab, bringt 0eool»iup»6io den brieff. Was aber

Zwingli geschriben hette, weiß ich nit gar eigentlich, tan aber woll

gedenken uß den Worten, die er mit mier redt in der stuben, do er

sprach: war wolt die puren leren verstan, war recht hette oder nit!

sy verstienden sich baß uff kü malten; worumbt schribt man alle

ding uff, dan das man den laser soll lassen richten? weiß Eck nit,

wie es in den tüonoilii» gehalten sol würden?"

Die Ansicht, daß der Leser Richter sein soll, war dem beste

henden Herkommen bei öffentlichen Disputationen so schnurstracks

entgegen, daß sie unmöglich sich geltend machen könnte. Den Raths-

boten wurde nun das Richteramt übertragen.

Dienstag den 22. und Mittwoch den 23. Mai setzten

Eck und Occolamplldius die Disputation fort. Eck sprach am Diens

tag zwölf Mal und Oecolampadius ebenfalls zwölf Mal, Mittwoch

fprach Eck acht Mal und sein Gegner sieben Mal ').

') <?»U»»Ä Kelvetiea, L. I, ?W — OWb,
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Eck sagte, daß in der heil. Eucharistie nur die Accidentien übrig

bleiben (<Huicl vos llomin»tl8 8r»eeiem paui» st vini, verum mate-

rialem panklil, vel aeoiäentia? hatte Oecolamplldius gefragt. Eck

cnviederte: «inFnum in 8«,or»ineutn e88e 8neoieru pn,ni» et viui,

et oerto c^uum nubstauria pani» transinutatur, tun« »uut aoeiäeu-

tia, et «irouin8tA,i!ti»,e, <^uae viäemu», oontraetamus, ^U8tamu8).

worauf Oecolamplldius ausrief : llie vodi« ziroziter Oeuiu supplieo

noo äoeets uuieo seripturne verdo. Eck hielt ihm Matth. XVI.

entgegen, was aber dem Gegner nicht genügte, sondern einen wört

lichen Schriftbeweis forderte. Eck entgegnete : ^eeevit ^e»u8 pauein,

ubi nrooul lluliio et vani« aeeictenti«, aäfueruut, postea vero

äomiiiu» illuä nomiuat eornu» 8uuru äieen», lioo e»t eornu8

meum , uou äioit, üoo est paui» csuem pinxit pistor, iäeoque

et ill» äuo »äe»8e uportekkt, ec»rnu3 <ülii-i»ti et c^u^m vi<teniu8

»peeieru pauis. Eck hatte auch gesagt, daß die bloße Gestalt des

Biodes auch Brod genannt werde. Oecolamplldius faßte diese

Aeußerung verkehrt auf und entgegnete, daß, wenn das Brod nicht

mehr wesenhllft sei, Christus selbst nicht mehr wescnhaft darin ent

halten sein könne, da er sich selbst das Brod des Lebens nenne.

Eck bezeichnete Occolllmpad's Ansichten von den Sacramenten gar

treffend mit den Worten: Die Sacramente seien seinem Gegner

nichts anderes als ein Röthelstein, womit man die Schafe bezeichne,

um sie zu kennen. Eck hatte ihm «llch vorgeworfen, daß er ein

Moosrohr sei, er sei einst lutherisch gewesen und habe, seit er seinem

ersten Sermon über das heil. Abendmahl im Kloster Altomünster

gehalten, seine Meinung geändert. Oecolamplldius entgegnete: ^u-

Zastiuu8 ip86 retraotÄvit, vi-oteetiori» 2,etati8 taetus, etiaiu ?llulo

äioente. <Huuin eraui varvulu», loc^ueliar ut narvulus. Nam dies

äie»que nc)lii8 pronteuäum e8t. In eoAuitiene veritati», aänuo

me prom^turn exüi1)eo, ouic^ue me äooere ooteuti (ut Onristi»-

uum äeeet) obtemnerare et ^»eräoets, ain^Iexari, <^uoä v. ^Lc:1:iu8

uon taeit.

Eck: Die Berufung auf Augustinus sei eine ganz verfehlte,

Augustinus sei im heidnischen und ketzerischen Glauben auferzogen

und erst im dreißigsten Lebensjahre getauft worden, und habe seine

Glaubensüberzeugung nach der christlichen gebessert, Oecolamplldius

dagegen fei im wahren Glauben aufgewachsen, habe für ihn geschrie

ben und ihn aber doch verlassen.
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Der Herr habe das Brod genommen und gesagt: Iloo e»t

oorpu» meum; wenn man Jemanden Etwas zeige und sage noo sst,

so wolle man sagen, das was ich in den Händen habe, ist es, was

ich zeigen will,

Oecolamplldius: Carlstadt habe das Koo auf den sichtbaren

Leib bezogen. Eck beziehe es auf den unsichtbaren. Sei da ein Unter

schied ?

Eck: Carlstadt habe den Text zerrissen und das twe auf den

dasitzenden Herrn bezogen. Es sei nur ein Frohnleichnam, am Abend

mahle war er sichtbar den Aposteln und jetzt den Heiligen des Him

mels; unter der Gestalt, wie er mit doo sagen wollte, war er auch

sichtbar den Aposteln und jetzt im heil. Sacrmnente.

Oecolampadius stützte sich auf die Ausdrucksweise der Schule:

<t« «ißno «t r«, r« st »i^uo.

Eck wurde ärgerlich und forderte den Präsidenten auf, den

Gegner anzuhalten, seine Gründe auf die Schrift und das Wort

Gottes zu stützen, oder seinen Irrthum zu widerufen.

Oecolampadius: Eck wolle ihn nur auf die trÄnszudstall-

tiation hinführen, er sei gar nicht gewillt, die Materie zu berühren;

die Materie des Brodes höre nie auf, eine solche zu sein, sonst wären

die anhangenden Dinge unter den Creaturen die edelsten, edler als

der Leib selbst, wie sich dieß aus Matth. XXVI. ergebe. Keine

Stelle der Schrift spreche von einer wunderbaren Veränderung des

Brodes.

Eck: Der Herr spreche bei Matth. XXVI. von keiner natür

lichen Materie, sondern von der Gemeinsame der Seligen, wie er

auch in Parabeln die Seligkeit durch ein Nachtmahl anzeige.

Mit diesem wurde der Tag geschlossen, Mittwoch den 23. Mai

begann Oecolampadius: Der griechische Text sei gegen die Aus

legung Eck's, er wolle fürderhin keinen Kirchenvater und kein Con>

cilium anführen, sondern nur die Schrift allein sprechen lassen.

Eck: Das Brod hat der Herr verwandelt nicht in der Gestalt,

sondern in der Natur durch seine Allmacht.

Oecolampadius: Paulus spreche auch vom Brodessen und

Brodessen erheische eine Materie.

Eck: Paulus habe lein Bäckerbrot» verstanden, sondern den

zarten Frohnleichnam Christi, dieß sei der frommen Christen Brod,
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und da sage Christus: „Und das Brod, das ich geben werde, ist

mein Fleisch" (Ioh. VI), und an diesem Fleische werde man

schuldig.

Oecolampadius: Das von Eck Vorgebrachte beweise nicht,

daß die Materie des Brodes aufhöre; Christus sei im Brode aber

unsichtbar.

Eck: Christus habe nur einen Leib und der sei im Sacra -

mente.

Oecolampadius: Das Brod des Lebens sei eigentlich nicht

der Leib des Herrn, sondern das Wort Gottes, und wer an dieses

glaube, werde selig, und die Ehre Christi am Kreuze nenne die

Schrift das Essen, ein Aneignen des Leidens am Kreuze.

Eck: Das Glauben an das Kreuz und das Aneignen, das

Hineingehen in das Leiden Christi sei nicht gegen die Lehre vom

heil. Altarssacramente. Ucbrigens schweife sein Gegner überall hin,

nur vor der heil. Schrift bleibe er in einer respectvollen Entfernung,

er bitte die Herren somit, diesen Schlußsatz schließen zu dürfen.

Oecolampadius schloß die Disputation mit den Worten: Ich

leugne nicht, daß mit Empfang der Sacramente Jesus mit seiner

Gnade sich den Seinen mittheile, das wäre ein gutes Mittel zum

Frieden, aber von seinem unsichtbaren Leibe hat Eck mir nichts be

wiesen. Eck entgegnete, er möge mehr der Kirche als sich selbst

glauben. Er solle keinen Unwillen gegen ihn haben und sich nicht

von der Kirche trennen, und auch niemand Andern dazu veranlassen.

Oecolampadius sagte noch: „Ich beuilhs der gschrifft."

Im Allgemeinen war Eck seinem Gegner in jeder Beziehung

überlegen; es war eben der Kämpe von Bologna, Wien und Leipzig,

dessen dialektische Gewandtheit noch gestählt würde durch seine glü

hende Begeisterung für die so boshaft bedrängte Kirche Christi. Deß-

wegen sehnte sich Oecolampadius nach Zwingli. Am 23. Mai schrieb

er noch an ihn: Nnne, nou tÄin nosrro, ^unm tun nomine

«nlieiti sumus: c^ui», euiin Lernates soiverunt le^em illain, nt

iutellißes, et te tracluxerunt , czuoä nie eomuarare nolueris in

taute oonäuotu. Visum est mini, et König ^uiliusäain tratrinus,

«icmiäem eitr«, nerieulum üeri nossit, ne anesse» äisnutatieni,

^oll timewus ellusae. <Huoä si üeri non notest, n»uä vi6ec>,

guomkm n»eto similis unc^uam se oilerat onnortunitll». 8i neri



— 90 —

olitatieris, p^riolitHtiiinur oiunss teoum. 8eä tu tortH88S plur»

uo»ti, HUÄin norim i^>8« ').

Donnerstag den 24. und Freitag den 25. Mai disputirte

Jakob Immeli von Basel "). Er begann den Kampf mit dem Aus

drucke des Bedauerns, daß er gezwungen sei, mit seinem ehemaligen

Lehrer zu streiten und ihm als Gegner gegenüber zu stehen, doch

wenn er an das Wort des Herrn denke: „wer Vater oder Mutter

mehr ehrt als mich, der ist meiner nicht werth," und dieses auf

das Verhältnis) eines Schülers zu seinem Lehrer ausdehnend, fasse er

frischen Muth. Eck entgegnete kurz: Rx toto non tuit nellS88«,ria,

sxou8lltio Huonäain ruei äileoti äisoipuli, ü«,«L snim nov» äuo-

trina inultos a nie «e^rs^avit, unniu peuitus iu 'lliureFum in

turrim oaptivitatis ^VeI1«nt>sr^ 6iotnm.

Immeli fragte Eck, was er unter dem anhangenden Ding des

Weines und Brodes verstehe, ob es Brod oder des Herren Leib sei?

Eck: Nach Consecrirung im Amt der Messe ist es der Leib

und das Blut des Herrn.

Immeli: Hangen die äußerlichen Zeichen dem Brod und

Wein, oder dem Leib und Blut Christi an?

Eck: Keinem.

Immeli: Dann müssen sie sein oder nicht sein.

Eck: Das wesentliche Wesen, das in die Sinne fällt, leugne

er nicht.

Immeli: Nun müssen sie eine Substanz oder ein anhängiges

Ding sein, der Gegner möge beweisen aus der Schrift, daß eine

Substanz von ihrem anhangenden Wesen sich verwandle.

Eck: Sie feien keine Substanz.

Immeli: Dann müssen sie etwas Anhangendes sein, entweder

Substanz oder Anhang.

Eck: Wer dieß sage?

Immeli: Dieß ergebe sich aus Eck's Behauptung, daß der

Herr mit den Worten „Iioo «st oor^us msum" die empfindlichen

Zeichen gegeben, somit seien die Zeichen der Leib Christi.

') Heß Sal., Lebensgeschichte D. Johann Oecol»mpads. Zürich 1793.

S. 453.

2) 0au38Ä Kelvetio», «. I. ? — Hüll).
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Eck: Der gute Mann habe ihn nicht verstanden. Er habe

gesagt, doe bedeute den Frohnleichnam Christi unter der Gestalt des

Im meli: Somit habe der Herr das Sacrament zum Essen

en, somit folge, daß die Sacramcnte der Leib Christi seien.

Eck: Er solle mit der heil. Schrift antworten und nicht mit

sophistischem Geschwätze nach Weise der Schüler sprechen, sonst

müßte er ihm einen seiner Schüler gegenüberstellen. Die Neuchristen

hätten ja stets die heil. Schrift im Munde, aber bei dieser Gelegen

heit scheinen sie nichts davon wissen zu wollen.

Im meli: Eck möge ihn nicht verspotten, sondern sein Argument

auflösen.

Eck: Sein sophistisches Lied wolle er nicht auflösen.

Immeli: Christus sage bei Ioh. VI.: „wer mein Fleisch ißt

und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben." Judas und viele

Sünder hätten dieß gethan und waren doch verloren gegangen, so

mit sei der Leib des Herrn kein Unterpfand der Seligkeit.

Eck: Der gute Mann habe ganz vergessen, daß eine Stelle

der heil. Schrift mit der andern verglichen werden müsse, sonst

würde er nicht übersehen haben, welchen Unterschied Paulus in dieser

Beziehung mache.

Immeli: Paulus spreche zu den Corinthcrn XI, von des

Herrn Brod und nicht vom Leib Christi.

Eck: Paulus füge aber bei: schuldig an dem Leib und Blut

des Herrn.

Immeli: Paulus zeige an, die Gemeinsame des Leibes und

Blutes sei die gläubige Versammlung Christi, und das Gemeinsame

eines Dinges könne nicht dasselbe Ding sein.

Eck: Der Gegner rede unverständiges Zeug. Paulus sage:

das Brod, das wir brechen (dieß geschehe im Sacrament), das sei

Gemeinung, oder gemeine Austhcilung des Leibes Christi, und nicht

eine gemeine Austheilung eines Bäckerbrodes, damit Iedlichem ein

Stücklein werde. Wenn ein gemeinsames Ding nicht das selbig

Ding wäre, dann sei ein von Kaufleuten gemeinsam zusammengeleg

tes Capital kein Geld.

Immeli: Ein gemeinsam von Kaufleuten zusammengelegtes

Capital sei allerdings Geld, aber sei nicht die Kaufleute selbst, das

Brod, das wir brechen in des Herrn Nachtmahl, sei eine Gemeinschaft
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des Leibes Christi, aber nicht wesentlich der Leib selbst. Die christ

liche Versammlung beziehe sich im Brechen des Brodes auf eine

Gemeinschaft im Verdienste des Todes und Blutes Christi.

Eck: Dieß sei ein Gerede, ganz geeignet, die Einfältigen zu

verwirren. Die Kaufleute haben Gemeinschaft des Geldes, nicht die

Kaufleute seien die Gemeinschaft, sondern das Geld sei die Gemein»

schaft, die sie miteinander gemein hätten; das Brod sei die Gemein»

schaft des Leibes Christi, und diesen hätten die Gläubigen mitein

ander gemein.

Immeli: Bei Mntth. XXVI. heiße es aber: „Ihr weidet

mich nicht allwcg haben," Dich kann nicht verstanden werden von

der Gottheit und Gnade Christi, sondern muß sich auf den Leib

beziehen.

Eck: Der Zusammenhang des Textes ergebe, daß der Herr

hier von seinem sterblichen Leibe rede.

Immeli sucht seine Ansicht auf Ioh. XVI. zu stützen: „Ich

bin ausgegangen vom Vater, ich gehe zum Vater." Er habe die

Welt verlassen und sei somit nicht mehr leiblich in die Welt.

Eck wünschte ihm Rückkehr zur Kirche, Gott möge ihm barm

herzig sein.

Samstag den 26. Mai sprach Pfarrer Ulrich Stud er von

St. Gallen '). Eck höhnte ihn und meinte er wiße nit „wo er dz

rößly inspannen sollt." Er bat ihn, da er „nit besonders hochen

verstandt sei," beim wahren Glauben zu bleiben. Studer verließ

bald den Catheder.

Sonntag den 27. Mai war Ruhetag.

Montag den 28. Mai wurde in der Versammlung eine

neue Verordnung verlesen, daß Alle, die Eck's erste These bestreiten

wollten, ihre Zweifel öffentlich vortragen sollten, da widrigenfalls

aus ihrem Schweigen auf eine völlige Übereinstimmung mit der

selben, sowie in der Folge unter ähnlichen Umständen mit den übrigen

Thesen würde geschlossen werden; nur sollten die Einwendungen

ohne Umschweif und Wiederholung vorgebracht werden ').

') o, l, Huiij; Heß, o. I. S, 187.
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Dienstag den 29. Mai trat Bcrchthold Haller,

Prädicant in Bern, gegen Eck's zweite These auf '). Er nahm

seinen Beweis aus dem Briefe des Apostels Paulus au die Hebräer:

»weil Christus ein vollkommenes Opfer vollbracht habe, so dürfe

dasselbe von uns nicht verbessert, wol aber möge es erneuert werden

mit dankbarem Gedächtnis;, mich des Herrn Gebote;" nur das stete

Opfer des Christen, nicht dem Priester allein, sondern allen Christen

befohlen, sei ein heiliger, dem Höchsten angenehmer und vernünftiger

Gottesdienst. Eck fragte ihn voll Verwunderung: wo er solche Neue

rungen gelernt habe? Halter wies nun auf Christus selbst hin,

welcher von seinen Jüngern Zweierlei gefordert habe: den Genuß

des Sacraments, dann daß dieser Genuß zu seinem Gedächtniß

geschehe. Offenbar sei die Messe mit allen ihren Ceremonien keine

Einsetzung Christi. Eck führte Beweise aus dem alten Testament,

Halter forderte klare aus dem neuen Testamente. Er ließ sich weder

durch die geistige Auffassung, daß nämlich die Gott dem Vater

geschehene erste Opferung am Kreuze im Amte der Messe dargestellt

werde, noch durch die Erklärung bewegen, daß Alle, welche das

Opfer in der Messe bestritten, Vorboten des Antichrist seien. Eck

suchte nun Haller unvermerkt über die erste These zu erfragen.

Halter wich aus und wollte darauf nicht eingehen. Eck beschwerte

sich über dieses Schweigen, und rief den Abgeordneten von Bern

zu, den Herren in Bern zu sagen, daß sie sich vor Zwiespalt im

Glauben der neuen Prediger hüten sollen. Halter wiederholte aber,

wie das stete Opfer des Kreuzes und Todes von allen Christen er

fordert werde, nämlich Glaube und Liebe, indem man Gott von

Herzen liebe, fürchte und ihm vertraue.

Oecolamplldius setzte den Kampf gegen die zweite These

fort «).

Oecolamplldius: Ich frage, wer opfert, der Priester oder

Christus?

Eck: Von der Zeit der Auffahrt Christi an opfert der Priester,

wie sich dieß aus Malach. III, ergibt.

Oecolamplldius: Ein Jeder, der opfert, ist höher, dann das,

') 0»u»»» bslvstlc:», e. I. Kh — 8!HK. Ueber Haller vergl. Kuhn,

die Reformatoren Bern« im XVI. Jahrhundert. Bein 1828, 8°. S. 131 - 247.

') o, I, Liiijd — XH».
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so von ihm geopfert wild; opfern nun die Priester den Leib und

das Blut Christi, so sind sie dieser Opferung wegen höher, als der

Leib und dos Blut Jesu Christi.

Eck: Die Messe ist den Priestern befohlen durch Luc, XXII.:

„das thuet zu meinem Andeuten ;" Christus hat sich am Kreuze

selbst aufgeopfert, er ist aber nicht besser als er selbst ist, Abraham

nicht besser als Isank. Dem allgemeinen Priesterthum ist auch conform

das allgemeine Konigthum, und doch gehen viele dieser Könige

betteln.

Oecolampadius: Wird ein Ding in der Schrift nicht ge

funden, ist es auch zu glauben?

Eck: Ja, wenn es die Kirche lehrt; die Wiedertäufer sagen

auch, in der Schrift sei das Taufen der Kinder nicht geboten; glaubst

du Wiedertäufern? Bleibe bei der Messe und laß fremde Dinge

fallen.

Oecolampadius: Entweder ist das Opfer Christi nicht ge

nügend zur Hinwegnahme der Sünden, dann ist es das Opfer

des Priesters auch nicht, oder es ist genügend, dann ist das des

Priesters unnütz.

Eck: Das Opfer Christi ist genügend und vollkommen in ihm

selbst; durch die Sacramente und die guten Werke werden wir erst

des Opfers theilhaftig, weil wir da mit freiem Willen in die Er

lösung eingehen. Ist die Arznei noch so gut und heilsam, will aber

der Kranke sie nicht genießen, so wird sie ihm unnütz sein.

Oecolampadius: Der Glaube bewirkt dieses.

Eck: Der Teufel glaubt auch.

Oecolampadius: Ich befehle mich dem Worte Gottes und

dem Urtheile derer, die das Wort Gottes erkennen.

Eck: Ich bekenne das von Christus eingesetzte Priesterthum,

wie es die Kirche schier 1500 Jahre gebraucht hat.

Dienstag den 31. Mai schritt man zur dritten These Eck's.

Oecolampadius war ihr Bekampfer ').

Er stellte als Princip auf, daß eine freie, ungehinderte Gemein

schaft mit dem durch Christus versöhnten Vater bestehe; die Heiligen

sollen nicht verachtet, aber Gott über Alles erhöht werden, Jesus

allein sei der Mittler und Fürbitter. Es sei ein verschiedenes Ding

') <-. 1, X!j — Lbö».



um die Fürbitte der Menschen auf Erden und derer im Himmel;

die erste sei in der Schrift befohlen, die zweite nicht; es sei zwar

nicht zu leugnen, daß die Heiligen für uns bitten, aber sie um ihre

Fürbitte anzurufen, sei dem Vertrauen auf Gott nachtheilig, denn

«o mehr Vertrauen auf Gott, da sei auch größere Ehre Gottes.

Gott erhöre allerdings das Gebet der Heiligen, aber die Anrufung

sei uns nicht befohlen. Wenn sie auch für uns bitten, so bleibe uns

doch die Freiheit, zu Gott zu kommen. Sich allein auf Gott ver

lassen, mit ganzem Vergessen aller und jeder Ereatur, sei das Ein

zige, was uns Noch thue. Die Heiligen genießen unaussprechliche

Seligkeit, aber man soll ihnen nicht dieselben Ehren erweisen wie

Christo. Petrus, Paulus, Barnabas ließen sich ja auch nicht als

Gott verehren.

Einem solchen Angriff gegenüber bedurfte es wahrlich keines

Eck's, auch ein Kämpfer minderer Stärke hätte den Mönch von

Altomünster besiegt.

Eck sagte: Christus ist der Mittler, die Heiligen sind Fürbitter,

und dnrch das erlösende Blut des Mittlers sind sie Fürbitter ge

worden, und bitten nur mittelst der Vermittlung des Mittlers, und

insofern können wir sie auch Mittler heißen, aber es ist ein großer

Unterschied zwischen dem Mittler als Erlöser durch die Erlösung

und dem Mittler als Fürbitter durch des Erlösers Blut. Dieses

bewies er aus Stellen des alten und neuen Testamentes. Ferners

sagte er, von der Thatsache des christlichen Lebens ausgehend, daß

die Lebenden für einander beten und sich einer der Fürbitte des

andern empfehle, was nun auf Erden geschehe, müsse auch im

Himmel geschehen; bitten die Heiligen für uns auf Erden, so setzen

sie dieß im Himmel fort, denn sie bitten für uns aus Liebe und

diese Liebe sterbe nicht. Es ist gewiß, daß die Heiligen für uns

bitten und daß Gott ihre Bitten gnädig aufnehme. Nur Dummheit

könne ein solches Gut nicht zu seinem Heile benützen. Uebrigens

glaube er fest, daß kein christliches Gemüth so dumm sei, den Hei

ligen göttliche Ehre zu erweisen ').

°) Herzog (°. I. S. 16) sagt: „Eck sagt ganz naiv: Gott ist ein verzeh»

rende« Feuer; darum fürchten wir uns vor dem Feuer und beten die lieben

Heiligen an." Der Wortlaut der Acten heißt: Vivu8 puulu» »ä Uedraeo» reuovat,

äemii licet «»»« i^usiu eullzumeiiteiii , «zusr« unu immsritn unbi» timemu»
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Oecolampadius hatte unter cmderm, um die Unzulässigkeit der

Heiligenverchrung zu beweisen, sich eines seltsamen Beispieles be

dient. Wenn Einer, sagte er, nach dem Wege nach Basel frage

von Baden aus, so weise man ihn doch wohl nicht über Bern und

Solothurn, sondern den geraden Weg, und so müsse man also auch

nicht den Umweg bei allen Heiligen vorbeimachcn. Eck entgegnete

aber schlagend: Allerdings werde ich Einen, der von hier aus nach

Basel will, nicht über Bern und Solothurn schicken, aber Brugg

und Rheinfelden muß ich ihm denn doch wohl nennen, und die kann

er nicht umgehen, wenn er den kürzesten Weg nehmen will.

Oecolampadius schied mit den Worten: L^o Loriptnris com-

Mittwoch den I. Juni begann der Kampf gegen die vierte

These von Eck.

Den Reigen eröffnete Heinrich Link, Prediger von Schaff

hausen '), dann folgten Johann Heß von Appenzell °) und De

mi nicus Zyli, Schulmeister von St. Gallen '), lauter Stümper,

so daß Oecolampadius noch deu Catheder betreten mußte, um

die Ehre des Tages zu retten ").

Er erklärte seine Abneigung gegen das Bilderstürmen, und

wie sehr es ihm gefalle, die Bilder als die Schrift der Laien gelten

zu lassen. Doch wolle er die These nicht unterschreiben wegen der

»b bo« issn«, iäecx^u« et »Äneto» ut me<li»tc>re» invooninu», ((?»„««» IiSlvetie»,

^»Hb,) Kann der Herr Professor Herzog nicht unterscheiden zwischen »6u>-»s« und

i»v<>e»re? Sollte er wirtlich der lateinischen Sprache nicht vollkommen mächtig

sein, dann hätte er bei den Original-Acten in deutscher Sprache sich Rath«

erholen tonnen. Diese sagen (D.d.): sant Paulus zu den hcbreern hat das ernll-

werct got ist ein verzerent« für, dorum wir uns billich förchten vor dem für vnd

die heiligen anriefsen als mitler.

>) 6»u»»2 I,el?etie», «, I. LbH — Ooiiij». Eck bezeichnet ihn«!«

„totu» »clipturHlUiu v»euus, »« tutu» mizeriLur» älgputator."

') e, I. c?«M« - V<W».

2) e, I, Uäiij» — DSiii^b, Eck ermahnte ihn, fleißiger zu lernen, seinem

Lehrer Vadian mehr Ehre zu machen, Luther« Schriften als die seines Haupte«

genauer durchzulesen und fleißig seinen Küsterdienft zu versehen. Zyli erwiederte, weder

Luther noch Zwingli, sondern Christus sei sein Haupt, er sei hieher berufen worden,

habe sich nicht eingedrängt, von Vadian habe er nichts in der Theologie gelernt,

erst als Schulmeister habe er da« Wort de« Herrn begriffen.

') °. l. LeM» - ?tzü>
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Mißbrauche, die mit den Bildern getrieben würden, die dem Geiste

der christlichen Offenbarung völlig zuwider wären.

Donnerstag den 2. Juni wurde gegen die fünfte These

uon Eck gestritten.

Mathias Keßler, Pfarrer in Gaß im Canton Appenzell,

sprach nur einmal und trat dann ab. Er führte nur einige Schrift

stellen an, die gegen die Existenz eines Reinigunasortes beweisen

sollten. Eck rief aus : „Es ist zu erbarmen, das so vngelert Priester

die daselbs fürgeben sy sigen einfaltig vnd nit geschickt sollen sich

vndersten, landt vnd lut zu uerfüeren, vnnd abziehen von Christen-

licher ordnung und füren in ewige verdamnus." Er bewies seinem

Gegner, daß er nicht wisse, was der Glaube sei und ermahnte ihn,

fleißiger zu lernen ').

Ihm folgte Johann Heß, er sprach auch nur einmal. Er

stützte sich besonders auf die Stelle bei Math. VI. : „si 6imi8eriti8

Komininus neeeata 8U», ete," und Is. 43. : „630 8uin, e^o »um

ins« Hui äoleo ini^uitates praeter ine et neoeatoruin tuoium

uon reeorcialiar."

Eck entgegnete: „8i Hessuz soolnz visitaßget äili^entiu8, in

neeeato äun e88e ciidioißget, uninn eulna <zuain toilit noenitentia,

aiteruin pueus, <^un,e tollitur per »Äeramentum «atislaetioni», sat!»-

f3,8»i«ni8 nie vel in nur^atorio." ^)

Ferner traten auf Benedict Burgower, Pfarrer in

St. Gallen u), und Wolfgang Wetter, genannt Iuffli, Coadjutor

in St. Gallen ^). Eck nannte sie spöttisch gewaltige Heroen in der

heil. Schrift. Den Schluß bildete Oecolampadius, der auch heute

versuchte, die Scharte des Tages auszuwetzen ^). Umsonst. Eck er

mahnte ihn, seine Irrthümer zu verlassen und zur wahren Kirche

zurückzukehren, gab ihm das Zeugniß, durch Gelehrsamkeit seine

College« übertroffen zu haben, und bat ihn, ob dieser Disputation

ihm nicht zu grollen. Dann ermahnte er die anwesenden Priester,

beim alten Glauben zu verharren. Mit den Worten: „voeeamus

in unitats üäei munäo, oarni et ämbolo reluetari, ut una »iinul

>) 0. I. 5l>H.

') e, I. VliH>>.

-) 0. I. «8 — «xiiij».

i) 0. I. VssiHb __ IIKH». Er las seine Gründe aus einem Hefte.

Oeft. Wielteli- f. !»>h. Iheol, I. 7
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aeternam salutem oonse^uamur. Hoo roßo tacias äomiue ^esu

Onriste. ^men." schloß er die Disputation.

Oecolllmpadius entgegnete, wegen seiner Grobheit und Heftig

keit werde er ihm nicht grollen, übrigens seien seine fünf Sätze nicht

in der heil. Schrift begründet. Eck erwiederte nur: „noe ezo äeo

C0INM6ll6o."

Wider die sechste und siebente These Eck's wurde nichts ein

gewendet.

Freitag den 3. und Samstag den 4. Juni trat Faber

auf '). Er zeigte an, daß er über sechs Artikel mit Zwingli hätte

disputiren wollen, wenn dieser nicht schändlicher Weise einer Dis

putation ausgewichen wäre. Er wolle indessen zum Besten der Eid

genossen seine Widerlegung der Zwingli'schen Ketzerei in sechs Ar

tikeln der Versammlung vorlegen. Diese sechs Artikel lauten :

1) DoAiuatÄ et scripta VIrioni 2winAÜi ex spiritu veritatis

esse non possuut, c^ui» sidimet ut lux et teueorae, verum et

rnenäaeii!, oontraciieunt.

Diesen Artikel bewies er mit zahlreichen Stellen aus Zwingli's

Schriften mit genauer Angabe der Seitenzahlen. Nach Faber soll

Zwingli folgende Taufformel gebraucht haben: „In noiuinidus ?»-

tris, et ?i1ii et Spiritus saueti."

2) LvanAelieos liaeretioos inter se äisseutire, et nee silii

ipsis eoustare.

Er hob in diesem Artikel die Widersprüche der Häupter der

Reformation hervor, wie z. B. Oecolampadius (od uasi monstrosi-

tatem et ^«,30 äietus) der Lehre von der Fürbitte der Heiligen

günstig sei, und Zwingli sie bestreite.

3) Omues uaereses 2>viu^Ii2U3,iu äoetriuani in malitia louZe

praeeellere.

4) Oiuues priseos et urtuodoxo» patres uostrae parti sub-

sorioere, ue uuo ^uiäolu äempto,

5) De euusiliorum ^eneralium uuaniiui eonseusu iu veram

(üliristiaualu äoetriuam.

6) 2iviu^lii äoetrinam corporis et sanguinis OKristi esss

turpissilUÄiü.

>) « 1. Xiciid — ?I>H».
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Montag den 6. und Dienstag den 7. Juni trat

Nurner auf ').

Er erzählte zuerst die Ursache, warum er sich gegenwärtig hier

befinde, er sei nämlich schon etliche Jahre in seiner Ruhe gestört,

von seinem Vaterlande vertrieben, und endlich als Prediger in

Luzern nebst vielen Anderen von Zwiugli heftig angegriffen und in

Betreff der heil. Eucharistie der Ketzerei beschuldiget worden. Er

warf Zwingli vor, er habe die katholischen Geistlichen verjagt, sie

ihrer Einkünfte und Würden beraubt, und dieß zu rächen sei er jetzt

gekommen. Dann betheuerte er, daß er Niemand beleidigen, auch

nicht die Obrigkeit von Zürch oder irgend einen redlichen Bürger

Klinken, sondern nur allein mit dem Hauptfeinde des katholischen

Glaubens, mit Zwingli, streiten wolle. Nun zergliederte er seine

zwei oben angegebenen Thesen, Ueber die letzte redete er in 40 Con-

clusionen von den rechtmäßigen Arten des Eigenthums, dann von

den Scheingründen, womit die Ketzer ihren Raub vertheidigen woll

ten, durchweg mit Citatcn aus dem Codex und den Pandccten, auch

mit Schriftstellen vermengt.

Diese Conclusionen hießen :

1) Ds r^rimo titulo ^U3ta,s possessionis, ouas äicitur vos-

«ezzio ;

2) äs sssuuäu titulo Hustas vusssssiouis dominium äioto;

3) äs tsrtio titulo rsi ^'uäiseltas äisto ;

4) äs o^uarto ^justas vosssssionis titulo, sx liasrsäitats ;

5) äs Huinto titulo, sx Is^ato;

6) äs ssxto titulo, sx äouations;

?) äs ssvtimo, sx ssusitius st rsääitious ;

8) äs ootavo, sx tsstamsutis saorusaiistis scslssii« laoti»;

9) sx sontrllstious omuium Asutium;

10—17) äs lioti» st sxoo^itatis oausis, st tamosis iulami-

nu»^us titulis svÄUFsliourum lurum st ravtorum, cum o^uious

Maxime snrum malslasta fusaut, solorant st äsksnäunt;

18—34) äs ii^juriis st sontumsliis vivorum, st vrimo cum

äe« äicatis vir^inil)us psrpstratorum ;

35—40) äs injuriis st sontumsliis mortuorum.

') «. I. rpiiijb — 22 iH»; Heß, °, I, S. 190.

7»
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Bei jeder Conclusion erklärte er Zwingli für infam. Niemand

wagte zu widersprechen, obgleich der Ritter Jakob Stapfer jedesmal

Zwingli selbst oder einen Mandatar zur Antwort aufforderte.

Mittwoch den 8. Juni wurde nun die Disputation ge

schlossen. Es wurden alle von beiden Seiten anwesenden Gelehrten

aufgefordert, sich zu erklären, ob sie Eck's Thesen annähmen oder

nicht. Eck's Thesen unterschrieben: Der Weihbischof Melchior von

Constanz; Johann Schlupf, Pfarrer in Überlingen; Gallus

Müller, Professor und Pfarrer in Tübingen; Balthasar, Pfarrer

in Eßlingen; Othmar Luscinus, Canonicus bei St. Moriz in

Augsburg; Albertus Krus, Propst in Wolfeneck; Anton

Pyrata, Domprediger in Constanz; August in Marius, Weih

bischof in Freising und Domprcdiger in Basel; Jacob Lemp,

Professor in Tübingen; Balthasar Plantsch, Professor in Tü

bingen; Jakob Zimmermann, Dechant in Columban; Dr. Nsä.

Johann Silberberg; Conrad Treger, Pruvincial des

Augustiner-Ordens; Ludwig Löblin, Dechant in Bern; Dr. Peter

Spiser; Theobald Altmannsh auser, Canonicus in Chur;

Dr. Wendelin, Prediger im Kloster St. Gallen; Barnabas,

Abt von Engelsberg; vi-. Ludwig Bär, Propst bei St. Peter in

Basel; Iodok Stapfer, Bürgermeister iu St. Gallen; Iodok

Honegker, Schultheiß in Bremgarten; Dr. Johann Faber;

Caspar Turrerius, Mathias Krez, Prediger in Augsburg;

Jacob Jonas; Matthias Stör; Johann Kislin, Pre

diger in Mengen; Christoph Golter, Pfarrer in Morsberg;

Johann Medler, Pfarrer in Ratolffzell; Johann Fiener,

Pfarrer in Kiesleck; Iodocus Koller, Caplan in Eßlingen;

Bernhard Käser, Pfarrer in Rütholz; Georg Herzog, Pfarrei

in Eichstetten; Andreas Schlies; Johann Lickinger; Martin

Roblin in Klufftern; Iodocus Schetlin, Pfarrer in Berkheim;

Georg Schurlin, Deutsch-Ordens-Ritter in Althausen; Thomas

Murner; Johann Scherer, Dechant in Luzern und Pfarrer in

Malters; Peter Winman, Canonicus in Luzern; Iodocus

Schinbein, Canonicus in Luzern; Daniel Kenel, Pfarrer in

Ruswil; Nicolaus von Ury, Eremit; Heinrich Bomly, Pfarrei

in Schwitz; Johann Gebwiler von Basel; Leonhard, Prediger

bei St. Peter in Basel; Theobald Hutter, Pfarrer in Appenzell;

Balthasar, Pfarrer in Urneschen; Lorenz Faeßler, Caplan in
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Appenzell; Lorenz Mer, Pfarrer in Baden; Ulrich Müller,

Pfarrer in Schncissingen ; Marcus Brummer, Pfarrer in Wur-

chenlos; Ludwig Schcrer, Pfarrer in Dictiken; Johann Breit-

schnid, Pfarrer in Lengunow; Johann Maseler, Pfarrer in

Mchdorf; Johann Schlininger, Pfarrer in Birmcsdorf; N.,

Coadjutor in Dietiken; die Capellane in Baden Ulrich Adler,

Johann Schach, Johann Schürpf, Johann Falk, Johann

Steinburger, Johann Laser, Johann Marti in Schorneck,

Johann Erhart, Johann Drucksas, Hieronymus Ansels

und Iodocus Gebhart; dann Zimpertus Camerarius; Leon-

hardus in stad; Alerius Camerarius, Coadjutor in Baden;

Johann Burkhard, Prediger in Bremgarten; Johann Schatt,

Capellan; Daniel Schutt, Conventual in Muri; Thomas

Lorchyn, Camerer in Muri; Ulrich Fuchsly, Capellan in

Bremgarten; Nicolaus Bürcher, Capellan; Johann Löchly,

Capellan; Mathias Brettmann, Capellan; Heinrich Offringer,

Cllntor in Zurzach; Ottmar Deck, Canonicus in Zurzach; Abt

und der ganze Convent in Wettingen.

Für Oecolampadius erklärten sich entschieden: Johann Lu-

thart, Prediger bei den Minoriten in Basel ; Wolfgang Wissen

burger, Hospitalpfarrer in Basel; Jacob Immeli, Pfarrer bei

3t. Ulrich in Basel; Markus, Pfarrer bei St. Leonhard in Basel;

Thomas, Prediger bei den Augustinern in Basel; Heinrich Link

von Schaffhausen ; Johann Heß, Caplan in Appenzell; Pelagius

»m Stein, Prediger in Trogen in Appenzell; Iodocus Burk«

hart von Solothurn; Wolfgang Iuffli, Coadjutor in St. Gallen;

Jacob Riner, Caplan.

Eck's erste These nahmen an: Johann Glother, Pfarrer in

Mühlhausen, Augustin Kromer von Mühlhauscn und Benedict

Burgauer, Pfarrer in St. Gallen. Mathias Keßler, Pfarrer

in Gas, nahm die erste und zweite These an; Fridolin Brummer,

Prediger in Glarus, Ludwig Rösch, Caplan in Schwanden,

Johann Schudler, Pfarrer in Wesen, Johann Aruer, Pfarrer

in Schonis, stellten die ganze Sache der Entscheidung ihrer Regie

rungen anheim, diese als einzige und unfehlbare Ausleger in der

heil. Schrift, welche doch nach ihrem Grundsatze keines solchen Aus

legers bedürfen sollte, anerkennend.
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Bcrchthold Haller und Peter Gonzenus von Schönthal

traten weder der Meinung Eck's, noch der des Oecolampadius bei ').

Nun beschlossen die Eidgenossen, Zwingli und sein Anhang

solle von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen sein; weil ferner

der heil. Glaube von so hohem Alter und der Besserung nicht be

dürftig sei, soll Alles in Ansehung der Meinungen und Ceremonien

unverändert bleiben, und Niemand bei schwerer Strafe Neuerungen

einführen oder Irrlehren auf die Bahn bringen. Druck und Ver

kauf ehrenrühriger Schriften und Gemälde, besonders aller Lutheri

schen und Zwinglischen Bücher, soll auf's Strengste verboten sein;

hierzu bestellte Aufscher sollen die Uebertreter anzeigen und in Ver

wahr bringen lassen, welche dann auf's Schärfste bestraft werden

sollten «).

Während der Disputation wohnten die katholischen Theologen

in der Lcutpriesterei, „fürtend ein prassen, ein üppig schnöd ergerlich

wäscn." Den Wein mußte der Abt von Wettingen liefern.

Oecolampadius lag in dem Wirthshausc zum Hecht, er soll

nichts anderes gethan haben als „läsen oder bäten" ').

Eck sprach während der Disputation oft mit Heftigkeit, öfters

mit Hohn und Spott, den ihm der gar geringe wissenschaftliche Ge

halt seiner Gegner entlockte; mehrmals entwischte ihm der Schwur:

Botz Marter <).

') <:. 1. b^b — bH; Nullinger, c-, I. S, 356.

') Dieser Mann ehelichte 1528 zur nöthigen Abwechslung des „läsen vnd

bäten" die schmucke Wilibrandis Rosenblat, „Oecolampad," schrieb am 21. Mar;

1528 Erasmus an einen Bekannten, „hat ein hübsches Mädchen geheirathet. Ich

glaube, er will sein Fleisch kreuzigen. Viele sprechen von der lutherischen Sache

als von einer Tragödie; mir kömmt sie eher wie eine Komödie vor; denn immer

laufen die Bewegungen in eine Hochzeit aus." So Erasmus, Herzog («. l. S, ?4)

will es besser wissen, und meint „die Führimg des Herrn habe ihn selbst zur Ehe

eingeladen," eine Ehe, von welcher Oecolampadius, der ja stet« gelesen und gebetet,

selbst versicherte, er werde kein Müßiggänger sein, sondern von den Vorrechten

derselben tapfer Gebrauch machen. Diese Wilibrandis ehelichte nach dem Absterben

Oecolampad«, der sie als die Witwe des Ludwig Cellarins geehelicht hatte, E»'

pito und Bucer. Heß («. I. S. 219) nennt diefe vierfache Vermischung „ein sel

tenes Beyfpiel eines fonderbaren Glückes,"

') Bullinger, e. 1. S. 351.
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Es wurde auf ihn und seine Disputation ein Spottgedicht

verfaßt und nach der Weise wie der Strigel zu Constanz gesungen.

Der Verfasser dieser Satyre war Utz Eggstein, Pfarrer zu Uster

im Zürcher Gebiete. Ein zweites Spottgedicht verfaßte Veuner

Manuel zu Bern; „es giengend auch andere lieber, Vers und gedicht

vß wider Eggen disputieren vnd wider Fabers practizieren" ').

Zwingli, der, wie wir schon oben gesehen, von den Vorgängen

bei der Disputation auf das Genaueste unterrichtet war, erließ un

term 21. Mm eine Schrift gegen Eck's Sätze: „Die erst kurze ant

wurt über Eggen siben schlussredcn. Mit einer Epistel an die ersamen

ratsboten der XII orten." °) Am 3. Juni veröffentlichte er: „Die

ander antwurt über etlich unwarhaft unchristcnlich antwurten, die

Egg nf der disputation zu Baden gegeben hat. Mit einer vorred an

ein lobliche eidgnoßschaft" ").

Ueber die Herausgabe der Disputations-Acten entstanden eben

falls Reibungen. Die Evangelischen ließen durch Thomas von Höfen

aus Bern, der sich wahrend der Disputation in Baden heimlich

aufgehalten, und Alles, so weit es ihm ohne Aufsehen zu erregen

möglich war, aufgezeichnet hatte, die Acten unter dem Titel drucken:

„Wahrhaftige Handlung der Disputation in obern Baden des Dr. Hanns

Fabri, Johann Ecken und ihres gewaltigen Anhangs gegen Johann

Oecolampadium und den Dienern des Worts, angefangen den 19 Tag

Mai anno 1526. Zwinglii Antwort auf Ecken Schlußreden." Der

Buchdrucker (Wolf Köpfel zu Straßburg) bat Capito, daß er ihm

dazu verhelfen möge, daß auch durch Zwingli oder Andere noch etwas

Weiteres über diese Disputation herausgegeben, und ihm zur Heraus

gabe übergeben werde. Capito entsprach seiner Bitte. Er sandte durch

einen eigenen Boten Exemplare dieser Druckschrift mit einem Briefe,

>) Bullinger, <:, I, S. 357—360, Ueber Nikolaus Manuel vergl, Kuhn,

die Resormatorn Bern«, o. !. S. 273—341,

2) Zwingli'« Werle, <-. I, S, 484—491. „Dann was Egg uf einen

morgen in die Feder redt, so es mir noch um zwey desselben tags Wirt, will ich

den nächsten morgen gschriftlich antwurt by üwer wysheit haben," sagt er selbst

in dieser Schrift.

') °. I. S. 491-498.
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in welchem er des Buchdruckers Ansuchen empfahl, an Zwingli und

nebst einem andern Briefe an Pellikan. Indessen war die Druckschrift

vom Reichstage zu Spcicr an die Tagsatzung zu Baden überschickt

worden. An eben dem Tage, an welchem die Tagsntzung diese Mit

theilung erhielt, ward der Bote Capito's wegen angeschuldigter

Schmähung der Jungfrau Maria im Wirthshause zu Wettingen

dem Landvogt zu Baden gefangen zugeführt, demselben das Packet

abgenommen, der Tagsatzung überliefert, von dieser nicht nur das

Packet, sondern auch die Briefe erbrochen, und Faber der Auftrag

ertheilt, diese Briefe in's Deutsche zu übersetzen. Faber that dieß in

der Schrift: Neue Zeitung und heimliche wunderbarliche Offenbarung

etlicher Sachen und Handlung, so sich auf dem Tag der zu Baden

im Aargau von den Sendboten der XII Oerter der loblichen Eid

genossenschaft auf den 26 Tag des Brachmonats Anno 1526 ge

halten worden, zugetragen und begeben hat. Vorrede Ioh. Fabri,

Doctoris, an Burgermeister und Ruth der Stadt Freyburg im

Brisgau, 1526, 4°." Zwingli antwortete mit der Schrift: „Die

dritte geschrift wider Iohannsen Faber." Capito ward beim Rache

zu Straßburg und selbst beim Reichstage zu Speier angeklagt. El

vcrtheidigte sich bei seinem Rathe, bei den Orten der Eidgenossen

schaft und bei der Reichsregicrung. Er blieb straflos. Der Buch

drucker aber ward mit Gefangenschaft und Geld gestraft, weil er die

Schrift ohne Anzeige an den Rath gedruckt hatte ').

Zu Anfang des Jahres 152? wurde der Druck der Acten von

den Rathsboten der zwölf Stande, die an der Disputation teil

genommen, beschlossen. Auf den 15. Mai 1527 wurden sammtliche

Notar« zu Baden nach Lucern zur Collationirung der Acten be

schieden, Bern, Basel und Schaffhausen dagegen weigerten sich,

daran Theil zu nehmen. Die übrigen Cantone besorgten die Aus

gabe durch Murner, der Official von Constanz schrieb die Vorrede

und den Schluß dazu. Heß °) beschuldigt die Herausgeber der

Willkür und der Parteilichkeit, dagegen gesteht Herzog '), daß neuere

gewissenhafte Forschungen bewiesen haben, daß die Murnerische Aus

gabe im Ganzen volle Glaubwürdigkeit verdiene.

>) 16, «. I, S. 513-520,

'1 <:. I. S. 200.

') o, I, II. S, 59.
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Die Berner hatten sich zu Baden unterschrieben, beim katho

lischen Glauben zu verharren, allein es entstand bald eine andere

Gesinnung, so daß schon am 12. Februar 152? die Abgeordneten

der VII katholischen Cantone vor dem großen Rache in Bern er

schienen, um ihn zu bewegen, dem beschwornen Glauben und der

alten Religion treu zu bleiben. Umsonst. Verschiedene Machina

tionen Zwingli's bewirkten, daß der Rath 152? im May Com-

missäre im Lande hcrumschickte, um die Meinung des Volkes zu

erforschen, ob es der neuen Reform geneigt sei oder nicht. Auf die

günstigen Berichte gestützt, widerrief der Rath den 1526 feierlich

beschwornen Beschluß, dem alten Glauben treu zu bleiben, und

erließ den Befehl, „das Wort Gottes frei und ohne Rückhalt zu

predigen, obschon solches Predigen gegen Satzungen und Lehren der

Menschen wäre". Alsbald begann das charakteristische Merkmal der

sogenannten Reformation, die Plünderung und der Kirchenraub, sich

zu zeigen. Uebcr alle Klöster des Cantons wurden Vögte gesetzt,

deren Eigcnthumstitel, Documente, Urbar- und Zinsrödel eingezogen

und gegen die dem alten Glauben Getreuen ein Truppen-Aufgebot

erlassen. Um aber doch den Schein zu retten, beschloß der große

Ruth, daß in Bern eine Confercnz oder ein Religionsgesprüch ge

halten werden sollte, um über die streitigen Punkte zu disputircn

und zu wissen , woran man sich zu halten habe. Demzufolge be

fahlen Schultheiß und Rathe von Bern allen Prädikanten und

Pfarren, ihres Gebietes, sich am ersten Sonntag des Januars 1528

bei dieser Disputation einzufinden, und luden auch die Bischöfe von

Lausanne, Basel, Constanz und Chur, nebst allen Cantouen und

andern Ständen der Schweiz ein, Theologen von jeder Partei dort

hin zu senden ').

Diese Einladung, sowie die zehn Thesen wurden auch den

auswärtigen katholischen Gelehrten übersendet.

Die Thesen waren theils den zu Baden gestellten entgegen

gesetzt, thcils aber griffen sie den katholischen Glauben in seinen

Grundfesten an. Die Kirche wurde vorangestellt, um zu zeigen, wer

ihr Haupt sei und wie sie ohne Gottes Wort keine Gesetze machen

dürfe; Christus sei der einzige Erlöser, das Abendmahl eine Dant-

1 H»ller. Geschichte der kirchlichen Revolution des Cantons Bern, c I,

V. 34-37; eul, Bullinger, «, I. S. 395-398.
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sagung ohne leibliche Gegenwart ; die übliche Messe der Schrift zu

wider, das Fcgfeucr und was man daraus herleite, grundlos; die

Bilderanbetung gegen die Anbetung Gottes ; der Ehestand unver-

boten; Unkeuschheit keinem Stande schädlicher, als dem Priester

stande; alle Mittler ohne Christus seien gegen die Schrift auf

geworfen.

Ihr Wortlaut ist:

1) Die heilig christenlich tilch, deren einig Haupt Christus, ist

us dem wort gottes geborn, im selben blybt sy und hört nit die

stimm eines frömdcn.

2) Die kilch Christi machet nit gesatz und bot on gottes wort.

Deßhalb all Menschensatzungen, so man nümt der kilchen bot, uns

nit wyter bindend , dann so in göttlichem wort gegründt und

boten sind.

3) Christus ist unser einige wysheit, gerechtigkeit, erlösung

und bezalung für aller Welt sünd. Deßhalb ein andern verdienst

der scligkeit und gnüg thun für die sünd bekennen ist Christum ver-

löugncn.

4) Daß der lyb und das blut Christi wesenlich und lyblich

in dem brot der danksagung empfangen wcrd, mag mit biblischer

geschrift nit bybracht werden.

5) Die meß iez im bruch, darin man Christum gott, dem

vater, für die sünd der lebendigen und todten ufopfere, ist der ge

schrift widrig, dem allerheiligesten opfer, lyden und sterben Christi

ein lästerung, und um der mißbrüchen willen ein grüwel vor gott.

6) Wie Christus ist allein für uns gestorben, also soll er ein

einiger mittler und fürsprech zwüschend gott, dem vater, und uns

glöubigen angeruft werden. Deßhalb all ander mittler und für-

sprecher usserthalb disem zyt anzcrufen von uns on grund der

gschrift ufgeworfen.

?) Daß nach disem zyt kein fegfür in der gschrift erfunden

Wirt. Deßhalb all todtendicnst , als vigil, seelmeß, seelgrüt, sibend,

dryßgest, jarzyt, amplen, kerzen und derglychen, vergeblich sind.

8) Bilder machen zu vereerung ist wider gottes wort nüws

und lllts testaments. Deßhalb, wo sy in gefar der vereeruug für

gestellt, abzethün syend.

9) Die heilig ee ist keinem stand verboten in der gschrift,

sunder hüry und untüschheit zu vermyden allen ständen boten.
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10) Diewyl ein offenlicher hürer nach der gschrift im waren

Kim, so folget, daß unküschheit und hüry der argernuß halb keinem

stand schädlicher dann priesterlichem.

Alles gott und sinem hcilligen wort zu eeren ').

Die Schweizer Bischöfe weigerten sich, diese Disputation zu

beschicken, sie stellten den Bernern vor, daß die Bibel unmöglich die

einzige Glaubensregel sein könne, weil Jeder dieselbe nach seinem

Sinne auslege, und daß der Nach von Bern nicht befugt sei, über

solche Gegenstände zu entscheiden, sondern daß man sich an das

Oberhaupt der Kirche wenden müsse, und daß zu jeder Zeit alle

Ketzereien aus der unbefugten Privatauslegung der heil. Schrift ent

standen seien. Die acht katholischen Cantone suchten ebenfalls durch

ein dringendes Schreiben Bern von dieser Maßregel abzuhalten; als

ober nur eine ausweichende Antwort crtheilt wurde, beschlossen sie,

Niemand auf die Disputation zu senden, und Jenen, die sich dort

hin begeben wollten, den Durchpaß durch ihr Gebiet zu verweigern.

Sogar Kaiser Carl V. erließ ein Schreiben an die Berner, um sie

von diesem Vorhaben abzumahnen, als von einer Sache, die nicht

in der Befugniß einer einzelnen Stadt, noch eines einzelnen Landes

liege. Er forderte sie auf, dieselbe bis zur Zuscunmcnbcrufung eines

allgemeinen Conciliums, oder wenigstens bis zur Beendigung des

nächsten Reichstages in Regensburg zu verschieben ^).

Eck wurde von Zwingli und Conrad Sam dringend aufge

fordert, in Bern zu erscheinen. Er antwortete Zwingli am 15. De-

cembcr.- „auß dem gebott Iohannis Evangeliste, sag ich dir kein

grüß, wie in brisen sunst gebraucht: dz ich dich erkenn, als ein

vcrworffen, abtrinnigen vom glauben, vermaledeiten ketzer und gotz-

lesterer;" feine Einladung nehme er nicht an, wäre aber die Ein

ladung nach Bern oder Zürch von den Eidgenossen ausgegangen,

dann wäre er erschienen, denn er fürchte sein verlogenes Maul

nicht, er wisse ihn und seine meineidigen, gelübdbrüchigen Mönche

zu bekämpfen, er solle nur auf einen freien Platz kommen; „ich ker

mich nit an dein Winkel disputation, tum an das liecht: steck dich

>)Zwingli's Werke, «, I. II. 1, S. 76-77; Bullinger, «. I.

3, 398—399; H e ß , e. I. S. 220—222.

') Haller, e. I, S. 38-39.
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nit in spelunken." ') Den Eidgenossen klagte Eck in einem Schrei

ben vom 18. December, wie den Herren von Bern eine solche Dis

putation gefallen könne, er bedauerte deren Unbeständigkeit und

Wantelmüthigkeit : söllich vnstendig vnstcttigkeit versihe ich mich nit

;u den Herren von Bern, dz ainem alten weib zuvil mär: es müßten

allein die Naäsn darein kommen sein, die das erfeilt hetten." Cr

bejammert das ehrbare fromme Landvolk, das ein gutes christliche«

Gemüth habe und von solcher ketzerischen Lehre verführt werde. Die

Obrigkeit habe ihn nicht eingeladen und auf das Ansinnen des

„außgeloffnen, abtrinnigen, mainaidigen Eharthusermünch" Franz

Kolb und des „offenen Lugners" Berchtolt Halter gebe er nichts,

wiewohl er nicht abgeneigt sei, diesen Beiden auf einer beliebigen

Universität in öffentlicher Disputation Rede zu stehen. Conrad

Sam antwortete er am 31. December, er habe seinen Brief erst

gestern erhalten, und am 5. Januar sollte er in Bern disputiren:

„uermainst ich soll in denen Summerlangen Tagen gen Bern stiegen."

Sam wisse bereits seine Gesinnung.

Von auswärtigen katholischen Theologen erschienen keine, wohl

aber kamen viele einheimische. Conrad Träger °) war die Haupt

person. Er vertheidigte die katholische Lehre ternhaft, konnte aber

nicht durchdringen, weil es bei der ganzen Disputation nur auf eine

Verherrlichung Zwingli's abgesehen war.

'> Ein Sentblieue an ein frum Eidgnoßfchafft, betreffend! die ketzerische

disputation Frantz Kolben de« außgeloffen münchs, vnnd B. Hallers des verlognen

predicanten zu Bern. Ein annderer brieue an Ulrich Zwingli. Der drit brieue an

Eunrat Rvtenacker zu Ulm. 4°. — «ul, Zwingli's Werke, «. I, S, 69,

2) Conrad Träger war früher Prior der Augustiner zu Augsburg, ging

von da nach Straßburg, wo er 1524 hundert Satze, Paradoxien genannt, schrieb,

über welche er mit den Predigern daselbst zu disputiren sich erbot. Bucer schrieb

eine Wiederlegung dieser Paradozien. Träger ging von Straßburg nach Lausanne,

schrieb eine Vermahnung au die Eidgenossenschaft von der böhmischen Ketzerei,

Eapito antwortete ihm in einer Druckschrift. Im Namen des Bifchofe« von Lausanne

ging er auf die Disputation nach Baden, Nachher kam er nach Freiburg, von wo

er sich auf die Disputation nach Bern begab. — Ueber diefe Disputation veigl,

Riffel, Christliche Kirchengeschichte der neuesten Zeit von dem Anfange der großen

Glaubens« und Kirchenspaltung de« sechszehnten Jahrhunderts bis auf unsere Tage,

Mainz 1846. III, S. 237—248; Fischer Samuel, Geschichte der Disputation

und Reformation in Bern. Bern 1828, 8°, S. 225-363.
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Eck sandte dcßhalb im August 1528 den Eidgenossen seine

„Verlegung der Disputation zu Bern" zu, voll Bedauern, daß ein

so vortrefflicher Ort wie Bern von ganzer Christenheit und von

ihnen abgefallen sei. Außer den 10 Schlußreden zählt er aus dem

Gespräche noch 28 irrige Artikel auf:

1) Die göttliche Kleve (onaritn,») bleibe nicht in ewiger Glorie

und Seligkeit (Zwingli);

2) die Altväter seien nicht in der Vorhölle gewesen (Haller);

3) der Statthalter Christi in der Kirche sei der Geist Gottes

(Bucer) ;

4) Christus sei nach seiner Gottheit das Wesen aller Dinge

(Zwingli);

5) die Verordnungen der Apostel und die Satzungen der Kirche

binden nicht im Gewissen (Bucer) ;

6) die göttliche und menschliche Natur seien in Christus ver

mischt (Burgauer);

7) Christus sei Paulo nicht persönlich erschienen, sondern allein

geistig durch Zudienung der Engel (Zwingli) ;

8) Christus bitte Gott nicht mehr für uns (Zwingli) ;

v) Maria habe aus Fürwitz zu dem Herrn gesagt: sie haben

leinen Wein (Zwingli);

10) es sei keine geistliche Gewalt unter den Menschen (Bucer) ;

11) Christus habe sich und seine Kirche in äußern Dingen

dn weltlichen Obrigkeit unterworfen (Haller) ;

12) die zum ewigen Leben allein Bestimmten befänden sich in

der christlichen Kirche (Bucer) ;

13) das höchste Amt der Apostel sei Predigen gewesen (Bucer);

14) kein geistlicher Prälat, nur allein die Gemeine könne den

Van« verhängen (Haller und Zwingli) ;

15) die Schlüsselgewalt sei nicht in der Kirche, sondern nur

on« Predigen des Evangeliums (Zwingli);

16) die Apocalypse sei nicht von Johann dem Evangelisten

(Zwingli) ;

17) die Seligen seien keine Glieder des Leibes Christi (Zwingli);

18) Irrsal im Glauben schade nicht, wenn nur Jemand glaube,

d»tz Christus uns selig gemacht und erlöst habe (Bucer) ;
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19) wer einmal geglaubt habe, daß Jesus ihn erlöst habe, der

habe das Siegel des heil. Geistes und könne nie mehr zum Tode

sündigen (Bucer);

20) das Gesetz und die Propheten sammt jeder göttlichen Lehn

sei in der kurzen Rede enthalten: Liebe Gott von ganzem Herzen

und deinen Nächsten wie dich selbst (Bucer);

21) Christus sei kein Haupt der Kirche nach menschlicher Natur

(Haller);

22) Christus sei weder aus einem geschlossenen Grabe aufer

standen, noch sei er durch verschlossene Thüren zu den Jüngern ge

gangen (Bucer);

23) die freiwillige Casteiung sei von Paulus verworfen (Bucer);

24) Christus sei endlich seiner Menschheit nach, deßwegen sei

er gewachsen in Weisheit und Gnade (Zwingli) ;

25) Christus mache nicht lebendig nach menschlicher Natur

(Zwingli);

26) Messelesen, Vigilien und andere Gebrauche der Kirche für

die Abgestorbenen sei ein Zeugniß des Unglaubens (Haller);

27) die Sonntagsfeier sei nur dazu eingesetzt, damit die Leute

zusammenkommen und das Wort Gottes hören könnten (Bucer);

28) es sei ein Brod, das vom Himmel herabgekommen sei

und das Christus gegeben habe für das Leben der Welt (Zwingli).

Er griff das Ausschreiben der Disputation an, „denn wie vil

schedlicher seind die hauptsecher ainer mißthat, dann die helffer, doch

wann ich die von Bern nenn, so will ich allain die verston, die an

solcher disputation und nachfolgenden schlußreden schuldig sein."

Die neuchristlichen Wortführer auf der Disputation schilderte Eck

also : Haller ohne alle Kenntniß der Theologie '), er beschuldigt ihn

der Lüge, wirft ihm sein Stillschweigen auf der Disputation zu

Baden über das heil. Sacrament des Altars wiederholt vor, und

sagt, daß Hllller es mit Luther halte „vnd dürff das vor dem

Zwingli vnnd Hllusschein nit sagen" °); Haller's Klage über den zahl-

>) Haller ist ein bleri vor dem ainfeltigen man, wie wol er der sprachen

käme tan, sonder er halt das von dem Zwingli, der noch nit vil schmaltz »n das

Hebreisch thon hat. o, I, S. 172.

') «. l. S. 159.
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reichen Klerus nennt Eck eine „büberey, allein den layen darmit zu

zuditlen vnd heuchle«" '). — Zwingli ist ihm ein geschwätziger

Grammatiker, der weder Griechisch, noch Latein, noch Hebräisch

»erstehe«); — Kolb ist ihm ein „seychtgelerter Apostat" '): „Der vn-

gelcrt teutsch doctor, vnd lateinisch Charthuser, Franz Kolb, lan

nit vil disputirens, macht allein dornen her das preambel in der

Comedy, ist am vorfechter, hat am namen darnach, Kolb, dann die

gesellen mit den Kolben, die Pflegen die Comedy anzufahen" "); —

Bucer wirft er große Bosheit und Unwissenheit in der heil. Schrift

vor, „dann das er kam geistlichen gewalt erkennt, macht das er,

nachdem er auß dem geystlichen leben und clostcr entwychen, nit mer

erkennen tan was geyftlich ist" °) ; — Capito „Wolffgang schmid oder

Hüter also hat er sich selbs krönet mit ainem newen namen Fabri«

cius Capito" °) wird als ein Mensch zwar von genügenden Studien,

aber voll Unbeständigkeit und Bosheit geschildert ').

«Der erst Joachim von Wat, der artzney Doctor vnd Poeten,

der ist der grüßt Theologus vnder dem hauffen, da ain jetlicher wol

lldnemmen mag, was da soll entschlossen werden im Christlichen

glauben" bemerkte Eck von Vadian ^); — er stichelt gegen Manuel

') <:, I, S. 166.

') Zwing!» als «in ungeweschner Theologus , der seine tag Theologiam nye

zckmet hat, vnd auß der Grammatik in die schul Pauli sich eintrungen hat

!V, 63.); man ficht das Zwingli nit tan die puerilia, der linder ding im Hebrei«

lchen, das er seycht gelert ist im Hebreischen (S. 91); °nl. S. 107, 115. — S. 209

nennt er Zwingli „in der Wollust des fleisch ertrunken".

') «. l. S. XVII.

') e. 1. S. 68.

°) °. I. S. 12-14.

°) °, I. S. 28.

') Sie seynd nun Grammatisch Theologen, die in der gütlichen geschrifst

nie gestudirt, dann allain so vil sie Latein künden, darnach von inen selb« gelesen,

L°pit« will ich allweg »ußgenommen haben, der wol vnd gnüg gestudirt, wa ja

sein boßhait vnd vnbestendigtait nit also gar verdient het. e, I. S. 110,

') e, I. S. XVIII, In seiner äpulnx!» (e. I, p, «ÜXIIb) sagt er von Vadian:

luiingmnäi VI^»»«o »ltitloi« ntitur Vn«li»nu» poet» et meäieii», mo6o »i Den»

velit Ideoleßorum et Ontlinlieoruin oen»nr, ut in »ex librl» H,p!in!l«inc»-i>in

Isetori üt per»pieuum : c^untie» enim it» tr»et»t negotium Lueli»ri8ti»e, ut vi>

üeztur eeele8i»e oonzentire : mnx r>n»t«2 äe«iliit » vero, et «ui-clibus nere»um

iuvolvitnr, vensuuni 8uum evomeu»: Ilt mirer uuäe repente novu« ill« per8o>

u»w« lueolo^u» «i I'üs.liuseopoli proäierit.
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und Theobald von Erlach, die Watenwyl und May, „die mit

Hochfahrt und Gegenwürfen menschlicher Natur den Glauben an

tasten" '); spottet über die Dummheit der neuchristlichcn Theologen,

die den alten Concilien die Kraft des heil. Geistes absprechen, „er

hat geschlaffen biß die Versammlung zu Bern zusammen kommen ist" °);

«dann laider hat got die finsteren hertzen zu Bern nit erleucht aufs

der disputation, sie hetten sonst seyn Zwinglis, Kolben, Halleis,

Luthers und Capito uerfürischen leer nit geloset, nit angenomen, ya

sie hetten die ganntzer schwermerischen rot mit Kolben zum thoi

hinaußtriben, oder in der Aar gebadet" '); denn diese seien eitel

räudige und einer schlechten Lehre anhangende Menschen, die sich

um Kolb und Haller schaaren, „dann wo am leib ist, da versamlel

sich der Adler" <).

Uebrigens ist diese „Verlegung" meisterhaft geschrieben, die

Hauptstärke bestehet in der Zusammenstellung von Widersprüchen

seiner Gegner, sowie überhaupt die Berncr Disputation gerade km

glänzender Zeuge des wissenschaftlichen Gehaltes der schweizerischen

Reformatoren ist.

Diese Schrift sandte Eck an den Bischof von Constanz, dn

sie an die Eidgenossen, denen sie gewidmet war, gelangen ließ. Dank

bar wurde sie angenommen, mit Eifer und Freude verbreitet ^).

Wie Eck schrieben auch Cochläus und Murner gegen die Dis

putation zu Bern °).

Diese Drei legten auch eine Appellation bei dem Rache zu

Luzern ein, „als fromm, eerlich, christlich Doctores" und boten sich

an, vor den zwölf Orten der Eidgenossenschaft zu beweisen, daß die

>1 <-, i, S. 186.

'1 S. xvi, <-. i,

') o. I, S. 48.

') <:, I. S. XIII,

5) K i r ch h o f e r , Beitold Haller oder die Reformation von Bern. Zürch 1828,

8°. S. 150.

°) Locdllleu» <Is »eti» «t »Cli^ti» öl, I^utbeli, o, I, p. 189, Vgl.Hidbel,

Doctor Thomas Murners Streithandel mit den Eidgenossen von Bern und Ziirch,

(Archiv für Schweizerische Geschichte herausgegeben aus Veranstaltung der allge

meinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz, X. S. 272-334); L«rre>

svondenz de« Li-, Thomas Murner mit dem Magistrat der Stadt Stiaßbmg

von 1524—1526. (Strubel, Beiträge zur deutschen Literatur und Literä'raejchichtt,

Paris und Straßburg 1827, 8°. S, 65-104).
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Predicanten „des nuvcn ecrloscn, falschen vnd erdichten glauben ein

fnm loblich herschaft von Bern verfielet, und mit der vnwarheit

betrogen haben, vnd von der straffen der ewigen seligkeit des Heyli

gen Christlichen glaubens betrüglichen abgewendet, mit verschwigener

nmheit, felschung der Heyligen götlichen geschrifften vnd andren mer

listen". Sie beklagten sich sehr, erst wahrend der Disputation berufen

worden zu sein, und forderten die Berner auf, ihre Predicanten zu

einem neuen Gespräche vor jene Orte zu stellen. Dieses ihr „wider

fechten vnd fürncmen" sei allein wider die Wölfe die falschen Lehrer

und nicht wider die Schäflein wider die löbliche Herrschaft von

Bern gerichtet ').

An dieses fügen wir an

Lck's Kampf mit den Reformatoren zu Eon st »uz, Ulm

und Memmingen.

Auch in Constanz hatten die Reformatoren Unruhe und Zwiespalt

im Gefolge. Selbst in ihrem eigenen Lager waren diese Früchte der

Reformation in reichlicher Fülle vorhanden. „Ich sehe," schrieb am

?. Mai 1525 der gelehrte Domherr zu Constanz, Johann von

Aotzhcim, an Erasmus, „daß selbst unter jenen die Secten sich

mehren, die sich des reinen und ächten Evangeliums rühmen. Ob

das christlich sei, mögen Andere beurtheilen. Ich meinestheils werde

keinem derselben weder mein Ohr, noch meinen Beifall leihen und

mich mit meinem einfältigen Christenglauben begnügen. Es bekümmert

mich nicht, wer von ihnen tiefsinniger sei. Wie mancherlei wird jetzt

nicht über das Abendmahl geschwatzt? Dem Einen ist es bloß ein

Erinnerungszeichen und er läßt es durch die öffentlichen Ausrufer

austheilen; ein Anderer sagt: hier sei das wahre Fleisch und Blut

des Herrn, wie Christus am Kreuze, und fordert die Austheilung

durch des Priesters Hand ; Andere läugnen Beides und stellen dafür

eine andere Behauptung auf. Der Eine will das Abendmahl mit

seinen eigenen Händen fassen, der Andere verlangt, daß es ihm der

') Appellation vnd beruof der hochgelärten Herren vnd doctore« Iohannis

Lcken, Iohannis Fabii vnd Thome Murner, für die xü ort einer loblichen Eydt-

gnoschlljt wider die vermeinte dispntation zu Bern gehalten, beschehen vor den

kleinen rädten vnd Hunderten einer loblichen stadt Lutzern, vnd durch doctor Thomas

Nurner exequiert montag nach Nicolai, in dem jar Christi >I. v. X X VII.

luzern 1528. 4°.

Oeft, Viertelt, f. l»th. Theol. I. U
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Priester reiche; Jener begnügt sich mit einer Gestalt, Dieser «er

langt es in beiden; wieder ein Anderer verlangt einen silbernen

Kelch, und ein Anderer begnügt sich mit einem hölzernen: Jener

will die gewöhnliche Brodform, Dieser besondere Laibchen, um nur

etwas Neues auf die Bahn zu bringen. Somit nimmt das Gezänk

kein Ende" ').

Als am 13. Mai 1526 auf der Pfalz in Constanz der Con-

stanzer Weihbischof Melchwr, Jacob Lemp, Johann Faber, Baltha

sar, Pfarrer zu Eßlingen, Gallus Müller, Matthias Kretz, Otmar

Luscinius, Albert Krüß, Probst zu Wolffeg g, und Balthasar Plantsch

zusammentrafen, um auf die Disputation nach Baden zu ziehen,

erschienen Jakob Geyßberg, Burgermeister, und I. Hanns, Schult

heiß, im Namen des Rathes und meldeten: die Priidikanten der

Stadt seien in „zwyspältigkeit und mißuerstandt," in der Stadt

leben „nit so vill gelerter lüt" um darüber entscheiden zu können.

Da nun so viele gelehrte Männer gegenwärtig in der Stadt weilen,

wäre das Ansuchen des Rathes, sie möchten einen Tag bestimmen,

an welchen sie mit den Verordneten des Rathes einem Gespräche

der Preditanteu „sitzen vnd vfflosen ob sy doch möchten vereinigt

werden".

Diese Gelehrten aber entgegneten: sie könnten sich jetzt mit

dieser Angelegenheit nicht befassen, weil die Zeit dränge nach Baden

zu reisen, übrigens möge der Ruth seine Prädikantcn nach Baden

senden, sei dieß aber dem Rathe nicht genehm, so waren sie bereit

nach abgehaltener Disputation in Baden auf der Rückreise in Con

stanz zu weilen „die predicanten gegen einnander jrcr spenn halb

hören", doch nur unter der Bedingung, daß sie dann entscheiden

dürften und die Preditanten gehalten wären, bei diesem Entscheid

zu bleiben °).

Am 18. Juni 1526 kam nun Eck mit den andern Gelehrten

von Baden nach Constanz. Am folgenden Tag begehrte der Rath

durch den Zunftmeister Hietlin, er wolle eine Botschaft an sie ab

ordnen, wenn es ihnen gelegen wäre. Eck bestimmte die zwölfte

Stunde auf der Pfalz in der hintern Stuben. Es erschienen nun

>) Walchner, Johann von Botzheim, Domherr zu Constanz und seine

Freunde. Schaffhausen 1836, 8°. S. 132-133.

'1 Ech Ableinung der verantwurtung Bürgermeister« vnnd Rats der Stat

Eostentz sy »nd jrr Luttherisch predicanten betreffend. Ingolstadt, », », 4". BH u. BA
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Jacob Geyßberg, Bürgermeister, I. Hanns, Schultheiß, I, Rulant

Rundtbrott und der Zunftmeister Heller, und brachten ihr An

liegen bei einer Disputation der Prädikanten der Stadt Zuhörer zu

sein, doch erachte es der Rath nicht für nüthig, daß die Gelehrten

entscheiden und dieser Entscheid für die Prädikanten der Stadt bin

dend sein sollte.

Nach einer dreiviertelstündigen Berathung erhielten die Ab

geordneten des Rathes folgenden Bescheid : sie wären bereit die Prä

dikanten „yrer schwebenden spann halb im glauben" zu verhören,

doch unter der Bedingung, daß ihnen gegönnt sei „offtgemelte pre-

dicanten her zwyspeltigkeit vnd mißuerstands halb zu entschulden vnd

sollichem entschaidt ein C. Ratt ouch die predicanten darnach onuer-

wcgert gelcben vnnd nachkemen sollen:" denn sie wüßten wohl, daß

das Wort Gottes ewig und unwandelbar fei und Niemand darüber

»durcheilen dürfe, auch gelüste es ihnen gerade nicht nach einem

solchen Amte, allein wenn zwei Parteien über einen Begriff streiten

müßte doch ein Dritter darüber entscheiden, sonst würde der Streit

nie enden. Hätte übrigens der Rath gegen sie „etwas beschwärd

oder Mangel vnd deßhalb ire entschaidt nit möcht oder wülte annemen,"

so könne der Entscheid ja dem Bischof von Constanz, dem vor Gott

und dem Rechte als ihr Ordinarius das Recht zustehe, oder einer

Universität, oder kaiserlichen Majestät, oder dem Erzherzog von

Ocheneich übertragen werden. Sei auch dies dem Rathe nicht ge

nehm, dann möge er sich dem Beschluß der Eidgenossen über die

Disputation zu Baden anschließen. Bloß disputiren ohne Entscheid

wollen sie nicht'). Er sagte noch: „Ich habe zu Baden disputirt

und will es hier ebenfalls thun. Allein ich verlange für diesen Fall

einen unparteiischen Richter, der zwischen mir und meinem Gegner

entscheide. Nun höre ich zwar immer sagen: Gottes Wort gestatte

keinen Richter über sich. Allein wenn ihrer zwei darüber streitig

»erden, was denn Gottes Wort sei? so muß doch ein Dritter sein,

der erkläre, wie Gottes Wort zu verstehen sei. Euere Stadt Constanz

ist von Alters her weithin im Rufe besonderer Frömmigkeit und

Gottesfurcht gestanden, nun laßt ihr euch aber durch euere Predi

gten irre leiten, Ihr Wissen ist wahrlich nicht groß, ich wollt' es

in einer Suppe essen. Wären sie nach Baden gekommen, wir würden

>) Eck, «. i

8»
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sie gleich den andern zu Schanden gemacht haben" '). Die Abgeord

neten hinterbrachten dem Rathe diesen Bescheid. Nachmittags 4 Uhr

ließ der Rath den Gelehrten für ihre Mühe und Arbeit danken und

erklären, er wolle das Resultat des nach Speier ausgeschriebenen

Reichstages erst abwarten „vnnd zumal die fach im namen Gotts

ruwen lassen" ').

Allein trotz dieser Versicherung fuhr der Ruth mit den Reformen

fort. „Die Jünger Zwingli's und Oecolampad's, schrieb am 2. Fe

bruar 152? Johann von Botzheim an Erasmus, schreien unauf

hörlich gegen meinen Glauben vom Abendmahl, der meiner Mei

nung nach ganz dem Abendmahle gemäß ist. Ambrosius Blaarer,

der Abgott der Constanzer, stellt es ihnen frei, was sie hierüber

glauben wollen, und erklärt es für eine gleichgiltige Sache, ob man

dieß oder jenes glaube. Das nun zwar gefällt gar manchen nicht,

allein er ist nun einmal für Zwingli's und Oecolompad's Ansicht

eingenommen. Gegen die Messe tritt er mit aller Gewalt auf. Der

Stadtrath, der alle Klostcrregeln aufhob, hat ihm die Aufsicht über

einige Klosterfrauen übergeben. Er hatte die Nonnen alle aus dem

Kloster fortgeschickt, das Geld, das sonst die Mönche für Messen er

hielten, den Armen gegeben, jene aber fortgejagt; so, daß keiner

mehr zurückkehren darf. Die Nonnen dürfen ohne besondere Be

willigung des Rathes weder mit dem Bischöfe, noch mit den München

sprechen. So erleben wir täglich Neuerungen, veranlaßt durch die

lutherischen Prediger. Täglich werden unsere Priester, den bestehen

den Verträgen zuwider, eingekerkert. Der Domschatz ist vom Rathe

unter Siegel gelegt worden, vorgeblich darum, damit wir ihn nicht

fortschaffen könnten. Die Häupter des Adels verwenden sich für uns,

und verlangen, daß der Kaiser als Schiedsrichter entscheide. Allein

der Rath zögert immer" "). Ungeachtet der Reichsabschied vom

27. August 1526 jeden Stand des Reiches angewiesen hatte, sich

in Sachen das Wormser Edict betreffend so zu verhalten, wie er es

gegen Gott und den Kaiser zu verantworten hoffe, führt doch der

Rath von Constanz in der von Botzheim geschilderten Weise fort. Als

>) Eck, °. I,; Walchner, <:. I. S, 67; Vierorbt, Geschichte de« Pro

testantismus in Constanz (Schreiber, Taschenbuch für Geschichte und Weithum

in Süddeutschland, Iahrg, 1841, 8", S, 58, °y<z,)

') Eck, «, I,

') Walchner, e, I. S. 71 und 135.
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nun der Rath am 7. Juli 152? sein Verfahren in einer Druckschrift

;u rechtfertigen suchte und auch Binarer gegen Eck auftrat, schrieb

dieser seine „Ableinung der verantwurtung Burgermeisters vnd Rats

der Stat Costentz," und trieb beide zu Paaren.

In der Reichsstadt Ulm wurde Conrad Sam, gebürtig zu

Rochenacker und bisher Pfarrer zu Brackenheim, angestellt. Bereits

1520 hatte er zur Fahne Luthers geschworen , blieb ihr aber nicht

treu, sondern beeilte sich den Lehrmeinungen Zwingli's zu huldigen.

Mit dem Barfüßer Johann Ulrich oder Udalrici gerieth er in Streit

und hilt mit ihm ein Gespräch vor dem Rathe. Udalrici beschuldigte

ihn, daß er die Fürbitte auserwählter Heiliger, das Verdienst guter

Werke und die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abend-

mahle läugne. Sam gestand, daß er dieses lehre, verlangte aber,

daß sein Gegner seine Artikel mit der heiligen Schrift beweisen solle.

Der Rath verbot dem Mönche das Predigen, er erklärte aber zu

gleich, daß er sich nicht für den Richter erkenne oder ein Endurtheil

sprechen, sondern dem Streit einem allgemeinen Concilium empfehlen

wolle. Udalrici ließ das Gespräch drucken und verbreiten und erregte

dadurch großes Aufsehen '). Eck wandte sich nun in einem Schreiben

vom 2. September 152? unmittelbar an den Rath und ersuchte ihn

den Rottenacker zu verhindern, solche gotteslästerliche Artikel zu pre

digen, hingegen dem Barfüßer und andern zu vergönnen darwider

z» predigen. Geschehe dieß nicht, so sei er bedacht, sich mit aller

Arbeit und höchstem Fleiße gegen solche Irrthümer und Ketzereien

;u setzen, zu disputier« und zu schreiben. Er hoffe nicht , daß ihn

ein ehrsamer Rath nüthigen werde, in dieser Sache den Kaiser oder

Jemand andern, der in diesem Falle Richter sei, anzulaufen; er be

gehre hierüber förderlich schriftliche Antwort. Auf des Raths Ver

langen, sich, da sie sich bisher fromm und ehrbar gehalten und sich

noch ferner also gegen Gott und den Kaiser verhalten wollen, der

Jache zu entschlagen und sie beim speierischen Abschiede ruhig zu

lassen, erwiderte Eck, daß er ihr Schreiben für keine Antwort halten

könne; hätte er geirrt, so würden sie es gewiß mit Worten angezeigt

hoben; ihre Antwort gleiche den Repliken der Advocaten, die wegen

°) Schmid und Pfistei, Denkwürdigkeiten bei Würtembeigischen und

Schwäbischen Reformationsgeschichte. Tübingen 1817, II. S. 102-104.



- 118 -

eines Wortes, einer Gestalt oder Maß, so der Kläger überschritten,

eine ganze Klage verneinen. Er verwundere sich noch höher als sie,

daß sie, die Ketzereien predigen lassen und den, der die Wahrheit

predige, des Amtes entsetzen, solches mit dem spcierischen Abschiede

verantworten wollen, als gebe der zu, daß vor Anfang des Conci-

liums jeder, was er wolle, glauben und sagen oder gar ein Saracen

oder Pickhart werden dürfe. Ob ihn denn die Herrn für so hoch

unverständig achten, daß er glauben sollte, solche Gotteslästerung

möge bei Gott und dem Kaiser verantwortet werden. Wenn er also

keine bessere Antwort erhalte , so werde er sie bei R. K. M. und

andern Ständen dcrmassen anziehen, daß es ihnen und dem Rotten

acker schwer fallen soll zu antworten '). Ulm gab, um Weiterungen

zu vermeiden, Ecken keine Antwort, sondern bat den Herzog Wilhelm

von Baiern, ihm seine Zudringlichkeit zu untersagen. Der Herzog

forderte von Eck eine Erklärung über sein Benehmen gegen die von

Ulm. Eck sendete nun „ain vndericht des Handels" an den Herzog,

in welchem er Sam einen erzketzerischen, ungelehrten, ungeschickten,

verführerischen, teuflischen, verderblichen Menschen, einen Seelendieb,

Seelenmörder, hergelaufenen Buben u, f. w. nennt. Er habe ein

christlich Mitleiden gehabt, daß so vielen frommen, herzhaftigen, nach

dem Worte Gottes begierigen Personen, nicht gestattet werde, auf

ihre Kosten einen Prediger zu halten, und das nur etlicher wegen,

die mehr ihre Faction, Stolz und Hoffart, denn der christlichen Kirche

Ordnung, auch kaiserlicher Majestät Edict betrachten, die ketzerischen

Prediger hingegen nach ihrer Art schreien, toben und wüthen dürfen

wider alles, was christlich, ehrlich und in der Kirche gebräuchig sei. Fürsten

und Herren werden von ihnen Feinde des Evangelii und Tyrannen

genannt. Geschehe kein Widerstand, so möchte die Gotteslästerung

im Altarsacrament nicht nur in Ulm einwurzeln, sondern auch in

seinen Städten, Dörfern und Flecken , auch in andern Reichsstädten

einreißen, und endlich sogar in Fürstenthümern einem Krebs gleich

um sich fressen. Da diese Ketzerei im Baierischen noch nicht ein

gerissen sei, so wolle er ihr zuvorkommen. Da sei der Luft — ein

Ausdruck, den Ulm im Schreiben an den Herzog gebraucht hatte —

denn er wider den seelmördrischen Ketzer und hergelaufenen Buben

den Rothenacker, der Lust, der ihn getrieben Hab, wider den glaub«

>) Schmiß und Pfifter, «. I, S, 105—106.
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brüchigen Mönch den Luther zu Leipzig zu disputircn, eben der Luft,

der ihn gen Baden wider die Gotteslästerer den Zwingli und Oeco-

lllmpadi getrieben habe, vor gemeinen Eidgenossen zu disputircn.

„Vnd in summa damit sich ein Erber Rate nit verwundern darff,

den Lust Hab Ich wider den Rothcnacker, das Ich dieweil Ich leb,

allen ketzern, abtrinigen, zwispaltigeu Inn vnnsern Halligen lanng-

wirigen von Got bestatten vnnd bleibhafftigen glauben wider sein

will, vnd wider Sy streben nach meinem höchsten vermögen." Er

hoffe, der Rath sei so vernünftig und bescheiden, daß er einen Doctor,

einen Priester nicht der Unwahrheit strafe in dem, das er mit Wahr

heit weisen könne. Einer Reichsstadt stünde es besser an, sie rühmte

sich des Gehorsams gegen das Wormser Edict, als daß sie sich auf

den speierischen Abschied berufe, als ob nach demselben jeder Pickar-

disch oder Grubenhennerisch oder was er wolle glauben dürfe.

Der Herzog sandte diese Verantwortung Eck's an den Math zu

Ulm mit dem Bemerken, es stehe ihm nicht zu das was die Ehre

Gottes und des katholischen Glaubens fördere zu hindern, und er

laubte seinem „lieben getreuen Doctor Johann Eckenn" mit gschrifften

vnd truck wider den predicanten zu Ulm fir zu faren" '). Der Rath

befand sich nun in großer Verlegenheit, einerseits schien ihm das

Stillschweigen ein Eingeständnis; seiner Schuld zu sein, anderseits

fürchtete er durch weitern Schriftenwechsel Eck noch mehr zu reizen,

denn ei sah wohl ein, daß hinter Eck der Herzog von Bayern und

die kaiserliche Majestät stehen. In dieser Roth schilderte Ulm der

Stadt Nürnberg seine Lage und bat um Rath. Die Nürnberger

erließen ein Schreiben, worin sie den Ulmer ihre Anhänglichkeit an

Zwingli's Lehre derb vorwarfen: „Wenn an den Worten und Zeichen

des heiligsten Sacramentes, schrieben sie, so wenig gelegen sei, als

sie dem gemeinen armen Volke einbilden wollen, warum es denn

nöthig sei, die ganze Welt mit ihren Büchern hierüber zu überfüllen,

und wenn es wenigstens nicht Sünde und Unrecht sei zu glauben,

daß ein Brod und Wein der wahrhafte Leib und Blut Christi sei,

was sie denn bewege, andere Menschen zu müssigen, von den ein

fältigen Worten der Einsetzung und von einem Ding, das nicht

>) Schmib und Pfister, «, I. S. 106-108; Eck, an den Herzog Georg,

«om 26 Nov. 1527, bei Seidemann, Thomas Münzer, Dresden und Leipzig

1842, 8». S. 150—152,
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Sünde und Unrecht sei, auf ihre geschöpfte Meinung zu fallen! Eck,

der sein erstes Schreiben auf drei Artikel, von der Rechtfertigung des

bloßen Glaubens, von der Fürbitte der Heiligen und von dem Sa

kramente des Leibes und Blutes Christi, gestellt habe, habe die beiden

ersten fahren lassen, und beharre nur auf dem dritten, theils weil

er sich in diesem mehr und besser gegründet zu regen wisse, theils

weil er hierin alle Christen und Papisten auf seiner Seite zu haben

überzeugt sei: jene, weil sie sich durch kein vernünftiges widerwär

tiges Argument, das aus menschlichem Fürwitz erdichtet werde, es

klinge wie es wolle, von dem lautern Wort Christi abziehen lassen,

sondern ohne Mittel an denselben hangen und es für wahrhaft

halten; diese, weil sie wissen, daß die anfängliche Kirche, die alten

Lehrer und die Concilia keinen andern Verstand zugelassen haben,

als wie die lautern Worte Christi mit sich bringen. Sie beklagen

es, daß Ulm zuerst unter den Reichsstädten dieses Artikels halb, der

allenthalben ein Greuel sei, umgezogen und andern zum Schauspiel

werden soll zumal durch den überall bekannten Eck, dessen Fürnehmen

wohl nicht bloß aus ihm selbst, sondern aus Anreizung solcher,

welche Ulm und den Reichsstädten feind seien, entspringe. Es sei

daher große Vorsicht nöthig, weil Eck sie in der That am krankesten

Orte angegriffen habe. Der Irrsal möge vor den bevorstehenden

Reichstag zu Regensburg oder vor ein Concilium kommen, so werde

er bei keinem Menschen Fürderung und Billigung finden, weil er,

die Vernunft ausgenommen, die aber in göttlichen Dingen ganz

blind fei, weder Wort, Schrift, Grund noch Gebrauch für sich habe

und darum nothwendig zu Trümmern gehen müsse. Sie rathen

daher getreulich, der Rath solle den von Eck angezogenen Prediger

und wenn mehrere in diesem Irrsal des Sacramentes stecken, von

sich thun und nach christlichen Predigern trachten, nicht hauptsächlich

um Eck, sondern um Gottes Ehre willen und gemeiner Stadt und

Bürgerschaft zu gut. Ihnen nur das Predigen zu verbieten, reiche

nicht hin, da sie wider ihren Willen schweigen müssen, und heimlich

und in Winkeln ihr verborgenes Gift verbreiten werden. Jede an

dere Ausflucht werde die Wunde nicht heilen; Eck und die hinter

ihm stecken, werden nicht Worte, sondern das Werk haben wollen;

»lsdann weiden sie sich leicht gegen jeden andern Angriff Eck's sicher

stellen können. Sei es ihnen der Gemeine wegen, da die Sache schon

so weitläufig geworden sei, beschwerlich, diesem Rathschlag zu folgen,
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so möchten sie bedenken, daß an der Ehre Gottes und dem Heile der

Zeelen mehr gelegen sei, als an einem vorübergehenden Uebcl; auch

sollen sie die kleine menschliche Nachrede nicht achten, daß Eck sie

durch sein bedrohliches Schreiben dazu gemüssiget habe. Doctor

Ecken zu antworten, sei nicht zu rathen, da er nur ihrem Prediger

drohe und sie durch Antwort sich zu einer Partei und die Sache,

die doch wahrlich baufällig sei, zu ihrer eigenen Sache machen, und

jenen viel stattlicher bewegen würden, den Prediger fahren zu lassen

und mit ihnen zu schelten und zu hadern. Auch sei es nicht rätblich,

irgend eine Obrigkeit anzugehen, den Doctor zu Abstellung feines

Vorhabens anzuhalten, da Ulm durch einige von ihren Predigern

ausgegangene Büchlein und gehaltenen Predigten nicht wenig be

rüchtigt sei, deßwegen man Eck's Handlung nicht abstellen, nicht ein

mal unbillichen, sondern vielmehr Gefallen daran haben werde" ').

Ulm beharrte nun zwar auf dem einmal betretenen Wege,

mr aber doch eingeschüchtert. Deßwegen, als Zwingli um diese

Zeit brieflich wünschte, daß der Ulmcr Magistrat Eck einen freien

Platz zu Ulm, Memmingen, Constanz oder Lindau aufthun möchte,

woselbst er oder Oecolampadius oder beide erscheinen werden, ließ

der Rllth die Sache auf sich beruhen^). Eck aber gab seine Schrift:

„Wider den Gotzlesterer vnnd Ketzer Cunraten Som" heraus, in

welcher er diesen zu einer Disputation aufforderte. Sam dagegen

lud ihn zu der auf den Januar 1528 in Bern anberaumten Dispu

tation, dort wolle er sich mit ihm einlassen. Da Eck auf dieser

Disputation nicht erschien, erklärte Sam: Ich finde die Schlußreden

christlich und habe sie gepredigt, besonders die vom Nachtmahl. Deß

wegen hat mich Doctor Eck, der weitberühmte Feind aller Verkünder

des Evangeliums in einer Druckschrift schmähend angegriffen. Deß

wegen habe ich ihn Hieher gefordert, wo ich ihm Rechenschaft meiner

l'ehre geben wolle. Er entschuldigte sich damit, die Zeit sei ihm zu

kurz gewesen, er könne nicht fliegen; obwohl er meinen Brief schon

vor drei Wochen empfangen und Zwingli ihn lange vorher auf diese

Disputation gefordert hat. Er schändet auch diese Disputation als

ketzerisch und schlagt mir viel andere Richter vor, vor denen er

mit mir disputiren wolle. Er hat aber selbst zu Baden ohne Richter

>> Schmib und Pfister, o. I, S. 108-112.

') Schmid und Pfister, e, I. S. 115.
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disputirt. Nun erbitte ich mich öffentlich, dem Eck und Jedermann

von meiner Lehre Antwort zu geben, wo mir ein freier, sicherer Platz

bestimmt wird. An mir hat also die Sache nichts erwunden" ').

Als Sam dann auf Eck's Schrift eine Antwort geben wollte,

wurde sie ihm von dem Nathe zu Ulm nicht nur, um die Aus

drücke im Artikel vom Sacrament zu mildern, abgefordert, sondern

auch der Druck derselben untersagt als sie schon in den Händen des

Buchdruckers war ").

Im December 1528 forderte der Rath der Stadt Memmingen

alle Priester und Ordenspersonen auf das Rathhaus und ließ ihnen

durch Blarer, den man aus Constanz Hieher berufen hatte, darthun,

daß die Messe wider die Verordnung des Heilandes und durchaus

nicht mehr zu dulden sei. Es wurde dem katholischen Klerus ernst

lich verboten keine Messe mehr in Mcmmingen zu halten, außer sie

könnten das Gegentheil beweisen. Der Klerus nahm seine Zuflucht

zu dem Bischöfe Christoph von Stadion und zu Eck, letztern ersuchten

sie an ihrer Statt die Messe wider Blarer zu vcrthcidigen. Eck über«

sandte daher dem Magistrate eine Erklärung der heiligen Messe nebst

einem Schreiben vom 5. Januar 1529. „Bedenkt, sagt er in diesem

Schreiben, wie gelert die seycn, die euch aufs söllich böse Handlung

raitzen und wcrffen, wa, wie lanng sy gstudirt haben: Ich bin all

mein tag in der schul gwesen, auch allweg nit der geringst geacht

worden (on rum zu reden) In den gaben die Gott einem von

natur gibt. Es sey mit fehig sein, begreifst», suchen oder behalten:

aber die gotzlesterung than ich nit finden in der heiligen gschrifft,

die ewer Simprecht, halbsinnig schappler, vnd yetz ewer falscher

Prophet der Blarer heraußbringen : Bedenkt grossgünstig lieb Herren

so die alten frommen Väter, die so ains Halligen leben gwesen sindt,

die göttlich gschrifft so fleissig durchgründt: also hefftig wider die

weit, tuifel und tetzer gestritten : noch dan hat Ir lhainer diese falsche

leer in der gschrifft funden, die ewer vcrfüerisch predicantcn firgcben:

wiewol zu allen zeiten Irsal in der tirchen gwesen sind auch zu der

') Zwingli's Weck, e, I. II. 1, S. 156.

') Schmid und Pfistel, <:. I. S. 115; «us, Veezemue^er, «pseiiueu

iu»Ußur»Ie vioiMtnäine» äc>«tliu«l« äe «nei» ooeu» in eeclezi» I1Imeu»i exuibeu«.

HItoM^1789,^4°.
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opostel zelten, wie Paulus und Johannes meldend." Er wies hin

lluf die Zerfahrenheit und Spaltungen in der noch gar so jungen

Lehre. „Bedenkt, fährt er fort, das die steet die new Ordnung an

genommen haben, fo gar ainander nit gleich halten. Es ist am un

gleicher zeug zu Constantz vnd Strasburg. Vngleich zu Strasburg

vnd Worms, vngleich zu Worms und Nürnberg: Ist nirget ain

mainung, wie St. Paulus lernt: Ja sy fallen selbs von ainem zu

dem andern; das sy zu Wittenberg gmal die Meß vcrendcrt haben;"

zeigt mit eindringlichen Worten wie Spaltung im Glauben auch

die bürgerliche Ordnung gefährde: „Es ist ain Gott, ain tauff, ain

glaub: ausserhalb dietz glaubcns wird niemants behalten: ainfällig

ding sollen die Christen glauben: gebeut der hailig Paulus, nit nincr

das, der annder jhnns: dann die secten, rotten vnd spaltung im

glauben, sint verderblich, vnd schädlich, vnd zuvor wider Christenlichc

Liebe, die tringt allein zu ainigkait: Es ist auch bürgerlich zu reden,

wider alle gute pollitzey, söllich secten in ainer stat halten: da ist

aufs Fried, Freud vnnd vcrtrawen: waist khainer was er sich zu

dem nechsten versehen soll: vnnd zu vodrist, ist wider die Oberkait,

denen die gehorsam entzogen würdt: vnnd sich selbs stellen in

gferlichkeit Irs Leibs vnnd guts: der armen sint mcr dan der

reichen: der bösen vil mer dan der guten der faulen mer dann der

die arbeiten der narreten nit mer dann der weisen : darum wa sy

iberhant nemmen, so seit alle erbarkeit hin: der arm Hauff begcrt

nur tailen mit den reichen." „Wa aber ye discr achtjärig glaub

euch so wol gesell, das ir nit wollen darvon steen: so thuet doch

«ins zwingen niemants darzu: wer wöll bey dem vruralten glauben

bleiben, bey gmainer christenlicher kirchen, In dem glauben, darin

cwer älter vnnd vorfahren seligklich gestorben sind, in dem glauben

ir geborn sint, In dem glauben, darin ir erzogen seit von muter

milch her! so thuet denselben kam zwang, vergwaltigets nit. Laß

bleiben bey dem vngetailten Rock vnnsers Herren, nach anwcisung

ir conscienz" ').

Der Rath antwortete, es sei seine Schrift in Beisein der

Priesterschaft mit tüchtigen Gründen aus Gottes Wort genugsam

widerlegt wurden, auch der katholische Klerus habe nichts Erhebliches

') E ct an den Rath von Memmingen, bei «clielliuln, »m<>«uiwt«» li-

t«l2!-i»«, r^llcol, et I.!p8iHe 1727, VI., ?, 399—409.
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gegen diese Widerlegung einwenden können '). Ferners hatte ihn

der Rath eingeladen unter Anerbietung eines Tractaments und sichein

Geleits selbst nach Memmingcn zu kommen und in Gegenwart bei

Gemeinde mit den Prüdicanten ein religiöses Gespräch anzustellen,

Eck lehnte in einem Schreiben (Donnerstag nach Aschermittwoch

1529) dieses Anerbieten ab, weil das Ganze doch nur Spiegelfechterei

wäre, denn ohne Richter lasse sich nicht disputiren, dann habe der

Rath ja bereits geurtheilt ').

') Schelhorn, Kurtze Reformations-Historie der Kayserlichen F«yen

Reichs-Stadt Memmingen. Memmingen 1730, 8°. S. 130,

') Ecks Schreiben an den Rath von Memmingen bei Lcbelborn ^»»e-

nit»te», c I. p^. 410—430,
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IV.

Ficker und uon Sybel

über die deutsche Nation, das deutsche Kaiserreich

und die österreichische Monarchie.

Von Prof. Di-. Warnkönig.

Das schmachvolle Ende des deutschen Kaiserreichs im Jahre

1806 wird ewig der Gegenstand der ernsthaftesten Betrachtungen

«ei Freunde unseres Vaterlands bleiben. Waren die Zustände damals

die allerkläglichsten und bot die Reichsverfassung in ihrer letzten,

freilich schon einige Jahrhunderte bestehenden Gestalt ein wahres

Jammerbild, so machen die noch dauernden Folgen seiner Auflosung

einen von Jahr zu Jahr sich steigernden betrübenden Eindruck, indem

sie nichts anderes sind, als täglich redende Zeugnisse der politischen

Unmacht der deutschen Nation. Die Frage, ob Deutschland zu seinem

Wohle einer staatlichen Umgestaltung bedürfe, die es ihm möglich

macht, den übrigen europäischen Mächten gegenüber ein gewichtiges

Wort zu sprechen , wird mehr und mehr bejaht und so treten nicht

bloß täglich Reformpläne unserer Bundesverfassung an das Licht,

sondern auch geschichtliche Untersuchungen der Frage, wer eigentlich

den Untergang des weiland „heiligen römischen Reichs deutscher

Nation" verschuldet habe? Diese Untersuchungen haben meistens

wieder den Zweck, geschichtspolitisch festzustellen, welche Reform der

Staats- oder Staaten-Entwicklung Deutschlands gemäß und dennoch

historisch geboten sei. Da nun der durch das Bestehen zweier deutschen

Großmächte herbeigeführte Dualismus zu der praktischen, man

könnte fast sagen, brennenden Frage geführt hat, ob Preußen die

Hegemonie in einem engern Deutschland zufallen und Oesterreich

außerhalb desselben gestellt, jedoch durch ein Bündniß mit ihm ge

einigt bleiben müsse, so nehmen jene historischen Forschungen die
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Lösung dieser Frage zum Zielpunkt. Zwei sich ebenbürtige Kämpfer

traten auf diesem Gebiete im Jahr 1861 gegen einander auf: Der

für Oestcrreich plaidirende, erst seit einigen Jahren namhaft gewordene

tüchtige Gelehrte Ficker in Innsbruck und der unter den Koryphäen

unserer Historiker glänzende Herr von Sybel. Letzterer hatte schon

1859 in einer den 28. November in der öffentlichen Sitzung der

königlichen Akademie zu München gehaltenen Festrede über die neue

ren Darstellungen der deutschen Kaiserzeit gegen die durch Böhmer

in Frankfurt angeregte und durch Giesebrecht in enthusiastischer

Weise ausgeführte Behandlungsweise unserer Kaisergeschichte den

Stab gebrochen und da nur Verkehrtheit und Unheil gefunden, wo

die Apologeten derselben die höchste Glorie Deutschlands erblicken.

Die Annahme der Kaiserkrone schon Karls des Großen, mehr aber

noch Otto's I. und seiner Nachfolger erscheint v, Sybel als der

größte politische Fehler, den ein deutscher König begehen konnte und

als die Ursache der bald eintretenden Zersplitterung Deutschlands

und der gesummten Entwicklung unserer Nationalität. Dagegen trat

nun Herr Ficker auf in Vorlesungen, die er den 12., 19-, 26. Januar

und 1. Februar 1861 im Ferdinanden!« zu Innsbruck hielt und

vertheidigte in einem geistvoll geschriebeneu Gemälde unserer Geschichte

das noch in einer größeren Schrift ') ausgeführte Thema, daß die

deutschen Kaiser, weil solche einen hohen providentiellen Beruf erfüllt,

die Nlltionalitäts-Eutwicklung nicht im mindesten gefährdet hätten,

und daß die Zersplitterung das Werk unserer beständig nach Unab

hängigkeit strebenden Fürsten gewesen sei. Die Kaiserwürde und der

Besitz Hochburgunds und Obcritaliens habe allein Deutschlands

Selbstständigkeit Frankreich gegenüber Jahrhunderte lang erhalten

und später Oesterreich die gleiche Aufgabe mit mehr oder weniger

Erfolg so gelöst, daß auch jetzt ein Ausscheiden dieser Macht aus

Deutschland dessen Verkleinerung und nationale Unabhängigkeit zur

Folge haben würde.

Gegen diese „großdeutschen" Anschauungen zog denn Herr

v. Sybel in der 1862 schon in zweiter Auflage erschienenen Schrift:

Die deutsche Nation und das deutsche Kaiserreich, eine

historisch-politische Abhandlung, sehr geharnischt zu Felde.

>) Geschichte des deutschen Fülstenthum». I. Innsbl. 1860.
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Die Acten des geschichlich-politischeu Processes zwischen den

beiden Gelehrten liegen nun vor, und wenn die österreichischen Blätter

ihr Urtheil abzugeben sich für berechtiget, ja für verpflichtet halten,

so wird man dieß um so natürlicher finden, als sie in dem großen

Kampfe um die Hegemonie in Deutschland sich so oft vernehmen

lassen müssen. Es soll mit Referaten über den Inhalt und die

Richtung der drei Schriften und zwar zuerst mit der Ficter's begonnen

werden. Zu bemerken ist, daß beide Schriftsteller sich nicht bloß mit

quellengetreuen Darstellungen der maßgebenden geschichtlichen That-

sllchen zu befassen hatten und befaßten, sondern auch und zwar oft

vorzugsweise mit Erörterungen der freilich nur conjectural zu lösen

den Fragen, was aus Deutschland geworden wäre, wenn dieser oder

jener Verlauf der Dinge nicht stattgehabt hätte, namentlich wenn

Deutschlands Staatsoberhäupter die Kaiserkrone verschmähend sich

darauf beschränkt hätten, Nationaltünige zu bleiben.

Fickcr ist (S. 8) mit Sybel darin einverstanden, daß die

Aufgabe der Geschichte noch nicht gelöst ist mit der kritischen Sich

tung des Stoffes und einer künstlerischen Darstellung desselben,

welche sich jedes Urtheils enthält. Dieß Urtheil darf aber nicht ein

im Voraus fertiges über die für die Gegenwart für wünschenswerth

gehaltene Entwicklung sein, sondern das nothwcndige Ergebniß der

Prüfung der Thatsachen nach allen Richtungen. Verschiedene End-

ünschamngen sind allerdings möglich; es handelt sich zuletzt nur

von der Begründung ihrer Richtigkeit, Herr Ficker formulirt (S. 14)

die sich gestellte Aufgabe dahin, zu untersuchen, ob die Anschauungen

und Bedürfnisse der Zeiten, in welchen das deutsche Kaiserreich

entstand, die Ausschließung auf eine nationale Staatsgcstaltung er

möglicht hätten, ob das Hinausgreifcu des Kaiserreichs über die

Nation den Verhältnissen jener Zeiten angemessen gewesen sei oder

nicht, und falls wir dieß bejahen, zu erörtern, ob es sich dabei nur

um vorübergehende Bedürfnisse gehandelt habe, ob nicht wenigstens

spater ein Wicdereinlenkcn auf den reinen Nationalstaat möglich

und ersprießlich gewesen wäre oder ob der ganze Charakter unserer

Nation in Verbindung mit anderen thätig wirkenden Verhältnissen

dieselbe überhaupt für diese Staatsform nicht habe geeignet erschei

nen lassen. Die Schöpfung und Gestaltung der karolingischcn Monar

chie bildet die Vorgeschichte Deutschlands. Die Idee eines abend

ländischen, zum Schutze der gesummten Christenheit in's Leben
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gerufenen Kaisertums erhielt in der Christnacht des Jahres 800

ihre erste Ausführung und wirkte maßgebend und bleibend auf die

Geschichte Deutschlands wahrend eines ganzen Jahrtausend. Der

Verf. mußte sie zum ersten Gegenstand seiner Betrachtungen machen.

Als mit der Eroberung des römischen Westreichs die Geschichte

der Völker des Alterthums für dasselbe zu Ende ging, begann für

die Germanen der Beruf einer Neugestaltung der Weltgeschichte, die

sie, zu christlichen Völkern geworden, sofort unternahmen. Aber

vereinzelt, wie sie waren, als Gothcn, Vandalcn, Burgunder, Alle-

mannen, Bayer u. s. w. würde sie ihnen nie gelungen sein, wenn

sie nicht im Frankenreiche politisch geeinigt worden wären, und

wenn nicht in diesem vom 8. Jahrhunderte an mächtige Herrscher,

wie Karl Martel, Pipin und Karl der Große das gemeinsame Reich

nicht bloß innerlich kräftig zusammengehalten, sondern auch nach

außen einerseits gegen den nach der Weltherrschaft stürmenden

Islam, anderseits gegen das sich noch immer als die christlich kai

serliche Universalmouarchie gebahrcnde byzantinische Kaiserreich, so

wie gegen andere dem Christenthum feindlich gesinnte barbarische

Völker vertheidigt und geschützt hätten.

Welchen Charakter aber das auf den Culminationspunkt der

Macht durch Karl den Großen erhobene Gesammtreich haben müsse

und haben werde, war durch die socialen Zustände selbst und durch

die Anschauungen der Zeit gegeben. Es konnte nur ein großes, durch

zwei höchste, nach den gleichen Grundsätzen regierende Gewalten

regiertes Christenreich sein, und da das Andenken an das westliche

Imperatorcnthum noch nicht erloschen war, so erscheint Karls Kaiser-

krünung als der Sieg der factifch schon theotratisch gefärbten christ

lichen Idee, dich Reich sei bestimmt, das Reich Gottes auf Erden

zu verwirklichen. Diese karolingische Staatsidee war ein rein sittlicher

Gedanke, ein Gedanke der philosophischen Auffassung jener Zeit;

aber ein zu hoher Gedanke, als daß er von der noch auf einer

barbarischen Culturstufe stehenden germanischen und der vielfach

corrumpirten romanischen Bevölkerung der Monarchie mit Erfolg

siegreich hätte durchgeführt werden können.

Gewiß mit Recht hält Herr Ficker die Schöpfung eines Welt

reichs dieser Art bei den durch den gleichen religiösen Glauben

geeigneten Angehörigen desselben für eine nicht verwerfliche Staats-

idee, die ja um so natürlicher war, als auch das byzantinische, wie
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das des Islam's auf einer solchen beruhten. Dieß Fortbestehen

desselben war freilich nicht möglich und ihr Zerfallen kein Unglück

für die in ihr verbundenen Länder. Was war aber die Hauptsache

ihrer sobald erfolgenden Auflösung? Nach einer von vielen berühmten

Geschichtsforschern unserer Zeit getheilten Ansicht der Gegensatz der

Nationalitäten! Daß dieß nicht so gewesen, weist der Verfasser

sehr gut nach und zwar schon durch die Thatsache, daß ein solcher

als politischer Trennungsgrund der Germanen und Romanen in

jenen Zeiten noch nicht bestand, indem beide Bestandtheilc der Be

völkerung des großen Reiches sich als Einheit betrachtete» und selbst

nach den Thcilungen nach 843 diese Einheit auch in den administra

tiv getrennten Königreichen erhalten wissen wollten. Keines der drei

Königreiche bestand nur aus einer Nationalität, in allen fanden

sich Germanen und Romanen, wenn auch mit überwiegender Mehr

zahl der einen oder der anderen. Dagegen findet man in den Geschichts

quellen der Zeit keinen Beweis, daß die Entwicklung der germanischen,

gllllo-romanischen oder italienischen Nationalität durch die politische

Einigung gehemmt wurde, selbst nicht durch die inner« Kriege unter

Ludwig dem Frommen und seiner Söhne. Erst später nahmen die

nationalen Gegensätze einen politischen Charakter an.

Als Gesammtcrgebniß der franko-carolingischen Geschichtsperiode

stellt sich demnach heraus, daß die Schöpfung einer großen ger

manisch - christlichen Universal -Monarchie, die Wirkung der Zeit-

ünschauungen, für ein Bedürfniß galt, aber den naturgemäßen Ent

wicklungsgang der Nationalitäten, namentlich der deutschen in keiner

Weise aufgehalten oder gehemmt habe.

Zu dem die deutschen Stämme zu einem Ganzen einenden

Taute wurde erst 88? der Grund gelegt, als der mächtige Karolinger

Arnulph ihr Herrscher ward. Beim Tode seines Sohnes 911 waren

sie mit Auflösung bedroht, deren Umsichgreifen Conrad nicht auf

zuhalten vermochte. Erst Heinrich I,, aus dem Stamme der Sachsen,

überwand die sich gegenseitig abstoßende Macht der von eigenen

Herzogen geführten Stämme und war (hierin sind Ficker und v. Sybel

einverstanden) wenn nicht der Gründer, doch der Befestiger des

deutschen Königreichs. Noch beseelte die unter seinem Scepter gc°

einigten Bayer, Schwaben, Sachsen, Franken und Lothringer kein

Nationllleinheitsbewußtsein. Der Name „Deutschland" exiftirte noch

nicht. Das Wort „deutsch" ttmäi»« bezeichnete die Volkssprache im

Qest. «ieitelj. f, l»th. Theol. I, 9
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Gegensatz zu der lateinischen. Die von außen d. h. den Normannen,

Slaven und Magyaren drohende Gefahr hielt das Ganze zusammen;

denn einzeln wurden die Stämme ja von den wilden Horden besiegt.

Was die Furcht begann, befestigte der nun die Krone stets» nur auf

einen übertragende Erbgang und vollendete die deutsche Kirchenvcr-

fassung, indem der bei weitem größere Theil Deutschlands unter

dem Erzbischof von Mainz stand. (Ficker S. 44—52.) Die Hierar

chie hielt zusammen, was durch die particularistischen Strebungen

der Herzoge getrennt zu werden bedroht war. Die Staatsordnung

war germanisch von unten aufgebaut und nicht römisch. Die Eentral-

gewalt des Königs war nicht Machtomnipotenz, sondern der Inbegriff

der Rechte, welche die Freiheit der unter ihm Gecinigten nicht be

einträchtigte. Die Gemeinden waren zu Gauen, diese zu Ländern,

die Länder zum Königreiche zusammengefügt. Die Herzoge waren

mehr oder weniger politisch berechtigte Regenten der Stämme, aber

der höchste Herr und Richter war der allen angehörende, in keiner

Hauptstadt, sondern in allen Ländern Hof haltende König, Eine solche

auf dem germanischen Staatsgedanken beruhende Rcichsordnung

trug die Fähigkeit in sich, über den Kreis des deutschen Königreichs

sich auszudehnen, ohne in den Karls des Großen zurückgreifen zu

müssen, in engerer oder loserer Fügung konnten sich ihm Gebiete

des verschiedensten Stammes, der verschiedensten Nationalität an

schließen, ohne in freier Entwicklung mehr gehemmt zu sein, als die

gemeinsamen Aufgaben dieß nothwendig verlangten, (S. 61.) Die

Machterweiterung der deutschen Könige nach Norden, Osten und

Süden blieb nicht aus. Doch war bei Dänemark, Polen, Böhmen

und Ungarn, soweit die Hoheit des Reichs überhaupt anerkannt

wurde, die Verbindung auf den Treueid des Herrschers u. s. w.

beschrankt. Böhmen ward jedoch ein Bestandtheil des Königreichs

mit voller Beibehaltung seiner inneren Verfassung. Unter Otto I.

ward aber Italien (951) ein zweites mit Deutschland geeinigtes,

aber eigenes Königreich, wie später (1033) das burgundische. Die

Kaiseridee war ungeachtet der UnWürdigkeit ihrer Träger, seitdem

der letzte Karolinger die Krone trug, nicht untergegangen. Otto I,

als der mächtigste Monarch Europas im zehnten Jahrhundert war der

geeignetste, mit der höchsten Schutzgewalt der Kirche bekleidet zu

werden und ward es 962. Aber der Gedanke, welcher die Organi

sation des deutschen Königreichs durchdrang, zeigte sich im neuen
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Kaiserreiche nur um eine Stufe weiter durchgeführt. Wie die deutschen

Länder sich zum Königreiche schlössen, wie der König auch gleichsam

Herzog der einzelnen Länder war, so war der Kaiser zugleich König

von Deutschland, von Italien und Burgund. Das heilige römische

Reich, von nun an deutscher Nation, war ein anderes, als das

Karls des Großen, weder ein Welt- noch ein Nationalreich und

eine mehr als andere geeignete Staatsbildung, um gleichzeitig der

Lösung nationaler, wie universaler Aufgaben gerecht werden zu

können, eine Staatsbildung , welche sich naturwüchsig aus den beson«

deren Bedürfnissen jener Zeit entwickelt, deren Zerfall spater eine

Lücke in den Verhältnissen unseres Welttheils ließ, (S. 63.)

Die Kirche, sowie Italien bedurfte einer überlegenen Schutz-

Mllcht gegen die Sarazenen, die Magyaren und selbst gegen Byzanz.

Trotz des sehr ausgebildeten Nationalbewußtseins besaß die Bevöl

kerung dort keine staatcnbildende politische Thütigkeit, ihr Gebühren

war mehr anarchisch als einigend. Nur ein fremder mächtiger Herr

scher konnte jenen Schutz ihm gewähren. Frankreichs Könige, noch

um die eigene Gewalt streitend mit den Kapetingern, konnten sie

nicht gewähren; den burgundischen Königen gelang es nicht, es zu

thun. So tonnte der Papst nur auf den König Deutschlands sein

Auge werfen, freilich erst, als Otto in Pavia die lombardische Krone

errungen und seine Herrschaft in Oberitalien befestigt hatte. Das

mc Kaiserreich war am geeignetsten, die hohe Aufgabe zu erfüllen,

ss war kein Weltreich, wie das Karls des Großen und nicht be

stimmt, ein solches zu werden; es bedrohte nicht die nöthige Selbst

ständigkeit der Kirche und des päpstlichen Stuhles. (S. 76.) War

es aber ein Hinderniß der Nationalitütsentwicklung uuseres Vater

lands und seiner Gestaltung als wohlgeordneter Staat? Man sagt

bicß gewöhnlich. Herr Ficker ist entgegengesetzter Ansicht. Bevor er

sich mit der Frage besaßt, beschäftigt ihn (S. 99—118) die, warum

dieß auf so geeigneten Grundlagen ruhende Reich so bald zerfiel?

Dieß geschah bekanntlich mit dem Tode des zweiten hohenstaufischen

Friedrich und wie der Verfasser ausführt, durch die Schuld seiner

Ahnen, welche die sicilische Krone zu der kaiserlichen fügten, und

wie bald sie selbst noch die Verwirklichung der Weltreichsidee mit

absoluter Unterordnung der Kirche anstrebten und in Kämpfe gerieth,

in welchen sie unterlagen, weil sie nicht die Mittel der Durchführung

besaßen und die Zeitrichtung es nicht zuließ und zwar zum Glücke

9»
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der Völker. Wären nämlich die hohenstaufischen Pläne gelungen, so

würde der Charakter des Kaiserreichs ein ganz anderer geworden

sein. Nicht Deutschland würde dem neuen Weltreiche sein Gepräge

gegeben haben. Sicilien wäre das Hauptland geworden, das Land,

wo der romanische Staatsgcdanke, durch den Einfluß muhamedcmi-

scher Anschauungen gestützt, in voller königlicher Unumschranktheit,

in einer bis auf das geringste eingreifenden Beamtenregierung, in

einer die Ausbeutung aller Kräfte für Willkürzwecke gestaltenden

Centralisation unter der Herrschaft Friedrichs II. seinen Ausdruck

wiedergefunden hätte; es wäre das die Ordnung gewesen, welche

die staatliche Regel für das Gesammtreich bestimmt hatte (?). (S. 108,)

Friedrichs II. Unterliegen in dem großen Kampfe ward nun

aber selbst dem Kaiserreiche zum Nachtheil; er ward es für die

deutsche Koingsgewalt, welche nun, von den deutschen Fürsten Hülfe

zu erlangen, so viele Regalrechte (1230 und 1232) an sie Mieten

mußte, daß von nun an der Schwerpunkt der Macht in ihre und

nicht mehr in die Hand des Kaisers gelegt war. Von Rudolph «m

Habsburg an mar die kaiserliche Gewalt nicht mehr die alte. Es ist

(nach dem Verf. S. 118) nicht diesem die Schuld am politischen

Zerfalle unserer Nation beizumessen, sondern nur dem Verlassen der

althergebrachten Grundlagen, welches auch die Zerrüttung der Grund

lagen der deutschen Königsgewalt zur unmittelbaren Folge gehabt hat

Was wäre aus Deutschland geworden, wäre es wie unter

Heinrich I. ein rein deutscher Staat geblieben? Nur durch Muth-

maßung läßt sich die Frage beantworten. Die Antwort des Verfasset

geht dahin, daß Deutschland, auf sich allein beschränkt, nach und

nach die Beute Frankreichs geworden wäre. Die Kaiserkrone win

nach Erstarrung seines Konigthums auf dieses übergegangen, und die

sein Volk und seine Herrscher charakterisirenden Eroberungsgelüste

würden nicht bloß viel früher die romanischen Theile des deutschen

Königreichs ihm abgenommen haben, sondern gewiß auch manche

rein germanische Provinz. So lange der alte Kaiserstaat bestand,

war dieß nicht möglich, wohl aber nach der Machtverminderung

des Kaisers, wo Frankreichs Vorschreitenspolitik begann, von der es

noch zur Stunde nicht gelassen halt.

Diese Beantwortung der Frage ist offenbar nicht genügend,

und man begreift nicht, warum der Verfasser, wie ihm geboten war,

nicht tiefer auf die Untersuchung einging, sondern nur andeutungs
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weise, ob die ganz Europa gemeinsame Entwicklung der Feudalitcit

bei den bloß unter einem Nationaltönig geeigneten Stämmen nicht

stattgefunden hätte? Von der Losung dieses historischen Problems

dürfte doch die der obigen Frage abhängen. In unserer Kritik der

sich bestreitenden Anschauungen unseres Verfassers Herrn von Sybel

werden wir hierauf zurückkommen.

Der Verfasser geht alsbald (S. 143 ff.) zur Beschauung und

Beurtheilung der späteren Verhältnisse Deutschlands über und stellt

sich zur Aufgabe, zu zeigen, daß dieses nur bestand, weil Oesterreich

als solchem die richtige Machtstellung auf dem Continente des Kai-

serthums zum Schutze des Vaterlandes nach Ost und nach West

anheimfiel. Er geht über die zwei Jahrhunderte hinweg, in welchen

die Kaisergewalt schwach war, weil die mehr und mehr zu selbst

ständigen Landesherren emporsteigenden deutschen Fürsten immer

bestrebt waren, die von einem Kaiserreiche sich erworbene starke

Hllusmacht theils durch die Wahl minder mächtiger Nachfolger, theils

durch die von Gegenkaisern kraftlos zu machen; Zeiten, in welchen

hervorragende, einen vollständigen Dualismus bildende Fürstenhäuser

um den Besitz der Kaiserkrone sich stritten. Er befaßt sich ein

gehender erst wieder mit der Entwicklung der Rcichsverfassung von

Friedrich III. an, wo die Kaiserkrone in bleibender Weise an das

Haus Oesterreich kam. Die Aufgabe wird jetzt die der Erhaltung

der präponderirenden Machtstellung des Kaiserhauses gegenüber von

Frankreich zur Erhaltung des italienischen und neuburgundischen

Länderbesitzes und die Verteidigung des Ostens von Deutschland

gegen die damals so drohende Macht der schon einen großen Theil

von Ungarn beherrschenden Türken. Doch übergeht der Verfasser

Karls V. großartige Kämpfe um die Weltherrschaft, um die durch

die Reformation hervorgerufen Zustände der deutschen Zerrissenheit

zu besprechen, die eine der bedauerlichsten Ursachen der beginnenden

Unmacht des Reiches wurde. Offenbar ging der Nationalsinn den

protestantischen Fürsten ab, indem sie kein Bedenken trugen, mit

den Franzosen und den Türken sich zur Niederwerfung der deutschen

Centralgewalt zu verbinden. Freilich überwogen die religiösen In

teressen bei uns die patriotisch-politischen; für eine religiöse Einigung

war keine Aussicht mehr vorhanden, und so vollzog sich Deutsch

lands Schicksal. Die schon seit Jahrhunderten bestehende Landes

hoheit der Fürsten ward, wenn auch nicht dem Namen nach, zur
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Souveränetät. Allianzen derselben mit dem Auslande waren rechtlich

möglich. Das Reich war längst kein Einheits-, sondern kaum noch

ein in sich sehr lockerer Bundesstaat, dessen Grenzländer nachbar

lichen Eroberern zur Beute zu werden beständig bedroht waren, es

theilweise wurden und noch mehr geworden wären, wenn nicht

Oesterreich durch die Stärkung seiner Hausmacht vermittelst Eini

gung anderer nichtdeutscher Staaten mit ihm eine erste europäische

Macht geworden wäre; eine Macht, befähigt, das Reich vor seinem

gänzlichen Verfalle so viel wie möglich zu bewahren, Dieß erkannten

nach dem Verfasser seine Herrscher von jeher und machten es zur

Aufgabe ihrer zugleich die Erhaltung der eigenen Erblande mit be

zweckenden Politik. Nie suchte Oesterreich sich in Deutschland zu

vergrößern. Wenn es in den vielen Kriegen mit Frankreich und

anderen an Länderbesitz verlor, so ließ es sich oft nothgedrungen

durch Erwerb außerdeutscher Länder entschädigen , um das ihm und

Deutschland nöthige europäische Gleichgewicht zu erhalten. In dieser

Absicht nahm es an der Theilung Polens Theil; in der gleichen

willigte es nach den Siegen des revolutionären Frankreichs in die

Annexion von Venedig und ließ sich 1815 die Jahrhunderte lang

mit ihm verbundene Lombardei zurückgeben. Freilich waren seine

Kräfte der ihm obliegenden großen Aufgabe nicht immer gewachsen,

Hätte Oesterreich gegen jeden äußeren Angriff auf die deutsche Ge-

sammtmacht rechnen können und wären die Verbände der eigenen

Länder fester gewesen, so würde die europäische Machtstellung unsere«

Vaterlandes nie gefährdet worden sein. Österreichs Weltkriege

(jedenfalls seit der Abdankung Carls V.) hatten aber nie, gleich den

staufischen, die weltbeherrschende Tendenz, sondern waren lediglich

conservlltiver Art. Diesen Charakter hatte auch seine deutsche Po

litik, für welche die unverletzte Achtung der, obgleich fehlerhaften,

jedoch historisch begründeten Verfassung des heiligen römischen

deutscher Nation das erste in den stets gegen die Kaisermacht

teten Wahlcapitullltionen von seinen Herrschern beschworene Gesetz

war, sowie die der durch den westphälischen Frieden geregelten kon

fessionellen Gegensätze. So erhielt sich denn auch das Ganze trotz

des Deutschland mit unsäglichem Elend überschüttenden dreißigjäh

rigen Krieges, trotz der Eroberungen Ludwigs XIV., trotz vieler

Wechselfälle, trotz innerer, durch das Feudalitätsprincip veranlagter

Erbfolgestreitigkeiten, trotz der unersättlich nach Ländererwerb lüster-
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nen Fürsten, Grafen und Herren, trotz der unerfreulichen Thätigkeit

des beständig durch Intriguen bearbeiteten Reichstages und trotz der

allgemeinen, oft so schmachvollen inneren Zustände in vielen Reichs-

landen und an den Höfen ihrer Beherrscher.

Erst in Folge der Bildung der zweiten deutschen Großmacht,

und eigentlich nur durch König Friedrich II., erhielt die obwohl nur

nach der Form noch bestehende Einheit Deutschlands einen nicht

mehr auszufüllenden Riß und wurden die dualistischen Zustände des

Vaterlandes herbeigeführt, deren Aenderung von allen Seiten und

zwar seit 1848 mit drängender Aengstlichkcit ersehnt wird. Sie sind

es, welche die Spaltung der Freunde des Vaterlandes in eine kleine

und eine großdeutsche Partei in's Leben riefen. Unser der letzten

angehörende Verfasser, sich auf seine geschichtsphilosophische Be

schallung des Entwicklungsganges unserer staatlichen Verhältnisse

stützend, kommt zu dem Endurtheil, daß eine inwieweit noch mög

liche Wiederherstellung der österreichischen Prüponderanz in Deutsch

land als ein dringendes Bedürfniß geboten sei, während die auf

die Hegemonie des bis jetzt wenigstens nur auf seine Sonderinter

essen achtenden Preußens gerichtete, wenn auch nicht gerade Oester-

reichs Verfall wünschende so genannte Nationalbestrebungcn nur zum

Unheil unseres Vaterlandes führen würden. Wie in allen früheren

Jahrhunderten hält der Verf. die Achtung gebietende, nachhaltige

Machtstellung eines imposanten Mittelreiches zwischen Frankreich und

Rußland für unentbehrlich zur Aufrechthaltung des europäischen Gleich

gewichtes und zur Sicherung der Selbstständigkeit der deutschen

Nation. Auch das durch einen sogenannten engeren Bund, d. h.

eine nie freiwillige Subordinirung der kleineren Staaten Deutschlands

stärker gewordene Preußen würde die jene Garantien bietende Groß

macht und seine Stellung zu dem vermittelst eines weiteren Bundes

zu Österreich nie die werden, daß die Politik beider Ländercomplexe

stets zusammenfallen und deren Machteinigkeit so befestigen würde,

daß sie in allen, was immer für politischen Complicationen bestehen

könne.

Wie leicht könnte eine auf seine nächstliegenden Interessen

bedachte Politik Oesterreichs (S. 151—152) die gleiche sein, wie

die zur Zeit der Thcilung Polens, und es verleiten, gegen Einwil

ligung auf französische Eroberungen am Rhein, und russische an der
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Weichsel oder der untern Donau Schlesien wieder zu erlangen oder

anderweitig in Deuschland sich zu vergrößern?

Andererseits erscheint dem Verfasser Preußen nicht als ein

gehörig arrondirter und ausgewachsener, sondern schon durch seine

traditionelle Politik auf Vergrößerung trachtender Staat, der Anne

xionen auf Kosten des übrigen Deutschlands nicht leicht abweisen

dürfte — und uneingedenk der dem gemeinsamen Vatcrlandc vom

Ausland drohenden Gefahren zur Förderung seiner Sonderinteresscn

zu unerbaulichen Allianzen mit diesem sich herbeilassen könnte und

wohl deßhalb in neuester Zeit das Behalten der freien Hand zu einer

ersten Staatsangelegenheit machte. Ob dessen jetziges Vcrfassungs-

cntwicklungsstadium die Bürgschaften einer wahrhaft nationnldeutschen

politischen Freiheit enthalte, erscheint überdies; noch immer als eine

zweifelhafte Frage.

Soweit Herr Ficker. Hören wir jetzt Herrn u. Sybel und

versuchen wir eine Prüfung ihrer sich entgegengesetzten Ansichten.

Herr v. Sybel sieht in Ficker's Schrift eine an ihn gerichtete,

aber nicht berechtigte politische Herausforderung, weil seine akademische

Rede von 1859 keine politische Tendenz gehabt habe. Er nimmt

aber gerne den Fehdehandschuh auf, der ihm Veranlassung gibt, sein

Glaubensbekenntniß über die Zeitfrage öffentlich auszusprechen.

Die Summe seiner Ausführungen ist die, zu zeigen, daß da«

Kaiserthum das Unheil Deutschlands gewesen, die Entwicklung unserer

Nationalität verhindert, die zerrütteten Verhältnisse der Gegenwart

herbeigeführt, und die österreichische Monarchie nicht im Interesse

des Vaterlandes, sondern nur im eigenen Weltkriege geführt habe.

Die erste ein Jahrtausend lang nachhaltige Ursache des Ver

falls der deutschen Nation sollen Karls des Großen verkehrte Staats-

ideen und Eroberungssucht gewesen sein. So großartig sein Gedanke

der Gründung einer auf die Verwirklichung des Reiches Gottes auf

Erden gerichteten christlichen Universalmonarchie auch war, so verderb

lich sei er für Deutschland und Italien geworden. Warum die Macht

des Klerus so erhöhen und den Papst an die Spitze der politischen

Welt stellen? Warum das Lombardenreich zerstören? Die Völker

empfingen, was sie in politischer und materieller Weise (nach H. 15)

verloren, auf dem Gebiete der Kirche nicht zurück. Die Moral und

die Seelsorge wurden durch die dem Klerus gewordene weltliche

Herrschaft nicht gebessert. Zum Fortschritt der Bildung bedurfte es
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nicht der Unterjochung der Lombarden. Beim Tode Karls war der

Klerus verwildert, das Reich ohne Halt. Eine Ausgleichung der

Stämme fand nicht statt und unter Ludwig dem Frommen begann

der Kampf der Nationalitäten gegen die nur vom Papste und dem

Klerus gewünschte, ihnen allein vorthcilhaftc, in sich unhaltbare

Reichseinheit, Die karolingische Weltreichsidee war eine unheilvolle

Verirrung.

Dieß Verdllmmungsurtheil scheint uns aber nicht zu rechtfer

tigen. In sich war diese Idee ein großer, allerdings für das Zeit

alter zu hoher Gedanke. Warum sollte ein so erhabener moralischer

Stlllltszweck verwerflich sein? Vielleicht deßhalb, weil er nicht zu

»erwirklichen war. Aber ist er nicht auch der aller höher gebildeten

Völker der Gegenwart? Karls Staatsidee war ja die des intellektuellen,

sittlichen und religiösen Fortschritts. Bewegen sich aber die Staats-

wissenschllften und die Staatsordnungen unseres Jahrhunderts nicht

nach demselben Ziele? Wenn im achten und neunten die Völker hicvon

eine andere theoretisch gefärbte Auffassung hatten und Karl sie mit

ihnen theilte, so mußte sein Staatsorganismus ihr doch gemäß sein.

Wenn er die Macht des Klerus steigerte, so wollte er nur die des

Geistes befestigen und erhöhen: denn der Klerus war sein Träger

und das, was jetzt die Vertreter der Wissenschaften sind. Will man

gegenwärtig nicht, daß die Welt durch die von diesen zu Wahrheiten

erhobenen Principien regiert werde? Gerade dich wollte der hoch«

stehende Monarch, und wenn er so viele Länder wie möglich sich

unterwarf, fo machte er ja nur Propaganda für die Herrschaft der

Ideen! Hat er deßhalb die materiellen Fortschritte hintangesetzt?

Wer wagt es, dieß zu sagen? Er war kein barbarischer Eroberer,

sondern ein Organisator der Welt. Und that seine Politik dem ger

manischen Nationalitätsprinciv irgend einen Eintrag? Machte er die

üermnuischen Staatsprincivien nicht zur Grundlage des politischen

Organismus aller Theilc seines Reiches ? Die ausgcbildetste Staats

ordnung aller germanischen Völker war ja die fränkische und er

übertrug sie auf das Gothen- und Sachsenland, wie auf das Lom-

lmrdenreich. Die romanische Imperatoridee ward nur insoweit von

ihm zur Ausführung gebracht, als es zur Durchführung seiner hohen

Mission nöthig war. Das germanische Staatswesen bestand unter

ihr und geschützt durch sie so kräftig fort, daß der Kern desselben

ein Jahrtausend überdauert hat. Was würde wohl Herr v. Sybel
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gethcm haben, wenn er Karl der Große gewesen wäre? Welche

Realpolitik hätte er verfolgt? ja, welche hätte er gekannt? Gewiß

wäre er von politischen Anschauungen des 19. Jahrhunderts nicht

geleitet worden. Jeder unbefangene Geschichtsforscher wird gestehen,

daß Karl das großartigste Ziel verfolgte, das in seiner Zeit erkenn

bar war und für ausführbar gehalten wurde. Zerfiel sein Reich, so

ist er dafür nicht verantwortlich: die Kulturstufe der Völker war ;u

wenig vorgerückt, als daß es hätte bestehen können. Und, wie aus

gezeichnete Geschichtsforscher längst bewiesen, war es nicht der Gegen

satz der Nationalitäten, der seinen Untergang herbeiführte, sondern

die Hab- und Herrschsucht der weltlichen Großen, gegen welche die

einigende Macht der Kirche zu unmächtig war.

Auch war, wie Ficker freimüthig sagt, der Verfall kein Unglück;

denn die centralisirende Richtung würde sich nothwendig immer mehr

verschärft, die freie Bewegung gehemmt, die Einheit zur Einförmigkeit

durchgebildet und die nationale Entwicklung erstickt haben.

Das karolingische Reich unterlag seinem Schicksal. Es mußte

kommen, wie es kam. Wer darf es wagen, über den Wcltgang von

seinem Standpunkte aus den Stab zu brechen?

Nach seiner Abfertigung Karl's des Großen führt uns Herr

v. Sybel in die Zeiten Heinrichs I. und der Ottonen. Wie Ficker

erklärt er den ersten für den wahren Gründer des deutschen Reichs,

zugleich aber für den die Stämme einigenden der deutschen Nationalität,

und zwar darum, weil er seine Herrschaft auf Deutschland und die

nordischen und östlichen Nebenländer beschränkt und den Klerus in

gehöriger Unterordnung unter die Staatsgewalt gehalten habe. Da

gegen erklärt er den von religiösem Fanatismus und einer uner

sättlichen Herrschsucht besessenen Kaiser Otto I. für den Stifter des

Unheils von Deutschland, weil er die karolingische Kaiscridee wieder

aufgenommen und durch eine durchaus deloyale, der napoleonischen

nicht unähnliche Politik und, wie weit es ihm möglich war, gegen

die Nationalbestrebungen seines Vaterlandes und ebenso wie Karl

zum Unheil des letzten ausgeführt habe. Otto durfte weder Bur-

gund unter sein Protectorat stellen, noch Italien nehmen, sich nicht

zum Kaiser krönen und den Papst nicht an die Spitze Europa'«

stellen. Herr v. Sybel bekämpft Ficker's Behauptung der ftaats-

bildenden Unfähigkeit der Italiener, welche ihnen gewiß nicht gefehlt

hätte, wäre das Lombardenreich von Karl dem Großen nicht der
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mchtet und die Einheit und Selbstständigkeit Italiens zum Besten

der päpstlichen Herrschaft nicht verhindert worden. Nur die kaiser

lichen Eroberungen im Osten entsprachen den nationalen Interessen.

Otto's Intrigucn in dem noch so schwachen Frankreich waren nicht

nöthig und unmoralisch. In Italien wurden die Deutschen als Feinde

betrachtet und mußten ihr Blut und ihr Geld für ihnen durchaus

fremde Zwecke und doch vergebens opfern, indem es keinem der Otlonen

gelang, die von ihnen angestrebte Univcrsalmonnrchie zu gründen

oder zu befestigen. Die deutsche Nation wendete sich (nach S. 51)

von ihren Planen hinweg, nur zur Erlangung der Kaiserkrone hielten

die deutschen Vasallen nach Italien zu ziehen, aber nicht weiter, sich

für verpflichtet. „Wohl hat," sagt der Verf. weiter, „die kaiserliche

Eroberungspolitik an einer Stelle bei uns politische Freiheit er

äugt, nämlich auf Kosten der Krone und des Volkes die Freiheit

der Fürsten und Herren, welche schon damals anfingen, die Bauern

zu Hörigen zu machen und die Leibeigenen wie eine Heerde zu ver

kaufen; welche schon damals auf systematische Schwächung der Mon

archie und dynastische Ausbeutung der Nation sannen!" Heinrichs II.

Politik verfolgt zwar glücklich wieder eine scharf ausgeprägte realistische

Richtung; auch Konrad II. verließ nicht ganz die eingeschlagene

Bahn ; aber der mächtige Herrscher Heinrich III. war wieder so ver

blendet, daß er nichts that, um der eigenen Krone in den Einrich

tungen des Reiches einen festen Stützpunkt zu geben, aber Alles,

um die Völker mit unbedingtem Gehorsam gegen die Kirche und die

Geistlichkeit, mit völliger Unterwürfigkeit unter den Papst zu durch

dringen. Wie konnte er hoffen, daß der Klerus dem Kaiser als

dem Laienfürsten auf die Dauer gehorsam bleiben würde! Schon

fingen die hierarchischen Ideen der Clugnyanenser an, sich über die

Welt zu verbreiten. Der große Abt von Clugny und der Archi-

diacon Hildebrand verhielten sich stille, ließen den gewaltigen Kaiser

für ihre Zwecke arbeiten und warteten ihrer Zeit (S. 56). Die

jetzt folgende Periode war die des Sturzes des Kaiserthums durch

die Kirche.

Sie begann mit dem Investiturstreit, in welchem die Kaiser

unterlagen, weil sie ihn zu gleicher Zeit gegen Rom und die nach

Sonderherrschaft strebenden deutschen Fürsten unternahmen und nicht

wie die Könige von Frankreich, dem Papste nachgaben, um der Adels-

llnarchie im Lande ein Ende zu machen. Nach dem Concordatc von
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1122 ernannte letzterer die Bischöfe, welche zur Zeit den Laienfürsten

gegenüber die einzigen Stützen der kaiserlichen Gewalt gewesen.

Es ist sonderbar, daß Herr von Sybel nicht fühlt, wie er hier

mit sich selbst in Widerspruch gerath. Denn nach seiner Auffassung

war ja gerade die Zügelung der päpstlichen Macht eine Hauptaufgabe

des Kaiserthums. Würde man unter Heinrich IV. die absolut freie

Besetzung der Bischofsitze in Deutschland zugegeben haben, so hatte

man ja gerade das Gcgcntheil gethan und dennoch die durch die

schon begonnene Erblichkeit der Lehen zerstörte Rcichseinheit nicht

wieder herstellen können, weil die Fürsten sich auch nachher gewiß

mit Rom zu verbinden gesucht hätten, um ihre Selbstständigkeit zu

wahren. Auch ist es ein Irrthum Sybel's, baß Frankreichs Könige

im Investiturstreit dcßhalb nachgaben, um die Centralgewalt den

hohen Vasallen gegenüber zu befestigen. Damals war Frankreich

längst kein Einheitsstaat mehr, und erst Ludwig VII. begann den

Kampf für Wiederherstellung derselben.

Die Kaiser, von einem stärkeren Rechtsbewußtsein beseelt und

ihrer Kraft freilich zuviel vertrauend', bebten vor einem Principien-

kampf nicht zurück, in welchem sie zuletzt denn doch nicht ganz unter

lagen'). Nach dem Concordate von 1122 konnte ihnen der geistliche

Reichsvasall nicht aufgedrungen werden, da sie, wie jetzt unsere

Landesherren, bei den Bischofswahlen eine Erclusion erlangen, auf

die lfreilich der schwache sächsische Lothar verzichtete, während die

Hohenstaufen sie wieder errangen. Auch ernannten ja die deutschen

Domcapitel die Bischöfe und nicht der Papst, und daß die Kaiser

dicß nicht hinderten, ist nur ein Beweis ihrer rechtlichen Gesinnung

welche die anerkannte Kirchenverfassung nicht beeinträchtigen zu

dürfen glaubte.

Die unglücklichen Kämpfe der Hohenstaufen mit Rom, welche

Herr v. Sybel als die Vollendung des Sturzes der Kaisermacht

schildert, waren allerdings für Deutschland unheilvoll. Allein waren

sie nicht für die Päpste wie für die freien Communen Italiens bloß

Aktionen der Nothwehr ? Für die ersten namentlich unter Friedrich II.,

der als Beherrscher Unteritaliens und der großen kaiserlichen Mon

archie so mächtig war, daß Roms Unabhängigkeit auf das Gefähr

lichste bedroht war.

") Sehr lesenswerth ist in dieser Beziehung die soeben erschienene I, Abthei

lung des 3, Bande« von Giesebrecht's Kaisergeschichte,
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Herr von Sybel beschuldigt Ficker einer Art Incousequenz,

wenn er behauptet, die sicilische Heirath sei die Ursache des Unter

gangs der Hohenstaufen und der Kaisergewalt gewesen. Sie hätte

ja einen Ersatz für die in Obcritalien durch den Frieden von Con-

ftllnz (1183) verlorene Macht gebildet.

Ficker's Ansicht dürfte aber doch wohl die richtige sein. Hätte

Friedrich I. den Plan der Annerirung Siciliens durch die Heirat

seines Sohnes mit dessen Erbtochter nicht vollzogen, sondern nach

dem Sturze Heinrichs des Löwen und befreundet mit den lombar

dischen Städten feine Politik darauf gerichtet, wie sein Zeitgenosse

Hhilipp August in Frankreich, die deutsche Fürstenmacht zu zügeln,

namentlich durch die Begünstigung der sich erhebenden Städtemacht

in unserem Vaterland, so hätte die Geschichte einen andern Verlauf

genommen, und Deutschland wäre ein ständisch moderirter monarchischer

Einheitsstaat geworden. Dieß wäre um so mehr möglich gewesen, Hütte

er seinen Sohn Heinrich auf die Krone Siciliens beschränkt. Allein

die geeinte Macht des Beherrschers des Kaiserreichs und Sicilens

ward so groß, daß die Päpste Alles aufbieten mußten, um ihre Un

abhängigkeit zu retten, was durch seinen frühen Tod und die Minder

jährigkeit seines einzigen Sohnes ihnen so erleichtert wurde, daß,

als dieser später die universalmonarchischen Plane seines Vaters

wieder aufnahm und fönst den Päpsten günstige Fehlschritte that,

diese abermals im Bunde mit den in Folge der 1220 und 1232

ihnen ercheilten Regalien factisch souverain gewordenen deutschen

Fürsten den nach autokratischer Herrschaft strebenden Kaiser zu

stürzen im Stande waren. Es ist also gewiß die ungebührliche

Machterweiterungssucht der hohenstaufischen Kaiser, welche durch die

Annerirung Siciliens der Kaisermacht ihren Untergang bereiteten.

Da nach Herrn von Sybel die Ursache dieses nur darin ge

legen haben soll, daß die deutschen Könige seit Otto I. die Kaiser

krone trugen, so bietet sich von selbst die Frage, was aus Deutsch

land zwischen 961 und 1254 geworden wäre, hätten sie sich auf die

Regierung des deutschen Nationalkönigthums beschränkt. Nach Herrn

oon Sybel wäre alles vortrefflich verlaufen, und der deutsche Ein

heitsstaat hätte sich vollständig und glorreich entwickelt. Diese schon

in sich conjecturale Behauptung kann aber nicht auf den Entwicklungs

gang der Geschichte gestützt werden. Das staatsgestaltende Princip

war schon im zehnten Jahrhundert die Feudalitüt. Die deutschen
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Könige hätten ebensowenig, wie die französischen und andere, die

Erblichkeit derselben und die Umwandlung der Amtsgewalt der

Herzoge und Grafen in eine erblich eigene verhindern können. Die

Kaiserkrone wäre später gewiß den mächtig gewordenen Königen von

Frankreich zugefallen, diese wären, wie nachher wirklich geschah, statt

der Päpste die natürlichen Alliirtcn der deutschen Fürsten geworden,

und das deutsche Königreich Hütte einige Jahrhunderte früher die

lothringischen Bcstandthcile ja noch mehr verloren.

Auch in dieser Beziehung sind Ficker's Ansichten richtiger, ul«

die seines Gegners und somit die Thcsis des letzteren, die Annahme

der Kaiserkrone sei die Ursache von Deutschlands Zerfall gewesen,

nicht bewiesen. Man muß abermals sagen, Deutschlands Schicksal

vollzog sich in Folge der unabweisbaren Logik der Thatsachen, und

welche die hohenstaufischen Kaiser vermeiden konnten. Aber über rie

betrübenden Zustände unseres Vaterlandes von der Wahl Rudolphs

von Habsburg (1273) bis zu der Maximilian's I. (1493) weichen

die Anschauungen unserer beiden Historiker im Wesentlichen nicht

von einander ab. Doch betont Sybel, daß das mehr und mehi er-

starkcnde Nationalgefühl namentlich durch Bündnisse bestrebt nm,

bessere Zeiten herbeizuführen und (S. 85—86), daß noch untss

Friedrich III. der Kurfürst Berthold von Mainz sich an die Spitz!

einer (nationalen) Reformpartei stellte, welche, was ja jetzt wiedei

gewünscht wird, eine jährlich zusammentretende Reichsversammlung,

ein gemeinsames Reichsregiment, ein selbstständiges, über allen landes

herrlichen Gewalten stehendes Reichsgericht und eine allgemeine Reiche

steuer haben will und diesen Grundgedanken auf allen Reichstag

von 1491 bis 1504 zum Gegenstand der Berathungen machte, A

aber nicht zur Verwirklichung bringen kann. Denn Maximilian gl-

rieth in die Irrbahn der alten Kaiseridee, die sein undeutscher mäch

tiger Enkel, dem Spanien der Mittelpunkt seiner Monarchie und

Deutschland nur eine Provinz war, zum BeHufe der Herstellung

eines Weltreichs auszuführen bestrebt war.

In dem Zeitalter der Reformation angelangt, ficht Herr von

Sybel wie Ficker in der Kirch cntrcnnung eine neue nachhaltige Ur

sache der jetzt völligen Unmacht des Reiches, jedoch (nach S. 9^

nur deßhalb, weil Karl V. nicht, wie die Herrscher anderer Länder,

Meister der Bewegung geworden, d. h. wie einem wirklichen deutschen

Kaiser geziemt hätte, die einheimischen Kräfte seiner Confession (also

>
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bei katholischen?) zusammennahm und damit, soweit es die Natur

gestattete, den Boden des Vaterlandes seiner Kirche eroberte. Er zog

über mit spanischen und italienischen Kriegern gegen die Protestanten

zu Feld und nothigte daher diese, gegen ihn den französischen Bei

stand anzurufen, was den Verlust der Bisthümer Metz, Toul und

Verdun zur Folge hatte. Dieß und daß bei uns in soviel höherem

Grade als bei irgend einem andern Volke der religiöse Zwist das

Bewußtsein der nationalen Zusammenhängigkeit zerstörte, daß das

Nlltionlllgefühl im Anfange des 16. Jahrhunderts stärker als jemals

früher in Deutschland lebendig, wenige Menschenalter später in dem

Patteitreiben völlig untergegangen war, verdanken wir — nach dem

Verfasser — lediglich dem Sturz unserer Verfassungspartei und der

Hereinziehung der Ausländer, mithin auf jeder Seite den angeborenen

Tendenzen unseres Kaiserthums.

Wir gestehen, daß wir die unklaren Gedanken Herrn von

Syiel's nicht zu erfassen vermögen. Aus was bestand die deutsche

Verfassungspartei? Aus den katholischen oder den protestantischen

Rcichsstllnden? Auf welche Seite hatte Carl sich zu stelle»? Wie

es scheint auf die der ersteren, also die Reformation unterdrücken?

Aber seine nationalen Kräfte reichten dazu ja nicht hin. Und von

wem ging der erste Religionskrieg aus? Es ist jetzt leicht zu sagen,

der Kaiser hätte es so oder so machen sollen. Nach aller Wahr

scheinlichkeit that er doch nur das Mögliche, durch die Roth ihm

Gebotene. Der Religionszwiespalt war von Unheil für das Vater-

llüib, aber eine unaufhaltsame Wirkung des geistigen Fortschrittes der

Zeit und führte, wie später die Revolutionen in England und Frankreich,

zu Kämpfen und Kriegen, welchen erst der westphälische Frieden ein

Ziel setzte. Es ist nicht einzusehen, wie und warum die Schuld

derselben den deutschen Kaisern als solchen aufgebürdet werden will.

Sie waren die geborenen Vertreter und Verfechter der conservativen

Pnncipien, wie ihre Nachfolger seit Mitte des 18. Jahrhunderts

es zuerst Preußen , dann Frankreich und den mit ihm verbündeten

»m Reiche abgefallenen Fürsten gegenüber sein mußten. Warum

»uf ihre Rechnung schreiben, was durch Ereignisse bewirkt wurde,

die sie nicht herbeiführten. Jedenfalls muß in der protestantischen

Schilderhebung die Ursache der Calamitäten gesucht werden, die Deutsch

land vom Smalkadischen Kriege 154? an bis 1548 zu erduldeu hatte.

Hatte doch auch Karl V. durch sein .just« lueliou des Interims von 1548
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die religiösen Gegensätze zu neutralisiren und durch das Drängen nach

einem öcumenischen Concilium den ganzen Kampf für immer, freilich ganz

erfolglos, zu beseitigen versucht! Und waren nicht (wie von Sybel

S, 93 selbst sagt) Ferdinand I. und Maximilian I. stets bestrebt,

die das Vaterland zerreißenden Gegensätze zu neutralisiren! Waren

— wie er ebenfalls bemerkt — es nicht die protestantischen Stände,

welche die Schranken des Augsburger Religionsfriedens verletzten

und den zu Deutschlands Verkleinerung und zur vollen Sprengung

seiner Ccntralgewalt führenden dreißigjährigen Krieg ueranlaßten?

Da nun aber Herr von Sybel S. 95 zuletzt dieß als ein Glück für

Deutschland erklärt, so ist es schwer zu begreifen, warum er du«

antinatimiale Gebühren der kaiserlichen Politik so heftig anfeindet,

dem doch unser Vaterland nach seiner eigenen Ansicht dieß Glück

verdankt haben soll. In der Verwirklichung des schonen Gedankens

eines nationalen Einheitsstaates bestand demnach dieß Glück nicht.

Man darf also fragen, warum der Verfasser den den Kaisern

zur Last gelegten Untergang des Reichs in seiner ganzen Schrift

so tief beklagt?

Der Schluß der v. Sybel'schen Schrift ist die Ausführung

einer schweren Anklage gegen die österreichische Monarchie mit der

Conclusion, daß sie eben aus Deutschland ausgeschieden und mit

einem engeren Bunde des Vaterlandes unter Preußens Führung

völkerrechtlich verbunden werden müsse. Dieses sein politisches

Glaubensbckenntniß ist der Verfasser geschichtlich zu begründen be

strebt durch den versuchten Nachweis, daß Oesterreich, auf welches

wirklich, wie auch Herr Ficker zeigt, die wesentlichen Charatterzüge

des Kaiserthums übergegangen seien, durch die bekannten zur Zeit

Carls IV. zum Vorschein gekommenen, auf Heinrich IV., Friedrich I,

und Rudolph von Habsburg hin fabricirtcn, 1453 von Friedrich III.

und zuletzt noch 1729 förmlich sanctionirten und von den Kurfürsten

anerkannten Privilegien außer Deutschland gestellt worden sei, in

demselben zwar Rechte, aber keine oder nur ganz unbedeutende Ver

pflichtungen auferlegt erhalten habe, Oesterreich sei eine aus einem

Complexc einiger deutschen, aber weit größeren Zahl nichtdeutschei

Länder eine eigene europäische Großmacht geworden, die zwar in

vielen Fällen, aber nur wann und inwieweit seine Interessen mit

denen des deutschen Reiches zusammenfielen, kämpfend dieses ge

schützt, aber die letzten immer geopfert habe, wenn die eigenen der
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Hausmacht ihm wichtiger schienen. Außerdem sei es ein schlecht

«igllnisirter, mittelalterlicher Staat geblieben, habe nur die Inter

essen der privilegirten Stände und nicht die des Volkswohles, und

noch weniger die der Freiheit gepflegt, an dem deutschen Cultur-

aufschwung seit Goethe, Lessing und Kant keinen Theil genommen

und sei überhaupt nicht bloß hinter Deutschland, sondern hinter

allen fortschreitenden Nationen und vor Allem hinter dem so glor

reich den modernen Beamtenstaat schaffenden und vortrefflich orga-

nisirenden (vom Verfasser hier mit Lob überhäuften) Preußen zurück

geblieben.

Im Kriege Ludwigs XIV. gegen Holland 1674 ') habe der

Kaiser Leopold den muthig für das letzte aufgetretenen großen Kur

fürsten von Brandenburg hintergangen, weil er einen heimlichen

Theilungstractat der spanischen Monarchie mit Frankreich abge

schlossen gehabt; hätte zwar bald darauf nothgedrungen gegen dieses

den Krieg wieder aufgenommen, aber im Frieden von Nymwegen

die Rückgabe des von Brandenburg den Schweden entrissenen Pom

merns stipulirt und Elsaß den Franzosen gelassen, um seine Herr

schaft in Ungarn zu behaupten. Als Ludwig XIV. darauf die frechen

Reunionen im Elsaß begann, Straßburg und Luxemburg wegnahm

und die Pfalz verwüstete, habe Oestcrreich trotz des Drängens des

»ortrefflich gesinnten Prinzen Eugen vorgezogen, Ungarns wegen den

Aieg gegen die Türken fortzusetzen und Straßburg aufgegeben.

Auch im spanischen Erbfolgekrieg habe Oesterreich die deutschen In

teressen hintangesetzt: Kaiser Joseph I. habe auf das wieder gewon

nene Elsaß und Straßburg verzichtet, um Sicilicn zu behalten.

Karl VI. habe gleichfalls jenes Grenzland, um Mailand und Neapel

zubehalten, geopfert, und als letztes doch verloren ging, Lothringen

geopfert, um Toskana zu erkaufen. In den Napoleonischcn Kriegen

habe Oesterreich Venctien als Ersatz für Mailand begehrt und das

linke Rheinufer den Franzosen überlassen. Oestcrreich trage die

Schuld, daß Preußen 1794 sich durch den Frieden von Basel vom

Kampfe gegen Frankreich zurückgezogen habe. (S. 116.) In den

Freiheitskriegen seit 1813 habe es zuletzt sich auf die Seite der

Wirten gestellt, doch Napoleon in Frankfurt noch das linke Rhein

') Da« Datum ist unrichtig. Frankreichs Angriff gegen Holland begann

schon 1672.

lllft. Vintelj, f. lath. lhenl. I. l ^
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ufer, Belgien u. s. w. lassen wollen; sei stets bemüht gewesen, die

Kriegführung zu lähmen (?) und habe durch die Anerkennung der

Souveränetät der Rheinbundstaaten jede wirkliche Reichsverfassung

verhindert. Es ergebe sich aus der ganzen Geschichte vom wcst-

vhälischen Frieden bis zum Wiener Congrcsse, daß zwar nie ein

großer Krieg vorkam, wo Deutschland ohne Oesterreich in Action

gewesen, aber auch nicht eine Verwicklung stattgefunden, in der nicht

neben der näheren Verbindung eine weitgreifende Verschiedenheit

beider Interessen sich geltend gemacht habe, und nicht ein folgen

reicher Frieden, bei welchem das zersplitterte und schwach vertretene

Reich nicht die Kosten für Oesterreichs Entschädigung und Gewinn

habe tragen müssen. Dieses Alles sei indessen eine historische Not

wendigkeit gewesen, indem der seit 400 Jahren außerhalb des Reiches

stehenden, auf so bunt componirtc Elemente sich stützenden Groß

macht unmöglich zugemuthet werden konnte, deutsche Politik zu

treiben. Da dieß aber nun so sei, so verstünde es sich von selbst,

daß Deutschland nicht die Provinz eines durch ungarische, slavonischc

und italienische Beziehungen gebundenen Staates werden könne.

Eine engere Verbindung Deutschlands ließe sich nur denken durch

den Eintritt der einzelnen deutschen Provinzen in das geeinigte

Deutschland, und um diesen Preis würde kein guter Oesterreichei

den engeren Bund mit Deutschland haben wollen, weil dieß nichts

Anderes als die Auflösung der österreichischen Monarchie wäre.

Da nun aber deren Fortbestehen für Europa und insbesondere für

Deutschland unentbehrlich und trotz innerer Zerrüttungen und Ge

gensätze allcr Art möglich sei, so bleibe kein anderer Ausweg zm

Feststellung eines ersprießlichen Verhältnisses desselben zu uns, ali

die Einigung des ersten zu einem engeren Bunde unter Preußens

Führung, und der Abschluß eines weiteren zwischen ihm und der

neben ihm stehenden, aber für seinen Schutz nöthigen Monarchie,

Wie dieß Alles zu bewerkstelligen sei, sagt Herr von Sybcl nicht;

er läßt aber am Ende der Vorrede einen Warnungsruf an Deutsch

lands Fürsten und Völker ergehen, ihnen prophezeiend , daß es „so

sicher, wie die Ströme seewärts stießen, zu einem solchen Bunde

unter der Leitung seines stärksten Mitgliedes kommen werde, daß es

lediglich Sache der deutschen Fürsten sei, die Bewegung durch ein

gehende Leitung in dem Wege der Reform zu halten oder sie dmch

stumpfen Widerstand in die Bahn der Revolution zu werfen, daß
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in jenem Falle die künftige Centralgewalt föderalistisch eingeschränkt

und collegialisch geübt weiden, in diesem Falle aber der demokra

tische Einheitsstaat und der Cäsarismus das nothwendige Ende

fein werde!"

Was nun die von Herrn v. Sybel Ocsterreich darüber gemach

ten Vorwürfe betrifft, daß es in seinen Kulturfortschritten hinter

dem übrigen Deutschland zurückgeblieben sei, so sind sie nur teil

weise wahr. Er unterschätzt die Förderung der allgemeinen Volks

bildung durch Maria Theresia, sowie das, freilich übereille Vor

schreiten Josephs II. und dessen bis in die Mitte unseres Jahrhunderts

so gerühmte, wenn auch zu weit gehenden kirchlichen Reformen.

Österreichs höheres Unterrichtssystem hatte eine rationelle Basis,

die der Rechtswissenschaft war ja das so hoch gefeierte Vernunftrecht,

welches nach Kantischen Principien bis in unsere Tage herab gelehrt

Wide. Sein Civilgesetzbuch von 1812 besteht in einer das historisch

Begründete zwar schonenden, aber freisinnigen Formulirung desselben.

Ocsterreich ward nicht weniger, wie die übrigen deutschen Länder,

ein bureaukratischer, wenn auch, was die Finanzen betrifft, schlecht

orgamsirter Beamtenstaat. Unserem Klopstock stand seiner Zeit der

Dichter Denis nicht unebenbürtig gegenüber, unserem Rabener und

Anderen der überall mit Vergnügen gelesene Blumauer. Goethe,

EMer u. s. w, verbreiteten sich selbst in Nachdrucken in seinen

Provinzen, und in neuester Zeit besitzt es Schriftsteller, die im

Kreise unserer ersten Dichter und Prosaiker glänzen! Wo es seine

Politische Richtung möglich machte, zog es von unseren ausgezeich

netsten Talenten an sich; Genz, Fr. Schlegel, Iarle, Philipps,

Hurter u. A. fanden in Österreich ein zweites, sie hochhaltendes

Vaterland! In neuester Zeit hält dort die Anschauung der Wissen

schaft gleichen Schritt mit dem aller deutschen Länder. Wenn man

von 1815 bis 1848 absolutistischen und ultramontanen Tendenzen

huldigte, so ist nicht zu vergessen, daß die preußische Politik eines

Kamvtz mit der Metternich's identisch war und daß, wenn eine pro

testantische Regierung sich mit protestantischen Celebritäten umgab,

eine katholische berechtigt war, katholische sich zu associiren. Wenn

die religiösen Gegensätze dadurch gesteigert wurden, so vergesse man

nicht, daß diese Steigerung eine allgemeine, gegen den Rationalismus

gerichtete, aber gewiß vorübergehende Zeitrichtung war, von welcher,

wie Ficker, auch Herr v. Sybel und andere Historiker inficirt sind.

10'
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Was Tugendhaftigkeit, Idealität und deutschen Patriotismus betrifft,

so bekennt Hr. v. Sybel S. 11? selbst offenherzig, es sei am Ende

des letzten und Anfang unseres Jahrhunderts kein Unterschied zwischen

der Berliner und der Wiener Regierung gewesen. Vor der Freiheits

bewegung war Friedrich Wilhelm III. schon 1813 unmittelbar nach

dem Erlaß der berühmten Ansprache nn sein Polt bange; er blieb

sein ganzes Leben lang ihr Gegner. Wilhelm I. von Preußen nennt

Herr v. Sybel S. 113 trotz seiner Voltswohlpolitit einen Despoten.

Kurz, eine unbefangene vergleichende Prüfung des Gebühren«

Beider, sowie der meisten übrigen Regierungen Deutschlands im

vorigen und in unserem Jahrhundert wird zum Ergebniß haben,

daß allen die gleichen Vorwürfe gemacht, und wo sie nach Besserem

strebten, gleiches Lob ertheilt werden kann ; namentlich kurz vor 1789

den geistlichen Kurfürsten, den Fürstbischöfen von Würzburg und

und Bamberg und dem Kurfürsten Mai III. von Bayern. Wenn

die politischen Zustände des Reichs beim hereinbrechenden Revolutions«

stürm von Frankreich mit Recht die erbärmlichsten genannt werden

konnten, so trifft der Vorwurf gewiß Ocsterreich weniger als alle

deutschen Landes- und Landchens Herrn und in hohem Grade die

protestantischen deutschen Staatsrechtslehrer, den gefeierten Moser und

Puter an der Spitze, welche dem ttberkünstlich gegliederten Feudal-

stallt des Reiches, indem es keine Bürger gab, und der sogenannten

deutschen Freiheit d. h. der fast überall autokratisch gewordenen

Landeshoheit der deutschen Fürsten, Grafen und Herren lobend das

Wort redeten. Ihre Stellung war, diese unheilvolle Unabhängigkeit

abgerechnet, übrigens die der privilegirten Stünde in ganz Europa,

deren Vernichtung man ja als Verbrechen ansah und selbst nach

dem Siege der französischen Revolution mit allen Mitteln zu hindern

bestrebt war. Bürgerliche Gleichheit und politische Freiheit sind

überall bei uns sehr junge Errungenschaften, deren Bestand in Preußen

vielleicht noch weniger gesichert ist, als in Oesterreich, und die noch

jetzt zu unserer Schande in mehr als einem der kleineren Staaten

unter dem ruhigen Zusehen der gerühmten präponderirenden Macht

mit Füßen getreten werden, die mit einem energischen Worte dem

verkehrten Treiben ein Ende machen könnte.

Es bleibt daher nur zu untersuchen übrig, ob die von Herrn

v. Sybel der äußeren Politik Oesterreichs gemachten Vorwürfe be

gründet oder von solcher Tragweite sind, daß das Facit der Rechnung
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dühin geht, zwischen Ocsterreich und Deutschland dürfe künftig kein

»ndercr, als ein weiterer Bund bestehen!

Wenn v, Sybel den Kaiser Leopold anklagt, 1674 die Hol

länder den Franzosen preisgegeben zu haben, während der Kurfürst

»on Brandenburg allein für sie kämpfte, so ist dieß nicht geschichtlich

richtig. Denn (z. B. nach S. G. A. Wirth's deutscher Geschichte,

Ad. IV. S. 36) stieß 1672 ein kaiserliches Heer zu dem Friedrich

Wilhelms von Brandenburg in Holland, aber das Reich wider

setzte sich einer Kriegserklärung gegen Frankreich, Es hatten ja die

geistlichen Kurfürsten und einige andere Stände schon 1658 einen

Heinbund mit Ludwig XIV. geschlossen, dem eine Zeit lang selbst

der Brandenburger angehörte ; 1673 führt Leopold 30.000 Mann

zegen Ludwig XIV. Der erst in unseren Tagen entdeckte, zwischen

beiden Monarchen heimlich abgeschlossene erste Theilungsvertrag von

1668 war ein todtgebornes Projcct ohne nachhaltigen Einfluß auf

die Ereignisse. Mit Ludwig XIV. schloß nun aber der Kurfürst, um

seine eroberten Besitzungen in Westphalen zurückzuerhalten, einen

Separatfrieden, während der Kaiser siegreich den Krieg fortsetzte.

Daß der Friede von Nymwegen 1678 so nachtheilig für Deutschland

ausfiel, war nicht des Kaisers Schuld. Spanien und Holland, für

die ei doch das Schwert ergriffen hatte, stellten sich auf Frankreichs

Ecke; auch im Osten bedroht mußte er nachgeben. (Wirth S. 40.)

3» den folgenden Kriegen gegen die verrütherische Eroberungspolitik

Ludwig« XIV. sehen wir abermals Kaiser Leopold I. von deutscher

Vaterlandsliebe beseelt vorangehen ; aber, da diese im Volke erloschen

wr, im Stiche gelassen, und so mußte er, beständig in Ungarn

bedroht und von seinen Alliirten aufgegeben, im Frieden zu Riswyk

»dennals den Kürzcrn ziehen.

Wenn das eigene Haus in Brandgefahr ist, so ist es doch

natürlich, daß man an dessen Rettung denkt. Für das stets mehr

von Ocsterreich , als von dem angeblich seine Freiheit schützenden

westlichen Nachbar fürchtende, nie in sich einige Reich konnte der

Kaiser unmöglich so große Sympathien hegen, um die Existenz seiner

eigenen Monarchie auf das Spiel zu setzen.

Und wer waren Deutschlands Verrather im spanischen Erbfolge-

kiieg? Standen nicht der Kurfürst von Bayern und der von Köln, sein

Bruder, auf Seite Frankreichs? Die Annahme, daß der durch die

Wirten gebeugte Ludwig XIV. nach Erschöpfung seiner Finanzen
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im Jahr 1709 wirklich bereit gewesen, das Elsas und Strasburg

herauszugeben, ist, wie bei Schlosser (18. Jahrhundert I, 88—8?)

zu lesen, ein Irrthum. Er unterzeichnete die Präliminarien nicht.

Der indessen zur Kaiserkrone gelangte Karl VI. fand, weil ihnen

der Besitz Spaniens in seiner Hand nicht mehr zusagte, bei seinen

Alliirten nicht mehr die nöthige Hilfe und mußte sich zum Frieden

von Rastatt bequemen, und wenn er hier wieder das Interesse des

eigenen Hauses dem des Reiches vorzog, so erscheint dieß allerdings

als ein Fehler, aber Kaiser und Reich standen 1714 schon seit drei

Jahren allein den Franzosen gegenüber, die kaiserliche Politik konnte

nach dem allgemeinen Stand der internationalen Verhältnisse jetzt

nur noch österreichisch sein. Dem deutschen Reich war zu einer

europäischen Machtstellung nicht mehr zu verhelfen. Gleiches sah

denn auch sehr wohl 1740 König Friedrich I. von Preußen ein,

der nun seiner Seits eine so erfolgreiche Hauspolitit trieb, daß der

jetzt so tief beklagte Dualismus in Deutschland für immer be

gründet wurde.

Wenn man Oesterreich die Schuld bemessen will, daß es in

den Reuolutionskriegen unterlag, so ist dieß eine große Ungerechtig

keit. Hielt es doch nach dem preußischen Separatfrieden mit Frank

reich, welchen Schlosser S. 574 als das Ergebnis; der Kabalen

Preußens auf Unkosten der deutschen Nation bezeichnet, so lange wie

möglich aus und ging immer von Preußen verlassen noch 1799,

1805 und 1809 gegen den mächtigsten und glücklichsten Eroberer

des Jahrhunderts, freilich erfolglos, in den Kampf. Wo aber war

das deutsche Nationalgefühl? Deutsche Fürsten waren 1805, 1806/7

nnd 1809 Alliirte Napoleon's! Erst 1813 erwachte dasselbe, aber

nicht im Cabinete Friedrich Wilhelm's III., sondern im Bewußtsein

des Volkes. Man darf kühn sagen, daß die Geburt einer deutschen

Nation erst von da datirt, aber eine Schwergeburt war, und erst

nach der Eroberung von Paris vollendet ward. Wenn Metternich

auf den deutschen Patriotismus 1813 noch nicht so viel Vertrauen

setzte, als er von Napoleon's noch immer bedeutender Macht fürchtete,

so darf der Neuheit des patriotischen Umschwungs halber dieß Nie

mand wundern. Hielt doch Oesterreich, obwohl weniger muthvoll

als Preußen bis zum Ende aus. Die Friedensschlüsse von 1814

und 1815 wurden das, was sie sind, durch Rußlands Einfluß. Herr

von Sybel macht Oesterreich den Vorwurf, daß es durch die über«
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eilte Anerkennung der Souverünetüt der Rheinbundcsfürsten der Re-

construction des deutschen Reiches einen Riegel vorgeschoben habe.

War aber diese, was Bayern betrifft, der Schlacht von Leipzig vor

angehende Anerkennung nicht das Werk einer nothwendig vorsichtigen

Stacitsklugheit? Und wie kann man eine Reichsrestauration nur für

denkbar halten? Preußen konnte sie ebenso wenig wecken, wie die

kleineren souverän gewordenen Landesherren. Aus den Wiener

Congreßverhandlungen ist doch klar zu ersehen, daß ein pis aller und

die Errichtung des deutscheu Bundes das einzige Mittel war, eine

Quasi-Einheit unseres Vaterlandes zu Stande zu bringen.

Es kann allerdings nicht geläugnet werden, daß Oesterreich

seit 1648 selten für Deutschland einen ersprießlichen Frieden schloß,

und daß es das eigene Interesse fremdem vorzog. Aber war nicht

die jetzt wieder practisch werdende Annexionspolitik die aller euro

päischen Machte, ja selbst der deutschen Duodezlandesherrn? Das

Herrn von Sybel so liebe Preußen betrieb sie bis zu seiner Er

niedrigung im Jahre 1806 und nahm sie 1814 wieder auf. Die

Oesterreichs war, wie Herr von Filter mit Recht sagt, stets con-

servatiu. Auf Kosten Deutschlands hat es seinen Länderbesitz nie

vergrößert. Eine unbefangene Prüfung des politischen Entwickelungs«

ganges unseres Vaterlandes führt also wohl nicht zu dem von

herin von Sybel ausgesprochenen Urtheil, daß Karl der Große,

die Ottonen, die Hohenstaufen und später das Haus Oesterreich die

Urheber der Spaltung Deutschlands in eine Anzahl allerdings

lächerlich disparater souveräner Staaten sind.

Es ist unbeweisbar, daß Deutschland ein geschlossener nationaler

Einheitsstaat geworden wäre, hätte Otto I. die karolingische Kaiser-

idce nicht wieder verfolgt. Der PlllticullllisMUs ist ein nie zu

vertilgender Charakterzug der Deutschen. Von Anfang an

standen sich die Stämme feindlich einander gegenüber und mußten

mit Waffengewalt durch die Franken zu einem Reiche verbunden

werden, was erst Karl dem Großen durch Unterwerfung der Sachsen

gelang. Beim Erlöschen seiner Dynastie in Deutschland standen sich

die Stämme, fast geeinigt unter ihren eigenen Herzogen, abermals

gegenüber und nur die alle bedrohende Gefahr trieb sie, aus ihrer

Mitte einen zum Könige zu wählen. Aber dem ersten derselben,

Conrad I., gelang die Einigung gar nicht, Heinrich I. nur in ge

ringem Grade, selbst Otto I. mußte gegen wioerspänstigc Stammes
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führer zu Felde ziehen. Das ganz Europa gemeinsame Feudalsystem

vollendete sich bei uns, wie überall und gab nach dem Sturz des

Herzogtums dem Particularismus nur eine neue Gestaltung.

Diese wäre auch in einem Nationalkonigreich nicht aufzuhalten ge

wesen und zwar schon deßhalb nicht, weil Deutschland ein Wahlreich

war. Der noch jetzt bestehende Gegensatz zwischen dem Norden und

dem Süden war schon früh ein Hindernis; der Einigung. Die

Gegner der Kaiser suchten ihre Stützen im Auslände, zuerst beim

Papste, spater in Frankreich. Das letztere würde (wie schon gesagt)!

in einem deutschen Nationalkonigreich schon früher geschehen sein,

namentlich wenn die Kaiserkrone den Königen des Westreichs zu

gefallen wäre. Nur ein despotischer, die französische Künigspolitik

verfolgender, den romanischen Staatsgedanken durchführender deutscher

Herrscher hatte die von den Fürsten zu Lehen getragenen Länder

unmittelbar der Centralgewalt unterwerfen können. Einen solchen

gab es, wie selbst von Sybel von unseren Kaisern rühmt, bei uns

nie ! Wie ist es also denkbar, daß Deutschland zu einem Einheitsstaat

sich gestalten konnte? Das Fortbestehen des Particularismus ist

also das Endergebnis; der deutschen Geschichte, und der deutsche Bund

die einzig mögliche letzte Form einer Einigung, die man jetzt un<

genügend findet, weil Deutschland keine einzige europäische Groß

macht ist. Wenn man aber in Betracht zieht, daß gerade durch die

Gliederung des Vaterlandes in mehrere Staaten dessen glorreiche,

nach und nach für ganz Europa maßgebend gewordene Culturhöhe

auf das wesentlichste gefördert wurde, wenn man nicht vergißt, daß

die deutschen Universitäten jetzt die ersten des ganzen Erdenrundes

sind, wenn man die Reformation nicht für ein Unglück hält, indem

sie den Keim der Religionsfreiheit legte, — so wird man sagen müssen,

daß der Abgang politischer Macht durch höher zu achtende Güter

der deutschen Nation aufgewogen wird — durch Güter, welche in

einem im Mittelalter entstandenen Einheitsstaat uns nie würden ge

worden sein.

Macht Herr von Sybel es Österreich zum Vorwurf, daß es

bis in unsere Tage kein moderner Fortschrittsstaat wurde, sondern

mittelalterlich blieb, so würde jetzt dieser Vorwurf einem einheitlichen

deutschen Gesammtstaat in einem höheren Grade gemacht werden

müssen. Die Reformation hätte nie gesiegt, das Schicksal Spaniens

wäre uns zu Theil geworden. Wir hätten keinen Lessing, keinen

^>



— 153 —

Goethe, keinen Schiller bekommen und hätten, was nicht wohl an

nehmbar ist und noch viel weniger wünschenswerth gewesen wäre,

nur durch einige nicht weniger blutige Revolutionen, als die Frank

reichs, zu dem Ziele politischer Freiheit und Gleichheit gelangen

linnen, welche die neueste Centralgewalt ja in diesem so leicht wieder

vernichtet hat.

Wir können nur bedauern, wenn Herr von Sybel uns ein

solches Endresultat in Aussicht stellt, für den Fall, wo Deutschlands

Fürsten sich nicht einem prüpondcrirenden Nationalkünig unterordnen

und Ocsterreichs jetzigen Verband mit dem Vaterlande in einen

mehr lockern verwandeln; glauben aber nicht, daß scinc Prophe

zeiung so sicher in Erfüllung gehen wird , als die Ströme seewärts

fließen.

Bloß politische Combinationen machen keinen Staat stark.

Die einzig feste Grundlage der Macht ist höherer Natur — das

sittliche Bewußtsein nämlich und eine lebendige, gegenseitige,

aufrichtige, wohlwollende Gesinnung der Deutschen aller Stämme

sowohl als ihrer Fürsten, die von den augeublicklichen, nie richtig

begriffenen Sonderintercssen absehend nur das Wohl des Ganzen

will und durch die Schöpfung gemeinsamer Institute sie zu ver

wirklichen bestrebt ist. Sind einmal die Leiter aller deutscher Länder

»on solch' echtem Patriotismus erfüllt, so wird sich schon eine Um-

gestnltungsform des deutsche» Bundes finden lassen , welche das

Hinauswerfen Ocsterreichs nicht nüthig macht, die nur gewaltsam

zerstörbare, auf geschichtlicher Basis ruhende Selbstständigkeit der

deutschen Staaten nicht gefährdet und eine moralische National

einheit begründet, die Europa in Respect zu halten im Stande

sein wird.
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Die Geschichte deutscher Universitäten hat immer eine gewisse An

ziehungskraft für die Leser verschiedener Bildungsstufen, für solche sowohl,

welche tiefer blickend sich langst ihr Urtheil über deren heutige Wirksamkeit

und hiedurch bedingte Nothwendigkeit gebildet haben, als für solche, die von

dem früheren Nimbus , welcher den Begriff einer Universität oder die Vor

stellung von solcher umlagerte, noch immer geblendet, für diese Institut

schwärmen, von denen nach hundert Jahren, schreitet anders die Zeit so ge

waltsam fort wie in den letzten Jahrzehnten, kaum mehr eine Spur vor

handen sein wird. Das eigenthümlich kräftigende Element an diesen

Schöpfungen war der Corporationsgeist, die Kraft, die einer Corpo

ration innewohnt , welche in dem Maße wächst, als das religiöse Element,

und zwar der positive Glaube, selbe durchdringt. Der positive Glaube

wie der Corporationsgeist ist aber bekanntlich an solchen Schöpfungen längst

brüchig geworden, oder besteht noch sehr fadenscheinig! Sie werden also der

corporationsfeindlichen Zeit weichen müssen, wie die Zünfte, einst die Macht

im bürgerlichen Leben, ihr bereits größtenteils gefallen sind oder, wenn

auch mit Widerstreben, eben begraben werden sollen. Es ist somit sehr

lobenswürdig , wenn noch vorher, oder zur Zeit, wo noch der Name besteht,

die Geschichte solcher Anstalten geschrieben wird, ehe die seither sorgsam ge

pflegten Acten den traurigen Weg erloschener Corporationen gehen, das ist —

zerstreut und vernichtet weiden, wie die Urkunden und Denkmäler vieler

Klöster und Stifte, die alle weit älter waren als unsere gesummten Univer

sitäten, deren Einfluß auf Cultur und Bildung dem der letzteren nicht
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nachstand, längst zerstreut und vernichtet sind, so daß, nachdem kaum ein

Menscheillllter seit deren Untergang verflossen, bereits nur noch dunkle Sagen

bestehen !

Unter den deutschen Universitäten älterer Stiftung ist Freiburg jene,

welche vom Urbeginne an wie Wien specisisch katholisch geblieben war. An

ihr sind, Dank der katholischen Treue von Oesterreichs Regenten und des

damaligen Stadtraths, die Tage der Reformation spurlos vorüber«

gegangen, wenn auch so manches Glied der Universität mit ihr gcliebäugelt

haben mochte. Freiburg ist katholisch geblieben bis zum Erscheinen jenes

unglücklichen Promemoiia's gegen die Convention des heiligen Vaters, wel

ches sattsam und bedauerlich zeigt, daß Freiburg sich seiner Aufgabe ent

fremdet hat und sich selbst die Nägel zum Sarge schmiedet.

Ein ehemaliges Glied dieser Universität, dessen Name sattsam bekannt,

Herr Dl. Heinrich Schreiber, dessen Verdienste um Freiburgs Geschichte

»icht minder bekannt sind , hat es nun unternommen, zu den vielen werth-

»ollen Vorarbeiten einer Geschichte der Universität Freiburg, welche vorzugs

weise der Professor Joseph Anton Stephan Rieggcr (1774—76) und nach

ihm Al brecht und Andere veröffentlichten, ein neues Werk zu stellen, nämlich

eine „Geschichte der Albcit-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau",

welche er in drei Theile schied, als :

l. Thtll. Von der Stiftung der Universität bis zur Reformation.

II. Theil. Von der Kirchenreformation bis zur Aufhebung der Jesuiten.

III. Theil. Von Aufhebung der Jesuiten bis zum Ende des achtzehnten

Jahrhunderts.

Dieselbe ist — einzelne Aeußcrungen, die ein verbittertes Gemüth

WM das katholische Element, aus dem man eben ausgeschieden, ziemlich

durchschimmern lassen , ausgenommen — im Ganzen objectiv gehalten, und,

wenn auch wenig pragmatisch dargestellt, ganz geeignet, sich ein Bild des

akademischen Lebens aus den verschiedenen Jahrhunderten, die an Freiburg

»«überzogen, zu entwerfen. Ein solches Bild möge hier folgen !

Mögen die Universitäten, wie Manche wollen, weder besonderen kirch

lichen oder politischen Formen, noch einzelnen Städten, Völkern und Ländern

angehören, sondern Gemeingut der Menschheit vom Uranfänge an fein,

mögen sie ursprünglich dem Morgenlande, den Kalifen oder wem immer ihren

ersten Ursprung verdanken; genug die deutschen Universitäten, von

deren ersten Begründung im XIV. Jahrhundert bis herab zur Reformation,

waren vorwiegend kirchliche Institute. So war auch Freiburg ein solches !

Herzog Albert VI. war es, der seinem geliebten Freiburg eine Universität

zudachte und deßhalb mit Papst Calirtus III. in Unterhandlungen trat,

welcher durch eine Bulle vom 20. April 1455 den Bischof Heinrich von

Constllnz beauftragte, die Verhältnisse zu erheben und das Norhwendigwer»

dendc zu verfügen. Nach canonischer Regel forderte er durch ein Mandat

vom 17. April 1456, von öffentlicher Kanzel im Dome zu Constanz und im

Münster zu Freiburg verkündet am 25. April oder St. Marcustage, alle
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Jene auf, welche gedachten gegen die Errichtung der Universität eine Ein

wendung zu erheben , solche binnen dreißig Tagen bei der Curia in Consta»;

anzubringen. Sofort erfolgte unter dem 3. September 1456 die apostolische

Genehmigung, nachdem die Mittel zur Dotation durch Übertragung Habs-

burgischcr Kirchenlehcn an die Universität gefunden worden waren. Erzherzog

Albert incorporirtc nämlich der Universität die Pfarreien von Freiburg,

Breisach, Ensisheim, Winterthur, Ehingen, Rottenburg, Warthausen, Met

tenberg, den Altar zu Essendorf, Kirche und Kirchensatz zu Villingen — wozu

Kaiser Friedrich am 18. December 1456 seine Genehmigung ertheilte. Hiezu

fügte Erzherzog Siegmund 1460 und 1468 noch andere kirchliche Funda-

tionen. Der eigentliche Stiftungsbrief der Hochschule vom 21. Sept. 1457

ist öfter gedruckt. Als ersten Rector ernannte er seinen besonderen Ver

trauensmann Matthaeus Hummel, Doctor und zugleich erster Professor

der Medicin zu Freiburg. Dieser merkwürdige Mann, der als der Ausführet

der großartigen Plane des Stifters betrachtet werden muß , wurde den

21. Sept. 1425 in der Stadt Villingen auf dem Schwarzwalde geboren.

Als sechzehnjähriger Jüngling besuchte er 1441 die Universität Heidelberg,

wo er nach zwei Jahren N»er»!llur«u8 »itiun» !ibsi-»Iium und nach fünf

Jahren derselben Magister wurde. Hier betneb er auch das Kirchenrecht, aus

dem er das Doctorat verliehen haben wollte. Der Umstand, daß die Juristen-

Facultät verlangte, er solle sich auch lediglich ihrer Kleidung bedienen, und

Gold und Seidcnzeug ablegen — trieb ihn von Heidelberg hinweg nach

Pavill, wo er am Allerheiligentage eintraf und besonders durch Vermittlung

des Würzburger Canonicus zu Neumünstcr, Georg Heßlei — eines vor

trefflichen Mannes , der als Cardinalpriester »6 tiwlum 8. I^ueiau zu Rom

1482 am 24. Sept. starb — die Doctorwürde aus dem Kirchenrechte am

20. März 1455 erhielt. Noch in späteren Jahren entzückt beim Andenken

an die ihm gewordene Auszeichnung, rief er aus: „Da schmetterten die

Trompeten zum Lobe Gottes und zur Ehre der Deutschen!" In ih«

fand Albrecht den Mann, welcher des Organismus einer Hochschule voll

kommen kundig und auch unermüdet und kräftig genug war, die bei ihm

Stiftung sich ergebenden Schwierigkeiten zu besiegen. Sofort ernannte er ihn

bereits den 20. Juni 1455 zu seinem Rathe, dem die Eröffnung der Univer

sität oblag.

Blickt man nun auf diesen

I. Theil der Geschichte,

so zeigen sich allerdings sehr kleine Anfänge ! Die formelle Wahl Hummel's

zum Rector fand am 26. April 1460 statt und mit ihr die eigentliche Er

öffnung der Universität. Der neue Rector hielt eine lateinische Rede über

das Thema: „82pieuti» »s6iüe2,v!t »ibi 6omuin et «xoidit in «» eolum-

na» Lsptem." (?rov«rb. IX.) Er behandelte die Fragen : „Was gewährt

die Weisheit, und somit auch das Haus, welches sie sich erbaut hat, für

Vortheile?" Hier gab er nur eine Definition, sowie eine Schilderung des

Wesens und Wirkens der Weisheit. „Alle irdischen Güter verschwinden vor
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ihrem Glänze; sie ist die süßeste Harmonie der Seele, sie führt das Richt

scheit der Sitten in ihrer Hand, verewigt uns und macht uns den Himm

lischen gleich u. s. »." .... „Zu Trägerinnen der Weisheit sind vorzugs

weise die Hochschulen bestimmt ; daher gilt auch von ihnen im reinsten Sinne

.alles Dasjenige, was von der Weisheit selbst gesagt wurde."

„An den Universitäten," fährt unser guter Hummel fort, „bietet die

„Vergangenheit der Gegenwart die Hand ; denn dort weiden Diejenigen, die

„Jahrhunderte hindurch im Grabe schliefen, wieder aufgeweckt. Halbver-

„moderte Pergamente , von Mäusen beschmutzt und von Würmern durch

löchert, werden aus langer Dunkelheit an das neue Licht hervorgezogen.

„Gereinigt, werden sie sorgfältig eingebunden und gehörig verziert. Und

„damit Niemand einen Andern bei der Benützung störe, liegen die kostbaren

„Werte an Ketten, umgeben von Tischen und Bänken. Dabei versammelt zu

„geeigneten Stunden der Lehrer seine Schüler. Daher kommt es , daß aus

„liebe zur Hochschule, oder zu unserem heiligen Hause, welches sich die Weis

heit hier erbaut hat, viele Reiche freiwillig arm geworden sind ; sie besitzen

,ein Haus und eine Heimat, und haben sich selbst verbannt ; sie waren ihre

»eigenen Herren und wurden dienstbar ; sie tonnten der Ruhe genießen, und

»setzten sich Mühseligkeiten aller Art, Gefahren der Räuber und Stürmen

»des Meeres aus. Heil euch, ihr beglückten Punkte, ihr Paradies der Erde,

„Vologna , Paris , Oxford , Wien und ihr andern Universitäten, in welche

«die Lernbegierungen von Morgen und Abend, Mittag und Mitternacht zu

sammenströmen, und um so lieber wiederkehren , je öfter sie euch besuchten

«und je länger sie bei euch verweilten!" Im zweiten Theile behandelte der

Rector die Frage : Warum es nöthig sei , daß sich die Weisheit zu Frciburg

nn hM baue, oder warum gerade daselbst die Stiftung einer Universität

Nedmsmß sei? Er beantwortet sie dahin: „Weil die Weisheit weder von

Geistlichen, noch Laien in deren Häusern aufgenommen und gepflegt werde."

Hier wurde der Rector nun ziemlich humoristisch ! Bezüglich der Weltgeist

lichen sagt er unter Anderem: „Die Bibliotheken der Geistlichen leiden an

„ollen Krankheiten, am Rücken und an den Seiten; ihre Sexternen lösen die

»Gicht auf, und Niemand bietet zu ihrer Wiederherstellung die Hand. Bald

»liegen sie wie Job auf Haufen von Staub und Unrath , bald sind sie be

graben wie Lazarus, aber keine Stimme erhebt sich und ruft: Lazarus,

,,t°mm heraus! Läßt sich aber doch zuweilen ein alter Codex ungerufen

»blicken, so schwört der dumme Petrus, er kenne ihn nicht, und die Diencr-

»schllft schreit : Fort, fort, an's Kreuz mit ihm!" Auch auf die Klostergeist

lichen kommt der Herr Rector zu sprechen, und auch diese erhalten ihren Theil!

^udtradit triplex cur» Ii«Iißiol«>g » stuäii» Universitati» vel äome^tioi»

idlorum ; vsntris »eiüest, v«»tiuiu et «iomoiuin. Ht »int ßpulas eplen-

liö»« v«3t«8Hue contra rsAu!»ni 6eI!o»tÄ,ß, nee uon renkte» »ßäiüeiorun»

»Kne»«." Hierauf kommt die Reihe an die Laien, «l'iiio» »uc>» eum » ou>

wdulig exß»nt, «t»tim perjuriig olaspllLiniis luxuriasigczuo ^oelllibu» «t

^rdi» luzeiviosis, nun« eczuoruin »slli», nunc vßnatwnibus, nunc: »rum>

w», nuno n»stiluäül! »pplieante», "
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Allein später mochte doch der verdienstvolle Hummel finden, daß eben

auch seine Universität nicht anders beschaffen war als obige Cleriter und

Laien : daß er auch über seine Universität dieselben Anzüglichkeiten hätte

schreiben können, die er in seiner Rectoratsrede über Cleriter und Laien

seiner Zeit ausgesprochen und geschrieben hatte! Er that es nicht, wohl

aber schrieb er in wehmüthiger Stimmung die Worte nieder: „^uno 1460

<3eorßii iueepi Universitäten, et »tuciiuln ßeuellllu in I'riburß. ?Iknt»v!

vinellm, hiia« milii enover»» in »n>»ritutliuenl. 8it nomen Domini be»e-

äiotuin."

An eben dem Eröffnungstage wurde ein Lon«i!iuiu »e»<iumieum,

aus vier Professoren bestehend, constituirt.

Im ersten Jahre der Eröffnung, vom 1. Mai 146(1 bis dahin 1461,

wurden 234 Studierende, znmal Cleriter, immatriculirt. Die Immatricu-

lirten lebten unter der Aegide akademischer Gesetze, die sich, vergleicht man

sie mit den Satzungen anderer Universitäten jener Zeit, sehr gleich sahen!

Sic gehen herab bis auf die Schnäbel der Schuhe ! Das Bursenwesen spielt

auch hier seine Rolle.

Anlangend die Facultäten, so war die philosophische oder b'ueult»«

»slium die blühendste. Sie wurde mit vier Professoren eröffnet, denen noch

zwei andere an die Seite traten, die sich später bis auf dreißig (Professoren

und Doctoren) vermehrten. Vorlesungen und Disputationen waren die

Hauptaufgabe! Die Lehrweisc bestand darin, daß der Magister zuerst lang

sam den Text seines Buches vorlas, damit die Zuhörer den ihrigen darnach

verbessern tonnten. Dann unterschied und erweiterte er ihn kunstgerecht (»rti-

<ic»!itei') und drückte zuletzt den Inhalt summarisch in Schlußform (per nw

6nm eoneluLioni») aus. Denen, die das Baccalaureat erwerben wollten,

waren besondere „Dxoreitia" und „I^eetiones" vorgeschrieben, als des Ari

stoteles „Vstu3 »r« — I^ibri priarum et postorinruiu ^nill^tieorum,

qu»tuor primi l'opieorum, ^lenennruiu ete. etc." — Aber auch Jene, die

es besaßen, hatten bestimmte Bücher zu hören '). Jeder Bursenschüler mußte

noch überdies drei Jahre lang einen wiederholenden Unterricht in der Gram

matik nehmen.

Die Artisten-Facultät zählte übrigens von 1460 bis 1500 nicht we

niger als 884 Baccalaureen und 228 Magistri.

Bcmerkenswerth ist, daß diese Facultat von ihrer Stiftung an eine

eigene Bibliothek gegründet hatte, die sie einem Magister anvertraute. Die

„8wtuta ükrarii lacultati« llrtinm" verboten ihm streng, eines der wichti

geren angeketteten Bücher auswärts zu geben; nur minder wichtige durften

an wirkliche Facultäts-Mitglieder verliehen werden, und auch nur den Letz

teren stand der Zutritt gegen eine Gebühr von 8 Pfennigen zu. Wahrlich

eine sehr bescheidene Einrichtung gegen heute, wo die Universitätsprofessoren

zum Theil beanspruchen, sich ganze Bibliotheken aus den Universitätsbiblio

theken zu ihrer Bequemlichkeit herauszuziehen , welche letztere in der Regel

das Arsenal der Professoren-Weisheit ist.

>) A. a. O. S. 45.
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Die ersten Professoren der Frciburger Artisten - Facultät waren :

y Kililln Wolf, aus Haslach, Priester des Würzburger Bisthums und

Heidelberger Zögling, der die „Votuu »?»« erklärte; 2) Johann Seuln-

hofer, Regensburger Bisthums und Wiener Zögling, welchem die Ltbie»

ämwteli« zufiel, indessen 3) Johann Mülfeld, von Meininge», Würz

burger Bisthums und Wiener Magister, von dem spater als Professor der

Micin die Rede sein wird, die „suminul»» ?oti-i ll>8p»ni«, 4) Conrad

Arnold, von Schöndorf, Konstanzer Diöcese und Wiener Magister, dagegen

die „liblos ?b^«iec>rum" des Aristoteles erklärten.

Hiezu kamen nebst fünf weiteren Wiener Docenten noch zwei Franken

aus der Heidelberger Schule, die durch ihre spätere vorragende Stellung

berühmt wurden, nämlich Johann Kerer, von Wertheim, Würzburger

Bleuler, seit 1456 Magister zu Heidelberg, welcher 1493 von dem Bischöfe

Friedrich III,, Grafen von Zollern, zu feinem Weihbischof gewählt ward,

md Konrad Stürzet, von Kitzingcn, seit 1458 Heidelberger Magister,

LMrer des Donats, — Kanzler der vorderöstcrreichischen Regierung und

Kanzler des Kaisers Marimilian I.

Auch in Freiburg hob sich alsbald nach Gründung der Hochschule der

Kampf zwischen Nominalismus und Realismus. Erstcrer herrschte bis 1484;

einige Jahre später ward Magister Georg Northofer von Tübingen be

rufen, um dem Realismus Eingang zu verschaffen. Allein sonderbarer Weise

hielten sich Nominalismus und Realismus gleichen Weg, so daß für jedes

Lehrfach ein Realist und ein Nominalist aufgestellt wurde. Durch Berufung

de« Magisters Johannes Brisgoicus erhielt endlich der Nominalismus

die Oberhand. In diese Zeit fällt nun die erste philosophische Encyclopädie

im eigentlich Sinne, nämlich die Klai-ßÄi-ita pinlosupnie» des Gregorius

Neisch, welcher, 1487 den 23. October in Freiburg immatriculirt, unter

deniDecanate des Magisters Michael Linde lb ach 1489 Magister ge

worden war. Er wurde Carthauser zu Frciburg, wo er sich dem Studium

und Unterrichte widmete , wie denn der berühmte, der ganzen katholischen

Welt theurc Professor Johann Eck sein Schüler in der Mathematik und im

hebräischen war. Bekanntlich stand Reisch dem sterbenden Kaiser Marimilian

als Beichtvater bei, aus seinem Kloster nach Wels gerufen und vom Ster

benden mit den Worten empfangen: „Laue p»t«i- venisti »mi««' et tempore,

<W mit» »uxilio »<!eri», <zua eoe!«» petam,"

Aber auch Musik und schöne Wissenschaften wurden neben obiger

Philosophie in Freiburg cultivirt. Die ältesten Annalen Freiburgs weisen

line ununterbrochene Reihe solcher Lehrer nach. Zu ihnen zählt der berühmte

Jurist und spätere Rechtslehrer Ulrich Zasius. Allein den Ruhm aller

dieser verdunkelte dessen Nachfolger Jacob Locher, genannt Philomusus,

ein in der Literaturgefchichte berühmter Name, gefeiert schon durch die latei

nische Bearbeitung des Narrenschiffes, allein unverträglich und zuletzt ein

Verächter aller deutschen Stämme, unter einseitiger Erhebung der Schwaben,

denen er selbst angehörte. Ein junger Dichter, Mathias Ringmann, nahm

sich seiner Straßburger Landsleute durch einige witzige Verse an, worüber
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der Universitätsprofessor Locher so erboßte, daß er, der Professor der Huma

niora, nicht nur inhuman, sondern gemein wurde: „knile«ium (so wurde

Ningmann genannt) m»ßn8. 8uevorum clltsrva »tipaw» in vi» pudlie» lltio-

«iter »ßArß«3u», innoesutem ^uvsnem imdsidßm, n»äum, iuermem, iltdie

peießlinum et liozpitem (er war nämlich 1505 auf einer Geschäftsreise nach

Freiburg gekommen), contr» »»uotllrum leßs prllßüeript» impi« verl>ei»«ti!

8ub8te>»8ule8 euin, elllißi» »r>«tr»oti» 6«nu<l»tum tsnynte« mllßiztro llllood«

p>-luoip»Ii, qui «olu» cum virß», »6 nate« »ei-iter ülum »IIi»it. " Die Uni

versität kündete ihm sofort auf, welche Aufkündung mit einer Berufung des

selben nach Ingolstadt (16. März 1506) zusammenfiel. Als Nachfolge!

erscheinen Hicronymus und Caspar Baldus, sowie der des Protestantismus

anrüchige Philippus Engentius, welcher 1528 am Steine starb. „Iltii»^

ineüore ^'am eoe!o tru^tur, I^utNLrlluuiu ouiin niiui» cz>il»ln olu!t,"

schrieb Zasius.

Im Uebrigen gab diese Artisten --Facultat schon frühzeitig anderen

Schulanstalten Lehrer. Tübingen erhielt den ersten Decan seiner Artisten-

Facultat in Johann Stein, dem sich andere Lehrer anschlössen. Slraßlmrg

erhielt den ausgezeichneten Jacob Sturm und andere, Basel den Wolf-

gang Capito.

Die theologische Facultat belangend, so wurde auch in ihr die scho

lastische Theologie cultivirt! Petrus Lombardus, der ^»giztel 8ynt«nti»rum,

war und blieb die Grundlage der Porträge, denen sich endlose Disputationen

anreihten, welche jeder Zeit am 6. Mai, als am Feste des Patrons der Facul

tat («lollnue» »utßiu port»in !«,tm2in) am 25. Januar (<üc>nver«ic> 8. klllllij

und am 7. März, dem Tage des h. Thomas von Aquin am feierlichsten ab

gehalten wurden. Biblische Studien blieben den angehenden Lehrern überlassen,

Die Art und Weise des Studiums , die Verleihung der Grade blieb sich —

gegenüber anderen Orten — gleich, es sei denn die Eigenheit, daß jeder Ma

gister der Theologie, Kanzler und Rector eingeschlossen, vom Doctorcmden ein

neues Varel (mindestens 8 Schillinge werth) und jeder Eingeladene ein Paar

Handschuhe erhalten mußte !

„Der erste und mehr als ein Iahrzehend einzige Ordinarius der Theo

logie war Johann Pfeffer von Weidenberg (v« monte 8»Ii<:6ti!)"

Priester des Bamberg« Bisthums und Heidelberger Zögling, ein sanfter,

menschenfreundlicher Mann, dem am Gelde wenig gelegen war! Allerdings

eine seltene Erscheinung ! Derselbe war auch Schriftsteller. Als zweiter Ordi

narius ward 1469 von Wim gerufen Johann Mösch, Constanzer Bisthums,

um das Jahr 1443 geboren, der für die Universität auch als gewandter

Geschäftsmann vielfach thätig war. Beleidigt durch Uebergehung bei Ver

gebung der Stadtpfarrei Freiburg kündete er der Universität 1475 seine

Dienste und ward Domprediger zu Basel. Sein Nachfolger ward einer seiner

ehemaligen Wiener College« Nicolaus Matz, aus Michelstadt im Oden-

walde, Mainzer Bisthums, früher der Artisten-Facultät ungehörig.

Allein neben dieser scholastischen Richtung machte sich eine neue Richtung

geltend, zu welcher die Humanisten, vereiniget in gelehrten Gesellschaften, die
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Bolksiichter und Volksredner nicht wenig beitrugen. In ersterer Beziehung

mögen die Namen Wimpheling und Reuchlin, die einen Theil ihrer

Bildung Frciburg verdanken, in letzteren aber Johann Geiler von Keisersberg,

»er gefeierte Volksredner (geb. 16. März 1445 zu Schaffhausen), der am

19. April 1476 mit einem Gehalte von sechzig Gulden und freier Wohnung

als Professor ordinarius in die Facultät eintrat, wen» auch nach kurzer Frist

der Domtanzel in Straßburg zueilend, nachdem er die ihm angetragene Würz

burger ausgeschlagen hatte. Nachdem auch Matz bald darauf von Freiburg

schied , und von auswärts keine Lehrer zu gewinnen waren , so sah sich die

Universität genöthigt, den Freiburger Dominicaner-Prior Dr. Scholl zur

Professur zu berufen, dessen Nachfolger nach drei Jahren der Dominicaner

Kaspar Grünwald, geb. 1455 zu Kolmar, ward, welcher felbst den

30. April 1488 Rektor der Hochschule wurde. Der Neid seiner Ordensbrüder

so wie seine Stellung zur Universität bereiteten ihm eben kein sehr süßes

Leben, dessen Stellung sich aber vollkommen änderte, als er im Jahre 1498

»M Bischof Lorenz von Bibra nach Würzburg berufen, Bischof von Ascalon

und Bethlehem in p^i-tivu» inüäelium und Weihbischof zu Würzburg ward,

wo er am 31. October 1512 starb und im Dominicanertloster begraben

wurde. Sein Grabmal so wie die Erinnerung an die Stelle seines Ruhe

platzes hat die Zeit hinweggenommen '). Ihm folgte als Professor Georg

Noithofer, i. I. 1456 in Schwaben geboren, um die Universität viel-

fllch verdient , von einem adelichen Domherrn Gaudenz von Vlumeneck aus

Basel 1509 am 16. April, da er eben aus seinem Collegium nach Hause

ging, aus Rache meuchlings ermordet. Unter seinem Rectoratc setzte 1504

ein Ereigniß alle Gemüther in Bewegung. Die Kaiserlichen hatten in dem

Wege gegen den Pfalzgrafen am Rhein einen reichen Juden gefangen , der

statt des großen Lösegeldes feinen minderjährigen Sohn als Geisel zurück

ließ unter der Bedingung, daß derselbe dem Vater wieder zurückgestellt werde,

sobald die Bezahlung erfolgt sei. Der Sohn wurde nach Freiburg gebracht,

>va er sich zum Christenthume bekannte und getauft werden wollte. Da ward

nun die Frage aufgeworfen: ob es erlaubt sei, einen noch minderjährigen

Sohn gegen den Willen seines Vaters trotz eines in Mitte liegenden Ver

trages zur Taufe zuzulassen. Der Streit pro und ooutr», war heftig. Da

hielt Professor Northofer eine öffentliche feierliche Disputation, in der er drei

ConclusillNen vertheidigte: ,1. krineeps, et czuilibßt ^uäÄtzuruin 8uz>«rior,

>) Wenn Schreiber S. 93 schreibt: „Das herabgekommene Würzburg er

hielt im Jahr 1498 Kaspar Grünwald - zugleich als Weihbischof und Professor

.der Theologie. Von dieser Universität galt damals da« abschreckende Distichon:

Laluen, eeuLU», »moi-, li», »I«», Ligpul», «Illiuor,

Impeäillut multum NLrbipoli stuäium,"

I» liegt hierin ein gängiger Irrthum zu Grunde. Im Jahre 1498 war Würzburg

leine Universität mehr. Sie war bereits im Jahre 1413 durch die Ermordung

ihres Rectors und die bürgerlichen Unruhen erloschen. Obige« Distichon dagegen

ist »lter als die Universität selbst und findet sich bekanntlich bereit« in einer Hand

schrift des vierzehnten Jahrhundert«, welche in der Münchener Universität«-Biblio»

thek als sogenannte „Würzburger Handschrift" ausbewahrt wird.

Oest, Vieitelj. f. l»th. Theol. I. ^
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non »oluin notest, iiuo 6ebßt, eurn e»utelll Kon», «luäaeorunl r>»rvuloL l».

«ere daptisari. II. Xon suluni kiinoepZ — secl et <zuilil>et bonu» Onriztill-

uus potent et ckeoet, in ca»u, pnrvulnm ^ucl^ei et Inüdeli« inviti» nareutiduz

dllptii?»re, III, Lt»i uckulti non »int »iniplieiter »6 d»ptizinuin «iiLoipienäuin

eompelleuäi; ilttllineu mini» et terroribu«, »eu eo»etione oouclitionkt» eogi

poli8unt.° Aus dieser Disputation ging Northofer nicht nur als Sieger her

vor, sondern selbst Wimpheling, Geiler und was noch mehr, der Jurist

Ulrich Zllsms ') schlössen sich seiner Meinung an. Der Münsterpfarrei

„lleinrieu« lioler cke uova eivit^te , llerbipolenzi« äioeeesi»" taufte den

jungen Juden, nahm ihn in sein Haus und erzog ihn auf eigene Kosten.

Neben dem unglücklichen Northofer stand als zweiter Professor Orcli-

nnlius der Freiburger Augustiner-Prior Tilmann Limperger, geboren

1455 zu Mainz, der aber bereits im Jahre 1492 von der Universität, erwählt

zum Ordensprovincial der rheinisch-schwäbischen Provinz, ausschied und 1498

Weihbischof zu Basel wurde. Sein Nachfolger in der Professur ward der

Licfländer Martin Mülfcld, ein Zögling der Universität Paris, woher

auch der Professor Joannes Calccatoris, genannt Brisgoicus , berufen

wurde, der im Mai 1502 seine Vorträge über Occmn's Sentenzen eröffnete.

Ihm standen noch zur Seite der Dominicaner I>. Joannes Winkel und

der Augustiner ^. Heinrich Braun. Allein weit bedeutender und hoch-

berühmt wurden zwei Männer: Johannes Eck und Thomas Murner

Ersteier, der berühmteste Polemiker seiner Zeit, geboren 1486, verdankt seine

Grundbildung der Universität Freiburg, an der er von 1506 an theologische

Vorlesungen hielt, jedoch im Jahre 1510 besseren Verhältnissen Folge gebenl

nach Ingolstadt übersiedelte. War Eck durch und durch Dialektiker, so w»i

Murner, geboren 1475 zu Strasburg, ein Mann von vorherrschend dich

terischer Anlage, Erklärer und Ucbcrsetzer des Virgils, und obgleich Bar

füßler- Franciscancr, dennoch vom Kaiser Maximilian I, gekrönter Dichter

^lüueulw non od8t»t" schrieb er.

Bezüglich der Iuristcn-Facultät zeigt die Geschichte, daß dn

einzige Ordinarius bis zum Jahre 1496 der Doctor des Kirchcnrechl«

Konrad Odernhcim von Frankfurt blieb. Er selbst hatte die Facultäts

Statuten entworfen, die den Wiener ziemlich glichen. Auch die weißen Hand

schuhe, die Varctc und Festmahle blieben nicht vergessen ! Einer der kcnntniß-

reichsten Lehrer war Johann Knapp von Reutlingen, der bereits 146l)

in Wien promovirt hatte, von Zasius mit dem Titel: „^uri« niou»rel>«'

ausgezeichnet. Unter dem 24. Mai 1479 ward der Doctor beider Rechte

Gabriel Chabot von Chambery mit einem Gehalte von fünfzig Gulden

zum Lehrer der bürgerlichen Rechte auf ein Jahr angenommen. Ihn vertrieb

1481 die Seuche nach Basel, wo er dann nach Tübingen übersiedelte. Sein

Nachfolger als „Oi-clin-u-iuL in I^idu«" ward Ulrich Kraft aus Ulm,

früher „I^eßiöw in 1'üv?inßen."

') Vrgl. vr, Stmtzing's Ulrich Zasius, Basel 1857. S. 113—121, wo sich

«biger Vorgang gleichfalls erörtert findet.

>
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Von hier ab beginnt aber für diese Facultät eine Glanzperiode. Frei-

bmg berief 1495 gleichzeitig zwei italienische Rechtslehrer, den Angelus de

Vcsutio und Paulus Cittadinus. Zur weiteren Ehre gereichte Freiburg

de: Schüler und Lehrer feiner Iuristen-Facultät Hieronymus Vehus,

geboren 1483, ein in späteren Jahren auch außerhalb der Universität bekannt

gewordener Name , indessen alle durch Ulrich Zasius verdunkelt wurden.

Ulrich Zäsi, geboren 1461 zu Konstanz, war ein Zögling der Tübinger

Schule, von wo zurückgekehrt er in seiner Vaterstadt Gerichtsschreiber der

bischöflichen Curia wurde, welche Stelle er 1491 mit der eines Stadt-

schreibers zu Freiburg vertauschte, um 1496 Vorstand der Stadtschule zu

»erden. Hier trug sich das Ungewöhnliche zu, daß der Kaiser den Münster-

Pfarrer bevollmächtigte, dem Zasius die Magisterwürde zu ertheilen, wodurch

sich die Facultäten verletzt fühlten. Im Jahre 1501 wurde er „vootor Ie-

8um°, von wo an sein Ruhm und seine juridische Autorität wuchs. Im

übrigen war und blieb Zasius, obgleich mitten in die Reformationszeit

fallend, theilwcise mit jenen Männern selbst befreundet, durch und durch

Katholik.

Noch übrigt in dieser Periode die Mtdinnischc FatUltllt, deren

erster Lehrer der oben gerühmte Doctor des Kirchenrechts und der Medicin

Matthaeus Hummel war, jene acht christliche Seele, deren letzt nieder

geschriebenen Worte, als deren Träger am 10. December 1477 entschlief,

lauteten: „Dominus vüus omni» oüsponlrt pro ßloriil Hominis su! «t

«»Im« »Nim»« me»e." Auch ihm verdankte die Facultät, deren Patron

S. Lucas war, ihre ersten Statute. Auch bei dem medicinifchen Studium,

welches auf vier Jahre ausgedehnt war, galt der herkömmliche Gang! „H,pno-

N8mi et kroßnostieaL " — „«loannieiu»" — ,1'eßn!" — Lanou „^,viesn-

« «t piim», fen" — „Nonus ^Imansoris" sind die bekannten Worte des

«maligen medicinifchen Studiums sowie der Facultät, die ihre Grade mit

grüßen Feierlichkeiten zu verleihen pflegte. Johann Mölfeld aus Meinin

gen, der bereits oben bei der Artisten-Facultät erwähnt ward, trat 1475 in

die medicinische über, Konrad Knoll, von Grüningen, ward 1488, Magi

ster Johannes Widmann, von Hannshcim, 1492 Professor der Medicin,

Beinard Schiller von Riedlingen (1503) und Theodoricus Ulsenius

„Phrysius" (1504) folgten ihnen in der Facultät nach, alle Drei, irren wir

nicht, als Scuchenschriftsteller nicht unbekannt. Die Facultät selbst übte auch

medicinifch-polizeiliche Aufsicht auf Stadt und Land.

Will man in diese Periode noch die Leistungen der Universität und

Stadt Freiburg für Bücherdruck und Chartographie hereinziehen, so sind solche

nicht bedeutend. Schreiber stellt schließlich die Behauptung auf, die oster-

nichifche Regierung habe am Schliche dieser Periode immer mehr und mehr

zu Maßregeln gegriffen, welche den völligen Ruin der Typographie in ihren

Ländern zur Folge gehabt habe. Hieher bezieht er die unterm 20. August

1527 . 24. März und 20. Juli 1528 erlassenen Patente Ferdinands I.

gegen die Ketzerei u. dgl. Handelt es sich hier um jene Literatur, die in

Sachsen und den verwandten Landestheilcn damals in einer Unzahl auffchoß,

11»
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um Unfrieden und Uneinigkeit zu säen, so ist die Behauptung richtig. Solidem

Wissen und dessen Veröffentlichung durch die Presse trat das katholische

Ocsterreich niemals entgegen.

So kämen wir nun an den

II. Theil der Geschichte.

Nach Schreiber's Ansicht hätte die Universität Freiburg der „Kirchen-

Verbesserung" seit ihrer Stiftung durch mündlichen Unterricht und Druck

schriften vorgearbeitet. Den Beweis findet man aber nirgends ! Freiburg

befand sich fortwährend in eentro uuitati« ') , und wenn Einzelne das Er

scheinen Luther's freudig begrüßt haben mögen, so galt dieß so lange, als ei

selbst noch mit seiner Mutterkirche nicht gebrochen hatte ! Erst als die von

Gott erwählten Organe geistlicher und weltlicher Macht diesen Bruch erklärt,

erst dann trat die Verpflichtung ein , mit dem lebensfrischen Luther , der im

Jahre 1521 ein ganz anderer geworden war als jener des Jahres 1517,

für allzeit zu brechen. Daß übrigens damals der Freiburger Stadlrath ängst

lich über die Conduite der Universität wachte — wer mochte es ihm verdenken,

wenn doch selbst ein 8«. l'Keolo^iae voetor <vjus6em<zue Professor publica«

et oiäiülliius auf der Hochschule Wittenberg nach Erklärung der Kirche,

in der doch das Depositum 6<tei ruht, in verwerfliche Irrthümer fallen tonnte!

Wenn aber erzählt wird: „Da Meister Leo von Memmingen beschuldigt

wurde, einige Nonnen des Klosters Sanct Clara zum Austritt ver

leitet zu haben , weil man auch außerhalb der Klostermaucrn zur Seligkeit

gelangen könne ; so blieb ihm keine andere Wahl übrig, als das Criminal-

gefängniß im Martinsthurm oder schleunige Flucht, welche er auch ergriff" —

fo ist das nur ein Beweis, daß in jener Zeit auch dem Rathc das katholi

sche Bewußtsein und die Bedeutung der Begriffe „SllMlegium" in seiner

furchtbaren Schwere nicht abhanden gekommen war. Damals galt eben in

Freiburg bei Clcrikern und Laien noch das canonische Recht. Es gab damals

weder an der Universität noch im Rathe ein Ministerium Stabel-Lamey,

wohl aber bestand damals noch die vorderösterreichische Regierung in Ensis-

heim, welche, jenes damalige Treiben als Umtriebe anschauend, die beurthei-

lende Ansicht der Universität über die Bekenntnisse der Glaubensneuerci

verlangte, gleichwie der Erzherzog von der Universität 1524 ein Gutachten

über Luther's und seiner Anhänger Schriften forderte. Die Universität

stellte 35 Lehrsätze auf, die sie als „voßii>»t» qu»ecl!«n nova" bekämpfte,

wogegen aber auch „^,rtieuli »liczuot, multoruin ^uclieio ».ä meliorem lor-

lliaiii re6ue<!!>äi" von ihr aufgestellt wurden, dahin gehend , daß die heilige

Schrift nur in ihrem echten Sinne: „omnldu« »lüs, vd »ullibus k»Kulis

>) Trefflich hat Stintzing das Verhältnis; der deulschen Humanisten zur

Reformation S. 28—29 bezeichnet: „Das Gefchlecht der Reformatoren wuchs

unter ihrer Pflege auf — aber als es sich entfaltet hatte, wollten nur wenige von

ihnen die Schüler anerkennen. Denn wie ihnen die Grundlehren de« latholifchen

Glauben« innerste Herzenssache waren, so stand auch die Autorität der Kirche

mit ihrem Olcrhaupte auf Erden unbezweifelt in ihrer Ueberzeugung fest."
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vel Iiuju«!u<><ji 8«muii» prorxu» omi»»i»" ausgelegt, die Ordinariate in ihren

Amtshandlungen zur Strenge angehalten, Dispensen auf ein rechtliches und

richtiges Maß zurückgeführt, kirchliche Censuren nur als geistliche Arznei

behandelt, Intcrdicte nicht wegen der Schuld eines Einzigen über ganze

Oemeinden verhängt, Exemtionen vermieden und Curtisanen nicht gelehrten

und verdienten Männern gegenüber bevorzugt werden. Bezüglich des Ordo

und der bischöflichen Visitationen sollten die Canoncs gelten, endlich der

Bücheidruck der Beurtheilung der achtbarsten und gelehrtesten Männer jeder

Provinz unterliegen. Dieses ist im Wesentlichen das Gutachten der Univer

sität, dessen reformatorischen Theil wohl jeder Katholik unbedingt unter

schreiben tonnte.

Auf eine Theilnahme an Religionsgesprächen , auf welche der einfluß

reiche Generalvicar und Weihbischof von Constanz Johannes Fabri lgeb.

1478 zu Leuttirch) drang , ließ sich die Universität nicht ein. Eben dieser

Fabri war es auch , der 1529 das aus Basel ausgewanderte Domcapitel in

Frciburg einführte. Mit ihm kam Erasmus von Rotterdam, den die

Lwdt als willkommenen Gast mit Ehrengeschenken empfangen und ihm die

schönste Wohnung in dem Hause eingeräumt hatte, welches Kaiser Maxi

milian dort zu bewohnen Pflegte, Allein es war das Benehmen des Erasmus

lediglich das eines hypochondrischen Alten, sein Einfluß auf die Universität,

die ihn für die Lehrkanzel hatte gewinnen wollen, ohne Bedeutung, indessen

seine literarischen Kämpfe nachtheilig auf Freiburg gewirkt haben follen. Im

Jahre 1535 zog es ihn wieder nach Basel — wo er starb. Gerne übergehen

wir die inzwischen liegenden Bortommnisse, das Einzige bemerkend , daß die

Universität am 4. December 1567 beschloß, Niemanden mehr als ihren An

gehörigen zu dulden, der sich weigere, die ki-ole^i«, l'iiäeuti»» zu beschworen,

ms auch Alle thaten, bis auf den einzigen Thomas Frcigius, Professor,

Kr nach Basel wanderte. Dem Erzherzog erklärte am 21. Nov. 1577 die

Universität: „Wie sie seither ob der alten, wahren, katholischen Religion, so

wohl bei Professoren als Studenten gar steif gehalten , so werde sie es auch

künftig thun und keinem Sectischen, so der neuen Lehre auch nur verdächtig,

bei sich gedulden." Sie verbot alsbald alle Lehrbücher von Akatholiken, selbst

die Rhetorik, und ließ eifrig Büchervisitationen vornehmen. Natürlich nahm

die Zahl der Studierenden, die sich nicht zur katholischen Kirche bekannten,

gänzlich ab.

Am Anfange dieser Periode wurde übrigens die Universität als eine

«ollig selbstständige Körperschaft betrachtet, die in Allem autonom War. Ihre

Gewalt handhabte der Rector, der in Allem die erste Stelle einnahm. Vor

ihm her wurden zwei Scepter getragen. Er ward durch eine reiche der Uni

versität gehörige Capuze ausgezeichnet, die von einem Rector auf den andern

überging. Erst in Folge der Lutherischen Bestrebungen fand sich die Re

gierung genöthigt, eine Art von Oberaufsicht zu führen , welche im Verlauf

der Zeit immer fühlbarer wurde und werden mußte , je abhängiger sie selbst

bezüglich ihrer Finanzen , die nicht mehr recht langen wollten, von der Re

gierung ward.
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Die Untersuchung des Universität« -Haushaltes am 1. Febr. 1549

zeigte ein beiläufiges Einkommen von 2000 st., von denen aber 1700 st.

als Besoldung aufgingen ! Die zwei Rectoren bezogen 200 st., der erste

Thcolog 140, der zweite 100 st., der Canonist 120, der Legist 120, der

Professor des Codex 100, der „lugtiwtionÄi-iu»« 80 st., der erste Professoi

der Medicin 95, der zweite 80 st., der Professor der hebräischen und grie

chischen Sprache 90 st, der der Dichtkunst 76 st., der Mathematiker 40 fl,,

der Professor der Rhetorik 30 fl., der Physik 30 fl., der Professor der Dia

lektik 20 fl.

Mit Recht konnte die Universität fugen: „Die ordentlichen Lehrer

sind hier mehr als anderswo mit Lesen und Regieren angestrengt ; ihre Be

soldung geringer, als daß sie sich bei diesen schweren Zeilen damit erhalten

könnten. Die Folge ist, daß die älteren Legcnten, so ihr Gemüth zur Uni

versität gesetzt, vor Ken Jahren verbraucht werden; die jüngeren erträg

licheren Diensten nachtrachten und sich leicht von der Universität abziehen

lassen." Es ist nicht uninteressant, einen Vergleich zwischen damals und

heute zu ziehen, sowie den Wechsel des Geldwerthes in's Auge zu fassen!

Heute kostet ein einziger Professor der Chemie viermal so viel, als dort die

ganze Universität, und ein Professor der Philologie zweimal so viel als

damals die ganze Universität, oder circa vierzigmal so viel, als damals der

berühmte Philologe Heinricus Loritus Glareanus, dessen Bücher die heutige

Universität München besitzt! Spätere Visitationen der Universität zeigten

neue Gebrechen, und nicht ohne Veranlassung mochte der Visitations -Bescheid

des Erzherzog vom 24. October 1576 sein: „Die Professoren sollen zm

rechten Zeit und sobald die Stunde geschlagen, in ihrem Auditorium er

scheinen, keine Lection ohne große Ursache versäumen, besonders nicht durch

Ausreiten; sie sollen zu Hause bleiben und sich mit anderen Geschäften

nicht beladen u. f. w. ; solle die Universität zu Ruhm gereichen, so erfor

dere es die Nothdurft, daß die Professoren fleißig seien." Eine

Mahnung, die heute noch sehr viele deutsche Professoren verdienen, da ei

Thatsache, aber auch ein Gegenstand gerechter Klage ist, daß sich Niemand

seinen Dienst leichter zu machen versteht und Niemand seine oft enormen

Besoldungen, und was damnhängt und diese Besoldungen oft übersteigt,

leichter verdient als der Professor !

Aber auch mit der Stadt selbst gerieth die Universität in mannigfache

unliebsame Berührung, wozu die von der Universität öfters behaupte«

Steuerfreiheit und die ^uri8ciiotio überhaupt, sowie ^uriLäietio erimm»!>«

im Besonderen beitrug.

Wirft man nun aber einen Blick auf das Leben der Professoren und

Studenten an der Universität Freiburg im sechzehnten Jahrhundert, s° >st

auch hier eine Rohheit des Lebens, eine Verkommenheit der Sitten hervor-

stechend, in der Art hervorstechend, daß man sich eines gewissen Ekels nicht

erwehren kann. Daher aber auch die Erscheinung, daß mit gleichen Gegen

mitteln eingeschritten, sofort die Herren Akademiker öfters mit Ruthen ge

strichen werden mußten, welche Vorkommnisse selbst die Pedelle empörte,
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denen der Vollzug amtlich oblag! „I'i'opoziwm e»t" — sagt das Protokoll

»om 14. Juni 1534 — »auoä ?e6ellu» olüeium »uum potiu» äeserers

velit, quam <3erv»»iu!n vi^ßi» o»s6ers. (^unolusuiu : <zuo6 »i ?e6e»u»

äeoreto Iluivsi'sitkti« lepußnet, «,d oltieiu 6iluitt»tur. "

Der Grund dieses Verkommens lag mit in dem veränderten Bursen-

wesen, in dem Abstreifen des klerikalen Charakters, der bis zur Refoimation

Grundtypus der Universitäten gewesen war. Das Hauswesen in den Bursen

mußte fortan Verehelichten überlassen werden, welche allerlei Unfug dabei

trieben und das Ganze für sich und ihre Familie selbst mit mannigfachen

Unterschleifen ausbeuteten. ,I6eo «i» nun viäerotui- eonsultum uA<>l»tos

KlldSie proeur»t«!-e8," fllgt das Protokoll der Universität. Auch eigentliche

Unsittlichkeiten blieben nicht aus. Das Betragen der Lehrer wirkte auf die

Studenten zurück, welche zur Nachtzeit an der Pforte ihre Talare und

Barette — also die Studentcnkleidung — austauschten , sich in bürgerliche

Kleidung warfen und umherschwärmten ! Die Studenten selbst, sich stützend

auf das anrüchige Betragen ihrer eigenen Lehrer, versagten geradezu den

Gehorsam. Konnten doch einst die Studierenden, die Zeuge waren, wie

ihre Vorsteher zur Nachtzeit Weibspersonen durch die Hintcrpforte hcrein-

schlüpfen ließen, selbst anzeigen: „8u8peot»in personam Nui-saiu iußre8»»m,

«t pSl totaui uootum l!UM 6ill>i<jiil llie in e» 8U«tentÄt»u>. I'oeulLut»

«t esoulentll portal» lui»8« in »»biwtiouein ^l»ß. I'neobaläi, " Dieser

Nllchhcrige pi-oteggor ^uri» wußte keine andere Verteidigung als die:

„Dt «i <juxi«8«t mulierom »<t Iiur«»m, non luerit primu« ; »«licet ejuu

»!>teee88c)re» etiain iecc int. " Gewiß mehr als hinreichend, um sich einen

Begriff von jenem Haushalte machen zu können. Sonderbare Trachten,

Spottgedichte oder Pasquille, Narrenzünfte, Schuldenmachen , Glücks

spiele, Entführungen, Schwängerungen und — Nothzucht hatten auch Besitz

in dem von der Weisheit erbauten Hause genommen. Öffentliche Schlä

gereien und Raufereien hatten sich beigesellt. So war im Jahre 1514 ein

Hauprillufvold, der später als Kriegsmann nicht unrühmlich bekannt ge

wordene S ebllstian Schertlin von Burtenbach. Will man sich aber das

Bild der gröbsten Rohheit vorstellen, dann genügt das Bild des Würzburger

Domherrn Johann von Bibra, des Neffen des trefflichen Fürstbischofs

Lorenz von Bibra. Dieses Domherrn Beschäftigung war verbotenes Jagen

und Fischen. Wölfe und Füchse hatte er zur Unterhaltung mitgebracht,

selbst Fremde griff er an, und vergriff sich sogar an dem Bürgermeister der

Stadt Freiburg — wie die Anzeige sagt: „unoä Dom. ^onanne» ä« Lidr»

uobilom »o vllücluin virum L»It. I'ßßelin n>»ßi»ti'uiii oiviuin HiiAulo »rri-

pui«8Lt «t eriniduii «t »litei mllle tlaet!»»3et. " Und welches War die

Strafe? »Die Universität erkannte sofort dem zügellosen jungen Herrn

„(unter Vorbehalt weiterer Strafe) Hausarrest zu ; da jedoch derselbe an

geblich von seinem Ontel nach Würzburg abgerufen wurde und der Bür

germeister felbst mit allen zu Freiburg damals anwesenden Domherren

„um Nachlaß für ihn bat, fo kam er für seinen unerhörten Frevel mit der

„Abgabe von — vier Gulden an die Universitätscasfe davon." Dieses
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geschah am 21. Dec. 1516. Obiger erbauliche Domherr starb bereits 1523

am 2. Juni. Noch fcandalöser trieb es der am 20. Dec. 1529 immatricu-

lirte und für das Sommerhalbjahr 1530 zum „ Ehren-Rector" gewählte

Domherr zu Bamberg und Würzburg, Graf Poppo von Henneberg,

der des Zechens kein Ende mehr machte, sich auf einem Karren herumführen

und auf dem Fischmarkt in den Bach werfen ließ, nachdem vorher betrunkene

Adelige dem Scharwächter, „einem armen Werkmann," den Daumen ab

gehauen hatten. Ein andermal ging, nachdem die ganze Nacht gezecht

worden war, der Zug früh Morgens unter Lautenschlag und Gesang in dem

Münster umher. Geistlichkeit und Rath waren entrüstet. Die Verteidigung

oder Entschuldigung der Universität ging dahin: „daß, wo sie der Rauhe

nach handelte, die Studenten sich anderswohin thun möchten, was dem ge

meinen Mann auch nicht gelegen wäre." Es ist dieser übrigens derselbe

Poppo von Henneberg, der am 2. März 1541 den Domherrn Philipp

Grafen von Hohenlohe um eines von diesem geschossenen und von Poppo

erjagten Hasen — ermordete.

Der Besuch des „Frauenhauses" war auch nicht selten und wurde mit

Carzer oder der Ruthe bestraft. Das Protokoll vom 24. Februar 1564

sagt: Inc>ui«itic> cle di», c>ui in I^up»n»ll lusrunl. UeLieturu. H»,«<: in-

Huisitio eoniinunieau^Ä est vecilno L^ilien»!. 0»w»,I<1u8 Lon^ler zier

8 6is» ineareei-atur. XVoltßznßu» Ollrolu» «, I^ientliu et ?8i-cliii»,näu8

», I^sieKtlin iratrss . . . vir^is 03,»tiZ»ncli sunt » piÄSueptols N»ß. >Iel-

enior« >Viel. H,ä petitiouein Ooinineiiälltni'i» 6c>mu« tdeutonic:»,« ^aeobuL

» 8oliÄ,uen»t«!n non inoarosiatur ; 6sd«t »utem 6ti»ii! virZi» » I>u6imo-

teratoiß Lllstißg,«.

Französische Raufbolde brachten auch noch das Duell auf die Univer

sität und machten es einheimisch. Das erste fand statt 1579, wie denn über

haupt das Erscheinen der Franzosen in Deutschland immer nur Unglück

und Sittenlosigkeit mit sich führte.

Diefes das traurige Sittengemälde jener Zeit, die aber dennoch auch

in Freiburgs Hochschule einen Heiligen zog. Markus Roy, geboren zu

Sigmaringen 1577, wurde hier am 17. Deccmber 1602 Vaccalaureus und

am 18. Juni 1603 der erste Magister ^ oder primu« unter allen Be

werbern. Am 7. Mai 1611 wurde er Doctor beider Rechte! »N«t ill«« —

setzen die Acten bei — „L. ?iclslis 2 8i^«»riu^2, « oi-äins IVatrull» 6»-

„Sein Vorgang" — fagt Schreiber — „mochte auf einen andern

gleichzeitigen Juristen Freiburgs nicht ohne Einfluß geblieben sein. Marcus

Paulus Volcker, von Würzburg gebürtig, hatte von 1621 an in Frei-

burg, daselbst das Doctorat aus beiden Rechten und im Jahre 1624 die

ordentliche Professur der Institutionen an der Albertina erhalten. Glücklich

verehelicht, war er als Lehrer und Schriftsteller unermüdet, bis er im Jahre

1628 seine Frau durch den Tod verlor." Er verzichtete hierauf am 5. Mai

auf seine Professur und wurde — Kapuziner zu Constanz.



— 169 —

In dieser Periode ging übrigens eine wesentliche Reform der Studien

an der Hochschule vor, wozu die Begründung eines Gymnasiums beitrug,

welches der Universität nothwendig erschien, «eil sich oftmals völlig unvor

bereitete Leute zur Erlangung akademischer Grade zudrängten. Es war dieses

blls „ttvrnuasium »«»äsinieuiu. - Die eigentlich philosophischen Vorlesungen

der Facultät theilten sich in Logik, Physik und Metaphysik, welche einen

Iahrcscurs bildeten, dann in Mathematik, Ethik, Geschichte und hebräische

Iprache. Grundlage der Vorlesungen war und blieb Aristoteles! Jeden

Samstag und Sonntag wurden Disputationen gehalten. Hiebei wurde

speciell verboten auf des Franzosen Ramus Schriften Rücksicht zu nehmen.

Unter den Professoren, zumal unter den verehlichten, war ein steter

»llchtheiliger Wechsel wegen zu geringer Besoldung. Durch die Nähe der

Jesuiten nahm ohnehin auch die Frequenz der Hochschule ab. „Lireuu^epti

»umu«" — sagen die Acten — „et ud»o88i 8o<.'ietg,ti8 ^e«u I^ti-ibu^ c^ui

8«>uiu»,!-ii3 suis »umtuo»« passlm et mll^nillL« ex8trueti» et tiore ^uven-

tut!« omni llä «e traeto, 6e 8tilpe meliori foeeun<tc)8 «ureulo8 gib! retinent,

<t ztolone» nobi« reliu^uunt "

Die theologische Facultät hatte damals drei Professoren, von denen

zwei die Bibel und die Einleitung in felbe, einer die scholastische Theologie

oortrugen. Hiezu kam später noch ein Katechet, der den Lateebi8inu8 Nom^nus

;u erklären hatte. Disputationen wurden wie ehedem abgehalten. Die Dauer

des gesummten theologischen Studiums setzte die Facultät auf sechs Jahre fest.

Die juristische Facultät, die ihren Lehrcurs auf fünf Jahre festgesetzt

hatte, zahlte sechs ordentliche Professoren, einen Canonistcn, einen Pcmdec-

tistm, zwei Codicisten und zwei für Institutionen.

Die medicinische Facultät beanspruchte drei Professoren, ncmlich

für Physiologie, Pathologie und Therapie. Der Lehrcurs umfaßte vier Jahre.

Der Senior der Facultät war immer auch zugleich der ?rols8»or Praxen.

Der jüngste Professor hatte neben der Physiologie auch noch die Botanik zu

besorgen. Daß die Anatomie, zu der natürlich Leichen gehören, in der Kind

heit lag, brachte der Zeitgeist mit sich, wo man es für eine Schmach hielt,

den Körper eines ehrenhaften Menschen anatomircn zu lassen. Nur die

Leichen der Gerichteten und Selbstmörder dienten zu anatomischen — 8>t

venia verdo — „Material."

In dieser Periode vermehrte sich bereits die Universitats-Bibliothet

durch manche Vermächtnisse. Auch Ludwig Bär, (Ueru8 — Ur3U3) aus altem

Basler Geschlechte und dort 1513 Professor, der in Paris studiert und von

Erasmus ein vollendeter Theolog genannt wurde, vermachte der Bibliothek

über 100 Bücher. Es ist derselbe scholastische Theologe, der auf Einladung

der Universität, nachdem ihm der Gehalt bekannt gegeben ward, erklärte:

„er möchte es weder seinem Namen noch der Universität Paris zu Leid thun,

daß er um hundert Gulden oder auch um zweihundert Kronen lese l" Das

Protocoll vom 24. August 1531 meldet: »Uiiati 8uut vomi«! Im^u« 1'neo-

lußi imluo<ie8ti»in et 8iußul»rem 8«z>ei biilm. "
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Durchgeht man nun die Reihe der Professoren an den verschiedenen

FaculMen, so finden sich in der philosophischen Facultiit 1. Grammatiker,

Redner, Dichter. 2. Philosophen und Historiker. 3. Mathematiker und

Physiker.

In der ersten Classe finden sich als Latin ist en: Pictorius, Tethinger,

Stüblin, Lorentinus, Nicdasius, Antracius, Atrocianus, Dinner, I. Zincl,

Hertner, Hund, Gästlin, Volmar, Glarean, Frischlin, Rosalechius, Tuiliu«,

Aus der Reihe dieser verdienen hervorgehoben zu werden: Caspar

Stüblin — oder Stiblinus — ein wie Conrad Dinner auch für

Bayern bemcrkenswerther Name, da beide 1561 auf Einladung des Fürst

bischofs Friedrich von Wirsberg nach Würzburg zogen , um den classischen

Studien einen neuen Boden zu gewinnen. Stiblin und Dinner scheinen durch

ihre Gedichte und Darstellung der Ermordung des Würzburger Fürstbischof«

Melchior von Zobel die Aufmerksamkeit seines Regierungsnachfolgers auf

sich gezogen zu haben. Jedoch mehr als diese ragt der Professor der Poesie

Heinrich Loriti, genannt Glareanns, geb. 1488 zu Mollis im Canton

Glarus, hervor, von Jugend auf Freund und Verehrer der Poesie und Musit,

von Kaiser Maximilian I, zum Dichter gekrönt, von Erasmus als Führer

der Schweizer in den schönen Wissenschaften bezeichnet, ein heftiger Gegner

der Reformation und deßhalb aus Basel nach Freiburg 1529 übergesiedelt.

Des berühmten Dichters Gehalt bestand in 42 st. Vierunddreißig Jahn

lehrte der Mann zu Freiburg <s 1563, 28. März). Sein „Dodccachordon"

oder Zwölftonarten-System gilt für Musik als Hauptwerk.

Als Graecisten erwarben sich Ruhm Heresbach, Bedrotus und Latomus.

Den größten Ruhm jedoch erwarb sich seit 1546 Johannes Härtung,

geboren zu Miltenberg in Franken 1500, der, bevor er nach Freiburg kam,

bereits neun Jahre lang griechische Sprache und Literatur an der Universität

Heidelberg gelehrt hatte. Auch hebräische Sprache mußte er lehren. Als

Iahresgehalt verlangte er 100 st. , begnügte sich aber auf Vorstellung der

Universität, daß eine solche Summe den Glarean als altern Lehrer verdrießen

dürfte , mit 90 st. , wovon er jedoch 20 st. an Dr. Oswald Schreckenfuchs,

der das Hebräische übernahm, abtrat. Erst 1569 wurde sein Gehalt unter

der Bedingung , daß er die Universität nie mehr verlasse , auf zweihundert

Gulden erhöht. Dieser treffliche, von manchem Hauskreuze heimgesuchte

Mann, lehrte 33 Jahre und entschlief 1579, am 16 Juni.

Die Classe der eigentlichen Philosophen zahlte dagegen kaum einen

hervorragenden Namen, weil die einzelnen Fächer fast immer nur von an»

gehenden Docentcn vorgetragen wurden , die sobald als möglich eine andere

Laufbahn einschlugen. Als eigentlicher Gelehrter erscheint Johann Thomas

Freigius, geb. zu Freiburg 1543, der des Aristoteles Organon und Ethik

zu erklären hatte, sich aber als Verehrer des Ramus viele Widerwärtigkeiten,

und in Folge eines Schreibens und Verweigerung eine akademische ihm über

tragene Rede abzuhalten , die Entlassung zuzog. Er sollte nämlich im Juni

1575 für einen Zögling und späteren Gönner der Universität Ioh. Andreas

von Schwanbach eine Ehrenrcde halten. Nachdem er am Tage vor der
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Abhaltung aber vernommen, daß dieser auch den Jesuiten ein Legat bestimmt

Me, schrieb er dem Rector :

^U»ßniüoe vl>8 Iteetor ! Hu6ivi c>uoä 8ebv?»u-

b»oliiu» ^«»uiti» Isßllverit »lilzuiä. <)uc>6 si it». s»t,

dade« die vitaiu ipsiu», 8«6 un» eum me» ^lu»».

gtri» pußri!ibu8 nußig insei-vire. I'rei^iu», "

Im Uebrigen zeugte die ganze Verhandlung davon, wie kleinliche Gei

ster oft die Professoren sind ! Glücklicher Weise wurde er als erster Rector

der Universität Altdorf vom Nürnberger Senate bestimmt !

Als der erste Geschichtsprofessor erscheint Ioh. Jacob Beurer von

Sätmgen, ein nicht unverdienter Mann. Die Universität jedoch trug Bedeu

ten, ihn in ihren Senat aufzunehmen, „weil sein Lehrfach nicht nothwendig

zehört, auch kein Zeugniß daraus in das Absolutorium aufgenommen werden

mssc." Nach Beurer's im Jahre 1605 erfolgtem Tod wurde im Senate

lebhaft besprochen: „ob sie überhaupt einen besonderen Lehrer für Geschichte

»ufstellen wollten, weil in Deutschland kein Historikus Professor

sei." Was würden die alten Herren für ein Gesicht machen , wenn sie heute

sich auf Deutschlands Hochschulen umsehen und finden würden, daß man oft

vier und fünf „Uistoi'iei" mit theurem Gelde behalte, um ! Um

eben diese Zeit lebten übrigens in Freiburg zwei tüchtige Historiker, der

bekannte Dr. Ioh. Pistorius und Franz Guillimann, letzterer selbst

einige Zeit Professor daselbst, der jedoch Opfer seiner historischen Forschungen

«mde, weil die versprochenen Unterstützungen nie vom Staate gezahlt wurden.

Da hat man heut' zu Tage freilich leichter Geschichte machen!

Unter den Mathematikern glänzte hervor Erasmus Oswald

Tchieckenfuchs, ein Oesterreicher , von dem schon oben als Lehrer der

hebräischen Sprache die Rede war, durch Wort und Schrift (1- 1575), der

selbst das ganze neue Testament in die hebräische Sprache überseht hatte.

Hm folgte sein Sohn Laurentius Schreckenfuchs, der, wenn auch weniger

bekannt, dennoch tüchtig auch dcßhalb besondere Achtung verdient, daß er sich

alle — wenn auch vergebliche — Mühe gab, den Namen seines Baters aus

dem Inäßx libroi-um prokiditorum hinweg zu bringen, in welchen er durch

seine Trauerrede auf Sebastian Münster gekommen war.

An der theologischen Facultat lehrte in dieser Zeit der bereits

37 Jahre in Freiburg thätige Dr. Johannes Brisgoicus, dessen auf

Verlangen des Kaisers im Namen der Universität gefertigten Gutachten

über die Kalender-Verbesserung, im Jahre 1514 erstattet, dahin ging, zur

Berichtigung desselben eilf Tage, entweder miteinander, oder vorerst eine

Woche und sodann nach Belieben die übrigen Tage auszulassen, eine Ver

besserung die bekanntlich 1582 zum Abschluß kam.

Im Jahre 1525 beabsichtigte Erzherzog Ferdinand, den in der Lite

raturgeschichte schon durch sein „Psalter Hes Ilunius und Propheten David zu

oerltündigem und Klarem hochdeutsch nelirach!, oeraleichen vor nie «eschen" rühmlich

bekannten, theologischgebildeten und muttersprachmächtigen Ottmar Nach
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tigall, der sich nur Luscinius schrieb, geboren 1487 zu Straßburg, gebildet

auf den Universitäten zu Löwen, Paris, Padua, Wien — der selbst Asien

gesehen, der theologischen Facultat zu gewinnen. Allein die Universität scheint

zu eifersüchtig gewesen zu sein, als daß sie ihrem Landesherrn eine solche

Einmischung erlaubt hätte. Luscinius ward nicht Professor, wohl »bei

Münsterprcdiger, als welcher er viel zu bald 1537 starb, nachdem er der

Welt überdrüßig noch Kalthäuser hatte werden wollen. Die Universität

sollte aber bald darauf für die schnöde Ablehnung büßen, denn sie war nicht

im Stande irgend einen namhaften Theologen aufzutreiben, so daß sie end

lich mit einem ziemlich obscuren Tübinger Baccalaureus Martin Kügelin

aus Tübingen contrahirte, der nach dem Tode des Brisgoicus — WirM!,:

clietu! — in feiner Person die ganze theologische Facultat vereinigte! Ei

starb 1559. Gerne übergehen wir diese armseligen Verhältnisse, noch armselige:

durch die Gehaltlosigkeit seiner nächsten — sittlich verkommenen Nachfolger,

wo das „Elslein" eine Hauptrolle mitspielt. Unter den folgenden Theo

logen sind als besonders merkwürdig hervorzuheben Theobald Thamer,

ein Mann von sonderbaren Lebensschicksalen, Zögling der Universität Witten

berg, ein Schüler Luther's, Professor der Theologie und Pastor in Marburg,

endlich Convertit, Canonicus und Professor in Mainz und endlich 1566

Professor in Freiburg, wo er schon 1569 starb. Sein Nachfolger war ein

junger strebsamer Freiburger Johann Caspar Neubcck, geboren 1545,

den Kaiser Maximilian ll. aus besonderer Vorliebe bereits 1574 zum Bischoj

von Wien ernannte. Gleich merkwürdig war Marcus Tegginger von Ra-

tholphzell, seit 1553 in das Album der Universität eingetragen, seit 1561

Verweser oder Provisor der Universttätspfarrei Ehingen, den der Bischof von

Basel, Melchior von Lichtenfcls 1565 zu seinem Weihbischof bestimmte. Als

Weihbischof verlangte er 1572 Professor der Theologie zu werden, indem ei

wünsche, in Freiburg beständig zu wohnen und sich den Wissenschaften zu

widmen. Mit Freude ging die Universität auf sein Verlangen ein. Sein

Gehalt ward auf 250 fl. festgefetzt. Im Jahre 1581 litten es jedoch seine

kirchlichen Verpflichtungen nicht langer, der Universität ferner zu dienen!

Er starb 1600 am 20. Februar. Ein anderer um die Universität hochver

dienter Theologe war Iodocus Lorichius, durch und durch classisch ge

bildet, der besonders dadurch noch merkwürdig wurde, daß er ein energischer

Gegner der vom Erzherzog Ferdinand 1577 beabsichtigten Einführung der

Jesuiten an die Universität war und blieb. Noch ist sein Gutachten vor

handen, erstattet im Namen der Universität. Dort liest man: „Die Universität

könne ihrer Bestimmung und ihren Freiheiten nach keine Lehrer aufnehmen,

welche einem Orden verpflichtet seien ; sondern ihre Professoren müßten freie

Männer sein, welche der Anordnung und dem Gefallen der Universität allein,

ohne Iemands Einrede, zu gehorchen hätten." — Was die Disciplin betreffe,

so sei es nicht Sache einer Universität, sich mit der Erziehung verwahrloster

Knaben zu befassen, sondern dieses stehe den untern Schulen zu. Am aller

wenigsten aber werde der Disciplin durch die Gesellschaft Iefu entsprochen,

denn die von ihr gebildeten Jünglinge seien ganz besonders zum Hochmuth,
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ungehorsam und zur Bosheit geneigt ; entweder deßhalb, weil sie der Zucht

zu früh entlassen, oder deßhalb, weil sie nicht angewiesen würden, die Freiheit

»nf den Hochschulen vernünftig und nützlich zu gebrauchen. Bon der Art

lind Weise endlich, wie die Väter der Gesellschaft collegialische Verhältnisse

behandelten, habe man sich bereits zu Ingolstadt überzeugt, wo mit ihrem

Eintritt der Friede und die Einigkeit unter den Professoren gestört worden sei."

Hochverdient um die Universität durch die Begründung einer neuen Stiftung

für 10 Alumnen, das „Haus zum Frieden" genannt, wurde er als siebzig

jähriger Greis nach 35jühriger Amtstätigkeit — Kalthäuser! Aehnliche

Kämpfe gegen die Jesuiten hatte Professor Johann Andreas Zimmermann,

die sich namentlich der Münster Kanzel zu bemächtigen suchten, deren Be-

Ketung doch dem von der Hochschule bestellten Pfarrer gebührte; jedoch ob

siegten die Jesuiten, und dem Pfarrer blieben nur wenige Predigten übrig.

Auch die Dominicaner kündeten der Facultät am 16. October 1619 dm

Hörsaal, den selbe seither im Kloster benutzte, weil erstere die Ankunft der

Jesuiten haßten !

Glänzend stand die Juristen -Facultät, an der sich durch U. Zasius

eine förmliche Schule gebildet hatte. Die Namen Bonifacius Amerbach,

smie Johann Sichart, letzterer von Bischofsheim an der Tauber, haben

einen guten Klang. In Basel 1524 Professor der Rhetorik, gab Sichart

»lie Classiker heraus, und erhielt vom König Ferdinand ein Patent, die Bi

bliotheken seiner Länder durchforschen zu dürfen. Eine Frucht dieser For

schungen war der 1528 zu Basel edirte Loclex IKeuäoLikuus. 1534 ward

er endlich auf ein Jahr Professor in Freiburg, von wo aus er nach Tübingen

berufen ward. Der Nachfolger des großen Zasius wurde ein Mann, dessen

Ame längst verschollen ist, Sebastian Dcrrer aus Nördlingen, ein

Ne>nn, dem Ulrich Zasius persönlich angenehm. Er ward 1535 Primarius

°n Facultät. Zwei Jahre später schrieb aber König Ferdinand: „wie er

erführen, so sei zu Freiburg für das Primaria: in der Iuristen-Facultät übel

gesorgt." Die Pest des Jahres 1548 raffte Derrer hinweg. Sein Nach

folger wurde der oben schon einmal nicht von der günstigen Seite erwähnte

Theobald Bapst,, der seit 1535 Professor des Codex gewesen war. Er

stiftete ein Stipendium mit 10.800 fl. und wurde 1564 am 5. October be

graben. Von jetzt an war die Universität um tüchtige Rechtslehrer in Ver

legenheit, doch fand sie in Jacob Streit, aus Villingen, einen Praktischen

Juristen, der 30 Jahre dem Amte vorstand, und den Kaisern Ferdinand I.,

Mar II., Rudolph II. als Rath vielfache Dienste leistete. Die oberöster-

nichische Regierung schritt 1562 nun selbst gegen den Willen der Universität

ein, ging die Iuristen-Facultät zu Padull direct an, und diese schickte den

Italiener Hieronymus Olzignanus gegen eine Besoldung von 400 st. Die

Freiburger wehrten sich gewaltig gegen die Auszahlung einer solchen bisher

unerhörten Besoldung und erklärten : „sie sei dem Olzignanus nicht abhold und

möge wohl gelehrte Leute leiden: er sei ihr aber nicht tauglich, weil er lein

Deutscher sei. Der Fürst von Bayern nehme zwar auch Professoren zu In

golstadt an, er besolde sie aber auch." Allein die Protestatio« half nichts.
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„Vollends brach der Sturm" über de» Fremden los, als er nach Art aller

Berufenen eine wirtlich unbescheidene Forderung stellte, und „am 22. Deceniber

1565 bei der Regierung um Erhöhung seinen Gehaltes auf fünfhundert

Kronen und eine gleiche Entschädigung wegen Auswanderung der Universität

zur Pestzeit cinkam." Die Universität antwortete höchst verletzend für den

Bittsteller, der seinen Abschied nunmehr verlangte, um nach Mailand zu

ziehen. Als Canonistcn waren nicht ohne Bedeutung l)r. Georg Amelius

und Martin Amelius, Joachim Minsingcr, zugleich ein lateinischer

Dichter, wie auch der arme Professor Johann Artopaeus ein solcher war,

dessen Kinder nach 20jährigen Diensten des Vaters betteln und dienen

mußten. Zu jener Zeit wurde noch so strenge auf Einhaltung der Lehr

stunden gesehen, daß unser Professor, welcher, um einen abgehenden Freund

zu begleiten, eine Stunde ausgesetzt hatte, gestraft wurde. Welcher Unter

schied zwischen damals und heute! Lx«mpl» sunt oäio»»! Jacob Vi-

lonius aus Merz, Friedrich Martini haben guten Klang. Um das Jahr

1627 war die Juristen- Facultät abcrmal ziemlich in Verfall! Die medi-

cinifche Facultät befaß in dieser Periode Professoren, deren Namen,

nimmt man den Sebastian Austrius , welcher in Ruffach gebürtig, deßhalb

Rubcaguensis genannt wurde (1- 1550), und den Professor Jacob Mock,

der 40 Jahre lehrte und über Steinkrankheiten schrieb, etwa aus, kaum übe,

die Mauern Freiburgs hinüber reichten. Dagegen ist es merkwürdig, wir

sich die Universität wehrte, wenn es galt, einen Mann von literarischem Ruft

in diese Facultät rücken zu lassen. So vereitelte sie die Berufung des be

kannten Gelehrten und Mitherausgebers der Werke Galen's <L»5il«ae 1538,

5 Foliobändc), des Dr. Hieronymus Cscmusaeus, obschon ihn König

Ferdinand selbst empfohlen hatte. Freiburg befaß in seinen Mauern als

Stadtarzt und Physicus den berühmten Dr. Johann Schenk von Grafen-

berg, der sich einen bleibenden Namen in der Geschichte der Medicin erworben.

Vergeblich demüthigte sich der Mann am 19. August 1576, wahrscheinlich

von der Regierung, welche die Facultät heben wollte, aufgefordert, persönlich

seine Dienste für eine Professur anzubieten. In unwürdigen Tergiversationen

erging sich die Universität !

Und hiemit beginnt nun für die Hochschule ein neuer Abschnitt, nämlich

die Einführung des Ordens der Gesellschaft Jesu in selbe, welche zunächst

durch das Reformlltionsjubiläum von 1617 und die Vorliebe des Münster-

Pfarrers Christoph Pistorius für selben veranlaßt ward. Erzherzog Maxi

milian suchte durch mündliche Unterhandlung die Universität zur Berufung zu

bewegen, hauptsächlich zur Begründung und Festigung der katholischen Re

ligion. Die Universität blieb aber darauf stehen, „daß Freiburg sattsam

katholisch sei, und es daselbst keiner weitern Pflanzung der Religion bedürfe."

Im Uebrigcn wiederholte sie ihre früheren Gründe. Nur die öftere per

sönliche Anwesenheit des Erzherzogs Leopold konnte endlich die Universität

einschüchtern. Am 13. Juni 1620 ließ er den Senat in das Gasthaus zum

„Wilden Mann" berufen, wobei der Kanzler Di-. Lindner ihm eröffnete: „Es

fei des Fürsten Wille, daß die Societät auf nächsten Michaels- oder Lucas
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tag von der Universität in der Weise aufgenommen werde, daß sie alsbald

die untern Schulen und die Philosophie vollständig, und in der

lhcologie zwei Stellen mit ihren Lehrern desetze," Bedenkzeit wurde

imSenllt bis zum folgenden Tag (!) zugestanden. Weigerung war ver

geblich! So mußten denn die sämmtlichen Professoren vorbehaltlich anderer

Vemendung — abdanken. Die Einführung«-Urkunde vom 16. Nov. 1620

setzte im Wesentlichen fest: Daß 1. mit dem laufenden Schuljahre der Gesell

schaft Jesu die humanistischen und philosophischen Studien vollständig, nebst

zwei Stellen in der Theologie zu übertragen seien. 2. In der theologischen

Facultät sollten wenigstens zwei Weltpricster bleiben. Diese und die übrigen

Iesuitenprofessoren sollten einander gleich gehalten weiden, nur seien die

letzteren mit dem Rectorate und anderen der Societät nicht angemessenen

Functionen zu verschonen. 3. Die Prüfungen und Promotionen hätten die

Wer nach ihrer Weise anzuordnen und vorzunehmen. 4. Für den Unter

halt der theologischen Professoren werde der Erzherzog sorgen. 5. In Be

treff der philosophischen Professoren sei es billig, daß sie auch die Besoldungen

ml» Gefälle der seitherigen bezögen. Auch das Peculium der Facultät von

IßOOY st. sei den Jesuiten einzuhändigen. 6. Zur Wohnung des Iesuiten-

Collegiums fei die Bursa herzugeben und einzurichten. 7. Alle neuen An-

limmlinge hätten sich zwar bei dem Rector der Universität immatriculiren

zu lassen, und in dem, was ihm zustehe, Gehorsam zu geloben; 8. dagegen

habe der Stud'rcnpräfect die Ankömmlinge in jene Vorlesungen zu weisen,

für die er sie geeignet halte. Dieselben hätten zu geloben, sich der

Studien-Ordnung und der Zucht zu unterwerfen, wie solche in

den gemeinsamen Statuten der Societät vorgezeichnet seien." Ueber Ver-

gehungen verhänge die Societät unabhängig von dem Rector der

llmoeisität ihre Strafen, gleichwie sie auch Widerspänstige und Unverbesser

liche auf ihr Autorität hin ohne Cognition des Rectors der Hochschule aus

stoßen könne. — Im Uebrigen erklärten die Bäter, ohne Erlaubniß ihrer

Nein Nichts unternehmen zu können!

Am 5. Oktober ward nun das zum Lehramt bestimmte Ordensper-

sonale immatriculirt, und zwar für Theologie: p. Hugo Rot, Rector

des Collegiums, ?. Simon Felix. Für Philosophie: I'. Christoph

Scheiner, dieser für Mathematik, ?. Andreas Brunner für Ethik, ?.

Fianciscus Chcsintonus für Metaphysik, r. WolfgangGrafencck für

Physik, ?. Christian Naumann für Logik, nebst fünf Jesuiten für oas

Gymnasium. Am 15. November, als am Namenstage des Erzherzogs, fand

die feierliche Einführung statt, welcher er in Perfon beiwohnte. Am 24. Nov.

begannen die Vorlesungen, wobei die Väter auch unreife und unvorbereitete

Knaben annahmen. Als dieser Unfug am 7. Dec. im Senat zur Sprache

kam, wurde die Immatriculation nur mit der Bedingung zugestanden, „daß

solche pueri Einen mitbringen, der ihnen das ^urameuwin swäiosoruiu

deutsch erplicire." Kein halbes Jahr war vergangen, als sich die Societät

schon mit 15 Beschwerdepuukten gegen die Universität an den Erzherzog

wendete, worunter ein Hauptgravamen : „daß sie noch immer Dienste ver
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sehen mußten, wofür die entfernten Professoren Gehalte bezogen. Hiezu

kamen die Kämpfe um das Predigtamt im Münster, so wie bezüglich der

Theilnahme der Jesuiten an dem Senat der Universität. Er klagte: „l'oie

«t p»u!g,li,n »caäsmio» Hill» in m»uu» 8oei«t»ti« »int 6sventui»." Später

1646 beanspruchten sie auch das Rectorat mit den Worten: „Obgleich die

Patres bei ihrer Einführung der Würde des Rectorats sich begeben, so sei

doch solches aus einer sonderlichen Bescheidenheit geschehen. Und weil der

Nutzen der Universität es erfordere, daß sie ebenfalls hiezu gelassen werden,

wie an anderen Orten, so solle dieses auch in Freiburg geschehen." Im Jahre

1665 wendeten sich in vertraulicher Weise die Väter an den Erzherzog Sieg

mund Franz, der verbunden war, der Universität einen jährlichen Zuschuß

von 5200 ft. zu zahlen, mit dem Antrage: „sie wollten ohne weitern Zu

schuß die Professoren-Gehalte der Universität übernehmen, wenn deren Ein

künfte, die sie besser verwalten könnten, dem Orden überlassen würden."

In Mitte dieses Antrags starb Sicgmund Franz, die Universität erhielt von

dem Antrage Nachricht, und wurde noch speciell von dem Bischöfe zu Consta»;

Johann Franz gewarnt, mit Energie diesem Begehren entgegen zu treten. In

einer unmittelbaren Eingabe an den Kaiser erklärte nun die Universität: „wie

sie vor Kurzem schmerzlichst vernommen, daß Erzherzog Siegmund dahin ge

bracht worden und entschlossen gewesen fei, dem Collegium der Societät Jesu

zu Freiburg die Universität daselbst zu überlassen und ^u^« p> <,pi-iet»t>»

einzuhändigen. Durch solche Translation könnte jedoch nichts anderes, ul«

der völlige Ruin dieses erzfürstlichen Kleinods erfolgen; indem geistliche und

weltliche Glieder im beständigen Widerwillen gegen einander sich befinden,

die juristische und medicinische Facultät in Abgang gerathen, die weltlichen

Professoren verschimpft, die ausländischen Studenten abgehalten und auch die

Landeskinder auf andere Universitäten gezogen werden müßten. Zudem sei

die Fundation der Universität gar nicht auf die p-ures Fol-iewti« (wovon

damals noch keiner in ißium I^wr» eristirt), sondern auf die weltlichen e>

non religio»»» gestellt worden." Auch die Stadt selbst machte Gegen

vorstellungen, und so blieben „die verschränkten Weisen" der Jesuiten erfolglos.

Ein besonders in die Augen fallender Nachtheil war der beständige Wechsel

der Jesuiten-Professoren, zumal die Universität hierin kein Wort zu sprechen

hatte. Die wissenschaftlichen Leistungen blieben gegen die Vorzeit wirtlich

zurück und eine gewisse, der Würde der Wissenschaft nicht entsprechende

Spielerei ') läßt sich leider nicht absprechen.

Der dreißigjährige Krieg, was hier nachgeholt werden muß, brachte

namenloses Elend über die Universität, wobei es so weit kam, „daß sich sogar

etliche Weiber und Kinder ihrer Lehrer des Betteln« nicht erwehren mochten,'

Der Universität Eigenthum bis herab auf ihre und ihrer incorporirten Stif

tungen Briefe wurde vielfach distrahirt. Nachdem Freiburg von den Schweden

befreit, wieder österreichisch geworden, mußten sich die welllichen Professoren

<die Väter hatten sämmtlich Freiburg verlassen) vor einem landesherrlichen

') Beispiele finden sich Band II. S. 421-425.
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C»mmissar noch darüber verantworten: „Warum die »»e««!»!-«» Prole»«ore8

noch feindliche Occupation bei der Universität verharrt!" Allein mich lange

nachher blieben fast alle Einnahmsquellen der Universität versiegt, so daß sich die

fämmtliche Professoren und Beamten am 12. Febr. 1649 in fünf und vierzig

Gulden theilen mußten ! Die Universität wollte damals sich temporär schließen.

Nachdem durch den Nimwegener Frieden (5. Februar 16791 die Stadt

Freiburg an die Krone Frankreich gefallen war, flüchtete sich die Universität

nach Constanz. Die Jesuiten blieben aber in Frciburg, ließen einen geschickten

Unterhändler ?. Migazzi nach Versaille abgehen, und errichteten neben der

deutschen Universität in Constanz eine französische in Freiburg, die am 6. No

vember 1684 feierlich eröffnet wurde. Am Szepter Prangte die königliche

Ulie. Der ?rol«3Lor Primarius l'liLoloßiltt: hielt eine lateinische Rede, in

welcher er die Verdienste des Königs von Frankreich um Frciburg hervorhob,

»elches fortan nicht nur wegen seiner herrlichen Festung, sondern auch seiner

neu gegründetenUniversität wegen allenthalben werde gepriesen werden.

Gmz anders ging es unterdessen der alten Universität in Constanz, die mit

dem Stadtiathe, dem Domcapitel, dem Bischöfe und mit dem Militär zu

ringen hatte, indem man natürlich dort des universitätischm Lebens und

Treibens nicht gewohnt war, besonders aber auch keine Jurisdiction derselben

irgendwie anerkennen wollte, indessen der General selbst Freiburger Ein-

gelwine, die in Constanz studieren wollten, als Franzosen hinwegwies ! Gegen

die Studierenden in Constanz wurde vom Militär ohne alle Veranlassung

»st auf das Brutalste verfahren, wie denn am 2, Juni 1689 der Student

Brugger von dem Hauptmann von Planta, welcher erster« gefragt: Wer er

sei? auf die Antwort: „ein armer Student," geradezu mit dem Degen durch

bohrt ward ! Hiezu kamen noch die Widerwärtigkeiten mit der neuen franzö-

suchen Universität in Freiburg, welche die Gefälle für sich beanspruchte. Erst

mit dm Ryswiker Frieden (1697) konnte die alte Universität wieder nach

Freiburg übersiedeln, wo dann die neue spurlos verschwand. Allein schon am

12. November 1698 begann ein neuer Streit, indem ?. Migazzi im Namen

seiner Collegen verlangte : „daß man den Vätern der Societät den Vorrang

vor den übrigen Professoren zugestehen solle, widrigen unverhofften Falls sie

bei keinem Act der Universität mehr erscheinen könnten oder würden." Diese

Sache wurde in Wien , durch die klagende Universität selbst beim Ordens-

gmeral in Rom, betrieben und endlich durch einen Vergleich, bestätiget vom

Kaiser 1700 am 2. Juni, beigelegt, welcher im Ganzen mit der früheren

Einfühiungs-Urkunde stimmte.

Anlangend die wissenschaftlichen Leistungen dieser Zeit, so war diese

selbst für ruhige Studien eine ungeeignete. Andererseits war der Wechsel

der Lehrer so groß, daß nur allein in der theologischen Facultät von 1620

bis 1773 nicht weniger als 119 Jesuiten-Väter lehrten, dagegen nur 17 Welt

geistliche, ohne sich besonderen Ruhm erworben zu haben.

Tüchtiger erscheint die Iuriften-Facultät, wenngleich sich keine Zasiuse

mehr in selber fanden. Die Namen ihrer Lehrer, die übrigens auch als

Schriftsteller nicht unthätig waren, sind längst verschollen.

Qeft. Vierteil, f. l»th. Theol. I. 12
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Die medicinische Facultüt dieser Zeit war schwach besetzt und hatte

zuweilen — keine Schüler! Literarischer Ruhm fehlte!

Anlangend den

III. Theil der Geschichte.

so beginnt er zunächst mit den Stiftungen neuer Lehrstellen, welche die Land-

stände des Breisgaucs für nothwendig fanden. Diese waren die Lehrkanzel

für Natur- und Völkerrecht, die „ l^oK^gui-ll Ui«wliau cum tteograpbi» «t

<Ä6u<!2loßi»," welche in alter Zeit schon einmal bestanden war, sowie die

Lehrstelle der Militär- und Civilbcmkunst. Die Fonds für die Besoldung

dieser Profcssuren, deren Besetzung sich die Landstände vorbehielten, war eine

Auftage auf den Wein — im Betrage von 6000 ft. Auch bezüglich anderer

Einrichtungen faßten sie Beschlüsse, namentlich daß der philosophische Cur«

von 3 auf 2 Jahre herabgesetzt werden sollte. Unter der Regierung der

Kaiserin Maria Theresia erschien 1752, 23. Inni, ein neuer Lehrplan für du

unteren Schule», sowie für Philosophie und Theologie. Dieser in der ganzen

Monarchie geltende sollte auch in Freiburg eingeführt werden; allein die

Icsuitenväter traten ihm auf das Bestimmteste entgegen und fanden solche

Schwierigkeiten, daß von Wien aus rescribirt wurde, man wolle es bei dem

dcrmaligen Gebrauch eonuivonclo der Zeit bewenden lassen. Auch in der

medicinischen Facultüt traten durch Beihilfe der Landstände wesentliche

Verbesserungen ein, da solche selbst die Herstellung des cmatomischen Theaters

übernahmen. So war das Jahr 1 765 als Antrittsjahrc Kaiser Josephs II.

gekommen, und mit ihm traten bedeutende Veränderungen ein. Denn schon

am 10. November wurde von der Universität verlangt: „sich bei der zur

Hebung der Studien und Wissenschaften errichteten Hofcommission über die

stattgehabte Einführung der gründlicheren Lchrart, wie solche zu Wien, Prag

und Innsbruck bestehe, in ihren Schulen auszuweisen." Es handelte sich so

fort hier um den Vollzug jenes Studienplcmes vom 25. Juni 1752. Die

Universität lehnte jede Confercnz mit der Landesregierung ab. Diese drohte

mit Sequestrirung der sämmtlichen Universitäts-Eintünfte, sowie als weiteres

Zwangsmittel der Universität am 8. Juli 1766 eröffnet wurde: „daß die

zu Freiburg in allen Facultäten Promovirtcn Subjecte jenen, die auf andern

österreichischen Universitäten den Gradus erhalten, sowohl in Veneficieu als

weltlichen Bcdienstimgen so lange nachgesetzt werden würden, bis die allent

halben mit besten! Erfolg und Vermehrung der Zuhörer eingeführte Art zu

lehren, zu eraminiren und zu Promoviren auch in Freiburg werkthtitig an

genommen sei." Der Hofagent v. Müller in Wien ricth nun der Universität

(9. August 1766) „dem Hof nur in Etwas entgegenzukommen, wodurch sie

nicht nur alle Privilegien der erbländischen Universitäten gewinnen, sondern

auch alles übrige in «ww yuo bleiben würde." So war es auch! Nun brach

aber ein neuer Conflict bezüglich der Entrichtung der allgemein ange

ordneten landesherrlichen Steuern aus, welche die Universität , sich

stützend auf ihre alten Privilegien, verweigerte, obgleich ihr Hofagent aus Wien

bestimmt versicherte: „wo es auf Geld ankomme, fruchteten alte Privilegien
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nichts!" Drohungen und Geldstrafen folgten, dem Verwalter der Uniucrsitäts-

Eintunfte wurde befohlen, fernerhin keine Befehle mehr von der Universität,

sondern lediglich von der Regierung anzunehmen. Endlich ward durch Befehl

u»m 14. März 1767 der damalige Senat aufgelöst und ein neuer bestimmt.

Gleichzeitig wurde den Augustinern und Dominicanern zu Freiburg eröffnet,

baldigst für das Lehramt der Theologie taugliche Männer zu bestellen.

Sofort nahm die neue Einrichtung an der Universität alsbald ihren

raschen und tief eingreifenden Fortgang. Es wurde zur Errichtung eines vier

fachen „Consistoriums" geschritten, nämlich ein <üo!>8>storiuii, oräiu»rium, Lon-

«!8t<»-iu!i> Hun6!l!illl>, donzistorium »«eouoinioiiin und (1ou8!Lt<>lium Plenum.

Ersteres übte die Disciplin und niedere Gerichtsbarkeit. Es bestand aus dem

Rector, den vier Decanen und dem Syndicus. Der Rector war jährlich nach

Ordnung der Facultäten zu wählen und hatte sein Amt am 1. November an

zutreten. Zur Auszeichnung trug er eine goldene Kette mit dem Brustbild

der Kaiserin. Das ^urictieum hatte alle wichtigeren Civil- und Cnminal-

fachen, und wurde aus der juridischen Facultät gebildet, die bei Kirchensachen

geistliche Personen zuzog. Das Oseonomleum oder die Wirthschasts - De

putation bezog sich auf die Verwaltung der Universitäts-Gefälle. Der Rector,

der den Vorsitz führte, der Administrator und ein Beisitzer aus jeder Facultät

bildeten seine Bestandtheile. Das plenum endlich bildeten siimmtliche

ordentliche Professoren, dem auch die Vergebung der 13 Pfarreien, zweier

Lllnonicatc und einer Caplanei oblag. An die Spitze der Facultäten traten

Directoren, welche dem Decan vorgingen, theilweise nicht zur Universität ge

hörten, aber dennoch ein förmliches Aufsichtsrecht führten. So war der erste

Director der philosophischen und juridischen Facultät der Referent in Univer-

Ms-Sachen von Greifenegg, der Prälat von St. Peter für die theologische,

lxigcgen der Senior der Hochschule Professor Strobcl für die medicinischc

Fmltüt. Die Professoren durften nicht in andere Kanzeln vorrücken : ihren

Rang bestimmte das Dienstalter.

Das Ergebniß der gleichzeitigen Untersuchung des Vermügensstandes

zeigte 1768 eine Einnahme von 19153 fl., eine Ausgabe von 16277 fl.

Die Besoldungen betrugen 14795 st. Sofort wurden einige neue Professoren

angestellt und zwar in der von den Vätern der Societät ausschließend inne

gehabten philosophischen Facultät der Professor Ebrenz für Mechanik, Civil-

und Militärbaukunst, für Wohlredenheit, Cameral- und Polizeiwissenschaft

Professor Bob.

In der theologischen Facultät sollte nun auch der Augustinische und

Thomistische Lehrbegrifs vertreten werden, sofort traten der Augustiner

K'lüpfcl und der Dominicaner Würth (jeder mit 150 fl.), als Professor

der hebräischen Sprache aber der Benedictiner von St. Blasien !', Trudpert

Neugart ein. Für jede einzelne Facultät ergingen Instructionen, in welchen

selbst die Vorlesebücher vorgeschrieben waren.

So kam nun endlich das für die Gesellschaft Jesu so verhängnißvolle

Jahr 1773. Unter dem 7. September ward in Wien die Aufhebung ausge

sprochen. Damals war Rector der Universität Professor von Riegger , der

12»
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alsbald den Antrag stellte, das gesummte Iesuitengut zu beanspruchen. Der

Erfolg war ein sehr günstiger, wie auch das anderweitige Bestreben, die

Universität zur Landesvertretung zu berufen, den gewünschten Erfolg hatte.

Am 9. October 1773 erfolgte nun die Organisation. In die philosophische

Facultat trat als Professor der Logik und Metaphysik der nachmals als

Canonist bekannt gewordene Joseph Anton Sauter ein. Von den drei

Jesuiten Steinmayer, Sturm und Zauner wurde ersterer entfernt, fpäter

jedoch wieder als Professor der höheren Mathematik berufen. Aus der

theologischen Facultat wurden sogleich alle Jesuiten entfernt, indessen

der Dominicaner ?. Florian Würth und der Augustiner l>. Engelbert Klausel

im Amte verblieben. Für die Moral wurde der Fianciscaner ?. Cyprian

Frings bestätigt. Neu angestellt wurden für die Kirchengeschichte vi-. Ma

thias Dannenmllyr, als Exeget Nicolaus Will. Für Pastoral-Theo-

logie und geistliche Beredsamkeit wurde der regulirte Chorherr Fidel Weg-

scheider, für Patristit und Polemik der Chorherr Wilhelmus Wilhelm,

für Hermeneutik der Benedictiner ?. Stephan Hayd berufen. Die Norm

ward die von dem bekannt gewordenen Abt von Vraunau Stephan

Rllutenstrauch entworfene „Neue Instruction für alle theologischen Facul-

täten in den kaiserlichen Erblandcn, 1776," die sattsam bekannt geworden ist.

Der stiftungsmäßige Einfluß der Bischöfe von Constanz und Basel

ward gänzlich abgeschnitten und — ihnen aufgetundet ! Ein späterer Versuch,

die theologische Facultat dem Benedictiner-Orden zu überlassen, wurde von

der Universität glücklich vereitelt.

Wenige Jahre verflossen und es nahte die französische Revolution,

welche die Besitzungen der Universität im Elsaß geradezu für Nationalgut

erklärte und sie so jährlich um eine Einnahme von 10,000 fl. brachte. Die

Universität bot Alles auf, ihr Eigenthum wieder zu erhalten, allein vergeblich!

Als kleinen Ersatz verfügte 1794 Kaiser Franz II., daß das Dominicaner-

Kloster , dessen vier alte Priester sacularistit sein wollten (!), zur weiteren

Dotirung der Universität überlassen werden solle. Die Franzosen selbst

schenkten bei ihren Einfällen der Universität alle Rücksicht. Erzherzog Carl

hatte dieselben durch die Schlacht von Endingen 1706 zurückgeworfen. All

gemeiner Jubel herrschte und die Universität glaubte ihre Theilnahme nicht

besser ausdrücken zu können, als daß sie denselben einstimmig zu ihrem Iteetor

peipewu» wählte. Die neueren französischen Generale dagegen quälten im

Jahre 1800 die Universität mit fast unerschwinglichen Contributionen!

Anlangend die Professoren dieser Periode, so zeichneten sich als solche

in der philosophischen Facultat aus ?. Ignaz Zauner aus Eichstett, der

als Mitglied der Gesellschaft Jesu nach deren Aufhebung in der Facultiit

verblieben war, sich um das physicalische Cabinet sehr verdient machte und

erst 1801 starb. Ein sehr verdienter Lehrer war der bereits erwähnte ?. Phi

lipp Steinmeyer, geb. zu Würzburg am 6. Oct. 1710, sowohl in der

Philosophie als höheren Mathematik, der auch als Schriftsteller sehr thätig

war (f 1797, 23. Jan.). Ioh. Bapt. Eberenz, geb. 1723, Professor der

Baukunst, der erste Laie, der in die philosophische Facultat eintrat und deß
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halb 12 Jahre lang sich bemühen mußte, bis ihm, obschon als Professor

lhätig, der geschlossene Körper der Väter den Zutritt gestattete , der nur durch

die Studienreform ermöglicht ward. Sein Nachfolger war der Benedictiner

aus St. Peter im Schwarzwalde, ?, Thadoäus Rinderle, ein mathema

tisches Genie, der eigentliche Verbreiter der Uhrmachcrkunst im Schwarzwalde,

welcher von 1788 bis 1820 lehrte und 1824 starb. Joseph Bened. Wüll-

berz, verdient um das Naturalientabinet, trug seit 1775 Naturgeschichte

vor, welche auch das Fach des Professors der Technologie Dr. Joseph

Alb recht, aus Briren in Tirol, war, welcher übrigens bei der Mittellosig

keit der Universität allgemeine Literaturgeschichte lesen mußte, in welcher er

auch als Historiograph der Universität auftrat. Er starb, 6 l Jahre alt. 18 l 3.

Als Historiker erwarben sich ein rühmliches Andenken ?. Franz de Bene

dict is, ein Jesuit, ein ungemein bescheidener und verträglicher Gelehrter,

i- 1800, r. Berthold Rottler, der letzte Fürstabt von S. Blasicn,

Johann Maria Weissenegger, geboren 1755, bekannt durch seine „Histo

rische Gemälde, oder biographische Schilderungen aller Herrscher und Prinzen

des lKzhauses Habsburg-Oesterreich. 5 Bde. Kempten 1800," in Folge

deren er vom Kaiser am 9. Oct. 1804 in den Adelstand erhoben wurde.

Sein Nachfolger war der von Vielen gefeierte Carl Rotteck, geb.

1775, 18. Juli, dessen Geschichtswerk in den Händen von Tausenden sich

befindet. Schon am 12. November 1798 wurde er in Folge bestandenen

Concurses Professor der Geschichte. Er war der Letzte, der im 18. Jahrhun

dert in Freiburg angestellt worden war. Er starb am 26. Nov. 1840. Ihn

gerecht zu richten war Gottes Sache.

Unter den Philosophen der Facultat erwarb sich einen in der deutschen

Literatur unsterblichen Namen der gefeierte Dichter Johann Georg Jacob i,

der erste Protestant, den Kaiser Joseph am 13. Aug. 1784 als Professor

der schönen Wissenschaften in Freiburg anstellte. Iacobi starb 1814 am

4. Jänner. Seine Gedächtnißredc hielt Rotteck.

In der theologischen Facultat wirkten in diesem Zeiträume aus

gezeichnete Männer, deren literarischer Ruf weit über Deutschlands Marken

hinausdrang. Merkwürdiger Weise besaß jede theologische Disciplin einen

solchen gefeierten Namen. Als Exeget stand unerreicht da der ehrwürdige

Johann Leonard Hug aus Constanz, der, als solcher am 4. Nov. 1791

ernannt, volle 54 Jahre in ungebrochener Geistesfrische lehrte. Seine Wissen

schaft war eben so tief als vielseitig und weit über den Kreis eines gelehrten

Theologen hinaus reichend. Als Dogmatiker wirkte der vortreffliche Augusti

ner-Theologe ?. Engelbert Klüpfel, aus Wipfeld in Franken, geboren

1733, der von 1767 bis 1805 lehrte: Seine Institution«» l'nßolozl»« äo^.

matic:»« wurden Lehrbuch für ganz Deutschland. Seine Nova KiKIiotne«:»

?ee!e»is,ntio» ^libui-ßensis von 1775—1790 war die beste kritische Zeit

schrift. Alles, was er schrieb, zeichnete sich ebenso durch die profunde Gelehr

samkeit wie durch die unübertreffliche Latinität, deren er in Prosa und im

Metrum vollkommener Meister war, ungemein aus. Er starb am Tage des

Franrenapostels 1811. Als Kirchenhistoriker lehrte ein Mann, dessen Name
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eine wahre Berühmtheit erlangte, Mathias Danncnmayr, geb. 1744

zu Oevfingcn, gestorben 1805 zu Wien. Seine Kirchengeschichte war damals

das brauchbarste Handbuch, wenngleich der Iosephinische Zeitgeist unverkennbai

in ihm herrscht; als Lehrer schien er unerreichbar. Als Moralist erwarb sich

sowohl durch Wort als Schrift vorzüglichen Ruhm Professor Ferdinand

Geminian W unter, geb. 1758, >. Ort. in Freiburg, gestorben 1824,

19. Jänner.

In der Iuristen-Facultat glänzte der Name Joseph Anton Stephan

v.Riegger, geb. 1742, 13. Febr. zu Wien, der schon im 15. Jahre eine

Schrift: „n^tor,» latinoiuiil m^ori» nnmini» postalum " drucken ließ, im

Jahre 1765 aber die erledigte Professur der Institutionen und des peinlichen

Rechts in Freiburg erhielt. Bald wurde er „aus allerhöchstem Gutbefindcn"

Professor des Kirchenrechts und 1772 Direetor der philosophischen Facultä!.

Von hier an ward v. Riegger der Vermittlungspunkt für alle Verbesserungen,

so wie für alle Anstellungen an der Hochschule, die er endlich, mannigfachen

Undanks müde, 1778 als Professor des Staatsrechts nach Prag übersiedelnd

verließ. Als Schriftsteller — namentlich für die Unineisitätsgeschichtc Frei

burgs, war er unermüdlich. Einen tüchtigen Nachfolger fand er in Dr. Jos

Ant. Petz eck, geb. 1745 zu Trautenau in Böhmen, der bis 1799 die

Professur versah, wo er Lehrer des Kirchcnrcchts in Wien wurde. Als Lehrer

des Staatsrechts verdient Erwähnung Dr. Ioh. Ant. Mertens, welcher von

1786 bis 1827 an der Universität unermüdlich war. Zu eben dieser Facultät

zählte auch Ioh. Caspar Ruef, geboren zu Ehingen 1748, dessen Leben

voll von Wechselfällen war. Er ist der Herausgeber des „Freimüthigen"

1782—87 und der „Freiburger Beiträge" von 1786—93, deren Verkauf

und Fortsetzung von der Regierung verboten ward. Ruef ward Universitäts-

Bibliothekar, 1797 aber Professor des römischen Rechts. Im Jahre 1820

pensionirt, starb er 1825.

Aus der medicinischen Facultät verdienen besondere Erwähnung

der Botaniker I)r. Franz Jos. Lipp, geb. zu Freiburg 1734, 20. Mai,

der zugleich der Begründer des neuen botanischen Gartens daselbst ward,

Obschon Lipp erst 1768 Professor geworden war, so enthielt 1770 dennoch

der Garten bereits an 800 Pflanzenarten. Leider starb er schon 1775. Sein

Nachfolger war der verdiente Professor Franz Ignaz Menzinger, geb.

1745, der das seltene Glück hatte, sein Doctor- und Professor-Jubiläum

1826 zu feiern. Er starb am 20. Januar 1830.

Als Professor der Chirurgie that sich Dr. Mederer hervor, der aber

1773 angestellt mit allen Voiurthcilen zu kämpfen hatte, die damals noch an

dem Stande der Chirurgen klebten, die man nur als Handwerker gelten lassen

wollte. Ja in Freiburg war der ordentliche öffentliche Professor der Chirurgie

von allen Ehrenämtern ausgefchlosfen. Erst im Jahre 1795 fand

feine Gleichstellung mit den übrigen Professoren statt. Unter dem 13. Dec.

1795 ward Mederer Oberstfeldarzt sämmtlicher kaiserlicher Armeen mit einem

Gehalte von 3000 fl. Als solcher starb er 1605.
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Nicht minder verdient machte sich der Professor der Chirurgie M a-

chas Alexander Ecker, geb. 1766, welchem 1797 diese Professur über

tragen worden war. Er ist zugleich der eigentliche Begründer des heutigen

chitlllbaues, dessen Pollendung er gerade bis zur inner« Einrichtung erlebte.

3r starb 1829 am 5. August.

Noch übrigt der Name eines in vielen Fächern verdienten Lehrers,

des 1783 angestellten Professors Josef Ignaz Schmiederer ft I83U).

So hätten wir denn das Bild der Hochschule von ihrer Begründung bis

thcilweise herab auf unsere Zeit an uns vorübergehen lassen. Zwar zeigt

dasselbe kein großartiges Gemälde, wohl aber ein verdienstliches Stillleben,

wie solches eben fast in jeder Universitätsgeschichte vorkömmt. Was nun zu

nächst Schreiber's Buch betrifft, so enthält dasselbe eine Fülle literarhistorischer

Notizen, die wirklich schätzbar sind; hinweg hätten wir „in p»eem 6eluuo-

»»WM" Manches gewünscht, was das Andenken Einzelner, die mit Namen

znilmnt sind, nun erst nach Jahrhunderten auf den moralischen Pranger stellt,

indessen es am besten in den Acten begraben geblieben wäre.

Ob nun auch ein vierter Theil des Buches, enthaltend die Geschichte

m ItzOO bis auf unsere Zeit, folgen wird? Wir glauben, daß deren Fer

tigung allerdings einer späteren Zeit überlassen werden dürfte, die einst eben

so ruhig und leidenschaftslos die Männer und deren Wirken beurtheilt und

»ürdigt, wie dieses Schreiber mit der Vergangenheit that. Denn würde

heule ein Katholik die Geschichte der jüngsten Jahre schreiben wollen, er würde

°l« Ankläger einer Anstalt auftreten müssen, die zur Ehre und Ruhm der

lUholischen Kirche gegründet — nun ihren katholischen Charakter verläugnete,

md semdlich gegen die Kirche, deren Institutionen und Rechte sich in der

MehiM ihrer Glieder erhoben hat.

Wien. Druck «on Jacob i- Holzhaus!»,
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V.

Möge zur Geschichte der französischen Kirche während

der ersten Revolution.

Von Dl. Jos. Fehr.

1. Bis zu der Eröffnung der Nationalversammlung zu Paris.

Wenn wir uns auch nicht mit den Ursachen und den Grün

den beschäftigen, welche die französische Revolution im Jahre 1789

M der Schule in das Leben einführten, so müssen wir doch nach

drücklichst darauf aufmerksam machen, daß sich der Clerus wenig

mehr in der Lage befand, den revolutionären Theorien der Philo

sophen wirksam entgegenzutreten. Die durch schlechte Doctrinen vor

bereitete Revolution wurde auf das Wärmste herbeigewünscht. Er

blickten ja die Philosophen und ihre Anhänger in ihr das Heil der

Welt und legten sich bereits die pomphaftesten Titel von Wohl-

thcitern des Menschengeschlechtes bei. Nur der Clerus urtheilte

anders, vermochte in ihr nichts als Vernichtung und Untergang der

ehrwürdigsten Güter der Menschheit zu erblicken und theilte diese

seine Besorgnisse den Behörden mit. „Noch einige Jahre in der

Stille," sagten die Bischöfe auf einer Generalversammlung am

20. Juli 1780, „und die allgemein gewordene Erschütterung wird

nichts mehr zurücklassen, als Trümmer und Schutthaufen.'" Denk

würdige Worte, welche in wenigen Jahren in so trauriger Weise

verwirklicht werden sollten; allein damals glaubte man nicht an sie,

sondern machte sich lustig über die eitlen Besorgnisse und Schreck.

Qeft. Nieitelj. f. lath. lhe«l. II. !2 **
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bilder des Clerus '). Gleichwohl erachtete es dieser für seine Pflicht,

seine Kräfte gegen den herrschend werdenden Geist der Zeit aufzu

bieten. Auf den häufig gehaltenen Versammlungen von 1780—88

erhob er kräftige Einsprache gegen den Geist der Irreligiosität und

die Verbreitung schlechter Bücher, und wagte selbst Vorstellungen an

höchstem Orte. Dulau, Erzbischof von Arles, ein durch Gelehrsam

keit und Tugend ausgezeichneter Prälat, veröffentlichte mehrere

Schriften über diesen Gegenstand ; allein an geeigneter Stelle war

man taub für eine solche Sprache; denn in der Nähe des Thrones

begünstigte man die neuen Ideen. Daher waren auch die Maß

nahmen, welche man, um den sogenannten Forderungen des Clerus

zu genügen, ergriff, nur scheinbar. Man ließ die kirchenfeindlichen

Schriften einfach im Auslande drucken und dann wurden sie untei

Maleshcrbcs' Verwaltung reißend in Frankreich verkauft. Die von

Condorcet fleißig besorgte und zu Kehl, an den Thoren von Stras

burg, gedruckte Prachtausgabe Voltaire's wurde öffentlich im Paläste

des Herzogs von Orleans, und natürlich mit Erlaubniß dieses

Fürsten, verkauft °).

So sah sich der von allen Seiten vcrrathene Clerus auf seine

eigenen Mittel beschränkt; allein diese waren höchst unbedeutend und

durchaus unzureichend. Gleichwohl beriefen die Bischöfe Synoden,

und Provincialconcilien in der Absicht, gleichfalls ihre Kräfte gegen

die bereits vereinten Kräfte ihrer Gegner zu vereinigen; mehrere

von ihnen verboten in ihren Hirtenbriefen das Lesen der Werke von

Voltaire, Rousseau und dem Abb<5 Raynal, sowie die Subscription

auf dieselben; auf den Generalversammlungen drangen sie auf neue

Ausgaben der vollständigen Werke von Bossuet und Feu^lon, um

sie den Feinden der Religion entgegenzuhalten; allein diese für andere

Zeiten geschriebenen Werke griffen die neuen Grundsätze nur indirect

an. Offenbar fehlte es an ausgezeichneten Schriftstellern, welche als

ticfeinschneidende Gegner der falschen Geistesrichtung der Zeit auf

zutreten Beruf und Befähigung besaßen. Auch diesen Uebelstand

erfaßte die Generalversammlung und belohnte daher Diejenigen,

welche hierin gute Dienste leisteten. So erhielt Abbo Guonee, Ver

fasser der Briefe einiger Juden Lettre» äs yuslyuss Huit») zur

") ziimoire» poui' servil K I'li»8t, eeol. t. III. p. 17.

') D»s. I». 56.

.
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Belohnung seiner Arbeiten die Abtei Leroy in der Diöcese Bourges,

«6 Belgier eine Pension von 2000 Livres außer dem Canonicate,

mit dem ihn der Erzbischof von Paris an der Kirche Notredcune

beehrt hatte; ?. Berthicr, welcher den Prospectus der Encyclopadic

geistreich tritisirt hatte, erhielt eine Pension von 1000 Livres, in

deren Genuß ihn jedoch der Tod nur zwei Tage ließ; allein alle

diese, übrigens so ehrenvollen Belohnungen schufen keine neue, wahr

haft zeitgemäße Literatur. Die Kirche sah sich verlassen; sie hatte

zwar gelehrte Theologen, allein ihren Feinden konnte sie nur mittel

mäßige Schriftsteller entgegenstellen, und doch bedurfte sie eines

christlichen Rousseau, um den Zauber der Verführung zu zerstreuen,

in den sich der Sophismus eingehüllt hatte. Und doch griff das

llebel täglich weiter um sich; die zahlreichen Schüler von Voltaire

und Rousseau fuhren fort im Werke der Zerstörung, ein allgemeiner

Umsturz stand bevor: das ahnte Jedermann, aber Niemand hielt ihn

für so nahe bevorstehend.

Als semndüre Ursache beschleunigte der aus verschiedenen Ur

sachen traurige Zustand der Finanzen den Ausbruch der Revolution.

Das jährliche Deficit stieg ungeheuer; selbst Neckcr's Finanztunst

mißglückte. Auch die Versammlung der Notablen im Jahre 178?

unter Calonne war erfolglos. Nun wurde Lomenie de Brienne,

Cizbischof von Tolouse, Finanzminister. Derselbe wurde von den

Wosophen nicht ungerne gesehen; er unterhielt mit ihnen sogar

geheime Verbindungen und wurde von ihnen zu den Ihrigen gezählt.

Als Mitglied einer Commission zur Reformation der Klöster hatte

er mehrere Genossenschaften, ja ganze Orden unterdrückt, unter dem

Vorwande, sie seien ungehorsam gewesen. Zugleich hatte er bei der

Aufhebung der Abteien sich selbst nicht vergessen. Eben diese Kloster»

llufhebung und seine Zuneigung zu den Lehren der Philosophen er

warben ihm deren Gunst. So nun befriedigte seine Erhebung alle

Parteien ; die Philosophen, weil sie ihn zu den Ihrigen zählten, die

Katholiken, weil sie seine philosophische Richtung nicht kannten und

nur seine bischöfliche Würde im Auge hatten, endlich alle rechtschaf

fenen Leute, welche seiner Frömmigkeit, seiner Uneigennützigkeit und

seinein ökonomischen Systeme vertrauten. Daher hatte man schon

langst gewünscht, ihn im Rathe des Königs zu sehen; bei jedem

Mnisterwechsel hatte man ihn auf die Liste gesetzt ; denn er hatte

sich als einen Todfeind der Mißbräuche und der Verschwendung und
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als den heftigsten Gegner der Verwaltung Calonne's erklärt. Allein

Lomenie, ein trefflicher Verwalter seiner Diöcese, war unfähig zur

Verwaltung der Finanzen des Staates. Wirklich genügt es für die

Eigenschaften eines Staatsmannes nicht, bloß zur Opposition zu ge

hören. Lomsnic spielte aber diese Rolle. Er hatte alle Acte und

Handlungen der seitherigen Ministerien getadelt und über sie abge-

urtheilt und sich namentlich als den eingefleischten Feind der Ver

waltung Calonne's erklärt, und als er dessen Stelle eingenommen

hatte, zeigte er weniger Befähigung als jener.

Indeß ist hier nicht der Ort, von Lomsnie's politischer Un

fähigkeit zu reden. Aus finanziellen Gründen verlangte er endlich

von den Notablen eine Grundsteuer von den Gütern des Elerus und

des Adels; allein das Parlament verweigerte die Einregistrirung mit

dem Bemerken: die Bewilligung neuer Steuern stehe nur den General-

staaten zu. Das war nun freilich eine bloße Ausrede; allein das hindert

nicht, dem Verlangen nach Berufung der Generalstaaten stets weitere

Verbreitung zu verschaffen. Indeß erhielten die Parlamentssitzungen

schon damals, 1787, eine große Bedeutung durch die Gegenwart

neugieriger Bürger und Leute aus dem Volke. Diese fragten bei

dem Herausgehen die Parlamentsmitglieder nach dem Ergebniß der

Debatten und viele ließen sich des Amtsgeheimnisses unerachtet zu

Mitteilungen herbei. Als eines Tages Herr von Iuigns, Erzbischof

von Paris, der in seiner Eigenschaft als Pair den Sitzungen bei

wohnte, eine Antwort verweigerte, wurde er unter Hohngeschrei bis

zu seinem Wagen verfolgt. Es war dieß bereits ein Zeichen der Zeit.

Zum ersten Mal wurde hier der Erzbischof vom Volke beschimpft,

der im folgenden Nothjahre so viele Opfer für dasselbe unglückliche

Volk bringen sollte. Dieses bereits nach den Grundsätzen Rousseau'«

eingeschulte Volk achtete bereits keine Autorität mehr; es nahm Partei

für das Parlament, obgleich es eine Steuer verweigert hatte, deren

Einführung ganz im Interesse des Volkes gelegen gewesen wäre.

Der Geist der Empörung hatte sich bereits in das Mark des Volkes

eingefresfen , das jetzt Allem Beifall klatschte, was der Regierung

Verlegenheiten bereiten konnte.

Die verschiedenen Streitigkeiten der Regierung mit dem Parla

mente des Landes beschäftigen uns hier nicht. Mitten unter denselben

berief die Regierung auf den 4. August 1788 die Versammlung

des Clerus — es geschah dieß zum letzten Mal in Frankreich ^
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und forderte von ihr ein freiwilliges Geschenk von 180,(XX) Livres.

Min der Clerus verweigerte die Forderung und verlangte gleichfalls

Berufung der Generalstallten, betheuerte aber zugleich seine Ergeben

heit an die Krone, seine unerschütterliche Treue gegen seinen Eid

und seine Abneigung gegen den unruhigen Zeitgeist. So thcilte also

auch er die trugvolle Hoffnung auf die künftige Reichsversanunlung.

Da leichte am 24. August 1788 Lom^nie de Brienne seine

Entlassung ein und erregte dadurch in ganz Frankreich einen unbe

schreiblichen Jubel. Um nun seinen Minister für die Beschimpfungen

von Seiten des Volkes in Schutz zu nehmen, überhäufte ihn der

König mit Gunstbezeigungen, verlieh ihm Abteien und suchte für

ihn um den Cardinalshut nach. Allein Pius VI. verweigerte anfangs

diese Auszeichnung einem Manne, der sich um die Religion eben

nicht verdient gemacht hatte. Endlich fügte sich der Papst den Wünschen

des Königs, allein nicht ohne Schmerz und eine traurige Ahnung,

Zugleich hatte sich Lomsnie das Erzbisthum Sens crthcilcn lassen,

um Paris naher zu sein.

In Wahrheit war Lomenie einer solchen königlichen Auszeich

nung nicht werth ; denn er hatte dem Konigthume ebenso sehr geschadet

als der Kirche, indem er vor seinem Austritt aus dem Ministerium

eine Maßregel ergriff, die sehr verderbliche Folgen haben mußte.

Li hatte nämlich die Schriftsteller, Literaten und die gelehrten Körper

schaften eingeladen, ihre Ideen in Betreff der Gencralstaaten zu

»«öffentlichen, mit dem Bemerken, daß sie die Censur an dem Aus

druck ihrer Gedanken nicht behindern solle. War dieß nun eine

Persönliche Unklugheit oder Buhlerei um die Gunst der Philosophen?

Jedenfalls aber benützten die Philosophen diese Gelegenheit, um ihren

anarchischen Grundsätzen Ausdruck zu verschaffen.

Die ihren Fesseln entledigte Presse wurde sogleich zügellos,

eine wahre Sündfluth von Schriften, Broschüren, Pamphleten, das

eine llbgeschmaktcr als das andere, überschwemmte Frankreich; Einer

wollte den Andern überbieten, um bei dem Publicum in Ruf zu

kommen. Wir heben bloß einige Titel hervor: „Gebetbuch zum

Gebrauch aller Stände, enthaltend das Magnificat des Volkes, das

Miserere des Adels, das äe prolunäig des Clerus, das Nuuo äi-

mitt!» des Parlamentes." „Leiden, Tod und Auferstehung des Volkes"

u- s. w., die von der Philosophie angesteckte Partei des Clerus ent

sendete gleichfalls Schmähschriften, z, B. Betrachtungen über die
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ungerechten Ansprüche des Clerus und des Adels von Abbs Goulles

(einem nachmals konstitutionellen Bischof), das Gloria in excelsis

des Volkes, von einem Pfarrer der Diöcese Auxerre, Brief über die

politische Freiheit, mit Noten von Abbs Pcicot und endlich die Schrift

des Abb« Sieyes: Was ist der dritte Stand? Nichts. Was muß

er werden ? Alles, und Niemand, der nicht zum dritten Stand gehört,

kann sich als das Volk ausmachend betrachten. Diese Schrift machte

das größte Aufsehen beim Publikum ').

Als sodann die Wahlen zu den Generalstaaten stattfanden,

erklärte sich der Clerus in seinem Cahiers mit dem dritten Stande

durchaus für liberale Reformen, verlangte aber auch im Interesse

des Glaubens und der guten Sitten das Verbot der Veröffentlichung

gottloser Bücher, der Ausstellung und des Verkaufs obscüner Gemälde

und die Ausübung einer strengen Censur über die verderblichen

Schauspiele der Hauptstadt; ferner verlangte er die Ausarbeitung

eines Planes nationaler Erziehung und dem entsprechend Erziehung

der Lehrer, Verbesserung der Lage der Schullehrer, unentgeltliche

Erziehung der armen Kinder in Stadt und Dorf, Gründung von

Pensionen und Seminarien für solche, welche gute Anlagen zu

höheren Studien verriethen, endlich wünschte die Mehrzahl, daß

die Erziehung dem Clerus anvertraut werde ^). Dabei verdient

bemerkt zu werden, daß der Clerus die Privilegien des Adels als

feudale Nachklänge unpassender Zeiten gerne opferte, wie seinerseits

der Adel die Güter des Clerus und der Klöster bedrohte. Es darf

Wohl kaum bemerkt werden, daß die konsequentere Revolution von

beiden Empfehlungen den umfassendsten Gebrauch machte.

Bei den Wahlen selbst fehlte es indeß auch beim Clerus nicht

an intriganten Aufstachelungcn. Man gab ihm zu verstehen, wenn

er seine Wahlen auf die hohen Würdenträger der Kirche lenke, werden

die Mißbräuche nicht abgestellt, die Lage der Pfarrer und Vicarien

nicht gebessert werden. In Briefen, die man den Pfarrern der Dau

phin« unterstellte, eiferte man in perfider Weise gegen die Bischöfe

und ihren angeblichen Despotismus; mit einem Worte: man suchte

Mißtrauen zu stiften zwischen dem Clerus des ersten und zweiten

'< ^»A«i-, Iii«t. 6« l'^Fli»« «u l>»u<:k penäaut I» rivolutlon, ?»«« 1852,

I. z>, 63. Wir weiden dieser trefflichen Schrift hauptsächlich folgen,

') Das, p. 74.
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Ranges, und demgemäß fielen auch die Wahlen aus. An vielen

5rten fielen die fähigsten Priester durch, entweder wegen ihrer hohen

Stellung oder wegen des gegen sie erregten Verdachtes all' zu großer

Anhänglichkeit an den Bischof. So fielen die Wahlen hauptsächlich

»uf Pfarrer, im Ganzen achtenswerthe Geistliche, von denen aber

die Mehrzahl nicht über ihre Pfarreien hinaussah und weder die

Mhigen Erfahrungen noch Talente hatte, ehrenvoll in der sich ihnen

»Menden Arena zu kämpfen. Es entsprachen daher diese Wahlen

nicht den Anforderungen der Zeit wie die des dritten Standes.

Von 300 geistlichen Deputirten waren bloß 31 Bischöfe gewählt

worden.

Am 4. Mai, dem Tage vor der Eröffnung der Generalstaaten zu

Versailles, fand eine feierliche Procession zur Anrufung des heil. Geistes

slott. Die Bevölkerung von Paris hatte sich massenhaft nach Versailles

legeben, um wenigstens Zuschauer dieser erhabenen Feierlichkeit zu

inn. Der dritte Stand, auf dem die Hoffnungen der neuen Zeit be

ruhten, wurde mit Jubel, Adel und Geistlichkeit mit Stillschweigen

empfangen, denn diese beiden Stände hielt man für das Hinder

nis der neuen Ordnung der Dinge. In der Kirche des heil. Ludwig

zu Versailles wurde die Heiligegeistmesse celebrirt und de la Fare,

BWof von Nancy, hielt die Predigt über den Text: die Religion

begründet die Stärke der Reiche und das Glück der Völker,

ein sin die Wichtigkeit des Actes bedeutungsvolles Thema, das jedoch

auf die glaubenslose Zuhörerschaft wenig Eindruck machte. Die

Worte: „Nimm auf, o Herr, die Gebete des Clerus, die Wünsche

des Adels, das demüthigc Flehen des dritten Standes" verletzten

den letzteren; aber bei den Worten: „öffentliche Freiheiten", welche

er sehr betonte, entstand eine lebhafte Bewegung und ein großer

Theil der Versammlung brach ohne Rücksicht auf die Heiligkeit des

Ortes und das auf dem Altar ausgesetzte Sacrament in laute Zu

rufe aus. Man warf daher dem Bischöfe vor, er habe sich zu sehr

»llf die Politik eingelassen, sich gewisse gewöhnliche Declamationen

über den Luxus und den Despotismus der Höfe, über die Wichten

der Könige und die Rechte der Völker erlaubt, statt die einer großen

Versammlung nöthige Einigkeit und Eintracht zu predigen. Und doch

hatte er, obwohl daraus seine Geneigtheit zu Reformen ersichtlich

war, dem dritten Stande noch nicht genügt.
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Sofort begannen die Angriffe auf den Clerus. Mirabeau

erklärte gleich in der ersten Nummer seines Journal äes 6tat« ^e-

n6rs,ux die Grundsätze des Bischofs von Nancy für abgeschmackt ');

auch die von Lomenic de Brienne gewährte Preßfreihcit konnte nicht

mehr gezügelt weiden. Der nächste Streit galt dann bekanntlich der

gemeinschaftlichen Prüfung der Vollmachten aller drei Stände, und

hiefür waren von den Deputirtcn des Clerus 114 Stimmen gegen

133, unter ihnen die beiden Erzbischöfc von Vienne und Bordeaux,

während von 235 Adeligen bloß 47 hiefür stimmten. Schon am

23. Mai erklärte sich Clerus und Adel für gleichmäßige Reparation

der Steuern und stimmten somit den hauptsächlichsten Reformen bei,

wegen deren die Generalstaatcn berufen worden wären. Zudem über

nahm der Clerus zunächst die Mittlerrolle zwischen dem Adel und

dem dritten Stande. Ucbrigens begriffen mehrere Pfarrer die Trag»

weite der Folgen ihrer Vereinigung mit dem dritten Stande nicht,

und so begaben sich schon am 13. Juni 13 Pfarrer in die Versamm

lung des dritten Standes, wo sie mit unbeschreiblichem Enthusiasmus

empfangen wurden, von diesen aber wurden einige nachmals constitu-

tionelle Bischöfe, Diesem ersten Beispiele folgten bereits am 14. Juni

6 andere Pfarrer, darunter der berüchtigte Gregoire, und so gab es

von Tag zu Tag neue Ueberläufer. Sie alle wurden vom dritten

Stande als wahre Diener des Evangeliums begrüßt, die allein den

Geist der Einigkeit und Eintracht und die Gefühle der Brüderlichkeit

(li-aternit^) kennen. Mit diesen constituirten sich endlich die Depu

taten des dritten Standes unter dem Namen Nationalversammlung,

die nun beschloß, daß bei ihr allein und ausschließlich die Vertretung

Frankreichs beruhe. Viele Bischöfe erkannten die ganze Gefahr, die

in diesem Beschlüsse lag, aber namentlich neigten sich die Landpfarrer

auf die Seite des dritten Standes. Auch Necker sah das Gefährliche

der Sache ein und äußerte sich hierüber: „Alles, Alles ist verloren,

wenn sich der Clerus mit dem dritten Stande vereinigt" '). Noch

waren 135 Stimmen gegen, 127 für die Vereinigung. Da geschah

es nun, daß bei ihrem Austritt aus ihrem Sitzungslocale die Geist

lichen, welche für die Vereinigung gestimmt hatten, von der Volks

menge mit Jubel begrüßt, die andern aber beschimpft und bis in

') ^»ß«r, p. 90.
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ihre Wohnungen verfolgt wurden. Nunmehr handelt es sich um die

Sicherheit der Versammlung des Clcrus. Indcß kam es in dieser

selbst zu einem unheilvollen Beschluß. Zweiundzwanzig Deputirte

hatten sich bereits mit dem dritten Stande vereinigt und nun hielt

die übrige Minorität wider alle Regel eine abgesonderte Sitzung und

faßte am 19. Juni den Beschluß : „die Mehrheit der clericalen Ver

sammlung ist der Ansicht, daß die endgiltige Prüfung der Voll

machten in allgemeiner Versammlung stattfinden soll, unter Vor

behalt der Unterscheidung nach Ständen , unter Vorbehalt der

Rechte." 122 anwesende Mitglieder unterzeichneten sogleich diesen

Beschluß, 2? andere folgten diesem Beispiele und so bildeten sie

mit 149 Stimmen nunmehr die Majorität. Die Erzbischöfe von

Vienne und Bordeaux sowie der Bischof von Chartres waren aus

Schwache für einen Schritt gewesen, den sie nachher sehr bereuten.

Nie sehr übrigens diese Geistlichen, welche von der gemeinsamen

Sache ihrer Amtsbrüder abfielen, von dem Geiste der neuen Lehre

angesteckt waren, erhellt daraus, daß aus ihrer Mitte nachmals

14 konstitutionelle Bischöfe hervorgingen ').

Hatte schon seither diese sogenannte Nationalversammlung

sich über die Rechte der Krone hinweggesetzt und nach Schließung

ihres Saales da und dort verbotene Sitzungen gehalten, so drängte

setzt vollends Alles auf der abschüssigen Bahn der Zerstörung weiter.

Selbst als man die Kirche des heil. Ludwig zum Versammlungsorte

wählte, war der Clerus nicht mehr dagegen, sondern beeilte sich,

sich mit dem dritten Stande zu vereinigen, oder vielmehr sich seinen

Feinden in die Arme zu werfen. Gegen 2 Uhr Nachmittags den

22. Juni erschienen mehrere Geistliche im Chor der Kirche, um die

Namen von 89 geistlichen Deputirten vorzulesen, welche den verhüng-

nißvollen Beschluß vom 19. unterzeichnet hatten. Hierauf erfolgte

ein für die Kirche betrübendes, für ihre Feinde erfreuliches Ercigniß.

De Pompignan, Erzbischof von Vienne, in Begleitung von drei

anderen Prälaten und allen Geistlichen, welche die angebliche Mehr

heit bildeten, trat ein und sie alle nahmen die für sie bestimmten

Plätze ein. Dieses Vorgehen des Erzbischofs von Vienne ist mehr

als befremdend. Einen Theil seines Lebens hatte er der Bekämpfung

der Philosophen gewidmet, und heute warf er sich mit einem Theile

') ^»3 er, p. 106.
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des Clerus in ihre Arme. Man ist daher zu der Annahme versucht,

er habe sich jetzt ihren Principien angeschlossen; dem ist indeß nicht

so; er hatte nur aus politischen Gründen so gehandelt und als er

spater die Folgen hicvon erkannte, starb er vor Kummer '). Dieß

Vorgehen des Clerus aber wirkte so, daß jetzt auch der Adel seine

Abtrünnigen hatte.

Die Declaration des Königs vom 23. Juni, welche neben

Anderem auch die Trennung nach Ständen aussprach, fiel Wirkung«»

los darnieder ; vielmehr gehorchte der dritte Stand nicht und sprach

auf Mirabeau's Antrag mit 493 gegen 34 Stimmen die Unverletz

lichkeit der Nationalversammlung aus. So hatte die offene Revolution

begonnen. Schon mußte sich der Erzbischof von Paris vor den Ver

folgungen des Voltes in die Kirche des heil. Ludwig flüchten.

Nun hätte man wenigstens erwarten sollen, daß die Geistlichen,

dem Befehle des Königs gehorsam, sich wieder vom dritten Stande

trennten; allein eine solche Hoffnung würde eine schlechte Kcnntniß

von der Wucht der politischen Leidenschaften verrathen. Der Theil

des Clerus jedoch, der feinem Stande treu geblieben war, versam

melte sich am andern Tage und constituirte sich nach dem Wunsche

der Declaration durch die Wahl des Cardinals Rochefoucauld zum

Präsidenten; allein die Priester, Bischöfe und Erzbischöfe, welche sich

bereits getrennt hatten, begaben sich wieder in den Saal des dritten

Standes und bestätigten damit alle Beschlüsse desselben. Das war

für die Kirche ein trauriges Ereigniß und auch der König ward

darüber beunruhigt. Als sofort am 25. Juni auch die Minorität

des Adels sich mit der sogenannten Nationalversammlung vereinigte,

setzten gleichwohl die Minorität des Clerus und die Majorität des

Adels ihre besonderen Sitzungen fort; als ein unglückseliger Zwischen

fall der Sache eine unerwartete Wendung gab. Indem sich der Erz

bischof von Paris aus der Sitzung des Clerus verfügte, wurde er

von einer Volksmenge angefallen und verdankte die Erhaltung seines

Lebens nur der Schnelligkeit seiner Pferde; allein die Masse ver

folgte ihn bis in seine Wohnung; die französische und schweizerische

Garde kam ihm zu Hilfe; allein das reizte und erbitterte die Masse

nur noch mehr und sie konnte nicht eher beruhigt werden, als bis

man ihr eine Erklärung des Erzbischofs vorlas, in der er versprach

') ^»ss«r, p. 117
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in die Nationalversammlung eintreten zu wollen. Dieß geschah auch

» nächsten Tage unter allgemeinem Beifall der Versammlung.

schmerzzerrissenen Herzens nnd mit Thronen in den Augen sprach

der Prälat folgende Worte: „Die Liebe zum Frieden geleitet mich

heute in die Mitte dieser Versammlung, genehmigen Sie den Aus

druck meiner aufrichtigen Ergebenheit für das Vaterland, den

Dienst des Königs und das Wohl des Volkes. Ich würde mich

glücklich schätzen, wenn ich, selbst mit der Aufopferung meines Lebens,

Etwas zu der so wünschenswerthen Versöhnung beitragen könnte,

welche stets der Gegenstand meiner Wünsche sein wird" '). Kurz

zuvor waren hier auch die beiden Bischöfe von Orange und Autun

empfangen worden, und so zahlte die Nationalversammlung 160

Astliche, darunter 8 Bischöfe.

Ohne Zweifel hatte dieß Benehmen des Clerus, auf dessen

lreue Anhänglichkeit sich der König am meisten verlassen hatte, sehr

diel zu der folgenden Maßregel beigetragen, durch welche der König

die genannte Declaration aufhob und die Vereinigung sümmtlicher

Deputaten in einer und derselben Kammer befahl. Damit war das

künftige Schicksal des Thrones und der Religion entschieden, was

namentlich der Adel sehr wohl einsah; allein der gutmüthige, zu

llllen Opfern bereitwillige König war nicht mehr umzustimmen.

Indch verharrte auch jetzt noch die Minderheit des Clerus und die

Mehrheit des Adels bei seiner Verwahrung gegen die Abstimmung

nach Köpfen. Am 30. Juni fand die erste gemeinschaftliche Sitzung

statt. Der Sieg des dritten Standes oder der Sache der Philosophie

war sichergestellt. Mirabeau erwiederte auf diese Verwahrung geradezu:

Diejenigen, welche von ihr Gebrauch machen wollten, könnten so

gleich die Versammlung verlassen. Boisgelin, Erzbischof von Air,

nachmals der erste Vertheidiger der Rechte der Kirche , suchte die

Vorbehalte des Clerus zu vertheidigen; allein es wurde ihm so

heftig erwidert, daß der Clerus nach wenigen Tagen im Interesse

des Friedens seine Verwahrung fallen ließ. So sollte von nun an

l>cr Wille der souveränen Nationalversammlung das Gesetz sein,

dem sich Alle und Jeder zu unterwerfen hatten, von einem Willen

ihrer Wähler konnte fortan keine Rede mehr sein und Stimmen

mehrheit entschied endgiltig über Alles. Der Sieg der Revolution

') ^ßLi-, ?. 130.
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war zum Voraus gewährleistet. Die unterdessen mit vollen Händen

ausgestreute Saat der Feindschaft gegen den Clerus sollte bald ihre

Ernte tragen. Nach der Entlassung Necker's forderte am 12. Juli,

einem Sonntag, Camille Desmoulins das Volk zur Ergreifung der

Waffen auf, und allsogleich kam es zu Volksaufläufen und argen

Ercessen. Noch am Abende des 12. Juli warf sich die wüthende

Volksmasse auf das altehrwürdige Haus des heil. Vincenz von Paul,

das von seinen würdigen Schülern, den Lazaristen, bewohnt war.

Eine der Hölle entstammende Verleumdung hatte die Keckheit, diese

Brüder der leidenden Menschheit anzuklagen, sie haben zu Zwecken

des Wuchers Getreide aufgehäuft. Die Räuber zerstörten oder

plünderten alles Vorfindliche in der Genossenschaft; nichts wurde

verschont; von diesem alten, großen und nützlichen Hause blieb bei«

nahe nichts mehr. Sodann wandte sich die Wuth der Verfolgung

gegen die würdigsten Brüder der Genossenschaft. Unter Anderem

wurde Ferris, der weggegangen war, um Hilfe zu suchen, eingeholt,

blutig geschlagen und fand erst außerhalb des Hauses einen Zufluchts

ort; Bennet wurde mit einem Geistlichen in die Fruchthallc geführl

und zwar auf einem Karren, den man scheinbar mit Frucht beladen

hatte, um sie so dem Volke als Kornwucherer zu dcuunciren. Wirklich

umringte sie die Volksmasse und forderte ihre Köpfe, und nur unter

tausend Gefahren entschlüpften sie dem Tode. Die übrigen hatten

kaum Zeit, sich halb anzukleiden und sich über die Klostermauern

zu flüchten. Nachdem die Gottlosen Alles zerstört hatten, legten sie

Feuer an eine im Hofe befindliche Scheuer an. Der Anblick der

Flammen setzte endlich das ganze Viertel in Bewegung ; man schnürte

sich zusammen, um die Räuber zu vertreiben und das Feuer zu

löschen. Vier von diesen Abscheulichen waren im Keller zurückgeblieben,

um sich zu betrinken; sie wurden jedoch in der folgenden Nacht

aufgehoben und von der Nationalgarde in das Chatelet abgeführt;

da aber dessen Vorstand erklärte, er könne sie wegen Ueberfüllung

des Gefängnisses nicht beherbergen, so soll das erbitterte Volk sie

gehängt haben '). Der Moniteur jedoch erklärte einige Tage später

zur Entschuldigung dieser Frevelthat, man habe bei den Lazaristen

52 Wagen Getreide gefunden und sie hätten selbst Feuer gelegt, um

die Nachbarschaft zu wecken! Dieß das Vorspiel zur Erstürmung

") ^»F«r, p. 155.
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der Bllstille. Nach derselben, nach Zurückberufung Necker's und der

geforderten Entfernung des Militärs, beantragte der Erzbischof von

Paris als Mitglied einer nach Paris zur Herstellung der Ruhe

abzusendenden Deputation der Nationalversammlung ein l's vsum

und erntete dafür rauschenden Beifall.

So endete dieser Tag (14. Juli), der Todestag des Konig-

thums, mit einem 1e Oeuin, dem außer den Commissären der Na

tionalversammlung und den Mitgliedern der neuen Munizipalität

eine ungeheure Menschenmenge anwohnte. Dieser Zudrang in die

Notredame-Kirche aber zeigte deutlich, daß die Religion beim Volke

noch nicht gehaßt war, und vielleicht wäre sie es ohne das Drangen

eines Theiles der Nationalversammlung nie geworden. Bei der Er

stürmung der Bllstille hatte das Volk noch nicht an die Vernichtung

des katholischen Cultus, nicht an die Mißachtung seiner Diener ge

dacht. Zwar wurden mehrere geistliche Deputirte, unter ihnen der

Erzbischof von Paris, zu Versailles insultirt, aber erst dann, als sie

sich mit dem Adel gegen die Vereinigung der drei Stände ausge

sprochen hatten, also nicht als Geistliche, sondern wegen ihrer poli

tischen Stellung, und mit ihrer Vereinigung mit dem dritten Stande

ernteten sie ungemeinen Beifall. Auch die Lazaristen waren ange

griffen und mißhandelt worden, aber wiederum nicht als Geistliche,

sondern als angebliche Kornwuchcrer; um ihren geistlichen Charakter

handelte es sich hier nicht. Ja, wir finden selbst inmitten dieser

Aufstände Beweise von der Achtung vor der Religion. Nach der

Einnahme der Bastille ließ man in vielen Kirchen Dnnksagungs-

incssen lesen und bat um das Gebet für die Gefallenen. Man er

zählt ferner, daß die Hallenweiber feierlich einen Blumenstrauß auf

den Reliquienkasten der heiligen Genovefa, der Schutzheiligen von

Paris, legten, wahrend ein Exvoto auf ihre Reliquien dargestellt

wurde. Es war dieß ein Gemälde, das die Einnahme der Bastillc

und die Vernichtung der Sinnbilder der unumschränkten Gewalt

darstellte; oben sah man den Himmel halb offen und aus ihm den

Todescngel erscheinen, wie er das Volk unterstützt, und die heil. Ge

novefa, wie sie für dasselbe um den Sieg sieht; ein Beweis also,

daß die Masse des Volkes die Religion nicht haßte. Ebensowenig

war eigentlich von diesem der König gehaßt, sondern bloß der Abso

lutismus. Zudem muß hier bemerkt werden, daß im Monat Juli,

der in allen Provinzen Frankreichs Zeuge unmenschlicher Gewalt
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thatcn und Grausamkeiten war, nicht ein Fall von Mißhandlung

oder Ermordung eines Priesters erwähnt wird, ein weiterer Beweis,

daß dieser Stand die Achtung und das Vertrauen des Volkes noch

nicht eingebüßt hatte; und wenn auch Kloster überfallen wurden, so

geschah dieß nur auf die Anklage hin, daß in denselben Fruchtvor-

räthe befindlich seien.

Am 4. August wurde der Erzbischof von Bordeaux durch den

König zum Siegelbewahrer und der von Vienne zum Minister der

öffentlichen Wohlthaten ernannt, und in der Freude hierüber ging

die Nationalversammlung zur Abschaffung der Feudallasten über.

Adel und Clcrus theilten die allgemeine Begeisterung; der Clerus

stimmte der Ablösung des Zehnten bei; auch die Bischöfe theilten

den allgemeinen Enthusiasmus. Der Bischof von Nancy sprach:

„Die Mitglieder des Clerus, welche die Leiden und das Unglück

des Volkes kennen, hegen nur den Wunsch, dieselben verschwinden

zu sehen. Die Abschaffung der Feudallasten nun war der Nation

vorbehalten, welche die Freiheit begründen will. Die seitherigen

Redner haben diese Ablösung nur für die Besitzer verlangt, ich

jedoch drücke im Namen des Clerus die Forderung der Gerechtigkeit,

Religion und Menschlichkeit aus; ich will auch die Aufhebung für

die Kirchengüter, ich verlange, daß die Aufhebung nicht den Geist

lichen, sondern den Armen zu Gute komme." Der Bischof von

Chartres schilderte das ausschließliche Iagdrecht als eine Geißel des

Landes und verzichtete für seine Person auf dasselbe. „Er fühle sich

glücklich," fügte er hinzu, „den anderen Grundbesitzern im König

reiche mit dieser Lehre der Menschlichkeit und Gerechtigkeit voran

gehen zu können." ') Und so groß wurde der Beifallssturm von

Seiten des Adels und des Clcrus, daß die Berathung eine Zeit

lang ausgesetzt werden mußte. So wollte Jeder ein Opfer auf den

Altar des Vaterlandes niederlegen. Indeß gingen mehrere Bischöfe

in ihrer Begeisterung zu weit. So legten die Bischöfe von Uzes,

Nimes und Montpellier den Rechtstitel auf die Kirchengüter in die

Hände des Volkes nieder °), ein Anerbieten, von dem nur zu bald

ein umfassender Gebrauch gemacht werden sollte. Der Bischof von

Ntmes stellte noch den besonderen Antrag, daß die Künstler und

>) .1»3«r, p, 191,
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Handwerker, welche kein Grundeigenthum hätten, von Steuern und

anderen Lasten frei sein sollten. Nach diesen Beispielen kann man

gewiß nicht mehr behaupten, daß der Clerus ein Feind der Re

formen war. So hatten wenige Stunden genügt, das Werk von

zehn Jahrhunderten zu vernichten ; der Feudalftaat war gefallen.

Ein von dem Erzbischof von Paris vorgeschlagenes le veum krönte

den Anbruch der neuen Zeit. Freilich bereuten schon am andern

Tage viele Geistliche diese ihre voreilige Freigebigkeit, deren Folgen

sie nicht in Erwägung gezogen hatten. Es war dieß der erste un-

gerechte Angriff auf das Privateigenthum.

Als sofort Necker in der Nationalversammlung ein Anlehen

beantragte, um den Finanzen in Etwas aufzuhelfen, hatte der Mar

quis Lacoste sogleich ein einfaches Auskunftsmittel in Bereitschaft,

nämlich: Einziehung der Güter des Clerus und der geistlichen Orden,

und zugleich schlug er die Aufhebung der letzteren vor. Aber auch

bei diesem Anlaß zeigte sich der Clerus hochherzig, indem er durch

den Erzbischof Boisgelin von Air Versicherung des Anlehens auf

die Güter des Clerus vorschlagen ließ; doch konnte nicht darauf

eingegangen werden.

So war denn der Clerus bis dahin in nichts gefährdet wor

den und der 4. August hatte sogar seinen Widerstand gegen die Ver

einigung der Stände vergessen lassen. Auch das Volk schenkte ihm

dus größte Vertrauen. In Paris mußte er die Fahnen weihen,

welche die neuerlich eingeführte Nationalgarde in die Kirche brachten ;

in mehreren Pfarreien feierte man Scelenämter für die bei der Er

stürmung der Bllstille gefallenen Bürger. Die Religion drückte noch

allen wichtigen Acten des Lebens die Weihe auf; das vom Erz

bischof von Paris vorgeschlagene 1e Dsum war mit allgemeiner

Zustimmung angenommen worden. Der Clerus, weit entfernt, dem

Stande der Dinge entgegenzutreten, billigte ihn im Grunde seines

Herzens und theilte die Freude des Volkes über denselben. Mehrere

seiner Mitglieder gingen sogar hierin, sei es aus Unklugheit oder

geheimer Hinneigung zu der neuen Lehre, zu weit. Wir erwähnen

hier nur des Abl>6 Fauchet, späteren konstitutionellen Bischofs, der

damals an der Pfarrei St. Roche angestellt war. Auf die Bitte des

Districts St. Jacques l'Hopital hielt er bei einer Messe in der

Kirche Notredame eine Trauerrede, stellte in derselben die Erkämpfung

der Freiheit als Erfüllung des Wortes Christi dar und pries die
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bei der Erstürmung der Bastille Gefallenen als Märtyrer einer ewig

heiligen Sache; er hatte die Paulinischcn Worte: „in libei-tatem

voeati estis tratre»" zu seinem Texte gewählt. „Die falschen Er

klärer dieser Worte," rief er aus, „wollten im Namen des Himmels

die Volker unter die Launen der Fürsten beugen; sie heiligten den

Despotismus, machten Gott zum Mitschuldigen der Tyrannen!

Diese falschen Lehrer obsiegten, weil geschrieben steht: Gebet dem

Kaiser was des Kaisers ist. Aber muß man denn dem Kaiser auch das

geben, was nicht des Kaisers ist? Nun, die Freiheit gehört nicht

dem Kaiser, sondern der menschlichen Natur." Seine Schlußworte

sollen gewesen sein: „Brüder, die Tyrannen sind reif, man muß

Compte mit ihnen halten. Amen." In der That erntete der Abb«

bei seinen Zuhörern solchen Beifall, daß man beschloß, ihm die

Bürgerkronc zu erthcilen; zwei Compagnien geleiteten ihn auf das

Rathhaus, unter dem Wehen der Fahnen und dem Wirbel der

Trommeln ').

Ohne Zweifel verdankte der Redner diese Huldigung bloß seinen

überschwenglichen Worten; immerhin aber beweist auch dieser Um

stand, daß das Volk noch nicht feindselig gegen den Clerus gesinnt

war. In der That wurde diesem zu Paris und Versailles alle

Ehrerbietung zu Theil. Allein diese Sachlage sollte sich bald ändern,

die Verehrung in Haß umschlagen. Die ersten Anfänge hiezu sind

daher wohl zu beachten. Wie gesagt, waren dem Bischof von Uzes

in seiner Begeisterung unkluge Worte entschlüpft, indem der Prälat

das Recht der Nation auf das Kirchengut anerkannte und der Weis

heit der Nationalversammlung die Verfügung über dasselbe anheim

stellte, ohne daß er wohl daran dachte, daß diese je dasselbe an

tasten würde; allein der Adel und der dritte Stand waren nur zu

geneigt, den Prälaten beim Worte zu fassen. Da nun seit dem

6. August mehrere Geistliche die Abschaffung des kirchlichen Zehnten

in Frage stellten, erhob sich der revolutionäre Abgeordnete des

dritten Standes, Advocat Buzot, gegen diese Geistlichen, sich stützend

auf die Acußerung des genannten Bischofs, und behauptete, daß das

Kirchengut wirtlich der Nation gehöre. Bei diesen Worten erhob

sich zwar ein fürchterlicher Sturm in der Versammlung, aber den

noch erntete er Beifall. Der Krieg war auf diese Weise erklärt

>) ^»F«r, p, 204.
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und es begann die Agitation ihr Werk. Zwar wurde dem Antrage

noch keine Folge gegeben, aber der Keim war gelegt und es sollte

ihm nicht an der Entwicklung fehlen.

Zwei Tage nach dem Antrage Necker's auf Bewilligung eines

Anlehens machte Lacoste den Vorschlag, das Kirchengut einzuziehen,

damit die Staatsschulden zu bezahlen und dafür dem Sücular« und

Regular-Clcrns eine Pension zu gewahren, deren Betrag durch die

Pwoinzialversammlungen festgestellt werden sollte. Um diese bittere

Pille zu überzuckern, forderte er aber zugleich Verbesserung der Lage

des gesummten Clericalstandes. Vom Jahre 1790 an sollte aller

kirchliche Zehnte abgeschafft sein. Noch erhob sich hicgegen Ge

murmel; allein der uerhängnißvolle Antrag war einmal gestellt und

wurde bald in und außerhalb der Nationalversammlung mundgerecht

gemacht.

In der Nachtsitzung vom 4. August hatte man sich für die

Ablösung des Zehnten, gleich andern Giebigteiten, erklärt; allein

Lacoste's Antrag änderte bereits den Stand der Frage: es handelte

sich jetzt nicht mehr um Ablösung, sondern um gänzliche Abschaffung

des Zehnten, und es erhob sich hierüber eine stürmische Debatte.

Die an sich schon schwierige Frage erlangte damit eine neue Wich

tigkeit, weil man die Aufhebung des Zehnten als eine Folge des

Rechtes ableitete, welches die Nation auf das Eigenthum der Kirche

höbe. So stritten sich drei Meinungen um die Oberhand, Die Einen

»Mten einfach Aufhebung alles Zehnten, die Andern (die Partei

der reichen Grundbesitzer) opferten den kirchlichen Zehnten, ver

langten aber Ablösung des andern, die Dritten endlich forderten

Ablösung aller Zehnten gemäß der Ucbereinkunft vom 4. August.

Mrabeau erklärte sich für den ersten Satz, doch theilte seine Partei

diese Ansicht noch nicht, sondern war für Ablösung '). Als aber der

Vischof von Rodez in einer eindringlichen Rede die Beibehaltung

des Zehnten im Interesse der Religion, des Cultus, der Armen und

Kranken forderte, wurde er durch heftigen Lärm unterbrochen; allein

inmitten desselben erhob sich Abbe Sieges für Beibehaltung des

Zehnten; er erklärte die Abschaffung desselben in Wahrheit für

Diebstahl und den dieselbe bestätigenden Patriotismus für liederliche

Habsucht. Die Sitzung wurde nun äußerst stürmisch und die Ver-

') ^2F«l, p. 210.
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sammlung trennte sich, ohne einen Beschluß gefaßt zu haben. Aber

schon am andern Tage kam es zur förmlichen Kriegserklärung an

den Clerus. Nun machte sich bei einem Theile der Pfarrer eine

Bewegung bemerkbar. Durch Intrigucn hatten sich mehrere von

ihnen einschüchtern lassen und sie legten daher auf das Bureau eine

Verzichtleistungsacte nieder. Offenbar hatte die Furcht dazu da«

Ihrige beigetragen; denn in der Versammlung circulirte eine Pro-

scriptionsliste, auf der die Namen von 11 Bischöfen und 60 Pfar

rern standen. Da rief ein Priester mit weißen Haaren aus : „Habt

Ihr uns darum im Namen eines Gottes des Friedens beschworen,

uns mit Euch zu vereinigen, um uns zu ermorden oder uns den

Hungertod sterben zu lassen?" Allein die Antwort war ein Gelächter,

Zu Folge der weiteren Reden leistete eine große Anzahl Pfarrer den

gewünschten Verzicht. Der Saal widerhallte von Beifallsrufen.

Der Erzbischof von Paris, der nun die Rednerbühne bestieg, mußte

mehrere Minuten warten, bis er das Wort ergreifen konnte. Der

würdige Prälat hatte mit mehreren anderen Bischöfen eingesehen,

daß es unklug wäre, sich dem Drängen der Pfarrer zu widersetzen,

gab daher die Sache des Zehnten auf und wandte sich an den Edel-

muth und die Gerechtigkeit der Versammlung. Damit war die

Frage erledigt, der kirchliche Zehnte ohne Ablösung aufgehoben.

Damals sprach Abbs Siöges die bitteren Worte: „Sie wollen frei

sein und verstehen es nicht, gerecht zu sein!"

Nun ging die Nationalversammlung zur Berathung der neuen

Verfassung über, welche mit der Erklärung der Menschenrechte begann,

die ganz auf dem (üonti-at »ooial von Rousseau beruhten. Daß

hiebei der Clerus einen schweren Stand erhielt, lag in der Natur

der Sache. Indeß führte nur ein einziger Artikel heftige Debatten

herbei, und dieser betraf die Freiheit des religiösen Cultus. Die

Sitzung wurde so stürmisch, daß sie auj den folgenden Tag aus

gesetzt werden mußte, und endlich wurde nach langem und hart

näckigem Streite beschlossen: Niemand darf in seinen Meinungen,

selbst in den religiösen, beeinträchtigt werden, vorausgesetzt, daß

ihre Kundgebung die durch das Gesetz bestimmte öffentliche Ordnung

nicht stört.

In diesen Debatten aber, welche zwei volle Tage in Anspruch

nahmen, zeigte sich bereits die ganze Erbitterung gegen den CleruS.

Selbst der Moniteur, welcher gewöhnlich die Stimmung der Majo<
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M ausdrückte, beklagte sich über die Verachtung, mit der man

unter Berufung auf die Natur, die Stimme der Vernunft und der

Menschenrechte den Clerus behandelte ').

Nach der Cult- oder Religionsfreiheit kam auch die Preßfreiheit

zur Berathung und wurde natürlich auf breitester Grundlage an

genommen und so für später eine Hauptwaffe gegen den Clerus ge

wonnen. Unterdessen hatte man gleich beim Beginn der Beratungen

über die Menschenrechte einen Ausschuß für kirchliche Angelegenheiten

(comitä eoolesiastiHue) niedergesetzt ; allein von seinen 15 Mit

gliedern waren nur 5 Geistliche, die übrigen waren Laien und Feinde

der Religion. Dieser Ausschuß nun, der anfangs wenig Bedeutung

;u haben schien, übte dann in den ersten Monaten des Jahres 1790

einen ungemeinen Einfluß aus, wo er noch mit 15 weiteren Mit

gliedern aus den Reihen der Philosophen verstärkt wurde.

Unterdessen erblickte der unglückliche König in seiner mehr als

trostlosen Lage nirgends mehr Hilfe als im Gebete und forderte

daher in einem Rundschreiben alle Bischöfe auf, öffentliche Gebete

zu veranstalten. Pünktlich gehorchten die Bischöfe. Allein der hierauf

bezügliche Hirtenbrief des Bischofs von Treguier wurde in der Na

tionalversammlung heftig angegriffen, weil er das Ansehen des

Königs, der Religion und der alten Gesetze und Einrichtungen gegen

die neue Lehre in Schutz nahm. Daher wurde der Bischof als ein

Feind der Nationalversammlung denuncirt. Mehrere Städtchen der

Diöcese schickten Deputationen in die Bischofsstadt , wo eine Art

Proceß gegen den Bischof eingeleitet wurde. Man verhörte den

Drucker und mehrere Pfarrer, welche den Hirtenbrief von der Kanzel

verlesen hatten, und endlich beschloß man, diesen an den General-

Procurator des Parlamentes der Bretagne und an die Nationalver

sammlung zu senden. Die letztere befaßte sich in allem Ernste mit

dem Hirtenschreiben. Am 22. October erstattete Alquier Bericht

über dasselbe und es wurde beschlossen, den Hirtenbrief an den neu

errichteten Gerichtshof für Verbrechen der verletzten Nation (lese-

nation) zu senden; zugleich beschloß die Versammlung, daß ihr

Präsident ein Circular an die Gemeindebehörden der Diöcese Tre»

guier erlasse, um sie zum Frieden und zur Sicherstellung gegen die

>) Nullit««, »«»nee ä« 23. H,<M 1789.
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Aufhetzungen der Feinde des Staates aufzufordern '). Aus diesem

Beschlüsse konnte man ersehen, daß die in den Menschenrechten

feierlich verkündigte Preßfreihcit für die Geistlichen nicht galt.

Aber auch bei jeder anderen Gelegenheit wurde der Clerus

als ein unerschöpflicher Opferstock ausgebeutet. Als Necker am

26. Sept. den vierten Thcil von jedem Eigenthum und Einkommen

zur Rettung der Finanzen forderte, stellte ein Mitglied des Adels

den Schmuck der Kirchen als Rettungsmittel hin. Aller Augen richteten

sich jetzt auf den Clerus, was er wohl zu diesem Antrage sagen

werde. Da erhob sich der Erzbischof von Paris und stimmte im

Namen seines Standes der Motion bei und stellte den Antrag:

„daß in allen Provinzen die Erzbischofe, Bifchöfe und jegliche

Kirchenvorstände im Verein mit den Gemeindebehörden den Kirchen-

schmuck in Verwahrung nehmen, das zur würdigen Feier des Gottes

dienstes Nöthige zurückbehalten, das Uebrige aber in die Münze

schickten, damit es zum Nutzen des öffentlichen Schatzes geprägt

werde;" ein Vorschlag, der mit dem lebhaftesten Beifall genehmigt

wurde.

Der Clerus hatte ein großes und erhabenes Opfer gebracht,

und fo war jetzt sein Lob wieder eine Zeit lang in Aller Mund.

Allein bald wurde dieses von einer andern Seite wieder getrübt.

Dreizehn Clunmrenser« Mönche, welche das Haus 8t. Nartiu äs«

<Hainz>3 zu Paris bewohnten, stellten der Nationalversammlung

eine Adresse zu, in welcher sie der Nation gegen Bezahlung einer

Pension von 1500 Livres für jeden Religiösen alle Güter des Ordens

übertrugen. Sie stellten dieses Anerbieten im Namen des ganzen

Ordens, wie sie sagten, in der bestimmten Zuversicht, daß alle seine

Mitglieder mit Ausnahme einer sehr geringen Anzahl mit Vergnügen

hiezu ihre Einwilligung geben. „Die Briefe, die sie tagtäglich von

ihren Mitbrüdern aus den Provinzen erhielten, berechtigten sie zur

Kundgebung dieser patriotischen Gefühle." Nach ihrer Berechnung

nun gab es 36 Häuser ihres Ordens mit einem Einkommen von

188,000 Livres. „Gäbe man einem Jeden eine Pension von 1500

Livres, so erhielt der Staat eine Rente von mehr als einer Million

und die Religiösen die Freiheit, welche sie mit allen andern Franzosen

theilen können." Diese Worte verriethen den wahren Beweggrund

°) zioniteur, «stluoe äe 22» Oet, 1789.
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zu der Adresse. Der Vorschriften der Regel überdrüßig, wollten sie

das Kloster verlassen und mit einer Pension die „Menschenrechte"

genießen. Dieses Anerbieten nnn erregte in der Nationalversammlung

einen unbeschreiblichen Jubel; allein die Bischöfe konnten diesen

Enthusiasmus nicht theilen. Die Aufopferung eines fremden Gutes,

sllgten sie, ist lein Patriotismus, um Etwas verschenken zu können,

muß man es vorher besitzen; die Güter des Eluniarcnserordens aber

gehören nicht einem Dutzend Religiösen; sie gehören dem Orden

und Niemand kann ohne Autorisation des Capitels darüber verfügen.

All' dieß erregte eine Mißstimmung und auf das Gerücht einer

Reclamlltion von Seiten der Obern wälzte sich ein Menschcnknäuel

in die Versammlung. Die Reclamation erfolgte wirklich. Es verblieb

jedoch einstweilen bei der Aufnahme der Worte in das Protokoll:

daß die Nationalversammlung mit Genugthuung diese Beweise des

Patriotismus (dieser 13 Mönche) aufgenommen habe '). Nachmals

aber wurde diese angebliche Schenkung nicht vergessen und man

benützte sie zur gänzlichen Beraubung des Clerus.

Die Clubbisten und die Führer der Massen verfolgten indeß

bereits mit wahrhaft teuflischer Bosheit ihre Plane gegen die Geist»

lichtcit. Als im October 1789 sich eine bewaffnete Wcibcrmasse

nach Versailles wälzte, erklärte ihr Führer Maillard vor der National

versammlung, die Aristokraten wollen das Volk den Hungertod

sterben lassen, und sprach von einem Briefe an einen Müller, in

dem diesem für die Woche 200 Liures versprochen wurden, wenn er

nicht mahle. Man hatte in Paris dieß Gerücht absichtlich verbreitet,

um die Masse aufzuhetzen. Als man aber fragte: wer den Brief

geschrieben habe, schrieen die Weiber: der Erzbischof von Paris;

denn dieser Name war ihnen, wie man sagt, von einigen Deputirten

eingcblasen worden; allein dieß war kein glücklicher Einfall. Der

Erzbischof stand zu unvcrdächtigt da und so erhob sich die ganze

Versammlung, um zu bezeugen, daß der Prälat einer solchen Ge

meinheit nicht fähig sei. Diese abscheuliche Verleumdung aber ist

ein Beweis, daß man bereits anfing, den Clerus anzugreifen, um

ihn der sogenannten Volksrache zu überliefern.

Bei der verhängnißvollen Uebersiedelungsrcise des Königs von

Versailles nach Paris (am 6. October) begleitete ihn eine Deputation

>) ^L«i>, p, 254.
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der Nationalversammlung, darunter auch die Erzbischöfe von Air und

Bordeaux. Als sie das Volk von Paris erblickte, rief die Masse:

„Die Bischöfe an den Laternenpfahl, mit allen Priestern an den

Laternenpfahl!" ') Das Attentat vom 5. und 6. October hatte indetz

auch der Nationalversammlung den Abgrund gezeigt, vor dem sie

endlich durch fortwährendes Aufhetzen des Volkes angelangt war.

Mehrere Bischöfe traten jetzt aus ihr aus, so der von Langres;

der schon mehrmals von der Volkswuth bedrohte und gcängstigte

Erzbischof von Paris zog sich nach Chambcry zurück und kam

nie wieder in seine Diöcesc. Noch am 27. September war er in

der Kirche Notredame bei der allgemeinen Fahnenweihe anwesend

gewesen; der Abbs Fauchet hatte dabei die Rede gehalten; die

Nlltionalgarde hatte beabsichtigt, in der Kirche zwei Pelotonsalven

zu geben, um ihrem Enthusiasmus einen Ausdruck zu verleihen.

Davon war der Erzbischof schmerzlich berührt; in Folge der Vor

fälle am 5. und 6. October ergriff er die Flucht. Seine Abwesen

heit wurde spater, namentlich bei der Eidesfrage, lebhaft bedauert.

Uebrigens war es sehr bedauerlich, daß jetzt gerade die gemäßigte»

Elemente aus der Nationalversammlung austraten, indem so der

extremen Partei freiwillig das Feld überlassen wurde. Was den

Clerus betrifft, so stand er nicht mehr in der Achtung, wie nach

dem 14. Juli. Damit, daß jetzt Paris Residenz des Königs und

Sitz der Nationalversammlung geworden war , wurde es auch der

Mittelpunkt der Revolution. Die Zeit des Triumphes der Jakobiner

naht mit Riesenschritten heran; ihm dienen die entfesselten Leiden

schaften und vor Allem die Presse. Schon nannte sich Camille

Desmoulins den Gencralprocurator des Laternenvfahles, und Maral

erklärte, man müsse 800 Deputirte an 800 Bäumen des Tuile-

riengartens aufknüpfen, bis sich später seine Forderung auf die

Hinrichtung von 270,000 Personen erweiterte. Und welches mußte

das Loos des Clerus sein, wenn dem Volke die Lehre von Voltaire

in's Gedächtniß zurückgerufen wurde, daß das Glück der Menschheit

nicht eher begründet werden könne, als wenn der letzte König mit

den Eingcweidcn des letzten ermordeten und ausgeweideten Priesters

werde erdrosselt worden sein!

1 ^»ßer, I«, 287.
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VI.

Die Reordmationen der alten Kirche.

Von Prof, Dr. Hergenrölher in Wüizbuig.

Sei den Vorarbeiten für meine Monographie des Photius

von Constllntinopcl stießen mir in den Geschichtsquellen häufig die

verschiedenartigsten Aeußerungen über das Weihesacrament , ins

besondere aber die Ungiltigkeitserklärungen und Wiederholungen

der von der Gegenpartei ertheilten Weihen, auf, die mich veran-

Wen, diesen mit dem Dogma so enge, ja untrennbar zusammen

hängenden Punkt der kirchlichen Disciplin näher zu erforschen, und

bald über die Grenzen der zunächst in Angriff genommenen Arbeit

Hinaus mich in ein sehr ausgedehntes Gebiet fortführten, dessen

Schwierigkeiten noch durch die Divergenz der von verschiedenen

Gelehrten ausgesprochenen Ansichten bedeutend erhöht wurden. Die

Fülle des überaus reichen Stoffes sollte und konnte nicht ganz hier

bewältigt werden; die bis jetzt gewonnenen Resultate aber soll die

nachstehende Abhandlung zusammenfassen. Es sollen zuerst einige

allgemeine Bemerkungen über die früheren Controversen in betreff

der Giltigkeit oder Ungültigkeit geistlicher Weihen nach den vom

Ausspender geforderten Requisiten vorausgeschickt, dann die Praxis

der morgenländifchen wie der abendländischen Kirche in den ältesten

Zeiten untersucht und endlich die Reihenfolge der Hieher gehörigen

wichtigeren Thatsachen bis zu dem Zeitpunkte erörtert werden, in

dem eine größere Uebereinstimmung und eine entschiedenere Fassung
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in den katholischen Schulen hierüber erzielt worden ist. Dabei wird

die besondere Rücksichtnahme auf die im kanonischen Rechtsbuch vor

kommenden Terte und der Versuch, dem Wortlaut nach widerstrei

tende Stellen, so weit möglich, in Einklang zu bringen, völlig

gerechtfertigt erscheinen, wenn auch das Schwanken der ältesten und

der ersten mittelalterlichen Theologen in unserer Frage keineswegs

in Abrede gestellt werden kann.

I. Allgemeine Erwägungen über die Neordinatiouen.

1. Die dogmatischen Definitionen der Kirche legen dem Sacra-

meutc des Ordo, gleichwie der Taufe und der Firmung, einen

bleibenden und unzerstörbaren Charakter ') bei, vermöge dessen jede

Wiederholung einer einmal giltig ertheiltcn Weihe ausgeschlossen

bleiben muß. Dabei hält die Kirche die Regel fest, die in Betreff

der höheren Weihen keinerlei Ausnahmen unterliegt, daß nur der

Bischof der Spender und Minister der Ordines ist ^) und diese

Regel fassen Theologen und Canonisten in der weitesten Ausdehnung,

su daß jeder, der durch giltige Consceration den onaraotei- spisoo-

pali» erhalten hat, unter Voraussetzung der Einhaltung der wesent

lichen Bestandteile des Ritus giltig zu ordiniren fähig ist. Sodann

wird stets zwischen Befähigung und Berechtigung zur Or

dination, zwischen Validität und Erlaubtheit unterschieden.

Erstere hängt nur ab von dem wirklichen bischöflichen Charakter des

Ordinators und dem Vorhandensein der wesentlichen Form und

Materie; dagegen ist die Rechtmäßigkeit und Erlaubtheit von der

Beobachtung der kanonischen Vorschriften und insbesondere auch

davon bedingt, daß der Weihende legitimer Bischof, in Gemeinschaft

mit dem Oberhaupte der Kirche lebend, nicht des Ordinationsrechtes

verlustig, sondern vollkommen und überhaupt zu der Weihespendung

auch dem einzelnen Weihecandidaten gegenüber competent ist. Die

von häretischen, schismatischen, simonistischen und verbrecherischen,

von intrudirten, excommunicirten, abgesetzten und degradirten Bischöfen

ertheilten Weihen sind unkanonisch, illegitim, unerlaubt, aber darum

") NuFeu. IV, ln»tr. pi-n Hriueni», De 8»el. !u Aeu, Lrlä. 8e»L, VII.

äe 8ll«r. in F«n. <:, 9, 8««8. XXIII. ä« olä. eau. 4,

') Ti-iä. 8s»». XXlll. ä« oiä. «»u. 7.
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der Substanz nach noch nicht ungiltig, null und nichtig; denn der

bischöfliche Charakter wird weder durch Häresie und Schisma oder

sonst ein Verbrechen, noch durch irgend einen Act menschlicher Gewalt,

selbst nicht durch die Degradation, ausgelöscht und vernichtet; die

Wcihegcwalt bleibt, auch wenn ihre Ausübung strengstens verboten,

unrechtmäßig und unerlaubt geworden ist, und die so empfangene

Weihe darf nicht wiederholt empfangen, die oräiuatio illicita nicht

durch eine neue Ordination verbessert und sanirt werden ").

2. Diese von den spateren Theologen consequent und allseitig

entwickelten Sätze waren nicht in jeder Zeit Allen so evident und

unzweifelhaft, daß nicht vielfache und ernste Bedenken gegen den

Volor uncanonischer Ordinationen aufgetaucht wären; ja manche

Aeltcre, vielleicht sehr Viele, haben verschiedene Arten derselben für

schlechterdings nichtig und wirkungslos erklärt, zumal die von häre

tischen und schismatischen Bischöfen vorgenommenen, wie ja auch

die von Ketzern ertheilte Taufe von Cyprian und vielen Andern

verworfen worden war '). Was jene von der Taufe behauptet, das

ließ sich analog auch bezüglich des Ordo vertheidigen, ja noch stär-

lere Gründe schienen gegen die Validität der von Irrlehrern erthcilten

Weihen als gegen die Geltung der von ihnen gespendeten Taufe

M sprechen. Die Verwerflichkeit der angeführten Kategorien von

Reihen wird in den älteren Kirchengcsetzen oft mit so scharfen

Worten ausgesprochen, daß ihnen alle und jede Wirksamkeit nbge°

ln'ugiiet scheint; der Unterschied zwischen Invalidität und Illegitimität

scheint von vielen Alten gar nicht gemacht worden zu sein; es werden

die von häretischen, schismatischen und sonst verurtheilten Bischöfen

vorgenommenen Ordinationen als irritae bezeichnet; es heißt von

ihnen, sie seien keine «onssorationes sondern exzeci-atione», von

den Weihenden, sie seien keine Bischöfe mehr oder es nie gewesen,

«on den Geweihten, sie seien eher vulnerati und inaledicti als

mnseorati und beusäioti geworden ^). Noch mehr: es kommen in

der Kirchengeschichte mehrere cclatante Fälle vor, die man wenigstens

'> klalli«r äe «»«r. ordinal, II. p. 230, III, p. 148 8«<z. Lki-bos» äe

P»w»t. «t o«f, üpi«<!, ?. II ^Ile^, III, u, 3, 20. "loui-nel? ?!-»«I«ot. tlieol.

r»n, 1765. t, X. p, 143. De 8»er. Oiä, <z, VI. », 1. Phillip« Kilchenrecht I,

§- 39, S. 341, 342.

') Ll. <!!!»-. I^upu» 8^uoä, g«u, »<: prov. Oseist, ?, IV. p, 99 »s<z.

') Vgl. die Stellen de« canonischen Rechtsbuch« bei Phillip« «. a. O. S. 342.

0eft, Linteli. <- l»th. Theol. II. 14
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auf den ersten Blick als ganz unzweideutige Beweise dafür anzunehmen

versucht und vielleicht genöthigt ist, es seien in den früheren Jahr

hunderten den oben angegebenen Principien zuwider, und zwar sehr

häufig, eigentliche Reordinationen vorgekommen.

3. Das vertheidigt auch in der That der gelehrte Johanne«

Morinus, der eine Masse Hieher gehöriger Documente aus den

Concilien, Kirchenvätern und Theologen bis zum Ende des drei

zehnten Jahrhunderts gesammelt hat '). Die daraus hervorgehenden

Schwierigkeiten sucht er durch folgende Bemerkungen und Distinc-

tionen zu erklären oder zu beseitigen. 1) Man müsse unterscheiden

zwischen dem, was im Weiheritus göttlicher Einsetzung ist, und dem,

was von der Kirche herrührt; letzteres könne wohl in verschiedenen

Zeiten und Orten mannigfachen Veränderungen unterliegen; solange

aber die Kirche noch nichts allgemein bestimmt, noch die einzelnen

Gesetze und Gebräuche abrogirt, könnten diese bei der Weihe nicht

umgangen werden, ohne daß man deren Giltigkeit gefährde, zum!

sich beide Momente nicht überall scharf trennen lassen. 2) Es könnt

die Kirche Bedingungen und Gesetze für die Ertheilung und den

Empfang der Weihen festsetzen, deren Nichtbeachtung die Nullit»!

nach sich ziehe, ähnlich wie bei der Buße und ganz wie bei dn

Ehe (die trennenden Ehehindernisfe) ^) ; diefe kirchlichen Bedingungen

afficiren und determiniren dann die Materie in der Art, daß bei

ihrem Abgang diese nicht mehr fähig ist, ihre eigenthümliche Wirkung

hervorzubringen. Aus Liebe zum Frieden und zur Beseitigung von

Spaltungen habe aber die Kirche oft mittelst Dispensation die so

ertheilten uncanonischen Weihen nachträglich anerkannt ^). 3) Man

müsse unterscheiden zwischen der »udswuti», eliaraotsris und seiner

virw« »ßeuäi; der Charakter, einmal eingeprägt, sei nicht wieder

abhängig von der Gewalt der Kirche, dessen Wirksamkeit aber unter

stehe der kirchlichen Regierung in der Art, daß falls diese sie sus-

pendirt, sie nichts mehr zu leisten und hervorzubringen vermöge,

also in der That bei solcher Gebundenheit der Weiheact null und

') De »»eri» oräiii»tiouidus ?. Ill, Lxsroit, V. p, 58 «e^,

') Phillip« a. a. Orte bemeilt hier, daß Morinus über die Gebühr die

Analogie de« Ord« mit der Ehe urgirt, während doch die Analogie mit der Taufe

weit näher liegend und entscheidender ist.

') Konnte aber — so fragte man — eine bloße Dispensation einen uugil'

tigen Weiheact zum giltigen machen?
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nichtig werde, für den Geweihten ohne allen Erfolg bleibe trotz

des Beharrens des o^araeter iuäelsdili» im Collator. Es sei 4)

der Fall der yuaLstio äubia von dem der yuaestio äsKniw zu

trennen. Solange die Frage im Stande des Zweifels beharre, könne

jeder Bischof sich an die Meinung halten, die ihm als die probablere

und dem Nutzen der Kirche mehr entsprechende erscheine, und daher

auch derjenigen folgen, die einer Reordination das Wort rüde. Endlich

5) sei der Unterschied einer zweifelhaften und einer gewissen Ad

ministration des Sacramentes nicht zu vergessen. Bis zu Anfang

des dreizehnten Jahrhunderts habe in der Kirche die Gewohnheit

bestanden, wenn ein Zweifel über die Crtheilung eines Sacramentes,

sei es in seiner Totalität, sei es in einem dazu gehörigen Punkte

entstand, das Sacrament zu wiederholen, und zwar meist ohne daß

eine Bedingung ausdrücklich beigesetzt ward ^).

4. Diese Theorie des Morinus tonnte die katholischen Ge

lehrten nicht allseitig befriedigen und durch schärfere Kritik wur

den ihr nach und nach viele ihrer Stützen entzogen '). Es stellte sich

in der Thal heraus, daß viele Thatsachen und Documente für die

selbe nicht völlig beweisend sind und ihnen zudem viele andere ent

gegengesetzter Art, zum Theil von denselben Personen und Quellen,

sich an die Seite stellen lassen, wenn auch dadurch noch keineswegs

»lle Schwierigkeiten behoben werden können und namentlich das

oben »üb Note 4 Bemerkte immerhin seine volle Richtigkeit behauptet.

3m Allgemeinen lassen sich über den Sinn der Hieher gehörigen

Zeugnisse und zu Gunsten der Möglichkeit, sie mit der im Eingang

(8- 1) entwickelten Doctrin in Einklang zu bringen, wenigstens zum

großen Theile, manche beachtenswerthe Bemerkungen geltend machen.

Hieher gehört vornehmlich Folgendes:

2) In den ältesten Zeiten der Kirche war der Unterschied

Wischen nichtiger und unerlaubter Ordination so ziemlich ohne prak-

') Die loliu» «onäitionat» wirb überhaupt zuerst 745 vom heil. Boni»

!«ius erwähnt (statuta »puä v'^euer^ 8pieil. I. p, 508) und dann in Oapitul.

c»i, I.. VI. e. 184. Eist Alexander III, schrieb sie «»p, 2 ä« d»pt. III. 42 aus-

driiilich vor, was nachher Johannes XXII, einschärfte. <Ü27n»Iä aä a 1335 u. 42.)

Vgl. Benedict XIV. ä« 8^naän äioeee»au» I.. VII. o, 6 u, I.

') <üll»p. ^ueuiu Loinilleiit. äs Laeraiu, I^n^änni 1696 vi»»«rt. VIII.

1, 4 et S p. 826 »ey. — II»IIi»r op. eit. ?. II o. 2 <z. 476 »ey. — 8eIv2ssFio

^uticzu. edii»t. 1^. III. «. 14. H,pp«nä. §§. I—III p, 299 »ey. sä. Uo^uiit. 1787.

14»
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tische Bedeutung, weil dem ilücite Geweihten nur höchst selten

eine Dispens zu Theil ward; wurde aber nicht dispensirt, so l»m

es nicht darauf an, ob die Weihe als total nichtig der Substanz

nach , oder nur als eine unberechtigte und deshalb wirkungslose er

klärt wurde '). Die alte Kirche verbot auf das strengste die jetzt

gebräuchlichen absoluten Ordinationen ^), d. h. die Weihe eines nicht

zugleich für eine bestimmte Kirche und ein besonderes Kirchenamt

auserkorenen Individuums ; man konnte kaum sich dieses Verhältnis

anders denken; wer nun das betreffende Kirchenamt nicht erhielt,

der hatte die Weihe gewissermaßen vergebens erhalten. Die Weiht

ward nur ertheilt zum Besten des christlichen Volkes und zur Aus

übung bestimmter Functionen, wer diese nicht vornehmen konnte

(durfte), war nicht wirklich Bischof oder Priester, nicht als ob der

Charakter ihm fehlte, sondern weil ihm das Amt abging, für dos

die Weihe ertheilt ward,

b) Die Alten unterschieden nicht ausdrücklich wie die Späteren

zwischen Ordo und Jurisdiction und reden in der Regeln«

von der potsstaZ »aoSräotali» oder episcop»!!», von dem Ministerium,

dem Amte schlechtweg. Wer daher die bischofliche Jurisdiction g»r

nicht besaß (wie der Intrusus) oder canonisch verloren hatte (»«

der Abgesetzte), ward als „Richtbischof" oder „nicht mehr Bischof'

bezeichnet ").

«) Viele Stellen reden von der Nichtigkeit der fragliche«

Weihen in rechtlicher, nicht aber in sacramentaler Beziehung:

sie wollen sagen, daß derlei Ordinationen keine rechtliche Folge für

den Empfänger haben, daß dieser nicht das mindeste Recht daraus

') 1?l!NM»»»in. äe vet. et nov» Neel. äi»eiplii!» ?, II 1^. I. e. 65 u, 6'

^ain »ä N2»»e»ü> illuä IneuIoÄvimu», «zunä yn»,e illieitae er»iit «räiii»tione»,

irritae p»8»im äietitarentur, in «au»» tni»»e raritatem et illlle^ueutilnu Hi»-

pensÄtioniim : yu»e »i nullae ennoeäerentur uou m»ßiiopere reterret, illieit»«

»ii irrit»« l»»eut uräiulltinue». H,t mine l»oile» et odvi»e p288im äi«pen«»-

tione» paene niinio plu» äi»tii>^ners oo^irnt, c>uiä illioituiu, <^uiä piÄeteie»

irrituin »it.

') c!oiio. c!li»1<:eä, o. 6. (Gratian o, 1. ä. 70.) Das ^is z^'v°l^«u s'xex-

7<ö„ läßt sich sehr gut als nähere Erklärung des »»^«x e^" fassen,

') Vgl. None, VIII o, 4. Nar6, VIII. 137«. <3r»t. o. S. <ü. VII. ^. 1. S«

erklären auch Viele die Worte in l^one. OpI. I. o»ii. 4: Vl«?^» em^»»^»» /i^l
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Meiten kann ^); sie gehen aus von der juristischen Anschauung:

Ho»« conti'» ^u» tiuut, äebent utic^ue pro iuleoti» liaderi ^).

Vas römische Recht übte seinen unzweifelhaften Einfluß auch auf

die kirchliche Gesetzgebung, die viele Grundsätze aus ihm adoptirt

hal und zumal in ihren Canonen die allgemeinen Rechtsprinciuien

voraussetzte.

6) Der Ausdruck irrit» uräiuatio (bei den Griechen «x«?«?,

«Wouos A«^o?«>««i) bezeichnet darum auch keineswegs in allen Docu«

menten das was wir jetzt unter ungiltig verstehen, sondern sehr oft

nur das Uncanonischc, Unerlaubte, das als nicht zu Recht bestehend,

leine rechtliche Folge nach sich ziehend zu betrachten ist; er bedeutet

nicht ausschließlich die völlige Nullität, sondern, und zwar zunächst

und in der Regel, nur die Wirkungslosigkeit in Betreff der Aus»

iibung, da den uncanonisch Ordinirten die Function in ihren Weihen

untersagt war, oder wenn man will die Nullität, ouo«,ä exeou-

tiouem, Araäuiu et nonorem, nicht c^uoaä ouaraoterem ?). Wäre

letzteres anzunehmen, so würde der geringste Verstoß gegen irgend

einen Canon stets die absolute Nichtigkeit nach sich gezogen haben.

So wird die ohne Consens des episodpu» proprius an einen Geist

lichen einer fremden Diöccse, wenn auch nicht absolut, vorgenommene

Weihe als irrits, bezeichnet ") und doch wird einerseits eine mit

Einwilligung des Ordinarius vorgenommene Weihe dieser Art als

Mg anerkannt, wobei doch schwer anzunehmen ist, daß der Consens

des Ordinarius von solchem Einfluß gedacht ward, daß er den

Weiheact in seiner Substanz afficire, anderseits wird anderwärts ')

für den obigen Fall Deposition verhängt, was den Valor der Weihe

voraussetzt. Zudem wurden oft solche von einem fremden Bischöfe

>) So bestimmte Nikolaus II, ut in posterum ynieumyu« nateretur »«

> «imauisoo proveui, uiuil peuitu« ex ««, äsberet prniuotialle luorllri «t »i«

lliui«tlHnäi Ml«, äepouerst, t2m<^ri«,ll> »i uulllltenu« nele«ni«8st. (Of. ?«tr,

1»n! Lp. »ä. oiv, I'Iorent.) c!l. «au. 109 o, I, <z. 1. Dasselbe wird anderwärts

nit viel schärferen Worten gesagt,

«) o. «4 äs «. ^, w S.

') Ho1t2«:l»u in lueol, ^VireLburF. killet, ä« 8»<:>-»ii!. Oräiui» o. II

it. g u. 149 »«y. — Phillip« ll. a. O. S, 351.

') Oon«. ^ie. I e»n. 16. Ooue. 8»rä. «. 15. («»^p»< ««i «ß«si»l<><,) Vonc

^ie!»t II o. 13- (Gratian e. 3 ä. 71; <:. 7, 0. IX i. 2,)

°) o»», »l>o«t. 3« (»I. 34). Loue. ^«1. V. a. 554 o»n. 7,
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ohne Erlaubniß ihres Ordinarius geweihte Cleriker von letzterem

zurückverlangt, um sie in ihren Weihegraden in der eigenen Diöcese

fungiren zu lassen '"). So werden wiederum unerlaubte Ordinationen

für ungiltig (wirkungslos) erklärt, wenn nicht (dem berechtigten

Bischof) Satisfaction geleistet ist ") ; so wird wiederum '°) die

Aufstellung eines Verwandten oder Freundes als Nachfolger i»

Episcopat von Seite eines Bischofs «xv^os genannt; ebenso die

Weihe eines Bischofs ohne Synode, ohne Anwesenheit des Metropo

liten, ohne Zustimmung der Mehrzahl der Provincialbischöfe "j

u. f. f. So steht «xv(»ov, irritulu in vielen Fällen, in denen nmi

sicher keine völlige Nichtigkeit des Actes angenommen hat. ü»ta

oräinatio war die allseitig als canonisch, legitim anerkannte Weihe,

die mit Beobachtung aller Kirchengesctze vorgenommen ward; füi

ihr Gegentheil ") steht oft uon rata "), irrita, bisweilen vaua "),

Sodann wird oft der Ausdruck «xvpu,s^<«<75«l, «xv^«^^«« ge

braucht "), der nicht von dem an sich Nichtigen, sondern von dem

erst richterlich zu Irritirenden steht, wie man eine »entLutis, vsi

se null», und eine senteutiÄ, Z, iuäios inürmanä», irritauäs, unter

scheidet.

o) Es konnte aber auch die Ordination als iri-its, bezeichnet

werden, bei der keine Eltheilung der Gnade stattfand ") und dich

Gesichtspunkt trat ebenfalls bei den Alten in den Vordergrund,

Obschon die außerhalb der Kirche und von einem illegitimen Bischoj

Geweihten den Charakter empfangen, so erhalten sie doch in der

">) 6reß. zl. I.. III «p. 42 aä 8)>r»<:, T'txüua'zgin, I, o o, 3 n, 1—3.

> ') Onuc luiou. II o. 10, Vgl. Hefele, E«nc.°Gesch. II S. 568. Hier ifi

«ffenbal an leine Invalidität in unserem modeinen Sinne zu deuten.

") o»u. »po»t. 76 ^utioeli. e. 23.

") Oono. ^utiooli. «. 19.

") GlatillN po»t «»u, 43 0, 1 <z. I : vesiuit e»»e l»tnm, «>nc>6 nou lueril

rite perleotum,

>°) e»n. 1 z, 1 6. 71. (coue. Lara.)

") I_,eo »l. e»u. 40 o. I y. 1. Ol. e. 1 ä. 62 ß. »i yui.

^') ö> ^> ^^- I 6- 16 dpi. I o. 4: «»x?«x i-löv ««p »»'^«ü (llzx.) ^cv«-

") 6r»ti2ll po»t 02U. 97 <ü. I <z. 1 K. 7: Ii-rit» et uoii vei» cüenutui-, c>ni»

guoä plumittuut et conlerle eleäuntui', nnn triduuut, et iäe« ä»mu»i>ä», nt

e2 äari vel leeipi «lz daeretici» non Äpprobetiil, 8eä iuteläieatm. !lou «lüm

yukutum »ä »e pollut» »uut, yu»illvis »t> dlleietiei» pollui äieautui,
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Regel propter odieem pecoati die Gnade nicht, die aber bei ihrem

Eintritt in die Kirche oder bei ihrer Aussöhnung mit derselben und

deren Gesetzen ihnen zu Theil werden kann '^). Sehr oft heben die

»lten Canones hervor, daß die Gnade des heiligen Geistes bei un

würdiger Collation und Susception der Weihen fehlt °°), nament

lich wenn Simonie dazu kommt "); von denen, welchen die Gnade

des Amtes abging, ward daher auch gesagt, daß sie nicht Bischöfe,

nicht Priester seien ^), und besonders in diesem Sinne wurde das

Wort des Hieronymus viel gebraucht: Nou omne» Rpisoopi »unt

Loiseoxi °2). In Anbetracht der nicht erlangten Gnade, in Anbe

tracht der traurigen Folgen der Weihe bei Häretikern und Schis

matikern, durch welche die Spaltung immer fortgesetzt, erneuert,

vermehrt, perpetuirt ward, in Anbetracht des großen Mißbrauchs,

den ein degradirtcr oder schismatischer Bischof mit der erhaltenen

Neihegewalt treibt, der schweren Schuld, mit der sich gewöhnlich

sowohl Ordinator als Ordinatus beflecken, zumal wenn Letzterer

das Vitium seiner Weihe kennt, haben die Väter ganz Recht, wenn

sie dergleichen Weihen verabscheuen, als vulusratio, äamnatio,

ex8seratio bezeichnen, darin einen an der Kirche verübten Raub ")

erblicken. Oft ist das Verbrechen nur auf Seite des Weihenden,

der dann sich und seiner Seele schadet, während er Anderen dabei

I°M nützen kann ^), besonders dem unwissenden Volte; öfter ist

t« auf beiden Seiten, und dann ist der Abscheu der Kirche um so

Bßer. „Vollkommen wirksam in allen ihren Aeußerungen ist eine

Veihe nur in der Kirche; außerhalb derselben ist sie gleichsam eine

Cisecration ; ja außerhalb der Einheit, da sie den Riß nur vergrößert,

ist sie in vieler Beziehung wirksam wie das Gegentheil einer Weihe

") 8«1v»33io 1. «. §. HI I!. 13 p. 306,

") <!. 29 o. I 1. 1. <H,uz. äs d»pt, m 18) <!, 38. 92 «oä. («s!»8, I ?.)

") o, I. 12, 14—17. 29 «oä. Glegvl I. Ii. X. «p, 33 »ä Viot. nennt

die simonistische Weihe illioit»!» «t ssssotu (^r»ti»s) oillsutsiu.

") «. 12 ä. 40 (?», Ct>l?».) «. 2 «. I c>. 1 («lex. >l, I.. VII SP. 110.)

") üisi. sz>, »ä Hslioä. (e, 29 N. II u,. 7.) 0f. Ooii»t. »po»t. Vlll. 2.

") ruäsuäs, w äivi»iou« l»piu», sagt Papst PelaglU« o,33, 0.XXIV. q,. 1.

") I^isol. I »ä eouzult» Lul^lll. o. 71: zlult» don» lllini»tl»lläu ««

t»ütummoä« lasänut st ssrs» lax llcesu»», »it>i Hniäsiu ästlimsutum pi2s-

«t»t, alii« vsio Inmsll in tensbli» »ämilli»tl»t, st nuäs »lii» oomiunäuill sx-

llibst, iuäs »it>i äizpsuäiuiu pr»sl>«t.
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und ist daher gleichsam keine Weihe '°), sowie auch der sie erthn-

lende Bischof, weil er außerhalb der Kirche steht, in gewiss«

Hinsicht trotz seines unvertilgbaren bischöflichen Charakters doch auch

für keinen eigentlichen Bischof gelten kann. Er kann dem Ord°,

den er eltheilt, nicht die wahre Ausübung der übertragenen Voll

machten geben, da er zwar diese selbst, aber nicht das Necht sie

auszuüben hat. Es kann daher in diesem Sinne sehr wohl von

ihm gesagt werden: er gibt, was er nicht hat'?), oder: er gibt,

was er hat, nämlich die Damnation ^) , er verwundet das Haupt

des Empfangenden °°), der nun allerdings der Arznei der Buße

bedarf" "'). Er profanirt und befleckt das Sacrament, das in un

würdiger und unerlaubter Weise gespendet wird; wenn er es abci

befleckt und profanirt, so ist wohl das 8Ällr«,msnwm, aber ohne die

res »aorameuti, wohl der Charakter, aber ohne die Gnade vorhanden,

k) Wie der Ausdruck oräinars sehr oft auch in weiterem

Sinne für einsetzen, wählen, oonztltuLi'e, eli^ere u. s. f. gebraucht

wird 2'); so bezeichnet auch oräo nicht allein das einen Charakter

einprägende Weihesacrament, sondern auch den bestimmten Rang

und Grad, dessen Ehren und Insignicn, die Stellung in der Hier

archie nach ihrer äußeren Seite ^). Den Ordo verlieren heißt bei

"> o. 1 <ü, IX h, 1 (6l«ß, N, 1/. III ep. 20): Ao8 ennzeerationeii! null»

moä« äicere ^<>88um>i8, <^u»e »,d exeumiuullieÄ,ti8 Koiuinidu» «8t oeleblÄt»,

Der Canon ?uäeuäa erklärt: Oongeoi-»!-« e8t »iinul 8«,er«,re. 8eä ad üeele-

8i»e vi8eeridu8 <IivI»u8 et »d «,pu»tc>Ii<:i8 8eäidu8 8ep»r»tu8 ex«eer»t ip«e

potiu8 et uoll ec>ü8e<:l»t, ^urs erzo ex8eelatu8 tautum, et nciu oc>n8el:r»tu«

poterit äil,-i, guein 8imu1 «aerare in uuitate euu^uueti« inemdri« nun

Ä,^uu8oit Üoe1e8ia. — ^«3 ep. 23 : OnuzeerÄti« reuiu laeit liaeretieum, extr»

voiniui ^re^em poltÄuteiu ekallletereiu.

"> eÄ,n, 24. 25 «, I y. 7.

") o»u. 18 <ü, I <z. 1, 05 <:, 1? z, 1 e«ä.

'") «all, eit, et <:. 25, <ü, I «>. ?,

'°) Phillip« a. a. Orte S. 350. 351

'") Vgl, Nierun, elltal. in tuende; o, 1 — 3 ä. ßv; L»l8»ll>c>n et 2ou»r,

el>u, I^ie. 5. I'ontHiii !fc>v. äetie, eruäit, I, II p, 68 unt» 1, — Hallier 6«

8»er. oräiu, ?rc>Ie^, e, 4, — Georg Hamartolus in seinem Chroniton (l!oä.

LI«n»e 139 tnl. 292 ^)) sagt von Kaiser Leo V.: lll»?!<f°p°>, l'tzl,si/5«< 6t°z°7<»'

^^> So il<>lw>i8 op. eit, Dxere. I e, 2. Holt«e!»u I, L. ?r<>oem. u, 1 «»<Z

ßelvaßßi» I, e,
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dm Alten oft des geistlichen Amtes entsetzt werden, die Privilegien

und Vorrechte des geistlichen Standes einbüßen, depomrt und dcgra-

diit werden. Dafür stehen auch die Ausdrücke: äsoräiuari , ad

«räine amoveri, 8, «lern es888,re, a olero at^ioi, extorrem, »lis-

num üeri all oräin«, nAl«v<7O«« e^s s«««o»l'«3, ?^s ?«^«<uF, ?ov

^«^ov ^x^lTiitl» , «^«^l«i' «?»>«« ?Hl,' ity<»a'v»<y3 u. s. f., besonders

wenn von voller Deposition die Rede ist ^'). Von dem , der den

Decreten des römischen Stuhles nicht gehorcht, heißt es: ns« io-

ouill äsinoevs inr«r »llceräots» liadeat, »sä extorris a »arioto

millisterio trat ^). Auch »o altari removeri, eools»ia»tio«, äi^uitate

earers findet sich nicht selten ^). Hur genaueren Würdigung der

Hieher gehörigen Stellen sind aber hier mehrere Stufen ^) der

ehemals gebräuchlichen Strafen zu unterscheiden. «) Einige wurden

nicht bloß vom Clerus, sondern auch von der Kirche überhaupt ,

ausgeschlossen (degradirt und ercommunicirt) ^'), was seltener und

meist nur bei Wiederholung größerer Verbrechen vorkam; denn die

Verbrechen, die bei Laien mit Ercommunication bestraft wurden,

straft man bei Geistlichen in der Regel mit Deposition ^), wozu

dann erst als Schärfung und weitere Strafe die Ausschließung hin

zukam 2'). /?) Einige wurden in verostuurn vom heiligen Dienste

entfernt, nicht aber aus der Kirche, sondern nur aus dem Clerus

gestoßen; sie blieben nur noch zur Laiencommunion zugelassen, wie

") Vgl. Loue. H,ne?i, e, 10. 14. Nie, l>. 2. 18. ^utissu, e. b, onllsst,

°«°. ». ?». 0ou<!, L»itu. IV. 398. o, 48—50. («arä I p»ß, 982) Npns». e, 2, 6,

Llizlesä, o. 2, 10, 12. 18. 27. Da« «li^i^«», «!< ?»« !ö/°^< /2«°»^<>u< Oüale, o, 22.

und sonst deutet gewissermaßen auf eine zwsn«, fslsng»« «sutsuti»« hin.

") ürsßor, IV, eau. 5. §. 1 äiüt, 19,

"> Z. B. clou«, Nauiiet, 658 e, 11 (e, 5 §, I ä. 24).

'°> Vgl. vsvsti Iu»tit. Ml, s»u, I,, I. tit, 8 »sot, 4 §, 19 not» 2.

"j Cono. ^r«I. II », 443 o. 14; ^rel. II ». 511 s. 9 (e. 9 6, 54).

IruIIzu. o, 86.

'^) Da« zeigen besonder« die apostolischen Conons, die dasselbe Verbrechen

bei Laien mit Ausschließung (»^«p/ft^Z»!) , bei Geistlichen mit Absetzung («»Z»!-

sill>5«) belegen, wie «211, 22. 23. 62—66. 69. 70. Vgl, liull. 0. 92, M«, II 0, 5.

") °2n. 2pn«t, 6, 28 (31) 51 (»1, 50). 5lso°8,s», 0, I. Wo wie s, 31

»?o«t. (Hl. 29) x«Z«lpli!7H« «»l «fo^li-Z« vereint steht, ist da« letztere vielleicht

milder zu beuten ; sonst gilt die allgemeine Regel: Ns bi» W iäem. (°»n, az>, 25

Ä, 24; L»»i1. SP. 168 0vz>. III p. 393 sä, l>»li« 1639,)
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in vielen Fällen die von Häretikern ordinirten Cleriker "). ,.) Andere

durften im Clerus bleiben, seine Ehren genießen, aber keine geist

lichen Functionen mehr vornehmen ") , ganz wie die Cleriker, die

ohne literas formatas ") ^ ^iiie fremde Diöcese kamen und nui

der oommuuio psreßriu», theilhaftig waren "). s) Andere wurden

nur auf eine niedrigere Stufe im Clerus gesetzt, z. B. Diaconen

nur als Subdiaconen beim heiligen Dienste gebraucht "); bei

Bischöfen geschah das in der Regel nicht "), wenn sie nicht von

einer häretischen oder schismatischen Partei herübergekommen waren ");

doch erhielten diese sehr häufig Dispensen. «) Bisweilen wurde einen,

Cleriker nur ein Theil seiner Functionen entzogen, der andere ge

lassen "), analog der partiellen Suspension. 5) Hie und da wurde

strafwürdigen Geistlichen nur der letzte Platz unter Cleriker« ihre«

Ranges angewiesen "). Die Stufenreihc der Strafen kann uns viele

ältere Bestimmungen erläutern.

F) Mehrfach wird auch eine neue Handauflegung bei dn

Rückkehr oder Wiedereinsetzung außerhalb der Kirche oder uncanonijch

Ordinirter erwähnt. Aber die Handauflegung hatte in der alten

Kirche eine sehr vielfache Bedeutung ") und mehrere der für ms

^

'») Laräie. <:, I. 2, «an, «.o. 15 (»I. 14). H,ss«,tn. o. 1. 1'rnll. e, l!

8<><:i, H, ü, I 9, 802. I 24. Lasil. so. 199 »ä ^mobil. e. 27. 0f. e. 52 i. l»,

o, 13 ä. 55. Ooiio. ^.urel. III 538 c>. 19. 3ueuin 1. «. o. 827.

") c!ou<!. ^ne^r. c>. 1. 2. IruII. o. 2S.

") 05 «:. 6—9 ä. 71. Oouo. cd^lo. <:. 13.

") eaii. »i». 15 (16) 34 (32) Hß»tb. L. 2. 5, Die zur eommunio p«n-

sslw» zugelassenen Geistlichen konnten den vollen Genuß ihrer Rechte wiebn ei>

langen, nicht aber die »ä eommnüioiieiii laillam redigirten.

") Cuuo. Ifeoe»«». o. 10. lolst. I a. 400 o, 4.

") coll<!. cii»i<!. 8e»». IV. H2ll»i VII. 1- 95.

"> Unter gewissen Bedingungen, namentlich wenn schon ein katholisch»

Bischof in der Gemeinde war, erhielten die zurückkehrenden Bischöfe nur die Stel

lung eine« Priesters. Vgl. Ai«. o. 8.

") Lon«. Nene»«». o. 9. vouc «üllrtll. IV. ». Oolleet. e»u. (22iä. 1 983j

°. 68. — 4rel»t IV. 524 «. 3. ^ursl. III 538 <-. 1. — clsm. III o»? «. ä«

«o yui lurtivL V. 30.

") Xio. II. 787 L. 5 im ersten Theile.

") o. 74 <ü. I <z, 1 (^.uss. ä« b»ot. III 16): yuiä «8t Mluiu» wvolit!»

»liuä ^n°ill! oratio «uosr liomineii! ?
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in Betracht kommenden Stellen beziehen sich auf einen die Reconci-

lilltion ausdrückenden Ritus, wie denn auch die Cheirothesie zur

Niederversöhnung der Häretiker und Schismatiker überhaupt im

Gebrauche war, ganz verschieden von der sacramentalen Weihe ^").

Daß ein feierlicher Ritus bei der Wiedereinsetzung in geistliche

Functionen vorkam, zeigt in Bezug auf die spanische Kirche der

Canon 28 der vierten Synode von Toledo ganz deutlich ") und

durch ihn werden mehrere andere Canones vollkommen erklärt ^).

Fulbert von Chartres sagt von einem Geistlichen, der durch Simonie

von einem fremden Bischöfe das Presbytern: erhalten hatte, derselbe

solle abgesetzt und der canonischen Buße unterworfen werden, wenn

er diese gebührend geleistet, sei er wieder in seine Würde einzusetzen,

nicht zwar durch neue Weihung, sondern beneäiotioiio ali^us, et

ve»tiuiu at^ne instrumentoruln »aosräotaliuru restitutione ^);

das war also eine ceremonielle Nachahmung der Weihe, keine eigent

liche Ordination. Man gab dem früher Entsetzten bei der Restitution

die geistlichen Gewänder zurück sowie die Insignien seiner Weihe

und ertheilte ihm feierlich den Segen ^). Daß in der griechischen

Kirche dasselbe vorkam, beweisen unter Anderem die Acten des achten

ökumenischen Concils "). Gleichwie nun durch die Degradation

nur die Insignien und die äußere Seite des Ordo genommen und

5°) ßelvÄ^zio I. o,

") Ooiie, 1°olet. ». 633 e. 28 (2»rä. V. 1714): Npisoopu», pre^ter

>nt Hi»ec>uu8, »i » ^r»än »uc> iuiu8te äe^eetu» in 8eoullä« »^nuäo innoeen»

lepei-iatul, uon pc>t«8t esse <zuoä liieret, ui»i ßr»6u8 3,mi»»o» reeiz>i»t

coi»iu »It«,li<> äs manu üz>i«oopi, er»rium, »unulum et d»eulu>i!, »i Pres-

K^ter orarinin et r>lÄuet»iu, si äiaeonus or»rinin st »ld»in, »i 8ubäi»eouu8

Meu2m et ealieeiu, 8ie et reliyui ^raäus e«, in repllllltiollem sui reoipillut,

c>u»e, oiilli oräillareutni, pereeperunt,

^^) S« Z. B. Loue. t?2e»»r2Ußri»t »u. II 592 e. 1. ?re»b^tero8 ex

H,li»ll» liaere»! revertellte» aeeepta äeuun densäietioiie ?re8d^terii mini-

«tl2i«. Die deneäietio ist an und für sich leine eräiu»tla und ein viel weiterer

Begriff. Vgl, N»t»!. H,1«x. 2, N. 8aee. VI o. 5 »rt. 34.

") ep. 25 »ä I^euterie, 8enou.

^') üet>»pti«Äti<>ue» et rearäinationes üeri eanoiie8 vetllut. kroptere»

äepozitllm null reorätuaditis , »eä reääeti» «i 8UD8 zraän» per instruuient»

»t p«i vestimellt«, <zu»e aä ip80« Ai^äus peitiuent, it» äieenäu : Ileääu tidi

^äum c>8ti»iii , , , . Ifovis8in>2 »utem deueäiotinue laetiüeadis einu,

") «et. II H»ü8i 0u!ie, XVI. p. 42, 264.
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entzogen wird : so werden auch durch die Reconciliation ^°) nur die

äußeren Vorrechte und Insignien zurückgegeben, nicht aber ein neuer

Charakter, nicht eine wirkliche Weihe crtheilt. Diese war nun eine

Bcnediction, eine oouseeratio eeremoniali», eine restitutio inztru-

mentorum , welche die volle Versöhnung mit der Kirche oder die

Reintegration des ungerecht Entsetzten auch äußerlich aussprach, ein

Ritus, der das, was die Deposition und Degradation hinwcgnimmt

und allein hinwegnehmen kann, wieder ertheilt, nämlich das exer-

oitium oräinis, das Hu» uteuäi «räiue et in eo ministrimäi.

Dieser Ritus ist es nun, den man oft fälschlich für eine eigentliche

Reordination gehalten hat.

5. Dieses sind hauptsächlich die Gesichtspunkte, aus denen sich

die der jetzt allgemein in der Kirche angenommenen Doctrin entgegen

stehenden Zeugnisse erklären lassen. An und für sich scheint klar,

daß durch kein Recht die Weihe eines, sei es yuoaä auimaiu, sei

es quo»ä eorpu» '), außerhalb der Kirche befindlichen Bischofs,

der die Weihegewalt einmal erhlllt.en und die wesentliche Form bei

deren Ausübung beobachtet, ungiltig gemacht ist; darüber liegt lein

Ausspruch des Hu» äiviuum vor, das Hu» eoolesiastieuru aber kann

sie nicht invalidiren, weil die Wcihegcwalt der Bischöfe von Christus

selbst stammt und unzerstörbar ist, wie der Charakter, den Gott

selbst einprägt, aus dem sie entspringt, und die Kirche diesen Cha

rakter dem nicht mehr entziehen kann, der ihn einmal erhalten hat ').

Auch ist der allgemeine Grundsatz, daß der Valor der Sacramente

nicht abhängt von dem Glauben, der Heiligkeit und Frömmigkeit

des Spenders, und der Charakter nicht von der Würdigkeit des

Empfängers, wie er gegen Donatisten, Waldenser, Wikleffiten und

Hussiten ') geltend gemacht ward, wenigstens bezüglich des lasterhaften

5') Dieser Ritus hatte vielfache Analogie mit der Reconciliation der Kirchen

und die alten Canones stellen beide, wie auch die exsecrirten und polluirten Kirchen

mit den elsriei» sx««ol2ti» «t I>nlluti8 oft zusammen. Vgl. Lune, ^,ursli»!!. I

«All, 10,

') Nach der Unterscheidung Augustin« Lrevieul. Nollat, «um vaullt, äie m,

2) Hult2el2u cle 82er. Orä, 1, «, e. 2 ». 9 n. 147 p. 151.

') Lau«:. Loustaut, in prur». ^VielslN u. 45 St proi». 2u». n, 30 äluun,

Lriä. 8««». VII äe 8«,er. in ^eii. e, 12, Diesen verurtheilten Sätzen h»t sich

auch Marlus Antonius de Domini« (ä« repudl. euri«t, I., II °. 4, 10) theilweise

angeschlossen.
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rnio verbrecherischen Bischofs außer Zweifel, so daß die active

und passive Ordination eines solchen durch Verbrechen und Sünden

nicht ungiltig gemacht werden kann ") und stets zwischen Fähigkeit

und Berechtigung zur Weihe unterschieden werden mutz. Wenn aber

das vom spiLoozm» improdus überhaupt gilt, so kann auch die

erfolgte Absetzung oder auch die Resignation die Wehrfähigkeit ihm

nicht rauben, durch die er zunächst doch nur die Jurisdiction ver

liert, das Recht, einen bestimmten Sprengel zu leiten. Auch bei

dem gewaltsam und gegen die Canones eingesetzten oder eingedrun

genen Bischof (spisoopus intrusu«, Invasor, Usurpator), der an

sich gar keine Jurisdiction hat, diese aber doch unter bestimmten

Voraussetzungen erlangen kann, kommt es nur auf den wahren

bischöflichen Charakter an, der ebenso die von häretischen und schis-

mtischen Bischofen vorgenommenen Ordination in ihrer Giltigkeit

»llein bedingt; nur ob der Charakter ihnen je eingeprägt war, kann

streitig sein. Sehr oft wurde aber in der Kirche große Milde geübt

gegen Geistliche, die sich vergangen hatten, und die einfache Wieder«

aufnähme nach geleisteter Satisfaction ihnen gestattet ^); das galt

auch von höheren Clerikern und selbst von Bischöfen, ohne daß —

einzelne Fälle abgerechnet — die Ordinationsuefugniß davon aus

geschlossen worden wäre; Excommunicatiou und Deposition hatten

demnach diese Gewalt nicht vernichtet. Es ist ferner Thatsache, daß

in vielen Fällen von ganz gleicher Art, wo es sich um dasselbe

Verbrechen oder um denselben Defect handelte, je nach der Ver

schiedenheit der Orte, Zeiten und Umstände die Canones bald den

Geweihten für abgesetzt oder der Absetzung würdig, bald für nichtig

geweiht erklärten, daß ferner oft Stellen der einen Art Texte der

anderen erläutern und daß die Deposition eigentlich nur einen Sinn

hat, wo die wirkliche Erlangung der Weihe vorausgesetzt wird.

Daß die Kirche den Charakter des Ordo wieder entziehen könne,

widerspricht ihren späteren Definitionen, und solange nicht die zwin

gendsten Gründe vorliegen, dürfen wir nicht das Verfahren der

alten Kirche als diesen zuwider laufend annehmen. Nur wo keine

der oben (§. 4) gegebenen Erklärungen Platz greifen kann, sind wir

berechtigt, eine andere Theorie und Praxis der älteren Kirche bei-

') Vgl. die Stellen <:»u, 13—25 äi»t. 50,



- 222 —

zumessen, um so weniger, als die heutige genauere Sprachweise

auch in anderen theologischen Materien bei den Alten vermißt wird

und viele härtere Ausdrücke unserer Quellen geradezu als bildlich

und hyperbolisch, als nur seounäum csuiä gebraucht erscheinen.

Erinnern doch schon mittelalterliche Theologen daran, daß das Hei

lige und Gute, obschon an sich heilig und ehrwürdig, durch den

unrechtmäßigen Besitzer uns befleckt erscheint und sowie man von

einem fröhlichen Tage spricht, weil er die Menschen fröhlich macht,

so auch das Sacrament der Unwürdigen und Außcrkirchlichen, weil

es ihnen zur Verdammung gereicht, verdammlich genannt wird °).

Die Redeweisen der Alten, auch der Väter und der Concilien, sind

keine stritten dogmatischen Formeln, sie sind meist mit biblischen

Bildern und Beziehungen untermischt, die zu dem nächsten Gegen

stande ihrer Erörterung oft nur entfernte Beziehungen und Ana

logien haben.

6. Eine Reordination im eigentlichen Sinne des Wortes

hat sicher Niemand in der Kirche je gewollt. Wenn einem Geweihten

abermals die Weihe ertheilt ward, so geschah es nur darum, weil

man die erste für keine Weihe ansah oder an deren Wirklichkeit

ernstlich zweifelte; auch hier gilt der Satz: Non intslli^iwi- iter»-

tum, c^uoä »rudi^itur esse tactum '), In irrthümlicher Voraus

setzung von der Nichtigkeit der früheren Weihe können also Reordi-

nationen vorgekommen sein, die objectiv solche waren, wenn sie auch

°) Hlßer. I,enä I,. III äe 8aer. alt.: Naäein eißO »»eralnenta udi<z>!«

veia et »aneta In Leele8ia aeeiniuutul »alubiitel, extra Leelesiaiu ä»m-

nadiliter; unäe etiain L, ^uß. »aeriLeiuin Nptati, c^unä mnuäuiu muuäi«

»ästi'Uxei'Ät, panein Inetu» vneat, yuis, eo« euutaininadÄt, yuidu» extr»

Lee1e»i»iu veri Zaeriüeii loen» nun erat; «zunä «aneti» ex^eeradile Do-

min« äieitur, non le»neotu illiu», uuoä «anotuni e»t, geä respeetu illoiuln,

n.ui »eu^ne äauinantur illuä Illioite »aeriüeanäc» et »nmenäo, »ieut aliquiä

Neu exzeeiadile nelpetranäu. Voeaut enim 8aneti illuä »aerile^uin, pnl-

Intniu, iuane et l»,I«rliu; »»erile^uni iäeu, <^nia «ient »ulum c^uiäem

vernin e»t in aie» lnri» ut in tlle«»ura re^i», »e<i tarnen »»erile^nin, <znia »

lnre illieite nsuipatnin, »ie et Illnä ad uaei-etieo; nnllntuiu, nun c^uoä in

»e ita »it, »eä »ieut äie» laetn» äieitui, <^uia laetu» taeit, it» iuznm,

<^nia ina^i« Melinit »anetilieautein , renin ina^i» eonztituenäo <^uain ipznm

^«»tineauäo; inane »uteiu et lalzuin, <^uia elleetnin »aluti«, yuein viäetnr

pioinitteie, non eenleit, Allein euuteriet, «i rite neiet.

^) lunoo, III e. Venieu» 3 äe pie»b, nun bapti^ato III 43.
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suijettiv den sie Vornehmenden nicht als solche erschienen. Da wo

Jemand, der nicht getauft war, ordinirt wurde, muß auch jetzt noch

noch ertheilter Taufe der Weihcact wiederholt werden "); Häretiker,

Kren Taufe nicht anerkannt ward, konnten auch nicht giltig weihen,

wcßhlllb auch schon frühzeitig zwischen den verschiedenen Classen von

Häretikern ein Unterschied gemacht ward '). Insofern war auch die

Giltigkeit der von Häretikern gespendeten Ordines schwieriger zu

beurtheilen, als die der Weihen anderer Kategorien, die von Solchen

ausgingen, die dem äußeren Verband der Kirche angehörten; los»

gerissene Zweige vom Lebensbaum der Kirche verfielen die verschie

dene Häresien in immer größere Verirrungen, die auch die Substanz

der Sacramente beeinträchtigten *). Man trachtete schon überhaupt

gewesene Häretiker nicht so leicht in den Clerus aufzunehmen, was

einzelne Particularconcilien ') sogar verboten; und doch mußte man

«ielfach von dieser Strenge abgehen, zumal beim Uebertritt ganzer

Gemeinden. Wiederum war der in der Kirche ordinirte und dann

zur Häresie abgefallene Ordinator von demjenigen zu unterscheiden,

der selber durch Häretiker ordinirt worden war; bei erstcrem zeigte

sich meist größere persönliche Strafwürdigkeit, aber bezüglich seiner

sacramentalen Acte größere Sicherheit, während die späteren Gene-

illtionen von Häretikern weit geringere Bürgschaften boten «). Daß

') e, 1 — 3 ä« preb, nun napti«, Loullveut. Lreviloqu, VI, 6. p. 223

«<!, Lelel«: Ob,ar»<:t«r b»pti»m»Ii» rstiuet tunäameutum , nee »lii po»8uut

üüMnn, ui«i ill« primitu» Imprimatur, I7uä« »i nui» nräiuatui' unu bapti-

««tu», uiuil prc>l«u8 etLoitur, »«ä e«t tutum äe novo l»oieuäum; unia unu

intelli^itur itsratum, <zuc>6 eonztat nou lui»«e tÄetum. Ll. lüone. I^il:, I e. 19.

') Oone, I^auäie. o. 7. 8. Ocluo. OpI I o»u, 7. L»«il, er», ollu. »ä Hm-

pluloeu. 188 o, 1. p, 664 »e<z, «ä. zii^ns. «üouo. Iiullan. <:. 95,

') Die späteren Montanisten und Sabellianer z, B. brauchten nicht mehr

die kirchliche Taufformel; Erste« sollen nach Vasiliu« I, o. sogar statt des heil.

Geistes den Namen de« Moutanu« oder der Priscilla gesetzt haben.

°> Z. B, Nliber, e. 51,

°) Bei Bllsilm« I. e, p, 669 heißt es in der Entwicklung der Lehre Cy-

Prians und Firmilians : Ni ie ^»>< «»«X^^«'«« «7i2^i-<i>,?e< «u»5V< «^x«^^« X^l>"

^««»< «ii i«l ^f eniH«?t«< i-«» xllplüv ii/T-cö» kix«» ^<> x^si^/^^ ^° nx«^«i'l««v
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nur ein rechtgeweihter Bischof giltig weihen könne, das stand in

kirchlichen Kreisen außer Zweifel ') ; aber darüber, ob in concreto

dieser oder jener, der den bischöflichen Titel führte, wirklich recht

geweiht war, war es schwer in allen Fällen Gewißheit zu erlangen.

Wir wollen nun die wichtigsten Zeugnisse und Thatsachen aus

der morgenländischen wie aus der abendländischen Kirche, die sich

auf unsere Frage beziehen, bis zu der Zeit prüfen und erörtern,

in der die im Eingänge ausgesprochenen Grundsätze allgemeine An

erkennung gefunden haben.

II. Theorie und Praxis der Kirche in den acht ersten Jahrhunderten.

?. In der älteren griechischen Kirche fehlt es nicht an Doku

menten, die für unsere Frage von Bedeutung sind. Die pseudo-

apostolischen Canonen verbieten die ölv?«?« A«^«»/« eines Geist

lichen bei Strafe der Absetzung für den Ordinator und den Ordi«

natus; nur nehmen sie den Fall einer von Häretikern ertheiltcn

Weihe aus '). Diese Bestimmung hängt mit der anderen ^) über

die Wiedertaufe zusammen und stützt sich auf die Ansicht des Cy-

prian und des Firmilian, welche die von Häretikern Getauften und

Geweihten nicht als Gläubige und Geistliche gelten ließ. Einige

wollten sie nur von den Häretikern verstanden wissen, welche die

Form der Sacramente nicht einhalten '), wogegen aber die allge

meine Fassung spricht. Es ist sicher zu gestehen, daß jene Ansicht

längere Zeit hindurch Vertreter hatte und daß in der Frage der

Häretikerweihe zwei Strömungen sich forterhielten; nur war sie nie

7> Da« beweiset schon die Antwort des Athanasius auf die Anklage wegen

de« Ischyra«, sowie das constante Factum der nur von Bischöfen gespendeten

Weihe, fodann da« Zeugnih der Tradition bei Epiphaniu«, Chrvsostomus , Hiero«

nymus N, s. f. Vgl. Holt2<:l3,!i <i« 8»or. Orä. e. 2 a>t, 9 n, 130 »e<i. p. 137 »eq,.

1n<,m«83ii! ?, I I>. I e. 51 n. 10; o, 52 n. 7, 10 «. 53 n, 3.

') L»u. »p. 68 (»I. 67).

2) oan. 2p, 46,

') louinel? 6« 8»«!'. 0rä. t. X p, 169. 170. NuItnelÄu I <:. u, 157.

Biniu« meinte, e« feien die Katavhrvgen zu verstehen. Morinu« fah, daß der

Canon zu viel beweisen würde und bemerkte, in Betreff der Taufe feien jene Hä«

retiler gemeint, die nicht die rechte Form derfelben beobachteten ; dann ist e« aber

auch ungerechtfertigt, nicht auch die gleiche Limitation in Bezug auf den Ordo zu

fetzen. 8e!v2^io I. «, u. 21 p. 310,
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die allgemein herrschende und in der Praxis festgehaltene, wie sich

sowohl aus einzelnen Schriftstellern «) als aus den geschichtlichen

Thatsachen ergibt. Sehen wir jetzt ab von der Frage über die von

Ketzern ertheilten Weihen, so erscheint das Verbot der Reordination

als Regel; im fünften Jahrhundert hielt der byzantinische Clerus

daran strenge fest '). und schon im vierten finden wir sie ohne Ein

schränkung und ohne irgend eine Ausnahme vom heiligen Basilius

vertreten. Dieser klagt den Eustathius von Sebaste an, daß er

reordinirt, was bis dahin keiner der Häretiker gewagt«). Ander

wärts wirft er demselben seine Inconsequenz vor, weil er, nachdem

er dem von vielen Bischöfen ausgegangenen Absetzungsurtheil den

Gehorsam verweigert mit dem Vorgeben, seine Gegner seien keine

Bischöfe, weil sie den heiligen Geist nicht hätten, später gleichwohl

die von diesen Ordinirten als Bischöfe anerkannt '). Im Allge

meinen läßt er das Princip, Häretiker und Schismatiker seien un

fähig zu taufen und zu weihen, so wenig bestimmt und präcis auch

seine Erklärungen sind, doch nicht gelten, und erwähnt selbst, daß

er den Izoinus und Saturnin, die von der Häresie der Enkratiten

zurückkehrten, als Bischöfe anerkannt«). In dem Briefe an die

') So z. B. der wahrscheinlich dem fünften Jahrhundert angehörige Pseudo-

Illstinu« c>, 14 ex <^u«l«»t. aä ortlioä, (Opp, ^u»tini sä. Venst. p. 478. 479.)

Die Frage fetzt voraus, daß die Katholiken Taufen und Weihen der Häretiker als

giltig ansahen, und hat nur da« Bedenken, ob da« tadelfrei und recht sei. Die

Antwort erklärt, der Fehler der Häretiker werde bei ihrem Uebertritt wieder gut

gemacht, der Irrthum im Glauben durch Sinnesänderung, der Mangel an bei

Taufe durch Salbung mit dem heiligen Oele, das vitium nräiuatiollis <x«lp°"««<)

durch Handauflegung (^ x^o^n«). Sicher sind Cheirotonie und Cheirothesie

»!« verschiedene Handlungen gedacht und letztere nach 8- 4 ^ zu erklären.

°) Bei Inenäaret Hi«t. rsli^, «. 13, p. 1401—1404 eä, Nizu« in der

Geschichte des Mönchs Macedonius da« »u zu>«l^<>v ^„ «»'^x «mi-lZ^x»! x^si»'

?°!«x ist hier nach dem Contert: Zum zweitenmal« die Priesterweihe ertheilen ist

unmöglich.

°) L»8il. ßp, 130 <:. 1 »ä 1?Ii«<>äot. Meor,, (UiFne XXXII p. 564):

') L»»i1. ez>. 244 0, 6 p. 920; «p. 22s p, 845; ep. 251 p, 933. 93S,

') ep. 188 «, 1 z>. 669. Ol. not, 91 in ep. 244 z>. 920 und vone. VII,

»°t. I, U2,usi XU. 1023 8«c>.

Lest. Nieitelj. f, I»th. Theol. II. 15
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Neapolitaner erklärt er, daß er den Fronto, der das Bisthum von

den Arillnern erhalten und von ihnen sich weihen ließ, nicht als

Bischof anerkennen werde ') , und hier war er sicher dem sich aus«

breitenden Arianismus gegenüber in vollem Recht; er macht die

Nikopolitcmer hierauf aufmerksam, damit nicht Jemand mit dm

illegitimen Bischof sich in Gemeinschaft einlasse und die von Arin-

nern Geweihten nachher nach hergestelltem Frieden drängen möchte»,

ihre Anerkennung im Clerus zu erlangen '"). Er läßt deutlich duril

blicken, daß das an sich möglich wäre; er setzt das klar voraus

aber er will nicht die Strenge der Kirchenzucht und die Wahrheil

des Glaubens preisgeben; er benimmt im Voraus den illegitim Ge

weihten die Aussicht auf Dispens; die Ungiltigkeit jener Weihe»

spricht er nicht aus, wohl aber nennt er den von Armncrn intrn-

dirten Fronto die communis sxseoratio totius H,rmynia« und be

zeigt seinen tiefen Abscheu vor dessen Verbrechen "), aus dem em

schwere Verfolgung für diese Diöcesc hervorging '^). Nach AthM-

sius ward mit den zurückkehrenden Arianeru das Verfahren einge

halten, daß man denen, die Vorsteher der Gottlosigkeit waren, M

Verzeihung, aber nicht das Verbleiben im Clerus gewährte, »il-

reud denen, die nicht an der Spitze der Häresie gestanden, ^

durch Zwang zu derselben sich hatten hinüberziehen lassen, bck!

zugestanden ward "). Viele behaupteten, sie hätten die Häresie w

angenommen, sondern damit nicht ganz gottlose Menschen, zw

Cpiscopate erhoben, die Kirche verwüsteten, lieber dem Zwang in

herrschenden Partei nachgeben, als das Volk zu Grunde nchl»

l') ep. 289. Luüebi« 8ama«, e. 1 p. 892,

'^) ep. 24!>, 247. NieopolitÄni« p, 925 «ec>.

") XtK-ln, ep, aä «uün («!^ii« l>I>. ^l. XXVI p. 1180): »« ^«'"

>
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lchn wollen "). Diese Entschuldigung brachten Viele vor, die von

im Arianern sich zu Bischöfen hatten einsetzen lassen; Basilius

scheint einer ähnlichen Rechtfertigung des Frouto und seiner Anhänger

hier zuvorkommen zu wollen. Nach den Worten des Athanasius

»ber scheint man, da solche Weihen überwiegend von Arianern er-

theilt worden waren '^), die Weihen dieser Häretiker als vollgiltig

unerkannt, und nur nach dem Maße der größeren oder geringeren

Schuld die Nichtanerkennung oder Anerkennung, oder vielmehr die

Deposition und die Belassung der Einzelnen bestimmt zu haben.

Da er das aber nicht als seine Privatmcinung, sondern als gemein

samen Beschluß vieler Synoden anführt: so liegt hier wohl ein

entscheidendes Zeugniß für die herrschende Anficht von dein Valor

der von Arianern erthcilten Weihen vor.

8. Hieran schließen sich nun auch die Verfügungen des ersten

allgemeinen Concils in Betreff der Novatianer und Meletianer. Es

ist klar, daß die nicänischen Väter anders über sie urtheilten, als

über die Paulicmisten , deren Taufe und Weihe als schlechterdings

nichtig bezeichnet ward '). In Sachen der Novatianer beschlossen sie

diese Stelle machten sich hauptsächlich zwei Ansichten geltend : a) das

l«?n>>l?nl,ftlvt,v? bezieht sich auf einen in der novatianischen Ge

meinschaft empfangenen Weihegrad und die Stelle lautet: eo» hui

wkim» imvozitionem vereevernnt, ita in elero vermauere, oder:

Ylli ex illis sunt oräinati, mauere in elero. So verstanden sie

Rufinius ") , Ferrandus ^) , die griechischen Canonisten Balsamon,

7^ ß« «»! /3ll?7«?«i 72 Dilsio«, ^ x«»u; llnoXk^Hi, Athllnastus läßt das als eine

«z«^, <i7!°X<>7i« gelten.

^') So ward Meletius von Nntiochien, so Eustathiu« von Sebaste von

Aiillnein ordinirt (Htlian. l>i8t, ^.l>3i>, «,ä mni,, ß. 4 Np. »ä Npi««. H«F. §. 7),

»nd doch hatte Basilius letzteren anerkannt.

>) <üc>no. Hie, «, 19.

') M«, «, 8.

^) Iluüii. : oleiieo» in oräiu« c^uiäeill 3>ic> reei^i äsbsre, »eä iu c»r6i-

') I'erranä. Lrev. e2u, e. 172: Ilt dl <^ui noniinantur Oatlillri «,<:<:«'

iente» llä Leelegiaiu, »i oräin^ti »nut, »i« in»n«»nt in «Isro.

15»
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Zonaras, Aristenus, dann Beveridge, van Espen, die Brüder Bal-

lerini u. A. m. ') Ist diese Erklärung richtig, so erhellt, daß das

Concil die Validität der novatianischen Weihen durchaus anerkennt,

d) Andere dagegen sagen: Es ist die Rede von einer erst in der

katholischen Kirche zu ertheilendcn Handauflegung und mit der

Prisca und Dionys Eriguus zu übersetzen: ut imvositionein ma-

NU» Älloipieute» »i« in olero vermanyant, oder: ut orciiuentui' «t

»io mlluellnt in olero °). Auch in dieser Annahme ist keineswegs,

wie Gratian ') fälschlich meint, an eine Wiederholung der Weihe

zu denken, sondern vielmehr an eine Hündeauflegung, wie sie bei

der Wiederaufnahme von Ketzern überhaupt vorkam, oder zunächst

an dem reconciliatorischen Ritus ^). Für die letztere Erklärung lassen

sich folgende Momente anführen : 1) Da der Artikel vor x«(»nö«?ov-

^ov? fehlt und «vio«? beigesetzt ist, so scheint ersteres viel besser

mit oräii>s,rs et »io maners ^) gegeben werden zu müssen, während

man bei der elfteren Erklärung viel eher «v? x"?«"^»«^»'«"? H

«v?<üv stehen würde. 2) In der ersten Sitzung der siebenten Synode,

da wo von der Wiederaufnahme der von Häretikern Ordinirten ge

handelt wird, wurde unter dieser Cheirothesie eine bloße Benediction

verstanden, die zur Ausübung der früher empfangenen Weihen wie

der berechtigt. Der Text setzt hier, wie schon das ^«? zeigt, vor

aus, daß die novatianischen Geistlichen wirklich dem Clerus ange

hörten '"), und der Hauptgedanke bleibt, wie auch Prof. Hefele ")

5) Levereß, ?»nä, «»u. t, I p. 67, V»n Ü8pen t!c>iu. in oan p. 94.

Lallerini 211110t in Qsnu. U, sp, 167. (Opp. I^«ou. I p, 1494 eä, Ni^iie.

8s1v»ssssic, 1. e. K. 2 u. 9.

») ölan»! cou«. II. p. 680, VI. 1128.

l) In bei Aufschrift zu <-»n. 8. 0, I <z. 7.

') l'nui-llsl/ I, <:, p, 146. ^olltaui üovas äelio. «iuäit. I'Ior. 1785 t, I,

II p. 30 not. 1, Hefele Com. I S. 393. Vgl. oben ß. 4 3 und §. 7 Note K

') In den africanifchen Canonen lautet die Bestimmung alfo : 8i l>1i<zu»uä<)

veusrint »6 Nc:<:Is»i»iii e»tnolio2in <Ü2tN2!-i, plsonit sieut mazua« 8?uuä«

(Kieaenll«) en« oräin»t<>» »ie niauers ill e1«ro,

>°) Ner. äi-ll. »äv. Lueiler. in üu« (Opp. IV, II, 305) fllgt, d«« Nicä»

num habe alle Häretiker aufgenommen: «xesvti» ?»<ili 8»iu<>»»teiii äisoipili«

(l>, 19) und fetzt bei: et yuoä ui» mÄju» e«t, Nni«<:opo l^avl>ti»i!0luii>, »i enu-

v«r«ii8 lueiit, ?re«b^t«rii zlaäuiu »erv2t.

") Hefele a. a. O. S. 394,
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in seiner gediegenen Erörterung dieses Canons bemerkt, auch hier

derselbe. Für die Erklärung ^ läßt sich anführen: 1) Die Ein

gangsworte des Canons reden von Katharern oder Novatianern

überhaupt, unter denen doch sicher auch viele Laien waren; nehmen

wir nun an, das ^lßosl^o^^ovs beziehe sich auf eine nachfolgende

Hündeauflegung, so wäre der Canon nicht sehr geschickt abgefaßt

und würde sagen, alle Novatiancr ohne Unterschied seien nach Er«

theilung der Hündeauflegung im Clerus zu belassen, was absurd

wäre. Sicher mußte vor den Worten ^«»«v oör«? doch der allge

meine Name der Katharer irgendwie auf die Clerikcr restringirt

werden "). 2) Das ov?«>s bezieht sich auf die xtlcoOnnv^ov?

zurück, was nur der Fall sein kann, wenn eine Cheirothesie oder

Cheirotonie vorausgegangen war "); diese tonnte nicht völlig un

erwähnt bleiben, weit eher die gewissermaßen sich von selbst ver

stehende Reconciliation. 3) Daß «ov? ^^«F. O «v?<üo genauer wäre,

ist kein Zweifel; aber nicht selten findet sich der Artikel ausgelassen,

»« man ihn erwartet, und der ganze Contert scheint dafür zu

sprechen, daß x«?«^?ovju^ovs eben fo zu fassen ist, wie das einige

Zeilen später folgende x«?««^^«'^«?,' wenn auch in einigen der

Quellen ^ll(,«^«?«<»> und xl^a?«"««' ") verschieden gebraucht werden,

so sind sie doch meistens promisoue angewendet. Indessen, welcher

LMrung man sich auch anschließt, Niemand findet hier eine von

der jetzigen kirchlichen Theorie und Praxis abweichende Bestimmung.

9. Die auf die Meletianer bezügliche Anordnung derselben

Synode ') hat verschiedene Deutungen erfahren, die aber eben so

wenig hier eine ernstliche Schwierigkeit bereiten können. Während

Vlllois °) mit seiner Ansicht, daß die „heiligere (oder mehr mystische)

Cheirotonie" sich auf die Vornahme der Weihe durch den in Egypten

ausschließlich ordinationsberechtigten Bischof von Alerandrien beziehe,

") L»U«liu, I. e,

>5) Levere^ I, <:,

") Vgl. NoIt2<:I»u äs 8ll<:r. Olä. ?i-ooeiu. u. 3 p, 3 »ey,

') Dp. »?uoä, apuä 8oor. H, A. I 9, l'tlsnä, I 9. 6el»8. e^ie. Es heißt

?0lt: ?»!>< lk v'?i' »ui-oi) (lilslst 1 »»^»?^»Z«K?-<»< ^^?i-«llo^c'si» Xkl?»^«"» /3efi»l!«>

») lloi» iu Soor. 1. o. u. 55, (Nix»« ??. »r, I.XVII. p, 80,)
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ziemlich isolirt dasteht, wollen die Einen dieselbe auf die früher von

den Meletianern erlangten Weihegrade bezogen wissen ^), die Anderen

verstehen unter ihr eine eleotiu oauouica ^) , wieder Andere ver

stehen den rcconciliatorischcn Ritus, der die meletianischen Clerikei

in ihren Functionen bestätigte und die Erthcilung der Ordinc§

gleichsam rcvalidirte ^). Die letztere Erklärung dürfte wohl den

Vorzug verdienen; eine rceonciliatorische Handauflegung, wie sielin

den von einer Secte Zurückkehrenden überhaupt im Orient wie u

Occident im Gebrauch war °) , konnte recht gut als ^v°-?<x«?l»',

X«(>t>?t!»>l« bezeichnet werden. Wenn es wahr ist, was Sozomenus'

berichtet, daß Petrus von Aleraudrien die Taufe der Meletimi

nicht anerkennen wollte, so bewies sich die Synode, die ihre Tuch

völlig anerkannte, nicht nur gegen diese Schismatiker äußerst n«t-

sichtsvoll, sondern sie corrigirte und rcformirtc auch zugleich jene»

Urthcil des Alexandriners. Demnach sehen wir im ersten allge

meinen Concil Weihen von Schismatikern und Häretikern anerkannt;

denn daß die Novatiancr nur zu den erstercn, uicht zu den letztem

gerechnet worden wären, ist Angesichts der Aussprüche der Alten'

^) Die Ballerini I, «, n. 1494 wollen die Worte ^u^-ix«^? x^'?^

ßi/3Hi«5l!^-«c zu den vorhergehenden «^!< «^»??-»^l >„-»< , nicht aber zu den K

genden bezogen wissen und übersetzen: IIIu» v«r«, <M »l> ip«» «unztiwti M

(ill eco!e8Ü8) «Her« nillmium impn«itluiis ürüiati, in euiumuuiunem fttö!«>

8^no<1u«) reoiuieu<Io8 !>!>« «niulitiaue , ut Iinnurein in8i ^ui<lsm Ii»beM l

nz>erentur 8llera, Sozomenus II, N. I 24 gibt einfach : ?-<»>« ^Z?, ?i^° «^?« «'>'

') l'nuru«!^ I, e, n. 173. ^ueulri äe 82«. ?, II vi»«, VIII n, 8«

^) Iloltxewu I, 0. n, 158, 1'iIlLinont ilöm. t, VI, <^c>n«. Me. not« !i

Hesele, Concil.-Gesch. I, S. 33? N. 2, — Vgl, übrigens auch Nuai- in ?e°i>w

t, II p. 325. 326. «ä, Loun.

°) 8irieiu8 ?, ep. 2<I Himer. l'arrHo, 0, 1 : <juo8 (Hriano«) uo« cm

NovÄtiani» Älii«<^u« Klleretiei«, «ieut «8t in 8^11060 (Mo,) <:ni>8tltutum pe!

illvoelltionLin 8oll>m, »eptiturini« 8ni,itu8 er>i8enp»Ii8 inunu« iinnnLitiolle c»'

tliolieoruin enuventui 8oeiÄilin8, c^unä stiam tntu8 Orisii» N «ei6ei!l>Il>l'

eiiLtoäit, (?l. Inno«, I «p, 22 2,6 Nul8«, Llaeeä.

') 8c>«. H. V, I 15: llc^«^ i-«^'< NeXii-^u ?^«^i»?^li< «?i«»^i^t!i»7«! ^

°) Obschon ursprünglich Schismatiker, wurden doch die Novation«, m !

mentlich im IV. und V, Jahrhundert, allgemein den Häretilern beigezählt, Li« !

bius (H. N. VI. 43,, der sonst (z, B. VII, 24) genau das Schisma von derHäick
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nicht anzunehmen. Auch stehen diese Thatsachen nicht vereinzelt und

wir finden nicht, daß den zurückkehrenden Arianern und Halbarianern

gegenüber eine andere Praxis eingehalten worden wäre; Athanasius

und Basilius, die so strenge am Concil von Nicäa festhielten, haben

sicher nicht gegen den Geist desselben gehandelt, als sie die von

Arianern ertheilte bischöfliche Consecration als solche anerkannt haben.

10. Auch das Concil von Sardika konnte für unsere Frage

einige Anhaltspunkte darzubieten scheinen '). In der Kirche von

Thessalonich waren Ruhestörungen vorgefallen, Eutychian und Mu

saus stritten um den Bischofssitz und ertheilten an Verschiedene die

geistlichen Weihen. Aber keiner von beiden durfte den Stuhl be

halten und erst nach der Erhebung des Aetius ward die Ruhe

wiederhergestellt. In Sardika beantragte nun Bischof Gaudeutius

vou Naissus, zur Beseitigung aller Zwietracht solle man die von

Musäus und Eutychian aufgestellten Geistlichen wieder aufnehmen,

da keine Schuld an ihnen gefunden werde. Ob nun bloß Wieder

aufnahme in die Kirche oder Wiederaufnahme in den Eleruö ge

meint sei, darüber hat mau mehrfach gezweifelt; uns scheint das

letztere richtig, weil es in der Antwort des Hosius heißt, die einmal

in den geistlichen Stand Erhobenen sollen dann (als Solche) nicht

mehr aufgenommen werden, wenn sie nicht zu den Kirchen zurück

kehren wollen, für die sie ernannt waren °), was voraussetzt, daß sie

unterscheidet, spricht von der »»^» ll°°!/»i'<»' «!pl5<c und sagt von Novatian: H'««

«pc?llü< cl°x^7°< ü»Zl'^i-«i-«l. Im <üon<;. I^»nä. e, 7. OpI. I e, 7 (der Svnodc von

382 ungehörig «der einem älteren Stück entnommen), ooll, l'rull, «, 95, bei

8ol, HD. I 14 p. 904 eä, öli^ns, bei l'Iisnä, Haer, ^»b, III 5, Npipn»u

dzer. 59, ?2eiaii ep, 3, bei Lirieiu» I «. (oben ß. 9 N. 6), bei Theodosiu« II,

I<, 5, <üoä. ä« K»«r. I 5, bei Innocenz I ep. 17 aä üul. («, ^ovalillni» »Iii3<zu,«

l>««r«ti<:i») erscheinen die Novatianer als Häretiker ; ja Cyprian selbst betrachtet

den Novatian als Häretiker und erwähnt die äui-issim«, prgvita» lilleretio»« pr»«-

»umptiuni» (1^. ä« lapsi» und ep, 67 »ä stepbaii,). Wenn anderwärts, z. N.

^- 2 Loa. IbLoä, ä« daer, und Lasü, ep I »ä Hmpliil, o, 1, dieselben von den

Häretikern geschieden werden, so erscheint da«, abgesehen von besonderen Erklä-

rungsgründen, doch nicht als die vorherrschende Auffassung. Vgl. Nat»!. H,Isx.

N, N, 8«,ee, III «, 3 »rt. 4 §, 3,

') In den nur griechisch erhaltenen Canonen 19 und 20, S. Hefele,

Conc. I, S. 578—58«.

') o. 19: «?i»^ 7^< 5l< »X^si«,^ c»»X^i«?^«!>>' n^»»x^^^^ »71»^«!«»' «ieX»
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im Falle dieser Rückkehr Anerkennung sowohl in der Kirche als im

Clerus finden sollten. Mithin wurde wohl ihre Ordination aner

kannt. Wenn es weiter heißt, Eutychian und Musäus sollen sich

nicht den bischöflichen Titel anmaßen, sondern mit der Laiencommu-

nion begnügen, so ist das die Strafe ihrer Usurpation und sonstiger

Vergehen, keineswegs aber ein Beweis, daß jene beiden die bischöf

liche Consecration nicht in gehöriger Weise erhalten hatten; für

diesen Fall würde Gaudentius die Aufnahme der von ihnen Ordi-

nirten zur Beseitigung der Zwietracht nicht haben beantragen können.

Hosius aber wollte nur die beiden Parteihäupter vom Clerus aus

geschlossen wissen und es scheint das Dccret dem des Nicänums in

Betreff der Meletianer analog ^). Indessen ist der ganze Vorgang

zu dunkel und zu wenig bekannt, als daß sich mit völliger Sicher

heit hierüber urtheilen ließe.

11. Wohl scheint das zweite ökumenische Concil die Weihe des

Cynikers Marimus als ungiltig zu bezeichnen ') ; aber sicher handelt

es sich hier nicht um den Charakter, sondern um das exei-citiun,,

die ^urisäiotio , den twuor et ^raän» °) und der Synode kam es

vor Allem darauf an, daß er den Stuhl von Constantinopel nicht

einnehmen dürfe, der nicht ihm, sondern dem Gregor von Nazianz

gebührt hatte. Die Alexandriner ') sowie die Abendländer *) waren

aber gleichwohl zur Anerkennung des Marimus geneigt und wollten

den bei Gregors Resignation erwählten Nettarius anfangs nicht

anerkennen, so sehr auch die Illegalität der Weihe des Cynikers

feststand, sie hielten also seine Weihe nicht für nichtig. Der Aus

spruch: Marimus sei weder Bischof gewesen noch sei er es jetzt,

war dem Usurpator gegenüber völlig gerechtfertigt und seine Amts-

°) Hefele a, a. O, S. 580.

') lünue. <üpl. I, 381 eau. 4 (Gratian o. 10 ä. 19). Die Oorrsütore»

Itoiuaui (zu Gratian I. <:.) erklären zw« die Sache dahin, Mapmus sei gar nicht

zum Bischöfe geweiht gewesen; allein diese Thatsache kann nach der Erzählung de«

Gregor von Nazianz (o»riu. äe vita «u» v, 815—953, 999 »ey,) keinem Zweifel

unterliegen.

2) "lonrusl? I. «. Holtüelan I. «, p, 153,

') 6r«F, AÄ2. earm. äs vit», »u» v. 1572 ss<z. ?o«m2t. 1^. II »eot. I.

o2lui. 12, 14, 30.

^) H,uit»-u». ep, 13, 14. NausI III, p, 630 »ey.
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lmdlungen wurden cassirt ^xvc«^<7«^) , so daß die von ihm Ge

mißten nicht in ihren Graden anerkannt wurden, sonach seine Or

dinationen aller Wirkung entbehrten. Da die Synode in ihrer

testen Zeit den von den Arianern ordinirten Melctius von Antiochien

zum Präsidenten hatte, so hat sie mindestens stillschweigend auch die

von Häretikern ertheilten Weihen anerkannt ^). Auch die anderen

ökumenischen Concilien sprechen nicht gegen die Lehre vom unzer

störbaren Charakter des Ordo, sondern prägen sie vielmehr immer

deutlicher aus. Das Concil zu Efthesus bestätigte ein zu Constan-

tinopel unter Sisinnius erlassenes Synodaldecret, wornach massalia-

nische Cleriker, die den Irrthum abschwören wollten, im Clerus ver

bleiben durften °). Dasselbe Concil ging ferner, wenn es dem

Mphilischen Bischof Eustathius, der resignirt und bereits einen

Kchfolger erhalten hatte, die Fortführung des bischöflichen Titels

>md der entsprechenden Insignicn mit der Beschränkung gestattet,

leine Ordinationen mehr vorzunehmen, was die kirchliche Ordnung

gestört hätte '), von der Voraussetzung aus, daß auch ein Bischof,

der keine Heerde mehr hatte, noch zu weihen befähigt sei und ihm

die Ausübung dieser Fähigkeit erst untersagt werden müsse. Gegen

die Nestorianer, welche zur Kirche zurückkehrten, hielt man wesent

lich dasselbe Verfahren wie bei Arianern und Massalianern ein ^).

Im Concil von Chalcedon sehen wir die von Dioskorus auch nach

der Räubersynode Ordinirten als Bischöfe anerkannt, wie nament

lich den Anatolius von Constantinopel, desgleichen im sechsten Concil

die von Monothelithen Ordinirten. Im siebenten Concil tritt vor

Allem der Patriarch Tarasius zu Gunsten der von Häretikern und

Verurtheilten vorgenommenen Ordinationen auf. Als es sich in der

ersten Sitzung um die Wiederaufnahme der von den Ikonoklasten

Ordinirten handelte, wurden verschiedene (zum Theil auch nicht Hieher

gehörige) ^) Zeugnisse aus den Concilienacten , aus den Schriften

5) Da« ward auch in der ersten Sitzung des VII, Eoncil« hervorgehoben.

Ä2n«i XII, 1038.

°) H»rä. I, p. 1627. Hefele II, S. 196.

') Narä. I, p, 1826. Hefele II, S. 195.

') (ü^rill, Hlex. «p, »ä Naxim. et Y«ni>»ä. l'lU'll». in «üoue. VII. »et. I.

Uauzi XII, p, 1022, 1023. Ck. «rex. öl. I.. XI. «p. 67.

') Z. B. oau, 3. Vr>Ii«8.
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von Athllnisius, Basilius, Cyrill von Alexandrien, aus den kirchen

geschichtlichen Werken von Rufinus, Sokrates und Theodorus Lektor,

sowie aus der Biographie des heiligen Sabas zu Gunsten der frag

lichen Bischöfe und Geistlichen vorgelesen. Bei Verlesung des achten

nicänischen Canons über die zurückkehrenden Novatianer bemerkte

Tarasius, daß er für alle Häresien gelte '°) und die im Nicänum

erwähnte Handauflegung erklärte er von einer bloßen Bcnediction ").

Auch sonst sucht er die Giltigkeit der häretischen Weihen und die

Aufnahme der in der Häresie Ordinirten, und zwar, wie der Zu

sammenhang zeigt, mit und in ihren Weihegraden, wofern sonst

nichts vorliege "), zu rechtfertigen. Unter Anderem wird das Bei

spiel des Cyrill von Jerusalem angeführt, der von Acacius und

Patrophilus nach Vertreibung des Magiums eingesetzt, zuerst un

rechtmäßiger Bischof gewesen "), und doch allgemein, zumal im

zweiten ökumenischen Concil, anerkannt worden sei "); dann die

Beispiele des Meletius von Antiochien und des Anatolus von Con-

stllntinopcl '5), sowie das Verfahren der dritten und sechsten Synode '"),

bezüglich welcher letzteren auch von den Vertretern Roms bemerkt

ward, daß der dort verurtheilte Makarius bei Papst Benedict II,

Aufnahme gefunden habe "). In der That nahm man auch jetzt

die ikonoklastischcn Bischöfe und Geistlichen in ihrem Range wie

der auf.

"") ^I»n»i XII, p, 1022 : ?i5sii nil5»>5 «^5^5^ «?^i.

") Die Mönche sagen I. e, p, 1039: i>< «»?-« i-^c ltz «7l«c ««l! »Ilo^c»«««

P5^5X^< «^ I»'^»^. Darauf Tarasius : «»! li^t^ ^>,^k; »^«c »sil?^^» iiz«x^e^l;

^^ Da« ist übrigen« nach der Synodila des Concil« von 382 (7>!>eoH,

H. N, V, 9) und anderen Zeugnissen nicht völlig richtig, obschou Sokrates (II, 27,

36, 38) und Rufinus (vgl. auch 8««, IV, 20) dafür angeführt werden, (louttöe

Vita 8, O^r. Nisi'o«, U, 26—3«. Vgl. ?2F, 2. 351, n, 7, 8.) Aber wenn auch hier

wie anderwärts die historifche Vorausfetzimg falsch ist, die Ueberzeugung , die sich

in der Anführung ausspricht, ist es allein, auf die es hier ankommt,

") >I»u8i I. e. z>. 1042,

>l) Ibiä. p, 1038, 1042.

>°) Ibiä. p. 1022, 1026,

") Ibi6, p. 103S. Ol. 'I'uniUÄSsiu l>. II, I.. 1, 0. 63 n. 9.
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12. Ganz andere Ansichten scheint Theodor der Studit gehegt

zu haben, der in so manchen Fragen mit dem Patriarchen Tarasius

wie auch mit dessen Nachfolger Nicephorus nicht einverstanden war

und in seinem Eifer gegen die Ikonoklasten und andere Parteien

sicher sehr weit ging. Er nennt die Eucharistie der Bilderstürmer

„häretisches Brod, nicht Christi Leib" '), ein „wahres Gift" "); er

behauptet: „Wenn die Häretiker auch die Formeln der Rechtgläubigen

gebrauchen, so vcrstehn sie doch dieselben falsch und glauben nicht

an das, was die Worte bedeuten ^); daher reden sie trotz der An

wendung des orthodoxen Ritus doch nur vergebens, führen ein

bloßes Gaukelspiel auf und beschimpfen die Liturgie, gerade wie

Zauberer und Gaukler bei den Orgien der Dämonen heilige Gesäuge

mißbrauchen" ^). So sagt er auch: „Die können nicht für wahre

Diener Gottes gehalten werden, die ein häretischer Bischof geweiht

hlit" 2). Anderwärts «) wendet er Matth. ?, 18 auf einen Priester

»II, den ein wegen Verbrechen entsetzter Bischof ordinirt. Er scheint

die strengen Acußerungcn vieler Väter, wie des Basilius '), des

Pseudo-Areopagiten s), buchstäblich und im strengsten, schroffsten

Sinne gefaßt zu haben, indem diese sie kaum verstanden. Doch ließe

sich noch immer der Versuch machen, die Aeußerungen des Studiten

dahin zu erklären, daß die Sacramente der Häretiker nicht die Gnade

>) !_,, II ep. 19? llä vni'utll. (ziißlie l, xoix, I>. 1597): ^!'pe?!«°c 7»p

2) 1^,. II ep. 24 aä I^u»t, z>, 1189: lt n»?» siox »l'^i-iücox ««lxwvl« »»

5) 1^. I K^>. 40 aä lluuolÄt, p, 1057: ou'x «!2X ^6 «l/< xeifü>?-c,!<5? (otll!l^!«<)

°) L. II «p, 215 aä »iLtlioä, <i, 13 z>, 1652.

') Die Worte des Basilius, die wir oben (ß. 7 N, 9) anführten, gebraucht

l'Iieuä. 8tuä, I., II «p. 11 »ä ^Ärierat, p, 1149,

°) vlnu^g. «z>. 8 aä vemopliil. ß. 2 M^u« III z,, 1092), wo es heißt:

Der gottlose Priester ist kein wahrer Priester, sondern ein Feind, Betrüger, Wolf

im Schafspelz u. f, f.
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'^'

verleihen und nicht die gewünschte Frucht haben und die durch sie

gegebene Gemeinschaft mit den Irrlehrern mehr beflecke als die von

ihnen crtheilten und durch sie vermittelten Sacramente nützen können.

Theodors ganzes Bestreben ist es, die Gemeinschaft mit den Häre

tikern zu widerrathen und von ihr abzuschrecken. Es ließe sich darauf

insistiren, daß in der erstangeführten Stelle von denen die Rede ist,

die in Gemeinschaft der Häretiker mit deren Viaticum verschieden sind,

und daß hervorgehoben wird, wie die Verstorbenen, je nachdem

sie von Orthodoxen oder von Irrgläubigen das Viaticum genommen,

jenseits zu den Einen oder zu den Anderen werden gezählt werden '),

Ebenso sucht Theodor in dem Briefe an seinen geistlichen Sohn

Ignatius von der Gemeinschaft mit den Häretikern abzuhalten,

die, weil sie nicht den rechten Glauben haben, mit der Liturgie ihr

Spiel treiben und sie beschimpfen; er will in Ermangelung eines

orthodoxen Geistlichen die Taufe von Mönchen oder Laien (die

rechtgläubig sind) ertheilt wissen '"), keinesfalls aber absolut die

ercommunicirten Geistlichen ganz davon ausschließen, die im Noth-

falle auch die Taufe und andere Sacramente spenden können ");

er erkennt ausdrücklich mit Basilius '°) die Taufe mehrerer häreti

scher Parteien als giltig an ") und bemerkt, der apostolische Cum

verstehe diejenigen als Häretiker, die nicht im Namen der dm

göttlichen Personen die Taufe empfangen haben und ertheilen "),

Auch die Ikonoklasten haben nach ihm die rechte Lehre von Christus

nicht '5); und doch ließ er im Nothfalle ihre geistlichen Functionen

'») I.. II «p. 24 nach den N. 4 angefühlten Worten.

") I.. II. «p. 215 c>, II l>, 1652,

") S. oben g. 7 Note 8,

") I.. I ep, 40 »ä N»u<!l2t. p. 1049 «ey,

") IKI6. p. 1052. 1°« il 5lsi^«5^«l <7l, ^ zl»xp?!«l ?»v »»>»»«, »XX' «P!5I>

") I.. II «p, 24 nach den N. 3 angeführten Worten: l'nk«^? ^«^» ^

^»^^H^^^!» X^«71<>X »VZP«?I<» »Xi^Hllif ^^V^I«! i»tllftl. Ol le «siVNl/K^ül, l?>

.
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Men, er konnte daher unmöglich im Sinne einer absoluten Nich«

hleit jene schroffen allgemeinen Sätze ausgesprochen haben, wenn

»uch diese Aeußerungen sehr schwierig und dunkel erscheinen mögen.

In dem Briefe an Naucratius gibt Theodor zu, daß der in Gemein

schaft mit Häretikern stehende Bischof, wenn er sich von der Häresie

förmlich losgesagt, Ordinationen vornehmen kann, die völlig an

nehmbar sind ^), denen nichts abgeht, die zur sofortigen Ausübung

der erhaltenen Grade berechtigen ") ; der Gegensatz scheint zu fordern,

daß die von einem wirtlichen Häretiker Geweihten insoferne nicht

wahre Liturgeu GotteS sind, als sie den Ordo auszuüben nicht

befugt sind. Das «^,5^«« ?^? ^««v^//«« '^) zMg^ offenbar den

Ausdruck, daß sie nicht wahre Liturgen sind. In dem Briefe an

Methodius ist ebenfalls die Rede von der Ausübung der durch

einen abgefetzten Bischof ") ertheilten Priesterweihe, wobei auf die

canonischen Vorschriften verwiesen wird, die mittelst der Suspension

solche Ordinirte vom Altardienste ausschließen, sowie von dem

Mangel der Gnade; mit Recht wird behauptet, daß die von einem

Klostervorsteher auferlegte Buße nicht die Wirkung haben kann, das

Hinderniß des Celebrircns und des Dienstes am Altäre zu entfernen.

Ueberhaupt will Theodor die Geistlichen, die zu den Itonoklasten

übergingen, bestraft und von der Kirche ausgeschlossen wissen; so

dann verlangt er, daß sie nicht ohne Weiteres, ohne alle Genug-

thuung wieder aufgenommen werden ""), und in der Regel nicht

in ihren früheren Graden ") ohne Dispens, gesteht aber einer

orthodoxen Synode dazu durchaus das Recht zu "). So haben denn

auch frühere Gelehrte ") die Worte Theodors erklärt und keines-

"°) I^. I ep. 40 p, 1056: H<» ?l 7»p o^oXo^iav «u </>cü'/«l ^x «ni«Xl!»«,

") Ibiä.p. 1057: »v »i^ » xLi°««>^»< wpZ<o5«>>, ^ «^i-°ic ll/'ö^c ilpou^e^.

") Ibiä, p, 1058 v.

") z>. 1652 <^. 13: l'm'5«n«< c<< «-/xX»,^» nlpl7rl<7«> «»« vi» <7!»°io>/ x«>

") I.. II ez>. 11 p, 1149. I.. ll ep. 95 p. 1348.

'>> I.. II ep, 2« z>. 1177; «p. 119 p. 1392, 1393; sp. 191 p. 1581.

") I<. II ep. 6 p. 1128, ep. 11 p. 1149: i-^< l7»p<i^<7lio< ^< lkpoi/i^iili

") ?l»«k2t. »ä po»tkuill. 8ilmc>uäi Opp. zii^ns I, c p. 61: ?arit«i
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falls ist es sicher, daß cr hierin in einem principiellen Gegensätze

zu dem Patriarchen Tarasius stand. Nach diesem Ucbcrblick tön«»

wir als sicher annehmen, daß die altere griechische Kirche in keiner

Weise der nun unter den Theologen herrschenden Lehre vom ein-

i-llctsr oräinis positiv entgegen gewesen ist.

13. Was die abendländische Kirche betrifft, so fehlt es aus,

hier nicht an positiven Zeugnissen aus der Väterzcit, die eine Wieder

holung der einmal in torrn-Z, ^oolssias, wenn auch gegen die Cam

nes und von einem unwürdigen Spender crthcilten Ordination flu

unstatthaft erklären und den Valor der hier in Rede stehenden

unccmonischen Weihen anerkennen. Zwar haben wohl consequciu

Cyprian und seine Anhänger ihre Grundsätze von der Ketzertcum

auch in Beziehung auf den Ordo geltend gemacht '); aber sie

konnten in den meisten Länder nicht durchdringen und verloren

immer mehr an Terrain, wie auch schon früher in den Kreisen, die

von entgegengesetzten Anschauungen ausgingen, eine ganz andere

Praxis sich gestaltet haben muß. Zu den positiven Zeugnissen, die

wir hier anzuführen haben, gehört nicht nur das allgemeine Vcilm

I^on lioeat tieri i-snapti^atione» st reoräinatioiiSZ et traw

1"l<en6(>ii loeo» «!e exnlieari no«8e exi8tiin<iinn8 , »t dunitaxllt volnerit, im

eni8e«n>8 n»eretiei8 vel äenc>8itl8, tum ii«, l^u! «llkin»tinneni »!, ip»i« »cie»

te8 neeepl8«ent, »llcri» luneti(>nibn8 interäictuin e88e. In l>uo ninil «!<

c>uc>d »dnorreat » re^nl» eattiolica llut nurrn 2b sennlae pl»eiti8, «um §>>

communis et con8t2U8 InenIoAurum «entcntia, Leele8i»e ritu oräinaw« »ü

eniseune naeretieo vel c1«pc>»itc> 8aeramentum i^uiäem reeepi88e, »t, <>»>»

per neiÄ8 »ece88erlnt, »ut Insi ^unque in naer«8i ver8entur, tun« neq»«

stpiritu» »aneti ßratiam neczue jus oltieii 8»eri legitime exeice»I>

^) Cyprian spricht sich entschieden sür die Ungiltigkcit des Episcopates r«

Novatian aus (ep, 2ä ^nton, Oi. e, 6 0. VII y. I). und sicher haben in sein«

Munde Ausdrücke wie: Nui8ennu8 nnn «8t, üni«c«ni nee netestatem not«!

tiüdere nee nnnorein, nicht bloß die Bedeutung, daß sie dem Novatian die ti

schösiiche Jurisdiction absprechen, sondern sie sind nach seinen klar ausgesprochen»,

allgemeinen Grundsätzen zu beurtheilen. Vgl, en. ad öla^num e. 31 <ü, XXI^'

<^, 1: Diäieimu8 emue8 emuino nÄeretien8 et 8eni8Mllticc>8 ninil Nllnere p»

te8tati8 et -suri». Die von der Häresie zurückkehrenden Bischöfe und Priester will

er nur zur Laiencommunion zugelassen wissen (e. 1 0, 1 <z, 7), Ja, Cyprian debn!

das auf alle kirchlichen Acte der Häretiker aus: Ita iit, ut eum oinuill »nuä i»»«

inllniil et l»l8ll 8iut, ninil eurum, c^uae illi z;e88erint, nrut>2ri H nudi8 äebe»!,

^ez>. ?t) »d Luise. I^uinill,)
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lüione» Lpisooporum °), sondern auch der klar sich kundgebende

Uscheu über die Reordinationen, die namentlich in Armenien frühe

mgctommen zu sein scheinen ") , und besonders der sehr bestimmte

Ausdruck der achten Synode von Toledo ^). Vor Allem aber tritt

ms Augustinus, der Cyprian's Theorie namentlich in seinen gegen

die Donatisten gerichteten Schriften energisch bekämpft hat, als der

bedeutendste Zeuge der kirchlichen Lehre auch hier entgegen. Sehr

oft urgirt er , auf I. Cor, 3 , ? und andere Stellen gestützt, den

Grundsatz, daß der v»Ior «aoramentorum nicht von der Würdig

keit und Tüchtigkeit des Spenders bedingt ist ^) , erinnert an die

nahe Verwandtschaft des Ordo mit der Taufe und spricht die Im-

terabilitcit beider Sacramente aus °), die er auch den genannten

Schismatikern gegenüber practisch festhielt, bei denen, wie in der

Regel '), mit dem Schisma die Häresie verbunden war. Vor Angustin

und Optatus hatte sich die Controverse mit den Donatisten haupt

sächlich um persönliche Fragen gedreht. Dieselben hatten die Un

2) o. 107 ä. 4 äe onu8eei. ex (?««<:. Oartli. III e. 38, Oone. Papuan,

w. Hefele, II. S. 5«,

2) I^ibellu» preeuiu ?llU8tini et >l»lee!I, 2puä (illllllnä, Lidl. ??. VII

p, 461 »ey. Vgl, Klee, Dogmeugeschichte, II. S. 281, 282.

^) <üc>ne. 1?ulet, VIII. », 653 o. 7 : Neau2uu»ni poterit 2l!<zu»n<lc> pro-

lu>8ii, c^uoil äivin», ^U88i«ne 8iinnl^ue »pn8tolic2e traäitiuni» »ueturitate

«»um n«8<:itnr ex3titi««e. Verum »ieut 8»netum elirizma eull»tuin et altari»

!wii!»' evelli nec^ueunt: it,i c^uoc^ne «anetoluin äeeu» tionurnin, qunä Iii«

comnar Ii»t>etnl et »neium, ^ualidet neeazione suerit neleentuin, nillneliit

«Ullidu» nunäi» ineonvul8uiu.

b) H^ss. tlllot. 0 in ^on. (el. e. 30 t!. I y. 1) eontr» lit. ?etil. (es. e. 8?

z, 5 eoä.) ät>. bllpt, V, 19 (e. 32. Vgl. e. 31—37, 78, 82, 87, 88 eoä.

°) ^,u^. e. ?l^rineu, II, 13: t^ull» c>8tenäitur eau82, cur ille, <^»i in8uin

bz^tizmuni »inittere nun nute8t, ^N8 d»näi p«te»t aiuittere. Htruin<^ue eniin

«HolÄmeiituni e»t et czuaäan^ eonzecratinne ntruinuue Iioinini öatur, illnd

cum bapti^Ätlir , i8tuä euin oräinatul; iäenc^ne in Oatli«Iil/H utruin^ue

inn licet iterari, (e, 9 d, I <z, I.) 8ermo de emelitn (^»««ar, (Opp t, IX

p, 890 eä. IHiAue): ?lopter mlllnm, <^uc>ll nadsnt, nun in e!8 per8e<^ni nc>88u-

m»8 dc>n», <z»i»e »M08<:iinu8. zialnm eniin äi88en8ioni8, 8eui8in»ti8, n»e>e8i8,

malum »uum liadent; Ken» vern, <^uae in !I1i8 »^nc>8eiiun8 , non 8unt 8ua;

lloinini n«,»tri n»dent dona, Nede8iae nadent Ken». L»pti8in,i8 non e«t

ipznruin, 8eä (Ü1ili8ti. Invne^t!« nomini8 Dei 8uner eaput in8uluin, c^uanäo

orHinautui' epi8eoui, invoe^tio illa Dei e8t, nun I)on»ti.

') llior. <^nm, in l'it. e. 3. (e, 2« L. XXIV <l, 3)
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giltigkcit der Weihe des Cäcilian behauptet, weil dessen Consecrator

des Verbrechens der Auslieferung der heiligen Bücher sich schuldig

gemacht s). Wenn Cäcilian nicht das supponirte Princip angriff,

sondern nur die Wahrheit der Thatsache läugnetc; so kann uns

das nicht befremdlich erscheinen '). Mit dem Erweise des Gegenthcils

jener Voraussetzung erlangte Cäcilian zugleich auch eine persönliche

Rechtfertigung, die ihm vor Allem nöthig war '"), ohne daß dabei

das falsche Princip der Gegner zugestanden wurde. Dieses war!

vielmehr bald ebenso theoretisch als practisch, wenn auch noch nich!

mit der Schärfe wie von Augustin bekämpft das Urtheil, mit dm

Papst Mclchiades schon 313 die bei den Donatiften Ordinirten in

ihren Weihen belassen "), rühmt der Bischof von Hippo als »en-

tsntia iuiiooenL , ^roviäa, inte^i-», et ^aoiiioa '^) und nach ihm

verfuhr auch die afrikanische Kirche ^). Ifon sunt itsrum oi-äinati,

sagt Augustin, seä ziout in ei« Kaptisma , ita orclinatio manzit

intszra; dabei redet er ausdrücklich von Solchen, die außerhalb

der Kirche geweiht worden waren "). Das Vitium, bemerkt er,

lag in ihrer Trennung von der Einheit, nicht im Sacramen!,

«aoramsutÄ, ukiouin^ue sunt, saäem sunt; eine neue Ordinal»

würde nicht dem Menschen, sondern dem Sacramente zur Schmoi

sein '5); die Sacramente gehören alle der katholischen Kirche an "j

und auch im Schisma werden sie nicht von ihr verworfen "),

Augustin hat es zunächst mit dem Schisma zu thun; aber d»i

') Hui», I?e1ix H.ptunASn»i«, yusin librnruin «aeroluiii ti'Ääitnlem tui«««

clissdant, sum ni<1in2«»«t. — ^n^. sp. 105 u, 16.

') ^UF, Lrsvie, Lnllat, liis 3 : lä äiei pntuit »ä illo« iriiäsuäu«, q»>

du» Kos iUÄnä»««s psldlbstul, <^nia esrtu« erat, oräiu»t«!'«8 «uo« tr»Hito«i

null s»»s,

>°) ^aurnsl^ I, e. p, 174,

> ^) Uovltb, Ileli^u. SÄ«, IV, 60—70, !>l2N8i II. 463. Hefele, C°nc, I,

S. 168, 169.

"> H,UF. 6p, 43 llä Olniinm st NIsu». IliumÄssw, ?. II I,. I <:, 62 u,2,

") H,>i^. e. I>Ä,li!i, II, 13. llunL. Oartli. VI, 401 s. 2. Hefele, II. S,, ^

") H,u^. sp. 185 »ä LouilÄL. Ck, s. OrsLcou. II, 11, 12.

") H,uss. e. ?2lin, II, 13.

>°) H,u^. ep. 48 »ä Viuesut. (s. 31 d. I <z. 1.)

") vs d»pt. I, 1 (e. 32 ä. 4 äs eou».): 0»teuäitm . . . iio« ie°t« l«

LSl«, <^ui Vei »2Sl2iiisut» iinprudar« HL« in seliizillats »uäemu».
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Gleiche gilt nach seinen Principien und seinen ausdrücklichen Worten

auch von der Häresie "). Ebensowenig als die Kehre Augustins

Knn die Lehre Gregors des Großen einem Zweifel unterliegen.

Gleich jenem stellt der genannte Papst Taufe und Ordo zusammen

und verbietet die Wiederholung beider "); auch läßt er die Aufnahme

nestorillnischer Cleriker in ihren Weihegraden zu ohne das geringste

Bedenken '"). Wenn andere Stellen dieses Papstes dagegen zu spre

chen scheinen, so sind diese offenbar nach den von ihm ausgesprochenen

und ausgeübten Grundsätzen zu beurtheilen und nach den erörterten

allgemeinen Gesichtspunkten zu interpretiren °'). Was uns im Orient

begegnete, zeigt sich auch hier: die Häresiarchen und Urheber von

Spaltungen und Unruhen wollte man für immer ihrer kirchlichen

Würden beraubt wissen, die übrigen Cleriker aber ließ man meist

bei ihrer Versöhnung mit der Kirche in ihren Graden, nur nahm

man solchen gewöhnlich die Aussicht auf Beförderung zu höheren

Weihen °°). Dispensen zur Beseitigung der Irregularität "') sind

häufig, aber die Ungültigkeit einer Weihe wurde noch nie durch

bloße Dispensation gehoben ").

>') Andere Stellen s. bei Hallier de «»«r. uräin. p. 482 ecl. r»ri» 1636.

") «re^. «. 1^. U ep. 32 »<i ^ol>. Lp. Ilaveu. (o. 1 6, 68): Illuä »utem

yuoä «lioiti», <^uoä i« <zui uräiuatu» est, iternui oräiuetur, v»I6e riäieuluiu est,

et »b iu^euli ve»tri oon»iHel»ti<)lle extraneum ; ui»i forte c^uoä exempluiu

»ä meHi»iu HeHueitur, He yun ille ^uHieauHil» est, <^ui t»Ie 2lic>uiH leei»«e

perbibetur. H^bzit »utem He trateruitllte ve»tra »ie »apere. 8icut euiin bllp-

ti^atu« »eiüel iteruiu bapti^ari non Hebel: it» c^ui urHiuatu» est »euiel in

eoHem «rHiue Iternm eou»eer»ri non Hebet. 8eH »i <zili» tni-üitan euiu levi

culpa aH »»oerHotium veuit, pro «ulp» poeniteuti» inäiei Hebet et tameu

oräo »ervari.

") L. XI ep. 67: abs^us ulI» Hubitatinue eo» »»uetita» vestr«,, »er»

vati» ei» proprii» urHiuibu», in »uo euetu reoipillt. ^bnll!ll««ii!, I. o, e. 63 u, 2.

'^) I.. VIII ep. 65 »H >Ieäiu1. («, 6 o. IX <z. 1) redet er nur von der

Anerkennung der von Nichtkatholischen Gewählten, Auch da« hat keine Schwierig

keit, daß Gregor 1^, VII ep. 3 sagt, dem würde die beneHiotio zur maleHictio ,

uni »H bu«, ut ü»t baeretieu», prnmovetur, und daß er in der Weihe Eicom»

municirten keine wahre Consecration anerkennen will. 1^. III ep. 20; e. 1 (?. IX

<l- 1. — Vergl. auch I.. VII ep. 3. 110 V. 1«?. IV 55; °. 4, 13, 0. I <1 1.

") Leu N. ep. »H ^»uu»r. H-^il. u. 18 (Opp. eä. L«Il. I, 730. U»ll3i

V, 1317) o. 43. 1. 12 0. I y. 1. °. 21 0. I <z. 7.

"> Vergl. Morinu« l. <:. °. 9 u. 7 p. 106.

") lo.nruel^ 1. e. p. 149, 150.

Ocft. Nieitelj. f. l»th. lheol. I. ^^
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14. Ueberhaupt ist die Praxis der früheren Päpste eine durch

aus consequentc und wir sehen den gegen die Donatisten eingenom

menen Standpunkt auch anderen Schismatikern, Häretikern und Ver«

blechern gegenüber nicht verleugnet. Uncanonische Weihen werden

nach Augustins Grundsätzen von ihnen behandelt und sehr häufig

den illegitim Geweihten Dispens ertheilt. Siricius indulgirte, daß

die in Spanien ooutr» «Äuan«», aber in Unwissenheit darüber Ge

weihten begnadigt und in ihren Weihegraden belassen werden sollten ').

Anastasius I. erlaubte den donatistischen Clerikern ebenso, ihre Weihen

auch in der Kirche auszuüben ^). Leo der Große erkannte auf Bitten

des byzantinischen Hofes den von Diosturus au die Stelle des Fla-

villn gesetzten Anatolius von Constantinopel , der in seinen Augen

ein Intrusus war, nebst seinen Ordinationen an ^). Derselbe Papst

ließ den novatianischen Bischof Donatus bei seiner Rückkehr zur

Kirche als Bischof gelten und verlangte von ihm nur die Verdam

mung des früheren Irrthums "). Gleiches that er mit dem aus

dem Laienstllnde erhobenen Donatisten Maximus ^) und mit den in

der Provinz Aquileja vom Pelagianismus zurückgekehrten Geistlichen °),

die nur dazu angehalten wurden, die Häresie abzuschwören und sich

des Umherschweifens zu enthalten. Er tadelt nicht, daß man sie

als Geistliche aufgenommen, sondern nur, daß es ohne vorgängige

Abschwörung geschehen sei, und daß hier nicht bloß schon in der

katholischen Gemeinschaft Ordinirte gemeint sind, lassen nebst der

Stellung der Pelagianer in jener Provinz die Worte erschließen:

') 8ilic Sp, »ä Uimel. I^i-ac 1 n. 19. Onn»t»ut p, 836.

') «<,u8talit p. 733, 734. Pustel!, üibl. ^ur. «»n. I. 305 «6. pari« Ißßl.

') Leo »I. «p. 104 (»l. 88) e. 2; ep. 111 (al. 84) e. 1.

') I^en ep, 12 «ä Npi8e, Naui-it. «, 6 («. 20 l?. I <^. 7): Dauatuiu »ut«m

8ll1i<:i!!«ii«<-i!i ex !fc>v»ti2lli« euni sua, ut eainperlmu» , plebe ennver^um it»

äominieo ßre^i vnlumu» prae8iäere, ut lidelluin Läei 8uae aä uo3 memi-

llerit äilißenciuiu, c>un et IfovÄtiÄni cin^inati» ällmuet errorem et pleui88ime

ennüteatur eatlinliellin veritatein.

^) Idiä, (e. 19 l). I H. 7): ziaximuin c^noc^ue ex laieo licet reprekell-

»ibilitsr oläinatuiii , t-lmeu »i Dc>u»ti8tk> ^'lliu neu e8t et ll 8piritu 8«lii«mH'

tieae plll?it2ti8 »Iieuu8, ad «pi8oc>p2li, <^u»in c^uoc^uc» moäu »äeptu8 e»t,

uoii lep«Ni5uu8 äi^uitate, it» ut et ip»e libello »ä nn» eäito elltkolieum »e

e»»e iu«,iiit'e8tet.

°) ep 1 (al. 6) »6 ^uile^. Lp. «l. ep. 2 (»I. 7)
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relioti» eodszii», in c^uibu» dsricatum aut Äcoevei'Änt g,ut reos-

neraut. Ebenso sehen wir die gegen die «iranischen Canones vor

genommene Weihe des Bischofs von Antiochien von Papst Sim-

Plicius genehmigt '). Im acianischen Schisma tritt die Haltung des

römischen Stuhles noch bestimmter hervor. Der als Begünstiger

der Häresie von Felix II. 484 gebannte und für abgesetzt erklärte

Acacius von Constantinopel hatte viele Weihen und andere Sacra-

mente gespendet, unbekümmert um das Urtheil des romischen Stuhles,

und es gab Viele, auch im Orient, die alle von ihm seit dieser Zeit

vorgenommenen Taufen und Ordinationen als nichtig betrachteten.

Wie schon Gelasius I. für die von ihm Ordinirten Dispensationen

eintreten ließ ^), so war dazu noch mehr Anastasius II. geneigt, der

in einem eigenen, an den gleichnamigen Kaiser gerichteten Schreiben

jene Meinung nachdrücklich bekämpfte ") und , die Worte Augustins

sich aneignend, den Valor der von Acacius gespendeten Sacramente

trotz seiner Illegitimität entschieden vertrat '"). Er wies einerseits

auf die Analogie der Taufe und den Charakter der Sacramente

überhaupt "), andererseits auch darauf hin, daß der Hochmuth des

') 8impl, ep, 14 2,1 üeuou,

') <3ela8. ep. 9 aä Vupliem. Larou. a 492: I^Itur per litera«, qua«

per 8iuelitiuiu äiaeouuiu <i«8tiua8ti8 <!e t>i8, quo« oapti^avit, quo» oräiuavit

^eaeiu8, rnaiorum traäitioue eouteetaiu et verum praeeipue reli^io8ae 8o1>

üeituäiui» eou^ruarn praedemu8 »in« oütNeultate rueäieiuani: <Huo uo8 vultl8

ultra äe8eeuäsre?

') ep. 1 aä ^u»8t. Irup, (et, c 8 §. 1 8eq. ä. 19): läeo er^u et uie,

eu^'u» uoruen dieimu« e««e retieeuäum, inale doua ruiui8trau6o »ibi tauturn

uueuit; uaru iuvioladile 8aerarueutuiu , qunä per illuru äatum e«t, aIÜ8

perleetioueru 8uae virtuti» odtiuuit, ei auteru udluit, <Huoä quuiu ita »it, ali-

Quorum in tauturu »e exteuäit eurio8a 8U8pielU, ut inia^iueutur, prolato

a ?apa I'eliee ^uäleiu po8tea iuetlie aeiter iu 8»era>uenti8, quae ^eaeiu»

u»urpavit, e^i88e ae periuäe eo8 ruetuere, qui vel iu eou8e<:ratioue vel

in dapti8iuate raiui8teria traöüta 8U8eeperuut, us irrita deueüei» äivina

viäeautur,

^°) <Huc>6 uulluin äe ui», quo8 dapti^avit ^eaeiu8 vel qu«8 «aeeräote«

8iv« Ievita8 »eeuuäuru eauuue« uräiuavit, ulla ex noruiue ^eaoii Portio lae-

»ioui« attiu^at, quo to8titau per iuiquuru trauita ßaeraiueuti ßratia iuiuu8

ürrua viäeatur.

") Mit den Worten: zieruiueriut iu ÜÄll quoque parte 8irlllliter trae-

tatum praevalsre 8upLrIureiu weiset der Papst »us die vorausgehende Erörterung

18»
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Verurteilten nur ihm allein geschadet haben könne '^). Er bedient

sich des Beispiels: Wie die Strahlen der sichtbaren Sonne, wenn

sie auch durch die häßlichsten und schmutzigsten Orte hindurch gehen,

doch nicht durch deren Berührung besteckt werden: so wird auch

nicht im Geringsten die Kraft Christi, der geistigen Sonne, die diese

sichtbare geschaffen hat, durch irgend eine UnWürdigkeit des instru

mentalen Spenders verkümmert und entwürdigt. Ferner wird urgirt:

Obschon Judas des Diebstahls und des Sacrilegiums schuldig war,

so wurden doch die durch ihn gespendeten Wohlthaten dadurch nicht

benachtheiligt, und Gott fragt nicht, wer Predigt, sondern wen ei

predigt, nicht welches Werkzeug den Dienst verrichtet, sondern wel

cher Dienst verrichtet wird. Anastasius II. ist der erste Papst, der

ex rn-otesso unsere Frage, wenigstens dem wichtigsten Theile nach,

erörtert hat, und er löset sie zu Gunsten der jetzt bei den Theologen

herrschenden Ansicht ganz bestimmt, so daß Spätere in ihren Vor-

urtheilen beschult» sogar die schwersten Anklagen gegen ihn vorbrach

ten "). Seine Entscheidung ward auch von seinen Nachfolgern fest

gehalten; in dem unter Hormisdas und Justin I. abgeschlossene»

Kirchenfriedcn findet sich keine Spur davon, daß von seinen Grund

sätzen abgegangen worden wäre. Ebensowenig finden wir ein Beispiel,

daß die Dispositionen der früheren ökumenischen Concilien im Orient

bezüglich der von Häretikern u. s. f. Ordinirten in Rom Wider

stand gefunden hätten. Auch sonst finden wir in der römischen

zurück: 5f»rn et l,2pti»inuin (<zuuä prueul »it »!> Neele»ia) Live «,d lläu!

tern vel a lure fuerit <I«,tuin , «,<! pereipientein munu« pervenit ilü-

datuiu, nuia vox ill» , eulle zier eoluiudarn sonuit, einuern inaoulain Ilurn»i>»e

pollutioui» exeluclit, nua cleelaratur ae llieitur: Hie e»t hui dllptiüat zpirit»

»anotu et i^ue et«,

'^) I^ain «uperdiü, 8einper »idi, non »IÜ8 llleit ruinÄin. (Hucxl univer«»

8cr!ptur»run> enelelitiuin te8tatur aueiorit»«, »ieut et iam per 8piritum 8. äici-

tur » proplietll! Ifnn nabitabit in ineciin äumu« ineae, <zu! taeit »uperb!»m,

IIuäe «um «iiii 8»oer6oti» nuinen v!näie»verit eun<leinnÄtU8, in ip8iu8 vertieem

8Uperd!»e tmnor innietu« «8t z u,ui«, non pupulu8, <zui in rnv»terii» 6c>nuin ip«i«'

«itiebat, ex«Iu«U8 e»t ; 8e<! unlina 8«I» üla, eu»e peee«,?erl!,t , ^'u»tu M^ieio

prnpr!«,« eulplle erat obnoxi», cziiuä udi>zue nuinere«» 8eriptur2ruin teZt»tnr

iuztruetin,

^) lf»rn »i vi«ib!Ii8 »eÜ8 iztiu» r»äii, cum per lue» lueäissiin» tr»n8eullt,

null» eunwetus in<zu!n»ntur : rnulto mazi» illiu», czui izturn vizibllern lecit,

virtu» null» iuini8tri inäi^uitate uen8triußitur.
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Kirche bis zum achten Jahrhundert häufig Weihen von verurtheilten

«der intrudirten, häretischen oder schismatischen Bischöfen anerkannt;

bei den älteren Schismen in derselben, wie in dem des Ursicinus,

Eullllius, Laurentius, Dioskorus, Vigilius finden wir keine Spur

von Zweifeln an dem Valor der von den Eindringlingen, Usurpatoren

und Schismatikern ertheilten Weihen, noch von Reoroinationen, die

in deren Folge vorgenommen worden wären; auch die Weihen des

bei Lebzeiten des Silverius illegitimen Vigilius blieben unbeanstandet,

und als er nach dem Tod des erster« legitim ward, wurde an keine

Niederholung derselben gedacht '^).

15. Gleichwohl scheinen diesen Zengnissen und Beispielen an

dere entgegengesetzter Art gegenüber gestellt werden zu tonnen. So

äußert sich Iunocenz I. über die Arinner und andere Häretiker in

einer Weise, als ob er nur ihrer Taufe, nicht aber ihren Weihen

Validität zuerkenne '). Allein es ist sein Gedanke wohl so zu erklären :

") Ganz falsch behauptet Gralian («an, 8 <I, 19), Anastasius II. habe die

Ordinationen des Acaciu« für kanonisch und erlaubt gehalten und fo die

Neciete seiner Vorgänger verletzt; vielmehr hat Gratian dessen Worte wie auch

die der letzteren gänzlich mißverstanden. (Oorreet. «on>. not, in b. I.) Der «au.

ü, eoä. mit der Aufschrift : H.N2»tÄ8iu8 l> De« reprod»tU8 uutu divinc, per«u«8U»

°»t, f«gt ebenso irrig, Papst Anastasius (496—497> habe den Acaciu« zurückrufen

wollen, der schon 489 unter Felir III, verstorben war. Dasselbe wiederholt Gratian

po«t «an. 69 v. I <z, 1,

") Auf diese« Beispiel stützt sich Petrus Damiani bei Morinu« I. «. mit

dem Bemerken: Oräin»tinlle8 ej>i8 In «u» perpetim 8t2biiit»te pern>2U8eruut.

°j Inno« Lp, 18 »ä H,Iex»när. H,ntiu«n, n, 3 (Gratian «. 73 t? I c>. 1):

^n»no8 praetere» «eter»8<zne llUMsmuäi pe3te8, <^uia euruin laieo» «onver803

«ä Dnmimim 8ul> im»^iue poenitentiae »e 8. 8piritU8 8«u«titie2tic>ne per

»»uu» impa8itinneiu 8U8«!p!mu8, nun viäetur «Ieriec>8 enrum euiu 8»eer<!utii

(Ä, «»«eräetio) »nt min!8terii «uju8p!»in 8U8«ipi «ledere <li^uit2te (»I. <ÜFni>

t»tem), <Hnoui»in <zuit>U8 8oluil> o»pti8iuuin r»tnm «88« periuitti>i>u8 (c^uod

utl^u« in nomine ?»tri8 et I'illi et 8piritu8 8, perüeitur) , nee 8pirituin 8»n«>

tum e»8 dabei-s ex illu b»pti8M»te iili8(zue in^8terii8 »rbitlilmur, <Huuui»!n «um

» e»tb. ü<ie eornin »uetare8 äe»ei8«ereut , perleetiuneiu 8pir!tn8> <zu»,u>

»üoeperllnt, ainiserunt, nee 6»re esu« plenitnäinein po88uut, «zu^e

m»iim« in uräin»tionibu8 operatnr, quain per i<npiet»ti8 8u»e perü<1i»iu patiu»

sMm per üäem dixeriin, peräiäernut. ?rc>pter <zuo6 üeri nc>n pot«8t, ut

ennim pr<>t'Äli(>8 8»««r6c>t«8 äi^no8 Ouristi uennribu8 »rbitreinnr,

Quorum Iziee» imperfecta , nt äixi, »ä 8»noti 8piriw8 per«ip!euä»in Fr»ti»iu
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Der zur Kirche zurückkehrende Häretiker hat sogleich alle Ehren und

Wirkungen der Taufe, ist sogleich Sohn und Glied der Kirche; aber

der häretische Geistliche hat nicht sogleich die Folgen der Weihe, er

muß von den Censnrcn befreit und in seine Würde wieder eingesetzt

werden , er wird nicht oum »kcerdotii aut mini»torii ol^ns^iam

äißnitate aufgenommen. Diese Worte, das Hervorheben der no-

nores, der «tiZnit»», die Ucberschriftcn der Codices ") — Alles deutet

darauf hin, daß der Papst nicht den Charakter, sondern zunächst die

Ehren und Ehrenrechte des geistlichen Standes im Auge hat '),

Da ferner die Gnade fehlte, so war die plsuitucla und psrfeLtin

8piriw8 nicht vorhanden, die Priester waren in ihrem Herzen profan,

nicht geheiligt, darum unwürdig der pricsterlichen Ehren. Die wahre

Ucbcrzeugung des Papstes zeigt deutlich der Umstand, daß Anysius

von Thessalonich die bonosianischen Clcricer in ihren Würden auf

genommen hatte und Innocenz die Giltigkeit ihrer Weihen nichl

im mindesten bestritt, sondern nur aus dieser Nachsicht keine Regel

gemacht wissen wollte, also Dispens für möglich, wenn auch selten

anwendbar hielt ^). Aber gerade hier scheinen sich neue Schwierig

keiten zu erheben. Man führt an, daß dieser Papst die von Bono-

sus vor seiner Verurtheilung Ordinirten wohl zu reordiniren ver

bot 5), also die Nothwendigkeit der Reordination für die z>o8t Lonogi

äaiunatlonen, Geweihter voraussetzte. Allein zunächst war der Papst

über die Geistlichen der ersteren Kategorie befragt worden und diese

stellt er denen der letzteren Kategorie keineswegs in Bezug auf

Wiederholung der Weihe, sondern in Bezug auf die Anerkennung

in ihren Weihegraden gegenüber. Es war Praxis der römischen

Kirche, die in iiaere»! Geweihten in der Regel nicht in ihren Würden

zu belassen, die vor dem Abfall zur Häresie in der katholischen

Gemeinschaft Geweihten erst nach geleisteter Buße nur in dem Grade

cum poeniteuti»« imkFin« i-eeipiuius K. 2, Hui partwep« eüectus sst ä»mi!«!i,

^) Der Titel lautet: uunä Hli»u«ruii! elenci nun »nut «U8eiuienäi w

»uiz ollieii». Bei Giatian: 8»eeräote» K»«l«tIo<>lUlli (üiü-isti iiouoiü!»«

non tiadentiir äl^ui.

') "louruel? p, 17N. Holt?«!»« I, <:, u. 159.

') Inno«, I ep. 22 aä Dpi««, ilaoeä, », 414. Klau»! Ill 1058 ^»t7i ° !<X>

^) lunue, I ep. 21 »ä ziaiLian, N»n«! III 1057 ^«M u, 96, », 403,

ff
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anzuerkennen, den sie früher in derselben inne gehabt, aber nicht

zu höheren Weihen zu befördern °). Eben darin lag die Meinungs

verschiedenheit zwischen dem Papste und den Bischöfen Makedoniens.

Diese setzten die von Bonosus vor seiner Perurtheilung Geweihten

sogleich in ihre Functionen ein, der Papst aber wollte sie der Buße

vorerst unterworfen wissen, weil sie unrein seien und als vulnsrati

der Arzenei (der Buße) bedürften '). Die nach der Damnation

von Bonosus Geweihten sollten wohl in die Kirche aufgenommen,

aber nur zur Laiencommunion zugelassen werden; die vor derselben

Ordinirten erst nach geleisteter Buße Wiedereinsetzung hoffen dürfen.

Das vulnus bei der Ordination der Häretiker ist die Sünde und

der Mangel an Legitimität. Der Papst argumcntirt: 1. Wo Buße

nöthig, da kann die Ehre des geistlichen Standes nicht zugestanden

werden. 2. Der Häretiker hat die Ehren des geistlichen Amtes ver

loren, diese kann er nicht ertheilen; 3. die Notwendigkeit, die den

Anysius zur Nachsicht bewog, hat jetzt aufgehört ; man soll demnach

nach der Strenge der Canones verfahren "). In dem Punkte der

BelllssunF solcher Clcriker bei ihren Functionen verfuhr man je

nach Umständen bald strenger, bald milder. An eine Reordination

ward hier in keiner Weise gedacht ^).

") ez>. 22 «it. e, 4 (o, 18 (!. I <z. 1): t?o»tr»e veru lex «»t Leele8i»e,

venientibu» »t> naeretiei», oni tarnen illie b»pti«»ti »unt, per mann« iinoa«!-

tionein l^iearn tanturn triouere eommunionem nee ex lii8 »li^uein In elerie»tu«

dauorem vel exi^uum 5ubroF»re. Vgl. I^eu >l. eo. 18 »ä <s»n, ^uilej.: In

m»?no Q»t>e»nt (eleriei <zni in naeretiearurn »tc>ne »enizmatieoruin «e<:t»m äe-

I»o»i »e oorreeto» viäeri voluut) beneüeio, «I »6eint» «ibi omni »pe oroino-

tioni», in quo inveniuntur uräine, »t»bilit»te nerpetua lnauegnt, »! taineu iterat»

tilllltiou« non lnerint rn»eul»ti (e. 21 L. I p. 7),

') lunoo, «p. 22: ^uuiu no« äieamu« »K naeretiei« uräin»tuz vulner»tiiiu

per i1lÄ,m ÜI2NU3 iinpozitionern nabele e»nut, ubi vulnn« inüxuni e»t, rneäiein»

e«t llätiideuä», ut po»»it reeipere «»nit»teiu (das vuluu» ist also nicht in«»n»blle).

tzn»e 82,uit»» z>o»t vnluu» «eeut» «ine eieatriee «8»e nun nuterit, 2tc>ue nbi

poeutt«nti»e rerneäium ueee«»»riuin est, illie uräination!» nonoreru loeum

n»oore non vo»»e äeeerniniu».

') Der Papst sagt: Hnoä »utein pro rerueäio »e neee«»itate teinpori»

taotrim e»t, oriinitn« nun iui««e et ee3»»ute u»<:e»»it»te ee»»»re pariter äebere

o,!io<! ur^edat, Hui» »IIu» e»t oräo le^itirnu», »I!» u«urp2tiu, <zu»in »6 praezen»

üeri telnpn» irnpellit.

«) If»t»1. ^lex. N. ü. Laee. V c»o, 2 »rt. 1, 'lournel^ I. o. p. 170.

Ho1t2«1»i 1, o. u. 158—161.
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.

16. Eine weitere Schwierigkeit bereitet eine wichtige Stelle

Leo's des Großen, über Pseudobischöfe '), von der P. Quesnell ")

bemerkt, daß er sich wundere, wie sie einem Hallier und Morinus

habe entgehen können, Rustikus von Narbonne hatte den Papst über

einige Geistliche befragt, die sich (seiner Ansicht nach) fälschlich für

Bischöfe ausgaben, weil sie nicht von den Clerikcrn erwählt, nicht

vom Volke verlangt, nicht von den Bischöfen der Provinz nach dem

Urtheil des Metropoliten geweiht waren. Daß sie gar keine bischöfliche

Weihe erhalten, ist nicht anzunehmen; sie waren nur unbefugter

weise von nicht competenten Bischöfen consecrirt und konnten so

auf die bischöfliche Jurisdiction keinen Anspruch machen ^). Es

werden diese psonäll-spisoopi darum auch den episoopi proprii

gegenübergestellt "). Hatten sie nicht den bischöflichen Charakter er

halten, so würde Leo unter keiner Bedingung die von ihnen ertheilten

Weihen haben gelten lassen können; so aber laßt er dieselben unter

bestimmten Voraussetzungen in der Art gelten, daß die Ordinirten

ihre Weihen ausüben dürfen, „botest rata Kader!" bezieht sich auf

die Anerkennung der Weihe behufs ihrer Ausübung, wie es auch

Ml? » <

MW

") en. 167 (»I, 2) »ä liuztie. Karbon. In^uisitio I. De pregd^tern vel

äiaenno, yui «e üpisenno» e»ze mentiti »unt et äe bi», <zno» ip»i elerioo« «r-

äin»rnnt, üenp, Ifull» ratio »init, ut inter Nnizeapog tlabe^ntur, <zui ueo »

eleriei» »uiit eleeti, nee » olebibu« »uut expetiti, nee » orovineialion» Lpi8eoi>i«

«um Metropolitan! ^'näieio eonzeerati. Huäe enm »»epe <zu»e«tio <!e m»,Ie »ee«i>w

nonore n»3e»tur, «zu!« »mbi^at, ne<zuÄ<zl!Äm i«tiz e«»e tribuencluiu, czuoä uoii

uueetnl lui»»« eollatum ? 8! oui »utem eleriei »b igti» nzeuäoeni»eoni» in ei«

eeele»!!« oräinati »unt, «zu»« (»I. in eornm eeelegii», <zui) »ä proprio» Lpi»eup<>z

pertineoaut, et orä!n»tio eorum eon»eu»u et ^n<tie!u pr»e»!clentium ll>eta est,

pote»t r»t» uaderi, it» ut in ip»i» eeele»ii» per»everent. H,l!ter »nteiu van»

n»beuä» e»t ei-ealio (»I, euu»eerat!o vel uräinatio), <zn»e nee lueo tuu<l»t2 e«t

nee auetore munit» (»I. »uetoritate inunit»). Bei Gratian e»n. 1 ä. 62 unt

°»n. 40 0, I <z. 1,

') tzue»nell, not. in Qeoni» II. epp. Vpp. I^eou. I p, 1489 eä, ilissne.

') Lllllerin. »uuut, in d. I, Opp, I^eon. I p. 1487, 1488 «6, oit.

^> Die Lesarten quae und o,ui »cl proprio» unisono«» et«, machen hin

leinen erheblichen Unterschied, Wühlt man nu»e, so ist die Rebe von Ordinationen,

die in Kirchen einer fremden Diöcese ertheilt wurden und nachher die Zustimmung

des competenten Bischofs erhielten. Wählt man uu! (derlei), so versteht man »m

besten Kirchen einer Diöcese, die eine Zeitlang einen illegitimen Bischof, vorher

und nachher aber legitime Bischöfe hatten.

^
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sonst steht 2); van» ist ihm die Ordination, die nicht auf eine

bestimmte Kirche sich bezieht, an der der Geweihte beständig zu

leben hat, und die aus Mangel an Zustimmung der „Vorsitzenden"

bei Legitimität entbehrt °). Nicht mit Unrecht vermuthet Quesnell,

es habe der Beschluß der 439 gehaltenen Synode von Riez ') auf

die Zweifel des Rusticus Einfluß geübt. Diese hatte den von einer

kleinen Partei von Laien ohne Thcilnahme der Bischöfe der Provinz

und des Metropoliten auf den Stuhl von Embruu erhobenen und

dm von zwei Bischöfen geweihten Armentarius abgesetzt und seine

Weihe für „nichtig" erklärt; jedoch ihm den Rang unter den Chor

bischöfen und vor Priestern zuerkannt, ihm die Befugniß zu firmen,

den Segen in den Landkirchen zu geben und Jungfrauen zu bene-

biciren eingeräumt, und die von ihm Geweihten, falls sie guten

Ruf genößen, dem neuen Bischof oder ihm selbst beizubehalten ge

stattet, was offenbar zeigt, daß die Nichtigkeitserklärung der Conse-

cration des Armentarius sich nicht auf den Abgang des bischöflichen

Charakters bezog. Jene „Pseudobischöfe" waren ebenso weder von

den Provinzbischöfen geweiht noch von ihnen als solche anerkannnt,

illegitim und ohne Jurisdiction ^); Rusticus fragte nun, was mit

ihnen und den von ihnen Geweihten zu geschehen habe. Der Papst

5) Analog kann der Ausdruck erscheinen: »useeptuin saeeräntium teuer«

pei-mittimu» l^eo ep, 12 o. 5 »6 Lpi»«, H^r. Hier ist die Rede von der Ordi

nation Solcher, die Bigami waren, und Solcher, die Plötzlich aus dem Laienstande

erhoben wurden. Der Papst will so mild als möglich verfahren , er gestattet die

Beibehaltung der Letzteren, wahrend er die elfteren als entsetzt betrachtet wissen

will, und will au« seiner Dispens keine Folgerung fllr die Zukunft abgeleitet

wissen. Denen, die Unwürdige weihen, soll das Ordinationsrecht entzogen sein,

e. 9 : 8i <zni epizeopi talein ennzeeravelint »»eeränteni, <^u»leni e»«e nun lieeat,

et!»in«i »li^nn uioä« ällmullm pruprii nonuri» «V23eriut , c>r<lin»tioni3 t»inen

^u» ulteriiis uon «»bebunt nee mu<zu»ni ei »»erLllieuto iuterernnt, c>uoä neFleeto

äivino ^näiein iunuerito pr»e«t!terunt.

") Hliegnell. I. e. p. 1487: Hu»e nee looo lunäat» est, <zui» »i in

«eclezi», in <^u» nräiulltu» est neu perseveret, v»ßu» erit et eoutr» eauone»

uulling loci elerieu», äejeeto nrHesertiul p»enäuep!»<:ope »b e», oui nulle pr»e-

po»ltn» tnerat, eeolesi»; nee item »ueture uinnit», euni eoutr» nr»e»!äen-

tillm uutum et eon»en»iill> »ttentat» »it,

l) Ooue, Ile^. e. 1— S. U»u«i V 1189 »e<z.

') Wie H^uF, äe düpt, e. von. I 1. sagt: nun aän,ini«tr»ruut, «eä »»or»>

n»«utum oiäiu»tiuiii8 8u»e t»ntrun ße«»eiiiut.
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betrachtet erstere als entsetzt, und als Nichtbischöfe ; die incompetenten

Prälaten, die sie ordinirt, konnten ihnen keine Jurisdiction ertheilen

und ihre Würde wnr imnor m»!s aoosrituz; dagegen setzt er ihre

Weihegewalt in den Wirkungen voraus, die er ihr beilegt; er läßt

die von ihnen Ordinirten in ihren Functionen zu, wenn die gestellten

Bedingungen erfüllt sind; also war die Weihe an sich nicht nichtig,

sondern nur irregulär und unccmonisch und als solcher konnte ihr

die Ausübung gestattet werden, wo die Kirchcngcsetze nicht sämmtlich

und nicht allzustark verletzt waren, während sie im gegentheiligen

Falle nimmermehr erlaubt werden durfte.

17. Aber eine weit größere Schwierigkeit ergibt sich aus der

dritten Sitzung der im April 769 von Papst Stephan III. (»I. IV,)

zu Rom gegen den Aftcrpapst Constantin, der als Laie den päpst

lichen Stuhl usurpirt hatte, gehaltenen Synode '). Dort heißt es

nicht nur, daß alle von dem Gcgenpapste (mit Ausnahme der

Taufe und der Firmung) gespendeten Sacramente und Culthand-

lungen wiederholt "), sondern auch die von ihm zu Bischofen ge

weihten Priester und Diaconen bloß als solche gehalten und höch

stens von Papst Stephan auf's Neue geweiht werden sollen ^).

Wir haben nun hierüber nicht den authentischen Text der Synodal-

acten, sondern nur den kurzen Bericht des unter dem Namen

des Anastasius erhaltenen I^ibsr kontisoali». Wenn nun auch

Aurilius die Thatsache der Reordination anerkennt und sie aus Lei

denschaft und Bosheit ableitet ^), so haben doch die meisten Theo-

') Hefele, Com. Gesch. III. S, 406, 407,

^l Vita 8tez>Ii, : It«, Llliin in «n eoueili« ztÄtutiim est, ut omni», gu»e

iäem (1ou«tÄNtiiM8 in eed. 8a«r»meuti8 »e äivluo «ultu e^It, iterat» tuigzent

praeter », daptiziu» »tyue ». «Krism».

^) Ibiä. : I7t episllnpi Uli, «i »Ii<^ui8 enruui pr«8d^ter aut äi»eoiirl8 luerit,

iu pri8tiuun> linnnll« 8iii ^rlläuin revertereutur, et 8i pl»e3,bile8 luizgeut ear»m

populo eivitati» 8u»e äeuun l»etu äeeretu eleetion!8, innre »alito, eum eler»

et plene 2ä ^nn8toli«»m v«u!88eut 8eöeii> st »l» euäem 8, 8ten!i2i!N ?»p»

b«ll«äi<:ti<,ui« 8u8eep!88eut eou8e<:r2tic>neiu, Aehnlich von den Priestern

und Diaconen.

') Huxil. äe uiäwkt, I'ormnzi ?. 1^. II e, 4: Louzwutillu» nsopk^w« . , .

^ure ä»mii»tu8 »,tc>ue äejsetu» e»t. ^»m veru «zuuä euiu olliili» privaruut, unu

»postolieiilil, 8eä »n08t»t!<:ull! «8t. Oräinatiollem, «zuoc^ue es>i8, non rectituäim«

intuitu, 8sä illviäi»« 2elo, coutr» 88. ?»trum 8»ül:tioii«8 in pristiuu8 äepn8usrui!t
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logen ') die Richtigkeit dieser Auffassung bestritten und die «unge-

cmtio dsueäiotioui» nur von dem reconciliatorischen Ritus verstanden,

allerdings sind manche ihrer Gründe nicht stichhaltig °) ; aber wahr

scheinlich ist es doch, daß man zwar nach der Strenge der alten Gesetze

die von Constantin Geweihten für entsetzt von der durch den Usurpator

erlangten Weihe erklärte und sie nur in ihrer früheren Stellung

beließ, aber zugleich die Reactivirung derselben mittelst neuer, den

Cllnonen entsprechender Wahl und einer feierlichen Zurückgabe der

Insignien offen hielt, sohin nur iu Bezug auf das Verbot der

Ausübung ihre illegitim erlangten Weihen verwarf; die dßnecliotion!»

eonZseratio muß keineswegs absolut auf die Rcordination bezogen

werden, auch fehlt es, wie wir gesehen haben, keineswegs an Ana

logien, die dieser Auffassung durchaus günstig sind. Indessen zur

Evidenz kann das kaum erhoben werden und es wäre auch dem

Gesagten gemäß keineswegs unstatthaft, hierin ein Vorspiel der

Ereignisse, die nach dem Tode des Papstes Formosus statt hatten

(die unten näher zu betrachten sind), sowie eine Verirrung anzu

nehmen, die freilich bei dem edleren Stephan III. (oder IV.) schwerer

zu erklären wäre, als bei seinem gleichnamigen, aber weit unter

ihm stehenden Nachfolger am Ende des neunten Jahrhunderts.

18. Sicher ist bis zum achten Jahrhundert die Doctrin und

Praxis des Abendlandes trotz vieler harten Aussprüche im Allge

meinen den fraglichen Rcordinationen durchaus entgegen; sowohl

was gottlose, verbrecherische, simonistische und verurtheilte, als was

häretische und schismatische Bischöfe betrifft, wofern nur die häre

tischen einer Secte angehörten, deren Taufe als giltig anerkannt

zr»äu3 , . . ilanitest« in «i« veocÄverullt , qui «eeunäuin «»Hone» orä!u»ti lue-

rz»t, «t so« äenoner« uou lai'miäLluiit , «n«<zu« nelario »u»u it«lum in s»<I«ni

0lä!ll»ti«ii« eou»«0!-»ii6os e»»e »tatuei-imt. ^lio^u! li-usw» 8, I^eo ?. Lnn«ulit,

ut pseuäoLpiseoui »KfieiHntur, et eorum «räiu»ti<> r»t» c<>n8i»t«!'« pu««it, l'ru-

«tll> «lliiu ?2p» H,u»»t»«iii« urasüxit ut arclinatione» H,«»<:ii null» Portio I»e«iolli»

»ttw^ei-et. (Die oben angefühlten Texte.)

5) Laroi!. », 769. !?»t»I, HIex. 8»««. VIll e»p. 1 »rt, 8. ^u«u!n I. «.

x, 837, 838. 2olt2el»u I. o, n. 150,

') Man stützte sich besonder« darauf, daß da« Concil die von Konstantin

geweihten Priester und Diaconen, wenn sie vorher Laien waren, im geistlichen

Stande belassen habe. Allein da« perm^ner« in »-«li^ios« li»b!tu reliyun vit»«

temoor« wird mit gutem Grund auf die lebenslängliche Buße bezogen.
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ward '). Vom ersten Concil von Arles, welches den sonst tauglichen

Clerikern aus der Ordination, die sie von einem Traditor erhalten,

keinen Nachtheil entstehen läßt "), bis auf Hadrian I., der durchaus

mit der im siebenten allgemeinen Concil geübten Milde einverstanden

war, spricht die Mehrzahl der Zeugnisse sich in diesem Sinne aus.

') Daß aber auch Viele höchst schwankend waren, zeigt z. B. Erzbischos

Etbert von Jorl, der Freund des ehrwürdigen Neda. In seiner Schrift äe eoolez,

iustiwtion« iuteri-OF, 5. ((ünllanll, Libl. ??, XIII p. 265) sagt er von der Taust

ganz bestimmt, <zunä iwrari non äebet, setzt aber dann bei: lieli^n» vern mini-

»teri» per inäi^num ä»t» lüiuu« firm» viäentur.

') Lniie, H,re!»t, I 314 e. 13 »i iidem sc>ui Loriptur»» »aera« tr»äiäi»ze

6ieuntllr vel v»»» dominica vel uniuiiiÄ lrlltrum «unriim) »liyuo« oräin^zze

lueriut 6«pr«liell«I et di , <zuc>« nr<iin»verunt , ratlnnadile» «ub«i«tunt, uou ilüz

nl<8it «rllinHtin,
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VII.

Der Ablaß der Katholischen Kirche.

Zur Verständigung und Abwehr.

Von Dl. Jos. Ichnner,

^>u denjenigen Lehren, die der katholischen Kirche eigenthüm-

lich sind, und von andern christlichen Betenuern nicht bloß nicht be

achtet, sondern geradezu als irrig und gemeinschüdlich verworfen

werden, gehört auch die Lehre vom Ablasse.

Bei näherer Betrachtung der Sache findet der unbefangene

Forscher, die katholische Ablaßlehre sei nicht nur nicht so unwesent

lich im christlichen Lehrbegriffe, als Nichttatholiten zu glauben ge

neigt sind, sondern sie bilde eben einen Bestandtheil, ohne welchen

die katholische Kirche sich nicht rühmen könnte, alles Heilsame zu

lehren, und den Lehrbegriff Jesu, wie er das Gesammtgebiet der

Aussöhnung des Menschen mit Gott umfaßt, vollständig und rein

zu besitzen.

So mißlich das auch gefunden und gegnerischerseits als ein

Hauptpunkt hingestellt werden mag '), daß man nie vergißt, in welch

allgemeinen Ausdrücken die Kirche in Trident gesprochen hat, und

daß es darum schwer ist, die Ansicht der Kirche festzustellen, da

unter den Theologen nicht unbedeutender Zwiespalt der Ansicht

herrscht, welchen Zwiespalt in seinem Hauptmomente (daß der Ablaß

sich nur auf die Kirchenstrafen beziehe) fchon Thomas von Aquin

andeutet, Bellarmin ihn unumwunden eingesteht und der auch bei

') S. W. H. D. E. Köllner: Symbolik der heiligen apostol, lathol. rö.

mischen Kirche. Hamburg, Perthes, 1844, S. 479.
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Neueren hervortrete, und bezüglich welcher Unbestimmtheit der Lehre

auf Beispiele und Aussprüche bei Hirscher ') berufen wird, so

dürfte dennoch, trotz der Allgemeinheit der Ausdrücke der Kirche in

Trident und trotz des Zwiespaltes in der Ansicht der Theologen, es

um so weniger schwer fallen, das Dogma der Kirche als ein fest

und bestimmt ausgeprägtes kennbar zu machen, als es selbst

einen Nichtkatholiken ^) zu der Behauptung drängt: das Dogma sei

ihm kirchlich bestimmter, als dieß selbst Katholiken wie Holden

und Dobmayer zu meinen scheinen, und als es die Symbole,

aus denen dasselbe sich herausstelle und formulire, gestatten, der

Zwiespalt der Theologen aber eben nur ein Zwiespalt in der Auf

fassung und darum ohne Gefahr für das kirchlich ausgeprägte

Dogma sei.

Was die katholische Kirche auf Grund fester Symbole vom

Ablasse im Zusammenhange mit dem katholischen Bußsacramente

lehret, dürfte in folgenden Stücken enthalten sein:

1. Durch das Sacrament der Buße wird die Schuld und die

ewige Strafe der Sünde getilgt, die zeitlichen Strafen der Sünde

aber, jene nämlich, die der Mensch entweder in diesem oder jenem

Leben in dem Zustande der Reinigung in Folge der Sünden zu

dulden hat, werden durch dieses Sacrament nicht immer aufgehoben.

2. Diese zeitlichen Strafen der Sünde sind der göttlichen

Weisheit und Güte vollkommen gemäß.

3. Zur Linderung oder auch zur gänzlichen Tilgung dieser

zeitlichen Strafen ist jeder Sünder verpflichtet, die guten Werke,

die ihm der Beichtvater vorschreibt, wirklich vorzunehmen.

4. Diese von dem Beichtvater vorgeschriebenen guten Werke

haben ihren Grund in den begangenen Sünden, und weil sie keine

eigentliche Belohnung nach sich ziehen, sondern bloß die verdiente

zeitliche Strafe in diesem oder jenem Leben vermindern und auf«

heben, so heißen sie Büß- oder Genngthuungswerke.

5. Je mehr solcher Genngthuungswerke der gebesserte Mensch

freiwillig unternimmt, um so mehr wird Gott bewogen, ihn mit

zeitlichen Strafen zu verschonen.

') Hirsch er: die kathol. Lehre vom Ablasse, S. 10.

') Köllner, Symbolik, S. 479.
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6. Um diese zeitlichen Strafen zum Theil oder ganz zu tilgen,

schreibt die Kirche selbst gewisse Büß- und Genugthuungswerte vor,

und wer diese gehörig vollzieht, dem wird die Nachlassung jener

zeitlichen Strafen wirtlich zu Theil.

?. Die Macht, den Nachlaß zeitlicher Strafen zu ertheilen,

die nach verziehener Schuld der Sünde hier oder nach dem Tode

zu dulden wären, hat die katholische Kirche von Jesu Christo

empfangen.

8. Sic hat durch ihr Oberhaupt und die Bischöfe von dieser

Gewalt immer Gebrauch gemacht, obgleich sie nach Beschaffenheit

der Zeitbedürfnisse nicht immer dieselben Nutzwerte vorschrieb.

9. Der Grund, weßhalb Denjenigen, welche die von der Kirche

vorsseschriebenen guten Werke verrichten, der Ablaß der zeitlichen

Strafen ertheilt wird, liegt in den Verdiensten Jesu Christi und in

den Verdiensten der Heiligen und der seligsten Jungfrau Maria,

als dem Schatze der Kirche.

10. Der Ablaß ist eigentlich bloß für die lebenden Christen,

doch kann er auch den verstorbeneu Gläubigen im Reinigungsorte

auf dieselbe Weise nützen, wie ihnen auch die frommen Fürbitten,

die Darbringung des heiligen Meßopfers und alle anderen guten

Werte der lebenden Christen zum Besten gereichen.

11. Es ist besonders lebenden Christen sehr heilsam, den

Kirchenablaß zu gewinnen.

12. Doch muß man seinerseits Alles thun, um sich dieser

Gnade und hohen göttlichen Wohlthat würdig zu machen.

13. Der Kirchenablaß kann gemißbraucht werden und der

Kirchenzucht nachtheilig sein.

14. Darum soll er nicht zu häufig, nur aus vernünftigen

Gründen und nie so ertheilt werden, daß dabei der schlaffe Sinn,

die Trägheit im Guten, der Eigennutz und andere Sünden und

Laster ihre Rechnung finden.

Was die katholische Kirche vom Ablasse ausdrücklich lehrt, ist

in folgenden Symbolen von allgemeiner kirchlicher Geltung eben

so umfassend als scharf ausgeprägt:

I. In der den theologischen Ablaßstreit zu schlichten bestimmten

Bulle vom 9. November 1518, welche die thomistischcn Sätze der

bekannten Iubiläumsbulle „Unißsuitus ä«i Kliu»" Clemens VI.
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vom 27. Jänner 1343 ') auf's Neue sanctionirte, spricht sich Leo X,

auf folgende Weise über das Wesen des Ablasses aus:

„Die römische Kirche, der die übrigen als ihrer Mutter zu

folgen gehalten sind, lehrt, daß der Papst als Nachfolger des

Schlüsselträgers Petrus und Statthalter Jesu Christi auf Erden

die Macht hat, den Christgläubigen die Schuld durch Vermittlung

des Sacramcntes der Buße und die zeitliche Strafe, welche nach

göttlicher Gerechtigkeit für die Thatsünden gebührt, durch

Vermittlung der kirchlichen Indulgenz zu erlassen. Er

kann aber denselben, welche durch das Band der Liebe zusammen

gehalten Christi Glieder sind, im diesseitigen Leben und im

Fegfeuer aus der Superabundanz der Verdienste Christi

und Seiner Heiligen Ablaß concediren; ihm steht kraft aposto

lischer Vollmacht das Dispensationsrecht über den Schatz

jener Verdienste zum Heil der Lebendigen und Todten zu;

für jene geschieht die Collation des Ablasses per moäum ai>

solutionis, für diese pflegt die Translation desselben per moäum

suiti-aFÜ zu geschehen. Die zeitliche Strafe — temporal«

poen», — welche beiden, Lebendigen und Todten, erlassen wird, ist

der ertheiltcn und angeeigneten Iudulgenz immer äquivalent."

II. Eben so umfassend und bestimmt erklärt sich das in der

Tridentinischen Synode 8e»8. XXI. festgestellte Decrct als Symbol

über das Wesen des Ablasses in Folgendem:

„Die Gewalt, Ablässe zu ertheilen, hat Christus der Kircht

eingeräumt, und sie hat diese ihr von Gott verliehene Macht schon

in den ältesten Zeiten in Anwendung gebracht. Darum lehrt die

hochheilige Synode, daß die übliche Ertheilung der Ablässe dem

christlichen Volke überaus heilsam sei und das Ansehen heiliger

Kirchenräthe für sich habe; sie befiehlt, daß diese Anstalt in der

Kirche fortbestehe, und spricht das Verwcrfungsurtheil über Die

jenigen aus, welche die Ablasse für unnütz erklären, oder nicht zu

geben wollen, daß die Kirche zu ihrer Ausspendung bevollmächtigt

sei. Doch wünscht sie, daß man bei der Ertheilung der Ablässe nach

dem alten, als echt bewährten Gebrauche der Kirche eine gewisse

Mäßigung beobachte, damit nicht, wenn sie gar zu leicht zu erlangen

') üainalä, H^n. », a 1349, u. 11,



— 25? -

wären, die Kirchenzucht erschlaffen möchte. Die deßfalls eingeschli

chenen Mißbrauche, unter deren Vorwande die herrlichen Ablässe

von den Häretikern gelästert werden, will sie abgeschafft und ver

verbessert wissen, und setzet durch dieses Decret allgemein fest,

daß jeder Art schändlichen Erwerbs, nämlich des Kaufens und

Verkaufcns derselben als der eigentlichen Quelle der Mißbrauche

und Aergernisse des christlichen Volkes kräftig gesteuert werde.

Andere Mißbräuche, die aus Aberglauben, Unwissenheit, Mangel

an Hochschätzung des Heiligen oder wie immer entstanden sind,

tonnen wegen den vielen örtlichen Nebeln, nicht insbesondere ab

geschafft werden, und darum ergeht an alle Bischöfe der Befehl,

daß sie fleißig dergleichen Mißbräuchen in ihren Sprengeln nach

spüren, und dieselben gleich auf der ersten Prouincialsynude zur

Sprache bringen, damit sie, wofern sie auch andere Bischöfe da

für erkennen, sogleich zur Kenntniß des höchstens Bischofs zu

Rom gebracht werden. Dieser mag dann nach seiner Macht und

Klugheit bestimmen, was der ganzen Kirche zuträglich sein wird,

damit die Wohlthat der heiligen Ablässe mit frommen, heiligen

Gesinnungen und auf eine ganz untadelhafte Weise allen Gläu

bigen gespendet werde."

Die oben angeführten vierzehn Puukte vom Ablasse stimmeu

nicht nur mit diesen beiden Symbolen, welche einen um so größeren

Werth haben, als sie die Sache des Ablasses gegen Widersacher

und Ankläger bestimmt und scharf ausprägen, überein, sondern

finden sich auch mit dem römischen Katechismus, der als ein sym

bolisches Buch des Katholicismus betrachtet werden muß, in voll

kommener Uebereinstimmung , und beinahe in jedem katholischen

Lchrbuche , das auf Vollständigkeit und Reinheit des Inhaltes

einigen Anspruch macht, findet man sie ausdrücklich aufgestellt.

Es soll deßhalb sich bei der Aufstellung der sogenannten

historischen Beweise nicht aufgehalten werden ; sondern bloß bei dem

Begriffe des Ablasses die erforderlichen Zeugnisse anzuführen sein,

weil sie besonders hier am rechten Orte sind.

Man braucht die wahre katholische Lehre vom Ablasse bloß

zu hören, um einzusehen, daß sie Vernunftmäßiges enthalte, und

daß man gar keine Ursache habe, von derselben geringschätzig zu

denken. Das bloße Gefühl eines jeden gegen Wahrheit und Tugend

nicht gleichgültigen Menschen spricht für den kirchlichen Ablaß, und

Oeft. Viertel,, f. l»»h. Theol. I. 1?
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findet es nützlich, daß mau sich um denselben bewerbe. Bleibt man

jedoch nicht bei dem bloßen dunklen, unentwickelten Gefühle stehen,

sondern sieht man aus deutlich gedachten Gründen ein, daß dos,

was die katholische Kirche vom Ablasse lehret, keiner anderen Wahr

heit der Religion widerspricht, daß sie vielmehr mit dem Gesummt-

lehrbcgriffe derselben, dessen Kernpunkt die Versöhnung und Aus

gleichung mit Gott durch Christus ist, in integrirender Harmonie

steht, und daß kein veruüuftiger Mensch etwas Gegründetes gegen

dasselbe einzuwenden vermag, so ist man im Stande diese dem

Katholicismus eigenthümliche Lehre besser zu würdigen.

Darum sollen die angeführten Stücke der christkatholischcn

Lehre vom Ablasse besonders aus dem Gesichtspunkte ihrer Vci-

nunftmüßigkeit etwas näher beleuchtet und gezeigt werden, daß diese

Lehre dem ratiouadile ud86^uiuin des Apostels vollkommen ange

messen sei, und auf die Tugend sowohl als das geistige Wohl der

Menschen kräftig einwirkt.

1.

Vernimmt der reuevolle Ankläger seiner selbst aus dem Munde

des Priesters das trostvolle Wort: „Ich spreche dich im Namen

des Dreieinigen von allen deinen Sünden los" — so kehret die

verlorne Ruhe in sein Herz zurück, freudiger blicket er zu seinem

nun versühnten Vater empor, und der Gedanke an die Ewigkeil

schrecket ihn nicht. Jeder Katholik weiß aus Erfahrung, daß ihm

überaus wohl zu Muthe ist, so oft er sein Gewissen durch ein

reuevolles Sündenbekenntniß vor dem Priester gereinigt hat.

So wahr es jedoch ist, daß man durch den Empfang des

Sacramentes der Buße von der ewigen Strafe, und von den schmerz

lichsten Geistesleiden, die das Bewußtsein, dem Ehrfurcht gebietenden

Gesetze Gottes zuwider gehandelt zu haben, als verdiente Strafe

nach sich zieht, befreiet wird : so wahr ist es auch, daß nach erlangter

Sündenvergebung nicht alle Strafen, wie sie die göttliche Gerechtig

keit ^ustitia viuäieativa) bestimmt, nicht alle unangenehmen Folgen

der begangenen Sünden aufhören. Je größer die Verschuldung ist,

um so mehr muß man dafür leiden, und zwar nicht bloß hier auf

der Erde, sondern auch nach dem Tode.

Daß die Strafe eintreten oder fortdauern könne, wenn schon

die Schuld vergeben ist, beweiset nicht bloß das Beispiel Davids,
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den Gott nach verziehener Schuld in der That gestrafet hat,

(2 Sllm. 12) beweiset nicht bloß die Bestrafung des blutschänderischen

Coiinthers (2. Cor, 2, 10) also bestimmte Thatsachen, sondern auch

die ausdrückliche Entscheidung des tridentinischen Kirchenrathes.

In dem dreißigsten Canon der sechsten Sitzung heißt es nämlich:

„Wenn Jemand lehren sollte, daß jeder reumüthige Sünder nach

der erlangten rechtfertigenden Gnade von seiner Schuld so losge

sprochen und von den verdienten ewigen Strafen dergestalt befreiet

wird, daß keine Strafe übrig bleibe, die er hier oder in jener Welt

im Reinigungszustande zu leiden hätte, bevor ihm der Himmel

offensteht: über den wird das Verdammungsurtheil gesprochen."

Wohl tilgt das Sacrament der Buße, wenn es vollkommen

empfangen wird, alle und jede ewige Strafe, kann jedoch auch zeit

liche Strafen durch die auferlegten Bußwerke tilgen; und ist inson

derheit dieser Empfang nicht so beschaffen, wie er beschassen sein

soll: so wird es um so wahrscheinlicher, daß auch nur ein Theil

der zeitlichen Strafen getilgt wird ').

Gott hat die vollige Aufhebung der bösen Folgen der Sünde,

zu welchen insonderheit die Strafen derselben, wie sie aus dem

Verhältniß des Bösen zur vindicativen Gerechtigkeit und

zur Auctorität des göttlichen Gesetzes erfolgen, gehören, nicht

versprochen, und konnte sie auch als das weiseste und heiligste Wesen

nicht versprechen. Denn wüßte der Mensch, daß er nur das Sacra

ment der Buße zu empfangen brauche, um jedes, auch noch so

große Leiden, welches er sich durch sein thörichtes, böses Betragen

zugezogen hat, von sich zu entfernen: so würde er die Lust der

Sünde so lang als möglich genießen, und das Geschäft der Ver

edlung und Besserung seines Denkens und Handelns nie mit dem

gehörigen Ernste betreiben. Gott müßte auch, um die bereits ein«

getretenen schlimmen Folgen der Sünde aufzuheben, unnüthiger

Weise den natürlichen Gang der Dinge unterbrechen, und beständig

Wunder wirken.

II,

Die Leiden, denen der Mensch auch nach seiner Rückkehr zu

Gott und nach erlangter Rechtfertigung vor ihm unterworfen bleibt,

l) Vgl. Großer Katechismus für die Erzdiöcese Wien, S. 132, N, 3, 134.

17*
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sind wie jedes andere Leiden, überaus wohlthatig und von der Art,

daß auf die Weisheit und Güte Gottes, der diese Einrichtung ge

troffen hat, nicht der geringste Schatten fällt.

1. Ohne das Fortdauern gewisser schmerzlichen Folgen der

Sünde auch der zeitlichen positiven Strafen möchte sich der schwache,

leichtsinnige Mensch, wie bereits erinnert wurde, versucht fühlen,

die Sünde, deren Lust er einmal verkostet hat, ungeachtet der früher

erweckten Reue, ungeachtet der vor dem Seclenfreunde abgelegten

Beichte zu wiederholen.

2. Der Gedanke an die unausbleiblichen Strafen, die man

hier oder jenseits des Grabes wenigstens eine Zeit hindurch zu

dulden hat, ist der kräftigste Beweggrund, jede Sünde ohne Unter

schied zu verabscheuen.

3. Ist der Grund der Leiden, die man empfindet, einzig und

allein die Sünde, so lernt man aus eigener Erfahrung einsehen,

daß die Tugend der sicherste und einzige Weg zur Glückseligkeit sei,

und um seinen Zustand immer annehmlicher zu machen, widmet

man sich ganz und ausschließend der Tugend.

4. Wer endlich um seiner Sünden willen verschiedene Uebel

des Geistes und Körpers tragen muß, dienet seinen Nebenmenschen

zum warnenden Beispiele, und fühlt einen eigenen Trieb in sich,

zu ihrer Besserung alles nur Mögliche beizutragen.

Ob Gott den Menschen, nachdem er ihm die Schuld der

Sünde verziehen hatte, durch geliude Mittel bessern, und was er

durch Strafen zu erreichen sucht, auch ohne dieselben erzielen könnte,

darüber kann die bescheidene menschliche Vernunft keinen Ausspruch

ihun. Sie fühlet sich nothgedrungcn, dem Wesen aller Wesen die

höchste Weisheit zuzuschreiben, vermög welcher Alles, was in der

Welt vorgeht, dem Wohle des Ganzen im höchsten Grade zuträglich

sein müsse, und da Gott, wie die Erfahrung lehrt, auch vergebene

Sünden strafet, so ziehet sie heraus den Schluß, daß auch diese

Strafe» weise find, und daß der Zusammenhang des Ganzen die

selben nöthig macht.

Wollte Jemand die zeitlichen Strafen für überflüssig erklären,

so müßte er beweisen, daß bei dieser Einrichtung die Summe der

Freuden und Annehmlichkeiten in Gottes Welt geringer fei, als die

Summe der Schmerzen, was er jedoch nie beweisen wird. Nie wird

er beweisen können, daß die Menschen im Ganzen genommen glück«



— 261 —

licher wären, wenn sie ihrer sittlichen UnVollkommenheit wegen nichts

Widriges zu dulden hätten.

Leiden jeder Art sind entweder die Folge eines schon genossenen,

überwiegenden Vergnügens, oder der Grund eines nachfolgenden,

höheren Freudengenusses. Sind jedoch Leiden überhaupt nothwendig,

so hat man keinen Grund, die Notwendigkeit der Leiden, deren

nächste Quelle die Sünde ist, zu bezweifeln.

III.

Wegen den zeitlichen Strafen der Sünde darf man auch

darum an der Weisheit und Güte Gottes nicht irre werden, weil

es Gott in unsere Gewalt gegeben hat, diese zeitlichen Strafen zu

vermindern, oder uns von denselben auch gänzlich zu befreien.

Die zeitlichen Strafen haben, wie ersichtlich wurde, einen

vernünftigen Zweck, und wenn wir diesen Zweck, der erst durch

Strafen erreicht werden soll, und welcher theils in der der göttlichen

Gerechtigkeit zu leistenden Satisfaction, theils in der Besserung

des Sünders besteht, auf eine andere ebenfalls wirksame und von

Gott gebilligte Weise zu erreichen wissen, so verschwindet der

Grund unserer Strafwürdigkeit und die Strafen bleiben aus.

Wodurch wird es »uu dem Menschen möglich, die zeitlichen

Strafen, die er zu dulden verdient, entweder ganz oder zum Theil

aufzuheben? Durch erhöhten Tugeudeifer. Denn nimmt er eigene

gute Werke vor, die, wenn er nicht gesündigt hätte, keine strenge

Pflicht für ihn gewesen wären, so bekommt Gott einen Grund, die

Leiden, die er zu tragen Hütte, zu mildern oder auch gänzlich nach

zusehen.

Deßhalb machet der Seelenfreund gewisse gute Werke dem

reuigen Sünder auch wirklich zur Pflicht.

Wer sich im Beichtstuhle einfindet, gibt sich für einen Sünder

aus, und muß, wenn er das Sacrament vollständig empfangen will,

nicht bloß das geschehene Böse bereuen, namentlich aufzahlen, und

nicht mehr zu thun aufrichtig angeloben, sondern auch die Vollziehung

des Guten, welches der Beichtvater ausdrücklich festsetzet, als eine

neue, unerläßliche Pflicht betrachten.

Es ist wohl wahr, daß das Gute, welches dem Beichtenden

zur Pflicht gemacht wird, zunächst keinen andern Zweck hat, als ihn

von seinen früheren Fehltritten abzuhalten, und seinen geschwächten
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guten Willen für die Zukunft zu starten ; allein dieser Zweck ist

offenbar nicht der letzte, sowie die Tugend überhaupt — nicht der

allerletzte und vornehmste Zweck ist, welchen der Mensch im Auge

haben soll. Durch die im Beichtstühle aufgelegten guten Werte soll

zunächst die Genugthuung und dann auch die völlige Besserung des

Menschen, durch diese aber der Erlaß zeitlicher Strafen erzielet werden

Daß die Nachlassung zeitlicher Strafen das letzte sei, was

durch die im Beichtstühle vorgeschriebenen guten Werte beabsichtiget

wird, hat die unfehlbare Kirche, durch den Mund der tridentinischen

Synode, ausdrücklich ausgesprochen. Denn der dreizehnte Canon

der vierundzwanzigsten Sitzung lautet also : „Sollte Jemand behaup

ten, daß man Gott für die Sünden, in Bezug auf die zeitliche

Strafe, durch die Verdienste Christi keineswegs genug thue, wenn

man die von Gott verhängten Ucbel geduldig trägt, wenn man

leistet, was der Priester aufleget, oder wenn man freiwillig fastet,

betet, Almosen gibt und andere fromme Werte vollziehet, und daß

eben darum die beste Buße oder Genugthuung ein neues Leben sei,

fo wird dieser Lehre das Verwerfungsurtheil gesprochen.

Diese Worte des Tridentinum sind zugleich ein passender

Uebergang zum nachfolgenden Abschnitte.

IV.

Von den guten Handlungen, zu welchen der Beichtvater den

reuigen Sünder verbindet, ist zu merken, daß sie nicht verdienstlich,

das heißt kein Grund einer eigentlichen Belohnung sind, sondern

bloß die bereits verdiente zeitliche Strafe mildern, und wo möglich,

ganz aufheben sollen.

Wenn die guten Werke, die der Beichtvater dem Sünder vor«

schreibt, von einem andern Menschen, der kein Sünder ist, vorge

nommen werden, so hat dieser Anspruch auf eigene Belohnungen,

das heißt es ist ein Grund vorhanden, daß seine Glückseligkeit

erhöhet wird. Eine eigentliche Pflicht sind sie für ihn nicht, und

wenn er sie unterläßt, so trifft ihn keine Strafe, sondern bloß die

Belohnung bleibt aus.

Für den Sünder jedoch, der sich im Beichtstuhle einfindet,

sind die sittlich guten Handlungen, die ihm der Seelenfreund nennet,

eine eigentliche Pflicht, und zwar:
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1. Weil er durch seine früheren Sünden die Lust zum Bösen

in sich aufgeregt hat, und folglich zur Dämpfung derselben eigene

gute Handlungen vornehmen muß.

2. Weil er das Geschehene wenigstens einiger Maßen unge

schehen machen, und folglich bereit sein muß, das Gute, welches

der weise Seelenfreund bestimmt, wirklich zu thun.

3. Weil er um seiner Sünden willen leiden muß, und der

Allgerechte diese Leiden bloß dann erleichtern oder aufheben kann,

wenn er nicht bloß thut, wozu er ohnehin verpflichtet ist, sonder»

mehr thut, als er schuldig wäre zu thun, wenn er nicht gesündigt hätte.

Diese von dem Beichtvater dem reuigen Sünder zur Pflicht

gemachten guten Werke nennet man auch Strafen oder Bußwerke,

und zwar:

a) Weil sie sonst keine eigentliche Pflicht wären, jede Pflicht

aber eine gewisse Einschränkung des Glückseligkeitstriebes mit sich

führet.

b) Weil sie von der schmerzlichen Erinnerung an begangene

Sünden begleitet werden.

o) Weil sie an und für sich von der Art sein sollen, daß

der reumüthige Büßer, um seinen Glückseligkeitstrieb, besonders

aber die Sinnlichkeit destomehr in seine Gewalt zu bekommen, etwas

Unangenehmes, Lästiges und Beschwerliches fühle, und

6) weil der Mensch durch dieselben die Sünde gleichsam an

sich selbst züchtigen und strafen muß, um sie in der Folge nicht

wieder zu begehen.

Man nennet diese vorzunehmenden sittlich guten Handlungen

auch Genugthuungswerke, weil der gerechte Gott durch dieselben

einen Grund bekommt, den Sünder mit Strafen zu verschonen,

»der bildlich zu reden, weil Gott für das ihm zugefügte Unrecht

ein Ersatz geschieht.

V.

Nach der ausdrücklichen Lehre des Katholicismus soll der

Mensch nebst jenen Genugthnungswerken, die ihm der Beichtvater

M Pflicht und Schuldigkeit macht, freiwillig noch andere vor.

nehmen, und zwar:
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1. Weil der Beichtvater aus Ursachen, die kaum erst' genannt

zu werden brauchen, oft leichtere Bußwerke vorschreibt, und billig

voraussetzet, daß der Sünder freiwillig zu seiner Selbstbestrafung

und zur Belebung seines Tugendsinnes ein Mchreres leisten wird.

2. Weil jeder Mensch vor Gott beständig ein Sünder ist

und immer etwas abzubüßen hat, wenn er mit zeitlichen Strafen

verschont sein soll.

Je mehr der Mensch für feine Sünden genugthut, das heißt

je mehr er sich durch den Umstand, daß er gcsündiget hat, bewegen

laßt, eigene sittlich gute Handlungen vorzunehmen: um so mehr

macht er sich des Erlasses zeitlicher Strafen würdig.

Es ist jedoch bemcrtenswerth:

1. Je zarter das Gewissen des Menschen ist; je tiefer und

inniger er fühlt, was es heißt, gegen den Willen des Allerhöchsten

zu handeln; je lebhafter und stärker die Begriffe sind, die er sich

von Gottes Gerechtigkeit und von den zeitlichen Strafen jener

Welt bildet, um so mehr dränget ihn sein eigenes Herz, für die

begangenen Sünden auf jede nur mögliche Weise genug zu thun.

2. Zu allen Zeiten gab es Menschen, die im Vergleich mit

ihren Zeitgenossen die besten und heiligsten, aber dessen ungeachtet

fest überzeugt waren, daß sie in Vergleich mit den höheren Ge

schöpfen in andern Theilen der Welt, im Vergleich mit Jesu Christo,

im Vergleich mit Gott, doch nur schwache, unvollkommene Menschen

seien. Im Gefühle ihrer UnWürdigkeit vor Gott waren sie deßhalb

selbst in den schmerzlichsten Bußwerken ungemein eifrig.

3. Nach dem Zeugnisse der Geschichte gab es besonders in

den früheren Zeiten der Kirche Menschen, die ihre begangenen

Sünden, wenn sie auch nicht eben die größten waren, nicht genug

abbüßen zu können vermeinten, und Werke unternahmen, zu denen

sie sich, ohne das Bewußtsein, gesündigt zu haben, schwerlich ent

schlossen haben würden.

4. Es gab auch Zeiten, wo die Kirche bei den im Beichtstuhle

auferlegten Bußwerken nicht stehen blieb, sondern grobe und öffent

liche Sünder auch öffentlich büßen ließ, und deßfalls eigene Buß

verordnungen zur Kcnntniß der Gläubigen brachte.

5. Nicht bloß zu der Zeit, wo die Bußcanonen in voller

Kraft waren, sondern zu allen Zeiten hat die Kirche nicht bloß zur
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Besserung des Lebens, sondern auch zur Buße in des Wortes

eigentlichem Verstände ermuntert.

6. Daß man auf die von Jesu geleistete Genugthuung nicht

oermessentlich vertrauen könne, und nebst den im Beichtstühle auf

gelegten Strafen oder Bußen auch noch durch andere gute Werte

Gott genugthun solle, lehret fast jeder gute katholische Katechismus.

Wie übrigens Gott bewogen werde, einen Menschen um so

mehr mit zeitlichen Strafen zu verschonen, je mehr er fühlt, daß

er ein Sünder sei, und je mehr er für seine Sünden genug thut,

ist leicht zu begreifen.

Der Zweck, den Gott durch Strafen zu erreichen sucht, ist

außer der Genugthuungsleistung vornehmlich die Besserung des

Menschen. Wenn wir jedoch das begangene Böse nicht wieder begehen,

so sind wir nicht vollkommen gebessert. Wir ziehen uns bloß keine

neuen Strafen zu, aber für den Hang zur Sünde, den unstreitig

unsere früheren Verletzungen des Sittengesetzes in uns zurückgelassen

haben, müssen wir so lange gcstrafet werden, bis er nach und nach

verschwindet.

Wenn nun ein Mensch die durch frühere Sünden erzeugte

Neigung zum Bösen durch eigene gute Werke schwächt und aus

rottet, so thut er alles, was in seinen Kräften steht, und weil er

sich vollkommen bessert, so braucht Gott durch keine Strafen mehr

die vollkommene Besserung derselben zu bewirken.

Die Strafe, die auch derjenige erfahren müßte, der den in

seiner Seele verursachten moralischen Schaden durch eigene, nicht

anbefohlene gute Werke ersetzt und wieder gut macht, wäre eine

unnütze, zwecklose Qual, und unnütz quälet das weiseste und gütigste

Wesen seine Geschöpfe nicht.

VI.

Die Kirche, deren Streben es ist, alle nur möglichen Anstal

ten zum Besten ihrer Glieder zu treffen, lehret nicht bloß die Priester,

wie sie sich bei dem Vorschreiben der Genugthuungswerke im Beicht

stuhle zu benehmen hätten, sondern machet von Zeit zu Zeit selbst

gewisse gute Handlungen bekannt, die Jeder freiwillig vornehmen

soll, der die sittliche Kraft der Seele, die durch frühere Sünden

geschwächt worden ist, vermehren, die Spuren begangener Sünden
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wegwischen, die Gerechtigkeit Gottes befriedigen, und gewissen zeit

lichen Leiden d. i. Sündenstrafcn entgehen will.

Dergleichen von der Kirche empfohlene Genugthuungswerke sind :

1. Das Gebet überhaupt, insbesondere aber Fürbitten für

Menschen, denen man nie genug Licht, Kraft und Stärke zu einem

tugendhaften, gemeinnützlichen Leben wünschen kann.

2. Die Erneuerung und Belebung des Vorsatzes, alles zur

Religion Gehörige zuversichtlich zu glauben, die Erlangung der

edelsten Güter zu hoffen, und Gott und die Menschen aufrichtig zu

lieben.

3. Der Besuch gewisser Kirchen, Wallfahrten und Proccssioncn

zur Belebung der Andacht und Wcckung eigener frommer Empfin

dungen.

4. Uebungen in der Tugend der Mäßigkeit und der so nothigen

Beherrschung der Begierden.

5. Werke der Wohlthiitigkeit.

6. Eine besonders aufmerksame Anhörung des christlichen

Unterrichtes.

7. Die mit mehr als gemeiner Inbrunst verknüpfte Beiwohnung

dem feierlichen Amte der heiligen Messe.

8. Hauptsächlich der würdige Empfang des Sacramentes der

Buße und des heiligen Abendmahls ').

Diese und ähnliche von der Kirche empfohlenen Bußwerte

vorzunehmen ist nicht eigentliche Pflicht und Schuldigkeit, und der

jenige, der sie nicht verrichtet, wird dcßhalb nicht als Sünder ge

straft. Es ist ein bloßer Ruth der Kirche, diese Genugthuungswerke

°) Geschichtlich liegt es vor, und hat seine Begründung im Begriffe de«

guten Werte«, daß auch Geldbeiträge zur Erbauung von Kirchen, zur Unterstützung

der Armen, Loskaufung von Sclaven «der Gefangenen wie zur Befreiung christ

licher Länder von den Ungläubigen festgesetzt, fowie anderfeits die Kirche auch

Ablaß geben kann für Theilnahme an folchen Weilen, welche die Ehre und das

Gedeihen der Kirche betreffen. Selbst Köllner (Symbolik) weiß diese guten

Werte durch die besondere Hinsicht zu rechtfertigen, daß er zu bedenken gibt: man

müsse immer im Auge behalten, daß schon mit jedem guten Werke an und für

sich ein gewisser Ablaß verbunden ist, wie wiederum die Kirche durch ihre auf

erlegten Bußübungen oder guten Werke die Besserung der Büßenden zu fördern

sucht. Den Ablaß für Geldbeiträge mißbilligt Hirfcher, „die Lehre vom Ablasse,"

dagegen Walter, Kirchenrecht, §282.
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nicht zu unterlassen, und jeder Mensch, der seine Sünden gehörig

abbüßen will, hält sich im Gewissen verpflichtet, diesen Ruth zu

befolgen.

Wer die von der Kirche empfohlenen heilsamen Bußwerke

freiwillig vornähme, könnte auch ohne ausdrückliche Erinnerung der

Kirche die gegründete Hoffnung nähren , daß ihm von Gott die

«erdiente zeitliche Strafe wenigstens zum Theil erlassen wird.

Die Kirche bleibt jedoch aus weisen Absichten bei der Angabe

tauglicher Genugthuungswerke nicht stehen, sondern verbindet damit

bie ausdrückliche Versicherung, daß denjenigen, welche diese Genug

thuungswerke gehörig vornehmen, der Nachlaß der zeitlichen Strafen

paeua« temporali» wirklich zu Theil wird, und nennet dieses den

Ablaß!

Der Ablaß ist also nichts anderes als diejenige heilsame, zur

heiligen Bußanstalt gehörige und diese voraussetzende Anstalt

der Kirche, durch welche die Vorsteher derselben denjenigen, die

freiwillig gewisse weise empfohlene Bußwerke vornehmen, die ver

dienten zeitlichen Strafen nachlassen, und auf diese Art den

Bußeifer der Gläubigen anregen und belohnen. Zum Wesen des

selben gehören also zwei Stücke: Die Vollziehung gewisser

frommer, von der Kirche bestimmter guter Werke als Be

dingung, und Nachlaß der zeitlichen Strafen, welche nach

Erlaß der Sünden und ihrer ewigen Strafen, entweder in diesem

Leben oder jenseits, wenn sie noch abzubüßen und zu erleiden sind,

öfters noch erübrigen.

Hier ist nun zu untersuchen, ob denn die Kirche selbst mit

dem Worte Ablaß den aufgestellten Begriff verbinde, und ob und

in wie weit derselbe zu rechtfertigen sei. —

Es ist wohl wahr, daß die Kirche nur bloß überhaupt

vom Ablasse redet, und weder in der Schrift das Wesen und den

Begriff desselben nachweiset '), noch auf irgend einer allgemeinen

Synode mit ausdrücklichen Worten bestimmt präcisirt hat, worin

er eigentlich bestehe. Allein dieß hindert nicht, wenn auch das Be

griffmachen mehr der Schule in der Kirche angehört, die Bestimmt

heit und Sicherheit des von der Kirche getragenen Bewußtseins

') „Venia« »I?« illänlFsntin« a,iotc>rit»te Leriptui-»« uubi« nc>u inüntuel«
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über die Idee und das Wesen des Ablasses der katholischen

Kirche zu erkennen und zu bekennen. Es liegt sonder Zweifel diese

Sicherheit und Bestimmtheit in der großen Thatsache des Da-

und Vorhandenseins dieser Ablaßanstalt in der katholischen Kirche

als in einer welthistorischen Thatsache. „Huoä universal ruft der

in der Sache des Ablasses den Gegnern desselben gegenüberstehende

Dr. Eck in seinem Nnebiriäion looorum tneol, 23 aus '),

„reoirnt, «reclit et tenuit socle«!»,, Huoinoäo rwsset e»8S in üäe

errousum ? Omni» eoolssia revsrsntsr »usoiriit ^uKilaenL in Ilom»

» ?ontl6oiiiu8 cum plenarii» inclul^sutiig oelebrato». (üertum

s»t Oi-ß^oriuin Hlll^num äeäi88e inäul^ontia« ante 900 annoruin;

«t it» postsk <)b86rv»tuiu per oinnein eoelesiam;" und der Mann

von gleicher Gelehrsamkeit und hoher Heiligkeit Thomas v. Aquin,

dem es mit Recht nachgerühmt werden muß, daß er mit der Flamme

seines Geistes das erste wissenschaftliche Verstandmß in diese Lehre

und Sache vom Ablasse getragen habe, spricht es mit einer einfachen

Naivetät, die eine tiefe Ueberzeugung zur Voraussetzung hat, aus-

„Hb omuibu» «onclsclitur inäul^enti«.» aliyuiä valers, c^ui», impiuw

«st 6ioers, <^uo6 Noolesia alic^uiä van« laceret" ^).

So fest diese Thatsache im Bewußtsein aller Glieder bei

katholischen Kirche wurzelt, eben so fest wurzelt im Bewußtsein der

Kirche selbst der Grund, auf welchem dieses Bewußtsein und

seine Heilswirksamkeit erbaut ist. Es liegt dieser Grund einmal

in der Macht und Gewalt, mit welchen diese Kirche ausgerüste!

ist, um das zu sein und sein zu können, was sie im Sinne ihm

Stifters und Gründers sein soll, dann in den ihrer Wirksamkeit

gesteckten Zwecken, und endlich im Besitze derjenigen Fonds, durch

welche es ihr allein möglich ist, die ihr eigentlichen Zwecke mii

Erfolg zu erreichen. Das große Wort der Aussöhnung und

Versöhnung mit Gott ist und bleibt das Wort des Erlösers und

sein Wort bleibt das Wort und Ziel der Kirche, in der Er fort

lebt; seine göttliche Macht und Gewalt war allein, konnte allein

die Trägerin so großer Erfolge wie die der Welterlösung sein,

>) lieber das Geschichtliche vgl. Plant, Lehlbegriff, I, 36,

') Oons. I^ri«lill8: „Hm «ire«, iuäulßeuti»» äioit, «u<:!s«i»m lllm»»»m

nun po«8« f»e«r« i<i, yuo<! öe l»«tc> l»«it, K»er«tion» «»t," Oi»I. in il, I,ntli?n

Ol>n«Iu»ion«», lüoroll, «u! I'unci, 4, bei I.oe«el>«r, Oueuni. II, 12.
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und nur eine gottgestiftetc Kirche kann mit solcher Kraft und

Gewalt wirken wie sie Gott gibt, und das Wert dieser Versöhnung

zwischen Himmel und Erde vollenden; kann es aber auch nur aus

einem Fonde thun, den nicht zu erlösende Menschen schaffen und

stützen, sondern welchen eben nur derjenige schaffen konnte, der mit

seinen Verdiensten Erde und Himmel versöhnte, und durch

diese es erst ermöglichte, daß auch erlösete Menschen zu Verdien«

sten kommen, und diese, insbesondere die Verdienste der seligsten

Jungfrau Maria in ihrer Theilnahme an dem großen Werke der

Menschenerlösung, mit zum großen Schatze der Kirche, zum

unerschöpflichen, nachwirkenden und schaffenden, helfenden

und ergänzenden Faden, zum wahren Gemeingute der Ge

meinschaft der Erlüseten werden konnten.

Auf solchem Grunde basirt, in solchem Boden wurzelt die

mit der katholische» Bußanstalt, die selbst nur auf der Potenz

dieser Basis beruht, so eng verbundene Ablaßanstalt, die nun

schon eben deßhalb, weil sie, obwohl zu jenem im Verhältniß

stehend, doch von ihr verschieden ist, und daher im Begriffe di-

vergiren muß, unmöglich als eine Anstalt zur Vergebung der

Sünden, was eben die Vußanstalt selbst ist, aufzufassen ist, wo

gegen die katholische Kirche von jeher sich aufs nachdrücklichste

verwahrt hat, und gegen welche Verwahrung gegnerischerseits aufs

gröbste gesündigt worden ist und immer noch gesündiget wird. Nicht

Erlaß der Sünden ist es, was die katholische Kirche unter ihrem

Ablasse als tatsächliche Anstalt, behauptet, nicht Vergebung

der oulpn,, wie Thomas von Aquin') so scharf warnt,

nicht Lösung der Schuld, wie Bcllarmin °) es negirt,

sondern der Erlaß die lemigsia r»oena« iivjunotas «,ut in^unßenäa«,

remiskio reatu» poenae tLinporalis , c^ui remonet eulpa 6imi«8»,,

wie mit beiden Theologen die katholische Lehre feststellt, und die

Symbole der katholischen Kirche mit zweifelloser Bestimmtheit

ausdrücken. Was daher die beiden in der Kirche bestehenden An

stalten, Buße und Ablaß anbelangt, so haben sie das allerdings

') Hunäl. 2, 16, 2.
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gemeinschaftlich, daß sie den kirchlichen Mitgliedern, den unter der

kirchlichen Gewalt stehenden Gläubigen der Wohlthat des Erlasses

einer Verschuldung oder Last angedeihen lassen; allein das

Objcct des Erlasses ist ein verschiedenes, obwohl zu sich

wechselseitig wie Ursache und Folge in Beziehung stehendes,

als Sünde und Strafe, deren erstere im Bußsacramente, letz«

tere wohl auch im Bußsacramente durch Vuß- und Genugthuungs«

werke, allein doch besonders auch durch den von der Kirche ver

liehenen und ausgesprochenen Ablaß als Erlaß der nach im Buß-

sacrament erfolgter Tilgung von Sündenschuld und ewiger Strafe

noch erübrigenden zeitlichen Strafe — poeng, tempoi-s,-

lis — und als eigenes kirchliches, für diesen Zweck bestimmtes In

stitut vergeben wird. So wie einerseits das Wechselverhältniß beider

Erlaßllnstalten ein solches ist, daß der Ablaß seinem Wesen nach

als nothwendig ') das Bußsacramcut zur Voraussetzung hat und

haben muß, indem er nur die nach Erlaß von Sündenschuld und

ewiger Strafe noch durch göttlichen Willen als nothwendig und

heilsam oft noch erübrigende °) zeitliche Strafe, sei sie nun

entweder noch in diesem Leben oder jenseits im Reinigungsorte zu

erleiden, zum Objecte hat, und daß Beide auf dem Grunde der

höheren, von Christus in der Kirche gegründeten und niedergelegten,

auf Seinen göttlichen Verdiensten beruhenden Potenz erbaut sind,

so ist nun andererseits im Wesen des Ablasses nicht bloß als das

Differenzirende, sondern als das Eigentliche und Wesent

liche, als der Grundbegriff und als die Basis des Gan

zen allein nur „die zeitliche Strafe" — posna tsrn^oraliz —

anzusehen und festzuhalten. Mit Recht würde darum der protestan

tische Symboliker Köllner ') viele neuere katholische Dogmatiker

einer eigenthümlichen, und wie er sie selbst geradezu bezeichnet,

falschen Darstellung anklagen, daß sie nur die Notwendigkeit der

Läuterung und Reinigung hervorheben, gleich als scheuetcn sie

') Eine Vergebung oder Erlassung zeitlicher Strafen als Sündenfolge ohne

Vorausgang der Tilgung von Sllndenfchuld und ewiger Strafe ist doch wohl

nicht deutbar!

'> Lellarmiu, ä« luäulß, 1, 1: „NLLlesi», «t 80K0I»« tdenln^orum in-

llulßLnti»« voellnt remigziuiie« pn«u»luui, <zu»« »»ez>« immanent «luenäÄS pn«t

l«mis»i<>i!e» «ulparum et reeoueiliationeiii in 8»<:r»n>«utc> Poeniteuti»« »äeptam.

') Symbolik der heil. kath. apostol. röm, Kirche, S. 479.
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sich, die zeitliche Strafe zu nennen, während, wie er weiters

gewissermaßen als Anwalt des katholischen Dogma's hinzufügt,

doch das — nämlich die zeitliche Strafe — im Sinne der Kirche

der Grundbegriff und die Basis des Ganzen ist, und die Reinigung

nur darauf sich bezieht, wenn er nicht eben selbst damit, daß er in

dieser Anklage, namentlich auf Möhlcr's Symbolik, 5. Auflage

S, 222, hinweiset, Veranlassung zu richtigerer Orientirung den

Standpunkt der Angeklagten würde; denn wer immer das Werk

des vorsichtigen und berühmten katholischen Symbolikers einsieht,

wird unschwer erkennen, daß Möhler mit solcher Entschiedenheit und

Bestimmtheit von den zeitlichen Strafen (wenn auch nur in der

Auffassung canonischcr Kircheustrafen mit späterer Begriffserweite-

rung) als dem Grundwesen und der Basis redet, daß an eine Scheu,

die zeitliche Strafe zu nennen, gar nicht zu denken ist, und das

muthmaßliche Mißuerstandniß , als ob Möhler nur die Notwen

digkeit der Läuterung und Reinigung hervorhebe, nur von dem

Umstände herrühren dürfte, daß er die zur Erlassung der zeitlichen

Strafen als nothwendige Bedingung einzutretenden guten Werke,

in scharfer Verthcidigung derselben gegen Vaur's ') Anfälle vom

Standpunkte des alle guten Werke bekämpfenden Protestantismus,

nicht bloß als Werke der Genügt huung (satistaetione») im

Sinne Thomas von Aquin Huoäl. 2, 16. 3, d. i. als bloßer Ab

büßung, sondern auch als Werke der Heilung und Reinigung,

der Läuterung und Besserung geltend machte, wie dieß seiner

Zeit schon der bekannte Tetzel") in Anwendung bringt, wenn er

sich rücksichlich der Ablässe in ihrer Wirksamkeit also ausspricht:

„8eä liest per inäul^entia» omni» poeua in ciispositi» reuiittatur,

yuae est pro peeeatis äekita, ut eoruin est vinciieativa ; errat

tarnen, uui oii iä tolli putot poeuain, c^uae est meoüoativa et

Präservativ«, Huuin contra nane ^uoilaeus non oräiuatur. <Huan-

tuinvig ei'A« ali^uis sit per inäul^entias vere et totaliter rela-

xatus ; c^uoä üeri posse in äispositi» c^ui ne^et, errat, nullatenu»

tameu äeriet interrnittere opera satislaetoria , o^uoaä vixerit;

') Kritik der Symbolik der Lehrgegensätze der Katholiken und Protestanten

von Möhler, Dagegen Möhler: Neue Untersuchungen der Lehrgegensätze der Ka»

tholilm und Protestanten, eine Vertheidigung,

2) krim» äispntutio. >7o. ^let^elii »z>, 1>ue»<:neluiu I, 504 »<z.
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c^uanäo »unt reli^uiNrum «ur»tiv» et a tnturi» vr»L86rvativ» «t

meritori»." Wenn dasselbe auch Lieber mann ') von den Ab

lässen behauptet, wenn er von der Wirksamkeit derselben spricht, so

fern sie der Erlaß der den Sündern auferlegten Bußwerke, also der

zeitlichen Kirchenstrafen sind, daß sie nämlich diese in ihrer vindi-

cativcn Bedeutung aufheben, in ihrer medicinalen und Präservativen

aber nicht aufheben, in wiefern sie hier offenbar zur Reinigung

und Läuterung des Sünders nothwendig sind, so wird es gewiß

Niemanden einfallen, behaupten zu wollen, es werde damit ein

Mangel in der Wirksamkeit der Ablässe ausgesprochen, indem sie

bloß in vindicativer Hinsicht nützen und in heilender und

präservativer Beziehung die Besserung des Sünders nicht hin

dern, so wenig es M ö h l e r und Anderen zum Vorwurf gemacht

und als falsche Scham zu deuten ist, wenn sie den guten Werken

der Ablässe auch eine reinigende und läuternde Kraft bei

messen, ohne die vindicative derselben als Satisfactionen

zu läugnen, und daher aus Scheu das Gruudwesen und die Basis

des Ablasses, nämlich die zeitlichen Strafen, nicht aussprechen,

sondern dieselben nur als bloße Reinigung und Läuterung gelte»

lassen wollen. Spricht es ja in dieser Richtung hin Thomas

von Aquin ') geradezu aus, daß die, welche Ablaß erhalten, gleich

wohl wohlthun , die aufgelegten Pönitenzen (nämlich im Bußsacra-

mente aufgelegten) zu übernehmen, einmal weil sie leicht mehr Sünden

haben, als sie glauben, dann, weil die Pönitenzen bessern und

gegen zukünftige Sünde schützen.

Endlich muß in der Bestimmung und Firirung des Grund-

Wesens und der Basis des Ablasses, nämlich in der Bestimmung

der zeitlichen Strafen als des Objectcs der erlassenden

kirchlichen Gewalt, auch die Ausdehnung der letzteren sowohl aus

die Strafen in diesem Leben oder der streitenden Kirche, als auch

auf jene im Jenseits der Reinigung oder der leidenden Kirche noth

wendig einbezogen werden. Die mystische Verbindung, das «orpu»

°) In8titllt. tbenl. t. V, 195: „0b»elv»näu!n e«t, c>uc>6 poenitentill« iü-

iilu^llutur unn tant»ui in vinäietam peecmti, »sä etioiu tan^ulUll r«ii»e6i» »6

eoercen«!»» euiMitüte» et eur»n<I»!ii »uimi inülMÜHtem ex pee«-»ti« eoutl«u:t»m,

Leä »l< !>»« lueäiuiu»!! pneüiteuti» nun uximont i»äu!ße»tl»e."

", HuoM. 4 ä 2N. », 3. >, 3
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m^tieum des heiligen Thomas von Aquin der innigste Verband,

welcher die Kirche Christi des Dießseits nnd Jenseits als ein großes

Ganze umschlingt das nach katholischer Lehre im thatigsten Lebens

verkehre steht, und der Pragmatismus seiner Dogmen gestattet es

als eine ganz rationable Consequenz im Vorhinein, daß die zeitlichen

Strafen, d. i. die von dem Sünder in der Zeit also zeitlich als

Strafen zu ertragenden Leiden, auch wenn sie über die Grenzen

des Dießseits hinaus in das Jenseits der Leiden (Fegefeuer, Rcini-

gungsort) fallen, dennoch auch in das Bereich der erlassenden Ge

walt der Kirche noch hereinfallen, und durch irgend eine Vermitt

lung des lebensthätigen Wcchseluerkchrs der von der Kirche

gespendeten Erlassung theilhaftig werden können. Was jedoch der

Vernunft aus der Natur des Dogmas von der Kirche, von deren

Gewalt, von der Verfettung und dem Lebensverkehre ihrer Theile

su nahe liegt, und dem Herzen wahrlich zum Bedürfnisse wird, das

spricht und übt die Kirche selbst aus der Tiefe ihres Bewußt

seins, da sie, obwohl die im Reinigungsorte Befindlichen nicht gleich

den in diesem Leben Befindlichen den Schlüsseln der Kirche unter

worfen sind, indem sie in die Sphäre unmittelbarer göttlicher Herr

schaft und Gerichtsbarkeit gehören, wohl aber immer doch in einer

zwar untergeordneten, jedoch sehr herrlichen Weise hohepriesterlicher

Vermittlung, wenn auch nicht eigentlichen richterlichen Act den

Erlaß der Sündenstrafen zumittelt, weßhalb Prierias ') fagen konnte:

„Ne^are riotestatem papae 8e sxteuäere s,ä relaxariäas poena»

in r»ur^atoiic» Per viarn inäul^entiae, est male sentire 6« laoto

et äoetrinl», Neelesiae eire», liäem et moros/ und Bcllarmin ^)

mit Bestimmtheit es ausspricht: „lies eertizgima est et avuä

Olltnolieog in6ur>itata, iuäul^entii» ^uvari posse lmima», c^uae

in purFÄtorio rioenaz luunt."

So klar und bestimmt aus dem bisher Erörterten erhellt,

worin das Grundwesen und die Basis des Ganzen der Sache der

Indulgenzen in der katholischen Kirche eigentlich und wahr bestehe,

und daß es auf Grund der Symbole der Kirche sowohl, wie sie

in der Bulle Leo X. und im Decrete von Trident vorliegen, als

in den Bestimmungen der Theologen fest und einstimmig ausgedrückt

') o« illänlß, 1, 14,

Oeft, Aieitelj. f, loth. Theo!, I, l«
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ist, daß es nur die zeitlichen Strafen sind, welche, wie Zöllner

es oben richtig ausspricht, im Sinne der Kirche den Grundbegriff

und die Basis des Ganzen des Ablasses der katholischen Kirche

ausmachen, — so fragt es sich nun, worin doch eigentlich der

Grund des Mißlichen, die Ansicht der Kirche festzu

stellen, bestehe oder zu suchen sein soll? Diesen Grund in dm

allgemeinen Ausdrücken, in welchen die Kirche von Trident

gesprochen hat, suchen und finden zu wollen, wird nicht leicht Je

mand zugestehen, welcher die Symbole der katholischen Kirche, dic

mit so viel Bestimmtheit über das Grundwesen und die Basis des

Ablasses sich aussprechen, und nur die zeitlichen Strafen, welche

nach Erlaß von Sündenschuld und ewiger Strafe öfters noch zu

erleiden erübrigen, als das alleinige Object des Ablaßerlosse«

nennen hört. Der Gruud zur Klage über Mißliches und Nu«

bestimmtes in der Sache des Ablasses muß also anderswo liegen,

und er wird in der That in dem nicht unbedeutenden Zwie-

spalte gefunden, welcher in den Ansichten der Theologen

darüber gefunden wird: welche Strafen unter poena temporali«

der Symbole zu verstehen seien, weßhalb es Köllner ') auch <O

die letzte Frage, um zu klarer und bestimmter kirchlicher Ansicht

zu gelangen, aufwirft: ob unter der posn» tempnrali» in den

Symbolen Strafen von Gott oder der Kirche zu ver

stehen seien.

Das Gewicht dieser Frage scheint man nach seiner ganze»

Schwere von jeher erkannt zu haben : denn es soll eben in deni

Zwiespaltc der Theologen, die in der Antwort auf dieselben

nicht übereinstimmenden Ansicht gefunden werden, der Grund de»'

Mißlichen liegen, die Ansicht der Kirche über den Ablntz

festzustellen, der Zwiespalt selbst aber seine Quelle in den allge

meinen Ausdrücken haben, in welchen die Kirche in Trident

gesprochen.

Was nun zuerst die Quelle betrifft, aus welcher das M

liche des Zwiespaltes der Theologen in ihrer Ansicht über die zeit

lichen Strafen als Object des Erlasses im Ablasse abgeleitet wird,

so darf wohl zugestanden werden, daß die Kirche in Trident aller

dings in allgemeinen Ausdrücken über den Ablaß gesprochen

') Symbolik S, 439.
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hat, weil es ihr dort nicht darum zu thun gewesen ist, in eine

schulmäßige Definition und verbale Bestimmung des Wesens des

Ablasses einzugehen, was sie eben als praktisch bekannt zur Vor

aussetzung dabei hatte, und woraus deßhalb gar nicht zu folgern

ist, daß der allgemeinen Ausdrücke wegen die Kirche mit sich selbst

über die Art der zeitlichen Strafen des Ablasses im Unklaren

und Unbestimmten gewesen sei, sondern weil sie eben gegenüber den

heftigsten Angriffen des Ablasses als solchen d. i. als kirchlicher

Heilanstalt, welche damals aus verschiedenen Ursachen beim Hervor

bruche oppositioneller Geistesrichtung, die jedoch eine tiefere Quelle

hatte, auftauchten, diesen in seiner dogmatischchistorischen Realität

und praktisch-ethischen Brauchbarkeit und Nützlichkeit behaupten und

vcrtheidigen wollte '). Allein ob diese Allgemeinheit der Aus

drücke der Kirche in Trident erst die eigentliche Quelle eines Zwie

spaltes der Theologen in ihrer Ansicht über die Art der zeitlichen

Strafen im Ablasse geworden ist, ob diese Allgemeinheit selbst

schon der Ausdruck und das Zcugniß dessen ist, daß die Kirche

über den Ablaß mit sich selbst im Unklaren und Unbestimmten

wenigstens rücksichtlich der zeitlichen Strafen nach ihrer Art, in

lvicfern sie entweder von der göttlichen Justiz selbst oder von

der Kirche auferlegt werden, das wird sicherlich auf einem andern

Wege zu ermitteln sein müssen, und welcher doch nur der geschicht

liche sein dürfte, indem auf diesem zu erkennen sein muß, wie man

damals sowohl als vorher schon und von jeher in der Kirche

über die zeitlichen Strafen, die hier in Frage liegen, dachte,

und wie die Theologen sich eben darüber ausgesprochen haben.

Daß die Theologen in der von Kollner als letzter formulir-

ten Frage: „ob unter der posu», tsinpurali» in den Symbolen

Strafen von Gott oder der Kirche zu verstehen seien," allerdings

nicht in ganz übereinstimmender Ansicht, ja oft in Gegensätzen be

fangen gefunden werden, oft aber auch an Feststellungen hängen,

die deßhalb ein noch Anderes nicht geradezu ausschließen, kann wohl

nicht leicht in Abrede gestellt werden "). Mit Hinsicht auf die oben

formulirte Frage stellen sich die Ansichten der Theologen über die

°) Vgl. Geschichte de« Comiliums von Tiient von Pallavicini; Plant,

Geschichte de« Protest. Lehlbeglifss, sowie jede unparteiische Kirchengeschichte.

') Siehe Beispiele und Aussprüche bei Hirscher, S, 1«,

18»
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im Ablasse erlassenen zeitlichen Strafen insofern als verschieden

dar, als sie entweder unter denselben Strafen von Gott, oder

Strafen der Kirche verstehen oder verstanden wissen wollen.

Anlangend die Letzteren, unter ausdrücklicher Benennung der

canonischen Strafen als dem von der Kirche gegründeten Institute

der Satisfactionen, stellt es sich als geschichtlich heraus, daß schon

lange vor der Kirche in Trident die Ansicht von einem Erlasse der

kirchlich festgestellten Satisfactionen oder der strengeren Genugthuung

(canonischen Strafen) sich allmählig geltend machte. Auf schriftliche

Fürbitten der Märtyrer geschahen Erlasse der strengeren Kirchen-

strafen '). Sie stützten sich offenbar auf apostolische Beispiele wie

I. Cor. V, 1—? II. Cor. II, 6—11 und auf kirchliche Praxis «).

„Der Bischof," schreibt Cyprian "), „kann Ablaß ertheilen, er kann

dem Büßer, der wirkt und steht, gnädig verzeihen." Nachsicht mit

dem Büßenden empfehlen die Kirchenräthe von Ancyra und Nicäa,

und mit der Bußordnung der alten Kirche entwickelt sich ganz

offenbar die Sache der Ablässe als Nachsicht und Erlässe der Satis

factionen als Kirchenstrafen um der guten Werke willen, die

als Ersatz für jene zum Theile von den Bischöfen aufgelegt,

zum Theile freiwillig übernommen werden ") , ja sie treten selbst

seit dem neunten Jahrhunderte, also seit der Zeit der immer

mehr verschwindenden öffentlichen Buße, immer zahlreicher her<

vor, was seinen Erklärungsgrund entweder nur darin finden kann,

daß sie an der Stelle jener traten, die nach der Erklärung der

Kirche eigentlich nicht aufgehört hatten, oder daß, wie Mö'hlcr^)

es aufzufassen scheint, ein erweiterter Begriff des Ablasses ein

getreten ist, welcher den Straferlaß des Ablasses über die bloßen

Kirch enstrafen hinaus auf alle und jede von der göttlichen Justiz

auf die Sünde als solche gestellte Strafe ausdehnt. Ueber die

Auffassung des Ablasses als Erlaß der canonischen Kirchenstrafen

zur Zeit des heil. Thomas von Aquin spricht sich dieser scharfsinnige

>) ?«rtul. ll« Nllrt^!-. Nu«Lb, n, L. VI, 42,

') 6u»«b. U. 8, III, 23.

') Vgl. Möhlel, neue Untersuchungen, S. 886. — «»,-6. 6un<: ?. IV.

5,1. 909.

') Symbolik S. 271.
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Theolog am bestimmtesten aus, wo er ') die Meinung Jener, welche

sagen: c^unä (inäul^entias) non valent »6 atisolvsnäurQ a reatu

foell»6 ^uain c^ui» in pur^atoria »eouuäum ^uäioiuiu Dei meretur,

«eä valSut aä absolutionem »l> otili^ations , <^ult saoeräos «iili»

z^vit posuitLutsm aä poeuÄiu alic^UÄm, vel 2,6 ^uam etiaru or-

«iinatur ex oauoiiuiu statuti», geradezu als upinio, c^ua« nou vi-

äewr vSra, erklärt. Nicht minder sprechen das Vorhandensein

dieser theologischen Ansicht auch Männer aus, die gerade zu jener

Zeit gelebt haben, wo gegnerische Angriffe zu bestimmten Erklärungen

herausforderten, zu denen besonders Tetzel ') und Berthold Bischof

oon Chiemsee ') zählen müssen, und deren Zeugniß von Bellarmin

bestätiget wird, welcher^) gegen jene eifert, „die da lehren, daß

der Ablaß bei den Alten nichts anders gewesen als die Nachlassung

derjenigen Strafen, welche die Kirche selbst anbefohlen hat." Bei

solchem Bestände der Dinge in der Kirche, wie er sich von den

eisten Anfängen herauf besonders seit der Feststellung des alten

Bußrechtes durch Vorschreibung der strengern Genugthuung kund

gab '), ist es nicht Wunder zu nehmen, daß neuere Theologen, ob

wohl immerhin nicht mit der gehörigen Umsicht und Vorficht, den

Erlaß des Ablasses allein auf die canonischen Kirchenftrafen

dezogen. Mit Recht nennt Köllner ^) unter diesen Schmid ') und

hirscher ^), deren Erster den Ablaß als Remission der öffentlichen

Kirchenftrafen bestimmt, und Letzter denselben nur als Nachlaß der

') 4. s. 20, q. I. ». 3. ,, 3.

') ?rin>, Vi8p. I^»«»oli«l I, 504. „?aeu»,m od peeoat» . . . Imposit»!»,

5ive b»ee «it »K eu vel »»«eläoti« »rditrio »iv« «»uou« Imposit» p»pli per in-

önlß«llti»3 pote»t rel»xar«." Vorlegung von Bruder Ioh. Tetzel. Qn«3Lk«r I,

484: „Der Volltom Ablaß nymmeth wegk dye werck der Genugthuung."

'! Tewtsche Theologe» «. 89, ß. 2, S. 617. „Ablaß , dabey ze uersteen seien

allllin die punessen, so geschriebene rucht ^»unne») oder pabst oder aber sein vor-

uobern . . . aufgeladen haben,"

') De iuöulx, I.. 1, o, 7.

5) lieber da« Verhalten der Päpste vor dem Concil von Trident zu den

Ablassen, und daß Innocenz III. diese als Nachlaß der Kirchenftrafen angesehen,

vgl. Wessenberg, Geschichte der großen Concilien. II. 15. ff.

°) Symbolik, S, 479.

') Liturgil, II. 393. ^

') Die Lehre vom Ablaß,
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alten Kiichenstrafen , die nachgelassen werden konnten und mußten,

sobald die innere Reue (und damit Vergebung) da war, auffaßt,

und ihn erhalten wissen will als rechtliche Fortführung der alten

Bußdisciplin. Dieselbe Anschauung haben auch viele andere Neuere

ausgesprochen und zur Geltung zu bringen gesucht, und an der

Spitze derselben darf mit Recht der als Symboliter der katholischen

Kirche sehr verdiente Mohler ') gestellt werden, welcher mit den

zum Bußsacramcnte strenge gehörenden Kirchenstrnfcn als Heilmitteln

und Satisfactionen die Lehre von Ablässen in die innigste Ver

bindung bringt, und behauptet, „daß von den ältesten christlichen

Zeiten an unter Ablaß die auf gewisse Bedingungen geknüpfte

Verkürzung der von der Kirche auferlegten Bußzeit und damit der

Erlaß der zeitlichen Strafe verstanden wurde, und daß die wichtigste

Bedingung erfüllt war, wenn der Sünder solche Proben der Zer

knirschung und erneuerter heiliger Gesinnung gegeben hatte, daß er

der beschriebenen besondern kirchlichen Stütze nicht mehr zu bedürfen,

und der Lossprechung auch von der zeitlichen Strafe würdig zu sein

schien." —

So sicher der historische Grund in der That ist, auf welchen

die Anschauungsweise der in den Ablässen erlassenen zeitlichen Strafen

von Seite der in Erwähnung gebrachten Theologen, welche eben

nur das in der Kirche Gedachte zum Ausdruck gebracht zu haben

scheinen, beruhet: so ist dennoch gar nicht zu verhehlen, daß dieser

Anschauungsweise von den Ablässen bezüglich der durch sie er

lassenen zeitlichen Strafen, und daher dem ihr zu Grunde zu liegen

scheinenden kirchlichen Bewußtsein eine noch andere neben ihr

oder geradezu gegenüber steht, welche ebenfalls von vielen

Theologen getragen wird, und der ein anderes, kirchliches Bewußt

sein zu Grunde zu liegen und die demnach den Vorwurf der Un

bestimmtheit der ganzen Lehre zu bestätigen scheint. Diese in der

") Symbolik, S. 270, und nach Bauer'« heftiger und aus falschen

Voraussetzungen geschöpften Entgegnung in: Neue Untersuchungen u, s. w.

gepflogenen Untersuchungen, welche, S. 388 ff., das Büß Wesen der alten Kirche,

besonders das Wesen der von der Kirche festgestellten Satisfactionen gründ

lichst historisch erforfche», in der Anschauung de« Wesens der Ablässe aber als Er«

lasse der strengeren kirchlichen Genugthuung nicht abweichen, und nur eine von

manchen spateren Theologen gegebene größere Ausdehnung des Ablasse«, wa« jedoch

nicht Glaubenslehre sei, zugestehen.



— 279 —

That von einer immerhin großen Anzahl von Theologen ') getragene

Ansicht von den in den Ablässen zum Erlasse kommenden zeitlichen

Strafen spricht sich mit Entschiedenheit dahin aus, daß die durch

die Ablässe zum Erlasse kommenden zeitlichen Strafen jene

strafen sind, welche durch die Gerechtigkeit Gottes, als des

eigentlichen und nächsten Richters im Reiche des Sittlichen als dem

Reiche Gottes, über die Sünde als solche, als Störung des

Reiches Gottes und als Begründung einer göttlichen Strafschuld

verhängt werden, und welche wohl auch schon durch die Satisfactioncn

im Bußsacramentc zur Tilgung kommen tonnen, welche jedoch hier

als Object des Ablasses nach Vergebung der Sünden und

Strafen und nach erfolgter Wiederoersühnung im Sacramente der

Nutze oft noch übrig bleiben zur Sühnung.

Als sichere Basis dieser Ansicht scheint man von jeher die von

Leo X. in der den Ablaßstreit zu schlichten bestimmten Bulle vom

9. November 1518 ") als in einem bestimmten Symbole niederge

legten Erklärung angesehen zu haben: „Die römische Kirche, der

die übrigen als ihrer Mutter zu folgen gehalten sind, lehrt, daß

der Papst als Nachfolger des Schlüsselträgers Petrus und Statt

halter Jesu Christi auf Erden die Macht hat, den Christgläubigen

die Schuld durch Vermittlung des Sacramentcs der Buße und die

zeitliche Strafe, welche nach göttlicher Gerechtigkeit für die

Thatsünden gebührt, durch Vermittlung der kirchlichen Indul-

genz zu erlassen" '). Die Bestimmtheit, mit welcher hier die zu er

lassende zeitliche Strafe ausdrücklich als Ausfluß der göttlichen

Gerechtigkeit, also als göttliche Strafe erklärt, und mithin

von einer göttlichen Strafschuld, die durch die Indulgenz getilgt

°> In der durch Gregor Ziegler besorgte» Ueberarbeitung der Klüpfl'-

jchen Dogmatil wird das ausdrückliche Gestänbniß abgelegt, daß weit mehrere

und berühmtere Theologen sich dieser Erklärung zugewendet haben, obwohl er

sich selbst mehr für die Satisfactionen entschieden halte, inwiefern sie als Strafe

schon im Beichtstuhle bestimmt werden,

') I^ussob,«!', II, 491.

') Dasselbe geht auch aus der Dam Nation hervor, welche Leo X, über

Luther'« Satz: „Die Ablässe nützen denen, die sie wahrhaft erlangen, nicht zur

Nllchlassung der Strafe, die sie der Gerechtigkeit Gottes wegen ihren wirtlichen

Sünden zu tragen schuldig sind," als der echten katholischen Lehre zuwider laufend,

ausgesprochen hat.
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wird, geredet wird, dürfte wohl auf die entschiedenste Weise das kirch

liche Bewußtsein, von der im Ablaß zu erlassenden zeitlichen Strafe

als einer Strafe Gottes, als eines Ausflusses der göttlichen

Gerechtigkeit bestimmt und die Theologen zu ihrer Auffassung der

fraglichen zeitlichen Strafe vermocht haben. — Es ging jedoch diese

Auffassung der zeitlichen Strafe auch schon aus der Kraft und

Wirksamkeit des Ablasses in seiner Ausdehnung bis in'«

Jenseits des Rcinigungsortcs, bis auf die im Fegefeuer noch zu

erduldenden zeitlichen Strafen hervor, welche doch durchaus

nicht als canouische Strafen und als Ausfluß kirchlicher Jurisdic

tion, sondern als Strafen Gottes, als unmittelbarer Aus

fluß der strafenden göttlichen Gerechtigkeit angesehen werden

müssen. Die Folgerungen aus dem Hereinbeziehen der zeitlichen

Strafen im Fegefeuer in das Bereich des Erlasses des Ablasses auf

die Art der zu erlassenden zeitlichen Strafen, daß sie nämlich nicht

bloß Strafen der Kirche, sondern auch von Gottes Gerechtigkeit

verhängte zeitliche Strafen sind, haben die älteren Theologen schon

klar eingesehen '), und Werke, welche in der That symbolischen

Charakter in der Kirche haben, wie der Katechismus des Petrus

Cllnisius und im Grunde jeder Diöcesan ° Katechismus , sobald er

den Erlaß zeitlicher Strafen in diesem und dem anderen Leben, im

Fegefeuer, behauptet, haben es mit Bestimmtheit ausgesprochen,

weßhalb nicht zu wundern ist, wenn neuere Theologen, wie Taberna,

Thomas von Charres, Laymann,Heymbach, Schwarzhuber, Schneller,

Bauer, Amort, Kollenetz, Koller, Minderer, Hadert, Tamburin, Wiest

und sehr viele Andere von anerkanntem Namen dieser Ansicht und

Richtuug gefolgt sind, und die zeitlichen Strafen im Ablasse als

Strafen Gottes — Strafen der göttlichen Gerechtigkeit

erklären, welche oft nach im Sacramente der Buße erfolgtem Ablasse

der Sündenschuld und der ewigen Strafen noch übrig bleiben, und

durch den Ablaß als fernere kirchliche Heilsanstalt erst erlassen werden.

Bei diesem geschichtlichen Bestände eines doppelten Lagers von

Theologen in der katholischen Kirche, welche in ihren Ansichten über

') Vgl, Thomas v. Aquin, 4. ä. 20. q. 1, », 3. q, 5; Bertholdt v. Ehiemsee,

Tewtsche Theologey, <-. 89. tz, 2; Vorlegung, gemacht von Bruder I. Tetzel „der

vollkommene Ablaß nymt auch weck die Peyn, die die göttliche Gerechtigkeit für

die Sünde .... erforderth." ^ud, Hei-eon ä« inciu!^, l, II, (^ouziä. 11.
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die im Ablasse zu erlassenden zeitlichen Strafen so entschieden aus

einandergehen, scheint doch offenbar das oben ausgesprochene Be

denken Küllner's bezüglich des Mißlichen in dem nicht unbedeu

tenden Zwiespalt« der Ansichten über die durch den Ablaß zum Er

lasse kommenden zeitlichen Strafen gerechtfertigt! Und dennoch dürfte

ein genauerer Einblick in diese Dissonanz der Ansichten keines

wegs von der Art sein, um daraus das Mißliche abzuleiten, daß

die Ansicht der Kirche vom Ablasse selbst nicht festzustellen sei.

Allerdings gehen die beide» theologischen Ansichten von der frag

lichen zeitlichen Strafe insofern auseinander, als die eine darunter

Strafen der Kirche, die andere Strafen Gottes auffaßt; allein wird

dabei nur in Erwägung gezogen, daß die eine die andere nicht

absolut ausschließt, wird ferner wohl erwogen, daß eine jede der

selben ihre Berechtigung habe, die entweder vorausgesetzt oder

nicht geläugnet wird, so ergibt sich leicht, daß die Kirche unter

dem Ausdrucke „zeitliche Strafe" beide umfasse, und mithin das

Mißliche des Zwiespaltes ganz entfalle, der Schein desselben aber

nur auf Rechnung der Theologen in der Crclusivität ihres Aus

druckes gebraucht werden könne und dürfe.

Offenbar handelt es sich bei der Untersuchung dieser fraglichen

Sache vor Allem um das Recht der Priorität dieser beiden An

sichten der Theologen, darum nämlich, welche derselben die eigent

lich ursprüngliche sei, d. i. das Recht der eigentlichen und

ursprünglichen in Anspruch nehme, und dann, ob diese die noch

andere geradezu ausschließe, also als eine irrige verwerfe.

Bei genauerer Einsicht in das Wesen der Sache, um die es

sich handelt, fragt es sich nämlich, von wem denn die zeitliche

Strafe als die Strafe der Sünde, welche sammt der ewigen

Strafe im Bußsacramente erlassen wird, und welche als oft (saeris

remausus luenäg. riost remissionem rieooatoruiii) erübrigend zur

Büßung nach Sündenschuldoergebung und Vergebung der ewigen

Strafen: das eigentliche Object des kirchlichen Ablasses bil

dend, auferlegt sei, so kann doch wohl die Antwort nicht anders

ausfallen, als dahin, daß diese zeitliche Strafe eine von Gott

«uferlegte, aus der göttlichen Gerechtigkeit als göttlichem

Sündengericht erflosfene sei; denn offenbar kann die nach dem

Bußgerichte noch oft erübrigende zeitliche Strafe ihrer Art

und Quelle nach keine andere sein, als jene zeitlichen Strafen,
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welche, laut katholischer ?ehre, in Folge vom Beichtvater aufer

legter und bestandener Genugtuung schon im Außsacramente

erlassen werden. Daß nun aber diese auferlegte Genugthuung

nicht als die zu erlassende und wirklich erlassene Strafe angesehen

werden kann, folgt eben daraus, daß die der Sünde nachhängende

Strafe im Sacramente nur durch die Vermittlung der priesterlich

aufgelegten Satisfaction erst erfolgt; diese Satisfaction also noth-

wendig eine zur Erlassung nothwendige Strafe zur Voraussetzung

haben, und die mithin nothwendig eine göttliche, von göttlicher

Justiz verhängte sein muß '), die priesterliche Satisfaction aber

sich nicht selbst als kirchliche Strafe aufheben kann! Die n«»t

remissionem «ulnllruni in Haoraiueiita posnitsntig,« sae^« re-

maneute» luLucial: poenao als Object der durch den Ablaß zu er«

folgenden Erlllssung muß daher als zeitliche Strafe eine Strafe

göttlicher Justiz sein. Eben als eine solche muß und kann

nicht anders angesehen werden jene zeitliche Strafe, die jen<

seits im Fegefeuer zu erleiden ist, und die schon deßhalb keine

kirchliche oder canonische sein kann, weil hier nur ein Gebiet

göttlicher Jurisdiction statt hat, und darum auch, wie schon

Thomas von Aquin berichtet, die Vcrthcidiger der canonischen

Strafen, als der zeitlichen Strafen, die Kraft und Wirksamkeit

') E« wirb hieraus zugleich ersichtlich, was von jener theologischen Ansicht

zu halten ist, welche die zeitlichen Strafen im Ablasse in bie im Beichtstühle

aufgelegten Satisfactionen (Bußwerke) fetzt, welche die Kirche wn<iuain pc>«n3,8 2

3« äictata« propter «xinnain pietatein remittit et iuäulAeuti»« vu«at (Sieglet,

Dogmatil), oder wie es anderswo (Linzer Monatfchrift, II. 10> heißt: „Der

Kirchenablaß ist zunächst die Nachlassuug der entweder im öffentlichen oder gehei

men Bußgerichte auferlegten canonischen Strafen, in der Voraussetzung, Gott habe

in Ansehung des Bußeifers des Sünders die rückständigen positiven zeitlichen

Strafen ihm zum Theil oder ganz nachgelassen." Wenn in diesen Bestimmungen

einerseits ganz offen zugestanden wird, daß dann doch die zeitlichen Strafen im

Ablasse als pofitive Strafen Gottes anzusehen sind, da der kirchliche Ablaß,

der Erlaß der Bußwerke, nur unter der Voraussetzung, daß Gott des vorhandenen

Bußeifer« wegen die zeitlichen Strafen bereits nachgelassen hat, ertheilt wird, —

fo wird andererfeits nicht erwogen, daß die im Bußgerichte auferlegten Genug«

thuungswerte doch ein wefentliches Stück de« Sacramente« der Buße sind,

und daß die Vollziehung derfelben eine unerläßliche Pflicht ist, Uebrigens sprach

obige Ansicht schon Tetzel mit den Worten aus: „?c>eu»m pnteZt l^p«, pe,- wilil-

F«uti»3 rel^xai-L, »ive tmßo »it »K «0, v«! saeeräoti» »rbitrio, vel eanune imp»-

»tt», v«1 htiüm ^u«titiu äiviua exi^euä»." ?rim. Disput.
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des kirchlichen Ablasses auf das Jenseits des Fegefeuers

geradezu abläugneten, was Thomas als opiniu nnn vers, be

zeichnet, und was offenbar der Kirchenlehre widerstreitet!

Ist so die zeitliche Strafe als Erlaßobject des Ablasses

in ihrer Genesis Strafe der göttlichen Gerechtigkeit,

Strafe von Gott, wie selbst auch die Symbole sich erklären, so

fragt es sich doch noch, ob damit die Ansicht jener Theologen,

welche die fraglichen zeitlichen Strafen als Kirchen strafen er

klären, unvereinbar sei, ob sie durch Jene absolut ausgeschlossen

werden? — Ein gründlicher Einblick in die Genesis des Nußinsti

tutes, der strenge» Satisfactioncn (canonischen Strafen) der alten

Kirche, über deren geschichtliche und dogmatische Aufklärung mit

Beruhigung auf die gründlichen Untersuchungen Möhler's und

jeder guten Kirchengeschichte ') verwiesen werden darf, lehrt

zur Genüge, daß dieselben einmal aus dem tiefsten Bewußtsein der

Kirche, als Verwalterin des von Christo begründeten Heiles, als

sichtbar fortlebender Christus, von der ihr übergebenen Löse- und

Bindegewalt und mithin auch von der überkommenen Straf ge-

walt, hervorgegangen waren, dann aber, daß sie offenbar als

Genugthuung, in innigstem Nexus mit dem Bußsacramente

stehend, sowohl die Sünde und die Strafe derselben zur Vor«

»ussetzung, als ihre Abtragung zum Zwecke hatten, weß-

halb auch Möhler mit Recht die Bemerkung macht: „daß die alte

Kirche erst nach geleisteter Genugthuung die Absolution ertheilte" ").

Offenbar wirkte die alte Kirche, nach Erwachung des größeren Buß-

eifcrs und eines regeren Aussöhnungsbedürfnisses durch kirchliche

Feststellung jener Satisfactionen, wie sie in Pönitenzbüchern ver

zeichnet sind, sowohl auf den Nachlaß der Sünden und Strafen im

Sacramente, weßhalb erst nach ihrer Vollziehung die Absolution im

Sacramente erfolgte, als auch auf den Erlaß der ex äivina^ustiti»,

erfolgenden, und nach sacramentaler Aussöhnung noch erübrigenden

>) Symbolik, S. 250 ff. Neue Untersuchungen, S, 370 ff,

2) Symbolik, S. 271, Anmerkung 1, Die damals übliche priesterliche Ab

solutionsformel lautete oeßhalb : e^o »uetnritnt« ooiki e<»i«s8«2 t« »b»nlvc> : primo

»l> nmuibii« «eusuri» » te qunmocluliliVt in«»r»i», <l«in nl> omuibu» peeeiNi«,

6elioti» «t «x<!ß»3ibu3 . , , Vgl, Alzog, K, G, 707. K, v, Unrat, M»t. I!t,

«ekorm,, I>, IV, p. 4.
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zeitlichen Strafen, oder wie schon Hugo von St. Victor ') sich

ausdrückte: auf die Anticipation der Strafen nach dem Tode. Da

mithin die den Sünden zunächst nachhängenden Strafen nur Strafen

ex äivina ^»titia waren und sein konnten, sowie die Sünde zu

nächst in directer Beziehung zu Gott steht, so müssen nothwendig

die Kiichenstrafen in directer Beziehung auf die Strafen Gottes

stehen und ihr Zweck in der zu erwirkenden, zu cmticipirenden Ab

tragung jener stehen, mithin die Strafen ex äivina justiti» zur

Voraussetzung ihre Abtragung zum Zwecke haben. Es waren

jedoch Umstände der Zeit, welche diese festgestellten Satis-

factioncn bald selbst zu einem Objecte kirchlichen Erlasses machten.

Die durch die grausamen Verfolgungen hereingebrochenen Bedräng

nisse der Gläubigen der Kirche, die eingetretene Gefahr, ohne Abso

lution und Communion hinüberzugehen, der durch diese Lage her

vorgerufene größere Bußeifer waren sicherlich die bewegende Ursache,

daß die Gewalthaber der Kirche auf die Fürbitten der Märtyrer in

Erlasse strengerer Satisfactionen eingingen, daß Concilien größere

Milderung einriethen, daß man durch Verrichtung guter Werke,

welche vorgeschrieben oder angetragen wurden, die Vermeidung der

strengeren Satisfactionen als Strafen möglich und wirtlich machte.

Diese äquivalenten Leistungen als Bedingungen zur Abtragung der

zeitlichen Strafen im Ablasse, zunächst als Kirchen st rasen

(Satisfactionen), mittelbar jedoch durch diese der den im Büß«

sacramente nachgelassenen Sünden nachhängenden Strafen ex äivina

^ustitia, traten aber seit dem neunten Jahrhunderte als Indulgenzen

immer zahlreicher hervor, je mehr und mehr die öffentliche

Buße, die kirchlichen strengen Satisfactionen als Ab

tragung der Strafen Gottes in Verfall und gänzlich außer

Gebrauch kommen. Dieser Charakter der Mittelbarkeit der

Indulgenzen in dem Erlasse der Strafen Gottes durch die Er

lassung der strengen Genugthuung der Kirche steht aber auch jetzt

noch fest, indem, nach Erklärung der Kirche, eigentlich die alte Buß-

ordnung nicht aufgehoben und die in ihr vorgeschriebenen Strafen

zu bestehen sind, weßhalb Klee ^) sich dahin ausspricht: „Der Los-

') Vgl A. Liebner: Hugo von St. Victor und die theolog. Richtungen

seiner Zeit, S. 429.

') System der tathol. Dogmatil, S. 397.
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kauf von der strengeren Genugthuung ist der Ablaß. Da die von

der Kirche auferlegten Genugthnungswerke als ein Loskauf von der

Genugthuung, welche wir Gott zu leisten hätten, angesehen werden

können und müssen, so ist der Ablaß als ein mittelbarer Loskauf

der göttlichen Strafschuld zu betrachten, als ein Loskauf von allen

Strafen anzusehen, welche wir durch Erfüllung der Kirchenstrafe

Jenseits getilgt hätten."

Ist dieser Bestand der Sache des kirchlichen Ablasses kaum

als ein geschichtlicher zu läugnen, so dürfte die oben ausge

sprochene Behauptung, daß die Divergenz der Ansichten ka

tholischer Theologen über die im Ablasse zum Erlasse kommenden

zeitlichen Strafen gar nicht einen wahren Grund zur Vermu-

thung einer mißlichen Lage der Dinge, um die Ansicht der

Kirche festzustellen, abgeben, eine ganz wahre sein. Durchaus sind

die Ansichten der Theologen auch in ihrer Divergenz des Wortes

nicht von der Art, daß sie sich wechselseitig ausschließen, vielmehr

hat die eine die andere zur nothwendigen Voraussetzung, weil zeit

liche Strafen als kirchliche Satisfactionen schon Strafen

voraussetzen, welche durch sie erst getilgt, d. i. die zeitlichen Strafen

Gottes an der Sünde erst durch Satisfactionen als Strafen der

Kirche abgetragen weiden sollen, und weil die zeitlichen Strafen

Gottes an der Sünde Satisfactionen als zeitliche Strafen nicht

ausschließen in der Kirche, welche dazu bestimmt und gegründet ist,

den Sünder und Gestraften des Heiles Christi theilhaftig zu machen,

Verzeihung der Sünde im Bußsacramente, Erlaß der zeit

lichen Strafe Gottes aber sowohl in diesem durch schwere

Genugthuung, als im Ablasse durch Erlaß der letzteren und

mittelst derselben zu erlangen. Nicht anzuklagen ist darum die

Kirche in Trioent ihrer allgemeinen Ausdrücke wegen, als ob diese

die Quelle des Mißlichen geworden sei, das in dem Zwiespalte der

Theologen liegen soll; sondern anzuklagen nur die Theologen, welche

ihre Ansichten zu ausschließend hingestellt haben. Bei dieser An

schauung der Sache liegt es übrigens klar am Tage, welches Ver-

ständniß die in der Kirche gebräuchliche Scheidung in vollkommene

und unvollkommene Ablässe habe. Mit beiden bezeichnet man

offenbar den Erlaß entweder aller (vollkommen) oder nur eines

Theiles (unvollkommen) jener Strafen, welche gemäß der alten

Bußordnung zu bestehen waren, und mithin so vieler Strafen der
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göttlichen Justiz jenseits, als durch die kirchlichen Sa«

tisfactionen als zeitliche Strafen dort abgetragen oder

getilgt werden sollten, und es will der Ausdruck oder die Bezeich

nung des unvollkommenen Ablasfes von so und so viel Jahren oder

Tagen so viel bedeuten, daß ein so großer Thcil der zeitlichen

Strafen Jenseits, d. h. der Strafen ox äivina ^ustitia, durch kirch

liche Auctorität vergeben werde, welcher durch das eine bestimmte

Zeit hindurch dauernde Bestehen der einstigen kirchlichen Satisfllc-

tionen jenseits getilgt worden wäre. Uebrigens ist die Bemerkung

Klee's ') eine ganz wahre und richtige, daß aus Mangel aller

Offenbarung freilich nicht näher anzugeben ist, von welchem

bestimmten Maße jenseitiger zeitlicher Strafe, d. i. Strafe sx äiviu»

^ustitia, man sich durch einen bestimmten Ablaß loskaufen kann, ob

gleich wir der Liebe Christi zu seiner Kirche wegen, und wegen der

herrlichen Wirkungen in diesem Leben die Frucht desselben eher

größer als geringer ansetzen dürfen.

Es beruht jcdoch diese ganze bisher entwickelte Anschauungs

weise von der Vereinbarkeit beider theologischen An

sichten in der Auffassung der im Ablasse zum Erlasse kommenden

zeitlichen Strafen ganz offenbar auf der Voraussetzung: daß

dieser Erlaß seine Geltung, seinen Werth und seine Kraft habe nicht

bloß bezüglich des kirchlichen, sondern auch des göttlichen

Forums, oder wie St. Thomas von Aquin sich ausdrückt:

»quoä valsant ^inäulASutias) st Quantum acl forum Dsslssiae

st Hnantum acl Judicium Dsi aci remissionem ^osnas rssiäuae

post oontritionsin st ai>8o1utiolisin st soulsssionsm" 2). H>ynr

glaubt Klee ') zu der Bemerkung sich berechtigt, die Kirche habe den

Werth der Ablässe bezüglich des göttlichen Forums nicht dogma

tisch fest- und vorgestellt, ja von deren Bedeutung für Jenseits

nicht einmal gesprochen, muß aber doch zugestehen, daß sie den Werth

derselben für das andere Leben vorausgesetzt und stille einbe

griffen habe, indem sie dieselben für nützlich erklärte; denn sie könn

ten ja nicht einmal dafür angesehen werden, wenn der Nachlassung

der Kirchenstrafen nicht auch eine Nachlassung der jenseitigen Strafen

>) A. «. O. S. 398.

') 4. ä. 20. <z, 1. «,, 3. q. 3.

') N. ll. O. S. 477, <-.
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entspräche. Diese bloße theologische Vermuthung erwächst zur vollsten

Wahrheit aus der der Kirche verliehenen Schlüsselgewalt, die Erde

und Himmel umfaßt '). Ist es zu wundern, wenn daraus die un«

unterbrochene Auffassung in der Kirche hervorging, die schon bei den

heiligen Vätern °) gefunden wird, die sich über die Versöhnung bei

Gott und nicht bloß der Kirche ausspricht, und welche die gelehr

testen und frömmsten Theologen ') ausgedrückt haben ; welche aber

auch schon bei Thomas v. Aquin, dem namhafte Theologen ge

radezu nachgeschrieben haben, als eine nothwcndige Consequenz her

vortritt, wenn er behauptet: „Lt praotoro». Locilesi«, nu^usinoäi,

mäulAontia» (pro rioeui» inoro eoolosiakticis) lai-ßion» »on clau»

mll^i» äamniÜLarot Huain aäjnvarLt: ^uin, romittorot aä Fr«,-

viores pc> «112,8 ^ »oilioot pur^atorii, n,l)8o1voli(1o n, poenitoiitiiZ

insunotis."

VII. Es wird jedoch dieser Erlaß der zeitlichen Strafen durch

den Ablaß von der Kirche nicht bedingungslos ertheilt. Es

liegt in dem Begriffe und dem Wesen des Ablasses, daß er eine

Vermittelung einschließt, einen Ersatz, einen Preis, um

deswillen der Erlaß als Loskauf von dem i-satus posuae eintritt,

und diese Vermittelung geht wieder ganz und gar aus der Grund-

mischuuung der katholischen Kirche von der Beschaffenheit des Men

schen nach seinem Falle und von seinem Verhältnisse zum Werte der

Erlösung hervor. Es setzt die Kirche diese Vermittelung, diesen

Preis in eine Activität des Menschen, welche, die sittliche Bes

serung und Vervollkommnung zum Ziele haltend, jene Genugthuung

und mittelbar durch sie jene zeitliche Strafe Gottes zu ersetzen

vermögen soll, und bestimmt diese als eine Leistung und Satzung

guter Werke, deren Verrichtung einen Grund abgeben soll, diese

als Ersatz für jene und mithin als Ursache der Aufhebung der

selben anzusehen. Mit Recht bestimmte daher Thomas v. Aquin'')

den Ablaß als Stellvertretung der satislaotioiis», insoferne die

>) n. Eor. 2, 10.

') Cyprian (ä« Iap»,), Augustin (8«im, 351) u. N.

') Natllli« Alex, l'I'Ii«»!. I., II, 6« luänl^. <:, 2); Bellarmin (äs

Inäulx. I., I. «, 7); Carl Bossi (In't. tbsol, «omae 1759. 'r. III, I., 10);

Johann Gerson (<Hu»ezt, <i« luäul^, t. II, L°n»><!, 10); Bossuet (Be°

ttachnmgen).

') Huoäl. 2.
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»atiZfaotio eine Abbüßung, nicht die Besserung bezwecke, ob

wohl er die Besserung von den guten Werken als Mit zw eck

nicht ausschloß, womit auch andere Theologen übereinstimmen '). —

Diese Werke der genugthuenden Vermittelung, diese guten Werke,

als wesentlicher Bestandtheil und Bedingung des Ablasses, waren

auch von jeher mit demselben in Verbindung und Ausübung, und

wechselten nur nach Verschiedenheit der Zeiten theils in ihren Ob

jekten, theils in ihrem Charakter, je immer nach den Bedürfnissen

der Zeit, oder nach der sittlichen Lage der Menschen und ihrer

sonstigen Cultur, oder nach den äußeren Umständen, welche sie

als Objecte darboten. Der Eintritt in Klöster und die Erbauung

von Zufluchtstätten der Buße oder sonstigen gottgewcihten Stätten,

die Pilgerfahrten nach fernen, durch fromme Erinnerungen des

Christenthums geheiligten Orten, Theilnahme an heiligen, zum

Schutze der Kirche und Menschheit, der christlichen Religion und

Bildung bestimmten Kämpfen galten als die guten Werke der Ver

mittelung der Ablässe, ja selbst Gaben und Beiträge in Geld")

und edlen Metallen zur Erreichung uud Förderung gottseliger

Zwecke traten im Bedürfnisse der Zeiten und Umstände ein, und erst

in etwas späteren Zeiten traten Gebet, Fasten oder Almo

sen u. dgl. mehr in den Vordergrund. Was aber auch immer als

Vermittlungswerk hervortrat, die ganze Idee der Vermitte

lung mit guten Werken war ja aus dem tiefsten Grunde katho-

") ki-lin. lli»r>. ^0. I'stxelii: ^InäulFeutiae plu8 v»I«nt in 8»tiLt»<:ie!»l<>

et relaxanäo eeleriter et 8iuSul»riter ; »i nper» «u»rit2ti» plu8 v»Ieut in merenän

mei-Itum , F!-»tiam ÄUFen6a Pl-Ineinalit«!-.« Mit Bezugnahme aus die Kraft de«

Ablasse« rllcksichtlich de« Fegefeuers bemerkt Bell arm in (äe Inäulß. o, 1.)'

„Opus bouum, <zu» parte meriwrium est, unn pote«t alii »pplieari, pote«t

t»ineu, <zu» s-itiÄlaetorium egt. Dieser satisfactorifche Charakter blieb den

Werken, dem Ablasse auch bann noch eigen, als felbst die strengen kirchlichen Ge-

nugthuungen und Bußen mit dem IX. Jahrhunderte allmälig dahinschwanden;

denn d» die zeitlichen Strafen nicht bloß kirchliche Genugthuungswerke (Sati«f»c°

tionen), fondern auch die unmittelbaren Strafen der göttlichen Gerech

tigkeit waren, fo blieben die guten Werke im Ablasse in ihrer satisfactorischen

Vermittelung entweder unmittelbar in ihrem Verhältnisse zu den göttlichen

Strafen, oder sie äußerten diefe Kraft mittelbar durch jene kirchlichen strengeren

Genugthuungen, welche doch nach Erklärung der Kirche eigentlich nicht aufge

hoben waren.

') Vgl. Hugo von St. Victor, dargestellt von A, Liebner. S. 461.
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lischer Ueberzeugung von einer Mog lichteit persönlicher Mit

wirkung zur Erlangung des Heiles ') , wenn diese auch allein

nicht ausreichend ist'), hervorgegangen, welche allerdings wie

der in der katholisch-dogmatischen Anschauung des Menschen in

seinem primitiven Zustande, in jenem seines Falles und dessen Be

schaffenheit, in seiner Theilnahme an der Erlösung, in seiner Recht

fertigung :c. seine tiefere Wurzel haben muß. Die Abweichung

»°n dieser dogmatischen Grundanschauung des Menschen ist es eben,

welche den Protestantismus zum Bekämpfer des Ablasses macht ").

VHI. Das richtig, in Verbindung mit den übrigen ka

tholisch-dogmatischen Grundanschauungen, aufgefaßte

Aolllßinstitut der katholischen Kirche trägt durchaus den Charakter

eines integrirenden Theiles des katholischen Lchrbegriffs , weil die

innige Verbindung, iu welcher dasselbe mit dem Bußsacramente

steht, auf das Grunddogma des Christenthums, die gänzliche

Aussöhnung mit Gott in Christo hinweiset, aus welchem es

hervorgegangen und auf welches es basirt ist, und weil in dieser

Verbindung erst vollständig das Sein im Reiche Gottes, als dem

weiche des Friedens, der versöhnten Menschheit mit Gott, als be

gründet erscheint. Die Bedenken, welche dagegen aufgebracht wurden,

haben daher entweder eine dogmatische Anschauungsweise zum Grunde,

die von der katholischen in raäioe schon abweicht, oder sie haben ihre

Ursache in einer unklaren Verständigung über das innere

Wesen oder die ethische Tragweite der Ablässe. Es soll hier

einiger dieser Bedenken mit gedrängter Berichtigung gedacht werden.

1. Man geht von dem Bedenken aus, ob denn auch eine ge

nügende Bürgschaft dafür da sei, daß man durch die von der Kirche

vorgeschriebenen guten Werke für seine zeitlichen Strafen genugthue,

und von Gott weder dort noch hier gestraft werde? Die Antwort

") „Der Ablas macht den Menschen peinliche gutte Werk bereuth und geneygt

tzu thun und nicht fawl." Vorlegung, gemacht von Bind. Ioh, Tetzel. I^o««Lt>el,

I, 484.

') Onuo. 1>i6. 8s»», XIV. e. 8, „!l»n> <zui ex uobi» t2N!<zu»m ex

uoki» niuil P088UINU8; »<, <!ooper»uts, yui no» onnfoi-tat, omni«, pc>»»>m»i», "

') ilelHuolltli. I««. tkeol, „<Iui6 viäetul m»ßi» «unvellii-« , c>u»ill ut

«int in Necle»!», pudlieolum »esleluiu »»ti»l»<:tious»? Ht il!»« nb»<:ul»ut AI-»-

U»m." Lalviu iu»t. I. IV. e. 4, ß. 25, /lalibii» meuäallii» oppoun ßl»tuit»in

P«o<:»t<»ruin lsiui»»io!l«i>!,"

Lest, «ititelj. i- lath. lheol, I, ls
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liegt für den gläubigen Katholiken in der Auctorität der Kirche,

welche hier aus göttlich-übertragener Vollmacht handelt.

2. Daß die vorgeschriebenen Bußwerke oft in keinem Verhält

nisse mit der Strafwürdigst gewisser Menschen stehen, will zwar

Zweifel an der Kraft der Ablässe erregen; allein eben ist hier zu

bedenken, daß ihre Kraft nicht sowohl in der Macht der guten Werke

allein, als vielmehr in der Macht und Stärke des Fondes, aus

welchem sie stießen und die Ohnmacht des Menschen ersetzen, liege, in

dem Reichthume des Schatzes der Verdienste Christi und der Heiligen,

3. Da die Ablässe nur den Erlaß von zeitlichen Strafen zum

Ziele haben, so meint man: durch sie können nur grobe Sünder

gewinnen, nicht aber Menschen, die nichts abzubüßen haben. Auch

hier darf man wie dort ausrufen: Wer sich keiner Sünde bewußt

ist, der hebe einen Stein auf u. f. w., der wage es im kühnen

Selbstbewußtsein der Sündlosigkeit Gottes dargebotene Gnade von

sich zu weisen!

4. Man überredet sich, als ob der Gedanke, daß man durch

den Ablaß von zeitlichen Strafen befreiet wird, nicht so heilsam

wirke, als die Vorstellung, daß der Sünder immer vor Gott straf

bar bleibt. — Wahr ist es: solange der Mensch ein Sünder ist,

solange ist er vor dem Allgerechten strafbar. Wer jedoch den AM

gewinnen will, muß aufhören zu fündigen, und um dem Vorsätze

der Besserung treu zu bleiben, muß er immer auf die Strafen

denken, die den Sünder unabweislich treffen. Auf diese Weise lassen

sich die Vortheile eines Ablasses mit dem Vortheile jenes Gedanke,^

an die Strafen der Sünde wohl vereinigen.

5. Aber, fragt man ängstlich, wird der schwache Mensch nicht

auf Rechnung des leicht zu erlangenden Ablasses ohne Scheu fort-

sündigen?! Diese Frage oder Besorgniß könnte man leicht von der

ganzen Bußanstalt hegen ! Ucbrigens gewinnt derjenige keinen Ablaß,

der dem Wahne huldiget, daß er um so freier fortsündigen darf,

6. Man hält es für schädlich, wenn der Mensch nach gewon

nenem Ablasse sich vorstellt, daß er ganz straflos sei! Aber warum

sollte diese Vorstellung schädlich sein? Ist sie nicht vielmehr tröstlich!

Sie kann nur schädlich demjenigen sein, der da wähnt, er könne jetzt

vom Neuen sündigen; dann aber ist der Schaden des Ablasses bloß

zufällig, weil er bloß in dem Wahne des Menschen seine Wurzel

hat, und durch Belehrung schwinden muß.

W'
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7. Es ist offenbar Sache der Erfahrung, daß die Gewinnung

des Ablasses gewisse Leiden oder auch sonstige Folgen begangener

Sünden nicht abwendet! Allerdings werden durch den Ablaß zeitliche

Unglücksfälle nicht aufgehoben, und was aus anderwärtigen Gründen

unmöglich ist, kann durch den Ablaß nicht möglich gemacht werden.

Ein nach der Gewinnung des Ablasses eingetretenes Leiden muß ja

doch nicht als eine Strafe angesehen werden. Kann dasselbe nicht

als eine Prüfung erachtet werden und sogar als ein verdienstliches

Leiden gelten? Gerade der wahre Christ füget sich mit Ergebung in

den Willen Gottes!

8. Hat der Mensch die vorgeschriebenen guten Werke als Ge-

nugthuung verrichtet bei der Gewinnung des Ablasses, so glaubt er

sich von so manchen andern guten Werken, die er sonst vielleicht

verrichtet hätte, freigesprochen, und wird somit in seiner sittlichen

Vervollkommnung gehindert. Dieses Bedenken dürfte um fo weniger

gegen den Ablaß stattfinden, als zwar immerhin die vorgeschriebenen

guten Werke positive Vorschrift der Kirche sind, und sich auf den

eben vorhandenen Zustand des Ablaßgewinners beziehen, aber

eben darum sowohl in Beziehung auf diesen als auf die Zu

kunft dem Drange nach Gutesthun, rücksichtlich des elfteren in

satisfnctorischer, des letzteren aber in meritorischer Beziehung

Schranken setzen '). Uebrigens verdächtigt ein möglicher Mißbrauch

nicht die Wahrheit und Güte einer Sache!

9. Endlich will es Manchen scheinen, als ob die Menschen

bei der Gewinnung des Ablasses durch die Vollziehung der vorge

schriebenen guten Werke, besonders wenn diese irdische Dinge be

treffen, selbst an der Reinheit ihrer Tugend leiden, indem sie

sich leicht gewöhnen, aus Eigennutz zu handeln, und der Anschein

von Simonie nicht ganz vermieden werde. Zur Beseitigung dieses

Bedenkens machte schon der tiefdentende Thomas von Aquin die

treffende Bemerkung, daß ja die Ablässe gegeben werden non pro

tsN^oralilin» ssounäuiu »«, seä nt temporali«. oräinantnr »ä

8piritu3,1ii>,, (lnill propter ßpiritualia cle^smuL uti tsluporalibus,

') Vorlegung von Bruder Tetzel (^«««bsr 1, 484): „Es besageth auch

leyn bestlicher oder bischoflicher ablasbrief, das dy Menschen, so sye ablas vor-

dinenn, hynfuith sich gutter weis und der genugthuung enthalten sollen; welche

gutte werck wyr dem ewigen gotthe tzu eren, szo wir auch nicht gesltndigeth hellen,

»lleyne von wegen der Schopffunge, tzuthun schuldig seyn."

19*
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st iclso pro toiuporaliku» »iinplioitsr non potest tisri iuäu1ß«Qti»,

»sä pro teruporilliliu» oräinllti» »,6 8pirituaIiÄ." Wozu Mühler

sehr treffend bemerkt: «Im Mittelalter wurde Ewiges und Zeitliches

nicht so getrennt, wie in neueren Zeiten" '). Man würde übrigens

den Purismus der Tugend auf eine unpraktische Spitze hinaus-

treiben, wenn man, gegen jede gesunde Moral, den Gedanken an

Strafe und Belohnung als Motiv des Handelns verdächtigen

wollte, indem uns Gott selbst durch angedrohte Strafe vom Bösen

abzuleiten sucht. Eine gewisse Verwandtschaft zwischen Tugeud und

Laster hebt keineswegs die Würde der elfteren, und ist diese Ver

wandtschaft nur durch den Irrthum vermittelt.

IX. Die Existenz des Ablaßinstitutes in der katholischen

Kirche in dieser Bedeutung des Wortes ist Thatsache. Sie ist eine

Thatsache, welche in ihr durch alle Jahrhunderte ihres Daseins ge

troffen wird, und welche daher in der Tiefe und größten Be

stimmtheit ihre Wurzel, aber in dieser Stetigkeit und Univer

salität zugleich, nach katholisch-principieller Erkenntnißtheorie, ihre

Begründung hat. Es fragt sich, auf welchem Grunde diese

Thatsache beruhe? Hervorgegangen aus der Bestimmtheit des Be

wußtseins der Kirche, das nicht minder stetig und allgemein sein

muß, fragt es sich weiter nun um seine objectivc Wahrheit,

oder um die Stütze, auf der dieß Bewußtsein beruht, und welche

die göttliche Offenbarung selbst darbietet. Da der Ablaß als der

Erlaß der zeitlichen Strafen, in seinem engsten Verbände mit dem

Bußsacramente, ein offenbarer Act der kirchlichen Gewalt

übung ist, diese Gewaltübung aber nach der Natur der Kirche

und ihrer Stiftung nur eine göttlich- überkommene sein kann,

so liegt am Tage, daß das kirchliche Bewußtsein des Gewalt

besitz es sich nur auf das bestimmte Zeugniß der göttlichen

Gewaltü vergäbe stützen muß. Diese göttliche Gewalt-

Übergabe an die Kirche findet sich eben so klar als bestimmt aus»

gesprochen in den von Christus an Petrus und an die übrigen

Apostel gerichteten Worten Matth. 16, 19. 18, 18, welche als die,

die Schlüsselgewalt begründenden Worte vollen Werth als die

eine Gewaltübergabe bestimmenden Worte haben, welche als

eine Löse- und Bindegewalt offen sich darstellt. Daß diese

') Neue Untersuchungen S. 303.
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Löse- und Bindegewalt in der Kirche, als der Anstalt des

Heiles in Christo, alle Bedürfnisse des heilsbedürftigen

Menschen, insonders des Sünders in seinem Zustande der

Schuld und der Strafe umfasse, liegt ja eben in dem Gruud-

chllrakter des Christenthums als Erlosungswerk, und es bedarf kaum

jener Schlußkette a majori aä minu», deren sich gewöhnlich die

Theologen bedienen '), um aus der Beziehung der Löse- und Binde-

gewlllt auf das Ganze der katholisch-sacramentalen Bußanstalt

auch das Recht der besonderen Beziehung jener überkommenen

Schlüsselgewalt auf den reatu» riovnae, welcher mit dem Büß-

sacillmente so enge zusammenhängt, abzuleiten, da insbesondere aus

dieser weiteren Beziehung , wie St. Thomas sich ausdrückt "),

sowohl die Ehre Gottes, als die oominunis utilitas Nodo-

«ias (das utile» sunt der Kirche in Trident) hervorgeht, weßhalb

derselbe auch behauptet, der Ablaß gehöre aä clavein ^urisäiotinni».

So sichergestellt die Gewalt der Kirche in ihrer Ertheilung

der Ablässe ist, indem sie auf göttlicher Uebergabe beruht, eben so

wenig zweifelhaft ist die Bestimmung, wer in der Kirche die Aus-

') Sehr bestimmt ausgedrückt findet sich diese Schlußtette in den Oollo-

qni!» «um v. ^u^u8tin« «out. I^utlier! errure8 von Hochstraten ?. 2, I<, 3.

D. 5: „8i virtU8 ol»viu>u »it n«te»t2» »nlveu^i p«oe»t», peeoltoruin »utem

viueninlu »it nr»eeinuull> «o«I«»ti« introitu« ob»t»oulum owoiu «laviuin »mn-

venäurn; »i nr»etere» äivino Hure Huxt» 6iv!n»m Hu»l!ti»iu <zuo<zue non ininu»

p«ce»ti inort»Iin euln», <^ullin poen» ei ciebit» ex«Iu6«t » ec»ele8t! iuzre88u, et

t»m«u ü!niluininu8 pc>t«8t»8 pe«<:»uts8 »c>Iv«i>6! eulo» ilivin« Hure in persun».

?etri «ou<:«»8» «»t ee<:I«8i»ez äeniyue »l »nlvenäo eu!p».m el»ve8 eeeie8i»e reßs.

num «oelnrurn »periant tu»»ntune in nee noen»iu »etern»m i, e, pernetu»m »b

»etern», be»titu6iue exelu8>nueln ex äivino jure 6evin»yue H«8titi» inortali

culn»e 6ed!t»n>, et no« t»«!eu^c> ue<zue äivinnin Hu» mutetur ue^ue äivln» Hu»

»tili» laeäatur, pru eo <^un6 legitim» pntest»» » lüvinn Ießi8!»tnre eonee««»

prnäit in 8Uum le^itiinura »etuiu, lii8 oranibu8 8Upr»c>8iti8, prateetn nun viäe-

Kitnr, enr »ut divinum Hu8 mut»ri 6ieitur «ut Hustiti» äiviu», I»e6i, 8i e»6»in

«!»vißer» note»t»te p»na re!»x»l pnenau! teinnuralem , <^u»e ex 6ivin» Hu8titi»

p«<:o»ti8 äebetur, (?urn er^c» öivinuni Hu8 mut»bitur, »i el«m«nti88irau8 D«U8

mizeriLorä!» volen« 8uperox»l!»r« Huäieium, ve! per »e vel per 8uuin mini-

8trulu äi»nen«»t<>rein reinitt»t poen»rü tempor^Iern , »t^ue «eeunäum Hu«titiam

siviu»M äed!t«,m ? ^b8it! (^«rtuin »utem «8t, uuoä aliuÄ nibil ?ont>üe«» in

«c>nl:e88ic>nibu» v«u!»ruin intenäuut." Lc>nt. I.utn. nott. in H,88ert!o »rtio. ä»mn,

XVII. Dieselbe Schlußlette »gl. bei Hirsch ei a. a. O. S. 16. Dagegen Klee

in seiner lach. Dogmatil 3, 334.

'> 4 ä. 20. ». 3. <z. 2, 5. ^>, 3. ». 4, <z. l. », 5. <z, 4.
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Übung dieser Gewalt zu Pflegen habe. Sie folgt mit Notwendig

keit aus der Erkenntniß dessen, an wen die göttliche Uebergabe der

Schlüsselgewalt erfolgt war. Zu Petrus und den übrigen

Aposteln hatte der Herr aller Gewalt jene Worte der Uebergabe

gesprochen, und sie und ihre rechtmäßigen Nachfolger, der

römische Papst und die Bischöfe, sind daher die Träger der

überkommenen Gewalt und die Spender der aus ihr fließenden

Gnaden, versteht sich jedoch in eben demselben Verhältnisse der

Superiorität und Unterordnung, wie sie in der von dem

Herrn bestimmten Ordnung Bestand hat. Aus diesem Verhält

nisse kirchlich hierarchischer Ordnung, insbesondere aus der dem

Petrus verliehenen Machtvollkommenheit als Stellvertreter Christi,

folgt nun mit nothwendiger Consequenz, was Thomas v. Aquin ')

mit Bestimmtheit ausdrückte, und jeder katholische Katechismus aus

spricht: daß nur der Papst allein das unbeschränkte Recht habe,

volle Indulgenzen in der ganzen Kirche zu gewähren, Andere nach

seiner Bestimmung, die Bischöfe aber nur in ihrem Kirchsprengel

nach gewissen von der Kirche gemachten Vorschriften ^). Es folgt

daher aus dieser Bestimmung des Subjectes der Gewalt, welches

den Ablaß spendet, zugleich die Werthbestimmung desselben,

als welche nämlich nicht nach der Frömmigkeit des Empfängers,

sondern nach der Absicht des Gebers zu ermessen sei ^).

X. Uebcr die Kraft und Ausdehnung der Gewalt der Kirche

in der Ertheilung der Ablässe auf das Jenseits des Fege

feuers, in welchem noch zeitliche Strafen von bereits Abge

schiedenen abzubüßen sind, wurde bereits oben gesprochen, und deß-

halb die zeitlichen Strafen des Fegefeuers auch in das Bereich des

Ablasses hereinbezogen. Das bestimmte Bewußtsein von dieser Kraft

') 4, ä, 20. ». 4, <z, 3. 4. Hiiuäl. 2. 16. 0pu»e. 20. I. 3. e, lo. 4. 6,

20. ». 4. <z, 1,

2) ki-ieria» in vi»I. in pr»«8uintii<>«»« I_,iitli«i-i <üun<:l!i«8, lüololl, »ö

l'unä, 4. ,,8ulu» ?»z>», t»eit iuäuIßentiÄiu plenklri»!!! , uuuiu 8nlu8 »it eertu«,

nuoä tdesÄuru« per «um äi»p«u»»dili» 8usü<:i«!i» »it »6, pc>«»Ä,8 omne« äelen-

u»8." OurnII» »ä ?imä. 33, ^^»tlu«re, csuuä bsben« plenitucliuem pc>te«wti5

» p»p» »6 ?eui»8 po88it 2b8olver« , , , » poeu» poi- «lavsiii Mli8äi<:tinui8, uou

«8t iu»lluire, 8«<! 8an« 8entil«." I'doiu»« äe H,,. „ü», <zu»s 8uut «ommuui»

n»ilt>tuäiiii8 alieiiju8, äi8tlil>uuntu!' 8iu^ull8 äe multituäiu« 8eeuuälliii »rbitrium

«ju8, izui multituäini pr»eL8t,"

') Vgl, ThoMll« V. A, 4. 6. 20. », 3, q. 2,
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und Ausdehnung des Ablasses, wie es sich immer in den Symbolen

der Kirche kundgegeben hat, welche die zeitliche Strafe, welche Bei

den, Lebendigen und Tobten, erlassen wird, der ertheilten und

angeeigneten Indulgenz immer äquivalent erklären '); die enge und

mystische Verbindung der Kirche Christi in ihren Theilen, die Ein

heit des mystischen Leibes, und endlich die bestimmte Verwer

fung Jener, welche laugneten, yuoä nun valont inäulßsntiao a<i

H08o1ven<äurQ «, rsatn vosnae c^uam Hnis in nur^atorio »eoun-

änm ^näioiuin Dei msretur ^), und behaupteten, csunä valent »ä

abzolutionLiu <^ua «aoerän» nbliAavit voenitentem »,<1 vokUÄiu

»li^nam vel aä c^uaiu oräinetur etiam «x eauoriuin »tatuti»,

weil, wie St. Thomas sich erklärt^), dieses einmal verstoße gegen

das dem Petrus gegebene Privilegium der Lösegewalt auf Erden

und im Himmel, dann aber eine Inconsequenz herbeiführe, indem

die Kirche durch derlei Indulgenzen ma^is äamniKoÄret c^ain g,<1>

^uvaret: c^uia remitteret ilä ^ravior«» voeiill» 8«. vur^^tarii,

»dsulvenclo ». voeuiteutÜ8 injuneti», dieses Alles setzt diesen Lehr

punkt der Kirche außer allen Zweifel. Allein es wirft sich doch die

Frage auf, ob die Art und Weise, wie die Kirche durch den

Ablaß in den beiden Theilen des großen mystischen Körpers

Christi auf Erden und im Fegefeuer den Erlaß der zeitlichen

Strafen effectuire, dieselbe sei? Daß eine Verschiedenheit in

der Weise dieser Effectuirung, obwohl aus derselben Actioität her

vorgegangen, stattfinde und stattfinden müsse, geht schon aus der

Disparität der Herrschaft und Gerichtsbarkeit hervor,

welcher diese beiden Theile des mystischen Körpers unterstehen, in

dem jene für die in diesem Leben Befindlichen — also für die

in der streitenden Kirche — eine mittelbare göttliche, weil

durch die in der der Kirche verliehenen Schlüsselgewalt liegende und

wirkende Gerichtsbarkeit, für die jedoch jenseits im Fegefeuer,

also für die in der leidenden Kirche Befindlichen, die unmittel

bare göttliche ist, mithin in diesem von Seite der in der

Schlüsselgewalt gegebene Gerichtsbarkeit keine vollkommene Rich-

>) Leo X, in der Bulle vom 9. Nov. 1518.

') „lfeF»l« pote»tllwii> p»u»« «« exteuäer« »6 rel»x»uä>iiil posu»» in

pule»turio per villm iuäulß«nti»« , est iu»Ie «entir« 6« lacitn «t äoetrin» «od«-

»i»« «ire» more» «t üäsiu." ?ii«li»» in vialo^o. OoinII» »ä I'uuä. 21,

') 4. ä. 20. ». 3. y. 1. ». 3. <z. 3. »ol. 1.
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terlichkeit stattfinden kann '). Wenn demnach in jener Gerichts

barkeit der Kirche die Weise voller Richterlichkeit aus dem

elavi» ^ui-igäiotionig stießt, und daher die Weise ganz richterlicher

Absolution ist, so kann die Weise hier, wo dieser olavi» ^nris-

ciiotiorii» nicht statt hat, nicht die Weise richterlicher Absolutio»

sein, sondern muß, da der Erlaß der zeitlichen Strafen im Fegefeuer

durch den Ablaß doch ein möglicher und ein reeller ist, irgend eine

Vermittlung der Acceptation der im Ablaß zu leistenden satisfac-

torischen guten Werke von Seite des unmittelbar göttlichen Richters

zum Grunde haben, und diese Vermittlung ist es, welche die Weise

des Ablasses bestimmt für die zeitlichen Strafen im Fegefeuer,

Daß es bei der engsten Verbindung der einzelnen Theile des großen

mystischen Körpers an Vermittlungen dieser Art nicht fehlen

könne, geht schon aus der katholischen Idee hohepriesterlichei

Activitat in der Kirche hervor, welche theils eucharistisch, thcil«

supplicatorisch hervortritt. Auch hier im Ablasse tritt als Vei«

mittlung der Acceptation des göttlichen Richters die Weise der

Fürbitte und die Weise st ellvertretenderSatisfaction

durch die guten Werke, durch deren Leitung die Kirche eben

den Erlaß ermöglicht und verwirklicht "). Bellarmin und St. Tho

mas haben sich hierüber mit einer Klarheit ausgesprochen, die keinen

>) Vgl. Tewtsche Theologey e, 89. ß, 2. p. 617- „Abel !° die sel vom levl

abgeschieden, ist sy nvmer vndern pabst, sonder gotlichem gencht on mittel vndei-

worfsen. Darumb mag sich weder gwallt noch gnad des pabst dorthin ins fegsewi

als in ein froembd gelicht erstrecken, Deszhalb weder pabst noch ander sich vnder-

stem moegen, die abgeschiden sel zeuertailen oder zeabsouiren vnd ausm fegfewr

bis jnn himel zeheben. Doch ist Hoffnung, daz durch guote weich, die paebstlich

bullen oder gnadbries anzeigen vnd zeuolbringen auflaben, als hilf wider liircken

oder ander cristenlich vnd notdürsftig fachen, so etwer dasselb aufgeladen went

auszricht von wegen ainer oder mer felen im fegfewr, denfelben felen emfprieß

folch guot werch als froemde hilf zuo abnemung oder ringrung jier aufgeladen

Pein. Aber die gnadpredigei haben mit gedicht auf da« fegfewr erweytert vnd ge

zogen die pllbstlichen gnadbries, in denen lawtler steet, daz pabst nachlasse die auf»

gefetzten pnoe«. Pabst pfligt in die gnadenbrief fürsichtiNich zefetzen, daz er den seien

im fegfewr nachlassung irei Pein verleihe, awf maß »iner hilfs vnd nit aw« gwall

papstlicher schlüssel."

') O»t (?nutiiex) vers in6ul^«uti»m »ub6iti» »ui» ; conti-» »utem <i «-

luneti» nou äieitul ä»r« »implioiter iu<!>ilß«!>ti»iii, »«ä p«r mnänm »ufs»'»'

ßi i, ^ui» null ip»e, »e<! Den» »ooeptat «omp«n»»tinnem pw «lefmict!« "
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Zweifel übrig läßt. Elfterer sagt: „lies eertissiui» est, et apuä

0»tiio!ioo8 inäuoitilt», inänlßentii» ^nvari posse aniinas, onlle

in vur^^torio poen»8 luunt. Vera sententi» est: inäul^entias

pwäesse (äetunetis) per rnocluin snüra^ii, c^uis, non prosnnt

ver woäum aosolutionis ^uriäieae, »eä per nioänin so-

lutionis, huo inoäo prosunt sutkraFia, c^nae pro äetunotis

tieri »olent '). 8eä euin snikra^iil trions rnoäis äetnnotos ^nvent,

per ranäuin ineriti äe oon^ruo, per inoänin irnpe-

trationis et per inoäuin satislaotioni s, inäul^entiae

ÄUteN non »int nisi satisfaetoria, iutelli^enänin est, inänl^entias

ä»ri äetunotis per moäuin sulira^ii tantuin satistaetorii" ^).

letzterer erklärt: „viotnin est »upr», (».. 2 <^. 3) ^uo6unu»

pro »lio »»tislaeere potest. 8aneti auteru, in c^uions

«lipera ouriäÄiitia opernin satislaetioni 8 invenitur,

non äeterininilte pro i 8 t o y n i reiui88ioneinäi^et,

nn^usinoäi opera leeerunt, alias ansoue omni inäul-

ßeutia rernissioneru oonsoc^nerotnr, seä eoiuinuuiter pro tot«,

l5eole»ia: »ient ^post. äieit ((^oloss. 1.) se iiuplere e»,, csn»e

äe8unt passioni lünristi in corpore »no pro Neolesi»., aä

c^uaN serioit. Nt sie praeäiota ruents, sunt eoruinunil», totius

^cele3iae. Unäe siout »1io,ui8 oon8eo^ueretur rsiui88i«nein poenu,e,

6i aliu8 pro eo satislaoit, ita si ei satisl^otio ulteriu8 sini per

euill, u^ni potest, äistrinuatnr." Allein eben in dieser viearia,

«atislaotio liegt der Schwerpunkt der hier fraglichen Sache!

Man hält es für eine schätzbare Erfindung des XVI. Jahrhunderts,

daß „Keiner für einen Andern — gut werden könne,"

„daß mithin Keiner für den Andern genugthuen

tonne." Indem man in eine grobe Verwechslung dieser zwei

Lätze verfiel, weil sie eben sehr brauchbar zur Bekämpfung der

katholischen Lehre vom Ablasse, besonders bezüglich der stellvertretenden

Genugthuung für die im Fegefeuer noch Strafe Leidenden erschien,

') Die Erklärung dieser Worte findet sich im Dialoge de« ?ii er i»» bei

I,oe»<:!iel voeui«. II, 12. doi-nll.22: „Hu»ntll!u »ä iuäulßeuti»« attinet, p»p»

b»bet ol»vem Mrisäietioüi» »eouuäuiu, Laneto« et!»n> in pui-ßkwi'ium »ppli-

o»tive, »uim»« t»men « äedito »eu i-eatu poeu^ruiu nc>u »bzolvit, »ed ei» tri-

!>uit, nuäe voeuÄiu »olvlmt, »ppli«»u8 et fielen» »»ti»l»otione>u Odriüti vel

»liolum.»

') IjeII»i«>iu <ie Iiiäulß, l, 1, rurz^tor, «, 16.
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ging man einer schon weit altern Lösung dieser Frage, wie sie schon

die Scholastiker gegeben hatten, ganz aus dem Wege. Auf die

Frage nämlich: „Ob Einer für den Andern genugthuen

könne" hatten diefe geantwortet: je nachdem man die Frage nimmt,

und hatten der g enugthuenden Strafe eine doppelte Bedeu

tung zugeschrieben. Bonaventura ') äußerte sich also : „^,n nimz

nro alio »atiskaorore zotest? Dioenclnin, o^noä noona satislko-

toria naket in ss äun^lioein rationeui 8ive virtntein. ?oen»

enini t»Ü8 nronter 6no s»t inaxiine, et pronter lueäioz-

mentuni contra 8e<^uela8 veooati: et in vretium

adsolvonäuin reatninneeeati. 8i er^o lou^nainnr cle

i»tkl, ^oena, seounäuin c^uocl est nur^atoria, »ive ineäioinaliz:

ouin inorou8 non reoiniat ineäioinani ex noen». aliona 8ßä

nronria, o^uantuin aä nane rationein noena, »«.tistaetori», nec

notest nee äsliet eoininntari in aliani nersonani." Ebenso Tho

mas V. A. 2): „?oena satistaetorig, e»t llä äno oräinata 8C aä

solntionein äoloiti et g.ä nieäioinain uro neeoato vitanä«.

In csnantnin er^o est aä inedieinain »ec^nenti» neeeati, sie

ßatislaotio nniu8 non vroäciest alteri, c^nia ex ^ejnnio nniu«

non ellro altoriu» äoinatur." Die Scholastiker verstanden mit

hin unter vioaria »atistaetio nicht, daß Einer statt des Andern -

gut werden könne, was man, um Unsinn in die Sache zu bringen,

in neuerer Zeit darunter verstehen wollte, um damit den Ablaß für

das Fegefeuer unbrauchbar zu machen, sondern sie verstanden die

viearia satisiaotio oder die poona satistaetoria als nretinin 3<1

»olvenäuin reatnin neeeati und als solntionem äediti,

um nämlich der göttlichen Gerechtigkeit Ersatz und Genüge zu leisten.

XI. Die Bedingung, welche die Kirche zur Erlangung der

Wohlthat des von ihr im Bewußtsein des Besitzes der hiezu hin

reichenden Gewalt verliehenen Ablasses ansetzt, sind die von ihr au«

gleichem Rechtsbewußtsein festgestellten guten Werke mit satisfac-

torischer Bedeutung und Werthe, welche jedoch keineswegs auch

einen medicinalen oder confervatorischen ausschließen.

Sie will jedoch diese guten Werke nicht so angesehen wissen,

als ob in ihrer Leistung allein der zureichende Werth einer

') In I.. IV. 8eut. äi8t. XX, ?, II, <z. 1,

') LuppI, r, III, y, 13. »lt. 2.



— 299 —

Satisfaction oder eines Ersatzes liege und als ob sie allein der

hinreichende Grund der Gnadenertheilung des Erlasses der

zeitlichen Strafe seien '). Das Unzureichende des in der blo

ßen Subjectivitat des Vollziehenden Liegenden zur Voraussetzung

nehmend, obwohl der Vollzug von Seite des Ablaßgewinncnoen

ein unerläßlich er ist, weil darin eben der subjecte Wille

und das Verlangen nach der Gnade als oonäitio sins <^ua nou

sich bekunden muß, wendet die Kirche ihren Blick dem großem

Werke der Erlösung, zu welcher auch die Ablaßgnade in innigster

Beziehung steht, zu, und öffnet auch für diesen den großen Schatz

der unendlichen Verdienste Jesu Christi und jener

der Heiligen Gottes, insbesondere der seligsten

Jungfrau Maria, über welchen zu verfügen sie das

lebendigste Bewußtsein trägt, und welche ihre Ober

hirten, besonders aber der oberste Hirt einem Jeden

zuwenden können, welcher aufrichtige Reue habe und

die Sacramente wohl vorbereitet empfange"). Ueber

dieses Bewußtsein der Kirche sprechen sich die Theologen, besonders

jene des Mittelalters, mit der größten Bestimmtheit und Offen

heit aus, so daß der Gegner der Symbolik Möhler's ') aus

der Flüchtigkeit, mit welcher Letzterer die Lehre vom Ablasse in

seiner Symbolik behandelte und vom Schatze der Kirche ganz

geschwiegen hatte, den übereilten Schluß zog: daß sich jedes edlere

sittliche Gefühl zum Widerspruche gegen eine solche Theorie und

Praxis erheben müsse. Die Klarheit, mit welcher Bellarmin über

diesen Lehrpunkt sich ausspricht, rechtfertigt es, wenn seine Erklärung

hierüber hier zur Vorlage gebracht wird. Sie lautet: „Nx8tat in

Noelysig, t^esaurus satiLfaetionuii! sx Oiiristi Passioni-

du» inkinitu8, <M nun^uain extiauriri potsrit. Nam (Hristi

') Iiupnäeuti»»iNil» eii-ol, merit«, Our!»ti neu e«»e iuünitmn tue»»urum.

lluä« «zuilibet oüliZtiÄüu» pntiii« cledet in «um tüe»»>iruiu »pem »u»m levouere,

HUÄin «x poeni», erueidn» et tormeuti« remissionen! tamczullll! ex »ui« meriti»

«ibi 6eb!t»ii! et pouere." DeK Obelizei. 22, 364.

') Als schroffen Gegensatz gegen die Reformatoren bemerkt Cck in seinen

Vdelizei» S. 366: „LIvauZeliuin e»8e tKegÄUruin äoetrinativiim et in«trn<:>

tivum ore6eu<Inruin, nemo ne^»t. H,t ex ec> ^raest»!-! inäulßeuti»», pror»u»

est släieulun!."

') B aur, S. 269.
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passiv pretii tuit inliniti, cum esset passio persona inli-

nitae. Dens est, c^ui san^uinem luäit pro Neelesia. DiF iit«,»

autem satiskaetionis inensurain aoeipit a äi^nitate

persona« satislaeientis. Dein6e Onristus pro nun iniliuß

omnious mortuus est. (üertum est antem, non omninns norm-

nious, o^ni liaeteuns vixerunt, pretiuiu mortis Ouristi 13 ipz»

applieatum knisse, acl eorum expianäa peeeata, imiuo na^o-

rem partem nominum roorti aeternae aääietaiu es»t. 8u-

per est i^itur multniu illius pretii, <^uoä semper a6lllic»ri

possit, cum ipse per se nulla satislaetione inäi fuerit,

c^ui peeeatnin non teeit, nee laoere potuit. ^äünnotIi;8ÄU

rum superlluentirlm s atislaetionuin pertinent etiam

passioues o. Nariae Virßinis et oinnium ali irum

8anetorurn, <^ui plus passi sunt, c^uam eorum pzceat»

rec^uirerent." — Dieses von Bellarmin so klar ausgesprochene

Bewußtsein der Kirche vom Besitze des großen Schatzes,

welcher die Verdienste Christi und die Verdienst,: dei

Heiligen insonderheit der seligsten Jungfrau bilden, ist da«

immerwährende der Kirche inharirende Bewußtsein '). Es ist das

Bewußtsein von sich selbst als der von Christus dem göttlichen

Erlöser und Versöhner der Welt gegründeten Erlösungsanstalt, in

die Er, der ohne Sünde war, und dem keine Strafe und kein Leiden

gebührte, und Der darum nur für Andere leiden konnte und für

Alle genug gcthan hat, insofern er die ewige Strafe, die der sündige

Mensch verdient Hütte, auf sich nahm, der, da er reich war,

arm geworden, damit wir durch seine Armuth reich

würden II. Cor. 8. 9., seine Verdienste niederlegte, es ist

das Bewußtsein von sich selbst als einem mystischen Leibe,

dessen Haupt Christus ist, und welchen alle Diejenigen bilden, die

durch ihren Glauben an und ihre Liebe zu Christus auch

in Liebe unter sich verbunden sind, und von denen so viele der

Heiligen verfolgt und mit Schmach überhäuft in einem Maße

") „1°t>s«»uium nun «»»« lULlitll OKli«ti st 8»uot<,lU!!ü, err»!-!" <klin,»

äi»put, ^«t^elii 91) „1'I,«»2!iln« i»ts »seunäuiu 8»n<:to» eniu ttwolaFN» tum

eti»in eanonist»« «unt m«rit» Olii-Isti et 8«,uet0li>m, nun e» r»t!on« yu» merit»,

»«ä hü» »ltti»t»<:tion«»." ?!-i«i-»8 viulnß. „Impuäentizzimu» eriul »ppoi'et, me-

lit» OKrizti nun e»»« iüüuitum tliezllulum, «ti2M oräin»t»» äi»pellL»tioui ?»p»e

l:omu>i»«N!u." NoK OI,eI«°i, 22, 363.
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litten und duldeten, das als ein Ue der maß von Strafleiden

erkannt und als Verdienst bezeichnet werden muß. Diese Ver

dienste Christi nun und der Heiligen in der Kirche, sie

bilden ein Gemeingut des Besitzes '), und wie durch die

Willensgemeinschllft mit Christus dem Gottmenschen Allen sein

Leiden und Dulden zu Gute kommt, Alle so betrachtet werden, als

hätten sie selbst gelitten: so findet auch eine Reversibilität durch die

Gemeinschaft der Liebe unter den Gliedern selbst statt;

es kann das Eine dem Andern zu Hilfe kommen, das Eine

für das Andere, im Verbände der Liebe, Leistungen übernehmen, zu

denen auch zeitliche Strafen zu zählen sind, es kann das Verdienst

des Einen zur Satisfaction für die Verschuldung an die gött

liche Gerechtigkeit des Anderen werden. Aus diesem Schatze, der

als ein unerschöpflicher Fond der katholischen Kirche zu

erachten ist, als ein Fond der Liebe und Gnade, schöpft nun

auch die Kirche, wenn sie für Lebende oder Verstorbene den Ablaß

crtheilt, wenn sie unter festgesetzten Bedingungen ihren Gläubigen

die Wohlthat des Erlasses zeitlicher Strafen mittelst Zurechnung

der im Schatze angeführten Verdienste Christi und der Heiligen als

überfließende Satisfactiones °) zu Theil werden läßt.

Es folgt jedoch aus eben diesem Bewußtsein der Kirche vom

Besitze des Schatzes der Verdienste Christi und der Heiligen als

disponiblen Fond auch für die Wohlthat des Ablasses, einmal,

daß und warum nur in dem römischen Papste und den Bischöfen

das Subject der Gewalt: Ablasse zu ertheilen, sich concentrire;

°) 8, 'lliom»» Hn, : „li»tio »ntnm, uu»re valere ziuü^uüt (!i»!ulAenti»e

»<! uti-linxzue forum) s»t unll»« eorpuli» ni^ütiei, in uu» inulti uperidu» poe-

»iteutiae 8»p «ü-ern^nveriiut »6 men8ur»n> äenitorum »unruiu, et inult»»

eti»m tridulatinne» in^u»te »llgtinuei-unt putieutei', per uun» multituäo puena-

lllm poternt «xpiari, »i ei« äeberetur : uuurum meritorum t»ntl> «8t enpia,

yunä «mnem poenllm nebülun nunc viveutibu» exee<iuut et prÄecipue propter

merituni Oliri8ti, <^uns «t»i in 8»er»menti« op«r»tur, nun tamen eOe»«!»

«M» in 8»erllll>enti» iueln^itur, »sä »ull insiu!t»t« efti<:»<:i»ln 8»e> »meutorum

«xeeöit." Onnf. LeK in ^nebiriä. Ineorum tlienl. 23. „Nxpeuäe, e»tl«>Iiee,

>zui» mizeli»« 8ilU«tn>uin »6^'uu^eiiä»« «unt pi-essuii» (^urizt! »ci oominunein

üeelozi»« utilit^tem, Lt e»l i»te tn««»uru» merituruin , 6e c>uo äieit Nuele»!»,

preoibus et meritig 8»n«torum,"

') „Igte tuesÄUln» rn»teril>Iiter e»t »»tiztaetiu Lürigti et 8»uotorun>,

«Üeetive »utem e»t o!»vi» ^nri8äietic>ui8 uu» äi8p«n»«tur. " ?rieri»8 villi.
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dann aber auch, daß und warum sehr weise der tiefdenkende Theologe

Thomas v. A. den vollen und reellen Werth des Ablasses da«

von abhängen läßt: »i aäsit arloto rita 8 clantis, «aritas

rseipi entis st pia causa, von welchen Bedingungen die

Erste die competente Gewalt, die Zweite das wirkliche Einge

schlossensein die reelle Theilnahme des percipirenden Subjectes

an dem Schatze der Gemeinschaft durch die Liebe in dem my

stischen Leibe '), und die Dritte das Vorhandensein einer ooimnu-

ni8 utilitas Noolssiae bezeichnet. Mit vollem Rechte erklärt

") ^ä illuä, n,uo6 odjieitur, huoä nun pot««t oonter! ve! eoriüteri

(uuU3 pro Altern), dieenäum c^uocl unn «8t 8lin!Ie, <zui» prima 8«. cont'e88iu et

eontritlo «unt orälnata, ut in^reclialitur nnitatem eeele8l»8ti<:Äiu, per

czuarn üt, nt bona uuiu« t!»nt buri» »Iteriu«," üoiiavent. I, o, et 8, l'tlnin^

H,c>. Lumm» ?. III, 8upr<I. <Z. XXVII. 2. ^l^Iembrum mortnnrn uon 8U8«ir>!t in-

üiientiam ex a!Ü8 memdr!8 vivi8 ; «eä ille, <zui e8t in peeeato ninrtali, «8t czu««!

rnemdrum mortuiim," Uebrigen« darf hier mit Recht auf Möhler verwiesen

werben, welcher sich in seinen „Neuen Untersuchungen über die Lehrgegen-

sähe der Katholiken und Protestanten" <M»inz 1834) gegen die Bekämpfungen

seiner Symbolik, insbesondere gegen die Angriffe auf diesen Lehipunkt von Seite

Baur's treffend vertheidigt und zum richtigen Verständnisse der Bedeutung de«

hier fraglichen Schatzes der Kirche beachtenswerthe Beiträge liefert, Ol

Möhler darin wirklich zur Anklage Veranlassung gegeben, die man gegen ihn

erhoben hat (Köllner's Symbolik S, 479), als ob er mit Anderen im Ablasse mehr

das Moment der Läuterung und Reinigung als das der zeitlichen

Strafe hervorhebe, dürfte au« Aeußerungen wie folgende leicht zu ermessen sein!

„Durch den Erlöser ist eine allumfassende, von Liebe zusammengehaltene Gemein

schaft gestiftet, deren Leben durch eine jede gute That ihrer Glieder, zumal ihrer

ausgezeichnetsten (Heiligen), gefördert wird, so daß dieses Thun nicht bloß den

Thumden selbst dem Vater Jesu Christi näher bringt , . . sondern auch auf alle

noch irgend gefesselten Glieder des großen Leibes befreiend wirkt. Dasselbe gilt

auch von allen mit Ergebung übernommenen, nicht Persönlich verschuldeten.,.

Leiben der Gerechten; auch sie verzehren die Masse des Bösen überhaupt und

die Strafen desselben. Ein jeder lebt aus dem in der Kirche durch Christ««

verbreiteten Leben, aus dessen immer reicheren Entwicklung und in dem Maße, als

jeder Einzelne an ihr Theil nimmt, die ihm noch anklebende Sünde und die

Strafe, der er fchuldig ist , getilgt wird. Aber anerkennen muß ein Jeder in

Demuth, daß ihm zeitliche Strafe gebühre, und es dadurch anerkennend, daß

er die Kirche um Ablaß bittet, wird ihm Befreiung zu Theil." Diesen richtigen

Einblick in die Sache des Kirchenschatze« festhaltend, erklärt darum Köllnei

(Symbolik): „Der Hauptgebanke für diese Auffassung bleibt immer, daß da«

eigentliche Wesen der Kirche in der großen sichtbaren und unsichtbaren Gemein»

schaft aller Gläubigen besteht, fo daß sie ist ein mystischer Körper, dessen Glieder

sich gegenseitig unterstützen durch Liebe und Fürbitte, worin aber auch Alle«, also
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es daher Tetzel ') als einen Irrthum: „tnesaururu Neolesias rron

L8S6 85lti8 noruinaturu nso ooßiritriiu, uncle ?ap2 clllt inäul^eritia8."

XII. Gegen die negierenden Behauptungen Luthcr's hinsicht

lich des Ablasses hatte Dr. Eck den Satz aufgestellt: „viosre, in-

änl^entiaz non exrisäire, e»t error" ^). Auch die Kirche in Tri-

dent hatte in ihrem Ablaßdecrete nichts weiter über die Stellung

der Ablässe zu den Gläubigen behauptet, als „incluiFontias esse

utile»," und schon Thomas von Aquin^) läßt die Ablässe gegeben

werden in nonoreui Dei et eornmuneiri utilitateru Noelesiae.

Eine unumgängliche Notwendigkeit, eine absolute Pflicht wird nicht

aufgestellt, wohl aber ladet die Kirche ihre Gläubigen mit zärtlicher

Mutterliebe zur Gewinnung des Ablasses ein, und bietet denselben

mit mütterlicher Sorgfalt an. Die ausgesprochene Nützlichkeit

für den Gewinnenden geht wohl aus dem Begriffe und dem Wesen

des Ablasfes hervor. Die enge Verbindung des Ablasses mit dem

heil. Bußsacramente bringt denselben in die reelste Beziehung zum

Heile des Menschen, indem er in dieser Verbindung den Menschen

in den Stand der gänzlichen Aussöhnung mit Gott versetzt, und

ihn theilhaftig macht des vollen Genusses jenes Friedens mit

Gott, welchen das Reich Gottes hier und jenseits in Christo dar

bietet. Es stellen sich aber auch Momente heraus, welche die spc-

ciellste Beziehung auf die ooniiuunis utilitas Neelesiae haben.

1. Die eigenen guten Werke, welche bei der Verleihung von

Ablässen vorgczeichnet werden, und welche außer diesem Falle wahr

scheinlich unterblieben wären, haben einen Einfluß nicht bloß auf

den Einzelnen, sondern auch auf das Ganze der Gemeinschaft,

deren sittlicher Stand dadurch gefördert wird.

2. Die Erinnerung des Ablasses an die unausbleiblichen

Strafen der Sünde, sowie an die Pflicht der Genugthuung für Jene,

ruft eine sehr heilsame Scheu vor der Sünde und ihren Folgen hervor.

3. Die Rücksicht, welche die Kirche bei ihren Vorschriften der

guten Werke auf die vorhandenen Bedürfnisse der Zeit nimmt,

auch die Verdienste der Einzelnen, gemeinschaftlich sind, so daß Einer dem Andern,

die Kirche Allen hilft zur Seligkeit."

>) ?riiu, I)i«p. 90,

') 4, ä, 20, 2. 3, q, 2. 5 <^, 3, l», 4. <z. 1. a, 5, <z, 4,
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sowie die Feststellung jener durch ihre Häupter, muß einerseits

das Vertrauen der Gläubigen stärken, andererseits ihre Beruhi

gung erhöhen, welche durch eine Selbstbestimmung nicht gewonnen

worden wäre. Die oft geringe im Beichtstuhle aufgelegte Buße

wird durch den Ablaß recht vollständig und durch die Gewinnung

des Gnadenschatzes der Kirche hinreichend wirksam.

4. Menschen, denen ein zärtliches Gewissen beiwohnt, und

welche umsomehr bemüht sind, Satisfaction zu leisten, je lebhafter

das Mißfallen ist, womit sie ihre sittlichen Gebrechen ansehen, wer

den durch die Bestimmungen der Kirche geleitet und sichergestellt, da

sie bei etwa vorhandenen mangelhaften Begriffen von Buße, Genug-

thuung und Strafen entweder leicht Betrügern in die Hände fallen,

oder zu eitlen Selbstpeinigungen verleitet werden können.

5. Durch die Bestimmungen der guten Werke von Seite der

Kirche aus weiser Bemessung dessen, was wahrhaft noththut, sind

der Kirche selbst, wie die Geschichte lehrt, höchst wichtige Vortheile

erwachsen theils für die innere Consolidirung ihrer Zustande,

theils zur Abwehr von Gefahren, welche drohend hereinbrachen "),

6. Gewonnene Ablässe endlich trösten und beruhigen Jene,

welche obendrein noch von zeitlichen Uebeln dieses Erdenlebens heim

gesucht werden, und welche dieselben dann nicht als Strafen, son

dern auch als Prüfungen und Läuterungsmittel ansehen dürfen^

erquicken aber insbesondere Jene, welche im Verbände der Liebe dn

Ihrigen im Fegefeuer gedenken.

XIII. Obwohl die Bestimmung des heil. Thomas v. Aquin-

der Werth des Ablasses sei zu messen, „nicht nach der Frömmig

keit des Empfängers, sondern nach der Absicht des Gebers,'

sein volles Verständnis; in dem Wesen des Ablasses findet, so bleibt es

doch unabweisliche Forderung an den Empfänger, daß er nichts, was

in feinen Kräften steht, unterlassen darf, um sich in jene Gemein

schaft mit dem Leibe Christi zu setzen, welche der satisfactori«

schen Zumessung aus dem Schatze desselben fähig und würdig zu machen.

Zuerst fordert darum die Kirche zur Gewinnung des Ablasses

den Zustand der Gnade durch den würdigen Empfang des Sacra«

mentes der Buße und des Altares. „Ilt inFi-säianwi- unitatem

') Die pi» oaus» de« St. Thomas, als Bedingung de« reellen

des Ablasses, hat gewiß diese« Nlltzlichleitsmoment im Auge !
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ßoolLsiastioain, oräiliat». »rmt vriina oonte»8io et oontntio ^ ut

bona unius Kant dona »Itorius/ ist der Ausspruch des heil. Bo

naventura. Aussöhnung mit Gott geht jedem andern Gnadenem-

pfangc voraus. Dann ist es strenge Forderung, daß, soll der Ablaß

nicht vielmehr zu einen Abwege werden, die vorgeschriebenen guten

Werke wirklich und zwar nicht obenhin, sondern mit der gewissen

haftesten Sorgfalt und Genauigkeit vollzogen werden. Es

bleibt immer zu bedenken, daß die satisfactorische persönliche

Leistung die Bedingung ist, welche aus dem Schatze der Kirche

ihre satisfactorische Vollendung erhalt. Endlich kann und darf der

Ablaßgewinnende sich von der Leistung fernerer guter Werte,

zu welchen er nicht strenge verpflichtet wäre, nicht lossagen; denn es

sollen die guten Werke des Menschen in der Gemeinschaft mit dem

Leibe Christi auch meritorische sein.

XIV. Nicht bloß die Kirch engeschichte redet von Miß

brauchen , welche sich mit der Ertheilung der Ablässe im Verlaufe

der Zeit eingeschlichen haben, sondern selbst die Kirche in Tri-

dent ') erkennt die besonders damals aufgetauchten Klagen über

vorhandene Mißbräuche an, läßt es aber auch nicht an Warnungen

und Vorkehrungen fehlen, welche diese Klagen für die Gegen

wart und Zukunft zu beseitigen im Stande sein sollen °). — Wie

es in einer so heiligen Sache zu solchen Mißbrauchen kommen

konnte, ist leicht zu begreifen. Es ist das Loos aller Dinge in mensch

lichen Händen, daß sie selbst das Heiligste, bald aus Ignoranz,

bald aus Aberglauben oder Mißachtung, bald getrieben

durch die Macht der Leidenschaft, aus und zu unedlen

Zwecken, die das Heilige ganz bei Seite setzen, und das, was des

Geistes ist, in den Dienst des Irdischen und Sinnlichen herab

würdigen, arg mißbraucht werden. Da es zur Gewinnung von Ab-

") 8e»». XXV äeeret, äe Inäul^. Abusus vero, ^ui in di» ii-lepLerunt,

et Huoriiin oeeÄ»ic>ue in»iAne tine inäul^eutiaruin uomen »t> tiaeretie!« bl»»-

pdemktui', eineuäatn» et eorreetu» eupien», pi-»e»euti äeoi-etn ßenel»Iite>- «l»-

tnit, prkevu» <^u»,estu» nmne« pro tu» eou»e^uenäi» , vm<!e plurini» in Obri-

»tianu pnpulo »t>U8iium eau»»» ttuxit, omnino »boleuäo» «33«,"

^> läem Loueil, 8es«. XXV de Inäul^, , Ostern» vero, <zni ex »npei--

»tttioue, iFnolauti», illsvereutill , »liuucle <zul>mnäc>eiin<z»e proveuerunt , , , .

luanäat omnibii» spizenpi», ut äilizenter <zui»c>ue liu^u»iuoäi abu»«» Neele»!.^«

»U2e eoIÜI»t, ec>8c>ue in p,iin» ^^llnäu pruvilieiali refelllt."

Oeft, Vicrtelj. f. l»th. Thcol. I, 2«
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lassen Bedingung ist, in der Vollziehung von guten Werken von

Seite des Gewinnenden satisfactorisch mitzuwirken, und da die Ver

hältnisse der Zeiten auf die Bestimmung der guten Werke rücksicht

lich der Bedürfnisse der Zeiten entschieden einen Einfluß nahmen,

so ist es erklärlich, obwohl keineswegs entschuldigend, daß diese Be

stimmungen auch auf Werke verfielen, welche oft dem Eigennutze

und anderen unlauteren Rücksichten zusagten. Da offenbar zu solchem

Mißbrauche die gar zu häufige Erth eilung der Ablässe Ver

anlassung werden, so suchte einmal das Eoncil diese Erthcilung zu

beschränken '), dann aber auch Vorsichten aufzustellen, welche

mögliche Excesse hintanhalten sollten °).

Am Schlüsse dieser Erörterungen mögen übrigens noch die

Worte des Moralisten Paul Laymann') im Interesse dieser

Sache stehen : „Der Diener kann nicht giltig die Rechte seines Heim

gebrauchen, wenn er nicht vernünftiger Weise voraussetzen kann,

daß der Herr damit einverstanden ist. Der Papst und andere Bischöfe

machen nun, so oft sie Ablasse ertheilen, von dem Rechte Christi

und dem Rechte Gottes Gebrauch, theils weil es eine Pflicht gegen

Gott ist, für die Sünden zu büßen, theils weil der Schatz derOe-

nugthuungen nur unter der Herrschaft Gottes und Christi steht, dem

Diener aber bloß zur Ausspendung übergeben ist. Der Wille Gölte«

und Christi aber besteht darin, daß die nach dem ordentlichen Gesetze

der Gerechtigkeit zu duldende Strafe erlassen, und der Schatz der Genug-

thuungen nicht zum sittlichen Verderben, sondern zur Erbauung der

Gläubigen und zur Vermehrung der Ehre Gottes gespendet werde/

') 8e«», XXV. „In t>i» tlnueu ooueeäeuäi» inuäei-atiaueii!, ^uxt» vete«»

et prod»t»iu iu Leelesi» «unzuetulliiieiii, »ädideri euzüt: u« uimi» t»eilit«t«

eecl«3i»«tio2 äizeipliu» euervetur."

') 8«»», XXI 6« lefulm. <:, y, „Inäul^entill» veru »ut 2A28 «piiiw»!«

ßl»tia», Huibu» neu iäen «leeet üäele» pi-ivali, äeineep» per OrÄiu2liu» !«<!»

mm, »ätiibiti» äuubu» 6e (^»pitiilo, äebiti» tempoilbu» populc, pubüumäo«

e»»e äeoeiiiit. Huibu» etiam elemo»^»«,« , »tc^ue obl»t» «ibi e»llit»ti« »ubziäi»,

null» z>ic>r»u» mei-cecle »eoez>t», liäeüter colliFeuäi l»eu1t»« älitur: ut wii^e!»

eoele»te» dc>» üoeiesiae tke»»uru» uou »ä <zu»e»tum eieieeri — >»'

telli^^ut."

') !H«l»I I.. V. w»et. 7. 0»i>. 5. ii. 1.
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VIII.

Recensionen.

Immentar iiöer den Brief an die Hebräer. Von vi-. Adalbert

Mai er, Professor der Theologie an der Universität zu Frei

burg im Breisgau. Freiburg, Wagncr'sche Buchhandlung. 1861.

VI und 406 S. Preis 4 fl. 48 kr.

Mögen wir den Brief an die Hebräer nach Inhalt oder Form be

trachten, so erscheint er uns als kostbare Perle im ncutestamentlichen Canon,

llls „«inAulÄli» Huaeäain et pietic»»» ßsmiu» inter i-eliyu» »oriptur»«

8«er»e mouuineut»". Leider wird der Werth dieser Perle auch unter den

Katholiken nicht immer genugsam gewindiget, was ohne Zweifel haupt

sächlich darin seinen Grund hat, daß es nicht allzuleicht, ja ziemlich schwierig

ist, sich ein tieferes, gründliches Verständniß dieses Briefes anzueignen.

Um so bedauerlicher war es , daß die katholische Literatur der Neuzeit keinen

tüchtigen, allen Anforderungen der Wissenschaft genügenden Commentar über

den Hebräerbrief aufzuweisen hatte, während protestantischerseits im Laufe

des gegenwärtigen Jahrhunderts eine beträchtliche Anzahl solcher Commen

tare erschienen war, darunter zwei, die sich durch immense Gelehrsamkeit uor-

theilhllft auszeichnen, nämlich der von dem gründlichen Bleek und der von

dem eben so tiefsinnigen als gelehrten Delitzsch. Die katholischen Commen-

tare über den Hebräerbrief von Klee und Lomb, deren Vorzüge in sachlicher

Beziehung anerkannt werden müssen, genügen gleichwohl den Anforderungen

nicht mehr, die in der Jetztzeit in grammatisch-historischer Beziehung an die

Exegese gemacht werden, und der verdienstliche Commentar von Biszing.

gründlich, klar und gefällig, ist vorwiegend auf Candidaten der Theologie

berechnet, und daher zu kurz gehalten , um allen Anforderungen der strengen

Wissenschaft genügen zu können.

Unter solchen Verhältnissen konnte das Erscheinen des oben angezeigten

Commentares von Mai er katholischerseits nur den freudigsten Eindruck

machen; denn schon der Name des Verfassers, dessen Commentare über das

Evangelium Iohcmnis , über den Römer- und ersten Corinther-Brief in der

katholischen Welt auf's Vorteilhafteste bekannt sind, leistet Bürgschaft , daß

auch sein Commentar über den Hebräerbrief den Anforderungen der Wissen

schaft genügen und einem längst gefühlten, nicht bloß eingebildeten, sondern

wirklichen Bedürfnisse abhelfen werde. Und so ist es auch.

Vorerst bemerken wir im Allgemeinen, daß der Verfasser den in Rede

stehenden Commentar gerade so angelegt und gehalten hat, wie seine früheren

Commentare. In den Proleg omencn wird zuerst „der Leserkreis des

Briefes" in ganz befriedigender und herkömmlicher Weise bestimmt; wenn in

dem betreffenden Paragraphen die Abfassung des I^ßmeutun» UuiÄtonauuui

20»
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in's Ende des ersten , statt in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts

verlegt wird, so ist das wohl nur ein Schreibvcrsehen, da in der „Einleitung

in's N. T." (S. 484) die richtige Zeitbestimmung sich findet. In der Er

örterung über „Veranlassung und Zweck" des Briefes hätten wir eine

einläßlichere Charakteristik der geistigen Zustände und Gefahren des Lesei

lreises gewünscht; auch die wohlgelungene Inhaltsangabe hätte vielleicht

noch etwas detailliiter sein dürfen, da es bekanntlich nicht leicht ist, den

Gang, Fortschritt und Zusammenhang der Gedanken des Briefes im Ein

zelnen zu verfolgen und festzuhalten. Die Beweisführung für ursprünglich

griechische Abfassung des Briefes ist zwar gedrängt, übrigens bei dem

jetzigen Stand der Frage vollkommen ausreichend. Ziemlich ausführlich

(S. 13—30) wird die schwierige Frage nach dem Verfasser des Hebräer-

briefes behandelt, und das Resultat gewonnen, „Barnabas habe den Brief

im Namen und Auftrag des Apostels Paulus, und nach einem mit ihm be

sprochenen Plane geschrieben, so daß die Autorschaft beiden Personen zufallt,

dem Apostel als mittelbarem Urheber, dem Barnabas als schriftstellerifchem

Organe des ersteren" (S. 21). So gewiß uns ist, der heil. Paulus sei nur

mittelbarer Urheber des Briefes, fo zweifelhaft erscheint uns die unmittelbare

Autorschaft des Apostels Barnabas. Denn was Herr Prof. Maier als aus«

gemacht voraussetzt , nämlich die unter die Schriften der apostolischen Väter

aufgenommene „epistola Lai-n»!^«- sei unecht, habe nicht den Apostel Bar

nabas zum Verfasser, das steht noch sehr in Frage; die äußeren Gründe

sprechen bekanntlich durchweg für die Echtheit dieser „epistol» catlwliea",

und den allerdings triftigen inneren Gründen, welche besonders Hefele

gegen die fragliche Echtheit geltend gemacht hat, lassen sich auch innere

Gründe für die Echtheit entgegensetzen. Ist aber die epi3wla Ü2ru»we

echt, dann kann von einer Conccvtion des Hebräcrbricfcs durch Barnabas

bekanntlich nicht mehr die Rede sein; darum hätten unseres Erachtcns in

§. 2 wenigstens die wichtigeren Gründe, welche gegen die Authentie des

fraglichen Briefes sprechen, geltend gemacht werden sollen. — Wenn sodann

(S. 67) behauptet wird, für Barnabas als unmittelbaren Verfasser de«

Hebracrbriefes liege eine „sehr alte und feste Tradition" vor, so ist das

sicherlich zu viel behauptet. Bekanntlich ist es unter den alten Schriftstellern

einzig und allein Tertullian, welcher in seiner montanistischen Schrift <ie

puäieitlll (eap. 20) unseren Brief ganz entschieden dem Barnabas zuspricht;

er beruft sich aber dabei keineswegs auf eine Ueberlieferung der Alten;

und wenn er gleichwohl seine Ansicht so kategorisch aussprach, als theillcn

sie alle seine Leser zweifellos mit ihm, so folgt daraus höchstens, daß im

proconsullliischen Afrika um jene Zeit herum unser Brief, bei Denen, die

ihn kannten, als Werk des Apostels Barnabas gegolten habe ; ob aber auf

Grund einer kirchlichen Ueberlieferung, oder auf bloße Vermuthung hin, das

steht noch immer in Frage. Hätte eine alte, „bis in die früheste Zeit hinauf

reichende Tradition" vorgelegen und den Brief dem Apostel Barnabas zuge

sprochen, dann hätte sich wohl auch Cyprian desselben bedient, da ja Bar

nabas und in Folge dessen auch die ihm beigelegte „Kpiswln catboüc»" in

der alten Kirche allenthalben in sehr hohem Ansehen stand. Hieronynm«
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wußte wohl, daß Viele die Meinung gehegt haben und hegen, der Brief

an die Hebräer sei von Barnabas verfaßt, aber von einer alten U Über

lieferung solchen Sinnes erwähnt er nichts; „lioet plericzue e»m vel

liilriilldlll! vel <ÜIementi» »rbitreutur" (ep!»l. »6 Vlll6»n.). Delitzsch

scheint uns daher vollkommen Recht zu haben, da er sagt: „wenn Tertullian

Bainablls für den Verfasser erklärt, so hat das keinen Ueberlieferungs-

grund. Jedenfalls hatte die abendländische Kirche den Hebräerbrief , wenn

er ihr als Werk des Barnabas überliefert gewesen wäre, nicht so bei

Seite schieben können." Auch darin scheint uns Delitzsch Recht zu haben,

wenn er in Beziehung auf Zeit und Ort der Abfassung unseres Briefes sagt :

„ehrlich gestanden, wissen wir nichts," d. h. nichts Gewisses, während Herr

Maier aus 13, 23 mit Bestimmtheit folgern will, Paulus sei zur Zeit

der Abfassung des Briefes der ersten römischen Haft bereits entlassen gewesen.

Das Literatur-Verzeichnis; (§. 8) ist in Beziehung auf die ältere exe

getische Literatur sehr vollständig; von den katholischen Commenlatoren

und resp. Scholiasten aus späterer Zeit hätten füglich noch genannt werden

tonnen: Catharinus, Clurius, Gagnueus, Galenus (sehr beachtcnswerth),

Sasbout, Titelmann, Vozquez u. A. ; die neueste Literatur ist vollständig

angegeben; eine kurze Charakteristik der einzelnen Werke wäre gewiß Vielen

willkommen gewesen.

Auf die Prolegomena folgt der eigentliche Commentar von Seite

35—404. Die Exegese wird vorherrschend grammatisch-historisch voll

zogen; dogmatische Erörteruugen, so nahe sie auch lagen, sind fast durchweg

bei Seite gelassen, worin ein Hauptgrund liegt, warum der in Rede stehende

Commentar nicht jenen lcbcnsfrischcn Eindruck macht wie der von Delitzsch,

freilich auch nicht so ausgedehnt und nicht so theuer ist, wie dieser. Ein Haupt

augenmerk hat der Verfasser durchweg auf den Gedantenzusammenhang

gerichtet, was für das völlige Verständniß des Briefes von größter Wichtig

keit ist ; sowohl in den vorausgeschickten Übersichten als auch von Vers zu

Vers wird der Ideengang sehr klar dargelegt; die Kritik des Textes ist mit

Gründlichkeit und Umsicht nach Maßgabe der vcrlässigsten Auctoritäten ge-

handhllbt und der in solcher Weise festgestellte Text regelmäßig mit großer

Pracision und Erudition erklärt. Schwierigere Stellen, deren es im Hebräer-

bricfe viele gibt, werden auch in exten»» übersetzt; wir unsererseits hätten

eine Übersetzung des ganzen Briefes gewünscht, wie auch Bleek, Cbrard

und Delitzsch eine solche gegeben haben. Eine gute Übersetzung ist das ge-

treueste Spiegelbild der gesummten Auffassung des Textes, wir möchten fagen

der krystallisirte Commentar, daher ohne Zweifel ein würdiges Objcct der

Wissenschaft und keineswegs eine bloße Schülerarbeit.

Wir sind der Ueberzcugung , daß durch die Arbeit des Verfassers das

Verständniß des Hebräcrbriefes in nicht wenigen Punkten wesentlich gefördert

werde. In den meisten Fallen konnten wir mit ihm einverstanden sein, doch

nicht in allweg. Da der geehrte und gelehrte Herr Verfasser in der Vorrede

erklärt hat, daß er mit Freude die abweichenden Urtheile Anderer hinnehmen

werde, so möge uns gestattet sein, hier über einige Punkte uns etwas naher,

soweit es der Raum dieser Vierteljahresschrift gestattet, auszusprechen.
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Bekanntlich werden im Hebräerbrief sehr viele alttcstam entliche

Stellen, zumal aus den Psalmen, zu dogmatischen Beweisen und als messia-

nisch citirt , und ist es nicht immer leicht , den messianischen Charakter der

fraglichen Citate und so fort deren Beweiskraft wissenschaftlich festzustellen.

Die Ansicht , der Verfasser des Briefes habe die betreffenden Stellen nur

accommodirt, ist längst verschollen; hingegen sind noch viele Eregeten der

Meinung, der Verfasser des Briefes fei gleich seinen Lesern in der rabbinischen

Theologie und Exegese befangen gewesen , deren Auffassung des alten Testa

mentes für den christlichen Eregeten und die nüchtere Wissenschaft keineswegs

maßgebend sein dürfte ; und fo könne sich dem Forscher ergeben , daß manche

von den Stellen , die in unserem Briefe als messianisch angeführt weiden, es

in Wirklichkeit gleichwohl nicht seien. Dem gegenüber hat nun die positiv

gläubige Wissenschaft darzuthun, daß und in wie weit die fraglichen alttesta-

mentlichen Stellen wirklich und an sich, nicht bloß nach rabbinischcr An

schauung messianisch und darum in nllweg beweiskräftig seien. — Herr Maier

hält nun zwar an dem messianischen Charakter der in Rede stehenden Stellen

entschieden fest, hat aber denselben, wie uns scheint, nicht einläßlich und gründ

lich genug deducirt, ihn öfters mehr nur behauptet und vorausgesetzt, als aus

dem Inhalt und Zusammenhang, so zu sagen aus dem Innern der fraglichen

lllttestamentlichcn Stellen heraus, überzeugend nachgewiesen. Zu den Psalmen

erklärungen von Reinke und Delitzsch haben wir befriedigendere Aufschlüsse

gefunden, und scheint uns der direct messianische Charakter einiger einschlä

giger Psalmen, die Herr Maier nur als typisch messianisch behandelt, mit

triftigen Gründen dargethan zu sein. Gegen dieAbfassnng des zweiten Psalms

(vgl. S, 52) durch Salon, o dürfte fchon Apg. 4, 25 allein entscheidend

sein; auch die innern Gründe sprechen für David als Verfasser.

Ein weiterer an mehreren Stellen des Commcntars sich geltend machen

der Mangel scheint uns darin zu liegen, daß der Verfasser die christliche Recht

fertigungslehre zu wenig realistisch faßt; wir meinen damit jenen Realis

mus, der sich bei den älteren Vätern, bei den griechischen insbesondere findet,

und den in jüngster Zeit Klcutgen, Scheeben und Schützler so energisch gel

tend gemacht haben. Gerade dieser Realismus ist es, welcher die feste Grund

lage aller wahren und tieferen Mystik bildet und ohne den ein volles Ver

ständnis) gar mancher neutestamentlichen Stellen nicht gewonnen werden kann.

Wird die Rechtfertigung in Christo als ^«on»/^«^ als äeiüe»ti<i aufgefaßt

und mit dem „eonsoitiuin äivin»6 n»tur»L" voller Ernst gemacht, dann kann

das neue Verhältnis), in welches wir zu Gott in Christo treten, nicht mehr

bloß als „ethische Gemeinschaft" (S. 84), als Zustand „ethischer Heilig

keit" (S. INI), „ethischer Gerechtigkeit" (S. 198) aufgefaßt und dargestellt

werden, nicht mehr bloß von einem „geistigen Kindesverhältniß zu Gott"

(S. 100) die Rede sein. Das ganze Menschenwesen, Geist und Leib,

werden «««' nva-lav mit Gott verbunden, das göttliche n?«^« wohnt

ova-imFlül,', nicht bloß ««?' i?l^«'«?, wie in der Seele so auch im Leibe,

so daß der Ausdruck „ethische Gemeinschaft«, „geistiges Kindesverhält

niß" nicht als ausreichend erscheint; der ganze Mensch wird von göttlichem

<7?r^« erfüllt und zum Kinde Gottes geadelt, und diese Kindschaft ist, wenn
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auch keine natürliche , so doch eine höchst reale , substanziale , sakramentale.

Von solchen Gesichtspunkten ausgehend wird man die ^«««^ X^?«,?

(3, 14) und die ^«lo^H n»>«)/<«?<,5 «/«'«v (6, 4) noch viel realistischer zu

fassen haben, als dieß von Herrn Prof. Maier geschehen ist, und gewinnt

man auch die klarste Einsicht in all' das, was im Hebräerbricf (Kap. 4) von

der x«««?i«w<7,<,' gesagt wird, in welche die Gläubigen eingehen. Diese x«?«-

n«v<7<? ist nichts Anderes, als die gnadenvoll gewährte Theilnahme der

Creatur am Leben und WesenGottes, der die lautere Ruhe, die absolute

x«l«»«ve7t3 ist. Je inniger die Theilnahme des Menschen an Gottes Natur

und Leben wird, desto größer auch seine Ruhe; im Act der Wiedergeburt

findet das Eingehen in die xo^in«^^ statt ; und je mehr wir in der Gnade

wachsen, desto tiefer gehen wir in die x«?«^«v<sl? ein, bis wir endlich beim

Austritt aus dem xöo-/«,s «v?»? (— Unruhe) in deren Vollbesitz gelangen.

Diese x«?«??«^«? war seit der Weltschöpfung für die Menschheit bereitet

(4, 3), weil der Mensch vom Anfang an zu dem Ziel und Ende der Theil

nahme an Gottes Leben und Ruhe geschaffen worden. Herr Prof. Maier,

welcher den dunklen Gedankengang von 4, 1—10 vortrefflich aufgefaßt und

dargelegt hat, ist ganz und gar im Recht, wenn er sich gegen die Annahme

einer doppelten x«e«»«v5»,s, einer Schöpfungs- und Erlösungs-x«r«-

»«v<7t? erklärt; aber über das Wesen dieser einen x«r«n«v<7l3 und des

<7«/3/3««a-^o's , sowie über ihren Zusammenhang mit der Iustification hätte

mehr Aufschluß gegeben werden sollen.

Wenn der Herr Verfasser 2, 10 auf das natürliche Kindesverhältniß

der Menschen zu Gott deutet, so ist er damit entschieden im Unrecht; der

ganze Zusammenhang scheint uns gegen ihn zu sprechen. Die fragliche vi»^«

ist mit den Leiden Jesu und mit der durch ihn vermittelten Heiligung in Ver

bindung gesetzt, und die v»oi sind als Solche bezeichnet, die Gott der Vater

Christo gegeben, ihm zugeeignet hat, eine Zueignung, die in der Rechtfer

tigung stattfindet, wo wir, wie Kinder Gottes, so auch Eigenthum Christi

und «s«X<p«i «/«öl (3, 1) werden. Man sieht auch gar nicht ein, wie die

bloß natürliche Sohn- und Bruderschaft Gegenstand alttestamentlicher Vor-

hersagung und typischer Vorbildung (in Ps. 21 und bei Isai. 8, 1? f.)

hätte werden sollen. Daß nach unserer Auffassung das O ivn? (2, 11)

nicht auf den natürlichen Ursprung aus Gott, sondern wie auf die Zeugung

des /l.ö^os aus Gott, so auf die Theilnahme der Gläubigen an der Natur

Gottes, auf die sacrameniale Zeugung zur übernatürlichen Gottes-

kindschaft zu deuten sei, versteht sich von selbst.

Unter dem ^«? ö ^,«703 ?«5 Fto? (4, 12) versteht Herr Prof. Maier

nicht die Predigt, das verkündigte Wort Gottes, sondern „die erkennende

Kraft Gottes, womit er Alles durchdringt, das Innere des Menschen sich

gleichsam zerlegt, um es nach allen Seiten und in seinem tiefsten Wesen zu

durchschauen, in Verbindung mit seiner richterlichen Thätigkeit, die sich

die Menschen im Gewissen wie eine Ansprache , als beifällige oder rügende

und Strafbarkeit verkündende Rede kund gibt, wie sie auch beim Weltgerichte

sich ihm kund geben wird" (S. 136). Diese Erklärung wird kaum den Beifall

der Eregeten finden; denn es ist nicht glaublich, daß in so unvermittelter Weise
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so zu sagen ei »di-upto zwei göttliche Eigenschaften in ganz ungewohnter

Weise als „Wort Gottes" bezeichnet werden; die angeführten Parallelstellen

beweisen nichts , da an ihnen überall von einem ausgesprochenen Worte,

von Befehlen Gottes die Rede ist. Man braucht das verkündete Wort

Gottes, die Predigt des Evangeliums nur etwas realistisch zu fassen, wie

auch der Apostel im ersten Corinthcrbricf es thut, dann verschwindet das

befremdliche der Prädicate, die ihr 4, 12 gegeben werden, von selbst. Den

Inhalt der Heilspredigt bilden Offenbarungswahrheiten, die der Logos

aus dem Schooße des Vaters auf die Welt gebracht und in Menschengestalt

hörbar ausgesprochen hat. Diese Wahrheiten entstammen dem göttlichen In-

tellect, der sie geoffenbart, darum ist ihnen fortan eine göttliche Kraft,

Licht- und Lebenskraft anncx, und eben darum ihre Wirksamkeit überall,

wo kein odex gesetzt wird, eine erleuchtende, begeisternde u. s. w. Wie dem

Menschenwort eine dem Menschengeist entstammende l»^/»'« immanent ist,

so dem Gotteswort eine aus Gott stammende «?t^««, eine göttliche, das

ganze Menschenwesen durchsuchende und durchdringende, selbst Mark und

Bein des Leibes «n/«üv ««« ^v«^,«v (von Maier geistig gedeutet) erschüt

ternde Kraft, Woher fönst die oft so auffallenden Wirkungen von Predigten?

Hat es nicht schon manchen Sünder beim Anhören des Gotteswortes buch

stäblich Mark und Bein erschüttert, so daß er gleich einem armen Sünder

zitterte? — Weil mit göttlicher Energie ausgestattet wirkt das verkündete

Wort Gottes jederzeit etwas, Leben oder Tod, Bekehrung oder zuletzt Vcr-

stockung ; darum — das will der Apostel sagen — versündiget euch nicht durch

Unglauben und Ungehorsam gegen dieses so energische Gotteswort, in welchem

Gott wirkt, entweder Leben oder Tod. Bei Erklärung der in Rede stehenden

Stelle, spricht sich Hr. Maier nebenbei so bestimmt über n?li^« und i^v^

aus, daß ein Mißverständnis; und eine Deutung im Sinne des Trichtomismus

als unmöglich erscheint.

Bei Erklärung von /3«???l5/i!Üv FtF«^s (6, 2) durch „Lehrtaufen"

d. i. Taufe (Plural wegen der dreimaligen Untertauchung !) welcher Unterricht

vorausgeht und nachfolgt, d. i. christliche Taufe, wird sicher wenig Anklang

finden; trotz aller grammatischen Schwierigkeiten, welche sich der verbreitetsten

Erklärung fraglicher Stelle entgegen stellen, wird sie sich doch behaupten.

Wer könnte sich auch in die paradoxe Benennung „Lehrtaufen" finden, die

im gesummten christlichen Sprachgebrauch kein Analogon hat? —

Daß Hr. Maier das «<?v»«?o? 6, 4 nicht abschwächt, sondern in ge

lungener Erklärung zu seinem vollen Recht kommen läßt, kann gewiß nur

gebilliget werden; gewünscht hätten wir, daß auch auf die innere Natur,

das psychologische Wesen oder Unwesen der Verstockung etwas tiefer wäre

eingegangen und ein vergleichender Blick auf Matth. 12, 31 geworfen worden.

Die Erklärung des ziemlich schwierigen siebenten Kapitels hat Referenten sehr

befriedigt, und die von x«O' ^«^>«^ (Bezugnahme auf das tägliche unblutige

Holocaust des Hohenpriesters und das tägliche Morgen- und Abendopfer)

7, 27 gegebene Exposition scheint ihm die einzig stichhaltige zu sein; die Ab-

schwächnng des „ms en«? li?«5x« 7, 9 in „so zu sagen" halten wir aber

für unzuläfsig ; Abraham steht nach durchgängiger biblischer Anschauung in
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einem tief innerlichen Verhältnisse zn seinen Nachkommen; daher auch das

Pochen dieser auf ihre Abstammung von ihm und das Zusammenschließen

Abrahams mit seinem Samen an den vielen Stellen des A, u. N. T. (vgl.

G»l. 3, 16), wo von der den Patriarchen gegebenen Verheißung die Rede ist.

Die Erklärung des achten Kapitels betreffend, so hat der Verfasser das

„himmlische Opfer" Christi der Hauptsache nach richtig gewürdiget; daß aber

das perenniiende Opfer Christi nur als Zustand aufzufassen und „sich wieder»

holende besondere Acte" von selber in jedem Sinne auszuschließen seien,

könnte füglich bezweifelt werden. Unser melchizedekischer Hohepriester ist auch

in seiner Glorie der menschlichen Natur nicht entkleidet, opfert auch im

Himmel als Gottmensch. Allerdings dürfen wir auf seine glorificirte

Menschheit die Kategorien unseres Raumes nicht mehr anwenden, aber sie

ebensowenig als zeit- und raumlos erklären. Was hindert uns aber dann

anzunehmen, daß er sein einmal auf Erden vollbrachtes und in seiner Person

perennirendes Opfer in einzelnen, sich wiederholenden Acten dem himmlischen

Vater für uns darbiete? Ist ja das heil. Meßopfer mit diesem himmlischen

Opfer ein und dasselbe und vollzieht sich gleichwohl in unzähligen, sich

wiederholenden Acten. — Um es gleich hier zu bemerken, so hat Hr. Prof.

Maier in seiner Erklärung des 8., 9. und 10. Kapitels auf das eucharistische

Opfer und die Argumente, welche die Außerkirchlichen aus dem Hebräerbriefe

gegen das heil. Meßopfer abzuleiten Pflegen, so viel wie keine Rücksicht ge

nommen, was wir entschieden mißbilligen müssen. Wir verlangen vom Ere-

geten keine einläßlichen dogmatischen Erörterungen; aber da die heterodore

Eregcse nun einmal mit den Waffen des Schriftbeweises unser Dogma zu

bekämpfen sucht, so haben wir die Pflicht, auf exegetischen Grund und Boden

sie zurückzuweisen, die Unstichhaltigkeit ihrer Deductionen darzuthun. —

Auch konnten wir uns nicht recht klar werden, ob Hr. Maier das Opfer

Christi als mit dem Kreuztod vollendet betrachte, oder aber der Ansicht fei,

im Hebiäerbricf werde der Opfertod des Herrn nur als Schlachtung, als

nothwendige Zubereitung des Opfers (S. 278) und sofort der «f«i,«»l<7jun3

im Allcrheiligsten des Himmels noch als integrirender Theil des einen

Opfers Christi betrachtet; nach S. 266 zu urtheilen, ist er der letztern

Ansicht, die aber entschieden falsch ist, wie wir anderwärts zu Genüge dar-

gethan zu haben glauben. Wie kann der «i^«?tx/va-,,« (9, 22) , die Maier

richtig als Blutvergießung und nicht als Blutsprengung auffaßt, schon

sühnende und reinigende Kraft beigelegt werden, wenn sie nur erst die Vor

bereitung auf das Opfer ist? — Nirgends im N. T. werden so viele und

sichere Haltpunkte zur Feststellung einer christlichen Opfertheorie geboten, als

im Hebräerbriefe; auf diese Haltpunkte sollten die Exegeten aufmerksam machen

und sie aus dem Gesammtzusammenhang heraus wissenschaftlich feststellen.

Die Erklärung, welche Hr. Prof. Maier von „/<?vl7ovv H»v<7«

Hv/««?^to?" s9, 4) gibt, respectiue adoptirt, ist gegen den Wortlaut und

macht unläugbar den Eindruck der Künstelei ; wir halten es für ganz unver

fänglich zuzugeben, es sei hier ein Versehen von Seiten des Verfassers unseres

Briefes mit unterlaufen. — Unter «7«« ?«? «7««» verstehen wir nicht den

Gotteshimmel im engsten Sinn des Wortes; denn in diesem wohnt nur
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die Gottheit selber, und nicht auch die glorificirte Menschheit Christi,

die trotz der hypostatischen Union niemals Gott wird ; vielmehr verstehen wn

darunter die glorreiche Zuständlichkeit, in welche der verherrlichte Gottmensch

in der Himmelfahrt eingieng , und in welche auch die Gerechtfertigten »uo

maäa aufgenommen werden. — Die ^<u??/ <7x^v^ ist dem Apostel Sinnbild

des diesseitigen, uncrlösten Zustandes, des gegenwärtigen Zustande«

(9, 9) der Infirmität und Corruption; dieser mußte zuerst überwunden (das

Vorderzelt abgebrochen) und so der Eingang in's Allerh eiligste geöffnet werden;

zu diesem Zweck gicng Christus selbst in diesen Zustand der Infirmität und

Unscheinbarkeit ein, wurde uns in Allem ähnlich, aber x«?l? «^«^««s (daher

ck<« ^«l ^»voc ««i 5«^,«<<,?lz>«3 5X!^s' 9, 11). Wer in Christo gerecht-

fertiget ist, gehört, sofern er göttliches Leben in sich hat, schon dem Himmel

an, wo er Bürgerrecht erhalten, und ist auf Erden bloß mehr n«^?iis^»>

(I. Pctr. 1, 1); sofern er aber noch Lebcnsreste vom alten Adam in sich hol

(böse Begierlichleit, Todesfälligkeit u. f. w.), gehört er noch dem xöa^o? «irn,-

zu, ist er in's Allerheiligste noch nicht eingegangen, so ist ihm dieses noch

verschlossen. Von diesen Grundanschauungen ausgehend gelangen wir bei

Erklärung von Kap. 9 freilich in manchen Punkten zu andern Resultaten

als Prof. Maier, über dessen Auslegung von 9, 15 (sl«F^) und 9, 23

(Weihe des Himmels) wir uns gerne auch noch das Nähere ausgesprochen

hätten, wenn die hier gezogenen Grenzen einer Recension nicht schon längs!

überschritten wären. In Mangel an Raum liegt auch die Ursache , warum

wir nicht auf einzelne, besonders gelungene Auslegungen des Verfassers ein

gehen, keine ausführlicheren Proben davon mittheilen konnten. Wir haben

schließlich nur noch den Wunsch zu äußern, es möge der Maier'sche Commentai

zum Hebräerbriefe unter den Katholiken recht viele Leser finden, und erlauben

uns , dem unermüdlichen Herrn Verfasser unfern Dank für feine mühevolle

Arbeit hiemit auszusprechen.

Die Ausstattung ist sehr schön, der Druck im Ganzen correct, unbedeu

tendere Fehler z. B. das Fehlen des Dagesch in hebräischen Wörtern (vgl,

S. 155, 164, 166, 221, 231, 241, 255, 289 u. a.) und ähnliche, leichl

zu verbessernde Mängel abgerechnet. Der Preis ist zwar etwas hoch, was

sich übrigens aus der Complicirtheit des Druckes erklärt.

Prof, Dr. Thalhofer.

Das Reich Gottes nach dem Apostel Johannes. Eine Folgenreibc

von öffentlichen Vorträgen in der Universitätskirche zu St. Lud

wig in München, gehalten von Dr. Martin Deutin ger. Erster

Band. Vortrage über die erste Hälfte des Evangeliums Iohannis.

Freiburg im Breisgau. Herder'sche Vcrlagshandlung. 1862.

S. VIII u. 470. 8°. Preis 1 Thlr. 20 Sgr. ^ 2 fl. 48 kr. Rh.

Der Titel dieses Werkes läßt den Freund christlicher Literatur keinen

Augenblick im Zweifel, was er fowohl nach Inhalt als Form an demselben
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habe, was es ihm darbiete. Es sind öffentlich an der Münchner Universitäts-

kirchc gehaltene Vortrage, welche das Reich Gottes nach Auffassung und

Darstellung des Apostels Johannes zum Gegenstände und, wie sich's von

selbst versteht, die Vcrmittelung eines tieferen Verständnisses und einer frucht

reichen Verwendung desselben für's Leben zu wahrhaft christlicher Lebcns-

erleuchtung und Gestaltung zum Zwecke haben. Was sonst etwa noch dem

Leser der interessanten Aufschrift dieses Buches zu wissen naheliegen möchte,

darüber gibt die hier gleich wichtige Vorrede als Schlüssel verständigenden

Aufschluß. Die öffentlichen Vorträge, als Form des Inhaltes, in welcher

sie hervortreten, sind Kirchenvorträge , und damit jeder Gedanke an gewöhn

liche Predigten oder Homilien ferne gehalten weiden, wollen sie als biblische

Betrachtungen gelten, welche als solche auf dem und aus dem Grunde

tieferer Erfassung des Reiches Gottes nach der Darstellung des Apostels und

Theologen Iohannis Erleuchtung und Bildung christlichen Lebens zum Zwecke

haben. Allerdings eine Form von Vorträgen in der Kirche, die nicht die

gewöhnliche, allein doch nach Vorgängern im Alterthume, welche damit viel

Nutzen stifteten, indem sie einerseits tieferes und klareres Schriftverständniß

förderten, und anderseits doch auch praktisches Leben bezweckten und schufen,

nach Zeiten nnd Bedürfnissen, nach Umständen und Zuhörern eine

gut berechtigte ist. Dem Plane des Herrn Verfassers nach sollen sich diese

biblischen Betrachtungen über die sämmtlichen Iohanneischcn Schriften, mit

Ausnahme der Apokalypse, welche sich im Zusammenhange zu Detail-Erör

terungen in öffentlichen Vorträgen nicht eignet, also Evangelium und Briefe,

ausdehnen, und ein größeres Wert von vier Abtheilungen in eben so vielen

Bänden bilden, von denen der erste das Evangelium in seinen ersten neun

Kapiteln, der zweite den mit dem zehnten Kapitel als einen neuen Abschnitt

(die Einleitung in die Leidensgeschichte) beginnenden übrigen Theil desselben,

der dritte die Briefe des Apostels umfassen , der vierte jedoch, gewissermaßen

als Resultat der vorausgegangenen Untersuchungen , die organisch geordnete

Zusammenstellung der von Johannes verkündeten Grundwahrheiten der christ

lichen Religion zur Darstellung bringen wird.

Es dürfte jedoch vor Allem wohl, gerade bei tieferen Kennern des

Geistes und der Richtung der Iohanneischen Schriften, die Frage auftauchen,

was denn den Herrn Verfasser bewogen haben dürfte, gerade diese Schriften

des Apostels Johannes zur Unterlage seiner Forschungen zu machen, und

daran sich das Bedenken reihen, ob denn auch das Evangelium dieses Apo

stels um seines Tiefsinnes willen für eine Besprechung in öffentlichen

Kanzelvorträgen geeignet erscheine, indem speculative Untersuchungen, wie sie

eben das Evangelium Johannes erfordert, nach allgemeiner Meinung auf die

Kanzel nicht gehören sollen. Der Verfasser ignorirt gar nicht das viele

Wahre, was in diesen Bedenken liegen mag, hat sich aber demungeachtet durch

dasselbe nicht bestimmen lassen, von seiner Wahl des Stoffes sowohl als

ber Form abzugehen. Er geht ganz richtig und muthig von der wahren

Ansicht aus: „Jeder Katholik sei berechtigt, gerade von Denjenigen eine ein

gehende Erklärung der wichtigsten Wahrheit der Religion und des Lebens zu

«warten, welche von der Kirche dazu bestellt sind)" und dann „sei gerade
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heutzutage eine tiefergehende Behandlung der wichtigeren religiösen Fragen

mehr als je nothwcndig geworden." Wer sich, glauben wir hinzufügen zu

sollen, den Geist der Gegenwart und seine Anforderungen, ohne ein -Knecht

desselben zu sein, nicht selbst verläugnet, der wird die ausgesprochene Auf

gabe des christlichen Lehrers, auch auf der Kanzel, als eine wahre erkennen,

und in dem Mangel einer richtigen Ertenntniß und Praxis derselben wird er

sich sehr gedrungen fühlen, einen nicht unbedeutenden Theil der Unfruchtbar

keit unserer Kanzelvortragc zu finden, in denen mehr die Geißel geschwungen,

als das Licht vermittelnder Forschung und Erklärung getragen wird ! Eben

findet der Verfasser zur Deckung dieses Bedürfnisses die Schriften des Evan

gelisten Johannes für den Zweck seiner Betrachtungen auf und von der

Kanzel ganz besonders geeignet, daß sie vor allen anderen Schriften des

Neuen Testaments, mit Ausnahme der Briefe des Apostels Paulus, geeignet

sind, in die Tiefen der christlichen Lehre einzuführen.

Findet der Verfasser in dieser Begründung seiner Stoffwahl seine eben

so begründete Rechtfertigung im Allgemeinen, so findet er sie umso-

mehr im Besonderen durch Berücksichtigung des besonderen Ortes, an

welchem er seine Vorträge über das Evangelium Iohannis als das Evan

gelium voll tiefen Sinnes abgehalten hat, und es hätte eine specielle

Nllmhaftmachung desselben jene nur um eine Bedeutendes erhöhet. Daß

religiöse Vorträge in einer Universitätstirche zu München wie an jeder andern

Universität, wenn sie ein tieferes Verständnis) der Religion und der religiösen

und sittlichen Wahrheiten behufs einer Befestigung im Glauben und in der

Ertenntniß und in der Richtung des sittlichen Lebens ein ganz

besonderes Bedürfniß sind , und eben an diesem Orte ihre ganz besondere

Rechtfertigung finden, dürfte kaum einer Beanstandung unterliegen, fpricht

sich vielmehr als eine strenge Forderung an Jene aus, die über das religiöse

und sittliche Leben an Universitäten zu wachen und durch geeignete Organe

für eine geeignete und dem Zustande anderweitiger Bildung angemessene

Zu- und Vermittelung von Jenen Sorge zu tragen haben. Es hängt mit

dieser Aufgabe sehr eng und specicll zusammen, was der Herr Verfasser zur

noch weiteren Rechtfertigung der Wahl des Stoffes seiner Kanzelvortragc

über das Evangelium Iohannis und über dessen Tiefsinn beibringt. Aus

dem Grunde des Bedürfnisses tieferer Ertenntniß der christlichen Wahrheiten,

sagt er (IV), sind diese Betrachtungen dem Tiefsinn des apostolischen Wortes

nirgends aus dem Wege gegangen, sie haben denselben vielmehr mit Vorliebe

aufgesucht. Den Grund dieses Streben« und das Ziel dieser Vorliebe findet

er in der, allerdings reellen, Achnlichkeit der Zeitverhältnisse des

Apostels mit jenen unserer Zeit. Da der Apostel mit seinen Schriften vor

züglich der Gnosis als einer falschen Ertenntnißlehre entgegentreten

wollte, heutzutage aber nicht minder eine ganz ähnliche Verwirrung

der Geister die Welt bewegt, und die Menschen der beseligenden Wahrheit

des Christenthums gänzlich zu entfremden droht , so dürften auch aus diesem

Grunde die Schriften desselben geeignet sein, einer besseren Ertenntniß Bah»

zu blechen, d. h. sie dürften eine ganz brauchbare Unterlage bilden, auf deren

Grundlage, unter Berücksichtigung der Achnlichkeit oder Unähnlichteit der
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Zeiten und Umstände, der Kampf mit der Gegenwart anzubinden und durch

zuführen, die auf einer dünkelhaften Auffassung des menschlichen Geistes be

ruhende Entbehrlichkeit der übernatürlichen Offenbarnng und Gnade zu ver

werfen, der im Christenthume dagegen realisirten Idee von der freien Offen

barung der göttlichen Liebe in der Menschwerdung des Sohnes Gottes der

Sieg zu verschaffen sei. Diese Idee von der freien Offenbarung der göttlichen

kiebe in der Menschwerdung des Sohnes Gottes , verbunden mit jener von

der Wiedergeburt des Menschen durch den freien und lebendigen Glauben an

Christus und durch die aus dem Glauben hervorbrechende Liebe bilden den

Grundgedanken des Apostels von dem von Christus gegründeten

Reiche, welcher eben deßhalb als Gencralstoff des ganzen Werkes an die

Spitze als Reich Gottes hingestellt ist. So wie die Idee als Grunddogma

des ganzen Christenthums anzusehen ist, mit dem alle übrigen, ge

wissermaßen als ihrem Materialprincip, zusammenhängen, eben so bringt

dieselben der Complei der Iohanncischen Schriften, als Iohanncischen

Lehrbegriff zur Darstellung, jedoch keineswegs in einer systematischen

Form und Reihenfolge, sondern im allseitigen Zusammenhange mit

der Geschichte der Offenbarung des neuen Testamentes, und gele

genheitlich der geschichtlichen Momente und ihrer Entwicklung

als der doctrinlliiven Momente der Offenbarung als Thatsache.

Diese Art der Lchrentfaltung in den Iohanncischen Schriften, so wie

der Schriften aller anderen Apostel und Evangelisten, gibt dem Verfasser

Veranlassung zu einer Bemerkung, welche im Vorhinein (S. VI) an der

Form feite seiner Darstellung eine Aufklärung geben soll, um einer mög

lichen Rüge zuvorzukommen, der Rüge nämlich, daß einzelne ethische und

dogmatische Lehrsätze, die bei einer bestimmten Gelegenheit schon

besprochen wurden, bei einer andern Gelegenheit wieder aufgenommen, aber

doch von einer andern Seite erläutert werden.

Dürfte durch diese gemachten Bemerkungen die Wahl des Gegen

stand e s dieses Buches von Seite des Verfassers hinlänglich motivirt, I N'

halt und Form von Männern richtiger Erkenntnis; sattsam gerechtfertigt

und von dieser Seite kaum zu verkennen sein, daß sowohl jener als diesen

eine volle Anerkennung ihres Werthes gebühre, so fragt cs sich

nun: wie dem Herrn Verfasser die Ausführung feines allerdings sehr wich

tigen und schönen, aber auch schwierigen Werkes gelungen sei ? Wir können

es nicht verhehlen, daß wir in der Vorrede, die für den Theologen von

Weich ist, ungern Andeutungen vermissen, welchen wir gerne einen

theoretischen Werth bezüglich der Aus- und Durchführung solch

eines Vornehmens, solch einer Leistung, besonders eines Mannes, wel

cher sich so praktisch tüchtig darin erwiesen hat , beigemessen hätten ; denn

was sich als n ach ahm ens werth in einem gewissen Kreise erweiset,

bedarf jedenfalls dazu einer instrucliven Weisung , die denn doch nur von

geübter Hand gegeben werden kann. An der Stelle solcher Andeutungen,

welche auch für den Beurtheiler von Werth gewesen sein würden, insoweit

sie Licht in das Verfahren bringen, finden sich dagegen nur Aeußerungen von

Bescheidenheit, welche „nicht in dem Glauben an die Vollkommenheit des
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Weites Beruhigung findet, sondern in der Erkenntnis; der UnVollkommenheit

desselben." Doch schien das Zurückbleiben hinter dem angestrebten Ziele dem

Verfasser um so weniger ein hinreichender Grund , das Werk selbst aufzu

geben, als diese unvollkommenen Versuche schon dafür Zeugniß geben, daß

die Tiefen der christlichen Offenbarung noch keineswegs erschöpft sind , und

doch können nur diese Tiefen der Offenbarung (versteht sich vor Allem die

Autorität des sich Offenbarenden) die Bürgschaft geben, daß jegliche

Weisheit der Welt von ihr wird überwunden werden.

Anlangend nun diese Betrachtungen selbst nach ihrem Inhalt

und noch der Form ihrer Darstellung, gestehen wir denselben gerne über

haupt, und mit besonderem Bezug auf ihren Zweck und den Zuhörei-

kreis, einen ganz besonderen Werth zu. Der Inhalt ergibt sich aus der

Unterlage des Textes des Evangeliums (in diesem Bande der ersten neun

Kapitel desselben). Auf Grund diefer Unterlage und aus ihr heraus

wird der Stoff der einzelnen Betrachtungen (im Ganzen hier 52 an der

Zahl) bestimmt und in einem Thema mit klaren Worten zum Ausdruck ge

bracht, dann aber auf eine Weise durchgeführt, welche eben so sehr den

scharfen und klaren Denker , als den auf dem Gebiete der Philosophie Hei

mischen erkennen lassen. Es wurzelt jedoch die Bestimmung des Stoffes der

Betrachtung nicht in einer bloßen Application des Textes, sondern in einem

tieferen Einblicke in denselben, der nur durch exegetische Operation, die wohl

hier nicht zum Ausdrucke durch eine wissenschaftliche Beweisführung gebracht,

fondern mehr vorausgesetzt ist, vermittelt erscheint. Die Deduction selbst ist

eine ganz ungezwungene und natürliche, und das Thema enthält den Iohan-

ncischen Gedanken, über welchen die Betrachtung die Verständigung für Er

kenntnis; und praktisches Leben liefert, und sich als eine positive katholische

Religionsphilosophie kundgibt. Wir bedauern fehr, in eine nähere Darlegung

dieser Bei illchtungsstoffe nicht eingehen zu können, und müssen nur auf

den Einblick in das Buch selbst verweisen, können aber nicht umhin, am

einige derselben die Aufmerksamkeit zu lenken. Text Ioh. 1, 6—8. Stoff:

„Der natürliche und übernatürliche Beruf des Menschen, für

die göttliche Offenbarung Zeugniß zu geben." Text Ioh. 1, 19—23.

Stoff: „Die Erkenntnis; unserer selbst beruht auf der Erkennt

nis; der Gegensätze des Lebens und ihrer höheren Einheit." Text

Ioh. 1, 29—31. Stoff: „Die stellvertretende Genugthuung durch

Christus in ihrer Rückwirkung auf die sittliche Vollendung.'

Text Ioh. 3, 7—15. Stoff: „Wie die natürliche und übernatür

liche Erkenntnis; im Menschen entstehe." Text Ioh. 4, 10.

Stoff: „Die Vermittlung des Glaubens mit dem wirklichen

Leben." Text Ioh. 5, 16—18. Stoff: „Die Bedeutung des Sab

bats in der Schöpfung wie in der Erlösung." Text Ioh. 6, 5— 15,

Stoff: „Die geistige Bedeutung des Wunders." Text I°h s,

47—52. Stoff: „Der Glaube an die Gegenwart Christi im

Altarssacrament in seiner Bedeutung für das christliche

Wissen und Leben." Text Ioh. 7, 14—17. Stoff: „Ueber da«

Verhältnis; der natürlichen Wissenschaft zur christlichen Erkennt
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niß." Die behandelten Stoffe gehören dem christlichen sowohl theoretischen

als praktischen Lehrbegriffe an ; allein, da der Verfasser dem Gang der Ge

schichte folgt, so ergibt sich von selbst, daß leine systematische Reihenfolge

darin Platz findet. Was die Form der Betrachtungen betrifft, darf dieselbe

mit Recht wohl eine eigenthümliche, jedoch auch eine im Ausdrucke und

Darstellung sehr gelungene und dem Stoffe selbst angemessene genannt

werden. Der Stoff nämlich wird nach der Entfaltung des Gedankenganges

in einer logischen Folge von Punkten behandelt, welche, zur leichteren Er

fassung des Ganzen, die Gliederung desselben bilden, welche den Grund

gedanken zum Ausdruck und zur Anerkennung bringen. Die Ver

mittlung der Gedanken wird auf philosophischem Wege gewonnen, und,

wie der tiefe Sinn der evangelischen Unterlage es fordert oder veranlaßt,

spielt darin eine gewisse Spcculation ihre Rolle, welche im Geiste des

Evangeliums ihre Berechtigung, und für nicht Denkscheue ihr gutes Ver

ständnis; hat. Wenn ein Wunsch hier laut werden darf, so wäre es der,

daß ein Anschließen an Resultate älterer patriotischer Exegetil sich

öfters kundgegeben hätte, welche auch das Walten des Geistes der Kirche

auf speculativem Gebiete bekundet haben würde.

Wir stehen nicht an, Freunden tieferer Forschung dieses Werk gerne

zu empfehlen. Sowohl wissenschaftlicher, als praktischer Werth ver

einigen sich in ihm in schöner Harmonie. Der exegetischeTheolog wird

in den Erläuterungen des Textes, welche zur Ermittlung des Stoffes führten,

manchen guten Aufschluß zur Erkenntnis; des tieferen Sinnes des Io°

hllnneischen Evangeliums gewinnen, während der praktische Theolog

aus der Weise, wie der Lehrstoff aus dem Texte gewonnen und mittelst der

Gliederung seiner Behandlung zur klaren Erkenntniß geführt wird , welche

Wege der Vermittlung hier eingeschlagen weiden, zur Abstraction von prak

tischen Grundsätzen geleitet wird. Uebrigens liefert diese Weise biblischer Be

trachtungen durch die Gewinnung der von Johannes verkündeten Grund

wahrheiten des Christenthums sowohl in Rücksicht des Glaubens

als der Sitten die wichtigsten Beiträge zur Gestaltung der biblischen Theo

logie jenes Apostels, welcher schon in den ältesten Zeiten der Kirche den aus

gezeichneten Namen „des Theologen" getragen hat, und von welchen Bei

trägen im vierten Bande des ganzen Werkes eine organisch geordnete

Zusammenstellung in Aussicht gestellt wird.

Die typographische Ausstattung dieses Werkes gereicht der Hcrder'schen

Veilllgshandlung in Freiburg i. B. zu besonderer Ehre.

vr. Scheiner.



— 320 -

Casarius von heisterLach. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 12,

und 13. Jahrhunderts. Von Dr. Alex. Kaufmann, fürstl.

Lüwenstein'schem Archivrath. Zweite, mit einem Bruchstücke

aus des Casarius' VIII lidri mii-ao. versehene Auflage. —

Köln 1862. I.M.Heberle. XII u. 212 S. 8°. Preis 22 '/«Egr,

Heister heißt am Niederihein eine junge Eiche, und in der Einsamkeit der

sieben Berge stehen noch die Ehorlrümmer als Zeugen der Rohheit unserer Tage

und der Kunst früherer Jahrhunderte, Zu den zahlreichen Geistesmännern, welche

»us dem Kloster hervorgingen, gehört vorzüglich Casarius, der Legenden- oder

Märchenheld nach neumodischen Ansichten, welche trotz ihre« Selbstriihmens im Feld«

der Geschichte fast die Fähigkeit verloren zu haben scheint, in frühere Zustände sich

zurückzudenken. Dr. Kaufmann hat es daher unternommen, der Ansicht unserer Tags

welt entgegenzutreten , und den strengen und frommen Cistercienser mit seiner Zeil

in einem Lichtbilde zu schildern, da« in Wahrheit uns zeigt, wie das 13, und 14, Jahr

hundert leibte und lebte. Um so eindringlicher ist diese Schilderung, als der Verfasser

selbst der Rheingegent angehört und der Landsmann den Landsmann leichter aufsaß!,

Eäfariu«, in Köln wenigstens erzogen, zwifchen 1240—50 gestorben, erzählt zwar eine

Menge Wundergeschichten, allein sein Zweck ist erbauend und sein Zeitalter war -

gläubig. Hier liegt der Haken, baß die Gottlosigkeit nicht anbeißen kann noch

will. Dem braven Rheinlande aber kann der brave Mönch nicht warm gennz

empfohlen weiden; denn damals war der Rhein noch die Mitte und das Her;

de« deutschen Reiche«, wozu noch Metz, Burgund u. s. w, gehörten, und die Philo

logie war noch nicht so dumm, von Gienzländern zu sprechen, wo dieselbe Sprach«

gesprochen wird. Von ausgezeichneter Wichtigkeit ist daher unser sromme Erzähl«

für Rheinland, obgleich das Gefammlvaterland je fremde Länder häufig genug be

rührt werden, vorzüglich aber sür die altdeutsche Mythologie, obgleich ich dich»

Stoff für gefährlich Halle, denn hier hat seit Grimm die Phantasie und Will!«

vollen Spielraum, und man kann sich ohne Gedanken den Schein von Gedanken geben.

Sehr lebendig traten bei Casarius noch die Krenzziige hervor, Ritter Heinrich

von Uelmen stiehlt zu Konstanlinopel au« der Sophientirche Reliquien, um seine

rheinische Heimat mit Heilthümern zu beglücken, Köln vollbringt in Portugal, in

Aegvpten bei der Belagerung von Damiette, über welche Scholasticus Oliver, jpäler

Bischos zu Paderborn berichtet, größere Thaten, als jetzt da« meerbehelischenre

Britannien wagen würde, und es ist ein wundersamer Verkehr zwischen Morgen-

und Abendland mit Einwirkungen, die noch lange nicht hinreichend gewürdigt sind,

Wie es im gewöhnlichen Leben und seinem bunten Durcheinander zu gehen pflegt,

ist hier sehr klar zu sehen, und der Verfasser hat seinen Zweck erreicht, ein Maler

der damaligen Zustände zu sein. Reiche Bauern, denen die Kreuzzugs-Gelübte

bald leid wurden, wunbergläubige« Volk, christliches Ritter« und Fürstenchum,

Sagen der Gegenwart und Vorzeit — kurz ein buntes Leben, wo man es ansaß!,

und eine Eigenthümlichkeit der Persönlichkeiten, die der große Waschlappen unsere:

Zeit so ziemlich weggewischt hat. Vorzüglich aber tritt die alte heilige Slatt

in ihrem Glänze hervor, und die jetzige Kramerei Köln« könnte von ihren Ver

fahren, die bis zum kaspischen Meere (vom Norden nicht zu reden) die Wege

kannten, lernen, daß Handel, Reichthum und Frömmigkeit sehr gut miteinander

gehen, und diese den Procenten gar keinen Eintrag thut. Der kölnische Handels

herr, der gute Gerhard von Köln, war zugleich ein sehr reicher und sehr fromm«

Mann; jedoch wir verweisen in Betreff diefe« altdeutschen Gedichtes von Rudolf»

von Em« auf unfern Verfasser (S. 89 ff.), und wünschen der h. Stadt, daß ihre

Kaufherrn wieder Gerhards Wege nach Liefland, Samarkand und Damaskus

suchen. Ueber die Werke des Cäfariu« wird auch hinlängliche Aufklärung gegeben,

ihre Bedeutsamkeit sür die Cultur sehr gut hervorgehoben, und dabei ein wahres

Wort über Fanatismus, d. h, Begeisterung wo immer, gesprochen, was für unsere

nüchternen Zeitgenossen aus Goldgrund zu schreiben und zu beherzigen wäre.

WilN. Druck »on I>!l«b ^H»lzb»uftn,
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IX.

5ur bibMen WanzenKmäe.

Von Or. Anton Piuckmuyr,

rraltischem Arzte zu Efftidin« nichft li„,

M^U !!»IIll»eIl, und ll'yll"! O'lV 8eK«l>e«el> s'tll»mim>

bei Hiob XIX, 4 ').

^«ü oom^>«?'/um ««i, ««<! ««^«lln, /o»»/«««« e»°it, <zui<I ver«

sißniüeant noinin» »rdoruui ßenun^ruinc^u«, äe «zuidu« 8oiintur».

^oiniu» z>I»nt»rum «t »idoruiu, cl« u^uidu» in lledraeo

!3. Leiintui»«, m/n«« F«»»l eae?s?'<i «nnc«««««»^,' c>u»in<^u»in äe

pllleeipui« , Plaut ä»d!tur UL02»io, in »ui» In«!» pro viribu»

»ßere «<>n»l>iinur.

A>H»i ^>ian« «i«e««u« e««e in Lurioturi», <zu»in nl»ut»iuiu

noiuin», lum »tibi »»epiu», <1nni etillm nie »niuilläveitiinu«.

Nibelstclle U«n ll»llu»el> und SeKir«««!» r'tlillmim.

Die Bibelstelle bei Hiob XXX, 4 lautet im heiligen Urtexte, wie

folgt: „Sie (die verarmten und ausgehungerten Horiten) pflücken m^u

') Diese beiden Pftanzennamen theilten von jeher ihie ähnlichen Schicksale,

derselben Bibelstrlle angehörig, mußte sie zu ihrer Uebersetzung und Auslegung — so

gut e« eben anging — sich gegenseitig unterstützen und ergänzen.

Und so wie anderseits un'i „H»<«m", bei 1. König, XIX, 4, 5. (H>»^«m

,/»n^««m^,inn. oder l?en«i<, Kneiem f'olsk.) und ll'NN'l >^>N^ „6»<!^<ii« ''^»'««»l",

bei Psalm OXX, 4. lWörtlich : Olli'ion«» »lne«ic>?'«nl, Oa^ione» l«F<lm,««»n) bei

aller Lautverwandtschaft von H^a^««e^ ^'^«»»«m wesentlich verschieden sein dürften:

O»st, Viertelj, f, t»th Theol, I. 21
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^'i/<«»!lnl") (ist) ihr ll!l^ „^e<?^«n" ').

Geschichte voll ül»!!»»«!, und 8od»rezeli r'tli»mlm.

Man könnte einen hübschen Folianten füllen, wollte man alles das-

jenige sammeln und zusammenstellen, was man über Hiob XXX, 4 von

jeher gedacht und geschrieben. Dies würde jedoch einerseits die Grenze»

einer Vieiteljahrsschrift weit überschreiten, und liegt anderseits noch

weniger in der physischen Möglichkeit eines Landarztes, der — ferne von

einer reichhaltigen Bibliothek, aber eben so fern vom politischen Jammer

der großen Welt — der biblischen Pflanzenkunde nur die Stunde der

arztlichen Muße und Erholung weihen kann !

Und so möge aus diesen zweifachen Gründen davon ein geschich!-

licher Auszug genügen, bestehend in der wortgetreuen Vorfi'ch

rung derjenigen Uebersetzungen und Erklärungen, deren Benützung mir

in meiner vereinzelten Stellung möglich , wobei ich dennoch nicht unter

lassen werde, nebenher der Literatur unserer Bibelstelle zu gedenken

um wißbegierige Leser in den Stand zu setzen , die Lücken im geschichl'

liehen Theile meines Aufsatzes über Mli/nneH und <3oHo,'ssoH »»'fHnmü«

ausfüllen zu können.

so erscheinen hiedurch unsere beiden Pflanzennamen als «ir«^ ),5>/°l«,lv«, d. h, «i«

Wörter, welche nur Einmal in der Bibel vorkommen.

Gründe genug, um — mit Uebergehung vonHoiem bei 1. König, XIX, 4, 5,

und von <?ae/l»l« ^'iüanunl bei Psalm OXX> 4 — unsere beiden Pfianzennamen

Matt«aeH und >3eH<»'e«<!H ^'^»»lin, vereint abzuhandeln

i) Die andern zwei Bibelstellen, in welchen cin^ „Äo^m", Plural ll'llr''!

„H'^am,'»»", — nach bisheriger und allgemeiner Annahme — in derselben Nedeu

tung vorkommen sollen, wie in der Hiobstelle, lauten wie folgt:

3. König XIX, 4, 5. „Er (der vor Isabel fliehende Elias) aber ging hin in

die Wüste eine Tagreise und kam und sehte sich unter lm« lln^ „Ho<H«n, «e/<ar,'',

und bat, daß seine Seele stürbe, und sprach: Es ist genug, so nimm nun Herr meim

Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter, — Und legte sich, und schlief unter

in» llN^. „H<Mem e<H»<i", Und siehe da, ein Engel berührte ihn, und sprach zu

ihm: Stehe auf, und iß."

Psalm OXIX, 4: ,Die Pfeile de« Starken (sind) scharf wie myrn '^«
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Eigenthümlich und weitläufig übersetzen die LXX unsere Hiobstelle :

,^ui oilouidant «ilinn («Xl^«, mit 8p!ritu8 leni») in resonante

^l« >//«uvsl), Quorum c^niäern <li«'m» erat eorum eidnria, inüono-

illti »utein et ao^eoti, e^ente8 omni bono : csui et »»neil'os« i«F«c»-«nl

^u(«5 (uXcov) manäucabant propter ina^nam lamem ftlr« Xl^ou

Meist aber folgen die Bibelübersetzungen der kürzeren Vulgata:

,üt N»n<iet)»nt He^b»« et «.rdorum eortlee« : et ?-«eila? ^'«ml/>s>'l)-

^um erat nanis eoruin" — theils wörtlich, theils annähernd. Wörtlich

übersetzt Allioli: „Und Kräuter und Baumrinden aßen, und Wach-

Holderwurzel zu ihrer Speise hatten"; — annähernd übersetzen

suther: „die da Nesseln ausrauften um die Büsche, und Wach»

holderwurzel war ihre Speise", — die Zürcherbibel: „die Bappelu

abbrachen auf der Haide, und Wachholderwurzel zu ihrer Speise",

- seiner die Verlenburgerbibel : „die da Nesseln ausrauften bei den

Tirüuchen, und Wachholderwurzel war ihre Speise".

Und schon lange vorher Paraphras. Onal6. in vei-8. latina:

,qui evellunt «t^ti'oa« nro nerbis in eiburn 8uurn, et »'atit'ees

Ml^e^o»»«»» eibus eoruru". Ganz verschieden davon ein anderer

llligum: ^u^ui nimittunt verdu, le^i» e <ab«i« corcns 8ui vropter

»ermone« innnäi, »°aeil<?«« ^'«nAe?'o?'«t»» eornourentur , et Kent

Muae oibu8 eorum".

An letztere sich anschließend, übersetzt auch David Martin: „II«

eull^oient des He^öe« ««««»</«« Kupre» äes Ärvri886aux, et ^ao«>ls

^«Fe«sV»-es pour 8e enaulfer (und Wachholderwurzel, um sich

j» erwärmen)".

Von Allen wesentlich verschieden übersetzt T. A. Dereser in

Dominik von Brentano's deutscher Bibel: „Sie pflückten ab das Sal-

!>ge der Blätter vom Gesträuche, und Genistwurzel sind ihr Brod".

Ginei so abweichenden Uebersetzung von ^aii«»eH und Hc^o/»««^^

»^am«»,, ja unserer ganzen Hiobstelle — mußte nothwendig eine ganz

verschiedene Lesung und Erklärung des heiligen Urtextes

vorangegangen sein; mit Staunen erregendem Aufwände von Gelehrsani-

keil und Fleiß wurden hierüber die seltsamsten Ansichten und Meinungen

,» Tage gebracht:

2l *
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Mit gewohnter Tiefe und Breite erforscht der gelehrte Samuel

Bochart, um das Jahr 1666 Prediger zu Caen, in seinem berühmten

Hiero^oieuin, ?. I, 1^. III, <ü»v. 16. Do Ona^ris gelegentlich : wo

er nach Hiob XXIX, 6 nn^>? ,H/'ieeüaH« Wüste (wörtlich: Salz-

land; von n^U »^eiae^" sarab. mit dem weicheren „AH«" ^-^

Salz); als Aufenthalt des wilden Esels kritisch beleuchtet, — auck

unseren eisten Pflanzennamen M«//«nc^. Und da B o ch a r t ' s Anficht

hierüber bereits seit 200 Jahren zur allgemeinen Geltung gelangt ist, so

möge seine Beweisführung hierüber im wesentlichen Auszuge folgen:

Une Huuhue illnä riertinet, yuoä ^suä. IX, 45 le^itur, ^bi>

inelecnns urdein 8idiem, a 8« äirutam, «aie eonsevisse, tain<^u2n>

in pernetu»e vastitatis s^nivoluin. Verl)» 8acri textus sie nlli>Lnt:

,Nt äiruit urdein, st eonsevit eain n^>U ,^/ei«c^", «»/«". In

uuidus, quurn niiiil viäeatur udseurum, rnirabere, cur r>rc> «a/e

8^rus n»deat ««'««/)«' (der sbeißende^ Senf; vergleiche Oo1um«II. X,

122), et H,r»bs He/'ö»?« ««/««»,. 8!c>uiäein illoruui nienteni r«ete

vereevit (Gabriel 8ionita, <^ui 6/rarn Iiu^'us loci vilrarinr-Äsim

I^atine it» reä6!6it: „(üivitateni evertit, et seminkvit «l'n«F>t" ; et

^.ra^ieam in naee verna: „I^rult riortaln e^us, et «onsevit «liiu

^s/'b« saisa" : äieam, Huoä res est, Hellraeuin N^>U „H/ei«<?/<"

16 est, ««i, si nuneta 6einas, le^i zotest n^>y ^H/»i/«<»<?^", et vero

a 8^ro ita leotuin est, c^ui exr^onit ^.2^2. ?orro Hedraeum ni^2

et 8vruin ^»«^a, vel nerl>2, est, vel iiutex, eui nomen s, «a^r-

<i««s. Inäe est, c^uoä ^ra^s nie nsbet ä^.!I! zli^! ^s?ö«»» ««is«»«.

8eä 6aoriel re66it «l««^«' riost Terrarium in I^exieo 8^rn:

iäc^ue absuräe, ni lallor, o^uuin c^uia «l'»lct^l' s^lsriin non est, tum

c^uia relio^uae not^e non eonveninnt. HlA«»l' eniin lantioruin etiaiu

eonäiinentuni est. ^,6 m^>2 non nisi tenuioruni eidns.

lies rietet ex «lod XXX, 4, üb! 6e«eribuntur iniseri noruines,

Hui in äesertis va^antur, eo «ääneti inoriiae , ut äeeerriant

!1'V''^V M^>!2 ^H/aii«ac?^^ sz^is^ avö«si«»l, ita vitnin susteutaturi.

Ilis acläe loeuin lalinuäis äe llannaeo re^e, in traetatu

Xiääusiu, oavite tertio, lolio 66, ». ^Ivit in urbern Ooeüalitü,

o^uae est in 6eserto, et r>»rtis it>i sexa^inta, talentis reäux, riluri-

mum laewtus est. Ita invitatis oinnibu« savientidus Isr3,e1i8 äixii:

?atres nastri (r>rae ino^in) ll'M^>I ,H/ai^c^z'»!" eomeäernnt,
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min tempore l2doi-2dllnt in ÄeäiKeÄtione teinnli secunäi: et »os

«monuo I/ai/«t<?^i!M eoineäemus in memo!'!»,» natrum nostrurum.

^tÄlIati sunt Mli/«c?Hi»i 8U06! M0N838 auiea« et eomeäei'unt"').

Ux quidus iä <^ui6ein ^lllani nt, ni^>2 „Hin/i«»e^" (klur»!

ll'M^>2 „H/«^««?^?'»!") non esse «l«»^>«, 8eä yuiä sit, äeiinire non

e«t «bviuiu. Nt ^ilures sunt sententiae ^).

8vm»eliu8 in ^odo ^X»i5u5 f>u?cov, et ?Iieron)'nius reääit

ss>io/«??l eo^ilees, yuorsunr non eanio satis.

OnÄläaeorum unus ex ni^2, äivuls«, voee et resolut» in

äll»s, tsoit N1^» W „M»l i«ac^", e iai»«/»/ 3,0 si äe iis a^atul-

^,?lxH?, qui le^ein inäucunt e t«b«/« ocock's sui. (Veigl. Ieiem.

XVII, 1.)

t)uo exsinzilo etian, ^.den N^r», e«,näein vooein äivellens,

'ult, m^ll iäeni esse, yuoä äeeer^itur c>'N^> 2 „M« i«^ln»", e

Onaläaeu» alter '«21,1 ^oba«'«, iä est s^l'"«« reääit, vel

«^«»«e »s««s, nodis i^notuin c^uale est, o^uoä uro ^>NN „o^a»-«^,

iu est «^t«'<?» , ut volunt, Onaläaeus nadet ^'M^N ^Hs«ii««^«>l",

8nplion. II, 9; unäelaetuni ut nonnuili nutent, ni^ll ,Meii««<?^"

ezze «t^tt'o««» (Vienn-Nessel). Rainen äistin^ui viäentur M^U

tt°?NN, llod. XXX, 4, 7; udi Zaeer Zerintor, u^uos äixerat ni^>2

,M/«a<?H" «x ardusto äeeei'nere, eosäeni aääit eonFre^ari

^?M nnn H«b c?^»«^i. Nx eo loeo eolli^ere est, ^>iin nun esse

l^leam,- qua« minor est, yuain ut sub iila nomine« eonFre^üntur.

seii et ex ^?11N ,o^«^/«, tÄetaui ^>iin ^<?^«7-<i«/", iä est «l'n»2"''

et » 8vris >»»«^^2 «l'naIil reääitum.

>) Eine ähnliche religiöse Behandlung des Pflanzenreiche« erwähnt auch

plinius, Hi»t. ^I»t. üb. XIX, eap, 5, »eet. 26, Ar. 4: ,^ue, ut ß«t Fi-aeoa

^nitH» lertur in teiuplo ^pollinis velplii» lläeo «ete^i.« «ibi« pfaelatii« ^o^«-

»<« sRettig), ut ex »uro äillkietui', i«<» (Mangold) ex »r^ento, ?-«?««»

Rübe) ex plumdo".

2) .Vä i,»ßill«.iu 223 äe N'V''^V N^N sM,i/«»eH ««z>e?- »^i««<unl).

ob XXX 4 l»u<1»re omi««»iu, o^ulle äe e» re eou^esLit OeäeuiHiiiiu« in den

»mischten Sammlungen ?««<-. N, L«,p. X. paß. 91—94". Rosenmüller in der

eipziger Ausgabe von Bocha rt s Uiero«oi<:oii, 'roni. II. ?lael«,t. z>»ß. VI:

intÄi-uin H,r>l»,Ieotil 2,6 1'om. II.
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^,d ils inlernret»tiuniou8, <^U2S naoteuus »llatlle 8unt, r>1»ns

6iver8» e3t ßlazsil ^»Imuäi», nuae Hlaii«e^l»l sxnunit per 8^ruiu

^.^a,-,^ ,Xa^«/in". Hu^U3 »uetor li. 8elomo, in ^oouin «ti»in

iciein 8«czuutu8, »<16it vul^nri liu^ua, i<! est, Aalliea vaeari »V1V2

se<t le^enclum V'It'2t „<?^lo/ie«" (<?^,'c^e, vel «<?He, noni3 est e?«'<?e»'

^Kichererbsen^, eu^us natura est, »uetore llini« sHist. ^f»t. IIb.

XVIII, enn. 12, 8eet. 32 et o»v. 17, seet. 44; ver^I. I'lieci^l,.

IIit>t. nlant. üb. VIII, oan. 6^ Fiß^ni cum ««/«l/aF««e). — IfLinpe

inter «oe»'«'« «neoie» 2nu6 8^ro3 est ^a^«^, vel ^a^«/l, ar»I»i<:s

^»li ^Xa^eii", 6e c^uo ^nuonaninu«: ^t?l'ce>-l« Fenu8 est, «uin

laete eorneäitur. 8imile est ?« ««^ew eto. eto." — Nt <3ai8

rien-^,ou8lln: ,^i^»!! ,a^a^eii", nern» est, 8irnili8 ?l<» ««^7<?«,

non tarnen ex ec» ^enere ullo mc»6o. I^t nropter «»iseeit«,?»! inest

!n8i oalor ete. eto." — Haee äe H^<?^«i«'?l, 8ive H7«^ei«, I»6i l>a

nerbllliis nnstris nrorsus i^nota, äioeie neeesse uanui, ut intelli-

ssatur li. 8elninoni3 ^lossa In ^«dum. XiineniU8, in I^il>ro

I^ucllcun!, m^?2 ,H/n^«ae^", aradioo vocari ^>lll^, >ä est ^)^^^e

^^ns«/", /««'? <«»,, <^uc»6 est Inter 8peeios «<««<?>« ').

^) R. Selom o meint hier den gemeinen Meersenf, /i«»/»« «»i/l« I^inne,

aus der Familie der Kreuzblümler oder Schotenfrüchtler sc^«e</«''<i«), als

Heilpflanze gegen Scharbock und Wassersucht zuerst von den Arabern gelobt, daher

von Lobeliu« und Gärtner ttck'i« ««^«z,«,»,'« genannt. Die einjährige Pflanze

wachset an den Meeresufern von Guiopa, wird am Strande der Nord» und

Ostsee als Suppentraut kultiuirt, schmeckt scharf und salzig, und nur dieser

Eigenschaften wegen konnten sie die Araber mit der gemeinen Kicher, <?,'«»'

«««</»««» I_,!nn« aus der ganz verschiedenen Familie der Schmetterlings»

b l ü t h l e r oder Hülsenfrüchtler ^«z»,?,'»«««««« oder />F«»«'na«»«) vergleichen,

denn /<>l<H' «'««?-/« «mtor (Uoiat.) hieß bei den Nömern ein Mensch niederen

Standes, weil Arme geröstete Kichern aßen; sprichwörtlich: ein armer Tropf,

Darum verglichen ferners die Araber ihr ^aiH« mit l7««^n»« der Walter oder

Wäscher; denn Pottasche und Soda liefern bloß Salz, oder Strandpflan-

zen, besonders die H/«/<ie», M«»«^u<i«»e, und unter ihnen oben an s»i««<!« /!-«</-

^o«« I^inns, bei den Arabern ^» „Kai/", auch ^>^»>! „l/«^»«»»" genannt. —

Darum endlich erklärt R, Kimchi das hebräische H/«/i««<Vl mit dem arabischen «/

Oe««l, welches nicht bloß die Asche des Salz» oder Seifenkrautes und da?

daraus bereitete i^eei/«»« — die Seifensiederlauge, sondern auch (biblische
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In ^.benbitare ^.^» ,ma/«<?H" (mit dem stärkeren „t^a"

il est, at»>«/)ie«? »l»>-i,iltW (Meer melde). ^.lid! sorikitur ^«-

.ma/oe^«'»" (wieder mit ^). I7n6« in I'lrnäeetal i« : ^ H/o/oo/t«'«,

»/iae^a?»«»», id est, «i>-i^>/ea?". I^e^sncium: „Äso/oo^l'a, »/^ata/i^

Naturgeschichte von G. F. Rosenmüller, ll2, Seite, 4, Anmerkung) da« Kraut

M-da« Waschkraut bedeutet.

Also schon die Talmudisten glaubten, baß das hebräische Mlii«»e/l nur von

^« Arabisch mit „N«° ^-) sprich daher: ^ei»^ Salz, abstammen müsse!

>) Als Kommentar zu Nochart diene Folgendes: Dioscoride«, welcher

in seiner zikteris, ineäie», lid. II, oap. 144, ^»>«x'/? ^^l«^>«" und n»p. 145.

-7si»f»^i5 nach Sprengel ^<^ie« ^o^««««« I^inne, die Gartenmelde, also

diese zwei botanisch so verschiedenen Gemüsepflanzen gleich nach einander beschreibt,

^«llhl aus dem einfachen Grunde, weil beide den Stuhlgang erweichen, schreibt

über die Ga rtenmelve Folgende«: „^?si»f»Tl5, auoä nonnulli xf"<5°^«/«vl.v

»«?-««»» oi«»), (ItoniHüi ll<^/pl/e«n,, H.«ß^ptii <"X^^ ^oe^nt), olu« e«t nutuiu,

et Hullruni »pseieiuin; »Iteruin »-/silov «^l'e«/?°« (nach Nillerbech, l'loi»

!>!»««!<:»: <7/,««c^>c>li/u,» ^j«,««« //e«»-le«» I>inn4, Hundsmelde, wilder

spinat), ^^7r«u?»v /«<»-<«»«« »lluä. Lootum id ol«ri8 nioäo rnanäitul, »lvuiii-

que mollit". Und genau dasselbe berichten die arabischen Aerzte, — welche uns die

>W«i» ineäioa der Alten aufbewahrten, und so den Dioscorides meist wört-

lich übersetzten, — von ihrem <?»/»/,- soAvicenna in seinem <ü»non >l«äi«in»,«

>Mm« latino-barbarische Uebersetzung ist Venetii8 1595), üb. II, trnet. 2, «»,,.

^e ttl««/: ^ <7»<a/ (i<1 e»t <i^/pl«r) c>uiä «5t? e«t illuä, <zuo<i äiount o^»oi<i-

^W«n «w.«: so Johann Serapion (meine latino. barbarische Uebersetzung ist

Veiwtiis 1530) in seinem Buche: äe LlmpIInibu» ex p!»,!it,i8, e»,p. 146, De ^<^-

M«.' ^l?»i»/, i6 6»t »i^pieH!. Dioscorides (»it): 8unt K^u» Lpe«ie« <tu»e,

ck«««</ea et «^l>s«/?-/«, ete.« Es heißt also das s?Iin. U. ?<. lib. XX, e»p. 20,

««et. 83) bei den Pnthagoreern so verschriene Gemüse ^»-/p/sa,' der Römer im Ära»

bischen t?ni«^,H, von dem Verbum ^lll?, arab, »»^2» i«^/«, abpflücken, abreißen

lmit den Händen) i ein Verbum, welches — merkwürdig genug außer 5 Mos, XXIII, 26,

sszech. XVII, 22. Job VIII, 12 sich gerade in unserer Hiobstelle wieder vorfindet. —

>!»d da «^ „Kne/i«^« Meer heißt, z, N. ?^ i«^ „ine/i«>- «,»»?«/<", wörtlich

das Meer des Salzes, wie das mittelländische Meer — im Gegensatze zu den

Lanbseen, deren Waffer gemeiniglich süß ist, — genannt wird, so wird der mit obigem

^»n<i'^t^«z>ieir so nahe verwandte //«/«m«« des Dioscorides, welchen daher

I,!nne ^i?-/f>i«a: ^lattm«« , d. i. ^li?^?«« »»«''«««i« genannt, im Arabischen e«t«z>/>

»li»^»?-« heißen muffen.
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8e6 uuum IillotenuL interpieto8 in» ineri« tenebri» v«r-

»atl «int, ^'nm »ltoremu8 veram inter^ietationeili vooi» M^?2

^.»«srit ^.benbitai', ^2^2 6^118 Iw6io«^ue <388s ^»i«'»!««7n,

(Mecrmeldc, Salzmelde, ^t^/ea? Hiil'««« I^inns); illu6,

tur. Vorliil «unt: ^Dioseoiiäe» likto ^rinio <^)»<^! ,^«il»«««",

uuoci povulus ß^riae »» »II! ,«/in»i«<?/i" (mit ^>), voeat, 21t e»»«

a/'öttstlt»«, ex Hu» tiunt «epe», rlianmu «imils, nisi <^uo<1 esreirt

»pinis, st lolio 8imile oleao sed latiori, et orescsre 2,6, littor»

niA,ri8 ot oiroa 86^)68". <)uas «io Ii2l)elltur litiro ^»riluo Dio^eo-

1 iäiz : , '^^l'^,23 (^aitNl«« mit 8^iritU8 «8^er) H«^v«5 (/>°«iea? nicht

Kei-da) ic7rl ^«^^,1^5, x. ?. ^." (gerade so im griechischen Urtexte, wie

oben ^.lisubitar überseht). — Ls^uitur in ^.benditllre : „6»leiiu8

lidro 3«xto 8oritiit, ?^^ä! „ai»l»i«<?^" (wieder mit »-), ^>1aiit»nr

l) Nanäem tlllueii ^«,in unte Lollüartuin »ttulit vruziu« in <^u»e8t!c>i,n.

Ndr^io. 1^. I, >zu. 17, i,«t»»te Oelöio in Nierndot. ?. II, p»ß. 97, Rosen-

müller« Note zu Bochart's Uiei-n^nio,, l'nm. II, p»ß. 225.

Hat Rosenmülter durch seine Ausgabe von Bochart's Uieio^oioon

einem längst gefühlten Bedürfnisse der biblischen Naturforscher abgeholfen, so müßte

ebenso eine neue und verbesserte Ausgabe des Hlerunoinon von Olau«

Celsius die biblische Botanik um ein Wesentliches bereichern. Womit ich nichts

Neues gesagt haben will, denn:

„Bei Gegenständen der Landwirthschaft der Hebräer und der biblischen Bora»

nik ist vorzüglich Ol»! Lelsii Uierobotanioon, IIp«»!«,« 1745 et 47, lum. 2 in 8

als das Hauptwerk zu gebrauchen; und es wäre daher von diesem, jetzt schon so

seltenen Buche eine neue Ausgabe von einem der Botanik kundigen Gelehrten

recht sehr zu wünschen", bemerkte bereits Johann Jahn (biblische Archäologie,

I. Theil. I. Band, 384. Seite), und: „Ueber biblische Flora sind die alten lieber-

setzungen der siebenzig Dolmetscher, die chaldäische, syrische und arabische, es sind

die Auslegungen der gelehrten Raboinen, um Math zu fragen. — Olaus Celsius

(Nierobownicon, Dn«»I»e 1745) hat diese Hilfsmittel alle mit besonderer Sorg»

fall und Sachkenntnis! benützt, doch ist eine kritische Nachlese immer noch nützlich.

Johann Ernst Fabel hat sie gehalten. — Ich gestehe, Manches daraus gelernt

zu haben 1 aber Faber hätte doch besser gethan, wenn er nicht die Absicht gehabt

hätte, Celsius überall zu recht zu weisen, was ihm oft gar nicht gelungen',

referirt Kurt Sprengel in seiner Geschichte der Botanik, I, 8. S
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e««e, <zuae »liunclat in i-e^ione (Üilieiae, cu^us »uiuiuit»tes oorue-

«luntui-, <^uum sunt leoentes, atc^ue etiain reennlluatur, st riliran-

wl in tempus vosterunr (die Engländer und Holländer machen die

jungen Zweige und fleischigen Blätter der Meermelde noch gegen»

wärtig in Essig ein, und genießen sie als Salat), et ^eneratur in

eurnore iliis utentidus seinen et lae; SÄiior »utein ^.^ (mit ?»;

sprich daher grammatisch richtig:) nl»i«H, «ais«<s est, et aÜHUHntuIuru

«tintious", <^u!l>u!j eonsonlr naeo 6»Ieni 6e ^a/lino libro sexto

Limrilie. oari. 22 : , '^,X>^«3 H«^v«? x. ?. X. " (wieder eben so im grie-

chischen Urteile). — Kursus naeo Dinseoriäis: ,^«)(«ve?«l se «u?,??

7« «uXX« e^o^ev« «5 ^e>)<7lv", ioiäein (bei ^.benoitar arabisch) ita

leääuntur". Ntiain lolium e^us oo^uitur et eome6itur. — Deui-

hue <^uiä<^uiä 6e H«i«'?nc> soribunt Dioseoriäes et Oalenus, idi

(in der arabischen Uebersehung des ^denditai-) eitantui- wiu^ullin

äiet» de «/-i>««io, ^uoä 8vri Mli«<?^ vcieant; ut necesse sit,

iäem esse.

Xe<^ue äudiuru, r^uin eoäeni i-ekerenäa siut naee ^.viceun»«

libro seeunäo (traet. 2, ear,. 485) Oanonis: „H/ei^« c^uiä est?

e«t ziout i-lianrnus, et iolia ejus sunt sieut loli» olivae, et latiorl»,

et eoine<äuutur sieut olera. ^6^>e7-»ilc>7le« ei F>»-a^»-iet«ie«). Ill

ifzo sunt «aisstio et st^tieitas et nuiniäitas orud», <^u» inüat".

It» u»li6t I^atins, versio, vooe mei^« faet» ex l»>»1^ „?nsi«^tl"

stmn aber sprachrichtiger, weil mit ?>> : «lsio^a isota ex »»«/«o^a)

^««A runtlltione. 8eä ^.radioum exemviar veteris serinturas

rezti^iuin vix ulluin servat. Idi eniin le^itur »^" „ineibtl<?^".

Ita^ue, yuoä i'aro aeeiäit, ?» ^«»-«rusrov Koe in looo eorri^i

cieoet sx i-aü sxi-uir?!) ').

>) Zur Ergänzung Bochart's diene folgende«: DioScoride«, welch»

Pflanzen, die zu seiner Zeit allbekannt, nicht näher beschreibt, — sagt einfach über

jiine »l«),«)^ (nach Sprengel Hlaive» «^iv««^'» I^inui): ,Ä/<li»<i x^'ilv'^,, ^a''-

/ ««<« (nach Nilleibeck ^«sa ^o««« l^wns, die Stockrose, Pappeliose,

Nalveniose, Gactenmalve, römische Malve, Vaummalve :c. genannt)

eib« n>»ßi°i est »z>t», i^; x^?^^l«5, <zu«,ni »^««i««- 8t»n!»olio »utem »ver«atur,

don»ii!<zue t^oit »Ivum, et«." — Gi„ Mehrere« und umständlich dagegen belichtet

schon Avicenna (1040 Jahre nach Christus) in seinem Oailun ^leäioin»«, Nd. II,
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8s6 et in ?an6sotllrio »lsi^a, »i7«ai^e et »ne^«, c>uae pro

^»il'»nc> Is^untur, iuäiäein 6e6exa e«3e eon3t»t.

In lexieis soriditur »^> „moiiao^" (sprich richtiger mo^/a^/

denn hier steht da« weichere „Ä/<s" ^»). Iteru ä-3^ ,^lls»lse^st^ et

ck«^" y^ti«»!e/e<?^". Viäe Oi^euin et (Collum.

Omnino i^itur ni^U „Mlii«a<?^" est ^ailmuin. H,t<^ue üanc

äeiuulu verain e»8e interpretationeiu voeis H/»i/«t»o^ in lorn

.lobi inulta nrodant ').

/V»z»lo, <^uoä 8^ri sie surnunt, ut n«8 6i88erti8 verdi3 äocuit

^denditar: ,/s«il'»l«nt", in^uit ,csuo6 populu8 8^riae voe»t

traet. 2, e»p. 198. ^)« ^^>>. ,<?«i««e" (nach Sprengel Iilliva »-«tunll'/ol!»

I^inn6): „t?«ie«e yuiä est? Vst speeie» nlüi»»«.- et äieunt <^uiä»in, <^u«ä «uie«

est »^/»««ii'e«, et Hl«i«<?^la! e8t <io»»««<l'c<i, üt ««ie»« <^u!<Iein est speeie» <zu»e-

>l»m, czu»e äieitur Hi«i«<H«'» <i»'ia?'«a, et ins» est att^»«», et est (clieitur) oliu

^«lla«e«?», et nun est lon^uin (lonFinHuuin), <^uin Sit sneeies e^us, et est melioi,

<zu»e »it in ins«, eto." Und eap. 490. /)« ^>>.»1^ ^Hl«iue/»e" (nach Sprengel

<?«?-cHo7«» «ilio^u« I>inn6; noch jetzt !m Orient Ileioe^« genannt): „I/uiuM

guiä est? ü«t m<ii«!<i, et no» yuiäem ner»erutabimui ejus leinern«i»t!<>iiem in

e»pitu!c> äe <?«ie«« (>I«Iv»), ete.« — Und in diesem Sinne commentirt oul!'

Andreas Nelluensis in seiner ^rabieoruin noininurn H,vieene»e l»tin» inte^

niet»tio: „Mal«eHl'a e»t speeies m<iiva«, et vkinasei est in u«u, et 6«!«l

iniilm!» lebrlentibns".

') Ch. Michaeli« Luppleinm. ?. V, p»ß. 1300, Rosenmüller« M«

zu seiner Ausgabe von Nochart's lliernnoieon, Tom. II, v»x. 226.

2) In der zillteri«, meäloa des Arabers Johann Serapion, ebenfalls »ui

dem 11. christlichen Jahrhunderte, ist es noch schwerer sich hierüber zurecht zu finden,

Gc schreibt in seinem Buche: äe Liinplieidus ex plsntis. e»p, 85: /)« W>i«<^">

et est «i?-ipieH! m«n'»«m.' „^iiai<l?-l>^ (soll wohl heißen: »ieaiaz>H «liia^ün)

nom!n»tur »<?-H>i«r »lli?'!««»» .- et venäitur in L^b^Inni» in laseieuli«, et el>

mllnt port»,!te» e»m: ^/oio«^,«, Hloloe^/a et«." Was nun Serapion glellt

darauf mit den Worten des Dioscorides und des Galenus über die notm

historischen Eigenschaften und die Heiltugenden seiner Hsoioe/te» anführt, gehört 5«

»>>l«5 des Dioscorides und de« Galenus ^i^i«« «ai,m«« I^inne. — l>«

Vollständigkeit und der hiedurch allein möglichen Verständigung wegen muß »uit

hier beigefügt werden, was Serapion I.«. e»p. 149 D« Ss»iv<l schreibt: „l?ui«<

iä est inalv«. Diosenride» (alt): est ex e» clome«//«« et «^««i«'», — et e«t »li»

»peeie», yu»e äieitul Hloloe/«« etc."
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<3eo«?l<io, Huoä utra^uae vox, ni^U Hla//«»«?^ ino^uam, et

Äl^«v et «Xlfi«5 » ««/e facta est.

^e^tl'o, c^uoä <Ioou3 in en est, ut mi3ero3 nomine» äe8orioat,

et ^eäaoto« 2,6 iuo!t»8, c^uo vel maxime naee pertinent: c^ui

äeesrpedant ^»/lim«»» super a»'ö«sta. It«, <üae8ar nropo D^rra-

eiiium in summa lame:

— — — — — „oeinit mi»sl»di!e vuI^U3

^n ^ec«<lu?» eecMi«»« e«io«, et e»rpere äuinc»,

Nt inorzu »poli»,ie nemu» et«."

Haee I^ueanu3 lid. VI. 8eä <^uoä maxime aä rem faeit,

nun ovuin ovc> 8imiliu8, c^uam »looi Ineo »ilnili» est nie ^.ntipnani»

llpuä ^.tlienaeum lid. IV, oap. 16 :

„2 p^tdaßolioi« forte quiäein p»uuere»,

//«lie«»« (»Xl^«) «xeäentez, <^u»e<^ue talia eolli^unt

Inzipick» terrae in ni»tibu»". — — —

9««»'tc>, c^uoä ^raeoi interprete», noe 8e<^uuti, sie re66unt:

,iil^lx^<>»v?l^ «Xl/««, eonfrin^entes ^«//m«"; seio, in multis eodi-

o!bu8 ie^i: ^??5si!xX,uv?55, oireumeuntes". Nt in omnidus «Xl^«

cum spiritu leni, pro «Xls^« cum 8piritu a8pero. Unäs in Oatena

^l>r^'808tomu8 »ä nun« loeum: „'^Xi//,«, »i«'»««!, ^s>-ba nuaeäam

e«t, ut »Hunt, c^uae oito explet ea ve8eentem et 8atielatem aäkert" :

^msi ab eximen6a käme Araeee äieta 8it. ?orte aiiinc»« voluit,

äe^uü, 8o1imu8, udi äe (Dreta: „^e»°b« im' est, <^uae «Xl/^,?? 6iei-

tiu', La »morsa diuturnain lamem prollioet". Nt ?ri8«anu3 in

^en6A68i, c^UÄ,mvi3 Dion^8iu3 ?erie^etes, c^uem »e^uittur, niml

Ulß üadeat :

„Nißnltui nin ai«»»««, <^u»iu »i l^ui« inc>l<1e«,t ^«i'i«»»

l)aiu^>e»<:it <1»mnuin<^ue i»mi», r»Kieni<^ue äiurn»m."

leerte «^l^,« ?lurali numero sunt ^»^«>>»i«e?« ^«ne ^«»ne»n

We>n««t. Haee ex inni«'» et ««^>^o<ieio pntissimum eonstituisse,

veteres volunt; et Hesioäum (Op. et die» ver». 40, 41) in ni«

vord!« 8ut>innui88e :

— „Aeyue »oiunt, czuantn nlu« «it 6!ini6ium totn

!<«^ue <^u»,ln in»Fnum in «l<lie>« s/i»X»xi) «t ««z>/l0lle/o dnnuin."

Viäe ini kroelum et 1"2et26m, et ?Iutarenum in ß^mposio,

et ^.tnenaeum lid. II, cap. 8. ^t ^>^«^»»«<?a iila 8i?nitiLa88e
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(^raeeo8 internrete8, nemo äixerit. <)ui6 enirn sit «^^« P«^«x«

??l/!>lx^<fV) aut ??cllixX»üv? Itaque reseribenäuni est «Xl^«,«, »ieut

ä!xiuiu8; uti in H,nt!pnane, udi nari errory «Xl/^« euni s^iritu

leni ooeurrit.

9«l«<c>) Nl^N „m«ii«n<?/i" 038S ^«il'?n«<nl notiu8, c^uani ve!

«^il'oanl vel a<«)?/l'ce»l vel al!c^uo<1 o«'c?e^/« Fenu8, avnaret ex >IoI)!

verois: »<)ui äeeernunt »lnii«»«^, n'V''^!> ««/)«»' «^««i«»«." Haee

enirn nalain äoeent, ni^U nerligin non esze^ seä ex a^öltsto decer^i.

In Hiio ^enere e33e H»/i»»«nl) ex veteriou« ^aui äidieiinu8 ^).

liationibu», 2 ine a11at!8, ununi naouit vir 6ootu8, <^uo<i

«d^ioeret: I^einne «loburn naoita8«e in terra Hu«, vroeul » ma«,

uoi oreseit H«ilin«»n. ?roinde non potuisze äioere de nauneri^u«,

«iui vioini-z, iI1o8 Hn/«»i«»l äeoerpzizze. — Ii,e8i>ou6eo, in I>»o

oo^'eetione omni«, e8«e ineerta. /'»'»»lo eniin non «ati3 eon8tllt,

udi kuerit terra Hu8, <^u»m innlti in Idumaea nonunt, 211t circa

Iduinaeam et ^raoiain ete. <3so««<ic> non a^itur de noininibu«,

c^uion3 nabitatio tixa tuerit; quin palante« de8oritiuntur, atc^ue

ineertaruin 8ediuni ete. 2^»-i«'c> quod »83erit vir doetu8, ^»i«'m«'»

nu3^uain alibi, o^nani in »!a^l'i«nll's nrovenire, non 8ati3 tirmum

S8t. Dio8eori6e3 et OriIia8in8 na8oi 8eribunt „in M»7-l'ttiml> et m

«e^>«'ö««". He8ioniu3 ^uoc^ue, „'^,Xlü/x,<zl? x«i «Xi^,?!? (le^enäum

^Xl<7^»t? x«l HXl^al?; quia ouin 8n!ritu leni ner errorein 8aeniu5

»erioitur) Hii«»tls, aut «^l'm«« nerlii« ad arooruui 8neoism «»

«»»»'s, aut «'« tt^lH'« /<?««". Nt ^.ntinn«.ne8 „in terrae «eiieön«

aut H«ni«ö«s" eoiii^i et eouiedi tradit. 8er»pio 7tto/o^«'tim, iä

e8t ^«i«?n«<ii,^ per Faö^/ti«««!, id e8t F«^ii«H<»t, c^uae a ma«

plurimuin diztat, venalein ait eirouuiferri, in inanuale3 la5eieulo3

6i8po8itam, et vicatini elainitari moicx?^«'«, «loioe^l». Haeo

8eranioni3oitantur a Nattüiolo in Dio8eoricli8 canut Fs^ailNlo^-

1) „Xllam !ntelz>ret«,tianem »ttulit Ni«l>»,eli8 I. 0. p»ß. 1511,, ^<z>

Rosenmüllei's Note zu seiner Ausgabe von Bochait's Hieroinieum, ?°m II,

I>»F. 227,

Leider konnte ich mir keines der biblischen Werke verschaffen, welche hier

Rosenmüller den Behauptungen Nochart's entgegenstellt.

2) Ueber den Pflanzennamen /?»?/»»«« waren schon die Alten nicht einig,

man begriff darunter mehrere und verschiedene Pflanzen. Da«, was Petru« Andrea«
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Dalselillm^Iu« (Hi'stoi'. plant. lid. II, 02p. 65) Hail»n«»n äiei

uatat 2 «niso ««^><?>-e.' ^^e c^uis", in^uit „2 ma^lll'»«'« solum

llatalibu« äietuiu existimans, alidl proveuire ne^et". Lellonius

^lib. I. Observat. «211. 18) l« t^eia vooari Ha/l'm»cl'nnl, »tc^ue

ex eo conswie lua^naw zartem Levium; at^us «'» ^4<?^^ic»

slib. II, cap. 7, 8) etiaiu sepes ex Ha/lima iieri, et lasees, Huibus

muniantur I^ili a^eiez. — ?loinäe lutilis est viri äoeti oHeotio,

«umta ex ^a/i?nl loeo natali.

l)uoä siäeni ni^ll ,in«i/«<«<?^" est ^«^«^ ?««/«,«, nou all»

lÄinne Qititur, c^uam alluslone noiniiiis, c^uae nie nulluni nioinen-

M« t t h i 0 l u s in seinem lateinischen Oommentaiiu» in Oiuseoriäem, üb. I, e»p. 103 :

'^Xl>«5 H»^vuc ^i»i«m«»/?-ui«H! (-- >ii«z>i«^! ^lai«?nu« I^inne) ausführlich erwähnt.

Matthiolus sder unter bei Aufschrift: /laiim«« «>«^<i«« die verwandte

^i^yiie« ^>o?-<«iallo«lie« I^inue, den Meeiportulak, vorfühlt) schreibt nämlich

daselbst Folgendes: ,,^«t pruleoto et ^«llm«« ^>iani»,' «UM« v»ri»e «unt intei

»uotore« (?Iin. Hist. ^«,tui. IIb. XXII, e»z>. 22) Lententi»« eto. Hu«,e »utein

» DiaLlloiiäe Iioe loen ctelerioitur, et«! »lieudi lart»«Li« vroveniat in Itllli»;

t»meu, c>ui ill»,m milii ««tenäeret, »äkue reperi neminem. Verum «i liuellio

ereäimu», lrec^uenL in 6klli» n«,8«itur in «epidu«. — 8olinu» plurimllm in

Oret«, n^«oi traclit; miradili, «I ere<i»muz, »tteetu, <^uo<l e» t»ntum »mar«»,

l»me« arcelltur: un<ie »i nomeu »<Iinveni8»et, e» prneul dubio «in« HLpiriltinne

«nidenäa e«8et. (Also: '^>,l^»5 zusammengesetzt aus » ^>«>. und Xi^»5 /«me«/

ein« Pflanze, welche — per exeellentiÄm — den Hunger stillt,) — ^»i»n«« N»u-

ckni« Hlo^oe^» et <li?-?I>ie« »»a^»«« (Meermelde) ÄpvellHtur. Ou^u« ni»tori»m

regeren» 8er»z>io, nalrat, <^uc>ci e»m venalem oiroumlerente« in Manuale»

t^zoiouInL eomoonunt, et oei Lab^Ioniam el^mitant: Hloi«a^e>l, Hioioe^a.

Auch noch in seinem deutschen Kräuterbuche schreibt Matthiolus s^- 157?)

I, Buch, 40. Kapitel: Meergewächs, //al»««5 s»u/F»?-^: „Welches Kraut der

NH'm«« des vioLeoriäe« lid. I, sei, habe ich bisher nicht können erkundigen; aber

da« Meergewächs, welches Serapio Hloio^«« nennt, achten Etliche für den

rechten //»i«>««« des DioLcniiäe«." — Dagegen unterscheidet Joachim Camera^

rius (f 1598) in seinem deutschen Matthiolus beide Pflanzen schon genau; er fügt

nämlich bei: „Was aber Hloioe/«'» des Serapio oder H/«i«eü« sei; und wie es

noch die Juden gerne essen, deßwegen es Oi«« ^'«^««c«m genannt wird, besiehe

Leonhort Rauwolf in seinem Reisebuch gegen den orientalischen Ländern".

Uebrigens kennen schon diese zwei alten Botaniker, so wie nicht minder Jakob.

Theodor. Tabernämontanus (f 1590) die IleioeK« oder Iudenpappel ganz

genau; beschreiben sie aber in ihren Kräuterbüchem und lassen sie abbilden als

2y?«^ov der Alten ^ <3«««mu» »«'eniaie I^inne, ägyptischer Oelsamen.



 

— 334 -

tum l>g,I>et. I^ec^ue euiin Araeouin /<,«X«^ laetum est ex Ileuraeo

N1^>2 „»naii«»c?^" 8eä «?re> ?«ü s<,«X«»<7llv « nlOtH'snH). Isiäor.

lid. XVI, cap. 10: „Oraeeo voeadulo ari^ellatur «?r» «ü ^«^«?-

«lv, eo <^uoä Tnoi/l'ewtil alvuiu «olvenäic^ue nattli-ltin nadeat^.

I>t multo ante ?Iiniu8 lih. XX, eap. 21 <^u2iuoi8 eunetanter

nirni»: „^,l> emc>i/«'e«lie> ventrein, «llotuin r^utent maiao^e«",

Xempe üllne in »naiv« natuiam, ut Neäieo« ^arn taeeam, etiam

?oetae a^noLeunt. Horatiu« üb. I, 06. 31:

— „ins n»»ount olivae,

Ue eienol«», i«»e»gl«e maivae."

/,e«es, icl est, „yuae venti-eru ieVa«t". Nt N^oäo 2:

— „2Ilt F?°<IVl

H5llil!<l« 82>uble8 eo»^><»'«" — —

l^t Klltitiaii» üb. III. N^UAlaininate 88 :

„I^tele Illotuei«, et »noiiliu« utele «laivi«

!1»>n lllniem <iur»in, ?noede, e«,e»nt!8 n«,I>e8,"

Lt lid. X. NnlArainniate 48 :

„ N«o«e?'<li«>'«« »en^enl iniüi villio» nl«i»ci»

^ttulit et villi»» yuk« ii»det nurtu« one8" ^),

So weit Bochart in seinem Hiei-o2oieon gelegentlich über ^>/ai-

/««e^ desHiobs. Es mag nun Johann Jakob Scheuchzer, Pio-

fessoi zu Zürich sf 1733), folgen, über naturhistorische Gegenstände dn

Bibel sicherlich eine eben so große Autorität als Bochart. Und P

hat Scheuchzer in seiner ln^siea saer«, (Kupferbibel), auch über die

Pflanzennamen MH«»cH und <3e^o?-ssoH ^'t^a»»t»l beiHiobXXX,4,

Alles zusammengetragen und gesichtet, was man darüber im Wesentlichen

bis auf seine Tage gedacht und geschrieben. Er beginnt mit dem Motto-

i) Dahin geholt auch Hlaiv» <ieey«'e»« des Cicero in seinem Briefe an

Fllbiu« Gallus (Nni»t. aä Diver«. VII, 26): „^»in äuin volnnt i8t! Wut!

terra n»t» (Grdgewächse), <zu»e le^e ftuintulllia) exeinyt» «unt, in nonorew

llääueere: tunßo« Dilze), Kelvellll» Morcheln), neid»3 nrnne« ita eonäiunt, ut

niiill possit e88« 8U»viu8. In e»,» yunm ineiäi»»eiu in eoen» »ußur»Ii »puä

I^entuluin, t»nt» rne öl«^si»l« »rripuit, ut noäie plirnuin viäelltul eoe>>!««e

non8i»teie. It»c^ue eßo , qui me OLtlei« et inul»eni« l»,eile »bLtinet>2M a bet»

et »»«iv» <i«e^>i«« 8Uin.
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„Das liederliche Volk, bei Hungerleider stott,

Der Strauch» und Nesseldieb hält unfern Job für Spott."

Heutige Botaniker und Kräuterkundige zweifeln nicht ohne Ursache,

ob unsere , mit gewißen Namen belegte Kräuter diejenigen seien , welche

ein Theophrastos, Dioscorides, Plinius «.genannt; obgleich

diese Wissenschaft von den ersten Zeiten an immer bei den griechischen

und römischen Medicis unterhalten worden ').

Noch mehr Zweifclsumstände haben die meisten in der heiligen

Schrift benannten Gewächse; da die ältesten hebräischen Lehrer, welche

uns zu Grunde dienen sollten, in dieser Kunst ganz unerfahrne Rabbiner

sind , die sich mehr beflissen , abenteuerliche Mährchen auszusinnen , als

der natürlichen Sache wahre und Originalgestalt zu beschreiben "). Sol-

cherlei Kräuter -Geschichte ist auch jetzt vor unsern Augen; daran wir

etwa viel suchen und zuletzt Nichts, als ein Vielleicht finden werden:

Die liederlichen Großhansen , welche unsern in der Asche sitzenden

Job verspottet, waren zur Zeit des Iobischen Glückes und Ansehens so

arm, daß sie in der Wüste herumtrollen, und n'V''!?r M^>2 „H/«ii«ae?/!"

«ll^e?» «>>i>l,Hti<»l suchen mußten. Unsere Züricherinnen geben es H/a^anl

««/»s»- »»>i»««t«<«l ail'g^oti, Bappeln auf der Heide.

') So haben noch Hieronymus Traju« (f 1554) und bald darnach Adam

Lonicerus (f 1586) in ihren Kräuterbüchein die wilde Johannisbeere,

N«« »h,«»«« I>inne, für //<,?«'«!«« des Dioscorides erklärt, ein Irrthum, den

zwar schon Matthiolus (157?) in seinem 0«min«nwriu8 in vinzenriäem I. e,

tadelt: „Oaetsrlim putat ^<t»iu I^onieeiu«, Ha/»»«»l e»m e5«e vl»nt»in, uv»«

terentem , <^u»m vul^u« H//««m vneant. 8eä <^uuiu buM» loli» non re«poi>äe»nt

ole»z!niz (Oelbaum), seä vlUßini» (Weinrebe), «um r»I»,ri« ü»IIu<:in»tum «»»«

«nn»tllt," — selbst aber, aus Unkenntniß von ^t^ie« /i»i/»l«» I^mnö, nur den

verwandten ^t^ie»^«^«^«»«'^«« l^innö für //«i«»»«« der Alten gehalten.

2) In naturhiftorischen Gegenständen der Bibel wußten schon die I^XX, die

doch der hebräischen Sprache, der Zeit nach so nahe standen, sich mehrmals nicht

zu r»then und zu helfen; bald übergehen sie biblische Pflanzennamen mit Still-

schweigen, bald geben sie dieselben ganz unverändert oder mit unwe-

sentlichen Versetzungen der Buchstaben. Und während der Talmud und

die orientalischen Bibelübersetzer einen Pflanzenn»men durch einen andern,

ebenso unbekannte» vergebens aufzuklären suchen: verlieren sich anderseits

einzelne occidentalische Bibeln bei einem und demselbem hebräischen Pfianzennamen

in die verschiedensten Uebersetzungen und Erklärungen.
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(Indem hierauf Scheuchzer über Hi»tt«noH aus dem bereits

citirten Nochart einen wortgetreuen Auszug gibt, fahrt er fort):

„Unsere Züricher, welche Miil,»m, Bappeln, haben, gründen sich

auf die Verwandtschaft des Hiattua«?^ mit dem griechischen Hl«^»^'

dem lateinischen M»il>a/ von welchem Kraute zu wissen , daß es nicht

sowohl zur Speise, als vielmehr zu erweichenden Arzneien gebrauch!

werde. Daher auch dessen Name: ad emoiil'sncio venire älotum

vutant H/ainoHsn", ?Iin!u8 IIb. XX, eav. 21; Horktiu« IIb. I,

Oä. 31 nennt sie /eve« mai«,»«/ und vollends singt Nartialig lid. III,

Lvi^rainine 88 et lid. IX, üviFr^inine 48 (obige odseoene Nsi-

Gramme im lateinischen Urtexte), die ich Zucht halber unübersetz!

lassen will.

Folgt endlich ll'n/N V12> , Ke^o^ese?^ ,-'<Ha,ttl»l« Wachholdei'

Wurzel, so nach unseren beiden Übersetzungen obiger Uebelhänser Niod

und Speise gewesen sein soll. Ob aber Ho^o^ese^ ^'i^aml'mWachhel'

der» oder Reckholderwurzel seien, wie wir wollen, davon habe»

noch weniger Gewißheit, als von den Bappeln. Die ältesten Commen

tatoren bleiben auf ihrem Hinterhalte und beherbergen sich hinter die

Generalität. Die I^XX haben: i^X« ^<?n»,- L^inaenu»: »»»cil« /«<-

«!e«to/'lt»n n^^e«tl«<»n/ ^u^uztinus: »°«<il'cl! He^ö«»'«»«. Niemand

und nirgends will man davon wissen, ob man Reckholderwurzel

jemals zur Speise gebraucht habe? Glaublicher wären die Reckholdei'

beeren, daß man sie etwa als Thee oder Kaffee gebraucht, wie tie

Lappländer; wie es denn bei uns (in der Schweiz) Leute gibt, weliie

solche Beeren für Kaffeebohnen nehmen.

Ich hielt es lieber mit den Spaniern und vielen Auslegern , beson»

ders den Rabbinern, welche Fenl'sta verstehen, Massen jene dieses Gewächs

wirklich Hei«»l« nennen: doch steht auch kein Zeugniß, daß man Giw

st er für Speise gebraucht habe.

Am sichersten bleibt man also in Aeneraübus; und sagen, dasi

diese Hungerleider allerhand abgeschmackte Wurzel aufgesuch!

und verzehrt haben.

Fügen noch bei, daß die noch im Orient üblichen Wachholder

namen dem hebräischen Hots»» nicht verwandt; man wollte den der

Perser Ecksen, hieher ziehen, Nenin-Ki I^sxie. v»A. 2258. Die Türken

nennen dieselbe Pflanze AFism, HAeinet, Nenin2lii v»F. 2281 (?).
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Wäre dieses Hudel- und Strauchgesinde aus Lappland gewesen , so

ließe sich von dem Fichtenbaume reden, dessen oberste Schößlein oder

Rinden selbigen anstatt des Brodes, Salzes und Gewürzes dienen; nach

scheffner's Zeugniß, I^ppou. paß. 247, 252. Die Araber selbst

nennen dieses Harz ^i»ti'«e^, die Perser Aettlö«?«, Aail'ö»ne, Aai»'-

i«»^ Usniii2. i>ÄA. 2250, 2251; welche Namen dem /ioien» nahe

zu kommen scheinen , man wolle sie dann mit besserem Rechte von den

Griechen /5y?lvy Harz herleiten.

Schließlich — schreibt Scheuchzer — dient zur weiteren Beleuch-

lüüg in tabula VXXVI:

?ißur H.. Die breitblätterige Staudenmilde, //«/«»»««

/«tl/oil'n« seu ^/>«il'co««<« des Caspar Bauhin; so ^/«/«imlts des

Dioscorides und des Plinius ist. In der Gegend von Toulouse

wird sie i'^ez-öe </« Maciti«, H/««<?io« genannt; so unserm hebräischen

H/c,ii«at?H beikomint (-^ ^lt^^iea? Ä«il»t«s />«'»«.).

I'iFui- 0. Meerbürtzel oder Meermilde, //«/«««« ssu

/'o^«i«e?« »n«»'«»« des Caspar Bauhin (— ^,t»-«^/e^ ^«/'««/«et)!''

I'i^ui- v. Die gemeine kleine Pappel, Käßpappel,

Xail'a y«^«»'«« m««o^e ^o»-s ^«<««ltic) des Johann Bauhin

«Von Lumpen, die solch' Unkraut aßen,

Muß Hiob sich verspotten lassen!"

Mit so sprechender Theilnahme um Hiob, der Alles verloren, was

einem orientalischen Hirtenfürsten der biblischen Vorzeit hiernieden theuer :

Feeo,-« <°i ^e«c>^ Kinder und Rinder, — schließt Scheuchzer,

der gemächliche Schweizer, seine Erklärung über unsere Hiobstelle. Selbst

Scheuchzer mußte bei all' seinem Dichten und Trachten, Sammeln und

Sichten unsere beiden Pflanzennamen in der alten Ungewißheit und

Widerspenstigkeit belassen; und er mag wohl Recht behalten, daß man

darüber zuletzt kaum ein „Vielleicht" finden werde!

Es mögen nun ältere katholische Schriftsteller folgen; unter ihnen

obenan der Benedictiner-Abt Augustinus Calmet, gleich ausgezeichnet

durch Gründlichkeit theologischen Wissens als durch Genialität der

Ansichten. Er schreibt in seinem biblischen Commentare zu -unserer

Hiobstelle :

vlft, Vi«r»e!j. f. loch, Theol. I. 22
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„Vt niÄnäebllnt He,-ö«s et ardorum eortiees. " Drusius s?ro-

verd. «1288. 2. lid. H,6»A. 171) et Loenai-tu8 (äe ^niinal. tum. I,

IIb. III, eav. 16) vertunt: „I^t eoili^eoant ^»i«'»l«»l in ai-ou8ou!a."

Ueoraeum Maii'a«?^ ». 8e^>tua^inta naliinu8 vertitnr. F«i«'»n«<«

llutem «st ^c»>t«/a<?« »!««««, <^N2in Nauritani et H.ral»e8 av^el-

l»nt ^/c>^<?^«'»m , et 8^ri H/ai«e^, l^uae vox »ä Ueoraeum Ml/-

l>«o^ nroxime »eoeäit: a <3»IÜ8 ^<7>l<?^e^«is vel F^amo^s-Mte

ÄNpellari, Nattlliolus Komment, in Dioseoriä. lid. I, ean. 193)

S8t untlior: vai-iasc^ue lle I)N)U8 o1eri8 n^ui-», et äot!l)U8 ßeri^to-

i-uin ü,ei I^lltuill!i8 sententius atfert. Illuä auteni in rem ^>rae-

8entem est, niiniruin omniuin N88en8u, o^n« esse, <?t'bc> a^tum,

no ^/am«' secitt^icias c>^)c»-tl'««/»»«<m. De nae 8olinu8, Oretain in««-

!am 6e8oi'i06N8, »it: „//s^b« idi e8t, c^nae ni«n»c>« äieitur; e»

ainoi'83, äiutulnani lainen nroliioet. " Ilu^us ^ermina eonieäM-

tur, <^uum tenera 8unt, et re^onuntui- c^uoc^ue in nosteruin futurü

«3ui. ((3ll!en. iid. VI, cav. 22. 8iuin1ie. ^leclieain. ; Milien,

lid. IV, 0Äv. 16.)

y/i«c/«<?ss l/li^^ie^c»-«»» ei'»,t eil)U8 eoruin." Vitain >>«til«im

/«?«^>e?'o>'n»t tolerari nec^ua^uain ^>088e, 8eituin est inter ownez^

nec^ue eniin eidns 8unt vrovenien8 noininidu8. Ilt «ülneultatelli

nnnuant, oen8ent ^uiäain, ini8ero8 illo8, äo c>uiou8 nie ^obu«,

nue8tunl leei886 evellendis venäenäi8«^ue »>aH'<?eö^« i/«««^en

Hlii leääunt Ueoraenin: ^Idant <^ul>,e8ituin >-aH'<?e«^'«?l«'«e>'o«!»,

ut 8e ccl/e/aoe^e^i."

^lii (Iieinar<^ue8 äe Nr. (^ene8) vertunt: ,0ibu8 eoluw

»>aci«'« <3e?l«'«t«s." Ueorae«. vox Zei^a?»«'», reääitnr ^e»l«ta in

3 üeA. XIX, 4 » Onalclaeo et H.rllbe. Verbuui H»t/iam est

i«»»»»«.' iä c^uoä ^eWst«e inaßi8 eon^ruit Huaiu l/«>l«!^>e?'t>. ,i?e«l-

«t«s <^uoo,ue «>«'«<?«/l U8uin nraestat," »it ?Iiniu8 lid. XXIV,

ean. 9. ^.t eniin ^e»li'«t«e ?-«cii'cr a^tiorne est alen6a c^UÄw

Inepta e8t, tateor; at ereseit interäuin aci >>a<F«'oe»n ^e«iae

^a/i« ^ulleäani vel /-acka?, c^uain ?Iiniu8 (lid. XXII, eav. 25) et

Dio3coriäe8 ^!id. II, ean. 36) »vvellant O^obamc^o« vel t^»o-

mo/'i'oN, c>u3,e vel oruäa vel eoeta, inore Hsvara^i sSpmgel)

enineäitui-. I^itur raäieein nane äe8i^nat nie ^oou8 uomine
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m<ii«« Fsm'siae, c^uuä «eilieet »6 ill^icem li»^u8 lN'KuseuIi ero8>

e»t. I^evig eon^'eetura; yunsi »cilieet t)»>oia7l<?^o» non crszcnt,

ML! <lti?-a<iidem Fenl'sine, ve! 8illtcm li!e r,utlU8 szuain alioi n»8-

calur ').

Ualo voeem Hat^»»» 8«N8U ^enerieo exnlienre pro ^?<ai«'öei

«^e«i«' «^«»c«^ nullo certo feuere 6e8i'ßnatn. N triuu8 loci»

^io, et 3. lie^. XIX, 4, 5 et ?8aliu. <ÜXIX, 4), vaeem liane

pr»e ze ferentiliu8, nu1!u8 eo^it, 2rou8oul»e »ut o1eri8 eertam ^e-

uu8 intelliFLi-e. <3raeea vox ^otianlmo« s^«««^v«5, auch s»^«^v«;)

2Mt!33ime äeäueta 2 A»t^«nl, e8t »la«ieii» »^07°, ^e^me«, ««?--

««/««. ^liirmut iß^itur Iiie ^uou8, ec>8, c^ui nune 8ioi iüuclunt,

vitam »ntea eFi88e, in 8vlve8triou8 loeis^uo 6e8erti8, vietit2nte8

ueibi« et raäieibus Ä,rou8eulai'um 8^Ive8trium. ßentuil^inta (siik«

^i>!v) et 8^iu»ouu8 (sl^« <?l?c>»v «»/^lcov) pariter ^enerioam Li^ni-

iieationein retinent : ,^l»ncluelllillnt ^aH'ee« n^ic»»-«««, vel«/a«-

') Clllmet meint hier die Schmarotzergnttung 0«i«,i?/«»l ^.«'««., wovon

iene mehr nördlichen Arten, welche auf Pflanzen von den Linnö'schen Gattungen

^«ttl«», (Pfriemen) und 6!sn«,,i» (Ginster) wachsen, und eine zwiebelartig oder

liibenartig verdickte Stengelbafis haben, bei älteren Botanikern (Matthiolus,

D»donäu« :c.) unter dem bezeichnenden Namen H»M?» F««/«««'« ^ Ginster»

»>bl, Ginsterwurzel) bekanntwurden, welche Schmarotzerpflanzen aber — wie

schon der Name O^aiane/i« (- Civenwürgei', von ^»^»c Erve und «^/l«

MM«) sagt — auch auf Hülsenfrüchtlern wachsen. So wird t>«i»n?/i«

oesDioscorides — wovon dieser altgriechische Pharmakologe sagt: „zlanältur

»lenz In8t»r, erud» vel «oet» « patini«, Ä,8plll2ßi mc»!<i; leßumini^u» vero

ineneta, llecelcrare leitul noruin eoetionein", — auf die mehr südliche O^oi»»?/««

!'<««« /«in« des !'«l,»«<'^e!' (eine Art Grvenwürger, welche auf Bohnen

wuchset) bezogen, ja <??-«z<incH« des noch älteren Philosophen Theophrastos Cresus

soll vollends aus der ganz verschiedenen Schmarotzergattung t/««c«<« ^e««. sein,

wovon die Speeies t?««euia e«^»z>e» ^e»n., die Flachs seide, — zum großen

Verdruße unserer Landwirthe, — so häufig den Flachs verfilzt.

2) Der Vollständigkeit wegen, mag auch hier angeführt weden, was Clllmet

zu 3, Ii<>^. XIX, 4, 5 und zu Pslllm OXIX, 4 über Ha//l«m und Fatale ^H»m,'«i

commentirt :

,8ubtei «««»» ^un^?«?-«»»". — Vertunt »lii Ilebl. llill NNN F«»l«<a»l

(^r»b, et 01,216.), vel ^e«i«»i/i«m (8>r!ll0.); 8eptu»ßint» i-etiuueiunt ^<i^c>m,

^e> /iÄe,«, ^<^uil», reääit ^?l«?7>e»'»i», ß^inaeliu« ieei«?n.
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Eine eben so allgemeine Erklärung gibt David Martin in seiner

französischen Bibel:

<^e!a inarcninit leur pauvrot«, «t, 1a vilet« äe ieur ounäition.

(ü'est ^>«ut ötio cl'iei ^us Ie8 Radius ont pri8 eetts exr»re8«ion:

„^?Ul> ne 80iume8 pas <^u« ä« ec>«t/)e«<>'« ei« »>c>«ealta: ci«w« /e«

»««>>««,," — es qui est 6»n8 lour lan^a^s une ex^resslnn ä'une

^ranäe Iiuinilito.

Eigenthümlich erklärt Thaddäus Anton Dercser in v. Brentanos

katholischer Bibel (1804) unsere Bibelstclle und deren Pstanzennamen.

„Sie nähren sich von den zarten und jungen Theilen der Sprossen

an Stauden, und mit Wurzeln des Genistbaumes, die noch

nicht ganz Holz sind, sondern noch einen Geschmack haben.

Dioäcir von Sicilien beschreibt zwei Völker, welche Wurzeln

und Holz essen, (Libl. Hi8t. lid. III. eap. 22 et 23.) Oviäiu«

(?»8t. üb. IV) beschreibt die ersten Menschen ebenfalls in einem solchen

Zustande, in welchem sie zarte Kräuter und zarte Sprossen am

Gesträuche aßen.

Die Pflanze Genift, Ginst oder Primentraut wächst häufig

in Arabien und überhaupt an dürren Orten. Die in sich bittere

und harte Wurzel dieser Pflanze scheint (!!!) man getrocknet, zu

Mehl zerstoßen und zu Brot gebacken zu haben ('???), wie der norwe>

gische Bauer, in schlechten Jahren, aus der untern Tannenrinde Brol

bereitet, und auch in guten Jahren sein Mehl mit gedörrter Tannen»

rinde vermischt.

Ich habe m^>2 ^Mcii/««<?^, ein Wort, welches nur eimnal in der

Bibel vorkommt, nach freier Ableitung von n^2 ^Ml/i«?/,/, Salze»,

„Ouin ea^Kon/i«, ci««oi«<v»'n«" . — Uebi»eu« (ll'NNI '^N) ll»)i „oum «i?-

ic,>«i««^'«?liz>«-o?'«»l". It»vertit8. Uieronvinul., pa«tXc>uIlÄ>n (,^l'« »vHsi«xi»i.'

^>ae««"); «»mcsue veisionein pleri^ue reoentiorum ampleotuntur. <,'«?-i«»«« «^

^?<»«p«^c> veneinentlu» urere, et izneni einere lntum äiutiu<l retinere «lieuntlll

(viäe llllttkiol. in vingooi'iä. lid. I. «»p. 8?) : sunt, c>ul »ää»nt, toto »nno «oneep-

tuin ignein Leivllie. ^Iü» nlaeet, Hebraezm vneem Hel^a»»»« velteie ^e«l»<<««!

8^r«^ K««,e«m. Hu^uz vnei» »ißniüelltlnneni expenäiini« in .loduni XXX, 4 a<

^«inonztlÄ!-« «tuäuiinu», ßeneneain e««e, et K««Heie< ^«i« (Doinstllluchj

?«»«« ä«Llßn»i-e: quam nn ?en> ni« loeu« le66i pntest: „num e»^in»«iu«.
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durch salzig gegeben; um so mehr, da aus Reisebeschreibungen erhellet,

daß im Orient und auch anderswo zuweilen des Nachts ein salziger Thcm

auf die niedrigen Stauden fällt, wodurch ihre Blätter und Sprößlinge

im Nothfalle genießbar werden. Gewöhnlich folgt man den I^XX, welche

es durch «Xtftlov (mit Lviritu» asper) übersetzten, und versteht darun-

ler die Melde, ^te»^^« /,«'««., die von armen Leuten zur Nah-

rung gebraucht wird; wie von den armen Pythagorären Athenäus

(0eipro8opu. lid. IV, o»p. 10) meldet" ').

So wie die Berlemburger Bibel (1730) in ihrer Übersetzung von

hiob XXV, 4 wenig von der Vul^t» abweicht, so gibt sie auch in

ihrem Commcntare hierüber meist Bekanntes wieder.

Meist Bekanntes enthält über unsere Hiobstelle auch der Berliner

Kommentar von 1855: .Sie pflücken (r^, vergl. veuti-. XXIII,

36; Hiob VIII, 12) auf dem Gesträuche Melde (»^25, ein salcit-

ähnliches, salzig schmeckendes Gewächs , dessen Blätter roh und gekocht

von Armen genossen werden); und Ginster -Wurzel sarab, /iai»»»»,

I^inn^: F^»^««»l^'««oe«»<,- in Arabien und Negypten trotz der Bitter-

leit von Armen gegessen. Job. XXX, 4, hebr. Ausleger und Niernn^-

Mus: Wachholderstrauch) ist ihr Brot."

So oft biblische Encyklopädien oder biblische Naturgeschichten er-

scheinen, beleuchten sie unsere Pstanzennamen M,ii«»<?H und He^o»-e«<?H

r'!^lm«>» stets mit gleichsichtlichem Interesse, wenn gleich von verschie-

denem Standpunkte. So Hezel in seinem biblischen Real-Wörterbuch,

Prag 1787, IV. Theil. 559. S. und Win er in seinem Real-Wörter-

buche, Leipzig 1838. Letzterer sagt:

Melde, ^4t^H)ien Ä»il»l«« D., eine in den südlichen Län

dern wildwachsende , strauchartige Pflanze mit silberweißen Aesten und

>) Dagegen commentirt Dereser da« in Frage stehende Wort Hoiäem in den

andern zwei Nibelstellen auf schon bekannte Weise :

„1 König XIX, 4". — Der Genistbaum hat dichte Aeste und gibt einen

angenehmen Schatten. Die Vulß»t» überseht das hebräische rmi durch W a ch h 0 l-

deibaum, der keinen Schatten gibt. Diel^XX behielten den eigenen Namen p«H^v

oder ^«^»I bei. Die Araber nennen den Genistbaum oder Ginst noch jetzt

K»t!»»m. — Psalm LXIX, 4. — Ginst, woraus man Pfeile macht und sie an-

zündet.
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fleischigen Blättern, welche als Gemüse gekocht oder auch als Salat

armen Leuten zur Speise dienen, stiren. IV, r>»F. 161. — Dieses

Gewächs ist nach I.XX Deutung m^u, Hiob XXX, 4, welches dort als

eine an Hecken wachsende, von Hungerigen aufgesuchte Speise vorkommt.

Das arabische >-^> ^H/»i«ieH) bestätigt diese Erklärung, und die lieber-

einstimmung des orientalischen und griechischen (« «Xl^ov) Namens geh!

von dem salzigen Geschmacke der Sproßen und Blätter des Gewächses

aus. — Luther übersetzt mit R. Levi: Nessel. Diese diente auch wiikliä,

zur Speise, Hoi-at. epist. 1, 12, 17; ?Iin. XXI, 55. Andere Deutung

s. Nosenmüller Hiob a. a. O.

Ginster llNI (arab. ^> ^ais»i), ^s««'«ia ^aeiem I'oi'sK.ll'a!-»

2o<f)pt. »rad. v. 214 (wohl verschieden von <3^n?-^«<,n^'«il<?sum 1./

s. Linns's vollst. Pflanzensyst. IV, 192 f.), ein mäßiger Strauch in

den Wüsten Arabiens mit dünnen, gekerbten, einander gegenüber stehende»

Zweigen (wie Ruthen; vergl. ?Iin. XXIV, 40), einfachen Blättern,

weißen Vlüthen und länglichrunden, schotenähnlichen Früchten, welche

zwei Reihen Samenkörner enthalten. — Die Wurzel ist ungemein bitter,

und kann nur bei der größten Dürftigkeit als Nahrung dienen. -

(Hiob XXX, 4 ; gegen Oedemann's Erklärung dieser Stelle s. Michael

neue orient. Biblioth. V, 45 fg.). — — — Daß übrigens llni tei

Ginster — nicht der Wachholderstrauch Aun^e?'««/ sei, wie

die jüdischen Ausleger wollen, ist nach Anleitung des Arabischen»

ßcliultens z. Hiob a. a. O., (^Llsius Hioi'nbot. I, 246. 8H<j. Oecle-

nllmn II, 16. u. A. anerkannt worden ').

^) Sie (die Wurzel des Ginsters) wird gewöhnlich zur Feuerung grbiimch!

(l'bevenot H. I, 222); und nur daran will de Wett e bei Psalm 0X.X, 4 ged»ch!

wissen. — Anders l'nrLliüI: Ißni inject» 5r»ß<>r« tnnat velut ^uni^eruz,—

H2,e« not», ar^rime oonvonit »niinn ir^euixlo et imruIU. — Allein es ist«, l> 3.

von den Ginsterkohlen die Rede. Wenn sich nun erweisen ließe, daß diese longe

fortglimmen, Urbini H,rbnret. bibl. o»^. 2? (was die Alten, nam. Uieransm^

eplst. 78. «1. l'lldiol. von den Wachholde rkohlen versichern), so wäre jene

Vergleichung, dem Sinne nach, übereinstimmend mit dem, arab. Dichtern sehr ge-

läufigen: „er hat mir Za^a-Kohlen ins Herz gelegt". Rosenmiillcr z. d. Et, — 2^

der Strauch eine gute Kohle gebe, scheint aus Nurkhart N. II, ?ui ,u erhellen.

Die Beduinen brennen aus den Wurzeln die Kohlen, die sie nach Lairo zu Marl!

bringen, — Mehr als eine solche, die eine recht heftige Glüth bewirk!, ist >n bei

Stelle auch nicht erforderlich.



Mit besonderem Fleihe hat Curt, Sprengel in seiner Geschichte

der Botanik (Altcnburg und Leipzig 1817, 1818) auch die biblische

Flor beleuchtet; er schreibt (I. 25) über unsere zwei Pflanzennamen:

/«»l^s»'«« 0^cec/«t« ^>l',l«. (der spanische Wachholdcr)

scheint um, Foi^em, bei Hiob XXX, 4 zu sein, dessen Wurzel aus

Hunger gegessen wird. Auch llN"! ^o</<e»l, bei 1, König XIX, 5 gehört

hicher, unter dessen Schatten Elias schlief. Der Baum wächst am Liba-

»on. (Lelon., Ild. II, oap. 94.) Die eine Art H^n^ilim oder g>e>ll'«i«

hicher ziehen, stützen sich auf den arab. Namen ^>, wie auf den spani-

schcn »>eta!»ln. Linn6 hielt (Olli, nut. pu^. 3?) gar Wa»«e»-<^'s

i«m«N dafür.

^t^iea? //«/«»»«« ^. scheint n^u ^/ai/«n<?/,, bei Hiob XXX,

4 zu sein, dessen Blätter aus Hunger gegessen werden ').

Mit der ihm eigenen Belcsenheit behandelt Ernst Fried, Karl R o>

senmüller in seiner biblischen Naturgeschichte (Leipzig 1830-, Nbthei-

iung: Das biblische Pflanzenreich, 4. Hauptstück: wild wachsende

Kräuter, Blumengewächse und Sträuche) — in besonderen

Abschnitten unsere beiden Pflanzcnnamen:

N»ll»»eb, Melde (ätrlplex »»llmu«).

Hiob klagt XXX, 4, er sei dem Spotte der niedrigsten und ver

ächtlichsten Menschen Preis gegeben , die aus Maugel genöthigt wären,

sich zu ihrer kümmerlichen Nahrung wildwachsende Kräuter zu suchen.

N ein solches nennt er M«tt««oH am Strauche n'V''!?V M^u ^«i-

/«aeH ais'siac^), d. i. an Hecken wachsend. Der älteste griechische

lleberseher erklärt dies hebräische, nur dieses einzigemal im N. T. vorkoin-

mcnde Wort durch ^?aii'»lUH, d. i. die Melde, welche Pflanze (nach

Diuscoi'iäez I, 121) in der gedachten Stelle sehr wohl paßt.

RosenmüNer gibt hierzu folgende zwei Anmerkungen :

'HHi^-5. dieser griechische Name bedeutet, wie der hebräische,

salzig; wodurch der Geschmack der Pflanze bezeichnet wird. Der arab.

Schatten verbreitet der Ginsterstrauch nur spärlich: doch in der brennen-

den Hitze ist auch ein solcher willkommen: vergl. l. König. XIX, 4; Vii-ßü. Nenr^,

II, 434.

') Ein Mehrere« fügt Curt. Sprengel in seinem Onn»ncnt3,riuL in l>!ns-

eoriäcm, I>!p5i2o 1830, üb. I, «»P. 120 bei.
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und syi. Name derselben stimmt mit dem hebr. übeiein. (^.den-Leitar

bei Bochart's llisro«. ?. I. I.. III, eap. 16. "l. II. z,. 223 l^,

der Leipz. Ausg.)

Ueber I. D. Michaelis's und Oedemcinn's Meinungen von

H/aii««^, s. meinen Commentai zu Hiob XXX, 4; nicht zu ver>

wechseln mit der obigen Pflanze ist dieMelochie, ^.^», griechisch

^«^«x'? (Dio8ooriäe8 Buch II, Cap. 144), d. i. die Garten matte

stNa^^o,'«« <iit'ic>/'z'«s ^orsliäl I'Ioi» ^,e^r>t. ^.rad. r>. OXIV

und 141), welche in den Gärten Negyptens gezogen und aus Fleisch

gekocht wird ') ; s. ^däollatifZ Denkwürdigkeiten Aegyptens B. I, C. 2,

S. 14 der Ausgabe v. Wnite und 6o Lac^'s Anmerkungen zu der

französ. Uebersetz. S. 40; s. auch Lonniui's Reise, Thl. I, S. 264 der

deutsch. Uebersetz.').

^) So wie oben Loebart, durch >l»,ttbiolus irregeführt, den //»^«»«» des

/)l'a»<!«i'!'<ie«— ^in^e« ^?ai«n«« ^>, mit ^l«/n<?^«'» der Orientalen— <?o?'eH<»'«« »i/-

<»-!«« ^., so conflindirt hier Rosenmüller wieder letztere Pflanze mit ^«>»/^ des

^»«eonA«»— Mn/??« «^«e«i«« /.. Indessen ist der Irrthum Rosenmüller's nicht so

erheblich, beide Pflanzen sind ?ol^a»äi-i«ten, und wenngleich t?»?-^«^«« />. in die

natürliche Familie der Lindengewächse s^Aaeeae), dagegen Hl«/»» /^. in die

natürliche Familie der Pappelgewächse sAl«i«aeea«) gehören- so werden

andererseits wieder beide Familien von Lartlin^ in der höheren Pstanzenordnung

der Säulenträger ^<?«i««,m/«?'<ie) und von YKen in der Claffe der Samen«

pflanzen sAe»!««»/«^«,«) vereinigt. BeidePflanzen führen überdies denselben Trivial»

nameni denn Ileioe^/e der Orientalen, lUaX«/», der alten Griechen und

Htailxi der Römer sind wohl nur durch die Aussprache unterschieden, ja der alte

Römer Lowinel!» führt die Hl»i»<i «z,i»««i«« ^. in seinem Werke : 6e lie ru5ti°»

X, 24? noch als M,laeH« auf. Endlich wurden beide Pflanzen von jeher in den

Garten gebaut, und wegen ihrem nährenden Schleim als Gemüse gekocht

und genoffen.

2) 0. 8. Carinii,!, Vc>^«,ße äan» l» baute et Kasse üß^nte, ?»>-!s 1793,

loine II, z>»ß. 3, 4 schreibt hierüber folgendes : I^'on ^ vnit beauenun cle mau«!«

^Hlall'ü ?>o<«Mli//oi/<i ^.^ <^ue I'on »pnelle H«ie«e. 0n I» la!t euire »veo l»

vianäe, et eile est une äes neides <^ue I'on ennsoinine I» plus eoiumunement

ä»ns les euisines äe I» nasse Nß^nte. II u'^ en » <^ue tres-neu dans I» baut«,

et «n 28 1'^ uian^e pas.—veux auties plante», aussi lri<zueinuient en usa^e ä»i>«

le» aliinens, sont le «i^ioe^l« et I», i»»l«'«. I^a nreiniere ^t7n?'e^a?'«« oi«^«»i«<« ^.)

clunt le unin aiade est Hle^ne^«'», a assen äe lesseindlanne aven I» ßuiin»uve

(Eibisch, aus derselben Familie der Nalvaneae) ; et Inrsqu'elle est «ult«, eile äonne
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llotbem, Ginster (8p»ltium ^uneeum I..)

Hiob beklagt sich XXX, 4, er sehe sich dem Spotte der niedrigsten

und verachtesten Menschenclasse preis gegeben , die er als solche schildert,

die aus Armuth genöthigt wären, sich zu ihrer Nahrung Melden an

den Hecken und Ginsterwurzeln zu bedienen. Diese aber sind von

so bitterem Geschmacke , daß nur Menschen , die — aus der Gesellschaft

ausgeschlossen — in Wüsten umherschweifen, sich — um dem Hungertod

zu entgehen -— einer solchen Nahrung bedienen können.

Wohl wissend , daß diese Erklärung mehrfaches Bedenken erregen

dürfte, gibt Nosenmüller hierzu noch folgende Anmerkung :

l?or«Kä1, I^oin ^.e^nt. ^.rad. paß. 214 bemerkt richtig:

, Vitas paunsiliinas L^inooluin est ^oo. XXX, 4 et noinini« in

äe86rto ^alantis, «ni nulluni Lnpsrsst aliinsntuin, nisi nnju« ?>n<il'-

««, Huain ^.raouni nsino ^u«tars su^it Procter ainaritsin". —

Lebemann (vermischte Sammlungen aus der Naturkunde, Hft. I,

Cup. 8, S. 169 fgg.) meint, die Worte Hiobs, llun!? ll'UNI W1V.

6e^c>^ss«^ ^'t^a»n«»» i«<?H'»na»t, seien zu übersetzen: Ginstern»«»

zeln dienen sich zu wärmen. Felix Fabri meldet nämlich in den

Veiichten seiner Reise durch die Wüste zwischen Gaza und Sinai, die

Karawane, bei welcher er sich befand, habe kein anderes Feuerungs-

Menal gefunden, als einige verdorrte Büsche, die sie mit den Wurzeln

mtzerissen und verbrannt hätten. Allein daß Reisende, in Ermangelung

eines andern Brennmaterials, in der Wüste Sträuche mit Wurzeln aus-

reißen, um Feuer zu machen, an dem sie kochen oder sich wärmen, kann

nicht als Beschreibung der äußersten und des tiefsten Elendes dienen.

Die oben gegebene Erklärung ist daher ohne Zweifel die richtige ').

«NNme eile, un »ue vi»<iueux. 8e» neui» en io»e, et ä'unHaune melö äe lou^e,

et »on pa»t, en tont une plante a,ui »eroit äu uarudie äe oelle» yue 1», natuie

» äe»tiuee» Z, la nourituie cle» naiuine».— 1^» «eonnäe (/l«K««e«« e«e«ie«l«« ^.,

ebenfalls aus der Familie bei Hl<ii»aeea«) c^ui noite »u»»i »an noin «,i»,ne ian»«'»,

e«t enonre tlö» apnoonee cle» m»«»e«, 8e» ttenr» »ont H»,une». (?'e»t I» ^ain>ic>«

üe l'^merigue. ülle lournit le nlu» ßluant äs tau» le» inet».

Dagegen stehen uns ^oiLkal und ^bäallatil, — Schriftsteller, die in einer

«schöpfenden Monographie über zl»IW»en nicht fehlen dürfen, —nicht zu Händen.

>) De« Ginsters wird im alten Testamente dreimal gedacht. Zuerst 1 König

XIX, 3, 5. — Obgleich der Ginstenstrauch nur einen spärlichen Schatten gibt, so
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Die Geschichte unsers Hiobveises mögen einige hebräische I^exie»

schließen, wodurch wir zugleich die Etymologie unserer Pflanzennumen

MH«aoH und KcHo^sseH >>'tH«nl«m näher kennen leinen , und deimt

neue Behelfe zu selbstständigen Forschungen gewinnen:

Pagninus (152?) schreibt in seinem "lliezaui-us I^n^uae

Lanetae 8eu I^exioon Ueoraieuin darüber Folgendes:

N^2 08t Fai. — Nino est et snomen) ni^n ^enu8 nerdae, äc

<^uo noe vaetn seridit li. David in libro liadieuin: ,M^>2 e«>

8veeie8 nerdae durae et nialae , <^uae non Feruinat , nisi in loeo

dura, simili ,in!?2^ ineinorato, id «8t, Inen «a^s«<Fl«c>sc>, et Lunt,

qui dieunt, quod e8t l^il'c«." »Innatnan ^8enn. 2. pro ^-nn ÜÄdel

l'N?^y nuniern nluraii. ^>nn est l)>tld«. Herna dieta a «ais«Fi>le,

unde ^ob XXX, 4 : <)ui 8neeidedant ni^y ^e^ba»» (v«I «^il'e»)

8uver vir^ultum svel ex vir^ulto). Hieronvinns: et inanäebÄllt

^e/-i«s. liacii Nc>3ell in (üornmentai'. exvonit: ()ui exeiäebaut

eolli^eoant quo neroa8 e te^» ciesoiat« (vel «ais«Fl>ll«) cum

virAuIti8, c^uae erant ibi; et liabi ?erut3o1: <^ni exeideoant sab

venuriani) lieibas »inai'a8 et sailia«, <^u»e UH8enntur ^'uxta ardo-

res, ut veseerentur. üaui David in Oaminent. ^enu8 8erib!t e«ze

s^>Ma/'«t»!. liabi H,evi, ?enu8 Iieroae. la^nuin : <^ni eradieab»»!

(eveliebant) «^«'«»s loec» iierbaruin eoinestidiiiuin.

ll/i^> e«t ^lFa»»e.' seu Hte/'Tle^e. — Ut noinen ll/i'l Fene«i»,

seennduin liabi David in lidrn liadieum. — ^no. XXX, 4 et

muß doch selbst dieser dem ermatteten Wanderer in der Wüste erwünscht sein, Ltchei

ruhen bei Virgil (Oeniß II, 434) die Hirten, und bei Valpurnius (2«InL. I, 3) dic

Kühe unter dem Schatten des Ginster«.

Der empfindliche Schmerz, welchen verlaumderische Zungen verursachen, nmd

Psalm LXX, 4mitGinstertohlenglut verglichen. Der Ginsterstrauch ist in dt»

morgenlandischen Wüsten ein gewöhnliches Brennmaterial (l^svenot Vov»ßc« ?,I

I.iv. II, (!»!>. 25) i und wahrscheinlich glimmen die Kohlen desselben lange f°i>,

wie, nach der Bemerkung talmudischer Schriftsteller, die Kohlen des Wachholdei«

welchen sie für Holüe» halten (s- des Hieronnmus Brief an Fabiola, der 78. si»

Vallarss« Ausg. Vol. I, p»F. 482). Dieselbe Eigenschaft haben die Kohlen ein«

anderen in Arabien wachsenden Baumes öackü» genannt, daher bei den Arabern

die sprichwörtliche Redensart: „er hat mir Gadhakohlen ins Herz gelegt«, d. ,,

er verurfacht mir nagenden Kummer. (S. Harivi's Conseff. V. S. 279 der Au«g-

u. A. Schulter«.)
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eorum svei, All o»Iel2c:ieiiäuni ').

Praktischer, weil zugleich andere semitische Dialekte berücksichti-

gend, etymologisirt Philipp, Ulric. Moser in seinem I^oxleon. manuale

Kein-, ot eliillä. unsere zwei Pflanzennamen H/aii«ao^ und Fo^o^e«^

I. s17Ü2, ^rad. <^>, Lon», 8<?ita, pulelira re8 fuit. Hine II^U,

m»8e. 8l>I. H,r2b. <^, läein. Kletapli. Incoriuvtibile. — — M^>2

imze. //aii'nl««/ «a/««Fl>lc>s« ^>/a>lia/ vul^o Kaisa^e/ia ^). «lob.

XXX, 4. ^rad. ^»l^,, «^uae etiam <^> auäit. ^,1. Htaie,«, ^.l.

II. !"!72, ^rab. <^, I^on^e lldiit; uuäe »>^> et ».ll. l"u-

^ieu8, fu^itivu8, v. F. 8ervu8. — ll'n!?y, vlur. mÄ80., i. e., ^2,

Veztiwent» evaniäll, äenit» et laoera, Veteramenta Illcerll,

^eiem. XXXVIII, 11, 12. 8io et Dralls <^° äieit eorruptum.

Demnach hat dasselbe hebräische Vcrbum H/ai«e^ zwei verschie-

dene Stämme, je nachdem es arabisch mit IH» (^») oder mit t?^» f^-)

geschrieben wird; und Moser, welcher — gleich allen seinen Vornan-

gern — den hebräischen Pflanzennamen Mlii««<?H vom hebr. Substan-

ümm M/a/i, Salz, hergeleitet wissen will, hat etymologisch richtig

') I lieF. XIX, 5 et clurinivit «ubtei 1!1l< UN^>, Fens«i»»l «nam. Uieion,

><l u»»i^<l^«n^e«, et ver«. 4 ^eneie ieminea et »e>1it »udter NNlt 2N^1, Fene«<an»

»««,», H!crc>n.^««?^«^«m. In iu2iß!ne tamen »eriditur IN«, c^uoä e«t niaLeuIum,

Unäo L. vaviä in eoruruent, Leribitui- liu<iuit) 71,1« et leßitul, IN«. H.t m^ru-

leum e«t m»ß!e leetuin.

k«»Im, <ÜXX, 4 eum piuniz U'NNI F«»««i«?'«nl ^vel ^'«»?/>e?'<»'«»»). Iliernn,

«uin 0lllbc,nil>u«^u«?^>e?'<»'«nl. IHX «um «»rbonibu» 6eLc>IlltolÜ8 (i<i e«t> «oli-

tuäim'z, et eremi).

2) Ein lateinischer Pflanzenname >5ai««?-eiill findet sich nirgends! selbst

Ha/«»/« und ,','«/«<»',««, welche Linne zu Gattungsnamen erhoben, sind neu, und

zuerst von Andr, Cäsalpini in seinem Werke: de planti«, I^Iaient. 1583, 4 wegen

dem Sodasalze, das sich in der Pottasche dieser Pflanzen befindet, geschaffen,

endlich bezeichnet auch der deutsche Name! Salzkraut nur specielle Pflanzen aus

den ?imie'schen Gattungen H»i«oill, K<!//e«?-»e« und tHe,i«z,ack'»m,
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angedeutet, daß es arabisch ^»^», H/»ii«n/« gesprochen und geschrieben

werden müsse! —

^rab. ^ ot z^, Oe««'si<i, 8«. »6 vincula »r>t», 1 üe^. XIX, 4, 5,

Schließlich möge erwähnt weiden, wie Wilhelm Gesenius in

seinem hebr.-deutschen Handwörterbuche über das A. T., Leipzig 1815,

die fraglichen zwei Pstcmzennamen übersetzt und erkläret:

M^2, m. Melde, gr. «^e^«?, ^i^^iea: A»i«»t«s ^. , ein

salatähnliches Gewächs, dessen junge Blätter roh und gekocht eine Speise

armer Leute abgeben. Hiob XXX, 4. Wie oben Moser, so führt hier

Gesenius von demselben hebräischen Verbum M«i«cH zwei verschiedene

arabische Stämme an, davon jener mit AH» (».) salzen, der andere mi!

6N« s»>) schnell, weit weggehen bedeutet. Er führt endlich das

hebr. Lubstantivuin plurals ll'n5>y, H^V«H«nl, zerrissene Kleider,

Lumpen, ^iannl auf das Stw. <ö" zurück, arab. u. äthiop. an etwas

zerren, reißen,

lln'i, m., nach den hebr. Auslegern und Hieronymus Wacht) ol>

derbaum, richtiger nach dem arab. ^. der Ginster- oder Pfri-

men st rauch slszia^tl'«»» ^'««es«»» ^.^, welcher in den wüsten Ge>

genden Arabiens häusig wächst , mit bitterer Wurzel , die daher nur zu

einer sehr ärmlichen Nahrung dienen kann. Wahrscheinlich von Binden

genannt, wie das deutsche Binsen.

Die Erklärung unserer zwei Pflanzennamen MH««<?H und <3o/io-

»-e«<?H >-'tH»»l«»l bietet mannichfache Schwierigkeiten, die auch

dann nicht gehoben, als man das hier unpraktische Generalisiren der

Vorzeit verlassen, und MH«a<?H und Ho^o^sso^ ^'^«nnin für Namen

specieller Pflanzen erkannte. Eine Annahme, die schon durch den

Singularis, in welchem beide Pflanzennamen in unserer Hiobstelle

stehen, begründet und gerechtfertigt erscheint.
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Allgemein und seit Jahrhunderten nun, bezieht man H/«/i«»<?H auf

^t>-l^/sa- //»/l'nlw« /.., d e n st r a u ch a r t i g e n S p i n a t aus der Fcmii-

lie der Meldengewächse, und <3o/io»-e«c!/i >-'^n,«i,« auf die Wurzel

von Fpa^«'«»i^«»l<?euni /)., oder vielmehr von der, damit verwandten,

6e»i'«i» ^aeienl /«'»^«^»i, einer Ginsterart in den Wüsten Nra>

biens — mit einer Bestimmtheit und Zuversicht, daß es schon

fast Verincsfenhcit erscheint , auch nur die Möglichkeit eines Irrthumes

auszusprechen. Doch dürfte sich im Verlaufe unserer Arbeit zeigen , daß

die Acten hierüber noch lange nicht geschlossen, und beide Pstanzennamen

einer neuen kritischen Beleuchtung dringend bedürfen ! —

Wir beginnen hierbei mit Mii/«neH, weil in dem Vordersätze

unseres Hiobverses enthalten :

Wie aus der oben erwähnten Geschichte ersichtlich, wird man Mi/-

i«aoH aus den Polyglotten eben so wenig , wie aus den talmudischen

Glossen zu entziffern vermögen. Man ließ ^/n//«n«/i entweder ganz

unübcrsetzt, oder zerhieb den Knoten, — den man nicht lösen konnte,

in zwei Wörter; oder endlich man erklärte Ml/i,«,c^ durch andere

eben so unbekannte, talmudische Pstanzennamen ! —

Orst in der 8eptu«,ßin.ta, — die, wie wir gesehen in unserer Hiob»

stelle weitlausig, ^- glaubte man Anhaltspunkte anzutreffen. Man

schloß nacheinander , und anscheinend logisch richtig :

„Das hebräische Substantivum Maii«»<?H, von dem hebräischen

Verbum »t«iaH, salzen, daher wörtlich: Salzkraut, — dessen

Genuß Hiob den hungerigen Horiten vorwirft , — übersetzen die I^XX

mit »^,v, von «Xz, Salz; daher wörtlich wieder: Salzkraut

Dies ist der Strauch «^,5 desDioscorides und des Ga le-

nus, die Salzmelde, — welche nach Ab enbitar die Syrer annoch,

mit den Worten der Bibel, H/ni«oH nennen, eben so Avicenna H/eiH«,

und Serapio ^/oioe^i«.

Gs ist also Mlii«ao^ der Bibel die Salz melde, ^lt^/e^

In der Tyat aber häuften Nochart und seine Nachfolger hierdurch

nur Fehlschlüsse auf Fehlschlüsse, ohne daß. — was befremdend genug,

^ diese bis jetzt aufsielen. Wir wollen sie aufzählen:
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Bekanntlich hatte sich die göttliche Vorsehung die arabisirenden

Mauren, — gerade die Söhne desselben fanatischen Volkes, welches

mit Feuer und Schwert das Christenthum zu vertilgen strebte, — im

Mittelalter zu Erhaltern der Künste und Wissenschaften auserkoren!

„Hoininoz a«i />eo« null» ro riroririu» aecoliunt, ^uani s«/«tem

^o»li«l'ö«H <i««cio", ruft Cicero; doch schon früher der weise Sirach :

„Ehre den Arzt mit der ihm gebührenden Belohnung , weil du seinei

bedarfst, denn auch ihn hat Gott bestellt." Und so haben denn diese

so gelehrten Mauren vorzugsweise die höchste der menschlichen Künste

— die Heilkunst geliebt und geübt; sie verdankt ihnen wesentliche Be>

reicherungen, und viele arabische Kunstausdrücke sind noch heut zu Tage

gang und gäbe ! —

Geringere Fortschritte dagegen machten dieselben Araber in dn

Botanik, die sie in der Regel eben nur nebenher und so weit studirten,

als sie dieselbe zur Ausübung der Heilkunst bedurften. Und wenn gleich

ihr blühender Handel und ihre Reisen in die entferntesten Länder d6

Orients und des Occidents sie mit neuen Nutz- und Heilpflanzen bekam«

machten: so begnügten sie sich in der Regel damit, die natuihistorischen

Werke der Alten, eines Aristoteles, Dioscorides, Plinius, Galenus«,

am Studirtische, — daher oft mangelhaft genug — ins Arabische zu

übersetzen , und aus so leicht versiegbaren Quellen sich ihre medicinisch

botanische Kenntnisse zu schöpfen.

Insbesondere sind die arabischen Übersetzungen des

Dioscorides, zumal in Einzelnheiten, nicht am gelungensten ausgefallen,

daher auch die arabischen Citate des Dioscorides bei Abenbitar mit

stetem Rückblicke auf den griechischen Urtext des Dioscorides zu durch-

forschen sind.

Um nun in specie über MMoH des Abenbitars, — welches,

weil von ihm synonym erklärt mit «Xl^«? des Dioscorides und des

Galenus, Bochart und seine Anhänger mit «K//.,? der ^^^ und

sohin mit H/a/i«aeH der Bibel identisiren, — ein selbstständiges und

unparteiisches Urtheil fällen zu können, gibt es nur einen Weg, der sicher

zum Ziele führt: die arabische Übersetzung des Abenbitars wörtlich

anzuführen, und mit dem griechischen Urtexte des Dioscorides und des

Galenus Satz für Satz zu vergleichen; wir wollen es thun:
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Abenbitar, welcher im 11. Jahrhunderte lebte, schreibt hierüber

noch der wörtlichen lateinischen Übersetzung: ^Oio8eoi-iäe8 lidro nrimo

^!! /i«i«'nl««, Huuä vovulu3 8^riae voeat 7»-^^ a/nla/«e?H (d, i.

F«/i<e^ mit dem arab. Artikel ai, der, die, das), nit e88e ardu8tum,

ex c^no liuut 8eoe8, rn»inno girnil«, nisi c^uoä earet 8vini8, ettnllc»,

zimüi oleae, 8eä latioii, et oresoere aä litora mari», et eirca 8eno8.

Ltiam toliuin e^u8 eo^uitur et eoinecütur." — Abenbitar schreibt nun

weiter: „(3»1enu8 lidr« «extc» 8oribit,^11!, »inlni«e^ Elantan» 0880,

<^u28 auunäat in re^ione OiIiei»e, eu^us 8ummitate3 eomo6ul>,tui-,

^llum 8unt reeente8, 2t<^ne etiain i-eeonäuntur et varantur in tsni-

j>u« vo^eruin, et ^oneratur in oorvore lIÜ8 utentibu3 8einen et !ac;

sÄpor autein est «.^ »t»/«^, sais««, et alic^uantulum 8tvntiou8."

Dagegen schreibt ?eäaniu8 Oio8eolläe3 Hnaxardaeu», welcher

in der Mitte des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung lebte, in seiner

ilateiia Neäie», (von Curt Sprengel besorgte Leipziger Ausgabe)

üb. I. ea^>. 120. /)s ^/«ie'mo: „//«/l'ni«« säuern alii e»>?/»lo?l, alii

i/-Ha«^l'oa»l, »lii »»^«öH'om aut önsHo«, r)ropliet2e Ms,'««^««

^a«l« »ut s«^>«e's, »lii 0««>«H« cil«e/e»l« aut «c>^«'« 00^0««»«, non-

nulli ca«^e»l s««ei««n, ?^tli»^orei ««i/ie^c»'»^ H,e^^>t!i a«c>«i«>«

»«F^l, aseio«>«', n««>'l^)^l) lioinani a/ö«e«»l «,ut «m^)«iac?e«i7l vo-

üM^ lrutex e3t «e^ibu8 in8ei-vien8, lliamno 8iin!Ii8, ine^mi«.

I'oiiH jia^>et oleae »iiniiia , latiora tarnen et inollioi'a. ^aZoitur

miüH!-itiini8 ao 8e^>ibu8. I^'u8 loüa eiboruin Frn,tia, oiei-um ino6o

eo^uuQtur. liaäix vei 0, äi-aeliinae nonäere in a<^ua inulsa (Honig»

Wasser) nota, i-uvta et torinina initi^at". — Und ähnlich schreibt

Claudius Galenus, ein griechischer Arzt, so um's Jahr Christi 180

gelebt, in seinem Werke äe taeult. 8imviio. Neäie. lid. VI. oav. 22:

^!^«5 H«^«3, ^ai«'»l«« ^/>«tea? : naee Planta est plnoimo in ei-

lieia proventu, uoi et Aerinin«, e^'u8 reeentia e8it»nt, et reponunt

etiam in vo8teruin lutura. 8einen ^»ariter ae lae Planta ip8a

^enerat, e8t <^ue ^U8tu3 s»is« (Vv?«v «Xlxüv) et 8uol>8trin?enti8".

Dies berichten unter den Arabern Abenbitar, und unter den Grie-

chen Dioscorides und Galenus über denselben Strauch ^i^l^en /iai«'-

»llts ^«'«n. Und obschon Abenbitar den Dioscorides und den Galenus

wörtlich übersetzt zu haben scheint, so weicht er doch in zwei wesentlichen
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Stücken von seinen griechischen Mustern ab : negativ, daß die von Dioß»

corides mit lobenswerthem Fleiße gesammelten Synonyma des //»ilm««

fehlen; positiv, daß der Zwischensatz: „Hai«,««,» ^u«6 vopulug 8^ri»e

voc»t ai»«ii«te^", erst von ihm zugefügt wurde.

Ich nenne diese Abweichungen wesentlich; denn daß die in der

ziateri» Neäiea des Arztes Dioscorides, — welchen , wie er in der

Vorrede ausdrücklich sagt, sein früherer Hang zur Naturgeschichte , und

sein militärisches Leben, außer Kleinasien, Griechenland und Italien, selbst

nach Germanien, Gallien und Hispanien zum Theile geführt, — erwähn

ten Synonyma einen integrirenden Theil seines Werkes ausmachen, hat

Curt Sprengel (kraetatio aä DioZcoricleli», unter dem Artikel: De

8^non^iuu8 rililNtHruln barvÄli«) zur Genüge erhärtet. Hat nun

Abenbitar einen griechischen Dioscorides benützt, wo die erwähnt?»

Synonyma fehlten, oder hat er diese Synonyma für unterschoben ge-

halten und darum ausgelassen : so ist schon von diesem negativen Stand»

punkte aus seine arabische Übersetzung des Dioscorides lückenhaft zu

nennen.

Und »och wesentlicher unterscheidet sich Abenbitar von seinen

griechischen Mustern, daß er den «Xl^v? des Dioscorides und des Ga>

lenus arabisch ?»^<, MMeH, nennt. Dies um so mehr, da Nochart

und seine Anhänger daraus mit Knall und Fall folgern, daß M^>2, H/ai-

i«»cH, der Bibel mit >-^», MMeH, der Araber identisch,

und /ii^/e« ^<lil'»l«« /,. sein müsse. Eine Folgerung , die ») mü

der Geschichte dieses Strauches ebenso , wie d) mit der Etymologie in

grellem Widerspruche steht.

». Dioscorides , der um zwölfhundert Jahre dem heiligen Dichter

Hiob näher stand , als Abenbitar , kennt seinen Strauch Äi^-,? ganz

genau: er beschreibt ihn im I. Buche seiner Nateri«, Usäioa, wo er äe

»rd«ribu8 et trutieidus handelt ; er beschreibt dessen naturhiftorische

Eigenschaften, dessen diätetischen und Heiltugenden; er beschreibt dessen

Vorkommen iv ??«/,«H«X»??i«l5, in niartimis; endlich — was beson-

ders hervorzuheben — Dioscorides hat mit unermüdlichem Fleiße sechzehn

Eigennamen gesammelt, welche dieser Strauch zu seiner Zeit bei den ver-

schiedensten Völkern und Gelehrten geführt. Und da Dioscorides hierbei

ausdrücklich bemerkt , wie die Propheten — darunter es (der Botanik
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kundige) Aerzte gab (Ies. XXXVIII, 21 ; König XVII, 17; 2 Kö>

nig II, 19; IV, 32) — wie die Pythagoräer , und wie die alten

Äegyptier, denen der Verfasser des Buches Hiob angehörte, seinen «Xl,u,«5

nennen : so hatte er es auch sicherlich gewußt und angemerkt , falls sein

Strauch «^25 den hebräischen Eigennamen Me/^«eH, oder den,

damit synonym sein sollenden, syrischen Eigennamen ^!/aM<?H gehabt

hätte.

Auch der alte Galenus, welcher schon als Jüngling den Grundsatz

aufstellte : man müsse die Arzneipflanzen an ihren natürlichen Standorten

aufsuchen, beobachten und sammeln (^ntiäot. I, 428), und — diesem

Grundsätze getreu — Kleinasien , Aegypten , Griechenland, Italien und

selbst das (an Syrien grenzende) Palästina durchreiset ; — auch Galenus,

der manche Gewächse unter besonderen Eigennamen anführt, nennt unfern

Strauch nur mit seinem gewöhnlichen Namen «^,3.

d. Desto einiger ist Abenbitar mit seinen griechischen Mustern, dem

Dioscorides und dem Galenus, über die Etymologie des griechischen

Pftanzennamens «^23 ; den man wohl zu allen Zeiten mit °H?> «^0?,

°> ««?, das (zur Würze der Speisen verwendbare) Salz-. ^, «l«»-«)

auch persisch <^!, n^, das (von den Alten göttlich verehrte) Meer, —

in Zusammenhang brachte. Daher das Vorkommen dieses Strauches

i» m«n'il'nil's / daher dessen salziger Geschmack: «X««?, d, i. s«is«s,

schreibt Galen, und «-^« (mit ^/H» s?>^ sprich daher) »»s^H, ««i«ns,

schreibt Abenbitar ; daher dessen Lob als Gemüsepflanze; daher endlich

dessen deutsche Namen : Salzmelde, Meermelde, Meerportulak!

Auch Abenbitar (der — um den Dioscorides und den Galenus in's Nra>

bische übersetzen zu können — der griechischen Sprache vollkommen

mächtig sein mußte) wollte mit seinem Zwischensatze zu /ini»;«»» auf

diese Etymologie anspielen; doch er irrte sich und schrieb statt ?»^

(mit AH« s^ , sprich daher) Mli«<^ (weil vom arabischen Verbum

s-, »nainH, salzen) ^-^-» (mit <H« s?^, sprich daher) Ma/uo^

(weil vom arabischen Verbum «^ «l«i«e^, an etwas zerren,

reihen; schnell weit gehen). Und da die heutigen Araber sämmt-

liche zur Vereitung der Pottasche verwendete Pflanzen „H/aii«s", also

wie wir „Salzpflanzen" nennen: so ist auch „M»i«ü« des Aben-

bitar so gut wie unser deutsches Wort „Salzkraut" ein nomsn Fsne

lllst. Niertelj. f. l»lh, The°I, I. 23
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rieum, und hat mit dem nowon proprium „^/»i/«n<?H" des

kaum mehr eine entfernte Lautverwandtschaft ! —

Wenn Nochart sich weiter auf Nvicenna, einen arabischen Nrzt aus

dem II. christlichen Jahrhunderte, beruft, um MHuaeH der Bibel

mit «Xl^>>c der griechischen Naturforscher zu identisiren: so

schlägt er sich eben nur wieder mit seinen eigenen Citaten. Bochart, dn

hier wieder ^5e/«H» mit ^/s/«o^a verwechselt , gesteht ja selbst, daß de

Strauch «Xi^o? im arabischen Urtexte des Avicenna das nomen ^ro

priurn <o^», Hs«öti,?^, führe, und daß erst dessen latino»barbarischl

Uebersetzer dafür Z/s/H« statt Ms/«^« gesetzt haben. Dioscorides hü!

mit besonderem Fleiße 16 Eigennamen gesammelt, welche sein Strauch

«Xl,u.25 zu seiner Zeit bei verschiedenen Völkern geführet; warum will

Nochart den arabischen Eigennamen des Strauches Mabtl'e^ für untw

schoben halten, weil der Uebersetzer des Avicenne dafür MeiH», d, i,

Salzkraut, gesetzt; wiederum wohl nur darum, um mit diesem m-

nien Aenerieurn auf dessen salzigen Geschmack und dessen Voikm

men in Salz- und Meergegenden anspielen zu können?

Die Mniv« sl/ivesiT-l« will Nvicenna <?H«bs2e benannt wift,

den Namen Mii«oH«'« dagegen auf die zahme oder Garten mal«

beziehen, und — mit Umgehung der ^it^ae« oder M»i««/«'» »?>io««,

welche er in einem besonderen (75.) Capitel: As ^>-^, <?^»<»l«, bl

handelt — auf t)i«s/«^»l<?«»l) die Iudenpappel, ^o^o^e,^«« «^

ic»^l'«s A., welche die Orientalen noch gegenwärtig ^/e/oe^e nennen,

beschränken. Dies um so mehr, da — wie oben in der Geschichte eiöi»

tert — die Lindenpflanzen, wohin die Iudenpappel gehört, und

die M^aeee/i, wohin die Mn/v« und ^4/i^aea zu rechnen, sowohl

naturhistorisch wie chemisch und dynamisch verwandt sind ; beide PfiM

zenfamilien besitzen ja denselben nährenden Schleim und dieselbe erwci

chende Heiltugend ! —

Also: Der biblische Pflanzennamen m^>2, H/«^««o^ welchen nm

in dem dreisilbigen U«X«xn, der M«/va des Dioscorides, wieder findet,

wird auch in dem Eigennamen ^>^-», Mei«<?H«'s des Avicenna, bei

^/e/oe/ie der heutigen Aegyptier wieder erkannt ; und Nochart im

sich wieder, wenn er das kaum lautverwandte und generische Hfei^a del

Nvicennischen Uebersetzers ^t^/p/en //ni«»l«Ä A., aus der ganz ver
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schiedenen Familie der Melde »pflanzen, damit in etymologischen

Zusammenhang bringt.

Und jetzt wird man sich schon leichter zurecht finden mit dem dritten

Arzte, auf welchen sich Vochart mit seiner Beweisführung beruft; ich

meine den Johann Serapion , ebenfalls aus dem l 1 . christlichen Jahr-

hunderte. Bochart, — welcher das biblische Mii/«»cH, so wie früher

mit MliuoH des Abcnbitars und mit His/Ha des Avicennischen Ueber-

setzers, so hier mit Meiose des Serapions identisirt, und sohin auch

letzteres ans «^25 der Alten, ^4i?-^pie^ Ä«il'm«« ^., bezieht, —

gesteht ja selbst , den Serapion gerade damals nicht bei Händen gehabt

»nd eingesehen zu haben.

Es zeigt sich klar, daß Serapion seine Nateria ine^ies, meist aus

Dioscorides und Galenus wörtlich ercerpirte und größtentheils ain Stu-

diertische compilirt habe , wo nach Göthe : „ alle Theorie grau ist " . So

hat nun Serapion , als er im obigen Capitel den ^4t?-l)iisn //a/l,«««

^., die Salz melde, dociren wollte, zwei höchst verschiedene Pflanzen

wnfundirt; denn nur der Vordersatz : „^ii>aia»-i'<?H (soll wohl heißen:

aH»i»I>^ «iöao^a^l) est »t^l^/ea? »!«>-«'««<»<", gehört hierher, — da»

gegen muß der Nachsatz: ,et venäitur in Lad^ionia in taseioulilz, et

u!»liiÄQt purtante» e»m: veuäo I/c>/c><?^l«, Moioo^l'»", auf <?<)?--

e^o^s oitto?-«'«« ^). bezogen werden , welcher noch heut zu Tage im

ganzen Orient unter dem alten Namen Hssioo^e als Gemüsepflanze ge-

baut und feilgeboten wird. Also die alte Sünde: Serapion hat

den Matthiolus , und Matthiolus den Bochart , und Bochart nun durch

die letzten zwei Jahrhunderte alle Bibelgelehrten über den Vordersatz

unserer Hiobstelle überredet und irre geführt! —

Serapion, — ohne es zu wissen und zu wollen , widerspricht hier-

mit sich selbst, wenn er bald darauf in seiner Nateria rueäie», o»p. 149:

O« <H«bs2s, iä est, M^vo, schreibt: «Dioseoriäe« s«ut) est ex 6»

<iome«il'e« et «y^ssii's. Oa/s«««.' — Uzt et all» speeie», yuae <li-

eitur Hioioe/i«'»"/ zumal wenn man damit vermählt 02p. 76. /)s

^^«e».' „tHl'il'n,') /><?«« eave?'«,, et est inn/vn?)«'««?««. Diosoori^e»

s»it), e«t «peeis» Me/oe/h«'«« a^^e«tl«^ ete." Hiermit behauptet ja

Serapion selbst , daß er den Pflanzennamen Hsoiaeck'« nur auf die Fa-

milie der Malvengewächse, und höchstens auf einige damit ver

23»
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wandte Glieder, z, B, <7o>-cH«7«<« oil'io»-«'«« 1^., die Iudenpappel,

noch jetzt im Orient Hse/oc^e genannt, vorbehalten wissen will! —

Ferner ist es unrichtig, daß die I^XX Hiai/«««H durch «>l/^;

(wörtlich: Salzkraut, von «X?, Salz) übersetzen; sie haben vielmehr

zweimal «^,uov smit ^"'«i«« isn«'«). Und wenn dieselben I^XX

unfern Hiobvers mit den bezeichnenden Worten: ü??« ^«0 ^^«^«5,

schließen , so etymologisiren sie ja selbst ihren «Xl//,«v aus « ^»'v. und

Xl^o?, Hunger,, zusammengesetzt: »ein jedwelches Nahrungsmittel,

welches (^er exeellentiain) den Hunger stillt!"

Man unterschied von jeher Äack'mns von ^i«««« als Pflanzen

namen, und — etymologisirte auch darnach: so Stephan Nlancard

(I^exienn Neäieuin, eäit. nov. Ilalae NaFdeKurA 1748): »^a^-

m?<s, votiu« serilienäuui , ^ni«'m«<«, est /'o^t«/»««? in«»»«'«« (Meer

Portulak, wie die Salz melde, ^^l^ien Ätlii'm«« L. , wegen

einiger Aehnlichkeit der Blätter mit der Portulak auch genannt wird),

sie 6iota, Huoä in aestuarii« sSümpfen) ^juxta mai-itiin» loel», erez-

eat; iäeo<^ue etiam ««i««' est sa^oriL, et nomen «ortitur ad «!lc,

s«i. Nst et lllia e^uzäem noinini« vl»ut», sitim lamemaue ext!»

ßueus; et tune äei-ivatur ad « ^o^'v. et Xl/^«?, /»^s«, »oribei-

äum^ue sine ^." Uebrigens spricht auch die dreisilbige Form °s

Wortes für eine ursprünglich orientalische Abstammung ! Vielleicht von

ll^i «i»»l, 1. binden, 2. v»«8. verbunden sein, schweigen,

verstummen; oder von ll^p, eian», verbergen, verhüllen, veigl,

Psalm Xlü, 8; XXVI, 4;Ezech. XXII, 3. Darum heißt //sh/m«

(Vii-^. H,en. V, 412) der Bruder des Gryr, d, i. des Ginschließew

den, des B e r g e n d e n. Jedenfalls ist «>!,K,? ^i«»»««) ein so gutes

altgriechisches Wort, wie «Xl//«; ^//ni«'m««) / und es ist kein stichhal

tiger Grund vorhanden , sich mit Bochart und seinen Anhängern das

«Xl^,> der I^XX, des Nntiphanes und der Pharmakologen sich aus

«).!ju,o5 entstellt zu denken! — Und selbst angenommen, doch nicht zuge

geben, — die I^XX hätten in unserer Bibelstelle Ä«ii'>no« gesprochen

und geschrieben : so folgt daraus noch nicht , daß Äai«nt«<« der IXX

mit Äai«'»»«« des Dioscorides (— ^4^«^>iea? ^ail'»n«« ^).) iden>

tisch sei.

Die Geschichte der Botanik zeigt zur Genüge , daß ein und derselbe

altgriechische oder römische Pflanzenname bei einem Autor diese, bei

 

^
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anderen jene Pflanze bedeute: und umgekehrt, daß eine und dieselbe

Wanze bei einem Autor diesen, bei anderen jenen Namen führe, ja

noch mehr, daß ein und derselbe Name bald eine Pflanze, bald ein

Wer :c. bezeichnen. Pflanzen, z. V, aus der Familie derMalvege»

wachse, welche die Griechen ^«^«^y, die Römer Mliv» nannten, nen>

nen die Araber «l'2N> (Nebe«?, ein Namen, welchen man in Hölse««

der Römer wieder erkennt, vergl. die syrische und arab. Übersetzung

für 7,1118, o>-olH s— N-iloa) bei 2 Kön. IV, 38, 39; und umge>

lehrt. Was Avicenna Hleice^l'e , die heutigen Araber H/eic,<?^e, aus

dm verschiedenen Familien der Lindengewächse nennen , das nannte

lheophraft von Eresos (tn8t. plant. VII, 8) x«six°?"5' und Nicander

silier. 626, 684) xo/zxül,??.

Doch, wir können auch diesmal ganz speciell bleiben; wir tonnen

ja unsere Behauptung durch den Pflanzennamen ^/l'nlw« selbst erhärte».

Plinius schreibt nämlich in seiner Listor. Natur, üb. XXII. cap. 22.

«bot. 33 : „^4s/)Haiieio« ad He8ioäo c^uiäaiu (Hesichius, Plato) «il-

mo» anellari existiinavere, <^uo<l lalsum arbitror. N8t euiin s«o

nom««e ail'»»c»«, non parvi et ip8uin errori3 inter auotore8. ^.lii

(Dioscorides und seine Vorgänger) euiin /^l<i!ce» es«e äiount, äeu-

«uiu oauuiäuin, »lue 8pin», loI1Ü8 cilivae, 8eä ino1lioribu8 : eo<^ui

Mew naee oiboruin Aratia (was, wie erwähnt, auch (3alenus äe

klleult. siiuvl. ineäic. eap. 22 schreibt) eto. ^.lii (eben dieselben)

«/«« ma^'tlm«»» esse äixere «»i««t»n et inäe noinen (von «^5,

Salz; Plinius identisirt hier sein ^lil»»«s mit Äa/lm««) to1Ü8 in ro-

lllu6itateiu 1on^i8 , lauäatuni in eibi8. Duoruin praeterea ^ene-

ruin, «^i«ssi»-e et ml't«'««. (Hier unterscheidet Plinius seinen ^4i«»l«<«

wiederum in ein wildwachsendes und in ein Gartengewächs) etc.

üoo yuo^ue rnauäi, et utrac^ue etiain eonäiri. 0rateva8 ie^-il'«»!

c^uoc^ue Aenus traäit, Ionßiorit)U8 loIÜ8 et nir8utioribu8 , «äore

eupre33i: na8ei 8ub euer«, inaxime, etc."

Bochart, — der nach einander Mliüe^ des Beitars , Hie/^« des

Avicennischen Uebersetzers, und Htoioc/l«» des Serapion mit «Xi^o? der

griechischen Aerzte und Naturforscher , und letzteren Namen wieder mit

«),l//.,5 der I^XX, des Antiphanes, des Priscianus und der Pharmako«

logen identisirt, — weiß anderseits zwischen dem hebräischen Meii««e/i
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und dem griechischen ^«H«^ (— Hl»il,a, Malve) kaum eine Lautver-

wandtschaft herauszufinden , womit sich Vochart noch weiter verirrt.

Häusig sind semitische Wörter für asiatische Producte, zumal natur-

historischer Art mit der Sache selbst zu den Griechen und Römern über-

gegangen, z. B. f«!2, i««, j3u?5«5, b^ss««, ägytische Bauniwolle ; n^h^

i'öo««^, ),i^«vc>)?«5, i«ia««m, Weihrauch; v^ iot, X^öv?, X«s«v„v,

iecio«, /n««ia!>l«»i/ 12, Mo»', ^si/i«, «t«/»'o/ia^ Myrrhe, u. v. a. So

findet sich namentlich das hebräische Wort ,ii^u. Hsatt«»eH, mit seinen

charakteristischen drei Konsonanten -. Nein (o), I^llmeä (^>) und Ollstll

(n) in ^,«X«^/ der Griechen , woraus die Römer ihr Hsai«,» machten,

ganz und gar wieder.

Wenn Plinius, der von jener alten und tief liegenden Stamm»

Verwandtschaft so vieler semitischer mit indo - germanischen Wörtern keine

Ahnung hatte, und, — ihm folgend, — Ifidorus N«X«xi, ^/ait«, von

dem nächsten lautvcrwandten griechischen oder lateinischen Worte eben so

gut ableitete, als es bei ihrer beschränkten und einseitigen Sprachkenntniß

möglich, so wird man dies begreiflich finden ; bei Bochart, einem Lingui»

sten erster Größe , dagegen wird sich eine so beschränkte Etymologie nur

aus blinder Anhänglichkeit für eine vorgefaßte Meinung erklären können !

Woher , so muß der Sprachforscher alsogleich wieder fragen , hat denn

//«X«5aeo — »lo/i«'o, seine Ableitung: woher komm! ein l'illu« ante

vatrein ? ')

>) Ob übrigens ^.U, Hlaei»«i ^^ /3«<7l>l«c der Griechen, — wovon, wie man

annimmt, 1>5>2, U<i).«x ber I^XX, — in allen Nibelstellen nur die Bedeutung König

zulassen, gebe ich zu bedenken. Ganz eigenthümlick wird im N, Test. ^«X»x«5 mit

/3»<7l>,tu? verbunden: »Sehet die ?» ^«X»x» si^«5i») tragen, sind an den Höfen

?«v si»?lXeul>»v", vergl, Luc, VII, 25, wo „i. ^«l?z«; «vöo^o^ x«i ?fwfi5, präch-

tige Kleider und (sinnliche) Lüste", der Erklärung wegen beigefügt; — metaphorisch,

wie das latein. »»<H«'«, e^o«»»«»<Ku«, ^«ileoK««, besonders m<l«e«iu«, <^ui »uum

oorpu» »llii» »«rnt»näurll r>r»ebkt, ^>«</«<!u«, n'»»«<i««, »»«ilsii-ell^at^l ll«««eiu«,

„Weder Hurer noch Götzendiener, nach Ehebrecher, noch ^«X»x»l, noch Knaben-

schänder etc, weiden das Reich Gottes besitzen, 1. Korinth. VI, 10, Ebenso ver-

wandt ward ^»X»xi» nach Ioh, Fried, Schleusner, I^exio. ßr«,e«?a I«,tin»iu in

moi-iu« <ii«<«?^l«« «< <?^c>»«'<!l«.- ,Und Jesus heilte jede Krankheit und zede ^»X»-

xi« unter dem Volke', Matth. IV, 23; u«rgl. IX, 35, X, 1. Bei uns Aerzten

heißt Hiai»«» ^- /'ie» .- jede krampfhafte Begierde nach dem Genuße unpassender



— 359 —

Prüfet man die erste Hälfte von Hiobs XXX. Capitel und dessen

4, Vers insbesondere : so gelangt man alsbald zur Einsicht , daß Hiob

seinen Nachfolgern , den Horiten , eine Lebensweise überhaupt und eine

Nahrungsart insbesondere vorgeworfen, welche nach den damaligen Be-

griffen jeder sittlich'ieligiöse Mensch verabscheute.

Daß es Pflanzen gebe, deren Genuß noch heut zu Tage im Oriente

verabscheut wird, ist geschichtlich nachweisbar: „In Indien ist die rothe

Farbe" (vergl, das ominöse rothe Linsengericht Jakobs bei 1. Moses

XXV) „so verhaßt, daß die Dewadessi (La^acleie) an einem Tage,

wo sie ein gewisses Küchengewächs von blutrother Farbe ge-

gessen hat, keinen Tempeldienst verrichten darf". Hafner, Landreise,

Bd. I. S. 83, vergl, den Genuß der Hülsenfrüchte, weil Symbol der

Materie, der Leibhaftigkeit (Linsen, Bohnen, Erbsen) bei einigen

und deren Verbot bei anderen Festen der Alten.

In logischer Folgerung des Gesagten, kann die Uebersetzuug von

MH«»oH durch ^t^^pie« Zä^l'»»«« //. nicht und nimmermehr statt

finden; dagegen wird die Übersetzung mit ^«X«^, Mai««, durch

Wissenschaft und Erfahrung gegründet.

Mit ^i^iecv //«ie'nl«« ^., dem strauchartigen Spinat, in

Griechenland einheimisch, ist botanisch am meisten verwandt <3z)«7l«o««

«ie^aoe« ^)., der krautartige Spinat, welchen die arabisirenden

Mauren vom Orient nach Spanien brachten. Es muß also elfterer nicht

blos genießbar sein , wie ältere und neuere Schriftsteller einstimmig be-

richten , sondern er muß auch eine ebenso beliebte und gesunde Gemüse»

Pflanze sein, wie letztere; gehören doch beide in dieselbe natürliche Familie

der Meldengewächse, ^i^il'eeae «/«««., welche Salzsteppen lieben,

überhaupt Oerter, in denen viele salzhaltige Stoffe sich vorfinden; sie ze»

setzen das daselbst vorhandene Kochsalz, hauchen die Salzsäure aus , und

halten das Natron in sich zurück, (Schulz, die Natur der lebenden Pstan»

M. Bd. I. S. 562 und 579.) Der Gebrauch des Salzes zu Opfern

und Speisen verliert sich in's graue Alterthum; das Salz allein begleitet

den genußsüchtigen Menschen in alle Welten und Zonen , und Salz ist

das einzige Gewürz , welches die Tafeln der Reichen heute wie morgen

noch mit dem hungrigen Bettler theilen.

Dinge, z. N. nach Kalt, Kreide :c., besonders bei Schwangeren, vergl. riln. Uist.
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Die Salz melde, ^,t>-«^sa? Äail'm«« ^., stand als Gemüse-

pflanze im ganzen Merchume in hohem Ansehen ; daher die bezeichnen-

den Synonyma : j2«5!^5l2v, königlich; Hie»-«?«?-«'«' i>«««'«/ 0««>l'ei«'« cil'n-

tis»l«/ <3»ii« <?o»-o»a!/ ea«il« «««<?<«« etc. sticht minder die ver-

wandte Gartenmelde, ^lt^iea? ^o»-te/l«!s ^., wovon derselbe

Dioscorides üb. II, oa^i. 145: „'^^«^«A?, c^uoä nonnulli ^siu?,-

X«x«v«v, o/«« a«^s«»l) vooant, nluz est notum eto."

Daß also Maii««eH) eine in der Bibel verachtete Gemüsepflanze,

— die eben so gesunde als beliebte Salz melde sei, widerspricht der

Wissenschaft und der Geschichte, Uebersetzt man dagegen Mlii««^ durch

^«X«x^, ^»il>a, Malve, so wird der Sinn unserer Hiobstelle volltom-

men erfaßt.

Wie aus der oben von Bochart citirten Stelle ersichtlich , erklärten

schon die Talmudiften ihre Hsnii««^«'« für gewöhnliche Gemüsepftan-

zen arm^r Leute. Horatz nennt sie ie^es Ma^ae, laxircnde Malven,

und Martial will sie gar zu nwi/s« Mliüae machen! Gar ein obscönes

Epitheton; man vergl. »noiis« Oleo^atlirÄe (ßpaäonss) bei 8snec»

e^ist. 88, — »loiis k«,8ti^ium bei Oaesal iib. II. äe LeII. oivil. —

n<aiil manu manire aspera bei Quintilian, — ,noi/«' artioulc» trao

tare ebendaselbst, — Moiil's äißitorum ^estioulatio bei ßuston. in

liber. cav. 68 ; man vergl. noch mehr »lo^'s in der Bedeutung «Los-

»««««<«<«, i«7lF«l'H<s, «'«s»-« bei (üicern I. 6e O^at. und äe dar.

orat. und bei I^iviu« I. LeII. Nae«ä. Dahin gehört auch Hfaili« tien'-

H)«'s«s, die betrügliche Malve des Cicero.

Die wahre Etymologie des lateinischen Namens Hs»iv« von dem

hebräischen MaiinaoH nicht ahnend, behalf man sich eben so gut als es

anging. So der ältere Plinius Nsäien« üb. IV, eav. 6 : „viozeoriäeH

et (^alenus eliminaiitur iu mu/li««, <^uoä oorvu» miuiiue alaut,

secl <?lto i«^?««t ^>s7- »Ts«t«,» «isTltT-«'« e?-«n!F>«?lt"/ so gibt die 8«Iic>ia

8alsrnitana, clo eonssrvanäa t)ona valetuäino, oap. 58. /)e Hsailia,

die Lebensiegel:

Dixerunt »l«i«i«»l votero«, ^uoä ?noii«'at «i«i«<»l.

Hu^u» raäioeZ laZas solvunt tibi/aeoss,

l^^a»^ moverunt, ot^«a?«»! tibi äeäerunt.

Also das Geschlechtsleben, dessen Verirrungen Hiob seinen

Feinden in strafendem Tone vorwirft, das galt für den eigentlichen
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Tummelplatz der Malven; wovon auch Plinius in seiner llist. Nat. lib.

XX, oap. 21, sect. 84 handelt.

Wie verächtlich früher alles, was /^«x^, ^ail,«, hieß, als Kü-

chengewächs war, ersieht man vollends aus Dioscorides, wenn er in

seiner Natei-ia Noäie», IIb. II, o»p. 144, über ^«X«)^ x^?«u^,

Mliva ^o^ie«««'«, die L^non^inu, zusetzte „?^tüllßor»e «vH^//,«,

Xoroastoz si«5l?^«, ^o^ptii )(e<)xo/2^v, ?ropliotn,e oa^>-»e il'sn

»ut m«»»«« <?a«tian» »ppellant". Auch Plinius Hist. I>sat. lid. XXI,

eap. 32 zählt sein x«^«?" unter die Nlexandrinische schlechten Ge-

müse, welche ein Rumpeln und Knurren (x,f,x«2v/^,v) im Bauche

machen. Wie „unsere Petersilie in allen Suppen", so bekannt war das

griechische Sprichwort von xo^o/ü,; : Nurnerawi' inter vH'ssl'm«

olera; unde locus taotus est proveroio: x«^^»f!«3 lv X«x«"t«l5,

noo est, oo»'<?^c>»'«<« «'nie?' oie^«.' c^uoä äe iis 6iei «ölet, <^ui for-

wna sua »mplioros bonore« appetunt, «t sese intra »uam pelliou-

law eoutinsro uon po««unt. Lr»8inu8 in ^.äa^ii».

Diese oder ähnliche Sprichwörter scheinen dem heiligen Dichter

Hiob vorgeschwebt zu haben , wenn er im Vordersätze unserer Hiobstelle

den armen und hungrigen Honten den Genuß von Hi»ii««<?H vorwirft.

Dies um so glaublicher, wenn er im 7. Verse des XXX. CapitelS , das

Lebe» der Honten mit den Worten schildert: „Wie Gsel schreien sie im

Gesträuche, und buhlen unter ^iin, <?ü«»-«i« ; denn dafür setzt der Chat-

däer j'm5»n, UaH«eH«l.

Der lopoßrHpui», cüiiztiana des Kosmas Indicopleustes , wel>

cher ägyptische Mönch im 6. Jahrhunderte lebte, ist ein rohes Bild von

dem Kreis der zwölf Monate , nebst den ägyptischen Erzeugnissen eines

jeden angehängt. Der April gibt Zwiebeln; der Mai Artischocken;

der Iunius Aprikosen; der Julius Frühwaizen; der August Fei-

gen und Weintrauben; der September Oliven; der October

Datteln; der November Spargeln; der December Malven

iM^«x«l); der Januar Gndivien; der Februar Flachs; der März

Agrumen. (Sprengel, Gesch. d. Botan. I. 187 — 189.) Den

Winter schildert uns die Bibel als die rauyeste Jahreszeit (1 Mos.

VIII, 22. Psalm I.XXIV, 17. Sprüchw. XXV, 20. Weish. XVI,

29- Matth. XXIV, 20) ; und wegen der kürzesten Tage ist er die trau»

t'sfte Zeit des Jahres, daher hat Moses im December und Jänner keine
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Feste angeordnet, Der Winter ist andererseits ein Vild des gebrechlichen

Alters (Hiob XXIX, 2, 4), So sind denn die Malven, weil 3te>

Präsentanten des frostigen Winters, zugleich ein Symbol

der drückenden Armuth und des freudenlosen Lebens! —

Somit wäre Hi«//««cH nie und nimmer durch ^«/«imu«, die

Salzmelde, sondern einzig und allein durch ^,«).«^, M»^«, Malve.

zu übersetzen; doch was hat denn Hiob unter seinen Malven

verstanden?

Daß H/aiino/«»l der Talmudisten mehr ein nomen Aonerieuw

für unschmackhafte und schwer verdauliche Gemüsepflanzen, geht aus dem

Contexte mit Wahrscheinlichkeit hervor; daher denn auch die talmubischen

Glossen das biblische MaiinnoH durch Cicer, Kichern, A-t«»,

Nesseln und ähnliche Küchengewächse vom üblem Rufe zu erklären

suchen. Sicherlich beziehen auch römische Dichter und Redner ihn

Moi/e« und ieve« Mail>ae und ihre Mai?«?, a'eol/'l'en« auf alle Küche»'

gewächse obscöner Natur,

Enger begrenzt ist dagegen N«X»^ der griechisch en , und UÄ»

der römischen Naturforscher; diese beiden Pflanzeunamen geh»»

ja den Malven an, welche die Negyptier nach Sonini I.e. noch hl«

zu Tage «l'IN, ^oösZe, nennen. Und da der Syrer und Chaldäei

bei 2. König IV, 38, 39 cHobsse für ni"N«, O^o^ (-- A-tten-

aber nicht in dem engen Verstände der Naturforscher, sondern samn»

dem lat. Verd. uro vom hebr. Substantiv. 11'«, <??- und ,111«, Omi.

Licht als biblisches Symbol des Glückes, der Belehrung

und der Heiterkeit, daher Lichtkräuter, Lenzkräuter «,)

setzet, so müssen auch die Malven der griech. und röm. Naturfoi'

scher von Hi«ii«ao/l der Bibel verschieden sein.

Andererseits muß die Malve Hiobs oder die winterliche

Malve der Aegyptier ein Symbol der Finsterniß und

sammt dieser ein biblisches Symbol 0) der Unwissenheil

und des Irrthumes, (d) der Gottlosigkeit, (c) des Schreckens

und der Bekümmerniß in der Einsamkeit, (ä) des Unglückes.

0) der Gefangenschaft und (i) des Grabes oder Todteniei'

ch e s , — eben so enge gesteckt werden ; denn auch der hebräische Naim

H/aii««oH steht im Singular. Und da bei naturhiftorischen Gcgenstän
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den des Alterthumes der gleichlautende Name eine wesentliche Nufklä-

ning gibt, so erübrigt nur mehr Oo?'oHc»'n« oilio^l'«« ^)., die Iu>

denpappel, Hsa^ve eis ^««/s, von älteren Schriftstellern auch t)i«s

/«ci»le«»l genannt, aus der natürlichen Familie der Lindenpflan»

zen; sie wird ja noch heut zu Tage unter dem alten Namen H/eioeHe,

d. i, M a l v e, ausgerufen und feilgeboten ! Dies um so mehr , da —

wie bereits erwähnt — die Linden und Malven so wie botanisch, so

auch chemisch und dymanisch nahe verwandt find; ja Linn6, der Grün»

der der systematischen Botanik, ist noch weiter gegangen, und hat Hseie,-

«Hl'», den alten Namen unserer Lindenpflanze, zum Gattungs-

namen für mehrere amerikanische und asiatische Malven pflanzen

erhoben! —

Daß auch Me/oe^e eine wenig beliebte Gemüsepflanze sei , lehret

die Wissenschaft und die Erfahrung.

So wie die Malven und Linden mit einander botanisch ver>

wandt sind, so besitzen sie dieselbe nährende Pflanzengallerte,

als chemischen Bestandthcil und dieselbe einhüllende Heiltugend

fNe<i«e«»l«'n« smoi^enti«) . DieLindengewächse, wohin die ^/e-

ioeHe — Oco'c^c»-«« oit'ia?-«'«« 1^., die Gemüselinde, gehört, lie>

fern uns in den Blättern, Früchten und Samen mehrere Nahrungsmittel ;

bewirken aber andererseits, da sie nebst Schleim auch Gerbestoff ent-

halten, im Darmcanal leicht Neigung zur Verstopfung, ja im Uebermaße

und anhaltend genoffen, Magenschwäche, Störung der Verdauung,

Mangel an Eßlust, Stockungen im Pfortadersysteme, Cacherie und

Wassersucht, Krampfhafte Erscheinungen, welche die praktischen Alten

insbesondere dem anhaltende!» Genüsse der ägyptischen Me/ac/i? zuge-

schrieben haben mußten ; nur so ist es erklärlich, daß die alten Grieche»

(^nsonnrast. ni»t. plant.) sie mit dem Schimpfnamen ^o^e^c»'««

belegten. Selbst der verwandte arracanische Hanf, t?o^Ho»-«<«

c>aMeia>-,'s ^., gehört den verdächtigen Gemüsepflanzen an.

Vielleicht wird man auch das hebräische Verbum n^u (arabisch

mit Ona <^.!, sprich daher) nl«i^oH, iow^e »i>«i, woher ^^« und »>^<

/ «F«e««, /«F«'t«'«>«<s, so wie <^°, <?o»'>-«F»t«ni , mit den w i n t e r l i ch e n

Malven der Aegyptier und mit dem schlechten Nußkraut Hsa/i«»«/«
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des Hiobs in etymologischen Zusammenhang bringen; wornach Moser,

welcher das hebräische m^2, H/a//«»o^, arabisch ?>^>, d, i. Salzkraut

übersetzt wissen will, zu berichten wäre?

Daß die Gemüselinde oder HieiooHs, Oo»-<?Ho>'«« <Mon«

^., eine unschmackhafte und schwer verdauliche Gemüsepflanze, bezeugen

einstimmig ältere wie neuere Reisende und Naturforscher, wie Prospei

Alpinus (äe vlantiZ ^.e^riti, Veuetiig 1591, o. 28, äe Neäi-

eina ^.e^^tiorum, Venetiis 1591, lid. I, e. 10); Brehm (Reise

skizzen aus Nord - Ost - Afrika . Jena 1855, I. 155); Barth (Reisen

und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika. Gotha 1857, I. 444,

II. 200. III. 399. V. 427).

In jeder ausführlichen Reisebeschreibung über Negypten und über

Afrika überhaupt finden wir H/s/oc^s — Oa^o^o^«« oil'to«'«« I,

immer wieder. Neuerdings berichtet der in seinem Berufe leider zu früh

verstorbene Di-. Eduard Vogel, Reisen und Entdeckungen in Centn!-

Afrika (Leipz. 1860) in seiner IV. Reise von Mursuk nach dem Sudan,

auf Seite 135: „Gemüsegärten, durch Ziehbrunnen bewässert, erzeug

(in der Oase Bilma) mancherlei erquickende Küchenkräuter. Wildnck

send sproßt der von den Kameelen so sehr geliebte ^«i ^i^aFl e»

ic»»»«»,), eine blau»blühende, Manna-Tropfen ausschwitzende DeF«M

m<?«e (Schotenpflanzc), ebenso die als Gemüse verwendete M>i«eck<!

Stellenweise finden sich auch neben den wildwachsenden Akazien gepflanzü

Kalabassenbäume, deren Fruchtschalen viele Hausgeräthe abgeben'

— Feiner berichtet Vogel in seiner X. Reise von Kuka nach Sind«,

auf Seite 264: „Unter den Waldbäumen wird der Affenbrodbam

(H.ä2N80llia äiAitata) vorherrschend und bildet majestätische Gruppen

Die jungen Blätter sind in Sudan das beliebteste Gemüse und dienen

vorzüglich zur Herstellung schleimiger Brühen zu den wenigen Mehl» und

Fischspeisen , welche die afrikanische Kochkunst kennt. Zu gleichen Zweck»

verwendet man den an den Wohnungen oft angebauten SäH« ü'H

^öaiam«'te« «eg^i«««?«) und die M>i«eH«a/ doch soll besonders die

aus den Blättern der letzteren erhaltene Sauce einen für europäische

Gaumen abscheulichen Geschmack haben".
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Diese H/eioo^e der heutigen Aegyptiei — 6a7<?Ho^« oi«'-

in«'«« ^., halten wir für die Malve des Hiobs, und geben zur

leichteren Ucbersicht folgende Vergleichung:

Meermelde, Meerportulak, Salzmelde,

spinatftrauch)

Familie: l)uenoi>oäi2<:e»,e , Melden-

pflanzen, sinne.

Geschlecht : ?nlx3»mi», ^lonueei».

stiauch, lrutex.

ilm Mittelmeere (Griechenland),

,^u Zäunen verwendbar,

Wohlschmeckend und gesund,

»>l^»5 (U»IImus) von »>5, Salz, Meer?

>-»1<, n>»IIui!, mit Ul>» s».^.

(Gemüselinde, Iudenpappel,Iudenmalve,

Gemüseranunkel, ^leloeue).

I'ili»««»«, Lindengewächse.

?«l^»n6l!» I^Isnn^ii!».

Kraut, K«rd».

Zwischen dem Wendekreise in allen Welt-

theilen.

Das gewöhnliche Gemüse Aegyptens.

Uebelschmeckend und schwer verdaulich,

«Xi^n; s^Iimn») von « priv. und Xli^o;,

Hunger?

>>^<> maHueli, mit Oli» s».^.

Auch dürfte Hlnii«aoH durch das Epitethon N'tv''^l? «ie-s<'ae^

im Vordersätze unseres Hiobsverses näher zu bestimmen sein.

„Mli^aeH am Strauche, d.i. anHecken wachsend" erklärt

Rosenmüller; Andere: „beim Strauche, unter dem Gebüsche, um

die Rüsche, auf der Heide :c." ; die Vulgata: »et n^bo»'«»» e?<»-t«de«" ;

während die LXX dasselbe Substantivum n'!2>, «««^ hier wie Hiob

XXX, 7 durch Hvlio ^? «am«»« eeio, sc»«o, >>esc»?lc>, so««?»'««, s«»n

<l. Korinth. XIII, 1), 2, sl^ezilit«», e<io,/?'NF<'»-e «somo (Luc. XXI,

25) übersetzen , vergl. nun.

Zwar führt man von demselben hebr. Substantivum sl'a<?H gewöhn-

lich zwei Stämme an; der Eine svom arab. ^2. ?roäuxit, und syr,

Ka^> ^erininavit /3X«??«vc»> bei Matth. XIII, 26) in der Bedeutung:

Strauch'), der andere (vom arab. >.^> vili^sntillin ztuälum

>) Ueberdies erwähnt Moser in seinem Lexikon, aus Michaeli«, daß das

Arab. ^" ^'»-H) ein sehr bitteres Kraut, welches die Kameele gern

fressen, bedeute, während Gesenius in seinem Handwörterbuch« an das Aram.

)^» «N'll, <ama^«<?««, erinnert! Also eine Tamariske, worin sich die Rosse
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p<»8U!tiu!'t!lu) in der Bedeutung: Rede, Klage, Kummer, Gedan

ken, Geschäft, wenn nicht beiden, anscheinend so verschiedenen Nedeu

tungen von sl'a<?/i, dieselbe etymologische Wurzel zu Grunde liegt. Der

Pariser Professor Johannes Mercerus schreibt nämlich in seiner Ausgabe

von 1'li65i»uru8 I^inAuae Fanotae des ßai.ete» I'a^ninuZ, unter dem

Artikel MV (I^oc^ui c>re : et eoräe Neäital i : »ut Orare : et I^nc^rü,

et Oonkabulari , ^arrave aliüetione» , et ladores Luos) darüber

Folgendes: „huiäain lon^iu» vetunt nu^u» verdi siFnitieati«'

nein, oont'erente» euin ,INl^ «nta?-e, <^U28i «it Notare, et versari in

re nmril», et 8patio8ll, vel in inente, vel «ermone, »eeuin, «ut euni

«ltero, uncle n'V ^enei-Äliter, «^uiä^uiä e enräe, vel ore en^tat,

exnonunt, ut sunt HleäitationeL : (üullo^ui«,, Disnutationesi l'l-eoes:

«^uerelae unäe «aepe re^erie« r^ro anuä «e Oon^ueri, et taeite

Obmurinui-are, aut Nusitare, ut 71^,1. üt n'tv pro ^ueriinnnlÄ,

«^unmil^uä »e Huisinztituitet ^eneraliterpro^e^otio, «eeupatione,

czuae in 01 e est as.^iäue, et äe c^ua meäitatur. ^3i><<? eieei««i«< ei

a/<e^a»n «i^««^c»ilo«e»l nominis N'L> ^«<tec<? ^4/-ittsi«n« e terra

reeen« en^tan«, »ut super terrain, inc^uiunt: nt ab lud« äixit lit

1'2l< verder, r^inuL". Vergl. die verschiedenen Auslegungen und

Übersetzungen desselben hebr. Substantiv <3l'ac^ bei (^enes. XXI, 5;

XXIV. 63; Hiob XII, 8.

Somit wäre MaH««<?/i «ie-s«'«^, d i e K l a g e m a l v e d e r h u n g-

rigen Horiten, in Meiose der heutigen Aegyptier enthalte»!

Es gilt nun einen noch dunkleren Pflanzennamen: ll'uni t^V, <3^a-

^e«<?^ ?''^a?«l'»l, im Nachsätze von Hiob XXX, 4 zu betrachten.

Die Übersetzung der I^XX von <3«^o?-e«e^ l-'i^«»ll»l durch ein

nninen ^enerieuin: ?-n</i'a?, ^s««e«, s«o<??«i«<« a>>i>?<««t^a>-l«»i «?//-

iit?«^««»«, hat nirgends Beifall gefunden und wird ihn auch nicht finden

des Adrastus leicht verwickeln und hinstürzen konnten (Homers I!i»d. VI, 39)?

Ja wäre in unserer Nibelstelle unter «/»<H wirklich eine Tamariske, griechisch

sl^silx^, verstanden, so erlebte unser H/«tt«»c/i neue Licht» und Schattenschläge ;

denn Betrüger und Verläumder ließ der sicilianische Gesetzgeber Charondas mit

Myrica bekränzt durch die Städte führen, und es war also dort dieser Strauch

ein Symbol der Schande und Nichtswürdigkeit! (^lora zi^tboloz., von

Ur. I, H. Dirnbach, II, Abschn., Z, 12.)
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können! Denn so wie Mii/nae/K im Vordersätze, so wird auch sc^o-

?e«e/i >-'iHa»llm, im Nachsatze unserer Hiobstelle nur eine bestimmte

Pflanze bezeichnen können. —

Die Übersetzung der Vul^ata: „^»cii'a? ^«/l<^e^<)>-«»l" erregte

zu allen Zeiten gegründeten Zweifel, der auch dann nicht gehoben weiden

konnte, als man sich unterfing, den heiligen Urtext zu verstümmeln: als

ob die Horiten die Wachholder wurzeln, weil diese einmal nicht

genießbar, als Brennholz gesammelt und verkauft hätten.

Daß llN1> ^ot/iem, in der oft citirten Königsstelle den spanischen

Ginster, Fpa^l'u»« ^'unce«»n I>. bedeute, ist nunmehr durch unwider-

legbare Gründe zur großen Wahrscheinlichkeit erhoben. Es sei hier neu

erwähnt, daß in der Blumensprache <^«>-tt'«t?tt /««ce««« ^). die

Reinlichkeit, und der verwandte Besengin st er, 5/»a>-tl'ttm «oo-

^«««m ^., die Demuth bedeute.

Die gegenwärtig einstimmige Übersetzung und Auslegung von

FcHo>-e«<?H ?>'tH»»«»i durch >-atii'« Ae,««<««<»» , Ginfteiwurzel,

hat sohin, weil wortgetreu, vieles für sich; die Feuerprobe wird sie

dessen ungeachtet nicht bestehen können.

Gemeiniglich leitet man obiges Hiot^enl oder <c), H«ie?«, wie die

Araber das <3z)a^i««7« ^'«nee««t ^. oder richtiger die damit verwandte

6ml'st« Haetsm ^»'»^»i nennen, vom hebr. Verbum ^aiaml, itgl«»»«,

hei; man bringt damit <i??«/??«v des Aristoteles (bist, anim. IX, 27,

3?) und ???«.5?i5v des Dioscorides (IV, 158), weil verwandt mit

??»si?,v, jedwelcher Strick, ob aus Hanf, Lein oder anderer Pstan»

zenfaser bereitet, und inllsiüv, «sete/»«, so wie die ,1ent»e ^eniswe"

des Birgit (Georg. II, 75.) und des Martial (üb. I, 44.) in

etymologischen Zusammenhang. Aber schon <n«^?«> der Griechen

läßt andere Bedeutungen zu; so bedeutet <???«/>?«'> des Homer (Iliaä.

II, 135), Xiv25?55lj2?5v des Theophraftos (tust. r>I»nt. I, 8) und

°X«"«^°>l'.xn <7??«^<,3 des Strabo (III, 4) eine zu Flechtwer-

ken verwendbare Grasart; ja da <7??5l^5lv zugleich «e/e/'e be-

deutet, so heißt ??r«s?c,> in der weitesten Bedeutung jedwelche Saat'»

uergl. I>1!n. H,'8t. ^!tt. XIX, 2 und XXIV, 9. So kann auch das-

selbe hebräische Substantivum ^otsm, welches wir in der Königstelle

für eine Ginster art erklärten, in anderen Nibelstellen ganz verschiedene
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Bedeutungen einschließen ; vergl, das Thal Hei»»« bei Nummer XXX,

18. Auffallen muß es endlich, daß Aoien, welches — weil nomen

proprium einer Pflanze — in der Königsstelle und in unserer Hiobstelle

im plur. stehet.

Ebenso wird man hier das Bestimmungswort L>1V> ^e^o^e«^,

mit forschendem und sichtendem Blicke aufnehmen müssen. War es doch,

wie schon Bochart (<üan. p»A. 753) richtig bemerkte , bei den Punierr

ein noinsn proprium für FH^«o/>^//« <3i/-«^i'<)7l //., das spanische

Seifenkraut, wovon Dioscorides in seiner NÄtsrl», Nsäioa, üb. II,

oap. 192: „lirsiüuHlov, <3i»»«<<^i'o«, ^uo<1 — ^.tri 2upl3, H/«« ape!-

lant". Abgesehen davon, daß dasselbe se^o^e«^ auch als oomen

»pollativum dieselben übertragenen Bedeutungen zuläßt wie /5i(« der

Griechen, ^ncila? der Römer, und unser deutsches Wort Wurzel, aus

welchen Gründen steht, jeder Wortfügung zuwider, in Ho^o^e«^ /<ia

»»«'», gerade das Appellatiuum <3<?Ho^e«<?/i im Singular , dagegen da«

nomem proprium im Plural?

Somit läßt schon die Wortforschung mancherlei Bedenken zu, ol>

Fo^o^esc^ ?-'iHn»lz»l, wie bisher allgemein behauptet, mit /-»ei«'« ^e»

«ia/»«»») die Wurzel der Ginster, zu übersetzen sei.

Im Nachsatze unserer Hiobstelle handelt es sich über eine genieß-

bare Pflanze; daß aber die holzige Wurzel dieses Strauches — mögen

immerhin , laut glaubwürdigen Reisebeschreibungen , die wohlriechenden

Blüten sammt Blättern von den Kameelen gerne gefressen weiden -

genießbar sei und wirklich genossen wurde, hat man wohl für mög

lich gehalten, — eben weil sonst eine derlei Übersetzung keinen Ein»

bekäme, — doch niemals mit Gewißheit behaupten können! Im Gegen«

theile behaupten dieselben Reisebeschreibungen, daß für Menschen weder

die Blätter noch die Wurzeln der Ginster genießbar seien. „Der mehr

fach erwähnte Ästen» (Besenpfriemen) wird hier (in den Somhay

ftaaten) fast baumartig, denn er erreicht die außerordentliche Höhe

von 20 Fuß', schreibt Dr. Eduard Vogel, 1. e. p»Z>. 296.

Fassen wir ^l«^/iociei«« aus der Zunft der ^«p/i0t/sis«e> welche

in der Linnsischen Gattung ^/i«'«»» (Zwiebel, Knoblauch :c.) tag-

täglich unfern Tisch versieht, etwas näher in das Auge, so finden wir

in seinen häufigen Wurzcltnollen Nahrungsstoffe , wie sie das hungrige

^
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Volt der Honten braucht, ohne Zahl und Ziel ! Als Nahrungsmittel wird

^«/»Hex/ei«« im ganzen Merthume geschildert.

Bekanntlich bildet Stärk mehl <</<»»//<?>') den vorzüglichsten

Nahrungsstoff unserer Culturpflanzen; aus denselben drei Elementen-

Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, wie Zucker nur in anderem

stöchiometrischen Verhältnisse bestehend, gehen Stärk mehl wie Zucker

sowohl durch Natur» wie Kunstprocesse leicht in einander über. Dies be-

nützt die tägliche Haushaltung. Unsere Kartoffeln enthalten verhält

»ißmäßig wenig Stärkmehl (14 Procent; während Linsen 32, Scui>

bohnen 34, Veitsbohnen 46, Erbsen 50, Hafer 59, Roggen 60, Weizen

über 70, Mais 80, Reis 83 — 85 Proc. Stärkmehl enthalten). Wie

dagegen ganz anders die Wurzelknollen vonAffodill, dessen reichlichen

Nahrungsstoff mit den Griechen und Römern (Hesiod, Plato, Porphyr,

Theophrast, Plinius) ältere und neuere Naturforscher bezeugen.

Was wir hieraus nun geahuct, daß ^^/iotiei«« der Griechen

und Römer das <l>>^c»-e,,c^ ^'t^a«li',n der Bibel sein möchte, das

wird aus der Übersetzung der I^XX zur großen Wahrscheinlichkeit , um

nicht zu sagen zur Gewißheit erhoben.

Wir haben oben erwähnt, daß der Pflanzennamen «^55 schon zu

Plinius Zeiten unsicher und schwankend, und — je nachdem er mit

8m'riw» nsper oder Isnis geschrieben wurde, — verschiedene Pflanzen

bedeutete; daß insbesondere «5f«se^ der Alten auch «^,5 (mit

8m'iitu8 lenis) ; endlich daß eine Speise der genügsamen Alten, — berei-

tet aus ^«X«xn uüv «<7'/>?'5lX«5, — ebenfalls ciX'j«? (mit Lviritus

leni3) genannt wurde. Wenn demnach die IHX im Vordersätze von

hiob XXX, 4 zweimal (!) «!^5v (mit 8piriw5 leni«) setzen, wenn

sie ihr zweites «Xl^lv durch den Zusatz: „6?r2 Xlp,?u ^5</AX«u, proprer

/a»»e»» m»ANÄln", erläuterten: so haben sie das «Ho^o,-?«^ »-'^«m««

der Bibel in seiner Identität mit «c?^«^')? der Alten — >1«^'^c>«''si«<«

?amo««« D. gekannt und ausgesprochen.

Asphodelos läßt sich mit s'^oT-e«^ »''^mnl'm auch in ety>

mologischen Zusammenhang bringen:

Als Zauberpflanze kennt sie schon das graue Alterthum; so

?!miu3 Ni8t. Nal. lid. XXI. eap. 17, 8oct. 68: „T'raöitur ^«^H«-

tiei«««), et «nts^o»'ia« "«'//«»-«m (Thore und Thüren gelten ja für

den Lieblingsaufenthalt und Tummelplatz der Dämonen und Spuk-

0«st. Vi,li«lj. f. lltth, The»l. I, 24
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geifter) «»i«n«, rsnieaüu (Nnuilet) S8«s conti » «,e«e/i'oiv»'!t»» «olriam",

und schon früher Dioscorides in seinem Werke : De lacüs pl»ri>bi!ibuz

nie^icüineuti«, üb. I, 020. 155: ,??^l«?l?c>v öl 71^25 )<»l^«ö«5, aä

Ltiuilllllj (Kröpfe) te?««isi<' ?-«tt'a»e, aii«F «/lt«»- riiaQtÄßini8 laäix

(Megerichwurzel) »inizti-g, uillnu siutu et pslli ill»^atil, lapÄtüi

llßresti» i»6ix (Grindwurzcl) socien» uioclo, utist ^,«^^acieil ^»<i«,

iteniu,us ei^n^ii (Mannestreu). ^lununoiato vsi'o priu» o^usce

nomins, ou!u» Aratin sx^uiiitur, siui äsliet »uri vesvsrum, «

vlesLim» ootavu luu» uscius aä trieegiiuam, itac^us »ti«iiiF««^.

Dem lateinischen Verbum i«^o (s«eo, s^^kul», «???««>), wovon die

Composita 1 ai/l^«) ec»ii«</<?^ <?l>c«»lilFo, tieil^o, l'i/l^o, oiilFO, Hi»'«»«-

/«F«) »-eilFu, «»bi«Fo, entsprechen die lateinischen Substantiv«: il^ame«,

/iF«o«ti«»n, /«^«msTli«»», (ö«?/^,25, st?!?, «^«). Dagegen hat das

suoßwntivuu^ filurals: ^l^«t«>-«e (x«?«>5l<7l!5, x«?«^?/^,»!, ilf<«<l-

^«i-«) schon iin classischen Latein nur mehr die Bedeutung wie ^»««ieia

— Anhängsel zur Abwehr und Vertreibung von Krankheiten : I^dim

Vioturinu«, 1. linst, die ^Isäici olticiuui est cuiars, »eä <^ui«

n»ulti et incllntlltione st i«F«i«>'<'« cursnt. — Noch mehr im späten

Latein, wovon Dufresne in seinem Alot>Ä,riuin meäiils st inlim

tlltiniwti8 unter den Artikeln: ^/i^ailo-ae, ^/ilg>«t«>«e) F«baii^»

<«o-»s ^N-sve, /'^/»eie7'i'«t'«^, ausführlich handelt.

Da das hebräische Verbum llNI /-»</<»»«, anbinden, anspa»

nen, arabisch vollends einen Faden um den Finger binde»,

bedeutet: so wird man eingeladen das sudstantivuni pluials ll'yss,

^'<H»»«»l, in der Psalm- und Hiobstelle, mit dem 5ud»tÄntivuui p!ur»!e

^.l^atio-as in etymologischen Zusammenhang zu bringen; derartig

<8c^c>^e«<?^ >°'t^»W««, weil ?°«ti<a? /«a«i«>'»»'«»« -- eine Zauber

pflanze mit Asphodelus der Alten selbst etymologisch zu identisiren,

wenn wir gleich aus der Bibel vom hebr. Verbum /-«t»m, welches sich

einzig bei Mich. I, 13 findet, jene übertragenen Bedeutungen nicht voi

führen können, welche die übrigen hebr. Verba für iiF«/-e, z. N, t^l<

«/«»,, iL« »««>>, V^n e^clöu«<?^, 112t ««^ und 112t «»> »^ endlich °V?

^«lsoHas und ^?ni ^»<«^, zulassen.

Dann erwähnen wir, daß LN^> /eo^s^x, womit H<,^o^e«c,^ /i^n-

»ll« im Nachsatze unseres Nibelverses näher bestimmt wird, verschiedene

Bedeutungen zuläßt.
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Im weiteren Perstaude bedeutet /s^«,« jedwelches, aus dem

Pflanzenreiche genommenes Nahrungsmittel, als: Obst, Kräuter,

Wurzel, Samenkörner (1 Moses I, 29; II, 16); ier/iem im

engeren Verstände heißt aus Samenkörner Brod machen, und selbes

auch säuern und backen; isc^em im mittleren Verstände Kuchen, wo

zu dem Teige noch Mehl, Oel oder Fett und Honig kam. (Ioh. Hahn,

bibl, Archäologie, I. 3hl., 9. Cap., § 560.) Erwägend, daß iee/is,«

im Persischen Fleisch spei' «xoellontilliu) bedeutet, so hat Hiob, der

sX, 10) die nährende Milch und dir köstliche» Käse (Homer, 0<!)^».

IV, 89; VIII, 219; X, 234; I!i«<1. XI, 638) kennt. F^o^e«^

/-VH»?»«'n auch durch das ^itliotu» /sc^sm als verächtliche Gemüse

pflanze bezeichnet. — Somit wären Hs«//««^ und <3o/io?-e«<?H /iH«-

,«»« in ^'a^Ho»-«« o/i'tci?-i'«« /^., der I/sio,^e der heutigen Orien

taten, und in ^i«/)Heick/«s ^u«o/?<« ^., der Goldwurz, endlich

wieder gefunden, und der Bibeluers Hiob XXX, 4 erhielte Leben und

Sprache! —

,Sie pflücken Malve unter Jammer", d. h. Muskräuter, welche

der verachtete Esel verschmäht, suchen sie aus Hunger in »nmltivirten Gegen

den auf. Hat Hiob den Honten mit diesem Vordersatze viel gesagt, nun —

so sagt er ihnen im Nachsattze Alles: und , Gold würz ist ihre eiuzige

Speise", d. h. sie sind politisch und moralisch todt, sie haben keinen Sitz

m Parlamente der Völker , ihr irdisches Loos ist eben nur Leiden und

schweigen !



Erklärung der Vildertafeln.

1. <?«>'<!^c»'u« oi»>«7nt« /^., das I/aii««le^ desHiob, auf ^»d. I.. ist aus

.Prospei Alpinus' ?I»nt. Xeg^ptioo. l59l, 4.;" und

2. >I«^/ic>li^u« /'amo»«« ^,, das >8<?^c>^««e^ ^'i^am«'»> desselben, aus „La spar

Hauhin « lli«»tr, buwnie, »eu Mstc»-, ?!»„». l658, lol," entlehnt.





'lsl, I

 

Oliui-eliuru» olitorlu». ^, das „Mallullch" des Hiob.



IN, II,

 

H,«plioäew8 l2m<>»u», 2^,, das „Schoresch i'thamim" des Hiob,.
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Eine messianische Pronhezie des Ieremwß.

i. 33.

Von Prof. und Domcapitular vr, G. K. Mnyer in Bamberg,

Das gute Wort; der 5ohn Davids; der 5pröstling der Gerechtigkeit

5ein unzähliges Geschlecht.

an hat von diesem Hauptstücke die Verse 14—26 für

»nacht gehalten. Die Veranlassung dazu gab, daß sie in der alten

aleiMdrinischen Uebersetzung fehlen. Aber diese Übersetzung hat

nur ein geschichtliches Ansehen, mehr nicht, und da nur, insoferne

sie den ursprünglichen hebräischen Text abspiegelt. Diesem allein

stehen die Garantien des Alters, der uranfänglichen Ocffentlichkeit

und Heilighaltung zur Seite. Ein schon überzeugter Christ kann sich

auf eine noch höhere Bürgschaft verlassen, auf die Kirche und den

ihr verheißenen Beistand, der sie in der Wahrheit erhalten soll.

Jenen griechischen Uebersetzern sind vielfach Nachlässigkeit, Unkennt

nis), Willkür nachgewiesen. Sie haben öfter Wiederholungen wegge

lassen und haben übergangen, was ihnen keinen rechten Sinn zu

haben schien. Hier finden sich mehrere wörtlich mit vorausgehende«

Aussprüchen gleichlautende Stellen, und die unzählige Nachkommen

schaft Davids, welche angekündigt wird, mag ihnen allzu unwahr

scheinlich gedünkt haben. Ist diese zahllose Vermehrung Davids und

24"
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der Leviten doch in unseren Tagen wieder der Grund gewesen, welcher

die Acchtheit dieses Hauptstückes zweifelhaft machen sollte, da nirgends

bei Ieremias und bei den andern Propheten Aehnliches gesagt weide.

Daß dieß keine entscheidenden Gründe sind, daß namentlich der zuletzt

angeführte Grund am Ende nur auf Mangel an Verständniß beruht,

wird die Erklärung herausstellen, welche auf die schon vor Auge»

stehende Erfüllung verweisen kann. Uebrigens finden sich die betreffen

den Stellen in der Uebersetzung des Theodotion, und auch Theodore!

hat sie.

33, 1. Und das Wort des ewigen Herrn erging an Ieremws

zum zweiten Male, während er noch im Vorhofe der Wache gefangen

gehalten war, indem er sprach :

2. So spricht der Ewige , der es thut, der Ewige, der es aus

denkt, um es zu vollbringen, der ewige Herr ist sein Name.

3. Rufe zu mir und ich werde dir antworten, und dir Großes

und Schwieriges verkündigen, was du nicht weißt.

Die alten Uebersetzungen, die griechische, die syrische und die

Vulgata geben: Großes und Festes. Das liegt auch im hebräische»

Worte, welches ursprünglich abgeschnitten heißt, woran sich die Be^

deutungen, abschüssig, unzugänglich, befestigt anschließen.

Hier können beide Begriffe des Festen, Festbeschlossenen und

Schwerverständlichen ihre Geltung finden. Doch ist auf das Schwer

verständliche durch den Zusatz besonders hingewiesen: „was du nicht

weißt."

Wenn also in der folgenden Prophezie besonders schwer zu

Erklärendes vorkommt, kann es nicht befremden; es ist förmlich an

gekündigt, und tief gehende Erklärungen sind zum Voraus berechtigt.

4. Denn so spricht der ewige Herr, der Gott Israels, von den

Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die

zu Wällen und zur Verheerung niedergerissen werden ;

5. die dazu dienen, daß mit den Chaldäern gekämpft wird, und

daß sie voll von Leichen der Menschen werden , welche ich in meinem

Zorne und in meinem Grimme erschlagen lasse , weil ich mein Ange

sicht vor dieser Stadt verhülle, um all ihrer Bosheit willen.

Der König Sedekias und das Volk, durch falsche Propheten

bethürt, gaben dem Rathe des Ieremias kein Gehör, sich zu unter
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werfen '). Häuser und Paläste wurden niedergerissen, um in dem

»erzweiflungsvolleu Kampfe mit den Babylonicrn als Wälle zu dienen.

6. Siehe, ich lasse Vcrnarbung und Heilung für sie (die Stadt)

heraufkommen, und ich heile sie (die Häuser) und ich eröffne ihnen

(den Menschen) die Fülle des Friedens und der Wahrheit.

Es ist ein treffendes Bild, daß die Stadt vernarbt, indem

aus den Trümmern sich wieder neue Häuser erheben, wie ein Körper

vernarbt und heilt, indem aus den vorletzten Theilcn neue Organe

sich herausbilden. So heißt es auch im Buche des Nehemias : „Als

Sanabllllat und Tobias hörten, daß an der Mauer Jerusalems

bie Vernarbung sich erhebe, und die Lücken sich zu schließen be

ginnen, erzürnten sie sehr" °).

Sollte nicht Nehemias mit dieser eigenthümlichen Redeweise

auf die prophetische Stelle zurückgedeutet haben, da er ihre Erfüllung

berichtete? Denn die Wiedererbauung Jerusalems nach der Rückkehr

aus Babel wird hier vorher verkündet. Die damals niedergerissenen

Häuser, die nämlichen, sollen aus ihren eigenen Trümmern sich

wieder erheben, wie es denn auch geschah. Von der noch bevorste

henden Wiedererhebung Jerusalems ist dergleichen nie gesagt; es

dürfte nicht gesagt sein; es könnte sich nicht erfüllen. Wie leicht ist

bei Vorhersagungen der Zukunft aus weiter Ferne ein solcher falscher

Zug hineingebracht! Und in all diesen Prophezien kommt das nie

vor! —

Fülle des Friedens ist auch dem neuerbauten Jerusalem zu

Theil geworden. Der nächste große Eroberer des ganzen Orients,

Alexander, zog schonend in Frieden daran vorüber. Und Fülle der

Wahrheit wohnte in der heiligen Stadt fortan; denn nicht mehr

hat seit ihrer Wiedererbauung nach dem babylonischen Exil Götzen

dienst sie befleckt und von den Süllern ihrer Häuser stieg kein

Weihrauch mehr für Baal auf.

7. Und ich werde Gefangene Iuda's zurückführen und Gefan

gene Israel'«, und ich will sie erbauen, wie im Anfange.

Die alte lateinische Übersetzung hat: „Die Gefangenen Je

rusalems," anstatt: „Die Gefangenen Israel's." Diese Leseweise ist

sehr treffend; denn nach dem ganzen Zusammenhange vorher und

'! Kap. 27.

') Nehemias 4, 1.



— 376 —

nachher ist in diesen Sätzen von Jerusalem und nicht von Israel

die Rede. Doch kehrten auch Israeliten von den andern Stämmen,

namentlich vom Stamme Levi und Benjamin, mit den Juden aus

der babylonischen Gefangenschaft zurück. Und vorher schon war ein

Theil Israeliten von den zehn Stämmen nach Samaria zurückver-

pflllnzt worden.

8. Und ich reinige sie von aller ihrer Schuld , womit sie gegen

mich gesündiget haben, und ich vergebe alle ihre Missethaten , womit

sie gegen mich gesündigt, und womit sie mich verachtet haben.

9. Und es (Jerusalem) wird mir zum Namen, zur Freude, zum

Lobe und zum Schmucke sein , bei allen Böllern der Erde, welche von

all dem Guten hören, das ich ihnen (den Söhnen Inda's) gethan;

und sie gerathen in Furcht und Beben über all das Gute und über all

den Frieden, den ich ihm (Jerusalem) bereitet.

10. So spricht der ewige Herr : An diesem Orte, von dem ihr

sagt , er ist wüste , weil keine Menschen und kein Vieh in den Städten

Iuda's sind, und in den Straßen Jerusalems, die verödet sind ohne

Menschen, ohne Bewohner und ohne Vieh, wird noch gehört weiden.

I I. Die Stimme der Freude und die Stimme der Fröhlichkeit,

die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, die Stimme

derer, die sogen: Preiset den ewigen Herrn der Heerschaarcn, denn

gut ist der ewige Herr, denn ewig ist seine Huld; und (die Stimme)

derer, welche den Dank (die Dankopfer) in das Haus des ewigen Herrn

bringen; denn ich werde die Gefangenen des Landes zurückführen, wie

im Anfange spricht der ewige Herr.

12. So spricht der ewige Herr der Heerschaarcn: An diesem

Orte, der verödet ist, ohne Menschen auch und ohne Vieh, und in

allen Städten werden noch Hirten wohnen, welche Heerden lagern lassen.

Man hat dicß alles auch auf die Kirche gedeutet und auf

ihre Hirten die Bischöfe. Das geht nicht! Wie soll die Kirche

einmal verwüstet und öde gewesen sein? Und die Thierc sind neben

den Menschen genannt; sie können also nicht auch Menschen bedeu

ten. Auch ist die Oertlichkeit zu bestimmt bezeichnet, ja es ist be

sonderer Nachdruck darauf gelegt:

13. In den Städten des Gebirges, in den Städten des stachen

Landes, und in den Städten gegen Mittag, und im Lande Benjamin,

und in den Umgebungen von Jerusalem und in den Städten Iuda's
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werden noch Heerden unter der Hand des Zählenden vorüberziehen,

spricht der ewige Herr.

Man zählt die Heerden des Abends und bei andern Gelegen»

heilen, um sich zu versichern, daß kein Stück fehlt ').

Die Aufzählung der wohlbewohnten Städte ist dieselbe, wie

in der vorausgehenden Prophezie; sie entspricht merkwürdig dem

Umfange des jüdischen Reiches in den Zeiten nach der Rückkehr

»us Babylon. Von dieser ist bis hierher die Rede; und nun erst

kommt die Zeit des Gesalbten. Diesen Fortschritt in den Prophezien

hat man übersehen, und daher schon das Vorausgehende auf das

Neich des Gesalbten bezogen.

14. Siehe, Tage kommen; Ausspruch des Ewigen; und ich

erfülle das gute Wort, welches ich zu dem Hause Israel und über das

Haus Inda gesprochen habe.

Es kann an sich schon im Bereiche dieser Schriften keine

Frage sein, was das für ein gutes Wort ist. Aber sogleich wird

es auch hier naher bestimmt; es ist die Verheißung des Sohnes

Davids, durch welchen dessen Haus und Königthum in Ewigkeit

feststehen soll. Es ist der Scepterträger aus dem Stamme Inda,

den die Völker erwarten und dem sie gehorchen sollten. Darum

heißt es von dem guten Worte, daß es zu dem Hause Israel ge

sprochen ist über das Haus Iuda, denn von Inda sollte der König

du Ewigkeit ausgehen.

15. In diesen Tagen und in dieser Zeit lasse ich dem David

einen Sprößling der Gerechtigkeit sprossen und er schafft Recht und

Gerechtigkeit auf Erden,

Wir begrüßen ihn lobpreisend, Jesus den Sohn Davids, den

Gerechten. Wer ist gerecht wie Er, in der ganzen Menschheit, wie

sie seither sich dargelebt? Und wer Anderer schafft Recht und Gerech

tigkeit auf Erden, in wachsender Ausdehnung, in steigender Fülle,

seit zweitausend Jahren? Wer lehrte Gerechtigkeit und gab innere

Kraft dazu, wie Er? Ihm gehorchen wir Völker, und in ihm dauert

Davids Haus und Königthum wirklich fort, und steht sein Thron

fest — in Ewigkeit — denn er, der todt war, lebt nun ewig, und

er ist der Ewige in Person. So ist Alles zutreffend, als würde es

alter «t lioeäu». Vlrßil, üeol. III. 34.
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jetzt erst gesagt; so trifft es mit dem Auftreten und dem Wirken

unseres Herrn in der bisherigen Geschichte der Menschheit zusammen.

16. In jenen Tagen wird Inda gerettet und Jerusalem wird

in Sicherheit bewohnt werden und so wird man ihn nennen: Der

Ewige unsere Gerechtigkeit.

Wie! in den Tagen des Davididcn soll Inda gerettet und

Jerusalem in Sicherheit bewohnt werden? Sie sind ja schon vorher

aus Babel gerettet. Sollen sie nach der Rückkehr aus Babel wieder

einer Rettung bedürfen, so müssen sie — von Neuem ins Elend

gestürzt sein, so muß Jerusalems Sicherheit nicht fortgedauert haben.

Also ist es geschehen, so gewiß aber, als dieß geschehen ist und

Iuda jetzt in den Tagen des Gesalbten wirklich einer neuen Rettung

bedarf, so gewiß wird es gerettet werden und so gewiß wird Jeru

salem noch in Sicherheit bewohnt werden.

Von der Erlösung im geistigen Sinne allein kann die Ret«

tung nicht verstanden werden , weil von Jerusalems Sicherheit da-

neben die Rede ist. Wohl aber erinnern diese eigenthümlichen Aus'

drücke an jenen besonderen Schutz gegen Edom, nach dessen Ver

nichtung Jerusalem in Sicherheit soll bewohnt werden bis zm

Ewigkeit.

„Und so wird man ihn nennen: Der Ewige unserer Gerech

tigkeit." Dieß wird auch gegeben: Und der, welcher Jerusalem,

beruft, ist der Ewige, unsere Gerechtigkeit, oder auch: „Und da«

ist's, wie man es (Jerusalem) nennt: Der Ewige, unsere Gerech

tigkeit." Auch diese Übersetzungen geben einen richtigen Sinn. Wie

die Stadt Jerusalem in den prophetischen Schriften genannt wird:

„Meine (Gottes) Lust an ihr," „Gott daselbst" ') ; so kann ihr

auch der Name gegeben werden : „Der Ewige ist unsere Gerechtigkeit/

Aber der ähnlich lautenden Stelle des Propheten Ieremias ') ent

spricht: „Und so wird man ihn, den Davididen, nennen: Der

Ewige unsere Gerechtigkeit." Der verheißene Sohn Davids ist so

eben als der Sprößling der Gerechtigkeit bezeichnet, und als der

jenige, welcher Recht und Gewohnheit auf Erden schafft; man hat

also an ihn, nicht an die Stadt zu denken, wenn die Gerechtigkeit

') Ies. 62, 4. Ezech. 48, 35.

') 23, 6.
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erwähnt wird. Der Tert läßt dieß ursprünglich zu '). Die alten

Uebersetzungen haben auch das Fürwort auf den Gesalbten bezogen;

die griechische Uebersetzung in der Complutcnser Ausgabe; die syri«

sche; die chaldäische Umschreibung nach den Antwerpner Polyglotten,

und die meisten Handschriften , wie alle Ausgaben der Vulgnta.

Das Entscheidende ist, was folgt, weil es sich auf den Sohn Dauid's

bezieht, und zwar unmittelbar anknüpfend mit „denn;" es muß

also unmittelbar vorher vom Sohne David's die Rede sein.

17. Denn so spricht der Ewige: David soll es nicht an einem

Manne auf dem Throne des Hauses Israel fehlen.

Eben zu der Zeit, da der Thron des Hauses Israel umgestürzt

wurde und das Haus David aufhörte zu regieren, wird die Ver

heißung wiederholt, die an David ergangen war, daß sein Thron

ewig feststehen und seine Dynastie ewig regieren solle. — Die Söhne

Judas mögen sich sagen, wie sich das erfüllt hat, und wie es sich

noch erfüllen kann ! Nach dem babylonischen Exil war der Thron

Davids nicht wieder aufgerichtet worden und kein Sohn Davids

war König, Und wo ist das Haus Davids seit zweitausend Jahren?

Es ist wirklich noch da und regiert. Ein Sohn Davids thront

im Himmel, zur Rechten des ewigen Vaters, und — auf Erde»

dienen ihm die Völker, die Völker, welchen hinwieder seither die

Israeliten unterthan waren. Hier handelt es sich aber nach der

perspectivischen Auffassung der Prophezie von der letzten Epoche

seines Reiches, wo Inda gerettet sein wird, und Jerusalem in Si

cherheit bewohnt werden soll; da werden auch Inda und Israel dem

ewigen Davididen frei dienen und von ihm mit segennollcm Sceptcr

regiert werden. Sie werden erkannt haben, daß der Gesalbte, unsere

Gerechtigkeit, als der ewige Herr selbst angekündigt ist, wie wir ihn

wirklich anbeten als den ewigen Sohn des ewigen Vaters und zu

gleich als den Menschensohn, der uns vor Gott als gerecht hinge

stellt hat und durch den allein wir gerechtfertigt werden, „Und so

wird man ihn nennen: Der Ewige unsere Gerechtigkeit."

18. Und den Priestern der Leviten soll es nicht an einem Manne

fehlen vor meinem Angesichte , der ein vollständiges Opfer darbringt,

der mit Rauchwerk ein Speiseopfer feiert und ein Opfer vollbringt

alle Tage.

') ^ — li> lann man anstatt der masoretischen Punltotion ^ lesen.
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Das hebräische Wort für: „Ein vollständiges Opfer" heißt

gewöhnlich Brandovfer, welches ganz verbrannt wurde '). Das

Speiseopfer wurde mit Rauchwerk dargebracht, und bestand bei dem

täglichen Opfer aus Brod oder Mehl mit Oel begossen und au«

Wein. Das dritte hier gebrauchte Wort bedeutet das Schlachtopfer,

dessen Fleisch zum Thcile verbrannt, zum Theile gegessen wurde, und

dessen Blut zum Theile über den Altar gegossen, zum Theile über

das Volk gesprengt wurde, — „Es soll nicht an einem Manne

fehlen," heißt nach dem Hebräischen wörtlich: Es soll dem David

und den levitischen Priestern ein Mann nicht ausgerottet oder ver

nichtet werden.

Und nun fasse man diese Voraussagung genau in's Auge!

Es heißt nicht: Es soll nie an Männern fehlen, die auf Davids

Thron sitzen; und es heißt nicht: den levitischen Priestern sollen die

Männer nicht ausgerottet werden, die opfern. Die Übersetzungen,

nicht wie der Urtext von dem ewigen Herrn gegeben, haben die

Stelle wirklich verdorben, selbst nach der Erfüllung. Sie geben den

Satz: „Und an Priestern und Leviten soll es nicht mangeln voi

mir." Aber im Grundierte steht: „Den Priestern der Leviten soll es

nicht an einem Manne fehlen." Damit, aber auch nur damit stimmt

die Erfüllung in der Weltgeschichte vollkommen zusammen. Derselbe

Sohn Davids, dessen Reich nun die zwei Jahrtausende besteht,

bringt auch seitdem „alle Tage ein Opfer". Es heißt nicht in der

Mehrzahl: Er bringt Opfer; sondern dreimal ist die einfache Zahl

gesetzt. Dieß Eine Opfer, welches seit achtzehn Jahrhunderten der

Davidide auf Erden Tag um Tag darbringt, ist ein vollständiges

Opfer, ein Brandopfer ; es ist ein Speiseopfer, gefeiert mit Rauch-

werk, und es ist ein Schlachtopfer, denn es ist die Feier seiner völ

ligen Hingabe in den Tod; es ist sein geschlachteter Leib unter den

Gestalten von Brod und Wein, welche genossen werden; und es ist

sein in den Tod hingegebenes Fleisch , sein vergossenes Blut , sein

geschlachteter Leib.

Alle die Brand- und Speise- und Schlachtopfer des alten

Bundes erscheinen als Vorbereitung auf dieß Eine Opfer, als seine

Vorbilder. Darum heißt es: „Den Priestern der Leviten," den

Priestern aus dem Stamme Levi, dem alttestamentlichen Priester-

") 'NX»»«»??«!,, fi5>l9
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thumc, soll es nicht an einem Manne fehlen, der das eine wahre

Opfer darbringt, welches die alttestamentlichcn vorbereiteten und vor

bildeten. Während wir Christen anbetend die genaue Ankündigung

und die ungeahnt herrliche Erfüllung bewundern, sollten die Sühne

Iuba's das große, unabweisbare Zusammentreffen beachten: Seit

mehr als zweitausend Jahren, seit dem babylonischen Exil, sitzt kein

Cohn Davids auf dessen Thron. Aber in dem Davididcn, dem die

Völker rings auf dem Erdenrunde dienen, ist diese, wie alle Pro

pheten, über alle menschliche Ahnung hinaus erfüllt. Ohne ihn —

wie erfüllt sich die Voraussagung ? Ebenso sind seit fast zweitausend

Jahren keine levitifchen Priester mehr da, kein Brandopfer, lein

Cpeiscopfer, kein Schlachtopfer. Aber ein Mann, aus Aaron, wie

aus David entsprossen dem Fleische nach, bringt seit all diesen Jahr

hunderten Tag um Tag unter allen Völkern ein Opfer dem ewigen

Pater dar, ein Sühn-, Dank- und Bittopfcr, ein Brand-, Speife-

und Cchlachtoftfer. In diesen vollkommensten, hehrsten Opfern er

füllte und erfüllt sich immer umfangreicher diese Prophezie, wie es

lein Mensch vorher sich denken konnte. Noch einmal: Wo ist ohne

ihn die Erfüllung? Und ist eine andere denkbar, die entsprechender,

die größer sein könnte?

Seit wann doch hat das lcvitische Priesterthum ganz aufge

hört, seit wann bringt es keinerlei Opfer mehr dar? Genau seit

der Eine und Einzige Mann, welcher hier angekündigt ist, sein Opfer

gebracht hat und auf dem ganzen Erdkreis es wiederholt.

Das Zusammentreffen ist allseitig, groß und klar.

Der Gesalbte ist auch schon in dem prophetischen Psalm ')

als Scepterträger und als ewiger Priester zugleich angekündigt, und

durch einen anderen Propheten ist der Ausspruch ergangen : „Siehe,

ein Mann, „„Sprosse"" ist sein Name und er herrscht auf

seinem Throne, und er ist Priester auf seinem Throne" °).

19. Und das Wort des ewigen Herrn erging an Ieremias, in

dem er sprach :

20, Wenn ihr meinen Bund mit dem Tage und meinen Bund

mit der Nacht brechet , daß nicht mehr Tag und Nacht zu ihrer Zeit

feie»,

') Ps. 11U.

') Zachar. 6, 12, 13.
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21. so wird auch mein Bund mit meinem Diener David ge

brochen werden, daß er nicht einen Sohn habe, der auf seinem Thron

regiert ; und mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. —

Wenn einmal Tag und Nacht zu wechseln aufhörten! Wer

kann machen, daß dieser Wechsel so gesetzmäßig fortdauert? Was

tonnen wir Menschen thun, daß er nicht mehr fortdaure? So wenig

wir diesen Wechsel einstellen tonnen, so wenig soll es dem David

an einem Sohne fehlen, der auf seinem Throne regiert; und so

wenig soll auch das levitische Priefterthum als ein nichtiges ohne

Fortsetzung aufgehoben werden. Und nun steht es laugst vor unseren

Augen, wie das Gott vollführt. Aber noch Größeres, was noch

schwerer zu denken war, wird angekündigt.

22. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des

Meeres nicht gemessen wird, so werde ich den Samen meines Dieners

David vermehren und die Leviten, die mir dienen.

Man bemerke zunächst, daß es nicht heißt: „Und den Samen

der Leviten." Bei diesen ist also leibliche Abstammung nicht betont,

wie bei David. Aber wie ist denn dieß erfüllt, oder wie soll es sich

erfüllen, daß Davids Samen vermehrt wird, wie die Sterne des

Himmels und der Saud am Meere? Es ist bereits erfüllt, buch

stäblich, in jedem Sinne! Sind wir Christen, unzählig seit den

zwei Jahrtausenden, nicht das neue Geschlecht des neuen Menschen,

des Davididen, und zwar dem Geiste und auch dem Fleische nach!

Wir werden in ihm dem Geiste nach durch den Glauben und die

Taufe wiedergeboren, und wir werde» auch mit ihm ein Leib, sein

Fleisch und sein Blut, Ja, wahrhaftig, wir Alle, die wir an seinem

Opfer theilnehmcu, werden sein Leib, in uns fließt des ewigen Da

vididen Blut. Nicht allein eine Anschauung des neuen Testaments

ist dieß, daß der Gesalbte Nachkommen, ein Geschlecht hat, so ist

es auch in den Prophezieu angekündigt, und gerade in jenen, die

seinen Opfertod besonders ausführlich vorher verkünden : „Same wird

ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugeschrieben werden,"

hieß es im Leidenspsalm, und im Evangelium des Icsaias : „Wenn

er seine Seele als Sühnopfer hingegeben hat, wird er Nachkommen

schaft sehen" ').

') Pj. 22, 31, Ies. 5)!, 10.



Und wie? Wir alle nehmen an seinem Opfer Theil? Ja,

alle Christen der allgemeinen Kirche bringen ihn und sich mit ihm

dem Vater im Himmel als Opfer dar, durch den Dienst eines

neuen, unzähligen Priesterthums die Jahrhunderte herab vom Auf

gange bis zum Niedergänge der Sonne. So ist es vollständig und

buchstäblich wahr: Der ewige Herr hat wie die Sterne des Him

mels und wie den Sand am Meere das Geschlecht seines Dieners

David und die Leviten, die ihm dienen, vermehrt.

Wie wird sich dieß noch ferner, noch großartiger verwirklichen,

wenn alle Volker und auch die Kinder Israels in das Reich des

Lohnes Davids eingetreten, seinem Geschlechtc einverleibt, zu seinem

Priesterthume geweiht sind! Da sollen die Kinder Sions „Priester

des Ewigen genannt werden, Diener unseres Gottes", und auch aus

den spät zurückkehrenden Söhnen Israels will der Ewige «zu Prie

stern und Leviten nehmen" ').

Mit der Ankündigung dieser glorreichen Epoche schließt denn

auch diese Prophezie:

23. Und an Iercmias erging das Wort des ewigen Herrn, in

dem er sprach :

24. Hast du nicht gesehen, was dieß Volk sagte, indem sie

sprachen: Zwei Geschlechter sind es, die der Ewige erwählt hat, und

er hat sie verworfen. Und mein Volk verachten sie , weil es kein Volk

mehr ist vor ihren Augen.

„Dieß Volk," welches redend eingeführt ist, kann nicht das

auserwählte sein, weil das redende Volk von diesem als einem dritten

spricht, und weil es heißt: „Mein Volk ist kein Volk mehr vor

ihren Augen." Die Chaldäer sind also gemeint; diese glaubten wohl

die Natiou als solche vernichtet zu haben, nachdem sie die Haupt

stadt zerstört und die Menschen hinweggeführt hatten.

Die zwei Geschlechter werden auf das königliche und Priester-

liche Geschlecht gedeutet; aber es ist vom ganzen Volke Gottes die

Nede; deswegen muß es von den Reichen Israel und Inda ver

standen werden.

25. So spricht der Ewige : Wenn ich nicht meinen Bund mit

Tag und Nacht und die Gesetze des Himmels und der Erde fest

gestellt habe,

') Je!, 61, 6, 6ss, öl.
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26. so will ich auch den Samen Jacobs und meines Diener?

David's verwerfen, daß ich nicht von seinem Samen Regierende über

den Samen Abrahams , Isocks und Jacobs nehme : denn ihre Gefan

genen führe ich zurück und erbarme mich ihrer,

Nach dem Gange der Prophezie ist von der endlichen Wieder

aufnahme Israels in der Zeit des Gesalbten und seines neuen Ge

schlechtes die Rede. Damit trifft zusammen, daß die Erbarmung als

Schlußwort des Ganzen besonders betont ist, denn bei der künftigen

Rückkehr unter dem Banner des Davididen, des Gesalbten, soll

über sie die Fülle aller Erbarmungen Gottes kommen. Es trifft da

mit zusammen, daß die ganze Nachkommenschaft Jacobs erwähnt

ist und daß die Ankündigung so feierlich mit der Berufung auf die

Allmacht des Schöpfers beginnt. Daß diese Ankündigung unmittcl.

bar an die babylonische Katastrophe geknüpft ist, gibt ihr noch

größere Bedeutung; denn das ist eben so außerordentlich, daß diese

Nation heute noch eristirt, obgleich sie schon vor dritthalb Jahr

tausenden vernichtet schien, und daß, während jenes fast völligen

Untergangs ihr diese Fortdauer und künftige herrliche Tage voraus

gesagt sind. Uebcrdieß dauert die assyrische und babylonische Ge

fangenschaft für einen großen Theil der Israeliten noch fort; denn

nicht alle Juden kehrten aus Babylon nach Palästina zurück, vollends

die wenigsten aus den zehn Stämmen. Für die Nachkommen dieser

ist die bevorstehende vollständige Rückkehr unter dem Panier des

Gesalbten im Glauben an Jesus, den Sohn Davids, die Rückkehr

aus der assyrischen Gefangenschaft. Und so trifft zuletzt auch noch

dieß nach der gegenwärtigen Weltlage zu, daß eben diese Juden,

die im Orient und unter dem Drucke des Islam leben, und die

umherirrenden Israeliten von den zehn Stämmen zuletzt erst heim

kehren werden zu ihrem Herrn und Gott und in das verheißene

Land, während die Juden, welche unter uns wohnen, zuerst de»

Gesalbten erkennen und Jerusalem wiedererbauen werden; und diese

unter uns wohnenden Juden sind Nachkommen derer, welche von

den Römern hinweggeführt worden waren.

Es heißt „Regierende," nicht „Könige." Wohl ist für die

letzte Epoche noch in mehreren Stellen von Fürsten in Israel die

Rede, nie von Königen. Das dürfte auch nicht sein, denn ihr König

soll ja der Eine Gesalbte sein, der auf dem Throne seines Vaters

David ewig im Hause Jacobs herrschen soll. So kommt es oft auf
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ein Wort an und die Prophezien wären unter sich oder mit der

geschichtlichen Wirklichkeit und Möglichkeit in Widerspruch, Aber

nirgends findet sich in all den so verschiedenen Aussprüchen ein

solches widersprechendes Wort!

Nachdem wir diese Prophezie ganz kennen und verstehen, kann

vollends lein Zweifel mehr an ihrer Aechtheit sein. Sie bildet ein

abgerundetes Ganzes, wie alle messianischen Prophezien, die ganze

Zeit bis zum Weltende umfassend. Was auf den ersten Anblick

bloße Wiederholung vorausgehender prophetischer Sätze zu sein

scheint, auch das ist nicht ohne originelle Wendung wiedergegeben.

Oben hat es geheißen: „Siehe, Tage kommen, spricht der ewige

Herr, und ich stelle auf oder ich erwecke dem David einen gerechten

Sprößling." Das hebräische Zeitwort enthielt eine Anspielung auf

den König Iojakim. Diese Beziehung fand hier nicht statt, da Io-

Mm längst dahin war; das Zeitwort wiederholt dafür den eigen-

thümlichen Namen, welcher dem Gesalbten in verschiedenen Aus

sprüchen beigelegt wird: „In diesen Tagen lasse ich dem David

einen Sprößling der Gerechtigkeit sprossen."

Die Ankündigung der unzähligen Vermehrung des Hauses

David trägt in ihrer nicht leicht zu erfassenden Tiefe das Gepräge

der Aechtheit. Wie wäre Einer darauf gekommen, so etwas anzu

kündigen, ehe es da war, und wie hätte man daran denken können,

dem Ieremias etwas so Absonderliches zu unterschieben, was man

nicht verstand, und dem man keinen Sinn abgewinnen konnte, was

überdieß in den übrigen Propheten nirgends gesagt zu sein scheint,

und hier um so weniger zu erwarten war, wo fast nur bereits Ge

sagtes wiederholt wurde? So wenig wäre mau auf dergleichen

gekommen, daß diese Aussprüche sogar unverstanden verworfen wurden,

nachdem sie da waren. Schon die alten griechischen Uebersetzer haben

die ganze Stelle hinweggelassen und noch in unserer Zeit hielten

selbst christliche Ausleger sie für unterschoben: „Während hier

offenbar Wohlthaten versprochen werden sollen, sagt Jahn, scheint

eine so große Menge von Nachkommen Davids und von Leviten

vielmehr eine allzugroße Last, da sie alle kostspielig unterhalten

werden müßten. Der paradoxe Ausspruch ist einer Drohung ähn

licher, als einer Verheißung, und wird weder sonst bei Ieremias,

noch in den anderen prophetischen Büchern gefunden." —

Qeft, Bieitelj. f. loth. The»l. I. 25
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Wir lächeln über diese Bedenken und finden darin nur bestä

tigt, was im Eingange der Prophezie gesagt ist, daß Großes und

Schwerverständliches in derselben enthalten sein soll.

3. Rufe zu mir, und ich werde dir antworten, und dir Großes

und Schwieriges verkünden, was du nicht weißt.

Diese Ankündigung im Eingange der Prophezie, welche auch

die griechische Übersetzung hat, ist vollends entscheidend; die großen

und tiefsinnigen Aussprüche, welche die Menschen nicht einmal nach

der Erfüllung verstanden, müssen ursprünglich gegeben, müssen acht

sein; denn sie sind in jenem Theile des Ausspruchs förmlich ange

kündigt, welcher unbezweifelt acht ist. Wenn die Prophezie mit dem

13. Verse schließen würde, wäre nichts außerordentlich Großes und

Schwerverständliches, was sich ein Mensch nicht denken konnte, in

derselben ausgesprochen. Daß Iudäa wieber bewohnt werden könnte,

war nicht schwer zu verstehen, und jeder jüdische Patriot mochte

dieß erwarten. Aber Davids Samen, wie der Sand am Meere,

wie die Sterne des Himmels! Das ist etwas außerordentlich Großes,

Schwerbegreifliches, wovon sonst nirgends die Nede zu sein scheint,

und dessen Erfüllung in der Weise, wie sie vor uns steht, kein

Mensch ahnen konnte.

Wir aber sehen es erfüllt, des Davididen Blut stießt in unfern

Adern, jetzt schon ist es buchstäblich wahr, daß sein Geschlecht zahl

los wie der Sand am Meere ist; wer kann die Christen zählen seit

den neunzehn Jahrhunderten? Und wir sehen eine noch unermeßlich

größere Erfüllung vor uns in dem Gewimmel christlicher Völker,

welche über die neue Welt hin mit nicgesehener Raschheit sich an

wurzeln und vermehren. Im Ausblicke auf die Zukunft schauen wir

vollends alle Völker der ganzen Erde dem Davididen einverleibt.

Diese weltgeschichtliche Erfüllung in Wirklichkeit und Möglich

keit ist noch eine weitere unabweisbare Gewährschaft der Aechtheit.
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XI.

Die Reordinationen der alten Kirche.

Von Prof. Dr. Hergenrüther in WUizbuig.

III.

Die vom Patriarchen Melius und dem Papste Formolus ertheillen

Weihen. — Das neunte und zehenle Jahrhundert.

19. Unter den vielen und höchst wichtigen Fällen, welche das

neunte Jahrhundert für unser« Gegenstand darbietet, nimmt sicher

die active und passive Ordination des berühmten Patriarchen Pha

llus die erste Stelle ein. Photius war 1. ein bei Lebzeiten des

rechtmäßigen Patriarchen Ignatius intrudirter Bischof, widerrechtlich

eingesetzt, Usurpator eines nicht erledigten Stuhles; 2. geweiht von

einem mit kirchlichen Censuren belasteten, ja für abgesetzt erklärten

Prälaten, dem Gregor Asbestas; 3. gegen die Ccmones plötzlich

aus dem Lllienstande erhoben und ohne Beobachtung der Intcrstitien

in sechs Tagen durch alle Weihen befördert; 4. schon vorher als

Schismatiker, als Theilnehmer an der von Gregor Asbestas orga-

nisirten Parasynagoge angeklagt. Er war in mehrfacher Beziehung

irregulär, seine Consecration durchaus uncanonisch, Denen, die nicht

zu seinen Anhängern zählten, ein Gegenstand des Abscheu's ').

Dieser Abscheu gab sich in den stärksten Ausdrücken bei den Igna-

tianern, bei den Päpsten Nicolaus I. und Hadrian II. kund, wie

>1 Vgl. N»t»I. HIsx. n. n, 8»ee, IX, Di»5e>-t, IV,

25'
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auch auf dem achten öcumenischen Concil. Nichts, erklärte Nicola»«,

konnte der verdammte Asbestas ihm verleihen ; unwirksam war diese

Weihe schon wegen des Consecrators und ein verwundetes

trug der unwürdig Geweihte davon "). Dasselbe erklärte

Formosus nach der zweiten Absetzung des Schismatikers bezüglich

der von ihm selbst ertheilten Weihen ^) ; auch Hadrian II. sprach

von dessen „angeblichen" Weihen, die viel eher Ersecrationen seien,

und hob ebenso hervor, Photius habe nichts gehabt, also nicht?

geben können ^). Ja, Photius wurde geradezu von Nicolaus md

mehreren seiner Nachfolger, von Synoden und Anderen als bloßer

') Nieol, I. ep. u.u»llto major» (ziißue ??, I»t. CXIX, 1027): ym

(?Iiatiu8), ut eeter» llune omitt»iuu8, 2 Nre^orio 8^rlleu»»llo vel eeteri«

»odi»nillti<:i» ill8titutü8, imo äe8truetn8, conti» omue l»8 a1teriu8 vraeziäele

Hon vote8t Hoelszia«. Nain uierit« äe8tiuetu8 e88e ereäitur, <zni », äeztrncu

»eäiücÄli »perau», etiam 8i <^u» »1i» dun» inrt»»»e daduit, llimille eM

prae8>i!lltinui8 teiueritllti ooinmuiii«»i!8 peräiäit, Nain Ore^orlu» «zun mui«

c^ueill^uain »eäiüeare poterat, <^ui multiplieiter ^»m ll»8<:eb»tur eÜ8U8? ,

<3re^oriu8 er^n , <zui eallolliee »e 8^lll>äiee 6epo8itU8 et ÄU2tuem»til»w

erat, ^uemaärnuäuill pc>88st «^ueill^ulliii nruveuere vel beneäicere, ratio uulll

äoeet, I^itur niuil ?dntiu8 » (^re^urin pereenit, ni8i <zu»lltil!ll 6rez»

riri8 Iiaduit; niuil »uteill üaduit; uidil äeäit, ?er eorum «zuippe

ut le^itur, mllllN8 iiun<)8ltlo!!«m et invneatiuueill äabatur 8piritu8 8,, czm

lloverallt rQ>iuä»8 »6 vnillilluii! m»llu» levare. tleteruru <3re^nrin«, <zui

tr»ll8^re8»or <Äetn8 «8t le^i«, »ä iraeulläiain »ni Ul»^i8, <^ii»m »ä

euii8solÄ,ti ollem 2lieu^u8 8pirituill 8. per irllll08iti<>lleill 8ll»e m»u^z

8iue «Iilbiu provoeavit, eti»M8i i8, <^ui nräill2lläu8 erat, uull»8 alla« d»dere!

»idi re^u1»8 odvi»llte8. Hin« ellim 8erilltii!ll e»t (?8. 28): <Hni obturHt »nre-

8U28, ll» aiiäiat lezem, oratio eM8 erit iu osoelltuni, 8i «x»s«radili«, utique

et lloll auäibi!l8; 8i nou »uäibili», er^o illeltieax; 8i iuellie»!, pro-

ieoto ?Iiotio llillil Nl»«8t2ll8; nimiruill <zui vullleratum canu!

ver illanl iuau>i8 irlloo8itiouelu ootiü8 uadere äi^ll08eitur. , . . Nee äanmatu«

Mäiüoare, ll«c äer»o8itii8 erizere, ueo Ii^»tn8 potezt HuemHuarQ per impu«i-

tioueill rll»iivl8 provellere; iillll083ibile «8t euim uoruill »liyuiä üeri, Lbeuft

ep. 2<1 elerum ^Na ^nae llnner" I. e. r>. 1078, 1079,

^) I'oi!iio3. ep, Narl8i XVI. 440: «^y> «»'» ,,'iuv«?» i»^»i, »<7N< 7-«^-

«u» l^x^^' 0»'^^ »>i!»,^Z,i l«ü»«l ch«rl»c e»i-«< ««?»»sil^k«f , >I< «5)<l il« 7li l^'

<) 2»är. ll. ep. »ä Ißll»t. 869. ^I»ll8i XVI, 50: Yno8 rd°ti°8 i°

ssraäu u,llolibet oräill28«e piltatn» «8t, »d epi8eor»oruill iiuwsro ?el äi3'

llitate, yu»ill ll8urp»tive «e liete äeäit, merito 8e<^ue8tr»ute» . . > »^'

natio e^ll8 vel potiu« ex8eor»tio . , . p. 51. ililiil üabuit, yuoä «« »eijiiei!'

tibll8 piopillavelit, Griech, z>. 327: »illl« ll'xlx, »^'ilp «i«»lv.
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Laie bezeichnet ') ; Laien hieß man auch die von ihm Ordinirten ^).

Die römischen Geistlichen in Bulgarien ertheilten den von griechi

schen Priestern seines Anhangs Gefirmten die Firmung auf's Neue ')

und das achte öcumenische Concil ^) erklärte analog dem zweiten

von 381 in dem Canon über den Usurpator Marimus (s. oben §. 11),

Photius sei nie Bischof gewesen, noch sei er es jetzt, die von ihm

Geweihten seien ihrer Aemter verlustig, die von ihm eingesetzten

Kirchenvorsteher und Aebte seien abzusetzen, die von ihm geweihten

Kirchen wieder zu weihen. „Anathema dem Laien Photius!" wurde

laut gerufen, „Anathema dem Ehebrecher und Apostaten!" hieß es

mehrfach ') ; man ließ auf dieser Synode nicht die Analogie von

der Häresie zurückkehrender Bischöfe zu, deren Vergünstigungen nicht

einem solchen Ehebrecher zu gut kommen könnten '").

20. Dessenungeachtet haben viele Gelehrte '), und zwar mit

nicht zu verachtenden Gründen, diese Zeugnisse dahin interpretirt,

daß nur die Irregularität, nicht die absolute Nichtigkeit °) der activen

und passiven Ordination des Photius damit ausgesprochen sei. Sie

bemerken, keiner der hier gebrauchten Ausdrücke sei stärker als die

in den früheren Jahrhunderten in ähnlichen Fällen gebrauchten; sie

°) Metrophanes Lp, »<! Uan. ?2trie, (zi»ll»i XVI, 415) sagt von Ni

kolaus: »«l ««i-«'«si!>« X»<X!>>< «V<>^«5°l< 70Ü7!»,; die Briefe des Papstes an Photius

bezeichnen diesen nur als vir nruäLutigsinin». Ebenso nannten die römische Sy

node unter Habrian I, (U»ii»i I. L. p. 381), die Legaten Roms in der fünften

Sitzung des achten Concils (id. p. 344), Papst Stephan («p, »ä urnns» «dri-

»tilllio» I, «, p, 430 »' 7i?»sisil>Zki< X«l«<>5, Lp. »ä Lksil. Imp. id, p, 424 np<!<

>,«««><, z^Xoxo« 7»> ch«i-l«x), Papst Formosus (ep. »ä 8tvli»u. id. p. 440) den

Photius nur „Laien".

°) I'ormog, «p. eit,

') ?dot, sp. 2 LULvel. Oul. zlstropdau, Lp. oit,

') «au. 4. N»n«i XVI, p. 162, 400.

') »et. VII. I>l»u»i I. <:. p. 381.

">) »et. VI. Rede de« Metrophanes ib. p. 92, 353.

') Siehe da« Schreiben de« Jesuiten Melchior Imhofer an Leo Allatius in

l^,. Hllatii ä« pLrpLt, Ori«ut, Lt NLoiäeut. eou««u», lid, (ünloliill« ^ßr. 1648.

1^. II, e. 6, u. 12—19, p. 595—599. ^usuin. 1. «. p. 844. UnIt2Ll»u I. «.

l>. 151, p. 154 «L<z.

') So heißt es von den durch Photius Ordinirten Nun«. VIII, «an. 4:

uee »d illu or«»t«8 in «c> »»LLräotii ßr»än, in yllsin »d Lo piomoti «unt,

p «rin»llLrL,
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seien einfach daraus zu erklären, daß man dem Usurpator und Schis'

matiker ein unauslöschliches Brandmal für alle Zeiten habe aus

drücken, seine Handlungen dem allgemeinen Abscheu habe überliefern

wollen; man habe ihn 1,«ixoi>- und xon^x«? genannt zur Strafe

seines Ehrgeizes, zur drastischen Bezeichnung seiner Illegitimität

und der Profanation des Sacramentcs. Es sei ihm damit nicht

der bischöfliche Charakter abgesprochen worden, sondern nur die Le

gitimität, die Jurisdiction, das Recht der Ausübung des Ordo;

der wirkliche Besitz des Amtes; durch eine tietio ^uri» werde ange

nommen, daß der, welcher mit Verachtung aller Gesetze in eine neue

Stellung sich eindrängt, in seiner früheren Stellung, die ihm allein

rechtlich zukomme, verblieben; so heiße er auch oui-ialis, toreu«!^

»aeeulari» u). Man habe ihn zu den Laien zurückversetzt wegen der

Irregularität seiner Eonsecration, und die von ihm vorgenommenen

Ordinationen als yuoÄä etteetum nichtig betrachtet; ihm sei dn

usus et actus potestatis, nicht aber rioteutig, und Iiaditus entzogen

gewesen, und wie im Rechte illegitime agere gleich uon »gere

gedacht werde, so könne man von dem, der die Gewalt nicht recht

mäßig habe, auch sagen, er habe sie nicht. Daß aber die Giltigkei!

^uciaä sudstantiam nicht verkannt worden, setze eben die DePo

sition, die über Photius und die von ihm Ordinirten verhängt

ward, voraus ; sodann habe mau bei diesen Weihen eine Dispensa

tion für möglich gehalten, was bloße Irregularität, aber keine In

validität zu erkennen gebe; so habe der Patriarch Ignatius selbst

für den Chartophylax Paulus, den Photius zum Bischof geweiht,

bei Hlldriau II. um Dispens und Belassung in der bischöflichen

Würde nachgesucht ^), Erzbischof Stylian für die von Photius Or

dinirten an Papst Stephan V. (al, VI.) seine Fürsprache gerichtet °);

endlich habe Papst Johann VIII. 879 den Photius bei seiner Wie

dererhebung sammt den von ihm eingesetzten Bischöfen anerkannt

und nirgends eine Iteration der Weihen vorgeschrieben ^); und ob>

schon der genannte Papst von den Zeitgenossen vielfach der allzu-

großen Schonung für den schlauen Byzantiner beschuldigt worden,

') Llli-nn. Ä, 809 n, 38.

') Larou. 2. 871 ll, 5, 8.

°) U»rou, ». 87i» u. 4 »ey.
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so habe ihm doch Niemand aus seinem Verhalten in Betreff der

Weihen einen Vorwurf gemacht '). Die angeführten Argumente

tonnen wir auch noch durch Folgendes verstärken. Käme es auf die

bloßen Worte an, so müßten wir auch annehmen, Johann VIII.

habe alle vom byzantinischen Patriarchen, und zwar von dem als

legitim anerkannten Ignatius für Bulgarien mit Verkennung der

Iurisdictionsrechte Roms ordinirten Geistlichen als ungiltig geweiht

betrachtet; denn seine Worte ^) lauten kaum minder scharf als die

seines Vorgängers Hadrian II. über die Photicmer. Aber Jo

hann VIII. bezeichnet jene Geistlichen auch als illioits eougtituti ');

er erkennt an, daß sie im griechischen Kaiserreich und in den Gren

zen ihres Patriarchates kirchlich fungiren dürfen; Jene, die seinem

Decretc gehorchen, sollen, sofern sie vor dem Abgang nach Bulga

rien ein Kirchenamt hatten, dieses behalten, und Jene, die keines

hatten, ein erledigtes erhalten, und wiederum werden ganz adäquat

ihre Ordinationen als unerlaubt bezeichnet '"). Was die in der

Vulgarer von den Abgeordneten des Papstes Nikolaus wiederholte

Firmung betrifft, so hat man zwar behauptet, die photianischen Geist

lichen hätten vorher nun lits negus ex torma, Noelesias die Fir

mung gespendet "); aber dafür liegt kein Beweis vor und weit

richtiger läßt sich sagen '°), daß die Firmung der Photianer darum

als ungiltig angesehen ward, weil sie Priester, und nicht Bischöfe

crtheilt '2), wozu aber noch hinzugenommen werden muß, daß Bul

garien ä« ^urs zum römischen Patriarchate gehörte, in dem nur Bi

schöfe, nicht auch bloße Priester firmen konnten ").

21. Was insbesondere den Papst Nikolaus I. betrifft, so hat

dieser sonst Grundsätze ausgesprochen und ein Verfahren eingehalten,

7) 8e1vaß3io I. o. §. II, z>. 303,

') ^od. vm. ßp, 78 2ä lFU3t. (UHU«: XVII, p, 67, 68): «Hui a te vel

2 8ubi«<:ti» tibi eouzeci'Ätioui» luuuu« »e<:«z>i3«s äieuutui . . , uui tu»«

oiäiuatioui» , iiuo iuoläiuatiniii» »unt . , . uua« vol tu v«1 episoopi tui

oongeeia»»« in »liaun ßr«,äu putaiitui Nool«»!»« et«.

') ^otl. ep. 79 z>. 68, 69 »ä Dpi»o. et Olerioo» Oraeo. in Lul^,

") Ibiä. oläiuatioue» iliicitÄ,» perz>8tr2,ute»,

") Imhofer bei Allatius I. e. u. 16 p. 598.

") Nolt-elau I. e. n, 1S4.

") Das sagt Photius selbst «p. one^ol. Vgl. L»l»n. 2, 863 u, 37.

") Vgl. Benedict XIV. ä« 8^uuä. vinee. I.. VII °. 7.
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welche die eben entwickelte Ansicht vielseitig bekräftigen. Ei hat

ganz die Grundsätze Augustins adoptirt '), und indem er die von

einem Pseudopresbytcr ertheilte Taufe für giltig erklärt, führt er als

Analogie an, daß auch Acacius von Konstantinopel, vom päpstlichen

Stuhle entsetzt, nach dem Briefe des Papstes Anastasius (§. 14)

wohl ein unwürdiger Spender war, aber Diejenigen, die von ihm

Sacramente erhielten, keinen Schaden erlitten; er beruft sich aus

I, Kor. 3, 7, gleich Augustin (§. 13), und schärft nachdrücklich ein,

daß der Schlechte, der Anderen das Gute reicht, nicht Anderen,

sondern sich den größten Schaden bringt "). In seinem Absetzung

urtheil über die verbrecherischen Erzbischöfe Günther und Thiet-

gaud 2) braucht er für die Amtsentsetzung durchaus genaue und

präcise Ausdrücke und nennt dieselben omni saoeräotü olNeio alle-

no», omni enißeonali rezimine exuto»; ganz ähnlich sagt er von

Photius in dem entscheidenden Synodalurtheil ^) : sit omni saeer-

äotaii nonore et nomine aiienu», et omni olerieatu» <Mci«

rn-orsu» exutus; von Gregor Asbestas heißt es in dem Urtheil

(Cllp. 2): eum omni «aeeräotali oarere ato^ue privatum lore mi

nisterio, ohne Hoffnung auf Wiedereinsetzung. Ebenso correct ß

die Censur über die von Photius Ordinirten: eos omni olsnWÜ

ultreio nrivamu» et so» nenitu» seHuostramns ^). Die Worte der

Sentenz können nur die gegebene Erklärung bestätigen. Dazu kommt,

daß ein anderer wichtiger Fall, der unter seinem Pontificate verhan

delt ward, ebenso bestimmt die Grundsätze dieses Papstes erhärtet,

22. Erzbischof Ebbo von Rheims hatte im Jahre 835,- mit

Absetzung bedroht besonders wegen seiner Vergehen gegen Kaiser

Ludwig, sich selbst des bischöflichen Amtes für unwürdig erklärt und

war von allen bischöflichen Functionen entfernt worden ; aber W

ward er zu Ingelheim von Kaiser Lothar restituirt, bei welcher Ge

legenheit er seine frühere Resignation als erpreßt und ungiltig be

zeichnete '). So nahm er in Nheims die kirchliche Verwaltung wieder

') S. die oben 8 4 e Note 25 angeführte Stelle und e, 5 0. XV ,, »

') H,ä oouLuIta LuIßHi. o. 15 (Nissn« «ÜXIX p, 986, 987).

') Laran. a. 863 u, 4. 5 «p, 7. ili^ns I. e, p. 850 »e<z,

<) Larou. », 863 u. 21 ««y.

°) Idiä, «, 2, 3 u. 7, 8.

') Klau»!, XIV, 658 ««<i, 774 ««y.
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»uf und ordinirte mehreren Geistlichen, Aber er wurde bald von

Carl dem Kahlen verjagt und eine Synode von Bourgcs soll ihn,

wie sein Nachfolger Hinkmar behauptete, abgesetzt haben ^). Hinkmar,

der 845 den erzbischöflichen Stuhl von Rheims bestieg, setzte die in

jener Zeit von Ebbo geweihten Geistlichen ab, und um seine eigene

Legitimität gegen die Ansprüche des noch lebenden Ebbo (dieser starb

erst 851 in Deutschland) zu behaupten, sah er diese Ordinationen

desselben (nach der Abdankung) als uncanonisch und, wie es scheint,

»uch als ungiltig an ^). Die abgesetzten Geistlichen klagten 853

auf der Synode zu Soissons gegen Erzbischof Hinkmar; aber diese

entschied zu Gunsten Hinkmar's, excommunicirte jene Cleriker und

erklärte, alle kirchlichen Anordnungen und Functionen Ebbo's seit

seiner Verurtheilung für eitel und nichtig mit Ausnahme der Taufe.

In diesem Sinne hatte Bischof Immo oder Emmo von Noyon eine

Schrift vorgelegt, worin er mit Autoritäten, Stellen von Papst

Innocenz I. u. a. m. nachzuweisen suchte, Ebbo habe nichts mit-

theilen können als seine Verdammung, und die mit dem Verur-

theilten in Gemeinschaft Stehenden könnten keine Ehre und Würde

in der Kirche genießen *). Man wünschte für dieses Urtheil die

'» Vgl. Hefele Com. IV, S, 82, 96, 97, 99. N»WI, älex. 2. N, 8see,

IX et X. Visselt. VII äs e3N8Ä ^Vultaäi,

') ^usniu. I. e, p. 838,

^) A»ta1, H,1ex. I, e. p. 386 «6. Ling, bemerkt hiezu ! De oräiui« exe-

eiitioue, uou äe oräiue ipso »gedatur, estczue iutsllißenänill Imiuoui» »uf-

srz^iuul, Oräinem t>»ouit Nt>bo legitimo et eauouieu iitu euuseelatu» eni-

5ÜNPU», nun uaduit ^uiisäietieneiu st uräiuis exsec^uenäi notestatem , oaun-

lliee äevositu»; sie itac^ue »d illo oräiueiu, o^uem badedat, suscipere po-

wer«, o^ui 2d illo i»m ex»,uetoiato sunt oräiuati, uon oräinis exse^ueuäi

potsstateiu , c^u» e«,red»t, 8ie eti»!u illtelliguiitili üaee veida: ^v»iüi>ll'

tionem rltil^u«, o,UÄ,m liabuit, per plkvaiu n>2uus imoositiouein

ei« äeäit," Huoä miiuilum illi «zni ipsi oauouiee äeposito neo legitime

restituto »oieute» voleutes eoiuiiiuiiieÄverullt , llou potileiint ad illo gr»tillrn

<zuou.ue saeraiueuti elim oräiue leeipeie, ut rei »eil. iuudeäieutiae aäveisu»

üeelesiae äeeret», ^et, V. äeeietum est » 8vuoäo, nt c^iiiäu^niä in

oiäillllti nuibu» eeeles. iäem üddo post ä»mi! »tionem sn»m

«gerat, seeunäum tiaäitioneui »post, 8eäis... praeter 8. dap-

ti«ma, c^uoä in nomine 8. ^riuitatis perleotum est, irrituui et

vaennru dabeatur, et oräiuati ad eo seele». Araäidus privat!

perpetuo Iiadeailtiir. <Hu»e exeeptio äe daptismo i6 unuiu siguiüeat,

ut u^ui »eiente» »b episoopu äeposito oräiuati kueraut, suuluiu oräinuru exe-
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Bestätigung des römischen Stuhles und schützte auch vor, eine solche

erhalten zu haben. Aber Leo IV. hatte erst genaueren Bericht und

Vorlage aller Acten verlangt, die er aber nicht mehr erhielt, und

Benedict III. gab 855 ^) eine Genehmigung mit der Clausel : „wenn

es sich in Allem so verhalte, wie Hinkmar berichtet," und vorbe

haltlich aller Rechte des römischen Stuhles °); mit der gleichen

Einschränkung erneuerte Nikolaus 863 auf Hinkmar's Ansuchen diese

Genehmigung '). Bald kamen aber Klagen an den Papst über das

jenen Geistlichen zugefügte Unrecht, und Carl der Kahle intcrcssirte

sich lebhaft für einen derselben Namens Wulfad. Daher schrieb

Nikolaus im April 866 an Hinkmar, er habe aus den Acten des

Archivs ersehen, daß die Legitimität des Urtheils von 853 nicht

ganz feststehe, Hinkmar würde am besten thun, jene Cleriker selbst

wieder einzusetzen, würde er das nicht wollen, so solle eine neue

Synode zu Soissons zusammentreten und das Ergebniß ihrer Be-

rathungen dem apostolischen Stuhle vorlegen. Darüber schrieb der

Papst auch an andere Bischöfe und an Carl den Kahlen ^). Die

Synode entschuldigte den Hinkmar, daß er die Cleriker nicht resti«

tuirt, weil ihm das gegen die Canones zu verstoßen scheine, hielt

den Beschluß von 853 als zu Recht bestehend fest, erklärte aber,

man könne Gnade für Recht ergchen lassen, das überlasse sie dem

heiligen Stuhle '). Obschon der Papst viele Kunstgriffe und Täu

schungen, die Hinkmar sich hatte zu Schulden kommen lassen, rügte

und mit der bloßen Begnadigung der betreffenden Geistlichen, die

ein Recht forderten, nicht einverstanden sein konnte '"), so löste sich

diese Sache, deren weiterer Verlauf nicht hiehcr gehört, in ganz

eution« privarsutiir, <^>ii vsro ad eoäsin bapti2»ti uulli propt«lsa pneu»e

eaunuicÄe »ääicelenwl, Aehnlich Iuenin I. e. p. 839. In bei zweiten Sitzung

ist nur vom Fungiren der fraglichen Geistlichen die Rede; wenn Ebbo, heißt

es, gerecht entfetzt war, iniuiztrllre nee potuei-unt nee äebuerunt; war er unge

recht entfetzt, fo tonnten sie am Altare dienen.

°) Laruii. n, 855 u. 15.

°) Nicol. I, ep. üevei-eutlLsiiuuii! Mgn« p, 1093 «ey, L»rc>n. a, 866

u. 55-59.

') Larnii. ».. 863 u. 64.

«) Laron. ». 866 ii. 49 »ey. Vgl. Hefele a. a. O. S. 300-302.

°) Nawl. ^.1«x. I. o. p. 389—392. Hefele S. 302—306.

">) Larou. a. 866 n. 53 «s<z. 66.
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befriedigender Weise; ja einer dieser Geistlichen, Wulfad, war von

den Bischöfen selber, inconsequcnt genug, auf den Stuhl von Bourges

erhoben worden "), Der Papst spricht hier entschieden mit Be

rufung auf Leo den Großen aus, daß, was immer für ein Mensch

Abo gewesen sein möge, die von ihm Ordinirtcn keinen Nachtheil

erlitten, und ebenso führt er das Zeugniß Anastasius II. an ^);

obschon er den Ebbo für unschuldig und ungerecht entsetzt gehalten

;u haben scheint "), so ordnet er doch die Wiedereinsetzung der

Entsetzten auch für den Fall an, daß sich das anders verhalte. In

der ganzen Controverse war bis dahin die Rechtsfrage, ob Ebbo's,

des Entsetzten und nicht canonisch Restituirten , Ordinationen un-

giltig und unerlaubt gewesen, der anderen, ob Ebbo wirklich cano-

»isch entsetzt und nicht canonisch wiedereingesetzt worden, nachgesetzt

worden — und letztere war es auch, die jetzt noch auch nach der

Restitution jener Geistlichen von Hinkmar und der Synode von

Trotzes ventilirt ward "). Sonst finden wir in der französischen

Kirche keine Neordination indicirt; Agobard von Lyon stützte sich

auf Gregor I. und Anastasius II. und gibt wohl zu erkennen, daß

er die richtige Ansicht von den Sacramenten hegte '^).

23. Wohl macht der römische Bibliothekar Anastasius, der den

letzten Sitzungen des achten öcumcnischen Conciliums anwohnte,

einen Unterschied zwischen den Ordinationen des Ebbo und denen

des Photius zum Nachtheile des letzteren; aber nicht insofern, als

letztere absolut nichtig gewesen wären, sondern nur insofern, als die

von Photius Ordinirtcn ohne alle Hoffnung auf Dispensation, Be

gnadigung und Wiedereinsetzung gelassen wurden, während man diese

") Laron. I. «. n 64,

^) ep. Iieveienti3»iinuin Hli^ue I «, n. 1161, Larun. 866 n, 65: Ve>

nimtamen uu»Ii»l:uuiuue tuerit vel ^uaeeuinHue neltulerit l^obo, 2 »e oräi-

nl>ti», uui nitiil praeter nunnlitktein et udeäientiain exliiduerunt, nulluni

plni»,!« intulit otlenäieuluin , czuouiaill, nt ü. I^eu il<1 N»uro» seriden« it»

äe <^uoä»in Nllxiino (s, 8- 14 Note 4) eto. Nt Hn»«t28iu» ejn»äein apostu-

üeae 8eäi« pr»e8nl, u^uoä rnali dun» ininiztianäo »idi tantuiuinoäo nneeant,

ue« Leeleziüe »llerÄiuent» eanunaeulent , »ä H,n»«t»»iuui nrineinem zoriden»

eviäeuti«8iin» ratione <Ieiuon8ti«t.

") sn, 108 »<! Hinein»!-, n. 1109; en. II« n. 1112 eä, »lizne,

") Uebei die weiteren Verhandlungen s. Hefele ll. a, O. S. 309 ff,, 318 ff.

"> H.l;oK. lid. äe ni-ivil, et ^ure 8»eerHut«Ii c 15—13 (<3»l>Hnä. XIII

P. 437.)
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den von Ebbo Oldinirten gewährte. Ebbo sei doch einmal legitimer

Bischof gewesen, wie auch Acacius; Photius aber, wie auch Ma°

rimus, niemals, sondern stets Invasor und Ehebrecher; die von den

Elfteren Ordinirten seien darum wie die in Häresie gefallenen Bi

schöfe bei ihrer Rückkehr in ihren Graden aufgenommen worden, die

Ordination der Letzteren aber sei für immer entsetzt; seien ja auch

im Ehebruch erzeugte Kinder von der Erbschaft ausgeschlossen, wäh

rend ein anderes, wenn auch noch so schweres Verbrechen des Va

ters sie nicht davon ausschließe '). Diese Vergleichung hat aller

dings manches Schiefe, aber ohne alle Wahrheit ist sie nicht. Freilich

haben einige Jahre, nachdem Anastasius dieses geschrieben, die Söhne

des „Ehebrechers" und dieser selbst volle Anerkennung erlangt.

24. Wie verhielt sich nun aber Photius selbst zu unserer Frage?

Hat er, wie einige Berichte aussagen, wirklich die für feine Sache

gewonnenen Ignatianer reordinirt? Sicher scheint uns, daß er den

von seinem vielgefeierten Oheim '), dem Patriarchen Tarasius, aus

gesprochenen Grundsätzen (§. 11) huldigte, wenigstens in seinen

Schriften. Nicht nur führte er in dem von ihm bearbeiteten Nomo«

canon das Verbot der «^«^««poia^ll«? nach dem oben (§. ?) be

sprocheneu apostolischen Canon und den afrikanischen Concilien an °),

°) Hn»»tÄ8. Äpucl Lalon, l>, 871 n, 14, Hlan8i XVI, 208: tzll»eiitni,

eui 8eä«8 »vo8t«Iie» eu8, <^ui » ?Iic>ti<> ä»mug,t<> in äiver8!8 8unt Neel«8i»e

ßla6it>n8 iu8tituti, »lue reeuperatioue äep08ueiit, ouiu »d NKdone ä-nn-

nato »»erato» et p»8t »8t».ntibn8 epi»Lopi» <Iepn8!t08 in8t3,ul»li cleorev«rit.

8eienäuin s»t , czui» ?tx>tiu8 tllinc^nÄin ueonli^tu8 et »äultei, c>ni et »eil.

viventi» Neele»i»m invazerit, et »d excemlnunieati« »t!zue äepc>»iti» eni8oopi8

luerit ordinatri», nuin^uaiu »it epi»ec>pu8 äietu8 et nraiunlß».tn8 , 3eä neo ni

(«zni) ab eo inanri8 iinoo8itionein Äeesnernnt, eninp»iatu8 viäel, llaxinio

L^nieu, iv8<> et uiäin»ti8 »d eo » 8eeunä» 8^uoäo ouiu oläin^teie <-eniiI»i«.

Nbdo »ntein Ilt>einen8i8 ez>,, licet pc>8te» 8it äez>08itu», <zu»u6c»^!ie tarnen

evi8eovn8 luit, czueinaäiunänin et Heaeiu», äe onju» oiäiuÄtioue ?. 8t»tnit

Hnll8ta8iu8, ut «eil. <zuo8 no«t ällinnationem oininllvit H.o»eiu8, null» noltiu

I2e8ioui8 atti^erit, veuic^ue 8i nllter iue>i8 »äultei e8t, et ezo ex »änlteli«

u«,8e<>l, proteetn ut ille^itiuiu8 ex n»ereäit»te repellor, <zuc»ä taiueu uou

patei-er, 8i p»tei nieu8 nrodaretur verlleitei Koinieiä», Aehnlich Metlophanes

von Smyrnll in der sechsten Sitzung des achten Comil«, Uan8i I, e. v. 352, 353.

') ?nc>t. ep, 2 ene^el. n, 42 p. 42. ep. 2 «ä Xienl, ?.

'> I^omne. tit. I e. 25, (0t. I^»i, 8pie. Rom. VII, II p. 86, 8? ) Die»

selben Tanones führt auch Lou8tÄutiu Narinellavolu« üpitume eanonuin tit. 3

NN. (I^ennel, >Iu8 6i°. Ilein. I n. 25.)
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sondern er behandelte noch in einem größtentheils zu seiner eigenen

Vertheidigung bestimmten Schriftchen ') auch besonders die Frage :

„Welches sind Diejenigen, die von der Ordination durch verurtheilte

Vischöfe keinen Nachtheil erlitten?" *), wobei er durch verschiedene

tiichenhistorische Facta, von denen mehrere bereits von uns ange

führt worden, die Initerabilitiit des Ordo darzulegen suchte. Unter

dm verurtheilte« Bischöfen werden auch wegen Häresie und Schisma,

sowie wegen verschiedener anderer Verbrechen abgesetzte und excom«

municirte angeführt. Wir wollen die Antwort des Photius auf

jene Frage vollständig wiedergeben. „Als Paulus von Samosata

murtheilt ward, wurde keiner von seinen untergebenen Geistlichen

seiner Würde beraubt, obschon sie mit ihm zugleich Dasjenige be

gangen hatten , was der Grund seiner Absetzung war ^). Bei der

Entsetzung des Nestorius wurde keiner der von ihm Geweihten ent

setzt °). Petrus Mongus, der schon als Priester vom heiligen Pro-

terius entsetzt war, conspirirte mit dem Mörder Timothcus zu dessen

Tddtung, nahm nachher den Stuhl von Alexandrien nach dessen Tod

gcwllltthätig ein, und anathematisirte täglich die Synode von Chal-

cedon'); und doch wurden die von ihm Geweihten, obschon er ab

gesetzt, obschon er Mörder und Ketzer war, obschon sie selber zu den

Häretikern gehörten, als sie Buße thaten, aufgenommen und aner

kannt u). Felix von Rom nennt in seinem Schreiben nn Kaiser Zeno

dessen Verordnung, wornach Petrus wohl aus der Kirche ausge

schlossen, Jene aber, wofern sie Reue zeigten, aufgenommen werden

') 2u!«»7«7»l »«i «noiecheK bei Fontani «UVH« äeliciae eluäitollim

NoieutiÄ« 1785 vol. I ?. II p, 29 seq., ^ne ?? Fl. t, LIV.

»««>«! <?^N«N5«X°'!'«>' «!>1-« l'«l^» ii » l«"<>< üllH^pcH^. Wir haben hierüber kein

bestimmtes positives Zeugniß, dem Photius lagen aber sicher ältere Quellen vor.

Die späteren Anhänger diese« Paulus wurden aber sicher nicht in solcher Weise

anerkannt. Vgl. oben Z. 8.

p^«!. Vgl. oben W, 11, 13.

') Vgl. IHei^t. Lrev. e, 15 ^«t»I. ^lex. 82«e, V «. 5 §§. 4, 5.
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sollten, einen göttlichen Typus'); er tadelt ihn aber in seinem

Schreiben, daß er Petrus, den er aus der Kirche gestoßen, gleich

wohl wieder in dieselbe eingeführt, und daß er den Johannes

verfolge '"). Meletius von Antiochien, der von Herätikern die

Weihe erhalten und an die Stelle des Eustathius von Sebasic

kam, dann nach Berrhöa transferirt, darauf wieder von ihnen

in Antiochien als Bischof eingesetzt ward, wurde von der Kirche

anerkannt, während Jene als Häretiker gebrandmarkt wurden "),

Die von Sergius, Pyrrhus und Makarius Geweihten wmden,

während jene als Häretiker aus der Kirche ausgestoßen wurden, »ls

sie Buße thaten, anerkannt ") ; ebenso die von dem Pneumatomachn

»?:»»Xl5 7-l!^«». Das Schleiben des Papstes Felix III, an Zeno (bei L»7<m, «

483 u. 31 »eq,) bezeichnet die kaiserlichen Erlasse nur als 8»<:ra3 venei-MW,

pllßin»« tu»« »erenitati», nplee« ve»tl08; im Griechischen wurde ein in Vyz«!>!

geläufiger Terminus substituirt. Ueber die kaiserliche Verfügung selbst heißt e« i»

dem Schreiben: Vo» ?etrum »peoi»Ii nntants» «lo^in, quo<I illioit« »« i^

x»näriu»s in^'e<:i»»«t eeele»!»«, c>innS3, <zui tain »b eo c>u»ii> »b b»«rstiea li»»

tue» ^»m «leluneto lu«r»nt «räinati, »i inti'» 8n!t» tempor» !°e»ipi»oerent, »ä

eommonionem catnolioi l'imoiliei m»llä»«ti» re«ip!, nnu etl»in nä innle pr«e

8umti ^!-»<lu« Privileg!» äe«>-«verati» »dmitti, eon»«<zlient«i- »ä<leute3, «

teroz äeterlor» «ubiturn», 8i eliFsr« ineliara nc>Iul»8eut, Fellf wollte also niil

ohne Weiteres diese Geistlichen als solche aufgenommen wissen, sondern möglichji

die Strenge der Eanones wahren.

i^ltur Äuimo deztillm, gUlllü 2 ^seßit»!» l^dristi äuxi8t!» aniA«u<I»m, III e»lllw

6enua p»tiui!ni »aevir« pernieiem? Oerte le^ibu«, <zu»8 univsrsi» lmoonitis,

m»^i3 vulti« vinei quam ^rumul^are eontrali» ; qu»nto 8»tiu8 lu«rit, inteme-

r»t» vsrsiztere, qu»s deri pro int«^r!t»t« r«tineu<In totiu8 l!«<:Is»!»« orotuli«tiz,

quo et tui «»tlinlioi Impesü 2Uotor!t»8 lnoouvul«» pklm»u«»t «t nibi! »eeeH>>.

quoä »ctiku» »pu6 Dominum ve»tra« ft-lieitati ob»i»t2,t «to. Vgl, üvnßs. 8 k

III. 14, 20. Niu«pu. XVI. 12.

") p. 34: NkXlVl«« » '^,^i!>x^< "'^<> »!pl^«cöx xllporo^Hcif <,«>>« ^?7i-

»»^ll^«< 'H^loxcl'll« L?i<'?»»ii<><, l'xl/i'^x «< »lpe^l»«!, ii><<f^!>^l'vi»x, «i/ro« i!«^

i-^,< «ü»X^^«< «Trlie'xZ^, Die in Klammern eingeschlossenen Worte fehlen im Oä,

»Ion»?. ß8. l. 88. 8o«. N. N. I, 2 sagt vom antiochenischen Eustathius, dei hier

mit dem von Sebaste in Armenien verwechselt scheint, daß er von Berrhöa mit

Antiochien transferirt warb. Ueber Meletius vgl. Z. 11.
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Macedonius Ordinirten. Den Acacius belegten die Römer noch bei

seinen Lebzeiten mit Anathem und Absetzung, nach seinem Tode aber,

als Iustinus auf dem Throne dem Anastasius gefolgt war, sandten

sie an diesen eine Gesandtschaft, und indem sie den Acacius aus

dm Diptychen strichen, nahmen sie unter dem damaligen Patriarchen

Johannes die von Jenem Ordinirten als Amtsgenossen auf und

hielten mit ihnen Gemeinschaft "). Die von den Häretikern Ana

stasius und Nicetas Geweihten wurden von der siebenten Synode

anerkannt "). Und Meletius (von Lykopolis) war unzähliger Ver

brechen schuldig, usurpirte fremde Bischofsstühle, bedrängte und

quälte die Märtyrer, erhob sich gegen den eigenen Patriarchen,

raubte ihm seinen Stuhl, verband sich mit Arius, ja er opferte

sogar, wie Sokrates berichtet, in der Zeit der Verfolgung den

Götzen, und wurde deßhalb von dem Patriarchen Petrus abgesetzt.

Und dessenungeachtet, obschon er öfter entsetzt war, erhielt er später

doch, wenn auch nicht die volle Macht, doch den Titel eines Bischofs

zurück." '5). Klar ist es, daß Photius hier zeigen will, daß die

Kirche stets die von häretischen und verurtheilten Bischöfen in ge

höriger Form crtheilten Weihen als giltig anerkannt hat. In ahn«

ilp5^l?«ü i-»!5 e»»X,>?i'»< e« 3lcoxH«v<>)v ^ci'»x<!ii7«>>i'e< ilfXizliexH'!'?«. Nergl. die

Rede de« Tarasins im siebenten Concil ß. II,

/!5?°! "7IK '^»«^^ll^lov BH?lX5l/^«^^«<, 7I>5?/3c»?!!lM!<«!/ 7I^< IluVllX »lll 1-«x ZIN^I>X^^

», 51? n. 3 »s<z, ; a. 519 u, 2. «ecz.)

l/3i«^< 5Z«xb'!^»>' cruwic»/, Anastasius und Nicetas waren itonollastische Patriar

chen von Lonstantinopel , die im siebenten Concil auathematisirt wurden. (Nllnzi

XIII, 398 »ey,) Ihre Ordinationen ließ man aber nach dem Antrage des Tara-

siu» unangefochten.

^) K»l IVIcX«^!<>< 3e ^»^ü'lox l^»x»< ^e^olc ^ilnn, 68: ^e^»!<«() l,«?l>>i^?!

Zp«x»x ^'»^«?l, <7^v»?i»'X^'! '^Pli'«, «< il X«^ei 2««si«^< (H, H. I. 6) x«i l!< i-»»>

li^/i»x t?ieZu?e x«l il» ^«üi-» l!^» «^ Ill^ou ««Z^^5Z?> «XX' » si«< li x«i x»HH-

flZl ^»XXülXK, U^^sssi!» t! «Oll ^ ^X Ilp«^l<!'^>, »XX« 73 -7» «vo^« ^«ü «'^l^XO^OU

«'«i^ift. Ueber Meletius vergl. Nplpti. d»ei-. 68, l'Keo^. Hasi. l'ab. IV. 7

Nach Sotrates I, 9 gab ihm die Synode von Nicä'a ^Xi!v i-<> l>v»>l» ^< ^<^c,

den von ihm Ordinirten aber ^,x ^i^„ »»i i^v Xc.'i°^7i'Hv. Vgl. oben §. 9.
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licher Tendenz machte einer der Schüler und Lieblingsjünger de«

Photius '") , Erzbischof Zachnrins von Chalcedon, in der sechsten

Sitzung des achten Conciliums ") das Beispiel von Petrus Mongu«

geltend, dessen Ordinationen nicht verdammt worden seien, obschon

er hauptsächlich an den Beispielen des Marcellus von Ancyra, des

Flllvian von Antiochien und des afrikanischen Priesters Apiarius «,

nachweisen will, daß das Urtheil der Römer nicht stets Geltung und

volle Wirkung gehabt habe. Des Photius Schüler und spatem

Nachfolger Nikolaus Mystikus scheint ganz dieselben Grundsätze gehegt

zu haben; er setzte zwar nach seiner Wiedereinsetzung die von Euthy-

mius Ordinirten ab, ließ aber nach hergestelltem Kirchenfrieden viele

derselben, die sich ihm unterwarfen, und zwar nach ihrem Ordina-

tionsalter zu, wie sich aus seinen Briefen erschließen läßt '^); De

positionen finden wir häufig, Ungiltigkeitserklärungen nicht.

25. Im Angesichte solcher Aeußerungen und Thatsachen ist e«

schwer zu glauben, daß Photius die auf seine Seite übertretenden

Ignatianer reordinirt haben soll. Abgesehen davon, daß er bei seine!

zweiten Erhebung mit seiner Aussöhnung und seiner Freundschaft

gegen seinen heiligen Vorgänger prahlte '), war Ignatius in seinen

Augen höchstens ein verurtheilter und abgesetzter Bischof ") , sicher

nicht hinter Denen stehend, deren Weihen, wie Photius versichert,

in der Kirche Anerkennung gefunden haben. Oder sollte seine Praris

nicht mit seiner Theorie in Einklang gewesen sein? Aber einem

solchen Vorwurf wird sich der gewandte Mann kaum ausgesetzt

haben, zumal, da das oben erwähnte Schriftchen höchst wahrschein

lich in die Zeit fällt, in der er die fraglichen Neordinationen vor

genommen haben müßte. Uebrigens sind die Worte des Nicetas ')

°°> Vgl. ?Ii«t. SP. 106, 1«? p, 151 «eh.; ep, 221 p. 329 «S.Z.; «?, w,

223 p, 267, 333 «6. I.ollä!n.

") U»n8i (Ion«, t, XVI p. 348, 349,

") Vgl. z. B, üilieul, «p. 109 p, 387—389. («»i 8pwil, Ilun>»u, t, X, ll >

Larcm. ». 920 u. I, 2,

') 8?n. rdnt, »et, II. N»u»i XVII, 424,

') Besonder« nach der Synode von 861 , die Photiu« gegen ihn mit den

Legaten des Papstes gehalten.

') Niest»» »p. I^»n«i XVI, 288: «u< u'?r<> «ü «7!»^ (lFU»t.) «It^'



— 40l —

»on der Art, daß sie nicht nothwendig eine wirkliche Vornahme

derselben ausdrücken, sondern leicht so gedeutet werden können, es

hätte Photius wohl gerne Wiederholung der Ordination gewagt,

Lust dazu getragen, aber bei dem allgemeinen Abscheu dagegen sich

darauf beschränkt, die Amtsinsignien unter bestimmten von ihm ver

faßten Gebeten den früheren Ignatianern zu überreichen. Das war

sicher ein reconciliatorischer Ritus, wie ihn auch Ignatius auf der

Synode von 869 angewendet"); von diesem hatte Nicetas, wohl

mit einigen Entstellungen, gehört. Dahin führt auch der Bericht

ä« »wurozmti», wornach Photius seine angebliche Reordination

Mnx^ ^«^x,?««,/« genannt haben soll ^), vielleicht mit Rücksicht auf

die vom Nicanum (s. oben tz. 9) erwähnte ^vanxo,'?^« ^«<^o?ov<«.

Wenn bei Nicetas steht: „er versuchte zu reoidinircn," so ist hier

eine wirkliche Reordination daraus gemacht worden, was um so

leichter geschehen konnte, als aus Nicetas wahrscheinlich ist, daß

Photius dafür besondere Gebetsformulare verfaßt °). Daß er die

geistlichen Gewänder kaufte und als Geschenke gab, spricht ebenso

gegen eine eigentliche Reordination '). Aus dem von den Ignatia

nern dem Photius gemachten Vorwurfe ergibt sich aber auch, daß

diese Partei hierin keine anderen Grundsätze als die von Photius

angedeuteten verfolgte.

26. Indessen sind hier noch keineswegs alle Schwierigkeiten

beseitigt. Es könnte immer noch Photius die Meinung gehabt

haben, in den von ihm angeführten Fällen habe die Kirche durch

ihre Anerkennung die fehlerhaften Weihen sanirt, sei es mit was

immer für Mitteln, den Ignatianern gegenüber könne er als legi

timer Patriarch die bei ihnen ertheilten Weihen irritiren. Aber

<) S. oben ß. 4 Note 55.

^ D« »t»urnp«ti3 p, 445: ^°>/< ?iXe^«u< Z« x«i ^>>5X5i,«°',!)»i?c, ^u"?«»?^

Xllp»?!>V!«!< «nX,5<?«f «I/7-^V,

°) «U51-!«»! el/'x»! hießen insbesondere die bei der Spendung bei Sacra«

mente gebräuchlichen Gebete und Worte. L»I»»in. iu e, 1 »p,.- ^ «?r' «xX^n'ce«

') Daß Photius Kirchen wieber geweiht habe, die Ignatianer geweiht, ist

nicht befremdlich; abgesehen davon, daß die Consecration der Kirchen lein sacra-

mentaler Ritus ist, war die Reconciliation derselben allenthalben ini Gebrauch.

c>eft. Viertelt, f. lo»h. Ileol, I, 2S
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dafür hätte er in der älteren Kirche kein Fundament gehabt; der

apostolische Canon 68 redet nur von Häretikern, was Ignatius sicher

nicht war; eine Irritation yuoaä etteowm lag schon in der über

die Widerstrebenden verhängten Deposition, die völlig seinen Zwecken

genügte, während die Klugheit forderte, die sich ihm Anschließenden

nicht zurückzustoßen; die angeführten Fälle setzen ein allgemeines

Princip voraus, dem Photius sicher nicht offen zuwiderhandeln wollte,

die Meinung, daß ein an sich giltiger sakramentaler Act erst nach'

träglich völlig irritirt werden tonne, dürfen wir bei ihm nicht ohne

sprechende Belege voraussetzen. Ueberhaupt ist mit dieser Auffassung

nicht das mindeste gewonnen und die Analogie der von ihm ange

führten Thatsachen spricht völlig zu seinen Gunsten.

27. Aber — könnte man sagen — in dem Concil von 861

scheint wirklich der Antrag gestellt worden zu fein, alle Weihen des

Ignatius für nichtig zu erklären und zu verdammen — ein Antrag,

der wohl fälschlich in den Acten oder in dem Briefe Michaels HI

den ziemlich unfreien römischen Legaten in den Mund gelegt, in der

That aber von den Freunden des Photius, und dann sicher M

ohne seine Billigung, vorgebracht ward. Dafür sprechen die Brieii

des Papstes Nikolaus '). Hierüber ist indessen bei dem Abgang dn

betreffenden Acten schwer zu urtheilen. Doch war es höchst mh»

scheinlich eine List und ein Betrug der Photianer, die dem Abscheu

vor dem verurtheilten Ignatius einen um so schärferen Ausdruck

verleihen zu können glaubten, wenn das gegen ihn gesprochenes'

dammungsurtheil auch auf seine Ordinationen ausgedehnt ward;

daß man hierzu die römischen Legaten die Initiative ergreifen ließ,

ohne den Antrag zu einem förmlichen Beschluß zu erheben, könnte

vielleicht darauf hindeuten, daß man von der römischen Kirche eher

als von der byzantinischen die Irritation von Weihen angenommen

glaubte ; übrigens ist die Cassation und Damnation der Weihen m

der Suspension und Deposition zu deuten, wie das auch in anderen

Urkunden vorkommt,

28. Weiter läßt sich aus den Briefen Hadrian's II. einwenden,

daß das von Photius 86? gehaltene Concil die Nullität der Weibe«

') Nieol. I, ep, 5. 8«leui»«iiu! ^»ffs ll, 2031 : «Ziioä »utem »«»even>tll,

law» lui»«« Ie^ato8 uo8tr<>« z>n»t äamnatioiiLiii ?«Iißiosi»«imi vili I^u»!ii ?»

tliklcbae, omuLni «jn« onugsoi'Monsii! äebere e28«»li, äamuali »t<zue ««!>>
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der Gegner ausgesprochen habe und diese Aussprüche zu Rom gegen

Photius und die Seinen retorquirt worden seien. Die betreffende

Etelle in der römischen Synode weiset klar auf die photianischen

Acten hin und will das in diesen gesprochene Urtheil auf seine

Urheber angewendet wissen; insbesondere auf Photius selbst, der

die Aeußerungen seiner Synodalgenossen sehr wohlgefällig aufge«

nmmen haben soll. Darauf läßt sich antworten, daß diese Aeuße

rungen ') nichts Ungewöhnliches enthalten. Der unwürdig Geweihte,

heißt es, erhalt nicht nur den heiligen Geist nicht, sondern verliert

»uch den, den er vorher hatte. Darunter ist offenbar die Gnade

ck Wirkung des heiligen Geistes verstanden; denn der heilige Geist

»ls solcher ist untheilbar; die Gnadenwirkungen aber sind einer

Icheidung wie einer Steigerung fähig. Weitere Aeußerungen liegen

nicht vor; der Abgang der Gnade wie der Jurisdiction scheint allein

von den unerlaubten Ordinationen ausgesagt zu sein. Sudann konnte

leicht ein Synodalmitglied sich den Gegnern gegenüber in sehr

harter Weise aussprechen, ohne daß Photius das zu corrigiren für

gut fand, was in gewissem Sinne auch von seinem Standpunkte

aus gesagt werden konnte.

29. Nicht minder wichtig als die Geschichte des Photius ist

für unsere Frage die des Papstes Formosus (891-896), na

mentlich aber das gegen ihn und die von ihm Geweihten nach

seinem Tode beobachtete Verfahren. Formosus hatte (nach 864)

unter Nikolaus I, den bischöflichen Stuhl von Porto erlangt, war

866 zu den Bulgaren gesendet worden, wo er sehr beliebt wurde,

und bekleidete bis 875 mehrere wichtige päpstliche Gosandtschafts-

") N»är!»u, «p. »ä Ißu. ^lausi XVI, 51: ?uutio eerte uraesiäeute äio

wm est: H,b 2N2tIiemÄti2»tis, ec>use<:r»tu« nun »olum neu lleoi-

pit Lpiritum »»uotum, »«6 et yuuä »,nte» dabuit klameu »uler-

tllr »K so. Verum uu»mvi« boe t^rauui ktwtii äietum ikvore, ipseque super

lüijusmoä! seuteut!» äeleetutu» oum m»Ie » »e promot!« enusensum ei prae-

dueiit, nuamvi« et!»m neu i!s, 6e uuidus uoe Oustra äiotuui e«t, valept enap-

t»n: <zui» t»meu v«r»eiter äiotum e«t, eorum nia^is ä»mu»ti<>ui uroeul 6ud!c>

eon^ruit, <zui »d »n»tl>em2ti22tu et 6»mnlltc> ?l>nti<z per impositionem manul?

unu luerum, seä vuluu» iu e»z>ite »useeuerunt. In «zun er^n ^'uäiein

iuäi«2veruut, »eouuäum Nvau^elium ^uäieauäum est äe eis et

in «zu» meusur» mensurati »uut, est eis uti<zue rem etieuäum.

Da« gleiche Maß und die Vergeltung lag offenbar in der DePosition und dem

Anathem.

26»
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Posten '). Aber 876 ward er von Johann VIII. wegen einer Eon«

spiration gegen Carl den Kahlen, wegen eigenmächtigen Verlassens

seines Sprengels und ehrgeiziger Plane u. s. f. ercommunicirt und

entsetzt 2) , und im September 878 mußte er zu Troyes einen Eid

ablegen, daß er nicht nach Rom kommen, sein bischöfliches Amt nicht

mehr ausüben, noch bei den Großen Schritte für seine Wiederein

setzung thun wolle '). Diesen Eid hielten Viele für erzwungen und

ungiltig ") ; Thatsache ist, daß Iohann's Nachfolger, Marinus, 833

den Formosus von demselben entband und in sein Bisthum wiedei

einsetzte ^), dem er auch bis 891 ruhig vorgestanden zu haben scheint.

Seine Wahl zum Papste war, wenn auch Luitprand ") das Gegen-

theil berichtet, eine regelmäßige und ruhige '). Die Krönung des

Lambert (892), aber noch mehr die des deutschen Arnulf (896) zum

Kaiser ^) reizte die italienischen Parteien mächtig gegen ihn. Nach

seinem Tode (23. Mai 896) und dem nur fünfzehntägigen Pontifi-

cate Bonifaz' VI. bemächtigte sich der durchaus der streng italieni

schen Partei ergebene ») Stephan VI. (al. VII.) im Juni 896 des

päpstlichen Stuhles. Dieser ließ im Februar 897, neun Monate

>> «2I-NN. ll, 866 n. 1, 2; 86? n. 1; 873 II. 3; 875 n. 6.

^) I^ibellu», «zun »ä uovi l'rnreotlli'i» In»uzur»tioiiein 6, IN. 8ept, 1843

iuviwt I.. ^. Liebte!-, Allu-Kni-Fi, p, 5. Ol, U»n8i XVII, 236. ^»t?e, ««?,

Nom. rontil. p, 264,

') Ilielltel I, e, p. 6. ^»t?s I, e. Ueber da« Actenstück vgl. man übrigen«

die Bemerkungen von Hefele Conc. IV. S, 517, 518,

') Der Vertheidiger des Formosus, Auplius, sagt äe «räiu. I'orm. .- »«-

«ZU2IN ÄU^U8tl!,t„« ^'urauäo promi«it, und erklärt den Eid für «»el»meutum eollt«

»^ :r2m reliFiouein.

^) ^,uxil. äe or6iu. I'orinoZl e, 32,

°) I^uitpr, Iler. ße»t. I, 8.

'j Dafür sprechen Flodoard von Rheim«, Aurilius, die ^im»I. ^lem»».

eontiu. III, 891 (?ert« I, 52), die römische Synode von 898 (ilau«! XVM,

221 Ze^,), die Inveetlva in linmain pro I'oi-in»»«, die Bianchini edirte. In letz

terer wird Formosus »d epi«eopis eleruc>!ie et populo eleetu» genannt und dabei

erzählt' ^<!>ii!»ti 3unt epizenpi proeeres^ue , elerlei «zucxzu« et populii« «^

euueta vul^i manu«, et venerimt in »eäein kurtueuzem iukr» Drdem zitam,

eni ?oriiio»u8 praeerat, ?»p2m eum »eelamaute» ete. Vgl. auch Hefele

I. ». O. S. 538, N. 1.

°) ^»«e I. e, p. 299, 301.

") ^laiiiii» taveu» et ^rniilpliuin oäieu«. Herm»n. Ooutr»et. ». 396,

?»ß. ». 896 u, 8.
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nach des Formosus Tod '") dessen Leiche ausgraben, sie vor ein

Synodalgericht bringen und dort wegen der angeblichen Usurpation

des römischen Stuhles befragen. Ein Diacon mußte den Vertei

diger des Verstorbenen spielen; da er nicht befriedigte und die An

klagen aufrecht erhalten wurden, ward Formosus anathematisirt,

sein Leichnam der Pontificalgewänder beraubt, ihm einige Finger

abgeschnitten ") und nach vielfachen Mißhandlungen endlich in die

Tiber geworfen. Formosus ward für einen inv»»or »säi» »riogw.

ÜL2« erklärt, alle von ihm Ordinirten abgesetzt, ja mehrere derselben

sollen noch einmal geweiht worden sein. Dieses schändliche Ver

fahren Stephan's, der schon im August 89? einen schmählichen Tod

fand "), erregte bei Vielen Entrüstung. Papst Theodor II. setzte

die von Stephan Abgesetzten noch 89? wieder ein und suchte den

Frevel an der Leiche des Formosus möglichst wieder gut zu machen ").

Noch mehr that für die Reparation des Unrechts Johann IX. auf

der römischen Synode von 898. Die Theilnchmcr an Stephan's

Pseudosynode wollten theils nur gezwungen, theils gar nicht unter

schrieben haben; Johann von Velletri, Stephan von Ostia u. A.

sagten: interim «oaetus, Petrus von Albano: inwi-tui, »ecl nou

»ubzoririsi ; der Protoscriniar Benedict läugnetc, daß er die Proto

kolle geschrieben; Sylvester von Porto und Paschalis, die in jenen

Acten als Ankläger auftraten, stellten ihre Betheiligung oder ihre

Unterschrift in Abrede "). Die Beschlüsse der Synode cassirten die

die von Stephan VI. gehaltene, jedoch mit Schonung für dessen

Andenken, verurtheilten deren Acten zum Feuer, verboten die Reor-

«inationen, gaben den von Formosus ordinirten Geistlichen ihre

Würden zurück und gewährten Denen, die ihrer Aussage gemäß nur

"°) luvsotiv» in liomkiu eä. Uiniieiiiiii H,n»8t, t, IV p. I^XX: Nju8 o»,-

ä»vei )»m per uovem meu««» »«pultum p«r peä«8 äs »«pulern sxt>-»xi»ti «t

in 8Moäuiii «eäel« leeigti. Helm. Oontr, ». 896: l'uimosum 8«ptim<> p08t

nbitum men8« S3N88UM,

'^) I^uitnl, I, o. tridu8 äissiti8 »b»<:i88l8, ^mbu8 doueäioel« mc»i« «8t.

lüveet, «it.: m»i>um »d8<:iäi8ti iu l'ibei'iiiKzue pl0^eoi»ti. Aufllius spricht V«N

zwei Fingern.

") ?»ß. ». 897 n. 3.

"> H.nxil. ä« oiäiu. ^oi-m. o. 4. vniic:. Ilom. 898. (U»u8i XVIN, 182,

22l.) I^oäa^lä LliLm, o^lm. ä« Lom. ?outil.

") ll»u»i XVIII, 221, 222.
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gezwungen an jenem Frevel Theil genommen, Verzeihung. In Be

treff der Person des Formosus ward erklärt, daß die Verdienste

desselben und die Nothwendigkeit der Kirche seine Erhebung auf den

römischen Stuhl gerechtfertigt, daß aber die ausnahmsweife nur

zulässigen Translationen auch in Zukunft verboten sein sollen ").

Diese Beschlüsse wurden auf einer Synode zu Ravenna wiederum

bestätigt. Ueberhaupt soll Johann IX. zur Sicherstellung des Glau

bens und der kirchlichen Ordnung drei Concilien gehalten haben "),

30. Das tyrannische Verfahren Stephan's haben mehrere

Gllllikaner benützt, um die Päpste eines krassen Irrthums und Wi

derspruchs unter sich in der Lehre vom Ordo zu bezichtigen ').

Manche haben das Factum der Reordination zu bestreiten gesucht

und dabei sich auf eine Aeußerung des Siegebert von Gemblours ')

berufen ; allein dieser Zeuge hat nur sehr geringe Auctorität und die

besten Quellen sagen, Stephan habe alle Weihen des Formosus lll«

ungiltig verworfen ^) oder er habe die von diesem Ordinirten aber

mals geweiht s). Man könnte allerdings leicht versucht sein, da«

irrituill für illioiwin zu nehmen und die Acußerungen letzterer Alt

auf den auch sonst vielfach unzuverlässigen Luitprand zurückzuführen.

Allein in unserem Falle geht das nicht an, weil 1) das Concil unter

Johann IX. bei dem Verbot der Reordinationen nach dem ganzen

>°) zl»u»i I L. p. 222—224. Hefele a. a. O. S. 542, S43.

"°) ?I«6oÄrä, Lüem. 0»rll>, 6« Itoiu, koritif,

Ooueilii» tarnen die terui8 äoeui»»« retertur

OußM» »Älutiieriiiu, uovitÄ«yue »bulet», malornrll

üt ül-mkw üäe« äneti-iui« tr»äit» katrum.

') Veten«« 0ec:I»r»t. Cleri 0»Uio, ?. II, I., XIV «l. 38.

') 8i5«b, <3erubl»e, 2, 903 (?i8torw8 It, 6. 8er. I, 805): l'lleooolM,

«antra Ltennaiiuiu ?. »eutisu8, reeoueiliavit » ?orn>o8o orllii>2tu8, yuo» 8te-

pklliiii» ?, per viiu intus et uoii luri» («!<:) exoräill»verl»t , ueo t2mei! pr»«-

8lllU8er»t eo» iteruirl eoi>8eol2re.

') lüurou. 8. Leueä, (?ert« III p. 204) : 8tepr>2UU8 k'orll>o8um ex »«-

puloro »bjoeerat, irritaro i»e!eu» euneiHlli eju8 arälnlltioneiu H,uxil. äs «lä,

I'orm. : <Huiä äs vobi» esuzenäum erlt, <zui tot üpi»eopornm »»notiou«8 irri-

ta» t»oer« uou veriti «8ti»?

') I^uitpr, I, 8 : euu<:t08^ue , <zno8 ip8e oräiu»verat , ^r»äu proprio ««-

^eow8 iteruru oräinavit. Ol, L»ron, «,. 897 n. 2. Fälschlich steht hier Sei'

gm« III. als Urheber, wie auch bei Marii»8»ii!. ?. II. I. II. o, «3 u. 14, !>«

ganz dem Luitprand folgt.
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Zusammenhang der Canones sich auf die Vorgänge unter Stephan VI.

bezieht, und 2) weil die ganze Argumentation des Priesters AuxiliuS

das Vorkommen von Reordinationen voraussetzt. Das Factum selbst

ist wohl nicht in Abrede zu stellen, aber auch die Folgerungen der

Gllllikancr sind nicht begründet. Abgesehen davon, daß von einem

Inyui ex cathedra nicht die Rede sein kann, da alle Bedingungen

dazu') fehlen, so gab Stephan VI. offenbar keinerlei dogmatische

Entscheidung, noch irrte er im Glauben "), wenn auch in der Praris

und in der Disciplin '). Stephan war an und für sich ein Usur

pator; von Parteihaß gegen Formosus erfüllt, folgte er blindlings

seiner Leidenschaft, übte Hwang gegen die Bischöfe und den Clerus

und seine Procedur war durchaus unregelmäßig und tumultuarisch ^).

Norinus u) suchte indessen sein Verfahren zu entschuldigen, indem

er hervorhob : 1. sicher habe Johann VIII. aus wichtigen Gründen

den Formosus mit Bann und Absetzung bestraft; 2. die römische

Kirche habe bis dahin die Translationen der Bischöfe stets verab

scheut, zumal wenn sie der Ehrgeiz bewirkte, dessen Formosus von

seinen Anklägern beschuldigt war, und das um so mehr, als For

mosus geschworen, nicht mehr nach Rom zurückzukehren ; 3. die Re-

ordination der von Formosus Geweihten habe an Stephan's IV.

Verfahren gegen die Ordinationen des Gegenpapstes Constantin ein

früheres Beispiel; 4. damals sei die Lehre von der Initerabilität

des Ordo noch nicht dcfinirt und firirt gewesen; 5. das Verfahren

nit der Leiche des Formosus lasse sich aus Eifer für die Kirchen

gesetze, aus gerechter Entrüstung und persönlicher Strenge erklären.

Nein es läßt sich entgegnen: 1) daß Johann VIII. ganz gerecht

5) Of. <ü»rä. Or8i äe üc>m. ?outil. »ULtorit»<e in deüuißlläi» üäei oou-

tl»v. t, I I>. I o. 24 2. 2 §, I.

^) L«ron. », 897 n. 2 : Nou uuoä Hure lieuit, 8eä czueä ex»S8tu2U8 rabie8

«u»«it, imnlevit; uon euiui tiiit error in 66e, se«I vlolsut» t^runuig iu laeto.

Ihm stimmt ^ueuill p, 840 bei.

^) A»t«I. H,Iex. 2, ü. 8«,««:. IX e, 1 »rt. 14: Lrr»vit proeul äubic, 8t«.

pb»uu» ü»o in o»!i8Ä, «eä eunverzntioui» error luit, uoii praeäieutioili«.

l^l. ibiä, »rt. 17.

') L210U. ». 908 u, 3. zloriuu» I, o. p. 283. I'ournel^dollet I. <-, ». 1

?. 159, 8e1v2Fßio l. <:. p. 307.

') ?r»el»t. »6 äuoz übello» ^uxilii (W^ue ?»trol. 0XXIX p. 1055 «eq,>

Auch P,pebroche (Huw 88. t. I Uai, z>. 258) sucht Stephan VI. zu verteidigen.
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über Formosus geurthcilt, steht keineswegs außer allem Zweifel;

auch sonst hat dieser Papst gewaltthätig gehandelt und viele zu Recht

bestehende Acte seiner Vorgänger umgeändert '"); 2) schon vor For

mosus hatte eine solche Translation stattgefunden bei dem Papste

Marinus "), und von Ehrgeiz sprechen den Formosus mehrere

Zeugen frei ^); 3) die Reordination Stephan's IV. ist nicht un

widerleglich erwiesen (ß. 17), und zudem stellt die 30 Jahre nach

Iohann's VIII. Tod, um 912, verfaßte luveetiva in Lornkiu ^>ro

I^oi-moso ?apa, die noch mitten in jenen Streitigkeiten sich bewegt,

das Verfahren Stephan's als etwas absolut Neues und Unerhörtes

dar (»lic^uicl uovi et ante liaee tempore invisi et iuauäiti) ^).

Daher ist auch aä 5) der Eifer Stephan's als ein uncrleuchteter,

fanatischer und leidenschaftlicher in keiner Weise zu entschuldigen.

Dagegen ist s,6 4) zuzugeben, daß unsere Frage keine damals völlig

entschiedene war, daß ein äubium speeulativnm und praetioum

zugleich vorhanden sein und die Reordination als pars tutior er

scheinen oder doch mit einem solchen Vorwand die Manifestation

des Hasses gewissermaßen lcgitimirt werden konnte. Bei den Zeit

genossen begegnet uns hierin eine große Acngftlichkeit, selbst bei Bi

schöfen, wie denn der von Formosus ordinirte Bischof Leo von Nola,

sich im Gewissen beängstigt fühlend, von gelehrten Männern in Be

nevent und im Frankenreichc sich hierüber Gutachten erbat, wie wir

aus Auxilius ersehen "). Letzterer, der so entschieden den Valoi

des von einem wahren, obschon illegitimen Bischof in der kirchliche»

Form erlangten Ordo vertheidigte , hielt doch zur völligen Entschei

dung dieser Frage ein allgemeines Concil für nöthig ^). Sehr Viele

'-) Vgl. Larun. il. 883 II, 1.

") D»ß Marinus vor leiner Erhebung auf den römischen Stuhl Bischoj

war, ergibt sich schon au« der Correspondenz Stephans V. mit Kaiser Basiliu«,

Ganz deutlich sagt die Inveotiv» in Ilnmlim (ilizue wm, oit. z>. 830), daß ei

en!«ooM8 L«leii3i» und als solcher von Johann VIII, geweiht war. Der Autoi

weiset nach, daß dieselben Gründe sür Formosus streiten, wie für Marinus.

"> I'InällÄlö, Orin, äe Lom. rontil. und die anderen tz. 29 N. ? ange

fühlten Zeugen.

") luveet. I, e, p, 823.

") ^uxil, I^id. II, Inten», et Helen», en. prkevi» iüßne (ÜXXIX p. 1N?5 ««<>,

^°) äe oiä!lll»t. ?urii!. o. 40 I, o. p. 1074.
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mochten wie auch Luitprand ") die Ansicht des Auxilius theilen.

Ändere aber schwankten "), weil noch keine allgemeine und bestimmte

Definition erlassen war.

31. Der damalige Streit drehte sich hauptsächlich um zwei

Kragen: 1. War die Erhebung des Formosus zur päpstlichen Würde

canonisch und er selber rechtmäßiger Papst? 2. Waren, falls diese

Frage zu verneinen wäre, seine Ordinationen giltig? Konnte er als

abgesetzter und degradirtcr, darauf gegen die Canones auf einen

»nberen Stuhl erhobener Bischof noch giltig weihen? Die erste

Ziilße ward von Stephan VI. und seinen Anhängern in der That

mncincnd beantwortet; sie war rein disciplinür. Die zweite Frage,

«Won in sich dogmatisch, wurde von der ersten ganz abhängig ge

macht und ebenfalls als eine disciplinäre betrachtet, zudem, da sie

noch nicht genug aufgehellt schien. Die Gegner des Formosus stützten

sich auf folgende Gründe: I) Formosus habe die Canones ') schwer

verletzt, welche die Translationen der Bischöfe verbieten; 2) derselbe

habe unter Johann VIII. schwere Verbrechen begangen, die ihm die

Degradation zugezogen; 3) er habe den diesem Papste geleisteten

W gebrochen; 4) sich bei seiner Erhebung zum obersten Pontificat

selbst als Nichtbischof betrachtet und sich noch einmal consccriren

lassen. Darauf entgegnet Auxilius : 1. Nicht alle Translationen sind

«erboten, insbesondere nicht die ueeeLsitatis vel utilitati» oausa

«genommenen, wie die Beispiele des Gregor von Nazianz, des

Eigenes von Korinth, des Dositheus von Seleucien u. A. m.,

»ie die Aussprüche der Papste Leo I. und Gelasius zeigen "),

>°) Luitprand stützt sich auf die von Augustin und Anasiasms II. gebrauchte

stelle I. Eor. 3, 7 und bemerkt: Leneclietio «iyuiäem <>u»e inii>i«tri» iinpeu-

ciilnr, unu per «um, <zui viäetur, »eä per eiim, <zui nun viäetur, «Älleräutem

wtnnäitur.

"') 8i^ed, », 900 <I, e p, 804) : I^orillnzli« , , . uou 8olum Ilniulliu in-

lrzvit, «e<l uti»nl IlumuiKie Neeleüi»« I°»p»,t>im 5U«eepit, kropter c^unä eum

mnltu 8c»iiäÄlu mult» per niulto» »nun« <zu2e«tlc> et eontrnverzi» »Ait»t2

e«t in Neele«!», »lii« KM« et 2l> so nläilllltnruiu ennLeer»tioiieii> >rrit»in e««e

ändere prüejiKticiliiitibu» , lllii« « enutrÄ, c>u»Ii«eum<!>ie luerit I'orino«ii« , tameii

prupter »Äeerclntali« oltiuii äi^nitatein et üäelu eurum, c^ui oräinati sueraut,

omuez eon»elll<»til>i!e« SM8 r»t»» e»3e «ledere «»niori euu«iliu ^uäiezutibu»,

^) Cou. «ie n, 15, (e, 19 >2. VII <z. 1.) 0olll!. 0»rtl!, V, H^tioeb, n, 25,

ci!i2le. e. ö, (e. 21, 25, 2«. Ol. o. 34, 35 «oä.)

') ^,uxil. äe oräiu, ». ?. Isorluo«« laoti» e. 1—10 p, 1059—10S5: In-
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2. Papst Marinus hat sich von der Unschuld des Formosus über

zeugt und ihn deßhalb wieder eingesetzt; 3. ihn auch von dem ge

leisteten Eide entbunden. Daher ist Formosus weder als Verbrecher

noch als Meineidiger zu betrachten; er ist einfach ein Bischof, der

einmal abgesetzt war, dann wieder eingesetzt wurde; sehr oft wurden

in der Kirche ungerecht entsetzte Bischöfe, wie Marcellus von Ancyw,

Iblls, Rothad u. A., restituirt '). 4. Die Behauptung seiner aber

maligen Consecration ist nach den Aussagen der Augenzeugen falsch

und erdichtet; es fand vielmehr nach der Wahl des Formosus zum

Papste nur eine Inthronisation statt ^). Nachdem nun Auxilius die

Gründe der Gegner widerlegt, geht er einen Schritt weiter und be

hauptet die Validität der von Formosus ertheilten Weihen auch für

den Fall, daß er nicht rechtmäßig und legitim gewesen wäre °). Er

beruft sich hier auf Leo den Großen, der den intrudirten Anotolius

anerkannte und die Weihen der „Pseudobischöfe" gelten ließ O,16),

auf Gregor den Großen (§. 13), auf den citirten apostolischen Ca«

(ß. ?), auf Papst Anllstasius II. (§. 14), auf Augustin G. 13), °»f

Innocenz I. in seinem Verfahren gegen die von Bonosus OrdinW

(Z. 15), auf die Synode von Nicäa in ihrem Beschluß über die ^

vatianer (ß. 8), auf die nicht beanstandeten Ordinationen der PO

lel>»nr et Veten«»!' o. 22 »ec>, e, 25 »ec>, p. 1091—1095, So auch die Illveolm

in IlumÄlli ib. p. 823 »e<z. Del o»u. «p, 13 (»I. 14. Ol, Lollztaut. ep, «puä

Uns. Vit» Oau8t. III, 37) fordert 1) omi»» ^u»t» et lationabili«, 2) jnäioiiim e>

eiboltHtio plurimoium epizeoporum. Hieher gehören auch die Stellen der P»O

Pelagius und Gregor I. (°, 35, 44 0. VII c>. 1)

') Illleu«or et velellzor e. 20, 21 p. 1089—1091.

^) Ib. o. 26 p, 1097: Iuterin^r»v!iui!» ea«, <zui pi»e»eute« luslllll!,

c>u»uäo I'ormozu« intbroui^lltu» e»t; «eä äiierunt: ?rneul äubin f^Ililli

mum e»t, <znoä l'urmozu« in ill» tl»ii»I»tiolle mauus imp«»itionsm >««

zierit; «eä yuemaämuällm in itiuere »mbulaute» preeibu« et?u»i» veum elorliil,

it2 et uo» ßuberuatorem uiulliiilli exc>r»llte» äeämiiull» eum »ä »puztolio»»

8eäem, ibic^u« iutbruuiü^vimu« euin, ä»ute« «c>uß!->i»iii nratiouem. I»!>l

Iless, p. 299 nimmt eine Consecration an und citirt dafür die luveetiv» m Lo-

rnam und — Auiiliu«, Allein während letzterer das Gegentheil sagt, ist sich» °>

der elfteren das «»ei-are in weiterem Sinne (»»«li« or»tiou!bu« iu2uzlll»le> z»

nehmen; jedenfalls geht der Zeuge vor, der genaue Erkundigungen über die SB

eingezogen hat.

°) I,ib. 6e <>läiu»t. ?uimo»i e. 16—27 p, 1066—1070. Intenso!- «! v°

leuzor o. 1, 2 p, 1077 »e<z.
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Liberius und Vigilius, die sicher mehr gesündigt als Formosus, und

schließt: yuoä yui ?ap»e I'urmosi »aoraiii oräiniltioneiu uiiiil

e»8s vel tuizse eauLatur, ouristiauae rsli^ioui» »it inimiou» ^),

der sei kein wahrer Priester oder Levit, der sich eidlich aä »udver-

telläam ^ormosi oräinationem verpflichte, da man unter keiner Be

dingung zu einem Verbrechen mitwirken dürfe ^). Ausdrücklich lehrt

er: Itellltia oräinis »ecsue »csissta ac iterativ IiÄptismI ^), und

stellt die absolute Unverlierbarkeit des Weihecharatters mit der des

Taufcharakters zusammen '). Sehr strenge und nachdrücklich ver-

uilheilt er hierbei die Reordinationen '°). Wie wir sahen, theilten

die Päpste Theodor und Johann IX. die Ueberzeugung des Aurilius,

und wenn wir von dem zweifelhaften Fall Stephan'« IV. absehen,

steht Stephan'« VI. Verfahren als das einzige sichere Beispiel

einer wirklichen Reordination in den ersten neun Jahrhunderten der

Kirche da, zugleich aber auch als die That eines von Haß verblen

deten Usurpators, die dem Stuhle Petri in keiner Weise präjudicirt.

32. Das zehnte Jahrhundert liefert uns einen Fall, der mit

mehreren der angeführten in naher Verwandtschaft steht. Auf der

römischen Synode von 964 schritt Johann XII. gegen den durch

Kaiser Otto I. eingesetzten Gegenpapst Leo VIII. und dessen Ordi

nationen ein '). Merkwürdig ist es, daß das Decret des Papstes

in der dritten Sitzung sich wohl auf das Verfahren Stephan'« IV.

zegen den Gegenpapst Constantin beruft '), aber an das viel näher

') De «lä, ?orw. e, 28 p. 1070,

') Ib, e. 30—39 p. 1071—1074 Int, et Del. o. 11—19 p. 1085—1089;

°, 32 p. 1101, 1102.

'j Int. st Del, <-, S, 6 p, 1082.

') Id. o, I p. 1077 8«<z, I^ib, illynil, et i-«8p. »»per o2u»». ?ori!!0»i ib.

?, 1107, 1108.

">) lul, et Del, e, 8 «eq. 1083 «ey,

>) «»roll. ». 964 u, 6 «e<z, zl»u«i XVIll, 471 »eq. Vgl. Hefele <lonc.

IV, S. 588, 589,

2) l)o» verc>, yuo» ip»e I^eu, ueopb^tu» et illVHzur «. eHtdol. et »poztol.

üom, ü«ele»i»e, in <zuulibet ee<:Ie»i»«ti<:o nrälue pruvsxit, »poztolie» »t^u» o»>

nouie» »u<:toiit»te et »^uoä^Ii lleoretn iu priztilllllu revuc^wu» ßr»äuii>, <zui»

oiäiu»tor eolum nidil »ibi tmbuit, uitiil illi« äeäit. Liouti olim iinzler pl»eäe-

ee8znl p. mem, ?. 8te^>ii»llU8 «euteuti»!!! tulit, äe ii», <^ui «r^ingti luer»nt »

üc>u»t»utiiio ^uoäluu ueo^>l>^to et iuvu»lli'e 8, Leäi» »puztulieae, et post muäum
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in der Zeit stehende Verhalten Stephan's VI. gegen Formosus nicht

von ferne erinnert. Morinus ') führt dasselbe als ein späteres Bei«

spiel zur Rechtfertigung Stephan's VI. an. Die Synode von M

zahlte viele Mitglieder, die an dem Concil für Iohann's XII. Ah«

setzung Theil genommen; jetzt stießen sie das dort widerrechtlich Be

schlossene, obschon in einer für sie wenig ehrenvollen Weise, um,

Zur genauen Würdigung der Decrcte ist es nothwendig, im Ein

zelnen die Verhandlungen näher zu charaktcrisiren. In der eist«

Sitzung ward nach Verdammung der Synode Leo's auf die Fragt,

was über den Consecrator des Gegenpapstes Sico von Ostia zu be

schließen sei, gerufen : DovouÄtur ivsi <^ul uräiimvit et c^ui ab e«

est oräinatuL. Achnliche Strafe ward für die beiden Assistenten dei

Weihe Leo's, die Bischöfe Benedict von Porto und Gregor m

Albano, begutachtet. Von dem Gegenpapste erklärte Johann XU,!

8it omni »aosi-ciot^Ii Sonors et uumins alieiiu« «t omni elm-

oatu8 <Moic> vrorßu» oxutuL. Ueber die von ihm Geweihten llcil

gesagt: kriventur uunors c^usm ab ipso aeoe^erunt. Bis hitlll

findet sich nichts, was auf eine völlige Nichtigkeitserklärung schliff«

lassen könnte. Nun folgte die Degradation der herbeigeführten W

lichen von der Ordination Leo's,. welche die Worte schreiben mutM

„Mein Vater Leo hatte selbst nichts, und hat mir auch nichts gl>

geben." Wenn wir bedenken, daß diese langst in Decretalen ml

Canonen gebräuchlichen Worte sehr oft nur auf die sxeoutio oräim

bezogen wurden, so könnten wir hier annehmen, daß die Depoftio»

und Degradation dadurch nur auffälliger gemacht werden sollten,

und die erstangeführten Aeußerungen scheinen ihren Sinn zu be

stimmen. Man versetzte diese Geistlichen auf den Grad zurück, den

sie vor Leo's Ordination gehabt; man suspendirte sie für inium

von den verbrecherischer Weise erlangten Weihegraden. In bei

dritten Sitzung erklärt nun der Papst über den am meisten schul

digen Consecrator Sico, euiu omni Laoeräotali e^ers »tyns ori-

vatum kor« ministerio, so daß ihm jede Hoffnung auf Restitution

^) Nurillli» ?r»ek. »ä lib. Hm, ili^ue I. o. p, 1059.
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benommen sei. Das Decret des Papstes spricht diese Entsetzung auf

immer ohne Aussicht auf Begnadigung aus; eine absolute Nichtig

keit ist damit noch nicht, dem damaligen Sprachgebrauch gemäß,

sanctionirt. Dürfen wir von dieser Synode auf das Decret Ste

phan'« IV. zurückschließen, so erscheint es nicht unwahrscheinlich,

daß auch dieses nicht von einer absoluten Nullität der fraglichen

Weihen zu verstehen ist und die gegebene Erklärung (§. 1?) völlig

haltbar erscheint. Auf Stephan'« VI, Gewaltthat konnte man sich

nicht nur deßwegen nicht berufen, weil es sich dort nicht um einen

Gegenpast wie hier gehandelt und der Fall nicht die Analogie mit

dem gegenwärtigen hatte, wie der von 769, sondern auch darum

nicht, weil jener Frevel allgemeinen Abscheu erregt und man weit

davon entfernt war, die uncanouisch ertheilten Ordinationen zu

wiederholen, deren Empfänger für immer von ihrer Ausübung aus

geschlossen bleiben sollten.

IV,

2er 5treil über die Weihen der Ämonisten im eilsten Jahrhundert.

33. Seit der Mitte des eilfte.il Jahrhunderts entbrannte im

Abendlande ein heftiger Streit über die Giltigkeit der von Simo-

nisten ertheilten Weihen. Die älteren Canones hatten allenthalben

die Unerlaubtheit der simonistischen Ordinationen ausgesprochen und

sie mit schweren Strafen, namentlich mit Suspension und Depo

sit«« belegt '); aber für gänzlich nichtig waren sie nicht erklärt.

Sylvester II, (Gerbert) äußerte sich sehr entschieden gegen die Si

monie und wies insbesondere nach, wie der simonistisch Geweihte

die sacramentale Gnade nicht erlange, ohne dabei auf den Charakter

des Neihesacramentes einzugehen °). Nachdem seit 1046 die refor-

matorische Bewegung in Italien immer mächtiger und das Ver

brechen der Simonie mit allen seinen verderblichen Folgen klarer

m's Auge gefaßt wurde, behaupteten viele Mönche die Nichtigkeit

aller simonistischen Weihen, und mehrere Bischöfe glaubten die von

') Ounc-, cülÄleeä. n. 2. 0oll°. (?pl. 6eunaä. a, 459, 1>uII»ll. o. 22.

^ursl. II, 535 «. 4. H,ni-«I. V, 549 <:, 10, lurnu. 567 °. 27. 1?ol«t. VI, 638

°- 4 - e. 2 zz, i, 2. 0. 1 q, ? «. 3, 5—19, 20- 22. <ü. I <z, 1.

') sßnuo ä« ink>liuatiou« Npiscnporuii» «. 8 8«q. Ulldill, ^r»!. II

?- 212 »s<z. «»U»uä. Lidl. ??. XIV p. 133—136.
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Simonisten ordinirten Geistlichen reordiniren zu müssen, wogegen

sich Petrus Damiani ') entschieden erhob, so sehr auch er dieses

Verbrechen verabscheute. Die Simonie war mit der Häresie schon

längst auf eine Stufe gestellt und als Kaerssis Ziluouiaog, be

zeichnet "); bei der Größe des Nebels glaubten die Einen die Kir-

chenstrafen immer mehr verschärfen zu müssen, während die Anderen

bei der Menge der Schuldigen sie gemildert und häufige Dispensa

tionen angewendet wissen wollten ^). Clemens II. hatte im Ianmi

104? auf einer römischen Synode die simonistische Ertheilung m

Weihen und Kirchenämtern mit dem Anathem belegt, jedoch auch

die wissentlich von Simonisten Geweihten nur einer vierzigtägigen

Buße unterworfen, nach deren Ablauf sie in der erhaltenen Weibe

wieder fungircn durften °). Leo IX. wollte auf seiner ersten römi

schen Synode 1049 strenger gegen das Uebel einschreiten und Ml

die ohne Simonie von einem Simonisten Geweihten einer lebens

länglichen Suspension oder der Absetzung ohne Hoffnung auf Wie

dereinsetzung unterwerfen; aber diese Anordnung fand bei den Ver

sammelten Widerstand und zeigte sich bei der übergroßen W

der davon Betroffenen als unausführbar, weßhalb man sich miN»

Erneuerung des von Clemens II. erlassenen Decretes begnüg

Leo IX., der im Herbste 1049 das Verbot der Simonie im Altz°

meinen auf den Synoden von Rheims und Mainz erneuerte, be

förderte nachmals selbst mehrere von simonistischen Bischöfen Ordi-

nirte, die sonst sich würdig zeigten '). Die Angabe des Häretiker«

6) ?etru8 Dam, 0pu»e, VI et 0pii8e. XXX, (W-xue t. OXI.V n, 93 »e,,

p. 523 «e<z )

') Leraräi Ooiu. in ^U8 eeele«. uuiv. ?ol, IV p, 125.

5) TnoniHL»!!!. 6« vet. et nn?» Neel. 61»<:iplin» ?, II 1^, I e. 50 n, 1 «^

o. 61 u, 2 «e<z.

°) l>etr. vllm. Opus«, VI e. 35 (p, 150 eä. lli^ne): Ut «zuillunqu« »

Llinouiaen eun8eo!-»tu8 s»»et in ip8<> ni-äiuatioui» 8U»e tempore nou izuor-M

Linwiiiaeuiii eui se ubtulernt orniunveuiluiii, 40 uuue äieruiu noemwuli»«

»^eret et »ie in »eeenti oräiui» «Mein miliiztlalet.

') ?etr. O»in, I. u. : dum <I^e<>) oinueg 8im<>!ii»eoluin oräiuutinue« «'

8»,88et, pix>tinu8 » liomÄnorum multituäine »lleeläotuüi iu»FU«e 8eäitinm« li'

multu8 exnrtu8 e8t, ita ut nnu 8nluiu »b ip8i8, 8eä et » pleriz^ue sicneM

epi8onpi8, umne« paene b»8iII0Ä,8 8»eei-iI<>tÄ!iI»i3 «Oeii8 äe8titut»3 et nr»eoil>u«

ili88uluiu «nlemnia »ä 8ul,vel»ic>neii! euli8li»uae relißlaul« et <!e»pel»tio!!e»!

omnlum eileuin<zii»<z!ie üäelwm funäitu« nmittenä». <Huiä plnl»? ?o«t I°°3'
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Vereng«^, dieser Papst habe von Simonisten geweihte Cleriker

reordinirt, sei deßhalb 1050 auf der Synode zu Vercelli getadelt

worden, habe sein Unrecht bekannt, aber nachher doch wieder mit

Reoidinationen fortgefahren, zumal von Cardinal Humbert umge

stimmt, ist nicht als glaubwürdig zu betrachten "). Nur so viel ist

richtig, daß es auch in Rom und in der Nähe des Papstes eine

Partei gab, die solche Reordinationen für nöthig hielt '"), und die

Frage in der Schwebe blieb, da Gründe und Gegengründe mit aller

Mchc geltend gemacht wurden. Auf drei romischen Synoden von

M—1051 ward darüber viel disputirt und auch auf der im

April 1051 gehaltenen keine Entscheidung gegeben''); vielmehr for

derte Leo IX. die Bischöfe auf, Gott um seine Erleuchtung anzu

flehen, damit diese schwierige Frage endlich entschieden werde ").

34. Das veranlaßte den eifrigen Petrus Damiani zur Ab

fassung seiner dem neuerhobenen Erzbischof Heinrich von Ravenna ge-

«W« 6i«e«pt»ti<»uum liiue iuäe vnlumin», tnnciem 8u^e8t»m e«t, ,-ev, inem,

«»per eju8<Ie!n »eäi» episeouuin ueerevi^e Oleineutem, . . . tzu»m uimirum 8eu-

l«uli»m url>tinu8 VLnerÄbili» I^eu rattim pe>-eeu8u!t et 8un nuiugiuoäi nneni-

lenti» omue8 iu »eeent!8 utVoii» 6« eetere per8ever»re m»n6»vit. If»m et

»onuullo» noäie<zue onu8pieiti«, qui äum » talibu« per äiver»»» ßr»6u8 lueraut

»räinÄti, od eoäem »ummo vnntitill« »ä epi«eun2tu8 üpioeui 8Unt proveeti.

^) IjereuA2liu8 äe 82«l» «neu» n, 40 eä. Vi8ener: üiliilominu» ?an2

!ä«m, eum lui88et » <zuidu86HM »ämnnitu8, czund beeret enntra eeele8i28t!e»8

Nltioue» i-eoräin^re eui8eovc>8 et pre8t>^ter<)8 in V«reeIIeu8i illo ec>u8Üio, »

l«zi» 8U8, 8eäe eou8urzeu8, omne8, «zu! e!leum8!äekÄnt , iu me6in no8itU3 nn-

M»vit, äoininum prn so, quoll reoräiu»88«t, ut 8ibi in6ull^eretur , or»re ete,

') Vgl. E. Will,' die Anfänge der Restauration der Kirche im Il.Iahrh.

Marburg 1859. S. 83 N, 19 u, S. 73 gl. 25.

") Zu dieser Partei rechnet Berengar vor Allem seinen Gegner Humbert,

ber sehr energisch die Simonisten bekämpfte und ein Werl »6?er8U8 simoniaco«

schrieb. (illlltene et vuranä. 1ue8»U!-U8 novu8 »neeäotoruiu tum. V.)

") ?etr. vl»m. ?r»et»t, op, eit. p, 99: De Ü8 iwoue, <zui ßr»ti8 8unt »

n!u>oui»ei8 eon8eor»ti <zu»nt» ^»m oer triennium in tril>U8 Ilom»ui8 l?oneiIÜ8

iuerit 6!8put2tio, «zuamizue perplex» »tczne eoniu»» club!et»8 et in Ü8 rmrtibu8

«inotiäi« veutiletur, 82uetiwtem ve8tr»m I»tM88e uou arbiti-ur.

") Ibiä. p. 99, ION: «Hui» ^»m vene!-»bili8 ?»p» iu na8lrem2 8^noäo

c>Nu«8 epi8«op08 ex äivin» ol>te8t»ti<>ns roFuverit , <zu»teuu8 Dei mi8eriooräi»in

u> commune äepo8cerent, ut «zuiä 8Uper nee »eruvuloso ue^otio äeeernenäum

«»»et, uut»ntibu8 revellaret.
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widmeten Abhandlung „Gratissimus" '), worin er durch theologische

Gründe und Zeugnisse aus den Kirchenlehrern und Päpsten die Gil-

tigkeit der von Simonisten ertheilten Weihen, wenigstens derjenigen,

bei denen keine Simonie vorgekommen war^), und demnach die völlige

Unzulässigkeit einer Wiederholung des Weiheactes in solchen Fällen

überzeugend nachzuweisen suchte. Ohne die Schwierigkeit der Frage

zu verkennen, ohne das Verbrechen der Simonie gering anzuschlagen,

das er auch auf das schärfste angreift ') , spricht er seine Ansich!

sehr entschieden aus und sucht durch die Bischöfe den Papst fm

eine Entscheidung in diesem Sinne zu gewinnen ^). Die Hauptge

danken sind folgende : Christus theilt zwar durch verschiedene mensch»

liche Organe seine Gnaden aus; aber die Fülle aller Gnaden bleibt

iu ihm 5). Der Bischof leistet äußerlich seinen Dienst; aber Gült

ist es , der auf unsichtbare Weise consccrirt °). Wie es wahrhaft

Einer ist, der da tauft (Christus), so ist es auch nur dieser Ei«,

') „leider czui 2pn«ll»tur Hratissimu«." So heißt die Schrift nach LiM

deßwegm, weil sie den von Simonisten Ordinirten höchst angenehm fein mA

nach Anderen, weil sie von den Fi-»ti» durch Simonisten Geweihten handelt. N

die Abfassungszeit betrifft, fo finden sich darüber folgende Andeutungen: a) L«K

war noch am Leben (<:, 2? p, 140) ; ihm follte die Schrift vorgelegt werden, »V

er durch Ravenna käme <«, 38 n. 155) , wo er lauf der Rückreise nach Rom) n°

wartet ward; b) Heinrich von Ravenna ward erst kürzlich erhoben <?rael. p ZZ>',

dieser Heinrich ward daselbst von Leo IX. im März (oder Ende Februar) !M

consecrirt (Höfler, deutsche Päpste, II. S. 159; Will, S. 105); o) drei römiM

Concilien hatte Leo bereits gehalten. Die Schrift ist also nach dem April lOö!

und vor dem April 1053 verfaßt, wahrfcheinlich um 1052.

2) «. 24 n. 136: Ho» nun «laburemuH , ut 8ill>c>ui»lli in so, «zuem m»!?

mere»ti 8unt, Kunors nermHneant, «ed ns Iii, <zui »t> ei« ^r»tuitl> ni<lmü!>

8>int lueum 8>ii zr»äu8 »mittönt,

') Vgl. o. 37 p. 133, 154. So sagt er z. B..' ?«rpenäits, iulelioe« «

mi8«r!, <z<i»m imm»ni8«!mo nsr6itic>ni8 lillratlirn 8iti8 immer«!, Quorum io»

8olum mal», mal» sunt, 8«ä !n8li stiam bon», 2 von!« k»«t» 8UUt mal»; auüm

nimirum beneäictio in m»Ieäietionem , eUllrizmHtH in naerezill, 8ller»mentÄ !«

«»erile^ium, bonor in enntumelimn, proveeti« ver«a «8t in rninam.

') 0. 34 p. 149.

^) e. 1 n. 100 : Lnuztat plan« , meäiatorem vei et dominum 0!ll, !

Ü«c:ls3!»m 8U2M 8ie ar<lin»38S »b in«» reäemtinu!» NUM22« nrimoräio, ut et pei

miuiztro» verbi «ui o!iÄri8m»tum änu» äi«tin>;i!el«t, «t t»men iu 86 ipso »°>

nium ßr«,ti»rum nlenituäinem nrineivaliter retinsret.

°) e. 2 p. 101 : <Hn»nropter nlen» L<I« ereäsuäum «8t, <zn<)<I 8ie m!m«w«

«ui8 (^lir. «e<:Ie8!»8ti<:»« «nn8«c:r»t!oni8 ä«le^»t oliieium, nt tamen »nnä 5e «»
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der eigentlich und vorzugsweise weiht. Was wir hierin von der

Taufe glauben, das glauben wir auch vom Ordo '). Wie die Taufe,

so wird auch der Ordo nicht durch einen unwürdigen Spender be

fleckt, weil dieser nur Werkzeug, Christus aber der eigentliche Ur

heber und Verleiher ist ^). Wenn nun der einmal, sei es auch von

einem Häretiker, Getaufte nicht wieder getauft werden darf, so ist

lein Grund einzusehen, warum der, sei es auch von einem Simo-

nisten, Geweihte wiederum geweiht werden soll. Ist es doch kein

anderer Geist, der in der Taufe, als der in der Weihe mitgctheilt

Nid; streitet doch der gleiche Grund gegen Iteration der letzteren

w,c gegen die der ersteren "), ja der Simonist ist, wenn auch durch

sein verkehrtes Verfahren Häretiker, doch dem Glauben nach Ka«

lliuii! oräinum oontine«t Nlinoipnlitei- 8»el»inentnm, . . . IN« vei-seitel

e<»!»eo!'»t, c>ui 8nirituin 8, invisidiliter ä»t.

') «. 3 p. 102: Nu» <zuiäc>niä in >,».« pni-te äe bantisino ereäiinu«,

totum uiniloiniuns et äe enu8e<:i'»tinu« «entiinns, I^am cum daptismiu

Wtiu8 eeole»ill8tiei 8»«lll>neuti nri^o sit »tlzue nlimnräiuin, 8ient I,Äpti8!uii8 Ilei

««t, et non nomiui«, it» niiniluiu omni» «eelesiastiea eou8ee!-»tio II!i speei»-

üter eninpetit, » <zuc> oinniuin beueclietlenuiu nleuituäo nrntliixlt,

') o. 4 p, 103 : Lineer» i^itui- »tune intens 86«» n»,bet, <^u<»I sient

baptisinus, it» et niüiloiniuu8 »Äeeläntllli« eon»eei2tio null» «ni6eutiuin inini-

«lroruin labe polluitur, null« »lieui i-e»tu8 eriinine violatur; »eä »zuautuinvi«

I»ein>iro»ii3 , HUllntisIiKet sit eriininibu» involutu» ille yui eoi>8e<:l»t: i8 <^ui

rMzcei-ainr null« n!°«pwr noe »aeri mnneri» äetrimentn nereellitur , neo »liqu»

c«!esti» A>°»ti»e <Iilninutinne lrau^Ätui'. !^ou enim ex ineritu 82eeräc>ti8, 8e<!

« «Mein, <^u<> lnn^itnr, enuseerÄtiouis m^8te>iuiu in »Ileruni prunHßlltur ; nee

eipeäit, in «onseelators eoll8iäerÄ,le, i^n«Iitel vixerit, 8e<i inini8teliuin tillltinn-

»uäu »ttenäencluin est, yunä »eeeuit,

') «. 5 p, 1t>4: <Huc>6 cum it», sit, c>uiä e»u8»e «it e^n nun viäen, euu>

l>2^ti«»tU3 etiaiu »b u»eretieo nun reb»pti«etu!-, eni- n>-c>mntU8 », 8linonia<:c>,

«ieut äioitui', vel äeponatur vel äeuue eouseeretui' ? 8i eniin bllntisinii« per

Iiomieiäunll vel »ciultei-uiu vel eti»in naerelieuni <t»tu8 r»tn8 babenäu» e«t , . .

ui! oinuino o2u«»e «8t, eur unu et in ec>N8e<:rÄti<>N!bu» »ä eumäein utsin8<z>i«

»llc:l»>nenti l«6e»inu8 »uetnrein , ut aec^ue <Iie»n>ii8 : nie e«t <zui eon8eer»t. , . ,

Huc>,uiu ißitur un» est e»u8», e«l<!em äebet es»e sententi»; ni»i tort« »Iin8

«88« een8enäl>8 est 8nil!tu8, <zui in onuseei'atinnibus ä^tlll, »IiU8 <^ui in b»n-

ti8inc> tsibuitur. . . , Hue »eoeäit, quoä sieut ««nunie» testatus »u<!tc>rit»,8 , i6-

>/irec> nroninetui' rebnpti^Hti» lien, ue 8, 1rinitÄ,ti8 noinen , in c>uo banti^atus

«8t, ?iäs»tnl «,nuull»ri. <)uc>6 «i n»ee «8t e»n»», eul leb»pti«»ri uni8uu« non

äebe»t, «ui inanilestius gn»m nräinatn euiiibet » 8in«>ni»eo eouAruit, c>ui non

moäo in 8. 1?linit».ti8 noiuine eon8eerat, «eä et omnein prorsus ur6in«in e»tnc>>

lieae eonseclntinni^ nbüervat? Ol, e. 20 p. 130 seq,

Oefl, Nielteli, !. t»th, The»l. I. 27
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tholil '"). Die Simonie, deren Häupter im alten Bund Giczi, im

neuen der Magier Simon waren, kauft und verkauft das Heilige,

das Göttliche; dieses kann aber doch wegen menschlicher Verkehrt

heit und Missethat seine innere Kraft und seinen Werth nicht ver

lieren "). Gleichwie der Sohn Gottes, wahrend er verkauft, ge

geißelt, gekreuzigt und erniedrigt ward, seine höhere göttliche Kraft

nicht verlor: so verliert sie auch der heilige Geist nicht, wenn er

auch durch die Simonie noch so sehr verunchrt und gleichsam miß

handelt wird '2). Das, was in der Weihe gegeben wird, ist immer

gut, mag auch der Empfänger und das Werkzeug schlecht sein.

Balllllm war Simonist und doch war in ihm der Geist der Pro-

phetie; Saul und Kaiphas waren von Gott verworfen und doch

tonnten sie weissagen. So können Gottlose Weihen spenden, weil

das nicht ihr Verdienst, sondern Gottes Wohlthat ist, weil der Geist

nicht bloß, wo es ziemend ist, sondern da, wo er will, weht ").

Der heilige Augustin hat von der Taufe und Paschasius Radbertus

von der Eucharistie nachgewiesen, daß gute Priester diese Sacramente

nicht gut und schlechte sie nicht schlecht machen können; über die

Ordination hat man, weil darüber nach dieser Lehre kein Zweifel

mehr sein konnte, seltener gesprochen "). Sowie der Leib Christi

nicht vor dem unwürdigen Empfänger verschwindet, und der heilige

Geist nicht deßwcgen davon weicht, weil ein Lasterhafter seine Gabe

erhält, so kann auch ein Gottloser das wahre Weihesacrament el

theilen und empfangen, und die Würdigkeit oder UnWürdigkeit des

") IbI6,: 8imonl»e>i« NHMyue licet nei-versn enminei-eio etLeilltur t>»e-

retieu», est t»meu öäe «»tonlien» , eiusyue dkmu-iti« m»^i3 ex »mbitioue äe-

«eeuäei-e, c>UÄM visleatur »6 pei-Läi-iin psi-tinsre,

") o. 6 p. 105: lljusäem vii-tuti» est 8pirit»8 8,, euin eju« ßr»ti» veu-

äitur, cujus est et euiu Fi-ati« <i»tur; nee nrupter pei-vei-sit-lti» Kumanue cum-

lueleium äivin» pntenti» propriae pute»t»tl« peräit elleetum.

^') 8ieut I^itur i-eäemtoi- nostel, äum veuäeretur, äum »»teletul », »u»

neu pntuit lliusezt-lte <!«t!eere, ita etilem 8pilitu» 8., lieet -lin«,ritu6<> veu«.!it»ti»

ublepllt, 6i»nenäiuin tamen p»ti propri»« viltuti« ißsnor»t, <ül. o, II p. 114 »eq,

") e. 7, 8 p. 106—109; e. 9, 10 p. 111, 112.

") e. 9 p, 109, 110: 8<ipsr or6in»,tioniku« »uteiu elerleorum trequeuü

iäeireu 6i8put»tio nnu prooe»»it. <zui» 6uubu» illis «aei-Hineuti« eviiientel- «lpn

«iti? »«ezitllnäi äe teiti« loeum äubiet»» nun iuveuit; uune »utem lixxjum

exeeäens e!»-io»it»8 dniniiium uov«,m muuHo iu^erit uUÄeütiuuein, et p>»eeipu»«

luei p>U8 inteuäenön, miuus^ue viäsuän ouu»tu!' iuterl-e «»li^iuem.
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Weihenden übt keinen Einfluß oder Nachtheil auf den Geweihten;

letzterer empfängt auch die Gnade, wenn er selber ohne Simonie

geweiht wird, mag auch der Ordinator Simonist sein "). Das

Licht in der Hand des Blinden kann doch Anderen leuchten "); die

persönliche Heiligkeit kann nicht auf einen Anderen übertragen, aber

das kirchliche Amt soll durch Mehrere ohne Rücksicht auf die Person,

sondern nur auf die Sache fortgepflanzt werden "); wenn die, welche

im Namen des Herrn gcweissagt, Teufel ausgetrieben und viele

Wunder gethan, doch verstoßen werden (Matth. ?, 22 ff.), so zeigt

sich, daß weder schlechter Wandel den heiligen Geist ganz aus

schließt 's), noch der Besitz seiner Wirkungen von der Verdammung

befreit, und beides von einander geschieden werden muß. Die Sonne

bescheint Cloaken, ohne selbst beschmutzt zu werden; der heilige Geist

bleibt rein, wenn er auch durch unreine Gefäße hindurchgeht. Könnte

die Unwürdigkeit der Geistlichen die Gaben Gottes zurückdrängen,

so wären diese schon längst versiegt und der ganzen Menschheit ent

zogen, da es schon durch längere Zeit viele schlechte Diener des

Altars gegeben hat "). Darin steht die Einheit und Würde der

^) e. 9 p. 112: Dt rever», Hui<i men, intere8t, «UM» meiiti ineu8 üit or-

äiuztur, äuiriinoäo ouoä i!Ie forte mero»tU8 est, midi ^rxti» imnerti»tur, et «zun

>»«e el»uä«8tiuu« irren3it o5ti»tiiu, >ne uivem exul, exter 6o>ns8ti<:uin, nuereäein

m«reeu»riu8 jntru<Iue»t.

") e, 10 p. 113: in manu Lue«! pc>«itum «8t lumen, nun czuoä il!e «on-

»plcieret, »s<l czuoä »lii» mini»tr»let.

^') e. 11 p. 113: Lt 83,netit»ti8 czuiäein meritum in »üum nun tr»n»>

lerwr; orclo »utem inini8terii in «Iure», prout eeele8!»8tl<:«. no^lul»t in»titutio,

Pwp^atul; udi nimiruru non äizoernenäuin , csu>8 eon»e«r»tioui8 otNeium n»,-

!>e»t, 8e«i ljuill n»,l>e»t. Hliuä n»m<zu« «8t ^r»ti»e 8»,er»mentum, »liucl in8»

<!»t ßr»ti», 8»er»in enti, 8i «zuiclem ä»t Ar»ti»,in omnipoten» Neu» etiain

per in»Io8, ip»i» autein Fr»t!»m nonni«! per 8einetin8Uin,

^') Der Verfasser führt e. 18 p. 124—128 und «. 29 p, 141—143 mehrere

Wunder an, die durch unwürdige Geistliche und insbesondere durch Simonisten

vollbracht worden seien.

") e. 12 n, 115: I^ieet plure» renrodo8 »»eeränte« 8«ri»tiin temporuiu

vice« »ttoleriut, viäel ut et oonseorkute» et eonzeerati ueczue reneri»nt»r in-

äi^ni, ton» t»nisn ille vivu» non r««trinl^itur , lzuominu« «»<>»« »ä ünem 8«,e>

<iuli per nemu« Leelezias proNu»l, ut non 8o>U8 ille »»eeräotnli« orclo, 8«ä et

umn«» in Oliriztu rell»ti 8»Iuti8 «u»e poenluin i>»uriant. k'er 8»ee><Iote8 »iczui-

clem d»pti8MU8 et eurisiu«, tribuitur, et oinn« eeo!«8i»8ti«i «»«ruinenti n>ini8te-

rium exniuetur, 81 er^o 8»<:«r6ot!»n nr»vit»8 mvin» po8ü!>t ,'onn, reprimero,

2?»
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Kirche, daß Christus die Consecrationskraft stets behielt und die

Menschen nur zu Werkzeugen derselben machte °"). Auch der Un

würdige darf predigen und Christum verkündigen (Philipp. 1, 17. 18j;

das göttliche Wort bleibt solches auch in unreinem Munde, ur,i

auch den Schriftgelehrten und Pharisäern auf dem Stuhle de?

Moses muß man folgen (Matth. 23, 2. 3), weil der Prediger »ich!

Verleiher, sondern nur Diener des Wortes ist "). Ebenso du

Bischof und der Priester; keiner ist mehr Priester als der andm

die Weihe an sich ist untheilbar und keiner Steigerung fähig"',

Nicht Moses war es, der den siebenzig Aeltesten von seinem Geis»

gab, sondern Gott (Num. K. 11) ^). Die Geweihten erhalten »ich

zum erstenmale den heiligen Geist, den sie schon in der Taufe ei

halten, sondern eine neue Gnade desselben"). Diese erhalten!»

nicht für sich, sondern zum Besten der Gläubigen; mögen sie °ch

einst verurtheilt werden, Denen, die von ihnen die Sacramente er

halten, schadet ihre Schlechtigkeit nicht "). Wenn aber in der 3m

der heilige Geist ertheilt wird, so muß es um so mehr in der W

Uli» eerte pr»ev»riellntibu8 , neee88e er»t totum A«nu8 uuinanuin » äiviiii^

n«tieii8 re»il!re,

2°1 Ib, p, 116: ?er noc euim unit»» Üe«le8i»,e 8t»t, c>uia (ünriztm »si'

8e eou8eer>ln<!i virtutem (««»f. e. 2 p. 191) tenuit et in ueininein mim«!«!»

e»n»e<:r»,tionuill sur«, tr»u8luäit, !^«,m8i eou8eer»tio ex 8a«eräoti8 m«n!« ^

virtute prooeäeret, »ä t!nri8tuin protecto nullatenu« pertineret, 8eä qmnw

pontilex lnanu8 imponllt et Keneäietioni« verb» per inMnetum »ibi mmiztmM

profer»t, l^nri»tu« e8t certe, <zui eun8«er»t et »re»n» ml^eztuti» «»»« ?>l!»!e

8»netitie»t. , , , zlluinti'i« plane «xterior eoN8eor»tioni8 nräo tribnitur, »eä !«l

Domino ip»iu8 eeuzeci'Ätioni« eltieaei» re8erv»tur,

'^) <-, 13 p, 116. 117,

'^) n. 117: I^eque enim »1iu8 »lio mag!« e8t pr«8diter 8ive <ii»c»»^

»ut «zuoclliuet uorum.

") e. 14 p. 117, 118.

") L, 15 p. 118 8ec>, p, 119: «Hui8<zui» »ä uslieium 82c:eräntllle M!-

nitur, non noviter 8piritum 8Hnetum, 8eä eM8, quem ^am uabet, 8U«<:ifi! >»

eremeutum — oder (p. 120) 8peei»Iia äou» 8U8«ipit.

") ib. p. 12N: It» proleeto eleriei quoä 8peci»Iiter l>»beut, nnu m»z^

«ibi <zu»m U8ui totiu» Üeele8i»e eommuniter <teb«nt: 8ieque Lt, ut 8i qui iuliiß«^

8iut, et Privilegium, quo praeteruntur, »IÜ8 6ede»nt, et re»tU8, quo premullw

^uäieium non eva<l»nt. lfllm 8i pro 8e t»ntuwmuäu mini8t«rium «»eer^ow'

8U8eiperent, non 8,1)8 re nomine8 cle illorum ineriti8 di8put»rent ; 8«6 ^uoi»^

pro oummuni nmnium 82,Iute gr»ti» i!>2 triduitur non »ttenäenclnm, qu»!lb»'
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geschehen können, da es etwas Größeres ist, daß der Geist auf den

herabkomme, in dem er noch nicht war, als daß er den, der ihn

schon hatte, auf eine höhere Stufe erhebe 2").

35. Der Verfasser führt noch weitere Analogien an und zeigt

insbesondere, wie ein schlechter Anfang ein gutes Ende haben, wie

das auf unrechte Art Erlangte gut benützt, wie durch Böse Gutes

gewirkt werden kann. Wenn auch ein Dieb säet, die Erde zeigt

doch Kraft, Früchte hervorzubringen ; mag die Hand des Pflanzenden

schmutzig oder aussätzig sein, die gereifte Frucht ist doch eine reine;

aus ehebrecherischer Verbindung entsprießt oft eine schöne Nach

kommenschaft '). Sollte nicht um Vieles mehr als in materiellen

Dingen etwas Aehnliches sich bei den Sacramenten ereignen? ')

Wenn kraft des göttlichen Wortes Gen. 1, 11 die Erde den empfan

genen Samen in der ähnlichen Weise zurückgibt, was Wunder, wenn

die bischöfliche Segnung, die wie ein Samen in die Seele des Hin

zutretenden kommt, durch das Wehen des heiligen Geistes unsichtbar

den priesterlichen Charakter hervorbringt ') und deßhalb in der

Frucht nicht das Bild des Säenden, sondern einzig das Gepräge

des Samens zu finden ist? — Sodann werden verschiedene Ein-

äütul, »«6 pro auidu8 ä»tur, korro »utem Vsrit»» äioit: I5ß0 »um viti», vn»

pklmit«» (^on, 15), Nx dll« vite 6iv«r»i pro6«unt oalmits», »lii auiäsin »li-

yn»uä<) or»«<!iäen6i , »lii ß«lniin»u<Ii8 lruetibu» n«rp«tno r«8«i-v»lläi, 8«ä ani

ps»e<:iäeuäl sunt, c>u»inäiu i»Ix «v»n^«Il«» v«I «»nanioa nnn »eessserit , <zui<!>

<>»!<i »Hsrunt, » donuruin n»ln>!tuin lruetibu» nun 8«««rn!tur, 8«<l inäiCeronter

l>»t>etnr,

'°) «, 20 p, 130: ?Iu8 «8t, lspilitum 8. in «uiu, in «zun nunäuiu luer»t,

»ov» 6i^n»tiuuo äeseVuä«!'« , qu»m ei, ou! per üäein ^»m inei-»t, »6 «uosriuli»

ßMän» uläin«m plumnv«!«,

>) «, 19 p, 128, 129,

^) ib, p. 129: <Hu! enim lullit, ut »iniztr« prineipi«, »6 t»U8w8 prnvs-

n!»nt «xitu«, «t l>o<: in l«bu» uticzu« t«rr«ni», auuinnäo eieäenäu» e»t iä !p»um

plonensioi'i äi8p«u8»tion« nc>n n^«r« in »nii-!tii»liku» 8»el«mLnti8 ? tfiiuirnm <zui

p»'»eein!t »lnnr«lu 8oräi<!i pl»nt»tar!8 u«8<:ile onnw^iun,, eur «tiliiu ne^stur »b

K>8, <^ui e<,ll8«<!r»,ntul , niunem 8cslel»t! <:<>ll««<:l«,to!'i8 prni'8U8 n».b«ie l«»luiu?

^ui u>HU8«l«8 cuin I«F!timi8, »noillaruin <ilic>8 ouin K«r!Iibul> in enr80ltiuin

velnt n»noiz<:«nä»« n»«r«ä!t»ti8 »ä8«!vit (6«n, e. 30 «t «»p. 38> »«<: »Uczu» e»8

»t> di» in»«c>u»Iit»te ä^c-revit, <zuiä milum, »! «t e<>8, ^ni » pi-,>v!8 8»oeläotibu8

»unt pioinoti, «uin Ü8 8imul, <zui » bnui» <>l6in»ti 8nut, p»lili l»<:i»t 8»ll«läo-

ill!i8 nweii di^niwt« putir! ?

') ßaeeräotiuin per «M»tuin 8p!r!tU8 8»neti Ii!vi8ibiliter nper^tur.
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Wendungen widerlegt, wie 1. die: „der Simonis! kann nicht geben,

was ei nicht hat" — eine Behauptung, die verkennt, daß nicht tm

Mensch, sondern Gott der Geber ist und zugleich im Widerspruch

steht mit der Anerkennung der Giltigkeit einer von Simonisten ei

theilten Taufe "); sodann 2. die Einwendung, daß Gregor du

Große 5) vom Simonisten sage, die Vcnedictiou werde ihm zur

Malediction, weil er dazu befördert werde, daß er Häretiker werde -

ein Ausspruch, der sich ganz gut nach dem bisher Entwickelten n

klaren laßt °). Eine andere Stelle desselben Vaters ?), der übrige»!

die simonistischen Weihen als giltig anerkennt, gehört nicht hichei,

da sie bloß die Pflicht, der Simonie strenge entgegenzutreten, aus

spricht, diese aber hier keineswegs vertheidigt wird, wo es sich bl»ß

um die Weihen, die umsonst ertheilt wurden, handelt ^). Die im-

sonst von Simonisten Geweihten haben keine Strafe verdient '); s«

') e, 2U p 131 : I^llin et»i b»ntl8inU8 (uunä »b«!t> veu-züter p>-»eoezw,

tametxi 8»cln e,°lnoni 8it veliementer »civei^um, nec>u»c>»3>n erSäenäui« ^

nleuae »,tc>ue nesleet»e i-e^en«rl>!lc>n!8 nnn >!»1«i!88e Mysterium, iäeo^ne I«, si

daptiümum »üb Knu peeuniae nr»e8t»tion« 8U8eepit, nee äi-^ne ^Lbaptim^

?l«»eriwl, nee exper8, 6Ivini munei-iü ^'uäielltur. <Hiioä8i »6 t»nt»« per««

prnlurnplltul in»»n!l»>n, ut 8imnni»e<>l»in ?ti»m baptigmu« ilritu» M<iicelm ^

nun no8tlk <Äti-;etur in8t»nti», 8eä ^euerüliter eeeuri-Ät ninui» «»tunlio»« iil'

<ii»«>plin», et univer»»!!» advelsu» euin »rmetur Deele«!», uui» nimilum «»>'

88, patruin eonvellere nilitur Institut«.

°) S. oben tz. 13 Note 21.

°) e. 21 p, 132: ?rob»mu8 «ententiam nee ab e» f»» äuoiiuu« äiz«en!ise

Ille »ic>ui6em maleäietus, il!« NÄeretieu» e»t, <zui m»Ie ^unä bnuuin el»t »coepii,

<^uo<1 »eeeptuiu est »utein, in »e uuiäein bonuni e8t, «eä aeeipienti factum e?

malum; N2m et bueeell» ili» videl. ^u,I»e parreet» s^ob. e. 13) nun <Ie b»m

slietli est mal», «e<! illi sneta est maium, <zui dnnum nun Nene, <zu!» iiü!i3°t

»»»eenit, . . . Omni« zi<z»I6ein inunä» inuudis, onntHinin»ti8 »utem et immune

ninil e«t inunäum s'lit, 1, 15). 8i ei°>;o czunä mun6um e»t, iä ipzum est ««>>!«

minatiz iminunäuiu, satenclum est, <^ui» »»eeräotium , <zuo<! nnno ««I e«»-'

«uilit»»Ii» est «ii^uitatis, »imc>ni»ec> i»etum mkteri» 6»mn»ti«ni», ut iuäe «>

igte »»eerän» eerte eatliolieu», inäe ille veraeiter »»«erlitul baeretieu»,

') Sie steht e. 5 0. I <z. 1 (nicht II >,. I, wie bei Migne angeführt wick

°) e. 2,"! p. 140, 141.

') e. 26 p. 139 : Oul» esrte senteuti» et iu6i8<!reti ex»mini« fl«l»"'

iunuin»n» eensur», ut guo» ennzoienti» leääit innoeuo« i»»t» re6»>-FU!it P«^'

n!eetun>1c>8 , et in «08 »everit»« ^u6iei»Ii« extenÜHtus, yuo» nr»e»umti Oi»c»>

teinent»» non »eon«»t, Ubi enim nun s«t aäinissuin orirnen, cur m<el»l°l

po«n»Ie 8upn!iciuiu ? I7K! unn e8t i-eutu», eur iunooen3 eil>ibe»tur ut leu«? ^
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wandten sich eben an den Bischof, der ihrer Kirche vorstand, und

über dessen Person hatten sie nicht zu richten '").

36. Demnach sind die Reordinationen eben so zu beurtheilen,

wie die Rebaptizationen ; sie sind gleich verwerflich und eine Unbill

gegen den heiligen Geist '). Es ist demnach auch falsch, zu sagen,

der von einem Simouisten Geweihte unterscheide sich nicht von einem

Laien '). Wäre dem so, so hätte man nicht nöthig, nach Vorschrift

der Canones ihn in einem Concil feierlich zu entsetzen; man dürfte

ihm Ehe, Kriegsdienst, Handelschaft u. s. f. gestatten; müßte ihn

»ller geistlichen Standespftichten für entbunden halten, was aber

nirgends geschieht. Es fehlt einem solchen also nicht das Weihe-

sucrament (der Charakter), sondern nur das Recht der Ausübung

der Weihe "). Man muß also die kirchliche Lehre in ihrer Reinheit

festhalten und sich nicht durch menschliche Klügelei hierin beirren

lassen ^), das Verbrechen strafen, nicht die Unschuld verfolgen, das

") «, 27 n, l4U i ijuiä pee«»vit ljui »>»!r«m 8U»m üeele«i»m, in uu»

»immun «x »uu» et 8pilltu 8, ren»tU8 e»t, 8implieiter »äiit »tuue ubi K»oti»>

mum, üli« eti»m Al»ti»m con«eei-»tioui8 »eeenit? 8uum czuippe nun er»t, ut

<ie uou8eei'»tuli 8e pel8ouÄ <ii8put»re äebuerit ; nroutere« o,uem »ou>I l!«<:Ie»i»in

»U2!u ul»ß8iäeie in «nizLupali «»tdeär» renerit, »b eo »ä oräinem pi-omoveri

integrum äuxit. tHuiä eniin s»eerst, eui et uomen ä»re in nrole»8iune 8»er»e

milltme neo«88it»3 imminek»t, et unklare t»men »6 »I!eu»e 6iueee»i» epizeopum

non lieebat? Our nun l>llti<zu» 88. ?»trum F««t» 8ive nr«,eeent» sudtüiu» per-

!l»«t»ntui', nt dum ^'udieii een8»r» äenromitur, e^läem zemnei' 6i»ereti moäer«

mim« line» tene»tur?

') o. 30, 31 p, 14» seq. Vgl. 0pu«e, V p. 94, wo auch Flllbert Von

Ehaitres citirt wild.

') «. 32 p. 14U.

^) ib. p, 14? : Uieite mini, i>»!le8, eum v»<:e ve«tl» Ionu»r : «i 8imuni»ei

'ei »b ei8 o>-6!n»ti » I»iei8, ut »«8eriti8, uinil ciikfeluut, l^iiiä «8t, uuo6

«»üli o»non«8 8imoni»eo8 in 8vi>oä»Ii eoueilio äepon«näo8 «88« äeeernunt?

l^um^uiä 8i I»ieU8 ^U8 8»e«r6ot»Ie U8urp»»8e eonviueitur, 8 v-

noä»li eget o»u8» eonventu, ut ille »olemniter 6epun»tur?

^um^uiä non 8»ti» erit, 8> privat» <zu«Iidet 6i8lnc:tiune eorripitur, ut v«I 8im-

p!ic>ibu8 verni8 2 nl«,e8uuit» temeritate ilangatur? t^umuuid vo8t äepo8itiouem

»!mnn!»eu8 remeilium poeniteuti»e per m»nu8 imno8iti«nem 8»!^!pe>'e, 8»eeu-

!»rem militi»m b»jul»>'e, con^ugem äueere, negotiorum Lommeroi>8 tuto ooterit

inzervile? If»m 8i exereitium veräunt, 8»er»m«utum tnmen oräina-

tioni« »mittele neuueunt,

') o. 34 p, 149: 8ervetur eeele8i»»liel!, in 8U» puritate äuetrin», nee

e«m vex»re oelmitt»tur terreu» 8»pient!um turbulent» v«r8uti»,
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Unrecht zurückweisen, aber nicht das Sacrament verunehren '). So

entschieden aber auch der Verfasser seine Ansicht als die richtige

erkennt und vertheidigt, so läßt er doch öfter durchblicken, daß ei

noch vielfachen Widerspruch gegen dieselbe befürchtet; die meisten

seiner Argumente zeigen, daß er die von Simonisten Geweihten

überhaupt als giltig geweiht betrachtet, obschon er zunächst nur die

Sache der Fi-atis Ordinirten vertreten will.

37. Auch an einer historischen Begründung laßt es Petrus

Damiani nicht fehlen, die er zugleich mit Patristischen Zeugnisse»

unterstützt. Er handelt insbesondere ') „äe ne^uissirui» «pisoopiz,

Hnoi-um lÄmeu oräiuati« rat», tuei-it." Hieher rechnet er, sicher

mit großem Unrecht, den Papst Liberius, den er Kasi-stions , »säi-

tio»uL, »poziÄtH nennt, sodann den Papst Vigilius, den „lasterhaften

und gottlosen" Usurpator '), so den von Häretikern auf den Stuhl

von Constllntinopel erhobenen Anatolius, wie den wegen Simonie

und anderer Verbrechen entsetzten Polychronius von Jerusalem ').

Er bedient sich ferner der Zeugnisse und der Lehren Augustin's in

der donatiftischen Controverse ^). Er erinnert an den nicänischen

Beschluß betreffs der Novatianer ^) , an das Verfahren der Kirche

gegen die zurückkehrenden Donatisten °), an Leo's I. Aeußerungen

^) n. 150 : Hu»tenu8 in lÄeelesi»« oornure »ie terruin, qu»« «orrup!«

8uut, «enti^nt, ut t»ineu i» pruurii vi^ui-i» rnbor« »ill««,-» qua«qu« nerm»ne»ii!,

«iL nleeiibi!«« puui«ntur exe«88U8, ut 6nin rk»tuin »ßveritll» leßali» n«l8«quitur,

8U» innucüiuti»« iminuuitÄ« re8«rvetul ; «i« »rbor vitiata 8««ulil>U8 »it nbnuli»,

ut nlsntge »d ill«, tr2n»oc>8it»« in »ui virnri» ^s»ti» rllllieitu« enalezeant,

>> e. 16 p. 120 »e°>,

') <-, 17 p. 123, 124.

') Das Factum , daß Papst Sirtu« einen Polychrom«« von Jerusalem auf

einer Synode von 76 Bischöfen fu«pendirt und dieser bloß mit drei Grundstücke»

ausgestattet morden sei, ist apokryph.

") «, IS p. 121, 122, wo Hu^, <:. ?»rm«u. II. 11 in ^ou. 15 tr»ot, 8«

(<-. 54 0. I q. 1) in r«»Iiu. l« angeführt wird. Die Lehre Augustin'« faßt er

p, 122 so zusammen: Lseunäum «r^o neati nu^'u» viri 8«nteutil>m, im« »e«w!

äum ip»iu8 r«<l«mtori» n<>»tri «»lutaroin llootrinllll! , 8»<:l»in»nti euM,«quo w)'-

8t«liuiu nou «x eon8«<:l»uti« e«t insi-itn, 8«ä in oon«eur»tiuni« «'l

vsi-bn, ut nun inü^nopere perpencliltur, quill in oonLeernIion« ner meliwm

I»t«»t, 8«cl quill in euin , qui «unzserÄnän« e«t, ner verd» (le»een<l»t, Mth?el

e. 23 p, 134 wirb ^u^. «ontr» <Dre»ec>n, II. 9 angeführt.

°) o. 22 n, 133. Vgl. oben tz. 8,

«) °. 23, 24 o, 134 »eq. Vgl. ß. 13.
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über die von Pseudobischöfen Geweihten (oben §. 16) ^), an dos

Urtheil Innocenz' I. über die Ordinationen des Bonosus (§. 15) ^),

an die Decrcte des Anastasius betreffs der von Acacius gespendeten

Zacramente und insbesondere der nach seiner Verurthcilung von

ihm ertheilten Weihen (ß. 14) '). Nur ist Petrus Damiani nicht

ganz frei von Inconsequenz , wenn er den Unterschied der Arianer

und Novlltianer mit Rücksicht auf die Decrctale des Papstes Inno

cenz '") dahin erörtert, daß erstere als Gegner der Gottheit des

heiligen Geistes bei ihrer Rückkehr zur Kirche ihre in der arianischen

Gemeinschaft erlangten Weihegrade nicht behalten dürfen "), und

zugleich den Glauben des Ordinators wie eine Bedingung der

Nltigkeit der Weihe darstellt "). Zu einseitig auf die Streitfrage

5) «. 24 p. 135. Hier bemerkt ei: Lee« »utueutieo I^eoui» ?. juäieio

<zllu» nec^ue eleri ne<zue nleb!» eon»en»u» ele^it, nee eum rnetropoli!»ui ^iiäieiu

Mviueilllium epi»eoporu<n eoneoräi» eon»eer»vit, inter epi»eono» nun

!>»Kentur, et tarnen Ki, «zu! »K ei» sunt i» nrunrii» eeele»ii» ^'näiein nr»e»i'

«ientluin or<!iu»ti, ne<zu»<zu»m »uut iu^uneti ^rllllu» nnnnre priv»n<ii,

viäel, ut i» , o,ui »<i eni»eon»tu» ollieiun! «um t»ut» u»urn»tiune nrorunit , ut

»äver»u» eum oiuniuin lere vot» eoneurrllnt, et »ibi, <zuo<! »eeepit, proäe»»«

»i! v»Ie»t, ntoote <zui inter eni»eopo» nun n»betur , et »lii» nro»it, ull»teuu»

<>ui »b eo prouioti »uut, » »ui» ne<zn»<zullin »ree»ntur nouoribu»,

«) e. 25 n. 137.

') o. 25, 26 p. 137— 139.

") S. oben §. 15 N. 1.

^) o. 22 p. 133 »e<z. Von den Novlttianern sagt ei: I^ieet i»ti in reznl»

l6e! ex »üczuu vicleantur «tleuäere, non t»n>en e»tenu», ut 8pirituin 8. »rl^ll-

«!>ä> «int daeretie» pr»vit»te ne^»re. Von den Arianern aber: ^.t euutl» ^rilwi,

Pu »Hver»>i» 8niritu« »»neti äivinit»teiu in»nife»t» nror»u» iinpietilt« eonrli^unt,

»<l e»tb. üclein reäeunte» in w»!e »eeepti oräini» ner»i»tere äi^ni-

<»te non po»»nnt, Oeäunt eniin, »ieut eorum »»erlieg» vrole»»iu iu»ui'

<e»t»t, qnoä ?»ter ere»tor »it, Liliu» ere»tur», 8piritum vero 8. or«»tur»m

es»l»tul»e ällinnabüilel u»«ev«r»nt. <Hui» i^itur virtutern 8piritn» »»neti in

liäe nun n»deut, nu» viäel. omni» 1ÄeeIe»i»e 6iFnit»ti» oräo uertieitur, »puä

eo» säet» or<ün»t!« eanuniei» »»uetinninu» irrit» ^uä!e»tur,

^') p. 134: In izuibu» äeeret»!ibu» verbi» ^Innoc. I.> m»nife»te 6»tur

intelli^i, <zui» in nremotiouibu» eleiiuuluin nun imiuerito li6e» or6in»nti»

»twnäitur, ex «zu» viäel. peuilet, ut n,6in»tio in»» »ive r»t» »!ve iriit»

^uäieetnr. <Hnu<! enim tenet n>'<t!n»t<>!' in 8cie, »eeinit c>räin»t»» in munere,

üniiu vero »i ^riani» reet» 8äe» in«»»«t, «ti»iu»i eu» eu^'u»I!bet äivur»»e pr«-

vitzti» error iuvolveret, l»et» »nnä eo» eon»eer»tiu nun neriret.
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über die Simonistm bedacht "), übersieht er bei seiner Argumc»

tntion, daß er hier seine eigenen Principien gefährdet, und daß ei

dieselbe noch weit kräftiger hätte gestalten tonnen, wenn ihn nicht

der angeführte Text von Innocenz irregeleitet hätte. Doch verwiiji

er ausdrücklich die Reordination bei Häretikern und theilt diese in

zwei Elasten: n) solche, die im Allgemeinen den rechten Glauben

haben, wie die Novatianer, und d) solche, die den rechten Glaube»

nicht haben, wie die Aricmcr und Paulinianisten. Elftere dürfe» bei

ihrer Rückkehr zur Kirche in ihren Weihcgraden aufgenommen lue»

den, letztere aber sind als abgesetzt zu betrachten. In beiden Fälle,!

ist keine Reconsccration erlaubt. Mögcu nun die Simonisten zu de»

Häretikern der ersten oder der zweiten Classe gerechnet werden, m»»

darf sie nicht wieder weihen, im ersten Falle nicht, weil die Kirche

ihre frühere Weihe anerkennt, im zweiten nicht, weil sie dann sti

immer entsetzt bleiben müssen "). Gregor der Große und die apo

stolischen Canonen (s. §§. 13, 7) haben durum die Neordinatme»

verboten '^); kein Kirchenvater hat sie vorgeschrieben. Bei FormW

fand nach seiner Absetzung eine Rccouciliation (s. oben §. 31) M

die weit von der Reconsccration verschieden ist '^), welche ^

") Darum argummtirt er auch: ^»>n luw »ncwre» «ornm ^ri»»«»

üäei» !-e«t»in uon Iinouerunt, »6 nereipienäan! «»neti 8pilitU8 ^latiam m»»^

illi» iinnunitur; «^uiil vsru in a<zull!n 8nK invueatione 8. ^rinitzti« »uut imwe«

non «unt äenuo b»ptixlln6i. lüuin it3<^u« »ol» 8ine üäe verd» «üb Iiaere!!^

Hriauoiuni 8Uner8titiune nrolat» nun »uäe<»ut irlitll ^ uc!i<:»li, <^uo pl<c>»

8imoniÄ<!oruill ecliiseeratin rubur nun babe»t , in <zu» «um üäe et «etei»

oo»erv2uti2« reFuI^ri« «»crÄUientll «aneoräÄNt ?

^) «, 30 p, 144, l45: Haeletienrum neinpe »lii reet»« <i6ei «unt etil

»u!» ßl»äibu8 recipienäi, »lii leet» üde e»i-ent, et in »uo p«!-»i«tere doll««

non äebent , , , . (ßiinoniae!) »ut reotmn üäein b^bele äiceuäi sunt, «ieut X«

vatiani; aut perüäiae e,roriou8 äetinentui-, »ieut ?»ul!»ui8t2e »ut ^li^iii, ^"

»i reewe liclei «um !?ov»ti»ni» «»nt, «ieut » ^u?»t!»ni» veniente» in «ui« ?^

«ininului- uonolidu8 reoipi, ita etiliin llb ni8 or6iu»ti non äedent »t> iu^n»«»

^l»6u8 olüoio removeri. <Huod8i «uin Hliaui» «ive ?2uli»niztiz nei8<ii»e i»-

volvuntus erroridu«, »ieut »d illi« eßlS8«i, leeonseerari null2teuu8 perinittuntul,

n,uo<! nimirum Innocentio ?. nn>niinn<i!» nronibente pÄUlu »ute ciiäieimu«! "^

etiain i«ti, <z»i Ä »imoniaei« 8»nt pruinoti, null» p088unt i-atioue äenun eunze

ol»r!, Ne8wt iFitus, ut «ive reete oreäant 8ive reete non ore6»ut, äeuun oo»

8e«r»l! non äebennt,

") <-, 31 p, 145, 146,

°) p, 146: tzuuä «i <^ui»<ZH!n objeeerit, r>o8t äepo8itionem lecoueiü»-
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Innocenz I. verworfen hat "). Der Autor klagt darüber, daß er

seine Gegner nicht dazu bringen lönne, die heiligen Canones nach

zuschlagen 's), und daß diese oft bei der Reordination noch andere

Kirchengesetze verletzen, namentlich durch gleichzeitige Erthcilung

mehrerer Weihen und Außerachtlassung der vorgeschriebenen Inter

stitiell, der Ordinationstagc und des vorausgehenden Fastens ").

Es legt es den Bischöfen an das Herz, gegen dieses gottlose Dogma

sich entschieden zn erheben und bei dem Papste eine die Ansprüche

der Wahrheit und der Gerechtigkeit mit der Milde vereinigende

Entscheidung zu erwirken. Nach Anführung der Decrete Leos, sowie

der Verdienste Kaiser Heinrich's III. um Ausrottung der Simonie,

swie nach einer nachdrücklichen Apostrophe an die Simonisten

»endet er sich an den Erzbischof Heinrich und bittet ihn um ge

wissenhafte Erwägung des von ihm Erörterten ^").

38. Aber der erleuchtete Eifer des Petrus Damiani drang

nicht völlig durch; er kounte seiner Lehre keine Anerkennung in

weiteren Kreisen verschaffen; auch in Heinrich von Ravenna hatte

er sich getäuscht '). Die Frage blieb in dem Stadium, in dem sie

tum lui88e ?arm<>8iilli , liom»n»e 8e6i8 epi8L«num, novei-it, plulimn» 8»eer-

ilotum l«eon<:ili2t08 nui<tem tui88«, nui tarnen nu8<zu»m leguutur in i6ip>

«um äenuo ec>n8eer»ti. HUn<i «8t eniin uuemlibet per 8vuc>ä»Iein «enten-

lilmi in »mi«8» or^Ini« ^'ul^ re»titui, »lind per enn8ecr»tioni8 mv-

^tsriuiu, c>uoä iterari nun pote8t, 8piritU8 8»neti gr»ti»m prc>>

msreri, praezertiin eun> in eo, n,ui äeponitur, »zu»ina,ullin öignit»ti8 uten-

ä^e per6»t extrin»eeu8 Privilegium, manet tainen nini!ominU8 8emel

»äenti nräini8 8»<:r»!uelltun>,

^ e. 33 p. 148.

^') ib.: Ximirum no8, ouiu u,uidu« »giinu« , »<1 in8pieien6n8 8»elo« ell-

none« 8Ä«nI«8iine 8Ul»äen<1o vel exnortanäo «omneüere non v2>ei^U8,

^) in,: 8e6 ut niunia enn8tet nruvenire illi8 e<>niu82, noe eti»m »<!-

Verzug e»unne8 »guut, c>ui» eunetn« 8iiuul ßl»<iu8 in reeonZeoratione 8U8ei-

piuut. . . . p. !49: Illuä c^uoc^ue non leviori« viäetur e«8e ve8ÄniÄe, u,ui»

r«eau8e<:l3,t0le8 nnvi (non) nr»etix» ollnonibu» ^e^'uni» eur^ut, nun

8abKat» oonkeren6i8 8l>eri8 o<Neii8 äeäieat» e«n«elvllnt, «eä uuneunuue >nen8e

vel leria niuuu8 iuc>rä!n2t»e orclinHtinni« inäi3erenter U8urpaut, tainczuÄm

prima oon8e<:l2tic> nauo 8eeuuä«e ec>n«eerl>tioni8 lieeutiüm praedellt, ut eon-

l>i8i8 orcünidu» , utput« 8imul 6»ti», etiam temnnrum 8tatut» enntunäat; et

Uno in reoou8e<:r»ti<>ne tit lieitnm, n,uoä in»i etiam iu can8eerÄ,tioue omni-

uioäig testantur »b8uräum,

") e, 34—38 p. 149—155.

^1 In dem Nachtrag zu der bisher besprochenen Schrift, der au« späterer
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bisher gewesen, auch nls Damiani 1058 durch Stephan IX. (X)

zum Cardinal erhoben worden war; die Synoden wiederholten nur

im Allgemeinen das Verbot simonistischcr Ordinationen bei Strafe

der Absetzung "). Nicolaus II. verordnete nach längeren Verhand

lungen über unsere Frage auf der römischen Synode von 1060 '),

daß die gratis von Simonisten Geweihten, falls sie sonst keines

Vergehens schuldig feien, in der erhaltenen Weihe bleiben, jedoch

die in Zukunft wissentlich von Simonisten (wenn auch zrati«)

Ordinirten sammt dem Consccrator der Absetzung verfallen sollten ^),

Der Cardinal Petrus, der schon damals seine Würde niederzulegen

wünschte '), war wohl nicht ganz von diesem Decrete befriedigt;

er betheuerte, indem er nicht hartnäckig bei seinen Ausführungen

stehen bleiben wolle, seine Unterwerfung unter dieses Decret, nie

gegen jedes „noch heilsamere", das in Zukunft erlassen würde °);

Zeit herrührt (e, 39 p, 156), sogt ei, der neuerhobene Eizbischof sei ihm noch

unbekannt gewesen, ei habe aber von ihm «ermuthet, daß er sesioturarum »eieii-

tiam habe, und setzt dann bei: t>eä u^noniam »K eo super Kae yuaestioue r,«

teuuem nuiäem «ein tili am solutionis exseulpere potui, auotoritate 8e<!i» Hpo-

»tolieae m« eouteutum esse äeorevi.

') Oor>«. ?olu«. 1058 e. 1. Lomnost, 1056 c-, 2. Iloman. üfieol. I. 1UÜ»

«an, 9.

') Hefele, Eoncil. IV. S. 774. Höflei, deutsche Papste II S, 35«,

setzte die Synode »uf 1061.

'l ?etr. Dam. op, eit, e. 39 p, 155 (^ppeuä.): tempore autem INeol«!

venerabili» kapae rursu» b»eo ouaestio mota est »« 6iutiu» Ventilat» ; verum

nust nlurimo» eertamiuum tluetu«, post uutautium äenin^us ouaestionum per-

plex» ae »inuus» Volumina, aä nun« tanäem M6ieialis senteutiae limitem

res expe6ita pervenit, ut baetenu» a 8imoui»ei» ^ratuitu uonseerati i»

aäeptae äi^nitati» bonore nersisterent ; nee 6um veru promoti ab illis »ä

or^inem provebi ä» oeteru lieentiam non baberent; nae »eil. eousicleratiou«

»ervata, ut nee pro »everitnte «ententills totus simu! eeelesiastiou» urä»

eorrueret, nee pro remissioue elementia« «imouil»ea Pestis in onntereuäi«

bonorum ^raclibu» vim ruburis ubtiueret, 6i»p«n»»toriu u^uoäam Mre, utaue

est in praeteriti» ratum, <te luturis »it omnino probibitum. Dasselbe Decret

führt er an Opus«, XXX eap, 1 p. 524.

") Höflei, a. a. O. S, 354 ff.

') Opuso. VI e. 39 p, 156: Uo» itarzue non propria« alle^atiune« per-

vieaoiter »struente», seä »vnoäalibu» 6eeretis Kumiliter obtemperante«

^postnlieae 8eäi» eäietum vel <zuoä ^am prumul^atum est, »eu,uimur, vel «>

nuiä aäbue limatiu» »tn^us salubrius in posterum »tatuenäum e«t,

ubeclientiam pruütemur.
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anderwärts sah er in den Beschlüssen eine Mißachtung der von

Simonisten gespendeten Sacramente '). Das 1061 ausgebrochcnc

Schisma des Cadolaus, eines notorischen Simonisten, machte die

Verhältnisse noch schwieriger und der Cardinalbischof von Ostia

hatte für Alexander II. gegen den Usurpator mit aller Anstrengung

zu kämpfen ^).

39. Bald wurde Petrus Damiani zu einer neuen Schrift in

dieser Sache ') veranlaßt. Der Bischof Petrus von Florenz kam

in den Verdacht der Simonie, weßhalb sich Viele von seiner Ge

meinschaft trennten und besonders die Mönche von Vallombrosa das

Volk aufforderten, von ihm und den von ihm ordinirten Priestern

leine Sacramente mehr zu empfangen. Cardinal Petrus mißbilligte

dieses voreilige Verfahren, zumal weil der Bischof noch nicht über

führt war 2), hielt selbst in Florenz mit ihm Gemeinschaft und

mahnte die Florentiner, die Sache an den apostolischen Stuhl zu

bringen '). Was er mündlich in Florenz gesagt, das wiederholte er

in einem Sendschreiben, worin er auf seine obenbesprochcnc Abhand

lung zurückwies und die Streitfrage von Neuem, aber kürzer erör

terte, zugleich darauf bedacht, seine früheren Worte, die er in Flo

renz bei seinen Versöhnungsversuchen gesprochen, vor falschen Deu

tungen zu sichern und Mißverständnisse ferne zu halten ^). Er

') Opuse, XXX I, «. nach Anführung de« Decrets von Nicolaus II,: H»o

itünne r»tic>n« ^»m unn mnäo »imc>ni»e<i« reprobÄinn» , «e<l et per ««» exlii-

Kit» »aerament» eantewniiuu«,

') varu. I>. I «p. 2«. U»rou. », 1061 u. 7 »«q.

>) vpu»e, XXX äe 8»er»meuti« per iinprnlx,» »äministrati» p. 523—530

eä. M^ue. Die Schrift ist uns, wie die letzten Worte zeigen, nicht vollständig

erhalten.

") e. 1 p, 524: Nt <zni» e^o «um, yui iuter !>«« enmpu^nllntium ^ln-

bu« «ißunm manu» mittain et illm lurale «eelus linmilli, antequuin CÄUOnie«

prnbetnr, a«erik»iu? Rain licet error »emper 8it et udiyu« vitilnäu». tuler»-

dilir>8 tarnen est, »i <^ui» ^uztitieet peeeawrem , <^u»in »i pr»e^u<!ieet iim«-

«enteiu.

') e. 1 p. 524, 525: 8^noäu8 aunualiter iinminet, 8e6e» ^pU8t, euueti«

»äeuutibu» Mtet, Iiom»n2ii> er^n pulset Neelesiam , c>ui«<zui8 se ^u«t»m »ä>

verzu» euizeapum nabere «»lumninm «perat.

^> ?raes. p. 523 : 8eä ^uoni»m lülMVÄnäi auuä vn« prueclieti 82eer>loti8

inwitu plur» prutulimu«, <^»»e »iniztr» »eil, iuterpretlltinne perverti et »

turbi» v»lent vul^aribu» viti»rl, ne et u<>8 in<Iißll» nutemur ius»mi» et illi
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nimthematisirt die Simouisten als Häretiker, zeigt aber zugleich, daß

«ich Böse und Gottlose, Häretiker und Simonisten giltig Sacra-

mcnte spenden können, und daß die, welche in der Weise der Gegner

den simonistischcn Clerus angreifen, die Sacrcunente selbst lästern,

ja alles Heilige verunehren ^). Er rechtfertigt sich wegen seine«

Umganges mit dem verdächtigen Prälaten und sinket die von den

Mönchen hieraus entnommene Anklage durchaus pharisäisch unter

Hinweisung auf Luc. 15, 1 ff., und die Gefahren des geistlichen

Hochmuths °). Er tadelt entschieden die Behauptung , von Simo

nisten Geweihte tonnten kein Chrisma bereiten, keine Kirche ein

weihen, keinen Ordo crthcilen, keine Messe celebriren, sowie die in

drei Gemeinden vorgekommene Ertheilung der Taufe ohne Anwen

dung des Ehrisma '). Wir sehen daraus, wie weit sich das Uebcl

erstreckte. Ja es sollen Taufende ohne Eucharistie gestorben sein,

um sie nicht von unwürdigen Geistlichen empfangen zu müssen;

viele Kirchen wurden ganz gemieden und verachtet ^). Uebrigens

befolgten die Mönche doch den Nach des Cardinals und begaben

sich mit ihren Anhängern 1063 nach Rom, wo sie sich zum Beweise

ihrer Anklage bereit erklärten, die Feuerprobe zu bestehen; diese

ward ihnen aber nicht gestattet, zugleich ihnen das Predigen gegen

den Bischof verboten. Aber die Unruhe dauerte in Florenz fort,

bis auf Geheiß des heiligen Johannes Gualbertus der Mönch

Petrus (ißneus) durch die Flammen hindurch ging und das ganze

Volt dadurch von der Schuld des Prälaten überzeugte, der nun

zum Rücktritt genüthigt ward °). Dieser Petrus Igneus, bald

(<zu<><! »b»it) meu^ueii eiimeu iueurr-iut, n,unä or« enrain vul>!« li-e^ueutel

expre88iiuu8, etlaru 8tM eurrenti8 »rtieuln enmnienäainu«,

°) e. l p, 523, 524; e, 2, 3 p. 526-529.

°) e. 4 p. 529, 530,

') e. 1 p. 525: Nieuut enim (innuaedi) , <zui» ab Ku^uzmnäi »»oerä»-

tibu8 nee od^iuÄ eaußei nee eeele8ia äeäieari, nee elerieali», Hui-» eoukeiri,

nee ^li»8»ruin ulln uiuyukm tempore potuerunt «olemni» eelebr«ri, N t»m

!>»ee impuäenter »IIe^»iit, ut »nnn linruc» enmpulerlot in tribu» plenibu« »w«

eon»pel»ioue elill»m»ti» eüteetmmeno« büpti^ari.

') e. 3 p. 528, Die Worte: Ifnn est, In^uiuut, ?»p», nnn rex, ucm

2reniepi»eopu» nec^ue 8l»eer6c>8 lassen aus die Consequenzen, die von den Mönchen

selbst gezogen werden, schließen. Vgl, Neander, Kirchengesch. II, 1, S.2I2N.4-

') Vit» 8. ^ot>. <3>,Hll,erti e, 64, Llaliillou, ä,ew 88, 0. 8, U, 8»°« Vl

?, II z>. 283, De8iäer. Ol»8ii>, Oi°»I, III. Uiul. ?I>, Lußä. XVIII 856,
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darauf Abt, ward Cardinalbischof von Albano und starb 1087. Es

ist kaum zu zweifeln, daß er, wenigstens in früherer Zeit, die eben

geschilderten Ansichten seiner Mitmonchc theilte.

40. Gegen das Ende des cilften Jahrhunderts war einer der

vorzüglichsten Verfechter der Ungiltigkeit der eben besprochenen Weihen

der auch durch eine Canonensammlung in vier Büchern bekannte

Cardinal Deusdedit. In seiner unter Urban II. verfaßten Schrift

gegen die Usurpatoren, Simonisten und andere Schismatiker ') sucht

er für seine Ansicht von der Nichtigkeit der Weihe und des Meß

opfers, wofern der Weihende oder Darbringende Simonist ist, meh

rere Väterterte geltend zu machen, und argumentirt dabei stets mit

polemischen Seitenblicken auf Petrus Damiani aus denselben Vor

aussetzungen, die auch sonst von den Gleichgesinnten festgehalten

werden. Daß Opfer und Priestcrthum der Simonisten bloß insoferne

als nichtig bezeichnet würden, als sie nicht dem Darbringer und

Inhaber, sondern dm Gläubigen zum Heile dienen, wie der (damals

langst verstorbene) Cardinal Petrus behauptet hatte, scheint ihm

eine llllzubeschränkte Deutung der fraglichen Texte und völlig halt

los 2), die von Jenem so sehr urgirte Analogie mit der Taufe

aber darum nicht entscheidend, weil die Taufe, die Allen zum Heil

»othwendig ist, auch von jedem Laien giltig gespendet werden kann,

nicht so die anderen, nicht in gleicher Weise notwendigen Sacra-

') I^ibelln» eoutr» i»v»suru« et siino»i»«uü et lel><z»«8 »unizmlltico»,

edirt von Mai, Kov» ??, LiKliotn. t, VII parte ult. p. 7? »eh. Nach Mai

<!- I., II o. 12 p, 92) schrieb er unter Urban II. Wohl wird I., II e. 2 p, 8?

der Brief von Paschali« an die Mailänder angeführt, den Einige Paschali« I., die

Meisten aber Paschali« II, zuschrieben, derselbe, den auch Iva «»rnut. p, II e 84,

<-lllti»n e. ? 0, I u. 3 und Nerlind,, Ile,l:I,er8u, (^nm, in ?», 25 anführen.

(S, zi»»«i i>«t, in ^!«x. X»t. 8»ee. IX e. l Art. 3 ) Aber leicht konnte der

Autor da« Buch spater revidirt und den Teil eingeschaltet haben, oder dieser sonst

noch eingesllgt worden sein.

^) 1^,, II n. 4 p, 89: N»ee itkczue t»m plltentiil tmnnu« mllnif«8t,l sunt,

ut äilueiäari i>c>n e^e^nt; r>»t«nti»»ime n»n»zue 8im«ni»ec>lnm 8»eeräotiun> et

«»oriüeium eorunäern et »el>i»m»tie<»'>im irritll e88e clein<>n8tr»nt , <zn»mvi»

<luiällm ^in m»r^,: ?etrU8 v»m ) 8erir>8«rit , cz»c><! »ieuti in l)»nti»m»te »imo-

»i»ec>rum, it» et in enrnmäem »»erilielo virt>i8 8r>iritu» 8»neti eoaperetur,

'«!, »t unn ei»äem »it verum et 8»Iutl>re »»eriücium, «eü ni» quidu» exlnlietur.

<Huni! in nl»emi»»i» I'Ätrum »ententii» llnerti»sim« reteüitur, et >u»xi,ne ex «c>

l>unä äieitur: 8»orili<:i» »nruni t»>n<zu»iu p»ni» luetu8; nmne« qui

w»uäu«»nt e», <:ont»min»b»ntur. <0»e 9, 4)
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mcnte "), wobei freilich auf die Art und Weise der gegnerischen

Argumentation feine Rücksicht genommen wird. Sodann läugnet

Deusdedit, daß in der von Häretikern und Schismatikern ertheilten

Taufe der heilige Geist mitgetheilt werde, dessen Fülle vielmehr eist

mit der nachher in der katholischen Kirche erlangten Handauflegung

über die Getauften komme; sohin, schließt er, werde im Abendmahl

der Häretiker und Schismatiker Christi Leib ebensowenig empfangen,

als der heilige Geist in ihrer Taufe ^). Die heiligen Väter brau-

chen von ihrem Opfer Ausdrücke, die eine durchgängige Verwerfung

anzeigen ^). Gegenüber den aus Augustin's Aeußerungen bezüglich

der Donatisten entnommenen Einwendungen ") geht der Verfasser

auf die Erörterung der zwei Fragen ein: 1. In welchem Sinne find

2) Non euim, ut ip8e »rbitrotu» e«t, exbibitiu b»nti8m»ti8 et »»onLlli

uuininiui eorpnri« «innino «iinili zibi enülltinne uaulerri valeut; naui ueeeM

tlNe »Igelits nmni b»ntiü»tc> eoueeuitur b»ntiT»re »üb üclei interrn^»ti«i>e

«t ucxnin« ^lrinit»ti8 et trin» mer8iune, «zunH uti<zu« «onoe88Ulu e»t prnptn

>,„in, u,ui periouln morti» ur^etur. . , , 8<>!!3 »utem 8»e«räotibu3 lieitum e«l

lloininieurn corpus eontioere, <zunä c>uiäeiu nun b»nti«»,tn illieo mnritur» °e

o6»3»riuin n»ll est, euni »»not! 8niritU3 virtut« «»erameutuiu bllnti3ll>2ti« ell

ewtur, qunu et oräine et ill»jori ueeesüitke c>uain Ooiniuieuin eoruu3 » mun

t,iro exoetitur, >I»^I» n»n«^ue änleuuuni est, czueiuniarn »bs<zue b»ptl3ino !>u

>»l»ni» rebu» exe«6«re, <^uam b»vti«»tuiu »b3<zue euebnristi»« enuiinuuioiie,

czuÄinvi» nemo »in« utrnyue pnssit s»Iv»ri, uui quiäeni utrumczue v»Ie»t sumere,

'> «. 5: 8eienäuin est, quoä bi, <zui ab Klleretieis et »ebismlltieis !>»<>

tixentur, in enruiuuem bantisiUÄte n«<^U2<zu»in 8uiritu>u ». »eciniiiut , sieuti si>

i^»tres »«»erunt lunneeutius, I^eo, Ore^orius, Hu^ustiuus et reüyui; seä «»i«

»ä eatbelieae H<:<:Ie8i2S re<Iierint unitateiu , per ln»nu8 iiunnsitionein «iuzäem

slineti 8p!ritus »eeiplunt plenituäinem. Lx <zun »perte iutelli^itur , <zuoä m

euruw saeriülllis non »eeipitur Obristi enrpus, »ieut nee in b»pti»m»te 8pi-

ritus 8, Hiezu bemerkt Mai p, 9l>: <Huis nou viäet, relbriuanuain e««e >>«l>°

Oeusueäit uuztri äoetrin»ni et ec>utl2li2e potiu» tirrniter 2äu»ereiiQum, «zu»»

ver»eiter eopinseizue tr»uit 8, ?etrus D»in. in e^re^io praesertirn uvere w

seriptn „6r»t>88iniU8", eui trustr» noster uimio «elu abreptus enntraäieit ?

') p, 90: krulliäe . . , eorumäem «»eriüei» 0^pri»uu» LuntHmi»»'

tioiiein et »»erilessiuni et l»1»it»ten>, Hierou^mu» oäium D«i ^^

foetnreni, (3el«,8i>i8 pullutiouem , kela^iu» et <3reßuriii8 8HerII«3>uw

et ex8«er»tioii«iu numiiiÄllt, et, ut »it ?rc>»per, H,u^ü»tiuu8 äleit, ^w°

Iuou8 veri 8 »erilicii nun «8t extr» «»tuolioain Le<:Ie8i»ll>.

°) H,tt»llien illem ^iiF>i3tinu8 in libr« ä« bantizmo et »6 Viixnuti»»,

et ürnerituill et reliczllns Von»t>8tll8 8eribit: ut naeretieorum , et «obizwlit^»'

ruin b»pti»uiuln et reliuu» 8»er»mellt», 8i it» »b ei» nuut, ut in ««tbouo«
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die Worte dieses Kirchenvaters zu fassen, daß die Sacramente der

Häretiker und Schismatiker heilig seien, da doch die Väter deren

Opfer als Befleckung und Sacrilegieu bezeichnen, jedes Opfer aber

Slicrament ist? 2. Wie konnte Augnftin sagen, daß diese Sacra

mente nicht itcrirt werden können? ') Bei Besprechung der ersten

Frage liegt unserem Autor vor Allem daran, den Wahn zu be

kämpfen, man könne ohne Weiteres von Ketzern die Sacramente

nehmen und Heil dadurch erlangen; er beruft sich auf die Stellen

Augustin's, in denen er die virtuz «»oramenti vom »Äoramentum

unterscheidet, welche Unterscheidung auch Isidor hat, und erklärt,

daß die erste« auch von Augustin den Häretikern abgesprochen werde.

Ferner urgirt er, an diesen Stellen ^) handle Augustin nicht direct

vom Opfer, sondern iuäetinits von den Sacramcntcn, nicht jedes

Zacrament sei aber »acritioium , letzteres sei als solches vorüber

gehend (transitorisch) , wie es denn auch täglich erneuert werde; die

übrigen Sacramente, wie die Taufe"), seien bleibend und darum

nicht zu wiederholen, mögen sie innerhalb oder außerhalb der Kirche

sein. Sie seien heilig, aber den Außerkirchlichen nicht heilbringend,

wie die Bundeslade den Pharisäern nur Nachtheil gebracht. Es sei

gleich, ein von einem Katholiken oder einem Häretiker gemaltes

Kreuz zu verehren, das Symbolum oder das Evangelium, das wer

üeeleni» , »»uot» Huiäeni et veuerauä» e««e et eu6em iutu» et luri»

tmbeli; »ecl illi« extr» üe<:Ie»i»m niliil ploä«««e, imo multum ob«»«« ; et »i »cl

üÄtbollLÄiu reäieliut uuitHtem, eadem «»o-ament» itelari nou liebere,

') Vi6e»üi!i« b»ee äuo: plimu czuniuoäu »eeipienäum sit bell <zuc»!

»erlbit, K»eretieoruii> »eu «et>>«lil2tieoluin »»erilment» »»uet» e»«e, cum prae-

s»ti p»tl«» eorumdein »Ho-iüeiH ec>llt»iiiiii2tioueiu et «»erileßluin »lüliuent,

umue »Uten» »»oriiieiuin »it »»ei-^iuelltum. ^Iterum vero line, «zucxl

äiiit elläem »»ersiueut» uuu «ledere iter»i-i. Vgl, Nonizo bei Mlli I. e, p. 1, 2.

') ausgenommen ep. »ä <3Iur. Lmer. et üleut!,,, wo ei aber nur 6e

«ltllnlico «»oeräute ^ravitei- peeeaute spricht — setzt Deusdcdit bei.

^) üeli<zu» vero (»Äerament») , siuut d2pti«m», edri»»!», «^mdulum,

evün^elium et «temiuie» «lux mauenti» »unt et iäeu u«^u»^u»m iterÄNtur,

»ive int,-» »ive extr» l)eele»il»m »iut. Es ist bekannt, wie schwankend noch im

zwölften Jahrhundert die Doctrin Nber die Saciamenle war, Hugo von St. Victor

lle 8»er»m. 1^. I ?, IX o, 7 nennt als Sacramente 2<zu» l)2pti»u>»Ii8, peroeptio

enlpori» et «»uAuiui» Odrizti, »»perlji« »c>u»e, «u^eeptio oiueri», orclc» et«. Vgl.

L»b»n, U»ur, 6« uuiv, 1^. V e. 11. 8»or»il>entum e»t iu »Ii<zu» eelebrlltiuue,

l^u» üt, ut »Ii<zui<1 »ißniÜLÄre intelli^atui', c>uuä «l»nete »eeipieixluiu e»t,

Oeft, Meiteli. t. loth. lheol. I. 28
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immer geschrieben, zu lesen '"). In der Weise glaubt Deusdedit

den Augustinus mit den übrigen Vätern in Einklang bringen zu

können; was diese Sacrilegium u. s. f. nennen, sei bei Jenem ^-

lli-amenwlu wntum 8iue virtuw »aoraiuenti , die Sacramente der

Häretiker nennt er nur heilig proprer tormain pietlttis c^u»m !>»-

bsnt Dadurch ist zugleich die früher entwickelte Lehre bestätig!.

Bei Behandlung der zweiten Frage über die Itcration der Sacra-

mente erklärt er, man finde bei den Vätern eine verschiedene Praxis "),

Das nicänische Concil habe die Cheirotonie der novatianischen Geist

lichen zu itcriren (!) befohlen, Papst Damasus habe angeordnet, d°z

die von Chorbischofen ertheilten Weihen durch katholische Bischöjl

wiederholt würden, nach dem Zeugnisse des Hieronymus ") seien

die zwölf ersten Patriarchen von Aleiandrien durch bloße Priester

erhoben worden, Papst Johann I, habe in Constantinopel auf Bitte»

des Kaisers Iustinus die dortigen arianischen Kirchen wiederum

consecrirt und den Bischöfen Galliens ein Gleiches zu thun vorge

schrieben; ebenso hätten Gregor der Große und Johannes die »w

nische Basilika in Suburra abermals eingeweiht; was aber von de»

Kirchen gelte, müsse auch bei den Priestern geschehen "). Berujl

man sich auf das Verbot der Reordinationen bei Gregor dem GrW

und in den afrikanischen Canonen, so sei dieses von Solchen zu »er

stehen, die gehörig geweiht, nachher aber abgesetzt worden waren ">

Papst Stephan der Jüngere habe die vom Usurpator Constunti»

Ordinirten reordinirt, sowie Sergius III. die, welche der meineidige

Usurpator Formosus geweiht 'b). Wohl gebe es auch Beispiele für

°°) 8knot« ita^u« sunt, »«<! ui« , <zui extra »unt, nullnin «alxtis emolii-

mentum, imn, »I«ut »re» Nomini pniliütn»«!» peipetnae äamnntioui» coütelü»!

äetrimentxm, I^inil euim refelt, utrum »llorem erueem »d »ratnolieo vel >>'k-

reti<:n c!enl(!t»m, vel leAÄM «^inboiulli »ut ev»n^elium »K utrolibet «onptuw,

^) e. 9 p. 92: v« t>uju»mnäi itei-Htione vali« mc>6<> » ?»tlibu« »°ww

invenitur.

") Uiernn, ep. »ä llv»nß. <ül, Dublin, HIex. clnron, H»t2>, H>«

8<ie°, IV, 6i»8srt, 44, §ß, 24, 26.

^) Lx HUO vi^etus ennseczui, ut »i Hri»noruin eeelesii» eou«eer»tio i!e-

llitur, etiam presd^tesis eorumäem iteretur,

") De I,i», <^ui reete oräinati sunt et nogte» äepoziti, Heeipieuäu»

viäetur.

") Item Ltepnanu« ^»niur iäem »tntuit 6« c>räin»ti» » (?nn»t»ntii!0 >»-

vusure et nea^u^to perjurn, et teltiu» Verein» äe oräiu»ti« » I'olmn«» «mi^
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die gegenteilige Praxis, diese aber seien nicht ganz sicher, so Leo I.,

Anastasius (IL), Gregor, die siebente und die für Ignatius gehal

tene (achte) Synode '°). Leo I, nahm den von Dioskorus ordi-

nirten Anatolius auf; doch follen sich die Simonisten nicht darauf

berufen, weil nach den Canonen was einmal aus Noth geschah,

nicht zur Regel gemacht werden darf "). Anastasius erkannte den

von Acacius ordinirten Photinus von Thessalonich an; Gregor I.

den von Ercommunicirten geweihten Marimus von Salona; die

siebente Synode die von Häretikern Ordinirten; die Synode für

Ignatius setzte die von Photius Promovirten ab, gab aber vielen

seiner Anhänger ihre Stellen zurück. Leo und Innocenz nehmen die

rite oräins,ti , die nachher zu einer Häresie übergegangen waren,

nach geleisteter Buße wieder in ihre Aemter auf, verbieten aber, sie

weiter zu befördern. Nach Anführung so verschiedenartiger, keines

wegs gesichteter Thatsachen kehrt der Autor zu seinem Satz zurück,

der Simonist sei kein Priester und Bischof, sein Opfer sei nichtig '^).

41. Es fehlt jedenfalls dem Dcusdedit an Klarheit und

Gründlichkeit in dieser Untersuchung, und seine Beweisführung ist

im Ganzen schwach. Seine Haltung läßt sich aber ganz aus seiner

Zeitrichtung erklären. Gregor VII. hatte mit größerer Energie als

irgend einer seiner Vorgänger den Kampf gegen Simonie, Klero-

gamie und Lllicninvestitur aufgenommen und die Strafen für die

beiden ersteren verschärft '). Die simonistisch Geweihten sollten für

immer entsetzt, ihre und der beweibten Geistlichen Gemeinschaft ge

mieden, keine Sacramente mehr von ihnen empfangen werden ').

Diese Decretc hatten so großen Sturm erregt und unser Dcusdedit

war vor Allem bemüht, sie zu rechtfertigen. Daher sucht er beson

ders nachzuweisen, daß man mit Häretikern, wofür Simonisten und

liter perjui-o et Wv»»<»-e. Sergiu« scheint wie bei Luitprand mit Stephan ver-

mechselt.

"°) Hi »utem »unt, lle huibu« ineertum e«t, utlUiu Iü»le prumoti» m»uu»

impezitioiieiu iter»vulint, »n neu: «eil. primu» I^eo, ^n«.8t»siu8 et <3re^ori>i8,

«eptim», »Annans et »^noäu« pro I^n»tiu,

") o, 10 p. 92, 93, Der Autor übersteht, daß er hiermit den Gegnern

eine Waffe gibt und diese Bemerkung seine Sache nicht stützen kann.

") p. 93: 8imaul»eu» uon est »»oei-äo»; eou»eu,iiiti!!- erssu, ut »»erlü-

oillm illiu» nulluni «it et »«,eer<io« üeri neu ne»«it.

>) Vgl, auch HIex. ll, ep, »ä Que. (e, 9 §. 3 «. I <z. 3.)

') Cuue. «em, 1074, 1075 «eq. — il»«»! XX p. 403 »e<z,

28»
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beweibte Cleriler (als Nikolnitcn) galten, keine Gemeinschaft in »»eri»

haben dürfe '). Die mildere Praris, daß die von simonistischen

Bischöfen geweihten Geistlichen, wen» sie nicht selbst Simonie geübt

und den Bischof nicht als Simonisten gekannt oder die gehörige

Buße geleistet und darnach Dispens erlangt hatten, ihre Functionen

ausüben durften ^) , war durch keinen rechtskräftigen Beschluß auf-

gehoben, und in ihr lag ein großer Sieg der von Petrus Damiani

verfochtenen Doctrin ; die alten Strafsanctionen gegen Simonisten °)

blieben im Wesentlichen für die sinioniaee Ordinirten aufrecht und

wurden noch verschärft, obschon in einzelnen Fällen aus wichtigen

Gründen Dispens ertheilt ward ^).

42. Die Grundsätze des Deusdedit scheint aber vollkommen

Papst Urban II. getheilt zu haben, dessen Aussprüche und Verfahren

vor Allem Morinus hervorhebt. Im Canon vaibsrtuni ') sagt

dieser Papst, er habe den vom Crzbischof Nezelon'), einem von

Häretikern geweihten Simonisten, zum Diacon geweihten Daibertus

in Rücksicht auf die Notwendigkeit der Kirche und seine Verdienste ')

erst vollständig zum Diacon gemacht (sx inte^ra äiaoonuiu oon-

Ltiwiillu») , und rechtfertigt sein Verfahren mit der Autorität der

Päpste Innnccnz I. (Müll nabuit, nidil äare potuit ei, «ui manu«

illiposuit, s. oben §. 4 «) und Damasus (Iteiterari oportet c^uoä

') L. II «. 8 p. 91, 92, tjuo<i li»«retieoru»i et »eliizmatieerum 8»on-

üeii» nemo «»tuulieoluiu »eientei <5c>mmunie«r« äebet. Dllrauf kommt el auch

Q. IV e. 10, 11 p, 113, 114 zurück,

') 8elvl>ß^i<> I. u. p. 30b.

') HIex»uäer II. «p. »ä Lue. Leel. (e. 9 C. I q. 3). «reßor VII. (<-. >U

0. I ,. 1.) Ol. llleol. II. (e. 107, 109 eaä.)

°) Urex, VII. L. VII «p. 77. Ot. 'lnoiiia»»in. ä« »nt. «t novo Lü«!,

äize. ?. II I.. I e. 81, besonder« u. 5.

>) e»n. 24 l), I <z, 7. Nitarelli Hnn»I. 0»m!»lä. III, 46. «Ali«! XX, 66^,

^»t?H lie^- "- 4027 p. 451,

'> Wohl Wezilo von Mainz, ein Anhänger Heinrichs IV,, nach den Orreet.

Lom. Erzbischof von Magdeburg. Der Name wirb verschieden geschrieben, auch

Guezelon kommt vor. Das Eoncil von Quedlinburg von 1085 erklärte die Weihen

de« „Invasor" Wezilo von Mainz für plorsu» ii-rit»« ^uxt» «leeret» 88, katium

luuoeentii, Leon!» I,, ?el»ßii et Nre^orii I,

') Dieser Daibert ward von Urban II. 1088 zugleich zum Bischof »°»

Pisa consecrirt.
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mals HLtum e»t) ^), sowie er auch ausdrücklich erklärt, er habe

keine Wiederholung der Weihe vorgenommen, sondern nur die voll

kommene Ertheilung des Diaconats, das der nicht habe ertheilen

können, der „nichts gehabt" '). Einige, wie der Glossator und

Estius °), meinten, jener Daibert sei uou ssrvata forma Ledosiae

geweiht gewesen, wofür sie aber keinen Grund angeben können;

Andere hoben hervor, die Stelle bei Gratian müsse unacht sein, da

sich in dem dort citirten Briefe an Petrus Bischof von Pistoja und

Abt Rustikus von Vallumbrosa dieselbe nicht finde, wogegen jedoch

erinnert ward, daß die von Laub« ') veröffentlichte Victoriner Hand

schrift als verstümmelt erscheint und der Text sonst gute Stützen

für sich habe. Man erklärte nun ^) unseren Canon gewöhnlich von

der Zurückgabe des Usus der Diaconatsweihe und von einer cere-

moniellen Einsetzung in dieses Amt; Urban II. habe das gegeben,

was der frühere Ordinator, der von Häretikern ordinirte Simonist,

nicht hatte geben können, nämlich das Recht der Ausübung dieser

Weihe; indem er die Suspension aufgehoben, so habe er von der

illw^ra ckaeonü äatio reden können, die er erst dem Daibert ver

lieh, und wenn er auch sage, der Ordinator habe nichts gehabt,

nichts geben können, so sei das mit der nothwcndigen Einschränkung

zu verstehen: uu», parte niiiil n»r»uit, von Seite des Rechtes und

der Macht der Ausübung; daß hier eine ceremonielle Cheirothesie

stattfand, sei aus der bereits vor Urban herrschenden Disciplin zu

erschließen, von der Nicolaus II. '), Iuo und Fulbert von Chartres

(oben §. 4 3) handelten. Von Daibert ist ferner gesagt, daß er

nun 8iruoui»es geweiht worden ; sein Verbrechen bestand wohl darin,

daß er sich wissentlich von einem solchen Bischöfe weihen ließ; es

') e»u, 25 O. I p. 7, Eine andere Stelle, die dem Damasus zugeschrieben

wird, handelt ebenso von den Chorbischöfen, die, obschon nicht Bischöfe, doch Priester

hatten weihen wollen. («, 5 ä, 68 )

°) yuoä nun r«it«r»tionsii> t2««r« llsn««iim8, »sä wuwiu integrum äi»-

oouü z»tiou«iu, yuouiam <M n!nil d»duit uid.il ä»r« powit,

«) N»tin« in IV. äi»t, 25 §, 4.

') I^bbi 0ou°. t, X 1», 443.

') »»t»I. XIsi, 8»ee. XI, <-. 1 », 13. T'onrn«!)' I. °. ?, 153 »ey.

') ^u»moäi »imoniaeo» mi»«ri«oräit«r p«r m»uu» impozitionem

pro tempnri» ue<:s»»iwt« w oNüi« eouoeäiuiu« permauer« (ep. »ä Npi»<:.) °. 107

§. 2 ll. I ^. 1.
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scheint aber das Wissen und Nichtwissen von der Simonie de«

Ordinators doch nicht so wesentlich auf den Weihcact influiren zu

tonnen, daß davon dessen Substanz alterirt wird, und Urban II, ließ

gleich seinen Vorgängern die Ordinationen von Simonisten gelten,

wenn der Empfang der Weihe ohne Simonie und ohne daß der

Weihecandidat den Ordinator als Simonisten kannte, stattfand '").

Zudem lassen die von Urban angeführten Autoritäten die mildere

Auslegung zu; die Stelle des Damasus, die er vor Augen hatte,

redet von der meäi«ina, ^us, intix«, 8«,nota, maoula und von dei

rstsnrio uonoris. Ob nun aber doch die angegebene Deutung zu

lässig ist, wird sich erst entscheiden lassen, wenn wir die weiteren

Aussprüche Urban's geprüft.

43. Es konnte auch in dem angeführten Canon der Umstand,

daß Nezelon als »d naeretioi» «i-aüuaw» bezeichnet wird, für da«

Urtheil Urban's um so mehr von Gewicht gewesen sein, als er

anderwärts ') sich dahin äußert, die von Lasterhaften und Ver

brechern gespendeten Sacramcnte und namentlich die Ordinationen

seien heilig und ehrwürdig, wenn Jene nicht durch Häresie oder

Schisma von der Kirche getrennt seien; falls aber letztere sie be

flecken, so seien die Empfänger nur der bloßen „Form" theilhaftig');

übrigens erkennt er die von einem Häretiker ertheilte Taufe als

giltig an, weil diese Allen absolut nothwendig sei, nicht so aber die

Ordination. Allein für das Erste erhellt aus diesem Briefe so viel,

daß Urban hier mit Berufung auf Augustin im Allgemeinen die von

Verbrechern gespendeten Sacramente als giltig anerkennt, so weit

sie sich nicht von der Kirche geschieden. Zweitens spricht er nach

den Vätern den von Häretikern und Schismatikern gespendeten Sa

kramenten nur den virwtiZ stlsows im Gegensatze zur forma ab.

">) «2,u. 108 o. I <z. i,

') call. 8. c 1 <z. 3, zl»u»i XX, 66N, ^»3e !,, 4308 p, 475 ep, >? »ä

Iiuoiuü» ?i-»«z>o»it. 8. ^uveuti! apnä ^ieinuiu, Gratian gibt hie« nicht den ent'

scheidenden Text.

2) Li »eki«m»te ve! l>»ere»i ab Neeles!» uou »epalantui, eorumäei»

or-äinÄtione» et lsliyu» »»er-liusut» «»net» et veuelunä» Hau n«ß»iull», «eyuente«

L, HuAügtiiium. Oeterum 8eKi»!NÄtienruni et d-leretienrum »neramentÄ, ^»»'

ni»n! extra Leele»i»ii! sunt, Mxt» 88, ?p. tl»äitiaue8 , »eil, pela^ii, 6«3»ni,

V?pii»ni, ^,!iZn»tiiii , Niernn^m! , fnrm-SM c>l>iäem, nou »uteiu virwti» «2°°'

tuiu dabei'« proüteiüii!'.
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Dieser virtutis etteows ist offenbar die sacramcntalc Gnade, die

nach Augustin von dem Sakrament als solchem trennbar ist. Drit

tens kann nach ihm selbst die Gnade eintreten, reosäente odioe,

wenn die Betreffenden zur katholischen Kirche zurückkehren '). Letz

teres könnte Urban wohl nicht sagen, wenn die virwti» eiteetus

nicht die Gnade, sondern der Charakter wäre. Letzterer ist sicher mit

form«, bezeichnet wie in anderen päpstlichen Erlässen *). Was aber

den zwischen der Taufe und den übrigen Sacramenten gemachten

Unterschied betrifft, so wird dieser nicht in Bezug auf den Valor,

sondern nur darin ausgesprochen, daß man unter gewissen Umständen

die Taufe sich auch von Häretikern ertheilen lassen kann, nicht so

aber die anderen Sacramentc ^). Die von einem Häretiker erthcilte

Taufe gilt Demjenigen, der nicht der Häresie desselben anhängt und

sonst kein Hindernis) setzt, auch die Taufgnade, und wegen der ab

soluten Notwendigkeit kann man die Taufe auch im Nothfalle von

einem Häretiker, wie selbst von einem Heiden, empfangen, nicht aber

die Weihe «). Das Alles bietet keine Schwierigkeit und wird noch

durch andere Aeußerungen desselben Papstes ') in das vollste Licht

gestellt.

') !?i»i yniiii! in»i v«I «nrum »»er»inenti» initiati fner manuum imp««!-

tionein) »6 e»tl>olie»!n reäeunt uniwteiu,

") So in der ost angeführten Stelle Leo« I. »ä Nieet, ^«zuilej, (o. 151

Hi qui O. I i>, 1), die von Häretikern Getauften betreffend: formain tnntum

b2pti»lui »in« »»n«tiül!»ti<)lli« virtllte 3llm»ernnt mit dem darauf folgenden Ver

bote einer Wiederholung der Taufe. Auch bei Gratian finden wir noch, wie sich

unten zeigen wirb, lorm» und «üeetu« in diefer Weife einander entgegengestellt.

5) Hl»n»I Not. in N»t»I, ^l«x. 8»eL. XI. o, 1 »rt. 13 sn.

6) ^,Ii» in b»pti»n>o et »li» in reli<ziii» »Hcrniüßliti» oan«i<Ieratic> e»t,

«luinve «um et oräiue prior et neoezzarin »it. 8ul>ito euiin uiaritur« priu»

bl>nti«rn»te <^u»m Doininiei enrnnri» «aininuninue vel »Ilii« »»eraiuenti» ennzu-

litur. üt äuiu lorte «»tnoliou» non Invenitur, «»tiu» e»t »d b»eretie« d»nti»rai

«»<:r»iiientuiii »umer«, <^u»in in »eternum perire.

') I'rÄßin, ep. »6 pnpnl, 8. Vincent, (karten« Vet. zion, IX, 262>:

klupria» d»bent eriininc>«oruiu «Äeramenta virtuti» äißnitate», ut L, ^,!iß. »uper

^lon. contra v<>n»ti»t»» »it; »eä a^eutibu» et »uzlliplentibu« e»ä«in «aerÄineuta

oontr» 88. kontitioiuin ingtitut», ni»i lorte 8ol» inurte iutervenieute, utnote ne

»ine b»pti»m2te vel eummuuinu« «zuilibet numllni» redu» exeeäat, ei«, in<zu»in,

in tautuin nbnunt, ut vere iäololatr»« »int, lluniu talidu» et oräinationrim et

«»0l»!ueutoruii! ooufeotio, et »Ilter c>u»m nrlleini»«uin , «u»eentic> venementer

» «aori» uräinibn» nrobib»»tnr.
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44. Noch sind in Kürze die Beschlüsse der Synoden von

Piacenza (1095) und Rom (1099) unter demselben Papste zu be

trachten. Die von dem Gegenpapste Guibcrtus (Clemens III.) und

von den mit ihm uominatiui ercommunicirten Bischöfen, die als

Häresiarchen bezeichnet werden , sowie von solchen Theilnehmern

seines Schisma, die sich in die Stühle lebender Bischöfe eingedrängt,

vorgenommenen Ordinationen werden als irrita« bezeichnet; jene

Geistlichen, die ihre Weihen von anderen schismatisch gewordenen

Bischöfen empfangen hatten, werden in Anerkennung ihrer Weihe

aufgenommen ; das soll aber nicht bei denen statthaben, die sich von

da an noch von solchen Bischöfen ordiniren lassen würden '). An

sich , bemerkt Phillips °) , ist die Weihe, welche von einem schismn-

tischen Bischöfe ausgeht, mit der, welcher ein Gegenpapst oder einer

seiner Anhänger, der den Sitz eines noch lebenden Bischofs usurpirt

hat, spendet, vollkommen gleich, und doch erkennt Urban II. die

erstere an, die letztere nicht. Der Papst unterscheidet daher bloß nach

der größeren Strafbarkeit der Handlung, indem er nur die von den

Häresiarchen Geweihten nicht zu der Ausübung der Weihen zuläßt,

aber auch diese sogar, wenn sie unwissender Weise die Ordination

empfangen hatten; gerade mit diesem Zusätze spricht der Papst e«

deutlich aus, daß er die Weihen der Häresiarchen unter den unrecht

mäßigen für die unrechtmäßigsten, nicht aber, daß er sie für absolut

nichtig hält. Zudem braucht Urban das Wort ii-i-iws offenbar in

dem oben (§, 4 ä) erörterten Sinne; so wenn er die oräinati»

»iue tiwlc» als irrit», bezeichnet ^) ; wenn er Alles, was durch Geld

wie immer erlangt ward, als irritum et nullas umgarn vire»

liadsus betrachtet wissen will ^) und die von Eindringlingen vorge

nommenen Alienationen ebenso bezeichnet ^). Daraus können wir

mit ziemlicher Sicherheit erschließen: 1. daß Urban II. keineswegs

den Vertretern und Stützen der Ansicht beizuzählen ist, welche den

Valor der von Häretikern und Schismatikern, wie von Simonisten

'> <-»!>. 5 0. IX <z 1. (0<>!I<:. ?!»<:.) 05 L. 4 «oä, e, I, 2 «, I c>, 5,

') Phillips a. a. O. S. 351, 352,

') vone. ?I»c. o, 15 O 2 ä. 70): 8iu« titulo <Ä«W ni-öili»tio imt»

') ib. o, 1. (o. 5 ll. I y, 3.)

') °»ii. 37 0. XII ,,, 2.
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und Verbrechern ertheilten Weihen lüugnet; 2. daß der hie und da

noch bei einigen späteren Päpsten °), die sonst sehr strenge an den

jetzt herrschenden Principien festhalten '), vorkommende Ausdruck

ii'i-itu» ebensowenig zu deren Gunsten spricht.

V,

Die weitere» Erörterungen vom zwölfte» bis zum vierzehenlen

Jahrhundert.

45. Von den späteren Orientalen nach Photius haben wir

nur wenige und dürftige Documente, die sich auf unsere Frage be

ziehen. Unter jenen griechischen Fanatikern, die den Lateinern im

eilften Jahrhundert sogar die giltige Taufe absprachen, und die zu

ihnen Hinüberkommenden wicdertauften '), herrschte natürlich die

Ansicht, daß bei den Lateinern keine gUtigen Sacramente seien. Auch

in anderen Kreisen sehen wir ähnliche Principien. Im zwölften

Jahrhundert wirft der Katholikus Isaak den häretischen Armeniern

vor, ihre Taufe sei nicht Heiligung, sondern Befleckung zu nennen,

da in ihnen der Satan nebst seinen Dämonen wohne, sowie jegliche

Ketzerei und Blasphemie "), und sucht zu beweisen '), daß sie keine

Weihe hätten, sondern ganz außerhalb jedes Priesterthums («^örzxov

5l«a-ys tkt>«5i»^3) seien, weil sie nicht mehr, wie es Gregor der Er-

leuchter bestimmt^), vom Erzbischofe von Cäsaren die Ordines er

hielten. Isaak erklärt ihre Geistlichen für ungeweiht, ihre Gläu-

') l?l. «, 1 ä« ai-äw. »b Np, I, 13. (H,I«x. III.)

>) Uumdelt »äv. enlumn. <3r»«L. <:. 65. 6»II. XIV. p, 210. ^Vill, 4ct»

!t «oript» z>, 126. luuoc:. III. «, 6 6» d»pti»mn III, 42.

') !»»»<: 0»tdc>l. Inveet. I in H,ln>«ll<>» (<3»II. XIV p. 426) «. 11 n. 2-

« /3«c?r^l^« «u^x »l/'x »^l»<7fl<!v, »XX« ^»Xi/?/^«, »?i!>»!lXe?lie (urtlioäuxu») »»l

') ib. «. 13 n, 1 z>. 428.

-) Davon «usfühllich luvvot, II. L. 8 p. 440.
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bigen für ungetanste Heiden '), alle ihre heiligen Handlungen für

haltlos, nichtig und ungiltig °). Aber nicht bloß einzelne orienta

lische Polemiker, sondern auch andere, sogar die griechischen Cano-

nisten Zonaras und Balsamon ') erklären im Anschluß an den oben

(ß. ?) besprochenen apostolischen Canon die Weihen , die Häretiker

spenden, für nichtig. Wer sich zweimal ordiniren lasse, sagt Ersterer,

werde abgesetzt, ausgenommen wenn die erste Ordination von Häre

tikern ertheilt worden , deren Taufe und Weihe nichtig sei ^). Bal

samon lehrt dasselbe °) und auf die Frage des Markus von Ale-

landiicn : „Wenn ein häretischer Priester (oder Diacon) der heiligen

Taufe gewürdigt oder durch die heilige Salbung geheiligt worden

ist, darf er das Opfer mit seiner früheren Weihe darbringen, oder

muß er, um celebriren zu können, erst eine neue Weihe erhalten? '") —

gibt er die Antwort: „Der apostolische Canon 80 bestimmt, daß

Diejenigen, die vom heidnischen Keben zum rechten Glauben über

getreten und getauft worden sind, auch die bischöfliche Würde er

langen können "). Da nun die frühere Ordination als Sacrilegium

betrachtet und als nicht geschehen angenommen wird, so wird ein

") ib. e. 14, 15 p. 435; e. 20 z>. 437 «Nsi«;il»?» »»< <l/3cß«l!!l,

') Lom in <mn. »p. 68, üevereß. I p, 44, 45,

>°) I.euii<:I»v. ^U8 (3,-. ünm, t. I 1^. V z>, 378, 379: 'Llp<ö^^^l< X, 'L»>

«?l<«2kl^ Xll?«^»«'cl<> «°" HeX^?^ ilsi°up7e!^. Man kann nicht annehmen, daß hier

eine der Form nach nichtige Taufe vorausgesetzt werde, in welchem Falle natürlich

auch die frühere Weihe nichtig wäre. Die Disjunction (»tz, ^ öl» 7»-5 ^ »7,)

zeigt, daß auch für den Fall, wo die Taufe als giltig angesehen und nur die S»l°

bung nachgeholt ward, die in der Antwort aufgestellte Forderung einer neuen

Ordination gelten soll.

") Der Canon will nämlich einen Solchen nur nicht zu bald, nicht als

Neophyten zum Episcopate erhoben wissen.
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Solcher, der auf diese Weise rechtgläubig geworden ist und vorher

ein ungcweihter Priester war, wofern er mit canonischer Strenge

geprüft in seinem spateren Lebenswandel sich untadelhaft erwiesen,

nicht nur der priesterlichen , sondern auch der bischöflichen Würde

für würdig erachtet, und zwar indem er durch die gewöhnlichen

Stufen zu der Höhe des Lehramtes emporsteigt "). Wenn man

nun auch bezüglich anderer Kategorien von Bischöfen, denen die

Weihebcfugniß abgeht, mehr und mehr alle Bedenken aufzugeben

geneigt war, so wirkte das Ansehen dieser Canonisten doch bedeutend

der Anerkennung der Giltigteit der von häretischen Bischöfen ge«

spendeten Weihen entgegen, die darum auch noch von Anderen in

Abrede gestellt ward. Dessenungeachtet gab es immer noch unter

den Griechen Männer, welche diese vertraten, wie im 13. Jahr

hundert der bulgarische Erzbischof Demetrius Chonmtenus "), der

auch die Consecration der Lateiner mit ungesäuertem Brode als

giltig anerkannte ") und dabei hervorhob, daß auch die Weihen der

Häretiker von den Orthodoxen angenommen werden, wenn die von

ihnen Ordinirten orthodox sind oder es werden ''); nach ihm sollte

den von Häretikern Geweihten beim Uebertritt zu den Orthodoxen

die Ausübung der Ordines gestattet sein, mithin deren Valor vor

ausgesetzt werden. Auch in der nestorianischen Canonensammlung

des Ebediesu wird die zweite Ordination als verboten bezeichnet und

der von einem fremden Bischof gegen die Canones (s. oben §. 4 ä)

ordinirte Geistliche in seiner Weihe anerkannt und nur auf den

letzten Platz unter den Clerikern seiner Weihe nach einjähriger Sus

pension verwiesen "). Im Ganzen aber kann in keiner Weise ge-

"^ P. 379' l^« 7»,)» 7I«»^«l:»< l5f,«?l!v?>< /^«si«?!/v,< K!,^Il^!>^«>''!< «»l w< ^?!

") Vgl. über ihn <3«oi-ß. ^Llopul. Hui!»I. o. 21 p. 36, 37 «ä, Lonn.

I. V p, 316—323.

^) I, «. p. 320, 32! : l<2! 7»f> n!«^««!, xcisioi-»"'»! ^°l'< «'pHoilitz»«« ilni-«^

") OoUset. o»uon, ex VSI-». H,, H»»em»ui l'rLllt, VI e, 8 (il»i Vstt. 8<!l.
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läugnet werden , daß bei den Orientalen viel Unsicherheit und

Schwanken in dieser Materie geherrscht hat und nur selten die

kirchengeschichtlichen Data, aus denen sich die ältere Praxis ergib!,

einige Berücksichtigung gefunden haben. In der Entwicklung der

Lehre von den Sacramenten bei den späteren Griechen seit dem

fünfzehenten Jahrhundert zeigt sich aber auch, daß die fortgeschrit

tene Theologie der Lateiner nicht ohne allen Einfluß geblieben ist

und die Griechen so manche Lehrsätze über die sieben Sacramente

aus derselben sich angeeignet haben, so weit sie darin keinen Wider

spruch mit ihren Dogmen erblickten.

46. Diese Unsicherheit der späteren Griechen kann uns um s»

weniger Wunder nehmen, als auch bei den lateinischen Scholastikern

und Canonisten bis herab in das dreizehente Jahrhundert ein großes

Schwanken und eine merkwürdige Unklarheit zu Tag tritt. Zim

sind die Aussprüche der Päpste seit Pnschalis II. viel bestimmter

und entschiedener für die volle Kraft der von Unwürdigen, Eiconi-

municirten, Simonistcn und Schismatikern ertheiltcn Weihen, s«

daß sie bei aller Strenge uns keine Schwierigkeit bereiten, und wir

sehen aus ihnen, daß durch Dispensation viele der also Geweihte»

zur Ausübung ihres Ordines ermächtigt wurden '); zwar spreche»

noch viele Autoren ganz die richtigen Grundsätze aus ^); aber nichts

l>l<iv» Ooll, X, I p, 116): prezbvter !lut <liaeai>N8, csUi relilltn 8ecle pronrii hi-

8«<>ni ve,A>t Ä<I necipieinlam eliirotoniam »l> »lin Lpizcupn »ut » zletrnpotlU

ejus prnviuoiae, nun miui8lret in ßr»äu 8»eer<lc>tii uuoä »lleepit, »«6 eonibe»!m

t>eui8 verbi llei per Integrum »unum, et vc>«te», «i viäekitur Dpizciopo iß«!»«

et liie mi8erie«räi» motu» «um lü^eeperit , äeuuo c>räiu»u<Iu8 nun ««<!

u»m ordinatiu »eeunä» pronibit» e»t, verum enu3i»t2t in uräine

ultimo umnium elerieorum, aui »b eo legitime »eeeperunt enirotoiiiÄ,m «uulqiie

»eeepti. Viele Nestorianer hllben aber doch häufig Weihen wiederholt, zumal tn

der Erhebung von Bischöfen zu Patriarchen,

>) 7'uam»»»:u ?. II I.. I e. 61 n. 8; e. 65 u. 5. Man sehe die Ausbriilll

von Innocenz II, <o. 15 (ü. I <z, 3>: «areat lionore m»Ie »<zui»ito; Alezanberlü

e„ 20 äs «Imoui» V, 3: »d oiRoio »bztineat, c>uoä illieite »e<zui«ivit, lieber bil

Simonie herrscht lein Bedenken mehr und die von Schismatilein OidimNen

fanden vielfach Dispens.

') Hrnolä. Lou»?2ll. «ive ?». Ovpri»nu8 äe operibu» Lurizti e»r<lii>l>Iibn!

»pu<! Hallier I. e. p, 481 : Hemo 8»ero8 uräiue» «emel 6»to» iterum rsnnvzt, uem«

»»«r» oleo litll iterum liuit »ut eon8eor»t, nemo imr>o«itioui m»uuum ve! mi»!'

»terin äerc>z»t »»««räotum , c>«a eoutumeli» s»»et Lpiritui »»uoto, 8i «?»eii>m
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destoweniger scheinen viele damalige Lehrer durch Zusammenstellen

einer Masse von verschiedenartigen Zeugnissen und durch Mangel

<m eigener principieller Auffassung die Frage mehr verwirrt als ge

fördert und entschieden zu haben. Hildcbert von Mans sagt von

einem simonistischen Diaconus, der die Weihe erkauft : Oräinem 6um

emit, nun ac-oevit, setzt aber zweifelnd bei: torta««« non aooepit;

und von der erlangten Priesterweihe, die nichtig war, falls die

Diaconatsweihe ungiltig, sagt er wieder: rsvera male »ooevit ^).

Petrus Lombardus (f 1164) zahlt die divergenten Meinungen der

Theologen seiner Zeit über die Ordinationen der Häretiker auf und

bemerkt dazu: llauo Huaestioneii, verolsxÄiu a« pasn« in»olu-

bilsiu lüoiunt äootorum vsrli», c^ui nlurimum 6i88eutire viäsntur ^).

Gerhoch von Reichersberg (f 1169) spricht sich in seiner an Papst

Eugen III. gesandten und von diesem in einem Schreiben °) be

lobten Nxpositio in I>»almuin I^XIV »ive über äe coriuvtc»

Leelegiae »tatu näher hierüber aus und gibt dabei zu, daß außer

halb der Kirche wohl die wahren Sncramentc sein können, aber

nicht das wahre Opfer "). Er erzählt, zur Zeit des Schisma Pctri

Leonis sei er bei seinem Aufenthalte an der römischen Curie veran

laßt worden, Autoritäten über die Identität der Sakramente der

Schismatiker und der Katholiken, deren sich jene rühmten, zu sam

meln '); aus diesen habe sich ergeben, 8»erÄmsnta yuiiikm riw

pu»»«t, uuoä ille »»netiüellt , vel »lien» «»nutiLe^tin , emenäni-et, <zunä ille

«emel »wtuit et onnüln>»t. Vgl. Fulbert von Charlies oben ß, 4 lit, ß.

") Niläel,. Lp, 14 «ibl. rr. MÄX. XXI p. 123.

') Lumb. 8ent. I_,ib. IV öi»t. 25. Ol. ^ueuin !. e. p, 845.

°) «»»»na. Libl. p?. t. XIV p. 594.

°> eap, !46, 147 (I, e. p. 586, 857): tlunnu>nl!>u!»m in 8e6e »postolie»

»Ive »li» llo^«i «»tüeäl», ei»It»tu per vinlenti^m laiomn c^uolibet «iinnni»««,

»ubilltlu»» vel »uperpo»itu »lieui e»tnolieo rezulllritei eleeto et ploveeto, Uli-

^u»muäi «merzerunt oontrovel»!»«, in nuibu» plulininni <Ienie»t«ti »uut ^e^vptii

potente« et tvlllnni, per >6 c^unä in «u«l «eew nauebaut valentel literatn«, et

in iäeutitllte »»el»uieuto!'u>n, t»m^u»in in »iinilituäine »ißsnorum ßlo-

riante« euntr» Doelesiaiu, euin ip»i e»«eut extr» 2>e!e»iÄin; nun »tteudeute»

vel »ttenäere vuleute«, <znocl «t«i extr» Le«Ie«!Äii> «it loou» veri »»ei-»inenti,

uoll !»m«n ui»i in, 8, o»tn«Iie» ee«Ie»i» est Iueu3 veii »Herilieii, ut L. ^u>

ßuztmu, »«»erit.

'I «. 147: 1'smpUl« ?etri I^eoui» 8eui«m»ti<:i, lauwribul! ejug uu» eum

>p»o eieommuuieati» v»Iäe ßloriantibu« in i6entit»te Lacr^mentolum, »Hin »puä
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ecolegiastioo oeIeor»<H t»ln tori» yn«tin intu» e»»e inviolltdili»,

»eä in »»eraiueuti» extr», «elenratis nun inllßi» onerari 8pirimill

Lni-isti, c^uaiu in »i^ni» niHßorniu ^eß^ntiaruiu äi^itu« Dei «ve

radatur, c^ni tanäem insis eonLtentibu» in »i^ni» ^lov»i «t H»rou

olai-uit. Besonders habe in seiner Arbeit unter Beifall des uerftoi-

benen Erzbischofs Gualterio von Ravenna eine Stelle des Papstes

PelagiuS ^) gefallen, wornach die Schismatiker das Opfer des Leibes

Christi nicht haben können, und hieran knüpft sich Gerhoch's aller

dings befremdliche Meinung, die außerhalb der Kirche celebrirte

Messe sei ungiltig und habe weder den heiligen Geist, noch dcn

Leib Christi '). Gerhoch irrt nur in Betreff des Opfers '"), nicht

in Betreff der Sacramente überhaupt.

47. Höchst auffallend ist die Confusion bei Gratian, der hierin

umsonst nach einer Concordanz seiner discordirenden Ccmones zu

in«c>» uu»iu »uud eieoiuiunnieaturem b, mein. ?, luuneeutium , cum ezzem

tun« tempuri» in «Uli» liomlln» oo»etU8 8um ulur«8 äe »eriptui-i» ven!«t!5

eolli^ere, ^nit>U8 «viäeuter euituit, 8»<ü-»meutll eto. wie oben.

') Die Worte stehen bei Gratian e»u. 34 0. XXIV «,, 1. Die Schluß

worte: Huibu» nmuil>N8 efLeitur, ut c>ui» in unit»te uuum uou »unt, ut uui»

iu n»rte «8»s vnlueruut, ut uui» 8piritum uou dabeut, eurrwri» Olirizti »»««-

Leium uabere uou po»»iut,

') « 14? oit, : tlult» in uuue moäum ec>u^e8»imU8 tnue iu niium ven-

äie» p^trum te»tlmoui», «zuibu» ec>mpi-<>b»tum et Limei-ie« tuue tempori» 0»n-

eellario 8»t»ßeute auulovlltum , eitr» Leele8i»m eeledrat» ili88»r>im ufüei«,

et«i n»!>e»ut 82«l»meutali» »i^u» »i^ui» oatdolienrum »imili», e««e tamen illil»

et v»ou», utpote uec>ue 8piritum »anetum ue<^ue eoi-uu» Odri»ti uadeuti». BZ!,

oben Deusdedit §. 40.

") Die Läiwre» 6»Il2näi»i!i bemerken zu Gerhoch's Worten: „Wenn du

8»er2meut2 litu eeele»i»8tl<:o eti»m fori» «elebr»t» als iuviu!»bi!i» zu betrachten

sind, so ist nicht einzusehen, wie iu »»oriüeio iuris z>er»<:tc> Christi Leib »ich!

vorhanden sein soll, zumal da Sacrament und Opfer in einem und demselben

Acte gefeiert wird. Man muß also unsere Worte entweder von denen verstehen,

uui or<Iiu2ti<>ui» vitio iu u»ere«i ^eeräntio eareut, oder Vom lruetus «»eriöeü,

^ui oerte d»eretioc> 82erltiel>uti prc, uaerstiei» nullu» e«t." Letztere Ertlänllg

dürfte mindestens vor der elfteren den Vorzug verdienen, für die im Texte sich

gar keine Anhaltspunkte finden. Vielleicht sah auch Gelhoch im Meßopfer einen

Act der Jurisdiction, Sicher ward derfelbe durch mehrere schwierige patristiW

Stellen zu seiner Annahme gebracht, wie er vom Texte des Pelagius selbst sagt-

Hieher gehören noch andere Texte, z. B. o»u. 22 L, XXIV q. 1 (Krex. Al. il°l»I.

XXXV, S), o»u. 28 ec>ä. (Lller. in Hn>o3. o. 5), die besagen, nur von der wahren

Kirche nehme Gott das Opfer an u. s, f., aber sich ganz gut erklären lassen.
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ringen scheint. Wohl spricht nuch er an vielen Stellen die richtige

Ansicht aus und Gerhoch's Ansicht scheint er nicht zu theilen ');

sehr gut distinguirt er an mehreren Stellen zwischen form» und

ess«<:tu3, wobei letzterer die Gnade bedeutet'); zwischen potesw»

und exeoutio oltioii, wobei er nur letztere den Häretikern abspricht");

er findet in Augustin's Aussprüchen, daß in Apostaten, Häretikern

und Verurtheilten wahr und an und für sich heilig die Sncramcntc

Christi sich finden, daß aber das Denen, die sie mißbräuchlich usur-

Piren, nichts frommt und ihnen dieselben ebenso zum Verderben ge

reichen, als wären sie böse und schädlich ^) ; er gibt ein sehr reiches

Material von Vaterstellen, welche die schroffen Ausdrücke über simo

nistische Weihen durch den Mangel an Gnade erklären ^); er macht

auch durch mehrere Gleichnisse die Giltigkeit der von Unwürdigen,

Irrgläubigen u. s. f. anschaulich. Das Gold im Kasten des Diebes

bleibt ebenso reines Gold, als es in der Schatzkammer des Königs

war, aus der Jener es entwendete; aber der Dieb, der es auf un

erlaubte Weise besitzt, theilt davon auch nur auf unerlaubte Weise

) Nach ean. 95 <ü. I <^. 1 bemerkt er: (?»in vit» »»eeräotmn Küunüri-

«ti» «e<:e««»ri» e»«e äieitur, nun euuLeeratiunI, »e<1 elleetui iotellißenciuni «üt.

^on «uim ettectuin «»luti» enulert ei, Allein luerit» taeiuut inäignuin.

') Nach e»n, 29 0, I c>, 1 : tjuid In tu» «imiütuäininu» 15, Hu^usti»»»

nowre vnluit, ni»i l>ui», »»eramenta 8imouiaeoruin («ient et eeterorum u»ere!i-

eorum), lioet «int ver», <zu»ntum »6 lorinam, in»nill l»men et l»Is» »unt

^UHutum »<1 efleotum, «uin nun nu»»iut in euräidu» Iioiniuum ^ißnere vel

»oeenäer« eoele»teiu ßr»ti»m?

') ?u»t o»u. 37 <ü. XXIV <z, 1 sagt ei §, 1: H,Iiuä e»t pc>te»t»» nlneii,

l!mä exeeuti«. ?Ierumc>ne nlüeii note«ta« vel »euinitur, veluti 2 mon»eni»

in «Hoeräntali unetinne, vel »eeept» »ine «ui exeontione retinetur, veluti »

!u»pen8>3, c^nidu» »ämini»tr»tio interäieitur, pc>te«tl»» nun »ufertur. H, üäe

tH^ue reeeäentibu» pc>te»t»» nou »«limltur, »ieut reäeuntibu» non reääitur, ne

wn domini, »eä »»,<:r»mento injuria üeri v!6e»tur. I7nä« »b Ü2eretiei« b»nti>

!»ti vel or6in»ti, cum »ä üeele»!»in reäierint, »i forte intuitu eeele»i»»t!<:2e

>»eiz in »ui» reoiniautur oräinibu», nou iter»ditur »»erainelltllin , auoä in

«rm» Lc:c:1e»i2e vrodaditur ininiztrktuin, «eä per iuio«»It!one!n mnnu»

»'»e»t»bitur virtnü »aeramenti, <^u»e extra üeele«i»m nulli äoeetur e»8e ec>»»t»,

3gl. auch §§. 3, 5, ?»r» NrotiIni e»n. 9? 0, I <z. 1.

') par» Nratisui vn»t <l»u. 97 <ü, I c>. l.

^) Z. B. o»n. 15 e«6,: 6r»ti»iu, «um nräinilreri» , unu »u»eepi»ti, uui«

ir»wito «»in non m«rui»ti. (Hiubro». ä« niv»ter,)
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mit, während der König es mit Recht besitzt, gibt und empfängt °);

Crassus dürstete und trank Gold ; er ging ebenso durch wahres Gold

zu Grunde wie durch wahres Gift. Die zehn Jungfrauen hatten alle

die gleiche Zierde der Virginität, und doch waren fünf derselben

thöricht. Der Heiland selbst war es, der dem Judas den Bissen

reichte, und doch fuhr nicht ein guter, sondern ein böser Geist in

ihn, nicht als ob der Gute nicht das Gute gegeben Hütte, sondern

weil der Schlechte das Gute schlecht empfing. Die außerhalb der

Kirche stehenden Bischöfe behalten die Macht, aber nicht die freie

Ausübung, ganz so wie auseinander lebende Eheleute das Eheband

nicht auflösen, aber vom Gebrauche der Ehe entfernt sind '). Das

Alles gibt Gratian. Allein auf der anderen Seite ist er an anderen

Stellen wieder äußerst schwankend ^); er limitirt und erklärt viele

Stellen der Kirchenväter in einer jenen Principien ungünstigen und

entgegengesetzten Weise '); man merkt ihm überall große Unsicherheit

an. Indessen wenn wir alle Stellen Gratian's zusammenhalten, be°

°) Vgl. oben g, 5 Note 6.

') 6l»t. I. o. CNN, 97 §§. l, ?. 5, 3,

') Gratian zu e»u. 45, 74 0. I <z. 1; o»n. 23 0. I <z, 7; e. 3, 4 Q. IX

<z. 1; <:»n, 2 ä. 68, Man vergleiche feiner die Bemerkungen zu e»n. 8 und 9

ä. 19 nebst den Noten der durreetore» Ilumaui und dazu ?»Ie» e»n. 2 O. IX

H. 1: üxllominllnillÄli i Hielt« m»uu» impnnunt, yuia pc>ie8l»tLin c>r<!iii»n<Ii

nun Ullbent, Ddi »utsiu illiuit» «8t in»un» imnuMiu , vulun» inlli^itul,

l_lu6« rsiterlli-i n«ee88« e»t, <zu«ä miniiu« probatur «8«e oollatum. Hier

ist iIIi«iM>n mit ilritum gleichbedeutend gebraucht.

') So «. 1, 2 6, 68. Gregor« I, ganz deutliche, gegen die Iteration der

Weihen gerichteten Worte («. 1) werden von solchen Ordinationen erklärt, bei

denen es ganz gewiß war, daß der Ordinator da« Hu8 eon8««l»näi hatte. Da

aber Gregor III, (<:. 2) die von Unbekannten, von denen nicht feststehe, daß sie je

die bischöfliche Weihe erhalten, eltheilten sogenannten Weihen durch neue Ordini-

tionen sanirt wissen will, so fügt er bei' yui »ut«m »d illo «<>n8«Lr«,tur, <iu«<n

nnu eun8t»t ^U8 «nnzeerunäi ü»l>ui»»«, iteluin L0N8««r»näu8 «»t, <zui» «i ille

«on»e<:r»i!äi Hu8 nun u»Kuit, i»t« «x «I«i «il>i8ic>n« ni! Lnnzeeratinlli« »«««pit.

Nt <iui» in io»n nrdin« <:nn8«<:rlltu» non «r»t, nun« yu»«i vriinuin »<! eun»«-

«r»tic>n«in v«ni«n« »b Vpi»<:c>p<, 8»««rä«t»I«iu bsu«<lic:tion«iu «t ««nZeei-Monein

eou8«<zuitur. Wohl dürfte aber hier Hu» «ou3«<:r2lläi für Befähigung, o»p»-

«it»8 uiäinÄnäi zu nehmen fein. Zu «. 45 0. I <z. 1 bemerkt er, Augustin'«

Worte: 8»<:l»m«nt» ulleretieuruiu »uo nun c»r«r« «lfsetu, feien nicht allgemein

von allen Sacramenten, sondern nnr von der Taufe zu verstehen. Ol, «»n. 74,

75 «o<l.
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sonders die wichtigeren und in den letzten Theilen des Decrets ent»

haltcnen, wenn wir die Texte über die Simonie vergleichen, bei

denen fast nur vom äelsotu» ßi-atine die Rede ist '"), so können

wir nicht umhin, zuzugestehen, daß bei ihm doch zuletzt die bessere

und richtige Ansicht die Oberhand behalten hat; die bei Weitem

größere Zahl der Aeußcrungcn zeugt für sie ").

48. So war eine feste Doctrin um die Mitte des zwölften

Jahrhunderts noch in keiner Weise gewonnen. Noch im dreizehenten

glaubte Wilhelm von Paris, wie die Kirche durch den heiligen Geist

Ordincs und den Charakter derselben ertheilen könne, so könne sie

auch denselben wieder entziehen '), zumal bei der Degradation.

Jene Scholastiker, die den Episcopat nicht für einen vom Presby-

terate verschiedenen Ordo gelten ließen und ihm den Lnaraoter

proprius absprachen, die in ihm nur eine Extension des Presby-

tcrats und eine fast nur jurisdictionelle Deputation eines Priesters

zu neuen Functionen sahen °), zogen öfter aus dieser ihrer Doctrin

die Folgerung, daß einem dcgradirten Priester zwar die Gewalt zu

consecriren verbleibe, nicht so aber einem dcgradirten Bischöfe die

°°) Vgl. pu»t e»n. 16, 22, 24 l). I q, 1; <:, 98, 1««, 111, 123 eoä.;

o, 4 0, I ,. 7.

") O»n 39 0, l q. 1 wird zwischen »»<:r»ment» neee»»i!»ti» und äixui-

tati« unterschieden; von letzteren heißt es: ni»i äixni tuei-int »ämini»tr»t», it» ut

cliß^ni 6i^ne » 6>Ani» nroven»utur, ül^nitate« e«»e äezinunt, non ut mini»tur

vsrit»» »ner»menti, «ecl ut oe«8et nllieium »6mini8tr»n6i ?el loo« vsl

tempore v«I proinntiun«. Auch die «'»n. 42, 43 eoä. machen leine Schwierigkeit.

(?»n, 97 K. 7 lesen wir: 8uiru<!um, e»t c>uuä 8»«r<lin«nt» uzeretlenrum äieuntur

>i-»-it» vel etilem 6»mn»n6», ml8» et in»ni», non c>u»ntum u<i »«, cum »int

«»not» et ver», eti»m »b «»eretiei» eelet>r»t», »eä <zu!» eum iüioite äantibu»

pertiäi» »!nt »6 ^u<lidum, illieite »l> ei8 »eeinientidu» non oonlerunt 8mritum

»»ucitum u. A, M.

°) Nuilelm. ?»li», äi«t. 6« 8»<:r. Nr<l, e, 7: 8ieut Ministerin Neele»!»»

»<Ie»t omninoten« virtu« »<l imprimen<l» »Hnotituti» »ißn»eul<» »ive en»r»etere»,

«>>il>8 ur<line» vneumu», et »<l infuu<len6»n> ßl»ti»m in»i» or6inidu« eon^ruen-

tem: »ie »6 »bolenclum in«» »i^nneu!» <luoit»n<lum nun e»t eju»6em Deole-

»i»« i»ini»tri» «»mäeni e»»e et uper»,i virtutem et pelüoere intu», «znoä iori8

f»«it Loele»!»,

') S. (?orßne llesen»« äee 6roit8 6e» Lve<zue8, t. I p. 317 »e<z., und

Phillip« K.°R, I z, 36 S. 305—323, wo sehr gut die Schwächen der Scholastiker

in dieser Erörterung hervorgehoben sind. Vgl. auch das. Z. 25 S. 199 ff. Nol»2-

<?I»u <le 8»er, Orä. o. 2 »lt. 6 u. 85 »eu,. p, 87 »ey.

lDest, Vieilelj. f. I»th, Iheol. I. 29
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Macht zu weihen ') — eine Folgerung , die Skotus ^) unter jener

Voraussetzung, also hypothetisch, als ganz richtig bezeichnet. Diese

im Alterthum nicht hinlänglich begründete Meinung über den Evis»

copat übte einen bedeutenden Einfluß; über das Wesen des Weihe«

sacramentes selbst war noch nichts definirt; während man bei der

Taufe einig darüber war, was zu ihrem Wesen gehöre, war das

bezüglich des Ordo nicht der Fall; die Initerabilität des Ordo in

allen Fällen war noch nirgends so bestimmt ausgesprochen, wie die

der Taufe, und Solche, die an dieser festhielten, hatten noch an

jener gezweifelt. Die kirchlichen Entscheidungen betrafen in der Rege!

nur einzelne concrete Fälle, nicht das Princip selbst. Dazu kam,

daß unsere Frage in den früheren Jahrhunderten als eine rein

disciplinäre, nicht als eine dogmatische aufgefaßt worden war, wie

auch Cyprian ^) den Streit über die Ketzertaufe nur als einen

Kampf über die Disciplin ansah. Man erfaßte den Gegenstand

nicht vom Standpunkte der Glaubenslehre aus, sondern beurtheilte

in der Regel den einzelnen concrete« Fall nach Maßgabe der Dis-

ciplinarcanones, die in verschiedenen Zeiten und unter ganz ver

schiedenen Umständen erlassen worden waren. Allerdings war die

Frage, ob diese oder jene Weihe canonisch oder uncanonisch sei, nach

den Disciplinnrcanonen zu entscheiden; aber der Grundsatz, daß

') ^Iex»ncle> II»Ien»i« in 1^, IV 8ent. y. 8 n, 5 u. 1 K, 6: In orüiue

evi»eov»!I nun ininrimitui cn»r»<:ter, »ieut in »»eei'n'olHli , uui iinnreszn» in

»nim» äeleri nun nutest, u»<!« «oluwmuäu luiiei-tur illi officium eun»eei-»nä> :

non «uin> »uteltür i!Ii potent»», »e6 exeoutiu pote»t»tiz; »«6 «zni» in

uräine epi«eop»Ii nun imprirnitur en!>r»<:ter , in 6eßl»6»näo »utertur ei pu-

lest»« eontelenäi oru!ine» et utAeium exeeutiuni«,

') 8eutu« in 1^, IV cl. 25 <z, 2 »ä 1 : 8i t«ue»t>lr, <z»o6 Iüpi«oopu« cle-

pu»ituz »implieiter non «st l!pi»uup!i» , tun« <zun»<I iüum u»»uin ue^»nä» e«t

»imilituciu in eunseouentill, c>ui» ««»rauter «»«escluti» tulli non nutest, nee per

oonscnuen» «»oerdotiurn , »iont epizcopatu», ^ä 3: 8i vero (I^piseopu») «it

pr»eoi«u» et «ou<3emn«tu» »t> i)eele»>», nun euutert «i-äine», «i I«!pi«<:up»tn» nun

»it nlnu et po»»it «iiuplieiter »uterli, »ieut !>»I>eut respunäere il!i> <zni tenent

Nnisenpatuin nun e«»e uräinem, »e<I c>u»mä«,in 6ißnit»tem »<><Iit»m »uper or-

lline», <^u»e »ä Mrisäietiunem m»^i» »peet»t.

') Man beachte besonder« seine Aenßenmge» in seiner sechsten Synode von

1256. («outn llel. «»er»« III p. 88—80.) Vgl. «2tul. H,I«i. 8»eo. III äi«», XII.

drsi äe Low, ?untiüei» »uutnlil,«,te 1^, III p. 20 »e<z. tlesöil. Npp. e6, liom.

t, XIV p. II »eet. 2. Ebenso faßte Dionys von Alerandrien diese Frage aus.

(Nu». U. N VII, 5-9.)
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auch die uncanonische, wenn nur in form», Loolesins ertheilte Weihe

yuo»ä »udstautiam giltig sei, der auf dogmatische Principien sich

stützt, wurde nur selten in Betracht gezogen, da man überhaupt

nicht so weit zurück und nicht so tief in die Frage einging. Schon

die älteren Canonensammlungen hatten viele nicht deutlich formu-

lirte, leicht mißdeutbare oder selbst unrichtige, oft sich widersprechende

Bestimmungen aufgenommen; unvermittelt oder schlecht vermittelt

standen Aussprüche Cyprian's und Augustin's nebeneinander, die

nur die Verwirrung noch vergrößern tonnten. Eine übersichtliche

Darstellung der kirchlichen Praxis in den verschiedenen Jahrhun

derten war noch nicht versucht, die Schriften von Auiilius und

Petrus Damiani waren längst in Vergessenheit gerathen, und die

praktischen Schwierigkeiten schienen unermeßlich groß "). Hatte doch

die Kirche keine hinlängliche Garantie, daß die außer ihrer Einheit

von Häretikern und Schismatikern vorgenommenen Ordinationen

wirklich in form», neoegsari», stattgefunden; die Unrechtmäßigkeit

dieser und ähnlicher Weihen war ausgemacht und evident, die Nich

tigkeit Vielen wahrscheinlich '); die Schwierigkeiten waren um so

großer, wenn ein Gegenpapst ordinirt hatte, der nicht als wahres

Oberhaupt der Kirche betrachtet werden tonnte; hier schien Alles

unsicher, Alles zweifelhaft. Der Unterschied von häretischen und

schismatischen Bischöfen, die früher in der katholischen Kirche legitim

geweiht worden waren, von denen, die außerhalb derselben die Or-

dines erhalten, war sehr bedeutend (s. oben §. 6). So hat z. B,

Bernhard von Pavia (-f 1213), der ganz richtig die exsoutio von

der z>ote»t»8 unterscheidet und diese Unterscheidung in mehreren

Fällen ganz zweckmäßig anwendet "), in der Lehre von der Simonie ')

nicht im Geringsten gegen die dogmatischen Sätze verstößt, doch in

der Frage über die Ordinationen der Häretiker und Schismatiker

den in der katholischen Kirche geweihten Ordinator von dem nicht

in derselben geweihten, der nie katholischer Bischof war, unterschieden

°> Dazu kam der Satz, daß in äubii» o!re» 8»er»mkntll das tutiu» zu

wählen sei. Vgl. 8untU8 in I>. IV äi8t. 3 <z, 2 §. 'I^i-tio 6« form»,

') Phillip« a. a. O, S. 349,

') 8uiuin» DellrelHlinm eä, ^»»ne^re» L»t!»!>nu»L 1861 1^ I t!t, 7 p, 10

von dem Bischof«, der lesignirt hat: L«»issnut!« uo» »u»tu!it «pigeopn not«»t»t«m,

ze<l exeLiltionsm.

') ItM. I.ib. V til, 2 p, 205—207 §. 6.

29»
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und erklärt, der Erste« ertheile wohl den Ordo, aber nicht das

Recht der Ausübung, der Letztere aber weder den Ordo, noch das

Recht ihn zu üben, so daß nach erlangter Dispens der von diesem

Ordinirte erst wieder zu weihen sei, wobei er sich auch auf den

oben (§. 42) besprochenen Canon vaidel-tuln beruft '"). Dabei

führt Bernhard ein Beispiel aus der Zeit Alexander'« III. (1159—1181)

und Urban's III. (1185—118?) an, wornach der letztere Papst einen

vom früheren Gegcnpapste ordinirten Cardinaldiacon auf's Neue

weihen ließ "). Von diesem Vorfall ist nichts Näheres bekannt;

und mit dem Gesagten stimmt es nicht ganz zusammen, wenn oorhei

gelehrt wird, die Weihen der Schismatiker, zumal wenn ihr Schisma

gegen die römische Kirche ging, seien zu irritiren '°), und wenn

gesagt wird, daß die von der Häresie zurückkehrenden Cleriker durch

Dispensation in ihren Weihen aufgenommen werden "). Das dritte

Concil von Lateran 1179 hatte die Ordinationen und Beneftcien-

verleihungen der Gegenpäpstc Octavian, Guido und Johannes für

iri-itas erklärt, wie viele andere Synoden vorher, d. h. man hatte

'") 1^, Vtit.7 ß,6 p.215, 216: De ol6in»ti8 »utem »b Iilleletiei» vel 8euiz-

motiei» sie teuere 80>emu8: äi»tinßu«, uti-um oläin».tol- »eeenit ultimam M2,m>«

imno8itionem in eeele8iu »u nun, i<i «8t luit ^uond^m e»tl>olieu» epi8ouou«,

nn nun, IV»,M8i luit uuon6».m elltlio!ien8 epi8eovu8, l»etu3 «»eretieu« ve!

8eui8m»tieu8 , ä»t ordinem, 8e<I non oi6iui» executionemz »i vero non »eeeoit

ultimum m»nU8 >mv08>tiouem !n eeele8i», iä e8t »i nu>n<zu2in luit «»tnulieu«

en>»eonu8 neo oräinem clnt nee exeeutiunem, unäe »b eu oräiulltu« ex <!i«vei!-

»»tione poterit oröinÄri 26 eumäem oräinem, tamuu»m <zui uinil ut» «0 ueeeoit,

ut 0, I y, ult. Ouidei-tum (0. 24) et inli» eoä. e, 1.

° ^) tempore v, HIexunäri III, luit vir l^uiäam nubili» 8eni»mutieu8 l>

»oüi8mutieo nrälnÄtu» in 6i»eonem et euräinulein , imu 0Är6in2li3 »dver«»«

n»lti8 e<ieetU8; äemum puee inter eeeleziam et imoerium Veuetii» luetu et

«eui8m»t» illu z>«nitu8 unnullutu prue<utu8 vir euuonieum reßulurem intruvit,

^uem po8te» v. IIib»nu8 äe novo oräiuuri eonee88it, <iieen8 (»I. 3oien») eum

» 8üui8in»tieu or^inutore ninil ueeepi38e, cum Iu8e oläinutur num<^uum eutüo-

lieu8 eni8Lupii8 lullet.

^') I, u. K. 5 p. 2l5: Or!iiu»tioue8 » 8ul!>8M2tiui» luetue äe Mi-e äebeu!

(»I. p088unt) illituii, maxinie »i conti«, Ilumuuum Noele8i<uu illuä »eni8m» uro»

u«88it, ut inlr» eo<I. u, l et 2. Das iriituuäum ist nicht ip»o ^'uie iilitum.

^) tit, 6 §. 4, Leeiniunlui- uutem eleiiei üb nuere»! i-evertente» ex äi«-

pen8»tione in Ul<ii»ibu8 8ui8, ut <ü, I c>. 1 uun, 112, Nmni8 (I>eo i>I, ncl el»n,

H<zuil ) et <z, 7 Kuluoei'limum e. 21, (I>eo il, ioi<1,)
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die von ihnen Beförderten abgesetzt "). Nachher fanden nun viele

der so Geweihten Begnadigung, und es nicht undenkbar, daß die

Ordination in bedingter Weise wiederholt ward, zumal da die

Weihen der Gegenftäpste selbst sehr gegründeten Bedenken unter-

iroifen waren. Ueberhaupt aber finden wir bis zum dreizehenten

Jahrhundert noch keine allseitige Uebereinstimmung.

49. Unter den Canonisten spricht sich zunächst Raymund von

Pennafort (1- 1275) nicht ohne Hinblick auf die Worte Bernhard'«

entschieden dahin aus, daß, wenn nur die wesentliche Form der

Kirche gewahrt sei, mochte innerhalb oder außerhalb der Kirche der

Ordinator die Weihe erhalten haben, der Ordo giltig ertheilt werde '),

und er beruft sich auf die Glossatoren Laurentius und Vincentius ')

und die meisten Rechtslehrer. Immer mehr gewann diese Ansicht

Anerkennung und sie wurde von den Späteren, wie z. B. von

Turrecrematll "), auf das Entschiedenste ausgesprochen. Die deut

lichere und bestimmtere Sprachweise in den Decretalen Gregor's IX.

und so manche Vorschriften gegen die Iteration der Weihen *), die,

obschon diese Frage nicht berührend, die Wiederholung immer mehr

anstößig machten, vor Allem aber die gediegenen Erörterungen der

großen Scholastiker, denen Robert Pulleyn (f 1153), Prüpositious

") cione. I^t. IN e, 2. e, l äe 8eni8m. V, 8. c!s. n»wl, Hlex, n, L.

8««°. XI et XII vi»». IX »lt. 3,

>) summ» üu^muuäi, I^ib. I tit, äe naeretiei» et nräinati» 2b «i». K. 9:

vi«»« «i-ssn cum I^urenti«, Vineentio et llli!» lere oniuinu», ynnä 8en

qni» reeipiat ultim»,» manu» iinno8itlouein in lüeele»!» 8eu

extr», äum wineu tn>-in«!i! Deele»!»« »ervet in oräiullnäo et in loriu» Leele-

«i»e luerit oräin»w8, »einner verum oräinem ennlert, »eä uon oräini»

»«nutiouem , et lioo »eii »oienter «ive i?nor»nter »lin» oräiuetnr »b e«.

') Vgl. Phillips K.-R, IV S. 178, 217. Sie gehöiein zu dm Erklären!

bei «lten, den Decretalen Gregors IX. vorausgehenden «niupilutiuue», und na

mentlich de« Bernhard.

') 1"urreerein»t» in Deeret. p. II 0. IX : 8!t i»t» oonuluzlo tllmczuaiu

velizzim» »d omnibn» «uzeipienä», quoä oräin»tio tÄew in lorin» Neole8i»e »K

üplzeann, «ive «it «»tuulieu» 8ive nkeretiüu» , «ive »n«,tt>en>»te inn<,6»tu», 8>ve

MiNÄin in»nu« iinpuzitiuueni , i. e, epi«ec>I>»Iem oräinatinnem reeeperit in I^e-

c!e»i» «ive extr»^ e«t babenä» rat» <zu»uti!ui »ä verit»tein oräini», lt»

^uoä umue« oräinati »b eu nräinu» reoipiunt et »i »linü uräin»nt, oräinnt,

«lunt, et »ie in intinituin,

') e»n, 1, 3 äe 8»er»m. n«n iter»u6i» I. 16,
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und Roben von Flammesbury vorangegangen waren, trugen wesent»

lich dazu bei. Die von Augustin aufgestellten Principien wurden

mit mehr Consequenz entwickelt, die Ansicht, daß das Wesen der

Ordination in der Handanflegung bestehe ^), gewann festen Boden,

die Analogie von Taufe und Weihe fand sich schärfer hervorge

hoben °) und die conscquent durchgeführte Unterscheidung von oräo

und ^urigäicti« gab in unserer Frage weiteres Licht. Thomas von

Aquin namentlich hat sie auf dieselbe sehr genau angewendet '),

Bonaventura führie Augustin's Grundsätze weiter aus ^) und hob

5) ilurinu» «p. eit. I>. III Hier«. VII e. l. Le>,«<i. XIV. «I« 8^u. «iio?^

!.. VIII e. 10 z. 5 8e«z. Phillip« K.-R, I S. 352.

') Vgl. Inno«. IV, e, 3, «»juren <ie bapt. III, 42,

') l'liom»» 8umink« 22 <z, 39 ». 3: 8p!r!tul»!i« zotest»«, uu» «zui«!«!»

8»or»inentllli8, »li» ^Uli»6ietion»!i». 8»er»me»t»Ii8 «zuiäern p«te«t»8 e«l,

«zu»« per »Iinu»m enn8«er»t!ouein eentertur , . . et t»Ii» ps>te8t»8 »e<:un<inm

»u»m e8»enti»ni r«in»net in boiniue, «zu! per e<>n8eer»tioneiii e»m e«!

»<!eptu8, «zuamcliu vivit, »ive in neninrn» 8iv« in n»ere8in I»b»tur . , , . (8<:!iiz

m»tiei et naeretiei) U8uni pote8t»t!8 lllnittunt, it» »«ilieot «zuoä non lie«;»» «»

8U» potent»«! uti. 8i t»men u»i tuerint, eornru p«te8t»8 eüeetum u»l>et in «>

er»inent»I!bu8. . . , ?ote»tl>» »utern ^urinäietion!» e»t, <zu»e ex »irnplie! in-

^unotiene Koinini» enntertnr, Dt t»!i» potent«« non immobiliter »6l>»eret, Hose

in »<:l!!»m»ti<:i» et n»,er«tie!8 non m»net; un6e nc>n po88unt nee »bnolvere nee

«leominunieme. t!f. 3 <z, 63 », 2.

') Non»veut, Lrevi>u«zu. ?, VI o. 5 p, 219 «6, Uelele, 8aor»lneut3 «ll«

pen»»ri po8«uut l», den!» et in»Ü8, u ücielidu» et i>»»retiei8, intr» L!eel««i»m el

extr», ne<! intr» »eeun«lniu ver!t»tein et »<I utilitlltem, extr» vero non «u! nlili-

t»teni , licet ä>8pen8entur »eeuuäum ver!t»tein p, 221: 8i 8ller»lnent» «uliiw

>Ü8pen8»ri po88«nt » Koni», nullu» e»««t eertu8 <Ie 8U8eepti«ne 8»«r»-

inenti, et nie »polteret »ernp«r iterllri, et »io iul»Iiti» nuiu« nr»e-

^u«Iie»ret »Iien»e »»luti. I^uII» eti»m e»»et »tanilit»» in zr»äi-

nn» nier»reni»e Leele»i»e lnilitüuti», <zu»e ln»xiiue eonsiotlt in «»el»-

menti» <i!»pen»»uäi« ; et iäeo <:onl?ruum ruit, ut 8»eramenturuin <t!»pen5»tic>

eommitteretur nuiniui non r»tione »»netitati«, «zu»« v»ri»tnr »eeuuäm»

voluut»t«rn, ne6 r»tioue »uoterituti», <zu»e »emper n»»net «zunutum

e«t «1« »e; »e per noe npnrtnit, «zuoä 8e exten6«ret »ö b«>no8 et »6 m»!»«,

»ä «08, <>u! »unt iutr», et »ä e«8, «zu! 8>iut extr» Ne«:I«»i>m

Verum, «zui» «xtr» unitateiu Läei et «»ritatiü, <zu»e laeit no8 ülio» Nüele,!«

et inembr», nullu8 potent »alvari; i6e<>, »i 8»er»iu«ntl» extr» ree!pi»ntur, non

»ä 8»Iutein reeipiuntur, <zu»inv!» ver» 8>nt e»or»ment», 8«<! ulili» po«z>m<

üeri, 8i quin r«6e»t »ä 8, rnlltrein L«:(:Ie8i»lli , unieain (?uri8ti 8pnn«»m, «»in«

2Ii<>8 tllutuin Onr!8tu8 8puu»u8 reputat 6ilrnu8 l>»«r«6it»te aet«rn». Er filbn

d»nn Huß, <Ie bllpt, e. llou»t, IV, 1, 2 an.
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gleich jenem den «Kni-acter oräiuis und die Initerabilität der Weihe

hervor'), wie das auch nach ihm Stotus gethan hat '"). Höchst

zahlreich und bestimmt sind die Aussprüche der Thomisten und Sta

tisten über unseren Gegenstand. Sicher haben wir nicht Unrecht,

wenn wir neben der größeren Klarheit und der nach und nach er

zielten Uebereinstimmung in anderen, mit diesem Punkte nahe zu

sammenhängen Schulfragen, neben den immer genauer formulirten

Decreten der kirchlichen Autorität und dem deutlicheren Hervortreten

der hier leitenden Principien dem Einflüsse der thomistischen und

statistischen Theologie das Schwinden so vieler Bedenklichkeiten,

Schwankungen und Zweifel zuschreiben, welche oft die tüchtigsten

Männer früherer Jahrhunderte ängstigten, seit dem Ende des drei-

zehenten Jahrhunderts aber fast gar nicht mehr vorkommen. In dem

großen Schisma von 1378—1418, wo solche Zweifel sehr nahe

lagen, findet sich davon keine Spur "); auch Gerson vertritt die

von den Scholastikern vorgetragene Lehre "). Es bedurfte einer

förmlichen und ausdrücklichen Entscheidung der Kirche nicht mehr,

um derselben den vollen Sieg zu verschaffen ; sie ward die »enwnti»

eommuuis.

50. Zum Schluße sei nur noch erwähnt, daß, wenn die Weihen

der anglikanischen, schwedischen, dänischen Bischöfe '), sowie die bei

einzelnen orientalischen Secten vorgenommenen nicht als giltig an

erkannt werden, der Grund davon nicht darin liegt, daß sie Häre

tiker und Schismatiker crtheilen, sondern darin, daß theils die bi

schöfliche Succession ganz und gar unterbrochen worden ist, so daß

Ordinationen von Solchen in der Mitte lagen oder noch vorkommen,

die nie zu Bischöfen geweiht waren, theils die wesentliche Form der

') S. die schöne Erörterung Bonaventura« I. «. o. 6 z>. 223-225.

">) Leotu» in Q. IV ä. 6 q, 9. Vgl. ?»II»vi<:!ui Ni»t. «uue. 7'riäent

üb. IX <:, 5.

") 8«Iv»Fßio äutiqu, I., III e, 14 ß. 2 u. 8.

") Uersuu tr»«t, sie pote»t»te s«<:I«8i»»tio» et orißiue Huri8 Oppc>». II

p. 227 «e<z,

>) Ueber die anglikanischen Ordinationen vgl. I> yuieu Nullit« ne» orüiu,

^Ußlic Qupoli ?r»»Ieet, Hur. eeol. t, III p. 188 »e<z. vevoti Iu»tit. 1^. II tit, 2

«eet. 6 ß. 100 u, 2. Phillip« I 8- »» S. 347, 348. Ueber die schwedischen histor..

volit. Blätter 1855 Bd. 36 S. 350—363, Die Ausrottung der Bischöfe und die

Thätigteit Bugenbllgen's in Dänemark sind ohnehin zur Genüge bekannt.
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Weihe nicht eingehalten ward und wird. Die Weihen bei schismi-

tischen Griechen, die strenge an ihrem alten Ritus festhielten, wur

den stets als giltig anerkannt. Kommt außerdem eine Weihe son

stiger Orientalen in Rom zur Sprache, so wird sie zunächst nach

dem eingehaltenen Ritus und der Art ihrer Mittheilung geprüft '),

nie von vorneherein verworfen; sind die wefentlichen Requisite vor«

banden, so wird sie vollkommen anerkannt. Die ganze kirchliche

Praxis prägt so die im Eingang dieser Abhandlung (§. 1) ent

wickelten Principien aus.

') Vgl. z, B. >Io». 8, ^8»«!ll»ui Di»»el!. Del!» n»üiou« 6«i lüopti e 6eü»

v»IiäitK äel 8»olÄmento äell'oräiuu p>-«»»o lorn (1733) bei >l»i V«t, 8or. H»^,

Oolleot, t. V r. II p. 171—237.
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XII.

Die apostolische ThütigKcit Papst Stephan's IX.

Nach den Quellen dargestellt

von

I)l. «tlliNllinH Will,

Archivar de« germanischen Museum» zu Nürnberg,

Sechs Päpste deutscher Abstammung waren es, welche in un

unterbrochener Reihenfolge um die Mitte des 11. Jahrhunderts

unter den schwierigsten Verhältnissen die Geschicke der Kirche leiteten.

Furchtbare Stürme erhoben sich von Außen gegen dieselbe, indem

sich der Osten der Christenheit von ihr lossagte, die gefährliche

Häresie Berengar's, des Vorläufers des Reformators von Witten

berg, ihr Haupt erhob und in Frankreich und Spanien die offen-

barsten Gelüste zur Gründung von Landeskirchen hervortraten. Viel

bedenklicher aber als alle diese Gefahren war für den unversehrten

Bestand der Kirche die sittliche Gesunkenheit des Clerus und der

Mönche, die moralische Verkommenheit der Laienwelt, die Verderbniß

des ganzen Zeitgeistes. Die traurige Lage, in welcher sich die Kirche

befand, offenbarte sich in schrecklicher Weise, als im Jahre 1046 sich

drei Päpste gegenüberstellten, alle drei auf kein besseres Recht ge

stützt, als auf die Macht ihrer Parteien unter den römischen Großen,

Vorzüglich war es der christliche Sinn des deutschen Königs Hein

rich III., der diesem Schisma ein Ende machte, denn ihm vorzüglich

verdankte Suidgcr von Bamberg die Erhebung auf den päpstlichen

Stuhl, den er als Clemens II,, freilich nur wenige Monate, ein

nahm. Ihm folgte Poppo von Briren als Damasus II,, und als

dieser schon nach einigen Wochen starb, gelangte Bruno von Toul
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durch Wahl in Deutschland und durch die Bestätigung desselben in

Rom als Leo IX. auf den Stuhl Petri, und dessen apostolische

Thcitigleit von Anfang 1049 bis zum April 1054 ist die Grundlage

der kirchlichen Zucht, Ordnung und Macht geworden, welche unter

Gregor VII. culminirte; was seine beiden Vorgänger in ihrer überaus

kurzen Regierungszeit nur hatten andeuten tonnen, die Bekämpfung

der Simonie und des Nitolaitismus, das führte er schon zu gewal

tiger Entwickelung und vcrhalf der christlichen Zucht und guten

Sitte zu einem entschiedenen Sieg über die frechsten Laster und über

die Verachtung der christlichen Tittengesetze. Aber noch ehe er einer

besseren Zeit festen Bestand verleihen konnte, ward auch er »us

seinem thatenreichen Leben abberufen. Nun war es wieder ein Sohn

Germaniens, welcher die schwere Last der dreifachen Krone auf sich

nehmen mußte. Der ftaatstluge Rath des Kaisers Heinrich III,,

Bischof Gebharo von Eichstädt, wird als Victor II. auf den päpst

lichen Stuhl erhoben. Mit großer Umsicht erfüllte er seine geist

lichen Pflichten, und wenn er auch von den weltlichen Angelegen

heiten vielfach in Anspruch genommen ward, so verlor doch sein

reger und umfassender Geist das Wohl der Kirche nie aus dem

Auge. Er wirkte in dem Sinne seine« Vorgängers, rieb sich aber

durch allzu anstrengte Thiitigkeit frühzeitig auf, und nun war es der

fünfte Deutsche, der in einem kritischen Momente als Lenker der

Kirche den apostolischen Stuhl bestieg. Es war dieß der Cardin«!

Friedrich von Lothringen, als Papst Stephan IX.

Nachdem derselbe im Juni des Jahres 105? von Victor II.

zum Abt von Monte-Casino geweiht worden war, verweilte er noch

bei dem Papste in Tuscien bis gegen Ende Juli. Der Weg der

Heimkehr in sein Kloster führte ihn nach Rom, wo er in St. Peter

eine feierliche Messe celcbrirtc und dann, von einer großen Men

schenmenge begleitet, in die Kirche von St. Chrysogonus, welcher er

zugeschrieben war, geführt ward. Von hier begab er sich nach Pal-

laria, wo er seine Wohnung nahm. Vorzüglich um die für seine

neue Würde erforderlichen Gewänder zu laufen, hielt er sich mehrere

Tage in der Stadt auf und war eben im Begriff, dieselbe zu ver

lassen, als am 31. Juli der Bischof BonifaciuS von Albo.no die

Nachricht von dem Tode des Papstes Victor brachte. Cardinal

Friedrich ward dadurch sehr betroffen und »erschob seine Abreise.

Alsbald sammelten sich romische Cleriter und Bürger um ihn und
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lmathschlagtcn den übrige» Theil des Tages, die ganze Nacht «nd

«och den folgenden Tag über die Erwählung eines neuen Papstes.

M man sich endlich mit der Frage an ihn wandte, was wohl zu

thun sei, oder wen man auf den päpstlichen Stuhl erheben solle,

Ichlug er fünf Männer vor, welche dazu würdig seien: Cardinal-

bischof Humbert von Rufina, Bischof Johannes von Velletri, Bifchof

Gottfried von Perugia, Bifchof Peter von Tustuluin, und Hilde-

bland, den Subdiacon der römischen Kirche. Die Römer hielten

leinen von diesen geeignet, und da sie dem Cardinal Friedrich er

klärten, daß sie ihm das hohe Amt übertragen wollten, sprach er:

„lieber mich könnt Ihr nichts bestimmen, außer was Gott zuläßt,

und ohne dessen Willen könnt ihr mir jenes Amt weder übertragen

»och vorenthalten." ES waren übrigens Einige da, welche es für

gut hielten, die Ankunft Hildebrand's abzuwarten, der noch nicht

von Tuscien zurückgekehrt war, wo er sich in der Umgebung des

Papstes Victor befunden hatte. Andere aber meinten, es dürfe lein

Verzug in der Wahl stattfinden, und am Morgen des 2. August

lllmen alle bei dem Cardinal Friedrich zusammen, schleppten ihn

«Missermaßen mit Gewalt von Pallaria weg und führten ihn in

die Kirche des heil. Petrus, welche ^ä vinoul» genannt wird. Hier

wählten sie ihn zum Papste, und weil gerade an diesem Tage das

Fest des heil. Stephanus gefeiert ward, nannten sie ihn nach diesem

Heiligen, er war der neunte in der Reihe der Päpste, die diesen

Namen tragen. Der gesummte Adel und das ganze römische Voll

stimmten einmüthig in die Wahl und erhoben ihn, der als eine

glänzende Leuchte Gottes in klösterlicher Einsamkeit gelebt hatte, auf

den Leuchter des apostolischen Stuhles, Seit vielen Jahren war

Keiner unter fröhlicherer Zustimmung und mit größerer Erwartung

Aller zum Haupte der römischen Kirche erwählt worden. Aber alle

diese Hoffnungen, wie sehr hat sie ein früher Tod vereitelt!

Noch am Tage seiner Erwählung ward Stephan IX. unter

dem Zudrang einer großen Menschenmenge in den Lateran geführt.

Beim Anbruch des folgenden Tages aber (3. August) kamen alle

Cardiniile, der gesummte Clerus und das Volk zusammen und zur

großen Freude Aller erhielt der Neugewählte in der Kirche des

heil. Petrus die päpstliche Consecration.

S« war denn die Wahl und Weihe des neuen Papstes ganz

nach den noch auf dem Concil zu Rheims (1049) bekräftigten lirch
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lichen Bestimmungen erfolgt; Clerus und Voll hatte unbeeinflußt

von weltlichen Machthaber« und den römischen Großen frei seine

Rechte ausgeübt, und da wohl kein Anderer als Gottfried von

Toscana Patricius von Rom war, so konnte die Anerkennung des

Neugewählten von dieser Seite nicht bezweifelt werden, vielmehr ist

anzunehmen, daß Gottfried seinen Einfluß zu Gunsten seines Bru

ders aufgewendet hat. Von allen neueren Historikern scheinen es

die Einen für unangemessen und ordnungswidrig zu halten, daß die

Römer nicht eine Bestätigung der geschehenen Papstwahl von Seiten

des deutschen Hofes einholten. Gfrörer (Papst Gregorius VII. und

sein Zeitalter, Bd. I, S. 561) sagt: „Niemand dachte daran, vor

her die Einwilligung der Reichsverweserin einzuholen," und Hefele

(Conciliengcschichte, Bd. IV S. 749) bemerkt: „Stephan X. (IX.)

ließ sich consecriren, ohne die Bestätigung von Seite Heinrich's III.,

oder vielmehr seiner Mutter, abgewartet zu haben." Andere finden

darin geradezu eine Rechtsverletzung; so ist Floto (Kaiser Hein

rich IV., Bd. I, S. 207) der Meinung: „Gleich bei der Wahl

Stephan's war das Recht der Kaiserin verletzt: die Römer hatten

wenigstens, ehe die Weihe vollzogen ward, ihre Zustimmung ein

holen sollen," und Giesebrecht (Geschichte der deutschen Kaiserzeit,

Bd. II, S. 526) klagt die Römer an, indem er sagt: „Ob Stephan's

Wahl nachträglich von der Kaiserin anerkannt wurde, wissen wir

nicht; aber sollte dieß auch der Fall sein, die Einsetzung dieses

Papstes war nichtsdestoweniger eine offene Verletzung des Rechtes

gewesen, das man Heinrich III. eingeräumt hatte, ein Angriff auf

eines de» wertvollsten Privilegien der deutschen Krone." Durch

diese Ansichten unserer Historiker wird der Kaiserin oder dem jungen

König ein Recht zugeschrieben, das diese gar nicht hatten und auf

dessen Ausübung sie in dem Fall, um welchen es sich hier handelt,

gar keinen Anspruch erhoben. Das Letztere ergibt sich einfach daraus,

daß die von den Römern bewerkstelligte Wahl Stephan's IX. von

dem deutschen Hof nicht bestritten und somit stillschweigend aner

kannt ward. Was die rechtlichen Ansprüche der Kaiser auf eine

Betheiligung an der Papstwahl betrifft, so beruhten diese doch einzig

auf dem Besitz des Patriciats ; dieses war nun aber nach dem Tode

Heinrich's III. weder auf dessen Gemahlin noch auf seinen Sohn

übergegangen, sondern aller Wahrscheinlichkeit war Gottfried von

Toscana im Besitze desselben, und erst bei der Erwählung des
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Afterpapstes Honorius II. (zu Basel im October 1061) überbrachte

eine Deputation von der kaiserlichen Partei in Rom dem jungen

deutschen König die Insignien des Patriziats. Genug, zur Zeit,

als Stephan IX. gewählt ward, hatte weder die Kaiserin noch ihr

Sohn, König Heinrich, das Patriciat von Rom, also auch kein

Recht auf die Bestätigung der Papstwahl; mithin lag den Römern

keine Verpflichtung ob, vor der Eonsecration des erwählten Papstes

die Einwilligung dazu von dem deutschen Hofe einzuholen.

Die Wahl der Römer war eine recht glückliche. Allerdings

war die schreckliche Zeit vorüber, in welcher, wie der Biograph

Leo's IX., Bruuo twn Segni, sagt, kaum Einer gefunden wurde,

der nicht entweder selbst Simonist wäre oder nicht von einem Simo-

nisten geweiht worden wäre; wohl gab es bereits in Rom und in

Italien überhaupt eine größere Anzahl von Männern, die würdig

gewesen wären, den Stuhl Petri zu besteigen; aber Keiner mochte

so viele Vorzüge der Person und der Verhältnisse in sich vereinigen,

wie der Cardinalpricsler Friedrich. Die Vergangenheit des neuen

Papstes gewährte genug Garantien, daß er seinem hohen Amte

vollkommen gewachsen und desselben durchaus würdig sei. Er hatte

das unbedingteste Vertrauen seiner beiden Vorgänger auf dem Päpst

lichen Stuhle genossen und dasselbe durch seine Thaten glänzend

gerechtfertigt. Als sich Leo IX. mit den trefflichsten Männern der

Christenheit umgab, da führte er auch den Lothringer Friedrich mit

sich nach Rom, und als es galt, die häretischen Neuerungsgelüste

der Griechen zu bekämpfen, da befand sich Friedrich unter den drei

Gesandten, welche nach Constantinopel gingen, um ein Werk der

Versöhnung zu stiften, das leider durch den Starrsinn der Griechen

zu einem Werke unheilvoller Zwietracht wurde. Victor II, bewies

ihm seine Gunst vorzüglich dadurch, daß er ihn zum Cardinal-

priester erhob, zum Abte von Monte-Casino weihte und ihm den

Gebrauch der Sandalen sowie anderer Insignien gestattete.

Eine warme kirchliche Gesinnung zeigte Stephan IX. von dem

ersten Tage seines Pontificats an den Weg, den seine Vorgänger

seit einem Decennium bereits angebahnt hatten, und auf welchem

sie schon manches schöne Ziel zur Vernichtung der moralischen Ver-^

derbniß, zur Begründung eines frischen kirchlichen Lebens erreicht

hatten; ein durchdringender Verstand und eine vielseitige Erfahrung
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gaben ihm die Mittel an die Hand, um die augenblickliche Lage der

Kirche und den sittlichen Zustand der ganzen Christenheit mit un°

verschleiertem Blick zu sehen; um aber nach allen Seiten in seinem

hohen Amte erfolgreich und segensvoll wirken zu tonnen, fehlte es

ihm weder an gutem Willen noch an nachhaltiger Thattraft. Außer

dem gereichten ihm mancherlei Umstände mehr äußerlicher Natur zu

besonderem Vortheil und halfen sein Ansehen begründen. Stephan IX,

stammte aus herzoglichem Geschlecht, sein Bruder Gottfried von

Toscana war der reichste und mächtigste Fürst Italiens ; die Mönche

von Monte-Casino, jenes berühmten Muttertlosters, hatten ihm noch

eben ihre Liebe und Verehrung dadurch bewiesen, daß sie ihn zu

ihrem Abt erwählt hatten; der ganze Benedictiner-Orden mußte

stolz darauf sein, Einen aus seiner Mitte auf den Stuhl Petri er

hoben zu sehen, und war ihm deßhalb gewiß im höchsten Grade

anhänglich und ergeben ; die Nachstellungen, welche ihm durch Kaiser

Heinrich III. bereitet worden, verleihen ihm den Glanz des Märtyr-

thums eines unschuldig Verfolgten; was aber einen weit höheren

Werth hatte, als alles das, das war sein tadelloser Wandel und

der Ernst seines kirchlichen Sinnes, der dem Laster und der mora

lischen Vcrderbniß mit unablässiger Verfolgung drohte.

Hatten die Römer dem deutschen Hofe zwar keinen Antheil mi

der Papstwahl gelassen, so wollten sie das gute Einvernehmen mil

demselben nicht vollständig vernichten und nicht allen Verkehr ab

brechen. Sie schickten deßhalb den Bischof Anselm von Luc«,

welcher später als Alexander II. den päpstlichen Stuhl bestieg, nach

Deutschland, wahrscheinlich um officiclle Anzeige von der Erwählung

des neuen Papstes zu machen. Die Aufnahme, welche Anselm zu

Theil ward, war allem Anscheine nach eine ganz freundliche. Am

20. August 105? finden wir ihn am königlichen Hofe zu Trilmi

und in einer sehr ansehnlichen Versammlung von Bischöfen, i»

welcher Gundacher, der Kapellan der Königin, mit dem bischöflichen

Ring belohnt ward. Ebenso erscheint er im October zu Spcier in

einer ähnlichen Versammlung, und als der Subdiacon Hildebrand

im Auftrage des apostolischen Stuhles den 27. December bei dem

König Heinrich zu Pöhlde am Harz erschien, weilte auch Anselm

am königlichen Hofe. Welches der eigentliche Zweck der Gesandt

schaft Hildebrand's war, wird uns zwar von keiner Seite berichtet,

aber es dürfte wohl kaum zu bezweifeln sein, daß es sich neben
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anderen Staatsgeschäften um die Anerkennung des neuen Papstes

von Seiten des deutschen Hofes handelte. Ob dieselbe wirklich er

folgte oder nicht, das läßt sich bei dem gänzlichen Mangel an Nach

richten nicht ermitteln, und es ist diese höchst wichtige Frage Gegen

stand einer Controverse, die sich mit Bestimmtheit wohl nicht ent

scheiden läßt. G fror er stellt die Anerkennung Stephan's IX. von

Seiten des königlichen Hofes in Deutschland entschieden in Abrede,

Giesebrecht läßt die Frage in der Schwebe und wir halten es

für rathsam, uns dem Letzteren anzuschließen, wenn wir nicht an

nehmen wollen, daß die Anerkennung wirklich erfolgte; für diese

Annahme spräche einmal, daß von Seiten des deutschen Hofes kein

öffentlicher Protest gegen den von den Römern erwählten Papst er

folgte, und wir nirgends etwas von einem Antrag auf Verwerfung

der gescheheneu Wahl oder von einer Vorbereitung zu einer Neu

wahl vernehmen. Dann berechtigt das Lob, welches Lambert dem

römischen Gesandten Hildebrnnd bei Gelegenheit der Erwähnung

seiner Gesandtschaft spendet, indem er ihn einen Mann, bewunderungs

würdig wegen seiner Beredsamkeit nennt, doch wohl weit eher zu

der Annahme, daß derselbe den Zweck, welchen er im Auftrage des

Päpstlichen Stuhles verfolgte, erreicht, als daß er ihn verfehlt habe.

Auf seiner Reise nach Deutschland berührte Hildebrand Mai

land, welches der Sammelplatz aller Gebrechen, der Centralpunkt

der frechsten Laster war. Hierüber werden wir alsbald ausführ

licher handeln. Auch in Lucca scheint sich Hildebrand aufgehalten

zu haben; daß er aber daselbst den Bischof Anselm getroffen, wie

Ofrörcr behauptet, ist höchst unwahrscheinlich, beinahe unmöglich.

Durch die Gesandtschaft Hildebrcmd's an den deutschen Hof

war das unbedingteste Vertrauen Stephan's IX. zu ihm vor der

Welt kundgethan, und wenn er denselben auch nicht, wie Bonizo

meldet, zum Archidiacon erhob, so hat er ihn doch während seines

ganzen Pontificats vorzüglich geschätzt und geehrt und seinem Rache

den höchsten Wcrth beigemessen. Als kurz nach der Thronbesteigung

Stephan's der Erzbischof Gervais von Rheims an ihn schrieb, ihm

zu seiner Erhebung Glück wünschte und in Betreff des Erzbisthums

Bourges eine Anfrage stellte, ermahnte ihn Stephan, im Kampfe für

die kirchlichen Freiheiten auszuharren ; „über Bourges — schrieb er —

kann ich nichts sagen, weil unser geliebter Sohn Hildebrand nicht

anwesend ist. Nach dessen Rückkehr werde ich die Sache vornehmen."
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Und welchen Grad des Vertrauens zeigt es an, wenn Stephan ver

ordnet, daß im Falle seines Todes nicht eher zur Neuwahl ge

schritten werden möchte, bis Hildebraud aus Deutschland zurück

gekehrt sein würde.

Wir erwähnten soeben, daß Hildebraud auf seiner Reise nach

Deutschland in Mailand eintraf, wo sich ein heftiger Kampf zwischen

der von einigen Päpsten bereits seit einem Decennium angebahnten

strengkirchlichen Richtung und dem unmoralischen, den wichtigsten

canonischen Bestimmungen Hohn sprechenden Treiben des lombnr-

dischcn Clerus entsponnen hatte. Um aber diese Zustände und Er

eignisse in der Lombardei, und vorzüglich die heftigen, zum Theil

blutigen Auftritte in Mailand gehörig beurtheilen und sich über du«

Verhältnis; des deutschen Hofes einerseits und der päpstlichen Curie

andererseits zu den einzelnen Ständen und Parteien Klarheit ver

schaffen zu tonnen, müssen wir auf den Ursprung derselben zurück

gehen und deßhalb etwas weiter ausholen.

Seit Jahrhunderten hatte eine gewisse Rivalität zwischen der

Kirche des heil. Ambrosius und dem römischen Stuhle bestanden,

die sogar — wir erinnern an den Dreikapitelstreit — zu einem

Schisma geführt hatte. Die Kirche zu Mailand hatte einen kleinen

Länderbesitz und selbst Cardinäle, wie die römische; die ErzbischH

suchten oft Verbindungen mit den deutschen Kaisern, während diesen

die Freundschaft mit den mächtigen Nachfolgern des heil. Amvrvsiui

meist fehr willkommen sein mußte, indem sie an denselben ein kräf

tiges Gegengewicht gegen die Macht der römischen Kirche und einen

Vorkämpfer für die deutsche Herrschaft in Italien fanden. So schloß

sich der stolze und herrschsüchtige Erzbischof Geribert (Aribert) auf's

Engste an König Conrad II. an (1036) und diente bereitwillig seinen

Zwecken, einzig in der Absicht, durch dessen Beistand die lombar

dische Kirche unabhängig von Rom zu machen und die Besitzungen

seines Visthums zu vermehren. Dieß gelang ihm zum Theil, bis

sich in einem weitverzweigten Aufstand die kleineren Lehensleute gegen

die Anmaßungen und Gcwaltthätigkeiten des Erzbischofs erhoben und

eine Schlacht zwischen den Valvassoren und den mit dem hohen Ade!

verbündeten Bischöfen den elfteren ein entschiedenes Uebergewichl

verschaffte. Da suchte Heribert Hilfe bei dem Kaiser, welcher in dem

folgenden Jahre (103?) wirklich in Italien erschien, seinen Zorn

aber gegen die ehrgeizigen Plane des Mailänder Crzbischofs richtete
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und ihn auf einem Reichstage zu Pädia, auf welchem tausend Kla

gen gegen denselben erhoben wurden, verhaften ließ. Heribert entkam

aber, stellte sich an die Spitze einer großen nationalen Bewegung

und vor den Thoren Mailands kam es zu einem furchtbaren Kampf,

der jedoch unentschieden blieb. Nun suchte der Kaiser vorzüglich da

durch einen Vortheil zu gewinnen, daß er in Mailand den Samen

der Zwietracht auszustreuen und die Gegensätze der bestehenden Par

teien starker auszuprägen sich bemühte. Ehe er daher das Lager vor

der Stadt verließ, gab er jenes folgenreiche Lehensgesctz, auf welchem

das gesammte Lehensrecht beruht und dessen wichtigste Bestimmung

lautet: „Kein Dienstmann eines Bischofs, Abts, Markgrafen oder

Grafen, der irgend ein Staats- oder Kirchenlchen trägt, kann das

selbe verlieren, es sei denn in Folge eines von Seinesgleichen

nach Maßgabe der alten kaiserlichen Gesetze gefällten Urtheils wegen

begangener Schuld." Diese Lehensconstitution hatte nun zwar nicht

den erwarteten augenblicklichen Erfolg, indem die Valvassoren dem

Erzbischof treu blieben; indessen verfuhr der Kaiser schonungslos

gegen denselben, erklärte ihn seines Erzbisthums für verlustig und

erhob seinen bisherigen Kapellan, den Mailänder Ambrosius, auf

den erzbischöflichen Stuhl von Mailand. Heribert war jedoch hier

durch nicht entmuthigt, vielmehr söhnte er sich mit seinen früheren

Gegnern in Italien aus und gewann besonders den Adel für sich,

der wegen des Lehcnsgesetzes des Kaisers ohnehin gegen diesen auf

gebracht war. So bildete sich schnell eine weitverzweigte Verschwö

rung gegen Conrad und die deutsche Herrschaft in Italien. Der

Kaiser ward jedoch früh genug von der Gefahr unterrichtet, die ihm

drohte, und verfuhr mit der äußersten Strenge gegen die Verschwo

renen. Mailand blieb jedoch in den Händen Heribert's, über welchen

eine Versammlung von Bischöfen die Excommunication aussprach.

Der Muth und die Ausdauer des hartnackigen Erzbischofs blieb

aber ungebrochen; er schuf eine neue Miliz, indem er alle Bewohner

Mailands und seines Gebietes bewaffnete, und rüstete sich zu starker

Gegenwehr gegen die italienischen Fürsten, welche dem Kaiser, als

sich derselbe nach Heutschlllnd begab (1038), versprochen hatten, mit

allen Kräften Mailand ein Jahr zu belagern. Sie hielten zwar

Wort, aber alle ihre Anstrengungen waren umsonst, da die Be

wohner der Stadt, von dem höchsten Muthe beseelt, sich um die neu

errichtete Wagenburg schaarten und die heftigsten Angriffe abwehrten.

«Deft. Bielte». f. I»th. Theol. I. 20
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Da traf die Nachricht ein, daß Kaiser Conrad II. gestorben,

und alsbald hoben die Fürsten die Belagerung auf. Heribert erhielt

Frieden von dem jungen König Heinrich III. und die ganze Lom

bardei fügte sich dessen Hoheit.

Nachdem so der Friede nach Außen hergestellt war, traten sich

die Parteien innerhalb Mailands schroff gegenüber. Wir haben drei

Hlluptstände zu unterscheiden: den hohen Adel, die Valvassoren,

welche sich in der ihnen durch die Lehensgesctze Conrad's verschafften

Lage wohlgebettet und behaglich fühlten und sich dem dritten Stand,

dem aufkeimenden Bürgerthum, hochmüthig gegenüberstellten. Im

Jahre 1042 kam es in Mailand zu blutigen Auftritten zwischen den

Valvassoren und den Handwerkern, die erstercn mußten die Stadt

räumen und auch Heribert verließ dieselbe. Nun kam es zu furcht

baren Kämpfen zwischen den Bürgern in der Stadt und den Ver

triebenen, bis sich Lanzo, früher Capitän der Valvassoren, jetzt Haupt

der Volkspartei, im Jahre 1044 nach Deutschland zum König begab

und ihn um Hilfe anrief. Heinrich III. versprach ihm ungesäumt

4000 Reiter zu Gebote zu stellen, unter der Bedingung, daß dieses

Heer von den Mailändern unterhalten wird und dieselben sich dem

deutschen König zu unverbrüchlicher Treue verpflichten. Lanzo trug

kein Bedenken, auf die gestellten Forderungen einzugehen, und hoch

erfreut über den Erfolg seiner Reise, der alle seine Erwartungen

übertroffen hatte, eilte er nach Mailand zurück. Hier ward er unter

großem Jubel vom Volke empfangen, allmalig aber kam ihm das

Verhältnis;, in welches er sich zu dem deutschen König gestellt hatte,

sehr bedenklich vor und er ließ sich herbei, mit seinen Gegnern

Unterhandlungen anzuknüpfen. Diese führten rasch zu einer Eini

gung, die Vertriebenen kehrten in die Stadt zurück und beide Par

teien gaben sich das Versprechen, daß über Alles, was zwischen

ihnen vorgefallen sei, der Schleier der Vergessenheit gedeckt werden

sollte. Ohne Zweifel enthielt aber der Vertrag Bestimmungen, die

für das Bürgerthum günstig waren. Der Chronist Arnulf sagt,

daß in Folge des Bürgerkrieges die Verfassung der Stadt und der

Kirche verändert worden sei, und es liegt ein deutliches Zeugniß

vor, daß die Bürgerschaft bald darauf an einem der wichtigsten

Rechte, die in Mailand ausgeübt werden konnten, nämlich an der

Erwählung des Erzbischofs, Theil genommen hat.
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Zu Anfang des Jahres 1045 war Heribert gestorben, dcßhalb

versammelten sich alle Stände Mailands, um einen neuen Nach

folger des heil. Ambrosius zu wählen. Man einte sich über vier

Männer, welche zu jener Würde in Vorschlug gebracht wurden, und

dieselben begaben sich eilends an den deutschen Hof, um sich dem

selben vorzustellen und damit er einen von ihnen auswähle. Hein

rich III, aber verwarf sie alle und richtete seinen Blick auf den

Mailänder Wido, der ebenfalls erschienen war, rief ihn hervor

und nachdem er noch einmal gefragt hatte, ob sie wirklich einen

Erzbischof wollten, und diese Frage bejaht worden war, sagte er:

,so nehmt diesen Wido !" Es enstand hierüber allgemeines Er

staunen und man versuchte gegen diese Wahl Einwendungen zu

machen, allein der König blieb bei seinem Worte, und nachdem er

mit Wido noch mehrere Unterredungen gepflogen, ging dieser nach

Mailand, wo er ehrenvoll empfangen wurde.

Die längst unter dem lombardischen Clerus herrschende Sitten

verderbnis; verlor auch unter dem Pontificate Wido's ihren Stachel

nicht; die frechste Simonie und der schamloseste Nikolaitismus

herrschten in allen Stufen des Clerus, an die Stelle des kirchlichen

Sinnes war weltliches Treiben getreten, die Ehrfurcht vor kirchlichen

Satzungen hatte sich in Verachtung der Disciplin verwandelt und

das canonische Leben war fast unbekannt geworden, wenigstens be

stand es thatsächlich nahezu gar nicht mehr. In der ungeheuren

Masse der Mailänder Cleriker gab es kaum fünf, welche nicht mit

der Makel der simonistischen Häresie umschlungen, so daß keine

Weihe oder Beförderung von der untersten Stufe bis zur höchsten

erlangt werden konnte, wenn man sie nicht kaufte!

Was insbesondere das Concubinat betrifft, so suchten die un-

enthaltsamen Priester dasselbe durch eine Fälschung des Buches des

heil. Ambrosius äe oltioiis zu rechtfertigen, und es ward dieser

Betrug nicht vor dem fünfzehnten Jahrhundert entdeckt. So all

gemein verbreitet der Nikolaitismus nun auch war, und so tief er

wurzelte, so blieben doch die beiden Erzbischüfe, welche zur Zeit

Kaiser Heinrich's III. die Nachfolger des heil. Ambrosius waren,

von jenem Laster verschont. Zwar behauptet Gfrörer in seiner

Kirchengeschichte Bd. IV S. 161 , und wiederholt diese Behauptung

in seinem Gregor VII. Bd. I S. 563 u. 564, Heribert habe in

30»
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förmlicher Ehe mit einer Frau aus edlem Geschlecht Namens Uxeria

gelebt, allein es ist diese Nachricht durchaus unverbürgt, da sie erst

von Glllvancus Flamma (lünron. Ueäiol,) im vierzehnten Jahr

hundert herrührt und dann von Vernardinus Corio um das Jahr

1500 nachgeschrieben ward. Ebenso ist es zuverlässig falsch, daß

Wido, den Bonizo freilich eonoud!nariu8 nennt, verheirathet ge

wesen. Der genannte Autor scheint hier als eifriger Anhänger der

gregorianischen Partei etwas ungerecht gegen den Mailänder Erz

bischof gewesen zu sein, der allerdings wohl illitsratus und simo-

niaeus war, und es ist diese ungerechte Anklage um so begreiflicher,

als ja das Concubinat in der Erzdiöccsc Mailand fast allgemein

war. Daß aber gerade Wido nicht verheirathet gewesen, ergibt

sich auf's Deutlichste daraus, daß er auf der im Jahre 1059 in

Gegenwart des Bischofs Anselm von Lucca und Peters Damiani

von Ostia in Mailand gegen die Simonisten und Nikolaiten ge

haltenen Synode nur als zu den elfteren gehörig erscheint und auch

nur als solcher bestraft wird.

Der Standpunkt, den Wido dem Adel und der höheren Geist

lichkeit gegenüber einnahm, war außerordentlich schwierig, denn nur

mit dem größten Widerwillen erkannten ihn jene an und einzig aus

Furcht vor dem Kaiser bewiesen sie seiner Würde die gebührende

Achtung. Besonders mochte ihm seine niedere Herkunft oft zum

Vorwurf gemacht werden. Arnulf, der noch Wido's Zeitgenosse war,

sagt, daß ihn Heinrich von der Schafheerde weggenommen habe und

daß er nach dem Lande rieche. Ebenso war der Mangel an gründ

licher wissenschaftlicher Bildung, an welchem Wido litt, für die

Feinde desselben eine sehr erwünschte Blöße, auf welche sie ihre

Angriffe richten konnten. So wird er von Bonizo ein „vir iliit«-

raws" genannt, und von Landulf wird er als „in äivini» nsipa-

i-uiu eruäitus" bezeichnet. Wie sehr er Verfolgungen ausgesetzt war,

ergibt sich daraus, daß er im Jahre 1050 auf der Lciteransynode

angeklagt war, die listigen Nachstellungen seiner Gegner aber durch

die kirchlichen Canonen und andere Beweise abwehrte. Nicht minder

ungerecht als diese Anklage auf der Synode im Lateran dürfte wohl

die schwere Beschuldigung sein, die Landulf gegen Wido erhebt,

nämlich, daß er dem Kaiser die geheimen Pläne Heribcrt's auf eine

verrütherische Weise hinterbracht habe. Wir müssen diese Nachricht

schon um deßwillen entschieden in Zweifel ziehen, weil sie von keiner
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Seite bestätigt wird, selbst nicht von Arnulf, Wido's erbittertstem

Feinde, der diesen Ereignissen noch um mehr als ein Decennium

naher steht als Landulf. Dann aber erklärt sich dieselbe sehr ein

fach als Gerücht, wie solche ja niemals fehlen, wenn unvcrmuthete

Ereignisse eintreten, wenn persönlicher Neid und die leicht erregbare

Mißgunst alle Schleusten der Gehässigkeit und Verleumdung öffnen.

Gfrorer unterläßt es nicht, gestützt auf die Bemerkung Landulf's,

den Charakter Wido's zu verdächtigen und dem Kaiser die Berech

nung zu unterstellen, „Wido habe dazu dienen sollen, eine Drachen-

sunt emporzutreiben." Trotz aller Anfeindungen, welche Wido zu

ertragen hatte, führte er zwanzig Jahre hindurch das Regiment in

Mailand und erfüllte, wie selbst Landulf zugesteht, alle seine welt

lichen und geistlichen Pflichten den Satzungen der Kirche gemäß.

Indessen scheint er bei all seinem guten Willen doch nicht mit der

erforderlichen Energie den herrschenden Lastern, Simonie und Con-

cubinat, entgegengetreten zu sein, weßhalb er ja auch später auf der

Synode zu Mailand im Jahre 1059 zur Rechenschaft gezogen ward;

sogar als von einer andern Seite die Anregung zum unerbittlichen

Vorgehen gegen die beweibten Priester gegeben ward, wagte er es

kaum und fühlte sich noch nicht stark genug, sein bischöfliches

Ansehen den unenthaltsamen Priestern gegenüber zur Geltung zu

bringen.

Ein junger Priester Namens Anselm von Baggio (westlich von

Mailand) erhob zuerst seine Stimme gegen die Laster des Clerus,

und er verstand es wohl, durch die Fülle und Kraft seiner Bered

samkeit auf das Volk zu Wirten und dasselbe für sich zu gewinnen.

Da er überdieß noch einem angesehenen Geschlecht angehörte und

großen Reichthum besaß, fanden seine Bestrebungen in weiteren

Kreisen Beifall und er gewann zahlreichen Anhang, fo daß der

Clerus sehr bald in ihm einen gefährlichen Gegner erkannte. Um es

nicht zum offenen Kampfe kommen zu lassen, suchte Wido den eifri

gen Verfechter kirchlicher Zucht dadurch zu beruhigen, daß er ihn

auf den Bischofstuhl von Lucca erheben ließ. So war denn Anselm

von Mailand entfernt, aber der Geist, den er erweckt hatte, war

zurückgeblieben, die Flamme, die er angefacht, ließ sich nicht mehr

dämpfen. Zwei junge Männer, Landulf und Ariald, traten auf

und rissen das Volk mit sich fort zum Kampfe gegen die beweibten

Priester. Der letztere war einer der demmanischen Diaconen und
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hatte bei dem Erzbischof Wido in besonderer Gunst gestanden; indem

er den Wissenschaften oblag, ward er ein sehr strenger Ausleger des

göttlichen Gesetzes, vorzüglich aber traf diese Strenge die Cleriker;

er hatte den Unterricht der Lehrer seiner Heimat genossen, später

aber fremde Länder bereist und sich eine vollkommene Kenntniß nicht

nur der freien Wissenschaften, fondern auch der heiligen Schrift er

worben. Da er wegen seiner niederen Abstammung nur geringes

Ansehen genoß, so zog er Landulf, welcher einer vornehmen Familie

angehörte, zu sich heran; dieser besaß eine große Zungenfertigkeit,

war eitel und ruhmsüchtig und riß gegen die Ordnung der Kirche

das Predigtamt an sich, obgleich er keine kirchlichen Weihen hatte.

Beide betrieben ihre Besserungsbestrebungen mit großem Ernst und

einem bestimmten wohlorganisirten System. Zunächst wandten sie

sich an die Jugend und suchten dieselbe zu gewinnen, dann griffen

sie weiter, und während Landulf unter der Stadtbevölkerung wirkte,

entwickelte Ariald auf dem Lande eine lebhafte Thätigkeit. Landulf

predigte mit viel Begeisterung, und mit Feuer und Schwert ver

folgte er die Simonie und Unzucht der Cleriker, Erzbischof Wide

gerieth hierdurch in große Verlegenheit; da er nicht Muth genug

besaß, seinen Clerikern entgegenzutreten, suchte er die Rolle des

Vermittlers zu übernehmen, indem er auf Veranlassung mehrerer

Priester Landulf und Ariald zu sich berief und sie ermahnte, ein

altes Herkommen und eine gute Sitte der Mailandischen Kirche nicht

zu stören und das Volk nicht gegen dieselbe in Aufruhr zu versetzen.

Dieser Versuch der Besänftigung mißglückte jedoch vollständig, indem

die beiden jungen Männer voll Begeisterung für die Sache, der sie

dienten, erklärten, daß sie sich nicht beruhigen würden, so lange sie

noch Athem und eine Zunge hätten. Wirklich fuhren sie fort, «nf

den Straßen zu predigen, das Volk ward durch Ausrufer in das

Theater beschieden und Landulf hielt daselbst feurige Reden an dic

Menge. Am Feste des heil. Nazarius drang er mit einem Haufen

Volkes in die Kirche und zwang die Geistlichen, ein schriftliches Ge-

lolmiß der Keuschheit abzulegen. Die aufgeregte Voltsmasse vn-

breitete sich dann in ungezügelter Wildheit durch die Stadt, drang

plündernd in die Wohnungen der Geistlichen und überfiel dieselben

sogar auf dem Lande.

Der Partei des unenthaltfamen Clerus hatten sich die Capi-

tllne und Vlllvassoreu angeschlossen, welche die kirchlichen Pfründen
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verkauften, ferner hingen dem Clerus an die Verwandten seiner

Concubinen. Als aber die Schandthaten dieser lasterhaften Priester

und ihrer Anhänger immer mehr offengelegt und gegeißelt wurden,

du lichteten sich die Reihen dieser Partei immer mehr, und als das

gegen die Sünden der Geistlichen aufgebrachte Volk, von den Hohen

verächtlich Pataria genannt, mit Gewalt und in wildem Sturm

gegen jene eindrang, da erhoben dieselben Klage zuerst bei den Bi

schöfen und dann bei dem Papste Stephan IX. Dieser ertheilte dem

Erzbischof Wido den Auftrag, zur Herstellung der Ruhe eine Synode

zu berufen. Wido beeilte sich, dem Auftrage des Papstes nachzukommen,

und berief eine Synode nach Fontenatum in der Diöcese Novara,

vor welche auch Ariald und Landulf geladen wurden. Keiner erschien,

und nachdem sich die Versammlung drei Tage mit geistlichen Dingen

beschäftigt hatte, immer noch die Ankunft jener erwartend, hielten

es Alle für gerathen, eine solche Verwegenheit mit dem Anathem

zu bestrafen, und so geschah es denn. Landulf hielt dieß für gering

fügig, und anstatt gedemüthigt zu sein, erhob er sein Haupt um so

stolzer. Die Bischöfe, besonders den Metropolitan, überhäufte er

mit Schmähungen, wüthete furchtbar gegen die Clcriker, denen er

ihre Verderbniß vorhielt, die Laien aber begrüßte er als Brüder

und gewann bald einen solchen Einfluß unter denselben, daß sie

schwuren, gegen die Unzucht der Priester und die Käuflichkeit der

Weihen anzukämpfen; ja er brachte sogar die Cleriler dahin, daß

sie diesen Eid leisteten. Eine zahlreiche Menge von Männern und

Weibern schaarte sich um ihn und bewachte ihu Tag und Nacht.

Die Kirchen verachten sie, ebenso deren Diener und selbst den Got

tesdienst, weil Alles simonistisch sei, Um sich vor dem heiligen Vater

zu rechtfertigen, machte sich Ariald auf die Reise nach Rom und

überbrachte eine Verteidigungsschrift. Den Mailänder Clerus klagte

er an, versicherte, daß Alle Nikolaiten und Simonisten seien und

der römischen Kirche jeglichen Gehorsam versagten; er dagegen und

Landulf feien ganz ergeben und stritten allein für die Wahrheit.

Hiernach fand er sogleich bei den Römern freundliche Aufnahme,

der Papst hob die Beschlüsse der Synode zu Fontenatum auf und

schickte alsbald mit Ariald Hildebraud, Anselm von Lucca und An

dere als, Gesandte nach Mailand, um die Verhältnisse an Ort und

Stelle zu untersuchen, den Streit zu schlichten und das von Ariald

begonnene Werk zu fördern. Den Erzbischof trafen die Gesandten
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nicht zu Hause; er hatte sich entfernt, da er im Bewußtsein seiner

Schuld vor jenen nicht zu erscheinen wagte. Vom Volke wurden

die Römer aufs Ehrenvollste empfangen, und indem sie mehrere

Tage vor demselben predigten, flößten sie ihm Vertrauen und Muth

ein. So Bonizo. Landulf, von Haß und Groll auf die Pataria

erfüllt, berichtet, daß die Gesandten ganz gegen den vom Papste

erhaltenen Auftrag gehandelt hätten, daß in Mailand ein Bürger-

aufstand ausgebrochen und daß es zu blutigen Kämpfen gekommen

sei. Aus Furcht vor der Wuth des Volkes hätten die päpstlichen

Legaten nur mit heimlich zusammenberufenen Bürgern unterhandeln

können, und lieblos und unbarmherzig hätten sie zu denselben ge

redet. Den Erzbischof Wido hätten sie einen Simonisten genannt

und alle seine Handlungen verachtet und herabgewürdigt.

Dieser letztere Bericht enthält, obgleich er dem äußeren Scheine

nach dem elfteren so sehr widerspricht, doch eine Bestätigung des

selben. Er verschweigt, wo der Erzbischof wahrend der Anwesenheit

der Gesandten in Mailand gewesen und wie er sich gegen dieselben

benommen, sagt überhaupt nicht, daß mit demselben Verhandlungen

gepflogen worden, sondern gesteht nur, daß die Legaten ihn einen

Simonisten gescholten. Hierdurch wird erstlich die Nachricht bestätigt,

daß Wido die Stadt verlassen hatte, als die Gesandten eintrafen,

und dann ergibt sich aus dem offen ausgesprochenen und gewiß nicht

unbegründeten Vorwurf der Simonie, daß der Crzbischof allerdings

ein böses Gewissen haben mochte. Wenn aber Landulf zugibt, daß

die Gesandten Bürger um sich versammelt und zu denselben ge

sprochen hätten, so ist damit die Wirksamkeit der Römer, von der

Bonizo überliefert, bestätigt. Wenn dieser Autor aber nichts davon

meldet, daß ein Aufstand ausgebrochen sei, Landulf hingegen von

blutigen Kämpfen und Mord redet, so dürfte daraus zu schließen

sein, daß wohl Unruhen, eine aufgeregte Stimmung in Mailand

wahrend der Anwesenheit der Gesandten herrschte, wenn es auch

nicht zu so gefährlichen Tätigkeiten kam, wie dieß nach Landulf

den Anschein gewinnt. Die päpstliche Gesandtschaft verfehlte jeden

falls ihren Zweck. Sie versöhnte offenbar die Parteien nicht nur

nicht, sondcrn nährte und steigerte die bestehende Erbitterung. In

sofern aber war sie von Nutzen für die kirchliche Partei, als sie auf

die Patarier gewiß einen ermuthigenden Eindruck machte und da
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durch ihre Aufgabe, das von Ariald begonnene Werk zu fördern,

bis zu einem gewissen Grad wenigstens löste.

Wenden wir uns nun wieder Stephan IX. zu und fassen wir

seine rege apostolische Wirksamkeit, die er von Rom und bald nach

her von Monte-Casino aus entfaltete, in's Auge. Alsbald nach

seiner Inthronisation schickte er die Mönche von Monte-Casino, die

bei ihm gewesen waren, mit Ausnahme zweier, die er um sich be

hielt, in ihr Kloster zurück und trug dem Vorsteher desselben auf,

mit zwölf Mönchen, welche er selbst namhaft machte, alsbald nach

Rom zu kommen, um mit ihnen gemeinsamen Rath zu pflegen.

Die Mönche leisteten Folge und nach zehn Tagen kehrten sie wieder

zurück. Stephan IX, blieb vier Monate ununterbrochen in Rom,

und während dieser Zeit hielt er häufige Zusammenkünfte mit dem

Clerus und dem Volt der Stadt, indem er die Ehen der Priester

und aller Cleriker, sowie die Verheirathung von Blutsverwandten

unter einander auf's Eifrigste bekämpfte. Alle die Priester, welche

sich trotz des von Leo IX. eingeschärften Verbots verheirathet hatten,

entsetzte er ihrer Aemter, und es mutzten dieselben nicht nur ihre

Frauen verlassen, sondern sie durften auch keine Messe mehr lesen

und es ward ihnen ein bußfertiges Leben vorgeschrieben.

Papst Stephan IX. ließ gleich seinen Vorgängern den Klö

stern seine apostolische Fürsorge angedeiheu. Durch eine Bulle vom

2. November 105? bestätigte er alle Privilegien und Besitzungen

des Klosters St. Peter zu Perugia und auf Bitten des Bischofs

Arnoldus sicherte er die Güter der Canoniker zu Arezzo.

In einem Briefe an Erzbischof Gervasius von Rheims, der

sich wohl über das von Victor II. beabsichtigte Concil in Gallien

bei Stephan IX. erkundigt haben mochte, deutete er an, daß an die

Ausführung des Vorhabens seines Vorgängers jetzt nicht gedacht

werden könne, denn jener sei gestorben, und dann fügt er die be-

merkenswerche Notiz bei, Gervasius habe ja auch keine Mittheilung

darüber gemacht, ob der König von Frankreich seine Zustimmung

zu dem beabsichtigten Concil geben werde. Der Papst ermahnt den

Erzbischof, in treuer Ergebenheit der Kirche und zur Vertheidigung

der heil. Canonen die Verfolgungen seiner Feinde geduldig zu er

tragen, und ladet ihn nebst seinen Suffraganbischöfen zu einem

Concil nach Rom auf Ostern des folgenden Jahres 1058 ein. Aus
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diesem Briefe geht hervor, daß die Verhältnisse in Gallien für die

Kirche keineswegs erfreulich standen; denn einmal erscheint es zwei

felhaft, ob der Konig ein Concil in seinem Lande gestatten würde

(hatte ja auch zur Zeit des großen Concils zu Rheims im Jahre

1049 den gehässigen Einflüsterungen Folge gegeben, daß es unter

seiner Würde sei, zu dulden, daß in seinem Reiche das Ansehen des

Papstes so sehr um sich greife, wenn er in demselben die Erlaubniß

zu einer Synode ertheillc), zum Andern war der Erzbischof in

großem Gedränge vor seinen Feinden, unter welchen sich wohl vor

züglich die Anhänger der Berengarischen Häresie befanden.

Am 18. October 105? erließ Stephan IX. eine Bulle zu

Gunsten des Clcrus von Lucca, welche Mansi mit Recht als

einen Concilienbcschluß ansieht. Auf Veranlassung von sechs Bi

schöfen, des Subdiacons Hildebrand und anderer Getreuen schärft

er nämlich die von Kaiser Otto gegebene und von den späteren

Kaisern bestätigte Verordnung ein, daß kein Cleriter des Bisthum«

Lncca vor weltliche Gerichte geladen werden, und daß kein Anwalt

desselben gezwungen werden dürfe, einen Eid anders als allein

(d. h. ohne Eideshelfer) zu schwören, wie dieß in der römischen

Kirche üblich sei. Außerdem wurde» die Besitzungen der Kirche zu

Lucca durch die Bulle Stephan'« IX. befestigt und ihren Priestern

ward Immunität zugesichert.

Am 30. November 105? begab sich Stephan IX. nach Monte-

Casino, wo er bis zum 10. Februar des folgenden Jahres verweilte.

Mit unerbittlicher Strenge verfuhr er gegen den eingerissenen Miß

brauch, baß die Mönche Eigenthum besaßen, und seine Bemühungen

hatten den besten Erfolg. Auch untersagte er den Ambrosianischen

Lobgesang in der Kirche, welches Verbot ohne Zweifel mit den ge

fährlichen und höchst betrübenden Erfahrungen in Mailand in eng

stem Zusammenhange stand. Von Monte -Casiuo aus erließ der

Papst eine Bulle, in welcher er die von Victor II. auf dem Concil

im Lateran nusgesprochcue Wiedervereinigung des von Papst Theo-

phylact getrennten marsischen Bisthums bestätigte. Pandulf, der

Bischof der Marser, war selbst in das Kloster gekommen und

Stephan hatte ihn auf das Freundlichste empfangen. Auch bestä

tigte er durch eine Bulle vom Dccember 105? die Disciplin, sowie

die Besitzungen und Privilegien des Klosters des heil. Prosper

zu Reggio.
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Zu Weihnachten erkrankte Stephan, der schon längere Zeit am

römischen Fieber gelitten, so gefährlich, daß man sein Ende für

nahe hielt. Er ließ daher die Prioren des Klosters zu sich kommen

und trug ihnen auf, nach eigenem Ermessen sich einen Abt zu

wählen. In allgemeiner Übereinstimmung wählten sie den Desi

derius und baten den Papst, daß er diese Wahl bestätigen möge.

Stephan war sehr erfreut über das Wahlergebnis; und erklärte, daß

sie keinen passenderen Mann für die Abtwürde in ihrem Kloster

hätten finden können, obgleich sie viele fromme, geistvolle nnd be

gabte Männer in ihrer Mitte hätten. Zwar wollte der Papst, wie

einige seiner Vorgänger auf dem Stuhl Petri ihre früheren Bis»

thümcr beibehalten hatten, seine Abtwürde nicht niederlegen, so lange

er lebte, dem Desiderius aber gab er das Versprechen, daß er ihm

die Abtei überlassen werde, wenn er bei seinen Lebzeiten von der

Gesandtschaft nach Constcmtiuopel, an welcher er im Auftrage des

Papstes Theil nahm, zurückkehren würde; träfe er ihn nicht mehr

nm Leben, so solle ihn die ganze Congregation ohne Widerrede als

Abt anerkennen.

Hiernach zu Anfang des Jahres 1058 schickte der Papst den

neuen Abt Desiderius und als dessen Begleiter den französischen

Cardinal Stephan und Mainard, den nachheria.cn Bischof von

Silva candida, als Gesandte nach Constantinopel , indem er ihnen

schriftliche Aufträge an den Kaiser Isaac Commcuius mitgab. Es

wird uns zwar nicht überliefert, worin diese Aufträge bestanden,

und welchen Zweck sie hatten, aber es dürfte wohl keinem Zweifel

unterliegen, daß sie sich einmal auf die seit dem Jahre 1054 be

stehende Glaubenstrennung bezogen, dann aber die Abschließung

eines Bündnisses gegen die Normannen zum Zwecke gehabt habe.

Hofler (Geschichte der deutschen Papste) gibt nur als Ziel der Ge

sandtschaft an, „die vollständige Vereinigung der orientalischen mit

der abendländischen Kirche zu Stande zu bringen," und G frörer

sagt : „Diese zweite Gesandtschaft muß denselben Zweck gehabt haben,

wie die erste vom Papste vor vier Jahren, da er noch Cardinal

Friedrich hieß, selbst übernommene, b. h. Eröffnung des Krieges

gegen die Normannen und folglich mittelbar gegen die deutsche

Krone." Hiergegen ist zu bemerken, daß die von Leo IX. im Jahre

1054 nach Constantinopel geschickte Gesandtschaft zunächst und haupt

sächlich kirchliche Zwecke verfolgte, daß der genannte Papst in einem
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Briefe an den damaligen Kaiser Constantin Monomachus nur so

gelegentlich auf die von den Normannen drohenden Gefahren auf

merksam machte und um Hilfe gegen dieselben bat. Was aber die

Behauptung angeht, daß ein Krieg gegen die Normannen mittelbar

ein Krieg gegen die deutsche Krone sei, so muß dieselbe als unbe

gründet und unwahr zurückgewiesen werden. Allerdings hatte Hein

rich III. im Jahre 1053 den Papst Leo IX. im Kampfe gegen die

kühnen Eindringlinge im Stich gelassen, aber im Jahre 1055 hatte

er selbst einen Gesandten nach Constantinopel geschickt, um von dem

oströmischen Hofe Hilfe gegen die Normannen zu erhalten. Diese

aber waren im Jahre 1058 dem deutschen Kaiserthum nicht weniger

gefährlich als einige Jahre vorher, und wenn daher Papst Stephan IX.

Coalitionen zur Bekämpfung derselben suchte, so arbeitete er dadurch

im Interesse der deutschen Krone und war deßhalb nicht ihr Feind,

sondern ihr Bundesgenosse.

Die Gesandtschaften Stephan's gelangten übrigens nicht an

ihr Ziel, sondern durch ungünstiges Wetter aufgehalten, mußten sie

längere Zeit an der Küste des Meeres warten, als die Nachricht

von dem Tode des Papstes sie ereilte und sie sich zur Rückkehr ent

schlossen; der Papst hatte dem Desiderius besonders anempfohlen,

daß er nach Vollziehung seines Auftrages so schnell als möglich

zurückkehre.

Im Februar des Jahres 1058 begab sich der Papst nach Rom,

indem er den ehemaligen Mönch Alfanus von Monte-Casino, welcher

jetzt zum Erzbischof von Saleruo erwählt war, mit sich nahm und

ihn erst zum Priester und dann zum Erzbischof weihte.

Wenige Tage nachher befahl er dem Vorsteher des Klosters

Monte-Casino, den Schatz dieses Klosters an Gold und Silber

möglichst bald unter der größten Verschwiegenheit nach Rom zu

bringen, er werde ihn binnen Kurzem wieder zurückschicken. Die

Mönche von Monte-Casino waren hierüber sehr erschreckt, leisteten

aber doch der an sie ergangenen Aufforderung Folge und brachten

alle ihre Schätze dem Papst. Als er dieselben sah und die Trauer

der Mönche wahrnahm, beschlich ihn tiefe Wehmuth und weinend

befahl er, daß Alles, ein Bild ausgenommen, welches er selbst von

Constantinopel mitgebracht hatte, wieder zurückgeschickt werden solle.

Schon war der Probst von Monte-Casino mit seinen Schätzen auf

dem Rückweg, als der Papst ihm durch einen Boten sagen ließ,



— 477 —

daß er doch, nachdem er einen Andern mit dem Geleite des Schatzes

beauftragt habe, noch einmal nach Rom kommen möge. Stephan

belohnte ihn mit der Abtei des heil. Vincenz und trug ihm auf,

dieselbe alsbald in Empfang zu nehmen.

Leo von Ostia und Amatus, denen wir diese Nachrichten ver

danken, geben auch den höchst wichtigen Aufschluß darüber, was der

Papst eigentlich mit dem Gold aus dem Schatz von Monte-Casino

habe beginnen wollen, indem sie berichten, daß Stephan gemein

schaftlich mit seinem Bruder Gottfried habe die Normannen aus

Italien vertreiben wollen. Leo eröffnet aber noch einen tieferen

Blick in die Bestrebungen des mächtigen Bruderpaares, indem er

«zahlt, daß das Gerücht sich verbreitet habe, Papst Stephan wolle

seinem Bruder Gottfried die Kaiserkrone aufsetzen.

Floto (a. a. O. S. 206) hält das Gerücht für „ganz unwahr

scheinlich", denn Hildebrand würde sich diesem Plane widersetzt haben,

weil es um die Unabhängigkeit der Päpste würde geschehen gewesen

sein, wenn Gottfried Alleinherrscher in Italien geworden wäre.

Lassen wir die Folgen, welche es für das Papstthum hätte haben

können, wenn Herzog Gottfried die Kaiserkrone erlangt hätte, un-

erörtert und halten wir uns einzig an das von Leo erwähnte Ge

rücht, so können wir dasselbe nur höchst begreiflich finden und müssen

es für wohlbegründct halten. Gottfried war ein überaus mächtiger

Fürst, Ehrgeiz und Herrschsucht waren die vorzüglichsten Triebfedern

zu allen seinen Bestrebungen, durch den Papst waren bereits Vor

kehrungen zu einem Bündniß mit dem ostrümischen Kaiser zur Ver

treibung der Normannen aus Italien getroffen ; welche Macht stand

Gottfried noch entgegen, wenn er ein italienisches Kaiserthum grün

den wollte? Sein Bruder saß auf dem römischen Stuhl und hätte

gewiß keinen Anstand genommen, ihm die Kaiserkrone auf das Haupt

zu drücken, zumal er ihn als einen treuen Sohn der Kirche kannte.

Gieseb recht hält das Gerücht von dem Plane des mächtigen Bru-

derpaares für „unbegründet, denn weder Gottfried noch sein Bruder

konnten so schroff mit dem deutschen Reiche brechen". Wir fragen:

warum nicht? können uns aber keine befriedigende Antwort geben.

Als Herzog von Lothringen hatte es der thatkräftige , kühne und

beharrliche Gottfried gewagt, den furchtbarsten Kampf gegen den

mächtigen Kaiser Heinrich III. aufzunehmen, und mehr als einmal

hatte er dessen Herrschaft an den Rand des Verderbens gebracht.
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Und jetzt, als fast ganz Italien unter seiner Botmäßigkeit stand,

Deutschland aber durch einen unmündigen Knaben, eine schwache

Frau, eine zerklüftete Reichsverwesung regiert ward, hätte er seinen

Willen nach dem deutschen Hofe richten, seine Bestrebungen von den

Wünschen und der Zustimmung des deutschen Reichsregiments ab

hängig machen sollen! Genug, hätte Gottfried die Kaiserkrone ge«

winnen können, er hätte sie gewiß nicht ausgeschlagen, und daß

diese Ansicht auch bei seinen Zeitgenossen herrschte, dafür bürgt die

Ueberlieferung unseres zuverlässigen Gewährsmannes Leo von Ostia.

Durch eine Bulle vom 6. März 1058 bestätigte Stephan IX.

auf Bitten des Abtes Hugo alle Besitzungen und Rechte des Klo

sters Clugny, und in einem Schreiben an die Mönche desselben

versichert er sie seines besonderen Wohlwollens und theilt ihnen mit,

daß er ihren Abt bis zur Synode bei sich behalten werde, die er

auf Ostern des Jahres 1058 angekündigt hatte.

Auf einer Versammlung der Bischöfe, des Clerus und römi

schen Volkes, welche Stephan in eine Kirche berufen hatte, verbot

er auf's Strengste, daß Jemand in dem Falle, daß er eher sterbe,

als Hildebrand von seiner Gesandtschaftsreise zurückgekehrt sei, einen

Papst wähle, vielmehr soll der päpstliche Stuhl bis zur Rückkehr

des genannten Subdiacons unbesetzt bleiben und die Wahl erst auf

den Rath jenes vollzogen werden. „Denn ich weiß, ihr Brüder/

sagte er in prophetischem Geiste, „daß Männer von großer Eigen

liebe sich nach meinem Tode unter euch erheben werden, welche nicht

nach den Bestimmungen der heiligen Väter, sondern durch Laien auf

diesen Stuhl gelangen werden." Nachdem dieß Alle gehört hatten,

verbanden sie sich unter einander durch einen Eid, den sie in die

Hand des Papstes ablegten, daß sie niemals einen Papst anerkennen

würden, der nicht nach den canonischcn Bestimmungen den heiligen

Stuhl bestiegen habe.

Noch haben wir eines Vorganges auf einer Synode unter

Stephan IX. Erwähnung zu thun, ohne jedoch ermitteln zu können,

welcher Zeit diese Synode angehört. Ein Clcriker Namens Lande

hatte die Kirche des heil. Vincenz zu Caftua, welche den Mönchen

auf unrechtmäßige Weise entrissen worden war, durch Simonie in

Besitz bekommen. Die Mönche beschwerten sich hierüber bei dem

Papst Stephan, welcher jenen Simonisten vor eine Synode lud.
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Als derselbe aber nicht erschien, ward er sammt den Bürgern von

Cllpull mit dem Banne belegt.

Wie ernst es Papst Stephan IX, war, die unter Laien und

Clerus herrschenden Laster zu bekämpfen, bewies er hauptsächlich

dadurch, daß er den Abt Peter Damiani von 8anw Ooos cl'^vel-

l»uc> zum Cardinalbischof von Ostia ernannte und ihn dadurch zum

vornehmsten aller römischen Cardinäle machte. Peter Damiani hatte

sich immer durch ein tiefrcligiöses Gemüth und durch einen tadel

losen Lebenswandel ausgezeichnet, er besaß umfassende Kenntnisse in

den weltlichen und geistlichen Wissenschaften, vor Allem aber hatte

er sich einen guten Namen verschafft durch den Eifer, die Energie

und Unerschrockenst, mit welcher er in seinen Schriften dem un

kirchlichen und gottlosen Treiben der Cleriker und Mönche entgegen

trat. Schon bei den Päpsten Clemens II, und Leo IX., wie sich

dieß aus seinen Briefen an dieselben ergibt, in hohem Ansehen, und

schon bei Lebzeiten des Letztgenannten schrieb er seinen „leider Oo-

morrtiillnus" , in welchem Werke er die Schamlosigkeit, die unter

dem Clerus herrschte, in den krassesten Zügen schildert und dieselbe

auf's Furchtbarste geißelt. Später, unter Nicolaus II., verfaßte er

seine Schriften „De (^«lidatu 8s,csrclutuin" und „(kontra Olsrioos

ine«nt!n«nw»," durch welche er das Concubinat der Geistlichen und

das Laster der Unkeuschheit schonungslos und mit aller Strenge be

kämpfte. Als er von seinem Bisthum Besitz nahm, richtete er an

seine Mitcardiuale ein sehr ernstes Mahnschreiben, in welchem er

sie ermahnt, in diesem verderbten Zeitalter ein solches Leben zu

führen, daß sie Andern zum Muster dienen könnten; da es die Sache

der Priester und besonders der Bischöfe sei, die Vergebung der

Sünden der übrigen Menschen von Gott zu erstehen, so müßten

diese doch zunächst vor aller Schuld sich bewahre». „Ihr seht, Ge-

liebtestc (sagt er) , daß die ganze Welt zum Bösen neigt und auf

dem schlüpfrigen Pfad des Lasters dem Abgrund zueilt, und je näher

sie demselben kommt, um so mehr häuft sie täglich die Last schwerer

Verbrechen. Die priesterliche Disciplin wird fast überall außer Acht

gelassen, den Priestern wird die schuldige Verehrung nicht mehr zu

Thcil, die canonischen Satzungen werden mit Füßen getreten und

die Sorge um irdische Dinge gestattet nicht mehr, daß sich Jemand

mit Gott beschäftige. Bei Verheiratungen wird die gesetzliche Be

stimmung nicht mehr eingehalten, und, o Schrecken! Viele, die den
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Namen Christen führen, leben wie die Juden. Denn wo treibt man

keinen Raub? wo scheut man sich, Diebstahl zu begehen? Wer

fürchtet noch den Meineid, wer das Kupplergeschäft, wer den

Tempclraub? Wer endlich schaudert noch zurück vor dem schmäh

lichsten Verbrechen? Ihr also, Geliebteste, denen durch den

apostolischen Stuhl aufgetragen ist, solche Uebcl zu beseitigen, werdet

selbst nicht nur ein Muster des Lebenswandels den übrigen Gläu

bigen, sondern auch den Priestern. In unserem Leben muß man

sehen, was man thun und was man meiden soll, aus unserem

Munde dürfen keine müßigen Reden stießen, die Zunge des Prie

sters möge durch das Gebot eines vorsichtigen Schweigens gemüßigt,

nicht durch Scherze gelost werden, unbändige Freude soll nicht unsere

Brust erfüllen. Kindisches Spiel bleibe fern von uns, bissige Reden

und eitles Geschwätz soll man nicht hören, die Worte eines Possen

reißers und schlüpfrige Gespräche müssen vermieden werden. Denn

wie kann aus dem Munde eines Priesters ein reines Gebet zu Gott

steigen, wenn derselbe durch den Schmutz unsauberer Rede verun

reinigt wird? Oder wie kann zwischen Gott und den Menschen eine

Sprache vermitteln, die selbst den Zorn des Richters verdient? Er

innert euch, was den Priestern gesagt wird: „Ihr seid das Salz

der Erde." Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, womit soll

man salzen?" u. s. w.

Papst Stephan IX. begab sich von Rom nach Tuscien (Tos-

canll), um daselbst mit seinem Bruder Gottfried zusammenzutreffen.

Als er auf seiner Reise in die Nähe des Klosters Vallumbrosa ge

kommen war, wollte er den berühmten Abt desselben, Johannes Gual-

bert, kennen lernen; zweimal schickte er Boten an denselben und befahl

ihm, da er krank war, sich in einer Sänfte bringen zu lassen. Kaum

hatte aber der Abt sein Kloster verlassen, als sich plötzlich ein hef

tiger Sturm erhob , so daß er wieder zurückgebracht werden mußte.

Da stand der Papst von seinem Wunsche ab, Gualbert zu sehen, und

trug dem frommen Manne auf, für das Wohl der Kirche zu beten.

Als Papst Stephan nach Florenz gekommen war, erkrankte er

plötzlich. Sein Freund, Abt Hugo von Clugny, war stets um ihn, stärkte

ihn durch Gebete, und nachdem er ihm das Sacrament der Buße ge

spendet hatte, verschied er in seinen Armen am 29. März 1058 und

ward in der Kirche der heil. Reparata von Abt Hugo feierlich beigesetzt.



481 -

R e c l n si o n r n.

Die Erundzuge der christliche» Mystik M Leben des heilig« Ei»'

sicdlers Antonius, Dargestellt und erläutert durch Ludwig

Clarus. Münster, Coppenrach, 1858. 8°.

Das Leben der großen Erzväter des Mönchthums ist einem tiefver-

borgenen Königsfchatzc gleich, von dessen leuchtenden Steinen und glän

zendem Golde zu schöpfen nur Auserwählten vergönnt ist. Aber wäre deren

Zahl eine noch so große und trügen sie von dem edlen Gestein und Metall

so viel davon, daß ihre Gier ganz gesättigt würde, so werden doch ihre

Nachfolger den Abgang nicht merken, sondern wie aus einem unversiegbaren

Quell ewige Reichthümer daraus holen können.

Das war der große Beruf des Mönchthums, daß es dem durch

Christus neugebornen Menschenvolke, welches die eben freigewordenen Heils

pfade schnöde zu verlassen anfing , die Augen öffne ; daß es dem Lichte des

Lebens Christi und seiner ersten Schüler, von dem man sich abwenden wollte,

den stammenden Strahl der Menschentugend hinzufüge; daß es nicht bloß

die Gebote des Christenthums, sondern auch dessen Rä'the erfülle und der

im Sinnengenuß schwelgenden und der Afterphilosophic huldigenden Welt

zeige, was der Menschenwille im innigsten Anschluß an die Gnade vermöge !

Und wenn die Christen in jeglicher Richtung unevangelisch lebten , so mußte

das Mönchthum in jeglicher Richtung heilend vorgehen, und daher ist es zu

erklären, daß nach den mannigfaltigen Bedürfnissen des Geschlechtes mannig

faltige Orden entstanden , welche das sittliche Gebreste ihrer Zeitgenossen

hoben, dem Sinnestaumel Abtödtung, der Afterphilosophie lebendigen Vol

ksglauben, den Häretikern bewußtes, positives Christenthum , der aversen

Wissenschaft himmelanstrebendes Forschen, der Selbstsucht persönliche Auf

opferung zum Besten Anderer entgegenstellten. Mit welchem Erfolge dieß

von ihnen durchgeführt wurde, beweist die Geschichte, und nur Ignoranz oder

Parteihllß oder rücksichtslose Schlechtigkeit hat zu jeder Zeit die Wahrheit

Oeft. «ieitelj. s, lath. Ihe»l. I. 31
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verhüllt und läßt sie auch heute noch nicht überall an's volle Sonnenlicht

dringen, wie wir selbst ein solches Trauerspiel im Ausgange, ein anderes

im ersten Act begriffen schauen ! Indessen wird diese wahrhafte Finsternis)

weichen müssen, wenn die Zahl Jener sich vermehrt haben wird, die im Geiste

des Verfassers obiger Schrift das Mönchthum im Allgemeinen oder einzelne

seiner constitutivcn Elemente oder seine mannigfaltigen Arbeiten und Ver

dienste insbesondere zum Borwurf tieferer Studien machen.

Clarus hatte bereits 1857 das (im I. 1858 Nr. 48 der kath. Liter. -

Ztg. angezeigte) Leben des heil. Antonius von Athanasius dem Großen ver

öffentlicht. Wir finden es im vorliegenden Buche (S. 83—154) mit Aus

nahme der Einleitung wieder abgedruckt, wofür wir keinen anderen Grund

anzugeben wissen, als den, daß jedem Leser der historische Beleg für das im

Leben des großen Heiligen sich offenbarende mystische Element zur Hand sei.

Der Verfasser recensirt zuerst in einer allgemeinen Einleitung (I) die

mit dem Christenthum hervortretenden zahlreichen mystischen Erscheinungen

(beginnend mit der Ausgießung des heil. Geistes und der den Aposteln mit-

getheilten Tprachengabe, de» Wundern, welche Petrus und Paulus voll

brachten, dem Gesichte des Protomartyrcrs Stephanus und der Versetzung

des Philippus, und fortschreitend durch die weiteren Jahrhunderte nach den

Zeugnissen der bewährtesten Männer der Urlirche), welche der Rationalismus

entweder ganz um ihre geschichtliche Wahrheit bringen oder so erklären wollte,

daß ihr innerer Gehalt verloren gehe. Mit Glück weist er das Unhaltbare

solcher von Protestanten (oft mit großem Widerspruch) gemachten Versuche

ab, zeigt die Wichtigkeit der Mystik für das Christenthum, dem man mit

ihrer Laugnung eine Grundsäule entziehen wollte (um damit die Gleichheil

der Basen, auf welchen die sogenannten neuen Kirchen ruhen, mit jenen nach

zuweisen, welche der Unterbau der wahren alten Urlirche sind) , und liefert

den Beweis für Obiges aus seinem eigenen Geistesleben, das, durch einge

schulten Rationalismus vernebelt, gerade durch mystische Erscheinungen derart

geweckt wurde, daß sie ihn bei dem fortgesetzten Studium der Mystik aus dem

Protestantismus hinausführten, dem nach Erkennung der katholischen Wahr

heit als einer unabweislichen Gewißheit auch nur äußerlich anzugehören ei

für gottlose Heuchelei und Lüge gehalten. Mit den wärmsten Worten schil

dert er sodann die Verdienste, welche der alte Görres durch seine Mystik sich

erworben, und da diese die verdiente Verbreitung noch nicht gefunden, will

der Verfasser (wie dieß bei den Lebensbeschreibungen der HH. Theresia, Hil

degard, Birgitta und der seligen Maria von Apreda ^besprochen in der kathol.

Lit.-Ztg-I bereits geschehen) ') den in der Mystik systematisch verwebten Ston

") Hiehcr gehören auch: Johanna Maria vom Kreuze und ihre Zeit, von

Neda Weber (tath. Lit.-Ztg. 1858, Nr. 51); Leben der heil. Maria Magdalen«

von Pazzi«, beschrieben von ?. Birgit Eevari, übersetzt von Krebs (tath. Lit..Ztg.

1859, Nr. 3); 8turi» 6i 8. lüatei-in» <t» 8!en» von Capecelatro (tatb. Lit.-Ztg.

1859, Nr. 27); Leben und Schriften der heil. Katharina von Genua, von Lechner

(lach. Lit.-Ztg. 1860, Nr. 8); die deutsche Mystik im Prediger-Orden von 1250

bi« 1350. von Greith (tath. Lit.-Ztg. 1861, Nr. 47).



auf «ine dem Fassungsvermögen vieler Christen zugänglichere Weise in der

Darstellung des Lebens bedeutender mystischer Persönlichkeiten vertheilen und

so zum Gemeingut machen , dabei aber auch den protestantischen Theologen

den Beweis führen, daß Gnadcngaben und deren Erweis in wundcrähnlicher

Wirksamkeit keineswegs mit dem vierten Jahrhundert erloschen seien, sondern

gerade von dieser Zeit an die Mystik, welche sich eben mit der Betrachtung

jener Gaben und deren Acußerungen zu schaffen macht , ihre nähere Begrün

dung gefunden und wissenschaftliche Anfänge genommen hat.

In der besonderen Einleitung (II) erklärt der Verfasser, daß

Möhler's „Athllnasius der Große" ihn zu vorliegender Schrift veranlaßt

habe ; sodann verbindet er die in des heil. Antonius Leben sich manifestiren-

den mystischen Erscheinungen mit den alttestamentlichen und evangelischen,

die ihre Fortsetzung in dem Einsiedlerleben finden, dessen wie des Mönch-

thums Bedeutung er mit warmen, kräftigen Worten zeichnet, ohne zu über

gehen, daß selbes schon in den ältesten Feiten die averseste Beurtheilung er

fahren, welche selbst in ihren Phrasen so sehr mit denen unseres aufgeklärten

Jahrhunderts harmonirt, daß man auch hieraus erkennt, wie die Gegner

unserer Kirche und ihrer ersten Institute in Wesen und Form jeglicher Origi

nalität ermangeln. Nachdem Clarus dann das Leben des heil. Anto

nius (III) eingeschaltet und (in kraftvoller, an Neda Weber mahnender

Sprache) dm Nachweis (IV) beigebracht, daß der Protestantismus mit

seiner destructiven, lebenslosen Auffassungsweise die leuchtenden Großen

der Urtirche auf mystischem Gebiet gar nicht oder nur schief zu

beurtheilen vermag (als Beispiel wird des wechselweise gefeierten und be

rüchtigten Ritters Zimmermann Faselei über den heil. Antonius angefügt),

realisirt er in drei großen Abschnitten den oben bemerkten eigentlichen Ge

danken seiner Schrift.

Der erste derselben (V) behandelt die reinigende Mystik, insbe

sondere die Ascese; diese ist I. gegen den äußeren, sinnlichen

Menschen gerichtet und wird geübt a) im Gebiet der Ernährung

(durch das Bestreben, die materielle Substanz der Persönlichkeit immer mehr

durch subtilere und sparsam gereichte Unterhaltungsmittel zu entfleischlichen

und zu entkörpern, um das Gebiet des Geistes in der Person zu erweitern ;

damit geht Hand in Hand das Enthalten vom Genuß auf längere oder

kürzere Zeit, um die Abtödtung immer vollkommener zu machen); b) im

Gebiet des Schlaf- und Kleiderb edürfnisses, deren erstes

der Ascet durch sparsame, auf hartem Lager zur äußersten Nothdurft ge

pflogene Ruhe, das zweite aber durch die nöthigste, aller Bequemlichkeit bare

Kleidung befriedigt, was jedoch e) nach bestimmten Regeln über

richtige Anwendung und Maßhaltung zu realisiren ist.

Weil aber das Seelen- und Gemüthsleben fast mehr als das körper

liche der Vereinigung mit Gott im Wege steht, so ist die Ascese vorzüglich

2. in den Regionen des mittleren Lebens zu üben, und zwar

») durch Mortificationen (Brechen des eigenen Willens) und b) durch

Gelassenheit und Starte in Widerwärtigkeiten (physische)

21»



— 484 —

und Versuchungen (moralische Prüfungen), welche letztere, nachdem der

Satan selbst an den Sohn Gottes sich gewagt hat, um ihn zu versuchen und

zum Fall zu bringe«, nach höherer Zulassung durch die bösen Geister vor

züglich über große Persönlichkeiten kommen, weil diese den Streit gegen d»s

Höllengeschmeiß aufnehmen und es mit dem Kreuze bekämpfen. Ist dann

der Ascet aus den Gefahren, welche innere und äußere Feinde ihm bereiteten,

als Sieger hervorgegangen und die Flamme seiner Liebe in diesen reinigen

den Gluten geläutert, verklärt und erhöht worden, so ringt er sich o) durch

Werte der Nächstenliebe zur Liebe Christi selbst empor.

So ist die Aufgabe der Ascese an dem unteren und mittleren Men

schen — in der Erscheinung durch Leib und Seele repräsentirt — vollendet

und sie betritt nun 3. das Gebiet der höheren Geisteskräfte,

in welcher obersten Region des Menschen die Zerreißung des ursprünglichen,

Schöpfer und Geschöpf verknüpfenden Bandes die schlimmsten Verwüstungen

erzeugt hat. Demgemäß ist auch ihre durch die Ascese zum Zwecke eine:

vollständigen Reproduction des Urbundes zwischen Gott und Mensch zu be

werkstelligende Hinwegräumung auch nach der Erlösung, da diese nur den

Weg zur Erlangung jener Einigkeit gewiesen, mit vielen Schwierigkeiten ver

bunden, und bei dem zauberischen Einfluß, mit welchem der irdische Natui-

kreis auch den Geist fesselt, sind selbst unter den erleuchteten Christen nur

Wenige im Stande, durch Entwurzlung dieses Naturzuges und consequente

Aufhebung seiner niederdrückenden Schwere sich dahin aufzuschwingen, daß

solche Freiheit das vorherrschende Verhältnis; ihres geistigen Seins bildet.

Dem Charakter dieser Hindernisse gemäß operirt nun die Ascese gegen

sie ») durch Vemeisterung der Zerstreuung durch sinnliche

Bilder und Eindrücke, welche der an der Oberfläche der Erscheinungen

haftende und nicht durch die Hülle zum Verhüllten dringende, ja die Er

scheinung und Neußerung mit dem , was dahinter ist und ihm zu Grunde

liegt, verwechselnde Sinn hervorbringt, die Ascese aber durch einförmige

Geistesthätigkeit und einfache Lebensweise, durch Säubern und Ordnen des

stillen Herzensgemaches ihres schädlichen Einflusses entkleidet. Läßt sich nun

gleich dieser letztere als ein bedeutender nicht läugncn, so erreichen die mensch

lichen Verirrungen doch einen höheren, ja den höchsten Gipfel in der geistigen

Selbstsucht und Ueberschätzung, welcher die Ascese steuert b) durch U e b e r-

windung des selbstsüchtigen Wiss ensdüntels, worauf e) nach

geschehener Einkehr in sich in der Einsamkeit mit Contcmplation

und Ablösung von der Außenwelt, 6) das Aufgchcnlassen aller

Geisteskräfte in Gott möglich wird, namentlich mittelst des Ge«

betes und der Liebe, so daß die davon erfüllte Seele einen himm

lischen Glanz, ein überirdisches Licht empfängt, in dessen Fülle und Klarheit

ihr alles dahinter Liegende und selbst der bisher gewandelte Weg nach so

großer Vollkommenheit wie eine Wüste erscheint und nach dem Zeugnisse der

in solche Geheimnisse Eingeweihten, wie z. B. des heil. Johannes vom

Kreuze, cigenthümliche Peinen die Seele bangen machen.
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Nach solcher Schritt für Schritt auf dem Leben des heil. Antonius

fußenden Entwicklung der reinigenden und vorbereitenden Ascese als des

disciplinären Grundes der Mystik betrachtet der Verfasser im II. Abschnitt

(VI) die Wirkungen und Erscheinungen, zu denen die reinigende

Mystik und namentlich die Ascese den Grund legt, welche mit Rücksicht

auf die wunderbaren Gaben der lebendige Beweis sind, daß die im Evan

gelium Mllici den Mystischen ertheilten Verheißungen im ausgedehntesten

Umfange sich erfüllen. Es sind dieß — analog dem Stufengange der dis

civlinären Mystik — I. Erscheinungen in den unteren Regionen

des organischen Lebens, und zwar ») im Ernährungssysteme die

(in der Diätetik der Seele eine noch weit wichtigere Rolle wie in der leib

lichen spielende) Mäßigkeit, welche in dem sublimirten Leben des ent-

stofften Organismus bis zur gänzlichen langen Enthaltsamkeit von Speise

und Trank oder mindestens zur Befriedigung der Natur durch ein Kleinstes

derselben sich steigert , wobei analog dem Kreise , in welchem die Seele nun

lebt, das heftigste Bedürfnis) nach der cucharistischen Speise eintritt, was

aus mannigfaltigen Beispielen nachgewiesen wird. Mit jener Mäßigkeit im

Essen und Trinken steht in Verbindung d) die heilige Schlaflosig

keit, deren Gegentheil den Mystischen als ein Raub der Gegenwart Gottes

erscheint.

Die so rein gewordene und beständig vor Gott lebende Seele verleiht

nun dem Körper eine gewisse Widerstandskraft gegen Annahme äußerer Un-

sauberkeit und Beschmutzung oder o) die Schmutzlosi gleit bei allem

Unterlassen leiblicher Reinigungen, was um so weniger auffallen kann, als

man auch bei gewöhnlichen Menschenkindern oft merkwürdige Ausnahmen

von der allgemeinen Regel findet. Dabei zeigt sich vielleicht als der Aus

druck der geistigen, das Innere der Asceten erfüllenden Wärme 6) eine

Steigerung der Lebenswärme und «) ein Wohlgeruch, dessen wirk

liche Erscheinung zur Redensart „vom Leben und Sterben im Gerüche der

Heiligkeit" fühlte.

Mit Rücksicht auf den mittleren Menschen folgen nun 2. die Wir-

tungen und Erscheinungen im Gebiete des seelischen Le

bens, nämlich a) in der Bewegung und Haltung die Freiwillig

keit und beliebige Ruhe, indem mit Bezug auf die Bewegung die Flügel,

welche die Seele jetzt beschwingen , in einem gewissen Sinne auf den Leib

übergehen , der von dem Geiste (wie schon bei Habakuk und Philippus) er

griffen und versetzt wird , mit Bezug auf die Haltung aber dem Willen die

vorsündliche größere Wirksamkeit und Kraft zurückkehrt, welche d) in den

Affectionenund Leidenschaften durch deren Nemeistern und Unter

werfung sich vorzüglich manifestirt. Eine Frucht dieses herrlichen Sieges

ist neben andern auch der Trost und die Erquickung , welche die großen As

ceten gleich Antonius schon durch ihre Nahe, ihren Anblick und Umgang

mittheilen.

Wie aber der Bergsteiger, welcher mit strebsamem Fuß aus den Tiefen

zu den ätherreinen Höhen der Gebirge sich emporgearbeitet hat, nicht allein
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eine weitere Umsicht sich enthüllen sieht , sondern auch in dm reineren Regio

nen der immer dünner werdenden Luft schärfere und weiterhintragende Blicke

wirft, so sieht auch der Mystische beim Emporklimmen auf den Bergpfaden

der Ascese die niedere Welt immer weiter unter sich versinken, sein Gesichts

kreis erweitert sich und sein Schauen wird schärfer, durchdringender, d. h. die

Wirkungen der Ascese äußern sich auch o) in den Umbildungen im

Wahrnehmungsvermögen und in den Sinnen «) des Füh

le n s (durch einen sehr verfeinerten körperlichen Tastsinn, der z. B. die Ruhe

stätten heiliger Gebeine entdeckt, echte Reliquien von unechten unterscheidet :c.);

/3) des Schmecken« (das bei der Abkehr des Asceten vom Materiellen

hauptsächlich ein inneres ist, welches das Uebersinnliche zum Objecl hat und

sich besonders in dem süßen Genüsse Jesu in dem heil. Altarssacramente

äußert); 7) des Riechens (welches, wie es bei einfach lebenden Natur

menschen oft wunderbar entwickelt ist, dem Mystiker beispielsweise die Ent

haltsamkeit und damit verwandte Tugenden als lieblichen, die entgegen

gesetzten Laster als abscheulichen Geruch verräth). Wie ferner der geübte

Dirigent einer musikalischen Production einen Mißton und das Instrument,

welches ihn von sich gab, wäre deren Menge noch so groß , augenblicklich

erkennt, während dem gewöhnlichen Zuhörer nichts bemerkbar wurde: so

zeigen sich auch die Wirkungen der Ascese in der tieferen Eindringlichkeit und

Schärfe <5> des Hörens, vorzüglich aber im Vernehmen der übernatür

lichen Einsprachen, der Antworten Gottes auf das in die Himmel drin

gende Gebet des Mystikers, welcher nicht minder von den Schranken ») des

Sehens befreit, die seelischen Beschaffenheiten des Menschen durchschaut,

ja seine Blicke in den Himmel und die Hölle zu senden vermag , womit die

Visionen in Verbindung stehen.

Werden nun die Sinne als äußerlich hervortretende Modifikationen

eines und desselben Scelenorgans begriffen, als 3. der Gefammtfinn

(Allsinn, Centralsinn, Gemeingefühl), der dem Individuum den Zusammen

hang und die Wechselbeziehung, worin Alles, was da ist, stehet, zum

momentanen Bewußtsein bringt, so wird auch dieser in dem Asceten eine

Steigerung erfahren, welche Fcrngesichte in dem Raum und das

Vorschauen in der Zeit — die Prophctengabe — ermöglicht, welche

jedoch später als Gabe der Weissagung besprochen wird.

Diese mystischen Erscheinungen , welche die Ascese an Leib und Seele

wirkt, bleiben nicht ohne Rückwirkung auf den Geist, ein wie selbstständiges

Element der Persönlichkeit derselbe auch sein möge. Daher bespricht der Ver

fasser 4. die Wirkungen und Erscheinungen in den geistigen

Gebieten der Persönlichkeit, nämlich ») die Hühung des

(geistigen) Wahrnehmung«« ermögens und der Einbildungs

kraft; hier behandelt Clarus zuerst die eigenthümlichen, häufig nicht einmal

artikulirten Laute , welche von heiligen Persönlichkeiten ausgehen und etwa

als Aushall übersinnlicher Einsprachen zu denken sind , sodann die einge

gossenen Künste: «) die bildende, /3) die Tonkunst, 7) die

Poesie, s) die Beredsamkeit — welche die Erscheinungen aus der
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seligen Welt, die das Auge des inneren Menschen schaut, zur äußeren Ge

staltung bringen wollen ; so das Bild : die Heimsuchung Maria von Jo

hannes von Finsole, Dannccker's Christus, die gothischen Dome, das Re

quiem Mozart's (weßhalb nicht auch der gregorianische Choral?), der

Pslllmist Iacopone da Todi und die von Dzanam geschilderten Franciscaner-

Dichtungen, endlich die heiligen gottbegeisterten Reden (von Petrus und

Stephanus bis auf Capistran nnd Xaver).

Je mehr der Ascct von der creatürlichen Wahrheit frei wird , desto

genauer erkennt er, was mit der göttlichen übereinstimmt d) durch die

mystische Erhebung der höchsten geistigen Facultäten.

Die Vernunft, bisher geblendet «der verschlossen, öffnet sich dem nieder

steigenden Geiste, welcher sie mit Gottesmacht berührt und erfaßt; an dem

Asceten erfüllt sich Christi Wort, daß Jene, welche reinen Herzens sind,

Gott anschauen werden; er schaut ihn aber nicht wie Moses u. s. w. in

äußeren Formen und Bildern, sondern in rein geistiger Weise durch dessen

unmittelbare Einwirkung auf den Verstand, indem das Auge des Geistes

vom Lichte der reinen Wahrheit erhellt wird und er diese Wahrheit, welche

Gott selbst ist , in intelligibeln Bildern wahrnimmt , deren Nester im Geiste

die höchsten Ideen sind , zu denen das menschliche Vorstellungsvermögen sich

zu erheben vermag. Dem entspricht nun e) die mystische Bewegung

der Willenskräfte, namentlich in den Tugenden, als der lieber-

einstimmung des Menschen- mit dem Gotteswillen, als der Incornation

jener göttlichen Erkenntnisse.

Einem Leben, das in solcher Gesinnung hingebracht wird, können auch

nach der Verheißung des Herrn nicht fehlen 5. die umsonst gegebenen

Gaben ») des Glaubens, t>) der Weisheit und Wissenschaft,

«) der Geisteiunterscheidung, 6) der doppelten Sprachengabc

(Gabe von mancherlei Sprachen und Gabe der Auslegung der Rede), e) der

Weissagung, l) der Heilungen und ß) der Wunder.

Die bisher entwickelte Reinigung und Erleuchtung schließt das Gebiet

der Mystik nicht ab; das von ihr durchleuchtete Leben schreitet auf aufstei

gender Bahn weiter vorwärts bis zu dem Punkte, wo Gott unmittelbar die

innerste, tiefste Wesenheit des ihn erstrebenden Menschen ergreift , sich mit

ihr vereinigt und sie bestimmt. Diese Stufe der höchsten Vollendung ist

die einigende Mystik, in welcher die creatürliche Persönlichkeit ihre

irdische Wesenheit aufgebend in der höheren aufgeht, außer sich kommt, in

die Exstase geräth. Nothwendig mußte dieser (schon um des Systems

willen) — als der Krone des mystischen Lebens — am Schlüsse des Wer

kes ein Wort gewidmet werden; allein da das Leben des heil. Antonius

weniger Stoff dazu bot, so faßte der Verfasser den Abschnitt VII kürzer

und gibt deßwegen neben einigen, jenem entnommenen exstatischen Nach

weisen nichts besonders Neues über diesen wunderbaren, bis in unseren

glllubcnserschütterten Tagen vorkommenden Zustand.

Dieß der größtentheils mit den eigenen Worten des Verfassers dar

gestellte Inhalt eines Buches, dem Referent eine ausführlichere Besprechung
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schuldig zu sein glaubte, theils weil es eine tiefere Kenntniß des antiken

Mönchthums vermittelt und das im Eingänge dieser Zeilen über das bedeu

tungsvolle Leben der Allvater unter den Eremiten und Mönchen Gesagte

bewahrheitet, theils weil die Behandlungsweisc des reichen Stoffes originell

ist, aber auch demselben vollends gerecht wird, Referent fand darum keinen

Anlaß, Kritik zu üben, da auch der Autor derselben in Betreff zu tadelnder

Wiederholungen und Außeinandcrreißens von Zusammengehörigem selbst

entgegenkommt und übrigens die Behandlungsmethode dieß nothwendig mit

sich brachte. Möchten diesem Werke des Verfassers ähnliche aus seiner oder

der Feder ascetisch gebildeter Ordensmänner folgen, denen wir mit dem

Namen des heil. Bernhard einen an Reichthum des Inhalts dem Leben des

heil. Antonius gewiß nicht nachstehenden Stoff zu gleich erschöpfender Dar

stellung empfehlen.

?. Leopold JanauscheK,

Stift«Piieftei von Hwettl, Piof, der Theologie

in Heiligentieuz.

Die ovauFeIi»oueii 8tänae im I>anäe ad üer ünng unter Naxiiui'

Hau II. unä Auäolpü II. 1564—1567. Naen nauäLeKi-itit-

lienen Quellen von 0»r1 OKerleitner. ^Vieu, Lrs,n-

milller, 1862. 94 8. 8°. kreis 1 n. ö. >V.

Wir machen es dem österreichischen Clerus zum Vorwurfe, daß er sich

nie mit einer zusammenhängenden Kirchengeschichte der deutschen Erblcinder

befaßt hat nnd dieses Feld fortwährend brach liegen läßt. Wir sind, was

die protestantische Kirche anbelangt, hauptsächlich auf Raupach's „evangeli

sches Oesterreich" angewiesen und auf Ergänzungen, welche Monographien in

neuester Zeit lieferten, oder auf dasjenige , was den Specialgcschichten ein

zelner Länder verschmolzen ist.

Die reformatorischen Bestrebungen des l 6. Jahrhunderte« haben in

Oesterreich große Bewegungen hervorgebracht. Sie bilden deshalb in der

Staatsgefchichte einen überaus wichtigen und merkwürdigen Abschnitt.

Darum heißen wir jeden Beitrag, der über sie Licht zu verbreiten vermag,

lebhaft willkommen. Von dieser Beschaffenheit ist Herrn Oberleitner's

Schrift, weil sie beinahe ganz aus handschriftlichen Quellen gezogen ist.

Sic beginnt mit den Landtagen von Oberüsterreich unter Kaiser Maximi

lian II. (1564— 76) und schildert alle Gegenstände der Verhandlungen,

unter denen gleich bei dem ersten, Ende Dccember >564, die Forderung um

Religionsfreiheit die wichtigste war. Wenn man weiß, daß Maximilian sich

heimlich selbst zur neuen Kirche bekannte, so würde man ein unverweiltes

Zugestäudniß voraussetzen, und wenn nicht dieses, so doch keine ungnädige

Aufnahme der Petition, wie sie lS. 9> wirklich erfolgte. Max stieß sich

aber im Grunde nur an einem Formfehler, der, genau in's Auge gefaßt,

auch ein solcher nicht war. Die Stände hatten erklärt, „sie gedächten trotz

„aller Constitutionen und Ordnungen in ihrem Bekenntnisse zu leben und

„zu sterben." Darin sah der Kaiser einen „unerhörten" Verstoß gegen sein
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sandesherrliches Reformationsrecht, gegen die Befugniß, „in Religions- und

„Glaubenssachen zu entscheiden und Gesetze zu erlassen, wie auch die unge

horsamen Unterthanen zu ihrer Pflicht zurückzuführen, wenn sie gegen die

„lllndesfürstliche Religionsordnung handeln und eine Sonderstellung bean

spruchen." Noch schärfer verwies er den Städten, „dem Kammergut

„kaiserlicher Majestät," die nämliche Eingabe, worin sie „sehr verwegen"

geäußert hatten : „bei der Augs. Confession zu bleiben und dafür Gut und

„Leben zu opfern, es mögen die lais. Majestät oder die anderen Stände des

„Reiches was immer für Ordnungen erlassen." Dieser Ungestüm mußte

freilich mißfallen, zumal es sich nicht um das Privatbekenntniß, sondern um

die öffentliche Religionsübung handelte; daß der Kaiser bei seinem Verweise

aber auch noch von der Ansicht ausging, den Städten als dem „kleinsten

und geringsten Stande" zieme sie noch weniger als den Herren und Rittern,

beweist, daß er sich über die Anschauungsweise seiner Zeit vom Staate nicht

emporgeschwungen und die Vorurtheile der mittelalterlichen Abstufung in

allgemein menschlichen Angelegenheiten nicht abgestreift hatte. Er verwies

die Bittsteller summt und sonders auf ein andermal, räumte ihnen aber bei

seiner Anwesenheit in Linz im Jahre 1568 dieselben Zugeständnisse ein,

welche er kurz vorher den niederösterreichischen vergünstigt hatte. Wie be

kannt war von diesen die freie Religionsübung ertauft worden. Ob die

oberösterreichifchen auf dem nämlichen Wege dazu gelangten, erfahren wir

aus Hrn. Oberleitner's Schrift nicht, und müssen deßhalb auf Raupach

verweisen , da wir uns dessen nicht zu erinnern wissen. Philipp II. von

Spanien hatte den Kaiser einigemale in Briefen (bei Gachard) von der Be

willigung für Nicder-Oesterreich abgemahnt, und wir glauben kaum zu irren,

daß sie nicht ertheilt worden wäre , hätte die Finanznoth nicht dazu gedrängt.

Als Abhaltungsgrund setzen wir bei Maximilian sicher nicht den Eifer für

die herrschende Kirche, wohl aber die politische Rücksicht für dieselbe voraus.

Auf die Katholiken seiner Zeit machte diese Concession eine noch einschnei

dendere Wirkung als das Toleranz-Edict Iosevh's II. , und man kann es

ihnen nicht verargen, wenn sie den Untergang der alten Kirche davon be

fürchteten, da der Protestantismus schon unter Ferdinand I. reißende und

unaufhaltsame Fortschritte gemacht hatte. Es ist ungerecht, dieserwegen

Maximilian anzuklagen, denn bei seinem Regierungsantritte 1564 fand er

diesen Zustand schon vor, auch hätte er, vorausgesetzt daß er gewollt hätte, bei

der damaligen Gährung im deutschen Reiche, ihn nicht ändern, keine Gegen

reform, ohne einen allgemeinen „Brand" anzuzünden, wagen können. Seine

Concession war die unvermeidliche Consequenz der damaligen Sachlage, und

wir nehmen keinen Anstand, zu behaupten, daß sein gewiß nicht der Ungläu-

bigteit zu bezüchtigender Vater bei einer längeren Regierungsdauer sich eben

falls dazu verstanden hätte. Sehr lehrreich ist das den kirchlichen Vor

gängen eingeschaltete Kapitel über das Steuerwesen und über die Stellung

der höheren Stände zu dem durch ihre Niederlassung in den Städten und

ihre Vetheiligung am Handel gedrückten Bürgerstand. In diesem Ueber-

gangsstadium zu einer neuen Ordnung wäre das thätigste Eingreifen der
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Regierung vonnöthen gewesen, um den Verfall der Städte zu verhüten.

Leider folgte dem um das öffentliche Wohl viclverdienten und regsamen

Maximilian der alle Verhältnisse zerrüttende , den Staat den größten Ge

fahren bloßstellende Rudolph II,, der, völlig untüchtig zur Vornahme der

Kirchenreform, sie gleichwohl unternahm, und, da den Beschwerden der unteren

Stände nicht war abgeholfen worden , mit den neu hinzugetretenen über Re-

ligionsbediUckuug, den großen Bauernaufstand von 1595 bis 1597 heraufbe

schwor. Der Verfasser hat ihm einen eigenen Abschnitt gewidmet (S. 52—72).

Unstreitig geschahen vom katholischen Clerus Dinge, die wesentlich auf die

Erregung dieser Unruhen einwirkten, die erbittern und herausfordern mußten,

doch hatten die Bauern vielleicht noch reellere Gründe zu Klagen gegen ihn

Herren. Der mitgetheilte IN. Artikel der in Prag den IN. April 1597 von

den Bauern überreichten Beschwerdeschrift unterrichtet uns über ihre Be

schwerden gegen die Geistlichkeit, denen Rudolph nicht abhalf. Wie dunkel

übrigens die Materie der Bauernunruhen in Oesterreich sein mag, so ist doch

das gewiß, daß sich viele verborgene Fäden daran knüpfen, die sich schwer

erkennen lassen. Die Bauernunruhen in Oberösterreich wirkten so traditionell

fort, daß selbst den Schweden im dreißigjährigen Kriege bei ihrem Einbrüche

in Oesterreich das Gelüst anwandelte, welche zu erregen.

Wir hätten des interessanten Stoffes wegen gewünscht , daß der Ver

fasser feiner Arbeit eine größere Ausdehnung gegeben und insbesondere das

Verhältniß geschildert hätte, in welchem die beiden Confessionen während de«

behandelten Zeitabschnittes zu einander standen, sodann von welchen Beweg

gründen die Regierung bei ihren Religions-Concessionen geleitet wurde, und

welche Gegenbestrebungen sowohl bei Maximilian als bei feinem Nachfolger

eintraten. Für's Erste jedoch danken wir ihm für das Gebotene.

M. K«ch.

Viill 8. 8sverini ^uotnre NuFivvio »eeuuäum ooöieem

ÄntlHuissimuin, Hui liarn»« »»»srvatiir in taknlariis H^om-

nagilioao I^atsi-anßiisiZ. Oritioe eäiäit ^.ntnniu» Tersoo

daumsi- 88. v. N. ?ii ?. IX. OuKieulaliu» 8«oi-., 88.

1°ll«o1. Dootor st ?rote880i' aä 8. Hippol^turu irr H.u8tri»,

Ouru l'adrlla »vsoiiußn lüoäici« I^teransirsi» eoirtinente,

8oÄvuu«iae, 8urrivtinu8 I^inrariae Hurtsrianae 1862. XX

und 81 S. in 16°. Pr. 12 Ngr.

Bekanntlich weilte der Herr Herausgeber ein volles Jahr in Rom als

Caplan am deutschen Nationalhospiz 8. 3l»ri» äsll' ^.nim» und lehrte als

geheimer Kämmerer Sr. Heiligkeit wieder in seine Heimat zurück. Die

Zeit feine« Aufenthaltes in der Metropole der Christenheit benützte derselbe

zu literarischen Forschungen in den römischen Bibliotheken und Archiven.

In diesen suchte er zuerst nach historischen Documenten , die auf Oesterreich«
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Kirchengefchichte Bezug haben , und entdeckte in den Archiven der Lateranen-

fischen Archibllsilikll im Codex ^,. I.XXIX n. 29—40 die in der Titel'

Überschrift bezeichnete Vit» 8. 8everiui. Den Codex, aus welchem die Vit»

entnommen ist, setzt der Herr Herausgeber in's 10. Jahrhundert und be

merkt hiezu in der Note : ?o»t eurn (soll heißen meum) ex urde s. in p»-

triam reäitnru ruini »ä ui»nu» veuit onn» ol. Dr. N. Duäi^ 0. 8. L.

^Iter Norunnum" I. Th. Wien 1855, qui p»^. 62. l^oäioi» Illuäati

mentionein t»eien» eanäein tuetur opinioneru. Aus einer Selbstanzeige

(„Hivpolytus," 2. Quartalheft 1862) haben wir erfahren, daß de«

Herrn Herausgebers gelehrer Freund Dr. Lämmer, der dazumal gleichfalls

in Rom weilte, den Entschluß der dießfälligen Publication eindringlichst be

fürwortete ; die Gründe , welche dem Herrn Herausgeber hiebe! maßgebend

waren, finden sich n»z. XII angegeben , und jeder Sachkundige wird diesem

Unternehmen nur feinen Beifall und die verdiente Anerkennung zollen.

Heber die Art und Weise des kritischen Apparates lassen wir den

Herrn Herausgeber selbst reden. Er sagt in der Borrede : Quo«! »nnaratnin

eritieuin »ttinet, nor»näuul est, czuoä (?oäieeru I,»ter»neu»ein litero. ^4

»ißrmtnm riresso peäe seoutus »uw; nrnenrimi» nornin» nropri» kä

veiduru retiuui. I>eotione» v»ri»» »ornnulose »ääiäi, nunc in moäuin,

ut «i^uo H eäitiouem Lo11»näi»wrum utpots nrneeinu»iu not»rein,

relic^uo» «,ut«iu ooäiee« ^uxt» nomin» eäitorum v. ß. Laroniu», Velser,

?ß2, 8uriu» eto. oit»rein, — Lünitulornin pklrtitiouew, yuam (?oclex ^

extlidst, l^nue^ue usui m»gi» oouvenire ruini viäed»tur> retinni,

<^u»invi» » LoI1«>üi»ti» äisorenet, e»m^ne mnjori» n«r»piouita,ti» ^rati»

inäiei» instar in krönte lidri eollooavi. — <Hu»e Inouli» inolu«» in-

veniuntnr, non in Loäioe ex»t»,nt, »eä pro t»ei1iori intelli^entin, »ä-

äedantur. Die eben erwähnten Titel der einzelnen Capitel sind übrigens

im Codex nicht von derselben Hand , wie der Text , geschrieben , sondern von

einer andern Hand volare rudro vel in nrar^ine »äsnersi vel in ipso

oontextu internositi.

Bei der Bedeutung, welche in tirchengeschichtlicher Beziehung eine

kritische Ausgabe des durch sein Alterthum so beachtenswerthen und wich

tigen Exemplare« der Vit» 8. 8everini unbestritten in Anspruch nehmen

muß, glauben wir, daß nicht bloß der Vorrede gemäß eine recht zahlreiche

Verbreitung des recht nett ausgestatteten und correct gedruckten Büchlein«

unter der studierenden Jugend und dem österreichischen Clerus zu wünschen,

fondern daß in prim» line» gerade die volle Aufmerksamkeit der Historiker

vom Fache und aller Bibliotheken diesem höchst empfehlenswerten Werke

zuzuwenden sei.

M. Binder.
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Die Iprachvenvillunss zu Vaucl. Linguistisch-theologische Unter«

suchungen über Genes. XI, 1—9. Von Franz Kaulen,

Repetitor der Theologie zu Bonn. Mainz, Verlag von Franz

Kirchheim, 1861. 248 S. 8°. 1 Thlr. 15 Sgr.

Wir hätten sehr gewünscht, dieß Buch früher, sogleich bei seinem Er

scheinen, besprechen zu können, zumal da sein gediegener Inhalt es dn

wärmsten Empfehlung würdig macht. Doch glauben wir, daß es auch jetzt

noch am Platz ist, mit einer Arbeit bekannt zu machen, die eine der schwie

rigsten Fragen in so gelungener Weise behandelt.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, den wissenschaftlichen

Nachweis zu führen, daß der Bericht der Genesis über die Sprachverwirrung

zu Babel und die Völkertrennung, weit entfernt, jenen sagenhaften , mythi

schen Charakter an sich zu tragen, den die moderne Wissenschaft ihm zuerkannt

wissen möchte, vielmehr den strengsten Anforderungen der Sprachwissenschaft

entspricht, ja für diese selbst die einzig sichere Grundlage ihres eigenen Aus

baues sein dürfte.

Er hat es da mit einem gewaltigen Gegner aufgenommen, der, sich

auf die Resultate seiner allerdings riesenhaften Forschungen, für den biblischen

Bericht nur eine vornehme Geringschätzung hat. Die moderne Linguist«!,

die vergleichende Sprachforschung und deren Hauptvertreter, namentlich

Pott, müssen die Resultate ihrer eigenen Forschungen hergeben

zu dem Beweis, daß Ursprung und Wesen der Sprachverschiedenheit der

Menschen auf Erden durch den Bericht der Genesis, und nur durch ihn, und

zwar in überraschend vollständiger Weise, erklärt wird.

Die Genesis ist keine planlose Zusammenstellung einzelner Be

richte, sondern ein wohldurchdachtes planmäßiges Ganze , in welchem auch

unsere Erzählung ihre wohlüberlegte Stelle einnimmt. Wenn nun hier die

heil. Schrift von ursprünglicher Einheit der Sprache redet, so versteht

sie darunter eine die ganze damalige Menschheit umfassende, sowohl in

dem Stoff (v'12N) °ls der Form <N2V) vollständig übereinstimmende Men

schenrede. Es war Ein Volt, einerlei Wörter, Eine Redeweise. Dem steht

nun die jetzige Sprachverschiedenhcit in scheinbar unversöhnlichem Wider

spruch gegenüber. „Zwar," sagt Pott, „würde die bloße Höhe der Zahl

von menschlichen Idiomen mich nun allerdings auch nicht vor dem Wagniß

zurückschrecken, wenn ich sie sammtlich als genetisch einheitlichen Ursprungs

mir vorstellen wollte. Allein in der unendlichen Mannigfaltigkeit

so gut wie schlechthin unvereinbarer Sprachformen, die

uns jene hohe Zahl entgegenträgt , von der äußeren Gestaltung gar nicht zu

reden, steckt ein niederschlagendes Pulver, das vielleicht Tollkühnere als mich,

mich nicht , auch nur an jene Möglichkeit (einer ursprünglichen Einheit) mit

wissenschaftlicher Ueberzeugung glauben läßt. Mein literarisches Ge

wissen zwingt mich vielmehr, laut zu bekennen: . . . verschiedene, M

einander genealogisch völlig unabhängige Sprachen gibt es, d.i. solche,
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welche nur im letzten Hintergründe aller Menschenrede, im menschlichen

Geiste ihre Einheit, nicht aber in einer gemeinschaftlichen Ursprache ihren

eisten historischen Anknüpfungspunkt finden."

Allerdings zählte man noch vor Kurzem etwa 5UW Sprachen , jetzt

sind sie auf etwa 860 reducirt, wovon auf Europa 53, Asien 153, Afrika

l l5, Amerika 422, Oceanien 117 gezählt werden. Aber diese Spra

chen gruppiren sich nach Familien, und diese selbst wieder nach Stäm

men, deren 4 auf Asien kommen, denen sich sämmtlichc europäische Sprachen

unterordnen; die afrikanischen sind, soweit nicht zu asiatischen gehörig, auf

3 Stämme zurückgeführt, die oceanischen auf 2, die wahrscheinlich selbst

wieder zusammengehören und den asiatischen sich unterordnen ; auch die ame-

iilllnischen sind bereits bedeutend reducirt, doch fehlen hier fast alle Mittel,

die jetzige Form der Sprache mit früheren Zuständen derselben zu ver

gleichen; die Erfahrungen in den anderen Welttheilen aber berechtigen voll

ständig zu dem Schluß , daß es sich mit den amerikanischen Sprachen ähnlich

verhalte wie mit denen der übrigen Welttheile.

Betrachten wir nun diese Verschiedenheit der Sprach-

st ämme näher, so kann sie sowohl in der äußeren Gestaltung, d. h. theils

in der Verschiedenheit der Benennungen der Gegenstände (lexikalische Ver

schiedenheit) , theils in der Verschiedenheit der Bezeichnung der Relationen

der Denkobjecte zu einander im Gedanken oder Satz (grammatische Technik

der Sprache), als in der inneren Sprachform bestehen. Auf all diese consti-

tutivm Elemente der Sprache wird nun mit großer Genauigkeit eingegangen

und nachgewiesen, daß von keinem einzigen aus die ursprüngliche Einheit der

Sprachen sich für unmöglich erklären läßt. Es gehört dieses sechste Kapitel

zu dem Interessantesten im ganzen Buche und ist so recht geeignet, die von

Pott behauptete „Tollkühnheit" des Wagnisses der Annahme ursprünglicher

Einheit der Sprachen in einem bedeutend milderen Lichte erscheinen zu lassen,

während man bei Lesung dieser eingehenden Beleuchtung Alles dessen, worauf

es bei dieser Frage ankommen kann , beständig von dem Gedanken begleitet

wird, daß Pott's eigene Behauptung weniger auf zwingenden Gründen,

als auf einer gewissen Abneigung gegen den biblischen Bericht beruhen könnte.

Auch Pott's wissenschaftliches Gewissen wird nicht ohne Beruhigung gelassen

durch Erinnerung an Max Müller, der mit großer Gelehrsamkeit die

Möglichkeit eines gemeinsamen Ursprunges der Spra

chen nachweist, in einer Arbeit, die Pott selbst zu «dem Bedeutendsten

rechnet, was in linguistischem Fach bis jetzt erschienen ist."

In Wirtlichkeit steht es mit unserer Frage gegenwärtig

so : Wissenschaftlich läßt sich noch nicht der Beweis führen, daß ursprüng

lich Einheit der Sprache bestand ; aber auch eine ursprüngliche Mehrheit läßt

sich nicht beweisen; doch deutet Alles auf ursprüngliche Einheit der Sprachen

als Endergebniß der Untersuchungen , da bis jetzt noch jeder Fortschritt in

der vergleichenden Sprachforschung die Zahl annehmbarer ursprünglicher

Sprachen verringert hat, und selbst zwischen den wenigen Stämmen, auf die

bereits die Sprachen reducirt sind , ganz bedeutende Anzeigen früherer Ein
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heit vorhanden sind ; so ist e« z, N. laum mehr zweifelhaft bezüglich des

indogermanischen und semitischen Svrachstammcs.

Bei der Behandlung der Frage nach der Beschaffenheit der

Ursprache weiden die schönsten, tiefsten und wahrsten Grundsätze über

das Wesen der Sprache , als organischen Ausdrucks der geistigen Tha-

tigleit des Menschen, entwickelt; daneben müssen dann Meinungen, wie die,

die Sprache sei aus rein körperlichen Naturlauten oder durch menschliches

Uebercintommen entstanden, in ihrer ganzen Blöße und Trivialität erscheinen.

Wie erhaben und herrlich erschließt sich uns aber erst das Wesen der Sprache

der ersten Menschen aus den Andeutungen der Offenbarung und der Lehre

der Kirche über den Urzustand. Es ist wie ein lieblicher Hauch auS dem

verlorenen Paradies , was der Verfasser hierüber sagt , und zwar nicht etwa

aus individueller Ueberschwänglichteit, dann wäre es ja werthlos; sondern

hier wie überall mit großer Ruhe und Objectivität , gestützt auf die hervor

ragendsten Autoritäten in Wissenschaft und Kirchenlehre, dort einen Wilhelm

v. Humboldt, Heyse, Steinthal, Schlegel, auch Plato lc., hier die Kirchen

väter, einen heil, Gregor v. Nissa, Augustin, Thomas v. Aquin, Suarez :c.

Die Bedeutung der Sprache für den Menschen war

eine so hohe, daß sie, wie sie eine von Gott verliehene, vom Menschen aber

frei erfaßte und geübte Selbstäußerung seines Geistes war, so hinwieder das

ganze geistige Leben des Menschen erfaßte und erhob , und ihm namentlich

zu allererst zur Aeußerung, wie zur Entflammung seiner Liebe zu Gott

diente: «die erste Rede des Menschen war ein Gebet des liebenden, gott-

innigen Menschen an den Schöpfer, zugleich das Opfer des Lobes, das der

Herr der Schöpfung an der Stelle der vernunftlosen Creatur dem Schöpfer

brachte; sodann diente sie ihm auch zum geistigen Verkehr mit den Mit

menschen. Sie war das Band der Liebe , das die Menschen unter sich und

mit der ganzen Creatur mit Gott verband, ein adäquater, vollkommener

Ausdruck der klaren, richtigen Anschauungen in der mit wunderbaren Voll

kommenheiten ausgestatteten Seele des Menschen.

DerSündenfall brachte eine große Vertehrung auch in dieses

Gebiet; die Sprache sank vom unmittelbaren, adäquaten Ausdruck der Ge

danken herab zu einem überkommenen Zeichen; freilich war die ursprüngliche

Sprache nicht auf einmal eine andere, aber sie änderte sich von nun an

allmälig, da Wort und Gedanke nicht mehr in organischem Zusammen

hang standen, und es bedurfte nur eines Ereignisses, das die Menschheil

entzweite, um auch eine Spaltung der Sprache insofern zur Folge zu haben,

daß bei jedem Vruchtheil der Menschheit die Entwicklung der Sprache ihre

eigenen Wege ging.

Aber durch ein bloß räumliches Auseinandergehen hätten sich höchstens

Dilllette gebildet; eine tiefgreifende geistige Spaltung mußte

eintreten, um eine solche principielle Verschiedenheit in de» Sprachen zm

Folge haben zu können, wie sie uns vorliegt, und als das einzig Aus

reichende wird nun der förmliche Abfall von Gott, die Entstehung des

Heidenthums, nachgewiesen, wie zu Babel geschah.



Im Lichte dieser Resultate der Sprachforschung erscheint nun der

Mosaische Bericht, Wort für Wort erwogen, glänzend gerechtfertigt, wie

auch die geschichtlichen Anhaltspunkte, die er gibt, durch Rawlinson's

u. A. Untersuchungen der Ruinen und namentlich des Thurmes von Babylon

ihre Bestätigung finden ; namentlich sagt die Bauurtunde Nabuchodonofor's

auf dem Zicgelsteincylinder, den Rawlinfon entdeckte und dessen Keilschrift

wohl von Oppert am richtigsten gelesen ward, über die älteren Theile des

Thurmes mit nackten Worten fast dasselbe, wie der Mosaische Bericht.

Nach allen Ausführungen wird das Ereigniß dahin erklärt, daß

nicht etwa die Menschen ihre frühere Sprache vergaßen, und verschiedene

neue Sprachen ihnen anerschaffen wurden, oder bloß eine physiologische Ver

schiedenheit in Lautbildung und Sprachorganen herbeigeführt, oder auch die

Ursprache in mehrere Untersprachen gespalten worden wäre, sondern daß

durch ein positives wunderbares Eingreifen Gottes die Sprach form der

Menschenrede (während der Stoff derselbe blieb) verwirrt wurde, ganz ent

sprechend der mit dem Abfall von Gott gegebenen Veränderung der Geistes

richtung und der im Polytheismus eingeschlossenen Vielgestaltigteit des Irr-

thums. Das Wunderbare aber liegt darin, daß Gott an Einem Ort und

zu Einer Zeit diese sprachliche Alteration herbeiführte, die sonst auch im

natürlichen Laufe der Dinge, aber langsam und allmälig eingetreten wäre."

Bei der Verwirrung der Sprachen aber bewahrte Gott gleichwohl

eine Ordnung, indem Er das Moment der Abstammung mit hinzu-

nahm, so daß das Volksthum nach der ausdrücklichen Angabe der heil. Schrift

durch vier Momente constituirt ist: Wohnort, Sprache, Abstammung, Volks

geist ; die drei letzteren trafen bei der Vültertheilung zusammen, das vierte

kam später hinzu. Wirklich sind auch die Volter, welche sprachlich geschieden

sind, auch ihrer Abstammung nach geschieden, die wenigen Ausnahmen ändern

hieran nicht das Mindeste, da bei ihnen ein Sprachentausch nachweisbar ist;

nur, wie die chamitischen Bewohner Canaans zu einer semitischen Sprache

kamen, ist uns noch ein Räthsel.

Unter dem Titel Sprache und Religion wird gezeigt, wie diese

erste Ursache aller Sprachentrennung , Abfall von der wahren Religion und

Vielgestaltigteit des Polytheismus, durchaus den Charakter der Sprachen

bestimmt, wie die Einsylbigkeit und Abstraction des Chinesen ganz zu seinem

Atheismus, die concrete Lebendigkeit und Formfülle der indogermanischen

Gruppe vortrefflich zu ihrem Alles vergötternden Pantheismus paßt, wäh

rend der symbolische Lautwandel, die vocallosen, dreiconsonantigen Wurzeln

des Hebräischen und andere Eigentümlichkeiten für uns etwas Geheimniß-

volles haben, was nur durch die Annahme, daß es die Weiterentwicklung

(freilich unter dem Einfluß der Sünde) der Ursprache sei, eine genügende

Erklärung findet.

Das letzte (XIX.) Kapitel: „Neue Spracheinheit" führt uns

zum Pfingstfest nach Jerusalem, wo in der Gründung der Kirche die Tren

nung der Völker, die in Babel stattgefunden, wieder aufgehoben wurde, und

wo derfelbe heilige Geist, der die Sprachen dort verwirrt, sie hier wieder
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einigte; hier ein Wunder, wie dort. Es bestand wohl darin, daß der

heil. Geist die singulare Form der Rede aufhob, so daß nur der Stoff, das

allen Sprachen Gemeinsame, übrig blieb; so redeten die Apostel in dn

Thal, wahrend sie Eine Sprache redeten, in allen Sprachen; die Hörenden

aber vernahmen, obwohl Galiläer redeten, Jeder seine eigene Sprache,

Dieß Wunder aber „entsprach höchst weise seinem Zweck, und wir erkennen

mit demselben Alles aufgehoben, was die Sünde der Erbauer von Babel

in die Welt eingeführt hatte."

Das ist in äußerst dürftigen Umrissen der Inhalt des 248 Seiten

umfassenden Buches ; es mag indessen genügen, um einigermaßen einen Be

griff davon zu geben, wie reich der Inhalt, wie wichtig die Fragen sind, die

hier zur Sprache kommen. So muß in unserer Zeit gekämpft meiden, Aug'

in Aug' mit den Feinden der Offenbarung; wir dürfen die Mühe nichl

scheuen, vollständig auf die betreffenden Fragen einzugehen und den ganzen

einschlägigen Stoff zu bewältigen ; das kann aber offenbar nur von Solchen

geschehen, die der Sache mächtig sind, und so ist's mit unserem Verfasser.

Er wird uns als bedeutender Linguist genannt und erweist sich auch als

solcher in seinem Buch, Er hat sich der Resultate der linguistischen For

schungen der Hauptgegner der Offenbarung bemächtigt, in der festen Ueber-

zeugung, daß das Wahre daran nur der ewigen Wahrheit entsprechen könne,

und so hat er einen der schwierigsten Beweise mit überzeugender Schärfe

geführt, eine der umfassendsten Fragen auf verhältnißmäßig geringem Räume

ausreichend gelöst.

Wir wünschen von Herzen, daß das Buch die möglichste Verbreitung

finde, und rächen Jedem, der sich für die vorliegende Frage inteiessirt, das

Buch selbst zu lesen, oder vielmehr zu studieren.

Der Druck ist, wie man es von Teubner gewohnt ist, schön und dem

Auge angenehm; überhaupt hat die Verlagshandlung in der Ausstattunz

nichts zu wünschen übrig gelassen.

Prof. Hulznmmer,
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XIII.

Ueber Josephus, Tncitus, Sueton und Castus Dio

als Quellen zur Kenntniß christlicher Zustände.

Von Prof. Dr. Friedlieb in Breslau.

8- 1.

(Hs ist erwiesene und historisch feststehende Thatsnche, daß das

Christenthum nach der Himmelfahrt Christi und der Sendung des

heiligen Geistes am Pfingstfeste mit großer Schnelligkeit und unauf

haltsam in nur wenigen Decennien sich weit über die Grenzen Pa-

lllstina's hinaus ausbreitete. In den größeren Städten des großen

römischen Reiches, an den Hauptsitzen der Bildung, des feineu Ge

schmackes und der Ueppigkeit, unter den Augen der höchsten Be

hörden des Landes, z. B. in Antiochia, in Cäsaren, auf Cypern,

an mehreren namhaften Orten in Kleinasien, besonders in Ephesus,

ferner in Macedonien und Griechenland, in Rom selbst, schlug es

zuerst seine Wurzeln, bildeten sich die ersten christlichen Gemeinden.

Ihre Gründung ging vor sich still, ohne Geräusch und Pomp, fast

unbekümmert um der Volksmassen Wohlwollen oder Abneigung, um

der weltlichen Obrigkeiten Gunst oder Mißgunst, ohne Rücksicht auf

Politische Verhältnisse, Gestaltungen und Lagen der Lander. Still

und geräuschlos thaten die Mitglieder dieser oft kleinen Christen

gemeinden Götzendienst und heidnisches Leben von sich ab, säuberten,

reinigten und heiligten sich, im Uebrigen blieben sie in ihren ge

wohnten Lebensverhältnissen. Häufig bestanden diese Gemeinden aus

0est. Vielteil. «. l»,h. The»l. I. 32
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Juden- und Heidcnchristen gemischt. Die ersteren ließ man mit

großer Nachsicht bei ihren rituellen Gewohnheiten, und änderte dieses

Verhalten erst dann, als es auf Gefahr der christlichen Sitte und

selbst des Glaubens Seitens Einzelner geübt zu werden Anspruch

machte.

Nichtsdestoweniger aber bildete sich überall, wohin das Chri-

stcnthum gelangte, gleichsam eine kleine Welt in der größeren, welche

auch nicht lange verborgen bleiben konnte. Die Gegensätze des christ

lichen Lebens zum Heidenthum und Iudenthum waren der Art, daß

die Christen, ungeachtet ihres stillen und friedlichen Verhaltens, bald

ein Gegenstand der Aufmerksamkeit sowohl des Volkes als der Be

hörden werden mußten. Daß dieß tatsächlich auch bald geschehen

und in welcher Weise, dieses erfahren wir zeitig genug; jedoch nicht

aus jüdischen oder heidnischen, sondern fast ausschließlich aus christ>

lichen Quellen, Wahrend Juden und Heiden die Christen theili

verspotteten, theils haßten und verfolgten, finden wir doch in ihm

Schriften des Christenthums und seiner Bekenner einige Jahrhun

derte hindurch höchst selten und kaum flüchtig erwähnt. Wo »bei

solche spärliche Notizen sich finden , da zeigt sich aus der Art unl

Weise der Erwähnung, wie wenig sich die Schriftsteller und Histo

riker jener Zeit um Christenthum und christliche Zustände kümmerten,

wie äußerlich und einseitig sie von dieser neuen Erscheinung Kennl-

niß nahmen und wie wenig sie in der Lage waren, die welthistorische

Bedeutung der christlichen Religion auch nur zu ahnen. Das Chii-

stenthum, der Ruin des vieltausendjährigen Heidenthums, ging bereits

im Riesengange, ohne daß die, welche vorzugsweise berufen mm,

die Signatur der Zeit zu erkennen, etwas davon zu wissen schienen.

Beginnen wir zum Beweise dessen vorerst mit Iosephus, dem

jüdischen Geschichtschrciber, einem Mann aus priestcrlichem Ge-

schlechte, von nicht geringer Gelehrsamkeit und Bildung, wie dci

umfassende Blick und die angemessene, großentheils taktvolle Be

handlung des Stoffes, welche sich in seinen Geschichtswerken mü

wenig Ausnahme kundgibt, beweisen. Derselbe lebte von 3? bii

gegen 93 n. Chr. und war bis zur Zerstörung Jerusalems, 70 n. Chi,,

fast beständig in Jerusalem, Iudäa und Samarieu. Von diesem

Manne konnte man erwarten, daß er da, wo er von den verschie

denen Secten unter den Juden seiner Zeit ausführlich redet, auch
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der Christen, sei es im Guten oder Busen, gedenken würde; zumal

da sich dieselben bereits in Jerusalem, in Samaria, Galiläa und

Peräll festgesetzt und die verschiedenen, oft heftigen Verfolgungen der

Juden alle überdauert hatten. Iosephus, dem Geschichtschreiber,

konnte es auch an besonderer Veranlassung, von den Christen als

einer jüdischen Secte zu reden, um so weniger fehlen, da er bei

Schilderung dieser Secten sogar über die Grunzen Paliistina's hinaus

geht, über die in Egyptcn lebenden jüdischen Secten, sowie auch

über die eigcnthümlichen Abzweigungen des Iudenthums in Parthien

und Armenien berichtet; während doch in Jerusalem selbst, unter

den Augen des Historikers, die Christen in nicht geringer Anzahl

und organisirt lebten. Dieselben besuchten zwar den Tempel, feierten

auch wohl die jüdischen Feste, z. B. Passat) und Pfingsten, mit

den Juden, dabei aber verkündigten sie öffentlich und migescheut die

Lehre von Christus dem Gekreuzigten als dem von den Propheten

verheißenen und in die Welt gekommenen Messias. Sie hielten ihre

besonderen Versammlungen, besaßen eine wohl eingerichtete Armen-

Pflege; zur Zeit einer Hungersnoth und auch »och später bezogen

sie aus Antiochien, aus mehreren Orten in Makedonien und Achaja

Unterstützungen; sie unterhielten Verbindungen nach Außen, lebten

gleichsam als Staat im Staate und gewannen täglich an Zuwachs

und Bedeutung.

Alle diese für einen Historiker wie Iosephus gewiß beachtens-

werthen Momente, wozu auch noch die Steinigung des Stephanus,

die Hinrichtung des Zebedaiden Iacobus durch Herodes Agrippa,

die Ermordung des Alphäiden Iacobus und die merkwürdige Be

kehrung des Saulus gehören, haben Iosephus den Historiker nicht

veranlaßt, von den Christen mindestens als von einer Secte aus

führlich zu berichten ; denn daß er sie, wie bisweilen behauptet wurde,

unter der Secte der Essener mit begriffen habe, ist eine nicht zu

beweisende und aller Wahrscheinlichkeit entbehrende Annahme. Nicht

minder auffallend ist das Stillschweigen des Iosephus in Betreff des

Christenthums und der Christen da, wo er als Specialhistoritcr Be

sonderes über den jüdischen Krieg berichtet. Nämlich cls Lello äuä.

UK. VI «. 5 u. 3 redet er von Vorzeichen und Weissagungen über

den Untergang Jerusalems und des Tempels. Im Tempel, erzählt

er, sei eine übermenschliche Stimme gehört worden mit dem Rufe:

/«r«/3«i'»><u^ «?«i!O«» — „lasset uns wegziehen von hier." Ferner:

32'
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Ein gewisser Jesus, Sohn des Ananus, habe vier Jahre vor dm

Ausbruch des Krieges als Unglücksprophet den Weheruf gegen den

Tempel, die Stadt und das Volk erhoben, und ungeachtet aller

Bestrafungen, die ihn deßhalb getroffen, denselben wie ein Besessener

fortgesetzt, bis er nach Ausbruch des Krieges auf den Mauern Je

rusalems, von Feindeshand durch einen Schleuderstein getroffen, ge

fallen sei. Die Christen aber besaßen eine zur Zeit als Joseph««

schrieb schon längst durch Schriften verbreitete Weissagung des

Herrn über Jerusalem, den Tempel und das Volk, worin das kom

mende Verhängniß sehr klar ausgesprochen liegt. Diese Weissagung

diente auch den in Jerusalem zur Zeit der Katastrophe lebenden

Christen zur Rettung, indem sie, wie Euscbius L. 6. HI. o. 5 be

richtet, hierdurch gewarnt, noch rechtzeitig die Stadt verließen, nach

Pella im Ostjordanlande auswanderten und so vom Ungemach dieses

vernichtenden Krieges verschont blieben. Weder die Weissagung

Christi, noch das Factum dieser Auswanderung ist von Joseph««

erwähnt, und doch konnte Beides den Juden nicht verborgen ge

blieben sein. Noch eine andere Gelegenheit , von Christus und den

Christen zu reden, übergeht Iosephus wie es scheint geflissentlich,

^ntiy. üb. 18 o. 5 n. 2 spricht er von Johannes dem Täufer mi

dessen Ermordung durch Herodes Antipas. „Dieser Johannes," sog!

er, „sei ein vortrefflicher, die Tugend predigender Mann gewesen

und habe durch seine Taufe auf ein Gott wohlgefälliges Leben ver

pflichtet." Iosephus kannte also das Leben, das Kerygma und dil

Taufe des Johannes. Aber in dieser dreifachen Beziehung st»^

Johannes im engsten Verhältnis) zum Messias, den er zuerst <s

den bald kommenden, dann als den wirklich erschienenen verkündigte.

Von allem diesen erwähnt Iosephus nichts, und es wird durch

dieses eigenthümliche Verhalten die Vermuthung nahe gelegt, doi

dieser Geschichtschreiber aus ganz besonderen Gründen, nicht »hm

Absicht und mit Fleiß, die höchst bedeutungsvolle historische Tat

sache von der Erscheinung und dem Wirken des Messias in der

Welt und von der Pflanzung der christlichen Kirche mit SM'

schweigen übergangen habe.

Fragen wir nach den besonderen Gründen, welche dem H»!«'

riker Iosephus dieses eigenthümliche Verhalten geboten, so können

wir mit Zuversicht behaupten, daß eine Rücksichtnahme auf da«

Volk der Juden hierbei nicht waltete. Denn daß er die Jude»
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keineswegs schonte, davon legen seine Schriften, besonders aber seine

Beschreibung des jüdischen Krieges genügendes Zeugniß ab. Es

müssen bei ihm wohl dieselben Gründe und Ursachen gewesen sein,

welche auch die heidnischen Schriftsteller jener Zeit bestimmten, von

dem Christenthum möglichst keine Notiz zu nehmen. Unlängst hat

Dr. I. Bernays in einer Monographie über die Chronik des Sul-

picius Severus (Breslau 1861) nachzuweisen gesucht, daß Iosephus

in dem Bemühen, sich seinem Wohlthüter, dem römischen Kaiser

Titus, dankbar zu erweisen, die Ursache der Zerstörung des jerusa

lemischen Tempels gegen die geschichtliche Wahrheit dargestellt habe.

Ungeachtet dessen, daß der mit seinem Urtheil stets schnell fertige

H. Ewald (Götting. gel. Anz. 1861, 41. Stck. S. 252 ff.) den Be

weis des Dr. Bernays nicht für gelungen erklärt, so nüthigt uns

doch Manches, der Ansicht dieses Gelehrten beizutreten. Denn aus

der ganzen Schilderung des Verlaufes der Belagerung und Zer

störung Jerusalems, sowie der vorausgehenden und nachfolgenden

Ereignisse ergibt sich, daß die Zerstörung der Stadt und die Ver

nichtung des Volkes eine von den Römern im Voraus beschlossene

Sache war, die auch mit der grüßten Rücksichtslosigkeit und Grau

samkeit durchgeführt wurde. Titus selbst war auch keineswegs der

wohlwollende, zur Milde stets geneigte Heerführer, wie er später

als Kaiser um jeden Preis betrachtet sein wollte. Nach der Ein

nahme Jerusalems und des Tempels, in welchem allerdings noch

Taufende durch Hunger völlig entkräftete Juden, die den Zorn der

Soldaten wenig anfachen konnten, hingeschlachtet wurden, konnte der

Tempel so ordnungsmäßig geplündert werden, daß die heiligen Ge

fäße, Leuchter, Tisch u. A. sehr wohl erhalten den Triumphzug in

Rom schmücken konnten. Alles dieß deutet darauf hin, daß der

Tempel nicht durch Zufall, sondern mit Vorbedacht zerstört wurde.

Später aber galt es den Zerstörer Titus als den Menschenfreund

darzustellen, und so mußte auch der Historiker des Hofes, Iosephus,

das Seinige dazu beitragen. Daß auch andere, abweichende Dar»

stellungen der Sache erschienen waren, ergibt sich theils aus Io

sephus vita «. 65, wornach Iustus aus Tiberias abweichend von

Iosephus über den jüdischen Krieg geschrieben, aber 23 Jahre lang

nicht gewagt hatte, seine Schrift zu veröffentlichen; theils aus der

von Bernays citirten Stelle des Dichters Valerius Flaccus; theils

endlich aus dem abweichenden Berichte des Sulpicius SeveruS,
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der jedenfalls auf eine alte Quelle zurückweist. Es folgt dieß aber

auch aus dem Umstände, daß, wie Iosephus vita o. 65 selbst er

zählt, Kaiser Titus die Schrift des Iosephus durch seine Unterschrift

als die richtige beglaubigte und zu verbreiten befahl; ferner daraus,

daß Herodcs Agrippa in 62 Briefen die Darstellung des Iosephus

zu vertheidigcn suchte. So finden wir bei Iosephus eine Geschichts-

falschung ähnlich wie sie jüngst von Onno Klopp in Bezug auf

Tilly, den Feldherr« des dreißigjährigen Krieges, nachgewiesen wurde.

Wie Gustav Adolph den Genfer Spanheim seinen 8oläat ßusäoi«

um Geld schreiben ließ aus Parteiinteresse , so soldete Titus den

Iosephus, damit er den jüdischen Krieg nach dem Willen des Kai

sers schriebe. Hatte nun der römische Kaiser den Wunsch, daß von

den verhaßten Christen geschwiegen wurde, oder mochte Iosephus

glauben, daß ein Bericht über Christus und die Christen ihm bei

Hofe nur schaden könne, so war dieß für ihn Grund genug, die

selben mit Stillschweigen zu übergehen.

Doch aber finden sich bei Iosephus zwei Stellen, beide in den

jüdischen Alterthümern, wo theils von Christus, theils von den

Christen ausdrücklich geredet wird. In beiden Stellen sind die be

treffenden Acußerungen gelegentlich eingeflochten, und wenn auch

gegenüber dem oben erörterten Verhalten des Iosephus ein gewisses

Mißtrauen gegen die Aechtheit dieser beiden Stellen nicht ganz un

gerechtfertigt fein mag, so kann dieser Umstand doch nicht der ge

rechten Beurtheilung derselben vorgreifen.

Die erste dieser Stellen ist H^tiy. lid. 20 c 9 u. 1 enthalten,

wo in kurzer Fassung berichtet wird, wie nach dem Tode des Land-

pflegers Festus und noch bevor dessen Nachfolger Albinus in Inda»

eingetroffen war, der Hohepriester Ananus sich eine Gewaltthat er

laubte, indem er den Iacobus, den Bruder Jesu, der Christus ge

nannt wurde, nebst einigen Anderen hinrichten ließ. Die Stelle

lautet wörtlich : /^«i n««»«)'!«? «3 «v?« (?« <7l!p«F^l«v) «»»> «F«^»»

/^<lnv ?oii ^«^«ft^ov ^>ll7«ni), '/«xcu/3ol>' avo/i« «v?P, ««« «v«^ ii«^«r,',

Diese Gewaltthat sei, erzählt Iosephus weiter, die Ursache der Ab

setzung des Ananus gewesen.

Was für den ersten Augenblick gegen die Aechtheit dieser

Stelle zu sprechen scheint, ist außer der oben erörterten Eigenthüm
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lichkeit des Iosephus noch der Umstand, daß dieser Iacobus nicht

nach seinem Vater bezeichnet wird, sondern, so wie es in der apo

stolische!! Schrift Galaterbrief o. I, 19 geschieht, als Bruder Jesu

kenntlich gemacht wird. Iacobus war aber nur im weiteren Sinne

des Wortes ein Bruder des Herrn; denn er war ein Sohn des

Alphäus, welcher eine Schwester der Mutter Jesu zum Weibe hatte

(vgl. meine Schrift: Geschichte des Lebens Jesu Christi, Breslau

1855, S. 110 ff.); folglich war er ein ^«s«^^- oder «?n^«u? Jesu.

Jedoch ist hier zu beachten, daß Iacobus sowohl von den Juden

wie auch selbst von den Christen in kürzerem Ausdruck ein «s^qxls

Jesu genannt wurde und als solcher bekannt war. Von Iosephus

ist nicht zu erwarten, daß er dieserhalb nähere Untersuchungen des

Verwandtschaftsverhältnisses des Iacobus zu Jesus anstellte, wie er

sich auch in der Bezeichnung Jesus des allgemeinen Ausdruckes

?ni> ^o^oi, Xp»5?«5 bediente. Iacobus, der berühmte und bekannte

Apostel und Bischof Jerusalems, war hierdurch nach der Ansicht des

Iosephus hinlänglich bezeichnet, und diese Fassung und Bestimmung

spricht unseres Crachtens gerade für die Aechtheit der fraglichen

Stelle, welche auf Grund der äußeren Kritik nicht anfechtbar ist,

indem nach Eusebius H. N. üb. II o. 23 (o. 25 ed. I^euiiner)

Hegesipp und Clemens Alcxandrinus auf diese Stelle bei Iosephus

als Quelle hinweisen. Dieß angenommen, so ergibt sich aus unserer

Stelle, daß Iosephus, ähnlich wie wir dieß auch bei den heidnischen

Schriftstellern sehen werden, obgleich er bei gebotener Gelegenheit

über die Christen zu reden unterläßt, doch kein Bedenken trägt, ge

legentlich über christliche Personen zu reden, falls ein Punkt in der

von ihm behandelten Geschichte, wie hier die Absetzung des Hohen

priesters Ananus, hierdurch Licht erhält.

Was in den genannten Stelle den Ausdruck «5 ^«/«jun'ov

Xl»l<7?«i! betrifft, so scheint derselbe in seiner Fassung allerdings

darauf zurückzuweisen, daß er anderswo früher von Christus ent

weder ausführlicher geredet habe, oder daß er diesen X<>l<7«»3 für

seine Leser als eine hinlänglich bekannte Persönlichkeit unterstellen

dürfe. Hier ist das Erste der Fall; denn zwei Bücher vorher

H,nti^. W. 18 o. 3 u. 3 findet sich ein ausdrückliches Zeugniß über

Christus, und zwar ein solches, mit solcher Anerkennung Christi als

eines übermenschlichen Wesens verbundenes, daß dadurch der kurze



— 504 -

Ausdruck in der obigen Stelle zwar hinreichend erklärt ist, zugleich

aber das übrige Verhalten des Iosephus zum Christenthum wenig

vereinbar erscheint, wodurch es sich erklärt, wie gerade diese Stelle

dem Verdachte einer Interpolation unterliegen tonnte. Die Stelle

lautet in deutscher Ucbertragung:

„In jener Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn

anders einen Mann nennen darf. Denn er war ein Wunderthäter,

ein Lehrer der Menschen, welche gerne die Wahrheit annehmen.

Und viele Juden und Hellenen sammelte er zu sich. Dieser war der

Messias. Und obgleich ihn Pilatus auf die Anzeige der Vornehmsten

bei uns zum Kreuzestod verurtheilt hatte, so ließen doch die, welche

ihn zu Anfang geliebt hatten, nicht von ihm. Er erschien ihnen

nämlich am dritten Tage wiederum lebend, indem die heiligen Pro

pheten dieses und unzähliges andere Wunderbare von ihm geredet

hatten. Noch bis jetzt hat das Geschlecht der Christen, welches von

ihm den Namen führt, nicht aufgehört."

Ganz in dieser Fassung wurde diese Stelle des Iosephus schon

von Eusebius gelesen. (Vgl. H. 15. lid. I c 11 und DemouLtr.

evanAsI. p. 124 eä. (üolon.) Nichtsdestoweniger ist dieses Zcugniß

über Christus bei Iosephus mit desse» übriger Haltung schwer zu

vereinbaren. Wahrend er sonst von den Christen, ihrem Leben, von

dem ganzen Christenthum bei gebotener Gelegenheit schweigt, als

wenn dasselbe nicht eristirte, redet er hier gelegentlich von Christus

in einer Weise, daß man ihn für einen Christen halten müßte, wenn

er nicht in seiner eigenen Lebensbeschreibung deutlich genug zeigte,

daß er stets ein wenn auch freisinniger Jude war und blieb. Eine

Rücksichtnahme auf die Zeit unter Domitian, in welcher er die An

tiquitäten schrieb, sowie auf die Verhältnisse, in denen er selbst zu

Rom lebte, ist in dieser freimüthigen Aeußerung über Christus nicht

zu erkennen. Doch ist zu erwägen, daß Iosephus in dieser Zeit

nicht mehr wie unter Titus ein verwerthbarer Günstling, sondern

vielmehr ein als Last überkommener Pensionär war ; sowie, daß seine

Antiquitäten nicht eine kaiserliche Parteischrift waren, wie die Schrift

über den jüdischen Krieg, und daß endlich der alternde, zurückgesetzte

Iosephus in dieser größeren Schrift wohl eine vereinzelte Bemer

kung über einen Gegenstand, welchen er sonst nicht gern besprach,

sich gestatten mochte. Dabei ist zu bemerken, baß er auch an dieser
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Stelle der Christen selbst nur sehr flüchtig und als einer im Aus

sterben begriffenen Secte gedenkt. Den Romern selbst mochte wenig

daran gelegen sein, wie Iosephus über Christus dachte; schlimmer

wäre es gewesen, wenn er den Christen, ihrer Ausbreitung und Er

folgen warm das Wort geredet hätte ; dazu war aber auch Iosephus

zu vorsichtig. Diese Umstünde sind geeignet, die Zweifel an der

Aechtheit dieser Stelle aus inneren Gründen jedenfalls zu mindern,

wodurch die vorhandene äußere Bezeugung an Kraft gewinnt.

ß. 2.

Gehen wir über zu dem römischen Schriftsteller C. Cornelius

Tacitus, welcher nach Iosephus um 9? n. Chr. zu schreiben begann.

Derselbe zeigt schon ein eigenthümliches Verhalten in seiner Auf

fassung und Darstellung der Geschichte der Juden. Daß er die

Schriften des Iosephus kannte und auch benützte, dieß ergibt die

Vergleichung der Hist. lid. V o. 13 mit ^os. Lell. lid. VI «. 5, wo

selbst einzelne dem Iosephus zugehörige Stellen von Tacitus auf

genommen sind. Daß er aber hierbei doch sehr seldstständig ver

fuhr, beweist er ^nnal. lid. XII o. 54 in der Geschichte des Pro-

curators Felix, wo er den Iosephus ergänzt und berichtigt. Hier

mochten ihm bessere Quellen zu Gebote stehen. In der kurzen Dar

stellung der Geschichte der Juden Ni»t. lid. V o. 2—5 dagegen hätte

Tacitus sich besser an die genauen Angaben des Iosephus halten

mögen; so würde er nicht in die Lage gekommen sein, ältere, ganz

unhistorische Nachrichten über die Herkunft dieses Volkes, über seine

Religion und Lebensweise mitzutheilen. Für die unrichtige Auffassung

eines mcssianischen Vaticiniums, welches wir bei Tacitus Histor.

lid. V o. 13 lesen, ist jedoch wiederum dessen Gewährsmann Iosephus

verantwortlich, welcher die Sache besser hätte wissen sollen. Tacitus

schreibt nämlich a, a. O.: kluriini» persuasio inerat, «.ntiu^is

»aosi'äotrllu littsri» ooutinsii , eo ipso tempore lois, rlt vkls-

»osrst Orions, proieotic^ue »lnclaea, rsrniu potirsntnr : ^u»,6

aiud^es Vespasianuiu ao litum prÄeclixsrant. Wesentlich das

selbe steht bei ^osepdus LeII. lid. VI o. 5 u. 4, wo er erzählt:

„eine doppelsinnige Weissagung in den heil. Schriften, daß um

diese Zeit Einer von ihnen aus dem Lande den Erdkreis beherrschen

werde, habe die Juden zum Kriege gegen die Romer getrieben. Diese
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Weissagung habe sich aber offenbar auf Vcspasian bezogen." Wenn

man bedenkt, daß der Num. c 24, 17 von Bileam geweissagte

Stern aus Jacob von den Juden auf den Messias bezogen und mit

der bei Iesaias o. 11 geschilderten mcssianischen Zeit in Verbindung

gesetzt wurde, ferner daß diese Weissagung schon gegen 160 v. Chr.

einen Bestandtheil der hebräischen oder, was dasselbe ist, der ery-

thraischcu Sibylle bildete und aus dieser sogar in Virgil's vierte

Eclogc wanderte, so muß man sich allerdings weniger über Tacitus

als über seinen Gewährsmann Ioscphus wundern, welcher, obgleich

er die Schriften des A. T. genau und auch die Sibylle kannte (vgl.

^ntic,. lid. I o. 4 n. 3 und 0rae. »id^II. lid. IN v. 97 ff.),

dennoch die betreffende Weissagung so einseitig deutete. Weniger

kann Tacitus in Rücksicht auf eine andere Stelle, welche er aus

Iosephus entlehnte, in Schutz genommen werden, indem er dieselbe

offenbar in ein heidnisches Gewand kleidete. Wir meinen die Stelle

bei laeit. Nist. lid. V o. 13: Nxpassae rezente äeludri lore«,

et auäitll masor dumans, vox exreclere Den» , siinul inAsn»

motu» «xcLäentiuin. Die Stelle stammt aus Iosephus äe N«Uu

lid. VI o. 5 n. 3, wo Iosephus unter den Vorzeichen erwähnt, im

Tempel sei am Pfingstfeste in der Nacht, als die Priester in den

Tempel gingen, von ihnen ein Getöse und Stampfen und dabei

eine Stimme wie von einer Menge vernommen worden, welche rief:

,^t?«/3«/?m^ ^?l5ölv — laßt uns von dannen gehen." Tacitus

bildete hieraus eine Auswanderung der Götter, obgleich er wohl

wußte, daß die Juden keine Götter verehrten.

Sehen wir nun wie Tacitus von den Christen redet. Es ge

schieht dieß ausdrücklich nur an Einer Stelle, nämlich ^nnal. lid. XV

o. 44. Als Nero im Jahre 64 n. Chr. die Stadt Rom durch Brand

stiftung verwüstet und großes Unglück über die Einwohner gebracht

hatte, bezüchtigte er, um den allgemeinen Haß von sich abzulenken,

die Christen in Rom der Brandlegung. Durch die Folter brachte er

Einige derselben zwar nicht zum Geständnis;, daß die Christen die

Unthat verübt hätten, wohl aber erpreßte er von ihnen mancherlei

Aussagen über Leben und Gewohnheiten der Christen. Hierauf be

gann die weitere Verfolgung. Man suchte die Christen auf und

tödtete sie mit den ausgesuchtesten Qualen. In Thierhäute gehüllt

wurde ein Theil derselben von Hunden zerfleischt, Andere schlug man

an's Kreuz, Andere wurden lebendig begraben, noch Andere wurden
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mit Brandstossen bedeckt in den kaiserlichen Gärten angezündet , um

als Fackeln zu leuchten. Dem Kaiser gelang es hierdurch dennoch

nicht, den Verdacht, daß er der Brandstifter gewesen, von sich ab

zulenken; auch schienen weder Tacitus noch die späteren Geschichts

schreiber geglaubt zu haben, daß die Christen wirklich bei dem

Mordbrande betheiligt gewesen seien. Aber der Crstere nimmt doch

von dieser Verfolgung Anlaß, über den Urheber der christlichen Re

ligion und über die Christen Einiges zu bemerken. Der Urheber der

Christen, sagt er, sei Christus, welcher unter Tiberius durch Pontius

Pilatus hingerichtet worden sei. Der verderbliche Aberglaube der

Christen habe sich nicht nur in Iudäa, sondern auch in Rom aus«

gebreitet. Hier seien sie wegen ihrer Uebelthaten allgemein verhaßt

geworden, so daß Nero eigentlich keine Unschuldigen getödtet habe.

Doch aber habe man sie bemitleidet, weil sie der Wuth eines Nero

und nicht dem öffentlichen Wohle zum Opfer gefallen seien. —

Diese Aeußerung des Historikers Tacitus ist in mehrfacher Hinsicht

bemerkenswerth , und zwar abgesehen von der eigentümlichen An

sicht, daß man die Christen der ntilitÄ» rmdlio«, wegen wohl hätte

abschlachten können, treten zwei Umstände in dem Berichte hervor:

Erstlich, daß damals in Rom eine große Menge, inFsns multituäo,

von Christen gewesen sei; ferner daß die Christen unter Nero durch

Anwendung der Folter nicht sowohl der Mordbrennerei als vielmehr

de« Hasses gegen das Menschengeschlecht überführt worden seien.

Was wir aus der Stelle des Tacitus entnehmen, daß sich zur Zeit

Nero's, um 64 n. Chr., schon sehr viele Christen in Rom befanden,

dasselbe ergibt sich auch aus einigen Briefen des Apostels Paulus,

nämlich aus dem 58 n. Chr. verfaßten Römerbriefe und aus den

Sendschreiben, welche der Apostel aus seiner Gefangenschaft in Rom

an mehrere Christengemeinden und Personen in Kleinasien schrieb.

Zugleich beweist uns Tacitus, welche feindselige Stimmung gegen

die Christen damals in Rom herrschte und wie wenig man sich die

Mühe nahm, von dem Leben der Christen, ihrer Religion und Sitten

nähere Kenntniß zu nehmen. Es genügte, daß die Christen abge

sondert und nicht nach der Heiden Weise lebten, um sie zu einer

Bande der verworfensten Menschen zu stempeln.

Tacitus gedenkt in den uns von ihm erhaltenen Schriften auch

nirgends weiter der Christen, welche doch zur Zeit Nero's schon im



— 508 —

kaiserlichen Palaste und unter der Leibwache des Kaisers, wie wir

aus de» Paulinischen Briefen sehen, ihre Anhänger hatten. Daß

irgend einer der edlen, vornehme» Römer zu den Christen habe ge

hören können, dieß konnte Tncitus natürlich nicht in den Sinn

kommen. Zur Beurtheilung fehlte ihm außer dem offenen Betennt-

niß schon jeder Maßstab. Doch aber schildert Tacitus einen edlen

Römer so, daß, wenn man noch einzelne Bemerkungen anderer

Schriftsteller hinzunimmt, für uns die Vermuthung nahe liegt, in

demselben einen Christen jener Zeit und zwar aus edlem Geschlechte

in Rom zu erblicken. Dieser Mann war der römische Senator

Pätus Thrasea. Derselbe wird von Tacitus, Sueton und Dio sehr

vortheilhaft, als das Muster eines freimüthigeu, gewissenhaften und

in aller Weise sittlichen Mannes zur Zeit Nero's erwähnt und ge

priesen. Im Jahre 66 n. Chr. wurde er angeklagt. Unter den

Punkten der Anklage findet sich folgende ^nnal. lid. XVI o. 22

aufgeführt: Erstlich Verachtung der Götter und ihrer Verehrung,

Es wurde hervorgehoben, Thrasea glaube nicht, daß die PopM

unter die Götter versetzt sei. Beim Anfang des Jahres leiste er

nicht den üblichen Schwur, bringe auch keine Opfer und leiste keine

Gelübde. Dabei habe er ein ernstes und trauriges Aussehen, offen«

bar um die Lascivität des Kaisers zu verhöhnen. Er sei ein lww«

Koni» pudliei» mnestu» et uui t'ora, tlieatra templa pro »oli-

tuäine linderet. Eine fernere Anklage war, Thrasea fei seit drei

Jahren nicht mehr in den Senatssitzungen gewesen. Da dieß eine

runde Zahl ist, so kann diese Zurückgezogenheit des römischen Se

nators allgemein von dem Brande Roms und der Christenuerfol-

gung an gerechnet werden. Nach Dio Hist. Loin. lid. 6? o. 15

hatte dieser Thrasea öfter gesagt : Nero kann mich zwar tödten, aber

er kann mir nicht schaden. Später, nach seinem Tode, zur Zeit

Domitian's wurde er ein heiliger Mann genannt, und zwar von

einem gewissen Rusticus Arulenus , welcher dieserhalb und weil er

Philosophie trieb, von Domitian getüdtet wurde. (Dio, lid. 67, 13,

8ueton, vomit. e. 10.) Gleichzeitig mit Thrasea und im Verfolg

seiner Anklage wurde auch dessen Tochter Scruilia vor Gericht ge

fordert, weil sie den Magiern Geld und ihr Geschmeide zu magischen

Opfern gegeben habe. Zu bemerken ist hierbei, daß die Christen

auch Magier genannt wurden. So nennt Lucian in seiner Schrift

„der Tod des Peregrinus", c 11, Christus den bekannten Magier,
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der in Palästina gekreuzigt worden, weil er diese neuen Mysterien

in die Welt eingeführt habe. Interessant ist die Verteidigung der

Servilia. Der Anklage gegenüber erklärte sie: NuIIo» iinpi«8 veo»,

null»» äevotionss, neo »linä intelioibus preoiliu» invoeavi,

quam ut liuno o^tininm patrem tu lDaesar et vo» katre» »er-

varetis inonluiueiu.

Als Thrasea endlich vcrurtheilt worden war — auf seine Ver

theidigung hatte er verzichtet — und als ihm in seiner Behausung

das Todesurtheil verkündigt wurde, traf ihn der Quästor in seinen

Gärten, umgeben von vielen Leuten ans der unteren Volksclasse

(illlustrirlui virorum felinnarnin^ue oootus li-s^uenter SFyrat,

sagt Tacitus, worin iulustri» das Gegentheil von vornehm aus

drückt, wie es, wenn auch selten, gebraucht wird). Er unterredete

sich eben mit einem Cyniker Demetrius, und zwar, wie man theils

aus dem Gesichtsausdruck, theils aus einigen Worten der halblaut

geführten Unterredung habe folgern können, über die Natur der

Seele und über die Trennung des Geistes von dem Körper.

So der Bericht des Tacitus über Thrasea. Dieser musterhaft

sittliche Mann, der Verachtung der Götter angeklagt, war kein

Stoiker, wie schon Tacitus ^unal. lid. 16 «. 32 erkennen laßt;

denn der Stoiker P. Egnatius war gerade ein Hauptgegner des

Thrasea. Er war aber auch kein Cyniker. Die ganze Zeichnung

seines Lebens, wie wir sie aus Tacitus gewinnen, spricht dagegen.

Zwar wird der Demetrius, welcher kurz vor Thraseas Tod sich bei

ihm befand, auch sonst noch als Cyniker erwähnt, aber stets mit

Achtung genannt (vgl, Philostrat, Leben dcö Apollonius von Tynea,

Bd. 4 o. 25 u. 42), und scheint gleichfalls außer dem Namen mit

den Cynikern seiner Zeit nichts gemein gehabt zu haben. Bei

Cassius Dio llist. Lom. lib. 66 o. 13 heißt es: Da Demetrius

ganz öffentlich mit den bestehenden Verhältnissen unverträgliche Lehren

mit der Miene der Philosophen vorgetragen, so sei er nebst anderen

Leuten derselben Gattung von Vespasian auf Andringen des Mucian

aus Rom verbannt worden. Wohin er sich begeben, ist nicht be

kannt. Im dritten Briefe des Apostels Johannes empfiehlt dieser

dem Bischof Cajus einen Demetrius. Er war ein auf Reisen be

findlicher Christ, von welchem der Apostel sagte: „Demetrius hat

von Jedermann und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugniß,
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und auch wir geben für ihn Zeugniß." Demnach war dieser auf

Reisen befindliche Demetrins dem Apostel in Kleinasien persönlich

bekannt geworden zunächst auf Grund von Zeugnissen Anderer und

von der Wahrheit selbst ihm empfohlen. Das Letztere fand statt,

wenn dieser Demetrins wegen des christlichen Bekenntnisses bereits

gelitten hatte, wenn er z. B. dcßhalb von Vesvasian aus Rom ver

bannt worden war. Zeit und Umstände sprechen mit Wahrschein

lichkeit dafür, daß der Demetrins im dritten Iohannesbnefe derselbe

war, wie der, welcher sich unter Nero mit dem vcrurtheilten Thrasea

unterredete, welcher in Rom noch unter Vespasian Lehren vortrug,

die sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht vertrugen, und wel«

cher deßhalb aus Rom verbannt auf Reisen nach Asien kam, woselbst

auch Philostrat ihn weiß.

Zur Zeit des Todes des Thrasea scheint dieser von römischen

Christen und von Demetrins umgeben gewesen zu sein. Hätte T°>

citus, wie man von einem Annalisten erwarten sollte, sich um die

beftverläumdeten und gehaßten Christen näher bekümmert, so mußte

er auf die Vermuthung kommen, daß der Senator Thrasea und

seine Tochter Servilia Christen seien. Die Ansicht jedoch, welche

sich Tacitus von den Christen gebildet hatte, gestattete ihm unmög

lich die Annahme, daß ein so angesehener edler Mann wie Thrasea

dem Heidenthum entsagt haben und Christ sein könne; und so wie

daher derselbe Geschichtschreiber Ni»t. üb. 5 o. 14 die Gottheit der

Juden zu Göttern machte, welche durch ihre Flucht den Tempel zu

Jerusalem seinem Schicksale überließen, ebenso läßt er den Thrasea,

den Verächter der Götter und ihrer Verehrung, der weder bie

Tempel der Götter besuchte noch Opfer brachte, doch in seiner

letzten Stunde, und zwar nachdem er sich vorher mit Demetrins

über das Jenseits und die Unsterblichkeit der Seele unterredet, als

guten orthodoxen Heiden dem Zeus Soter die Blutspende weihen

und unter Anrufung der Götter sterben.

§. 3.

C. Suetonius Tranquillus, welcher unter den Kaisern Trajan

und Hadrian lebte und schrieb, ein tüchtiger Biograph, der aber an

universellem Blick den Tacitus nicht erreichte, gedenkt auch der Chri

stenverfolgung unter Nero (Asro o. 16), indem er schreibt: Mü'cti
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maleKoat!. Das ist Alles, was der Biograph Sueton sich von den

Christen gemerkt hat. Die Schilderung der Christen unter Trajan,

wie sie bei dem Freunde Sueton's, dem jüngeren Plinius, in einem

Schreiben an den Kaiser (N,ii»t. lid. X p. 349 ff. ed. ^16.) vor

liegt, muß ihm wohl unbekannt gewesen sein. Vermuthlich hielt er

es nicht der Mühe werth, sich näher nach den Christen zu erkun

digen. Doch aber finden sich bei ihm noch einzelne Spuren von

dem Dasein der Christen. In der Lebensbeschreibung Tiber's o. 36

bemerkt er: Tiberius habe ausländischen Gottesdienst, egyptische und

jüdische Religionsgcbräuche verboten und ihre Bekenner gezwungen,

die gottesdienstlichen Kleider und Gcrathschaften zu verbrennen. Die

jungen Juden habe er unter dem Vorwand des Kriegsdienstes in

Provinzen gebracht, welche ein rauhes, der Gesundheit nachtheiliges

Klima hatten. Die Uebrigeu aus diesem Volke, oder die, welche

einem ähnlichen Glauben anhingen, habe er aus Rom verwiesen

und ihren Ungehorsam mit lebenslänglicher Gclnverci bedroht. Fragt

man hierbei, wer denn einem dem Glaubeu der Juden ähnlichen

Glauben anhing? so sehen wir uns im Heidcnthum vergeblich nach

Solchen um; selbst an die sogenannten Prusclyteu des Thorcs kann

hierbei nicht gedacht werden, denn die Römer betrachteten sie als

Juden, was sie in der Hauptsache auch waren. Es kann demnach

nur au die Christen gedacht werden. Diese galten frühzeitig als

eine jüdische Secte; so verfährt auch Sueton. Daß unter Tiberius

sich Christen in Rom befanden und den Feindseligkeiten des römi

schen Senats ausgesetzt waren, dieß bezeugt Tertullian ^pol. e. 5,

welcher hier allerdings berichtet, Tiberius selbst sei Anfangs den

Christen nicht abgeneigt gewesen; der Senat aber habe sich um so

feindseliger gegen dieselben verhalten, Dieß deutet auf feindliche

Schritte, die man gegen die Christen ebenso wie gegen die Juden

unternahm. Tiber, welcher die Juden nie leiden mochte, mag spater

auch seine milde Gesinnung gegen die Christen im Anschluß an die

des Senats geändert haben.

Bei Sueton im Leben des Claudius e. 25 stehen folgende

Worte : ^uäaeus iinpnlsors Oiiresto »»siäue tnmnltnknts» liaina

Lxpulit. Dem ersten Anscheine nach handelt es sich hier nicht von

den Christen, sondern lediglich von den Juden. Der Name Chrestos

ist ein Mannsname, z. B. in Böckh's (^orp. Insor. Nr. 194. Unter
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Alexander Severus führte ein Obrift der Leibwache den Namen

Chrestos, vgl. vi« Ilist. Lom. lid. 80 e. 2. Wer ist nun dieser

Aufrührer Chrestos bei Sueton? Das zunächst Liegende ist wohl,

was z. B. Wiefeler (Chronologie des apostol. Zeitalters S. 122)

u. A. behaupten, der Name bezeichne einen Juden, welcher Anstifter

von tumultuarischcn Auftritten in Rom gewesen sei. Bei nahem

Betrachtung erheben sich gegen diese Auslegung aber doch manche

Bedenken. War der von Sueton genannte Chrestos ein in Rom

lebender Jude, so ist schon der griechische Eigenname bedenklich;

man sollte einen hebräischen, oder doch einen Namen, der auf einen

hebräischen leicht zurückzuführen, erwarten, was hier nicht der M

ist. Der Name Chrestos hat Aehnlichkeit mit Christos, dem hebräi

schen Masschiach, Messias; schon darum ist es wenig glaublich, lm

ein Jude, und zwar ein Führer der Juden, diesen Namen trug,

Von Lucian wird der Name Chrestos geradezu für Christos gebrauch!

(vgl. Papc z. d. W.). Ein anderes Zeugniß steht bei Tertullm

welcher ^.zioloß. «. 3 und s,ä Nation. lid. I o. 3 den Römern

und Heiden den Vorwurf macht, daß sie die Christen <üdrs8ti»uo5,

d. i. Anhänger des Chrestos, nannten. Auf dasselbe zielt die Be

merkung des Lactantius Div. instit. lid. 4 o. ?: 8sä exvonellä«

duiu» uomini» ratio s»t vrovtsr i^uorantiuW errorsin, yui em

inaminntll littsra Odrestuiu solent dioere. Erwäge man nun noch

den Ausdruck Sueton's , der von beständigen Tumulten der Juden

in Rom redet; hierbei muß man fragen: gegen wen oder nm

tumultuirten denn die Juden in Rom? Schwerlich gegen die Rom,

welche in diesem Falle strenger verfahren sein würden; denn u«ll

vio Nist. Low. lid. 60 o. 1 wurden die Juden unter Claudio

nicht geradezu aus Rom vertrieben, sondern es wurde ihnen unter

sagt, die nach ihren Gesetzen gebotenen Versammlungen zu hallen.

Dieses Verbot brachte allerdings die Wirkung hervor, daß ein groß»

Theil der Juden Rom verließ. Die Tumulte der Juden beul«

demnach auf störende Streitigkeiten unter den Juden selbst, und

wenn Claudius den Juden deßhalb die im Gesetze gebotenen Ver

sammlungen untersagte, so ergibt sich hieraus, daß gerade die Sy

nagogen die Orte waren , wo diese Unruhen stattfanden. Hier be

wegte und erhitzte die Streitfrage über Christus ähnlich wie in

Corinth, Apostelgesch. e. 18, 6, in Ephesns und an anderen Orten

die Gemüther der Juden; die Römer nahmen aber davon so äußerlich
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Notiz, daß sie diesen Christus für einen noch lebenden Unruhe

stifter hielten. Während der Statthalter Gallion in Corinth in

einer ähnlichen Lage die Juden von seinem Richterstul)le hinweg-

trieb, verfuhren die Römer in Rom noch energischer, sie verboten

die Versammlungen in den Synagogen und nothigten so Viele zur

Auswanderung, Erläuternd zum Ganzen ist Apgesch. o. 28 v. 16—29.

Als der Apostel Paulus um das Jahr 61 n. Chr. als Gefangener

nach Rom kam, behandelte ihn Burrhus, der Präfect der Leibwache,

so mild, daß er ihm zwei Jahre lang gestattete, in einer gemietheten

Wohnung zu leben und ungehindert zu lehren; so daß Paulus an

die Philippcr schreiben konnte: seine Verkündigung habe im Lager

der Leibwache und selbst im Palaste des Kaisers Eingang gefunden.

Gleich zu Anfang seines Wirkens in Rom berief Paulus die Ange

sehensten der Juden zu sich und redete mit ihnen über seine Ver

haftung in Jerusalem, sowie über die gegen ihn erhobenen Klagen

Seitens der Juden. Hierauf wurde ihm erwiedert: Von ihm hätten

sie aus Iudüa nichts vernommen ; von der Secte der Christen aber

wüßten sie wohl, daß sie allenthalben Widerspruch finde. Demnach

hatten die Juden in Rom schon von vielen Seiten Nachrichten über

die Christen eingezogen, und auch in Rom selbst muß ihnen schon

widersprochen worden sein. Ein solcher Fall, der mit unruhigen

Auftritten endigte, liegt wohl dem von Sueton berichteten Factum

zu Grunde, wie denn auch damals, als Paulus zu den Juden

redete, sich unter ihnen selbst großer Wortwechsel und MißHelligkeit

erhob.

Im Leben Domitian's o. 12 erzählt Domitian von Leuten,

welche entweder als Juden lebten, ohne sich zum Iudenthmne zu

bekennen, oder welche mit Verläugnung ihrer Nation die Iuden-

steuer nicht zahlten. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch hier

von den Christen die Rede ist, welche Sueton mit den Juden

vermengt.

Bei Cassius Dio wird von den Christen unmittelbar nir

gends geredet, obgleich er bis 230 n. Chr. lebte und schrieb, zu

einer Zeit, wo das Christenthum sich sehr ausgebreitet und bereits

schwere Verfolgungen bestanden hatte, wo auch fchon eine nicht un

bedeutende christliche Literatur existirte. Ich erinnere beispielsweise

Oest, Vielteli. f. l»th, Theol. I. 33
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an die Schriften des h. Märtyrers Justin, des h. Irenäus, Theo-

philus, Athenagoras, des Clemens von Alerandrien, Origenes und

Tcrtullian. Nichtsdestoweniger hüllt sich Dio in Betreff der Chri

sten, welche für das politische Leben allerdings noch wenig Beben-

tung hatten, in tiefes Schweigen. Selbst die Christenverfolgung

unter Nero wird von ihm nicht erwähnt. Doch aber lassen sich

einige Spuren von dem Dasein der Christen mittelbar bei ihm auf

finden. Hierhin gehört llist. Rom. lid. 67 o. 14, wo er berichtet,

Domitian habe den Consul Flaums Clemens, obgleich er Geschwister

kind mit ihm gewesen, hinrichten lassen und dessen Gemahlin Do-

mitilla, auch eine Verwandte von ihm, auf die Insel Pondataria

verbannt. Beiden wurde Verachtung gegen die Götter Schuld ge

gegeben, ein Vergehen, wegen dessen auch viele Andere, die sich zum

Iudcuthume neigten , verurthcilt und gestraft worden seien. — Der

Ermordung dieses Flavius Clemens gedenkt auch Sueton Damit,

o. 15 und bemerkt, er sei ein Verwandter Domitian's und wegen

seiner Unthatigkeit verachtet gewesen. — Vom h. Hieronymus und

im römischen Märtyrologium wird gleichfalls dieser Flavia Domi-

tilla, einer Verwandten Domitian's, gedacht, welche wegen ihres

christlichen Bekenntnisses von Domitian auf die Insel Pontia ver

bannt, später aber unter Trajan getüdtet worden sei. — Die Insel

Pondataria, wohin Flavia Domitilla nach dem Berichte Dio's ver

bannt wurde, liegt nach Strabo Geogr. Bd. 5 S. 233 im Cajeta-

nischen Meerbusen. Nicht weit davon entfernt liegt auch die kleine

Insel Pontia, heute Isola die Ponzo genannt, wohin die christlichen

Nachrichten den Verbannungsort der Flavia Domitilla verlegen. Es

unterliegt somit keinem Zweifel, daß Dio a. a. O. von Christen

aus der Verwandtschaft Domitian's redet, ohne sie übrigens als

solche kenntlich zu machen. Nicht so bestimmt ist aus seiner Aeuße-

rung lid. 18 o. 1: „unter Nerua durfte Keiner wegen jüdischer

Lebensweise vor Gericht gezogen werden," zu entnehmen, daß er

auch hier von den Christen redet. Dagegen ist eine andere Stelle

um so merkwürdiger, indem sie sehr deutlich erkennen läßt, wie ab

sichtlich Cassius Dio das Christenthum und die Christen mit Still

schweigen übergeht. Nämlich Hißt. Itom. lik. 71 o. 8 ist die Rede

von dem Kriege Marc-Aurel's gegen die Markomannen. Das kaiser

liche Heer gerieth durch Wassermangel in die größte Gefahr. Nicht

ohne göttliche Schickung, sagt Dio, sei das Heer gerettet wordeii,
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und man erzähle, daß dieß durch die Beschwörung des egyptischen

Magiers Arnuphis geschehen sei. Es mag nun wohl sein, daß die

Rettung des römischen Heeres von Einzelnen den Beschwörung^

tunsten eines sonst ganz unbekannten Magiers zugeschrieben wurde.

Es eristirte aber auch zu Dio's Zeit und erweislich noch vor ihm

eine andere Sage über dieses Ereignis;, welche die göttliche Hilfe

auf die unter dem Heere befindlichen Christen bezieht, Tertullicm,

noch vor Dio und auch sein Zeitgenosse, schreibt darüber Hpoloß.

o. 5: ^t no» o contrario eälmu» z>roteotorsin , »i litteras Hl.

^,urelii ßravissirui iiurieratori» rs^uirantur, ynikus illaiQ 6sr-

illlmioain »itiiu (ülirigtianoruin sorte luüituiu rirseationilHng im-

pstratc» imdri äi»ou«»Ä,!u oontestatur. Eusebius, welcher Hist.

Nod. lid. 5 e. 7 dasselbe Factum ausführlicher erzählt und die

IsFio zislitina nennt, durch deren Gebet die Rettung geschehen, be

merkt, daß die heidnischen Schriftsteller die Ursache der Rettung

anders darstellten als die Christen; daß aber Apollinaris berichte,

wie diese Legion den Namen Fulminatrir aus dieser Veranlassung

erhalten habe, und daß Tertullian, welcher in einer an den römi

schen Senat gerichteten Schutzschrift dieses Ereignisses gedenke und

sich dabei auf ein Schreiben des Kaisers Marc Aurel berufe, ein

giltiger Zeuge sei. Es ist darum sehr begreiflich, wenn tiphilinus,

der aus Dio den uns erhaltenen Auszug lieferte, diesen Schrift

steller einer absichtlichen Verschweigung der Wahrheit beschuldigt.

s. 5.

Aus den obigen Erörterungen hat sich so viel ergeben, daß

die Historiker Iosephus, Tacitus, Sueton und Dio, wie dieß auch

nicht anders sein konnte, zwar Kenntniß von der Existenz des Chri-

stenthums und der Christen hatten; daß diese Kenntniß aber eine

sehr einseitige, größtentheils unrichtige war, und daß sie aus ver

schiedenen Gründen, namentlich aber aus Abneigung und Vorurtheil

von den Christen nicht gerne redeten, auch Thatsachen deßhalb irrig

zu deuten suchten. Dieses Verhaltniß währte einige Jahrhunderte

fort, bis die Christen unterdessen so zahlreich geworden waren, daß

ihnen das Heidenthum fast ohne Kampf erlag. Die heidnischen

Geschichtschreiber wollten so lange von einer ihren Göttern durch

das Christenthum drohenden Gefahr nichts wissen, bis die Götter

und ihre Tempel sammt dem Cultus nicht mehr vorhanden waren.

33»
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Die Geschichte des Christeuthums kann demnach, wenn es sich

um ausdrückliche Nachrichten über das Urchristenthum handelt, nur

sehr dürftige und auch so nur sehr unverläßliche Nachrichten aus

der heidnischen und selbst auch aus jüdischen Geschichtsquellen schöpfen.

Bedeutend werthvoller ist dagegen dasjenige, was diese Schriften

als Hilfsmittel zur Erläuterung und Aufhellung christlicher Ver

hältnisse und Zustände bieten. Die ältesten christlichen Schriften,

als Quellen für christliche Lehre, Leben und Geschichte betrachtet,

bedürfen der jüdischen und heidnischen Literatur, besonders der ge

schichtlichen der ersten christlichen Jahrhunderte. Schon die h. Evan

gelien erhalten in Betreff geographischer und archäologischer Ver

hältnisse, welche darin vorausgesetzt sind, durch jene Literatur «ich!

unwichtige Aufschlüsse. Die Argumente zum Erweise der Echtheit

der Evangelien beruhen in vielen wesentlichen Beziehungen auf Nach

richten, welche jüdische und heidnische Schriftsteller jener Zeit bieten.

Das chronologische Verständniß der heil. Schriften, ihre Einreibung

in die ihnen zugehorcnde Zeit, ist vielfach durch eben solche Nach

richten aus der profanen Literatur bedingt. Ganz besonders ist dieß

beispielsweise der Fall mit der Apostelgeschichte, dieser für die Ge

schichte des Urchristenthums so wichtigen und reichen Quelle. Die

dort handelnd auftretenden Personen, Herodes Agrippa, sowie die

Lmidpfleger Felir und Festus, an welche sich die chronologischen Ei-

orterungen zur Bestimmung der in der Apostelgeschichte erwähnten

Thatsachen und Verhältnisse anlehnen muß, erhalten selbst ihre ge

nauere Feststellung durch die Profangeschichte; freilich nicht gleich

mäßig und nicht immer mit der wünschenswerthen Vollständigteii

und Sicherheit, indem bei den Historikern und anderen Profan-

fchriftstellern jener Zeit gar zu oft die gleiche Eigenthümlichkeit sich

zeigt, die auch in den geschichtlichen Nachrichten der Neutestamcnt-

lichen Bücher wahrzunehmen ist, daß die Mittheilungen aus der

lebendigen Gegenwart ohne Rücksicht auf geschichtliche Pragmatik

und ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse späterer Zeit erfolgen, und

daß sie gerade deßhalb bisweilen auch nicht unerhebliche Differenzen

aufweisen, sobald man mehrere über dieselben Ereignisse vergleicht,

wie dieß z. B. in Betreff des Landpfleger« Felir zwischen Iosephus

und Tacitus der Fall ist.

Die didactischen Schriften des N. T. und unter ihnen beson

ders die Paulinischen Briefe erhalten gleichfalls durch Nachrichten
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aus Profanschriftstellern manche Aufhellung, jedoch nicht immer im

erwünschten Maße. Das letzte Kapitel des nach der gewöhnlichen

Annahme im Jahre 58 n. Chr. verfaßten Römerbriefes beweist durch

die namentliche Aufführung einer bedeutenden Zahl in Rom lebender

Christen, daß der Apostel Paulus, welcher sich, als er den Brief

schrieb, in Corinth befand, mit guten Nachrichten über die Christen

und christliche Zustände in Rom wohl versehen war. Wenn sich nun

einige dieser Personen auch bei dem Annalisten Tacitus und bei

anderen Historikern nachweisen ließen, so würde dieß jedenfalls von

Interesse, selbst für den Nachweis der Echtheit und für die Aus

legung nicht ohne Bedeutung sein. Allein, will man sich nicht in

leeren Vermuthungen ergehen, so wird man auf einen solchen Nach

weis verzichten müssen. Nur zwei Namen unter den Vielen geben

einen geringen Anhalt zur Aerglcichung. Paulus grüßt nämlich

a. a. O. e. 16 v. 10 u. 11 diejenigen von den Leuten des Aristo-

bulus und des Narcissus, welche im Herrn sind. Nicht Aristobulus

und Narcissus selbst sind Christen, sondern unter ihren Leuten, d. h.

unter ihrer Dienerschaft befanden sich auch Christen, ebenso wie sich

Christen unter der kaiserlichen Leibwache und im Paläste des Kaisers

Nero befanden. Narcissus und Nristobul waren vornehme Römer,

welche eine zahlreiche Dienerschaft besaßen. Den Namen Narcissus

führte ein Freigelassener des Kaisers Claudius. Er genoß unter

diesem Kaiser bedeutendes Ansehen und Einfluß, aber schon im Jahre

55 n. Chr. wurde er durch Nero gctödtct. Ein anderer Narcissus,

nicht von gleicher Macht, aber doch von Einfluß und Ansehen, wurde

bald nach Nero's Tod unter Galba hingerichtet, (Dio Hist. Koro,

lid. 64 o. 3.) Da es nicht wahrscheinlich ist, daß Paulus im Jahre

58 n. Chr. a. a. O. von den Leuten des bereits vor drei Jahren

getüdteten Narcissus redet, so ist wohl an den anderen, um 68 n. Chr.

getödteten Narcissus zu denken. Eine Sicherheit in der Annahme ist

aber nicht zu erzielen. Noch weniger ist dieß bei Aristobulus der

Fall. Unter Nero wurde ein Aristobulus, Sohn des Herodes von

Chalcis, über Klcin-Armeuien als Herrscher gesetzt (vgl. ^c>». LeII.

lid. 2 e. 13 n. 2. H,ntiy. lid. 20 c. 5 n. 2, o. 8 n. 4). So wie He

rodes, Herodes Agrippa und andere von Rom abhängige Regenten,

mochte er Bevollmächtigte zur Besorgung seiner Geschäfte in Rom

haben, und vielleicht sind diese Leute des Aristobulus diejenigen,

welche Paulus grüßen läßt. Ueber dieses vielleicht hinaus können
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wir aber nicht kommen. Am mißlichsten aber würde es sein, wenn

man versuchen wollte, einzelne Angaben aus dem prophetischen Buche

der Apokalypse, wie manche Interpreten gewohnt sind, durch specielle

Belichte aus den Profanscribcnten, z. B. über die römischen Kaiser«.,

erklären, d, h. historisch deuten zu wollen. Diesen Bemühungen

entzieht sich der Boden so sehr, daß ihnen selbst der geringere Grad

von Wahrscheinlichkeit abgeht. 8it inoäus iu rsdus.
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XIV.

Mnucius IM.

Von Prof. Dr. I. D. Kayser in Paderborn.

8. 1.

Sein Leben.

Der vollständige Name unseres Schriftstellers ist Marcus ')

Minucius Felix«). Von den Schriftstellern, welche seiner Erwäh

nung thun, wird er nur mit den beiden letzten Namen ^) oder auch

bloß mit dem uoiuen Dentis Minucius genannt *). Ob er der

»lten, in der Geschichte Roms bekannten F«n» Ninuoia ^) ange-

>) Man vergl, den Octaviu« desselben o»p, 3 u. 5.

2) Marcus ist da« praeiwm«!!, wie auch bei Cicero; durch dasselbe wurden

die Geschwister unterschieden. Minucius ist das uumeu ßsutis, zur Bezeichnung

der Familie. Felix endlich das uunwn »Urpi«, zur Unterscheidung der verschie

denen Zweige, in die sich eine Familie theilte.

') Ol. Nierouvmn» : De virig iUu»t. ; Npitapb, Xepoti»ni ; epi»t. »6 I^l».

^uuiu, — I^»ol»utin8 : vivin, lugtit, üb. 1 e»p, 11z ibi6, Iil>, 5 e»r». 1,

') Ol. Hieronvuiu» : ep!«t. »ä, k«,mm»«niuii! ; üuelieriu» e^igonpu, : «pi»t,

»ä Vllleri»uum,

') Die 3«n« zlinuci» theilte sich in einen patricifchen und einen plebe

jischen Zweig. Zu der patricischen Linie gehörte P. Minucius, der 498, und

M. Minucius, der 497 v. Chr. Consul war (I^iv. 2, 34); ferner Lucius Minu

cius, Consul im I. 458 v. Chr., der sich so fchimpflich von den Aequern um

zingeln ließ und zu dessen Rettung Quintiu« Cincinnatu« vom Pfluge zur Dik

tatur gerufen wurde (Liv. 3, 26, 27, 28); endlich auch eine Vestalin, die lebendig

begraben ist (I>iv. 8, 15). Bekanntere Männer hat die plebejische Linie aufzu-

weifen. Wer kennte nicht den M, Minucius Rufus, den ungestümen munter
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hörte, läßt sich nicht ermitteln, da es an allen einschlägigen Nach

richten gebricht. Ich möchte es jedoch vermuthen, und zwar nicht

bloß aus der Uebereinstimmung des nomen Dentis, sondern auch

aus dem Umstände, daß der Vorname Marcus, den unser Minucius

führt, auch in der alten Mümcischen Familie ein sehr beliebter war.

Ueber die Lebensumstände des Minucius Felix sind wir nur

sehr dürftig unterrichtet. Es war Sitte bei den Christen früherer

Jahrhunderte, nur wenig Gerede von sich selbst zu machen, dagegen

desto mehr zu handeln. Nur zufällige Andeutungen in seinem

Dialog, einige kurze Mitthcilungcn bei Lactllntius in den Institu

tionen und in Hieronymus' cataloAus Zoriptoruiu seeleLiastiLoluiu

geben uns etwelche Auskunft über seine Geschichte. Daher kennen

wir weder den Ort, wo, noch die Zeit, wann er geboren wurde.

Gewöhnlich hält man Africa für das Vaterland unseres Schrift»

stcllers, und führt als Gründe für diese Ansicht bald einige Afii-

cismen seines Werkes an, bald die Uebereinstimmung seiner Au«

drucksweise mit der eines Tertullian. Cyprian, Arnobius. Es liegt

zwar auf der Hand, daß solchen Gründen keine beweisende Kraft

inwohnt, da diese africanischc Färbung des Styls in der Schrift

des Minucius Felix auch in anderer Weise erklärt werden kann

Minucius hatte jn Tertullian's Schriften gelesen, und Cyprian und

Arnobius waren mit dem Octavius des Minucius vertraut. Gleich»

wohl läßt sich nicht verkennen, daß die erwähnte Stylähnlichkeit mit

ausgemacht africanischen Schriftstellern der africcmischen Landsmann

schaft des Minucius sehr günstig ist. Ebenso spricht für diese An

sicht die Stelle o. 9 seines Dialoges °). Cücilius führt als Zeugen

für die Anschuldigung der Blutschande, welche er gegen die Christen

erhob, einen dürtsnsi» uostsi- an. Nach oap. 31 ist ') dieser kein

««Muni de« Quintu« Fabius Cunctator? (I,iv. 22, 8, 24. 29.) Ein O, Minu

cius Rufu« war Feldherr im Kriege gegen die Ligurier und Vojer, 19? v. <lhi,

(I^iv, 32, 27.); ein M, Minucius Rufu« besiegte 110 die Thracier (t?ie. ?M

2, 34.); unter einem M. Minucius Thermu« trat Cäsar seinen Kriegsdienst an,

(8uetc>n 0»e«lU' 2)

") „Dt ä« euuvivl« llotum est; (pl»»»im omne» Iou,uuutur) iä etilllü 0>l-

t«»»!» uc>»tri t«»t»tur oratio,"

') „8io ä« ist» (»e. iueeztn eunvivin) et tun« ?rollto nun ut »äürm»!ol

testimonium lecit »sä eouviviuu» ut orutor »ä><per»it,"
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anderer als der Rhetor Fronto ^). Sollte nun das n oster auch

nicht „unser Landsmann", sondern „unser Freund", oder „unser

Meister, Lehrer" bedeuten, so würde diese Freundschaft und Schüler

schaft sich doch am Besten durch eine gemeinschaftliche Abstammung

erklären lassen "). Dazu kommt zuletzt noch, daß der Octavius eine

genauere Bekanntschaft mit Appulcjus '"), der ebenfalls ein Afri

kaner war, verrüth.

'j M. Cornelius Fronto war aus Cirta in Africa (nicht »us Kreta, wie

Lublert in seiner Ausgabe des Octavius p 89 Anm, 8 angibt). Später kam er

nach Rom, wo er mit großem Erfolge eine Schule der Beredsamkeit eröffnete.

Durch seine Auszeichnung als Lehrer und Redner zog er die Aufmerksamkeit de«

Kaiser« Antonius Piu« auf sich. Derselbe übertrug ihm die Erziehung und den

Unterricht de« Marcus Aureliu« und Lucius Berns. Er starb wahrscheinlich zwi-

scheu 165—169 n. Chr. Der Einfluß, den er auf seine Zeitgenossen übte, war

sehr groß. Sein Eifer gegen da« Ueberhandnehmen der griechischen Sprache im

Verkehr und in der Literatur war gerecht, leider nicht von durchgreifendem Erfolge.

Zwar hatte er eine große Anhängerschaft, die sich nach ihm Frontoniani nannten;

aber sie verschwanden unter der präcisireuden Menge, wie die Trümmer eine«

Wracks in den Wellen des Oceans. — Von seinen Schriften war früher nur da«

grammatische Weltchen: De <li3«rei>tii« voc-nbuluruiu bekannt, bi« Angelo Mai,

der berühmte Philologe und spätere Cardinal, 1815 in der Bibliothek zu Mailand

einen Luäsx r^eriptu» entdeckte, welcher eine Anzahl der Schriften Fronto'« ent«

hielt. Später ergänzte er diesen Fund durch eine ähnliche Entdeckung in der

Vaticanischen Bibliothek, (Vergl. den Lawmsnwriu» pr»eviu» in seiner Mailänder

Ausgabe vom Jahre 1815. Die vervollständigte Ausgabe erschien zu Rom 1823.

Nach der ersten Ausgabe veranstaltete Niebuhr 1816 die Berliner Edition, welche

mit Anmerkungen von Büttmann und Heindors versehen ist) — Daß iu der an

geführten Stelle nicht der Jurist Papiriu« Fronto, der in den Pandekten erwähnt

wird, gemeint sei, mag selbst Balduin, der sonst den Juristen, seinen Standes

genossen, so gern den Vorzug gibt, nicht annehmen. (Vergl, seine ?lu«<Ätic> in

^lmulliiiili I'eliLem,)

') Es kann sich un»ter nicht auf die Glaubensgemeinschaft beziehen; die

beiden Genossen de« Cäciliu« sind ja Christen. Auch kann es nicht durch „Freund"

und „Lehrer" im strengsten Sinne ergänzt werben; denn Minuciu« Felix ward,

wie sich unten zeigen wird, höchst wahrscheinlich erst nach dem Tobe Fronto'« ge

boren. E« bleibt beßhalb nur die Wahl, da« nnzter im Sinne von „unser

Meister" zu nehmen und den Cäciliu« (mit ihm auch den Minuciu« Felix —

denn Octaviu« schließt sich durch da« I'runw tuug im 31. Kap. aus —) zum

Frontonianer zu machen. Davon ist aber in seiner Rede keine Spur, Oder aber

Nilttm»!« uoswr ist im Sinne von „unser Landsmann aus Cirta" zu deuten, und

dann ist Cäciliu« und mit ihm Minuciu« Felix Africaner,

"> Er stammte au« Mabaura in Nfrica. Seine Geburt verfetzt man in

die Jahre 126—132 nach Christ««. Seine Erziehung genoß er in Carthago;
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Nehmen wir alle diese Umstände zusammen und lassen sie

mehr in ihrer Gcsammthcit, als in ihrer Vereinzelung wirken, s»

dürfte der Vcrmuthung, Minucius Felix sei, wie die meisten latei

nischen Apologeten des zweiten und dritten christlichen Jahrhunderts,

ebenfalls ein Africaner gewesen, ein hoher Grad von Wahrschein

lichkeit beizulegen sein, ja ich für meinen Theil möchte derselben

mehr als Wahrscheinlichkeit zuerkennen ").

In Beziehung auf die Bestimmung der Zeit, in welcher Mi»

nucius Felix lebte, sind wir gleichfalls auf Vcrmuthungcn und

Schlüsse angewiesen. Kein gleichzeitiger oder späterer Schriftsteller

hat sein Gcburts- oder Todesjahr aufgezeichnet. Aus dem mehrfach

erwähnten oataIc>FU8 »oriptorum eool. des HieronhmuS müssen

wir jedoch schließen, daß Minucius nach Tertullian und vor Cyprian

schrieb. Denn in seinem Verzeichnisse der kirchlichen Schriftsteller,

welches sich offenbar der historischen Reihenfolge anschließen will,

werden die genannten drei Apologeten in dieser Aufeinanderfolgt

angeführt: Tertullian, Minucius Felix, Cyprian "). Zu demselben

Resultate wird man durch eine nähere Vergleichung des Octavius

von Minucius Felix mit dem Apologeticus des Tertullian und mit

der Schrift Cyprianus' äe vaniwte iäolorum geführt. Einmal

seine Bekanntschaft mit der platonischen Philosophie erwarb ei sich in Athen, Ei

hatte eine große Vorliebe sür die heidnischen Mysterien. Auf seinen große»

Reisen ließ er sich in verschiedene Geheimculte einweihen. Seine Zeitgenosse»

witterten einen Zauberer in ihm. Zu Rom, wohin ihn seine Wanderungen

sührten, erregte seine Wissenschaft und Beredsamkeit Aufsehen, Dasselbe wuch«

noch um ein Bedeutendes, «l« er in seine Vaterstadt zurückkehrte und sich au«

schließlich der Pflege der Wissenschaften widmete. Seine Schriften verbreiteten sii

fast über alle Zweige des Wissens. Besonders wichtig sind seine Metamorphose»,

ein romanartige« Buch, nach Art der bekannten „milesischen Erzählungen" abgefaßt,

") Eine andere Vermuthuug über den Geburtsort de« Minucius Feliz

braucht nur angeführt zu werden, um sie in ihrer Haltlosigkeit bloßzustellen. I»

Plinius der IUngere (Lp. 1, 14,) von einem Minucius Acilianus spricht, °>u

p»tr!» «rixi», und nach Gruter p. ocooxxxvin, n. 8 »t p, »lxovil n, 5 in

Bresci» die ß«n« Miiuol» im zweiten Jahrhundert blühte, so soll auch unsn

Minucius au« Brescia stammen. (<ül, V»i> Novsn ep, »ä 6eru»räum ziserm»u»

K, l4,) Offenbar eine luftige Meinung, die keinen Boden unter den Füßen hat!

") In einer anderen Schrift, wo jedoch die historifche Aufeinanderfolz«

nicht fo fehr beobachtet weiden follte, nennt ihn Hieronymu« nach Cyprian: „?»««

üe latiui» »ei-iptoriki« 1'ertul!i»iio , O^pri»no, Mim«!« «t«." t!f, ^poln^i» »^
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besteht zwischen dem Apologcticus des Tertullian und dem Octavius

des Minucius Felix eine unverkennbare Verwandtschaft. Dieselbe

ist von der Art, daß sie nur durch die Annahme erklärt werden kann,

der spätere Schriftsteller habe die Arbeit des früheren gekannt und

benützt. Nnn ist aber Tertullian durch und durch eine so originelle

Natur, daß ihm jede Nachahmung fremd, das Plagiat aber ein

Greuel ist. Einige aufmerksame Blicke in seine Schriften reichen

hin, um zu fehen, daß er stets mit der Form ringt, in die er die

neuen Gedanken und Ideen des Christenthums hineinzwängen muß,

ohne irgend ein Vorbild oder Muster zu haben. Daraus folgt

dann von selbst, daß Minucius Felix den Apologeticus des Ter

tullian vor sich gehabt hat und nicht umgekehrt Tertullian den

Octavius des Minucius Felix. Nun ist aber der Apologeticus gegen

Ende des zweiten christlichen Jahrhunderts abgefaßt (198 oder 199

n, Chr.), der Octavius also sicherlich nicht vor dieser Zeit.

Eben so unzweifelhaft ist die Verwandtschaft des Octavius

mit Cyprian's apologetischer Schrift äe vanitats iäoloi-uui ; ja

letztere ist gewissermaßen nur ein Auszug aus elfterem. Es wäre

somit nicht bloß sicher, daß der Octavius vor dem Tode Cyprian's

(258 n. Chr.), sondern auch , daß er vor der Schrift Cyprian's äs

vauitÄte iäolornm (250 n. Chr. etwa) geschrieben ist. Es muß somit

die Abfassungszeit unserer Schrift in die ersten 50 Jahre des dritten

christlichen Jahrhunderts fallen.

Vielleicht läßt sich dieser Zeitraum noch mehr einengen durch

die Erwägung, daß der Octavius durchaus den Eindruck macht, als

sei der Dialog nicht bloß in einer Zeit, wo die Christenverfolgung

ruhte, gehalten, sondern auch niedergeschrieben. Minucius wohnt

ungenirt mit dem Heiden Cäcilius in demselben Hause, ja steht mit

demselben in inniger Freundschaft (vgl. c 3). Octavius verläßt

Weib und Kind, um über's Meer zu fahren und seinem Freunde

einen Besuch abzustatten; die drei Freunde gehen mit einander nach

Ostia, um eine Badecur zu gebrauchen. Alles dieses setzt äußere

Ruhe voraus. Bei der Nachricht von dem wahrscheinlich bald nach

her erfolgten Tode des Octavius, ruft Minucius sich die Zeit des

Zusammenlebens und der Freundschaft mit ihm in's Gedächtnis;

zurück, und vor Allem wird seine Aufmerksamkeit durch die Erinne

rung an die Rede des Octavius, die den Cäcilius zum Christen-

thume betehrte, gefesselt. Nicht eine bestandene Verfolgung, nicht
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eine Flucht vor den Häschern, keine kühne Thai zur Verbergung

einer Märtyrerleiche u. s. w. steigt in seiner Erinnerung auf; —

nein, nur der Spaziergang und die Unterhaltung am Meeresstrandc.

Und diese Erinnerung ist mächtig genug, ihn zu bewegen, daß er

sie durch die Schrift der Vergessenheit entreißt. Gewiß, alles dieses

paßt mehr für eine Zeit der Ruhe, als für Tage des Sturmes und

Dranges. Alles dicseö setzt Frieden des Reiches nach Außen und

im Innern, setzt im Besonderen Schonung der Christen voraus,

Nun waren aber die ersten 11 Jahre des dritten christlichen Jahr

hunderts von dem Sturme der Verfolgungen, welche Septimiu«

Severus durch sein Edict vom Jahre 202 heraufbeschwor, durchtM

manche schöne Blüthe ward abgeschüttelt, manch kräftiger Baim

entwurzelt in der Pflanzung Gottes. Die Zeiten des Caracalla und

Elagabalus, der Nachfolger des Septimius, unter denen Bürger-

kriege zwischen den Kronprätendenten wüthetcn, und die Christen-

Verfolgung, welche, durch Septimius veranlaßt, ihren ungestörte»

Fortgang fand, dürften ebensowenig den friedlichen Verhältnissen

entsprechen, welche die Anlage unseres Dialoges supponirt. Im Jahn

222 kam endlich Alexander Severus mit seiner freundlichen Gesin

nung gegen die Christen auf den Kaiserthron. Er gönnte der bi>

drängten Hcerde Christi Ruhe und Frieden. Während seiner drei

zehnjährigen Regierung (222—235) dürfte daher aller Wahrschein

lichkeit nach unser Dialog nicht bloß gehalten, sondern auch aufge

zeichnet sein. Denn sein Mörder und Nachfolger Maximinus der

Thracier (235—238) störte die Christen wiederum aus ihrer Ruhe

auf. Die Verwirrung, welche während seiner Regierung in Ron,

herrschte, war wenig einladend für den Octavius, diese Stadt zu

besuchen. Philippus Arabs war freilich den Christen günstig, «bei

er kam erst im Jahre 244 zur Alleinherrschaft und ihm folgte sch»»

im Jahre 249 Decius der grausame Christenverfolger.

Nach dem Gesagten möchte es daher am Gerathensten er»

scheinen, zu der Annahme des fleißigen Historikers Marc-Antonio

Coccio, gewöhnlich Sabellicus genannt, zurückzukehren. Er setzt °«

Vlüthezeit des Minucius Felix in das Pontificat Urbau's (223-231),

Johannes Trithemius sagt: Minucius Felix habe um 230 n. Chr,

geblüht.

Nehmen wir an, er habe um das Jahr 230 im reife«!!

Mannesalter, etwa 40 Jahre alt, die Schrift abgefaßt, — dazu be>
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icchtigt uns der ganze Inhalt, sowie auch die Form des Octavius,

— so wäre er etwa um das Jahr 190 geboren. Dieses ist eine

Vermuthung, die der Wahrheit sehr nahe kommen dürfte. Ueber sein

Todesjahr laßt sich nicht einmal eine irgend wahrscheinliche Ver-

muthung aufstellen.

Minucius Felix war im Heidenthum geboren; er verließ das

selbe erst im Manncsalter "). Daß er seine Jugendzeit auf's beste

benutzte, dafür bürgt uns sein ausgedehntes Wissen, welches uns

in seinem Octavius begegnet. Gleichwohl scheint er von Verirrmi-

gen moralischer und amuröscr Natur nicht frei geblieben zu sein.

In denselben war Ianuarius Octavius, sein Jugendfreund und

Studiengenosse, der stete Begleiter ").

Zu seinem Lebensberufe hatte er die juristische Carrisre er

wählt und zeichnete sich als Sachwalter und Rechtsgelehrter aus '^).

Wo immer er auch geboren sein mag, spater siedelte er nach Rom

über und nahm dort seinen bleibenden Wohnsitz '^). Auch nach sei

nein Uebertritte zum Christenthum entsagte er dem Forum nicht, wie

Tertullian, sondern blieb Sachwalter wie vorhin "). Seine große

^) ,Ouin iIi»«U8«» e»Iißine," sagt el von sich selbst, „sie t«nedrnrulN

flosunäo in Inooin «»pientiH« «t veritati« emsr^ernin." Notaviu» L, l :

,H»»m<z>i2m tili! äe <z»n iu»xline »Aitui- nun »it 2indißu»in, utnnt« yuuin 6ili>

ssenter in utro^ii« vive»<il F«n«re ver»»t>i», i-epulii«,!-!» »Iwruin, »iteruii!

wmpwkAliz," sllgt Cäcilius zu ihm. lbiä, 0. 5,

") 8i« »olu» in »uini'ibu» enn»niu8 ip«s, «ooiuz in «rruridu»." Oot»-

?w« L. 1,

") „Nlnnciu8 l'VÜx non i^nnbili» intei- e»n»!<II<:c>» loei suit,"

I^etznt, In8tit. 5, 1, — „^linue!u8 I'elix liom»« i»8i^ni8 L»u»iäieii8." Nieron,

^e viriz i!Iu»tl, — „ilinuciu« I'elix e«lN8i6inu8 Iium»ui fori fuit." I<i. «p. »<I

"°) „!i»m negotii «t vi«en6i inei ßl»t!» Ii<>!n»m eontenäeiilt." Ootnv.

° 2, Vergl. auch die vorhergehende Anmerkung.

^') „8»n« ot »<i vinsinmi»m leri»« ^uäi<:i»ril>m eurilin reillxavLrat," heißt

e« im Octavius <:. 2, Diese Stelle spricht so deutlich, daß es kaum begreiflich ist,

N'ie Tzschirner (Geschichte der Apologetik, I. Bd. p. 276) sich auf dieselbe für seine

gegentheilige Meinung berufe» kann. Auch die vorhin (Anm. 15) angeführten

Worte de« Lactantiu« und Hieronymu« deuten ebenfall« nicht versteckt daraus hin.

Wmn Heumanns meint, in diesen Stellen sei «»«»iäiou» nicht von einem Rechts

anwalt siir Processe, sondern nur von einem Vercheidiger de« Christenthums zu

»erstehen, und darum «»uMie^ luei bei I^wnt, I. <:. in Lau«i6ieu» eeel««!»«

lemandeln will, so beweist er nur, daß er die Stelle nicht ganz gelesen. Denn
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juristische Tüchtigkeit, verbunden mit großen Vorzügen des Geistes

und Herzens, scheint ihm das Vertrauen Vieler gewonnen, die

Führung mancher Processe zugewendet zu haben. Die Jahres-

arbeiten haben ihn ja so sehr angestrengt, daß er eines rcstauriren-

den Seebades sehr bedürftig ist ").

Er war aber nicht bloß ein tüchtiger Jurist, nicht bloß ein

edler Mensch, er war auch ein treuer, teilnehmender Freund, dessen

Liebe tiefen Schmerz empfindet über den frühen Tod seines ge

liebten Genossen "), dessen christliches Herz aber auch mit Resig-

nation den harten Verlust zu ertragen, in der Erinnerung an die

Freundschaft mit ihm sich zu trösten weiß. Er ist voll Milde gegen

die ungläubigen Heiden; einen anderen Freund, Cäcilius, stößt er

nicht von sich, da derselbe von der Wahrheit des Christenthum«

sich nicht überzeugen will, sondern wartet, bis bei einer günstigen

Gelegenheit auch ihn die Gnade rührt '").

Als Gelehrter erregt er unsere Bewunderung durch die um

fassende Kenntniß auch auf dem Gebiete derjenigen Disciplinen, die

von seinem Berufsfache fern ablagen. Die ganze heidnische Lite

ratur stand ihm zu Gebote °') ; in allen Mythen des Alterthuni«

war er zu Hause, mit den Systemen aller Philosophen war er be

kannt ««). Er wußte nicht bloß auf dem Erdballe Bescheid, so weil

die Länderkunde damals reichte^), selbst die Himmelskörper ent

zogen sich seiner Kenntniß nicht "). Durch die Reinheit seine«

Styls , durch die Gewandtheit im Ausdruck zeichnet er sich so sehr

vor seinen Zeitgenossen aus, daß man ihn deßhalb in eine frühere

Periode zu setzen versucht worden ist, um ihn der Blüthezeit der

wie ist damit zu vereinigen, was gleich folgt? „Huju» über, oui 0<:t»vin tiwlu

e»t, ösolai'nt, qumu iäuneu» veritati» »88«>'tar «»8« potui«»et, 8i 8« towm »6

>ä 8tuälum eo»tuli88et." lallet, Inütit, 5, I.

") Ll. 0«t»v!>i8 e, 2.

"> Ol. 0et»viu» «, l,

"> Ibid.

2") „Hmä ßsntilium «oripturülum <lim!8it intüctmn?" Hiernu^inuz üfist,

") (!f. 0et»v!ii8 o, 19 u. 2>.

") df, 0et»v!ll8 «, 18.

") Of. 0et2viu8 «, 36, Nach Hieronymu« soll er gegen die Il»,tl!«m»tiei,

d. i. gegen die Astrologen geschrieben haben. O»t»IoFU8 8eript<>r. eoelss. Siebe

jedoch weiter unten.
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römischen Literatur näher zu rücken. — Für seine eben so tiefe als

scharfe Auffassung der Lehren des Christenthums spricht jede Seite,

seine glühende Begeisterung für die christliche Religion strahlt aus

jedem Worte seines goldenen Büchleins.

s- 2.

Schriften des Minucius Felix.

Wir besitzen von Minucius Felix nur noch eine einzige Schrift,

nämlich den bekannten Dialog, der den Titel Octavius führt. Ob

er noch anderweitig schriftstellerisch thätig gewesen, wissen wir nicht.

Nur Hicronymus in seinem oftgenannten (üataloßun «oriotoruru

soelesiastioorum spricht von einer zweiten Schrift: äe lato seu

contra UatiieillatiooL. Die Echtheit derselben kam aber schon dem

Einsiedler von Bethlehem verdächtig vor, darum setzt er gleich hinzu:

„»i tarnen insorivtio nou uieutitnr auotorem." Wahrscheinlich hat

die Stelle des Octavius oav. 36 einem spateren Schriftsteller Ver

anlassung gegeben, seine Schrift über das Fatum unter dem pseud-

epigraphen Titel des Minucius Felix erscheinen zu lassen ').

Unsere Schrift, die einzige, welche Minucius Felix verfaßte,

oder doch wenigstens die einzige, welche uns von ihm erhalten ist,

hat die Form eines Dialoges '). Nach dem Namen des siegreichen

Disvutanten führt er den Titel Octavius, Die Richtigkeit dieses

Titels ist durch Lactantius und Hicronymus, die in den wiederholt

citirten Stellen diesen Titel ausdrücklich erwähnen, begründet ').

') „H,c ä« l»tu »»ti», v«I »i p»u«» prc> wmpor«, äi»put»turi »li»« pisniu«

«t ubsriu«," votllv, o. 36.

') Zeno, der Tleat, Schüler des Parmenides, ist, so viel uns bekannt, der

Eiste, welcher seine Werke in der später so berühmt gewordenen Form de« Zwie

gespräch« abfaßte, Plato erreichte darin die höchste Stufe der Vollkommenheit,

Cicero verpflanzte sie auf lateinisches Gebiet; aber sein Dialog ist schon viel

matter als der platonische. Später artete derselbe noch mehr au«, verlor alles

Leben und alle Lebendigkeit, streifte da« gefchickte Einreden und Eingreifen der

Unterredenden mehr und mehr »b und fchwächte sich zu einer einfachen Rede und

Gegenrede ab, f« daß er mehr einer steifen Action des Forum« »l« einer wissen«

schaftlichen Unterredung gleicht. Auf diefer Stufe finden wir auch den Dialog de«

Eausidicu« Minucius Feliz.

') Meursiu« vermuthet in den Prolegomenen zu feiner Ausgabe einen bop<

pelten Titel: Octaviu» »ive äi»Ic>^u» <ül»li8til«i «t Ltduiei äinputHlltium, Luvten
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Die Schrift ist, wie schon gesagt, in dialogischer Form abge

faßt; die Thcilnchmcr an der Unterredung sind zunächst Ianuarius

Octavius und Caecilius Natalis. Jener war der vertraute Jugend

freund des Minucius Felix, sein einziger Vertrauter in den Herzens

angelegenheiten 4) und treuer Begleiter selbst in Verirrungcn. Da

sie ihre Jugend in so inniger Gemeinschaft verlebten, so dürfte beide

auch derselbe Lebensberuf gefesselt, Octavius somit auch das juri

stische Fach erwählt haben. Eine ausdrückliche Bestätigung dieser

Vcrmuthung müssen wir im 28, Kapitel des Dialoges erkennen,

Octavius sagt: „Uns tarnen onin »»orile^o» ali^nos st ineesto«

pÄrrioicia» etiain ckefenäeuäo» et tuencios 8U8oinieriailluz,

nv8 nee anäienclo» in toturn nntaoainu8." In diesen Worten

gibt Octavius sich deutlich genug als Causidicus zu erkennen. Später

aber mußten sie sich trennen, denn Minncius Felix ließ sich in Rom

nieder. Octavius kam ihn zu besuchen. Und da er beim Anblicke

des Meeres von der Schissfahrt spricht, so liegt nahe zu vermuthen,

er habe von seiner Seefahrt gesprochen ^) und seine Schicksale wäh

rend derselben erzählt. Ist diese Auffassung der Stelle eap. 3 die

richtige, dann dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, Octavius sei

von Africa, etwa aus dem gemeinsamen Geburtsorte, wo er seine»

bleibenden Wohnsitz genommen, hcrübergeeilt, seinen Freund zu

besuchen.

Der ausdrücklichen Aussage des Minucius Felix gemäß w»r

Octavius schon vor diesem zum Christenthume übergetreten '),

in seiner Ausgabe de« Minucius Felir (Leipzig 1836) stimmt ihm bei. Zur Rech!

fertigung diese« Doppeltitels berufen sich beide auf Hieronymus' 6« vi», illi-

»ti'ibu«, wo es heißt: „l'elix «eripüit clialoAUii! Odrlztiaui et NtKuiei äi»put»i!

tinin, <zui 0et»viii» inzoriliitur.« Aber wer sieht nicht, daß die Worte s!»I«z!!'

Lt>ri»ti2ni et Ntdulei äi»put»ntium nur eiue Bezeichnung enthalten, die von Hie-

ronymu« herrührt, um die Anlage der Schrift zu charatlerisiren , der eigentlich!

Titel dagegen OetÄviu» lautete?

<) (F. Oewviu» e. I,

^) „Iter labuli» lulluntidu» ul»n» le^eb»mu». lt»e t»du!»e er»nt vet^vü

ä« ll^vi^Ätiune ä>8»e!-enti« n»rr»tio?" Oetaviu» e. 3. Diese Auffassunz

der Stelle dürste die natürlichste und daher auch die vernünftigste sein, die beson

der« in dem Worte n»rr»tio ihre Erhärtung findet.

") „(!uN 6e ten«br»sum protuuäo in luoem «»pieutiae et verit»ti« «mei

^eiem, uon rezpuit ooniitem, 8e<! <zuo>l s«t <xlnrio»iu» pr»eeuourrit," UetHV. «, I
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Welches Ereigniß den beiden Freunden dazu Veranlassung gab, ver

schweigt die Geschichte. Ob sie, wie man von Tertullian uermuthct,

durch die Wundermacht, welche die christlichen Märtyrer vor den

heidnischen Gerichten entfalteten, oder ob sie durch die Belehrung

eines überzeugungstüchtigeu Christen dem Lichte der Wahrheit zu

geführt wurden, wie wir von Iustinus dem Märtyrer wissen, darüber

ist uns auch nicht einmal eine gegründete Vermuthung gestattet.

Aus dem Octavius ersehen wir aber, daß er verheirathet war, und

zwar, als er den beregten Besuch bei seinem Freunde in Rom

machte, noch nicht gar lange, denn seine Kinder konnten noch nicht

geläufig sprechen ').

Cücilius Natlllis ^) hingegen wohnte in Rom, ja er scheint

mit Minucius Felix, seinem Freunde, dasselbe Haus bewohnt zu

haben; wenigstens sagt Octavius von ihm, er sei in und außer dem

Hause der unzertrennliche Gefährte des Minucius "). Er war Heide

und eifriger Vertreter des Heidenthums. Als solcher fungirt er auch

in unserem Dialog. Er weiß seine Verteidigung der Götter ge

schickt anzulegen, sowie die Angriffe auf das Christenthum klug zu

berechnen. Durch die überzeugende Antwort des Octavius ward er

jedoch bekehrt '").

Die Veranlassung zu dem Zwiegespräch gibt Minucius Felir

selbst in folgender Weise an: Während die Weinlese den Gerichts

verhandlungen Ruhe gebot und Richtern und Advocaten Ferien gab,

kam einstmals Ianuarius Octavius nach Rom, seinen Freund Minu

cius Felir zu besuchen. Nachdem die beiden Freunde sich gegenseitig

über ihre Erlebnisse seit dem letzten Zusammensein ausgetauscht

') „Iic>m»ii> uuutLüäüi'lU , reliew äomu , euüMß«, Iib«ri«, Lt <iu<)ä est in

üben» »MÄb!!i«8 »äliuu »MM3 mu<i<:«i!tidu8 «t »6du<: verb» äimläiat» temptlln-

tibn« Iuynel»m Ip8o o<kLu«»nti» Iii>FU»s fi-l^mine «luloioreiu." Oet»v. «. 2.

') Einige halten ihn für den Cäcilius, welchen wir als Lehrer und Be

lehr« Cypiian'« kennen (Schröth , Oirchengesch, , 4. Thl. p, 236) ; ja für Cypria»

selbst, der aus Dankbarkeit gegen seinen Lehrer den Namen Caciliu« annahm , hat

man den Natalis ausgegeben (el. >VitK<M opus«, pd,il. ni»t. tk«nl, 1778 p, 275),

ohne jedoch einen anderen Grund für diese Vermuthung anzuführen, als die Ueber-

einftimmung de« Namens!

'j „Ann boui vili s»t, zlarlle ll»t«<-, duiniüßlll (»«, <ü»«eilium) <inmi

kulizizue I»teri tuo iuli»er«ut«lli «t«." O«t»v. e, 3.

") Cl. 0°wv, L. 1 und °, 40.

Qeft. Bieiteli. f. l»th. lhe»l. I. 34
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hatten, beschlossen sie nach Ostia, dem berühmten Seebade der Römer,

zu gehen, um sich an der Seeluft zu erfrischen und durch Seebäder

zu kräftigen. Cäcilius Natalis schloß sich ihnen an. Als nun alle

Drei eines Tages von Ostia zum Meeresufer spazierten, kamen sie

an einer Serapis - Statue vorbei. Cäcilius der Heide warf dem

Götzenbilde zum Zeichen seiner Verehrung und Anbetung eine Kuß

hand zu. Dieses verdroß den Octavius so sehr, daß er dem Minu-

cius Felix Vorwürfe machte über die Freundschaft mit einem Manne,

der noch so tief in der Nacht des Heidcuthums stecke. Cäcilius aber

fühlte sich durch diesen indirccten Angriff bitterlich verletzt. Er ging

in sich gekehrt und schweigend neben den beiden Andern einher, ohne

sich an deren Unterhaltung zu betheiligen, ohne auch nur auf das,

was um ihn her vorging, zu achten. Diese ungewohnte Niederge

schlagenheit des Cäcilius kommt dem Minucius befremdlich vor; er

erkundigt sich deßhalb angelegentlichst nach der Ursache. „Schon

lange ärgern mich die Worte des Octavius, in denen er Dich bloß

deßhalb der Nachlässigkeit beschuldigt, um gegen mich den schwereren

Vorwurf der Unwissenheit zu schleudern. Das muß ich weiter ver

folgen. Wenn Octavius daher Lust hat, so bin ich gern bereit, mit

ihm eine Lanze hierüber zu brechen."

Octavius nimmt den hingeworfenen Fehdehandschuh auf. Sie

setzen sich am Mecresufer nieder, und nun begann der Disput ").

Minucius Felix betheiligt sich an dem Streite durch direttes

Cingreifen in die Unterredung gar nicht. Er war zum Schieds

richter bestimmt, nahm als solcher seinen Platz in der Mitte zwi

schen den beiden streitenden Parteien und hatte darum strenge ge

nommen nur zum Schlüsse sein Urtheil abzugeben '^). Doch erlaubt

er sich schon am Schlüsse der Rede des Cäcilius den voreiligen

Siegesjubel des Vertheidigers der Götzen mit einigen Worten nieder

zudrücken, freilich nicht zur Erbauung desselben "). Nach der sieg-

reichen Erwiderung des Octavius erwartet Cäcilius keinen Urteils

spruch vom Minucius mehr; froh und freudig erklärt er selbst sich

für besiegt, den Octavius aber als Sieger "). Minucius ist so zu

") 0l. Oetllv. «. 1—4 illül,

"> Ol. ibiä. o, 4 gegen Ende und «. 5 im Anfange,

") «. ibiä. «. 14 u. 15.

") Ol. ibiä. «, 39.
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sagen nur Zeuge bei dem Vorfalle und referirt Dasjenige, was er

als Zeuge gehört hat.

Weil Octavius siegreich aus dem Streite hervorgeht, so ist

der Dialog auch nach ihm benannt '^).

Wir haben bei dem bisher Gesagten stets vorausgesetzt, daß

der Dialog wirtlich gehalten und in Folge eines wirklichen Vorfalls

später niedergeschrieben sei. Diese Ansicht war lange die allein

geltende, bis die Würmer einer destructiven Kritik sich auch in die

Fundamente dieser Ansicht bohrten. Tzschirner in seiner Geschichte

der Apologetik behauptet geradezu, „Cacilius sei eine erdichtete

Person" '"). Katholische Gelehrte lassen sich nach meiner Meinung

noch zu sehr von diesem Resultate beherrschen, wenn sie auch nur

die Wahrscheinlichkeit einer Erdichtung annehmen "). Denn die

dctaillirtc Angabe der Veranlassung, worin die einzelnen Züge bis

in's Speciellste verfolgt, die Nebenumstande auf's Minutiöseste her

vorgehoben sind, muß uns eines Besseren belehren. Wozu die

Schilderung der innigen Freundschaft zwischen ihm und Octavius,

wozu die Erwähnung der Gattin und der noch unmündigen Kinder

des letzteren? wozu die genaue Angabe der Zeit und des Ortes,

wozu die sorgfältige Beschreibung der Gegend und der Scenen am

Meeresufer? Alles deutet auf die realste Wirtlichkeit hin, nur der

Dialog sollte erdichtet sein?! Vor Allem aber müssen wir auf den

Umstand hinweisen, wodurch in der Seele des Minucius Felix die

Erinnerung an diese Unterredung so frisch wieder auflebt. Minucius

Felix gibt nicht bloß die Veranlassung zu dem Dialog an, er führt

uns auch die Veranlassung vor, welche ihn zur Aufzeichnung des

selben bewog. Octavius war gestorben; die Nachricht von dessen

Tode führt das ganze Leben des dahingeschiedenen Freundes an

seiner Seele vorüber; von der gründlichen Vertheidigungsrede für

das Christenthum , welche die Bekehrung des Cacilius zur Folge

^) Es war Sitte bei den Alten, ihre Dialoge mit dem Namen eine« der

Theilnehmel an der Unterredung zu benennen. Gewöhnlich gab die Hauptperson

den Namen her. Vei den platonischen Dialogen hat Sociale« immer die erste

Rolle. Daher sind dieselben stet« nach der Person benannt, welche nach Socrates

am meisten in die Unterredung eingreift, z. B. Krito, Parmenide« :c.

>°) Cl, I. Thl. S. 225, 45. Neander: Kaiser Julian, S, 13.

") Vergl, Wetzer und Welle'« Kirchenleziton , Artikel: Minucius Felix.

Bd. 7 S. 154

34»
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hatte, kann er sich nicht trennen; er fühlt sich gedrungen, selbe

niederzuschreiben. Wahrhaftig! das ist keine Dichtung, das kann

keine Dichtung sein. Wollte Minucius Felix nur eine passende Ver

anlassung für seinen componirten Dialog finden, so genügte die Er

zählung von dem Spaziergange ans Ostia zum Meere; die Erzäh

lung von dem Tode seines Freundes und sein Schmerz über den

Verlust desselben hat damit nichts zu schaffen; sie hat nur Sin»

und Bedeutung, wenn ihm Octavius wirtlich frühzeitig durch de»

Tod entrissen, wenn er durch die Erinnerung an ihn zum Auf

schreiben des Dialoges veranlaßt wurde. Ist aber die Mittheilung

über den Tod des Octavius historisch und nicht singirt, so ist ebenso

auch die Erzählung vou der Veranlassung des Dialoges wahr, und

es ist somit ein ähnlicher Dialog wirklich gehalten worden zwischen

Cücilius und Octavius. Minucius Felix schrieb denselben später,

so gut er ihn im Gedächtnisse behalten hatte, nieder, hier vielleichl

in der Ausführung zusetzend, dort einen Umstand deutlicher hervor

hebend , im Ganzen auch wohl an der Form feilend ; — aber ini

Großen und Ganzen gab er einen wirklich gehaltenen Dialog wieder

Aus den angeführten Gründen glauben wir daher die in de»

Einleitungskapiteln mitgetheilte Veranlassung des Dialoges als HW-

risch festhalten und somit die referirtc Unterredung dem Kerne nach

als eine wirklich stattgefundene ansehen zu müssen.
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XV.

vr. Johann v. Eck

auf dem

Reichstage zu Augsburg.

Von vi-. Theodor Wieoenmnn.

Auf dcm Reichstage zu Worms im Jahre 15,21 hatte Carl V.

seinen festen Entschluß, die Kirche zu schützen, ausgesprochen, und

solches durch Luther's Belegung mit der Reichsacht thatsüchlich be

urkundet. Seit dieser Zeit war es in Deutschland immer schlimmer

geworden, Fürsten und Stande hatten sich an dem Werke Luther's

beteiligt und den hingeworfenen Köder: Beraubung der Kirche,

begierig aufgegriffen. Carl wollte nun noch einmal den Weg der

Güte versuchen, denn es sollte „eines jegliche» Gutbedünken, Opi

nis« und Meynung in Lieb und Gütlichkeit gehört, verstanden und

erwogen, und Alles, so zu beyden Theilen nicht recht ausgelegt oder

gehandelt worden, abgethan werden, damit Alle fortan überein

stimmten in dem Bekenntnis; der einen christlichen Wahrheit und

lebten in einer Gemeinschaft, Kirche und Einigkeit, wie sie auch

unter dem einen Haupte Christo stünden und stritten."

Am 28. Februar 1530 schrieb er also von Bologna aus auf

den 8. April einen Reichstag nach Augsburg aus.

Auf die Nachricht hievon ertheilten die Landesfürsten von

Bayern der theologischen Facultät zu Ingolstadt den Auftrag, „alle

Artikel, welche von Luther seit zwölf Jahren vorgebracht worden

wären, in einen Auszug zusammenzustellen, und ihren Mißklang mit

dem wahren christlichen Glauben zu zeigen, sammt der Art, wie sie
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am zweckmäßigsten widerlegt werden könnten, damit die Herzoge

diese Schrift im Falle Bedürfen« gleich bei der Hand hatten." ').

Uebrigens verzögerte sich die Ankunft des Kaisers, denn er

bewegte sich mit einer wohlberechneten Langsamkeit, verweilte zu

Mantua, zu Tridcnt, zu Innsbruck und München, und dieß Alle«,

um voraus von der Lage der Angelegenheiten, den Verhältnissen der

Parteien und der Stimmung der Gemüther gegeneinander genau

unterrichtet zu weiden. Endlich am Vorabende des Frohnleichnam»

festes (15. Juni) hielt Carl V. seinen glänzenden Einzug in Augs

burg, und am 20, Juni wurde der Reichstag mit einem feierlichen

Hochamte eröffnet. In dem Versammlungssaale wurden nun den

Fürsten drei Propositionen gemacht, die erste wegen der Hilfe gegen

die Türken, die zweite wegen den Religionshändeln und die dritte

wegen anderen Sachen, das Reich belangend °).

Nach kurzer Berathung wurde beschlossen, daß die zweite Prä

position die erste in den Verhandlungen sein sollte, und es wurden

daher die protestantischen Stande aufgefordert, ihre betreffend«

Punkte einzugeben. Am 25. Juni geschah somit vor dem Kaiser,

den Fürsten und Ständen des Reiches im großen Saale der kaiser

lichen Pfalz in deutscher Sprache mit lauter kräftiger Stimme !m

Vorlesen der augsburgischen Confession. Diese Essenz der neuen

kirchlichen Lehre wurde in minder greller Form, als sie bisher von

den sogenannten Reformatoren in Schrift und Wort vorgetragen

wurde, zur Offenkunde gebracht: das allzu Anstößige in der Lehre

wurde weggelassen, dem minder Schroffen warf man ein täuschendes

Mäntelcin um und verweilte mit besonderer Vorliebe bei den mein

praktischen Behauptungen der Reformatoren, bei den Mißbrauchen,

die eher in die Augen fielen und nicht als Folge ungünstiger Feit-

Verhältnisse, sondern als aus dem Mark und Wesen der Kirche selbst

hervorgegangen dargestellt wurden. Dieser Kern „ncuchristlicher Weis

heit" ruhte in seinem positiven Theile auf dem Schwabacher Artikel,

wurde schon früher bearbeitet, in Augsburg noch erweitert, durch

Mclanthon mit der gefälligen Schminke des Humanismus übcr-

°> Winter, Gesch. der evangel. Lehre in Baiern. I, S, 269.

') tteni-Zii 8r>»Iatini Hnnale» L«lnlm»ti<>ui» oder Iahr«Bücher von

der Leloi-mktlnu l^ullisi-i, aus dessen Autographo ans Licht gestellet von Ernst

Salomon o^pli»,,, Leipzig 1718, 8°. S. 133.
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zogen und so als Glaubensnorm aufgestellt. Die Lehre Luther's

von der gänzlichen Vernichtung der geistigen Kräfte des Menschen

durch die Ursünde, des Verlustes der sittlichen Freiheit, des Men

schen gänzlicher Unaufgelegtheit zu guten Werken, von dem Papste

als dem Antichrist wurde weggelassen, und nur hie und da, unter

verdeckter Voraussetzung solcher Parodoxien, eine Folgerung gezogen ').

Der erste Eindruck dieser Confession war ein äußerst günstiger ;

Viele, die die Abweichungen der Lutheraner für ungleich wesentlicher,

schärfer und einschneidender gehalten hatten, horten nun ein Be

kenntnis;, das der Form nach so versöhnend, seinem Inhalte nach

größtentheils mit der katholischen Lehre übereinstimmend und zur

Verständigung ohne bedeutende Schwierigkeiten war. Daher kam es,

daß Herzog Wilhelm zu Eck äußerte: So Hab man ihm vor nicht

gesagt von dieser fachen und leere ^).

Eck, Faber, dann der Herzog Georg von Sachsen und der

Churfürst von Brandenburg gaben dem Kaiser den Ruth, mit Strenge

zu verfahren und alle Fürsten und Stände mit Gewalt anzuhalten,

das Wormser Edict in Ausführung zu bringen ^).

Allein die friedliche Gesinnung der meisten und einflußreichsten

geistlichen Fürsten, des päpstlichen Legaten, der kaiserlichen Räche

M des Kaisers selbst beanstandeten diesen Rath. Dagegen fand

ein anderer Vorschlag volle Billigung', nämlich, daß die Confession

') Vgl. Meuser in Dieringer's Zeitschrift S. 165.

2) 8p»I»tiu e. I. S. 140. Der Cardinal Lang soll sich geäußert haben:

Velleiu inis82m rell>l!n»t»n! , vellem Iibert»tsm in «idi« «t »lii» tr^äitiouibu»

e«««, et totum orälnem 8ie stare, 8e<l czuocl uuun öluüaLliu» 6ebe»t uo« rskor-

wäre omne» , lino e«t tui-bar« pneem, nne u«n «8t lereuäiiin, k°!-»Fiu«u-

tum epi»t. ^U3t. ^onae »ä ilartinuin I^utbernm , »r>u<l <3oor^iuni Oo«!«-

«tiuum uiztoria eoiuitinrum »nun 1530 ^u^u8we cLleblÄtolUM , l'rLNLoturti

1597, ^ol. II. p. 2U5". Sarpius, Historie des Tridentinischen Concilii mit des

D. Courayer Anmerkungen. Herausgegeben von Rambach, Halle 1761, I. S. 228.

Der Bischof von Augsburg soll gesagt haben: lila <zu»« rsoiwta »uut, ver«, »unt,

znllt pui» vesit»«, nnn p«»»iiii>i!8 Iutioi»ri. <üc>«Ie«tin «. I. p, 205. Diese

Aeußerungen mögen im Allgemeinen wahr sein, doch als die Bischöfe unter der Ver-

Neifterung da« Untirchliche herausfanden, sprachen sie in anderer Weise. „Bischoff

von Augsburg Hab im grossen Ausschuß, als die weltlichen Fürsten als Baiern und

Hertzog Jörg zu Sachsen, von der Religion vil hefftiger vnd ungeschickter, als die

geistlichen redeten, selbst vermeid," berichteten die Nürnberger Gesandten an ihren

Magistrat. Strobel, Miscellaneen, II. S. 36.

') De Wette, Luther'« Briefe, IV, 70; llorp.Nef. II. 141, 146, 154,175.
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mit wahrem Grund des Evangelii, der heil. Schrift und der Kir

chenlehrer widerlegt, die Widerlegung vorgelesen weiden und der

Kaiser sich vorbehalten sollte, daß die Protestanten feinem Ausspruche

sich fügen, oder, wenn nicht durch weitere gütliche Unterredung die

Spaltung beigelegt werden könne, Alles bis zur Berufung einer

allgemeinen Synode belassen müßten ').

Uebrigens wurde, durch die Schlußworte der Confession ver

anlaßt, den Protestanten die Frage vorgelegt, ob man es bei de?

eingereichten Artikeln bewenden lassen, oder noch andere vorbringen

wolle. Nach einigen Verhandlungen erklärten sie, es sei zwar noch

gar manches Mißbräuchliche, belangend die Lehre und das geistliche

Regiment; aber da die Such in Lieb und Gütigkeit sollte abgethan

werden, hätten sie nur ungefähr all die Lehrpuncte angegeben, welche

vornehmlich zur Seligkeit nothwendig seien, und von den Miß

bräuchen solche angemerkt, wodurch die Gewissen beschwert gewesen;

doch wollten sie mit den überantworteten Artikeln alle Ungewisse und

unrechte Lehren und Mißbräuche, die jenen und ihren Ursachen ent-

gegen seien, anmit widerfochten haben °).

Am 27. Juni wurde nun 20 katholischen Theologen die Aus

arbeitung der Confutationsschrift übergeben.

An ihrer Spitze stand Eck "). Es waren dieß Johann Fabn,

Augustin Marius, Conrad Wimpina, Cochläus, Paul Hang, Pro-

vincial des Prediger-Ordens, Andreas Stoß, Provincial der K»r-

theuser, Conrad Kollin, Prior des Prediger-Klosters in Köln, Bar

tholomäus Usinger, Johann Mensing, Johann Dittenberger, Johann

Burkard, Vicar des Prediger-Ordens; Hieronymus Montinus, Ge-

neralvicar des Bisthums Passau; Mathias Krctz, Peter Speisn,

Generalvicar des Bisthums Konstanz, Anrold von Wesalien, dn

Barfüßer Mednrdus, Augustin Thoma, Prediger in Regensburg,

Wolf Redorfer, Probst zu Stendal, und Augustin Gottelin, Priester

von Bremen ^).

°) Melanthon au Luther, vom 8. Juli ,530; «urp, u«l. II, 175.

') vui-p, ««l. II, 183—185.

") N»t »utein illnruiu »nw«iAn»nu8 Neeiu», dnnu» Nie vir. H,Iiorm»

8unt23, äiesrs» 8opui8tl>rulu Iliall-» e»»e, Brenz »N Mvconius, IU. Iuli1530,

«oi-p. «sl, II. p. 18U.

') Müller Ioh. Joachim, Historie von der Evangelischen Staubte Pro«

station und Appellation. Jena 1705, 4°. S. 655,
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Es wuide ihnen die größte Mäßigung zur Pflicht gemacht.

Allein die katholischen Theologen standen unter einem ganz anderen

Gesichtspunkte, als den die Politik anerkannte, sie betrachteten die

Confession als ein Werk arger Heuchelei und arbeiteten unter der

ungeheuren Gewalt der Eindrücke, welche Luther's Schriften und

Herausforderungen bleibend in ihnen zurückgelassen hatten, und die

sem entsprechend war ihre Antwort scharf, bitter und verletzend.

Schon am 13. Juli übergab Eck dem Kaiser die Widerlegung ') und

neun Beilagen, welche die weitere in der Widerlegung nicht berührte

Ketzerei der Secte zum Theil aufdeckten und zum Theil als schon

längst verdammt darstellten. In zweien dieser Beilagen, in der

zweiten und siebenten, war aus Luther's Schriften Alles zusammen

getragen, was seine Gegner Irriges darin gefunden hatten "). Eine

dritte stellte besonders jene Ketzereien der Reformatoren zusammen,

welche schon längst von den alten Concilien verdammt waren; in

drei anderen, in der vierten, fünften und sechsten, waren jene Irr-

tbümer Luther's ausgezogen, welche Papst Leo X. in seiner Bulle,

und die Universitäten Löwen und Paris bereits verdammt hatten.

In der ersten hatte Faber jene Stellen aus Luther's Schriften

gesammelt, in welchen er sich selbst widersprach. In der achten und

muten Beilage wurde dann dargelegt, wie viele abscheuliche Secten

<ms der Lutherischen bereits erwachsen seien, und welche greuliche,

entsetzliche und verfluchte Früchte das Lutherische Evangelium bereits

°) lüeeius cum zu» ouinmÄuipuIlltione exliibuit »u»tr»e eoule»8>nni» eou-

lutÄtinnem Imperator!. H^ee nonöum eti»m punIIentH e»t, «eä »näio »d »miui«,

>»»sum et pleuum eunvioii» »ei-ipwm e»«e. Melanthon an Luther, 14, Juli

!»30. Nui-p, Lef, II, 193,

'"> Als in einem Gespräche der vierzehn Ausschußmitglieder Eck au« des

Lochlaus' Schrift „Der siebenköpfige Luther" eine Stelle aus Luthers Schriften

dorgelefen, fahen die sieben Lutheraner sich an und schwiegen eine Weile. Melan

thon wurde roch und sprach: „Ich weiß, daß Luther dieß geschrieben." Da er aber

nicht« weiter beifügte, fragte der Chnrprinz Johann Friedrich : „Wann hat er denn

da« geschrieben? Vielleicht vor zehn Jahren?" Die Katholischen erklärten: „Was

dann? Da« ist uns genug, daß dieß feine Meinung sei!" Da sagten Brenz und

Schnepf von Zorn ergriffen : sie feien nicht hier , um Luther'« Schriften zu ver-

theidigen, fondern um ihr Betenntniß zu behaupten. — H artmann und Jäger,

Johann Brenz, Hamburg 1843, I, S. 258. — 0oolll»ei Xpnln^ik pro 8ec>.

Uw r«ßn«, Iiipziae ,534. 4«. ^ 45.
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getragen habe '). Diese Beilagen wurden der Confutatio deswegen

beigegeben, um über die wahre Lehre der Reformatoren authentisch

Aufschluß zu geben. Ein äußerst wunder Fleck der Confessio mid

berührt ').

Weil aber der Kaiser Friede und Eintracht wünschte, hielt er

es für gut, daß man gelinder antworte, mit Weglasfung dessen,

was die Prediger der Ncuchristen früher anders, als ihre Confessm

enthalte, gelehrt und geschrieben, wurde die Confutatio von d«

Kaiser und den katholischen Ständen zurückgewiesen ^). Cochlöiie

unternahm es nun auf Grund seiner drevi» responLio eine zweit!

Confutatio zu verfassen. Es geschah. Sie wurde aber der kaiserl,

Majestät nicht vorgelegt. Die zwanzig Confutatoren bearbeiteten

nun eine dritte Confutations-Formel, in welcher sie mehr dogm-

tisirend als polemisirend verfuhren. Da die Frage entstand, in

wessen Namen die öffentliche Vorlesung der Constitution stattfinden

sollte, und bestimmt wurde, sie sollte im Namen des Kaisers ge>

schehen, mußte die theologische Commission sich zu einer neuen Re

traktion verstehen und die Confutatio« umgestalten. So übergab ft

denn am 30. Juli die vierte Confutatio« dem Kaiser, der sie m

1. August den Bischöfen, Fürsten und übrigen katholischen RM

ständen zur Begutachtung communicirte. Da aber auch dieses M

>) 0oele8t!uu», e. I. n, p, 228. — 8pl>I»tiu, e, I, S. 145,- Nie

„brev>8 »ä »inFnI» punet» <üc>iifs»«io!ii3 ?lc>te»tÄ,ntinm kriueipum l««Mli«

^ußU8t»e privatim »eript» per ^.rnoläum Ver8«,Iieu»eiu et .lnÄliusm Ooc!>I»«ii»'

bei One!e«tiliu8 e. I. II, p. 284—243 darf mit der o»tlwlie» et yu»«i exte«

pullln«» !-L«z>un»!<> nicht verwechselt werden. Elftere ist eine private Arbeit, !H-

tere lluf kaiserlichen Befehl entstanden.

') Erbost schrieb Melanthon am 15. Juli an Luther: „»litto tibi «^

«ein «oriptorum, <zu»e »iiut exbibit» l?»e»2ri » llastri» aäver»»rii8, ubi viäebil,

«eelerllt« onnsilio lixi-iXo^i«« et «lin »cläi ennlutatioui, ut irritent unbi« m«i!»«'

tu<1i8»iu!ii!il <ü»e»»ri8 peetn». Ni8 »rtibu8 r>UAn»ut 8veuob»ut2e. 8i eontiiisslt,

ut rs«z>onäen<tuin »it, eZu proleetu remunerÄbor i»tn» nek»rio» ?irn8 «»ngiiiu!!»

HIIc>untie8 ^»n> lui 2pu<i <^u<>8äl>in iniu>i<:o8 ex illu ssre^e Leeiluio, uan po««M>

äieere, c>u»ntuin näli kbarizueiei «eei-Kitktem äeprebenäerim, Mbil »zuut, mlii!

meäitllntur , ui8i ut enueitent »äv«l8U8 N08 ?riueipe8, et impi» »rm» iuäu»»!

optimn Imverlltoi-i" (lüorp. Lel. II, p, 197); und am 27, Juli an ErasMi^

^!fun<zuÄM eraiu ereäituru» , t»ut»iu lerc>oi»in, tÄNt^iu 8aeviti»ul in bomiue»

eaäere ^»»«e, <^u»ut2in >u Leein et <zuibu8ä»ul eju8 ^reF»Iibu8 äsprebenäo,

e, !. p. 232,

^) Ln«bl»eu» äe »etiü et «cripti» ^lwtini I^utberi, e. I. p. 208.
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anstößige Stellen sich vorfanden, wurde sie den Theologen zurück

gegeben und nur zwei Tage Zeit bewilliget. Zum fünften Male

legten sie Hand an, und dieses Mal erhielt die Confutatio in ihrer

lateinischen und deutschen Gestalt vom Kaiser und den katholischen

Fürsten die Approbation und einen in ihrem Rathe beschlosseneu

Prolog und Epilog ').

Endlich am 3. August geschah die Vorlesung in demselben

Saale und auf gleiche Weise wie die der Confessio. Die Confutatio

Meßt sich genau an die Confession an und widerlegt solche Schritt

für Schritt. Die in den Artikeln I, NI, IV, V, VIII, IX, XVI,

XVII, XVIII und XIX enthaltenen Lehren wurden als durchaus

rechtgläubig erklärt; an den übrigen ergaben sich einige zum Theil

leicht zu beseitigende Ausstellungen, z. B. an Art. II die Definition

der Erbsünde, an Art. VI der Zusatz sola, an Art. VII ist ge

tadelt, wenn verstanden werden wolle, daß die Kirche nur aus Hei

ligen bestehe, an Art. X, daß die Transsubstantiation nicht unum

wunden ausgesprochen, und nicht gesagt ist, Christus sei in einer

jeden Gestalt mit Fleisch und Blut gegenwärtig; bei Art. XI wird

gewünscht, daß das Volk angehalten werde, jährlich wenigstens ein

mal und so viel möglich die einzelnen Sünden zu beichten ; an

Att, XII ist verworfen, daß die Protestanten nur zwei Theile der

Vuhe annehmen; an Art. XIII, daß nicht die sieben Sacramente

angegeben seien; an Art. XIV, daß man die nähere Bestimmung

des rits voolltus vermisse; bei Art. XV wird die unbefugte Ab

stellung der Ceremonien gerügt; in Art. XX wird die Verdienftlich-

keit der guten Werke behauptet, jedoch so, daß sie nur aus Christi

Verdienst und Gnade stießen; in Art. XXI wird die Anrufung der

Heiligen auch durch die Schrift gerechtfertiget. Die sieben Punkte

') Laemmer, die Vortridentinisch-Katholische Theologie de« Reformation«.

Zeitalters, Berlin 1858. 8°, S. 39—43. Melanchthon schrieb am 30. Juli 1530

an Veit Dietrich: „Leelu« Iii« äisbu» <zu«»tu« est npu6 »uum <zuenä»ii> »mi«im,

^»«»»lem p2«n« tertiam »eripti 8ni p»rtsm inäuxi«»«: »c »uzpioor praeeipua

likn Ulu»m«ut» ä«I«t« «s»e, Iio« e»t, iuzißuia iuen^»<:i» et »^eupb,»nti»» »tnli-

äi»«iii>»8. cinrp, L«l, II. 241, — Heber die verschiedenen Ausgaben der Oout'u.

t»Un Vgl.Beltlam,Litteiarische Abhandlungen, Halle 1781, 8», N.4, S.11S—158.

Die jüngste Ausgabe lieferte Kiefer: Die Augsburgische Confession au« Original

ausgaben, und ihre Widerlegung aus dem ächten Manuscripte gezogen. Regens-

bmg 1845. 8°.
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des zweiten Theilcs wurden sämmtlich verworfen, doch war der

Tadel sehr gemäßigt und die Vertheidigung der katholischen Infi«

tute und Einrichtungen nicht allein aus den Vätern, sondern auch

aus Schriftstellen geführt.

Von der Trefflichkeit dieser Confutatio zeugt hinlänglich die

unbändige Wuth, mit welcher sie von den Gegnern behandelt wurdet

Den Hauvtllütheil an deren Abfassung hatten Eck und Faber'!,

weßwegen Eck auch vom Kaiser für seine Mühe den höchsten BetiH

100 fl., zur Belohnung erhielt.

Man erzählt, Herzog Wilhelm von Bayern habe zu Eck bemeck

„es sei ihm viel anders über Luther's Lehre bemerkt worden, dem

er in ihrem Erkenntnis; gehört habe," und: „ihr habt mich auch

wohl vertröstet, daß ihre Lehre zu verlegen sei!" auf welchen Paft

Eck geantwortet: „Mit den Vätern getrauet ich's zu verlegen, al>n

nicht mit der Schrift." ')

Die erste Aeußerung des Herzogs ist nur eine Version in

bereits oben angeführten Bemerkung, die Aeußerung Eck's dllgegil

ist nichts Anderes als ein Ausspruch, den der Verfasser des Lc«

äeäolÄ,w8 unserem Theologen zehn Jahre früher in den Mund lO

Ein Blick aus die Confutatio, sowie auf die Schriften Eck's M

Haupt beweiset, daß Eck seinen Gegnern in der Uenntniß derb,«!,

Schrift nicht im Geringsten nachstand, und daß er die ReformMm

stets mit Schriftbcweiseu zu widerlegen suchte.

„^.uäi ^,po8t»,tu,," ruft Eck in Regensbnrg seinem HM-

gegncr Bucer zu, „non utitur Uclliu» forma loc^uenäi 8enntm»e

') Omni» <!ul!8L!'!z>tl> «!-»ut l^u«üI»il!L et I'»t!lilit«r «t ^«eillmoe. l!w

msntuin »»ue »tupi6i»»imum, ut puäe»t me rom»i»i unmiu!» , czunä in «n» «°

ßinus null oonquilllnt vir«», <zui »»Iwm pruä«ut«r «t c>rn»t« nobi» Ii3e«!>«

r«»pni><ler«nt, Brenz an Iseumann, 4. Aug. 1530, Onrp, Ilelorm, ll, p,.ii

— Ha«« liiit nr»t!oni» »»MIN», <zu»s <zunn<zu»m e»»et »troi, tllwen enm «»»

tui»tin «»»«t v»lcl» pueriliter »eript», mir» Ar»tul»tio »«eut» e»t leeti«»«»

HuIIu» ?»bri !!d«r «xt»< t»m insptu», «zun nnu »it ineptior dsee °»l><nt»U»

Melanthon an Luther, s. Aug. 1530, <:, I, p. ^53. — .Dan ich höre, es!«

ein lauter lauserey," Spalatin, <:, !. S. l49, — Plant, e, I. HI, I, S. 5«"l?,

^) 8«x tut!» »eptim»ni» Neeiu» «t ^»byr «!llbc>r»v«ruut in tlnunit»!!»«

nn»tr»e Oolll»l,»ic>ni» »äornÄuä», Melanthon an Myconius, 8. Aug. M

Onrp. liel, e. I. p, 2ß0.

') ^ÄUU», Hu^u«t» memorin .Innnnl« llnel« «t priueipi» eleotnn« ^'"

ui»«. I^in»i»e 1731. 8". p, 70.
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et katrum? <üur ei Hon resvoucleti» »6 8eririta 8ua 6e ?ri-

matu ?etri, äe poenitentia, äe saeriiieio mi88ae, äs ^ur^aterie,

lünmineutaria, v8«,Iluoruin 1 et 20, et ^AAei ^ro^>iietae, ».ä tot

Homilia» äe tern^nre, »llnoti», »Äeramenti», äeealo^o : eur non

aä «,11a multa l^nae eäiäi enntr» äi»riut»tionew LernenLeiu,

c^nae 6i8^utavi I^in»iae, <^uae Lacl».e, eontutationem item nrcli-

natioui» Lr«.näeniiur^eii8. 8olrl8 ille inäoetu» zirosiliit (^raiunia'

tieu8 HoFanäer, yueni tamen non insloete exeepi, uee innu-

manitei', ut mereliÄtur. 8eio c^uoä Wittenlier^ii ^aetarent

ante oonAresßnui I^ir»8ien8ern : NoKin8 erit inwar (üarlst^äio

et I.uääei'o, <^uia allesamt »uum ßcotum, Oe^am, ^liemllm eto.,

»t eoutr» illi ^rnkerent ^ußU8tinum, Ovpriannin. 8ecl <^uiä

äixit aä nie eatnnlieu» Dnx 6enl-Fiuß 8nxc>nine? Viäeo et

va» erlerre Nee1e8ia8tie(i8 Doetnre» et 8eriz>tura8 et pei-tinen-

tiu8, c^uain ll,civer8n,rin8 vestre», lzui ^aetlli»»nt »ntea, vu» 8o-

pnistain, et c^uoci 8anetu8 Doetore» non ieFei-iti»!" ') Allerdings

wurden die Schriftbeweise Eck's von seinen Gegnern nicht als bin

dend anerkannt. Doch wie konnten sie anders, da ja der Ausspruch

ihres Meisters : „Papist und Esel sei ein Ding, sie volu, sie^udeo,

»it pro ratione vnlunta» ," ihre Norm war. Uebrigens ist kein

Umstand aus dem Leben Eck's mit solcher Hartnäckigkeit festgehalten

worden, als dieser Ausspruch. Selbst in den Katechismen prangt

diese Anecdote, und der von der evangelischen Kreissyuode Duis

burg herausgegebene kleine „Katechismus über die Unterscheidung«-

lchreu der evangelisch-protestantischen und römisch-katholischen Kirche"

legt dieser Lüge sogar dogmatisches Gewicht bei "). Selbst im

Sommer i85? verkündigte noch ein protestantischer Prediger in

München von der Kanzel herab seinen Zuhörern diese Aeußerung

Eck's als ausgemachte historische Wahrheit und fügte noch mit Be

hagen die alte Lüge bei: „Und Herzog Wilhelm sprach dann: Da

sehe ich, daß die Protestanten in der Bibel stehen, wir aber

außerhalb."

>) LoKii ^puloßl», Iuß»I»w<lii 1542, 4", p, OI^II»,

') Binterim schrieb dagegen: Der Reichstag im Jahre 1530 und die Neu-

ßeiung de« Herzog« Wilhelm von Bayern und des Bischofs Christophoru« von

Stadion von Augsburg bezüglich der lutherischen Betenntnißschrist. Düsseldorf l844.

8». S. 48, — Vgl. Winter, <-, I. I, S. 273.
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Wäre es nicht an der Zeit, den Geschichtslügen den Abschied

zu geben?

Nach geschehener Vorlesung forderte der Kaiser die Prote

stanten auf, aller Zwietracht zu entsagen und in die Einheit der

katholischen Kirche zurückzutreten, und fügte die Drohung bei, sonst

müsse er handeln, wie er als Schirmvogt der Kirche im Gewissen

verpflichtet sei '). Allein umsonst. Die Protestanten verlangten ein?

Abschrift der Confutation, um sie reiflich überlegen und prüfen zu

können. Doch der Kaiser wollte sich in keine weiteren schriftlichen

Unterhandlungen einlassen. Auf beiden Seiten herrschte nun eine

gewaltige Spannung. Katholische Fürsten, besonders der Erzbischof

von Mainz, brachten neue Vorschlage zur gütlichen Beilegung des

Streites auf die Bahn. Ein Ausschuß von sechzehn katholischen

Gliedern trat zur Bcrathung zusammen, doch sein erstes Beisammen

sein war dergestalt stürmisch, daß sich eine verderbliche Entzweiung

selbst unter den katholischen Ständen befürchten ließ "). Da entwich

der Landgraf Philipp von Hessen heimlich aus der Stadt. Dieser

Umstand machte jede andere Leidenschaft verstummen, man erkannte

die Wichtigkeit einträchtigen Handelns, auch die Protestanten, um

jeden Verdacht der Zustimmung zu dem raschen Entschluß des Land

grafen abzulehnen, zeigten sich nachgiebiger.

Von beiden Seiten vereinigte man sich dahin, von jeder

Partei einige wenige der Sachen kundige und zum Frieden geneigt«

Personen zu verordnen, die von den streitigen Artikeln in Güte mit

einander handeln und eine Vergleichung der verschiedenen Meinungen

versuchen sollten. Zu diesem Zwecke sollte Eck die Confcssion der

Protestanten noch einmal durchsehen, über alle Artikel sein Bedenken

stellen und die Weise einer zulässigen Vereinigung in demselben an

geben. Es wurde nun ein Ausschuß von 14 Personen gebildet, der

von jeder Seite aus zwei Fürsten, zwei Rechtsgelehrten und drei

Theologen bestehen sollte. Eck protestirte gegen die Anwesenheit der

Fürsten, „sie wären eitel Narren" ').

Am 16. August Nachmittags 2 Uhr traten die von beiden

Seiten Gewählten zusammen. Es waren auf Seite der Katholiken:

>) Brenz an Isenmami, 4. Aug. 1530. 0olp. «elurm. °. l. p. 245.

') 8p2l»tiu, <:. I. S. 15«.

') Bericht der Gesandten von Nürnberg. <ü«l-p. «el. «, I. p. 273.
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der Herzog Heinrich von Braunschweig, nach dessen Abreise der Herzog

Georg von Sachsen, Bischof Christoph von Stadion zu Augsburg, der

Kanzler von Köln Bernhard von Hagen, der Kanzler von Baden

Vehus, Eck, Wimvinll und Cochläus; auf Seiten der Protestanten:

der Markgraf von Brandenburg, Herzog Ioh. Friedrich zu Sachsen,

Dr. Brück, Dr. Sebastian Heller, Mclanthon, Brenz und Schnepf.

Es wurde zuerst bestimmt, unter welchen Bedingungen die

Unterredung zu halten sei, und unter Anderm angenommen, daß

nur Eck und Melanthoii allein mit einander reden und disvutiren '),

und dann die Augsburger Confession Artikel für Artikel durchgegangen

werden sollte.

Bei der ersten Unterredung am 16. und 17. August über die

Lehrartikel der Confession ergab es sich, daß unter den 21 darin

enthaltenen Artikeln 15 als rechtgläubig augenommen, 3 zurückge

wiesen und nur bei 3 thcilweise Differenzen obwalteten. Der erste

Artikel von der Dreieinigkeit wurde angenommen. In dem zweiten

Artikel von der Erbsünde lehrten die Protestanten, daß in der Erb

sünde nicht nur die dem Menschen angcborne Unfähigkeit zu allem

geistlich Guten, sondern auch seine natürliche Neigung und Lust zum

Bösen enthalten sei, und erklärten ausdrücklich, daß sie wahrhaftig

und im eigentlichen Sinne Sünde und verdammend sei. Eck erklärte,

daß dieser Artikel in der Hauptsache richtig sei, nur in der Defini

tion habe er einen Mangel, weil diese auch die Bcgierlichkeit eine

Erbsünde nenne, denn das Süudliche werde ja durch die Taufe hin-

weggenommcn; Mclanthon erläuterte nun, daß die im Getauften

zurückbleibende böse Lust nicht wahrhaft Sünde, diese vielmehr und

die Schuld durch die Taufe hinweggenommen sei. Eck gab auch zu,

daß das materiale peeoati bleibe ^).

Der dritte Artikel vou beiden Naturen in Christo wurde an

genommen.

Bei dem vierten (von dem Glauben) und dem sechsten Artikel

(von den guten Werken) drehte sich der Streit um die Frage, ob

') Bericht der Gesandten vou Nürnberg, °. I, p. 287.

^) 8p»I»ti», o. I, p. 159—160. — vi»<:nrä»b»llt »utem ä« äeüuitioQL

peoeati ni-i^in»!!», I^utd«!-aui »u»iu »euwutiLni uo»tr»e euniulmimts« <3ix«?uut:

?seo»tn«! oi°i^iullle e»»e e»r«uti«,ii! original!» juztiti«,«, «usus 8«u« peeo»ti eulp»

tollst!!? per Laptisiuiiiu , lome» »utem «t Ul>u<:upi80«uti» in bumine d«,pti«»t<>

lLm»lle«,t, Bericht der Katholiken an den Kaiser. — Loelsntiuu» <:. I, III. p. 42.
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der Glaube allein die Ursache oder die caus», instrumentÄli» der

Begnadigung eines Menschen bei Gott sei, oder ob auch seine Werkt

dabei in Betrachtung kamen und ihm in einem gewissen Sinne ein

Verdienst bei Gott machen könnten?

Eck sagte, der Glaube, der durch die Liebe wirke, mache ge

recht, das msriwiu sei nichts anderes als ßi-atia äsi, kein Weil

sei „an Im selbs verdienstlich, sondern die Gnade Gottes sei an;»

sehen." Wimpina fügte bei, wenn die Werke aus unserem Will»

ohne die göttliche Gnade geschehen, so seien sie ohne Verdieich

Melanthon entgegnete, daß „sola üäe» ^ustitioii-S, daß allein der

Glaube und hertzlich vertrawenn auff Gottes Gnad, umb Christus

willen, fromm und gerecht vor Gott mache." Eck bemerkte, daß der

Ausdruck, der Glaube allein mache gerecht, zu vielen groben Miß

verständnissen führe, weil ja nur die Liebe, und mehr die Liebe als

der Glaube gerecht mache. Zur Vergebung der Sünde gehöre

Gottes Gnade, der Glaube und die göttliche Liebe.

Melanthon: Die Vergebung der Sünden erlange man i»

folgender Weise: Das Her; müsse zuerst erschrecken, dann erhaltet

den Glauben und Gottes Liebe, den Trost könne es auch fühle».

Eck: Die Sünde sei eine Verhaftung Gottes. „Drumb M

die sunde durch die Liebe vergeben werden," tiäe« sei rlraesu^o

situin ^ustitioatinnik und nicht snstiti».

Brenz: Das Wort »uln. sei nicht zu verwerfen, denn das

Wort sola haben Ambrosius und Hilarius auch gebraucht und sei

aus Paulus gezogen, es sei auch nicht 60 «psridus lo^is ^uäaiu?

geredet. Das Wort »ula stehe allein wider die mei-ita.

Eck: Es sei ä« «perikus le^is ^uäaieae geredet, denn i«

zum Christenthume betehrten Juden hätten es dafür gehalten, mch

das Mosaische Ceremoniengesetz zu erfüllen.

Melanthon führte Worte Pauli an die Ephesier an: IM

»alvati S8tl8.

Eck stellte die katholische Lehre kurz und bündig mit de»

Worten dar: Der Mensch werde gerecht durch die göttliche Gnadl

vermittelst des Glaubens, des Wortes und der Sacramente. Die

Protestanten nahmen nun diese Fassung an '). Sic räumten ferner

') 8p»I»tiu, «. I, p. 161—166. — Oum 6« üä« ^u»tiLe»llte »^»r«t!ii,

uolniluu» uämitteie. Hu» »ul» üä« ju»tiü«»li, n,ui» iä Hpa»WIu» ^»oobu« c>ua<z>>t
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ein, daß der Wiedergeborne gute Wcrke thuu müsse, aber zur An

nahme, daß diese auch verdienstlich seien, konnten sie nicht bestimmt

werden. Als bei diesen Debatten die Protestanten immer das Wort

sola im Munde führten, parodirte Eck solches mit den Worten:

„man solle die Sohlen eine Weile zum Schuster hinschicken!" ') —

„So unverschemt," sagt Svalatin, „hat Doctor Eck durften redenn

vor obbemelten vier Fürsten als gegebene» Comissarien und Vevel-

hllbern." Es war dieß allerdings ein ziemlich wohlfeiler Witz, doch

hätte man ihn nicht übler aufnehmen sollen, als Luthcr's Ueber-

setzung der Worte der Bulle In lüoena äomini mit: des Herrn

Abentfrcssen «).

Der fünfte Artikel äe verdi et saeraiueiitoimiu Ninisterio

wurde angenommen.

Bei dem siebenten Artikel äs sedegia stieß sich Eck an der

Anschauung der Protestanten, daß die Kirche eine Versammlung von

lauter Heiligen und Frommen sei. Er bemerkte, die Kirche sei wohl

schön, und doch schwarz, als ä« vir^iuidn» und pisoibu», und schlug

vor statt »anotornin „sanetÄin" zu setzen. Es wurde nun ange-

uon »ämittit, Ulla« eoneuräntum e»t: ut äie»tnr: Ha» üäe ^u«tiüe»ri, Led HON

»«I» üäe, <^ui» 16 null» »eriptur» liebet, »eä pntiu» eontrgrium, Nmi»»» itaizue

vo«e 8nl» eouec>rä»tum e»t, <zuc«I M»tiüe2tic> »eu r«mi»»!c> peueatorum L»t per

zrzti^m ^r»tum f»eieutem et üäem formaliter, per verbum et 8»or»meutum

ii>«tlllmeiit«Il»el. Bericht der Katholiken an den Kaiser, e. I. — <Ü2viII»d2tur

ücciu», schrieb Melanthon am 22, August an Luther, Nomen 8ol», eum äioi.

mu«, »o!» üäe ^u»tiüe»ri Kumiue», necsue t»meu rem äamn»b»t, »ed 6ie«b»t

imperito» oüeuäi. Ifaiii eoe^i eum lzteri, reete tribui » ual>i» Hu»titi»m üäei.

Voluit t»men uo» it» »eribere, c>uoä ^'u»tiüeemur per ^r»tiam et 2ä«m: uoii

repu^u^vi , »eä ille »tultu» uou iutelli^it voekoulum ^r»ti»e. <üurp. lielorm.

II. p, 299, — Luther antwortete: 8eribi» üoeium » te eo»etum e»»e l»teri, Hu»

86« ^,i»tiüe»ri, utiuam eoe^i»»e» eum nun meutiri. 8ei!I<:et Loci»» Kltetur M-

«tleillm e»»e üäei, »«cl Interim ?»p»tu» »oomiii»tioue» umne» äeteuäit, oeeiäit,

per»e<zultur, ä»mu»t Kaue äoetriii»m üäei prol«»»o», neeöum poenitet, »e6

perzit. I6em f»eit tot» p»r» »<Iver»»riorum, et eum In» (»i (?uri»to pl»oet) eou-

äitione» eoneorälae c>u»erite, et lru»tr» I«il>or»t«, 6c>nee IUI neeHziniie »Ii<zu»

p!»u»um iu?eni»ut, <^uo uo» obrunut. Ooele»tinu», e. I. p. 50>>.

') 8p»I»tiu, o. I, p, 163. — Loci! Ileplie», ^ol. 43». — 6ooül»eu»

äe »eti» et »eripti» il. I^utberi, e. I, p. 215,

') Bulla Eena domini: da« ist: die bulla vom Abentfressen des allerheyli»

giften Hern des Bapst«. Wittenberg 1522, 4°.

0eft, Nieitelj. f. lath. Theol. I. 35
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nommen, daß in der Kirche auf Erden nicht bloß Heilige, sondern

auch Böse und Sünder seien ').

Der achte Artikel äe Ministerin rnalornin in Noolesia wurde

dahin abgeändert, daß auch die schlechten Priester giltig die San»-

mente verwalten können ').

Artikel IX 60 nnntismo wurde als giltig angenommen.

In dem X. Artikel äo vonoradili 8aoi-ainsnto NucnariZtize

wurde durch den Zusatz: „Christus sei wahrhaft und wesentlich ge

genwärtig" jede Differenz beseitiget ').

Artikel XI clo C!onls88inne wurde auf eine weitere Abthei

lung verwiesen; Eck bemerkte nur, daß er in der Hauptsache mit

der Kirche einhellig sei. Jene Sünde, welche man nicht wisse, dürfe

man nicht beichten ^).

Ueber Artikel XII äe partidu» paenitentiat' entspann sich

eine längere Debatte.

Eck: Man sei hier wohl nicht in der Sache, sondern nur in

den Ausdrücken mißhellig. Die Differenz bestehe darin, daß dn

Glaube mit eingemengt, daß der Glaube ein Theil der Buße ser

fcrners halte er die nlltiktaotio, die Flüchte und Folge der Bch

für nothweudig,

Melanthou: Er habe das Wort Glaube deßwegen hinzu

gesetzt, weil es die Weise der Ponitcnz und der Buße sei, doh nm

erstlich vor den Sünden erschrecke, und dann, daß man wider«

den Glauben und herzliche Zuversicht zu Gottes Gnade und Borni-

herzigkeit erwische, wie es mit David geschehen sei.

Eck: Trotz diesem sei man in der Sache nicht mißhellig °),

°) 8pül litiu, e. I. p, 166. — Oollec>rä»nt et t'»teuwr in üeelesi» e»

in b»u vita nun »oluiu »aneto», »eä etium n>»In» et peeentere«. Belicht tll

Katholiken, e, l, p, 43>>.

^) donüaläüiil, <^uuä eti»m mali po»»unt aäniinistrHie »uerumeütü, e!

reete 62wu»nt Non»ti»t»« et »imile», <zui ne<z»t«li!t Heere uti miuizteliu m«I<>'

rum in eeolesi». Bericht, e. I.

') 8p2l»tiu, 0. !. zi. 167, — Ooneoiäaut, <zuoä eoiM» et «U8»«

vniuini vere u<I«unt, et pro melinri äeelar»tio»e »ääitum e»t, vere et lellü«,

teuwuiee wensentlich. Bericht, e, I

') 8p»I»till, e. I.

^) 8p»I»tin, e. I. p. 167 u. !68.
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Den Kern des Ganzen bildete die ^atisiaotio. Eck erklärte

unter der 8«,ti»taotio jene Frucht der Buße, durch welche sich die

Aufrichtigkeit der Buße zeigen müsse, sie sei nöthig, um die Er-

lllssung der Strafe zu erlangen. Die Protestanten wollten dieß nicht

einräumen. Eck distinguirte selbst noch zwischen Erlassung der Strafe

und Erlassung der Schuld. Nach längerem Unterhandeln, wobei

Eck und Melanthon bisweilen hitzig gegen einander sein wollten,

llber durch die Fürsten stets wieder besänftiget wurden '), vereinigte

man sich dahin, daß zu der Buße drei Stücke gehörten: Reue,

Beicht und Genugthuung, und daß die Schuld der Sünde nur um

Christi willen und aus Gnade vergeben werde. Daß aber die Ge

nugthuung nothwendig sei zum Nachlaß der Strafe, wollten die

Protestanten durchaus nicht zugeben ').

Dieß war das Ergebniß der Verhandlungen des 16. August.

Am 1?. August weigerten sich die Katholiken, Svalatin ferner

hin als Notar zu benützen, und verlangten für ihren Theil Faber.

Als dieß den Protestanten nicht genehm war, mußte auch Svalatin

austreten ^).

Artikel XIII—XVII boten wenig Stoff der Unterhandlung

dar; bei Artikel XVIII äs lidro »rditria vereinigte man sich, daß

der Wille des Menschen frei fei, aber der Mensch ohne die Gnade

Gottes nicht gerechtfertiget werde ").

Beim XX. Artikel äe liäe st o^eridus kam man nberein, daß

die guten Werke zum Heile nothwendig, und dem Herrn, wenn sie

') Bericht der Gesandten det Reichsstadt Nürnberg an ihren Magistrat,

»«IN 17. Aug. 1530, dorp. «et. II. p. 288.

') ?08t lonss»!!! äiseeptatiuuein ooueoräarunt Iwbigcnm in ü»e<: verd»:

lluu reLU8»ii>e8 tr«8 parte» pneuiteutiae pouere, »eilioet oentritiouem , au«e

«i^niüe»t terror«8 Iu<:u8»o8 eoi>8eieutl»e, »Auito peoeato. Oaute»«innem , »«6 in

b»e parte re«pieere oportet »d8alutiuu»m, et illi oreuere. Ifon «nim reunttitur

peeoatuui, ui»i oreäatur, auu«! propter meritum p»»»ioui» <ül>ri»ti remitt»tur.

^erti» p»r« «8t 8»ti»l»otio, vicielieet «lißni kruetii» poeniteutl»e, 8«6 propter

»»ti8saetioue8 euueoräiter 8eutiuiU8, uon remltt! peee»t» auo»<! eulpam. Verum

äe doo nonämn eouvenit, ntrum neee88»ri»e «iut zntizlaetione» aä ren>i88>ouein

peeo»ti guullä pnenam. Bericht der Katholiken an den Kaiser, e. l.

') 8p»I»tin, e, I. p. 1L8. — Bericht der Gesandten von Nürnberg an

den Magistrat, dorp. «el, II. p. 291.

^) dnnenrännt, <znoä liberuiu »rditrinm d»l>et Komo, 8eä 8!ne zrati»

Nei ^U8tiüe»tioueii> nperari uon pot«8t. Bericht der Katholiken an den Kaiser, e. !,

35»
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aus dem Glauben und der Gnade entstünden, angenehm seien. Ueber

den Punkt dagegen, daß die guten Werte auch verdienstlich seien,

konnte Eck keine Vereinigung erzielen '); in dem XXI. Artikel äe

oulw ßanetorniu vereinigte man sich, daß sämmtliche Engel und

Heilige für uns bitten, daß das Andenken und die Feste der Hei

ligen fromm und gebührend zu begehen seien. Dagegen blieben die

Protestanten noch zweifelhaft und zwar wegen den vielen Miß

brauchen und weil keine ausdrückliche Schriftstelle vorliege, ob mm

die Anrufung der Heiligen gestatten könne °),

Um die Anrufung der Heiligen schon aus dem A. T. zu verthei-

digcn, berief sich Eck auf <3en. 48, 16 : et invocetur nomen memn

super r>usro8 istos. Brenz und Mclanthon forderten einen klaren

Schriftbcweis , Cochläus erklärte, es sei keiner vorhanden, weil die

Heiligen damals noch nicht im Himmel, sondern in der Vorhölle

gewesen seien. Der anwesende Churprinz von Sachsen soll nun zu

Eck gesagt haben : „Da habt ihr euren Spruch verantwortet, den ihr

aus dem Alten Testament vorgebracht."

Dieß war das Ergebniß der Unterhandlungen des 17. August,

Am 18. August war Gegenstand der Berathung, wie und uiij

welche Weise die Unterhandlungen über die folgenden Artikel ge

schehen sollten. Die Debatte war heftig, Eck's Eifer wurde durch

den Herzog Georg von Sachsen stets in den Schranken der Mäßi

gung gehalten ').

Am 19. und 20. August waren die Unterhandlungen äußerst

wichtig. Eck bewies eine außerordentliche Mäßigung und Nachgiebig-

") Oonoulä»llt ii! I>NL, <zu«ä onurte»t no» bou» Oper» t»eere, quoä «ml

»ä »»lutein ueee»»»i'i», üt uu«6 oner» bona, <^u»e ex 66« et Ai°»ti» tmut.

»nnriine Den nl»<:«»llt, et nuoä ex nroini»»iaue Hei reinunerentur. (^»eteium

»u oper» nn»tr» »int mental!» et auuä in ei» enutiäenäuiu «it, non eoueuläont.

Bericht, e, I. p. 44,

') Oolleolällut prima, <zuoä uinue» 8»uuti et ^n^eli in eoelo »n»6 Dem»

pro uobi» intereeäaut, 8eeunäo, <zuoä 8»netaruili memc>ri»e et lezt», in czmbus

Oeum N!°2mu» , ut nnbi» iuter<:e»«ic>ne« 8»netuluiii pi-c>«int, nie et l-eete o!»«el-

v»ntur. ^n vero 8»neti 2 nobi» invueanäi »int, neu »»ti» enneur^ut , 6icllu!

uuiäem »e i<i nun p> nuibere, «um »utein »eriptur» nun äoee.'lt iuvc>e»re 8lm<:w5,

ip»i nolunt invoenre, tum uui» »eriptur» nun äoeet, tum <zui» »Ku«u« nerieu-

lc>»u» in»i» viäetur. Bericht, e. I.

') Bericht der Gesandten von Nürnberg an de« Senat, 19. Aug. I53s,

(!c>rp. «el <:, I p. 291,
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keit. Er bewilligte, natürlich mit Zustimmung des Papstes, den Ge

brauch des Kelches unter denselben Bedingungen, welche das Concil

von Basel für die Böhmen festgesetzt hatte, nämlich 1. daß der

Kelch gereicht werde, wo dieß bereits geschehen sei, 2. nach voraus

gegangener Beicht, 3. unter Belehrung und Bekenntniß, daß Christus

die beiden Gestalten zu empfangen nicht geboten habe, 4. daß man

unter einer Gestalt den ganzen Christus ebenso empfange, wie unter

beiden, 5. daß der nicht sündige, der nur eine Gestalt empfange,

6. daß es einem Jeden freistehen müsse, auch unter einer Gestalt

zu communiciren, und 7. daß beide Gestalten nur in der Kirche ge

reicht werden sollen ').

Melanthon erkannte an, daß der ganze Leib unter der Gestalt

des Brodes sei, sprach nur von der Einsetzung, nicht aber von

einem Gebote Christi, und behauptete, das Volk sei nur zu unter

richten, daß es recht sei, beide Gestalten zu empfangen, übrigens sei

es Niemandem zu verwehren, nur eine Gestalt zu nehmen. Nur

wollte er nicht zugeben, daß die Prediger das Volk unterrichten

sollten, es sei gleichgiltig, ob es das Sacrament unter einer oder

unter beiden Gestalten empfangen würde ").

In der Frage über den Cölibat war Eck bereit, zu bewilligen,

daß man die verheirathcten Priester unter der Bedingung dulden

wolle, daß keiner mehr von jetzt an sich vereheliche und die Verehe

lichten nur mit päpstlicher Dispens im priesterlichen Amte und

Bezug der Pfründen belassen werden sollten; das nächste allgemeine

Concil möge dann entscheiden, ob Verheiratete überhaupt zum

priesterlichen Stande aufzunehmen seien, wie es in der ersten Kirche

etliche Jahrhundert im Brauch gewesen. Allein Melanthon wollte

das nicht als Gnade annehmen, was er als Recht betrachtete, noch

weniger wollte er es auf die Entscheidung des künftigen Concils

>) Ooelegtiuu«, e, I, p. 44>>. — veiuäs veutuiu e»t, schrieb Melan»

thon llM 22, August an Luther, »ä uti-aiixzue «peclem. 2ie (Leoiu») in»xim»

onuteutioue eouatuZ e»t vgteuäere, uunä uon »it nr»eoevtnni 8um«rs ut!°»ni<^ue

«peeiem. sentit Nr»«»« iu<!i3el«U8 s«8s, 8umere un»iu 2Ut »mb»», Dt »i uae«:

Hneei-eluu», libeuter er»t nuk!» Lnueezzulu» utr»iu<^ue 8z>euleiu, üzo nun potui

b»«<! leoipere , et t»iuen exe>i»»vi n<>», <zui l>»<:teuu» errol« uü»m »umgei'Ullt,

vc>eitel»b»lltni euim tot»m » uuniü Noele»!»!» ä»mu»ri, Huiä tidi viäetui-?

vorp. llel, e. I, p, 300.

') 0uele8tinu», «. I,
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ankommen lassen, ob die Prädicanten ihre Weiber behalten dürften,

weil dieß ein Geständniß wäre, daß ihre Heirathcn bis jetzt unrecht

mäßig gewesen ').

So wie hier war auch über die Messe keine Vereinigung zu

erzielen. Dieß hatte Eck übrigens schon vorausgesehen, da er in

seinem „Bedenken" den Artikel von der Messe unter diejenigen ge

zählt hatte, die schwerlich eine Vereinigung gewähren würden ^)-

Eck gab sich alle Mühe, den Wahn zu bekämpfen, als ob die Messe

ein anderes, neues, den Kreuztod Christi beeinträchtigendes Opfei

sei; wie Christus im A. T., erklärte er, nFuraliter und t^nios ge>

opfert worden, so werde jetzt das »aorinoinin oder Opfer der Messe

als ein ru^stLi-ials oder in in^sterü» et rer>rn.«8enti>,tivniii, d. i.

als ein sacramentlich und wiedergedächtlich Opfer täglich in der

Kirche geübt zur Erinnerung und Gedächtniß des Leidens und

Sterbens Christi. Melanthon blieb dabei, die Messe werde mit

ihren Substantialen, mit den gewohnlichen Ceremonien, in den übli

chen Kirchenkleidern und nach Christi Einsetzung ehrlich gehalten,

und verwarf die Privatmesse und den Canon, weil man es zm

Todsünde machen wolle, wenn man den Canon ausließe, und dann,

daß die Heiligen darin angerufen würden. Eck entgegnete zwar, daß

wenigstens im Canon selbst kein Wort davon stünde, und daß die

Heiligen im Canon nicht angerufen, sondern nur ihrer gedacht würde.

Allein umsonst.

Dagegen wurde Eck mit Melanthon über das Beichtwesen

einig, denn letzterer äußerte, er hätte nie daran gedacht, die Beicht

abzuschaffen, nur legte er derselben keine innere Notwendigkeit bei,

sondern faßte nur die mehr menschlichen, untergeordneten Momente,

Rath, Trost, Beruhigung :c,, in's Auge. Eck erklärte auch, daß dein

Reuigen auch die ohne seine Schuld vergessenen Sünden nachgelassen

würden. Melanthon erklärte nun seine Bereitwilligkeit, das Volt

zu einem speciellen Sündenbekenntnisse anzuhalten.

In Betreff der Ceremonien war Melanthon bereit, alle ge

meinen äußeren Ceremonien mit der übrigen Kirche gleichförmig zu

halten, nur dürfe diesen leine innere Notwendigkeit zugeschrieben

und das Wesen der Religion nicht darein gesetzt werden. Die Länge

') Oo«Ie»tiuus, c I. p, 46».

') doelsstiüu«, <:. I, p, 37».
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der von der Kirche verordneten vierzigtägigen Fasten fand er zweck

los und beschwerlich, und wünschte daher, daß sie entweder abgekürzt

oder doch auf eine andere Zeit des Jahres verlegt werden möchte,

aber erbot sich dabei, die gewöhnliche Fasten des Freitags und

Samstags, die vier Quatember, die Vorabende von Weihnachten,

Pfingsten, Johann Baptist und Allerheiligen zu halten, auch wäh

rend der vierzigtägigen Fasten wenigstens den öffentlichen Verkauf

des Fleisches unter seinen Glaubensgenossen nicht zu gestatten, und

übcrdieß dafür zu sorgen, daß während dieser Zeit der übrige Got

tesdienst ans völlig gleiche Weise in den protestantischen wie in den

katholischen Kirchen gehalten werden sollte. Dieß sollte auch an

allen Feiertagen in Ansehung der Officien, Lcctionen, Gesänge und

Litaneien geschehen, welche von der Kirche vorgeschrieben seien. Von

den Feiertagen nahm er nebst den Sonntagen an: Weihnachten,

das Fest des Stephanus, des heil. Johann Evangelist, Beschneidung

Christi, Charfreitag, Ostern mit zwei oder drei Tagen, Himmelfahrt

Christi, Pfingsten mit zwei oder drei Tagen, die vorzüglichsten

Frauenfeste und das Fest aller Apostel,

Auch die Litanei in der Bittwoche behielt er bei.

Bei dem Klosterwesen schlug Eck vor, daß alle noch nicht ein

gegangenen Klöster in den Ländern der Protestanten bei ihrem Got

tesdienste und Ordensregeln gelassen, ihren Ordensobern die völlige

Jurisdiction über sie nach dem Inhalte ihrer Statuten erhalten,

und diese selbst an Ausübung der Disciplin gegen solche, welche

ohne Erlaubniß aus den Klöstern ausgetreten seien, nicht gehindert

werden sollten, daß kein Fürst ausgetretene Mönche in seinem Ge

biete dulden, daß die schon ledigen Klöster wieder mit Mönchen und

Nonnen besetzt und bis dahin die Güter und Einkünfte solcher

Klöster nicht von dem Landesherr«, sondern von dem nächstgelegenen

Prälaten administrirt werden sollten. Melanthon machte bedeutende

Zugeständnisse, er wolle die noch bestehenden Klöster in Ausübung

des katholischen Cultus nicht behindern, sie vielmehr gegen Gewalt

schützen, aber auch die Freiheit der Einzelnen im Austreten nicht

beschränken; von dem Vermögen der aufgehobenen Kloster wolle er

nur dasjenige zurücklegen und der Verfügung des Concils über

lassen, was nach Abzug der Unterstützungsgelder der Ausgetretenen

und der Unterhaltung der Prediger, Pfarrer und Schulen, wenn

vordem die Klöster diese zu bestellen hatten, übrig bleibe.
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Die bischöfliche Iurisdictionsgewalt wollte er in ihrem ganzen

Umfange anerkennen ').

Ueber den Erfolg der Verhandlungen erstattete Eck am 2! . Aug.

Bericht an den Kaiser , dem die von Seiten Melanthon's am

22. Aug. dagegen eingereichte Relation nur in unwesentlichen Aus

drücken widersprach ^).

Nun wollte man noch das letzte Mittel einer friedlichen Aus

gleichung versuchen und es sollte deßhalb ein noch engerer Ausschuß

über die bis jetzt unausgeglichenen Puncte verhandeln. Dieser Aus

schuß bestand aus sechs Mitgliedern: Eck, den Kanzlern von Köln,

Baden, Pontanus, Heller und Melanthon ^).

Am 24. August begann dieser Vergleichungs- Ausschuß seine

Thätigkeit.

Allein Eck und Melanthon gaben nur dem bisher Verhan

delten die schärfste Umgranzung; Eck verlangte, die Protestanten

sollten Predigen, der Gebrauch einer Gestalt sei nicht unrecht, uno

anerkennen, daß der Geistliche den Gläubigen nach ihrem Begehren

entweder eine oder beide Gestalten reichen dürfe *).

Beides wurde von Melanthon auf das Bestimmteste ver

weigert.

Eck forderte die Belassung des Canons und die GestattunZ

der Priuatmessen; Melanthon verweigerte Beides.

Eck schlug vor, den Punkt wegen Application der Messe bis

zu dem allgemeinen Concil suspendirt zu lassen; Melanthon wollte

dagegen diese Suspension auch auf den Canon und die Privatmessen

ausgedehnt wissen.

Hinsichtlich der Priesterehe bemerkte Eck, es sei wohl gegen

die Schrift, die Ehe zu verbieten, aber die Geistlichen hätten bei

>) Oo«I«»tinn», e, I, p, 45»—47».

') 0««I«»tinu», e. I, p. 47>>—48>>.

^ 0nrp, It«l. , o. I. p. 3l2 et 313.

') Voluut ut t»te»n>ul, belichtete Melanthon am 29. August an Luthei,

ne<zue »ument«», uec^ue poi-li^euts» »Iteram 8»ei-»meuti p»rt«in p«oo»r«, M»

«xcu»2vimii» »umeM«», ä« pulli^entibu» l>2«!-«t «8. 8?noäu» L»silLei!»i» !>»<:

onuäitiou« eou<:e»»it Lnuemi» integrum 8»<!s2meiltiim, »i tHterentui, leet« p««e

uu»m »llmi »o ä»ri. H-uic: eonfessionem «t » uodi» oupiunt «xtorquor«. üeciu»

mc^uit, »« !6«>o iHbolllre, qui» uun no»»int vul^u» i^tinere in otLoio, ui«i el

uo» liberemu» vul^i «<>ii»Li«iiti»» äs Flielameuw, Lorp, L«l., o. 1. p. 327,
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der Ordination und die Ordensleute bei der Einkleidung freiwillig

darauf verzichtet; man könne nicht Keuschheit gebieten, aber von

dem, der aus freien Stücken sie angelobt, Erfüllung des Gelübdes

fordern; Keiner der Ordinirten habe bei Uebernahme des Priester

amtes sich ausbedungen, ein Weib nehmen zu dürfen, für den Fall,

daß er Keuschheit nicht halten könne; es sei ein schlechter Grund,

wenn die Priester sagten, sie hätten nicht Gnade der Keuschheit:

wie es scheine, bemühen sie sich auch wenig, sie zu erlangen, denn

sie wollten schlemmen, prassen, Wohlleben, zu Tanze gehen und guter

Dinge sein, statt sich zu casteien, sich in die Dorne zu werfen und

dem Studium obzuliegen ; die Priester seien Menschen und nicht Engel,

darum werde es auch nicht so rein bei allen zugehen; aber die

Kirche thue ihre Pflicht, wenn sie öffentliches Aergerniß und Sünde

strafe; mache man aber geltend, es sei unmöglich, so viele keusche

Priester zu erhalten, als die Kirche bedürfe, so möge man auch be

denken, daß kaum Einer die Gabe der Enthaltung sich zutrauen

werde, wenn er wisse, daß ihm der Ehestand frei sei; dem größeren

Thcile der Christenheit und der Stände sei aber ein beweibter Clerus

ein Abscheu ; nach der protestantischen Exegese der Stelle : der Bischof

soll eines Weibes Mann sein, dürften nur Verheirathete, nicht aber

Lhelose in den Priesterstand aufgenommen werden.

Melanthon entgegnete: Als die Priester die Keuschheits-

gclübde abgelegt, hätten sie nicht gewußt, daß Niemand ein solches

Gelöbniß fordern und sie dasselbe nicht halten könnten; von Wohl

leben und Tanzen ihrer Geistlichen wüßten sie nichts ; wenn übrigens

auch die Prediger in etlichen Versammlungen tanzten, und im Guten

und Ehrbaren mit anderen Leuten fröhlich wären, so liege darin

nichts Unrechtes, wohl aber sei es am hellen Tag, daß die katho

lischen Geistlichen größtentheils in öffentlicher Hurerei, Ehebruch und

dergleichen Unzucht lägen und ganz und gar vom Studio abge

kommen seien ; hätten auch Etliche an das Sprichwort sich gehalten :

«i uon oaste, tamsu oante, so sei es doch beschwerlich, daß

ihnen durch das Verbot der Ehe Ursache gegeben worden zu

heimlicher Unzucht; sie hatten wohl diese Sünden immer gebeichtet

und seien davon absolvirt worden, aber ohne Reue und Besserung,

wodurch sie dann sich selbst und den Beichtvater verdammt hätten;

zwar sei die Ehe auch kein unfehlbares Mittel gegen Unzucht, aber

bei Beweibte habe doch das Mittel seines Weibes, um leichter
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wieder vom Falle aufzustehen, und schließlich weuu Gott den Pric--

stcrftllnd ohne Ehe hatte einsetzen wollen, würden er auch Den

jenigen, so er dazu berufen, Gnade der Keuschheit verliehen haben ').

Melanthon wiederholte die Appellation an ein Concilium und

forderte die Katholiken auf, jeden Anstoß einer Beschleunigung eines

Concils zu entfernen. Eck entgegnete „sonderlich hitzig", warum

dann die Gegner in einen engeren Ausschuß gewilligt und selben

sogar begehrt haben, äußerte, man Hütte es sollen beim Beschlüsse

zu Bononia bleiben lassen, es müßten noch die Schwarzen die

Weißen oder die Weißen die Schwarzen herausreißen, und wahr

werden, was vom Kaiser geschrieben werde: (jerinanos 8ut>jm>-

Firen, sprach von der Macht des Kaisers und seinen erfochtenen

Siegen '). Eck nahm die Berufung auf ein allgemeines Concil an,

verlangte aber nach dem alten Rechtsbegriffe eine restitutio in in-

te^rum. Allein er erhielt eine entschieden abschlägige Antwort.

Mit dieser Erklärung der Protestanten brach der Vergleichungs-

Ausschuß am 30. August seine Arbeit ab.

Am 3. September begaben sich Eck und die beiden Kanzlei

von Köln und Baden in die Herberge des Churfürsten von Sachsen

und zeigten ihm an, daß sie alle Handlungen des größeren und

kleineren Ausschusses der kaiserl. Majestät berichten werden ^),

Am ?. September erklärte der Kaiser den versammelten Stün

den, er sei erbötig, bei dem Papste und anderen christlichen Polen«

taten anzuhalten, daß ein Concil, sobald man des Ortes halber sich

verglichen, ausgeschrieben würde, nur sollten die Protestanten, welche

wider den alten und heiligen Gebrauch der ganzen christlichen Kirche

Neuerungen eingeführt, mittlerzeit zu der Religion sich halten, welcher

der Kaiser und andere Fürsten anhingen. Die Protestanten lehnten

die Annahme des kaiserlichen Vorschlages entschieden ab, sie be

kamen in einer zweiten Erklärung zur Antwort, daß sie in vielen

Stücken noch mit der christlichen Kirche uneinig und noch vor der

Eröffnung des Concils Alles in alten Stand zu setzen hätten. Allein

ihre Erklärung, daß ihre Lehre in Gottes klarem Worte, Befehl

') llc>«I««tinu«, e. I. p, 51»— 52»,

') Bericht der Gesandten von Nürnberg, 29. August I53U. vorp. L«t,,

o, I, p. 320.

') Bericht der Gesandten von Nürnberg. Oorp. ««s. <:. I. p, 338.



— 555 -

und Ordnung unwiderleglich begründet sei, daß sie den Punkt, ob

sie als der wenigere Theil der Majorität folgen müßten, gar nicht

erörtern und sich auch auf weitere Unterhandlungen nicht mehr ein«

lassen wollten, bereitete dem kaiserlichen Rathc große Verlegenheit,

und man sah sich veranlaßt, es noch einmal mit Privatunterhand

lungen theils mit dem Churprinzen Johann Friedrich und dem

Kanzler Brück, theils mit allen protestantischen Ständen zu ver

suchen. Erstere leitete Herzog Heinrich von Äraunschweig, letztere

Gcorg von Truchseß und Vehus. Alles vergebens. Selbst der Ent

wurf des Reichstags-Abschiedes, so milde er auch im Ganzen ab

gefaßt war, wurde verwerfe«. Um zu beweisen, daß ihr Bckenntniß

im heil. Worte Gottes beständig und christlich gegründet sei, über

reichte der Kanzler Brück die von Melanthon verfaßte Apologie.

Als Eck sah, daß der redlichsten Bemühungen von Seiten der

Katholiken ungeachtet eine Glaubensvereinigung nicht zu erzielen sei,

und ein gewisses feiges, ängstliches Benehmen der katholischen

Stände die Widersetzlichkeit der Protestanten noch mehr steigere, zog

er sich zurück, denn das Feige, Acngstliche war seiner kernigen Natur

unausstehlich.

Bereits am 17. Juli hatte Eck auf die Bekenntnißschrift

Zwingli's '), die dieser selbst nach Augsburg geschickt hatte und

welche sowohl von der (üonte»»!« letrs^olitaiia als von der Augs

burger Confession in mehreren Lehrpunkten abwich, mit seiner Schrift

Lkpnlsio ^rtieulorulu X^vinAÜi geantwortet. Er erhielt nun nebst

Faber vom Kaiser den Auftrag, die Pontes»!« letrapolitaua zu

widerlegen. Ihre Arbeit ward am 17. Octuber öffentlich vor den

Reichsständen verlesen ^), eine Abschrift dieser Widerlegung den vier

Städten verweigert, weil die Mittheilung der Confutation auch dem

Churfürsten von Sachsen abgeschlagen worden sei; übrigens erhielten

die darum Nachsuchenden den Bescheid, es wäre kaiserl. Majestät

Begehr, daß sie sich in Artikel des Glaubens mit Ihrer Majestät

und den Ständen des Reichs vergleichen, auch von ihrem Irrthum

und Muthwillen abstehen sollten. In eine Disputation könne man

sich mit ihnen nicht einlassen. Die Städte erwiedertcn, sie hätten

°) Hä <ü«-olull! Ituill. Impsi. üermuil. lüomiti» ^UZULtae »«leblllnteln

Näsi Nulärici Tuiußlii Il»tin. (Oper», IV, I»t. Lei. z»i» 2.)

') Laemmer, «. I, S. 51,
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nur deßhalb um eine Abschrift gebeten, weil Ihrer Majestät Theo

logen ihr übergebcnes Bekenntnis; nicht überall richtig genug ver

standen, ihnen auch allerlei Geschichten und Sachen, deren sie ganz

unschuldig seien, zugelegt haben, und es erfordere ihre Nothdurft,

Bericht und Antwort darauf zu geben '). Doch es blieb bei dem

ersten Entscheide. Uebrigens kam doch eine Abschrift der Wider

legung in ihren Besitz, weil sie eine Vcrtheidigung gegen dieselbe

Herausgaben.

Am Schlüsse des Reichstages begehrten Eck und Faber von

den Churfürstcn und Fürsten für ihre viele Mühe und Arbeit eine

Belohnung. Diese Ausgabe vertheilten nun die hohen Häupter

unter sich. Ein Chuifürst zahlte 15 Kronen und ein Fürst 10.

Diese Summe gab auch der Bischof Christoph von Stadion von

Augsburg und äußerte dabei: er wolle gerne noch 10 Kronen zahlen

zu einem Strang für Jeden, daran sie gehangen würden °). Eine

Aeußerung, die allerdings einem Bischof aus dem Reformations-

Zeitalter ähnelt wie ein Ei dem andern. Manlius ') erzählt, Eck

habe von dem Cardinal Campegi ein Beneficium gefordert, dn

Cardinal habe ihm ein solches verheißen. Inzwischen sei ein Edel

mann, Ambros von Gumppenberg mit Namen ^), gekommen und

habe dem Cardinal für diese Pfründe (Manlius schreibt statt deue-

tloium „«aeerciotinin") 400 fl. geboten und so das dem Eck Ver

heißene erhalten. Darüber erbost soll Eck zu Melanchon geeilt

und sich geäußert haben, wenn man ihn versorge, würde er zur

Partei der Reformatoren übergehen.

Die Mähre wurde begierig aufgegriffen, fleißig nachge

schrieben 5) und allgemein geglaubt. Schrieb doch der Markgraf

Georg von Brandenburg an seinen Kanzler Vogler: „Wir sind

') «Horp. «sl,, o. I. p, 429.

') Soden, Beiträge, S. 339,

2) I_,c><:orum «ummuuium eollsetnue», Ijlläi»»iu»L 1565. 8°. p, 372,

') Uebei Ambrosius von Gumppenberg velgl. Ludw. v. Gumppenberg,

hichte der Familie von Gumppenberg. Würzburg 1856. 8°. S. 196—214,

°) Walter, Ergänzte und verbesserte Nachrichten von den letzten Thate»

Luther'«, «. I, S. 71, — Schelhorn, Ergötzlichleiten au« der Kirch erchistorie ml

Literatur, Ulm u, Leipzig 1762. 8°. II. S. 741—743. — Strobel, Miscellame»

Literarischen Inhalt«, Nürnberg 1780. III. S. 105. — zl«,i«r v»v!ä, ommm»

LailLwium ^ubil»«u» «v»uß«Ii<:ii», l'iÄuenlurti 1617, 4°. p. 310.
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glaublich bcricht, daß Doctor Eck, der Theologus, an die von Nürn

berg gesonnen und begert hat, ihr Diener zu werden. Ist unser

gnädig Begehren, ob du solches wissest oder erfahren könntest, du

wollest uns dasselbe berichten; denn ist es wahr, daß er sich eines

solchen hat vernehmen lassen, so haben unseres Bedunkens die von

Nürnberg gar thorlich gethan, daß sie ihn nicht angenommen, es

möcht bei ihm allerlei Praktiken (deren er ohne Zweifel viele weiß)

wider die Evangelischen zu erkundigen gewesen sein."

Das Ganze scheint eine unbedachtsam hingeworfene Acußerung

Eck's zu sein, die von seinen Gegnern begierig aufgegriffen und nach

bekannter Weise verdreht wurde; ähnlich ist eine Aeußerung Eck's

auf dem Reichstage zu Regensburg 1541. Als man nämlich das

vom Kaiser vorgelegte Buch vorlas und die Protestanten auf die

in demselben äs ^ustiKoatinn« enthaltenen Sophismen nicht zu

antworten vermochten, sagte Eck zu Melanthon: „Huiä äares,

ut a parte w». (versteht sich als Dialektikant) esnsm, et meros

illo» oavillos ästsFsrsm." ') Diese Aeußerung ließe sich, aus dem

Zusammenhang gerissen, leicht dahin verdrehen, Eck habe um Lohn

oder Versorgung zu den Protestanten übertreten wollen. Ohne

Zweifel läßt sich Eck's Aeußerung auf dem Reichstage zu Augsburg

auf eine ähnliche Quelle zurückleiten.

Auf dem Reichstage zu Augsburg hatte der wankelmüthige,

Anfangs lutherisch wirkende, nachher zwinglisch gesinnte Theobald

Billilan aus freiem Antriebe in Eck's, Cochläus und des Kanzlers

Vehus Beisein im Geheimen vor dem Cardinale Campegius ein

Bekenntniß abgelegt, worin er sich förmlich mit einem Eide von

den evangelischen Lehrsätzen lossagte. Da nun Billikan bei den

Lutheranern Verachtung und bei den Katholiken nicht das Erwartete

fand, zeigte er die schlechteste Seite seines Charakters und läugnete

das Geschehene sogar vor Eck, der doch dabei gewesen war, unter

dem schalen Vormunde, sein Bekenntniß, in lateinischer Sprache ab

gefaßt, sage etwas ganz Anderes, als man behaupte und als das

Bekenntniß in deutscher Sprache ausweise, „dann das teutsch sei

mutwillig vnd onverstendig verdolmetscht." Eck behandelte ihn deß-

') LeKii H,puloßw, «, l. p. OI.IV'.
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halb in einem am 20. März 1531 erlassenen Schreiben mit kalter

Verachtung ').

In Augsburg veröffentlichte Eck folgende seltene Schrift:

8VL DQIVllN!

INL8V NT' zi^Iil^L I'^'lltOcülfio.

^rtioulo» 404, partim aä äisputations» I^iplioani, Laäsn., et Lsrnen

».ttinentes, partim vero ex loripti» paeem ecolelia« per-

turl»antium extraotos, Ooram divc» (^aegars 0«,-

rolo V. lio. Imp. lemper ^,u^u. sto. ao

prooeridu» Imperii, loan. Nexiu3

minimu» sodeliae miuilter,

orlsrt »e äilputatur-

um, ut in

»oneäa, latiu» ex-

plieatur ^u^ultas Vin-

äelicorum.

Die et liora consen»« lüasLaris

posteriu» putilieauäls.

IußoI»tA,äii impressum 1530, 4°. 18 Bltt.

Es war dieß eine Aufforderung an die auf dem Reichstage

zu Augsburg versammelten protestantischen Gelehrten, in des Kaisers

und der Reichsstände Gegenwart mit ihm darüber zu disvutiren,

worauf man indeß nicht einging.

Eck theilte diese Arbeit auf folgende Weise ein:

1. 41 Sätze Luther's, welche bereits durch die Bulle Leo's X.

verdammt waren ") ;

>) Dolv, Gründlicher Bericht von dem alten Zustand und erfolgter Re

formation der Kirchen, Cluster und Schulen in Nördlingen, Nördlingen 1738 8'.

Anhang, ü. XI^,—XI^V; 8euo«ppLrIiu, >I. ?., oro!ii»iu »oüul2»tie2 »d vi!»m

I'benbllläi Lüüoani, Noräliuss»«, ». ». 4". p, «; Lorp. lloform. I. p, 1002. —

Ueber Billilan vgl. Haußdorff, Lebens -Beschreibung Lazari Spenglers, Nürn

berg 1741, 8°. S. 213-270; Weng, Theobald Gerlacher, genannt LiMe»un«,

und die Reformation in Nördlingen (Weng und Guth, das Ries wie »s ««

und wie es ist, Heft 4, S. 1—50), und Döllinger, Reformation, I. 142—150.

') Nc<:iu8 40 Proportion«», schrieb Luther am 1. Juni 1530 an Jacob

Probst, äilldolo pleu»» ln no» esnäit, olksreu» »o äizpnt»Uoui oontr» oiune«,
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2. Eck's 13 Sätze der Leipziger Disputation (42—54);

3. 10 Sätze (55—65) Eck's aus der Disputation zu Bern;

4. von 66—404 die falschen Sätze seiner Gegner, nämlich des

Melanthon, Anton Zimmermann, Zwingli, Luther, Bucer,

Burgover von St. Galleu, Brunsfels, Pillicanus, Zileisen,

Glaib, Stifclin, Oecolampadius, Bugenhagen, Haller, Wi-

densee, Carlstadt, Regius, Hiebmeier, Landsberger, Pirk-

haimer (er beschuldigt ihn folgender Ansicht: in Nuenaristia

uilluet 8ui)8ta,ntiÄ vani» st vini: c^ui» tranzLuostantil!, est

tiAlnentuiu «onnistarum et liomanensiuni ; udi euenaristia

in »ura et »r^ento eireumkertur in nroeesLione , euin

pol««», et externa aäoratioue, ninil alinä e«t uuain irrisio

äei; und: aou8NL er^o »unt Nuenaristiae, illam «»tentlli-i

ant oirennilerri, aut in arei» reservari, »eä luäu» est

äernonnin euenariLtiain inoaroerari)^ Cllpito, Keller, Roten-

llcker, Lang, Strauß, Oslander, Blarer, Störer, Zell,

Spengler, Avinio, Eberlein, Jonas, Kettenbach, Johann

Denk, der Nürnberger Prediger und eines Quidam.

Diesen Quidam bezog Erasmus auf sich. Am 18. Aug, 1530

schrieb er aus Freiburg an Melanthon: lüerte Loein» inter nae-

retica» nosuit »iil^noä inea» Lententin,», ui»i ^uoä nro: Nrasino

äieit: <^uicl»m. Hue »o illc» nun<^u»ln exneetaram ').

Diese häretischen Sätze von 66—404 theilte Eck dann wieder

in verschiedene Materien, als : in Onrigtum, in snirituin sanetuln,

in sepnienrnin Onristi, in äeuin, in orueern äomini, in Nlariam,

in 2no8to1o8) in ?Äu1uin, in Lvanßelia, in saneto», in reli^nia»,

in unraonla, in Hieron^inuin, in OreAoriuiu, in H,uFU8tiuuln , in

'lnoinain, in 8. V'rauoigeuiU) in Lerunaräuin, in Leneäiotun,, in

l^ieen. Ooneil., in ^oe, in l^iuouiu natrurn, in vetns te»tainen-

Win «t novnin, in Nvan^eliuin, in au^elo», in eee1e»i»ru, in

nraeoenta, äoininioain äiem, poeoatuin , liäe», eontra oner», in

merita, euaritllL, in »aoraineutl!. ^ in bantisinuin , iutantes, in

ouaraeter, oounrinatio , NuonariLtia, in (üoinnuiniuuein , oonkes-

riäemuz lulillm bninlui»: uou e»t loou« ^alu äi8nut2iläi, pc>»t<zu»!n Iw»ti« tut

ucci,clniit, nee erit H,UAu»t»s tem^u«. De Wette, IV. S. 27.

>> c-oip. Lololm. II. p. 28»! vgl. Riederei, <-. l, S. 442
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»ioueru, ooeuiteutillm , in olaves, «atiLiÄetio, oräo, misL», tlorae

o^uoiiicae, ruatrimouiuill, äivortium, eoelioatu», vot», vaupkltHL,

in vurßlltoriuiu, Oonstitutione», et oonsilia.

Am Schlüsse sagt Eck voll Selbstgefühl: N^o km z>rimu«,

o^ueiu äeu» in liunc: oarnpuru r^osnit: uunhuam eerte rein mlll»w

teoi: »i vo1ui»»eui oum imoetu r^rooeclere, voluiszem 6erm»lli«e

in»^UÄ,ni »au^uini» elklizioneili in6uxi»8s : imiuo r^otuissem luäm»

deue inoe^ilsse ^Voi-lliatiae , c^noä iwpsrator nou luisset tuw,

I» o^noo^ue lui e^o, oni äeus lioo r^riinuill revelavit , aä ^r»e<ü

oauäuiu voni» vei-os, ista : nouäum soitis ^UÄQtnill »it ladori«

ouru 6iaoo1o r^u^nare : N^o neue eum uosoo, et ip»6 l»eiie

novit me: oomweäi enim oum eo neue unum »ut äuo lruzt»

8illi», atc^ue ^2,m vriäem an eo iuteremptüL esLelu, si uon e«»el

oonkeLsio.

Johann Froßhauser aus Landshut übersetzte diese Schrist

in die deutsche Sprache:

Vlltler dl« Herren Je-

ft, und Marie beschütz»»«,.

Aus dem lalein verleullcht.

4 Hundelle ond jjjj Arlickel zum lheil gehörendt zu den gelchechnen

legptzker, Vadner, und Nerner dilpulationen, auch etlich aul> den

schrGen, s« da den ftidt der Kirchen betrüben! gezogen, Erpeut sich

Yen Johann Eck doclor oc der hegligen Kirchen geringister die>

ner zu dilpuliren vor dem aller durleüchliniNen Eroümechligillen

onübtiwindlllchilen oc Caiolo dem junfflen Römische» MM

allwegen merer des Reichs oc Auch vor andern Cursürsten, iulllen

vnd blenden des Hegligen Regchs, wie dann Im anschlichen der

zetlel weitter erklert laulten wird!, In des Hegligen Regchs N»!

Auglpurg,

Am lag ond ftündt nach verwilligung des aller Groß-

mechügisten oc vnlers Herren Reglers, volgendt anzeschlohen.

Gedrückt zu l.'cmdfthut

!530.

4°. 21 Bltt.

In der Ansprache an den gütigen Leser sagt der Uebersetzm

„Wiewol niemant verporgen, was der hochgelert, vnd tewei m»

Herr Johann Eck, der Heyligen schlifft doctor, wider die tirch«

schender alwegen außgericht, auch sein mue in alle weg nit gespaith,

beulissen gewesen solche zuüberwinden, leibs vnd lebens nit geschonnl,
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einer disputation sich gegen meniglich erbotten, vnd also (nit wie

Luther vnbestendig) sonder fest vnd bestendig beliben, wie dann solchs

offcnntlich bezeugt dise zusamentragung auß vilcr betrübten schrifften

artikel, vnnd die noch wie uor alwegen. Vor kayserlichcr May. vn-

serm aller gncdigisten Herren zu beschützen erbütig, Darumb yetzund

wol ersehen mag werden, Welcher der Christlichen kirchen am ge-

messisten geschribcn vnd beygcstannden , wil hierumb einen yeden

Christlichen leser gcbetten haben, dise artickl mit vleiß zu erwegcn

und lesen, dann es grausame Übermassen schwere artickl hicrjnn ge

sehen werden, so auch von wegen meniglich auß dem latein in das

teutsch gebracht worden."

Eck übersandte dem Rathe der Stadt Memmingen ein latei

nisches Exemplar '). Niederer ') und Haller ^) kennen auch eine

Ausgabe in Octav auf 3 Bogen ohne Angabe des Druckortes. Der

Titel ist verändert; er lautet:

^ä eoueoräiaiu et vaeeiu Neolesiae restauranäain , eorain

D. Oaesare (^aro. V. liom. Iin^». eto. ae pioeei-ion» Imperii,

.luli. Nolliu» luinimus eoelesiae minister, eifert 86 äisoutaturum

^UFUstae Vinclelieorum 0(üOLIIII artieulo» partim e äisputatio-

ml»u8 I^^n». I3k>,äen. st Lern, aunotatos , partim ex seripti» et

äozmatiou» paeem eeolesias perturoautium extraotos. Hllt>e» nie

com penäium omnium errorum, n^uo» üoe »aeeulo

eiiito» et eaunerinto» noviinuZ, iminunäuin eerte

^u^iae »tanulum, c^ueä ut neue munäetur, LuinWo-

vere ovt»n6um et petenäum », Den Opt. N«.x.

Das Autographon dieses Werkes gelangte nach Eck's Tode in

das Kloster Au am Inn. In den Zeiten der Säcularisation brachte

es Aretin in die k. Hof- und Staatsbibliothek München "), wo es

als 0oä. H,u 64 (Ooä. lat. 3464, toi. eo6. ouart. 73 Vltt.) aufbe

wahrt wird. Handschriftlich findet es sich auch im voä. dav. 379

der nämlichen Bibliothek.

°) 8el»eliic>lii, amoeniww« e, I, VI. p. 399.

') °, I. p, 442.

») o, I, III, p, 131.

') Äretin, Beytläge. Iahig. 1805, St. 10, S. 428.

Oeft. Nielteli. f. l»th. Ihuil. I. 38
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Gegen diese Schrift erschienen „kropositinne» äe vino, Venere

et d»Iueu," ein Werklein von der größten Seltenheit '), und:

KOXII OK.

niaiestatem m»^istr»Ii» Oratio.

8°. 8 Bltt. ")

Diese Picce ist im Style der epistolarum oogeururum viw

rum geschrieben. In dem Vorworte berichtet der Magister Johann

Schlahinhaffen dem Magister Martin Wucst, daß Eck diese 3ick

bei der Ankunft des Kaisers auf dem Reichstage gehalten habe;

Manche seien besorgt gewesen, Eck werde nicht bestehen, weil er lm;

vorher 4 Maß Mnlvasier getrunken, allein diese Äesorgniß sei m-

sonst gewesen, denn er habe trefflich gesprochen.

In der Rede selbst bezeugte er über die Ankunft des Kaiser?

feine Freude, und verspricht alle seine Gegner zu Schanden ;«

machen und ihnen das Maul zu stopfen. N^c, it» volo e<>8 eon-

lunäere ut nesoiant, c^uiä äebeant respnnäere et erunt «»in«

llulußsro vel mussare. Da aber Niemand verpflichtet sei, umso»»

zu streiten, so erwarte er eine Belohnung seiner Arbeit. Er schlG

nun deni Kaiser allerlei Wege vor, wie ihm geholfen werden könnte,

8unt liie inulti Uvisoorii, hui oum multi» et super ma^ni« e<zu!

t»nt ec^ui», c>ui uou sunt ita «äooti »ut c^uaütieÄti 8ieut szo, uec

»oiunt eontra »»eretieo« sie oene riußuare et e^o tiabea vi:

unum eczuum, »uner lzuem ec^uito, et taiuen non est meu«, «e«

aeeepi euru inutuo a oaruikiee rneo, » c^uo earue» emo. Iß^

') Melanthon schrieb am 22, M»i 1530 von Augsburg »u« an Veit Nctii^

liiäedi» un» oum Ooetnru pr»p<i»it!ane» l»ut»» eoutr» üoeii c »ImumÄ«, ^

inentue, 8ec1 Iiie »r» äeluäitur mW. (Luro, Res., «. I. II, p, LI) C°i>«i

schrieb am 3(1. Mai 1530 an Pirtheimer: Viäi propu»it!c>ne» In tloeium ä° '«

Vener« et bnlneo ; rn^»?i «zuiöem ill»m, ut » nomine tun nb«tineret, «e<! >»^

^»m suernt impre»»um, «zuanän mouui. (ju»e»ivit er^o p!»F»8, «zu»» «M"

UuIIem t»men Iine tempore eju» »uetoritatem in <:»u»2 Ü6«i nun »ie e>e^^>

zlultu» lioäie <!e ii» prono»itionibu» in men»2 urineini« »ermu er»t. I<'»m <^°'

oellllriu» en» viäit, »eä ne»eit, unäe pra6e»ut. Nultu« i^itur luit rizu«, u«

nun leßerentur propn»itinue». Neumann, e. I. p, 80.

') Strobel, Neue Beyträge zur Litteratur. Nürnberg u, Altdoy. »' ^

S. 40U-404.
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ego roKO Dominatiouem vestram, c^uoä velit nie aHnvare, c^uoä

melius 8tsm , c^uia multis lianeo nese88s, et c^uiä uoseret, «i

uuu»<^ui8<^ue Nvi8eor»U8 , c^ui Ham liis e8t, 6aret milii annuatim

uisi sentum aureo8. I'uns uou vellem aliuä vinum Zitiere,

auam Iinsneu3e. Oder wenn dieß nicht anginge, möchte ihm der

Kaiser ein Bisthum geben, oder ein Privilegium, ut yuosuix^ue

venirsm, c^uoä Q08NS8 teneretur milii urc> me st tamuÜ8 et aä

miuu8 c^uatuor sc^uis gratis vroviäers, et ncm minu8 in prauäio

et ooeua c^uam u^uatuor eit»03 clars. Vinum vsrs äelisrst äars

Optimum.

Dagegen verspricht er seine besten Dienste: Iuris vellem vodi8

realiter inservire soutra liasrstiso8, N^o vsllsm ivso8 somliu-

rere, desanitars, ästrunsare, vsrudus 8ulii^ire et ossiäere, Huo-

moäo po88em, c^uia alias etiam »um terrimlis lromo, nraeoipus

auauäo lesi multc»8 t>ono8 üaustus, c^uia tuns uniss istu e^o

vellem Kens esntum intsrnssre neu alitsr as si sssent museae.

Der Kaiser solle seinen Feinden und Neidern nicht glauben, si

äieaut, c^uocl e^o sim unu8 auclaster et temsrarius, e1>r!u3, 8sor>

ta,tc»r, imnuäens, ealumniator, 8orini8ta, ^arrulus, imurc>l)U8,

meuäax, aleator, slamatur, vsrsussor, insanus, turio8U8 ets. uou

äebetis ei srsäsrs, c^uia lisst olim multum tiilii st »aevius U8<^us

aä vumitum edrius kui, et sie auäax svasi, et tsmsrarius, tamsn

^'am ssssavi, et in äie non ultra clsssm santliaro8 msusurals»

ebido.

Am Ende stehen noch zwei Gedichte, eines mit der Aufschrift:

Lpißramma Hotostrisum, am Schlüsse: „Es hats ym waarli recht

thon Und die saach wol troffen;" und das zweite: Narsva8 uatione

?urvx, arte Divisen , Nsliio Declolato tratri suo insanire.

Strobel (s. I.) ist geneigt, Willibald Pirkheimer für den Ver

fasser dieser Posse anzunehmen ; ich halte Melcmthon für den Verfasser,

denn am 11. Mai 1530 schrieb er an Luther: Hos sousilis smnss

lere artioulo» üäsi somulsxus sum, c^uia l^sllius scliäit Fl«/3a^,lxm»

?«?«9 sl«/3n^,«^ sontra no8. H<ivsr8U8 nas volui rsmsäium

«r^pousrs ').

') Lorz., üet,, e. I II. p. 45,
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Aehnlichen Inhaltes war auch die Posse:

15 X <ü 0 >I I.

VN

N 0 <ü II.

8everin 1'l-aiootonsi

il. v. XXX.

8°. ». l, 10 Bltt.

Am Feste Allerheiligen predigte er in der Domlirche zu Augs

burg vor dem Kaiser, dessen Bruder Ferdinand, deren Gemahlinnen

Maria und Anna, dem päpstlichen Legaten n»d mehreren Reichs

surften. Diese Rede findet sich im Auszuge im dritten Theile seiner

Predigen (Ingolstat 1531, Bltt, 250—254).
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XVI.

Die

der St. Blasianer ').

Von Dl, Anton Nulano, Obeibibliothekar der Universität Würzburg.

^s ist unbeschreiblich, welchen wehmüthigen Eindruck die Ver

öffentlichung dieses Werkes auf uns machte. Es wird hier der letzte

Nest des großartigen Unternehmens der „(^ei-mania, Laera in

kroviuoias eecIeLiatioas ot Oinsosge» äigtridut»" dargeboten, eines

Unternehmens, welches nicht durch die Zuschüsse der deutschen Na

tion, nicht durch die Unterstützungen und Besoldungen königlicher

Mäcenate, sondern durch den wissenschaftlichen Sinn und den keine

Mühe und Sorgfalt scheuenden Forschungsgeist einer Congregation

«on Mönchen, oder besser gesagt von den Mönchen eines Klo

sters, hervorgerufen und liebevoll gepflegt wurde! Die gefürstete

Benedictiner- Abtei Sanct Blasien, in einem engen Thale des

Schwarzwaldes an dem Flüßchen Alb liegend, deren Ursprung sich

') Zugleich als Anzeige von : Üpi»>:opntu3 v»u»tantl«n»i» ^leinanniou» «ul>

Uetropoli HlnFuntina edlnnolnßiee et äiplomatiee illuztratu« » ?»tre ^lruä-

I>«itu Neu^ai-t nlim 8an-LIa»!ano. ?arti» I. 1". »eounäu», Onntinsu» annale»

!l>m profano» «znaui eecle»ia«tiec>» eum «tatn literaruiu ab anno ilOI »ä »nnnin

UV^CVIll. ?rikul8i Lll^oviae «umptibn» Nei-äer. A0ci0c!I.XII. VIII U. 814 S,

>n 4», Piei« 6 Thlr.
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in die Gründungszeit des Benediktiner -Ordens selbst verliert, war

es, in der der Plan der 6erm»uia saera entstand, nachdem einmal

der geschichtliche Forschungsgcist durch den unsterblichen k. Mar-

quard Herrgott und den rüstigen ?. Rüsten Heer seinen Anfang

genommen und mit dem Fürstabte Martin Gerbert einen Fort

gang gewonnen hatte, mit dem in ganz Deutschland — den einzigen

Johann Georg von Eckhart, den Verfasser des unsterblichen

Werkes: „Oommeutsrii 6« rebus ^ranoiae Orientalin et leisen-

patus ^Vireebui-Aeiisis" ') ausgenommen — wohl Niemand sich

messen konnte.

Marquard Herrgott, ein Chirurgensohu aus Freiburg im

Breisgau, war 1693, nach Anderen 1694, am 9. October geboren

und Johann Jacob getauft, trat 1714 in St. Mafien ein und

wurde nach seiner Profession in das Oolleßiuiu Oermanieum nach

Rom geschickt, wo er am 17. Dec. 1718 die Priesterweihe erhielt,

dann zu seiner Ausbildung nach Frankreich reiste. Nach seiner

Rückkehr ward er St. Vlasianischer Bibliothekar und hier faßte er

den Entschluß, eine vaterländische Kirchengeschichte zu schreiben, wozu

er das Material fleißig sammelte. Durch seine im Jahre 1728 ei

folgte Mission als Abgeordneter der vorderösterreichischen Landständc

nach Wien ward seine Arbeit unterbrochen. Kaiser Carl VI. er

nannte ihn voll Hochachtung für seinen Charakter und seine Kennt

nisse zum kaiserlichen Rnth und Geschichtschreiber seines Hauses.

Die großartigen Prachtwerke der „Nenealoßi» äi^lumatic»

a,ußu,8t»e Dentis Halaliur^ie»«, Vienn«,e 1737—38/ 3 Foliobändc,

„Nonumenta au^ustae äuiou» H,u8triaeae , Viennas 1750—69,'

3 Foliobände in 5 Abtheilungen, sind Zeugnisse seiner Thätigkcü,

die also auch nach seiner 1750 erfolgten Rückkehr, wo er Probst

auf der Klosterbesitzung zu Krozingen ward ") , nicht erlahmte.

Herrgott starb an seinem Geburtstage 1762 und sein heute in dn

dortigen Kapelle noch sichtbarer Grabstein sagt mit Recht: „8at>5

est! IHuz eniiu laude» liue saxuin nun eauit." Allein diese Thä

°) l'nm I der „WileLbui-Al suinptibu» »Imae llllivu>-«it»ti» ^uli»« 1723°

in Folio gedruckten OommentÄi-ii enthalten da« Epitaphium des am 9. Febr, 17Ä)

entschlafenen Forschers.

') Bgl, Dr. Jos. Bader: Da« Badische Land und Volt. Fieiburg 1853

I. S. 109—116.
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tiglcit und dieser Ruhm ging auf einen Mann über, der literarisch

für alle Zeiten unsterblich geworden ist! Wer je einmal den Namen

St. Mafien gehört, dem kann auch nicht der Name des Fürstabts

Martin Gerbert, Frciherrn von und zu Hornau, geboren zu Horb

am Neckar 1720 am 13. August, Fiirstabt seit 1764, gestorben 1793

am 13. Mai, verborgen geblieben sein '). Ein solcher Mann, dessen

schriftstellerische Thätigkeit nur die höchste Bewunderung hervorrufen

muß, dessen geschichtliche Arbeiten — wir sehen ab von seinen un

sterblichen musikalisch - liturgischen Werken — wie seine „Historis,

Ni^i-as 8ilvas, Oräinis 8. Leneciieti (üolonias, 8t. LIasii 1783—84/

3 Quartbandc, mehr oder minder unübertroffen dastehen — nur ein

solcher Mann war im Stande, für ein Unternehmen zu begeistern,

dessen Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit er eben so fühlte, wie solche

o. Eckhart mit den Worten seiner Vorrede bezeichnete: „Nistoriaiu

15ni8sanorum Osrmanias maximi moinsnti «386, et »ins illa 6s

Aestiz Imnsratorur» et ÜSAUin, äs statu Imnsrii, äs ^urs uo»tro

pur>Iien, variiso^ue in so mutationiou» nil certe äioi st soustitui

pusse »sieut verum intelligentes, i^vissoni uns, suin äuoious st

eoinitions nust Imvsrialis oügnitatis anisein erant sesunäi. llo-

ruin austoritats sasra oräinaoantur, llissinlina Nsslssiastisa eou-

»srvaoatur, sonsilii» vsro sorundsin re»nuolisa administraoatur,

legss lersoautur, et nuies as lelisitas soinmunis patriae »taui-

lisdatur. ^äsrant suinmo l'ransiae Oeriuaniae^us saniti in nass

st osllo, neu ut in nos militarsnt, seä ut sunäito» suos, in

u«8tein säuotos, in üäs sontinsrent, sunsiäia exueäitionurn 8no-

ininistrarsnt st preees nro lelisi arrnorum süsses««, nraesertirn

ouui aävsrsus Lardaro« nugnarstur, acl Dsurn funäsrsnt, eHusHue

giatiain (^nristiano nopulo sonoiliarsnt. Lene igiwr äe Lsslesi»

et renublisa ineriti sunt «mnino, o^ui «nerain suam ässsridenäis

Nnissonoruur gsstis imneuäerent. ^gnovsrunt nos Oalli, <iui

euin 8easvola st I^uäovisus tratre» Zainrnartnani, (^alliain

(^nristianani, sive seriein ^rsnisriisonnoruin , Lnisssnoruin st

^dbaturn I^ransiae eäiäissent, onus iroe äignuni nutaruut, ut

sxastius äeuuo eäeretur^ et ex mnrruinsntis träe äignis, no»tro

') Vgl. Mensel: Lezikon der vom Iah« 1750 bi« 1800 verstorbenen

Teutschen Schriftsteller, Bd. IV. Leipzig 1804. S. 104—109, w° sich eine vollstän

dige Literatur über Gerbert findet.
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tempore äeteotis aut äete^euäi», »uzeretur et »upoleretur. Diu-

n^8>u» Hammartnanu», neoo« vriiuorum autnorum äi^uizsiiuu«

et Uunllenu» Oon^re^ationi« 8. Nauri, seleotu» e»t, c^ui

l>oo nraestaret. (Klerus Oallioanu» 8uinntu3 in »e suseeuit" ');

auch abgesehen davon, daß es einem Manne wie Gerbert nahe

liegen mußte, seiner deutschen Bcnedictiner-Congregcttion denselben

Ruhm zu erringen, den die französische des heil. Maurus in der

ganzen civilisirten Welt genoß, nur mit dem bedeutenden Unterschiede,

daß in Frankreich für die Unkosten der gesummte Clerus, in Deutsch

land aber Niemand als St. Mafien allein einzustehen hatte, welches

man bereits das deutsche St. Maur nannte ^) und Alles, selbst

seine eigene Typographie besaß.

Drei Männer waren es nun, welche Fürstabt Gerbert mit

diesen seinen Ideen vertraut machte und ihnen die Ausführung vor

zugsweise übertrug. Diese waren:

?. Aemilian Ussermann, geb. zu St. Ulrich im Schwarzwalde

am 30. October 1737, von 1767—1769 auch Professor der Theo

logie in Salzburg, und dann Stiftsbibliothekar, gestorben 1798 am

27. October;

?. Trudpcrt Neugart, geb. zu Villingen auf dem Schwarz-

wlllde 1742 am 23. Februar'), Priester 1765, früher vorzüglich

mit der Seelsorge beschäftigt, gestorben hochbejahrt 1825 am 15. De-

cember in St. Paul, und

?, Ambras Eichhorn, geb. zu Witlckofen im jetzigen Groß-

herzogthum Baden am 6. September 1758, und als Stifts capitulai

') Das Werk erschien unter dem Titel: 6»III» <ül>ri8tl»n2, «eu »er!«» om-

!>!um ai-ebiepisenporuin , erüseuporum et »dbatuin I>«neiae etc., »uet» «per»

et «tuäic» Dinii, 8»inm»rtbani st »liuriini ninnÄeboruni ex uräine 8. Leneilieti

e LnK^reßslltiune 8. ^»mi. ?l>ri«ii8 1715—86. 13 Foliobände. Durch die Revo«

lution ward das Werl unterbrochen und ruhte bis auf die jüngste Zeit.

') «gl. Heidelberger Jahrbücher der Literatur. 1856, Nr. 12. S. 17? in

dem Aussätze des jungen vr, Mone: Schriften de« Freiherr« von Anlershofen

über Kärnthen.

°) Vgl, F. S. Mone: Quellenfammluug der Badischen Landesgeschichte,

Erster Band, Karlsruhe 1848. 4°. S. 49—52, wo sich sehr gute Nachrichten über

Neugalt finden.
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uon St. Paul gestorben zu Klagcnfurt, dessen Gymnasml-Dircctorium

er versah, 1820 am 21. März.

Im Jahre 1784 erschien nun zuerst die Ankündigung der

Lermauis, gaora. Die Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen,

damals ein Hauptorgan für Deutschland, sagen im 61. Stücke vom

15, April 1784, S. 615: „Von hieraus (Kloster St. Blasius)

„erhielten wir die Ankündigung eines Werks, welches so wichtig ist,

„daß wir auch selbst der Anzeige des Avertissements hier gern einen

„Platz gönnen. Es hat sich nemlich in obigem Kloster eine Gesell

schaft vereinigt zur Herausgabe einer Germania »aors,, die ihrer

„inner« Einrichtung nach größtenthcils der bekannten Oallia oliri-

„stiaus, ähnlich werden sollte, nur nach dem vorliegenden Plane noch

„für mehrere Rücksichten vollständig werden wird, als das franzö

sische Werk. Der erste Theil, der kroäromu» des ganzen

„Werks, soll nicht nur den Plan des Ganzen darlegen, sondern auch

„eine vollständige Geschichte des alten Deutschlands, seiner Religion,

„Sitten; eine vollständige deutsche Litterärgeschichte, eine allgemeine

„deutsche Geographie u. dgl. in sich fassen. Alle deutsche Erzstifter

„sollen in der Ordnung, wie sie entstanden sind, beschrieben werden;

„und unter jedem derselben werden nach gleicher chronologischer

„Ordnung auch die Aisthümcr angeführt und beschrieben, selbst

„Collegiatgütcr, Klöster . . . soviel möglich nicht übergangen werden."

Mit welcher Freude man damals in St. Blasien die Sache

betrieb, davon zeugt ein Schreiben von dort, datirt den 29. des

Heumondes. „Mit Vergnügen kann ich Sie versichern, daß die

6srinÄuia 8«,ora bey uns den gewünschten Fortgang nimmt. Alles

ist beschäftiget und in Bewegung. Die Gelehrten Deutschlandes

dringen bald schriftlich, bald persönlich herzu, um uns ihre Hände

zu bieten. Den 16'°" dieses kamen Se. Hochwürden und Gnaden

der Herr Stephan Alexander Würdtwein, Weybischof von

Worms hier an, um über die 6ormauia 8aera mit uns zu con-

feriren. Wir waren alle in miserm großen Büchersaale des Mor

gens 7 Uhr schon versammelt, als unser Fürst-Abt mit ?it. Herrn

Würdtweins, Bischöflichen Gnaden herein kamen. Man berathschlagte

sich dann über die Ordnung, nach welcher man die viueos»en be

arbeiten wollte; l'itl. Herr Würdtwein legte seinen Plan von der

vioLoe»? von Maynz vor, welcher dann auch angenommen, und
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wie Sic ihn hier ') sehen, ssleich zum Drucke ist befördert worden,

um dem gelehrten kudliou einen Begriff von unserer Arbeit zu

geben. Da H. Würdtwein schon fast alles ausgearbeitet hat, und

ihm auch von hieraus Hilfe versprochen wird, so werden die drey

ersten Bände bald ans Taglicht treten, da indessen jeder an seinem

ihm angewiesenen Platze sein Tagewerk zu vollbringen

trachten wird, . . . Nächstens wird auch Herr Grandidier von

Straßburg zu uns kommen, um sich hier wegen der Straßburgei

Oioecosu zu unterreden, ein wackerer Mann, der ohnehin schon be

kannt ist, und der sich nun eine Freude daraus macht, ein Mit

glied der literarischen Gesellschaft pro oou«ill»nä», 6er-

mllnia Huor» abzugeben. Mehrere ansehnliche Gotteshäuser, als

Weingarten, Kayscrheim, Donawert, Banz, Einsiedet, Salmensweiler

versprachen uns Beiträge und Mitarbeiter. Der Himmel segne nur

die Arbeit so vieler Kopfe und Stande, und gebe nur, daß, da

vielleicht unser ^ebcu zu kurz, um das ganze Werk zu vollenden,

wir wenigstens unfern Nachkömmlingen ein Veyspiel hin

terlassen, wie sie das zu Stande bringen, was wir ange

fangen haben."

Allein die begeisterten San-Vlafiancr sollten nur zu bald er

fahren, daß Worte und Versprechungen noch keine Thaten sind. Du

Ankündigung Aemilian Ussermanns „(^«rinanin, saci-Ä 8s«uuäo'

vom 3. Februar 1786 läßt am Schlüsse schon auf die Theilnahm-

losigkcit 2) Mancher schließen : „I^Kori äeniyus duio nostro ui

8U» »tuciia iinriLnäsrL velint, <^ui »orinia «su riniiiiok 8«u pn-

vllt» lnoäerantur, a« aliunä« ?«,tria« suao aiuure 6u-

cnntur, una ouin 800Ü3 noLiri» (Feimaniae 8»,oras oc»!1»,iic>rli

toriliu» etiam at<^ue etiam ro^amu»."

>) Man vergleiche die von den Benedictinern der fränkischen Abtei Bon;

herausgegebene „Neue Literatur des katholischen Deutschlands." Coburg 1784,

S. 317—321, wo sich der „Begriff" der 6erm»ni» ^aei-a, das lateinische „pro-

momurill" des p. Aemilian Ussermcmn vom 16. Juli 1784, der Auszug dc»

Wüldtwein'schen „I^roxpectu» H,rebiäiue<:e3i« Noßuntinne, in tre» !omo« prior«?

6erm»llllle »llerae," sowie die „Le«r>c»i»i<> 2ä 6nettlu^kii»ium »nlniaäver«!«!!«-

finden.

') A. a. O. Jahrg. 1786. S. 4SS-S9.
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Will man sich dessen überzeugen, so vergleiche man die von

Mone bezüglich Ncugart's gesammelten Notizen '). Bereits am

6. Juni 1789 schreibt Letzterer: „Aber zu St. Gallen (?) da ist

man entsetzlich gegen mich aufgebracht. Man donnert mit bestimmten

und unbestimmten Drohungen auf mich zu, wenn ich auf meinem

Vorhaben beharren und ihren (^uäex traäitionum ausgeben wollte."

„Von Salmannsweiler bekam er nichts, ja nicht einmal das Copial-

buch des Klosters; keine Urkunde von Petershausen, Kreuzungen,

St. Peter, St. Trudpert, Thenncbach, Schuttern und Gengenbach.

. . . Aus dem Fürstenbergischen Archive wurde ihm die angefangene

Mitteilung verkümmert "

Dasselbe geht aus Ussermann's Bemerkungen im Nnisconatus

^Virosdur^onsis hervor, wenn er z. B. p»F. 211 vom Stifte Com^

bürg schreibt: „l'orss autsin patriae c^uoc^ue sruditis tantopsi-s

oooluäsntious nulsars uoluimus sxtransi, isnulsas an eiusniolli

<ÜÄpiwIl3 ^'»in assusti," oder paß. 243 bezüglich der Tcutsch-Ordeüs-

Commendcn bemerkt: „Nee snim ad ni» sommencli» militai-ious

ulluiu rssponsum tulimns. (üausa in pi-onatulu est," oder endlich

pHF. 443 wegen Kitzingen spricht: „(üertiora Iiadsrsmu», si monu-

msnta Xi^in^ensia in ^VireeburAsnsi »isnivo sollisite sou»er-

vata insnisere liouissst, vsruin sns i!1a lrustrati ..."

Allein die Männer gaben ihre Ausdauer nicht auf, und so

erschien denn im Jahre 1790:

a) Osrm anlas saoras kroäroinu» ssu (üollsstio ^lo-

nuinsntoruin lies »leinaunioas illustrantiuin. Onronisen

Hermann! Oontrasti ex insciito uuius^us (üoäiss ^u^isnsi

nuasum «ins vita st Oontinuatians a LertnoI<Io eius

Dissinula »orint». ?rasm!ttuntur varia ^nesäota. . . . Dx

Nss. lloää. lüolis^it ^otis et OlHZsrvationidus illustravit

?. ^smilianus Iissermann, lüan^reßatione» 8t. Vlasii

Nonaonus st Lidliotliesarius. I^pi» 8an-IiIa»iaiN8. ^lom I.

1790. "lom. II. 1792. 4°.

Hierüber schrieben die Göttinger Anzeigen von 1791 S. 1133:

„Unter einem zweifachen Titel hat die schwäbische Geschichte eine

Menge von Aufklärungen erhalten, die sie, wie die an den Kaiser

>) Mone: Quellensammlung. I, S. 50.
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gerichtete Zueignungsschrift zeigt, dem gelehrten Fürsten Abt des

St. Blasiusstifts zu verdanken hat. Der erste dieser Titel verspricht

ein Wert über die deutschen Stifter, Bischoffthümcr und Erzbischoff-

thümer, doch, laut der Vorrede nur in dem Falle, wenn sich vor

läufig genug Käufer angeben werden: Ein Fall der gewiß eintreten

muß, wenn noch nicht aller Geschmack an höchst gemeinnützigen Ar

beiten erloschen sein sollte." Durchgängig ward das Werk mit großem

Beifalle aufgenommen.

Sofort veröffentlichte ?. Trudpert Neugart:

d) <üoäex äiploiuatillu» ^leruanniae et Lurßuu-

äiae. 1>an88uran«,e iuter tme3 clioeoezi» OouLtantienLi^

esu tunäainsntuin ni8tnri»e esu8äem äioscesi». N6. I'ruä-

pertu3 ^leu^art, 8. LI»3. ^p. 8, L1a3. I'orn. I. 1791.

lom. II. 1795. 4°.

Auch dieses Werk, als das Urtundenbuch, auf dem Neugart

seine künftige Geschichte der Diöcese Constcmz gründete, fand ver

dienten Beifall. Es ließ sich dieses um so mehr voraussehen, als

?. Trudpert Neugart sein historisches Talent schon 1777 in einer

kleinen Gelegenheits-Schrift: „Feyerliche Übersetzung etlicher Ge

beine des heiligen Vischoffs und Abts Pirminius aus der Tyro-

tischen Haupt- und Residenzstadt Innspruck in das Fürstliche Stift

St. Blast auf dem Schwarzwalde; samt einer Ermahnungsrede

dieses Heiligen. Gedruckt mit St. Musischen Schriften. 4°." er

probt hatte.

Nun war es aber auch Zeit, mit einem Bisthume selbst her

vorzutreten, und dieses geschah durch Ussermmm. Im Jahre 1794

erschien :

o) Lpl3eopatu3 Wiroebui'^sii8i3 8uo Netrorwli Uozun-

tina (ülirenoloÄee et Diplomatie« illustrativ oper» et

studio l. ^.emiliaui IlssermaQn, Lioliotlleeaiii et 80-

äalium I^enÄeiini-um OonFreFatinnis 8, LIasii. ^rii» 8»u-

L1a8iani8 1794. 4°.

Kaum hatte man in Güttingen am 14. Jan. 1796 eine rüh

mende Anzeige der Arbeit veröffentlicht, in der zugleich, auf Usse'r-

mann's Vorrede fußend, der Plan des Werkes dahin fixirt war,

daß die St. Blasicmische Oerinani«, 3aerl>, alle weltlichen oder Re-

gentengeschäftc von den geistlichen Verrichtungen absondere und sich
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nur mit den letzteren beschäftige, sowie mit einer kritischen Bestim

mung der Bischöfe und der Chronologie eines jeden Stiftes; daß

sie in einer Einleitung die Geschichte vom Ursprünge des Christcn-

thums der Gegend, von der Stiftung des Bischofthums und von

dessen Grenzen und Eintheilnng gebe; im Werke selbst nach der

Geschichte der Bischöfe die Geschichte des Domcapitels, der übrigen

vorhandenen und auch untergegangenen Collegiat- Stifte, Ordens

häuser beiderlei Geschlechts und Ordens-Balleycn nebst zuverlässigen

Verzeichnissen ihrer Pröpste, Dechante, Wcihbischöfe, Aebtc, Aeb-

tissinnen und Vorsteher vorführe, und das Werk mit einem lüoäex

vrodationum und guten Registern schließen werde, so ließen sich

alsbald am 27. Jan. 1796 in den „Würzburger gelehrten Anzeigen"

mißliebige Stimmen hören. „Mit großen Erwartungen" — heißt

es dort — „und schamroth, die Ehre, der Gcschichtschreiber unseres

Vaterlandes zu sein, einem Ausländer überlassen zu müssen, habe

Recensent das Buch in die Hand genommen und geglaubt, eine Ge

schichte des Würzburger Landes, seiner Verfassung, Religion und

Kirche, Gebräuche und Sitten, bearbeitet nach den wichtigsten Pe

rioden, welche diese Geschichte enthalte, zu finden. Er sei aber ge

täuscht worden. Statt dessen folge die Eintheilnng : kar» I. H,n-

nales Nni8eovoruin. kars II. 8tatu8 soolLZiastious LÄscuIaris.

?2l8 III. 8tatu8 LeolesiastiLU« re^ulari«. Schon hieraus sehe man,

in welchem Geiste das Werk geschrieben sei. Wäre der Herausgeber

ein philosophischer Kopf, wie leicht hätte er in der Geschichte des

Visthums die wichtigen Zeitpunkte auffassen, seine Geschichte dar

nach eintheilen können. Die annale» seien äußerst mager und saft

los. — Indessen wolle man doch dem Verfasser dafür danken, daß

er mit so vielem Fleiße dem künftigen Geschichtschreibcr Würzburgs

Materialien gesammelt habe." So die Würzburger damaliger Zeit,

deren Werke längst verschollen sind, indessen Ussermann's Nviseo-

paws noch nach 70 Jahren seinen vollen Werth behauptet.

Im Uebrigen beginnt Ussermann seine Vorrede mit den Worten:

„lisüore^it äeinuin, c^uain ex inovinc» inaxiini 8ni Ueeaeuat^

vroinotoli8 Nartini Oerberti nnitu einaroiturllin time0Äiun8,

Oeriuani», 8aora, nn8tra, äum novuin veluti vizorem allatim

üaurit ex 6i^ni88imi illiu8 in 6i^nitu,te aec^ue ao naereäitario

l^ua8i in ooug,8 1ittera8 aiuore et 8tuäio 8uooe88ori8 Nauritii
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vi^ilantia." Zugleich gibt er Rechenschaft, warum nicht mit Wiirdt-

wein's ') Uetronuli» No^uutinll begonnen werden konnte.

Diesem Bande folgte:

d) Rnizconatu» (DurienLiL in ünaetia »un Neti-onoli No-

^untina, elironoloßioe Ä« clinluinatioe i1!u»trg,tu8 oner», et

»wäio ?. ^m orosii Niolinoru ete. ^u. 8. Lia8.1797.4-.

Eichhorn war damals noch eine frische jugendliche Kraft, um

so nothwcndigcr als Ussermann bereits schon an der Schlußmarke

seines Lebens stand, welches im folgenden Jahre endete. Der im

Jahre 1801 erschienene

e) Iüni8eonatu8 ÜÄinlierßen»^ »üb Netronoli No^untin»,

el>ron«lo^. et ciinl. iilu8t. ou, st 8tuä. k. ^eiuiliani

U»« ermann. 1>p. 8m.«I. 1801. 4°.

war bereits ein Onus nostnuinum.

Nun sollte die Reihe an das Bisthum Consta«,; kommen,

welches eines der größten deutschen Bisthümer war. Constanz

grenzte gegen Mitternacht an die Bisthümer Straßburg, Speyer

und Würzburg, gegen Mittag an das Erzbisthum Mailand und

das Bisthum Chur, gegen Morgen an Augsburg, gegen Abend an

Basel und Lausanne. Das Bisthum zählte außer dem Domstift

24 Collcgintstiftc, 52 Ruralcapitel, 1264 Pfarreien, 808 Caplaneien,

46 Prälaturen, Canonien u. dgl. mit nahe an 1100 Ordenspersonen,

70 Mendicantentlöstcr mit 1303 Bewohnern, dann 123 verschiedene

Frauenkloster mit nahe an 3000 Nonnen, Der Seelenstand betrug

fast eine Million.

Hiezu hatte Neugart bereits durch seinen (üoctex äinlornatieu»

die Grundlage gelegt, und so erschien denn auch wirtlich

f) Rnisoonatus (ünnstÄNti ensi» Hlemanuious 8uo

Netiopoli Nu^untin», eum Viuäeni88en8i, «ui 8ue-

oesßit in Lur^unäia ^ran^nran», ?rovinoig,e V«8antin»e

olim lnnäato, elironoln^ioe et llinloiUÄtiee i11u8tratu8 »

?. ^lru6nerto I^eu^art 8aN'LIa8iauo, n. t. ?r»eno-

') Der Weihbischof Stephan Alex. Wiiidtwein, geb. zu Amorbach 1719.

starb indessen schon am 12. April 1796, ohne daß seine il«trupoU» ^lo^untiü»

erschienen wäre
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situ in Xro2inFen. km'tig I. ^omus I. l'/nis 8. LIa»ii.

1803. 4".

dedicirt dem letzten Fürstbischof und Mainzer Coadjutor Carl von

Dalbcrg. Neugalt benutzte überdieß die bereits 70 Jahre vorher

angelegten Arbeiten Marquard Herrgott's. Als Prolegomena schickte

Neugart sechs Abhandlungen voraus, als: I. De ünidu» episeo-

^>lltu8 tüoustantisnzi». II. De tiäe 6i^Ioiul»ti8 k'riäerioi I, auf der

obige Grenzbestimmung beruhte. III. De partitione teri-itorii <üon>

«tl»i,t. politica. IV. De ^artitions eoelesiaztiea. V. De ^raeei-

nui» ineoli» territorii (üunztllntiensiß, eoruin^ue leliFione i^uinnue

Leelesi»,« neouli«. VI. De prim», episooporum (üonztantiensiuin

»ede, esus^uo tranßlatione. Hierauf folgt die Bisthumsgeschichte

nach den Jahrhunderten, nämlich vom sechsten bis zum cilften, und

zwar nach der Aufeinanderfolge der Bischöfe, wobei jedes Jahr

hundert wieder in drei Abschnitte zerfällt, in deren erstem der poli

tische Zustand (8tA,w8 reipudlill»«) und die vorzüglichsten Verände

rungen in demselben beschrieben werden, da sich die Diocese und

die Alemannischen Herzoge neben einander befanden.

Der zweite Abschnitt bietet die biographischen und Regierungs-

Momente der einzelnen Bischöfe, indessen der dritte die literarische

Seite, besonders die Leistungen St. Gallens und Reichemm verfolgt.

Es war diese Neugart'sche Arbeit offenbar das Vortrefflichste,

was seither bezüglich der 6ei'maui» 8Ä.ora veröffentlicht worden

war, und mit Recht verkündeten die Güttinger Anzeigen von 1803,

S. 2055, daß es einen Schatz von historischer Gelehrsamkeit in sich

fasse, durch welche die Geschichte, die Geographie und die Chrono

logie in besonderer Beziehung auf Deutschland eine Menge der

schätzbarsten Aufklärungen erhalten hätten.

Sie sollte aber auch das letzte mit San-Blasianischen Typen

gedruckte Werk und der würdige Schluß der Loäalita,» prn eonei-

nllncl», OermHni«, »»er» sein, denn wider Verhoffen schlug auch für

St. Blasien die Stunde der Säculärisation. Bereits vor Beendung

des obigen Theiles im Drucke war durch den Reichsdeftutations-

Schluß St. Blasien mit den übrigen Klöstern des Breisgaues dem

Malteser-Orden zur Entschädigung zugesprochen worden, welche Be

stimmung aber bei der Einsprache des Landesherrn (Oesterreich)

keinen Erfolg hatte. Nachdem aber durch den Preßburger Frieden
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für Ocsterreich das ganze Brcisgau verloren ging, so war bei der

dcrmaligcn Stimmung gegen solche Institute die Rettung vom Unter-

gange unmöglich. Am 24. Februar 1806 erfolgte die Aufhebung,

welche denn auch wirtlich am 25. Juni 180? in Kraft trat, wo

alsbald das Werk der Zerstörung anfing, der selbst die 1768 vom

Abt Martin nach jenem großen Brande erbaute und erst 1783 voll

endete prachtvolle 138 Fuß lange, 213 Fuß hohe Kirche, deren

Kuppel auf 20 herrlichen Säulen ruhte, nicht entgehen konnte, so

wenig als die 9 wunderschönen, aus St. Blasianischem Marmor

errichteten Altäre derselben entgingen. Der Fürstabt hatte aufgehört,

sein Kloster zu regieren, welches fortan ein großes Etablissement der

Seligmänner-Eichthal für Maschinen- und Gewehr-Fertigung wer

den sollte.

Wie verrückt und verrannt selbst damals tüchtige Leute waren,

davon zeugt der classisch-gebildcte Aufhebungs-Commissär von Ittncr,

in dessen Briefen Mone die Behauptung las, baß (1807) die Wissen

schaften in St. Blasien aufgehört hätten, „nachdem — wie letzterer

mit Recht sagt — kaum vier Jahre vorher Neugart's erster Band

über das Bisthum Eoustauz erschienen war, der noch nicht über-

troffen ist."

Bekanntlich nahmen die der Auflösung verfallenen St. Blasianei

ihre Zuflucht zum Kaiser Franz I. von Österreich, der am 16. Juni

1807 eine Deputation derselben, unter der auch Reugart, in Laren-

bürg freundlich empfing, sie teilnehmend tröstete und ihnen die

Abtei St. Paul in Niederkärnten zum künftigen Wohnsitz anbot.

Bei der Aufhebung von St. Blasien befanden sich zufolge des

zuletzt erschienenen „(^ataloAus lili. katrum ot I'rati'uiii Nou»-

onorum O. 8. 13. nrinoinalis «t imnorialis Nlonnstei'ii a« Oon-

ßreßationi» aä 8. Llasium in »ilv», ni^i'» 180?" 110 Personen da

selbst, nämlich 89 Priester, 14 Professcn, die noch nicht Priester

waren, und 1? Laienbrüder. Wir geben nun aus diesem Cataloge den

Auszug jener Männer, die treu ihrer Profession in

St. Paul sich ein Asyl suchten und fanden.

Das Sterbejahr haben wir aus dem „OataloFU» ??. Leu-

Fiosorum «räinis 8. Lsneäioti Nonasterii 8. ?au1i in Dioeoezi

Ouloeusi in vall« I^avautina (^«riutlliae. UDOOOI^XI. Olafen-

turti, t^ni« loannis I^eou." — welchen wir, wie elfteren, der Güte

des Stiftes St. Paul verdanken — beigesetzt.
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L6V6l6Näj88ilNU8 3,0 06l8i88illIU8

Dominu» Dominus

8, ü. I, kllncep»

lluiuz nomin!» III

?rine. et lullp. UcniHZterii 8,« OonFrezlltloni«

8. 2I.H.8II

^LLH.8 XI.VIII

etc. «t«.

Xatu» 0dersseli2,o!i III)c:llXI.VIII XVI Ootodris

?roks88ii» ND0LI.XXII VIII Isov.

»aosiäo» 2H»0c!I.XXIV XXIV 8ept.

^.dd. eiset. NV0L0I XIX Ifov.

Lsusäict, NVLLLII II Haii.

0biit NVL00XXVI XVI 0ct.

^i«»!«n H ?«trlll ^etl>8 kr»l«z«. 82cel6, 0!>ilu«

1740

16, Januar

1759

13, Nov.

1763

28, ziaii

1811

8. ^nuii

Heuert,
1742

23, l'edr.

IlN^llNUZ

1759

13, Nov.

1765

1, ^uuii

1825

15, De«,

?, 2ouik3,ein«

Orüuill^er,

1742

9, «»!

1762

28, 0ot,

1767

13, ^iiuii

1825

31. ^»nu2r

?. L»»i1ill8 Naued, 1746

NsiäsrzKsiiu 28. I^dr.

1765

28. 0et.

1769

20, N»ii

1816

14. ilaii

^elilin,

1744

4. Oet,

1765

28. 0«t,

1769

20. N»ii

1813

11. 8ept,

LrouLin^er,

1751

24. ?ebr.

1772 1775

10. ^nnü

1832

5. 8ept,

Loppert,
1750

10. I^ebr.

Oeft. Vieitelj. f. l»th. Theol. I.

1773

6. <7>iuii

1775

23. 8spt.

1811

31. ^ulii

3?
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ssomen H sillrl» ,^e!»8 sl»l««8. 8i>c«s<!.

1752

1. Uai-t.

1773

6. ^unii

1776

1. «luuii

1822

26. Oet.

I^öftlNß2NII8

1758

24, ^u^.

1779

24. H.UF.

1782

21. 8ept.

1844

3. 8«pt.

Zodelb, « v»Ue 8.

1758

6. ^uuii

1779

24. HuF.

1782

21. 8ept.

1831

5. rebr.

?, H^Nbro3iu»

üiedliolll,
1758

26. 8ept.

1779

8. Nov.

1783

25. 8opt.

182«

21. zl»tt.

tt3,utd«r,
1756

9. HuF.

1779

5. Nov.

1783

25. 8ept.

1818

21. Oe°.

LuoKliornsnül».

?. Liinoilvietrioll, 1758

14 Dee.

1780

23. H.pr!I.

1783

25. 8spt.

I82K

13. Hpril

1759

3. Nov.

1780

8. Nov.

1785

3. 8ept

1822

22. 4»ss,

1759

8. ^pi-il.

1780 ' 1785

8. Nov. > 3. 8ept.

1831

28. ^uui!

Xlltterer,
1763

10. ^ulii

1788

10. ^uß.

1789

20. 8ept.

1814

13. Hpn!

Heiner,

1760

12. ^»uu2l

1788

10. H.uss.

1789

19. 8«pt.

1833

26. ^ebl.

1767

8. ^anu2!'

1788

8. ^«.nuar

1791

18. ^unii

1812

6. 8«pt.

r, Xiool. üe ?1ue,
1771

29. ^unii

1792

21. Nov.

179?

10. ^irnii

1833

11. 8«pt. !

»<:Iii«88. 8ub«ilv.

1782

23. il»rt.

1803

21, Nov.

1806

31. ilaü

1837

14. Huss, <

i;«!'Ill!«im. 8uev,

1783

22. Hpril.

1804

1, U»>i

1806

1. ^Ullil

1832

11. <7»nll»r .
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^»uien H P»tll2 ^el«« ?r»le««. 8»eeri. »liltu«

8i>si«er. 24. lf«v,
I8«4

25. Nov.

1844

16. «»lt.
1>»uter«u»i»

8«ev. ^ "' 2°^

1804

25. Nov.

1837

15. veo.

?. Lazimiru» Lei«, 1783 1804

25. Nov.

1860

14, Januar
^,u?u»t. Vinäel. ! 15, Nov.

!!

1783 1804

25. Nov.

1844

23, 8ept,
13, Nov.

8«!>on^»v Lav.

1784

2, r«bi-.

1805

2. I'ebi-,

1838

15. H,u^.

l', Vö1e8tiun»2e1ä,

1783

1, ilai-t.

1804

25. Nov.

1809

27, «»ii

Viv»l ,

»ü uiiiltn»

»Uno»! ")
8usv.

1783

15, Hpril,

1805

28, Oot.

1823

12. ^eb,-.

k, Hemilianu»

Lau?,
1784

16. Sept.

1806

I. »Iiiuii

1844

9. U«ü
Ii«ttenber^. HIßs,

l'. Aeillin,üu8

H,MIU3,U,

Uu»«!iir<!l!, 8u«v,

1785

9. Hpi-il

1806

1. ^uuii

1839

19. Uso.

YU2 H«ÜH,8

1786

20. Nov.

1807 1849

18. 8ez>t.

tioteubui-F. «,ä Nie.

1786

25, «lanuLi-

180? 1818

3. «»ii

il«««Iic>üeu«i3 8>i

1786

22. H.UF.

1807 ! 1820

3, I'obr.

?. Valeutiu. Li3»1e,!! 1787 ! 1807 ! 1826

lu^ztetteu. 8u«v. ! 6. ?«br, ! 23. I'ebi-.

(!. Vdii»toz»IioiU8

1755

5. H,UF,

1786

15. Nov,
(I^»i<:u8)

1814

II. ?«b>-.

'1 Der einzige noch lebende alte St. Blasianer!

37-
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Unter den nach St. Paul ausgewanderten St. Blasianern be

fanden sich noch die zwei Hauptarbeiter der <3er,nania saei-a, Neu«

gart und Eichhorn. Wohl war es nicht mehr möglich den Plan

des großartigen nun mit St. Mafien zerstörten Werkes der 6er-

luauia «»er» wieder aufzunehmen. Es war die Lage, es waren

die Mittel der Congregation ganz andere geworden und jedenfalls

war von dem vorhandenen geschichtlichen Apparat Vieles zerstreut

worden '); jedoch hörten die Männer nicht auf, die einmal lieb ge

wonnenen historischen Forschungen bei erster Gelegenheit wieder auf

zugreifen. Wir haben uns hier mit Neugart zu beschäftigen.

Friedrich Mone der Jüngere gibt bei seiner Anzeige dn

zwei Schriften Neugart's :

1. ^Heii«« inaio»'«« mate«»»« A«iioiF ^ »>SFl« selben«,

8orir)»it ?. ^ruäriert. Ifeußart, 0. 8. L. pres-

turt, 1850. ?ol.

in valle I^avantius, Oarintliiae. 8orir>8it ?. 'lrnä-

risrtu» NeuZart, (üon^re^atioui» 8. LIagii olim

»oälllis, äeiuuiu Nou3,8terii »ä 8. ?aulum 8»««rä<)8

indila«u8. cÜÄFSukurti 1848—1854. loiu. I&II. 8°.

in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur, 1855, S. 533—53?

eine schöne, offenbar aus authentischer Hausquelle stammende Schil

derung Neugart's, aus der das Sachdienliche hier Platz finden möge.

„Die Früchte seiner wissenschaftlichen Thätigkeit (in St. Paul) find

zum Theil in den angeführten Werken niedergelegt, außer welchen

er noch eine für die Geschichte Kärnthens wichtige Quelle auffand

und benutzte, nämlich den ouciex traditionnm inouÄLterii ad 8. lau-

tum, aus dem ersten oder zweiten Decennium des XIII. Jahrhun

derts. . , . Eine kurze Geschichte des Chorherrenstiftes Eberndorf in

Kürnthen hat aus dem handschriftlichen Nachlasse Neugart's dessen

') So hllte der Stadtpfarrer von Kaufbeuern Ignaz Meichelbeck (1- ß. Febr.

181?) vor und nach der Säkularisation mit unsäglichem Fleiße für die Augsbm

gische Bisthumsgeschichte gesammelt und seine Materialien auf die liberalste Weise

den St. Blasianern für die «ei-mauia «acr» mitgetheilt, ohne daß er sie nach dn

Aushebung von St, Blasten wieder erhalten konnte, ?, Victor Keller soll sie veo

loren haben! .
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Schüler Freiherr von Ankershofen im „Archiv für Geschichte und

Topographie Körnchens," I. Jahrg., Klagenfurt 1849, veröffentlicht.

Zu dieser Geschichte des Stiftes Ebcrndorf benutzte Ncugart Urkunden

des 12.— 13. Saec. und ein Nekrologium. . . . Den Abend seines

thätigen und nicht unbewegten Lebens, aus dem er als t'rssd^tor

^udilaeuL 84 Jahre alt schied, hatte Neugart fast ausschließlich

neben den Pflichten seines Ordens der Lectüre der Kirchenvater

gewidmet.

Es ist eine oft ausgesprochene Erfahrung , daß ein Historiker,

der sich in die Geschichte seines Vaterlandes eingearbeitet hat, nicht

leicht in ein ihm fernes und fremdes Land sich versetzen lasse, wo

ihm die Gegenwart wie die Vergangenheit und die Lokalitäten neu

sind. An Neugart hat sich dieses nicht bestätigt; er hat sich mit

unglaublicher Schnelligkeit und Leichtigkeit mit der localen Geschichte

Kärnthens vertraut gemacht, ihre besten Quellen benutzt und sogar

eine historische Schule dieses Landes gegründet. Diese Gewandtheit

seines ungewöhnlichen Talentes verdient noch mehr Bewunderung,

wenn man erfährt, daß dieser Mann bei seiner histori

schen Schriftstellerei in St. Paul fast keinen Tag

seine Zelle und die Clausur verließ und dessenungeachtet

die umfassendsten Geschichtskenntnissc über dieses ihm erst kurze Zeit

bekannte Land sich erworben hat. Es war wohl ein Act der Dank

barkeit, daß Neugart seine neue Heimat und deren Rcgentenhaus

durch seine historischen Schriften verherrlichen wollte. . . .

Wir werfen noch einen Blick auf das wissenschaftliche Leben,

das die ausgewanderten Benedictiner von St. Blasien in Kärnthcn

hervorgerufen, und welchen Einfluß Neugart auf die geschichtlichen

Studien dieses Landes geübt hat. Seine Thätigkeit als

Lehrer und seine Einwirkung auf die Novizen des

Stiftes St. Paul waren für die Folge nicht unerheb

lich, denn er besaß nicht allein die Verehrung aller

seiner Schüler und Conventualen in hohem Grade,

sondern er gab zu einem wissenschaftlichen Streben

und besonders zu historischen Studien eine wohlthä-

tige und folgenreiche Anregung. Seine Persönlichkeit mag

dabei auch vortheilhaft mitgewirkt haben. Mit großer Strenge ver

band er eine ungewöhnliche väterliche Liebe und Milde gegen seine
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Schüler, so daß diese ebenso den Geist bewunderten, der sich in

seinem Auge aussprach, wie sie sein Wohlwollen ehrten."

Nachdem übrigens Neugart in der kärnthen'schen Geschichte

gearbeitet hatte, kam er endlich doch wieder auf sein Constanz zurück.

Höre man seine eigenen Worte: „Ita^us äis XIV ^prilis anno

UDO<ÜOIX euin reveren6i88iino abbat« Lertnoläo Visnu«. 12

(üariutniam nrofeotu» »um, ^uuin aliquot »nni8 in novo 8. I^uli

äomioüio »«äals» Junior«« »aoratioribu» litsri» iiubuisssni ^»in

lider 3, äueenäi munere, res olim in (^rintnig, ^estas peruo-

»oeiiäi »viäu», «^uae Is^sram, in »äversaria reksii'e ooosvi,

varuiu perpenäsn», »enssosntiou» auiun oornoi-is^ue vilibu»,

tisri n»uä vo»»e, ut äe Oai-intnia alic^uiä vroeuäam luo« äiznum.

Dsserui er^o spartam, ad alio, ut 8pero ao veuenieutiLsiine

ovtn exornanclain : lapiäs» aliquot aä opu» inonoauäuui eon-

Aessi»»« «ontentu»; ntg'ue «e^scia« tiiss/pata« , acl ^«to^'am t^on-

«tnntisnzsm ^isi'tlnente« «0 ^insns obll'vioni tT'acilta«, eo^lHlei'e oi'cli'

nai'e^us «tatui, ^»»'««««»'tlin ^«cxi «ciebanl, nc>n tleesse, ^«! «altem

voiumsn // ea?«f>ecta»'snt. Ko»'u»n pi'otncls votl«, ^«antun» i« me

m'tunl e«t, «atl«/act«»'u«, aits»'«?« ^c>e ^ai't«'« / voi«me» con«e»vp«,

nc netsts ^'ain ^»'ovsotlo»', <z«am «t cis eceis««« caiie^iati« ei mo»

»laste»'«« tiloseezi« <?on«tailtl's»l«!« j?«e»'ts // «Ze»'« ^io««Äm, ^«oci

T'omo / ^»'«s/atu« A>,'oml«e»'«?n, tams« iii«ci eam, ut ne HiT'aeoi-

^uc»»»««»« «ae»'<)»'«m eoiieFic»'«»« ^»«'»noi'H'a ac /acta , ^out ooean'o

/ei'ebat, ti«^>ic>matlbll« ^>,'<?bat« vltl'o »lso lAnot« mansi'snt."

Dieses ist nun der vorliegende Band dieses Werkes, welchen

Neugart am 22. Mai 1816 zum Abschlüsse gebracht hatte. Neugart

der nach damaliger Zeitlage wohl wissen konnte, daß nur durch

Vermittlung Dritter die Veröffentlichung des Werkes möglich sei,

übergab dasselbe zur Herausgabe dem Berner Friedrich von Mülinen,

der solche aber nicht unternahm, sondern vielmehr dem bekannten

Gelehrten Joseph von Laßberg überließ. Wirklich waren auch zwei

Bogen bei Cotta gedruckt, als sich das Unternehmen wieder zerschlug.

Das Manuscript ging spater mit Laßberg's Bibliothek in jene des

Fürsten Carl Egon von Fürstenberg über! In St. Paul hatte man

zwar von der früheren Existenz dieses Bandes Kenntniß, nicht aber

davon, wo er hingekommen war. Auf einem Besuch des älteren Monc

im Jahre 1853 zu St. Paul kam die Sprache zwischen dem hochwür-

digsten Abt Ferdinand Steinringer und dem Vorgenannten auf diese
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Handschrift. Mone erzählte, was er wußte, und erhielt nun 185?

vom Herrn Abt die schriftliche Mittheilung, daß man in St. Paul

gesonnen sei, Neugart's Werk auf Kosten des Klosters drucken zu

lassen, und seine Ansicht hierüber erbitte. Mone übernahm die Ver

mittlung und Besorgung der Herausgabe. Allein bei der Beschaf

fenheit des Manuscripts, dem noch überdieß im Verlaufe der Zeit

von Jenen, die es benutzt hatten, Zusätze beigeschrieben worden

waren, schien eine kritische Behandlung desselben unerläßlich. Mone's

College« im Archive, Joseph Dambacher und Joseph Bader, fanden

sich zur Beihilfe bereit, wobei denn ersterer bei Erkranken des letz

teren den größten Theil der Arbeit auf sich nahm. So ist nun

endlich das Buch in der Hcrder'schcn Buchhandlung in Frcilmrg

erschienen. Werfen wir nun einen Blick auf das Werk selbst!

?ÄA. III— VI findet sich die Vorrede des Archivdirectors

Mone, in der er die Geschichte des Buches und die bei der Heraus

gabe eingehaltene Behandlungsweise entwickelt; deren Quintessenz

wir bereits oben entwickelt haben.

I»»ß. VII—VIII folgt dann die „kraeiatio" Neugart's selbst,

welche einen tiefen Blick in die Stimmung des greisen Mannes ge

stattet ! „krimis proeeäentis nu^u8 8eeu1i XIX aimi8, relißiesae

uuieti, Hu», turdata lueudrare dauä ludst, tautopere aäversis,

noll äuditadam, c^uin tanäein, paee eon8tituta, aeoepta vulnera

ita S88ent sananäa, ut ^omo I Historie« Npi8eovatu8

<üon8tautien8i8 , anno NDO(ü(I!III, t^pi» 8an Lla8iaui8 in luosm

äato, etiain alterum prelo »ud^ioere lieeret. Verum c^uo minus

iä tieret, per me dauä stetit. I^empe lluetuantidus ali^uamäiu

redus, cleiuum didliotdeeam, t^po^ravdiam , clomieilium, re»

paene owue» relinc^uere, t»tali3 neee88ita8 imperadat. H,o tum

auiäem «^uisc^ue statu» monastiei amator, «ota^«s oinn /)so ««n-

eupnt« ^eclcisnH <M^)ili«s, taeite eum re^e Nüeedia in^emiseedat :

^ooe in ^>ae« amai'ttlicio ms« «maT't'ssl'm«. ^etum er^o ereäedam

äe pro8ec^uenäa Npi8ec>patu8 Oon8tautieii8i8 distoria. I^am aut

vitae ratio, prupe ^uiu^UÄ^inta anno8 midi ßratl88ima, mutanäa

erat, aut alteriu» as^Ii c^uaerenäi oausa e patria emi^randum;

iä c^uoä eou8ultiu3 tuue visum, postea experto, veri88ima eeei-

mzse Ifasouem pervul^ato doe versu: 8aepe premeute Deo,

lert Veu8 alter opem. L»t die l'raneiseu» poteuti88imu8 unac^ue

o!emeuti88imu8 ^ustriae imporator eto. ete."
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?NF, IX—XX enthalten das „Lreviarlarium l'omi II" ge

rade wie im ^lom. I, jedoch tritt insoferne eine Aenderung ein, als

Neugart nicht mehr besondere Unterabtheilungen wählte, sondern die

Hauptllbtheilungcn festhielt, welche sich in folgender Weise gestalten:

8eculum I».

Hlemauui«, et LurAUnäia OoustaiitieiiLi» »uli Hein-

rieo V., I^otiiario II et inmeratoridn« Hoüen-

»tautii». (Abtheilungs-Nummer I-0XXXVI.)

üpizeopi. (Abth,-Nr. <ÜXXXVII-OX«IX.)

I.iterati. (Abth.-Nr. (N-(NVI,)

8ee»Ium Xlll «t 8««u!i XlV krimum «eteunium.

Interitu» äomuz 2ob.eu»taui«!i8i«. lie^e» Nxteri:

Hadzdurßiei, sAbth,-Nr. I—LI.I.)

Hpi»°°vi. (Abth.-Nr. 01.11-^lüXXXII,)

Diese Abtheilungs-Nummcrn vertreten die Stelle der Pari«

graphe. Neugart selbst wählte mehr die Form von Annalen, so d°z

sich natürlich Ereignisse an einander reihen, die mit sich selbst in

keinem pragmatischen Zusammenhange stehen. Er beginnt sein Weil

mit den Kreuzzügen. Um der Probe willen stehe hier der Anfang,

,,^»m olim reli^ioni» causa ex Alemannia ^erosnl^mam itiuu,

kraesertim auuo 1093 nlure» 8uevi»e »aeeräete» eo prolecti

»uut, loea saora veneraturi. 8eä r>c>»t eoneiliun» (ülarumolitaimll,

»uuo 1095 eelebratum r»rineii>68 armati cum immmeraliili t>o-

minum multitucline , c^uae ex 6allia, Italia, et (Germania oon

lluxerat^ iäem iter suseenere, 6iversa» c^uiäem ol> eausaz,

tamen nouesta». H^ebatur euim non »olum äe kalaestina ^lur-

ei» erivienäa, »eä etiam äe eaptivi» Oürißtiaui» in libertatew

viuäieanäi». ?rima exveäitio anne 1096 ineassum »useeiil»;

nee c^ui per (^ermaniam Ooustautiiiovoiim eonteuäeliallt, ultr»

limitem Hun^ariae pervenere, reures»i ol» illsolentiam. H,tc^ue

aliuä c^uiäem exsoeetari llauä voterat all Qumiuum eolluvie,

c^uae 8oe veuiae 8ul> »euto iuäul^entiarum na^itia atroei«-

»ima eomitteriat, äueilm» vel eollniventibus, vel aä eummimeu

äam lieeutillm invaliäi»," Diese Annalen gehen dann über auf

den in Palästina 1101 gestorbenen Herzog Welf von Bayern und

^
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seine Nachkommen, wo die Advocatie des Klosters Zwifalten be

sprochen wird. Ihnen reihen sich an die Grafen von Lenzburg als

Schutzherren des 1862 schutzlos zu Grunde gegangenen Benedictiner-

stiftes Rheinau! Es werden besprochen Richenza von Lenzburg mit

ihrem Gemahl Hartman« III. von Kiburg, Friedrich I. Herzog von

Schwaben, und wird Meldung von verschiedenen schwäbischen Adels

geschlechtern gemacht, sowie die Ereignisse in anderen Bisthümern

hervorgehoben. So zum Jahre 1115 (1116): „Ita^us Ilsiiiriou» V,

udi 8piras eomperit, rua^uulu spigooporliiu immerum Ooloui»«

eonveiiigse, vsritu», lis äsoreta ^uri^u» 8ui3 eontrariü, laeersnt,

ilrlou^urll ^Viresdur^ensem Nriisoo^uni eoäem adlsFHvit, c^ui

rem ^Lreontaretur. ^t<^u« ea c^uiäeiu Is^atio Drluu^o riS33iiuk

oesgit. äussere euiru ^»,trs8 <üo1ouieil8S8, ut ne in oonguetuäine

LllLLari» perssvsrarst : atc^us ul>i optsmrisrat, äuoatu ^rauois,«

Orlyntali» exuitur, c^uera oas83.r uepoti 8uo, ^^QVti» 8orori8

ülio Oonrado äe Hol»su8tllul6n, k'riäerloi H äuoi3 8ueviao Fsr-

mauo traäiäit, c^uo tutior in <3ermÄ,niA, t'oret, numero s,o viriI)U8

elisutiuin Änoti», Quorum 6ä6li38inii sraut HoIieii8taul6ll8S8."

Dieses Mißverständniß dauerte übrigens nur bis 1120. Dessen

Hebung meldet Neugart nicht. Doch die in Würzburg gefeierte

Hochzeit des Kaisers Friedrich Barbarossa mit Beatrix umgeht

Neugart nicht. — Es sind dieses eben einzelne Zeitereignisse, die

also in den Annale« nicht unerwähnt bleiben konnten. So wird

nun jeder Landestheil Etwas für seine Geschichte in selben finden,

indessen sie sich hauptsächlich doch nur mit Gegenständen befassen,

die für das Constanzer Bisthum irgendwie Interesse hatten.

ks,F. 112 endigt Neugart dieselben mit den Worten: „Nx-

r»08iti3 is,iu äiver8i8 oa8iriu8 , c^ui ^»triain no8train MÄ^i» turki-

äam Huain üorsutem rsääläere, 3,6 AS8tÄ s^>i8ooriorui!! seouli XII

pro^reäilnur."

Hier beginnen nun die (^S3ta Npi8ooporuru , als deren erster

nach Neugart's Zählung der 39'° erscheint.

XXXIX. UäairiouZ I comsZ 6« DillüiFSu,

111I-N27,

welcher, vom Kaiser Heinrich V. investirt, nicht die päpstliche Ge

nehmigung zur Consecration erlangen konnte, weßhalb er sich auch
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mehr bei Hofe als im Bisthum aufhielt, dessen Eigcnthum er er

schöpfte. Später scheint eine Vereinigung eingetreten zu sein. Er

ruht im Dom zu Constanz.

XI.. ?äa,1riou8 II uodi1i8 äs LMsllo,

1127—1138,

Von ihm sagt Neugart: „Iläalrion» äs Oastello . . . <^u»,8i

e ooolo äelapLU» . . . äitNcilimo tempore episoopatum aäiit lia-

uuitcsus valäe aerumnosum." Er entsagte der Mitra und zog sich

nach St. Blasien zurück, wo er am 25. April 1140 starb.

XI.1. 2siillHiiuu8 I daru äs ^rdous,,

1138—1166,

ein Mann, der seinem Bisthume „re^imine uti äiutnrno it», «tiam

illustri" vorstand.

Xl.il. 0tto II,

1166-1174,

ein Mann, dessen Abstammung ungewiß ist, der aber vorher Augs-

burgcr Canonicus, auch Propst von St. Mauritius war, welche«

Stift 1019 Kaiser Heinrich gestiftet hatte. Von der Geschichte wird

er als „vir summa, prucleutia ot «ptimi» moriou» ooi»8^>iouu«"

bezeichnet.

XI.Il!. LsMo1äu8 äs Lii88naiiF,

1174-1183.

Seine Consecration zog sich bis zum Jahre 1179 hinaus: für

eine eingreifende Wirksamkeit war seine Regierung zu kurz.

XI.lV. llsrmä,imu8 II äs lMinFsu,

1182—1189.

Friedensliebe wird als sein Grundcharakter bezeichnet.

XI.V. Visttis1iiiii8 äs XlsuKiuFsii,

1190—1206,

ein merkwürdiger Mann, der als junger Mann schon die Abtei

Reichen«« erhielt, sie auch als Bischof beibehaltend. Neugart gibt

hier auch Nachrichten über den seligen Burchardus, Pfarrer in

Beinweil, und über die h. Idda. Diethelm, erprobt durch seine
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unerschütterliche Treue für König Philipp, starb wahrscheinlich am

10. oder 12. April 1206.

Von p»F. 163—169 gibt Neugart Nachricht über den wissen

schaftlichen Stand der Diöcese Constanz. Es war das XN. Jahr

hundert das der allgemeinen literarischen Unfruchtbarkeit! Neugart

war nicht im Stande, auch nur einen Namen in dem einst so

blühenden Reichen«« aufzufinden, wohl aber einzelne Namen der

Domscholaster. Dem Bischof Udalricus II. schreibt er das „Opus-

euluiu ue vita et miraeulis H. Oebuaräi" zu. Am besten sah es

offenbar in St. Mafien selbst aus, wo Magister Bertholdus

lehrte. Von ihm meldet Neugart: „Hie vouau^eräain po8tulaw»,

ut litters,» nuumniores äoeeret, all siusäem mouÄLterii aliliate

Ineoäerieo , c^uia ^raeei» perinäe »e latiuis litteris aävriiue

institutu» erat, (Üou8tl!,iitiuc»ric>lim inisLU» e»t. lieäux »oripsit

uistoriaiu äe tranLlatieue vartioulae 8. <üruoi», <^u»e Donau-

^eräae u»c^ue »o es, aetate religio»« eolitur." Ferner Chuno,

Verfasser des von ?. Ruften Heer herausgegeben Olu-ouieon Lui-F.

leuse; Frowinus, welcher zwei Schriften veröffentlichte, als:

„De laude liberi »rditrii" und „(^oiniuentariuin in orationeiu

äominieam."

St. Vlasien selbst besaß noch bis zum Brande von 1768 einen

von Frowin eigenhändig geschriebenen Coder, der „Hu^ouis <üolu>

mentai-ium in ^eolesiagten" und „lio^erii 6riinv?2,1äi eoutrover-

«iae euui Leren^ario" enthielt.

Frowin's Bücher waren durch den am Anfange eines jeden

Buches vorkommenden Vers:

l'ro^in praelatu» liorum lüit nune overatus

erkennbar, wie denn die Abtei Engelberg, wo Frowin 1144 Abt

ward, mehrere solche Codices besaß und wahrscheinlich, da sie noch

zu den wenigen in der Schweiz bestehenden gehört, noch besitzen

wird. Neugart gibt paz. 165—166 ein Verzeichnis) solcher Frowin-

schen Codices, die also Frowin selbst schrieb oder schreiben ließ,

welches dem Literaturfreunde nur angenehm sein kann. Das Wert

des Abts Wernher II., der 1174 starb: „Oeüorationes neu ex-

eentione» ex inelliüua uivergorum natruui, »i^nanter ^uAUßtini,

Hierou^iui, ^mnrosii, OreAorii, Hilarii, Oui^Lostoini , Naximi,

Ori^eui», lieinißii, OazLicxIoi'i, Leäae, ^,Ieuini, alioiuin uoetorum
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äoetrin»," bereits 1494 in Basel ssedruckt, ist wenigstens ein Be

weis der eifrigen Vütcrlectüre. Unter O<ÜV führt Neugart die

Chroniken jener Zeit auf und hebt dann das Werklein „äs Uusioa"

hervor, welches Theoger, Abt zu St. Georgen, schrieb.

Bezüglich des soeben zur Schande der Schweiz säcu-

larisirt werdenden Klosters RheinllU wird bemerkt: „In

Uonasterio linenau^iensi Heinrieu» II »doa» versu» tinein seouli

XII eoäem maäo, <^uo ^ra^vinu» ünFeliierFae , lAnaviain sul>-

clitorum nrnLeavere »tucluit. t?ocie»? iliul'Fiou« ma^iint p^eiü,

ai^us ail'»« ^»»'T'e) ilV»»»» ^V/ H/c»'ailuni 6. t^/'s^c»«! H/aa«l con-

tl'»sn«." In diesem Augenblicke werden sie bereits in der Zürcher

Bibliothek als Trophäe Zürcher'scher Heilighaltung des fremden

Eigenthumes prangen!!

?aF. 170 beginnt dann das XIII. Jahrhundert, aus dem mit

Ucbergehuug der Kaiser-Aimalen sogleich die Bischöfe folgen mögen.

Als solche werden aufgeführt:

XI.VI. 'Uslnusrus äs 8tHulsn,

1208-1209,

bcknuilt durch seinen Kampf mit dem Abte von St. Gallen.

XI.VII. 0omnäu8 II üs Is^erlelä,

1209- 1233.

Unter ihm kam eine neue Häresie auf, deren Inhalt mit den

Worten bezeichnet wird: „In ^Isatia et etiain in I'ui-Auvi» nae-

re»i» nova et nudenäa emersit, »dserentium, oaruiuin et aliorum

oiooruin e»uin c^uoeun^ue äie et teiuuore, tum vero omnem

voneri8 u»um nullo niaeula eoutraoto lieitum et Lseunäuin n»-

turani e»ze."

XI.VIII, 2siuriou8 I üs lanns,

1233—1248,

der als „»utistes nroleeto Linien», ina^uauiinus , äootrius, live-

raliter iuLtruetu»" bezeichnet wird. „<Huoä vero (Denaren! äe»e-

ruerit, eu^n» a, 1233 nrotonotariu» fuerat, at<^ue »rina oane^i-
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Unser Iahrzehent würde eines solchen Vorkommnisses bei

Erinnerung der Zürcher Verträge :c. :c. gar keiner Erwähnung

mehr thun!

XI.IX. Hdsllmi'äuL H äs Nö.läbiii'A

1248-1274,

ein kraftvoller streitbarer Mann, persönlicher Freund des Grafen

Rudolf von Habsburg, nachherigen Kaisers!

I.. Nuäollu.8 m oomsn äs LHdsdui'A

1274-1293.

Ihm werden von den Geschichtsforschern die Prädicate „ineri-

tiszimun atc^ue inoomvaranili«" beigelegt.

1293-1306,

Doctor der Rechte, der auch als Schriftsteller thätig war und selbst

eine Historie HaoLour^ensiuiu eoinituiu schrieb.

Einen literarischen Namen hatte in dieser Zeit Conradus

a Mure, Cantor zu Zürich — Verfasser eines „I^adulariuin,"

ferner eines Werkes „äs naturi« animaliuiu" und des „Novu»

Oraeeißinu»," anderer seiner Arbeiten nicht zu gedenken. Heinrich

Graf von Calwe schrieb eine Vita 8. kiruiini. In St. Gallen

verfertigte Burchard eine Schrift: De oasious inonasteiii 8. 6aIIi.

Ebenda lebte Tiufburg, dessen Sammclbuch mit der Inschrift : „Iste

lider est 8. l^alli, et äoininu» äe l'iuldurß «eripsit istum anno

äomiui N<Ü01V.XXII" einen wahren Schatz von Nachrichten aufbe

wahrt, als „multa nodiliuin k»iniliarum nomina, nersonaruin

äie» emortuales, ae neueüeia n,o Ulis in Nonasteriuin 8. 62,1Ii

«»Hat»,." Als fleißiger Bücherschreiber im Kloster Wettingen wird

Joannes de Argentina, daselbst 1232 eingetreten, erwähnt.

In St. Blasien mag die Wissenschaft in dieser Zeit mehr im

Schwünge gewesen sein als je; waren es doch die St. Blasianer,

die 1278 ihrem Bischof Rudolf einen kostbaren Codex der Historie

uatui-ali» des Plinius liehen — um ihn nicht mehr zu erhalten!

3m Jahre 1222 wurde hier die Otton'sche Fortsetzung der Hermann-

schen Chronik in Angriff genommen.
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Im Fiauentlostcr Berau schrieb die Benedictiner-Nonne Angela

ein bis zum Jahre 1276 reichendes Lreve (ülu-ouioou , welches sie

mit der kindlichen Imprccation versah:

^UFel«, ms »eririsit, 8uoplex »o talis, 6ixit,

0, Nicola« pater (St. NicolauS ist nämlich Patron) —

«it lioer i»ts tun».

l)t c^uiouu^ne tibi tollet, yuuä e^o tu» 8eriri»i,

Iluuo Dou8 amoveat, us 8UU8 «88« quellt.

Den Band selbst schloß Neugart mit den Worten: „Hn»-

propter, c^uuru uiuil »inSulars pro «lioeoe»! (Üon3tl!,!iti«u8i pori-o

monenäum »uvnetat, prae8su8 sr^umeiituiii ir»8Uluc^ue volumen II.

Historia« <üou8tÄUtioll3i3 , auuÄl«8 prolÄuo» pariter atc^n« eoole-

8ia8tioo8 86oulc»ruru XII et XIII ooQtiusn8, aosolvimiiL, tl'ml'cie

ecv«z)e<:tante«, ^uicl ^olrima /e^at aeta«, clum lnis^inl . . . s«b«unt

moi'bi t«'«t«^ue »sneo<««."

So weit hat also Neugart den ersten Theil seines Werkes ge

führt. Hiernach übrigt noch die Reihe von 40, beziehungsweise

44 Bischöfen, deren Leben und Handlungen bis herab zu Carl

Theodor von Dalberg und seinem Generalvicar Heinrich von Wessen-

berg, den vom alten Domcavitel letzt erwählten, aber von Rom

nicht bestätigten Bischof, zu beschreiben gewesen wäre.

Ehe wir die Documente besprechen, übrigt wohl ein Urtheil

über Neugart's Arbeit zu fällen. Es versteht sich von selbst, daß

dieses nur dann gerecht ist, wenn man das Jahr seiner Ausarbei

tung festhält. Bedenkt man, daß Neugart bis 1816 außer der

„Wallis, OKri^tiana" ^. V (?ari8Ü8 1731) keine anderen

Vorarbeiten hatte, als „Oaor. Luoeliui 0ou8tHutiÄ6 Iib.«uHuae

urbi8 Äuti<M8»imas cum aäsaceiite kroviucia et Npwoopatii

einten» noiuiiii8 äe»orivtio lopo - olirono - 8t6Niu2,toßrl>,pllioa.

I'raueok. 169?" 4°.; „^»«obi Naulii Olirouioon DpiLcopatuL

Lou8tlliitieu3i8 U8<^ue aä «.nnurn 1519," bei Pistor; ^8«ript. rer,

6erm. I'. III" und „Von I^«,uä8eo, Duoliirillioii Helveticum

Oonztautiae i^iLooz,3,1i8. (^uu8t. 1778" — so muß man diesem

zweiten Band, der unter den betrübtesten und drückendsten Verhält

nissen gearbeitet ward, dieselbe Gerechtigkeit widerfahren lassen wie

dem ersten, der noch zur Zeit fürstabtlichen Glanzes gearbeitet ward.
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Denkt man jedoch an die Geschichtsforschungen, die seit 1816

in Deutschland gemacht wurden, an die Massen neu eröffneter

Quellen, die zu Neugart's Zeiten noch verschlossen und verborgen

waren, dann ist es erklärlich, daß ihm der Stempel der Vollkom

menheit nicht aufgedrückt werden kann.

Dieses wußten und würdigten die Herausgeber, und Mone

schreibt paß. V: „Dsiuäs äiso^uisitionsm eritiearu aääsrs uauä

minus onsras vrstiuin viäebatur, yuoniain loußv tempore, uuoä

priinuin st »ltsruin voluiusn iutsresäit, mouulnsnt», nistoriea

permulta sunt eäitll, e u^uirnis I^eu^arti textus variis in loci»

eorreetior st »uetior rsääitur." Jedoch ward die Herausgabe

dieser weitläufiger gewordenen visyuisitio , bei dem Erkranken des

Archivrathes Dr. Bader, dem sie oblag, einer späteren Zeit vor

behalten.

Es kann somit auch nicht Aufgabe einer Anzeige sein, einzelne

Mängelpunkte zu bekritteln, sondern sie kann nur auf den Total-

Eindruck hinweisen, den das großartige Unternehmen Neugart's noth-

wendigrr Weise hervorbringen muß! Bei allen auffindbaren Män

geln ist und bleibt die Herausgabe ein verdienstvolles Wert zur

Hebung der Geschichte der ehemaligen Constanzer Visthumstheile.

Anlangend die beigedrucktcn Documente oder den Ooäex pro-

bationnrn, so findet sich als Adpendir I als zur Literatur des

XII. Jahrhunderts gehörig aus einer Schafhauser Handschrift v. 498:

„(Üonüietus äomni Lursnaräi st doinni Nußonis »ndatuiu super

yuaäain »sntsntin, äs lidro ^nZustini eontra ^austnin : H« H,«««'«

(H»v'«tt ^'««ti«, Hui ante aciventum e/«« s^ant nii^«l<i meil'u« con-

i«ie»^'t, H«am ««tsa ^ab«e»'unt, l« «c»'!H?tu»'l« «anetl« l»«l«F««ci«nl

e«t." Als Adpendir II erscheint v. 510 das Freiburgcr Stadt-

recht von 1293, deutsch, jedoch in neuerem Dialecte.

rsß. 521—730 folgt als Adpendir III ein „^.uetariuin

äivloinatuin", welches 112 Urkunden enthält. Bezüglich dieser

Urkunden sagt Mone v. VI: „In aääitÄinsutis äivlornatieis iä

notissiuiuin spsetavi^ nt äoeuinsnta nistoriae eeelesiastioae ex-

iiiosrern, liest autor in ouiumentaiiis suis et res eiviles traeta-

verit. kaueior» c^uiäeiu attuli, o^uain Huae rsrum serivtoridus

sullioei-e vossint, vlurima vsro »evosita sunt, «e mols« volumim'«

»i«« aez«o ««FS^si«»'. I^itsr»» vraesivus ssle^i, o^nidus aäinini
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«tratio rei «eoonomioae eeeleniae eattieäralis aliai-uru^us eeel«-

Liaruiu et monazterioluni illustiatur, atc^ue statuta, eoustitu-

tione» st ^rivile^ia, <^uir>u» ^ura riergonarnin eoudeliautur vel

stÄkilisKantur et univer»«, iuLtitutio eodesiÄgtieÄ, re^etiatur."

Es beruht also diese Auswahl auf Monc's Urtheil und auf dessen

Thätigteit, wie sich denn auch seine „Zeitschrift für die Geschichte

des Oberrheins" häufig angeführt findet. Seine Auswahl kann als

eine gelungene bezeichnet werden.

Ein trefflicher Index schließt das Ganze!

Dieses das Ende, der letzte Rest der 6erms,ui» saera!
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XVII.

Zur Uebergabe des Kirchenuermögens in Böhmen.

Von Joseph Hausmann, Pfarrer in Deschenitz, Budweiser Diöcese,

Der Erlaß des hochwürdigsten Episcopats in Böhmen, daß

mit dem 1. März l. I. die Uebergabe der Verwaltung des kirch

lichen Vermögens an die kompetenten Stellen stattfinden solle, hatte

unter dem Clerus Böhmens eine freudige Stimmung erweckt, inso

fern mit dieser Maßregel die Freiheit der katholischen Kirche auf

einen sicheren und festen Boden trat; aber es wurden zugleich nicht

minder Befürchtungen ausgesprochen, wie nur diese Maßregel unter

den obwaltenden Verhältnissen wird durchgeführt werden können,

bevor nicht die allgemeinen Fragen über Patronat und den damit

zusammenhangenden Accessorien beantwortet und die verschiedenartig

sten divcrgirenden Verhältnisse im Lande selbst beglichen seien.

Und diese Befürchtungen waren nicht grundlos. Abgesehen

von den äußeren Hindernissen, die vom Reichsrathe herab hinreichend

in der Presse ausgebeutet wurden, hat man die inneren großen

Schwierigkeiten, die im Lande selbst bis jetzt gegeben sind, noch

nicht hinreichend hervorgehoben, welche mit der Durchführung des

genannten Erlasses beinahe überall verbunden sind, und diese zu be

sprechen ist der Gegenstand dieses Aufsatzes, indem wir im Voraus

bemerken, daß es nur ein Segment Einer Diöcese ist, dessen Ver

hältnisse hier geschildert weiden, daher die Arbeit auf eine erschö

pfende Darstellung durchaus keinen Anspruch macht, dennoch aber

hinreichende Einsicht bietet, wie im ganzen Laude Alles noch genau

veft. Vierteil, f. loth. Theol. I. 38
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erwogen werden muß, ehe es zu einer allgemeinen Durchführung

der erwähnten Maßregel kommen lann.

Betrachten wir zunächst das Terrain, dessen Verhältnisse wir

zu schildern gesonnen sind. Es ist die westliche Seite Böhmens,

die, am Böhmerwalde gelegen, unmittelbar mit Bayern zusammen-

grunzt, wo die Einwohnerschaft, Dank sei es den wenigen Beruh-

rungcn mit anderen Gegenden, noch einen ziemlichen Fond von Re

ligiosität sich erhalten, und in vielen Dingen an Tirol erinnert,

zudem aber, an Bayern anlehnend, in religiöser Einsicht ebenfalls

nur zum Guten geleitet wird.

Das Decanat, welches wir näher schildern wollen, umfaßt

glücklicherweise (anderswo sind die Privatpatronate auf das Man

nigfaltigste verwickelt) zur Hälfte Beneficien, die unter dem kaiser

lichen Plltronate stehen, zur Hälfte aber Pfarreien, die einem aus

wärtigen hochfürstlichen Hause als Patron zugetheilt sind.

Es war im Jahre 1782, als in diesem Decanate eine Neele-

»ig luatrix in 5 (sage fünf) Beneficien gespalten wurde. Doch

leider wie geschah diese Erscindirung ! Die NoelsLia. luati-ix hatte

nicht einmal hinreichende Congrua, und es mußten aus den ehe

maligen Filialkirchen die Zehcntcn zugezogen werden, wenn sie über

haupt noch als eine „altgestiftete Pfarrei mit 200 fl. Congrua" be

stehen sollte. Daß dieses unter den neuen selbstständigen Veiicsi-

ciateu kein brüderliches Zusammenleben und Wirken erzeugen konnte,

liegt am Tage, und dicß um so mehr, als nach dem Absterben des

damaligen Beneficiaten die Stola-Pauschalien und jandere kleinere

Giebigkeiten entfielen, und die Mutterkirche noch mehr in Verfall

gerieth. Wenn nun auch nach dem ^us eanoniouiu die Tochter-

tirchen für die Noolesia, matrix jetzt einstehen sollten — und in

diesem Sinne wurde wohl hohen Ortes eine Entscheidung rücksicht

lich des Stola-Pauschales gegeben — so würde dieses, nachdem über

60 Jahre die Giebigkeiten entfallen waren, gewiß nur gezwungener

Weise durchgeführt werden können. Mit der Exscindirung der Pfar

reien wurden natürlich die Stiftungen und andere Kirchenfonds auch

vertheilt, und so hat nun natürlicher Weise jede der Pfarrkirchen

ein unzureichendes Vermögen, so zwar, daß nicht einmal die laufen

den jährlichen Erfordernisse gedeckt werden können. Nun haben aber

die unter dem kaiserlichen Patronate stehenden Pfarrbeneficien wenig

stens das Gute, daß die Normalsummen für die jährlichen Ausgaben
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ohne Anstand bewilligt werden; nicht so günstig stehen die übrigen

unter Privatpatronen stehenden Pfarreien, denn diese müssen erst um

diese Geldsumme bittlich werden.

In ähnlicher Weise wie oben ist das Verhältnis; zu den

übrigen Pfarreien des Deccmats: sie wurden einfach von den frü

heren „alt gestifteten" Pfarreien erscindirt, und keine Rücksicht

ward genommen weder auf die Sprachgrenzen, noch auf weitere

innere Verhältnisse, und so lebten diese Pfarreien als Localien ein

kümmerliches Dasein, bis diese letzten Jahre erst die Congrua auf

400 fl. ö. W. erhöht wurde, wodurch und mit dem veränderten

Namen als Pfarreien keineswegs noch einer besseren Existenz ent

gegengesehen werden kann.

Bei dieser Lage der Dinge stellte der Decan bereits im

Januar l. I., nachdem im strengen Winter und dazu in einer

Gebirgsgegend leine Pastoral-Conferenz abgehalten werden konnte,

eine ämtliche Anfrage an den Caftitular-Clerus, deren Beantwortung

auch dem hochwürdigsten Ordinariate vorgelegt wurde. Es waren

folgende zwei Fragen:

H.) Welche Bedenken hat man in diesem Tract in der Angele

genheit der Kirchenvermögen-Verwaltung?

L) Ob nicht ein Bevollmächtigter und welcher für die neue

Kirchenvermögen-Verwaltung als wünschenswerth erscheine?

(Eingabe des Delchenitzer Pfarrbeneficiaten an das hochwürdigste bischöfliche

Konsistorium.)

„Der gehorsamst Gefertigte bemerkt gleich im Anfange, daß

in den Vorschriften über die Verwaltung des Kirchenvermögens

(Prag, Bellmann, 1861 , z,»^. 30, 4°.) der Umstand zu wenig Be

rücksichtigung findet, was denn zu thun sei, wenn die Kirchen durch

aus keines oder doch nur unzureichendes Vermögen besitzen, ob da

auch die hohen Normen in Anwendung kommen, der wieder zurück

zuführen ist auf den tieferen Grund: «„Ob Pfarrkirchen, welche

durch ehemaliges Concretal-Vermögen des Patronats erhalten wurden,

jetzt isolirt, überhaupt eine selbstständige Kirchenvermögen-Verwaltung

anzutreten im Stande sind?"" — Unsere Verhältnisse geben die ein

fache Antwort: Nein!

38»
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1. Die Domaine B hat die Pfarreien (10 an der Zahl),

bei welchen mit Ausnahme einer Einzigen entweder gar kein

oder bloß ein ganz unzureichendes Vermögen besteht, «o

daher durch jährliche Rentcnzuschüsse des hohen Patrons die

laufenden Auslagen gedeckt werden müssen.

2. Der hohe Patron wehrt sich auf alle mögliche Weise (um

nur hinzuweisen, wie diese Maßregel tief in sämmtliche Pa-

tronatsverhältnisse einschneidet), und die Beneficiaten müssen

lange warten und öfter bitten, und sich manche Revisions-

Anstände gefallen lassen, ehe sie den vorgestreckten Geldbetrag

wieder in Empfang nehmen. Ein Beispiel eines der neuesten

Revisions-Anstände wird mitgetheilt:

ß, 1. „Bezüglich auf die außer aller Berücksichtigung des Stola-

Patents mit der geringen Summe von . . . fl. . . . kr. verrech

neten Funeral-Gcbühren ') wird sich auf die Weisung bei der

Pfarre I ...,§. l bezogen und erwartet , daß das fürstliche

Plltronatsllmt Abhilfe zu schaffen bemüht sein werde. Man iß

durch die alljährlich eintretenden Erborgungen für diese Kirch

veranlaßt, das Patronatsamt aufzufordern, die hochw. Herren

Pfarr-Veneficillten dringend zu ersuchen, die Funeralien nach

dem bestehenden Stolapatent um so gefälliger im Interesse der

Kirche einzuhcben, als das früher bestandene Unterthansvcr-

hältniß jede Rücksichtnahme behebt, und der gesetzlich bemessene

Betrag mit vollem Recht angesprochen, eine allfällige Be

drückung durch denselben aber nicht geltend gemacht wer

den kann."

Werden die Pfarrbeneficiatcn von jenem bestimmten

Zeitpunkte an daher das Kirchenvermügen verwalten müssen,

wird der hohe Patron (nach dem Grundsatze: Volenti nun

tit injuria) um so weniger geneigt sein, das Nöthige zu

spenden, da wir ja früher einzig und allein auf den Gnaden

weg angewiesen waren; derselbe wird immer auf eine He

bung der Einkünfte (die factisch unmöglich ist) antragen,

") Diese Fuueral-Gebühren bilden zumeist die einzige Quelle, aus welltei

die Kirchcnerfordernisse bestritten werden müssen — denn Opfer- und Klingelbeutel-

geld sind seit dem Jahre 1848 beinahe auf ein Nichts herabgeschmolzen.
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und dadurch das Amt dem Pfarrbeneficiatcn immer sauerer

machen, und dieß um so mehr, als die hohe Revisions-Stellc

ihren Maßstab nach den kirchlichen Verhältnissen von Baden

und Württemberg (wo der hohe Patron ebenfalls viele Pfar

reien besitzt) nimmt, welcher für Böhmen ein- für allemal

nie angelegt werden kann.

3. Es wird beim wirklichen Inslebentreten der Kirchenvermögen-

Verwaltung jeder Beneficiat gezwungen, alle laufenden Be

trüge vorzustrecken; allein

»,) die meisten der jetzigen Beneficiaten sind sehr arm uud

besitzen durchaus kein Patrimonium;

d) ist ihnen nie ein Entgelt dafür, im Gegentheil ist immer

noch Gefahr des Abzugs bei der Adjustirung der Rech

nungen zu befürchten, und dieß um so mehr, da unsere

Geldvaluta noch bedeutenden Schwankungen entgegengeht.

4. Wenn nun auf kaiserlichen Beneficien die Pfarrer oft zwei

Jahre beinahe auf Erledigung der Kirchenrechnungen warten

müssen: wie lange und mit welchen Willkürlichkeiten wird der

Clerus auf Privatpatronaten zu kämpfen haben!

5. Auch nach dem alten System soll der Beneficiat einen

Schlüssel von der Kirchencasse haben, und hatte ihn nicht.

Nachdem die Kirchencapitalien seit dem Finänzpatent allge

mein gesunken, und ihre Hebung voraussichtlich nie mehr zu

erwarten ist, nachdem die neuesten durchaus ungerechten

Steuergebühren in dieser Sphäre selbst bei diesen geringen

Quoten ohne Anfrage der hohen geistlichen Stellen und der

betreffenden Patronate vom k. k. h. Finanzministerium dictirt

wurden: wie kann jetzt, nachdem Alles aä extrem», ge

kommen, je eine Aufbesserung der Kirchencapitalien — selbst

in Regie des Clerus — gehofft werden?

Nachdem der gehorsomst Gefertigte nun im Allgemeinen die

Motive angedeutet, welche das hochw. Decanatsamt noch weiter zu

begründen keinen Anstand nehmen wird, beehrt er sich, noch beson

dere locale Schwierigkeiten zu erwähnen:

1. Es werden die Auslagen für die Cassatruhen der einzelnen

Kirchen sehr fühlbar; drei und vier Jahre können für diesen
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Betrag die laufenden Kirchenerfordernisse gedeckt werden; ob

der Patron gezwungen werden kann, dieselben überall gemäß

dem gegebenen Normale und in so hohem Preise anzuschaffen,

kann der gehorsamst Gefertigte nicht entscheiden.

2. Sind die Pfarrhäuser zumeist nicht geeignet, um dieselben

aufzubewahren; theils der Bauzustand, theils die Isolirung

derselben von den Dörfern und Wohnhäusern läßt diese

Maßregel nicht als wünschcnswerth erscheinen.

3. Die Auslagen für eigene Nachtwächter sind für die hiesigen

Verhältnisse jedenfalls sehr drückend.

4. Die Verhältnisse der hiesigen Bevölkerung, wo überall ein

ewiges Wandern der Pfarrkinder stattfindet, machen es am

Lande wirklich schwer, taugliche und passende Kirchenkämmerer

zu bekommen.

5. Wäre es wünschcnswerth — ehe die Patronatsuerhältnisse

noch vollständig geregelt werden — den statu» quo zu be

lassen, denn eine solche plötzliche Losreißung ist und bleibt

vom Ucbel.

Der gehorsamst Gefertigte stellt daher für die Domaine B

den Antrag, es solle die Kirchenvermögen-Verwaltung noch weiterhin

in statu yuo bleiben, bis die Patronats-Verhältnisse in Gänze ge

regelt sein werden, und selbst dem hochfürstlichen Rechnungsführer

zu belassen, da die betreffenden Pfarr-Beneficiaten gesonnen sind,

lieber aus Eigenem ein Opfer für seine Mühewaltung zu bringen,

als mit unnöthigen und zudem fruchtlosen Schreibereien belästigt

zu werden."

^ä L.

„Es wäre wünschenswerth, einen Bevollmächtigten zu er

wählen; allein da gibt es wieder viele Hindernisse:

1. Ein Priester sollte doch wenigstens Etwas von der Buch

haltung und Buchführung verstehen, wozu in früheren Ver

hältnissen durchaus keine Gelegenheit geboten war; daß die

Correspondenz mit den k. k. Gerichten z. B. im Executions-

Verfahren ihre Schwierigkeiten hat, und die anberaumten
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Tagfahrten für den Priester oft unmöglich sein werden, ist

ohnedieß ersichtlich.

2. Er sollte Privatvermögen besitzen ; denn er wird müssen öfter

Geld vorstrecken, welches er erst später beempfangen wird;

für den Fall von plötzlichen Todesfällen wird es immer mit

der Uebernahme Schwierigkeiten haben, und die Mass« des

Erblassers wird jedenfalls haften müssen. Wenn aber —

wie jetzt überall — nach dem verstorbenen Priester kaum auf

ein ehrenvolles Begräbniß die Hinterlassenschaft ausreicht?

3. Sind wir Alle bei dem jetzigen Priestermangel genug be

schäftigt, um noch so ein Ehrenamt übernehmen zu können.

Im Voraus ist der gehorsamst Gefertigte überzeugt, daß ein

Einzelner als solcher es durchaus nicht im Stande ist, zu

übernehmen.

4. Ist die Arbeit voraussichtlich derartig, baß sie die Kräfte des

Einzelnen übersteigt. In allen weltlichen Aemtern steht dem

betreffenden Beamten ein Controleur zur Seite; in welcher

Analogie dieses auch bei uns durchgeführt werden könnte,

wagt der gehorsamst Gefertigte nicht näher anzudeuten.

Nach allen diesen Vorbemerkungen beehrt sich der gehorsamst

Gefertigte den Antrag zu stellen: Das hochwürdigste bischöfliche

Consistorium geruhe eine Immediat-Eingabe des Clerus des Patro-

nats der Domaine B , zu dem sich vielleicht auch die kaiser

lichen Pfarreien (es sind deren wenigstens sieben) anreihen könnten,

an Se. Hoheit den Patron gnädigst zu unterstützen, damit die Kir

chenverwaltung laut Erlaßbogen Nr. 3/1862, Absatz V, durch den

weltlichen Kirchenrechnungsführer in so lange, als die Patronats-

Verhältnisse nicht in Gänze geregelt sind, geleitet und in strenger

Controle von Seite der betreffenden Pfarrämter geübt werden möge.

Der Patronats-Clerus gewinnt durch das bis jetzt bestehende Con-

cretal - Vermögen eine leichtere Deckung der laufenden jährlichen

Kirchenerfordernisse; die übrigen Herren Amtsbrüder, die ohnedieß

früher dasselbe Amt als Vogteiamt begrüßen mußten, werden gewiß

mit Freuden die Erleichterung ihrer Mühen annehmen, und ihrer

seits ein Opfer auch bringen, um nach hoher Bestimmung von Seite

des hochwürdigsten bischöflichen Consistoriums die besondere Mühe

des genannten Rechnungsführers noch eigens zu entlohnen."
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Es erfolgte natürlich keine Erledigung, weil inzwischen die

öffentlichen Hindernisse den Minister v. Schmerling zu einer Er

klärung (viäe: Archiv für katholisches Kirchenrecht. Neue Folge,

I. Bd. 2. Heft. S. 289—302) vcranlaßten, die uns für die nächste

Zukunft die Entscheidung hoffen läßt. Huoä taxit Dens!
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XVIII.

Die heiligen Gräber und die feierliche Aussetzung

des Allerheiligsten am Charfreitag.

Von Prof. Dr. Schmitz in Regensburg.

Unsere sogenannten heiligen Gräber sind im römischen

Ritus unbekannt; aber sie sind durch ganz Deutschland unter dieser

Benennung verbreitet, desgleichen in Frankreich und Belgien unter

der gleichen Bezeichnung: „I^o saint sepulolire" ein Gegenstand

des andächtigen Besuches und der frommen Verehrung des christ

lichen Volkes; nicht minder freilich auch, wie bei allen dergleichen

Gelegenheiten, für die Weltkinder eine Veranlassung zu neugierigem

Umhergehen und Schauen. Eine gelehrte Abhandlung im „Katho

liken" vom Jahre 1860 (Maiheft, S. 568 ff.) sucht deren Ursprung

bis in das zehnte Jahrhundert zurückzuführen.

Es möchten diese sogenannten heiligen Gräber, wie auch in

der eben angeführten Abhandlung geschieht, als ein mächtiges Vehikel

zur Erbauung des christlichen Volkes und zur Erweckung herzinniger

Andacht nachdrücklichst in Schutz zu nehmen, und dringend zu wün

schen sein, daß nicht einseitiger und unüberlegter Eifer abzuschaffen

suche, was dem Volke gewissermaßen erbrechtlich eigen geworden ist,

und dasselbe bisher erfreut und erbauet hat.

Sind nun die sogenannten heiligen Gräber der römischen

Liturgie fremd, so dürfte es gleichwohl nicht schwer halten, dieselben

mit den römischen Ritualvorschriftcn und mit dem Geiste der Cere-

monie des heiligen Triduums in sehr genügende Uebereinstimmung

zu bringen. Freilich soll es nicht versucht werden, der feierlichen

Aussetzung des hochwürdigsten Gutes am Charfreitag das Wort zu

reden; noch weniger möchte es zu billigen oder auch nur zu ent
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schuldigen sein, wenn der Act jener feierlichen Aussetzung in mancher

Kirche sogar als „Grablegung" bezeichnet wird; allein, wenn wir

genauer in Betracht ziehen, was in verschiedenen Kirchen Verschie

denes geübt wird, so dürften wir jedenfalls das approximativ Rich

tigere herausfinden.

Nach Inhalt der Rubrikalvorschrift des Meßbuches, welchen

Inhalt ich im Wesentlichen S. 41« meines Buches: „Die Kirche

in ihren gottesdienstlichen Handlungen" beschrieben habe,

werden am Gründonnerstag in der Messe zwei größere Hostien con-

secrirt, die eine für die heutige Messe, die andere zur Communion

für den am Charfreitag celebrirendcn Priester, der lein Meßopfer

verrichtet, folglich nicht consecriren kann. Die zweite consecrirte

Hostie soll in einen Kelch niedergelegt und nach der Messe in dem

bedeckten Kelche in feierlicher Procession vom Altare weggetragen

und auf einem nach Möglichkeit gebührend geschmückten Nebenaltar

oder in einer geschmückten Kapelle der Kirche beigesetzt und daselbst

aufbewahrt werden, Deßgleichen werden auch einige consecrirte

kleinere Partikeln zu möglichem Gebrauche für Kranke aufbewahrt.

In der Kirche aber ist von nun an auf dem Altare Christus nicht

mehr; das Tabernakel steht offen und leer, denn Christus der Herr

ist zum Tode abgeführt und am folgenden Tage gestorben und

begraben.

Die rituelle 0»pella Neoi«»i»s und das Hitare, äscsnter

quaaä Kori ric>t«»t cum veli» et luminikus ornatum bieten offenbar

einen ganz zuverlässigen Anhaltspunkt für unser sogenanntes heiliges

Grab, und sind im Wesentlichen genau Dasselbe wie dieses, nämlich

ein zubereiteter und geschmückter „loous apws, udi oalix oum Hostia

reservaw reponatur." In vielen Ländern nun, und zwar beispiels

weise in Frankreich , Niederland, Belgien . den Rheinland«« , West-

vhalen, Fulda und Franken, bleibt am Gründonnerstag der bedeckte

Kelch mit dem heil. Sacrament an dem genannten Orte zum Be

suche und zur Anbetung der Gläubigen ausgesetzt, und es ist in

jenen Ländern eben der Gründonnerstag der Haupttag des eigent

lichen und feierlichen sogenannten Kirchenbesuchens. Daß das

Sacrament zur Anbetung ausgesetzt bleibe, ist in der Ritual» orschrift

nicht verboten; es heißt nur: „Oiaconii» rspcmit in eap3nl»,;" daß

diese oapsul», verschlossen werden müsse, steht nicht ausdrücklich dabei,

könnte sich aber aus der liturgischen Bedeutung des Wortes „rspo-

nere" von selbst verstehen, wenn auch nicht in der Rubrik am Char

freitag ausdrücklich geschrieben stünde: „Oiaoonu» apsrit capsulaiu,"

Allein das Verschlossensein der onpsula am Morgen des Charfrei-

tags ist wegen der zwischen dem Gründonnerstag und Charfreitag

liegenden Nacht leicht erklärlich, und ebenso erklärlich ist es auch,

daß sich für den Gründonnerstag, als den hochheiligen Tag der

Einsetzung, der fromme Gebrauch bildete, das heilige Sacrament
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gerade in derjenigen Partikel feierlich anzubeten, welche eigens dazu

consecrirt wurde, um am folgenden Tage das hochheilige Todes

opfer und gleichsam das Begräbnis; des Herrn und das Verschwin

den Christi aus der Menschenwelt mittelst derselben zu vollziehen.

So also bleibt das Sacrament in, jenen Ländern und Kirchen am

Gründonnerstag zur feierlichen Anbetung der Gläubigen im be

deckten Kelche an einem geschmückten Orte von brennenden Lichtern

umgeben, d. i. in unseren sogenannten heiligen Gräbern ausgesetzt.

In anderen Ländern beginnt diese Aussetzung erst am Char-

freitag unmittelbar nach dem Altargottesdienste, und es wird eine

dritte gleichfalls am Gründonnerstag consecrirte größere Hostie in

die Monstranz eingesetzt und in feierlicher Procession zu dem soge

nannten heiligen Grabe übertragen. Die Liturgie des Gründonners

tags weiß nichts von der Consecration einer dritten größeren Hostie;

die Liturgie des Charfreitags aber bestimmt, daß die brennenden

Fackeln, welche das Sacrament von dem heiligen Grabe in der

Procession zum Altar begleiten, erst nach der Communion des Sa-

cramentes ausgelöscht werden sollen, eine Bestimmung, welche vor

aussetzt, daß alsdann das Sacrament auf dem Altar nicht mehr

anwesend sei, vielmehr die Anwesenheit desselben geradezu aus

schließt, so zwar, daß jene Auslöschung der Fackeln als eine feier

liche Kundgebung zu betrachten sein möchte, daß die sacramentalische

Anwesenheit Christi aufgehört habe, eine Anschauung, welche ihre

ganz besondere Bekräftigung in der weiteren Ritualvorschrift findet,

daß Priester und Altardiener unmittelbar nach der Communion den

Altar verlassen sollen, und die Vesper zu beten sei. Und betrachten

wir nun die Communion am Charfreitag etwas näher, so dürfte

kaum zu verkennen sein, daß dieselbe das Begräbniß des gestor

benen Leibes Christi darstellt: sie geschieht darum nur unter der

Einen Gestalt des Brodes ; denn das allerheiligste Blut war am

Kreuze vergossen und wurde nicht mit dem Leibe zugleich begraben.

Eine auf diese so tiefmystische Ceremonie folgende feierliche Aus

setzung des Sacramentes steht mit dem Sinne der ganzen Liturgie

im offenbarsten Widerspruche, zerreißt den vorgeschriebenen Ritus

des Charfreitags; denn die Fackeln werden nicht ausgelöscht, Priester

und Altardiener verlassen nach der Communion nicht alsbald den

Altar, und es wird nicht alsbald die Vesper gebetet. Abgesehen

hiervon möchte es ernstlich zu beanstanden sein, wenn man mittelst

einer sogenannten Grablegung den wahren lebendigen und glorreichen

Leib Christi im Sacramente in ein Grab beisetzen will. Endlich

möchte noch zu bedenken sein, daß die tief ergreifende Trauer der

Kirche am Charfreitag ihren innersten Grund darin hat, daß sie an

diesem Tage eine Kirche ohne Christus ist, und erst am folgenden

Tage die Wiederkehr des verherrlichten Christus in dem feierlichen

„I^meu Odrigti" ihre erste Andeutung erhält, sodann in dem er
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habenen „Lxnulwt" prachtvoll verkündiget, und endlich durch die

Consecrntion in der Messe verwirklicht wird. Auch mit dieser Char-

samstags-Ceremonie scheint die feierliche Aussetzung des Allerheilig-

sten am Charfreitage im Widerspruch zu stehen, ein Widerspruch,

welchen freilich der durchsichtige Schleier, mit welchem man an

manchen Orten die Monstranz zu überhängen pflegt, nicht zuzudecken

vermag. Ein Züricher Ritual vom Jahre 1260, welches in oben

genannter Abhandlung des „Katholiken" citirt wird, mißbilligt den

Gebrauch der Aussetzung am Charfreitag mit sehr scharfen Worten

als vernunftwidrig (eontrn, omnom ratinnem est .... inclLCkns

rieuitu» ot aliguräum).

Aus allen vorgenannten Gründen nun mochte der Gebrauch

derjenigen Länder, wo die feierliche Aussetzung im sogenannten hei

ligen Grabe am Gründonnerstage stattfindet, jedenfalls als berech

tiget, weil nicht mit den Ritualvorschriften im Widerspruch, und

gleichwohl das fromme christliche Volt befriedigend vorzuziehen und

dringend zu empfehlen sein. In jenen Landern nun findet in den

Stifts- und Nebenkirchen ohne Seelsorge, die keine Partikeln für

Kranke aufzubewahren brauchen, keinerlei Aussetzung des Sacra-

mentes am Charfreitag statt, während in den Pfarrkirchen und in

den Klosterkirchen, in welchen wegen der Seelsorge Partikeln für die

Kranken aufbewahrt werden müssen, diese Partikeln am Charfreitag

im sogenannten heiligen Grabe in bedecktem Ciborium beigesetzt,

auch wohl daselbst in einem Tabernakel verschlossen bleiben.

Kurz bemerkt sei noch schließlich, daß einer feierlichen Aus

setzung des am Charsamstag ucucousecrirten Sacramentes im hei

ligen Grabe und der feierlichen Erhebung desselben am Abende,

Aufer st chungsfeier genannt, wie dieselbe an sehr vielen Orten

gebräuchlich ist, keine liturgischen Bedenken entgegenzustehen scheinen.
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R c c e n si o n c n.

lunonnumenl», «ive Haeregium nmuium tüunkutatio.

Onu» Ori^eni aäsorintum e «ociioe ?arisino pro-

änotum reesnsuit, latins vsrtit, nc»ti» varioruin

Luisen« instruxit, prole^nmeni» et inäieiniiß »uxit

katriüiu» druioe 8. I'nool. Doot. in Univ. Nonaoeusi

et kariLieusi, Itoinanae ^e»<1smis,L oatüol. relizf.

saciuL, artinin I^iderr. Oootur, normali» clsrion-

ruin 8ono1ll,s reotoi'. ?ari8Ü3^ sxousum in tvnoAra-

nneo iinneriali, cle auotoritato Imneratorig. 1860. 1 vol. in

8". ?aß. XI. st 548. kr. 10 kranos.

Kein Buch hat im verflossenen Jahrzehnte größeres Aufsehen erregt

und die Gelehrten der verschiedensten Richtungen mehr beschäftigt, als die

von dem Griechen Minoides Mynas aufgefundenen, von Emm. Miller

zum eisten Male (Orford l85l) verösfentlichlen, dann von Dunker und

Schneidewin nochmals herausgegebenen Philosophumena oder „die Wider

legung aller Häresien". Den beiden letzten Herausgebern war es leider nicht

möglich, die Handschrift des Mynas, jetzt in der kaiserl. Bibliothek zu Paris

aufbewahrt, von Neuem zu vergleichen, was doch bei den zahllosen, aus

unzureichender philologischer und Paläographischer Befähigung ihres Bear

beiters entsprungenen Fehlern der säitio plineepL nicht bloß wünschens-

werth, sondern nothwendig gewesen. Der Abbü Dr. Cruice, ehemals Su-

perior an der geistlichen Normalschule aux (^lu>e3 zu Paris, seither zum

Bischöfe von Marseille ernannt, hat die Handschrift abermals verglichen und

nach dieser neuen Collation die uns vorliegende Ausgabe des Werkes unter

nommen. Schon Bernays , Röper , Ritter u. A. hatten viele Stellen ver

bessert ; manche Vcrmuthungen Dunter's und Schneidewin's sind durch die
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neue Vergleichung bestätigt, und Hr. Cruice hat das Seine gcthan , um der

Verdcrbniß des Textes an andern abzuhelfen. Daß damit dem kritischen

Bedürfnisse noch nicht vollends Genüge geleistet, versteht sich von selbst und

wird auch von dem jüngsten Herausgeber eingeräumt, wenn er in den ?i-a-

le^oinena, S. VII, sagt: „Hu»ntuinvi8 äoetlin» et »euiniue vale^nt c^ui

l-eceuseull!» et eineuäilucli« oociieibu» iueuinbunt, niult» in iiniuLwucli

«per« uuum »Iteiuwc^ue iuterpietem lu^iunt, a.u»e tertiu8 peispieiet.

llr^o venilint po8t nv8 c>ui , e»in6ein lzuilui no8 trivimus vi»m »eeuti,

n,u»e les»i re!i<ju!mu8 novo labole et iute^li« viiiou» ie8uinllnt ti»-

et»n6». 8uum »utein euic^ue vel e6itorum ve! internretuin llonorein tri-

buere iuäiouin erit, nliuearuin lal»it»n , c>ui in i8t>8 eritieae rlltiouibu»

»liquiä «»plunt." Wir haben die Prätension nicht, diesen „wenigen" Glück

lichen anzugehören , wollen es indessen in Nachstehendem versuchen, zunächst

die dem Texte vorangeschickten Prolegomena lurz zu analysiren, um daran die

Besprechung einzelner Stellen, namentlich aus den sieben letzten Büchern der

Philosophumena, anzuknüpfen.

Die Einleitung zerfällt in vier Kapitel, deren erstes (p. I—VII) „6e

eoäiee nuiu» üdri et «6itionibu8" handelt. Einigen Bemerkungen über

den Entdecker und den ersten Herausgeber des euäex folgt eine kurze Be

schreibung desselben. Bekanntlich enthält dieser nur die sieben letzten Büchei,

indem die vier elfteren von dem I^biai-ii« entweder gar nicht abgeschrieben

waren, oder, was viel wahrscheinlicher ist, durch irgend einen Zufall ver

loren gingen. Was aber den Inhalt der ersten vier Bücher, von denen in

anderen Handschriften nur das erste auf uns gekommen ist, gewesen, gM

aus verschiedenen Bemerkungen des Verfassers in den späteren Büchern satt

sam, und nicht mit Unrecht mag der Herausgeber den Stoff also vertheilen:

Erstes Buch — griechische Philosophie; zweites B. — ägyptische, drittes

und viertes B. — chaldäisch - babylonische Religion und Philosophie. Es

werden dann die Verdienste Miller's, Bunsen's, Vernay's, Röper's, Rit-

ter's, R. Scott's und endlich Dunler's und Schneidewin's um die Tertes-

kritik der Philosophumena kurz gewürdigt, und die abermalige Herausgabe

derselben nach der trefflichen Bearbeitung durch die beiden letztgenannten Ge

lehrten gerechtfertigt. Zum Schlüsse wird dem Leser mitgetheilt, daß Herr

C. B. Hase das Werk durchgelesen und dieses auf desselben Empfehlung hin

in der kaiserlichen Typographie gedruckt worden sei.

Kap. II (pnß, VII—IX) ist ein Auszug aus Fabricius Lidl. ßi-llec,

(libr. V. e»p. I 8. 9) über das von Iacobus Gronovius zuerst herausge

gebene erste Buch der Philosophumena. Gronovius vindicirte dasselbe dem

Origenes, was jedoch schon Fabricius nicht zusagte, da Origencs nicht

Bischof war, eine Würde, welche sich der Verfasser zuzuschreiben scheint,

^lü'f«?««, «vx ü</>O«),fttz5 w5i«^n/«»>, «üs« ^«/ov öz>^«»> <7«u?lcüf<«»>^ Teß-

gleichen verwirft Fabricius die Vermuthung Huet's zu Gunsten des Epivha-

uius; auf nicht bessere Gründe gestützt dachten Chr. Aug. Heumann »n

Didymus Alex., Thom. Gate an den Heiden Aetius.
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Im III. Kap. (p»3- IX— XXIV) („pOLtsrioris Al^,«?<><f,«v^l»'<ui'

partis notitiil") weiden die Frage nach dem eigentlichen Verfasser des Werkes

und die darüber aufgestellten Behauptungen besprochen. Bunsen, Words-

worth, Iacobi, Giescler, Hergenröther, Döllinger, Baur (nachdem er zuerst

sich für Casus erklärt), E. Freppcl (Prof. an der Sorbonne, im Loi-i'sLpon-

ällut), Dunker und Schneidewin halten dm heiligen Hippolytus (nach

Döllinger römischer Presbyter, 235 mit Papst Pontian nach Sardinien ver

wiesen, nachdem er unter P. Kallistus ein Schisma hervorgerufen, sich aber

später mit dem päpstlichen Stuhle versöhnt hatte) zum Verfasser ; während

Miller, Ch. Lenormant (im «oi-rs»ponäant , tom. XXXI. 9° livi-. 1853)

und, wenn auch nicht mit Entschiedenheit , Le Clerc (in einer an der Sor

bonne gehaltenen Rede) diese Ehre dem Origenes zusprechen; für den

römischen Presbyter Cujus erklären sich die englische Zeitschrift Leole-

siaslio anä l'Keoloßian , Feßler (Tübing. theulog. Quartalschr. 1852) und

Anfangs Baur (Theolog. Jahrb. 1853). Ein Schüler Hrn. Cruice's, Abbe

Illllabert, kam sogar auf den Gedanken, die Autorschaft Tertullian's in

einer Doctorthefe (lÄuäe» oritiyus» «ur Is livrs äe» ?bi!n8opbuii,ßNÄ,

lari» 1853) zu uertheidigen.

Zunächst wird von Hrn. Cruice der Nachweis versucht , daß die Phi-

losophumenll nicht mit dem von Photius (Nidl, ooä, LXXI) erwähnten Werte

des Hippolytus gegen die Häresien identisch sei. Das Buch des Hippolytus

fängt mit dem Dositheus an und endigt mit den Noulianern, wahrend unsere

Philosophumena mit den Naassenern und Ophiten beginnt und mit den

Elchllsaiten und anderen jüdischen Secten schließt. Des Hippolytus Buch soll

nach Photius ein Breviarium des heil. Irenäus sein, was mit der Anlage

unseres Werkes nicht zusammenstimmt. Die von Petrus Alex, und Gelasius

aus Hippolytus angeführten Stellen finden sich in unserem Texte nicht.

So viel gegen Bunsen. Wordsworth hat auf Grund einer Stelle des ersten

Buches der Philosophumena behauptet, das an diesem Orte von dem Ver

fasser erwähnte kürzere Werk gegen die Häresien sei eben das von Photius

in der Bibliothek besprochene, und dasselbe, aus welchem Gelasius und

Petrus von Alexandrien citirt haben. Die Vermuthung entbehrt aber der

Beweise ; zudem macht der Umstand , daß das zehnte Buch der Philosophu

mena bereits das Breviarium der neun übrigen ist, es unwahrscheinlich, daß

der Verfasser noch einen anderen Auszug seines Werkes geschrieben habe.

Endlich weicht die Schreibart beider Schriftsteller sehr von einander ab und

jeder von ihnen hat eigenthllmliche Redeweisen, die sich bei dem andern nicht

wiederfinden.

Die von Gronou, Ioh. Christ. Wolf und K. Delarue im 17. Iahrh.

zur Herausgabe des I. Buches der Philosophumena verglichenen Medicäischen,

Ottobon-, Turin- und Barberin'schen Handschriften tragen alle den Namen

des Origenes als Verfassers an sich , gleichwie auch der neuentdeckte ooäex

zu I^ibr, X os,z>, 21 eä. (Ä'uioL p. 514, 7 die Randglosse hat: A^l/^i?? ««!

N^l^av? s»^«, auf welche Worte hin unter Andern auch der bekannte,

jüngst zum Professor der semitischen Sprachen am OoII«-Ze 6s I'inues er

nannte Ernest Renan das ganze Wert dem Origenes zuschreibt.
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Victor le Clerc, Dccan der ?»ou!t6 äs» lettre« an der Pariser Hoch

schule, hat in einem vor einigen Jahren gehaltenen Vortrage geltend ge

macht, daß der Verfasser unserer Philosophumena Alles , was den Orient

und die griechische Wissenschaft angeht , mit vielem Sachverständnisse und

weit gründlicher auseinandergesetzt, als was das Abendland betreffe, und

hat hieraus geschlossen, derselbe habe nicht zu Rom, sondern im Morgen-

landc gewohnt. Lenormant hebt unter anderm hervor, daß nach Photiu«

(Libl. Lol!. OXVII) Origenes im Streite mit des Sabellius Irrlehre in den

entgegengesetzten Irrthum verfallen sei und die ^e«? im Gegensatze zm

^nv«? übermäßig betont habe; ein Bericht, welcher wesentlich mit der Po

lemik der Philosophumena (IX. Buch) gegen Sabellius übereinkomme. Die

oben angeführte Stelle aus dem eisten Buche («»o^o^cu^ M«? sl«so/«,

l7x«^,l«3) betreffend, meint Lenormant, sie enthalte keinen Beweis gegen

Origenes, da dieser, obwohl einfacher Priester , doch wegen seiner Gelehr

samkeit und Beredsamkeit in überaus hoher Achtung stehend und auf den

Concilicn selbst das große Wort führend , in stolzer Ueberhcbung sich wohl

Nachfolger der Apostel und Theilhaber an ihrem Priesterthum und ihrer

Lehrauctoritllt nennen mochte ').

Hr. Cruice selbst endlich gesteht zu, daß die Philosophumena schon im

Alterthume unter des Origenes Namen bekannt gewesen, wagt es indessen

nicht, die Echtheit dieser Autorschaft zu behaupten. Wir führen seine di?5

fallsige Conclusion wörtlich an. „rim-»,« heißt es auf S. XXIII der Pn-

legomenll, „l'lur» sunt in lioo oper« <zu»e ad Ori^sui« opiuiouiku« ^j et

»eridencii ßenero vlllcl« äisoreMut. L» »utem praeoipuo rlltione in

clubium aclcluoimur, c^uocl totum opu« exoerpti» oc>n3tet uo^IiFLuter in

uuum oonßeLtis. 8i uumerentur äßpromptÄL e 8extc» t^mpii-ioo. 8. I«-

u»L0, ^08Lplio, VlllLütlno, Lll»ilicis , >Iouoimc>, zi^reo ÄÜiscziiL pllgill»«,

vix LUpelLit totiu8 ooipori» quillt», po,l8 c>u26 ip«iu3 Ä,uetc>i-i8 m»num

lilteiltur. ^llin äeciino librc» libloium 8uz>orioi'um ln^ßu» par» iterum

repotits, leßitur. H,Iiuin «Allem compositum ratione libiuiu in litten«

>) Charles Lenormant bat sich hier, wie uns bedüntt, zu einer gänzlich

unbegründeten und gegen das Urtheil, das die Geschichte über Origines Ml,

schwer verstoßenden Unterstellung hinreißen lassen. Vorab wird selbst der an>

maßendste Priester sich wohl schwerlich Nachfolger der Apostcl in der °l:x<^i75<:

nennen. Aber sodann war auch Origenes der Mann gar nicht, dem hochmiitbige

Ueberhebung nahe lag. Wir verweisen hier auf die Schilderung, welche Möhlei

von dem Charakter des großen Origenes entworfen hat: „Seinem reichen Talente,

seinem Scharfsinne, feiner ausgebreiteten Gelehrfamkeit, feiner unermüdlichen Thi°

tigteit für das Heil der Gläubigen, seinen persönlichen Tugenden end

lich, die in Verbindung mit der anspruchlosesten Demuth ihn fr

höchst liebenswürdig machten, lassen Alle, selbst seine erklärten Gegner,

Gerechtigkeit widerfahren, und die Kirchengeschichte kennt keinen Mann, welcher

sich ihm, nach allen diesen Beziehungen hin, zur Seite stellen dürfte." Mtro-

logie S. 568.)

2) Wr machen hierbei auf die von des Origenes Ideen ganz abweichenden

Ansichten aufmerksam, welche der Verfasser der Philos. u. A. auf S. 140, 131,

266, 275, 501 eä. Ouio« ausspricht.
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eeele»ig.3tl0!» vix invenia». Vlultu c>uiclLM llpuH 1?eltulli»,uu!n, l'lieoäor«-

Mm, NpipIiÄnium ex »liorum libri« clepramptl» eitllutui' ; nulluz tamyu

eorum proprio «oriptai-i» »rts aäeo oaret, ^t^ui ueiuo iuter »uetoie»

eeelssiastieas lu^ßi« czu^m Orißsne» »d bo« »ervili oomponLudi ßLneis

»bdoriet c>uo tit ut eo proi»«» inäiFN» l/>^al70y!<)l>/i^»'»>» eompillltio

viäs2,tur; c>UÄn<zu»m ipsi» nounull» lorsau iusert» »uut ooäioi nogtln

lr^ßuiLiitÄ, ; cziiH« oluuia czui oallozit Ori^eni« nouien eis iuserivsit, c^uo

m^iorsiu libro eoueili^ret auetoritHtsm (?). Habet uuue eruäitu» leetor

i»tions3 c^uibu» sc>ui6ein tretu» iuseripsi uon Orißeui» ^>l^y<7<,^,<,^»^^

üßä Ä^l^.oa'aipnv/ue»« opu», OriFsni aäLLriptum. "

Dlls IV, Kapitel (pax. XXIV—XI.) „vi«c>u!8itio clo eriminatiouibu»

^uibu» in nono (ft«^.<x7oql!c»v^«»><n» libro ll. (üallistu», pontilex ItoiUÄ,ilU8,

impstiwr," ist der wichtigsten Debatte gewidmet, welche das Erscheinen des

Werkes hervorgerufen hatte. Die Beschuldigungen , welche der Verfasser der

Philosophumena gegen den Papst Kallistus erhebt, werden in §. 1 aus dem

vollständigen Schweigen des christlichen Alterthums als falsch zurückgewiesen.

Wäre an diesen Beschuldigungen etwas Wahres gewesen, hätte namentlich

Kallistus die Wiederholung der Ketzertaufe gelehrt und angeordnet, fo konnte

diey nicht umhin, den mit Zephirinus und Kallistus gleichzeitigen Ketzern

Sabellius, Noetus u. A. eine willkommene Waffe gegen den römischen

Stuhl zu geben. Besonders aber war zu erwarten, daß in dem bald fol

genden Streite des Cyprianus und der afrikanischen Bischöfe mit Papst

Stephanus über die Taufe der Häretiker, sowie in den Verhandlungen des

Bischofs Dionnsius von Aleranorien mit dem römischen Stuhle betreffs der

nämlichen Frage ein so hochwichtiger Fall, wie die vorgebliche Häresie des

Kallistus gewesen, zur Sprache gekommen wäre. Ebensowenig wird des

selben in den spater ausbrechenden arianischen Streitigkeiten gedacht. Der

von Theodoret in dem Buche „von dem Häresien" erwähnte, wegen Irr

lehren verurtheilte Kallistus kann unmöglich der Papst sein, sondern ist wahr

scheinlich der Zeitgenosse Papst Sylvesters, der von diesem und dem römi

schen Concil mit Victorin und dem Diacon Hippolytus verdammte Kallistus.

Das Schweigen der Alten über den Fall des Papstes Kallistus sucht Words-

worth durch die müßige Bemerkung zu erklären, es hätten zu jener Zeit die

römischen Christen die Katakomben bewohnt, noch habe es bei ihnen keine

Theologen und Schriftsteller gegeben, und die übrigen Christen hätten sich

um das, was zu Rom vorging , nimmer bekümmert. Daß dicß Alles aus

der Luft gegriffen ist, weiß jeder Anfänger in der Kirchengcschichte.

ß. 2 des vierten Kapitels rechtfertigt den Papst Kallistus. Es wird

hier zunächst auf den damaligen Wahlmodus der römischen Bischöfe hinge

wiesen und mit Recht bemerkt, wie unwahrscheinlich die Wahl eines Mannes,

wie Kallistus nach der Schilderung der Philosophumena gewesen sein soll,

namentlich gegenüber Männern wie Hippolytus, Urbanus, Apollonius,

Tertullilln oder Cajus, die man zum Bischöfe wählen tonnte, gewesen sei.

Der Ursprung der Vcrläumdungen, welche gegen Kallistus vorgebracht

werden, ist in dem bitteren Grolle der Montanistischen Partei gegen Papst

Zephyrinus und dessen Nachfolger zu suchen. Bekannt ist die Stelle aus

lDest. Nintelj. f. l«th. Th«l, I 39
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Tertullicm's Buche „über die Keuschheit", wo ei dem römischen Pontifei e«

zum Verbrechen macht, den Ehebrechern Verzeihung zu gewähren. Der

Stolz des Montanus sah sich zu Rom zurückgesetzt und suchte nun jede Ge

legenheit auf, um seine Rache zu kühlen. <So Cruice; daß aber der Ans,

der Philos. selbst kein Montanist war, geht aus seinem Vuche v. 420,

505 «<j. lüi-uios hervor.) Die Beschuldigung der Häresie endlich betreffend,

so wird dieselbe indircct schon aus den Philos. selber widerlegt, da nach dem

in dem 1. und 2. Kapitel des IX. B., besonders zu Ende des 2. Kapitel«

Erzählten, Kallistos wohl von dem Trinitiitsbegriff des Verfassers, nicht

aber von demjenigen der ganzen Kirche abwich '). Daß die römische Kirche

auch nach des Kallistus Tod dessen Lehren und Disciplin treu geblieben,

bestätigt die schließliche Aeußerung des Verfassers, mit der er sich gewisser

maßen selber verurtheilt: „^l^ll7?n,< ?«e«^av ««?« ?l«v?« ?«»> xö <?/«»> »

Die übrigen gegen Kallistus erhobenen Anschuldigungen sind von dm

Herausgeber nicht berührt. Wir verweisen auf die Widerlegung derselben in

Prof. Döllinger's „Hipvolytus und Kallistus oder die römische Kirche in

der ersten Hälfte des dritten Iahrh." (Regensb. 1853.)

Das ist der Inhalt der Prolegomena, die demnach, ohne in tiefere nnd

speciellere Untersuchungen einzugehen — was übrigens auch nicht im Plane

des Herausgebers lag — den dermaligen Stand der Sache und das Er

gebnis) der bisherigen Forschungen mit Klarheit und hinlänglicher Ausfuhr-

lichteit darstellen. Die von Hrn. Cruice in Hinsicht auf den Verf. der Phil»-

fophumena festgehaltenen Ansichten sind, wenn sie auch alle Schwierigkeit«!

nicht zu beseitigen vermögen, doch sehr besonnen und beachtenswerth zu

nennen. Uebrigens hat Hr. Cruice diese Ansichten bereits in früheren Ar

beiten niedergelegt, von denen die eine schon 1853 lMuäe« »ur cle uouve»m

<lc>euiueuts KistoriHue» einprunte» il l'ouvi-»<ze leeemluent äs'eouvert se«

?nilo8ovtwiner!». laris) , die andere 1856 erschien (Histoire cle I'üßl!»eäe

IloiNL 8ous le» koutitleats äe »llint Vietar, »»iut Lspti^rin et »»int L»I-

liste. Ibiä.).

Die lateinische Version des ersten Buches ist diejenige des Carl

Delarue, von dem Herausgeber nur an einigen Stellen verändert. Es hätte

uns besser gefallen, wenn der lateinische Text nicht unter, sondern nei»

oder gegenüber dem griechischen gesetzt worden wäre. Die beigcgebenen Noten

sind fast ausschließlich kritischen Charakters und enthalten mit ziemlicher

Vollständigkeit alle Lesarten der eoäiees (für das I. Buch), sowie die Emen-

dationen oder Conjecturen derer, welche sich mit der Terteskritik der Philo-

sophumena beschäftigt haben. Es ist zu loben, daß ellenlange Anmerkungen

und nutzlose Citatenhäufung von des Herausgebers Commentar ferne ge-

') Vgl. die Worte: Nu 7°isi «plü i»'» Zl«>!<, narlsi» »lll U!<>x, «XX' 5»», -^

li< 7i»-7«s!« /2X»c7!f^^lcl„ (denn so lesen wir statt der von Bunsen eingeschoben»

Worte: «!>>« n<ö« «Xm^,^) «»^7e5>, Cruice behält Bunsen'« Verbesserung i»

Texte bei.
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blieben sind. Doch hätten wir gewünscht, derselbe möge an einzelnen Stellen

sich wenigstens einigermaßen über seine Gründe zu dieser oder jener Acndc-

rung des Textes ausgesprochen haben.

Im Nachstehenden sollen mehrere Stellen turz besprochen, nament

lich einige derjenigen angemerkt werden, welche durch Cruice's Recension

eine von dem Dunker-Schneidewin'schen Texte abweichende Gestalt erhielten

ober wo wir selbst eigene Vermuthungen aufzustellen haben. Wir übergehen

dabei die Stellen, welche unser gelehrter Freund, Herr Dr. Nolte, in

seiner Anzeige der Dunker-Schneidcwin'schcn Ausgabe (Tübinger Theolog.

Qullitalschrift, XI.. Jahrg. 1. Heft. S. 163—169, 1861) emendirt hat.

Im Hinblicke auf die von demselben in Aussicht gestellten ferneren Beitrage

zur Texteskritit der Philosophumena enthalten wir uns denn auch einer ein

gehenden Besprechung sämmtlicher von Hrn. Cruice in den Text eingeführter

Veränderungen.

I^s» 2, Zeile 8 ist wohl mit Recht der gewöhnliche Text beibehalten

worden ; die Vermuthung Schneidewin's, der zu m^c>ft«<7^v«>v «f^ossöaxu»'

ergänzt, ist nicht gerade nöthig, da aus dem Vorhergehenden ^,?<»v bei

«?«/«. gedacht wird. — Z. 13 möchten wir das den Handschriften, welche

^ «v «5«n»> haben, näherkommende j«H «?«5«o<< des Gronov dem /ti?si? «f.

des Herausgebers vorziehen. — z>. 7, 2 ist ^<,<7^<7o^«v statt der von Cruice

in den Text aufgenommenen Conjectur Wolf's ?l«y«<7^a-«^i^ beizubehalten.

— p. 12, 9 kommt die dem Sinn entsprechende Conjectur Cr. 5«»?«»^^?

statt des gewöhnlichen <7v»<7«<7^^ft^? der ooäcl. mit den Worten des von

Wolf angeführten Scholiasten (x«i vios <7v^^^v^5»^l,') überein ; sie mag

richtig sein, vielleicht könnte aber auch an das pari. peil. p»8». von <7v<7<?««v

gedacht werden. — p. 13, 7 ist der Satz: x«i vnHt«l?« (»e. der Schüler

des Pythagoras) «^«nm» ö?« /«»> ««/ «^««, n?« si ^«vit x«i ^««<^«»«uv

falsch übersetzt: »ilenckociue uouuum^uilm expleb»t trienniuiu , »>iczu»uäo

cluinqueunium, etsi 6i»eeucko ; das x«i ist einfach copulativ und verbindet

<7t«?lwv und /u«»i!>«»'<u^ — »ilencku et 6i«oencio ; das Hyperbaton ist ein

gewöhnliches. — Z. 8 wird ganz widersinnig die Lesart der euää. « s'nv

umgeändert in «i s°oö». «v ck'ov ist durch den Zusammenhang gefordert, da

die von ihm eingeleiteten Worte: «»<H,«/</3«»« ?« 5se»»' x«i «?l«/3«),).«?<>

gerade den Gegensatz zu dem vorhergehenden «ö^«s si ).v^«i? ^lo^l^o ?«s

«?«^«l3 x«i n«ßH«l»>« f»«^i/^? x«i <7v»ll^?t«io «/<« bildet. — p. 17, 2

wäre besser mit Röper <?vj«/3«/»«v zu setze» (vgl. unten zu p. 461, 3). —

Z. 14 ergänzt C. aus Plutarch (6e ?I»oit. pbil. V. e. 19) glücklich ^ V79<p

zu dem Satze : i« s« ^<ü« ^«a^«» ^v ^7Cy'^ ^«iju»^«^«^ v?iu ?oii ^/«v.

— z>. 24, 1 1 ist die Vermuthung «v^«^""s statt «v«^««« nicht ganz ver

werflich, da die in den Handschriften vorkommenden Abbreviaturen beider ziem

lich ähnlich sind. — p. 25, 5 empfiehlt sich sehr die Vermuthung Cr.'s, welcher

statt des gewöhnlichen ^^<7«<7i^«t /«^» ix«o'roi' x«i ?<ö» <7«>s«n<n? «<7<p (wo

Schneidewin vorschlägt : ^. si i°x«<7?. x«r« «^v r«3v <f<»j«««<u»' st«<zpo^«»>

?n ^t«»' x. ?. X.) liest: A§>. )>«y, ix. <7lüft« «<p v«tz> x. i. ^. ,<7<ü/<« i<p »><><p

in <7<n/u««n><> «<7<p unei»libu» litteri» »eripti« iuLuut, ^ »oluiu äeleto,

Delenä» etiam x«i ^<»v <zu»e lx«<s?ov »equuutur et ex illiu» voeabuli

39»
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extlLiu» piu-t« t>!» I-Cpetit» m»lec>ue »u6it» Vläeutur provenire." So der

Herausgeber. Damit aus «-«/<« i<ji »»<p das c7ui^«iW»> ö<7«> entstehe, war

aber nicht einmal die Zufügung des ^ nöthig, sondern, da die Worte in

Uncialschrift also geschrieben : ^^l^I'/H/VOiH waren, konnte auch das von

einem Librarius irrthümlich verdoppelte 0 von einem andern als t? — ^

genommen werden, wie denn ^ und t) oft verwechselt wurden, vgl. z. B.

?olso». ^,äver»»r. p. 61, Ebenso wurden O (in den Handschriften G,

indem statt des Striches ein einfacher Punkt gesetzt wird) und ^ ver

wechselt ; s. solche Verwechselungen bei Otto zu l'sopliil. »6 H,utol?<:.

p. 256. — p. 26, 9 ist richtig ?« ?l«vr« aus Diogen. v. Laert. IX, 30

beigegeben. — p. 27, 3 liest C. statt «'s i^«p« nicht schlecht «ü<?ls t«^>«. —

p, 37, 11 gefällt uns die Aenderung « s« nöio, ^a x«^'«i^«^«vy», «?<)«

x«i ?<i ^<p' ^filv statt des bisherigen «e s« «v?« . . . . oi s« x«« ....

«t und ll wurden sehr leicht verwechselt. — p. 38, 4 hatte man bei der ge

wöhnlichen Lesart ä ^n/o; ^«5 stehen bleiben können, Miller's Conj. «in«

ist nicht unbedingt nöthig. — p. 40, 4 ist f««« vor ?<üv «/l/lmv zu streichen;

der Librarius hat das in der vorstehenden Zeile vorkommende ^«r« wieder

holt. — p. 44, 5 hebt Schneidewin's Conj. x«?«»>ay<7«v wohl sehr gut die

Schwierigkeit, doch möchte , wie C- bemerkt , der ganze Satz wohl nur ein

Glossam sein. — p. 46, 11 dürfte der C. Text «« ö« «F/n: «Pwvij O«n,

6^o^«^ov<7t besser als die nicht gebotene Vermuthung Schneidewin's «sov<7<

si <F<« <p«»»ii Otnv, n»> »»«/^«^ovn'l x. «. ),. fein.

p. 54, 2 hat C. sich mit Recht durch Seitus (der oi sva<> hat) nicht

verleiten lassen das sv«v des onä. aufzugeben ; so schreiben auch die besten

Pariser, Münchener und Wolfenbüttler Handschriften sv«<»> zu 8^n««.

^.Sß^pt. eä.Ki-lldinß, p. 55, Npi»t. eä. ?ewv. 76, p. 222 0., 7 2, p. 219L.,

123, p. 259 0., 140, p. 277 0. u. f. w. Dagegen ist nach Sertus richtig

n< statt «« («oä. >IiII.) geschrieben. — p. 54, 4 recht «<7v/<?l«^«l« «3s «»

st. <ü<7«v oocl. — p. 55, 12 konnte bei richtiger Veränderung des F»< in i<7f«

doch das a^v«« des ooä. mit Sertus beibehalten werden. — z>. 57, 3, »t

die Zufügung von H nöthig ist und ob damit der Satz aller Schwierigkeit

los sei? — p. 58, 14 scheint uns der Zusatz «xos nach aiiwi.' vollkommen

überflüssig. — z>. 52, 2 : Wenn Hr. C. statt des verzweifelten /«v««?«? H

?7«^>i o« ^??«^m?«?m der bisherigen Ausgaben nach Seitus («6. LeKK,

z>. 743: ^x ^tp«nv<7<«3 s« H.lx««»') ^«vi<7,v, ^x ?i«0l<7<7oi! «'^«^v«»»«»

liest, so erhalten wir freilich einen vernünftigen Sinn, aber der Knoten ist

eben mit dem Schwerte wie der zu Gordium gelöst, Jedenfalls ist die Stelle

corruvt. — Z. 14 wird der verdorbene Tert des ooä. («^Poatv? »o . . .

H«s ^«5« >l^l>«l7«,v ms «^öxt»»«?) nach Seitus ß. 75 fo emendirt,

6 «fl^oclvs ?^>v?l!)Oti3 ^v<7«l l^/li/^? «»> «3 «nnxlvo?. Die Verbesserung

ist empfchlenswerth. — p. 63, 9 ist mit dem «06. richtig festgehalten ?av«»

rö^ ^. statt des Schneidewin'schen ^n»> «««»»> (nach Sextus). Unmittelbar

vorher ist aus Sertus gut die Weuua des eocl. ergänzt : «3<7« s«'^ «, 5

»/>,«?« «^? ^«v«l7«<u? ^«öve»»' « X«<ls«?os ^«<7xF?l««?«^ «x»l<3»3s x. ?. <l. —

P. 64, 3 ist die Note: -In In» loei« plur«» ouourrunt meu6»e Hu»e »

verdi» iu»le au6iti» videiitiir provenire et lc>rt»»»e inäi<:»ut coäiee»
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N08tru!n ll übi-min 6iettlt» llu6iente seliptum lui»»s" »6mu6um lutili»

zu nennen, da einerseits die ooää. mit seltenen Ausnahmen alle nach dem

Dictat geschrieben wurden, anderseits aber schon die eisten Seiten der Philos.

die Ueberzeugung beibringen mußten, daß unser eoä. von der gewöhnlichen

Schreibweise keine Ausnahme gemacht habe. — p. 65, 12 ist die Ver-

muthung «st,«v x«l«pnTo«'?ls st. cktl^,/«,' x. nicht zu verwerfen. — z>. 66, 8

ist aus Sertus die von Schneidewin bezeichnete Lücke gut fupplirt : «>>H«

nn)^«ext!>' s^?Nl «ov XNl7^UNl> y>On»«3, «Y^x«l7e»' lüi,' Il^tl,', ft«l7n^«/3nvll«i,'

«V?H»>, 1^ N«V?M3 )>el^s X««« /«s)Nl,' ^«?«/3n^3 i^«y>«»'t^nva'^<,' ?n <7v<>lv«3

?^3 «<7Ln^«x^3 n«n«sn<7l<»^. — p. 71, 12 dürfte die Vermuthung in^ne?

statt l.«')'««? in den Text aufzunehmen sein, da sie auch palaographisch nichts

gegen sich hat. — p. 78, 2 wird richtig ?»v« statt des Schncidewin'schen

?uv? gelesen (der eocl. hat n?«?). — z>. 81, 2 ist schwer zu verbessern.

Statt der Miller'schen Vermuthung n^nv in 7?«,z>nx^,n^ n»>n^« «n n sil,'

«^«e «n«^nv»> «n n ^,»/<Pl^n»«7l, x««« ?nv?n x. ?. >>,. liest C. : u^n«» ?n

//«««inx^ns nvn^u« x«i ?» ^ « sl? e^t« x«i «n n si<>', «n«^n<!v rn «

^<f<^ov<7«v x«i «n«^ «NN. — H. 12 streicht der Herausg. das nvF^u«'«

des co6., vielleicht mit Recht. — p. 82, 4 billigen wir die Emendatton

in«' statt in« 006. Ebenso p. 85, 1 die Vermuthung ?vnm» ?« <cke«l>' statt

lünnöv««« is««s, das die Construction des Satzes stört. — Z. 5 ist

v?ln<7«^,oll,', das höchstens in den ösn?«? vno<7«^,. des Dioskorides eine

Bestätigung hat, zweifelhaft, aber immerhin dem Schncidewin'schen vnn-

^«^.n«? vorzuziehen. Unnöthig aber glauben wir Z. 11 die Aenderung des

«iz>«F«a-?«« eoä. in n««stz>«<7?«l ^lill. Man schreibe ««9t?«<7?«i siketiosi)

oder iot^l<7««l, was auch 86, 10 vorkommt. — p. 92, 1 gefällt uns nicht

schlecht die Eons. ?v^^<ü»> nn«^. statt v/n«? ooä. ^Ii!I. soKoLiäew. ; sie ist

jedenfalls der R. Scott'fchen «inn^luv vorzuziehen. — p. 93, 7 ist ^n^"

aus dem Folgenden gut fupplirt; in Z. 8 ist die Vermuthung «<>«),l^«<7^««

an der corrupten Stelle des 006. empfehlenswerth. Ebenso Z. 10 richtig

ni/^a« <s^nco», Röper hatte ol'^«i«l <f>inlu»> vorgeschlagen. — 94, 6 —8

ist gut ergänzt : «<7v»"«nv ' n«nl^,^«?,' s« ?r«,>i«3 inv,,' n«9n»>i«^ sx«^,«««

X«XN«)>N««s^ X«t ?NV l/^<^ ^ ?,^' l?lNNV in«X«).0V>?«^ ck«l'^N,'« x. «. /l.

— Z. 8 hat der eoä. in««-?' .... der Rest fehlt; Miller vermuthet ini

?nv /tv/nv ve! xo«?n»>, Röper in« x^,,'»^»», C. setzt ini <7?n«/3^>>', was nicht

schlecht ist; wir würden ine <7l«/3«ckn3 oder in« a-««/3«ckl'nv vorschlagen,

vorausgesetzt, daß die Zahl der im 006. ausgefallenen Buchstaben dieser

Vermuthung den Vorzug vor der Cruice'schen gäbe. — Z- 11 schreibt C.

richtig nach dem i»»«^«?«« des eo6. n^n<7n«<7äf«t^n?, nicht ns?n<7NiD<7nlt«vns.

— p. 95, 12 gibt der Herausg. ix«^,v<7« st. ixmH,vl «o6. Nil!,, wohl mit

Recht, wenn das Import, auch nicht falsch ist. Aehnlich haben bei Synefius

Vpi»t. 4 p. 166 ^. «6. rLwv. 1640 die Pariser Handschriften 1039, 1041,

1258, 1301, 2988 ix«u^<7«, während die o<>6<j. 2465, 2762 und die

Scholiasten in 1039 und 2988 mit der Patau' schen Ausgabe ix«^« geben.

Uebrigens ist die Verwechselung der beiden Zeiten, namentlich gerade bei

x<u).lv«i>, x«^,lv«p und «xnvt«> häufig; vgl. darüber Boissono.de zu kbilu-

»trat. Neioie. eä. ?»>!». 1806 p. 531. — p. 99, 8 ist x»^<?k<7,?«, gut statt
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des x?<'Ol<7>?<« eoä, — p. 100, 8 dürfte f<«»^ zu halten sein; f<«).Oy paßt

freilich gut in den Zusammenhang, ist aber nicht gefordert ; auch braucht der

Verf. der Philos. sonst x^u«,» für ser», vgl. p. 106, 12. — p. 109, 12 ob

die Vermuthung nn^nluO«^ für no^m»?«,» nöthig ist? — p. 110, 3 wird

ia^o^p/zx^ st. ö?d^«^.»7lx^ eoä. vorgeschlagen, mit der Bemerkung, beide

Wörter seien in Uncialschrift sich sehr ähnlich ; weßhalb in Uncialschrift mehr

als in der gewöhnlichen Minuskelschrift? Glücklicher ist die Verbesserung

H. 8 v«),<uH«<?« ?v?l<i<<,' (vitrsi« t^pi«) st. ^.«usi^» ?«>o<3 soä. >lill. 8oliu. —

p. 114, 13 wird die von der Göttinger Ausgabe bezeichnete Lücke von

dem Herausg. also ausgefüllt: ^/«inno« si n«»r<u«> «p^«<ü«z>nl «^a,

l'V^l'^oVItl,' ?7/V ?UV OlOV svV«/«»' ^U»1/Pt»l!>' V/i^/3«).!)»' X«l^ 1/,^<sl'<7«V?t^ I. <l.

p. 122, 2 ist «nn vor sv<7laii,- gut ergänzt. — p. 128, 2 wird supplirt:

Oo^ns ov»' « /^v«»>, ^n^n? «>,' tu»" ,?«l«^, ^<uv?cn<> x«i »<lx^»ü» Xsil?^c

— Z. 12 ist x«< ?<,»!?<, gut st. x«?« ?nvin. — p. 130, 14 ist i^ nicht

schlecht suuplirt, da es neben dem vorhergehenden ^ vergessen worden war.

— Z. 15 ist 7«v»>^<7<? ohne Grund durch /l«»?«? ersetzt. — p. 135, 1?

die Stelle ist augenscheinlich, wie auch C. bemerkt, verdorben; wir haben

einen Augenblick an i« n/«ft«?« st. ?« <7<»^«?« gedacht; wenigstens gäbe

dieß dem Satze «^ a^v^e'«/, «i n«sii ?H,< x«<p«^»< sltxvnvfl«^«« <lv»-

l^«v<7l ^« öf<^«?«^ i. ^.. einen Sinn.

?. 138, 10 wird mit Miller richtig x««v« statt xi?« coä. gelesen.

Beide Wörter werden unzähligemal verwechselt. — p. 142, 1 dürfte <)<«-

y,«^»«» st. «sl«<P«s)n» eoä. recht fein. — p. 146, 10 heißt es in der Note,

„äslsvi x«i" (vor ^ ^v), im Texte aber ist das x«i stehen geblieben, und

wohl mit Recht. — p. 149, 7 wird richtig mit der Göttinger Ausgabe uv»

st. 7«^ «oä. gesetzt ; beide Partikeln werden häufig verwechselt, vgl. z.B.

bei (4reß. N^«». or»t. e»tseli. p, 65, 7 sä. I^rilbiiiß.; bei 8^us». Lpist.

3 sä. ?st. p. 158 (ü. haben die Ausgaben ^ov», doch ist mit den besten

Handschriften, der Münchener 476, 481 (prim. in^u.), Leipziger, Pariser

1038, 1039, 1258, 1301, 1760, 2465, 2762 oö? zu schreiben.—

p. 153, 8, sowie 187, 15 und 197, 11 zögen wir mit dem Herausgeber

tlslxoii dem lslxoö des suä. vor. — p, 155, 3 zweifeln wir, ob iHv «va-/«»

in den ßsnit. zu änderu sei; aus dem accus, hätte der I^ilu-arius eher den

8ßnit. als aus diesem jenen gemacht. — p. 160, 8, ob x«»>al»<,7l,- st. x«/.»«?

«xl/vu^'? wir halten die Vermuthung nicht für geboten. — p. 165, 5 ist der

Zusatz «n» vor n«»<i<ui< überflüssig. — p. 178, 9 ist ?«»> (vor k/u^v^l»^)

im Texte zu streichen. — r>. 181, 9 halten wir die Schreibart ^«<3<s für die

schlechtere, jedenfalls wird der Name besser mit v geschrieben. So hat schon

Montfaucon (1>awst>ßr. ßi. I^ibi-, V o»p. 1 p»g. 341 «q.) entschieden.

Man sehe nach, was Boissonade (»ä ?8sll. äs apsrat. vasmoii. p. 217)

über die Sache gesagt hat, /3 und v werden unzähligemale in den Hand

schriften verwechselt, so trifft man sehr oft /3<»v statt viov u. s. f. —

p. 182 ff. gäbe der von Schneidewin fast aufgegebene und wirklich sehr ver

derbte Hymnus uns Anlaß zu mehrfachen Vermuthungen ; doch müssen wir

uns hier kurz fassen und verweisen darum für C.'s Vorschläge auf das Buch
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selbst. Der Vers v. 183, 10 ist offenbar corrupt, ^i^« hat der Abschrei

ber beim Hinsehen auf das i>/«7 >. 12 aus Versehen geschrieben; die Con-

jectur Cruice's <l^y/«« (ooueeiwtio) befriedigt uns nicht, eher hätten wir

«>?9»l<7^« vermuthet ; vielleicht wäre ;u lesen : ?ösl >>.ii^« x«tx«ü^ seV^ »?ii

^^no«. — Im folg. Vers lese man mit C. ?tv<,l>/3, ähnlich ist bei 8?u,«!».

U^mu III v. 76 e6. l?stH,. z>, 321 mit «od. 1039 ?»li8iii. 7l»nl'«« statt

n»««/ zu lesen, wie schon Boissonadc in seiner Ausgabe der Hymnen ver

bessert hatte. — p. 195, 13 dürfte^ statt '/^<u lM». sobueiä. e eo»^,,) bei

zubehalten sein. — p. 218, 4 wird nach Guigniaut richtig « y-«^»? statt

<l n^y!«H,«<,- geschrieben. — p. 221, 15 dürfte doch Xv^tvros beizubehalten

sein, wenn nicht anders zu lesen ist. — p. 222, 11, daß ilul«?«, nothmendig

sei, ist nicht wahr; zu ?H x«,i^<p ,'«t»«xn>' ?n ^pv<7«<>» ist das Zeitwort per

5li>7/u« aus x«i ??«/« zu ergänzen. — Ebenso ist «<7« auf p. 225, 10

überflüssig. — p, 238, 17 ist in der That Einiges ausgefallen, da der

I^ibiarius von dem ersten /H^«nr«< auf das zweite übersprang. Ueber

solche Lücken, welche daher rühren, daß die Abschreiber von einem Worte

auf ein zunächst folgendes gleiches oder ähnliches hinabgleitend, alles zwischen

denselben Vorkommende ausließen, handelt der mehrerwähnte Boissonade

zu Nariu. Vit. piool. p. 102.

?»ß. 245, 14 lasse man die Lesart des ec>«i. „vnul,' H«<p unange

fochten. Jedenfalls ist n^m? überfiüssig. — v. 255, 6 ist «op^ ^3 nicht

schlecht supplirt, doch nicht unbedingt nöthig. — p. 264, 1 möchten wir doch

bezweifeln, ob mit l'ni ?«/<»v3 für 6n« « ?„V3 „omni» el»i» üunt" !

Sicherer ist jedenfalls p. 265, 5 x«i /^y »«^n^O«?«. — p. 266, 3 lies

).«?«?-?««' xo<7^ov, was Dr. Nolte ebenfalls für besser als ).l><r,v ?oö x«<7/t.

M. — p. 273, 8 ist H' sv«öw, überflüssig. — Warum werden die näm

lichen Verse v. 274, 1—2 anders gelesen als r>. 372, 12—13? —

p. 275, 11 konnte x«^,«? unangetastet bleiben. — p. 287, 1 ist e'<7nv gewiß

überflüssig, aber vielleicht stand im Texte x«i nv^ a<^<>» «« ^>< e^esoil? ?nv

^/<7eov. -— p. 292, 10 halten wir n ^»703 sx«,^ a/««^t,' ?. ),. besser als

die Dunker'sche Leseart « >,n)><>vi,' y/i«vt?. ... — p. 296, 9, ob /«/<»?«

?<ji ^<. statt 7e/ovi? ... — p. 297, 9 ist c»üx nicht mit C. zu streichen, wie

aus dem «^' H'im ?. ^.. hervorgeht. — p. 302, 11 zögen wir ö^«c»v<7««c,'

«^ vor. — ?. 303, 9 hat der eu6. «sl«<pn^a,l>- xl^ov^«»»,, Miller ver

muthet st«<p«l><»3 ftv<>v^t»ol, Cruice s<«<p. ^oavju«»'»») wir möchten mit

Rücksicht auf Irenims (?i<)^«i x«i sl«<Poy«l 7«»«^««) x«^«^oavfl«v«,, was

dem ooä. näher kommt, als ^«»^«»«t, vorschlagen. — p. 305, 1 lies

sn>!.mv statt s«l»u^ 006. ; jedenfalls ist ö«^,«v empfehlenswerther als daö

von C. in den Text aufgenommene ««mzxö?. — p. 307, 12 ist /tva,«^<,vs

eock. nicht mit dem Herausg. in 7«'t5i>«« zu ändern; glücklicher ist Z. 1?

die Zufügung von «>>' nach «??<>),vil«»<7t«s. — p. 317, 1 billigen wir ?H»

?o5v »xi<? für ?H «'«^«p, — p- 325, 13 hätte «a^c»? im Texte durch

<i«l^«3»' ersetzt werden können. — Wenn p. 332, 1 im Texte x«n>»«5>«

statt xt?«?«c« gesetzt wird, so muß in der Ucbersetzung doch auch innnior»

geändert werden. — p. 335, 4 ist nach ^xv^« x«i ^«/xr«i (so auch

Nolte a. a. O. S. 167) nny«' zu lesen; vgl. 06^»«. 1/,, 327. Ob «(«»3



— 616 —

in der folgenden Zeile richtig, ist schwer zu sagen ; vielleicht A»?«»3, wie C.

meint, oder ^<i>,', oder vn^n^ mit Rücksicht auf Oc!/»». ^,45? — z>. 381,

12 ist die Vermuthung «7?«/«^«^ für ^«^»«»o» doch zu frei.

?. 401 , 3 ist entweder ^<«l>' oder H7«?l«<>' (wohl das letztere) ;u

streichen. — p. 405, 9 hat die Handschrift l/^/.^iv «i? inv slxoeio»^

x«e7^n»>, wo Dunter liest l<>. «,? invs« ?äv x. Cruice vermuthet die Angabe

der Zeit, zu welcher der Anon (Christus) in die Welt gekommen. Wir

schlagen vor ll<7^O«»> ««<>' ««?s« x«?w xn<7^«i. Vgl. p. 497, 9. —

o. 417, 6 ist die Vermuthung ^<Ä>lv^«?os nicht zu verwerfen; die Hand

schrift hat x in?, vier bis fünf Buchstaben sind ausgefallen; man

könnte auch an ^«^.xca^«io^ denken.

r. 433, 11 vielleicht /u^ck' «v,ß? — p. 443, 6 ist die Einschaltung

«v,« »cül,' i^^co» vor ixl»v)>i^ (Bunsen) doch nicht nöthig, und man könnte

sx<ziv/l3? lesen. — p. 461, 8 würden wir mit dem eocl. und Miller a^-

/3«/»llv lesen; vergl. oben zu p. 17, 2. — z>. 467. Die Lücke in dem

Worte » . . i?<5tt dürfte mit C. besser mit n« als »v (^lill.) ausgefüllt werden.

— p. 468, 14 ist »lieui vor m»Ium leoit in der lat. Version zu streichen,

da im Texte «pHßoinols (so richtig Sauppe und Dunker st. «v,?po,)lo^ eoä.)

weggelassen ist ; besser würde «^poinoe? beibehalten. Eine ähnliche Inad-

vertenz in der Übersetzung haben wir schon oben bezeichnet. — p. 470, 5

heißt es: ?««5?« s« ?i«^,«« «x^«/3«^t!/ii»>« ^ ?l«^« lc>«s «z>^^«» vt«»77<

«««» »>«/«>» ?i«^il^ai<>l7lv «. ^. So die Handschr. und Miller. Saupve und

Dunker : n«^>' «v?««s, «^/^«v, «v »«m<7?i ?»» . . . Cr. liest «^. ^l»«>'

«l^o»», was uns besser als die erwähnten Lesearten gefällt; doch käme mm

der Handschr. noch näher, wenn man »«««x?«?»? (was Nonnos für i'tnxn-

«7?o? hat) oder ,t«x?,l7ioi' läse. Bei «nx?«?«»' wäre bis auf das x nichts

zu ändern, X und ^ wurden aber in Uncialschrift oft verwechselt. So

corrigirt Porson zu Athcnaus XIII z>. 598 ?. ^x«^<7«^o aus ^a"r^<7««n ,'

Vgl, ^ävei». p. 138.

k. 478, 2 ohne Noth ^lös «p/^> für ^ «^ «oä. — p. 495, 14,

ob «v,?p«?wl^ nöthig ? — p. 499, 2 und an vielen anderen Stellen ist die

Ungleichförmigkeit in der Schreibart des Namens Hlma-H? zu rügen, da bald

H/ma-Hl,') bald M«ü<7^' geschrieben wird '). Mit Recht kömmt man immer

mehr davon ab, in den griechischen Ausgaben die eigentlich koptische Form

Mluva^s zu drucken; hat man aber Gründe, diese zu befolgen, fo muß man,

wie Winer in der „Grammat. d. N. T. Svrachidioms" gut bemerkt, die

selbe auch conscquent durchführen. Cruice hat aber mit seinem M»vaH? um

so mehr Unrecht, als der «ocksx wenigstens an dieser Stelle H/wa^ gibt. —

v. 504, 1 dürfte R. Scott's Verbesserung V^oö für vioi! genügen. —

p. 515, 8 lies ?n si »<i!p ix«?»«» o«/t«e ixO. ^. ^.. — p. 517, 6—7 hat die

') ««55c steht p»ß. 123, 217, 228, 235, 246, 252, 254. 255, 256, 262,

318, 332, 348, 357, 392, 393, 414, 455, 469, 495; >l«^< p. 168, 200, 201,

202, 205, 230, 231, 284, 290, 297, 399, 402, 403, 412, 413, 498, 499, 504,

519. Noch größer ist die Unaufmertsamteit auf S. 229 u. 246, wo beide Schreib

weisen selbst innerhalb der nämlichen Linie vorkommen. Dieselbe Ungleichheit

herrscht in der lateinischen Uebersetzung, die bald zio»««, bald ««?««» hat.
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Handschr. ^v «H »«?y«x<p l>»a^,?«'<7«l,> lck^«i,>, so auch Miller und Bunsen.

Dunker : 6v ?p »«^^i ?ly«l»»<,^^««'<7«^ nach Ch. Petersen ; besser R. Scott

und nach ihm C. : Ä> ?^ (^^ »^ Scott) ?r«lp»x<p «^<)^^il<7«i,'. Der Lescart

des ec>6. noch näher käme unsere Vermuthung : ^ ?qi ?7«^lx<p (^ von dem

IHl«-iu» irrthümlich wiederholt) vol »oy^l/a-«!,'. . . .

Da uns gegenwärtig die Benutzung der Handschrift der Philosophu-

mena nicht möglich ist, haben wir bei Abfassung obiger Bemerkungen, die

übrigens nur einen sehr kleinen Theil der noch zweifelhaften Stellen berück

sichtigen, die Cruice'sche Collation als richtig unterstellt. Gleichwohl glauben

mir, daß auch in dieser Hinsicht noch Manches zu thun bleibt. Das Haupt-

oerdienst der hier angezeigten neuesten Ausgabe der Philosophumena ist in der

That neben einigen glücklichen Vermuthungen die abermalige Vergleichung

der Handschrift; wer indessen weiß, wie es oft um die Collation von Ma-

nuscripten steht, und wie der Eine zuweilen sieht, was vor ihm Mancher

nicht gesehen hat, der wird auch eine fernere, dritte Vergleichung nicht für

überflüssig erachten.

Der hochw. Herr Herausgeber hat seiner Edition vier Indices bei

gefügt, die gewiß Jedem willkommen sind: 1) Iudex ßi-aeeii2ti8, „Leu-

tiueu» e», maxime vorabu!» yuae iu8oleutiu, Huaeyue iusoleutioiÄ vel

»liuetul» vel «eusu Xo8t«ü- U8urp2t," p. 525 —532; der Index tonnte

noch etwas vollständiger sein; 2) Iudex nominum, p. 533 — 540;

3) Iudex lneoruin 8eiintur»e »»er»«, p. 541— 544; 4) Iudex

lerulu, p. 545— 548.

Die typographische Ausstattung des Wertes ist überaus glänzend und

macht der kaiscrl. Druckerei Ehre; Druckfehler haben wir nur wenige und

unbedeutende gefunden. Der Preis (10 Francs) ist für den umfangreichen

schonen Band niedrig gestellt. Der Verlagseigenthümer des Werkes ist der

Buchhändler A. Durand, rue d«3 Nre8.8orboune, n. 7 zu Paris.

Seit der Abfassung des vorstehenden Referates hatten wir Gelegen

heit, die Handschrift der Philofophumena in Paris zur Hand zu nehmen

und uns durch Einblick derselben zu überzeugen, daß die Cruice'sche Collation

keineswegs allen Anforderungen entspricht, welche man billigerweise stellen

konnte und mußte. Ein an einem anderen Orte von Freundeshand erschei

nender Artikel wird uns hoffentlich der Mühe überheben, an Einzelnem

nachzuweisen, wo Herr Cruice falsch gelesen, oder wo er so wenig als der

erste Herausgeber der Philosophumena die Schrift gar nicht entziffern konnte.

Hier nur noch einige Bemerkungen.

rl»i!o8. likr. V, 2 ed. Oruiee, p. 200: 1 ist zu lesen: ^v)l^ 7«?

O«»>«?«s ilscu^» 7^e'ls^«l, wie schon Th. Bergt (in Fleckeisen's Jahrb. f.

Philologie, 68. Bd. 1853, S. 26) mit Rücksicht auf das Citat in Platon's

Gorgias verbessert hat. — p. 221, Z. 15 ist vielleicht 1,vF«? ?«^<w?tzi ?«

^<p«v zu lesen. — p, 229, 1 würden wir mit Schneidewin ^/lv/«>>«^ vor

ziehen. — l>. 257, 15 ist nach ^«7« oder nach nnnv ).ö7»s «v«^« jedenfalls

etwas zu ergänzen; wenn nicht ein ganzer Satz ausgefallen ist, wäre etwa
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«z>«O/<»ii ?«5« oder x«?« ^»> s«p«s/»««^ ?«^«» zu suppliren. Warum

p. 297, 9 <wx zu tilgen fei, sehen wir nicht ein.

Das Hauptaugenmerk, auf welches sich die Verfechter des Origcnes

als Verfassers der Philosophumena berufen, ist die fast am Schlüsse der

Pariser Handschrift zu libr. X e»p. 21 Xr. 31 (Ouiee p. 514) beigeschriebenc

Randglosse N^«»»^ x«i '^^l/«»'»^ soK«. Die ohnehin schwache Beweis

kraft dieser Randbemerkung wird durch die Vermuthung vollständig entkräftet,

welche uns über den Ursprung derselben gekommen ist. Die Glosse steht an

einer besonders prägnanten Stelle, die das Glaubensbekenntnis; des Ver

fassers über Gott , sein Dasein und seine Dreifaltigkeit enthält. Auf folche

prägnante Stellen pflegten die Abschreiber nicht selten den Leser durch ein

am Rande beigesetztes Zeichen, nämlich durch ein « mit darübergesetztem

rKo l'A — <ü^«7o»' aufmerksam zu machen. Ein solches Zeichen stand

unserer Ansicht nach in dem eo6ex, aus dem unser ?»i-i»lnu« oder ein Vor

gänger desselben geflossen ist; da das nämliche Zeichen aber auch die allge

mein übliche Abkürzung von '^«7«?»^ war, so lag nichts näher, als daß

ein späterer I^ün-^rius die Abbreviatur statt in <üz»«<<» in '^«/«^s auflöste.

Daß Hippolytos ein Werk gegen alle Häresien geschrieben, wissen mir

aus den Zeugnissen des Petrus Alerandrinus, des römischen Bischofs Gela-

sius und des Photius. Diese spärlichen Nachrichten lassen sich um ein wei

teres Zeugniß vermehren, das unseres Wissens bisher unbeachtet geblieben.

Marlene und Durand haben im neunten Baude ihrer NoIIeeti« »mpl«-

»im» p. 1120 u". ein Wert Peters des Ehrwürdigen „Libri II. »ä-

vei'8u« !i«fllll<1»in seet»m 8»r»eeuuium" herausgegeben, in dessen Eingang!

der Verf. verschiedene alte Schriftsteller anführt, welche gegen die Häresien

geschrieben (klul. ellp. 2 p. 1126): „^ripp», ^ustiuu» pkil. et inlu-t^l.,

l'Keopbilu» H,utiod>. epi»e., ^pc>IIin»i'i» OerapolilÄNU» Lp., ?bilippu» Lie-

ten»!» ep., Alu3ÄMi», I»lo6e»tu«, Irsnilou», Locko» ^bi»uu», Nilti»,l1e», ^pol-

louiu», 8er»pic>n, Ilippolitu», Vietoriuu», Ilbetieiu» ete." Weiter unten

vertheidigt Petrus Venerabilis die Ansicht, man müsse jegliche Häresie be

streiten, und beruft sich dafür auf den Umstand, daß auch Hippolytos gegen

alle Ketzereien geschrieben habe (>. >. 1». 1129 L): „8eä forte «>uidu»ä»m

erroribu» unvi»n6um et cle ^ulbusclum sileudum. Xou liaee opiuic» »pucl

katrs». 0»teu6it lioe Hippol^tu», iuter mult», »11» oper», su», «eriden«

de pillictüi »äversu» ouiue» b»ere»e»," wo zwischen pn^elis, uni

»6ver»u» zweifelsohne et ausgefallen ist. Hiernach hat Petrus Venerabilis

außer anderen Werten des h. Hippolytos dessen längst bekannte Schrift

6e pa»en» auch die nun entdeckten Philosophumena gekannt und scheint an

ihrer Echtheit keinen Zweifel gehabt zu haben.

So viel als Beitrag zu der vielbesprochenen und interessanten Frage

nach dem Verfasser der Philosophumena, sowie zur Unterstützung der Mei

nung, welche sich für Hippolytos entschieden hat. In einem künftigen kleinen

Aufsatze gedenken wir noch einige Beträge zur Texteskritik zu liefern, und

namentlich den aus Megasthenis ^uäie» entlehnten Abschnitt über die Brot,



— 619 —

mancn (libl. I e»p. 21 «6. Oiuioe p. 45 »c>.) und die im VII. Buche ent

haltenen Fragmente des Empedotles zu besprechen. vr. F. F. Krau».

Unsere processionen. Der Stadt Trierischen katholischen Jugend ge

widmet. I. Band: Die Procession nach St. Mathias. Ge

schichte des dasigen Klosters und der Kirche. II. Band: Die

Procession nach St. Paulin. Die Stiftskirche St. Paulin.

Das Kloster St. Maximin. Die Stiftskirche St. Si-

meon. Trier, 185? und 1860. 8". 443 u. 599 S. Preis

1 Rthlr. 20 Sgr. pr. Band.

„Anerkannt hat kaum irgend eine Stadt dießseits der Alpen, sowohl

was heidnische als was christliche Alterthümer angeht , eine gleiche Wichtig

keit als Trier. Gelehrte Werte, welche über diese Alterthümer handeln, sind

in Menge erschienen und erscheinen fortwährend. Solche sind aber den

Wenigsten nur zugänglich, und finden sich doch unter der übrigen großen

Menge, welche nicht zu den Gelehrten zählt, so Viele, denen nichts wohl

eine angenehmere Unterhaltung bietet, als ihre vaterländische Geschichte,

welche an eben diesen Baudentmalen der Vorzeit ihre Anknüpfungspunkt

findet. Diese Vielen hatte der Verfasser beim Niederschreiben der Blätter im

Auge, mit dem besten Wunsche, daß es ihm gelingen möge, eine recht an

sprechende und auch fruchtbringende Erklärung jener ihnen zu liefern. Der

Leserkreis, den er im Auge hatte, war Veranlassung, die Form zu wählen,

in welcher die Schrift erscheint, eine Form, an welche eine der freundlichsten

Iugenderinnerungen des Verfassers sich knüpft, welche ihm denn auch den

Vortheil zu bieten schien , manche dem ersten Blick nach dem Gegenstände der

Unterhaltung weniger nahe liegende, unserer Geschichte angehörende Erzäh

lung miteinfiechten zu tonnen."

Wir haben aus der Vorrede des Verf. diese Stelle ausgehoben , um

über Zweck und Anlage des Wertes unseren Leser mit des Verfassers eigenen

Worten aufzuklären. Seit langen Jahrhunderten zieht das Triersche Volk

an bestimmten Tagen in feierlichen Processionen nach den größten Heilig-

thümern der Stadt und ihrer Umgebung, St. Mathias, St. Paulin,

St. Maximin und zurück durch St. Simeon nach dem Dome, Heiligthümer,

an welche die glorreichsten und theuersten Erinnerungen der llltsrs, Lama

sich knüpfen. Das Volt über Ursprung und Zweck dieser Bittgänge zu be

lehren, zugleich ihm aber auch die ganze Geschichte dieser ehrwürdigen Orte

zu erzählen, war die Absicht des Verfassers. Es tonnte also nicht in seinem

Plane liegen , sich mit gelehrten Forschungen in dem Werte zu beschäftigen,

er wollte zum Volte allein sprechen, und wir glauben, daß er im Ganzen

und Großen etwas seiner Absicht sehr Entsprechendes geleistet hat. Einen

wissenschaftlichen Werth hat das Buch nicht, solcher war ja, wie bemerkt,

auch nicht gewollt; was die Wahl der dialogischen Redeweise betrifft, so
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halten wir sie nicht für glücklich. Der Dialog hat unleugbare Vortheil,e, aber

dann nur, wenn er von einem Meister geführt wird — und in der ganzen

Geschichte der Literatur haben nur Wenige denselben mit Erfolg gehandhabt.

Hieran mag auch die Schuld liegen, daß manchesmal die Sprache etwas

ungelenkig wird, zuweilen einen steifen Predigerton annimmt. Auch wünschten

wir deu Styl blühender und duftiger — das Volt ist im Innersten seine«

Herzens poetisch, und alle Volksbücher sollten diese Volkspoesie sprühen —

dazu conciser und fließender. Das ganze Werk scheint uns etwas zu weit

läufig angelegt; der Preis von 3 Thlr. 10 Sgr. für zwei Octavbändc in

zu hoch für ein Volksbuch, zudem lieben die Leute nicht mehr- und dick-

bändige Bücher. Ein geringerer Preis hatte schon durch eine minder schöne

Ausstattung erzielt werden können.

Nach diesen Ausstellungen, welche wir im Hinblick auf einen in Aus

sicht stehenden dritten Band zu machen uns erlaubten, nehmen wir keinen

Anstand, dem Buche das verdiente Lob zu spenden. Worauf es vor Allem

ankam, der rechte Voltston ist im Allgemeinen getroffen ; was den Trierer am

meisten anspricht, was seinem Andenken am theuersten ist, das hat der Ver

fasser mit warmer Innigkeit und mit Verständniß des Volkssinnes darzu

stellen gewußt. Ein wahres Verdienst hat er sich auch namentlich durch

eingehende Besprechung der überaus zahlreichen Trierschen Heiligen, sowie

jener frommen Männer erworben, die, ohne den Heiligen beigezählt zu

werden, die Kirche Trier verherrlicht haben. Wir haben da namentlich die

Lebensskizzen eines Peter v, Freudenburg (I, 160), Otto v. ZiegeichM

(I, 205), Johannes v. Rode (l, 223), Adam Maier (I, 225), Ant. Lee«

(I, 242), Abtes Richard (I, 301), Abtes Helisachar (II, 235), Karl v. M-

tenfeld (I, 150, vgl. L. Kellner, Fischerlnabe und Edelmann, Schaffhausen

1860, und „tllth. Lit.°Ztg.« 1861. Nr. 7, S. 56), Alex. Henn (II, 412)

und Nil. v. Hontheim (II, 503). Ganz gut hat der Verf. auch gethan, die

Geschichte der Aufhebung der Trierschen Klöster, der Zerschlagung ihrer

wissenschaftlichen und Kunstschätze u. s, f. zu berühren. Es lebt im echten

Trierschen Volke noch recht lebendig das Andenken an die Zeit, wo es unter

dem Krummstabe zufrieden und still und tugenbsam lebte, aber auch das

Andenken an die schrecklichen Krisen, die über Trier mehr als irgend eine

andere Stadt hingetobt sind; an das namenlose Unglück, das der Fronte

in frecher, gottloser Verwüstung über Stadt und Land gebracht — zuerst

unter den Bourbonen, deren elendester seinem Marschälle Belleisle befahl,

den 0ur6 6« 1>övs» ihm todt oder lebendig zu überliefern; und dam

vollends in der Revolution und den schrecklichen Kriegen der Republik. Das

war eine furchtbare Zeit, und Vielen, die bessere Tage gesehen, brach beim

Scheine der falschen Freiheitssonne das Herz im Tode. Möge man Solches

nur recht oft und eindringlich unserem deutschen Volke zu Gemüthe führen,

damit es wisse, wessen es sich von dem Wälschen zu versehen habe, und den

Danaer fürchte, auch wenn und gerade wenn er Geschenke bietet.

Der Umschlag des II. Bandes verspricht eine zweite Auftage des

ersten; im Interesse einer solchen erlauben wir uns darum zum Schlüsse

einige Bemerkungen.
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Nd. I. S. 48. Den Legenden von der Ankunft des heil. Eucharius,

Vlllerius und Matronus im Trierschen reiht sich eine schöne, wenig gekannte

Sage an, die uns ein Pfarrer eines Dorfes an der Mosel, im XVI. Jahr

hundert lebend, in einem nicht cdirten Manuscrivte erhalten hat. Sie lautet

in Kürze also : Die drei Glaubensoerkündiger kamen im Moselthale an, doch

ihre ersten Predigten wirkten leine Bekehrung, D» geschah es, daß allge

meine Dürre und Trockniß das Land schlug. Das Volk errichtete einen Altar

und rief und flehte in großer Versammlung zu seinen Göttern. Doch der

Himmel gewählte keinen Regen. Da erschienen die drei Apostel und auf des

Volkes Ansuchen warfen sie sich zur Erde und beteten, und siehe da, ein

wohlthätiger Regen siel vom Himmel, und alle Regentropfen wandelten sich

in Aehren, und die Aehren waren von Gold.

S. 283. Das berühmte Gebet „ölemoi-are eto.« rührt nicht von

dem h. Bernhard von Clairevaur her, wie der Verf. und wie man fast all

gemein glaubt, sondern von dem großen Diener Gottes ?. Vernarb, der zur

Zeit des h. Vincentius von Paula lebte und in Frankreich überaus segens

reich wirkte. Solcher Irrthümer sind übrigens mehrere aufgekommen. Um

von dem Gedichte der h. Teresa (^« me umevs, mi vio«, p»rk yusrei-tß,

ei «olo, <zue me ti«nes prometicio), bekannt in der lateinischen Uebersetzung

(o Heu», e^o am» l'e) und dem h. Franc, lavcrius oft zugeschrieben, zu

schweigen, erinnern wir hier nur an das herrliche Gebet ^nim«, OKristi,

üauetiüoÄ me et«., das stets das Gebet des heil. Ignatius genannt wird,

diesen aber nicht zum Verfasser hat, da es schon in Dominicaner-Brevieren

vorkommt, welche älter sind als die Reformation. Der h. Ignatius mag das

Gebet bei den Dominicanern, mit denen er und seine Gesellschaft in den

ersten Deccnnien ihres Bestandes in ganz besonders innigen Verhältnissen

stand, gelernt und es vielleicht in seiner jetzigen Fassung seinen Erercitien

einverleibt haben. Auch das sogenannte Namenszeichen Jesu I N 8 ') ist nicht

von den Jesuiten zuerst als Monogramm gebraucht worden, sondern viel

früher schon von den Dominicanern, wie ein Epitaph des Ioh. Tauler zeigt.

Bd. II, S. 33. Der Herr Verf. hätte die Triersche Martergefchichte,

wie sie von der Legende gemeldet wird, ausführlicher erzählen dürfen. Wir

bemerken hier, daß die schönste uns bekannte Handschrift, welche die befugte

Legende enthält, in Paris liegt, wohin sie aus St, Maiimin in der Revo

lutionszeit kam. (Nibliotd. Imperial«, 8nppl, I»t. Ai-, 629 ; eo6. nieindi-.

') Unbegreiflicher Weise faselt man auch noch in neueren Werken viel über

die Bedeutung dieses sogenannten Namenszeichens, da doch die elementarsten valäo-

graphischen Kenntnisse genügten, um zu wissen, was dasselbe sei: daß es nämlich

nicht ^!e»»» Hominuni 8»Iu»toi' oder In noo 8i^no (»<:, viuee») , wie Viele

glauben, bedeute, sondern ganz einfach die Abkürzung von 'l^7°^< sei, gleichwie in

den alten lateinischen Handschriften X?8 diejenige von X«l?«< ist (das ,->» ist statt

des tat. « beibehalten Da« griechische ?, p, wird ebenso dem tat, ü, i-, nicht bloß

in dem Namen des Heiland«, sondern auch in abgeleiteten substituirt, so nament

lich in enristmuu», Luliztnpnolu». Christoph Columbus bediente sich gleichsalls in

seiner Unterschrift des griech. ?, Die ufuelle Abbreviation in gnech. Uncialen ist

IL für 'I/-,?,!^ und X^ für Xp<^°«. Vgl. UanttanL. ?»I»eoFl, ß>-, p, 342 und

K. He >V«i»?, Mim. äe ^»liassr-lpule, 'l. p. 427,
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in lolio, »eo. XIV. I. 2. „llarratio ck« mlU't^l'ibu» leßioni» tllskHicae, »ä

lii»t. <üivit, l'revir. «neetlln» , pieturis il!ii»t!-»t» , »«6 imperleoti»»") Die

in dem eoä. befindlichen Miniaturen sind höchst interessant.

S. 74. Der Verf. bestreitet mit Recht die Sage, daß der l>. Hiero-

nnnms in dem sogenannten Hicronymus-Häuschen bei Trier gewohnt habe.

Was er jedoch von der in der Kunst üblichen Darstellung der Heiligen sagt,

beruht, wie gut das Gesagte auch gemeint ist, auf Verkennung von Geist

und Sitten der damaligen Zeiten; er lese die Legenden zahlreicher orienta

lischer Eremiten, z. B. der h. Maria von Aegypten, und er wird sich von

der Richtigkeit dieser Bemerkung überzeugen.

S. 91. Die Ansicht, welche in den sogenannten römischen Bädern in

Trier ein christlich-kirchliches Gebäude findet , ist eben noch eine reine nicht

zu erweisende Vermuthung. Es bleibt uns wahrscheinlich, daß selbe das

(Ilipitolium der Stadt (daß solches nicht extra mui-os gelegen und das

spätere 8. U»i-i» »ä zl»i-t^re» gewesen, geht unbestreitbar aus der vit»

8. I5ul!n»rii hervor) und das Trifanium der drei höchsten römischen Gott

heiten, des Jupiter, der Juno und der Minerva, gewesen sei. Ob später

das Gebäude zu christlichen Äirchenzwecken verwendet und in die K»«ilie»

88. I'iiniwti» verwandelt worden , lassen wir dahingestellt, halten es aber

für wahrscheinlich.

Zu S. 157. Ob Priscillillnus wirtlich so schuldig gewesen und die

ihni zur Last gelegten dogmatischen und moralischen Verirrungen von ih«

wirklich alle gelehrt worden? Die Geschichte des Priscillianismus ist nu

der dunkelsten und schwierigsten Partien der vatristischen Periode.' Die Arbeit

Mandernach's („Der Priscillianismus." Trier, 1850) ist fleißig, ohne

jedoch neues Licht auf die Sache zu werfen. Er scheint auch Cacciari's

Dissertation über Pr. (Laoe. in 8. Lsoueiu.) nicht gekannt zu haben. Be

achtenswert!) ist der geistreiche Aufsatz v,-. Lindc's, dem „Moselthal und

seinen Sagen" von N. Hocker, Trier 1854, beigegeben.

S. 193. Der Verfasser bespricht eine Reihe von Diplomen der Abtei

St. Marimin; dieselben sind zum meisten Theil von Hontheim abgedruckt,

aber man wußte bisher nicht, wohin die Originale der Urkunden gekommen.

So weit wir dieß ermittelt haben, geben wir es hier kurz an : Das Diplom

Heinrich'« II. von 1023 (S. 193) das Original in Paris, MKIiotusque

Iinpsr. 8unpl. Illt, !^l. 1846, I. — die berühmte und kostbare sogenannte

Urschrift des (falschen) Dagobert'schen Diploms von 633 ibick. Nr. 1362

(vgl. I>2rck8s«u8 Diplomat», II. 21). — Diplom Otto's d. Gr., Schenkung^

Urkunde des Grünhauses, »Kick. Ni-. 1845, 9. (S. 202.) — Diplom Arnulf«

(S. 208), Schenkung von Rubenach, il>. 1844, 8. — Das Testament der

Erkanfridll (S. 212), aus dem I. 853 befand sich bis 1861 in der Biblio

thek des verstorbenen Herrn Canonicus Werner in Mainz, und wird mit den

übrigen werthvollen Urkunden der Sammlung einer Auction ausgesetzt werden.

Möge die Stadt Trier dann ihre Pflicht wahrnehmen. — S. 214 wird der

Satz : „Wie das Kloster (St. Maximin) den Schutz der Kaiser ersteht,

schon unter Otto d, Gr. 990, welcher den Mönchen das Recht zuerkennt, zu

ihrem Vogte Jeden frei wählen zu können :c." wohl ein lapsu» e»I»illi sein.
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Solches Recht ist übrigens dem Kloster crtheilt worden schon durch Carl den

Dicken 885 (8ur.pl. wt. Nr. 1844, 7), bestätigt dann durch Otto d. Gr.

970 (ibiä Nr. 1845, 10), Otto II, 984 (ibiä. Nr. 1845, 12), Heinrich IV.

1065 (ib. Nr. 1846, 10), Heinrich V. 1112 (ib. Nr. 1847, 3; in den

Diplomen wird Heinrich V. oft der IV. genannt , weil der erste Heinrich

nicht Kaiser war) ; — das Diplom Heinrichs IV. von 1101 (S. 214) in

Paris, 8upp!. I»t.Nr. 1846, 12. — dasjenige König Ludwigs des Frommen

an Abt Helisachar vom I. 814, ibiä. 844, 3. — Diplom Friedrichs I. vom

I. 115? (S. 336) ist nicht in Paris, dagegen ein Aehnliches vom I. 1180

(Nr. 1847, 8). — Diplom Conrads von Luxemburg (Definirung seiner

Rechte als aävoe»tu8 8. N^ximini), ib. 1847, 7. — das schone, 23 Fol.

große Diplom Carl's V. vom I. 1523, von Ferdinand gezeichnet, ibiä.

Nr. 1848, 16, und dasjenige Philipps II, von 1557 ebend. Nr. 1848, 18.

Die Notiz S. 340, daß in das vom Abte Bartholomäus angelegte

„gülden Buch" alle St. Marimin angehenden Urkunden eingeschrieben

worden, ist unrichtig ; wir selbst haben manche Diplome aufgefunden, die,

wie auch eine alte Benedictiner-Handschrift auf dem Vorso der Urkunden be

merkt hat, in dem über »urou» nicht eingetragen waren. Wir behalten uns

Näheres über die nicht gedruckten St. Mariminer Diplome mitzutheilen vor.

Wir wünschen dem Buche eine recht große Verbreitung, nicht bloß

unter dem Trier'schen Volke, sondern auch in weiteren Kreisen. Dasselbe

möchte namentlich als belehrende und erbauende Lesung für katholische Fa

milien zu empfehlen sein. Nr, F. F. Krau».

Vnrze Geschichte und Beschreibung der zerstörten 5t, NicolmKirche vor

Breslau, nebst ihrer Filiale 5t. Michaelis in Groß» Wochbern

und der mit ihnen vereinigten 5t. Corporis- Christi» Nirche in

Breslau. Als Veitrag zur Diöcesan- und Kunstgeschichte

Schlesiens quellengemäß zusammengestellt von A. Kno blich,

Weltpriester, des Bisthums Breslau. Breslau, in Commission

bei Georg Philipp Aderholz, 1862. 160 S. 8°. Pr. 10 Sgr.

„Der Doppelzweck nachfolgender Gcdenkblätter rechtfertigt ihre Ver

öffentlichung. Sie sollen zunächst ... den Freunden vaterländischer Geschichte

und Kunst überhaupt, wie den Parochianen vorbezeichneter Kirchen insbe

sondere ein möglichst treues Bild von der Vergangenheit dieser I?Äroebi»

tripkrtit» und ihrem heutigen Zustande darbieten . . . außerdem aber auch

ein Almosen sein für die . . . unlängst in Pöpelwitz erstandene Volksschule."

S. 1. — Mit diesen Worten hat der Herr Verfasser den Standpunkt be

zeichnet, von welchem aus er sein Buch beurtheilt wissen will. Er will dem

nach eine geschichtlich-topographische Beschreibung der im Titel angegebenen

Kirche» gleichsam als ersten Anlauf geben zu einer Kirchen-Topographie

Schlesiens. Der Anfang ist gut gemacht, und es wäre nur zu wünschen,



— tt24 —

daß, wenn nicht besser, also wenigstens nach diesem Muster auch andere

Pfarrkirchen Schlesiens beschrieben werten möchten. Der Gang, den der

Herr Verf. bei seiner Arbeit nimmt, ist zuerst ein geschichtlicher Ueberblick

der Kirche nach Urkunden und sonstigen bewährten Quellen, dann die Reihen

folge der bei derselben angestellt gewesenen Vcneficiaten, und endlich eine in's

Einzelne gehende Beschreibung der Kirche selbst. In letzterer Hinsicht scheint

es uns, daß der Herr Verf. ganz besonders befähigt ist, Gegenstände mittel

alterlicher Kunst zu würdigen.

Von S. 7 bis 46 finden wir eine solche topographisch-historische Be

schreibung der um das I. 1175, wenn nicht früher, begründeten und im

I. 1806 zerstörten Nicolai-Kirche. Von S. 49—64 liest man die Geschichte

und Beschreibung der Filialkirche zu St, Michael in Groß-Mochbern, und

von S. 67—140 die der St. Corporis-Christi-Kirche. Von 143 bis 160

folgen diplomatische Beilagen.

Eine besondere Beachtung verdient die St. Corporis-Christi-Kirche

wie in geschichtlicher so in architektonischer Hinsicht. Sie gehörte seit der

ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts dem Johanniter-Orden , welcher in

Schlesien 9 Commenden zählte, die von dem Großpriorate zu Prag ab-

hingen und durch gewisse Zahlungen ihre Abhängigkeit vom Großmeister,

welcher in letzterer Zeit auf der Insel Malta saß, bekundeten. Es war, wie

bei den Iohanniter-Ordcns-Kirchen fast immer, auch mit der Corpons-

Christi-Kirche ein Hospital in Verbindung, wo die Johanniter den Kranten-

dienst verrichteten. Sic bauten die noch stehende schöne Kirche im XIV. Jahr

hundert. Durch mannigfache Unglücksfälle, von denen das Buch erzählt, um

die Kirche erst 1447 vollendet, erlitt aber seit der Zeit so viele Verände-

rungen, daß man Mühe hat, die symbolischen Steinbilder unter der Kalk-

tünche zu erkennen. Auch die schönen Flügelaltäre wurden beseitigt. Der

Herr Verf., ein guter Kenner der mittelalterlichen Kunst, gibt an , was sich

noch erhalten. Es wäre zu wünschen, daß die Kirche einer gründlichen Re

paratur unterzogen werden möchte. Sie wäre dessen wcrth ; der Herr Vers,

macht auf ihre Besonderheiten aufmerksam, und wir müssen gestehen, daß er

feine Aufgabe ganz gut löste. Sein Buch liest sich leicht und gibt so manches

Neue, was auch den strengeren Geschichtsfreund befriedigen wird. Die bei

gegebenen Holzschnitte gehen an; der Druck ist sauber und der Preis in

Hinblick auf den guten Zweck mäßig. Der Herr Verf. sollte bald mit neuen

Arbeiten über die Pfarrkirchen der Vreslauer Diöcese auftreten; ei hat hiezu

die Befähigung dargethan. 0r, DudiK.

Geschichte der ehemaligen Cistercienserab'tei Räuden in Vberschlesien.

Festgabe zur sechsten Säcularfeier ihrer Gründung. Von Aug.

Potthllst. Mit einem Stahlstich und einer Karte. Leobschütz,

1858. Verlag von Rudolph Bauer. 8°. VIII und 308 S.

Der Verfasser theilt die Geschichte dieser Abtei (gestiftet 21. Octobcr

1258 von Herzog Wladislaus von Oppeln, säcularisi« von der preußischen
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Regierung am 26. November 1810, als gerade der Schlußpsalm des täg

lichen Officiums „in exitu Israel äL H,«ß)lpto" abgesungen war) in drei

große Abschnitte. Der erste Abschnitt S. 1 — 140 erzählt die äußere Ge

schichte der Abtei, der zweite S. 141—266 die innere Geschichte und der

dritte S. 267 —290 die Geschichte Randens seit der Aufhebung des Stiftes

von 1810—1858.

Die erste Abtheilung gibt ein trockenes Bild eines Klosters, das

unter 35 Aebten Vielfaches erworben und Mannigfaltiges verloren, die

Ungunst der Zeit mit Ausdauer getragen und nach ausgetobtem Sturme

das Beschädigte wiederherzustellen emsig bemüht war.

Interessanter ist die zweite Abtheilung. Wir lernen die Cistercienser

von Randen als Industrielle ersten Ranges kennen. Sic beschäftigten sich

mit Eisenindustrie, legten einen Kupferhammer an, errichteten eine Glas

hütte, Pottaschsiederei, Theer- und Branntweinbrennerei, eine Bleiche,

Bierbrauerei uud eine Weinhandlung. Alle diese Unternehmungen wurden

schwunghaft betrieben und der Ackerbau auf eine hohe Stufe der Cultur

gehoben. Die wissenschaftliche Bildung des Stiftes ging mit der industriellen

Hand in Hand. Die Bibliothek war die beste Oberschlesiens. „Wehe dem

Priester," pflegte Abt Gerard Woywoda, gest. 1732, zu sagen, „der un

wissend ist und keine Bücher liebt! Er gleicht dem Soldaten ohne Waffen,

dem Pferde ohne Zaum, dem Schiffe ohne Steuermann, dem Schneider

ohne Nadeln. Sein Werth steht unter Null. Eiu Kloster ohne gelehrte Werke

ist ein Brunnen ohne Wasser, ein Garten ohne Bäume, ein Beutel ohne

Geld, ein Weinkeller ohne Wein. "

Abt Joseph I. von 1679 — 1696) legte Voltsschulen an und Ber

nard III. (von 1735— 1753) ein Gymnasium. „Das Raudeuer Gymna

sium," bemerkt der Verfasser S. 173, „war zur Zeit seiner Eristenz für die

ganze Umgegend eine große Wohlthat, indem es talentvollen unbemittelten

Jünglingen Gelegenheit bot, sich ohne große Kosten dem Studium widmen

zu tonnen. Von 1744—1810 sind mehr als 2000 Jünglinge auf demselben

gebildet worden , von denen über 527 den geistlichen Stand gewählt haben.

Wohnung, Kleidung, Nahrung n. s. w. erhielten sie meistens unentgeltlich

oder gegen geringe Summen vom Kloster. Für den Unterricht wurde nichts

gezahlt. So oft die Gymnasiasten Hunger empfanden, holten sie sich Brod

vom Küchenmeister, das zur Stillung desselben auf einen Tag ausreichte,

und kurz vor der Ernte war es eine große Freude, zu sehen, wie 30 bis 40,

auch wohl mehrere Schüler in Reih und Glied aufgestellt Brote aus großen

Körben zugetheilt erhielten. Zur Pietät gegen Gott wurden sie durch tägliche

Beiwohnung der heil. Messe, Beten des Rosenkranzes, Absingung der ver

schiedenen Hymnen und Officicu angeleitet, zu Gehorsam und Ehrfurcht

gegen Gott, König, Vaterland und die Vorgesetzten streng angehalten. Bei

jedem Glockenfchlage mußten die Schüler das

ölaria, nillter ßlÄtiae, N»tsr inisßi-iooräi»«,

l'u nc>3 »d llustß z>roteß6 etu.

abbeten. Dadurch sind dem Vaterlande Männer erzogen, von denen noch

heute viele in ihren Lebensstellungen beweisen, daß jene Cistercicnsermönche

Qeft. Aieitelj. s, lath, lheol, I ^0
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mit väterlicher Treue die Erziehung sowohl als auch den Unterricht der <m<

vertrauten Zöglinge überwachten. Noch heute finden wir ehemalige Schüler

derselben in allen Gegenden Schlesiens, in Polen und Galizien, die sich

dankbar der Tage erinnern, welche sie in Räuden als Jünglinge verlebten.

Und dieses war auch der Hauptgrund, daß dort auf eine ergangene Ein

ladung des Rittergutsbesitzers Polcdnik in Listet am 15. August 1550

(d. i. an dem Tage, an welchem sonst die Versetzung der Schüler in die

höheren Elasten statthatte) viele derselben zusammenkamen, nach gehaltenem

feierlichen Gottesdienste bei fröhlichem Mahle die schöne Zeit der Jugend

wieder an ihrem Geiste uoriibcrführten und zum immerwährenden Gedachtniß

an das Gymnasium eine Stiftung im Betrage von 136 Thlr. 10 Sgl.

errichteten, deren Zinsen zu einem alljährlich abzuhaltenden Trauergottes

dienste für die verstorbenen früheren Lehrer und Zöglinge und zum Besten

der Ortsarmcn bestimmt wurden. Mit jedem Jahr vermindert der Tod die

Zahl der ehemaligen Rauocner Gymnasiasten, jeder 15. August führt aus

ihrer Reihe weniger Greise zu der erwähnten Erinnerungsfeier: vielleicht

nicht lange mehr, und es legt auch der letzte von ihnen das müde Haupt

zur ewigen Ruhe."

Vorliegendes Wert ist mit Fleiß und Umsicht gearbeitet und ein vor«

trefflicher Beitrag zur Kirchengeschichte Schlesiens.

Druck und Ausstattung verdienen jedes Lob. o,-. Wiedenmnn.

Unser heilig« Glaube im Gebete des Herrn. Sieben Predigten, ge

halten während der Fastenzeit 1859 in der Hof- und Dom

kirche zu Graz von ?. Richard Peinlich, Capitular des

Bencdictincrstiftes Admont und f. k. Gymuasial-Profcssor zu

Graz. Wien, 1860. Braumüller. 8°. 218 S. Pr. 1 fi. Oe. W.

Die weihe des Lebens von der Wege bis zum 5arge. Sieben

Fasteuprcdigten über die Bedeutung der heiligen Sacramentc.

Von Richard Peinlich. Wien, 1861. Braumüller. 8°. VIII

und 202 S. Pr. 1 si. Oe. W.

Der Herr Verfasser hält an dem allgemein als unumstößlich aner

kannten Satze fest, daß Stoffe, die ihrer Natur nach über dem Gesichts

kreise der meisten Zuhörer liegen, entweder gar nicht oder doch sehr schwer

gemeinfaßlich gemacht werden können. Daher seine glückliche Wahl des

Gegenstandes, den er zur Ehre Gottes und zum Heile der Menschen zu

Gemüthc führte. Das Gebet des Herrn, „das Vaterunser," ist ja jenes

Gebet, „das mit allen kirchlichen Acten, mit der heiligen Messe, den heil.

Sacramenten, den heil. Weihungen, mit allen anderen Gebeten, mit unserem

ganzen Leben, mit unserem Erwachen und Einschlafen, mit dem ersten Lallen

in der Kindheit und mit dem letzten Seufzer auf dem Sterbebette so innig

verknüpft, verwebt und verwachsen ist." Sicher ein geeigneter Stoff zu
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Kanzelvorträgen in der heil. Fastenzeit ! Nicht minder zu loben ist die Art

und Weise der Behandlung. An die sieben Bitten anschließend behandelt

Herr Peinlich in der eisten Predigt: Gottes Heiligkeit ist Ursache und

Grund; unsere Heiligung Wirkung und Folge; dann folgen: II. Gottes

Reich außer und in dem Menschen; III. des Menschen Erlösung und Hei

ligung ist Gottes Wille; IV. das Ziel des menschlichen Lebens ist Ver

einigung mit Gott; V. ohne Vergebung der Schuld kein Heil; VI. ohne

Kampf kein Sieg , ohne Tugend kein Lohn , und VII. das einzige Ucbel ist

die Sünde, der einzige Erlöser ist Jesus Christus. Diese Wahrheiten sind

schön, ausführlich, klar und im organischen Zusammenhange dargestellt.

Wir finden Ermahnungen, die nicht niederschlagen, sondern sanft ziehen und

in einer lebendigen, der Kanzel würdigen Sprache Zuhörer und Leser fesseln.

Würden wir nicht gar zu vielen „Feldblumen," „Glockenblumen," „Früh

lingsgrün," „Kornähren und Rebenlaub," „Passionsblumen," „Eichen

laub," „Hoffnungsgrün" und „Vergißmeinnicht" begegnen und einen gar

so duftenden Blumenkranz zu überwältigen haben, würden wir diese Vor

träge für meisterhaft erklären können. Dieser Geruch der mannigfach und

bunt vorgezeigten Blumen umflort derart die Sinne, daß man den Blumcn-

fchmuck einer glänzenden Frohnleichnahmsprocession , aber nicht das blut

getränkte Kreuz des Charfreitages, die brechenden Augen der sterbenden Liebe

zu erschauen vermeint.

In dem zweiten der abstehenden Werke suchte der Verfasser „die

Wirksamkeit und Bedeutung vor Augen zu stellen, welche den heil. Sacra-

menten zugetheilt ist, und dadurch die wundervolle Weihe in das hellste Licht

zu stellen, welche die sakramentale Gnade über alle Phasen des Lebens

ergießt." Um dem Zwecke einer Fastenpredigt, der würdigen Vorbereitung

zur österlichen Beicht und Communion , zu genügen , versuchte er die sieben

heil. Sacramente mit den sieben Worten Jesu Christi am Kreuze zu ver

flechten, weil in dem gesummten Leiden und Sterben unseres Heilandes der

Urquell aller sacramentalen Gnade liegt. Somit predigt Herr Peinlich I. die

Weihe zur Wiedergeburt in Jesus Christus durch das heil, Sacrament der

Taufe ; II. die Weihe zu Kampf und Sieg für Jesus Christus durch das

heil. Sacrament der Firmung; III, die Weihe zur Rettung und Heilung

durch Jesus Christus im heil. Sacrament der Buße; IV. die Weihe zur

innigsten Vereinigung mit Jesus Christus durch das allerheiligstc Sacrament

des Altars ; V. die Weihe des heil. Opferdienstes Jesu Christi durch das

heil. Sacrament der Priesterweihe ; VI. die Weihe der christlichen Familie

durch das heil, Sacrament der Ehe; VII. die Weihe zum Leben in Jesus

Christus durch das heil, Sacrament der letzten Oelung. Der Herr Verfasser

hat feine Aufgabe in geistreicher Weise gelöset. Mit Begeisterung erfaßt er

sein vorgesetztes Thema, durchdringt es in allen seinen Thcilen und behandelt

es darstellend , betrachtend und betend mit einer Wärme und einem Gefühle,

daß sich ein fast ununterbrochener Affect durch die Predigt hindurch bewegt.

Seine Phantasie in Entwerfung von Schilderungen und Gemälden ist eine

derart reiche, daß die ruhige Belehrung leidet und die Vorträge mehr zur

Erbauung eines frommen Gemüthes als zur Erweckung des Geistes der

4«*
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Demuth und der Buße dienen. Haben wir im ersten Werte mit zu vielen

Bildern aus der Blumenwelt kämpfen müssen, so hatten wir im zweiten

Werke mit „hochgeschwollencn Fluthcn mit Eisschollen" , „Riesenhebel,"

„gierigen Wasscrfluth" einen harten Strauß zu bestehen. Selbst „die färben-

prangenden Ständchen der Schmetterlingsfittige" konnten uns keine Unter

stützung gewähren. Dr. Miedemun».

Dil' volwommene Vrdelissrai!, oder der weg der Vollkommenheit im

geistlichen Lelirn. Zum Gebrauche gottgeweihter Personen von

A. Leguay, Generalvicar von Perpignan und Director meh

rerer religiöser Genossenschaften. Aus dem Französischen, Mit

Approbation des hochwürdigsten Herrn Bischofs von Mainz,

Mainz, Kirchhcim, 1862. 8". VIII und 394 S. kl. 8. 27 Sgr,

„Ich will dieses Buch Allen, für welche eine genaue und richtige

Erkenntniß des darin behandelten Gegenstandes vermöge ihres Standes

und Berufes von Wichtigkeit ist, empfohlen haben. Es sind darin die

Grundsätze der Kirche und ihrer bewährtesten Geistesmänner über das

klösterliche Leben und die darin nothwendig zu erstrebende Vollkommen

heit so klar, einfach und vollständig, und in einer so zweckmäßigen

Ordnung dargestellt, daß dasselbe auch für unser Deutschland, wo wir

ein ähnliches praktisches Handbuch nicht besitzen, eine wesentliche Lücke

auszufüllen und vielen Segen zu stiften geeignet ist."

Mit diesen Worten approbirte der hochwürdigste Oberhirt Wil

helm Enillnucl von Mainz vorstehendes Wert. — Der Verfasser sagt

in der Vorerinnerung , er sei von dem Gesichtspunkte ausgegangen, so

wenig als möglich seine eigenen Ansichten darzulegen, sondern vielmehr

den Lehrern des geistlichen Lebens das Gründlichste und Praktischste,

was sie auf diesem Felde geleistet haben, zu entlehnen, und dasselbe

den Lesern bald wörtlich mit Beibehaltung der einfachen Darstelluugs-

weife des betreffenden Schriftstellers (Rodriguez, Nouct, Surin, Bel-

lecius, Fenelon, Fr. u. Tales :c.), bald auch zergliedert mit Anwen

dung auf den Gegenstand und praktische Schlußfolgerungen darzubieten.

Ein Gesichtspunkt, den wir als einen ganz richtigen bezeichnen können.

Das Werk zerfällt in zwei Thcile. In dem ersten wird das Ordens

leben als ein Leben der Losschälung, d. h. wirklich und vollständig los

geschält von allem Irdischen, betrachtet, und diese Losschälung in sieben

Kapitel durchgeführt, als : Von den Gelübden im Allgemeinen, von dem

Gelübde der Armuth, der Keuschheit, des Gehorsams, von der Clausur

und den Sprachzimmern und von den Regeln und Constitutionen. Diefe

Kapitel geben in klarer, einfacher und leichtfaßlicher Darstellung einen

vollständigen Begriff von den Pflichten des Ordensstandes. Der zweite

Theil betrachtet das Ordcnsleben als ein Leben der Vereinigung, der

gänzlichen Hingabe an Gott in Gcistessammlung , Betrachtung, Gebet
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und guten Werten, und behandelt demgemäß Dasjenige, was gottge-

wcihten Personen, die nach Vollkommenheit ihres heil. Standes streben,

nur von Interesse sein kann. Wir werden unterrichtet von dem inner

lichen Leben und den ihm zu Grunde liegenden Tugenden (Demuth,

Liebe Gottes, Gleichförmigkeit mit dem göttlichen Willen, treue Mit

wirkung mit der Gnade, gegenseitige schwesterliche Liebe und Stillschwei

gen als dem Hüter des innerlichen Lebens), von den Uebungen des

innerlichen Lebens (Betrachtung und deren verschiedene Arten, Gcwisscns-

erforschung, geistliche Lesung, Besuch des heil. Meßopfers, des allcr-

hciligsten Sacramentes, Besuch der Sacramcntc und Anklage im Ka

pitel), von den Prüfungen des innerlichen Lebens (Scrupeln, Ursache

und Heilmittel derselben, Lauigkcit) und von den Werten der christlichen

Liebe, die in manchen Genossenschaften nebst den geistlichen Verrichtun

gen noch geübt werden, als Erziehung der Jugend und Krankenpflege.

Auch dieser zweite Thcil ist mit Klarheit und Umsicht geschrieben.

Diese Übersetzung wurde von einem Mitgliede des Klosters der

englischen Fräulein in Mainz geliefert. Ur wiedcmann.

homiletische Werke von Dr. Ioh. Emanuel Veith, Ehrendomherr

am Metropolltan-Cllpitel zu Salzburg, emer. Domprcoiger an

der Metropolitankirche zum heil. Stephan, Mitglied der theol.

Facultät zu Wien und Prag. Band IV—VI. Wien, 1859—60.

Wilhelm Braumüller. 8.

Wenn einst eine Geschichte der Homiletik des XIX. Jahrhunderts

erscheint, die freilich, so lange wir noch in demselben stehen, nicht er

scheinen darf, dann wird unter den deutschen Predigern, wie ehedem in

alten Tagen Meister Eckart und Bruder Bcrthold, im XV. Jahr

hundert Johannes Gritsch, der gottselige Thomas von Kempen,

Johann von Trittenheim, vom XV. auf das XVI, Jahrhundert der

unsterbliche Johann Geiler von Kaisersberg, in den folgenden die

Ecke und Feuchte, im XVII. Abraham a S. Clara, im XVIII.

die Moser und Sailer ruhmvoll genannt werden, — der Name Jo

hann Emanuel Veith sicher obenan stehen, denn es dürfte nicht leicht

ein anderer Kanzelredner gefunden werden, der fo lange, so geistreich,

so fruchtbar das Wort Gottes verkündete, als Veith, dessen Predigten

ein wahres Gemeingut des deutschen Vaterlandes geworden sind, teil

weise in 3—4 Auflagen verbreitet, in den Händen von Katholiken und

Akatholiken befindlich. Nimmt man den Augenschein von der Reihen

folgen von Veith's Publicationen, so finden sich : „Die Leidmswerizeuge

Christi. Wien 1827" mit der 1829 erschienenen Fortsetzung: „Die

Worte der Feinde Christi;" „das Friedensopfer. 1828;" „der Note

von Jericho. 1828;" „das Vaterunser" und „homiletische Vorträge für

Sonn- und Festtage. Bd. I—VII. 1831 u. folg. Jahre;" „die heiligen
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Berge. 2 Bde. 1833—35;" „HomilienKanz für das katholische Kirchen

jahr. 5 Bde. 1837—39;" „der verlorne Sohn. 1838;" „die Sama-

ritin. 1840;" „die Erweckung des Lazarus. 1842;" „Festpredigten.

2Thle. 1844—45;" „Nnter äoloro»». 1844;« „die Heilung des Blind-

gcborncn. 1846;" „Eucharistia. 1847;" „politische Passionspredigten.

1849;" sowie „die Säulen der Kirche;" „Weltleben und Christenthum,

gehalten 1850;" „Charitas. 1851;" „Misericordia. 1852", bis herab

auf die Sammlung der „homiletischen Werke", die 1855 begann und

deren Band I die dritte, durchaus umgearbeitete Auflage der „Lebens

bilder aus der Passionsgeschichte;" Band II „der Weg, die Wahrheit

und das Leben. Zwölf Vorträge, gehalten wahrend der Fasten des Jahres

1854. 1856," Band III aber (1858) die zweite umgearbeitete Auflage

der „Samaritin" enthält.

Uns liegen nun die obigen drei weiteren Bände zur Besprechung

vor. Band IV, erschienen 1859, führt den Titel:

DodtllltheoN. Zwölf Vorträge, gehalten während der Fasten

zeit der Jahre 1857 und 1858 in der Pfarrkirche zu

den neun Chören der Engel in Wien. Wien, 1859.

306 S. 8°. (Pr. 1 fi. 50 tr. Oe. W.)

Den Titel nahm unfcr in der Medicin und Botanik hocherfahrem

vr, Veith aus der letzteren. Er sagt in dem kurzen Vorworte: „Den

Namen voäeeatbLou trägt eine Gartenpflanze der Primulaceen, die im

Frühling ihre Blüthcn entwickelt. Die Zwülfzahl der hier mitgetheiltcn

Vorträge sowohl als die Jahreszeit, in der sie gehalten wurden, haben

die Wahl dieses Titels motivirt." Die erste Abtheilung dieses Bandes

behandelt die sechs Fastensonntage nach ihren Kalendernamen.

Ein guter Gedanke, an den Messen der Sonntage anzubinden! Wie

denn überhaupt das Missale dem Prediger eine wahre Quelle geistiger

Erhebung und Belebung werden kann. Am Sonntage „luvooabit"

wählte Veith als Vorspruch den Anfang der Sonntagsmesse: „Er wird

mich anrufen uud ich werde ihn erhören." Psalm 90, 15. Im Ein

gange geht er auf die Bedeutung der Quadragestmalzeit über, welche

fechs Sonntage zahlt, von denen jeder seinen im Volte lebenden Namen

von dem ersten Worte der h. Messe im Misfale hat. Der Redner gibt

nun an, daß jeder dieser Namen gleich den ersten Anschlägen und Tactcn

eines großen Tonwcrtes den Stoff einer unerschöpflichen Fülle von Be

trachtungen darbiete, und will sich sofort ganz einfach an das Wort

„Iilvoeadit" (er wird anrufen) halten, indem er ausführen werde:

„Was es heiße und bedeute, den Allmächtigen anrufen, und

wiederum, was es bedeute, ihn nicht anrufen." Hierbei bildet der

Psalm 90 die Grundlage, auf der dann Veith feine Gcdantcnreihe aus

baut, fo daß man diese Rede eine Psalmerklärungspredigt nennen könnte.

Man lese z. B. S. 15—18. Sie verfolgt also keinen bestimmten Satz

mit logischer Schärfe, gibt dagegen mehrere Sätze in gemüthvoller Aus-
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führung. Am Sonntag Neminisoeis bindet Redner an den Vorspruch

(Psalm 24, 6): „Sei eingedenk Deiner Erbarmungen, o Herr, die von

Anfang her sind; der Vergehungcn meiner Jugend gedenke nicht," der

den Gegensatz der beiden Bitten enthalte: „Gedenke, gedenke nicht; ver

gesse nicht, vergesse," die Frage: „In welchem Sinne reden wir

so zu Gott? und hinwiederum: in welchem Sinne sagt der Herr

das Nämliche zu uns?" Am Sonntag Oenli (Ps. 24 u. 122) fuhrt

er aus, daß von nichts Geringerem die Rede sei, als von einem un

verwandten Aufblick des innern Menschen zu seinem Schöpfer, Gebieter

und Erlöser; einem Aufblick des gläubigen Vertrauens und der gläu

bigen Liebe, an welchem eine gewisse Beziehung auf drei Zeiten erkenn

bar sei. Durch die Uebung des Glaubens denke man zurück an alle die

großen Thlltsachen der Weltgeschichte und der Offenbarung, die unserem

Leben längst vorausgegangen, im gläubigen Hoffen blicke man auf den

ganzen noch vor uns liegenden irdischen Lebensweg, und in unserem

Streben nach dem göttlichen Wohlgefallen werde vorzüglich die Gegen

wart berührt. „Uebcr diesen dreifachen Aufblick des Glaubens,

der Hoffnung und der Liebe wollen wir nunmehr uns näher

verständigen." Mit diefen Worten bezeichnet also der Redner sein

Thema! Den vierten Fastcnsonntag „I^aetni-e", an dem er den Text

wählte: „Erfreut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie Alle, die

ihr in Liebe ihm zugethan" (Iefai. 66, 10), beginnt er mit den Worten:

„Zu allen Zeiten hat das geistlose Sprichwort sich geltend gemacht:

Gib mir was heute, und nimm für dich, was morgen ist." Er behan

delt die Frage: „Die Freude, der Trost, die Sättigung, worin

bestehen sie, und welches ist ihr Verhältnis; zu einander?

Wo weiden sie vergeblich gesucht? Wo werden sie sicher ge

funden?" Am Sonntage „^näies," hält sich der Redner an seinem

Texte: „Richte mich, o Gott, und entscheide meine Sache gegen ein

unheiliges Volk; vom ungerechten und heimtückischen Manne errette

mich" (Ps. 42, 1), und wirft die zwei Fragen zur Beantwortung auf:

„Wie urtheilt, richtet, entscheidet ein unhciliges, unfrommes

Volt? Wie richtet, scheidet und entscheidet Gott die Sache

des Frommen?" Die voluiuie», palmarum gibt dem Prediger,

unter Voraussendung des Textes: „Gott, mein Gott, sieh auf mich,

warum hast du mich verlassen? Fern ist die Hilfe den Worten meiner

Klage" (Pf. 21, 2), Veranlassung, „weil ihm der Haltpunkt der bis

jetzt beobachteten Ordnung mangelt," „die Reihe der bisherigen

Betrachtungen zu wiederholen," indem er dieselben in ihrer Be

ziehung auf das Leiden Jesu erfaßt, wie es im 21. Pfalme geschildert

wird. „Alle die Erwägungen" — so spricht der Redner — „zu

welchen die Namen Invooadit, lteu>iui««8re, ^»«lare u. s. f.

uns den Anlaß gegeben, werden wir, nach ihrer höchsten Be

deutung, in diesem Psalmc wieder vorfinden, der in seiner

ersten Hälfte den Kampf des Erlösers mit der äußersten Ver

lassenheit und Roth, in der zweiten hingegen die herrlichen
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Erfolge seines Sieges schildert." Hiermit endet die erste Abtei

lung! Die zweite Abthcilung gibt „die Pericopen-Rcihen der sechs

Fastcnwochen."

Als erste Pcricoven-Reihe erscheint: „Christus als Sohn des

Menschen." Psalm 8, 5. Der Eingang ist wirklich erhaben und würde

selbst von Longin als erhaben bezeichnet werden müssen : „Zu den Höhen

des nächtlichen Himmels erhebt der Seher sein Auge; sein Blick durch

eilt die unermeßlichen Weiten des Firmaments, und nachdem er das

Heer der unzählbaren Gestirne betrachtet, kehrt er, von der Größe der

Schöpfungswelt, vom Gedanken an die Allmacht überwältigt, zu sich

selbst zurück und ruft mit Staunen: „„Was ist, o Herr, der Mensch,

daß du seiner gedenkst; der Sohn des Menschen, daß du ihn heim

suchst?"" Das Thema der Rede ist nun: „Christus der Menschen

sohn, und das Verhältniß des Menschensohnes zu den übri

gen Menschen." Die zweite Pericope über 1. Job,. 3, 2 spricht von

„Christus als Sohn Gottes" und behandelt das Thema: „Der

Sohn Gottes; die Kinder Gottes; die Wege der Erhöhung

und Verklärung." Die dritte Pericope über Lucas 11, 23 behandelt

„Christus als Prophet" und betrachtet „Christus in seinem prophetischen

Amte, „zugleich die Frage beantwortend: Wer mit Ihm, wer wider

Ihn sei, wer mit Ihm sammle oder ohne ihn zerstreue." Die

vierte Pericope behandelt das Thema „Christus als König" üb«

Psalm 20, 1. 7, und führt aus: „Christus das Haupt, der Herr

und König der Menschenwelt, und sein Reich in dieser, aber

nicht von dieser Welt." Die fünfte Pericope sieht auf „Christus

als Hohepriester" unter Voraussendung von Hebr. 7, 26: „Der

Streit des Hasses gegen die Liebe und der Liebe gegen den

Haß." Dieses der Grundgedanke der Rede! Die sechste Pericope mit

dem Vorspruch: „Wir sehen nun Jesus für seine Todesleiden mit Ehic

und Herrlichkeit gekrönt, weil er, nach dem huldvollen Willen des Vaters,

für Alle den Tod verkostet hat." Heb. 2, 10 — gibt einen Ueberblick

der früheren Betrachtungen.

Band V führt den Titel :

Dodetlltheon. Zweiter Theil. Sechs Fastenvorträge vom Jahre

1859, nebst einer gleichzähligen Reihe von Vorträgen an

Festen U. L. F. Wien, 1860. 329 S. 8°. (Preis 1 fl.

50 kr. Oc. W.)

Der Titel ist also dießmal lediglich nur nach der Zahl der Vor

trage gewählt. Eine weitere Vorrede findet sich nicht. Die erste Abthci

lung enthält S. 1—166 die sechs Fastenvorträgc, die überschrieben sind:

„Die Machte des Unheils." Als solche Mächte zählt Veith folgende

mit Ken Worten auf: „Wenn wir uns damit begnügen, jene verderb

lichen Mächte nach den Namen und Gestaltungen aufzuzählen, unter

welchen sie in unserer Gegenwart auftreten, so dürfen wir annehmen,
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die erste sei der Unglaube oder der nach keiner Lösung suchende Zweifel,

der auch Skeptizismus genannt wird. Die zweite gewahren wir in der

ausschließlichen Hinwendung zur Körperwelt, als der einzigen Wirklich

keit, oder im Materialismus. Die dritte jener Mächte ist die Trägheit

oder die Scheu vor jeder geistig-sittlichen Arbeit ; die vierte die Starr

heit der Eigensucht oder der Egoismus. Als die fünfte mag die fieber

hafte Hast und Ungeduld gelten, die gar viele Gcmüther beherrscht; als

die sechste endlich der Nihilismus, d. h. die unsittliche Selbstläugnung,

die an die Stelle der sittlichen Selbstverläugnung getreten." Die erste

Rede über Matth. 4, 10 spricht „von der widcrgöttlichcn Macht

des Unglaubens und der heilvollen des Glaubens, sodann

von dem angeblichen Widerspruch zwischen Glaubenslehre

und Wissenschaft, und dem Kreuze, das denselben ausgleicht

und versöhnt." Die zweite Rede über 1. Corinth. 15, 47 (im

Drucke steht irrig 13) behandelt „die schlechte oder vergängliche

Wirklichkeit der diesseitigen Welt, und die wahre, weil un

vergängliche Wirksamkeit der jenseitigen". Der dritte Vor

trag, sich I. Timoth. 6, 12 zum Borspruch wählend, bezeichnet „den

Feind, gegen den wir kämpfen, die Waffen, mit welchen wir

kämpfen, endlich die Art des Kampfes selbst." Der vierte Vor

trag über 1. Corinth. 3, 23 bespricht „die feindselige Macht der

starren Selbstliebe, die den irdischen Gütern nachjagt, und

die Segensmacht der geselligen Liebe, welche die himmlischen

Güter aufsucht". Die fünfte Rede über Psalm 40, 1: „Heil dem,

der auf den Leidenden und Armen sich versteht; am bösen Tage wird

der Herr ihn erretten" untersucht: „Wer dieser Leidende und Dürf

tige sei, dessen rechte Kenntnis; und Würdigung das Heil

bringt; was der böse Tag bedeute, und worin die Rettung

bestehe." Die sechste Rede über 1. Pet. 4, 1 bespricht „die Todes-

macht, die Todesfurcht, den Gedanken oder die Gesinnung,

die gegen beide waffnet."

Dieses nun die Themata der sechs Fastenvorträge, die hier ver-

hältnißmäßig weit ausführlicher behandelt sind, als sonst bei Veith her

kömmlich. Die zweite Abtheilung dagegen enthält „die Vorträge an

Festtagen zu Ehren der heiligen Jungfrau", welche wir in mög

lichster Kürze gleichfalls vorführen wollen.

Zwei Reden am „Feste der makellosen Empfängnis;".

Der erste Vortrag bespricht »,) das Buch der Abstammung Jesu

als Buch des Wunders, in der ursprünglichen Würde

und erhabenen Tugend der makellosen Jungfrau, fodann

als Buch des Lebens, in der Aufgabe Derjenigen, welche

Kinder Gottes zu sein mit aufrichtigem Willen ver

langen." K) Der zweite Vortrag, zugleich Secundizpredigt über

Matth. 1, 16, behandelt „das ganz eigentümliche und ein

zige Verhältnis; Maria zn Christus, sowie das ebenso

ei g enthümliche Verhältnis; des Priesters zu Maria."
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Am „Feste Maria Reinigung" finden sich zwei Reden. Die eiste

über Lucas 2, 31 sucht, von dem vierfachen Namen ausgehend,

gleich den vier Strömungen, die aus Einer Quelle entspringen, „an

einem und demselben Mysterium eine vierfache Bedeu

tung nachzuweisen," die andere über Lucas 2, 29 zieht in Be

trachtung: „den Frieden und das Heil, welche Simeon im

Auge hatte, sodann den Weg, der uns dahin führt, und

auf welchem er zu uns gekommen." Am „Himmel fahrts-

fcst Maria" nimmt Vcith keinen biblischen Text zum Vorspruche,

sondern: „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns"

und diese Bitte mit dem Beisätze: „Bitte für uns Sünder, bitte

für uns jetzt, bitte für uns in der Stunde unseres Schei

den s" ist der Vehandlungsgegcnstand der Predigt. Die Predigt auf

„Maria Schutz fest" wählt abermals keinen Bibeltcrt (wir billigen

das Verlassen eines so uralten Gebrauches nicht), sondern den Antiphon:

„Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin,"

und erörtert die Frage: „Warum wir überhaupt des Schutzes

von Oben bedürfen, warum es Maria ist, auf deren

Schutz wir vertrauen, und was uns zu thun obliegt,

um uns desselben würdig zu machen." Am „P ortiuncula-

fest" erörtert Veith (über Luc. 11,28) „den geschichtlichen Vor

gang, der an diesen Namen sich anknüpft, sodann die

Heils Wahrheit, an welche er uns erinnert, endlich die

Heilsgabe, die unter diesem Namen uns dargeboten

wird." Die letzten zwei Reden sind gehalten am „Schutzfest des

heiligen Joseph". Erste«, über den Text Matth. 24, 45, bespricht

„die Würde, die ihm verliehen, die Treue, worin ei

erprobt worden, und das Vorbild, das uns an ihm ge

geben." Letztere über Eccl. 6, 14 beantwortet die Fragen: „Worauf

beruht der Glaube, daß Joseph ein mächtiger Beschützer

der Christen ist? Worauf insbesondere beruht die Zu«

verficht, daß er unser Beschützer ist?"

Dieses also ist der Inhalt der beiden Bände. Die BeHandlungs

weise, die Art der Beweisführung bleibt sich bekanntlich bei allen Vcith-

schen Predigten gleich. Veith liebt cs, irgend ein Ereigniß der frühesten

oder nächsten Vergangenheit der heidnischen oder christlichen Zeit, irgend

eine Legende an die Spitze zu stellen, oder sie im Laufe der Rede an

zubringen, und daran anzubinden, was ihm auf dem Herzen liegt, ein

Modus, der mit der Individualität Veith's verwachsen ist und sich dcß-

halb ungemein gut ausnimmt, indessen er oft in dem Munde eines

anderen Redners (und wir haben fchon manche Veith'fche Rede von

geistlosen Predigern abkanzeln hören) läppisch erscheint. Was bei Vcith

an der strengen Logik, an der Aristotelischen Aufeinanderfolge der Säße

abgeht, ersetzt die unnachahmliche Oemüthlichteit , erfetzt das Hinein

greifen in das praktische Alltagsleben, welches nicht leicht einem Redner

so zu Gebote steht, wie unserem Doctor (revsr» voetoi) Veith!
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Band VI führt den Titel:

Tie Heilung des Blindgebornen. In zwölf Vorträgen. Zweite,

durchaus umgearbeitete und vermehrte Auflage. Wien, 1860.

376 S. 8°. (Preis 1 fl. 50 kr. Oe. W.)

und erschien, wie oben bemerkt, in erster Auflage 1846. Wir haben ihn

verglichen, aber fast gegen die frühere Auflage eine wesentliche Aenderung,

ja kaum hie und da eine Wortändcrung gefunden, es wäre denn die

Hinweglassung des Citats S. 160 der ersten Ausgabe. So viel über

diese Bände! Was nun Veith selbst betrifft, so zweifeln wir nicht, daß

eine Geschichte der Homiletik auch von ihm einst sagen werde: „Veith

„gehört unter die gedankenreichsten und originellsten Prediger seiner Zeit,

„er verband große theologische und Philosophische Kenntnisse mit einem

„schönen, klaren und deutlichen Vortrage; seine Freimütigkeit war eben

„so unbegrenzt, wie seine Wärme für eine reinere Religiosität, und sein

„Eifer, Gutes zu stiften." Dr. Wicdemnnn.

Geschichte der 5lavenapostel CuM und Metljod und der slavischen

Liturgie. Von Dr. Joseph Augustin Ginzel, Ehrendom

herrn, Consistorilll- und Ehegerichtsrathe :c. in Leitmeritz. —

Zweite Ausgabe. Wien 1861. Wilhelm Braumüller, k. k. Hof-

buchhändler. XI, 174 und 132 S. 8°. — Preis 2 fl. Oe. W.

— 1 Thl. 10 Ngr.

Das hohe Interesse, welches die Geschichte der beiden Slaven-

llpostcl Cyrill und Methodius in unseren Tagen erregt hat, und die hohe

Bedeutung, die ihr Wirken für fo viele Völker im Osten Europa's er

langte, die Schwierigkeiten selbst, welche bei der Divergenz und Lücken

haftigkeit vieler Quellen einer allseitig befriedigenden Darstellung sich

entgegenstellten, haben in der neuesten Zeit eine Reihe von mehr oder

minder ausgedehnten Forschungen zu Tage gefördert, die vielfach neues

Licht über das Leben der beiden berühmten Missionäre, die mit ihrem

Namen so eng verflochtene slavische Liturgie und über die Geschichte des

neunten Jahrhunderts überhaupt verbreitet haben. So wenig auch be

hauptet werden kann, es seien jetzt schon diese Untersuchungen für immer

abgeschlossen und vollendet, so daß nichts mehr auf diesem Gebiete zu

leisten wäre: so sind dieselben doch bis zu einem Punkte gediehen, auf

dem die wichtigsten Data als festgestellt und nur Fragen untergeordneter

und secundärer Art als noch weiterer Aufhellung bedürftig erscheinen.

Sehr anerkcnnenswerth ist es, daß Hr. Dr. Oinzel seiner Bear

beitung eine vollständige Sammlung der da und dort zerstreuten, bis

jetzt bekannt gewordenen Quellenschriften und Denkmäler beigegeben hat,

die den Leser in den Stand setzt, ohne langes und mühseliges Nach

suchen sich selbst ein eigenes Urthcil zu bilden und dem Verfasser in
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seiner Darstellung selbst prüfend zu folgen. Es sind aber diese Quellen

an Älter, Umfang, Ursprung und Glaubwürdigkeit sehr verschieden,

weshalb eine kritische Erörterung über ihren Werth, wie sie der Ver

fasser in der Einleitung zu seinem ersten Theilc gibt, ganz und gar an

ihrem Platze sich findet. Zu den Quellen, deren Glaubwürdigkeit keinem

Zweifel unterliegt, rechnet er mit Recht die Zeugnisse des römischen

Bibliothekars Anastasius, die Briefe des Papstes Johann VIII. und die

zwei von Salzburg ausgegangenen Urkunden von 873 und 900. Als

unächt, aber noch zur Zeit des Mcthodius selbst unterschoben, bezeichnet

er den von W. Wattenbach zuerst veröffentlichten Brief Ttephan's V.

an Swatoplut von Mähren, sowie den von Ernst Dümmlcr publicirtcn,

in der sogenannten pannonischen legende enthaltenen Brief Hadrian's II.

Zwar hat neueste»« wiederum Dudit (Geschichte Mährens I, S. 190;

vgl. T. 182 Nr. I) die Echtheit des letzteren Schreibens in Schutz ge

nommen, wie auch mehrere andere slavischc Gelehrte gethan; unseres

Erachten« aber sind die Bedenken, wie sie I)r. Oinzel (S. 8, 9) und

Andere geltend gemacht haben, noch immer nicht siegreich entkräftet,

namentlich bezüglich des Widerspruches, in dem dieses angebliche Schrei

ben Hadrian's mit den unzweifelhaft echten Briefen Iohann's VIII. steht.

Unter den verschiedenen Legenden nimmt sicher die hier als italische be

zeichnete 1>»»«l2ti<) 8. 0Iem6i!ti8 die erste Stelle ein, auch in Ansehung

des Alters und der Axiopistie, während die mährische, böhmische, bul

garische und auch die pannonische Legende weit hinter ihr zurückstehen.

Letztere ward sicher von Dümmler u. A. überschätzt, wenn auch manche

werthvolle Data aus ihr entuommen werden können. Die bulgarische

Legende, die von Prof. Miklosich cdirte Vita 8. 0Iem«:uti8 (Vin6od. 184?)

ist sicher nicht von dem gelehrten Metropoliten Theophyllins ursprüng

lich verfaßt, sondern höchstens von ihm überarbeitet. Unseres Erachtens

ist noch nirgends darauf ausmerksam gemacht worden, daß die in dieser

Schrift gegen den Ausgang des heil. Geistes auch aus dem Sohne vor

gebrachten Argumente ganz dieselben sind, wie sie Theophyllins braucht.

Man vergleiche, um sich hievon zu überzeugen:

1) V!w (llsm. e6, UiKIosieli p. 12. 1) l/lisopK^lÄCti Opp. e6. Venet.

ix ?l«?pU3 /tiv ^«««»»«e ?n npiv/i« . . t. III p. 515, et in I^enu. ^II»t.

?sV«l F« x«i lov viuv o«xt<<><' x«i Fi <3raLe. ortboil. t. I p. 215 u. 65.

2) ib. p. 13 über Ioh. 20, 22. 2) I'lisovli?!. 0pp. I p. 750, 763.

3) !K, p. 13. «^' ovx «v?« ?« 3) l'boopl,^!. ep. »<I Nieol. !)!»<:,

^i»il</lN! ?i^v«x««?« ?»<>,' j««O»??««^ 0pp. III p. 516 o. 6. t3r. ortli. I

t/«z»l<7«?«, s^n»' öi x«l )>«y, «i ^»« p, 220 n, 68. t/ ?i7»»x«v?« ?o>' ?»<>:-
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4) id. p. 15: ?/ ^» x«).v«» ?o<» 4) 6i. c>vtl!»6. I p, 222 n. 69:

«^,^^il«c,', « ^«^»' l^,»l! tx- ??«zi« ?ov ?l«?«ac x«/ «/«aü l'x-

Wenn nun sich wohl annehmen läßt, daß bei einer späteren Er

weiterung und Ausschmückung der ursprünglich einfacheren Erzählung

auch die theologischen Ausführungen des Theophylatt benützt wurden,

so ist nicht schwer erklärlich, daß man dem Ganzen nachher den Namen

dieses berühmten Metropoliten vorsetzte und es als sein Wert bezeich

nete, wenn auch nicht unmöglich ist, daß er selbst der Uebcrnrbeiter war.

Für die Benützung der Geschichtliches und Sagenhaftes vermen

genden Legenden wird von vi-. Ginzel mit Recht der kritische Canon

festgehalten, daß Alles und Jedes, was darin den Daten der historischen

Urkunden von unzweifelhafter Glaubwürdigkeit widcrfpricht, als falsch

und unwahr zu verwerfen, alles und jedes in ihnen Enthaltene aber,

was mit den verbürgten Thatsachen in Einklang steht, in demselben

Grade, in dem es mit diesen harmonirt, als glaubwürdig anzuerkennen

ist. Diesem nicht von allen Forschern stets strenge festgehaltenen Canon

bleibt der Verfasser nun auch in dem erzählenden Theile seiner Arbeit

treu, zu dessen Betrachtung wir jetzt übergehen wollen.

Ucbcr die Herkunft und Bildung der beiden Brüder, die Thätig-

tcit des Constantin oder Cyrill bei den Chazaren und die Berufung der

beiden Brüder nach Mähren stimmen die neuesten Bearbeitungen im

Wesentlichen überein. Daß auch Methodius mit zu den Chazaren ging,

finden Wattenbach und Dudit glaubwürdig, auf die vauuonische Legende

sich stützend ; mit mehr Recht bestreitet es mit Berufung auf die 'li»n3-

liUio Oinzel (S. 27 N. 5). Ebenso herrscht über die weiteren Lebens

umrisse der Beiden, ihre Reise nach Rom und den Tod des Cyrillus,

des Methodius ferneres Wirken, seine Vorladung nach Rom und Recht

fertigung daselbst in der Hauptsache volle Uebereinstimmung; nur viele

untergeordnete Data sind streitig. Das Todesjahr des Methodius setzt

Ginzel (S. 91) auf 885, worin ihm Dudit (a. a. O. S. 265) voll

kommen beipflichtet. Zwischen 863 und 885 fällt eine Reihe von poli

tisch und kirchlich wichtigen Ereignissen, und noch waren keine zwei

Decennien seit Method's Tod vergangen, als das große mährische Reich

in der magyarischen Invasion völlig unterging. Von den vielen inter

essanten Erörterungen, die unsere Schrift darbietet, sei hier nur noch

auf einige einzugehen gestattet.

Daß beide Brüder unter Papst Hadrian II. die bischöfliche Con-

fecration erhielten, macht Ginzel (S. 47, 48, N. 7) sehr glaubhaft und

Dudit (S. 180, 182) stimmt ihm hierin bei. Daß Methodius Erzbischof

von Mähren und Pannonien ward (Ginzel S. 51, Dndik S. 187), dürfte

jetzt noch weniger angefochten werden können, wenn auch nicht zu vcr



— 638 —

kennen ist, daß die Grenzen des neuen Sprengels noch keine ganz fest

stehenden waren. Die Tradition der Böhmen, die Cosmos wiedergibt,

daß der heil. Methodius den Böhmcrherzog Boiivoy getauft, wird auch

hier (S. 67, 68. Vgl. Dudit S. 229, 230, bes. N. 1) festgehalten und

die Taufe zwischen 878 und 880 gefetzt. Daß die Erfindung der sla-

vifchen Buchstabenschrift dem Constantin (Cyrillus) zuzuschreiben und

noch vor die Reife der beiden Brüder nach Rom zu stellen ist, erleidet

keinen Zweifel; daß aber die Liturgie schon vor ihrer Erhebung zum

Episcopnt in slavischer Sprache gefeiert ward, wie Dobrowsky meinte

(Cyrill und Method S. 57), ist in keiner Weise anzunehmen (Ginzel

S. 42, 43, 56 ff.). Wenn nun Methodius seit seiner Rückkehr nach

Mähren dieselbe einzuführen begann, so tonnte er auch ohne ausdrück

liche Ermächtigung des römischen Stuhles in seiner Stellung als Erz-

bischof und in Hinblick auf den überwiegenden Nutzen für den christlichen

Fortschritt seiner Ncubctehrten sich hiezu berechtigt halten (S. 56, 57),

und obschon der römische Stuhl die Neuerung verbot, so sah er sich

doch 880 veranlaßt, dieses allerdigs weitgehende Zugeständniß zu machen.

Große Schwierigkeiten hat aber die hieran sich knüpfende weitere

Frage, ob die von Methodius in flavifcher Sprache gefeierte Liturgie

die der griechifchen oder der römischen Kirche war. Wir gestehen, daß

die scharfsinnigen Argumentationen Dr. Oinzel's zu Gunsten der letzteren

Annahme uns noch keineswegs alle Bedenken beseitigt haben. Was

S. 42 N. 12 gesagt wird: „Constantin und Methodius, ebenso (?) des

Lateinischen wie des Griechischen mächtig, mußten sich an die Liturgie

des Landes halten; denn da sie vom Pasfauer Bischöfe jurisdictionirt

waren (?), hörten sie auf, Priester der griechischen Kirche zu sein (?),

und mußten (?) sich in Verwaltung ihres Priestcramtes dem Gesetze und

Gebrauche der lateinischen Kirche unterwerfen," erregt schon vielseitigen

Anstand. Wir haben einmal kein positives Zeugniß dafür, daß die

Slauenllpostel des Lateinischen wie des Griechischen gleich mächtig waren;

wir wissen ebensowenig, daß sie sich vom Passauer Bischöfe Jurisdiction

ertheilen ließen, da ja sie von einem Fürsten berufen waren, der sich

auch von der kirchlichen Verbindung mit den Deutschen loszumachen

suchte (S. 32), fanden sie bei der damaligen Stimmung dieses Fürsten

kaum eine Gelegenheit, mit jenen» z» verkehren, und kaum waren ihnen

die kirchlichen Verhältnisse des Landes, das sie als ein neu zu bekeh

rendes ansehen mußten, das noch nicht überaus zahlreiche Christen

gemeinden zahlte, völlig klar gemacht worden. Die Christen des Landes

waren wohl ziemlich weit auseinander und zerstreut; „den Ncubctehrten

niußte es ganz glcichgiltig fein, ob die Liturgie die römische oder die

griechische sei, die eine wie die andere war ihnen ja, wenn nicht ganz

unbekannt, so doch nur schwach bekannt, während Method und seine

Gefährten bei jenem Ritus verbleiben tonnten, der ihnen von Haus aus

geläufig war." (Dudik S. 192, Anmerk. zu S. 191). Ja wenn wir die

Analogie der späteren Kirchcngesetze reden lassen, die in allen Verhand

lungen mit den Orientalen geltend gemacht worden sind und die in ihren
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Grundlagen in der römischen Kirche uralt sind, so durfte ein nach grie

chischem Ritus ordinirter Priester gar nicht den römischen Ritus adop-

tiren, sondern mußte bei dem seinigcn beharren. Der griechische Priester

in Rom oder sonst einem lateinischen Lande celebrirte stets nach seinem

Ritus und behielt seine heimischen Gebräuche bei (vgl. Leo IX. «p. »<l

(?»8iul. e. 29 p. 81 eä. Will.), und an den schismatischen Griechen

wird es gerügt, daß sie den lateinischen Priestern in ihren Gegenden

nicht die lateinische Messe gestatten wollten, während die römische Kirche

hierin weit discretcr und besonnener sei. Kein Kirchcngcsetz begründete

es, daß griechische Priester im römischen Patriarchate „aufhörten, grie

chische Priester zu sein, und sich dem Brauche der lateinischen Kirche

unterwerfen mußten" (S. 42, 107). Bedenkt man, wie schwer es stets

jedem Griechen siel, die liebgewonnenen und von Jugend auf hochgeach

teten Gebräuche seiner heiligen Väter zu verlassen oder auch nur im

geringsten von ihnen abzuweichen; bedenkt man, wie die alte griechische

Liturgie nicht bloß vor Ausbruch und Vollendung des byzantinischen

Schisma, sondern zu allen Zeiten von den Päpsten anerkannt, hochge

halten und beschützt ward; bedenkt man ferner, wie die Thatsache, daß

die griechische Liturgie ebensogut als katholisch galt wie die römische,

es hinreichend erklärt, daß von Salzburg aus nur Klage geführt ward

über die von Methodius eingeführte liturgische Sprache, nicht über den

abweichenden Ritus, sowie daß Papst Johann VIII. mit vollem Rechte

sagen konnte, er habe den Methodius ganz so befunden, wie es die

römische Kirche fordere: so wird man gestehen müssen, daß es sehr

problematisch ist, daß Methodius nach lateinischem Ritus celebrirte.

Zudem beweist Ginzcl zu viel, wenn er sagt, beide Brüder hätten sich

dem römischen Ritus in der Celebration der Messe unterwerfen müssen,

während Johann VIII. in dem (Anhang S. 58) mitgeteilten Briefe

von 879 nur ihn verpflichten wollte, daß er vel in latin», vol in

ßl»«on linßu» die Liturgie feiere. Nehmen wir noch die von Dudit

(S. 191 Anm. 1) angeführten Prager glagolitischen Fragmente und die

zahlreichen Spuren des griechischen Ritus in Mähren und anderwärts

hinzu, so müssen wir mit dem letztgenannten Forscher gestehen, daß diese

Frage noch lange nicht zum Abschluß gekommen ist. Wir unsererseits

maßen uns nicht an, eine Entscheidung in derselben geben zu wollen.

In theologischer Beziehung ist noch die Frage wichtig, welche

Stellung Methodius in der durch Photius angeregten Streitfrage über

den heil. Geist, insbesondere über dessen Ausgang auch aus dem Sohne,

eingenommen habe. Ganz richtig hat der Verfasser (S. 72 ff.) diese

Frage dahin beantwortet, daß er zwar in seinem Symbolum das ?ilioque

nichj recitirte, aber das durch diesen Beisatz ausgedrückte Dogma gläubig

annahm. So war er einerseits in den Augen der römischen Kirche ge

rechtfertigt, die damals das ?ilioque noch nicht angenommen, anderer

seits aber den Verdächtigungen der deutschen Geistlichen ausgesetzt, die

diesen Zusatz im Symbolum der Messe zu recitiren und zu singen ge

wohnt waren. Ueber den Standpunkt des römischen Stuhles bezüglich
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dieser Frage im neunten Jahrhundert haben wir uns anderwärts (Tü

binger thcol. Quartalschr. 1858. IV. S. 604 ff.) ausführlicher geäußert,

und die Sachlage ist hier so evident, daß von dieser Seite her Papst

Johann VIII. keinem Vorwurf unterliegt. Hr. vi-. Ginzcl hat die von

so manchen Gelehrten diesem Papste gemachten Vorwürfe siegreich entkräftet.

Höchst verdienstlich und in ihren Haupttheilcn eine ganz neue

Arbeit ist die im zweiten Theilc gegebene Geschichte der slavischen Liturgie.

Auf das hier Geleistete werden spätere Arbeiten immer wieder zurückzu

kommen haben, so viel Neues auch noch zu Tage gefördert werden mag.

Auch die Notizen über den jetzigen Bestand der römisch-slavischen Liturgie

sind von großem Interesse. Nur der eine Punkt über deren ursprüng

lich römischen Charakter steht uns noch nicht als völlig sicher da; wir

bescheiden uns aber hierin und halten uns nicht für berechtigt, hier ein

entscheidendes Wort mitzusprechen ; auch bietet die Geschichte dieser

Liturgie noch viele bedeutende Lücken dar. Wir haben Dr. Oinzel's

Arbeit sonst mit Interesse und vielem Genuß gelesen und sprechen gern

freudig die wärmste Anerkennung dieser bedeutenden Leistung aus.

Dr. Hergenröthtl.

1. vis UeKloloFieii 668 Voill8tilt68 LalÄurA Naen Ullnäsonril-

ton der ll. II. HofoiKliotnel: in Wien ini<A6tneiIt von

Dr. Ineoäor Wieäeinann. Wien, 1861. X. K. Hol-

unä 8taat8ärueKerei. 286 8. 8«. kr. 1 u. 30 Kr. 0. W.

2. Ifs^rolo^ium äs8 susumliZM 31o8ter8 OdsiMsiou in Mäer-

IlÄVYlll, Naoil einer Hanäsoürikt äer 1i. I:. Helnioliotüelc

in Wien mitAetneilt von Dr. I'neoäor Wisäemauu.

Wien, 1862. K. K. Hof- unä 8tÄat8ärueKerei. 42 8. 8°.

?r. 30 Kr. Ö. W.

Es ist ein löblicher Brauch der neueren Gelehrten, daß sie sich

wieder Schriften zuwenden, die anzusehen die aufgeklärte Vornehmthuerei

vor wenigen Jahrzehnten noch sich schämte. Wir meinen vorzüglich die

Inventaricn und Nekrologien der Kloster« und Stiftskirchen, die von den

früheren Reichthümern übrig gelassen wurden. Namentlich die Gelehrsam

keit, welche sich lieber auf Urkunden, als auf neuere leichtfertige Schrei

berei stützt, sieht sehr bald ein, wie viele und nützliche Aufklärungen

nach den verfchiedensten Seiten aus ihnen zu holen sind: Nachrichten

über Personen und Sachen, Zustande und Meinungen, Künste und eine

Fülle von Kleinigkeiten, die, in ihre Ordnung eingereiht, unsere Vorzeit

oft wesentlich aufhellen. Eine dankenswerthe Arbeit ist daher nach unserer

Meinung die Herausgabe der Nekrologien des altberühmten Domstiftes

Salzburg und des Klosters Oberalteich durch Dr. Wiedemann.

Nr. 1 weifet zunächst eine Menge Namen auf, die an unserem

Niederrheine ebenfalls gewöhnlich waren, z. B. Megingoz, Richza
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(Richeza), Nizza u. s. w. , so daß ein Zusammenhang klar ist, wenn

auch der erste Bischof Salzburgs nicht vom Rheine gekommen wäre.

Viele kölnische Feste werden auch in Salzburg angeführt. Ich erwähne

nur (S. 18) ^ntioolii»,« eatbe6r» «. ketri, 6ezx>3itio ^Ibiui (S. 19),

«elidsi-tu» 2p. l?n!on. (S. 20), ^Ibani »l. (S. 29), Ni-un, kölnischen Erz-

bifchofs Gereons (S. 37) , Anno's (S. 40) und der eilftaufend Jung

frauen (S. 147), die mit Ausnahme des auch in Mainz vorzüglich ge

feierten Albanus, eigentliche kölnische Feste heißen können. — Zu der

Geschichte der Inclnsen linolu»»« und inelu»!) gibt auch unser Nekrolo-

gium einen bedeutenden Beitrag. Vgl. Vus?»!», (S. 16), ?ertn», (S. 21),

Il»6llmlll pr<!8k^tc:r ot inoluLU« (S. 32), Illxil^, Hedwig (lla<I»uuiel!)

(S. 35, 36), II»i2M2u ino!u3U8 (S. 38), ?LrtKa, ^IKaiäis , Lu^el»

(S. 47, 56, 60), IlesLinau pi-<!»d. inelusu», fr. be^emaunu» iuelu»us,

Ulliou» ine!«««« (S. 83, 87, 132), Wiwii-ßi« mein»», (S. 162). — Für

die Kunstgeschichte ist ebenfalls das Todtenbuch nicht unbedeutend, ja

wäre alle solcherlei Schriften erforscht, so würde sie anders lauten und

lichtvoller als eben jetzt, da mit dem Worte dummes Mittelalter

Alles abgemacht ist. Uebcrfluß gab es an Malern, da jede Kirche gleich

der schönen Basilica des h. Rupert (S. 23, 36) auf das prachtvollste

ausgemalt war. Genannt werden die Maler Mcginwart (S. 15), Gezo

(S. 19), Ruodpcrth (S. 22, Vgl, 23, piotur», eel»tura, omuiyue oi'nu,tu ste.),

vgl. S. 36), Gerhoch (S. 24), Magnus (S. 38), Pezil (S. 42),

Chunrad (S. 169).

Auch sonstige Künstler kommen vor: »»'titex (S. 80), e»mp2n»tnr

(S. 92), tu»«- eampÄ.uai'um (E. 96), tÄK«' (S. 107) u. s. w. — Lebhaft

versetzt uns in das alte Klostcrlcbcn , wenn wir von einem »potso»«««

(S. 161, 169) oder gar einer mviliea oouloruin (S. 55, 173) lesen;

denn die Kirche war bekanntlich nicht nur Seelen-, sondern auch Leibes-

heilanstalt, und zwar unentgeltlich. — Wie fleißige Bücherabschreiber

die Mönche, die jetzt sogenannten Faulenzer waren, lehrt Erzbischof Arn

(S. 15) schon im achten Jahrhundert, und eine Bibel für dreihundert

Florin (S. 168) damaligen Geldes würde jetzt fchwerlich Käufer

finden. — Für die Geschichte der Baukunst sind ebenfalls nicht unwich

tige Notizen beigebracht. Wirklich waren damalige Klosterbauteu für ein

Land unendlich wichtiger, als die Paläste nnd ähnliche Werte jetzigen

Größen der Erde, und wenn die Stiftungen von Gurt, Bcrchtesgader

(S. 29, 30, 47, 49) oder von einem andern summum (S. 54, 136),

wie man auch zu Köln die älteste Domkirche außerhalb der Stadt H,n-

tiquum 8uinmum (tteleu, <t« >I»^uit.) nannte, genau angegeben sind, so

erhält der jetzige bui-b»tus (S. 52) (dardatu» I»ieuL, elericus tuuuus), d. h.

weltliche Geschichtschreiber, Angaben, die leider nicht genug geschätzt

werden. Prunkt unsere Zeit mit Bergdurchstichen, nun der Klosterbruder

(S. 70) brachte Achnliches zn Stande, ja das Salztammergut ist ja

eine Gabe der Mönche.

Schließlich bemerken wir, daß sogar die deutsche Literaturgeschichte

aus unserer Schrift Gewinn ziehen kann. Dieß lehrt der wunderliche

Oeft. Bieiteli. f. l»H. The«l. I. 41
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Frauendienstritter Ulrich von Lichtcnstein, über welchen S. 56 Nachricht

zu holen ist.

So sind also die Nctrologien nicht so unbedeutende Schriftchen,

als Manche glauben. Es kommt nur auf die Augen an, die fehen und

fehen können, und deßhalb statten wir dem Herausgeber den verdien

ten Dank ab.

Nr. 2, weniger umfangreich, überdieß theilweife verstümmelt, be

wegt sich selbstverständlich in demfelbcn Kreise, wie Nr. 1. Vorzüglich

heben wir den Neini-Ieu» Wpiü (S. 11) hervor; denn die I^apiä«», I^p»,

vielleicht Vorfahren des berühmten Geschlechtes von Stein, sind

noch ein Rathscl an der Thüre der gothischen Kunst und verdienen die

größte Aufmerksamkeit. — Im Jahre 1167 weihte Bischof Johann von

Olmütz (S. 9) die Kirche Windberg. — Auch finden sich die Inclusen

Swicarut (S. 13), Salomia (S. 38), einen Faber Heinrich (S. 15),

die Geschentgeberin einer weißen Kasel (S. 25) u. s. w. — Auf die

Kafeln möchten wir vorzüglich die Aufmerksamkeit der Forscher hinrichten;

denn seit Dr. Bock diesen Gegenstand in seinen liturgischen Gewändern

angeregt hat, erheben sich eine Menge Fragen, die noch unerledigt sind,

zumal wo das Volt nach seiner Weise Namen gegeben hat, die setzt

seltsam klingen. So z. B. kommt in den Inventarien oft der Jäger

vor. Was ist er? Offenbar eine für Marienfcste bestimmte Kasel, auf

welcher der Erzengel Gabriel mit den Jagdhunden Fides , Spes und

Charitas das jungfräuliche Einhorn jagt. Solche Iagdbilder waren

früher häufig, eines findet sich noch zu Erfurt im Chore.

Prof. Di-, Kreustr.

Reliquien von vincenz Eduard Milde, weiland Hnsten.Erzoischolen von

Wien. Nebst einem Abrisse seines Lebens. Zweite Ausgabe.

Wien, Braumüller, 1859. 8°. 1 fl. Oe. W.

Mit Spannung nahmen wir die Schrift in die Hand; denn sie

gilt dem Andenken eines Mannes, der, wie Dr. Oinzel sagt, viele

Verehrer, aber auch Gegner hatte. Oinzel gehört zu den Verehrern,

und würdig als treuer Sohn seines ihm wohlbekannten Hirten führt er

fein Lebensbild aus. Indessen gibt es auch Leute in der Ferne, die

Einiges schärfer hervorgehoben wünschten, und weit entfernt, den Bio

graphen zu tadeln, bemerken wir nur, daß man aus der Ferne anders

sieht als in der Nähe. Daß Milde eine tüchtige Natur war, und zwar

in einer abschwankenden, jetzt zusammengefallenen, schwierigen Zeit, wer

möchte das läugnen? Vom Buchbinderknabcn sich zu seiner hohen Stel

lung erheben, erheischt mehr als gewöhnliche Kraft; seine vielartigen

Kenntnisse konnte nur der eisernste Fleiß eines hellen Kopfes sich an

eignen. Noch nicht 23jährig als Priester und Katechet ausgezeichnet sein

und seine Stellung würdig ausfüllen, zeigt außer der Begabung auch
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den Charakterwerth. Woher aber die vielen Gegner? Fast zufällig

begegnet uns die Antwort in einer Andeutung gegen Ende des Lebens-

abrisses, er hieß — Iosephiner. Für den Oesterreicher mag das

Parteiwort hinreichen, für uns Entferntere und Nichtösterreicher hätte

es einer weiteren Erklärung bedurft, wenn der Verfasser nicht vielleicht

absichtlich in diese Verhandlung einzugehen wegen der Zeitleidenschaften

vermieden hat. Achten wir auf Thaten und nicht auf hohle Namen,

so scheint uns Iosephinismus nichts Anderes zu sein, als nach dem

Geiste der damaligen modischen Aufklärung Unterdrückung und Be

raubung der katholischen Kirche. Können die Gegner hier Thatsachcn

nachweisen? Nein; also die Anklage fällt von selbst. Wer der und den

Kirchen ein so großer Wohlthäter und Hebel war, kann mir von der

Tollheit beschuldigt werden, das Gegcntheil zu sein. Der gütige Kaiser

Franz war gewiß kein Iosevhiner, und gerade Er erhob seinen Freund

zu der höchsten Würde. Allerdings mag er seiner Zeit in evangelischer

Klugheit und Voraussicht erfolglosen Bemühens nicht immer mit der

Keule entgegengetreten sein: allein wenn wir Alle nach Goethe in einer

gemeinsamen Atmosphäre athmen, auch die Größten der Erde jetzt

den Forderungen der Massen weichen, was soll ein Bischof thun? Er

muß eben die gemeinsame Luft mit einathmen, sowie Kaiser Franz

tragen mußte, was Joseph vor der französischen Revolution in den

Niederlanden verschuldete. Wir halten darum das Gedächtnis) des

Wiener Bischofs in Ehren, zumal er nie auf Rosen gebettet war, und

freuen uns, daß er einen würdigen Lebensbeschreiber gefunden. Wer

nicht auf das Beneficinm (den Genuß), aber ans das Officium

(S. XVI) sieht, zeichnet sich schon dadurch allein als braven Mann, und

wer durch Thaten: Clerical-Seminar- nnd sonstige Stiftungen, Sorg

falt für Priesterbildung, Armenpflege, Kirchenbautcn u. f. w. spricht,

bedarf als Hirtc keiner sonstigen Worte. Leider sind die Schwierigkeiten,

mit denen (S. XXVII) er zu kämpfen hatte , nicht dargelegt , und wir

können also kein Urtheil haben. Aber daß das Pöbeljahr 1848 ihn

infultirte (S. XXVIII ff.), zeugt für ihn; denn das muß man den demo

kratischen Slltanen nachsagen, daß sie viel feinere politische Nasen haben,

als — Andere, und auf wen sie schimpfen, daran muß viel Gutes fein;

und wenn (S. XXXVIII) im Jahre 1848 Milde den Muth hatte, die

Frohnleichnams-Procession auszuführen, so ist das eine schwerwiegende

That. Wir sagen also Hrn. Nr. Oinzel unseren Dank, daß er das

Andenken eines Ehrenmannes wieder aufgefrischt hat, wünschen aber bei

einer neuen Auflage das nordische Wort (XXXII) Intelligenz ver

mieden zu sehen, das in vielen Gegenden als Dummheit und Imper

tinenz etwas anrüchig geworden ist.

Ueber die Reliquien sagen wir nichts. Warum nicht? Weil

es nicht ziemt, daß Hirten von NichtHirten rccensirt werden. Was

ein Bischof für die Gläubigen wirklich ist, nämlich der Heiland

selbst, darüber möge man sich beim Apostelschüler Ignatius unterrichten.

Allerdings sind die Diplomaten jetzt anderer Meinung, aber sind auch

41*
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keine Heilande geworden, nicht einmal Diplomaten, ich meine Begründer

einer festen Zutunft. Prof. v,-. Kreuftr,

Mörtel für die Freimaurer, Von Alb an Stolz. Freiburg. Herder.

1862. 64 S. 8°. Pr. 3 Sgr.

Seltsam erscheint es in unserer schamlosen Zeit, die Alles an die

Oeffcntlichkcit zieht, daß das Logcnwesen und ihre Wintclwirthschaft

gerade von dem Schreibgcsindcl immer noch als ein Allcrheiligstcs be

handelt wird, dessen Vorhang nicht gelüftet werden darf. Daß Nichts

dahinter ist, wissen Alle, Nichts dahinter sein kann, sagt der gewöhn

liche Menschenverstand; denn von Außen läßt sich Weisheit nicht ein

trichtern, aber von Innen entwickeln. Aber große und sehr große Herren

lassen sich ja jetzt aufnehmen ? Je nun, wenn die Frauen Crinolincn um

den Leib tragen, warum sollten die Männer sie nicht um den Hirnkasten

tragen ? „^«num n»b<!t in oornu," sagt der Römer. Zwar werden die

Angriffe wenig nützen, und die Humauitäts-Iuden werden hartnäckig

schweigen, wie sie bisher auf die edlen Worte des hochw. Bischofs von

Kctteler nicht geantwortet haben; aber wir danken dennoch unserem

braven Kalendcrmanue A. Stolz für feine Volksschrift und feine Derb

heit; denn ,,«« <j»i «»t l-icticule, u'o«t plus cianßsroux ," sagt Voltaire.

Das Schriftchcu kommt unter das Volt, und dieses wird bald joscphi-

uisch uud napolconisch (S. 11) von Gauklern und Imbscilles reden,

wenn es keinen Bruder König als Polizcispion für die wirklichen ge

heimen Schürzen-Stipendiaten anstellen kann. „(?c>nvieiar« »uäaotei,

«eu>p«r llliquic! >!l»oiet," ist die Maxime unfcrcr Osiris-Knabcn. Ihre

Regel befolgt, und auf sie losgeschlagcu , öffentlich, denn brave Leute

dürfen ihr Gesicht zeigen. Die Wirkung wird nicht ausbleiben. Lcssing

und sonstige Denker hielten nicht bei der Kinderei aus; welche Männer

müssen es sein, die es können! — A. Stolz trifft den Nagel auf den

Kopf — die Bornirten. Jedoch wozu viele Worte? Die Schrift nur

empfohlen und verbreitet, das Volt wird schon selbst urthcilen. Für die

höheren Kreise wird wenig zu thun sein, denn Mazzini hätte die Augen

öffnen können, und in Belgien hat ja VerHagen geradeaus nicht nur

erklärt, daß man politisch wirken müsse, sondern auch durch die That

es bewiesen, als er die Majorität nicht für sich hatte, und seine

Maurerci und Ladenburschcn auf die Straße versetzte.

Prof, vi-, Krcuser.

Wien. Druck von Jacob i: Holzhoujen.
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